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U cl» rrsicht.

I. Die ftrößern gemeinen Herrschaften.

Di'ulsslie HmstlMei».

1. Landgraffchaft Thnrgan.
Landvogteider VII Orte Zürich, Lncern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und GlarnS. — An dem Land¬

gericht hatten überdies! »och Bern, Freibnrg und Solothnrn Antheil.

L. Landvogtei viheinthal.
Landvogteider VIII Orte Zürich, Lncern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, GlarnS und Appenzell.

Z Grafschaft Sargans.
Landvogtei der VII Orte Zürich, Lncern, Uri, Schwhz, Unterwalden, Zug und GlarnS.

4. Grafschaft Baden.
Landvogtei der VIII alten Orte Zürich, Bern, Lncern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und GlarnS.

5. Landvogtei Freiämter.
Landvogtei der VII Orte Zürich, Lncern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug »nd GlarnS.

Ii. ElmMirglscht' vim lllitil'nische Zürlschnsteil.

6. Landvogtei Lanis.
7. Landvogtei Mendris.
8. Landvogtei Lnggarns.
9. Landvogtei Mainthal.

Pogteien der XII Orte Zürich, Bern, Lncern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, GlarnS, Basel, Freiburg,
Solothnrn und Schaffhausen.



II. Die kleinern gemeinen Herrschaften.
1l). Vogtei Bellcnz.
11. Bogtei Bollenz.
12. Bogtei Niviera.

Vogteien der Orte Uri, Schwyz und Nidwalden, auch dritthalb-örtische Vogteien genannt.

13. Bogtei Schwarzendnrg oder Graftbnrg.
14. Bogtei Ordc mit Tscherlih.
15. Bogtei Grandso».
13. Bogtei Marten.

Vogteien der Orte Bern und Freiburg.

Vogteien der Orte Schwyz und Glarus.

17. Grafschaft Nhnach.
18. Bogtei Gaster.

I. Nach Materie» und diese chronologischgeordnet. II. In bloß chronologischerReihenfolge.

Wo mit der Bezeichnung sS, Absch. . . .) aus den Haupttext hingewiesen ist, findet sich der verwiesene Artikel in jenem ausführlicher.
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1. Berwaltnng in» Allgemeine».
n. Allgemeine VcrwaltungSangelegcnhciten; Beamte.

Art. 1. (1592). Auf die Beschwerde, das; man die Landvögtc, wenn sie ans Jahrrcchnungen oder Tag
saznngen erscheinen, kaum anhöre nnd abfertige, woraus große Kosten entstehen, wird verfügt, es soll jedes

Ort seinen Gesandten ans künftige Iahrrcchnnng Vollmacht mitgeben, eine Verordnung darüber aufzustellen.

Absch. 195». i. — 2. (1593). ,Es wird verordnet, daß in Zukunft kein Landvogt in den gcmeincn Vogtcien

mehr die Befngniß haben sott, Bauten von Mühlen oder andern Ehehaften zu erlauben, ohne Bewilligung der

Orte. (Vgl. Thurga», Art. 208). Absch. 235. Ii. — !l. (1594). Ein Anzug LnccrnS, daß gegen die allzngroße»

Kosten der Jahrrechnnngen angeinessenc Verfügungen getroffen werden sollten, wird nä iimtrunnäum genommen.

(S. Absch. 254. 1.). — 4. (1598). Weil die gewöhnlichen Tagsaznngcn häufig durch Geschäfte mit Parteien

in die Länge gezogen werden, so wird der Vorschlag, alle solchen Geschäfte auf die Jahrrcchnnngstagsaznng

zu weisen, in de» Abschied genommen. (S. Absch. 348. v.). — 5. (1599). Angelegenheiten ans den deutschen

Herrschaften sollen, wen» sie nicht besonders wichtiger Natur sind, nur auf den Jahrrcchnungstagsaznngen vor¬

gebracht werden. (S. Absch. 372. f.). — l». (1000). Die Wichtigern der zu Baden behandelten Geschäfte sollen

stets den Gesandten der katholischen Orte abgelesen werden. (S. Absch. 420. ».). — 7. (1004). Ein Antrag

auf Verminderung der Kosten beim Aufritt der Landvögte, besonders in den Freiäniter», wird in den Abschied

genönnnen. Absch. 533. a. — 8. (1005). Es wird abermals bestätiget, daß ans den Tagsaznngcn, anßcr de»

Jahrrechnnngen, keine Streitigkeiten der Unterthancn vorgenommen werde» sollen. Absch. 577. o. — 9. (1006).

Wenn man i» Zukunft bei gefährlichen Zeiten über Warnungen, Kundschaften oder andere geheimen Dinge sich

zu bcrathen hat, soll man den Unterthancn in den gemeinen Vogteicn nichts mehr schriftlich mittheilen, sondern
105
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das Nöthige mündlich verrichten, weil man die Erfahrung gemacht hat, daß solches nicht geheim bleibt. Absch.
598. l>. — 10. (1907). Ans den Anzug Uri's, daß Zürich in den gemeinen Vogteien mit Einseznng von Prä-
dicanten, Abordnung von Botschafte» und Schreiben hinterrüks der andern Orte viele Gewalt sich anmaße,
wird der Antrag, auf einer allgemeinen Tagleistnng die zürcherischen Gesandten darüber zur Rede zu stellen,
in den Abschied genommen.Absch. 944. e. — 11. (1908). Da Zürich in den gemeinen Vogteien ungebührliche
Eingriffe in Religions-und andere Sachen sich erlaubt, worüber nicht nur die mitregierenden Orte, sondern
auch die Prälaten und Gotteshäuser dieser Vogteien sich zu beschweren haben, und da bei diesem Anlasse die
V katholischen Orte sich erinnern, daß Zürich auf den Vortrag der Gesandten, welche man vor drei Jahren
wegen ähnlichen Sachen und wegen des Ave Maria und der „Religionsbetittlnng" an dasselbe geschikt hatte,
die Antwort noch schuldig geblieben ist, so wird für nothwendig befnnden, diese Beschwerden alle in ein Concept
zu fassen und jedem Ort mitzutheilen, damit jedes seine Gesandten auf künftige Tagsazungmit genügenden
Vollmachtenabfertige. Auch mit Freiburg, Solothnrn, Appenzell und dem Abt von St. Gallen soll darüber
berathschlagt werden. Absch. 952. Ii. — IL. (1908). Verhandlung der katholischen Orte über ihr Verhalten
gegenüber Zürich in Betreff der waltenden Anstände über verschiedene, die Religion und Regimentssachenbe¬
rührenden Punkte. (S. Absch. 953. m). — 111 (1909). Der Antrag, daß bei jeweiliger Huldigung eines neuen
Landvogts auch dessen obere Amtleute ihre Eidespflichten erneuern sollten, wird nä m«1rncmciumgenommen.
Absch. 997. n. — 14. (1910). Wird gutgeheißen, jedoch soll diese Huldigung und Eideserneucrung gelegentlich
geschehen, damit keine neuen Kosten entstehen. Absch. 742. i. — 15. (1911). Schwyz, das eine Kehrordnung
der gemeinen Landschreibereien auf gewisse Termine beantragen möchte, wird gebeten, diesen Antrag in Verük-
sichtignng des Schadens, der für die katholische Religio» daraus erfolgen möchte, dießmal nicht zu stellen. Die
V katholischen Orte werden bei ihrer nächsten Zusammenkunft annehmbare Mittel deßhalb z» finden wissen.
Absch. 795. Ii. — 16. (1911). Bezüglich der beantragten Kehrordnung werden die nachtheilige» Consequenzen
auseinander gesezt, welche für die katholischen Orte und den katholischen Glanben insbesondere daraus erwachsen
würden. Indessen wird doch nach Mittel» gesucht, wie Schwyz und Obwalden befriedigt werden könnten. Was
man zu Baden darüber verabreden wird, soll ganz geheim gehalten werden. Absch. 771. y. — 17. (1911).
Obschon einige Orte der beantragten Kehrordnung halber dafür halten, daß man der Religion wegen in dieser
Sache behutsam vorgehen müsse, fänden sie daneben doch fiir billig, wenn bei Besezung dieser Stellen ein Ort
so gut als das andere bedacht würde; insbesondere möchte nicht mehr gestattet werden, daß Väter ihren Söhnen
solche Ämter bei Lebzeiten übergeben, indem nur „Märckhtwerckh vnd Krömery" daraus erfolge. Absch. 779. g.
18. (1912). Jedes der V katholischen Orte soll seinen Gesandten nach Baden Vollmacht geben, an der Ver¬
ordnung festzuhalten,daß die Landvögte keine Sachen in die Orte, sondern nach altem Brauch nach Baden
weisen sollen. Absch. 797. an. — 10. (1912). Der Anzug Zürichs, es wolle der Mißbrauch einreißen, daß
die Landvögte schon vor dem Beginn ihrer Amtsverwaltnngin die Vogteien sich begeben und nicht abziehe»,
nachdem ihre Nachfolger schon im Posseß sind, woraus Zerrüttung und Trennungen erfolgen, wird in den
Abschied genommen, damit die Obrigkeiten dießfalls die nöthige Vorsehung thun. Absch. 803. n. — L0. (1913).
Im Name» der Obrigkeiten wird einstimmig erkennt, daß kein Landvogt vor der bestimmten Zeit in seine
Vogtei ziehen und da wohnen dürfe, und daß jeder nach Ablauf seiner Amtsjahre »»verweilt abziehen soll,
damit einer dem andern keine Unordnungen veranlasse. Bern nimmt dieses in den Abschied, weil es vor den
hohen Gewalt gehöre. Absch. 831. a. — LI. 11913). Da die Landvögte seit einiger Zeit die Unterthanen, die
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an die einzelnen Orte sich wende» wollen, an das Ort, woher sie, die Landvögte, sind, zu weisen pflegen,

während sie zuerst an Ziirich, als das erste Ort, gewiesen werde» sollten, wird von der Mehrheit erkennt,

solche streitige Unterthanen solle» zuerst an Ziirich gewiesen werden. Absch. 831. vv. — 22. (1614). In Zu¬

kunft soll weder wälschen noch andern streitigen Parteien in den Orten Audienz gegeben, vielmehr sollen sie

immediate auf die Iahrrechnnngen gewiesen werden. Absch. 853. <1. — 23. (1614). Es wird abermals ver¬

abschiedet, daß die Landvögtc nicht früher, als ihre AmtSverwaltnng angeht, in den Vogteien haushäblich sich

niederlassen dürfen und daß sie nach Ablauf derselben sogleich abziehen sollen. Uri soll den Landvogt von

Beroldingcn heiminahnen. Absch. 866. v. — 24. (1614). Weil häufig ans den gemeinen Vogteien dicß-

und jenseits des Gebirges streitige Parteien in die Orte lanfen, um OrtSstimmcn, die nicht selten einander

widersprechen und wodurch das Ansehen der Obrigkeit stark compromittirt wird, auszuwirken, so soll von den

Obrigkeiten solchen keine Audienz mehr gegeben, vielmehr sollen sie auf die betreffende Jahrrechnnng gewiesen

werden. Absch. 866. o. — 25. (1614). Die Gesandten des OrtS, wo der Landvogt her ist, sollen bei dessen

Annahmspräsentation abtreten. (S. Absch. 866. II.). — 2K. (1615). Da bei den Ausritten der Landvögte

Wiederuni große Mißbränche vorkommen, wodurch nicht nur den Gotteshäusern, sondern auch den Obrigkeiten

große Unkosten verursacht werden, so soll auf der nächsten Confereuz der katholischen Orte über deren Abschaffung

beratheu werden, es sei durch Festsezung der Anzahl der Aufreitenden oder dadurch, daß dem Laudvogt, bevor

er aufreitet, der gewöhnliche Eid gegeben wird. Absch. 890. e. — 27. (1615). Es wird abermals vereinbart,

daß fortan auf de» Iahrrechunngen oder sonst auf Tagen das RechnnngSgeld, Geleitsbüchscn, Audienzgeld und

andere unter den Ehreugesaudten zu vcrtheilendcn Gelder mir auf die Personen der Gesandten, nicht aber auf

die Orte, abgethcilt werden sollen, also daß, wen» nur Ein Gesandter von einem Ort anwesend ist, diesem

nur Ein Theil von genannten Gefällen zukomme. Absch. 893. 2.

6. Practicircn, Miet und Gaben.

Art. 28. (1587). Uri wird ermahnt, an der jüngst zu Baden aufgestellten Verordnung über Abstellung

des Trölwerks in Vogteien, bei Ämtern und Ritten festzuhalten. Absch. 2. o. — 29. (1588). Erncnernng der

Verordnung gegen Bestechung und Umtriebe für Erwerbung von Laudvogteien und Ämtern. (S. Absch 63. <!.). —

39. (1588). Bestätigung der Verordnung gegen Miet und Gaben, sammt Znsaz. (S. Absch. 70. 0.). — 31.

(1589). Es wird Anzug gemacht betreffend die in Uri und Zug wieder vorkommenden Umtriebe und Gastereien

bei Ernennung von Gesandten und Besezung von Vogteien. (S. Absch. 95. j.). — 32. (1590). Erneuerung der

Verordnung gegen das Practicircn um Landvogteien. (S. Absch. 128. g.) — 33. (1590). Ebenso. (S. Absch.

138. v.). — 34. (1590). Die Beschlüsse gegen Umtriebe und Bestechungen für Wahlen sollen strenge gehand¬

habt werden. Absch. 156. Ic. — 35. (1591). Die nenerwähltcn Landvögte sollen stets Bescheinigungen vorweisen,

daß sie ihre Ernennung weder durch Umtriebe erlangt, noch durch Miet und Gaben erkauft haben; diese

Scheine sollen in der Kanzlei zn Baden aufbewahrt werden. Absch. 178. r. — 39. (1591). Gleicher Beschluß.

(S. Absch. 187. Ic.). — 37. (1592). Die beiden leztcs Jahr von Uri in die Vogteien Thurgan und Sargans

erwählten Landvögte legen Bescheinigung vor, daß sie ihre Ernennung nicht durch Bestechung erlangt habe».

Sie werden in Huldigung genommen. Daneben wird die bezügliche Verordnung erneuert und beschlossen, es

soll in Zukunft nicht mehr gestattet sein, einen Landvogt zum zweiten Mal zu erwählen. (S. Absch. 210. 0.) --

38. (1594). Verhandlungen wegen des Trölens und PracticirenS. (S. Absch. 257. n.) — 39. (1596). Der

Antrag, daß auch die Gesandten auf den Iahrrechnnngen zn Baden einen Eid schwören sollen, von Niemanden
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Miet und Gaben anzunehmen, sondern Jedermann sein billig Recht ergehen zu lassen, wird in den Abschied
genommen. (S. Absch. 307. e.). — 40. (1597). Da man vernommen hat, daß jene, welche dieses Jahr in
Zug Ämter erlangt haben, den betreffenden Eid nicht geleistet haben, so wird Zug ermahnt, darüber nachzu¬
forschen, damit den zu Baden gefaßten Beschlüssen nachgelebt werde. Absch. 332. d. — 41. (1597). Den Gesandten
nach Bade» soll Weisung ertheilt werden, wie sie sich in Betreff des Schwörens, weder Miet noch Gabe»
annehmen zu wollen, zn verhalten haben, indem stets geklagt wird, daß solches wohl auf den ennetbirgischen
Tagsaznngen, nicht aber zu Baden gehalten werde. Absch. 332.1. — 42. (1598). Glarns wird aufgefordert, statt
der jüngst erwählten Landvögte, welche ihre Erwählung durch Bestechungen erlangt haben, andere zn ernennen.
(S. Absch. 348. p.). — 4!!. (1598). Verhandlung wegen der von Glarns ernannten Landvögte. (S. Absch.
353. bb.). — 44. (1598). Bestätigung der Verordnung gegen Umtriebe und Bestechungen; Glarns soll drei
andere Landvögtc erwählen. (S. Absch. 355. 0.). — 45. (1598). Glarns erneuert sein Gesuch, die von ihm
erwählten Landvögteanfreiten zn lassen. (S. Absch. 358. Ii.). — 40. (1598). Ein gleiches Gesuch wird von
den V katholischen Orten abgewiesen. (S. Absch. 359. n..). — 47. (1598). Den von Glarns erwählten Land¬
vögten wird der Aufritt gestattet und zugleich die Verordnung gegen Umtriebe neuerdings bestätigt. (S. Absch.
364. In). — 48. (1600). Zug wird ermahnt, die Verordnung wider Wahlnmtriebe für Ämter und Vogteien
aufrecht zn erhalten. (S. Absch. 398. f.). — 40. (1605). Da abermals Umtriebe und Bestechungen bei Wahlen
von Gesandten und Landvögten vorkommen,sollen den Gesandten nach Baden Instructionen mitgegebenwerden,
wie diesem Mißbrauch zn begegnen sein möchte. Absch. 564. 1. 50. (1606). Bestätigung der Verordnung,
daß die Landvögtevor ihrer Huldigung sich ausweisen sollen, ihr Amt auf rechtmäßige Weise erlangt zn haben.
(S. Absch. 593. n.). — 51. (1611). Ein erneuerter Anzug gegen das Practicirenund Trölen, um zn Ämtern
in den gemeinen Vogteien zu gelangen, wird nä Ilmtruvnclum genommen. (S. Absch. 776. e.). — 52. (1612).
Die Verordnunggegen das Practiciren und Trölen für Landvogteien und andere Ämter wird erneuert. (S.
Absch. 803. Ii.). — 51!. (1613). Da namentlich zu Glarns das Practiciren für Erlangung von Landvogteien
wieder aufgekommen ist, soll den Gesandten nach Baden bezüglicher Befehl ertheilt werden. (S. Absch. 828. v.). —
54. (1613). Verordnung gegen Umtriebe und Bestechung für Erlangung von Ämtern und Landvogteien. (S.
Absch. 831. b.). — 55. (1614). Erneuerung der Verordnung wider das Practiciren für Erlangung von Land¬
vogteien. (S. Absch. 858. 1.). — 50. (1614). Die von Glarns erwählten Landvögtewill man nicht aufreiten
lassen. (S. Absch. 864. ^.). — 57. (1614). Bestätigung der Verordnung wider das Practiciren um Gesandt¬
schaften. (S. Absch. 866. Ii.). — 58. (1614). Die Glarner Landvögte nach Sargans, Nheinthal und Thnrgau
werden nunmehr angenommen, nachdem sie sich ausgewiesen haben, der Ordnung gemäß ihre Stellen erlangt
zu haben. (S. Absch. 866. I.). — 50. (1617). Ernenerung der Verordnung von 1613 wider das Practiciren
und Trölen um Ämter und Landvogteien.Die Landvögte sollen, bevor sie zu ihrer Amtsverwaltung zugelassen
werden, auf diese Verordnung schwören. (S. Absch. 957. <i.).

0. Erträgnis; der Vogteien, Rechnungswesen.

Art. 00. (1587). Weisung an die Landvögte betreffend den durch Verabfolgnng von Geschenkenverminderten
Ertrag der Bußen. (S. Absch. 19. 7.). — 01. (1590). Auf den Antrag LnccrnS wird beschlossen, die Land¬
vögte sollen alle Jahre die eingezogenen Bußen verrechnen,die noch ausstehenden aber in einem eigenen Rodel
verzeichnen und diesen vorlegen. Absch. 138. nn. — 02. (1590). Da in den gemeinen Vogteien die Unkosten
so groß sind, daß sie die Einkünfte meistens übersteigen, so werden darauf bezügliche Artikel entworfen. (S.
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Absch. 138. <Ic1.). — 63. (1591). Weil die Landvogteien immer weniger ertrage», so daß man bald »och zu¬
lege» muß, was übrigens schon seit einigen Jahren geschehen ist, so wird verordnet, die Landvögte sollen die
Bußen ohne Nachlaß einziehen und verrechnen und jene abweisen, welche um Nachlaß einkommen. Wird zum
Verhalt in den Abschied genommen. Absch. 178. dl>. — 64. (1534). Da die Rechnungen einiger Landvögte so
schlechteResultate zeigen, daß zn besorgen ist, es werden mit der Zeit die gemeinen Herrschaften den Orten
nichts mehr ertrage», so wird ans Ratification hin beschlossen, die Landvögtc sollen bei ihrer Eidespflicht alle
Fälle, Frevel und Bußen durch den Landschrcibcr genau verzeichne» lassen und nichts ohne dessen Mitwissen
einnehmen; bei der Rechnungsablage soll dann der Landschreiber bei seinem Eide erklären, ob alle Einnahmen
in die Rechnung aufgenommen worden seien. Dieser Beschluß wird allen Landvögtcn zur Kenntniß gebracht.
Absch. 262. mr. — 65. (15)95). Weil schon oft Ltlage geführt worden ist, daß die Landvögte in den gemeinen
Vogteien eben schlecht Rechnung geben und dasjenige, was sie den Eidgenossen verrechnen sollte», sich aneignen,
so wird ans höhere Genehmigung hin beschlossen, es soll künftighin jeder Landvvgt seiner Obrigkeit für das
Einkommen seiner Pogtei Bürgschaft leiste». Absch. 283. v. — 66. (1596). Ein gleicher Beschluß wird n,ä

l 'ükorvntlni» genommen. Absch. 307. ». — 67. (1597). In Bezug ans die Bürgschaft, welche die Landvögtc

zu Sicherstcllnng der Orte zn leisten haben, wird beschlossen, es soll in Znknnft jedes Ort nur solche Land¬
vögte ans die gemeinen Vogteien ernennen, die nöthigenfallS einen Schade» zn ersczen im Stande wären,
indem man sonst den Ersaz von derjenigen Obrigkeit fordern würde, welche de» Landvogt erwählt hat. Absch.
334. 1>. — 68. (1603). Da das jährliche Einkommen der Orte aus den Vogteien wegen der Gerichtskoste»
der Landvögte und der Geschenke an die Amtleute n. A. m. gering ist, hält man für nöthig, Maßregeln da¬
gegen z» treffen. Daher soll ans nächste Tagsazung z» Baden darüber instrnirt werden. Absch. 503. I>. —

63. (1612). Weil sich ergibt, daß die Landvögtc zn Zeiten zwar große Einnahmen in Rechnung bringen, da¬

neben aber so viele Ausgaben, daß wenig mehr übrig bleibt, so sollen auf nächster Tagsazung Einige ans-
geschossenwerden, »m die Rechnungen zn prüfen und z» untersuchen, ob ans den Ausgaben Ersparnisse gemacht
werden können. Absch. 803. r. — 70. (1615). In Znknnft soll den Landvögtcn im lezte» und andern Jahr
ihrer Regierung von jedem in die Rechnung gebrachte» 100 je 12 verehrt werden. Absch. 893. u.

4. Jahrrcchuuugc», Zeitpunkt deren Abhaltung.

Art. 71. (1587). Wegen der Feiertage und des Ausrittes des neuen Landvogts ans Lncern sollen die

Gesandten dießmal erst ans Sonntag nach Johannis ans die Jahrrechnung nach Baden komme». (S. Absch.
17. v.). 73. (1587). In Zukunft sollen die Jahrrechnnngcn zn Baden am Sonntag nach Johann Baptist
beginnen. (S. Absch. 19. >v.). — 73. (1590). Gleicher Beschluß; fällt aber der St. JohanneStag auf einen
Sonntag, wie es dieses Jahr geschehen ist, so soll die Jahrrechnung am darauf folgenden Sonntag beginnen.
(S. Absch. 138. x.). — 74. (1600). Beschluß über den Beginn der JahrrcchnnngStagsaznng zu Baden und
über die Zeit des Eintreffens der Gesandten. (S. Absch. 425. d.). — 75. (1603). Der frühere Beschluß,
wonach die Gesandten der VIII alten Orte stets ans Sonntag nach Johanni, jene der ander» fünf Orte aber
acht Tage später sich zn Bade» einfinden sollen, wird bestätiget. (S. Absch. 504. o.). — 76. (1604). Die
Gesandten aller XIII Orte solle» stets ans Sonntag nach Johann Baptist z» der Jahrrcchnnng zn Bade»
sich einfinden; zuerst sollen dann die gemcincidgenössischen Geschäfte nnd erst nachher die Vogteigcschäfte vor¬
genommen werden. (S. Absch. 533. r.). — 77. (1605). Die frühere Verordnung, nach welcher die Gesandten
der Orte, die Rechnungen abzunehmen haben, acht oder zehn Tage vor den andern sich zn Baden einfinden
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sollen, nutz zwar ans Sonntag nach Johanni, wird erneuert. (S. Absch. 567. n.). — 78, (1611). Bezüglich

des Zeitpunkts der Jahrrechnnngen wird verordnet: Am Sonntag nach Johann Baptist sollen die Gesandten

der VIII alten und an: folgenden Tag die der andern Orte in Baden eintreffen; vorerst komme» die Geschäfte,

welche vor die XIII Orte gehören, dann jene der acht nnd znlezt die der sieben Orte in Behandlung; bis

alle Unterthancn abgefertigt sind, sollen die betreffenden Orte beisammen bleiben. (S. Absch. 776. Ii.).

2. Nechts- und Gcrichtssachcn.

(S. auch allgemeine Verwaltungssachen.)

Art. 70. (1588). Es kommt häufig vor, daß die Unterthanen in den gemeinen Bogteien beim Wein und

auch sonst Käufe abschließe», am andern Morgen aber den Kauf bereuen und wieder aufhebe». Nun präten-

diren die Prälaten und Gotteshäuser, daß ihnen der Ehrschaz auch von dergleichen Käufen gebühre. Der

Antrag, hierüber eine Verordnung aufzustellen, theils damit der gemeine Mann nicht wegen eines unüberlegten

Handels zu Schaden komme, theils auch damit den Gotteshäusern das, was ihnen gemäß ihrer Rechtsame bei

Verkäufen ihrer Lehengüter gebührt, zukomme, wird in den Abschied genommen. Absch. 63. z'. — 80. (1589).

Bezüglich des von den Gotteshäusern auch bei rükgängig gemachten Käufen oder Täuschen von Gütern ange¬

sprochenen Ehrschazes wird erkannt: Wenn hinfür beim Wein Käufe geschehen und wieder rükgängig gemacht

werden, so soll der Landvogt die Betreffende» bestrafen, aber kein Ehrschaz davon entrichtet werden; wenn

Einer ein Gnt kauft oder eintauscht und ihm der Kanf oder Tausch gezogen wird, soll er de» Ehrschaz nicht

schuldig sein, vielmehr soll der ihn bezahlen, welcher den Zug gethan nnd vor dem Rechten gefertiget hat;

wären aber die Käufe vor dem ordentlichen Rechten „icht gefertiget worden, so sollen die Prälaten und Gottes¬

häuser davon keinen Ehrschaz fordern, sondern es soll solches vor dem Rechten geschehe», damit die Güter

nicht von den Lehenhöfen veräußert werden. Das soll jeder Gesandte an seine Obern bringen, damit ihm

nachgelebt wird. Absch. 101. im. — 81. (1590). Da vielfach gegen die Beschlüsse gefehlt wird, gemäß welchen

Niemand aus den Bogteien ohne vorherige Ratification an die Gegenpartei seine Klage in den Orten vor¬

bringen darf, so wird das Verbot, unter Androhung von Gefängniß nnd Geldstrafe, erneuert nnd jedem Ge¬

sandten zur Nachachtnng in den Abschied gegeben. Absch. 138. — 82. (1594). Beschluß in Betreff des

Appellirens rechtsgültiger Urtheile. (Vgl. Thurgan Art. 26). Absch. 262. — 88. (1598). Bon Bußen,

die gemäß Sazung für Frevel auferlegt werden, sollen die Landvögte nichts nachlassen dürfen, damit die Eid¬

genossen bei ihren Freiheiten und Gerechtigkeiten verbleiben. Absch. 355. — 84. (1606). Beschwerden,

daß in den gemeinen deutschen Bogteien bei Errichtung von Gülten die Leistungen noch fortbestehen, werden

in den Abschied genommen, damit die Orte dafür sorgen, daß diese Leistungen abgeschafft werden. Absch. 593. I».

— 85». (1606). Ilm den in den gemeinen Bogteien eingerissenen Mtßbränchen, daß Beschädigungen und Ver¬

wundungen durch Krazen, Bartansranfen, Gefäßstoßen, Schlagen mit Gläsern, Kanten und Steine» .nur als

gemeine Frevel bestraft werden wollen, vorzubeugen, wird verordnet: Krazen soll mit 10 Pfund, Bart¬

ansranfen mit >0 Pfund, Schlagen mit Gläsern, Steinen n. dgl. mit 20 Gulden gebiißt werden. Absch. 593. i. —

80. (1606). Die leztjährige Verordnung, daß in den gemeinen Bogteien die Leistung nicht mehr in die Gülten

gestellt werden solle, indem damit gar zu unnatürlich große Kosten aufgetrieben werden, wird bestätiget. Absch.

593. I. — 87. (1607). Gleiche Bestätigung; die schon bestehenden Gültbriefe aber, welche von der Leistung

sprechen, läßt man in Kraft verbleiben. Absch. 625. s. — 88. (1608). Verordnung gegen das Weiterziehen
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von solche» Urtheile» in die Orte, welche durch die Gesandten in Baden ausgesprochen worden sind. (S.
Absch. 659. n.). — 89. (1909). Ebenso; wenn gegen solche Urtheile etwas Erheblichesgefunden würde, mögen
die Kläger wieder vor die Gesandten in Baden treten. (S. Absch. 697. g.). — 99. (1612. Weil der böse
Mißbrauch anfgekommen ist, daß man die von den Landvögten ergangenen Urtheile nicht vor die Gesandten
in Baden, sondern „stracks" in die Orte ziehen will, welche Neuerung Manchen in große Unkosten bringen
würde, so sollen die Gesandten ihre Obern erinnern, dergleichen Parteien abzuweisen. Absch. 792. i. — 91.
(1913). Man nimmt in den Abschied, daß es bei den zn Baden erlassenen Aussprüchenstets sein Verbleiben
haben und Niemand, wer er auch sei, über ein zu Baden erlangtes Urtheil Audienz gegeben werden solle.
Absch. 831. I.

!t. Leibeigenschaft »nd Fall.

Art. 92. (1596). Propst und Capitel zum großen Münster in Zürich lassen vorbringen, ihre Stift besize
nicht allein in der Landgrafschaft Thurgan, sondern auch in den übrigen gemeinen Herrschaften viele leibeigene
Leute, Regler genannt, welche sie bisher gemäß eines Beschlusses zu Baden ohne irgend einen Eintrag „ge-
fahlet" habe; »nn aber prätendiren die Landvögte,von diesen Reglern und leibeigenen Leuten ebenso gut, wie
die Stift, den Fall zn beziehen; man möchte sie daher bei ihrem Recht schüzen und die Landvögte abweisen.
Für die LandgrasschaftThnrgau antwortet alt-Landvo'gt Biicler, daß kraft des thurgauischenLandbnchs alle
Einzüglinge, auch wenn sie andern Herren leibeigen seien, schuldig seien, dem Landvogt zn Händen der regie¬
renden Orte den Fall zu geben; wollte man für die Regler eine Ausnahme machen, so möchten dann leicht
auch andere Prälaten und Gotteshäuser in den gemeinen Vogteic» diese Freiheit beanspruchen, wodurch die
regierenden Orte um ihr bestes Einkommen gebracht würden. Es wird nn» erkannt, die Herren zum großen
Münster in Zürich sollen bei ihren Briefen und Siegeln verbleiben; und weil sie seit bereits ncnnzchn Jahre»
ihre leibeigenen Leute allein gefallet haben »nd in dieser Zeit den regierenden Orten der Fall von ihnen nicht
entrichtet worden ist, so läßt man es dabei beruhen; in Zukunft aber sollen die Landvögte nicht nur im Thnr¬
gau, sondern auch in den übrigen gemeinen Vogteien von den leibeigenenLeuten, ebenso gut wie deren Leib¬
herren, den Fall zu beziehen das Recht haben. Absch. 307. ii. — 93. (1598). Ein Anzug, daß es gut wäre,
wenn die eigenen Leute der Gotteshäuser, Edel» und Gerichtsherrc» sich von ihrer Leibeigenschaft loskauften,
damit die Unterthanen desto freier würden und nur die Eidgenossen,als hohe Obrigkeit, den Fall von ihnen
zu beziehen das Recht hätte», wird in den Abschied genommen. Absch. 355. 8. — 9-1. (1604). Da seit einige»
Jahren hinsichtlich des Bezugs des Falls von leibeigenenPersonen der Gotteshäuserund anderer Herren in
de» gemeinen Vogteien sich Anstände erhoben haben, so soll jede Obrigkeit dafür sorgen, daß ihre leibeigenen
Unterthanen sich von ihren geistlichen oder weltlichen Herren loskaufen; die Leibeigenen sollen den Fall allein
ihren Leibherren, die den regierenden Orte» Angehörenden hingegen nur diesen zn geben verpflichtetsein; solche,
welche in der Eidgenossen Herrschaften ziehen, ohne sich vorher von ihren Herren losgekauft zn haben, sollen
den Fall sowohl den regierenden Orten als auch ihren Leibherren zu geben schuldig sein. -- Wird zur Be¬
stätigung in den Abschied genommen. Absch. 533. <1. — 95. (16Y7). De» Landvögtcn soll die Weisung crtheitt
werden, einen Versuch zu machen, ob jene, welche Andern mit Leibeigenschaft angehörcn, sich loskaufen lönncn,
weil das Leibcigensein in der Eidgenossenschaft,die durch die Gnade Gottes ein freier Stand ist, sich sehr
übel ausnimmt. Absch. 625. ß.
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4. NiederlassnnlMvcse».

Art. 00. (1000). Wenn in Znknnft ein Ausländer, der nicht zuvor in der Eidgenossenschaft wohnhaft

gewesen ist, in den gemeinen Vogteien sich niederlassen will, so soll er die Eidgenossen als die rechte Obrigkeit

darnm angehen, den Einsiz erwerben und dafiir eine angemessene Abgabe entrichten. Absch. 593. m.

5. Polizeisachen.

Art. 07. (1580). Bestrafung der herumziehendenfalschen Spieler. (S. Absch. 85. <>.). — 08. (1500).

Weisung an die Landvögte in Betreff der Bettler. (S. Absch. 108. <w.). — 00. (1500). Den Landvögten

werden Maßregeln gegen die zu hohen Wirthstaxen anbefohlen. Absch. 140. h. — 100. (1501). Weisung an

die Landvögte über ihr Verfahre» gegen die Armen und Arbeitsunfähigen, gegen die Bettler und Landstreicher.

(S. Absch. 108. v.). — 100". (1011). Anordnung einer allgemeinen Landjägi auf die Landstreicher. (S.

Absch. 770. ä.). — 101. (1012). Maßregeln gegen das Sammeln von Brand- und andern Stenern. (S.

Absch. 814. x.).

0. Zolle, Geleitslmchsen.

Art. 102. (1604). Der Antrag, in allen Herrschaften die Zölle und Geleite auf öffentlicher Steigerung,

und zwar gegen angemessene Bürgschaft, an den Meistbietenden zu verleihen, wie dieses bereits in den ennet-

birgischen Herrschaften geschieht, wird zur Bestätigung in den Abschied genommen. Absch. 533. g. — 10!i.

(1604). Der erneuerte Vorschlag, die Geleitc zu Baden, Mellingen und Brcmgarten gegen genügende Bürgschaft

auf einige Jahre zu verleihen, weil ihr bisheriger Ertrag kaum die Kosten dekt, wird in den Abschied ge¬

nommen. Idicl. v. — 104. (1014). Über den Antrag, die Geleitsbüchsen auf einige Jabre um eine gewisse

Summe zu verleihen, solle» die Gesandten anf künftige Jahrrechnnng Instructionen mitbringen. Absch. 800.><I<1.

7. Berliot des Fiirkaufs.

Art. 105. (1587). Mittheilnng der Verordnung gegen den Fürkauf. (S. Absch. 30. o.). — 100. (1588).

Die Verordnung über den Fürkauf, die Capital- und Kornzinse soll auch den Landvögten mitgetheilt werden,

damit sie sich darnach richten. Ferner wird anf Einfrage des Landvogts in den Freiämtern festgesezt, daß nur

baares Geld, und zwar nicht höher als zu 5 vom 100 ausgeliehen werden dürfe, auch wird bezüglich der

Käufe Einiges angeordnet. (S. Absch. 40. o.). — 107. (>501). Weisung an die Landvögte, zu Verhütung von

Wucher und Fürkanf angemessene Marktordnungen zu erlassen. (S. Absch. 187. I,.). — 108. (1502). Gleiche

Weisung in Betreff der drohenden Lebensmitteltheurnng. (S. Absch. 218. n.). — 100. (1502). Mandat be¬

treffend den Kornkanf, den Fürkanf und das Aufkaufen von Vieh, Käse, Butter n. s. w. (S. Absch. 220. >».). —

110. (1500). Zürich soll ersucht werden, in der regierenden Orte Namen allen Anf- und Fürkanf des Getreides

bei schwerer Strafe zu verbieten. (S. Absch. 313. n.°).

8. Ohmgcld.

Art. III. (1007). Dem dringenden Gesuche der Untcrthanen in den deutschen Vogteien um Aufhebung

des neulich angeordneten Umgelds wird entsprochen, jedoch unter Vorbehalt der obrigkeitliche» Gewalt und

Rechte der regierenden Orte. Schwyz nimmt es in den Abschied. Absch. 025. g.
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9. Fremder Kriegsdienst.

Art. 112. (1588). Wegen des Reislanfens in franzosische Dienste wird den Landvögten abermals Auftrag

ertheilt. (S. Absch. 54. k.). — 113, (1588). Der lezte Beschluß, in de» gemeinen Vogteien das Reislaufen

nach Franlreich zu verbieten, bis der König der Vcreinung nachkommt und die noch ausstehenden Zahlungen

geleistet haben wird, wird bestätigt, (S. Absch. 70. n.).— 114. (158!)). Gleiches Bcrbot, (S. Absch. 90. n.).—

115. (1590). Weisung an alle Landvögtc, ans daS dem König von Ravarra durch Bünden zuziehende Kriegs-

Volt wohl Acht z» haben und über alle Vorfälle jcweilcn zu berichten. Absch, 157. o. — 110. (15!14). Ans

nächster Tagsazung zu Baden will man sich über ein gemeinsames Verhalte» gegen das Wegziehen der Unter--

thanen in den gemeinen Vogteien in fremder Fürsten Dienste berathen. (S. Absch. 255. st). — 117. (1599).

Verbot, Dienste in Frankreich zu nehmen. (S. Absch. 991. n.). — 118, (1993). Erneuerung des Verbots

gegen das Ncislanfe». (S. Absch. 489. n.). — 119. (It!t)4). Anzug der evangelischen Orte wegen des Durch-

Passes, den die katholischen Orte dem spanischen Kricgsvolk bewilligt haben. (S. Absch. 540. st.). — 120.

(>905). Die Mandate gegen die Winkelanfbrüche (in fremde Dienste) sollen in den Vogteien neuerdings bekannt

gemacht werden. (S. Absch. 594. <;.). — 121—120. (1910—1917). Verhandlungen wegen des Durchpasses frem¬

den Kriegsvolkes durch die gem. Vogteien. (S. Absch. 742. st; 852. st; 853. st; 899. y; 887. k; 957. i; 999. n..).

11). Kirchliche und konfessionelle Angelegenheiten, Geistliche.

Art. 127. (1588). Wegen der lutherischen Prediger in den gemeinen Vogteien, die sich politische und

religiöse Umtriebe erlauben, soll auf nächsten Tag zu Baden instruirt werden. (S. Absch. 59. i.). — 128.

(1588). Erneuerung des Beschlusses wegen der lutherischen Prediger. (S. Absch. 92. c.). — 120. (1588).

Bezüglich der Priester und Prädicanten in den gemeinen Vogteien wird eine Verordnung erlassen und den

Landvögten zur Vollziehung mitgethcilt, nach welcher jenen jede Einmischung in weltliche und politische Dinge

streng untersagt ist. (S. Absch. 93. i.). — 130. (1588). Weisung an die Landvögtc, den Frieden zwischen

den Evangelischen und den Katholischen aufrecht zu erhalten und das Aufwiegeln durch die Prediger nicht z»

dulden. (S. Absch. 98. st.). — 131. (1589). Da dem Vernehmen nach die Prediger in den gemeinen Vogteien

gegen die V katholischen Orte schimpfe» »nd das Volk gegen sie aufreizen, so wird an Zürich und die Land¬

schreiber darüber geschrieben. Absch. 99. st — 132. (1589). Da Glarns einen lutherischen Vogt in die Frei¬

ämter verordnet hat, die Prediger in der Grafschaft Baden gegen die Katholiken sich ungeziemend benehmen,

und Zürich in den gemeine» Vogteien den Predigern den Eid abnimmt, u. s. w., so sollen die Boten ans den

Tag zu Baden darüber instruirt werden. UM, p;. — 133. (1589). Verbot gegen Schcltnngen und Schmäh¬

schriften. (S. Absch. 101. x.). — 134. (1592). Da überall in den gemeinen Vogteien bei der Priesterschaft

ein ärgerliches Leben überhand nimmt, so muß man ans Maßregeln denke», wie dieser Sittcnlosigkeit, namentlich

dem Concnbinat, gewehrt werden kann. Absch. 201. <1. 135. (1900). Ans nächster Tagsazung zu Baden

wollen die V katholischen Orte an die Landschreiber in den gemeinen Vogteien die Weisung erlassen, auf solche

Leute zu achten, die vom katholischen Glauben abfalle», damit sie gemäß Landfrieden bestraft werden. Absch.

419. !. — 130. (1900). Da in de» gemeinen Herrschaften, namentlich im Thurgan, in Bezug auf die Religion

zu wenig Aufsicht gehalten wird, so daß viele Katholiken vom Glanben abfallen, entgegen dem Landfrieden, so

will man bei Gelegenheit den Landschreibern im Thurgan und Rheinthal, Baden und Sargans die angemessenen

Weisungen ertheilen. Absch. 420. I, — 137. (1909). Wegen der immerwährende» Streitigkeiten zwischen de»
199
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Uuterthanen beider Confessionen iiber Benuzung der Kirchen w. sollen die Gesandten ans nächste katholische

Conferenz instruirt werden. (S. Absch. 681. v.).

II. (^otteÄhiiltsev (Klöster).

Art. 138. (1688). Der leztjährige Beschluß,daß die Landvögtedie Verwalter der Gotteshäuser ermahnen

sollen, ihre Rechnungen ans die Ankunft der eidgenössischen Gesandten bereit zn halten, wird bestätiget. Auf

den 6. März sollen Zürich und Uri ihre Gesandten in die Gotteshäuser abordnen, um im Namen der Eid¬

genossen die Rechnungen abzunehmen. Absch. 46. i. - 133. (1688). Dem Nuntius, der im Auftrag des Papstes

einige Geistliche und Gotteshäuser in Bezug auf deren geistliches und klösterliches Leben Visitiren will, werden

die nöthigen Schreiben ausgestellt. Absch. 66. g. — 143. (1688). Die beiden Gesandten, welche mit der Rech,

nungsabnahme in den Gotteshäusern im Thnrgau n. s. w. beauftragt worden waren, erstatten ihren Bericht.

(S. Absch. 63. v.). — 141. (1688). Der Nuntius bittet die V katholischen Orte, in Betreff der Reformation

der Klöster in den gemeinen Vogteien das Möglichste zu thuü und besonders den lutherischen Prediger ans der

Klosterkirche zu Münsterlingen zu entfernen. Absch. 72. g. — 142. (1689). Der Antrag Nri's, man möchte,

da in einigen Gotteshäusern in den gemeinen Vogteien viel verschwendet werde, deren Hanshalt etwas ein¬

schränken pnd ihnen anbefehlen, Vorräthe an Geld und Korn anzulegen, damit man im Nothfall etwas habe,

wird ml restwemlum genommen. Absch. 106. I. — 143. (1689). Die Orte sollen sich entschließe», was man

in Betreff der Vorräthe und der Verwaltung der Klöster bei den übrigen regierenden Orten vorbringen wolle.

Absch. 107. k. — 144. (1603). Reformation der Bernhardiner Klöster durch die Äbte von Salmanswil und

Wettingen. (S. Absch. 493. 1>. n. 494. o. ^.). — 146. (1603). Antrag, die Klöster mit einer jährlichen

Steuer zu belegen. (S. Absch. 494. k.). — 14t». (1604). Die Orte sollen sich ans nächste Tagsazung ent¬

schließen, wie man für Vollziehung des früher zn Baden gefaßten Beschlusses sorgen wolle, daß die Äbte in

den gemeinen Vogteien keine fremden Amtleute, Schaffner und Schreiber und keine nichtkatholischen Dienstboten

halten, und daß auch die weltlichen Herren nur Angehörige oder Unterthanen der Eidgenossen als Amtleute

anstellen dürfen. Absch. 641. — 147. (1611). Da die Prälaten in den gemeinen Vogteien allenthalben

Mühlen, Höfe, Güter und was sonst etwa feil ist an sich ziehen und kaufen, auch unbescheiden sind, wenn

Jemand Kinder in ein Kloster thun will, und damit man in Nöthen des Vaterlandes ihrer Vorräthe versichert

sein kann, so finden die V katholischen Orte für nöthig, hierin Ordnung zu schassen und nehmen es all iu-

«trucmclilm. Absch. 771. u. — 148. (1612). Ans künftigem Tag zn Baden wollen die V katholischen Orte

mit den Visitatoren und Prälaten Rüksprache halten in Betreff der Anfuahme von Frauen aus den katholischen

Orten, Moderation des Tischgelds und der Aussteuern, Hinterlegung einer Contribntion für Kriegsfälle,

Feuersbrünste und andere Nöthen, und über das Verbot der Erwerbung liegender Güter. (S. Absch. 797. oo.

n. clci.). — 143. (1613). In den Angelegenheiten der Klöster sollen die Gesandten nach Baden beim Legaten

nochmals um die Bewilligung von Rom der Hinterlage halber anhalten, wegen der Taxe und der Aussteuer

der Angehörigen der katholischen Orte sich berathen, darauf dringen, daß man keine fremden Amtleute mehr

dulde, auch soll den Frauen in Dießenhofen insinnirt werden, nicht bloß fremde Personen, sondern auch solche

aus den katholischen Orten aufzunehmen. Absch. 828. Ii. — 163. (1613). Verordnung über die Aussteuer

und das Erbrecht derer, die in Klöster eintreten. (S. Absch. 831. /.). — 161. (1613). Es wird beschlossen,

der Prälat von Wettingen soll wie bisher jährlich Rechnung geben; gleiches sollen auch alle andern Frauen-
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und Mannsklöster in den gemeinen Vogteien ans der Jahrrechnnng zu Baden thun. Ibi<>. na. — 152. (1614).

Verhandlung der fiinf katholischen Orte über Klosterangelegenheiten: 1. Aufnahme einheimischer Söhne und

Töchter in die Klöster, 2. Klosterrechnungen, 3. Beistenern der Klöster für vorkommende Nöthen des Vater¬

lands. (S. Absch. 850. u.). — 153. (1614). Weil man sich bisher mit den Vorstehern der Gotteshäuser

über das zeitliche Gut und die Aussteuern nicht vereinbaren hat können und daher manche Personen ihr gutes

Vorhaben nicht ausführen konnten, wird auf künftige» Quasimodo (6. April) ein Tag nach Einsiedeln angesezt,

wohin alle Prälaten in den gemeinen Vogteien citirt werden sollen. Absch. 853. e. — 154. (1614). In

Sachen der Visitation der Klöster und Gotteshänsex, worüber bereits eine Conferenz der katholischen Orte mit

den Abgeordneten der Gotteshäuser in das Kloster Einsiedeln angesezt ist, soll mit dem Prälaten von Muri

nochmals verhandelt werde», wie sich die Sache am besten ausführen lasse. Auf nächstem Tag soll sie wieder

zur Verhandlung kommen. Absch. 858. I. — 155. (1614). Da auf die bewußte Werbung an die Gotteshäuser

»och keine Resolution erfolgt, sondern die Sache auf die nächste Zusammenkunft der Prälaten verschoben worden

ist, so will man deren Bescheid abwarten. Absch. 864. — 151». (1615). Über die Beschwerden einiger

Gotteshäuser, besonders Wettingens, gegen die Verpflichtung zu jährlicher Rechnungsstellung, sollen die Gesandten

der VII katholischen Orte nach Baden instrnirt werden. Absch. 891. r. — 157. (1615). Die Mehrheit der

Gesandten ist zwar instrnirt, von allen in den gemeinen Vogteien gelegenen Gotteshäusern Rechnung abzu¬

nehmen. Da diese nun aber authentische Briefe vorlegen lassen, vermöge welcher sie zur Nechnnngsablegung

nur dann angehalten werden können, wenn sie durch unordentlichen Haushalt Anlaß dazu geben, nun aber

dießfällige Klagen nicht vorliegen, so werden diese Briefe wiederum confirinirt, jedoch wird den Obrigkeiten

offene Hcxnd vorbehalten und den Klöstern als jährliches Schirmgeld auferlegt: Wettingen „bey dem Alten";

Muri 42'/z Kronen, jedem Gesandten 2, jedem Diener '/, Krone; Rheinau, Krenzlingen und Pfäfers ebensoviel;

Paradis 6 Kronen „in Gemein"; ebenso Fcldbach, Münsterlingcn und Dänikon; St. Katharinathal 34 Kronen,

jedem Gesandten 1 Ducaten, jedem Diener '/z Krone; ebenso Illingen; Fischingen 10 Krone»; Propstei

Klingnan 15 Kronen; Stift Znrzach 10 Kronen. Der Landvogt, Landschreiber und Untervogt erhalten soviel

wie ein Gesandter, sind dafür aber verpflichtet, dieses Schirmgeld jährlich einzuziehen und den Gesandten

abzuliefern. Absch. 893. <><l. — 158. (1615). Einsprache des Nuntius und der Prälaten gegen die den

Klöstern auferlegte Taxe. (S. Absch. 907. ß.). — 153. (1616). Beschwerde des Nuntius über Eingriffe in

die geistliche Jurisdiction. (S. Absch. 914. n. ''.). — 130. (1616). Der Nnntius hat wegen des den Gottes¬

häusern in den gemeinen Vogteien auferlegten jährlichen Schirmgeldes an Lucern geschrieben, als ob man dazu

nicht befugt sei und die geistliche Strafe verdient hätte. Wird in den Abschied genommen, damit die Herreu

und Obern beim Nuntius sich entschuldige» können. Ilml. n. — 131. (1616). Da einige Gotteshäuser das

Schirmgeld erlegt haben, andere nicht, alle aber vermeinen, davon befreit zu sein, so wird den Amtleuten

befohlen, dasselbe jezt und in Zukunft einzuziehen; jene, die sich dessen weigern, soll man wieder zur Rcch-

nnngsablage anhalten; die Frage, ob dieselbe hier zu Baden, oder in den Gotteshäuser» selbst durch zwei

Ansgcschosscnc nach Beendignng der Jahrrechnnng statthaben solle, wird in de» Abschied genommen. Luccrn

stimmt nicht dazu und will den Gotteshäuser» sowohl die Rechnung als das Schirmgeld erlassen, jedenfalls

sie weder zn dem einen noch andern nöthigen. Absch. 926. 1c. - - 132. (1617). Folgende vier Anträge von

Glarns werden ml iimtrnamlnm in de» Abschied genommen: I. alle Gotteshäuser in den gemeinen Vogteien

sollen entweder jährlich Rechnung geben oder das auferlegte Schirmgeld bezahlen; 2. gemäß früherer Übung
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sollen zu der Beuediction neuerwählter Prälaten aus jedem der regierenden Orte Gesandte geschikt werden;

3. da in den Vogteien Thurgau, Rheinthal und Sargans ähnliche Eingriffe, wie hier in Baden gemacht werden,

so sollen gleiche Maßregeln auch dort getroffen werden; 4. die Prälaten sollen gemäß ergangener Abschiede

eidgenössische Schreiber und Schaffner halten. Absch. 943. 1. — 163. (1617). Unterwalden und Glarus be¬

antragen, dahin zu trachten, daß die in den Gotteshäusern angestellten fremden Schreiber, Vögte und andern

Amtleute entfernt und diese Stellen mit Personen aus der Eidgenossenschaft besezt werden; namentlich sollte

man den Prälaten von Wettingen dazu bewegen, daß er seinen Schreiber, welcher nur Unruhen und Uneinigkeit

stifte, abschaffe und statt seiner einen Eidgenossen anstelle. Absch. 957. p.

1

Landlirasschafl Thurau.

Inhaltsübersi ch t.

1. Mg. Verwaltungssachen; Beamte; Rechnungswesen. Art.
1-10.

2. Justizsachen; Judikatur; Competenzanstände. 11-82.
3. Gachnanger Handel. 83—106.
4. Leibeigenschast und Fall. 107—115.
5. Abzug. 116-132.
6. Kauf- und Verkauf von Gcrichtsherrschaften, Lehen- und

andern Gütern. 133—172.
7. Gerichtsherren. 173—177.
8. Anstand mit dem Bischof von Constanz wegen Arbo» und

Horn. 173—205.
9. Güterbefreiung. 206. 207.

10. Ehehaften. 208. 209.

11. Niederlassung. 210-213.
12. Märchen. 214-235.
13. Mannschaftsrecht zu Ellikon. 236—243.
14. Märkte. 244-248.
15. Zölle. 249-251.
16. Kriegs- und Schiizenwesen. 252 - 255.
17. Ehesachen. Ehegericht. 256—264.

18. Kirchliches und Glaubenssachen; Geistliche; Landfriedliche
Streitigkeiten. 265 —462.

19. Stifte und Klöster, Gotteshäuser. 463-647.
20. Locales. 648—677.
21. Verschiedenes. 678 — 683.

Landvögte.

1586 Glarus. Jakob Gallati.

1588. Zürich. Hans Kambli.

1590. Lucern. Leopold Feer.

1592. U r i. Kaspar Roman Beßler.

1594. Schwy z. Sebastian Bneler.

1596 Unterwalden. Christof Laab.
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1598, Zug. Beat Jakob Frey.
1699. Glarus. Melchior Strebi.

1692. Ziirich. Hartman» Schwcrzenbach.
Hans Jakob Schneeberger.

1694 Lucern. Hans Helmli.
1696. Nri. Anton Schund.

Jakob Steiger.
1698. Schwyz. Bartholom« Jnderbitzi.

Balthasar Büeler.
1619. Unterwalden. Sebastian Wirz.
1612. Zug. Beat Jakob Frey.
1614. Glarus. Heinrich Elmer.
1616. Zürich. Hans Bertschinger.

Landschreiber.

ISÄ4. N>, S-pt-ml«. . ^iso», !
1612, 5. April. Hans Wirz von Unterwalden.

Amtsrechnungen.

Jedes Ort erhält:
Hohe Gerichte Niedere Gerichte

der X Orte. der VII Orte.
1587. 28 Gl. 4 Schl. 11 Gl. 8 Schl. Absch. 19, ßg.
1589. Nichts. 40 gute Gld. .. 101, II.
1593. Nichts. Nichts. „ 235, 2.
1596 152 gute Gld. 157 gute Gld. „ 307, es.
1597. 27 gute Gld. 57 gute Gld. „ 334, x.
1699. 27 gute Gld. 33 gute Gld. .. 414, x.
1619. 17 gute Gld. Nichts. .. 742, M.
1612. 203 gute Gld. 308 gute Gld. Tschudi'scheSai
1613. 18 Gld. 13 Bz. 10 Den. 79'/, gute Gld. Absch. 831, W.

Weitere Rechnungen finden sich in den Abschieden nicht Im Jahr 1617 betrugen (laut Rechnung im Aargaucr Kantonsarchiv)

die Einnahmen 1260 Gld. 9 Den., die Ausgaben 369 Gld. 11 Schl. 2 Den., der Saldo 896 Gld. 4 Schl. 7 Den.

1. Allgemeine Verwaltungssachen,Beamte, Rechnungswesen.
Art. I.' f1587). Bei der im verflossenen November erfolgten Rechnungsablage des Landvogts über die

Einnahme» von den hohen Gerichten ist ihm jedes Ort Gl. 109 schuldig geblieben. Nun wird der Gegenstand
wegen Ungleichheit der Instructionen wieder in den Abschied genommen. Absch. 19. e. — 2. (1588). Der
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abtretende Landvogt Gallati stellt Rechnung über die Einnahmen von den hohen Gerichten; jedes Ort bleibt

ihm wegen der Theuerung und der großen Unkosten mit den malefizischen Personen 4V Gld> schuldig. Absch.

63. na. — 3. (1590). Abschaffung der feierlichen Gastmähler an den Festtagen; Festsezung der Emotnmente

der Landrichter, Landgerichtsknechte und Amtleute; Abschaffung des Mahles beim Malefizgericht, n. A. m.

(S. Absch. 138. <IcI.). — 4. (1592). Wolf Walther Werli von Greifenberg stellt das Ansuchen, man möchte

nach deni Absterben des gegenwärtigen Landammans in der Landgrafschaft Thnrgau dieses Amt ihm oder

seinem Bruder, gemäß des ihrem Vater erthcilten Beschlusses, übertragen. — Heimbringen. Absch. 210. Ii. —

5. (1598). Da zu Emmishofen, wo die hohen und nieder» Gerichte den Eidgenossen zustehen, kein Vogt oder

Landgerichtsknecht wohnt, um die Fälle und Bußen zu leiden, wird dem Landvogt aufgetragen, einen Vogt

nach Emmishofen zu sezen. Absch. 355. ll. — l». (1602). Dem Landvogt wird vorgehalten, daß er oft von

strafbaren Personen vor Eröffnung des flrtheils Geschenke für sich oder seine Frau verlange, daß er den Par¬

teien verschiedene Bescheide ertheile und sie dadurch in doppelte Kosten bringe, und daß er die Anstände zu

Wengi unter einander gerichtet habe. Er verantwortet sich darüber. Absch. 460. — 7. (1610). Auftrag

an den Landschreiber, jedem Ort vidimirte Copien der in der Kanzlei befindlichen Gewahrsamen mitzutheilcn.

(S. Absch. 721. b.). — 8. (1610). Die Zürcher Gesandtschaft macht folgenden Anzug: Mit Bedauern müsse

man täglich erfahren, wie übel die Sachen im Thnrgan stehen, wie die armen Unterthancn z» Grunde gerichtet

werden und wie wenig Genuß die regierenden Orte daraus ziehen; die Schuld davon liege an den Amtleuten,

die Alles nach ihrem Nuzen und Gefallen regieren und die guten Absichten des Landvogts zu durchkreuzen

wissen; sie beantrage demnach, daß wie in den ennetbijgischen Vogteien dem Landvogt gestattet werde, den

Landammann und Landweibel nach seinem Belieben zn erkiesen, und daß der Landschreiber auf eine bestimmte

Anzahl Jahre ernannt werde; man habe in den Orten auch Leute, die dergleichen Dienste gut versehen könnten,

und es sei ungereimt, daß Amtleute, die unsere Untcrthanen sind, die Andern regieren; sie halte dafür, daß

durch dieses Mittel dem betrübten Zustand der Landgrafschaft abgeholfen würde, und bitte, diesen Antrag in

den Abschied zu nehmen. Absch. 722. m. — 3. (1610). In diesem Antrage Zürichs erbliken die katholischen

Orte den geheimen Zwck, die katholischen Amtleute zu beseitigen und die katholische Religion zu unterdrüken.

Man will daher Zürich antworten, man finde dermalen nicht rathsam, eine Änderung vorzunehmen. (S. Absch.

724. e.). — >0. (1612). Hans Wirz, Sohn des Landvogts Sebastian Wirz, wird zum Landschreiber erwählt

und in Huldigung genommen. Die Gesandten von Schwhz, welche ohne daherige Instruction sind, stimmen

nicht dazu. Absch. 792. n>.

2. Justizsachen, Judicatur, Competenzanstiinde.

(Man sehe auch Kirchliches und Glaubenssachen.)

Art. 11. (1587). Auf den Bericht des Landvogts, daß einige Gotteshäuser, Edle und Privatpersonen den

Unterthanen Korn um den höchsten Jahrespreis ausleihen, die ausstehenden Zinsen zum Capital schlagen und

dann Gülten errichten, was Wider die Landesordnnng sei, wird ihm aufgetragen, die Fchlbaren zn strafen;

auch soll er dafür sorgen, daß die Unterthanen jährlich die Grundzinse entrichten. Absch. 8. Ii. — 12. (1587).

Da häufig vorkommt, daß Jcmand auf seine Güter mehr borgt, als sie Werth sind, auf welche Weise Viele

in Schaden kommen, so wird auf Genehmigung hin beschlossen, daß, wenn Jemand auf seine Güter für 100 fl.

über deren Werth Verschreibungen errichtet, er vom Landvogt eingezogen und vor Landgericht gestellt werden
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soll. Absch. 19. 1. — 1Z. (1587). Gabriel Ruck von Tannegg hat niit seinen Lehenlenten, Hans Gsell und

Mithaften, einen Streithandel. Nun beschwert er sich, daß er zu keinem Austrag gelangen könne, und bittet

um Rath und Hülfe. Daher wird dem Landvogt aufgetragen, den Bogt zu Arbon zu citiren, die Parteien

zu verhören und den Handel zu berichtigen; Hans Gsell und Mithaflen sollen für die schuldige Summe bis

Martini Bürgschaft leisten. Absch. 37. Ic. — 14. (1583). Die Gesandten von Zürich und Glarus wollen

dem Urtheil zwischen den.Anwälten der Stift Bischofszell und der Gemeinde Berg nicht zustimmen und nehmen

die Sache in de» Abschied. Daneven wird ihnen der zu Zürich im Jahr 153t) erlassene Brief abschriftlich

Zugestellt. Absch. 101. mm. — 15. (158!)). Josna Möttcli von Bischofszell, der wegen Beschimpfung der

Eidgenossen von Schwyz einen öffentlichen Widerruf hatte thun müssen und bis ans weitere Gnade für ehr-

»nd wehrlos erklärt und zu den Kosten verfällt worden war, bittet um Verwendung bei Schwyz, damit die

ihm unerschwinglichen Kosten etwas gemildert werden, und um Begnadigung von der Ehr- und Wehrlosigkeit.

Die Gesandten von Schwyz haben darauf zu antworten keine Vollmacht, wollen aber in allen Treuen an ihre

Herren und Ober» bringen, was man ihnen in den Abschied gebe. Ibid. pp. — 10. (1589). Der Abschied

von Baden in Betreff des Jakob Gcßler ans dem Thurgan, wonach er seine Gegenpartei, den Häbcrli, von

Ort zu Ort citiren und das streitige Gut bis zu Austrag des Rechts bei einer dritten Person hinterlegt

bleiben soll, wird bestätigt. Absch. 108. <1. — 17. (1589). Ans nächsten Tag zu Baden sollen die Gesandten

Vollmachten mitbringe», wie man sich in Betreff der unruhigen Thurgauer Bauern, über welche der Vogt von

Arbon Klage führt, verhalten wolle. Absch. 123. Ic. — 18. (1589). Zürich schreibt nnterm 1. Deccmber an

die V katholischen Orte: Gemäß Beschlüssen dürfe Niemand ans den gemeinen Vogteien in einem oder dem

andern Ort eine Klage vorbringen hinter dem Rüken seiner Gegenpartei und des Landvogts, bei einer Buße

von 20 Gl.; diese Verordnung werde namentlich im Thurgan nicht gehalten, den» jüngst habe Jakob Geßler

von Weinfelden in Lncern die schriftliche Bewilligung erlangt, seinen langwierigen Handel mit Hans Häberli

wieder auf nächsten eidgenössischen Tag zu bringen, vbschon darüber bereits rechtskräftige Sprüche und Verträge

ergangen seien; Zürich bitte nun, diese Beschlüsse handhaben zu helfen, den Häberli bei seinen erlangten Rechten

zn schüzcn und den Gcßler abzuweisen. Absch. 124. v. — Ii). (1590). Dem Jakob Geßler will man auf

dem Tag zu Baden behülflich sein; unterdessen mag er zn Lindau und anderswo Kundschaften aufnehmen.

Absch. 120. g, — 20. (1590). In dem Strcithandel zwischen Jakob Geßler und Hans Häbcrli wird erkannt:

1. Die eingegangenen Verträge sollen in Kraft verbleiben und daher dem Geßler die zugesprochenen 80 Fl.

verabfolgt werden; 2. für alle übrige» Ansprachen soll Häberli dem Geßler 00 Fl. bezahlen, im Übrigen sollen

beide Parteien bei ihren gegenwärtig im Besiz habenden Gütern verbleiben; 3. die während dieses Processes

vorgekommenen ehrvcrlezendcn Reden sollen gegenseitig aufgehoben sein; 4. wer diesem Spruch nicht nachkommen

und neuerdings mit Klagen auftreten würde, soll bestraft werde». Die vom Landvogt dem Geßler auferlegte

Strafe wird diesem in Gnaden erlasse». Heimzubringen. Absch. 128. t. — 21. (1590). Weil Jakob Gcßler

ungeziemende Rede» wider die Reputation Zürichs ausgestoßen hat, wird er nun von den zürcherischen Ge¬

sandten vor den Rathsbotcn der übrigen sechs Orte in's Recht gefaßt. Nach Anhörung beider Parteien wird

gesprochen, Jakob Geßler soll öffentlich erkläre», daß das, was er gegen Zürich geredet haben möchte, diesem

an seiner Ehre keinen Eintrag thun solle; er habe daran ganz »»gütlich gethan und wisse von Zürich nur

Liebes und Gutes und daß es ein ehrliches Ort der Eidgenossenschaft sei. 1Iü<l. u. — 22. (1590). Der

Proceß wegen Hans Eigenmann, genannt Le», von Thiirliwangen »nd Elisabeth Hopflin von Einsiedeln, welche
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achtnndzwanzig Jahre mit einander im Ehebruch gelebt haben, wird auf nächste Tagsazung zu Baden gewiesen,

wohin die Gesandten bezügliche Vollmachten mitbringen sollen. (Urtheil des geistlichen Gerichts zu Constanz

vom 7. Mai und Urfehdebriefe der Beklagten aus den Jahren 1581, 1584 und 1590, s. Allgem. Absch. IM.

199 —210). Absch. 140. i>. — 28. (1591). Landammann Tschndi eröffnet vor den drei Orten Zürich, Lncern

und Schwyz, daß die von Wyl ihre Angehörigen, die nicht bei ihnen wohnen, vom Erbrecht ansschließen, was

wider alles Recht sei; zugleich verantwortet er Glarns gegen eine Äußerung des Oberst Neding von Schwyz

in Betreff eines solchen Falles. Wird in-den Abschied genommen. Absch. 178. <:. — 24. (1593). 1. Der

Landvogt macht Anzug, daß in der Landgrafschaft verschiedene Streitigkeiten in Betreff des Erbrechts walten

und daß es daher dringendes Bedürfniß sei, über einige Artikel Erläuterungen zu geben; 2. schlägt er vor,

daß von Aussteuern, die außer die Grafschaft gehen, der Abzug auch bezogen werde; 3. wünscht er Weisung,

wie er sich zu verhalten habe, da viele Bauern die Kernenzinsc von den Gotteshäusern, Spitälern, Spenden

und Pfründen ablösen wollen; 4. berichtet er, daß viele Leute an ihrem Rechte verkürzt werden, indem sie ans

Armut bei Processen die geforderte Caution nicht leisten können. Beschluß: Der Landvogt soll mit seinen

Amtleuten eine Verbesserung des Erbrechts entwerfen und diesen Entwurf ans nächste Tagsazung nach Baden

bringen; wenn Aussteuern außer die Grafschaft gehen, soll er Acht haben, wo sie hinkomme», und wenn dann

an diesen Orten von solchen Dingen ein Abzug bezogen wird, soll er ihn auch beziehen, wenn nicht, sich dieses

bescheinigen lassen; betreffs der Gülten soll es bei der Verordnung von 1584 sein Verbleiben haben, gemäß

welcher Geldgülten nur mit Geld und nicht mit Kernen verzinset und erst nach zehn Jahren anfgckündet

werden dürfen; Gülten der Gotteshäuser, Spitäler, Spenden und Pfründen, und Bodenzinse dagegen sollen jährlich

wie von Alters her verzinset werden; der Landvogt hat die Befngniß, bei Processen zu Gunsten solcher sich

zu verwenden, die ihrer Gegenpartei keine Tröstung zu leisten im Stande sind. Absch. 235. 1. — 25. (1593).

Junker Michael von Schwarzach ab dem Thurberg »nd Ulrich Schönholzer von Wylen werden wegen Zinsen¬

überforderung bestraft; lezterer soll auch die ihm vom Landvogt Feer auferlegte Strafe bezahlen; findet der

Landvogt, daß derselbe noch in andern Dingen Wucher getrieben hat, so soll er ihn auch dafür bestrafen. Ikici. g.

— 2l». (1594). Auf die Beschwerde des alt-Landvogts Beßlcr und des Landschreibcrs, daß Viele sich heraus¬

nehmen, rechtsgültige Urtheile auf eidgenössische Tagsaznngen zu appellircn, entgegen den hierüber erlassenen

Beschlüssen und zum Nachtheil der armen Unterthanen, und ans deren Gesuch, solche Trölereien abzuschaffen

und den gemeinen Mann bei seinen erlangten Rechten zu schüze», wird beschlossen : Wenn in Zukunft Jemand

über ausgemachte Händel wiederum das Recht begehren würde, so soll man ihn abweisen und nach Verdienen

bestrafen, ausgenommen, wenn er über den Stand der Sache eine Bescheinigung vom Landvogt beibringt; die

Landvögte aber dürfen Niemanden solche Bescheinigungen ausstellen, außer wenn sich klar ergibt, daß den Be

treffenden Unrecht geschehen ist, in diesem Falle soll ihnen zum Recht verholfen werden. Absch. 202. n. —

27. (U594). Schwyz soll nach Lncern berichten, was es über Schultheiß Engel zu Fraucnfeld in Erfahrung

bringt. Absch. 270. k. — 28. (1595). Da einige Wirthe, Landrichter und Fürsprecher in der Landgrafschaft

die Leute an sich ziehen, weßwegen viele Sachen verschwiegen bleiben; da auch gemeldet wird, daß Sebastian

Engel nicht nur Schultheiß zu Franenfeld, sondern auch Wirth, Landrichter und Fürsprecher zugleich sei und

aus dem Geld der armen Leute reich werde, und daß einige Tröler daselbst den Leuten in ihren Rechts

Händeln beistehen, sie aufweisen und die Processe verschleppen, wird beschlossen: Ein Schultheiß von Francilfeld

darf nicht zugleich Landrichter sein, daher soll der Landvogt einen andern an Engels Stelle als Landrichter
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bezeichnen; auch darf lein Wirth, der die Unierthanen also an sich zieht, im Landgericht sizen; gegen jene

Tröler, welche die Leute zum Processiren aufweisen, soll der Landvogt eine Verordnung erlassen. Eine Rekla¬

mation des Schultheiß Engel gegen diesen Beschluß wird in den Abschied genommen. Absch. 283. M. — 29.

(1595). Der Landvogt macht die Anzeige, daß Vogt Kesselring von Wcinfelden umgebracht worden sei, und

daß Hauptbetheiligte der Geßler und ein Zimmermann seien, von denen leztcrer gegenwärtig in Uri sich auf¬

halte; er begehrt Weisung über sein Verhalten, da die Kundschaften besonders ans den Zimmermann lauten.

Diese werden nun Uri in den Abschied gegeben, damit es den Zimmermann in VerHaft seze; was es an ihm

findet, soll es dem Landvogt mittheilcn, damit er die Andern anch festnehmen und bestrafen kann. UM. es. —

39. (1596). Das Gesuch des Schultheiß Engel, ihn nicht ans dem Landgericht zu stoßen, weil das ihm und

seinen Kindern an der Ehre nachtheilig werden könnte und weil ja noch sechs Andere im Landgericht sizen,

die auch wirthen, wird in den Abschied genommen. Absch. 307. 5. — 31. (1597). Da Einige im Thurgau

glauben, daß sie Urtheilc des Landgerichts über malefizische Sachen auf die Tagsaznng nach Baden appelliren

können, so werden der Landvogt und der Landschreiber beauftragt, darüber ans nächste Tagsaznng zu Baden

zu berichten. Absch. 340. Ii. -- 32. (1598). Ans den Bericht, daß im Thnrgan einige Wucherer armen Leuten

Geld Vorstreken unter dem falschen Schein, als ob sie Vieh dafür genommen haben, und dann nach Ablauf

des Jahres einen unverhältnißmäßigen Ueberzins nehmen, wird der Landvogt beauftragt, Erkundigungen dar¬

über einzuziehen und die Schuldigen nach Verdienen zu strafen und die Bußen den Eidgenossen zu verrechnen;

sollten einige Gerichtsherren Ansprüche ans diese Bnßen zu haben glauben, so soll er sie auf nächste Jahrrcch-

»ung nach Baden weisen. Absch. 348. Ic. — 33. (1598). Zu Vermeidung der Trölereien und Unregelmäßig¬

keiten bei dem Landgericht wird verordnet, der jeweilige Landvogt soll, wenn immer möglich, dem Landgericht

beiwohnen und dafür sorgen, daß nichts Unregelmäßiges vorkomme, auch soll er Vollmacht haben, belehrend

einzuschreiten; immerhin aber soll der Landamuiann nach altem Herkommen den Stab führen und sein Amt

verrichten. Absch. 355. a. — 34. (1599). Zu Verminderung der Processe in der Landgrafschaft wird ans

Ratification hin beschlossen, daß nur Streitigkeiten, welche den Werth von wenigstens 40 Gld. haben, ap-

pellirt werden dürfen. Hierüber soll sich jedes Ort ans nächster Tagsaznng erklären. Absch. 381. a. — 35.

(1601). Ein Forderungsstreit zwischen Macarius Keller und Christof Feer wird in den Abschied genommen.

(S. Absch. 433. m.). — 39. (1602). Abgeordnete des AbtS von St. Gallen stellen das Begehre» um Ver¬

gütung der Kosten, welche mit der der Hexerei verdächtigen Elsa Sprenger von Rickenbach aufgelaufen seien,

indem die Sprenger laut Vertrag dem Landvogt habe ausgeliefert werden müssen. Wird M rakerenclum ge¬

nommen. Absch. 464. n. — 37. (1602). Der Hofmeister des Klosters St. Katharinathal bittet im Name»

der Gemeinde Weinfelden um Aufhebung des in Folge eines Processcs mit ihrem Vogt beiden Parteien auf¬

erlegten Friedens und um Erläuterung eines Artikels in diesem Brief betreffs des Zugrechts auf verkaufte

Güter. Der Landvogt und der Landschreiber werden beauftragt, beiden Parteien die Sache zu erläutern und

dann nach Baden darüber zu berichten. UM. 1c. — 38. (1602). Die Verantwortung des Hans Bachmann,

der wegen nnchristlichen Reden, und jene des Pancraz Wepfer, der wegen Bcschüznng des Bachmann angeklagt

ist, wird nicht angenommen. Der Handel fällt in den Abschied, limi. I. — 39. (1603). Eine Beschwerde

der Gerichtsherren und anderer Landsaßen um Weinfelden herum, daß die von Weinfelden ein fünfzehnjähriges

Zngrecht gegen sie wie gegen Fremde prätendiren, was wider die Landesordnnng sei, gemäß welcher Nachbarn

das Zngrecht gegen einander nur 1 Jahr 6 Wochen und 3 Tage haben, wird in den Abschied genommen.
167
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Absch. 504. f. — 40. (1603). Die V katholischen Orte ersuchen Schaffhansen, seinen Burger Dietrich Jntikofer

dazu anzuhalten, daß er dem Urtheil, welches der Landvogt zu Franenfeld in Betreff des Streites zwischen

Jntikofer und dem Hofmeister zu Paradies erlassen hat, Folge leiste. Absch. 514. I». — 41. (1605). Be¬

züglich eines Anstandes zwischen dem Bischof von Constanz und Wilhelm von Bernhausen wegen einer beim

Auffall des Vogts zu Gottlicben verwirkten Ansprache wird beschlossen: Weil der Handel sich an einem Orte

zugetragen hat, wo der Bischof nur die nieder» Gerichte besizt, n»d dieser Fall seiner Wichtigkeit wegen nicht

dem Gerichtsherrn, sondern der hohen Obrigkeit zu entscheiden zusteht, so soll er dem Landvogt zur Beurthei-

lnng überwiesen werden. Absch. 567. g. — 42. (1605). Hector von Veroldingen und Marx von Ulm be¬

schweren sich in ihrem und der übrigen Gerichtshcrrcn Namen gegen die von den Weinfeldern prätendirte

Freiheit eines fünfzehnjährigen Zugrechts, indem nicht billig sei, daß die von Weinfelden mitten unter ihnen

eine solche Particularfreiheit besizen. Die Weinfelder dagegen legen die Urkunden auf, durch welche ihnen

dieses Zngrccht bewilligt worden ist, und hoffen dabei geschirmt zu werden. Weil man sich nun nicht für

befugt hält, diese Urkunden aufzuheben, aber eine Erläuterung für nbthig erachtet, ob dieses fünfzehnjährige

Zugrecht auch ans die im Thnrgau Niedergelassenen sich erstreke oder nur ans die außerhalb des Thnrgans

Wohnenden und Fremden, so wird die Sache in den Abschied genommen; inzwischen sollen die von Weinfeldcn

bis zu der nächsten Tagsazung dieses Zngrccht nicht ausüben dürfen. UM. 0. — 43. (1605). Ans daS

Gesuch der Gläubiger des Niklans von Galt wird verordnet, der Landvogt soll die in diesem Handel erlaufenen

Kosten (in Bezug auf Capital und Zinsen bleibt es bei dem leztjährigen Spruch) nach Verhältniß Vertheile»,

jedoch Jemanden vom Hofgericht des Bischofs von Constanz dazu beiziehen; bei dieser Vertheilnng soll es

d5nn ohne weitere Appellation sein Verbleiben haben. UM. M. — 44. (1605). Hector von Beroldingen

und Marx von Ulm zu Grießcnberg wünschen zu wissen, ob man Vollmacht habe, eine Erläuterung über das

fünfzehnjährige Zngrccht zu Weinfelden zu geben, wie auf lezter Jahrrechnnng in den Abschied genommen

worden sei. Wegen Dringlichkeit anderer Geschäfte aber wird diese Sache auf nächste Tagsazung verschoben.

Absch. 577. e. — 45. (1606). Über das, was der Landvvgt in Betreff derer von Weinfelden (des Zugrechts

wegen) vorgebracht hat, solt jedes Ort seine Gesandten auf nächste Tagsazung zu Baden instrniren. Absch.

585. e. — 40. (1607). Eine Beschwerde der Domstift Constanz, daß sie noch zu keinen, Urtheil über den

streitigen Kleinzehnten zu Alterswylen habe gelangen kbnnen, wird zur Jnstruirung ans nächste Tagsazung

jedem Ort abschriftlich mitgetheilt. Absch. 625. 8. — 4?. (1608). Hans Kuhn, Oberpflegcr und Abgesandter

der Domstift Constanz, berichtet den V katholischen Orten, daß zwischen der Stift und den Kirchgenosscn zu

Alterswylen ein Anstand des kleinen Zehntens halber obwalte, und bittet um Schirm. Antwort: Man habe

die Sache in den -Abschied genommen und werde sie in allen Treuen an die Obern bringen, welche der Stift

besonders zngethan seien. Absch. 652. k. — 48. (1608). Der Landvogt und seine Beisizer, Schultheiß und

Rath und Abgeordnete des Landgerichts bringen klagend vor: Ungeachtet Hector von Beroldingen und Land>

ammann Joachim Joner, genannt Nüppli, welche s. Z. in ihrem Namen in die Orte abgeordnet worden seien,

die Zustimmung ausgebracht haben, daß Niemand mehr ohne Wissen und Willen des Landvogts und ohne

Anzeige an die Gegenpartei in das eine oder andere Ort reiten oder gehen dürfe, so finden sie doch mit Be¬

dauern, daß Etliche dieser Verordnung zuwider handeln und dabei in Zürich viel Beistand finde»; deßwegen

bitten sie um Schuz bei den ausgebrachten Abschieden. Weil aber die Gesandten darüber nicht instrnirt sind,

nehmen sie das Gesuch in den Abschied; daneben heißen sie den Landvogt, der Verordnung gemäß fürznfahren
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und jene, welche die Geldstrafe nicht bezahlen können, dieselbe im Gefängniß absizen zu lassen. Absch. 676. g.. —

49. (1608). Bezüglich des Kostenstreits zwischen Weinnndbrod nnd Thomas Widmer wird gütlich erkennt,

Weinundbrod soll dem Widmer 400 Gulden sammt Zins in drei Terminen bezahlen nnd ihm eine vom Land¬

vogt besiegelte Verschreibung über diese Snmme beförderlich zustellen. Beide Parteien nehmen diesen Spruch

an. Ibid. lt. — 50. (1600). Junker Konrad Vintler von Platsch bringt vor, es sei nach Absterben seines

Vetters, des Junker Hans von Schellenberg, ein Lehen zu Dießenhofen, welches dem Landvogt zu verleihen

zustehe, der Erbfolge nach an Frau Clara von Randegg gefallen, nun aber prätendire der bischöfliche con-

stanzische Amtmann zu Dießcnhofen, Johann Jakob Steiger, daß dieses Lehen als ein der Obrigkeit heimgc-

fallenes Mannlehe» verliehe» werden solle, wofür er auch in einigen Orten Stimmen ausgebracht habe; ans

den Lehenbriefe» und andern Gewahrsamen aber könne Schellenbcrg beweisen, daß es kein Mannlchen, sondern

ein gemeines Lehen sei; obschou derselbe nun keine directen Leibeserben habe, so wünsche er doch, daß das

Lehen seinen natürlichen Erben nicht entzogen werde; dcßhalb habe er seinen Amtmann zu Dießcnhofen, Hans

Jakob Joner, mit den Bewcistitcln in die Orte geschikt nnd die Suspension der dem Steiger gegebenen

Stimmen ausgewirkt; man möge nun die vorgelegten Documente prüfen und darnach entscheiden. Nach Er-

dauerung der alten Lehenbriefe, Abschiede und anderer Documente wird gefunden, daß dieses Lehen kein Mann¬

lehen, sondern ein gemeines Lehen sei, das sowohl ans Weibs- als Mannspersonen fallen kann, immerhin

aber soll die gewöhnliche Lehenspflicht erstattet werden. (Actum, 14. Juli). Absch. 697. U. *) — 51. (1609).

Statthalter Frey macht Anzug wegen des Sohns des Karrcrs von Weinfelden. Weil aber die andern vier

Orte ihre Stimmen schon gegeben haben, läßt man es dabei verbleiben. Absch. 702. o. — 52. (1609). Leon¬

hard Rüd von Jllhard wird wegen seines ungebührlichen Verhaltens bei verschiedenen Ehehändeln bestrast.

(S. Absch. 709. «.). — 53. (1609). Zu Verhütung der langwierigen und kostbilligen NcchtShändel im Thurgau

erlassen die regierenden Orte ein bezügliches Mandat. (S. Ibid. m.). — 54. (1609). Zürich führt Beschwerde,

daß die Malcficantcn, welche ans Zureden der Kapuziner auf der Nichtstättc sich zur katholischen Religion

bekennen begnadiget, die nicht Abfallenden aber hingerichtet werden, u. dgl. m. (S. Ibid. n.). — 55. (1610).

Lucern begehrt, daß Lienhard Moritz von Lipperswhl, der bei Zürich eine neue Stimme wider die zu Baden

ergangene Erkanntniß ausgebracht hat, abgewiesen und leztere bestätiget werde. Absch. 721. e. — 56. (1610).

Bezüglich des Streithandels zwischen Junker Sebastian Ehinger von Triboltingen und Leonhard Moritz läßt

man es bei dem jüngsten badischen Abschied verbleiben und beauftragt den Landvogt, dem Ehinger zu Bezah¬

lung nnd zu Vergütung der Kosten nach billiger Taxation zu verhelfe». Absch. 724. I. — 57. (1610). Ans

bevorstehenden Tag zu Baden sollen die V katholischen Orte ihre Gesandten mit Vollmachten über das „läster¬

lich" Schreiben Zürichs in Betreff des Ehehandels zwischen Lienhard Moritz nnd (Sebastian) Ehinger ab¬

fertigen. Absch. 728. «. — 58. (1610). Der Gesandte von Nri macht Anzug, daß die Schellenbergischen

Erben nicht nachgewiesen haben, daß das Lehen zu Dießenhofcn nicht ein Mannlehen sei, daher man diesen

Nachweis nochmals fordern oder das Lehen der Landvogtei Thurgau einverleiben soll. Weil aber die übrigen

*) Das Exemplar im Archiv zu Aarau gibt mit Wcglassungder Erziihlung des Sachverhalts diesen Artikel in folgender
auszilglichenFassung : Da man gesunden hat, daß das Lehen, welches Hans von Schellenbcrg zu Nandcgg bei Dießenhoscn besessen hatte, ein
Kunkel-, nicht ein Mannlehe» ist, wird es vermöge der von der Mehrheit ergangenen Stimmen seiner Schwerer und Schwestcr-
kindcrn verliehen. Nri, das einen genauer»Untersuch des Sachverhaltsbegehrt, stimmt nicht dazu, sondern nimmt die Sache in
oen Abschied.
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Orte voriges Jahr dieses Lehe» jenen Erben zugestellt und darüber Brief und Siegel gegeben haben, wird
der Anzug in den Abschied genommen,Absch. 742. ü. — 59, (I6l0). Hans Jakob Geßler von Wcinfclden
klagt gegen Hans Karrer, daß er seine eigene Gevatterin geschwächt und zwei falsche Eide gethan habe, daß
er bei Aufstellungdes Zehntens betrüge und das Eigenthnm vor ihm nicht sicher sei. Da diese schweren
Anklagen Leib und Leben berühren und man darüber nicht instrnirt ist, wird Geßler ermahnt, von seiner Klage
abzustehen, Weil er aber den Beweis der Wahrheit anerbietet, wird dein Karrer die Klage eröffnet, der sich
also verantwortet: Bor einigen Jahren habe er nach einer schweren Krankheit seine Gevatterin besucht und
da er sich gar übel befunden, ans deren „Gnttschen" gelegt; dieses Vorfalls wegen fei jenes Gassengeschrei
entstanden,als welches auf seine Rechtfertigung hin Landvogt Frey es erklärt habe; was die zwei falschen
Eide betreffe, die er gethan haben soll, so sei ihm allerdings einmal bei einem Streithandel ein Eid auferlegt
worden, allein es werde sich nicht finden, daß er falsch geschworen habe, weßhalb er Überweisungerwarten
müsse; die Zehntgarben anbelangend, so habe er freilich einmal wegen Vergeßlichkeit seiner Frau alle Garben
ab seinem Aker heimgeführt, sich aber später mit dem Zehntknecht in's Reine gesezt; bezüglich der lezten An¬
klage sei er überzeugt, daß Niemand etwas Unredliches auf ihn werde bringen können. Nun wird dem Land¬
vogt aufgetragen, die Sache genau zu untersuchen und sodann rechtlich zu exeqniren.Absch. 747. m. — 66.
(1610). Gemäß zu Baden erhaltenen Auftrags sollen die Gesandten den Streithandcl zwischen Hans Jakob
Geßler von Weinfelden und Sebastian Allenbor durch einen inappellabel«! Spruch erledigen. Die Angelegenheit
betrifft einen Jnjurienhandel, der bereits vom Landvogt zu Allenbors Gunsten entschieden worden ist. Nach
Abhörung der von beiden Parteien aufgelegten Kundschaften wird erkannt, Geßler solle vortreten und bekennen,
daß er mit den über Landvogt Jnderbitzi und die Amtleute ausgestoßenen Reden unrecht gethan habe; «venu
das geschehen, so sollen diese Reden sowie auch seine Scheltworte über Allenbor aufgehoben sein; den« Allenbor
werden für früher und jezt 400 Gulden dem Geßler zu bezahlen auferlegt; bis zu Erörterungder Streitsache
zwischen Geßler und Karrer sollen beide Parteien ihre Gewahrsamen ans der Kanzlei hinterlegen. UM n. —
61. (1610). Landvogt Wirz berichtet, Hans Jakob Geßler von Weinfelden (der zu Lncern aus dem Gefängniß
entwichen ist) habe lezter Tage auf vier Personen, welche ihn« begegneten, daS Rohr (Gewehr) angeschlagen,
und diese seien der Gefahr nur durch plözliches Entfliehen in die Gebüsche entronnen; ferner habe Geßler
gedroht, Allen, welche von Obrigkeits wegen in seiner Sache gehandelt haben, den Lohn geben zu «vollen, anch
trage er bei Tag und Nacht ein geladenes Rohr und brennenden Zündstrik bei sich und schweife so im Land
herum; er bittet um die Erlaubnis;, den Geßler in Constanz, wo er sich hänsig aufhalte, gegen einen Revers
Heransverlangen zu dürfen. Das «vird ihm bewilligt. Absch. 758, I«. — 62. (1610). Der Landvogt bringt
vor, zwischen den Kesselring zu Weinfelden und andern Personen sei ein schwerer Jnjurienproceßentstanden,
in welchem dann ein Urtheil ergangen sei, das aber leztere nach Baden appelliren wollen, was ihnen indcß
geinäß der Landesordnung abgeschlagen worden sei. Seine Bitte, ihnen in den Orten kein Gehör zu geben,
wird M rekgrenäumgenommen.UM. i. — 63. (1610). Zürich klagt wegen verschiedenen ««»gewöhnlichen
Arresten, die über zürcherische Unterthancn verhängt «verde», sowie denn jüngst Einen« von Gnndetschwylauf
freier Landstraße ohne vorherige Anforderung der Schuld Roß «nid Wagen vcrarrestirt und vergantet worden
sei, was, «venu man in der Grafschaft Kyburg Gegenrechtüben würde, viele Widerwärtigkeiten, Unruhen und
Kosten zur Folge hätte; das sollte abgeschafft und es bei den alten Bräuchen belassen werden, gemäß welche»
jeder seine Schuldner an ihrem Wohnort mit dem Recht zu suchen hat. UM, K, — 64. (1610). Vor den
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Gesandte» und vor Hans Jakob Holzhalb, Vogt der Grafschaft Kybnrg, erscheinen Junghans Etzensperg von

Ellikon ennethalb des Bachs, auf thnrganischcr Seite, und Kaspar Etzensperg von Ellikon diesseits des Bachs,

auf kybnrgischer Seite, mit ihren Beiständern und bitten, ihre Beschwerden anzuhören und ihren nunmehr

fünfjährigen Nechtshandel gütlich oder rechtlich zu entscheiden. Nach Anhörung der Beschwerden der Parteien

und ihrer eingelegten Briefe und Kundschaften hat man sie angesprochen, als Blutsverwandte sich gütlich ver¬

tragen zu lassen, wozu sie sich unter Vorbehalt offener Hand verstehen. Vorerst werden nun alle zwischen

ihnen dieses Handels wegen vorgekommenen Scheltungen aufgehoben, so daß sie keinem Theil an seiner Ehre

uachtheilig sein sollen, und sodann gesprochen: Jener, welcher den spänigen Eimer Wein von Junghans Etzcn-

sperger empfangen hat, soll denselben im damaligen Preise bezahlen; die Kosten, welche beide Obrigkeiten,

Thnrgan und Kybnrg, dieses langwierigen Spans wegen erlitten, sowie auch die Bußen, sollen nm des Besten

willen aufgehoben sein und beide Landvögte dieselben ihren Herren und Obern verrechnen; Gericht und Recht

zu Ellikon sollen auch fürderhin gehalten werden, wie bisher üblich war, und einstweilen, bis ans weitern

Entscheid, das Dorf Ellikon bei seineu Freiheiten und Gerechtigkeiten nnabbrüchlich verbleiben; ihre Kosten für

Beiständer, Kundschaften n. dgl. sollen die beiden Parteien um guter Freundschaft und Nachbarschaft willen an

sich selbst tragen. Das Alles wahr und fest zu halten, haben sie beiderseits dem Statthalter Wolf in Aller

Namen an Eidesstatt angelobt. Schultheiß Helmli nimmt es ml rvkvrvnclum. UM. I. 65. (1012). Hin¬

sichtlich des Spans von Dießenhofen und Paradies mit dem Herrn zum Thür» von Schaffhausen sollen die

Gesandten nach Baden Instructionen mitbringen. Absch. 797. g. — 66. (1KI2). Da in dem Handel zwischen

Geßler und Allebor des erster» Unschuld sich ergeben hat, soll man ihm zu Baden zur Entschädigung behülflich

sein. UM. r. — 67. (1l>12). Der Mandach'sche Erbshandel wird nochmals nach Baden gewiesen. UM. 2.

— 68. (1l!12). Dem Sebastian Allcbor von Wcinfclden wird von den V katholischen Orten eine Fürschrift

an de» Landvogt bewilligt. Absch. 811. v. — 6k). (1li12). Arrestation stiftisch-constanzischer Zehnten im Thnrgan

durch Bauherr Fcer und Mithaften von Lncer». (S. Absch. 81-1. k.). — 76. (1V13). Dem Hans Karrcr

von Weinfelden wird seines Spans wegen mit Sebastian Allebor ein Schreiben an den Landvogt bewilligt,

damit er, weil dieses Handels wegen unter den Gesandten Differenzen obwalten, den Proceß bis zum nächsten

Tag zu Baden einstelle. Absch. 817. ». — 71. (1li13). Klage des Landvogt Fcer nnd Hans Rudolf Sonnen¬

berg von Lucern, nebst Mithafte», wegen Erbsbecinträchtigung Seitens der Stift Constanz, daherige Weisung

an den Landvogt im Thnrgan. (S. Absch. 828. k.). — 72. (1l>13). Der Rechtsstreit zwischen Michael Wein-

undbrod und Geßner im Thnrgan wird nach Baden gewiesen nnd der Landvogt mit der Citation beauftragt.

Ibicl. g. — 73. (1li13). Bevollmächtigte der Landenbergischen Erben bringen vor: Hug Friedrich von Hohen-

landenberg habe durch ein Testament seine Frau als Erbin eingesezt, seinen nächsten Verwandten Legate ver¬

ordnet und die Stadt Nheinfelden als Execntor bezeichnet; seine Blutsverwandten aber haben einige seiner

Güter im Thnrgan verarrestiren lassen nnd auf Recht geklagt nnd beim Landvogt einen Entscheid ausgebracht,

ungeachtet die Stadt Nheinfelden, wo das Erbe gefallen und das Testament aufgerichtet worden sei, diesem

unförmlichen Procediren sich widersezt habe; auf ihre Appellation in Baden sei die Sentenz des Landvogts

bestätigt worden; da nun aber nicht billig sei, daß Jemand Iii seinem Recht verkürzt werde, so haben sie ihre

Gegenpartei hieher citiren lassen; Landenbergs Testament sei in aller Form nach dem Stadtrccht von Nhein¬

felden, wo er Sazburger gewesen, aufgerichtet worden; handenberg sei auch nnbezweifelt österreichischer Landsaß

und seit vielen Jahreitz Bürger zu Basel gewesen; zwar sei er allerdings im Thnrgan geboren, habe sich aber,
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noch minderjährig, ans dem Land begeben, seinen adelichen Siz und die Güter daselbst verkaufen lassen, in

Österreich gedient und der thurgauischen Rechte sich nie beholfen; auch werde dem Jakob Christof Trnchseß

von Basel widerrechtlich und unter dem Vorwand, es sei Landenbergisches Gut, eine Summe von 2700 Gulden

entzogen; sie erwarten, man werde ihnen unter Abtragung von Kosten und Schaden zur Erbschaft verhelfen.

Hierauf lassen Leodegar Pfyffer, des Raths, und Jakob von Hertenstein, Burger von Lucern, und Oswald Küchlin

von Glarus durch ihren obrigkeitlich verordneten Beistand, alt-Landammann Hans Heinrich Schwarz von

Glarus, antworten, die Verlassenschaft des Junker Hng Friedrich selig falle nach dem gemein gültigen Erb¬

recht an dessen einzige natürliche Erben, nämlich an Ainalia Tschndi von Glarus, welche der Frau des Oswald

Küchlin Base gewesen, und an Jakob von Hertenstein; mit Bewilligung von Schwyz und Glarus haben die

Erben ans die Berlassenschaft Beschlag gelegt und nach zweimaliger Bekanntmachung sei die Sache vor dem

Landvogt zu Frauenfeld in rechtlicher Form und der Erbeinnng gemäß berechtiget worden; in der Erbeinung

stehe ausdrüklich, daß die Erbfälle da, wo die Gü^er gelegen, berechtigt werden solle»; demnach haben die

Rheinfelder unförmlich nach Baden appellirt und die Erben von andern Orten und nicht aus dem Thurgau

dahin citirt; zu Baden sei dann erkannt worden, Küchlin solle sich für seinen mütterlichen Antheil samint

Kosten und Schaden aus dem im Thurgau gelegenen, mit Arrest belegten Nachlaß bezahlt machen; hierauf

habe Jakob von Hertenstein, als gleichberechtigter Erbe, gleiche Rechte zu genießen begehrt und ans der Tag-

sazung in der Fasten des Jahrs 1612 sei Küchlin dieses gütlich zu gestatten genöthigt worden, worauf sie auf

der folgenden Jahrrechnung 150 Gulden als Abzug haben geben müssen; da seither das Gut in vier Theile

getheilt und die Erben bei ihren erlangten Rechten durch sechs Ortsstimmen confirmirt worden seien, verhoffen

sie dabei geschüzt zu werden. Klage und Antwort werden in den Abschied genommen. Abfch. 831. g. —

74. (1614). Auf den seiner Vergehen wegen in Frauenfeld gefangen gesezten, aber entwichenen Hans Karrer

von Weinfelden soll man in den Orten fleißig Acht haben. Absch. 850. n. — 75. (1614). Des Landenbergischen

Erbes halber läßt man es bei dem badischen Abschied verbleiben, wie jeder Gesandte zu referircn weiß, den

Baslern aber soll ihr trozig Schreiben verwiesen werden. Ibiü. vv. — 76. (1614). Da Hauptmann Küchlin

und sein Sohn von der Mehrheit der Orte deren Stimme» ausgebracht haben, soll es bei den erlangten

Rechten sein Verbleiben haben, besonders weil ihre Gegenpartei zu Baden nicht erschienen ist. Dem Landvogt

wird befohlen, den zu Pfyn angelegten Arrest aufznhebe». Absch. 858. i. — 77. (1614). Dem Landvogt

wird befohlen, den Arrest auf Paul Meyer, Anwalt des Bürgermeisters Meyer zu Kempten, aufzuheben,

oder aber den Handel nach Baden zu weise». Ibiä. m. — 78. (1614) Was das Landenbergische Erbe an- >

belangt, so läßt man es bei den darüber gegebenen Ortsstimmen gänzlich verbleiben. Absch. 864. x. — 79.

(1614). Die Gesandten sotten ihren Obern referiren, daß der langwierige Nechtshandel zwischen den Brüdern

Jakob und Konrad Grülich von Snlgen abermals dahin entschieden worden ist, daß es bei der dem Konrad

ertheilten Erkanntniß verbleiben und Jakob seinen Bvnder nunmehr unangefochten lassen soll. Absch. 866. o.e.

— 86. (1615). Arrest des Hans Wendel Locher von Frauenfeld auf die Herrschaft Gyrsberg. Verwendung

für Bußennachlaß wegen einer Appellation. (S. Absch. 885. i.). — 81. (1615). In Hinsicht ans das durch

Leodegar Pfyffer von Lnccrn in seinem und seiner Mithaften Namen vorgebrachte Gesuch betreffs des Landen¬

bergischen Erbes sott jedes Ort nach Baden Vollmacht mitgebe», damit sie bei den ergangenen Nrtheilcn und

Ortsstimmcn geschirmt werden. Absch. 891. g. — 82. (1615). In Betreff der Klage des Jakob Christof

Trnchseß von Nheinfelden, Bürgers zu Basel, und des Dr. Stägmeyer, Anwalts der Hohenlandcnbergischcn
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Testamentserben, wider Junker Leodegar Pfyffer von Lncern und Hauptmann Hans Peter Küchlin von Glarus,

wird nach Untersuch der eingelegten Schriften und der Qnittanzen bis 1609, und nach Anhörung beider Par¬

teien zu Recht erkannt und gesprochen: Küchlin und Mithafte sollen bei ihren Briefen und Siegeln und

erlangten Stimmen verbleiben, demnach die ?andenberger und Truchseß mit ihren Ansprachen abgewiesen sein.

Die Gesandten Zürichs können und wollen nicht dazu stimmen. Absch. 893. rv.

3. Gachnanger Handel.

Art. 83. (1610). Bericht über den tnmultnarischen Vorfall zu Gachnang, über die Verfolgung der
Katholischen daselbst, über die Mißhandlungdes Gerichtsherrn Hector von Beroldingen, über die Excesse in
dortiger Kirche und Entweihung des Heiligthnms. Daherige Maßnahmender V katholischen Orte. (S.
Absch. 732. n.). — 84. (1610). Verhandlung der regierenden Orte. (S. Absch. 733. a.). — 85. (1610).
Verhandlungen der V katholischen Orte. (S. Absch. 734. n..). — 8K. (1610). Verhandlungen der VIII katho¬
lischen und zugewandte» Orte. (S. Absch. 737. n.). — 87. (1610). Fernere Verhandlungender VIII katholischen
Orte. (S. Absch. 738. n—d. i.). — 88. (1610). Vcrmittlnugsversnchcder unparteiischen Orte zwischen
Zürich und den V katholischen Orten. (S. Absch. 739. n..). — 8V. (1610). Abermalige erfolglose Verhand¬
lungen der XIII Orte in Betreff dieses Handels; Fcstseznug der verschiedenen Grade der Betheiligung; Er¬
nennung von vier Gesandten fiir Untersuch der Sache; Erlaß eines Mandats gegen Unruhen. (S. Absch.
740. n n. e.). — 30. (1610.) Verhandlung der katholischen Orte über ihr Verhalten gegen Zürich in dieser
Sache. (S. Absch. 743. n.). — 31. (1610). Verhandlungen der von beiden Parteien Ansgeschossenen über
Bestrafung der beim Auflauf Beteiligten. (S. Absch. 747. n—i.). — 32. (1610). Verhandlungen der VII
katholischen Orte, namentlich über Bestrafung der betheiligte» zürcherschen Angehörigen.(S. Absch. 750. n.).

33. (1610). Die VII katholischen Orte wollen die Berechtigung der Betheiligten nicht in Winterthur
oder Elgäu vornehmen lassen und Zürich um eine Erklärung angehen, wie es diesfalls die Bünde verstehe.
(S. Absch. 753. d.). — 34. (1610). Verhandlungen auf der Tagsazung der XIII Orte. (S. Absch. 755. o).

^ 35. (1610). Verhandlungen der Ansgeschossenen der regierenden Orte betreffend Bestrafung der am Auf¬
lauf Betheiligten. (S. Absch. 758. n—g. m.). — 3K. (1611). Verhandlungen der V katholischen Orte.
(S. Absch. 761. n.). — 37. (1611). Verhandlungen ans einer Confercnz der VII katholischen Orte bezüglich
der Kosten des Processcs. (S. Absch. 764. d.). — 38. (1611). Verhandlungen der XIII Orte über Ncpar-
tition der Kosten. (S. Absch. 765. k>.). — 33. (1611). Verhandlungen der VII katholischen Orte. (S. Absch.
771. d.). — IKK. (1611). Begehren des Junker Hector von Beroldingen um Absönderung des Kirchhofs
und Abkurung der Pfründe, Tractätlein über den Gachnanger Handel. (S. Ibid. d.). — IKI. (1611).
Neuer Vermittluugsvorschlagder unparteiischen Orte. (S. Absch. 776. u.). — IK2 (1611). Die V katholi¬
schen Orte nehmen den von den unparteiischen Orten zu Baden vorgeschlagenen Vergleich in Betreff der Kosten
an. (S. Absch. 778. n.). — IK3. (1611). Die V katholischen Orte dispouiren über die von Zürich be¬
zahlte» Kosten. (S. Absch. 781. g.). — 1K4. (1611). Abrechnungzwischen den V katholischen Orten. (S.
Absch. 783. a.). — IK5. (1612). Bicern soll über die eingegangenenGelder Rechnung ablegen, damit für
Bezahlung der Zehrungsnukosten in Franenfeld gesorgt werden kann. Zürich hat seine Kosten bezahlt, daher
es mit der Sache nichts mehr zu thuu haben will. (S. Absch. 803. k.). — IKK. (1612). Der Laudvogt
sott dem Wirth zum Engel in Fraueufcld die noch ausstehenden Zehruugskostender Gesandten bezahlen. Im



133« Thnrgan.

- Fall er dazu keine Mittel hätte, soll jedes Ort sein Betreffnis) darschießen, damit man nicht also verkleinert

werde. Absch. 80K. Ii.

4. Lcilieiflenschaft «,ld Fall.

107. (1587). Der Landvogt macht Anzeige, daß ihn, beim Bezug des Falls von Fremden nnd Ein-

ziiglingen und den leibeigenen Leuten vom Gotteshaus Fischingen Eintrag geschehe, nnd bittet um Verhaltungs-

befehle. Dagegen wird ein Memorial vorgelegt, welches die Beschwerden des Abts, seiner Unterthanen und

der Gemeinde zu Tannegg, betreffs der Leibeigenen im Thnrgan enthält. Nun wird dem Landvogt aufge¬

tragen, über jene Leute ein Verzeichnis) anzulegen, damit man in Zukunft wisse, von welchen der Fall zu be¬

ziehen sei, nnd ein Mandat zu erlassen, daß in Zukunft keine Gemeinde einen Fremden einsizen lasse, der

sich nicht zuvor von der Leibeigenschaft losgekauft habe. Absch. 19. g. — 108. (1588). Den Gesandten zu

den Klosterrechnungen soll aufgetragen werden, sich zu erkundigen, wie man die Eigenlente los werden könne,

und besonders auch, wie des Klosters Illingen Sachen beschaffen seien. Absch. 49. p. — 100. (1591). Der

Landvogt stellt die Einfrage, wie er sich gegen jene Leibeigenen zu verhalten habe, die sich an einem andern

Ort niederlassen und sich loskaufen wollen. Beschluß: Der Landvogt soll Vollmacht habe», jene, welche ans

dem Lande ziehen wolleii^ sich loskaufen zn lassen, hingegen soll den Leibeigenen verboten sein, innert den Gränzen
der Landgrafschaft von einem Ort in einen andern zu ziehen. Wird in den Abschied genommen, damit jedes

Ort sein Votum darüber nach Zürich schike. Absch. 178. g. — 110. (159K). Der Landweibcl berichtet,

daß von freien Einzüglingen und unehelichen Weibs- und Mannspersonen der Landvogt bisher den Hauptfall

und der Landweibel den Gewandfall bezogen habe; nun sei jüngst die Frau des Vogts zu Weng! gestorben,

aber der Bezug des Falls werde ihm verweigert, er bitte daher um Weisung, wie er sich in diesem nnd ähn-!

lichen Fällen zu verhalten habe. Wird in den Abschied genommen. (Bei den Acten liegt ein gründlicher

Gegenbericht betreffend den Bezug des Haupt- nnd Gcwandfalls, von, Juni 1598). Absch. 302. e. — III.

(159K). Abgeordnete von Stekborn und andern Gemeinden führen Beschwerde, daß seit einigen Jahren bei

ihnen in Hebung gekommen sei, daß beim Tode einer Frau nicht nur der Gewandfall, sondern, auch wenn

der Mann noch lebe, auch der Hauptfall gefordert werde; da dieses sonst nirgends gebräuchlich sei, bitten sie

um Rath, wie sie sich dabei zn verhalten haben. Wird ml iimtruundum in den Abschied genommen. Absch.

307. cid. — 112. (159K). Beschluß in Betreff des Falls, welchen die in den gemeinsamen Vogteien, namentlich

im Thurgau, niedergelassenen Regler, der Stift zum großen Münster in Zürich leibeigenen Leute, zn leisten^

haben. (S. dentsche gemeine Vogt, überh., Art. 92.). Ibid. ii. — 113. (1597). Vor den Gesandten der

regierenden Orte eröffnet der Abgeordnete von Hauptmann, Burgermeister nnd Rath der Stadt Constanz,

Jakob Hütlin, Stadtvogt daselbst, daß von der Verlassenschaft des Galt Schumacher, gewesenen Bleichers und

Burgers zn Constanz, die Landgrafschaft den Fall gefordert Habe, was gegen die bisherige Hebung sei; im

Jahr 1560 sei bei einem ähnlichen Anlaß ein Vertrag abgeschlossen worden, wie es in Betreff der Erbfälle

gehalten werden sott, wenn in diesen, oder jenem Orte Jemand sterbe; wenn die Dancr genannten Vertrags

abgelaufen sei, so wünsche der Rath von Constanz, sich für solche Fälle mit den Eidgenossen über eine be¬

stimmte Form und ans eine Anzahl Jahre nachbarlich zu vergleichen. Es werden nun ans Ratification hin

folgende Artikel verabredet: Wenn Jemand aus der Stadt Constanz in das Thnrgan oder in die Eidge¬

nossenschaft zieht, oder ein Angehöriger der Eidgenossen sich in der Stadt Constanz niederläßt nnd binnen
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vier Jahre» mit Tod abgehl, so darf aus seiner Verlassenschaft beiderseits lein Gewaudfall genommen werde»;
wen» aber Jeinand länger als vier Jahre da gewohnt hat, so sind seine Erben verpflichtet zu erstatten, was
an jedem Ort Stadt- oder Landcsbranch ist; in Betreff des HanptfallS soll es bleiben wie von Alters her;
dieses soll übrigens beiden Theilcn an ihren Hoheitsrechtenund Gerechtigkeiten ohne Nachtheil sein. Wird
beidseitig ncl insti'uemlum genommen.Absch. 334. v. — 114. (1000). Abgeordnete der drcinndvierzig
Gemeinden der Landgrafschaft führen Klage, daß sie, während sie dem Landvvgt den Hauptfall entrichten,
dem Landweibel wohl zwei oder dreimal mehr für den Gewandfall bezahlen müssen, und bitten unter Auf¬
legung eines besiegelten Briefes, man möchte ihnen diese Beschwerde abnehmen. Nach Anhörung der Verant¬
wortung des Landweibels wird beschlossen, diese Rechte, da sie die Gerichtsherrlichkcitbetreffen, nicht zu ver¬
geben, dagegen soll der Landweibel für den Gewandfall nicht mehr bezichen, als der Landvogt im Namen der
X Orte an Hauptfall bezieht; die ergangenen Kosten sollen die Gemeinden ihren Abgeordneten vergüten, die
übrigen aber soll jeder Thcil an sich selbst tragen. Absch. 414. a. — 115. (1303). Bevollmächtigte der
geistlichen und weltlichen Gerichtsherren führen Beschwerde,daß die Leibeigenen ihnen hänsig Fall und Laß
vorenthalten, obschon ihre Urbare und ihre von den EidgenossenbestätigtenBriefe sagen, daß bei dem Tode
einer leibeigenen Person der zehnte Pfenning dem Leibherrn als Fall gehöre. Da man aber findet, daß die
Unterthanen zu sehr mit solchen Lasten beschwert werden und daß es für diese sowohl als für die Gerichts-
herren zuträglicher wäre, wenn man den Leibeigenen den Loskanf gestattete, so wird dieser Vorschlag in den
Abschied genommen, um, wenn das belieben würde, zu geeigneter Zeit mit den Leibherren darüber zu unter¬
handeln. Absch. 504. 1>.

5. Abzug.

Art. 111». (1589). Lnccrn verwendet sich für seinen Mitrath Leopold Fecr, daß ihm der Abzug von
einem Erbe im Thnrgan erlassen werde, indem Lucern auch von Niemanden, der etwas Vermögen in's Thurgan
ziehe, einen Abzug fordere. Absch. 88. n. — 117. (1589). Fcer bittet nochmals um Nachlaß des Abzugs.
Die Mehrheit der Orte ist der Ansicht, daß man den Angehörigender regierenden Orte nichts abnehmen solle;
der Gegenstand wird aber doch ans den Tag zu Baden verwiesen. Absch. 97. Ic. — 118. (1589). Junker
Leopold Feer beschwert sich neuerdings wegen des verlangten Abzugs. Lucern, Uri und Nntcrwalden wollen
ihm denselben erlassen, die vier andern Orte aber nehme» das Gesuch in den Aschied. Absch. 101. i. -

119. (1589). I» der Abzngsangelegenheit des Jnnkcr Feer wird beschlossen, Feer sei nach Laut des Land¬

buchs verpflichtet,den Abzug von dem ihm von seinem Schwäher Kaspar Ludwig von Heidenheiin zugefallenen
Erbe zu entrichten. Absch. 105. n. — 120. (1590). Der Auftrag an den Landvogt, den Abzug ab dem Lnxbühl
(Schloß Luchsbnrg) ohne Umstände zu beziehen, wird bestätigt. Dabei soll zu Baden der Antrag gestellt werden,
daß der Landvogt keinen Fremden im Thnrgan sich niederlassen oder Käufe abschließen lasse» dürfe, ohne Be¬
willigung der Obrigkeit. Absch. 295. 1. — 121. (1003). Abgeordnet» der Gemeinde Weinfcldcn beschweren
sich, daß man laut Gerücht sie an ihren Rechte» i» Betreff des Abzugs zn schmälern vorhabe, und bitten,
eine Buße darauf zn sezen, wenn Jemand etwas wider ihre Rcchtsame thuc. Das Gesuch wird in den Ab¬
schied genommen.Absch. 504. v. 122. (1003). Die Gesandten wissen ihren Obern zn berichten, was
dem thnrgauischenLandvogt ans sein Schreiben wegen des bischofszcllischen Abzugs geantwortet worden ist,
nämlich daß es bei dem bereits crtheilten Bescheid sein Verbleiben habe und daß man denen von Bischofszell
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nur auf der Tagsazung zu Baden, nicht aber in den Orten Audienz ertheilen werde. Absch. 514. o."') —

123. (1603). Der Landvogt berichtet, daß die von Bischofszell sich weigern, den Abzug von der Erbschaft

des verstorbenen Mittlers zu Aadorf zu geben. Nach vorgenommener Rechtfertigung der Bischofszeller wird

erkannt, sie seien schuldig, den VII Orten den Abzug zu geben (Glarns stimmt nicht dazu). — Dabei werden

Bern, Freibnrg und Solothnrn mit ihrer Ansprache an diesen Abzug abgewiesen, weil im Vertrag zwischen

den VlI Orten und den drei Städten, in welchem specificirt angegeben wird, was zum Malefiz gchbrt, vom

Abzug keine Erwähnung geschieht. Absch. 515. k.
Hof Egg.

Art. 124. (1605 >. Im Namen des alt-Landvogt Schneeberger eröffnet Sekclmeister Kambli, daß er

nach Absterben des Ulrich Edelmann ans der untern Egg auf dessen Guter fiir so lange Arrest gelegt habe,

bis ihm der Abzug zu Händen der regierenden Orte bezahlt sei; nun mache aber der Abt von St. Gallen

ans diesen Abzug ebenfalls Ansprüche, allein ans einem alten Kaufbrief und andern Kundschaften sei erwiesen,

daß der Hof Egg zur Kirche Sitterdorf, also in die Landgrafschaft Thurgan gehöre. Dein gegenüber erbieten

die Abgeordneten des Abts de» Beweis, daß der Hof Egg in dessen hohen und Niedern Herrlichkeit liege.

Weil nun dieser Streit die Landmarche berührt und man daher darüber nicht entscheiden kann, so sollen beide

Parteien unparteiische Nichter nach Gefallen ernennen, die sich zu erkundigen haben, zu welcher hohen Obrigkeit

die Egg gehöre; darnach wird dann der Austand wegen des Abzugs von selbst erlediget. Absch. 567. I». —

125. (1605). Die Orte werden zu Bezeichnung der unparteiischen Säze erinnert. Absch. 577. k. — 126.

(1606). Gleiche Erinnerung; auch der Abt soll seine Säze ernennen. Absch. 581. Ir. — 12?. (1606). Zu

den Verhandlungen über die Streitigkeiten wegen des Hofes Egg werden der gegenwärtige Landvogt Johann

Helinli von Lncern und der alt-Landvogt Hans Jakob Schneeberger von Zürich bezeichnet; die Säze der Eid¬

genossen soll Zürich ans den Orten Basel und Schasfhansen erkiesen, zugleich soll auch der Abt die seinen

unverzüglich ernennen, damit der Handel sogleich vorgenommen und auf künftiger Jahrrechnung über das Re¬

sultat berichtet werden kann. (Laut Zuschrift Zürichs an Basel vom 12. Mai alt. Kal. ist die daherige Con-

ferenz durch den Abt ans den 20 Juni nach Bischofszell angcsezt worden; Zürich bezeichnete als unparteiische

Säze Sebastian Beck von Basel und Burgermeister Schwarz von Schaffhausen. Die-Conferenz wurde dann

aber ans den 25. Juni verschoben). Absch. 580. m. — 128. (1606). Da der Abt den gütlichen Aus¬

spruch über die Märchen des Hofes Egg und über den dort gefallenen Abzug nicht annehmen will, werden

die frühern Säze beauftragt, so bald möglich sich wieder zu versammeln und den Streit durch einen Rechts¬

spruch zu entscheiden; inzwischen mögen beide Parteien die nöthigen Kundschaften aufnehme». Absch. 503. u.

— 129. (1606). Auf Begehren des Abts, wird ein neuer Tag ans den 10. October nach Bischofszell an-

gesezt, um den Streit mit dem Rechten zu erörtern. Absch. 602. o. — 136. (1606). Da der Abt den An¬

stand wegen des Hofes Egg für sehr wichtig erklärt, wird er in den Abschied genommen. Absch. 605. p. —

131. (1606). Die Gesandten auf nächste Tagsazung zu Baden sollen betreffs Entschädigung der Säze, welche in

dieser Sache ernannt worden waren, Instructionen mitbringen. Absch. 606. <1. — 132. (1607). Den Anstand

über den Abzug auf dem Hof Oberegg haben die Säze durch einen gütlichen Spruch dahin erledigt: In Zu¬

kunft sollen die hohe und niedere Gerichtsbarkeit auf der Ober- und Niedcrcgg dem Kloster St. Gallen ge-

*1 Dieser Artikel ist aus einem durch die lucernische Kauzlei ausgefertigten besondernBlatte enthalten, mit Datum 1. October.
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hören, die Eidgenossen aber daselbst gar nichts, weder Abzug noch Anderes, zn suchen haben; der bisher streitige

Abzug soll zur Hälfte den Eidgenossen und zur Hälfte dem Abt gehören; die Kosten soll jeder Theil an sich

selbst tragen; der Antheil der Eidgenossen soll ans künftiger Jahrrcchnung berichtiget werden. Absch. 618. o.

6. Kauf und Verkauf von Oerichtsherrsihaftcu, Lehen und andern Gütern.
Art. 133. (1588). Es besteht in der Landgrafschaft eine Verordnung, wonach Niemand ei» Lehengnt

an Klöster, Spitäler, Kirchen, überhaupt in todtc Hand verkaufen darf. Nun soll in den Abschieden der re¬

gierenden Orte nachgeforscht werden, ob auch die Schlösser (Gcrichtshcrrschaften) solche Lehcngiiter nicht kaufen

dürfen. Absch. 54. v. - 134. (1588). Uebcr den Antrag, es sollte nicht mehr geduldet werden, daß die

Lutherischen in der Landgrafschaft Herrschaften ankaufe», indem bereits Weinfeldcn, Altenklingen, Bürgten,

Sonnenberg und Steinegg an Zürcher, St. Galler und Württembergs gekommen sind, sollen die Gesandte» In¬

structionen ans nächste Tagsazung zu Lucern mitbringen. Absch. 76. d. — 135. (1589). Da die St. Gatter

Güter im Thnrgan und Rheinthal kaufen und man besorgt, daß solches der katholischen Religion nachtheilig

werden könnte, so beschließen die V katholischen Orte, an den Saznngen und Abschieden festzuhalten und solche

Käufe an lutherische Personen nicht mehr zn gestatten. An die Landschaften und an die von St. Gallen wird

angezeigt, daß man Käufer und Verkäufer bestrafen werde. Absch. 86. 1. — 13k. (1591). Junker Hans

Christof Giel von Gielspcrg, Gerichtsherr zu Wcngi, sucht um die Bestätigung des Verkaufs seiner Güter zu

Weng! an Frau Maria von Hirschhorn nach. Dagegen begehrt im Namen dessen Vetters, des Georg Christof

Giel von Gielspcrg, Vogts zu Noscnberg, der Landvogt im Nheinthal, Walther Zcsfel von Uri, man möchte die

Bestätigung des Kaufs noch verschieben, bis sich beide gütlich oder rechtlich mit einander abgefunden haben.

Beschluß: Georg Christof Giel soll nach thnrgauischem Landesbranch den Kauf binnen Monatsfrist zn seinen

Händen ziehen; geschähe das nicht, so bestätige man hiemit denselben in allen seinen Theilen; die Käuferin

aber soll sich bezüglich der Religio» also benehmen, daß keine Klagen gegen sie entstehen. .Absch. 178. x. ^
137. (1591). lieber die Frage, ob man dem Junker Giel von Gielspcrg den Verkauf der Herrschaft Wengi

an die Frau von Hirschhorn bewilligen wolle, sollen die Gesandten der V katholischen Orte auf nächste Tag¬

sazung zu Baden instruirt werden. Absch. 186. b. — 138. (1591). Giel erneuert sein Gesuch um Be¬

stätigung des Verkaufs seiner Güter an die Frau von Hirschhorn. Uri nimmt die Sache in den Abschied,

die übrigen Orte entsprechen. Absch. 187. t. — 139. (1592). Gabriel Schenk von Casteln eröffnet auch

im Namen der übrigen Edlen und Gerichtsherren im Thnrgan vor den VII regierenden Orten, seit alten

Zeiten bestehe in der Landgrafschaft bezüglich der adeligen Size und Herrschaften, die von dem Bisthum

Coltstanz und andern Fürsten, Herren, Gotteshäusern und Städten als Lehen herrühren, die Uebung, daß

deren Besizer sie verkaufen und verändern dürfen und daß nach einer Veräußerung der Verkäufer die Güter

dem Lehenherrn aufgebe, welcher sie dann alsbald dem Käufer wieder hinleihe; nun aber wolle der Cardinal

Andreas von Oesterreich, Bischof zn Constanz, den Verkauf der Herrschaft Öttlishausen, deren dritter Theil

ungefähr Lehen des Bisthnms sei, nicht anerkennen und den Verkäufer vor das Lehengericht citiren; sie bitten

daher um Schnz bei ihren althergebrachten Rechten und gegen die Anmuthung eines ausländischen Lehenrechtes.

Wird in de» Abschied genommen und an den Bischof geschrieben, er möchte von dieser Sache abstehen oder

dann Commissarien mit Vollmacht ans nächste Jahrrcchnung abordnen. Absch. 206. I>. — 14k. (1612).

Augnstin Meyer von Augsburg, der die Herrschaft Herdern von Junker Hans Ulrich von Landenberg gekauft
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hat, begehrt, daß man ihn wie andere Landjaßeu und Gerichtsherren in Schnz und Schirm ansnehme nnd
den Kauf bestätige. Nach Anhörung eines das Gesuch unterstiizenden Berichtes des Landvogts wird ihm ent¬
sprochen mit dem Anhang, daß er sich den Landesgebränchen gemäß verhalten solle. Uri stimmt nicht dazu
und nimmt die Sache in den Abschied. Absch. 702. u. -- 141. (1613). Damit die „fcilbaren" Herrschaften
im Thnrgan und Nhcinthal nicht in nnkathvlische Hände kommen, geben die V katholischen Orte dem Prälaten
von St. Gallen durch glimpfliche Mittel Anlaß, dieselben zu kaufen, da er ohnehin Borhabens ist, fremde
Herrschaftenzu erwerben. Absch. 817. r.

Weinsclden und Psyn.

Art. 142. (1614). Den Gesandten auf die nach Lucern angesezte Conferenz soll der Befehl ertheilt
werden, den von Zürich getroffenen Kauf der Herrschaft Weinfelden zu cassiren nnd nach Mitteln zu trachten,
wie diese Herrschaft zu Händen der regierenden Orte erworben werden könne. Absch. 848. e. — 143.
(1614). Wegen des Kaufs der Herrschaften Weinfelden nnd Pfhn, den Zürich beabsichtigen soll nnd der den
katholischen Orten der Religion nnd anderer Sachen halber sehr nachthcilig nnd auch früher« Beschlüssen ent¬
gegen wäre, soll an Zürich geschrieben nnd in Baden mit ihm geredet werden. Um sich genauere Nachweise
über die daherigen frühern Abschiede zu verschaffen, sollen zu Baden durch zwei Deputirte nnd den Land-
schreiber alle eidgenössischenSchriften und Gcwahrsamen durchforscht werden. Absch. 850. g. — 144. (1614).
Die V katholischen Orte wollen den Verkauf von Psyn nnd Weinfelden an Zürich nicht vor sich gehen lassen,
sonder» diese zu Händen der regierenden Orte ziehen. Gegen de» Landvogt will man das Befremden aus¬
sprechen, daß er auf das Schreiben an ihn nicht geantwortet habe. Absch. 858. o. — 145. (1614). Ans
der noch vor Johann! abzuhaltenden Conferenz der katholischen Orte soll man sich vereinbaren, wie man
Zürich an dem projectirten Kauf verhindern oder es dahin vermögen könne, daß es uns in den Kauf einstehen
lasse. Absch. 863. e. — 14l». (1614). Da dieser Kanf die katholischen Orte an ihrer Religion nnd Juris¬
diction beeinträchtigen würde, wird einstimmig beschlossen, sich demselben mit allen Mittel» zu widersezen,
wobei man sich insbesondere auf den Abschied vom Mai 1555 stüzen will, gemäß welchem Käufe um Herr¬
schaften im Thnrgan nicht ohne Zustimmung der regierenden Orte geschehen dürfen; im Fall der Kanf nicht
zu hindern wäre, sollen die katholischen Orte auch in denselben stehen; könnte man aber auch dazu nicht ge¬
langen, so soll dann überlegt werden, ob nicht angemessen wäre, auf eine Theilnng des Thnrgau's zu dringen.
Absch. 864. i. — 147. (1614). Ans der Conferenz zwischen den V katholischen Orten und Zürich wegen
dieser Sache machen erstcre geltend, Zürich sei mit Nüksicht ans einen Abschied von 1555 zu dem Kaufe nicht
befugt gewesen, nun er aber geschehen sei, müssen sie verlangen, daß es sie in denselben eintreten lasse, da sonst
viele Angelegenheiten, als z. B. mit Appellationen n. s. w. erfolgen möchten. Zürich dagegen meint, daß es
als freies und mitregiercndes Ort zu dergleichen Käufen wohl befugt sei; es stehen noch andere Herrschaften
zum Verkauf feil, gegen deren Erwerbung durch die andern Orte es keine Einwendungenmachen werde; wollte
man aus dem Thnrgan zwei Vvgteien machen, wovon auch schon geredet worden sei, so würde das auch Un-
gelegenheiten zur Folge haben, man habe schon genug Landvogteien; würde man wider Vcrhosfe» fernere Be¬
denken gegen den Kauf erheben, so wolle es ans nächster Tagleistnng weitern Bescheid geben. Absch. 881. k.

— 148. (1615). Lncern soll ersucht werden, beförderlich Zürich an seine in Bremgarten angebotene Antwort

wegen Weinfelden nnd Psyn zu erinnern. Absch. 884. — 14k). (1615). Da in Betracht gezogen wird,
wie nachtheilig für die katholische Religion die Käufe sind, welche Zürich im Thnrgan von Zeit zu Zeit macht,
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indem es dadurch diese grvße, an Mannschaft wvhlbeseztc Grafschaft in seine Abhängigkeit bringt und sich all-
mälig der dortigen reiche» Gotteshäuser bemächtigen wird, so wird das nä raköranäum genommen,damit die
Obern ihren Gesandten ans künftige Tagleistung zu Baden den bestimmtenAuftrag ertheilen, Zürich dahin
zu vermögen, daß es, wenn es von diesen Käufen durchaus nicht abstehen wolle, nnS wenigstens in dieselben
einstehen lasse. Absch. 885. g. — 150. (1l>15). In dem Anstände wegen Wcinfelden und Pfyn wünschen
die V katholischen Orte zu vernehmen, was Zürich ans ihre Zuschrift seinen Gesandten aufgetragen habe.
Der Bürgermeister von Zürich erwidert, seine Obern haben zwar nicht vermeint, über diese Sache nochmals
Antwort geben zu müssen, wollen nun aber um des guten Einverständnisseswillen nicht ermangeln, vor ge¬
meiner Session nochmals darüber Bericht zn geben. Junker Wambold (von Umstadt), der mit den Chor¬
herren zu St. Johann zu Constanz um die Herrschaft Pfyn, in welcher sie einige Lehen und Zehnten haben,
in Kanfsnnterhandlnngen gestanden, habe Zürich die Herrschaft wiederholt angetragen, bis man endlich um die
Summe von 00,000 Gld. Handels einig geworden sei; Zürich könne den Kauf nicht für ein gutes Geschäft
ansehen, weil die Strafe», von denen der Gerichtsherrnur den sechsten Theil erhalte, gar gering, die 25
Jncharten Neben gar sehr in Abgang, eine grvße Anzahl Äker mager seien, den Chorherren zn Constanz für
den Zehnten ein Namhaftes gegeben und übcrdieß Alles in Stand gestellt werden müsse, so daß in den
ersten Jahren wenig Nuzcn davon resnltire; die Herrschaft Weinfelden habe Zürich von den Herren von Gem-
niingcn für 101,000 Gld. nebst Verleihung des Bürgerrechts gekauft; übrigens haben beide Käufe noch nicht
gefertigt werden können, weil einige Höfe in Weinfelden des Abts von St. Gallen Lehen »nd Pfyn mit gar
vielen unrichtigen Schulden beladen sei; da nun diese Käufe schon längst und nicht im Verborgenengeschehen,
habe Zürich nicht geglaubt, von Jemand daran gehindert zu werden; würde die Sache die hohe Obrigkeit,
Malefiz oder Mannschaft berühre», so hätte es allerdings Bedenken getragen; der Abschied von 1555 (in
einigen Exemplaren irrig 1550) berühre es nicht, sondern nur die Fremden, anch sei es nicht etwas Neues,
daß Zürich im Thnrgan Herrschaften kaufe, denn es habe s. Z. anch die Herrschaften Nußbäumen und Stamm-
Heim gekauft und Steinegg über dreißig Jahre ruhig besessen, daher es erwarte, man werde es, als ein freies
Ort, unangefochten dabei bleiben lassen und ihm nicht vor aller Welt die Schmach anthnn, als habe es etwas
gethan, wozu es nicht befugt gewesen; zudem seien noch mehr Herrschafte» feil, z. B. Sonncnberg, Grießen-
berg u. a. m., gegen deren Kauf es nichts einwenden würde; wollte man die Landvogtei in zwei Vogteien
theilen, so würden die armen Untcrthanen mit noch mehr Amtleuten beschwert und man müßte dann zwei
Malefiz haben; die Käufe könne man deßhalb nicht gemeinsam haben, weil der Güter ziemlich viele seien
und man es nicht darauf ankommen lassen könne, daß Güter, welche von den Einen geäufnet worden, von
Andern wieder vernachlässigt werden n. s. w.; ans diesen Gründen und da es nur die nieder», nicht aber die
hohen Gerichte gekauft habe, hoffe es, daß man ihm keinen weitern Eintrag thun werde. Hierauf erwidern
die V katholischen Orte, diese Käufe seien den Abschieden zuwider und ihnen ihnen Eintrag an der Mitre-
giernng, ihren Herrlichkeiten,ihrer Religion und Mannschaft, wie sie cö zn Nußbäumen, Stammhcimund an
andern Orten erfahren haben; als Lnccrn einmal eine Herrschaft im Thnrgan habe kaufen wollen, sei ihm
ansdrüklich vorgehalten worden, es sei kein regierendes Ort befugt, in den gemeinen Herrschaften Schlösser
oder Herrschaften zu kaufen; anch dem Oberst Kuhn von Uri sei der Kanf von Gütern daselbst verwehrt
worden; müßte Zürich, gemäß den Abschieden, den Landvögten huldigen, so wäre ihm das nicht rühmlich und
es wäre dann klnterthan, Gerichtsherr »nd hohe Obrigkeit zugleich, in Appcllationssache» wäre es Kläger
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und Nichter; diese Verhältnisse aber könnten keinen Bestand haben; sie bitten daher Zürich, dieser Käufe wegeu
sich von den mitregierenden Orten nicht zu söndern, sie in den Kauf einstehen zu lassen und sie nicht zu ver¬
anlassen, daß sie sich selbst helfen. Nachdem die zürcherische Gesandtschaftreplicirt hat, sie nehme diese Ant¬
wort in den Abschied, damit ihre Herren und Obern dariiber sich entschließen, bitten die V katholischen Orte,
die Aufführung der Vögte bis zur Erörterung des Handels einzustellen,und erklären sich bereit, ihren An-
theil an dem Kanfschilling erlegen zu wollen; sei etwas Nuzen dabei, so solle man sie denselben mitgenießen
lassen, sei aber Schaden zu erwarten, so wollen sie ihn gern tragen helfen. Absch. 887. m. — 151. (1615).
Die Orte solle» sich bis zur nächsten katholischen Confcrenz, die noch vor der badischen Jahrrcchnungabge¬
halten werden wird, entschließen, wie man sich dieser Sache wegen gegenüber Zürich verhalten und zum Kauf
gerüstet sein wolle. Absch. 889. k. — 152. (1615). Da bereits vom Recht gegenüber Zürich gesprochen
worden ist, so wiirde es uns Übel anstehen, die Sache auf sich beruhen zu lassen, „ohne das der Vndergang
vnser waren Catholischen Religion im Tnrgöw daran hanget"; daher soll auf der nächsten katholischen Con-
ferenz ein Entschluß darüber gefaßt werde». Absch. 890. v. — 153. (1615). Ans vielen erheblichen
Gründen, besonders aber im Interesse der Erhaltung der katholischen Religion, soll die Sache mit Ernst be¬
trieben werden. Sollte Zürich gütlich nicht nachgeben wollen, so soll man bei dem gcthanen Rechtbietcn ver¬
bleiben und, zu Vermeidung von Spott, davon nicht mehr abstehen. Vielleicht möchte es auch nicht undienstlich
sein, auf eine Theilung des Thnrgans hinzudeuten. Absch. 891. 1>. — 154. (1615). Unter Wiederholung
der frühern Gründe stellen die V katholischen Orte an Zürich das Begehren, von den Käufen abzustehen oder
aber sie in dieselben einstehen zu lassen. Da Zürich darauf nicht eintreten will, die Sache übrigens in den
Abschied nimmt, bleiben die V Orte bei ihrem Rechtbietcn.Absch. 896. r. — 155. (1.615). Man will
von Zürich Antwort begehren, wessen es sich entschlossen habe, ob es nämlich die katholischen Orte in den
Kauf einstehe» lassen oder des Rechten sein wolle. Je nach dem Bescheid wird man sich weiter bedenke» und
namentlich in Erwägung ziehen, ob man sich im Fall einer abschlägigen Antwort der aus Italien heimkehrenden
Kriegsleute beHelsen wolle. Absch. 900. i. — 156. (1615). Der Entwurf einer Antwort an Zürich wird
in den Abschied genommen, damit jedes Ort mit Beförderung sei» Gutdünken darüber an Lncern schike. Absch.
903. e. — 157. (1615). Nochmalige Erinnerungan Zürich, vom .Kaufe abzustehen. (S. Art. 455). Absch.
907. k. — 158. (1615). Die Gesandten Zürichs sezen vor den Gesandten der übrigen drei evangelischen
Städte in weitläufiger Erörterungdie Motive auseinander, die Zürich veranlaßt haben, die Herrschaft Pfyn
von Junker Wambold und die Herrschaft Weinfelden und den Zehnten daselbst von den Edlen von Gemmingen
zu kaufen; diese Käufe, welche Zürich keine materiellenVortheile gewähren, habe es besonders ans dem Grunde
gemacht, damit die Leheuleute dieser Herrschaften nicht von dem evangelischen Glauben,'zu dem sie sich der
Mehrzahl nach bekennen, gedrängt oder von den Lehen verstoßen werden; die mitregierenden katholischen Orte
können sich mit Grund nicht beklagen, da Zürich keineswegs gewillt sei, ihnen an der hohen Obrigkeit, Reli¬
gion und Mannschaft u. s. w. Eintrag zu thun, vielmehr werde es alles das, wozu diese Herrschaften Pflichtig
seien, ohne Weigern leiste»; den V Orten sei es aber vorzüglich darum zu thun, solche Herrschaften in die
Hände von Prälaten und anderer Papisten zu bringe» und dann die evangelischen Lehcnlente zn verstoßen
oder ans ihre Seile zn ziehen, was Zürich zu Verkleinerung seines Ansehens und zn Abbruch seines Ein¬
flusses daselbst gereichen würde und im Fall der Noth von nachtheilige» Folgen wäre; aber auch das könne
es nicht zugebe», daß die V Orte mit ihm in die Käufe einstehen, indem dieses mancherlei Jnconvenienzen
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mit sich brächte; es werde auch von einer Theilnng Thnrgaus in zwei Vvgteien gesprochen, allein das wiirde
nur die Verwaltnngskosten vermehren und den armen Uuterthanenzu weiterer Bedriiknng gereichen. Die
drei Städte ertheilen nun Zürich den Rath, entweder eine Abordnung in die V Orte zu schiken, um ihnen
die Gründe mitzntheilen, warum es das angebotene Recht nicht annehmen könne, oder aber bei ihnen die Vcr-
schiebung der Sache bis zu der nächsten gemeine» Tagleistnng zn begehren, in der Hoffnnng, die unparteiischen
Orte werden sich in die Sache legen und inzwischen auch die erhizten Gemüther ruhiger werden. Mit diesem
lezten Vorschlagerklärt sich Zürich einverstanden, dagegen könnte es sich ans erheblichen Gründen zn Abscn-
dung einer Nathsbotschaft nicht verstehen; indes; wollen die Gesandten Alles ihren Obern referiren und er¬
warten der drei Orte Bescheid, ob man beide Geschäfte, daS rheinanischc und das wegen der Käufe, ans eine
gemeine Tagleistnnganstehen lasse» wolle. Absch. 909. I,. — 15!) (1010). Ans den Anzug Nidwaldens
wird Uri aufgetragen,sich bei Lncern zu erkundigen,ob das Schreiben (an Zürich) wegen der Käufe abge¬
gangen und ob eine Antwort darauf erfolgt sei. Absch. 912. g. — 160. (1010). In seiner Antwort be¬
treffend die Käufe »m die Herrschaften Weinfelden und Pfy» und das rheinanischc Geschäft anerbietet Zürich,
auf der nächsten allgemeinen Tagleistnng sich so zu entschließen, daß man befriedigt sein werde. Nun wird,
entgegen der Instruction einiger Orte, durch eine Gesandtschaftnach Zürich einen endlichen Bescheid begehren
zn lassen, beschlossen, es schriftlich »in Anseznng einer gemein-eidgenössischen Tagsazung auf Sonntag Onasi-
niodo alt. Kal. (17. April ». Kal.) zu ersuchen, damit es dann seine Entschließungoffenbare;dabei soll ihm
angezeigt werden, daß man das Betreffniß an dein Kanfschilling auf genanntem Tag erlegen werde. Und
da Freiburg und Solothnrn sich anerbieten, ihren Theil ebenfalls zn erlegen, sofern man sie auch an der
Niedern Gerichtsbarkeit Antheil nehmen lasse, so soll sich jedes Ort bis künftigen Montag darüber entschließen.
Absch. 914. Ic. — 101. (1010). Verhandlung der XIII Orte über den Anstand zwischen Zürich und den
V katholischen Orten wegen dieser Käufe. Verschiebung der Sache ans künftige Jahrrechnung. (S. Absch.
918. (I.) — 102. (1010). Die in Brunnen versammelten Gesandte» von Uri, Schwyz und Nidwaldcn finden
rathsam, Lncern um beförderliche Ausschreibung einer Vörtischcn Cvnferenz zn ersuchen, um dort zn besprechen,
wie man sich in Betreff des weinfeldischen Kanss verhalten und was für einen Bescheid man Zürich auf künf¬
tiger Jahrrechnung geben wolle. Absch. 920. n. - 10it. (1010). Resnltatlose Verhandlungen zwischen
Zürich nnd de» V katholischen Orten. (S. Absch. 922. n.). — 104. (1010). In dem Anstände wegen der
Käufe um Pfy» nnd Weinfelden beharren beide Parteien, nachdem die unparteiische»Orte gütliche Mittel
vorgeschlagen hatten, auf ihren bisherigen Entschließungen,so daß die Sache auch jezt zu keinem Ziele gelangt.
(S. Absch. 920. k.). — 105. (1010). Da laut Zuschrift Zürich auf seinem Vorhaben beharrt (s. auch Art.
401) und bittet, man möchte es, obgleich es das Recht nicht zu scheuen hätte, gütlich in dieser Sache vor¬
gehen lassen, so wird einerseits vorgeschlagen,vom Rechtbicten abzustehen, andererseits, das Recht und die
Säze von den unparteiischenOrten, nicht nach Inhalt der Bünde zn nehmen, »m endlich ab der Sache zn
kommen. Diese beide» Vorschläge werden in de» Abschied geiwmmen, damit die Ober» sich darüber ent¬
schließen und ihre Stimme so bald als möglich »ach Lucer» schikc». Absch. 932. o. — 100. (1010). Um
dem nachzukommen, was >na» an Zürich geschrieben hat, werde» auf Gutheißen hin der Obrigkeiten zn Säze»
der V Orte erkieset alt-Bnrgermeister Lamberger von Freiburg und SekelmeisterSaler von Solothnrn; sodann
wird man sich auch über die Malstätte, ob Einsiedel» (gemäß der Bünde) oder Bade» vergleichen müsse».
Absch. 933. b. — 107. (1010). Da die katholische» Orte ans ihre»; Rechtbiete» verharren, erklärt sich
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Zürich zu Ernennung der Säze, die es aus deu Orleu Bern, Basel und Schaphausen nehmen will, bereit.
Die Gesandten der V katholische» Orte freuen sich über diese willfährige Erklärung, bemerke» aber, daß ihre
Herren und Obern für thunlicher halten, die Säze gemäß der geschwornen Bünde, statt nach dem Vertrag
von 1555, zu ernennen, daher sie sich nicht versehen haben, daß deren drei ernannt werden, und nur zu Er¬
nennung von zweien ermächtiget seien. Die Zürcher Gesandten glauben, der Vorschlag der V Orte werde
ihren Obern auch belieben, dagegen haben sie keine Vollmacht, das eine oder andere Ort auszuschließeil, weß-
halb sie die Sache acl rkkervnllnm nehmen; den Entscheid werde man den V Orten so bald als möglich zur
Kenntniß bringen und zugleich Tag und Malstätte bezeichne», denn sie wünschen sehr, daß die Sache noch vor
Martini erledigt werde. Absch. 934. k. — 168. (1616). Schiedverhandlnngder Ehrensäze der unparteiischen
Orte. Gütlicher Ausspruch, der aber nicht angenommen wird. Verschiebung der Sache auf künftige allge¬
meine Tagsazung. (S. Absch. 941.). — 169. (1617). Da man die zu Baden von den Säzcn vorgeschla¬
genen Mittel nicht annehmen, aber eben so wenig die Sache liegen lassen kann, will man die Ehrensäze um
den Rechtsspruchersuchen, Zürich von der Nichtannahme der Mittel in Kenntniß sezen und es bitten, daß es
die Säze zu einer Versammlung nach Baden ans den 12. März vermöge. (S. Absch. 944. a.) — 176.
(1617). Die Gesandten Zürichs stellen an die von Bern, Basel und Schaphausen die Bitte um Verwendung
bei ihren Herren und Obern, damit sie, wenn der thnrganischen Käufe wegen eine Versammlung bestimmt
werde, ihren Säzen bewilligen, dieselbe nochmals zu besuchen; auch möchten sie dahin wirken, daß diese be¬
fugter Weise abgeschlossenen Käufe aufrecht erhalte» bleibe». Absch. 947. k. — 171. (1617). Zürich meldet,
daß die zu Erledigung der Anstände wegen Pfyn und Weinfelden ans den 11./21. Mai nach Baden angesezte
Znsammenknnft nicht zu Stande komme, weil Bern wichtiger Standesgeschäfte wegen den Schultheiß Sager
und Stadtschreiber Bücher auf jene Zeit nicht entbehren könne; da es aber einen beförderlichen Anstrag des
Handels wünschen müsse, bitte es die drei Stätte, ans denen seine Ehrensäze erkiest worden sind, bei Ansezung
eines andern Tages diese dahin abzuordnen. Absch. 949. a. — 172. (1617). Die Gesandten wissen ihren
Herren und Obern zu berichten, warum Lncern die zu Erörterung der thnrganischenStreitigkeiten auf den
11. Juni »ach Baden angesezte Tagleistung wieder abgeschrieben hat. Absch. 961. b.

7. Verhältnis? zu den (Stellung der) Gcrichtshcrrcn.
(Man sehe auch Justizsachen.)

Art. 178. (1588). Der Landvogt bringt vor, I. wen» er jene, welche gegen die leztes Jahr über Haltendes
Kalenders, über den Kornkauf u. A. m. erlassenen Mandate sich verfehlen, bestrafe, so nehmen sich die Edlen
und Gerichtsherren heraus, sie ebenfalls zu bestrafen, wozu sie aber nach seiner Ansicht keine Befngniß haben;
2. der Herr von Tobel verkaufe sei» Korn haufenweise an seine Müller und Andere, die es dann zu Markt
bringen wenn es ihnen gerade gefalle, auch habe er in der Kirche verkünden lassen, daß Niemand deßwegen
Strafe zu besorgen habe, indem er gemäß seiner Briefe Alles ans sich nehmen wolle; 3. ein gewisser Daniel
Laib, ein Leibeigener, wolle sich anderswo niederlassen, ohne sich von der Leibeigenschaft zu ledigen. Er, der
Landvogt, wünsche nun über diese Punkte Weisung. Beschluß: Die Mandate und Artikel sollen in Kraft ver¬
bleiben und der Landvogt die Bußen einziehen und zu Händen der Eidgenossen verrechne», die Edlen und
Gerichtsherren aber haben kein Recht, die Untcrthancn wegen solcher Vergehen zu bestrafen; diejenigen, welche
vom Herrn von Tobel Korn gekauft haben, soll der Landvogt strafen, den lintersuch gegen diesen selbst aber
soll er bis z» dessen Znrütknnft von Malta verschieben; mit Daniel Laib soll er sich über den Loskanf von
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der Leibeigenschaft abfinden. Schließlich wird in den Abschied genommen, daß man ans Mittel »nd Wege
sinnen möchte, wie die Leibeigenen sich zn ledigen haben, damit die Unterthanen von diesen Beschwerden befreit
Warden. Absch. 40. g. — 174. (1588). Die Prälaten, Edlen »nd Gcrichtshcrrcn eröffnen 1. eine Beschwerde
iiber die Ansfiihrnng des ncnlich erlassenen Mandats wegen deS Korn- und Fürkanfs; 2. das Begehren nm
Anfstellnngeiner Saznng, in welchen Fällen der Landvogt in Kraft erwachsene Sprüche wieder aufheben dürfe;
3. das Gesuch nm Schnz bei der thnrgauischen Landesordnnng und ergangenen Abschieden,gemäß welchen
Ungehorsame und Verschwender mit Gefangenschaftbei Wasser und Brod bestraft werden müssen, damit derlei
Leute nicht zn sehr überhand nehmen; 4. das Begehre», es möchten jene, welche ohne Vorwisscn ihrer Gegen¬
partei in den Orten nm einen „Abschied" sich bewerben, abgewiesen werden. — Der 1. und 3. Punkt wird
in den Abschied genommen, hinsichtlich des 2. Punktes soll es bei den durch Angclobung bekräftigten Sprüchen
verbleiben, betreffs 4. wird verfügt, daß Jeder, der in den einzelnen Orten einen Beschluß auswirken möchte,
vierzehn Tage zuvor seine Gegenpartei davon in Kcnntniß sezen und darüber eine Bescheinigung vom Landvogt
mitbringen solle, bei einer Strafe von 20 Fl. Weil jedoch einige Personen de» Gerichtsherren angehöre», so
wird dieser Punkt in den Abschied genommen znm Zweke der Erläuterung, ob auch den Gcrichtsherren ein
Theil der daherigen Bußen zu verabfolgen sei. Absch. 03. 1». — 175. (1500). Landammann Imhof eröffnet
vor den V katholischen Orten, daß man von den meisten Edellcnte» im Thnrgau nicht wisse, welcher Religion
sie angehören. Daher will man alle Gcrichtsherren, welche seit fünfzig Jahren im Thurga» wohne», ans eine
allgemeine Tagsazung citire», wo sie mit allen ihren Gewahrsam«» sich einfinden solle». Hievon wird dem
Landvogt Mittheilnnggemacht. Absch. 144. i». — 17k. (1003). Da viele adelige Sizc von fremden Edcl-
lenten gekauft werden, die diese Güter nicht selbst bewohnen, sondern durch fremde Schaffner, von denen man
häufig nicht weiß, z» welcher Religion sie sich bekennen, verwalten lassen, so wird auf höhere Genehmigung
hin beschlossen, daß solche Edellente ihre Schaffner ans den Angehörigen der Eidgenossen nehmen sollen und daß
alle diese Leute, deren Religion man nicht kennt, ans dem Land zn entferne» seien, indem auf der Eidgenossen
Gebiet wohl Leute z» finden sind, die solche Sachen versehen können. Absch. 504. e. — 177. (1014). Ans
das durch Junker Marx von Ulm zn Grießcnbcrg im Namen gemeiner thnrgauischenGcrichtsherren gestellte
Ansuche» wird der Abschied von 1500, gemäß welchem sie, wenn sie Geschäfte halber zusammenkommen,die
Koste» für das ganze Jahr abtheilen mögen, bestätigt, anch soll das Mehr unter ihnen gelten, und wen» bei An¬
legung der Stenern sich einer hindcrstellig erzeigen wollte, mögen sie denselben mit Beihülfe des Landvogts
znm Gehorsam bringen. Glarns stimmt nicht dazu und nimmt es in den Abschied. Absch. 806. nn.

8. Anstand mit dem Bischof van Constanz lotsten Arbo« nnd Horn.
Art. 178. (1503). Der gewesene Vogt zu Arbo», Mettler, wird dem Bischof von Constanz für Erlangung

seiner von dieser Vogtei herrührenden Ausstände empfohlen. Absch. 227. t'. — 170. (1593). Der Bischof von
Constanz will auf den 4. Octvbcr Gesandte herschikcn in Sachen seiner Anstände wegen Arbo» »nd Horn,
daher werden der Landvogt nnd der Landschreibcrmit der Sammlung und Anherscndnngder hierauf bezüg¬
lichen Actenstüke beauftragt. Absch. 240. c.. — 180. (1505). Der Secretär des Bischofs von Constanz berichtet
den Gesandten der V katholischen Orte, daß sich Anstände erhoben haben über Einführung der katholischen
Religion zn Arbo» nnd Horn. (S. Absch. 283. x.). — 181. (1505). Ansuchen a» die V katholischen Orte,
den bischöflichen Rüthen es mitznthcilen, wenn wieder eine Conferenz der V Orte abgehalten werde, damit
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man sich in dem Handel wegen Arbo» nnd Harn verständigen könne. (S. Absch. 289. e.). — 182. (1595).

Gesandte des Bischofs von Constanz bitten nm Rath, wie der Neligionshandel mit Arbo» nnd Horn endlich

erlediget werden könnte, und legen sachbezügliche Urkunden und Verträge über des Bischofs Nechtsame vor.

Man hält nun für das Beste, daß der Bischof als Ansprecher die Sache selbst betreibe nnd acht Tage vor der

nächsten Tagsaznng über den Stand derselben berichte. (S. Absch. 289. f.). — 18!!. (1599). Ans künftiger

Tagsazung zu Baden soll man anhören, was in dieser Sache vorgebracht wird, nnd dann den Gesandten des

Bischofs den nöthigen Math ertheilen. (S. Absch. 295. k.). — 184. (1596). Der Bischof verlangt eine»

Ausspruch, daß die von Arbon und Horn ihm, als ihrem rechtmäßigen Herrn, gehorsam sein sollen, da er von

jeher die hohen und nieder» Gerichte daselbst unangefochten besessen habe, sie auch nicht zu der Landgrafschaft

gehören und nicht im Landfrieden begriffe» seien. Nachdem die von Arbon und Horn »m Schnz bei ihren

Freiheiten angerufen hatten, wird der Handel auf künftige Tagsaznng verschoben. (S. Absch. 299. 0.). —
185. (1599). Verhandlungen der X Orte mit den bischöflich-constanzischenGesandten und den Abgeordneten

von Arbon nnd Horn, Egnach nndNoggwhl; Artikel bezüglich der Religion daselbst. (S. Absch. 3N7. kl'.). —

189- (1599). Ansuchen an Zürich, sich der ungehorsamenbischöflichen Unterthancn von Arbo» nicht über Ge¬

bühr anzunehmen. (S. Absch. 312. ?;.). — 187. (1599). Verhandlungen der evangelischen Orte i» Betreff

der Abordnung einer Gesandtschaft a» den Bischof nnd das Domcapitel von Constanz wegen derer von Arbon

und Horn. (S. Absch. 314. a.). — 188. (1599). Die Abgeordneten der evangelischen Orte verhandeln zu

Constanz mit de» bischöflichen Rüthen und dem Domcapitel. (S. Absch. 319. n. ». Ii.). — 182. (1597).

Belobung der katholischen Orte von Seite des Papstes fiir ihren im Handel wegen Arbon erzeigten Eifer.

(S. Absch. 321. Ii.). — 129. (1597). Ans die Beschwerde der evangelischen Orte, daß der Bischof von Constanz

die von Arbon und Horn nicht bei ihren alten Freiheiten verbleiben lassen wolle, erwidern die V katholischen

Orte, sie sezen die Sache dem Recht anHeim. Indeß wird an den Bischof geschrieben, er möchte einstweilen

gegen die von Arbon nnd Horn nicht weiter fürfahren. (S. Absch. 322. 1c.). — 121. (1597). Da die evan¬

gelischen Orte durch die vorgelegten Briefe für erwiesen halten, daß Arbo» zur Landeshoheit des Thnrgans

gehöre nnd des Landfriedens genössig sei, wollen sie ans künftiger Tagsazung zn Baden derer von Arbon

Freiheitsbriefe vorlegen und die andern Orte bitten zu ihnen zu halte». (S. Absch. 327. n,.). — 122. (1597).

Die evangelischen Orte wünschen Antwort auf das, was ihre Abgeordneten jüngst dem Bischof vorgetragen

haben. Die bischöflichen Gesandte» behaupten, daß Arbon und Horn nie zum Thurgan gehört haben nnd auch

nicht im Landfrieden begriffen seien, nnd schlagen das Recht dar. Die vorgeschlagenen Vergleichsartikel werden

in den Abschied genommen. (S. Absch. 339. v.). 12!!. (1597). Die durch einen Ausschuß entworfenen

Mediationsartikel werden von den evangelischen Orten verworfen, da die von Arbo» nnd Horn, Egnach und

Roggwyl sich über dieselben empfindlich beschwere» und beim Landfriede» geschüzt zu werden verlangen. (S.

Absch. 334. 1.). — 124. (1597). Der Bischof wünscht eine endliche Erklärung, ob Arbon nnd Horn im Land¬

frieden eingeschlossen seien, nnd daß die Sache durch einen Rechtsspruch erlediget werde; man möge sich üb¬

rigens möglichster Schonung in der Ausführung von seiner Seite verschen. Demnach wird Zürich ersucht,

von seiner Mahnung abzustehen. (S. Absch. 339. n,.). — 125. (1597). Die von Zürich entworfene Antwort

auf das Schreiben der Vll katholischen Orte wird in den Abschied genommen. Daneben verweisen die übrigen

Orte diesen in einem besonder» Schreiben ihre scharfe Zuschrift an Zürich nnd ersuchen sie, ans die im Mai

vorgeschlagenen Mittel wieder znrükznkominen oder aber den Handel zn einem gleichen unparteiischen Rechte»
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kommen zu lassen. (S. Absch. 339. li.). — 196. (1598). Behandlungen der katholischen Orte mit den bi-

schöflich-constanzischen Gesandten wegen des Ardvner Handels. (S. Absch. 353. s.). — 197. (1598). Zu

Beseitigung dieses Streithandels wird ein gütlicher Spruch erlasse», den beide Parteien in de» Abschied nehmen.

(S. Absch. 355. r.). — 198. (1598). Der zu Baden gefaßte Beschluß wird unverändert gelassen und eine

von den bischöflichen Gesandten eingereichte Beschwerde über mißbelicbigc AnSdrüke in Schultheiß Pfyffcrs

Bvtum zuriikgewicscn. (S. Absch. 358. Ic.). — 199. (1598). Sccrctär Gobcl macht vor den katholischen

Orten Anzug wegen des Arbonerhandclö. Absch. 365. o. — 299. (1599). Ans die Beschwerde des Bischofs

iiber einen ihm mißbeliebigcn Artikel in den vorgeschlagenen Mitteln, werden seine Gesandten ersucht, neue

Vollmachten einzuholen, mit den Abgeordneten Zürichs nnd LucernS nach Arbon sich zu verfügen, beider Par¬

teien Ansichten dort anzuhöre» nnd zu einem gütlichen Vergleich Hand zn bieten. (S. Absch. 372. j.). —

291. (1599). Die katholischen Orte sind entschlossen, den Bischof gegenüber seinen rebellischen evangelischen

Unterthanen bei seinen Rechten zu schirmen. (S. Absch. 377. <?.). — 292. (1600). Der Bischof läßt durch

seinen Gesandten erkläre», daß er den Spruch der vier Säze nicht annehmen könne; zugleich ersucht er um

einige Moderation der die Religion betreffenden Punkte. Es werde» entsprechende Aufträge ertheilt. (S.

Absch. 398. a). — 293. (1602). Das Begehren des bischöflichen Secrctärs Georg Gobcl in Betreff der Schule

zu Arbon wird in den Abschied genommen. Absch. 464. v. — 294. (1604). Bischof und Domcapitel zu

Constanz sollen schriftlich ermahnt werden, die Angelegenheit wegen Horn fallen zu lassen. Absch. 541. v. —

295. (1604). An Bischof nnd Domcapitel soll nochmals geschrieben und Antwort begehrt werden hinsichtlich

des Verkaufs von Horn, wie jüngst zu Weggis und Zug beschlossen worden ist. Absch. 543. ct.

9. Giiterlicfrciunst.

Art. 296. (1597). Die beiden Bürgermeister der Stadt Constanz stellen daö Gesuch, man möchte ihre

in der Landgrafschaft Thnrgan liegenden Güter, wie die anderer Edeln, befreien. Weil aber solche Be¬

freiungen den Eidgenossen zu großem Nachtheil gereichen, indem dergleichen befreite Güter weder Steuern noch

Bräuche, weder Fall noch Abzug entrichten, so wird das Gesuch ml iiwtruamlum genommen. Absch. 322. m.

297. (1597). Das erneuerte Gesuch der beide» Bürgermeister von Constanz, Schulthcß nnd Hütlin, um

Befrcinng ihrer Güter im Thnrgan wird ans gleichen Erwägungen, wie leztcs Mal, ml instruvnclum ge¬

nommen. Absch. 330. i. ,

10. Ehchafttn.

Art. 298. (1593). Der Landvogt hatte dem Jakob Bauer ab Ränchlisbcrg eine Mühle zu bauen er¬

laubt, worüber sich nun die umwohnende» Müller beschweren. Da der Bau bereits in Ausführung begriffen

ist, so wird dessen Vollendung für dicßmal gestattet, mit der Bedingung jedoch, daß die Mühle, sobald sie in

Abgang kommt, ohne höhere Genehmignng nicht mehr hergestellt »verde» darf. Zugleich wird verordnet, daß

in Zukunft kein Landvogt in den gemeinen Vogtcien die Befngniß haben solle, die Errichtung von Mühlen oder

andern Ehehaften zn erlauben, ohne Bewilligung der Orte. Absch. 235. l>. — 299. (1596). Da der

Abt von Krenzlingen um die Bestätigung der 1579 von Landvogt Jauch erlangten Bewilligung zu einem

Mühlebau auf einem Lehengut nachgesucht hat, so erhalten die Orte den Auftrag, ihren Bescheid hierüber dem

Abt einznschiken. Absch. 318. st.
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11. Niederlassung.

Art. 210. (15)87). Die Gesandten sollen Bericht erstatten, daß viele Lutheraner ans Constanz weg¬

ziehen und sich im Thnrgau niederzulassen sich unterstehe». (S. Absch. 10. Ic.) — 211. (1580). Weisung

der katholischen Orte an den Landvogt über die nachgesuchte Niederlassung der aus Constanz weggewiesenen

Lutherischen im Thnrgau. (S. Absch. 117. v.). — 212. (15>!10). Da ein ans Constanz nach Wcinfelden

gezogener Lutheraner dem katholischen Glauben daselbst wenig Gutes schafft, überhaupt solche Eingesessene

nicht selten die ihnen erwiesene Vergünstigung mißbrauchen und sich ungebührlich benehmen, so wollen die

katholischen Orte ans dem Tag zu Baden eine daherige Anregung machen. Absch. 120. i>. - 21!!. (1003).

Die Verordnung,, daß kein Fremder ohne Bewilligung der Eidgenossen sich im Thnrgau niederlassen dürfe,

wird bestätigt. Absch. 304. cl.

IL. Marcheu.
(Man sehe auch Abzug, Hof Egg.)

Art. 214- (1508). Zu Berichtigung des Anstandcs wegen der Landmarche zwischen der Grafschaft

Kybnrg und der Landgrafschafl Thnrgau zu Aadorf, werden von Seiten der regierenden Orte Sekelmeister Holder-

meyer und Landammann Aufdermaner bezeichnet. Absch. 355. 1». — 215. (1000). Es sollen beiderseits Ab¬

geordnete zu Berichtigung der Märchen zwischen der Landgrafschaft Thnrgau und der Grafschaft Kybnrg bezeichnet

werden. Absch. 503. n. — 211». (1007). Die Gesandten auf nächste Iahrrechnnngstagsaznng sollen instruirt werden,

den Anstand bezüglich der Märchen zwischen Thnrgau und der Vvgtei .Kybnrg endlich zu erledigen. Absch. 021. cz.

217. (1007). Landvogt Helmlin, nebst einem Gesandten von Schwyz und von Zug sollen auf den 10. August

zu Winterthnr sich einfinden und dann unter Mitwirkung der Abgeordneten von Zürich nach eingenommenem

Augenschein den Gränzspan zu berichtigen suchen. Absch. 025. n. — 218. (1008). Da der von Zürich

überschikte Plan der Landmarche zwischen dem Thnrgau und der Grafschaft Kybnrg mit der Verabredung der

Depntirten auf den Augenschein nicht übereinstimmt, so wird Zürich ersucht, auf künftigen Tag zu Bade»

seine Gesandten mit Vollmachte» zur Ernennung unparteiischer Säze zu versehen, man werde das auch thnn.

(S. Absch. 653. d.). — 2Iii. (1008). Bezüglich der spänigen Landmarche soll den Gesandten auf bevor¬

stehende Jahrrechnung Vollmacht ertheilt werden, die Säze von Appenzell und Rottwcil zu ernenne», auch

sollen die drei Gesandten der katholischen Orte, welche den Augenschein eingenommen haben, den Handel in

deren Namen ferner betreiben. Absch. 050. i. — 220. (1008). Den Gesandten in das Nheinthal soll Auf¬

trag gegeben werden, Zürich zu endlichem Anstrag der noch immer nicht berichtigten Landmarchen ernstlich zu

ermahnen. Absch. 072. u. — 221. (1008). Die Zürcher Gesandten haben bezüglich des Anzugs, daß man

die Landmarchen besichtigen sollte, keine Vollmacht, sind jedoch nicht dagegen, wenn die Gesandten, welche

dazu instruirt sind, nnter Beiziehnng des Vogts auf Kybnrg und des LandschreibcrS den Augenschein einnehmen

und sodann in Zürich versuchen wollen, die Sache in Güte zu vereinbaren. Absch. 074. cm. — 222. (1600).

Auf den 8/18. October sollen die zehn regierenden Orte Gesandte ans die streitige Landmarche zu Einnahme

des Augenscheins und Erledigung des Anstandes abordnen. Diese sollen zugleich auch den Span im Dorf

Ellikon zur Hand nehmen und darin nach Gebühr Handel». Absch. 007. nn. — 22i1. (1000). Anbringen

Zürichs in Sachen der Landmarche zwischen Thnrgau und der Grafschaft Kybnrg. (S. Absch. 700. >>'.). —
224^228. (1«>00 n. 1010). Weitere Verhandlungen in dieser Sache. (S. Absch. 707. n ; 700. n; 713. n;
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722. u.; 724. !^.). — 223. (1010). Auf de» Bericht, daß ein Marchstein, der das Zürchergebiet, Thurgau und die

Grafschaft Toggenburg von einander scheidet, ningefallen sei, werden die beiden Landvögte von Thurgau und Tog-

genbnrg und Landeshauptmann Reding von Schwyz beauftragt, unter Mitwirkung ziircherischcr Abgeordneter zu ge¬

legener Zeit den Stein wieder aufzurichten. Absch. 742. — 230—232. (1010 ». 1011). Feriicre Verhandlun¬

gen in dein Anstände über die Märchen zwischen Thurgau und der Grafschaft Kybnrg. (S. Absch. 747. o; 705. s;

771. a.). — 233. (Kill). Da der Anstand wegen der Märchen zwischen Thurgau und der Grafschaft Kybnrg n»n-

»>ehr vereinbart ist, werden Statthalter Wolf und der Landvogt von Kybnrg einerseits, Abgeordnete von Ln-

cern und Zug andererseits bezeichnet, um die Marchstcine zu sezen, sobald diese fertig sein werden. Absch.

77l!. v. — 234. (1012). Da es nnnniehr Zeit ist, daß die Marchsteine zwischen Thurgau und der Graf¬

schaft Kybnrg gesezt werden, erhalten Schultheiß Sonncnberg und der Landvogt den Auftrag, mit Beförderung

sich über einen Tag zu verständigen und der Scznng beizuwohnen. Absch. 803. u. — 235. (1013). Schult¬

heiß Sonnenberg erstattet den V katholischen Orten Bericht über die jüngst mit Abgeordneten Zürichs vorge¬

nommene „Abhandlung" der Landmarche. Da man nichts Nachtheiliges darin findet, wird sie gutgeheißen.

Absch. 817. i.

13. Mmmschaftsrccht zu Ellikon.

Art. 236. (1008). Die Beschwerde des Landvvgts gegen den Vogt zu Kybnrg wegen Eingriffen in seine

Gerichtsbarkeit durch Abstrafnng von Freveln, durch Bußen und andere obrigkeitliche Sachen zu Ellikon wird

in den Abschied genommen. Über das vorgeschlagene Schreiben an Zürich sollen die Orte ihre Stimme be¬

förderlich nach Lucern schikcn. Absch. 070. l>. — 237—243. (1000—1011). Anstand zwischen Zürich und den

das Thurgau regierenden Orten wegen des Mannschaftsrechts n. s. w. zu Ellikon. (S. Absch. 700. d. ;

700. Ii.; 713. n.; 722. a.; 724. n.; 705. f.; 771. n.).

14. Märkte.

Art. 244. (1588). Denen von Stekborn wird ans höhere Genehmigung hin die Abhaltung eines Wochen-

Markts und zweier Jahrmärkte bewilligt. Absch. 03. dl). — 245. (1508). Abgeordnete der Städte Wyl,

Franenfeld und Stein beschweren sich über Beeinträchtigung ihrer gefreiten Märkte, indem die Gerichtsherren

deutschen und wälschen Krämern bewilligt haben, Salz, Stahl, Eisen, Gemüse n. A. m. zu verkaufen und

sogar Garnmärkte in ihren Dörfern abzuhalten; sie bitten um Rath und Hülfe. Dagegen werden, in achtzehn

Punkten die Gründe angegeben, warum man de» drei Städten in ihrem Begehren nicht entsprechen sollte und

warum das Kaufen und Verkaufen der nothwendigften Bedürfnisse auch ans dem Lande gestattet werden möchte;

lezteres wird namentlich von den Klöstern und in deren Namen vom Abt zu Fischingen befürwortet. Die

Sache wird in den Abschied genommen. Absch. 355. g. — 246. (1500). Bcrchthold Brümsi, Gcrichtsherr zu

Berg, und Hector von Beroldingen, Gcrichtsherr zu Klingenberg führen im Namen gemeiner Gerichtsherre»

und deren Niedergcrichts-Gemeinden und Untcrthane» Beschwerde, daß die Städte Wyl, Franenfeld und Stein

am Rhein verlangen, daß in den Fleken und auf dem Lande keine Märkte gehalten, sondern Alles in den

Städten gekauft werden müsse; sie bitten nin Aufhebung dieser sehr beschwerlichen Neuerung. Wird acl in-

»ti'iluininm genommen. Absch. 372. in. — 247. (1500). Ans erneuertes Anhalten der Gerichtsherren wird in

Sachen der Märkte zu Wyl, Franenfeld und Stein erkannt, daß sowohl den Gerichtsherren als den Unter-
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thanen der Landgrafschaftunbenommensein soll, fortan wie bisher Salz, Stahl, Eisen, Garn, Hanf, Werch,
Tuch, Lcder, Mueß, Brymehl, Schwatz, Käse, Zieger, Stärke, Unschlitt, Liechter, wie anch Korn, Haber und
andere dergleichen Frlichte und Sachen unter einander zu kaufen, zu verkaufen, anch auszuleihen, unter der
Bedingung jedoch, daß dadurch kein verbotener Wucher und Fiirkauf getrieben werde. Absch. 381. p. — 248.
(1300). Der Stadtschreiber Hans Falk zu Wyl trägt vor, ans der leztcn Jahrrechnnngsei den drei Städten
Wyk, Franenfeldund Stein ein Abschied ertheilt worden, daß sie bei ihren alten Freiheiten der Märkte halber
verbleiben mögen, nun streuen aber die Gerichtsherren und ihre Unterthanen aus, jener Abschied laute zu ihrem
Vortheil; man wünsche nun zu erfahren, wie die Sache sich verhalte, da die drei Städte nicht glauben, daß
einzelne Fielen und Dörfer Märkte abhalten dürfe», indem allein sie dessen gefreit seien. Hieranf hat man
es beim leztjährigen Jahrrechnungsabschiedund der darüber gegebenen Erläuterungverbleiben lassen und diese
nochmals zu Kräften erkannt. (Actum 13. Juli). Absch. 414. x.

15. Zölle.

Art. 240. (1313). Abgeordnete des AbtS von St. Gallen, des Bischofs von Constanz (wegen Sirnach

und Tanneggeramt)und des Abts von Fischingen beschweren sich über die den Franenfeldern vor Jahren
bewilligte Zollsteigerung, und begehren deren Aufhebung, wogegen die frauenfeldischen Anwälte bitten, sie bei
den darüber erhaltenen Briefen zu schüzen. Nun wird mit Mehrheit erkannt: Die Stadt Frauenfeld soll
bei ihrem Zollbrief vom 4. Juli 1311 und dessen Confirmation vom 8. Juli 1312 verbleiben, desgleichen
anch das Tanneggeramtund die Unterthanen des Gotteshauses Fischingen bei ihren alten Zollgercchtigkeiten
und Bräuchen, soweit sie die Stadt und Brüke zu Franenfeldnicht brauchen; falls sie aber die Stadt und
Brüke benuzen, sind sie wie andere Einwohner und Landsaßen im Thurga» den Zoll zu geben schuldig.
Schwyz und GlarnS, die nicht dazu stimmen, nehme» es in ihren Abschied. Absch. 831. t. — 250. (1314).
Der Abt von St. Gallen läßt durch Hauptmann David Stnder von Winkelbach vorbringen, daß die der Stadt
Franenfeld neulich ertheilte Erlanbniß, ihre» Zoll nicht nur das ganze Jahr, sondern auch in doppelter Taxe
zu beziehen, seinen Unterthanensehr beschwerlich falle und anch den Sprüchen und Verträgen entgegen sei,
daher er um Nemedirnng bitte. Wird ml in»t,runmlum nach Baden in den Abschied genommen. Absch. 834. g.

- 251. (1314). Die Klage des Abts von St. Gallen über die Zollsteigernng z» Franenfeld wird ml in-

ktruemlum genommen. (S. Absch. 833. ev.).

10. Kriegs- nnd Schiizenwescn.

Art. 252. (1583). Dem Landvogt wird die Weisung ertheilt, für den gegenwärtigen Aufbruch die Wer¬
bungen zu bewilligen;zugleich bezeugt man ihm das Mißfallen, daß er den lezten, nnd zwar verbotenen
Werbungen Vorschub geleistet habe. Absch. 37. I. — 253' (1583). Auf dem Tag zu Baden will man Zürich
wegen seines Verbots der Werbungen im Thnrgan zur Rede stellen. Absch. 33. e. — 254. (1583). Die
katholischen Orte beschweren sich gegen Zürich über das ungleiche Verhalten der thnrganischenLandvögte bei
Werbungen in fremde Dienste. (S. Absch. 101. s>.)> — 255. (1302). Das Gesuch der Gemeindegcnosscn nnd
Schüzen zu Wellhansen um eine jährliche Verehrung wird ml iimt-ruancluni genommen.Absch. 434. Ii.
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17. Ehesachen, Ehcgericht.
Art. 256. (1591). Die Gesandten von Zürich inachen die Anzeige, der Bischof von Constanz wolle die

Unterthanen beider Cvnfessioncn im Thnrgau nöthigen, ihre Ehehändcl vor das Chorgericht zu Constanz zu

bringen, und bitten, die Eidgenossen möchte» dem Bischof nicht zuviel einräumen. Wird in den Abschied ge¬

nommen. Absch. 108. v. — 257. (1002). Eine Beschwerde des Bischofs von Constanz gegen Zürich hinsichtlich

der Ehesachen im Thnrgau, und sei» Begehren nm Schnz bei dem Abschied zn Krcnzlingcn von 1532 wird in

den Abschied genommen. Absch. 454. li. — 258. (1002). Da der Bischof von Constanz bezüglich des thur-

ganischcn Chorgerichts bei seinen Abschieden und Ncchtsamcn geschüzt zu werden verlangt, so soll man die

Gesandte» nach Baden darüber instrnire». Absch. 450. o. — 250 (1004). Die Gesandten auf nächste Tag-

saznng sollen instrnirt werden über den Ehchandel des Ulrich Kessclring von Wcinfelden mit der Barbara

Schönholzer von Whl, über Znweisnng der Ehesachen im Thnrgau an das Consistorinm zn Constanz und über

Abhaltung der Predigcrsynvdc» im Thnrgau, statt in Zürich. Absch. 543. Ii. — 260. (1008). Beschwerden

Zürichs gegen den Bischof von Constanz und andere Prälaten über Vedrükung der Evangelischen und über de»

noch immer hängenden Anstand in Betreff der Ehesache». (S. Absch. 051. Ii.). — 261. (1608). In Betreff

des Ehegerichts der Thnrgaucr wollen die V katholischen Orte an ihrer frühern Resolution festhalten und ihre

Gesandten ans künftige Tagleistnng zn Baden mit den nöthigen Vollmachten abfertigen, den Bischof von Con¬

stanz bei seinen Rechten kraft der ncnnörtischen Abschiede und Verträge von 1532 :c. zn schüzen und nicht

zuzugeben, daß wegen Unachtsamkeit der Landvögte oder a»S andern Ursachen etwas davon verloren gehe.

Absch. 052. e. — 262. (1008). I» dem langwierigen Streithandel zwischen Zürich und dem Bischof von

Constanz über die Ehesachen im Thnrgau werden ans Ratification hin des Bischofs und der dort regierenden

Orte folgende Artikel vorgeschlagen: 1. Ehesachen, bei denen beide oder auch nur die eine Partei, gleichviel

ob die beklagte oder die klagende katholisch sind, beträfe es die Contrahirnng eines Matrimoninms oder eine

Ehescheidung, sollen vor das bischöfliche Consistorinm gehören und gewiesen werden. 2. Wenn aber beide Par¬

teien evangelisch sind, sollen sie vor dem Chorgericht in Zürich einander suchen und Recht nehmen. 3. Da,

wo der Bischof die hohe und niedere Gerichtsbarkeit ausschließlich besizt, sollen die Unterthanen wegen streitiger

Ehesachen vor dem bischöflichen Consistorinm erscheinen nnd dort Recht geben und nehmen. 4. Hat aber an

einem Ort der Bischof die hohe Obrigkeit nicht und sind beide Parteien evangelischer Religion, so sollen sie

ihre Ehesachen vor dem zürcherische» Ehegericht erörtern lassen. 5. Dabei wird ausdrüklich vorbehalten, daß,

im Fall die Religion in der Eidgenossenschaft sich ändern nnd eine allgemeine Reformation der Religion ge¬

schehe» würde, alsdann vorstehende Punkte aufgehoben sein sollen. 0. Wenn Citationcn wider Evangelische

ergiengen nnd sie nicht gehorsamen wollten, daher nöthig wäre, sie in den Bann oder die Excommunication

zn thun, so soll alsdanü statt Verhängnng des Bannes deren Obrigkeit angernfen werden, welche schuldig ist,

die Ungehorsamen zu stellen. 7. Im Fall die Evangelischen sich stellen, sott ihnen nichts zugemnthet werden,

was ihrer Religion zuwider wäre, sondern die geistlichen Bußen sotten in leidliche Geldstrafen umgewandelt

werden. 8. Gegenwärtige Vereinbarung sott dem Landfrieden ohne Nachtheil nnd Schaden sein; die daraus

resnltirenden Bußen sollen dem Landvogt zur Verrechnung zugewiesen werden. Wird nä iustruonclum in den

Abschied genommen. Absch. 050. k. — 263. (1008). Da der Bischof nnd Zürich bezüglich der thurgauischen

Ehegerichte sich über gewisse Artikel vereinbart haben, so sind dieselben allen regierenden Orten abschriftlich

witgetheilt worden, in der Erwartung, sie werden sich dieselben auch gefallen lassen. Zürich glaubt dabei nicht
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wenig nachgegeben zn haben. Itü<>. 1)l>. — 204. (1008). Unter de» Punkten, welche ans gegenwärtiger Tag- 1
leistung mit dein Abgeordnetendes Bischofs von Constanz verhandelt worden sind, ist einer anch der über die !
Ehesachen oder das Chorgericht im Thnrgan. Nnn beschwert sich der Abt von St. Gallen durch Kanzler
Tschndi, daß in der constanzisch-ziircherischen Transaction der Abt und seine Unterthancn nicht vorbehalten '
worden seien, wie man doch ausgemacht habe; er könne das aber unmöglich fallen lassen, sowie anch seine
Vorfahr«! sich dessen niemals begeben oder es ersizen lassen haben; deßhalb müsse er dagegen protcstiren, daß i
ihm dadurch etwas benommen sein solle. Das wird dem Kanzler als Erläuterung und zu seiner Rechtfertigung
in den Abschied gegeben. Absch. <>72. Iclc.

Itt. Kirchliches und Glmldenssachcn; Geistliche; Landfricdliche Streitigkeiten.
205 (1588). Auf nächsten Tag zu Baden sollen die Boten darüber instrnirt werden, was man mit

Zürich und Glarus in Betreff der Synode der thnrgauischenPrediger, „diewyl es denen von Sanct Gallen
abgestrikt", beschließen nnd wo man sie hinweisen wolle. Absch. 70. v. — 200. (1588). Mahnung an die
Stadt St. Gatten, sich die Examinirung der thurganischen nnd rheinthalischen Prediger nicht mehr anzumaßen.
(S. Ikmlam k.) — 207. (1588). Da ein Lutherischervon Tannegg zu Widnan Unruhe» angestiftet hat,
so soll man ihn auf dem nächsten Tag bestrafen nnd ihm die Bewilligung, zn Bnchholz wohnen zn dürfen,
wieder anfkünde». Ik>i<Ic>m I. — 208. (1588). Die Gesandten sollen ihren Obern berichte», was man
in Betreff der Synode der Prädicanten an die Stadt St. Gallen und an den Landschreiber im Thnrgan ge¬
schrieben hat. (S. Absch. 72. I.). - 209. (1588). An den Vogt von Bischofszcll wird in Sachen des
katholischen Glanbens geschrieben. Ilmlmn t,. — 279. (1588). Nach Vorlegung der Kundschaften,welche
der Landvogt über die Gotteslästerung des Blasius Engeli anfgenomnien hat, wird er beauftragt, diesen vor
das Landgerichtzu stellen nnd zn bestrafen. Absch. 78. v. — 27 l. (1589). Es wird an Zürich geschrieben,
man werde auf nächster Jahrrechnnng zu Baden in Betreff der Prcdigersynode im Thnrgan nnd in Betreff
des Eides, den die Predigev Zürich schwören, Antwort geben. Man ist darüber einig, daß die Synoden nur
zu Franenfeld abgehalten werden und daß die Prediger einen gemeinen Eid den regierenden Orten und nicht
einen besondern Eid Zürich schwören sollen. Absch. 97. n. 272. (1589). Blasius Engeli, der leztcs
Jahr einer Gotteslästerung sich schuldig gemacht hat, läßt durch Jakob Etter, Amman» zn Birwiukcn, um
Begnadigung bitten. Wird i» den Abschied genommen. Absch. 101. v. — 273. (1580). In Betreff der
Bestrafung der Prediger im Thnrgan nnd Nheiuthal eröffnet Zürich, daß es sich an den Abschied vom 0.
April 1507 halte, gemäß welchem die Prediger ans dem untern Thnrgan vor die Synode zu Zürich nnd jene
ans dem ober» Thnrgan und ans dein Rheinthal vor die Synode in St. Gallen gestellt werden sotten. Da¬
gegen halten die Gesandten der V Orte für besser, wenn die Prediger in de» gemeinen Herrschafte» eine
eigene Synode abhalten würden; zudem meinen sie, die Priester nnd Prediger sollten sich keiner weltlichen
und politischen Dinge annehme» nnd nur ihrem Berufe lebe»; ihrerseits wollen sie die Priester dazu anhalten,
wünschen aber, daß die andern Orte gegen ihre Prediger dasselbe thun. Wird all rcllvrcmclnin genommen.
Ibiclam ev. — 274. (1589). Ein Anzug in Betreff der Predigersynode zn St. Gallen wird in den
Abschied genommen, weil nicht alle Orte über den leztcn Abschied instrnirt haben. Absch. >05. n. — 275.
(1590). Die Boten auf nächsten Tag zu Baden sollen Vollmacht mitbringe», in» über das ans Zürich ein
gelangte Schreiben in Betreff der Synode der thnrgauischennnd rheinthalischenPrediger zu St. Gallen sich
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zu berathen. Absch. 127. t>. — 276. (1590). Zürich stellt das Gesuch, bei jenem Abschiede es bleiben zu

lassen, wonach die Prediger aus dem ober» Thurgau und aus dein Rheinthal ihre Zusammenliinfte oder

Synoden in der Stadt St. Gallen abhalten mögen. Lncern und Schwyz begehren, daß diese Synoden in

der Landgrafschaft Thnrgan abgehalten werden. Weil nun aber die Mehrheit der Gesandten darüber ohne

Instruction ist, wird die Angelegenheit wieder in de» Abschied genommen. Absch. 128. n. — 277. (1590).

Zürich macht Anzug, der Bater zu Jttingen sei Vertrags gemäß verpflichtet, einen Prediger zu erhalten, der

in der Gemeinde Üßlingen alle vierzehn Tage predige, nun aber bitte diese Gemeinde um die Bewilligung,

auf eigene Kosten einen Prediger anstellen zu dürfen, der ihnen auch an den andern Sonntagen das Wort

Gottes verkünde. Wird in den Abschied genommen. Absch. 138. 2. — 278. (1590). Erneuertes Gesuch

von Seiten Zürichs, den Abschied von I5l!7, gemäß welchem die Prediger im ober» Thnrgan und im Rhein-

lhal in die Synode zu St. Gallen, und jene im Niedern Thurgau in die zu Zürich gehören, in Kraft ver¬

bleiben zu lassen. Da einige Orte darüber nicht instruirt haben, wird das Gesuch in den Abschied genommen,

ldidvm, I>d. — 279. (1590). Auf den Bericht der Gesandten von Zng, wie der Zollikofer und Schenk

den Krenzgang der Bischofszeller verhindert haben, wird beschlossen, ein jedes Ort soll deren Hab und Gut

mit Arrest belegen. Absch. 141. k. — 280. (1590). Dein Landvogt wird aufgetragen, zu Jttingen die

Absönderung des Chors und der Kanzel, sowie des Begräbnißplazes zwischen den Katholiken und Lutherischen

vorzunehmen; daher hält man für zwckmäßig, daß dasselbe auch in andern Kirchen gemacht werde. Absch.

140. j. — 281. (1590). Junker Georg Gabriel Schenk berichtet den V katholischen Orten, daß er das

Schloß öttlishausen an Laurenz Zollikofer von St. Gallen verkauft habe; darin sei eine Kapelle, die aber

seit dreißig Jahren nicht mehr bennzt worden, nun verlangen aber die Chorherren zu Bischofszell deren

Wiedereinweihung; er bittet, seine Verantwortung genehm zu halten und de» auf ihn gelegten Arrest aufzu¬

heben. Wird in den Abschied genommen. Absch. 149. n. — 282. (1590). An Zürich wird ein Schreiben

blassen über das trozige Benehmen der zürcherschen Gesandten gegen den Landvogt bezüglich des Jttingcr-

handels. Absch. 159. k. — 288. (1591). Dem Prior zu Jttingen will man in seinem Unternehmen zu

Beförderung des katholischen Glaubens mit Rath und That beistehen. Die Gesandten nach Baden sollen

darüber instruirt werden. Absch. 102. 0. — 284. (1591). Die V katholischen Orte begehre», daß zu Wei-

vingcn, Hüttwylc» und lsßlinge», woselbst das Kloster Jttingen die Kirchen mit Vorstehern zu versehen habe,

die zerbrochenen Altäre wieder aufgerichtet, der Kirchenchor gedekt und geschlossen und die Kirchhöfe abgetheilt

Merdcn, damit die Katholiken ohne Eintrag ihren Gottesdienst versehen können; das sei nicht wider den Land¬

srieden. Zürich und Glarus haben darüber keine Instruction, weßwegen der Anzug in den Abschied genommen

Mird. Absch. 103. p. — 285. (1591). Zürich stellt das Ansuchen, man möchte denen von Eßlingen er¬

lauben, ans eigene Kosten einen Prediger anzustelle», der an den Sonntagen, an welchen der vom Kloster

Jttingen besoldete Geistliche nicht predige, ihnen das Wort Gottes verkünde. Wird in den Abschied genommen,

shnlmn, <1. — 286. (1591). Diese Conferenz ist zur Vorberathung des Jttinger Handels und anderer thnr-

ganischer Händel ans die nach Bade» angcseztc Taglcistnng znsammenbcrnfen worden. Absch. 106. n. —

287. (1591). Da der Prior zu Jttingen Einschließung der Kirchcnchöre und Weihnng der Kirchhöfe für die

Katholiken verlangt, ,so will man ihn ans nächster Tagsaznng in seinem Begehren nntcrstüzcn und das Kloster

bei seinen alten Freiheiten und Gerechtigkeiten schirmen. Ilmloin, A. — 288. (1591). Auf nächster Tag¬

saznng will man die von Eßlingen in ihrem Begehren »in einen zweite» Prediger abweisen und die alten Ver-
170
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träge aufrecht erhalten, Ikicl. Ii. — 289. (1591). Der Privr des Klosters Jttingeu berichtet, ihm stehe das
Recht zu, die Kirchen und Kapellen zu Wettlingen, Hüttwyleu nnd Üßlingen mit Vorstehern zn versehen; nnn
wünschen die Katholiken daselbst, daß die zerstörten Altäre wieder aufgerichtet, die Kirchenchöre bedekt nnd ge¬
schlossen und die Kirchhöfe abgetheilt werden, damit sie nach altem katholischem Brauch und gemäß Landfrieden,
ohne Verhinderung durch die Neugläubigen, leben können; er bitte daher Zürich und Glarns, das zn bewilligen.
Dagegen hofft Zürich, die V katholischen Orte werden den Prior von solchen Neuerungen abmahnen, indem
sie wider den Landfrieden wären, und wünscht, daß denen von Üßlingen bewilligt werde, einen zweiten Prediger
auf eigene Koste» anzustellen; schließlich stellt es das Ansuchen, die zwinglischen Prediger im obern Thurgan
und Nheinthal an der Shnode zu St. Gallen Antheil nehmen zu lassen. Hierauf erkläre» die V katholischen
Orte, daß sie die Begehren des Priors unterstiizen, daß die von St. Gallen im Thurgau und im Nheinthal
nichts zu gebieten und zu bestrafen haben nnd daß die sechs oder sieben lutherischen Bauern zu Üßlingen sich
mit Einem Prediger behelfen sollen. Wird in de» Abschied genommen. Absch. 198. 7. — 299. (1591).
Zwischen Georg Gabriel Schenk von Casteln und Laurenz Zollikvfer von Altenklingen war ein Kauf um die
Herrschaft Ättlishausenabgeschlossen und dann auf höhere Weisung hin die Güter des Käufers nnd des Ver¬
käufers mit Arrest belegt worden, weil crsterer eine Kapelle neben dem Schloß „verspert" und der Stift zu
Bischofszell den gewöhnlichen Krenzgang abzuhalten verweigert hatte; weil sie sich nun mit Unkenntnißent¬
schuldigen, so wird der Arrest aufgehoben, jedoch unter der Bedingung, daß Schenk die Kirchenzicrden wieder
herstelle und der Stift nicht wehre, Gottesdienst und Kreuzgänge nach alter Übung abzuhalten, linci. uu. —
291. (1591). Das erneuerte Gesuch Zürichs, denen zu Üßlingen zu erlauben, auf eigene Koste» eine» Prediger
zu halten, wird wiederum in den Abschied genommen.Absch. 178. <Ici. — 292. (1591). Zürich stellt das
Gesuch, mau möchte den Predigern im Thurgan und Rheinthal gestatte», jährlich einmal die Synode in Zürich,
statt in St. Gallen, zu besuchen, wobei es sich erbiete, die von den Predigern verfallendenBußen dem Land¬
vogt im Thurgau einzuhändigen.Wird in de» Abschied genommen. 1!>ül. im. — 299. (1591). Die V ka¬
tholischen Orte erneuern das Gesuch um Schließung des Kirchcuchors zn Üßlingen und an andern Orten,!
damit den Katholischenbei ihren Ceremouien keine Schmach begegne, nnd daß man die .Kirchhöfe abtheileu
und den Theil der Katholikenweihen lasse. Zürich dagegen begehrt, daß man die, welche im Leben nebe»
einander gehandelt nnd gewandelt haben, auch im Tode beieinander ruhen lasse, nöthigenfalls würde es die
Sache au's Recht kommen lassen. Iliül. lk. — 294. (1591). Damit die Gesandten auf die Tägsazung zu
Baden über den Jttiuger- und Paradieserhandel instruirt werden können, sollen den V Orten die bezüglichen
Acten abschriftlich mitgetheilt werden. Absch. 189. A — 295. (1591). Zürich crnenert sein Begehren wegen
Üßlingen nnd der Predigersynode nnd verlangt, daß das Begehren wegen Abschließung der Kirchenchöre und
Abtheilnng der Kirchhöfe endlich fallen gelassen werde. Die V katholischen Orte erwidern: I. Den Prediger
können sie den Neugläubigen zu Üßlingen nicht bewillige», weil die Mehrheit daselbst beim alten Vertrag zu
bleiben wünsche; 2. sie verlangen, daß die Prediger im obern Thurgau und Nheinthal ihre Synoden in der
Landgrafschaft Thurgau halten, die nähere Bestimmung des Orts aber wollen sie ihnen überlassen;9. sie
bitten nochmals, man möchte die Abschließung der Chöre und Abtheiluug der Kirchhöfe gütlich bewilligen, indem
ein Proceß wenig Freundschaft bringen möchte. In den Abschied. Absch. 187. p. — 29t». (1592). Ans nächste
Tagsaznng zn Baden sollen den Gesandten ansdrüklicheInstructionen ertheilt werden, daß die Prcdigersyuode
im Thurgan und Rheinthal nur im Thurgau abgehalten, in Betreff de« Predigers zn Üßlingen es bei dem
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alte» Bertvag verbleibe» u»d die Abtheilnng »»d Ei»wcih»»g der Kirchhöfe vorgenommen werden solle; dabei
will man Zürich von seinem Ncchtsbot abmahnen. Über diese drei Punkte soll jedes Ort seinen Bescheid
binnen acht Tagen nach Lncer» berichte». Absch. 199. Ii. — 297. (1592). I» Betreff der Synode oder
^apitelsversammlnng der zwinglischcn Prädicanten im Thnrgan schreiben die V katholischen Orte das Erfor¬
sche an Ziirich. Absch. 197. d. — 29K. (1592). Ein weiteres Schreiben erlassen sie an es in Betreff der
Weihnng der Jttingcr .Kirchhöfe, mit dem Ersuchen »in eine Antwort bis Ostern. Ibid. o. — 299. (1592).
Da Ziirich den V Orlen in Betreff der Anstände im Thnrgan (Abschließnng der Chöre in den Kirchen des
Klosters Jttingen, Abtheilnng der Kirchhöfe daselbst, Prediger zn Üßlingcn, Synode der Prediger im Thnrgan
und Nhcinthal) das Recht anbietet, so sollen der V Orte Gesandte ans künftige Tagsaznng zu Bade» bevoll¬
mächtiget werden, mit Ziirich Niiksprache zu nehmen und zn verlangen, daß der Landfriede abgelesen werde;
beim in demselben steht, daß Niemand in den gemeinen Bogtcicn von dem katholischen Glauben abfallen dürfe,
daher die katholischen Orte das Recht haben, die Abgefallenen entweder zum Rüktritt anzuhalten oder sie
wegznweisen und zu ihrem Hab und Gut zu greifen. Zugleich soll angezogen werden, wie Zürich den Pre¬
diger zu Bischofszell, der ans der Kanzel wider den katholischen Glauben gelästert hat, mit einem Läufer aus
Bischofszell geleiten lassen habe; denn das werde nicht wenig zu Beförderung der Angelegenheit wegen der
Synode beitragen. Absch. 295. d. — 999. (1592). Die V katholischen Orte begehren nochmals von Zürich
und Glarns die Einwilligung znr Abschließnng des Chors in der Kirche zn Üßlingcn und zu Abtheilnng der
Kirchhöfe; sie wünschen, daß es in Betreff der Prediger in den Kirchen des Klosters Jttingen bei der bis¬
herigen Übung verbleibe, und verlangen, daß die Prediger des Thnrgans und Nhcinthals ihre Synoden in
der Landgrafschaft, und zwar entweder zu Francnfeld, Wcinfcldcn oder Stekborn halten; endlich begehren sie,
daß der Prediger zu BischofLzcll, welcher wider die katholische Religion gelästert hat, in's Recht gestellt werde.
Zürich bleibt in Betreff der ersten Punkte bei seinem früher» Entschluß, der Proceß gegen den Prediger von
Bischofszcll aber soll zn Zürich geführt werden. Glarns bittet, diese Dinge nicht gar so wichtig zn machen.
Absch. 219. u. — 991. (1594). Lncern beantragt, daß die Prediger ihre Synoden an einem geeigneten Orte
in der Landgrasschaft abhalten, damit die Strafen den Orten nicht entzogen, sonder» durch den Landvogt er¬
hoben werden können. Zürich erwidert, es lasse seine Prediger zweimal des Jahres eine Synode abhalten;
wenn dann Leute ans der Landgrafschaft bestraft werde», so werde an den Landvogt Anzeige gemacht, damit
er die Strafe einziehe. Wird in den Abschied gcniiommen. Absch. 292. >v. — 992. (1595). Zürich erneuert
das Verlangen, daß den Evangelische» zn Üßlingcn, wohin auch viele ans der Grafschaft Kybnrg kirchgenössig
seien, erlaubt werde, einen zweiten Prediger ans eigene Kosten anzustellen. Dagegen begehren die andern Orte
ihrerseits, daß die Prediger aus dem Thnrgan und Rheinthal ihre Synoden in der Landgrafschaft abhalte»,
damit die Landvögtc desto besser die Strafbaren überwachen könne». Zürich wünscht dicßfalls bei der anfge-
stellten Ordnung zn verbleiben. Absch. 283. x. — 999. (1595). Ans den Bericht des Landvogts »nd Land-
schreibcrö, daß die Anstellung eines zweiten Predigers zn Üßlingcn der katholische» Religion daselbst keinen
Abbruch thne und ohne des Klosters Jttingen und der katholischen Unterthanen Schaden geschehen könnte, und
in Betracht, daß es jedenfalls besser sei, wenn die Katholischen ihren Gottesdienst Vormittags und die andern
ihre Predigt Nachmittags ungehindert abhalten können; ferner in Bcrüksichtigung, daß die lutherischen Kirch¬
genossen die Kosten tragen wolle» und daß viele Unterthanen Zürichs dahin kirchgenössig sind; in Erwägung
endlich, daß man mit dieser „kleinfüegcn" Sache i» Zürich viel guten Willen mache und daß ja ohnehin schon
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lutherische Predigten daselbst gehalten werde», was man gemäß Landfrieden nicht mehr verhindern könne, wird

von den V katholischen Orten Zürich dieser Prediger bewilligt, jedoch mit dem Borbehalt, daß die Präsentation

dem Prior zu Jttingen verbleibe und daß der Prediger ohne des Klosters und der katholischen Kirchgenossen

Kosten und Schaden erhalten werde, und mit dem Anhang, daß Zürich sich Hinwider in Betreff der Prdiger-

synode willfährig erzeigen werde. Absch. 286. a,. 304. (1505). Mit Zürich will man wegen seines Ver¬

fahrens gegen den Pfarrer zu Lommis und den Prediger zu Bischofszell auf nächster badischen Tagsazung

Rüksprache halten. (S. Absch. 289. i,.). - 305. (1595). Mit dein Gesandten des Bischofs von Constanz

wird über das Predigen der Priesterschaft im Thurgau das Nöthige verhandelt. Ikiä. o. — 30k. (1596).

In Folge der freundschaftlichen Zuschriften von Zürich halten die V katholischen Orte die Gelegenheit für

günstig, um die Anstände wegen der Predigersynode im Thurgau endlich zu erledigen, doch will man keinen

bestimmten Ort nennen. Darüber sollen die Gesandten nach Baden instruirt werden. Absch. 295. 8. —

307. (1596>. Landvogt Büeler berichtet über den Vorgang zu Bußnang, wo er der Eidgenossen Beschluß über

Aufrichtung des Altars und Unterhalt des Priesters habe bekannt machen wollen, aber von einigen Unruhe¬

stiftern daran gehindert worden sei, und bittet sammt den Anwälten derer von Bußnang, den Ungehorsamen

ihren Frevel zu verzeihen. Beschluß: Der Landvogt soll Gewalt haben, den Altar aufzurichten und die An¬

hänger der katholischen Religion bei ihren Gebräuchen zu schüzen, so daß der Priester ohne Gefährdung seine

Verrichtungen ausüben könne; der Commenthur zu Tobel soll den Priester aus der Pfründe, ohne der Gemeinde

Bußnang Kirchengnt und des Predigers Besoldung, erhalten; die Abgeordneten von Bußnang sollen dem Land¬

vogt die Unruhestifter verzeigen, damit er sie, andern zur Warnung, bestrase. Absch. 296. n. — 308. (1596).

In Betreff der aufrührerischen Bauern zu Bußlingen (Bußnang) finden die katholischen Orte, daß der Land¬

vogt, gegen den die Thätlichkeiten vorgenommen worden sind, nicht wohl strafend einschreiten könne; da aber

die Sache auch keinen Verzug erleiden darf und der Frevel, weil malefizisch, strenge Bestrafung erheischt, so

hält man für nöthig, daß die Sache einer Gesandtschaft der regierenden Orte übergeben werde. Inzwischen wird

eiligst an den Landvogt geschrieben, er soll einige der „fürnembsten" Urheber des Aufruhrs verhaften und so¬

wohl über die angedrohte Gegenwehr der Bauern, als über das, was sich seit der lezten Tagsazung zu Baden

dieses Handels wegen zugetragen habe, berichten. Sobald seine Antwort eingelangt sein wird, will man sich

wieder versammeln und durch Schreiben die übrigen mitregierenden Orte von der Sache in Kenntniß sezen,

damit sie ihre Gesandten abzufertigen in den Stand gesezt werden. Absch. 301. n. — 300. (1596). Die

Kirchgenossen zu Bußlingen hatten sich gegen Landvogt Büeler ungehorsam erzeigt und empört, weßwegen die

Orte, zu Erhaltung ihrer Hoheit, nöthig gefunden haben, eine strenge Untersuchung darüber zu veranstalten

und Gesandte nach Frauenfeld abzuordnen. Nachdem nun diese der versammelten Kirchgemeinde ernstliche

Vorstellungen gemacht und sie an ihre Pflicht, Ehre und Eid ermahnt, bittet die Gemeinde demüthig um Ver¬

zeihung mit dem Versprechen, in Zukunft allen schuldigen Gehorsam zu erzeigen. Sie werden nun durch den

Landvogt neuerdings in Eid und Pflicht genommen; dabei sollen sie die Anstifter der Unruhen verzeigen und

auf den 24. Juni unfehlbar die Summe von 1500 Gld. dem Landvogt erlege»; die Flüchtigen sind auf Be¬

treten festzunehmen und nach Verdienen zu bestrafen. — Da man ferner vernommen hat, daß Einige in und

außerhalb der Stadt Frauenfeld bei diesem Handel sich ungeziemend geäußert habe», so erhält der Landvogt

den Auftrag, dieselben mit Gefängniß und Geld zu bestrafen. Absch. 302. n. — 310. (1596). Weil der

Commenthur zu Tobel, als Collator, die Einkünfte der Pfarrpfründe Bnßlingen seit vierzehn Iahreu bezogen,
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das Pfrnndhans aber nicht gehörig unterhalte» hat, so wird sein Statthalter darüber zur Rechenschaft gezogen.

Er verspricht nun, das Haus in bewohnbaren Stand zu stellen; über die Verwendung jener Einkünfte kann

er keine Auskunft geben, glaubt aber, daß der Coninicnthur zu Lcnggern, als Großballey, es thun könnte.

Ibid. b. — 311. (1590). Lnccrn macht Anzug, daß der Anstand über Abhaltung der Predigersynode im Thur¬

gau, ebenso das Begehren derer von Üßlingen um einen zweiten Prediger schon mehrmals in den Abschied

genommen worden sei; Lnccrn nun wolle zu leztcrm die Bewilligung crtheilen, wenn Zürich seinerseits gestatte,

daß die Synode im Thurgau abgehalten werde. Zürich nimmt es in den Abschied. Absch. 307. r. — 312.

(1697). Über die Anstände zwischen den Kirchgenossen von Thundorf und den Junkern von Grießenberg sollen

die Gesandten ans nächste Tagsazung zu Baden mit Instructionen versehen werden. Dem Landvogt wird ge¬

schrieben, er soll jene, welche zur Messe gehen wollen, verzeichnen, damit man sie dabei handhaben könne.

Absch. 328. v. — 313. (1697). Das Gesuch der Evangelischen zu Sommer! um die Bewilligung, einen eigenen

Tanfstein aufrichten zu dürfen, wird in den Abschied genommen. Absch. 334. cl. — 314. (1597). DaS Be¬

gehren der V katholische» Orte, daß ein Ort im Thurgan bezeichnet werde, wo die Synoden der Prediger

aus dem Thurgau und Rheinthal abgehalten werden sollen, damit die Bußen für strafbare Handlungen desto

besser eingebracht werden können, wird in den Abschied genommen. Ibid. 8. — 315. (1697). Die Gesandten,

Kelche nächster Tage nach Appenzell sich begeben, sollen beim Abt von St. Gallen Erkundigung einziehen,

karnm er den evangelischen Kirchgenossen zu Sommeri nicht erlaube, einen abgesonderten Taufstcin zu errichten.

Absch. 3Zg. st. —. 31p,. (1397). Im Namen der Evangelischen zu Sommeri bittet Zürich, ihnen die Aufrichtung

eines eigenen Taufsteins zu bewilligen. Die Gesandten der V katholischen Orte haben hiezu keine Vollmacht.

Zürich will die Sache in den Abschied nehmen, weil sie den Landfriede» betreffe, und vor Räth' und Burger

bringe», was die V Orte wegen der schlimmen Consegnenzen mißbilligen. Absch. 342. m. — 317. (1598).

Die Beschwerden des Commenthurs von Tobel über die Weigerung der Kirchgenossen von Bnßnang, die feh¬

lenden Kirchcnzierdcn anznschasfcn und den Sigrist zu erhalten, nehmen die Gesandten der katholischen Orte

'N den Abschied. Absch. 353. m. — 318. (1000). Weisung an den Landvogt zu Berechtigung und Bestrafung

bes Sebastian Bachmann von Kybnrg wegen dessen Lästerungen gegen die katholische Religion. (S. Absch. 412. d.).

3Ii). (1000). Der Prior zu Jttingen führt Beschwerde gegen die Anmuthung Zürichs, den Prediger in

(einer Pfarre zu Üßlingen den Katechismus predigen zu lassen, und begehrt Rath. Antwort: Er soll sich in

nichts einlassen, bis man auf nächster Tagsazung mit den Gesandten von Zürich darüber Nttksprache gehalten

(laben werde. Ibid. I. — 320. (1000). Da Zürich dem Commcnthur zu Tobel in seine Kirche zu Wengi,

Zuwider dem Landfrieden und den Verträgen, eine» zwinglischcn Prädicantcn aufdringen will, so wird der

Eomnienlhnr aufgefordert, bei seinen Ncchtsamen zn beharren. Ans künftiger Jahrrcchnung zu Baden will

blau dann Zürich ernstlich insinuiren, daß man sich seine immerwährenden Maßnahmen wider den Landfrieden

u»d die Verträge und zum Nachthcil der Autorität der mitrcgicrenden Orte nicht länger gefallen lassen werde,

lbid. n. — 321. (1000). Das Ansuchen der Evangelischen von Wengi um die Bewilligung, eine» Prediger

a»f ihre Kosten halten z» dürfen, damit sie ihre» Gottesdienst laut Landfrieden ausüben können, wird in den

Abschied genommen. Absch. 414. i. — 322. (1000). Zürich stellt das Gesuch, man möchte den Evangelischen

Zu Üßlingen erlauben, am Sonntag Nachmittag Christenlehre halten zu dürfen, damit die Jugend besser unter-

Achtet werden könne. Die Gesandten der übrigen Orte erwidern, da man denen von Üßlingen bereits einen

Prediger bewilligt habe und die Kinderlehrcn nie üblich gewesen seien und Jedermann am Sonntag die Predigt
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hören kömie, so lasse man es dabei bewenden. Ikicl. m. — 323. (1600). Da Zürich häufig Gesandte in das

Thurgau schikt und die Unterthanen seiner Religion, zu großem Abbruch des katholischen Glanbens, in ihrer

Ansicht bestärkt, so sollen die Gesandten, welche in einigen Tagen wegen anderer Geschäfte in'S Thurgau und

nach dem Kloster Paradies gehen werden, darüber genaue Erkundigungen beim Landschrciber einziehen. Absch.

419. t'. — 324. (1601). Zürich macht vor den V katholische» Orten Anzug, im Jahr 1635» haben die evan¬

gelischen Unterthanen zn Wengi um die Erlaubniß gebeten, einen Prediger ans ihre Kosten und ohne Nachtheil

des Priesters anstellen zu dürfen; damals sei dann zwischen beiden Religionsparteicn ein Vergleich zu Stande

gekommen, gemäß welchem nur an Ostern, Pfingsten und Weihnachten ein Prädicant sie versehen dürfe; diesen

Vertrag habe der damalige Landvogt Sonnenbcrg urkundlich bestätigt, Zürich halte nun aber dafür, daß dieser

Brief nicht gemäß Landfrieden aufgerichtet und daher ungültig sei. Man läßt es jedoch beim Vertrag ver¬

bleiben. Absch. 433. I. — 325». (1601). Die V katholischen Orte beschweren sich, daß Zürich in Sachen des

Othmar Bäschli eine der ihrigen entgegengesezte Weisung an den Landvogt ertheilt habe, ferner daß der Prä¬

dicant zu Scherzingen wider den alten Glanben schmählich predige, daß der Prädicant zn Üßlingen anfange,

an Sonn- und Feiertagen zweimal zn predigen, während er früher nur alle vierzehn Tage habe predigen

müssen, und daß der Landvogt einen gewissen Zündeli, der viele Unruhen stifte, statt zn verweisen wieder

eingesezt habe. Das nimmt Zürich in den Abschied. liml. >'. — 320 (1601). In Betreff der Erlaubnis; an

die zu Wengi, ihre Kinder taufen zn lassen, wo sie wolle», hat Zürich den mitregierenden katholischen Orten

das Recht dargeschlagen. Die Gesandten ans der Tagsaznng zu Baden sollen nun Zürich ermahnen, davon

abzustehen, und wenn das ohne Erfolg wäre, mit Gegenforderungen, namentlich in Betreff der Messe zn

Gachnang aufzutreten, um es dadurch eher zum Abstand zn vermögen. Absch. 445. <1. — 327. (1602). Zürich

wird schriftlich ersucht, den Prediger zn Wengi bis zum Anstrag des Rechtens in seinen Verrichtungen einzu¬

stellen. Dessen Antwort soll dann jedem Ort mitgethcllt werden. Absch. 454. a. — 328. (1602). Zu Solo-

thurn will man betreffs der Anstände zu Wengi und der Ehegerichte im Thurgau mit den zürcherischen Gesandten

verhandeln. Absch. 455. <1. — 329. (1602). Zürich glaubt, durch Bewilligung eines Predigers zu Wcilgj

nichts wider den Landfrieden gehandelt zn habe», und beschwert sich gegen den Kapuziner Sebastian zu Franen-

feld, der gesagt habe, daß alle, welche zu den Prädicanten in die Kirche gehen, des Teufels seien. Die mit¬

regierenden katholischen Orte erwidern, sie hätten erwartet, Zürich werde bei seinem Nechtsbot verbleiben und

der Prediger gemäß jenes Vertrags, der vor fünfnndscchszig Jahren zwischen den Kirchgenosscn z» Wengi

abgeschlossen und durch den Herrn zn Tobel und den Landvogt besiegelt worden sei, wieder abgeschafft werden;

sie Ihrerseits wollen dafür sorgen, daß jener Kapuziner bestraft werde. Absch. 456. u. — 330. (1602). Zürich

wird schriftlich ersucht, den Prediger zu Wengi zn entfernen. Die Gesandten nach Baden sollen mit Zürich

ernstlich reden, daß man dergleichen Sachen nicht mehr leiden wolle. Absch. 459. ». — 331. (1602). Dein

Landschreiber und Landammann zu Frauenfeld wird aufgetragen, in Betreff des Dießenhofener Handels, des

Landvogts und anderer die katholische Religion betreffende» Händel Kundschaft aufzunehmen und sie nach

Baden zn bringen und die Parteien auch dahin zn citiren. Auch der Landvogt wird dahin citirt, zugleich

wird ihm befohlen, den Prediger von Wengi zn entfernen. Das Benehmeil LuccrnS in der dießenhofcnschcn

Angelegenheit wird gebilligt und verdankt. II>i<I. p. — 332. (1602). Zürich wünscht, daß der Anstand.wegen

des Predigers zu Wengi endlich beigelegt werde, und beschwert sich über ein Schreiben der V katholischen Orte.

Diese dagegen verlangen, daß man sich an den Landfrieden und an den Vertrag halte, der zwischen den Kirch-
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genossen beider Religionen sreiwillig abgeschlossen nnd durch de» damaligen Landvogt besiegelt worden sei, gemäß
welchem die Evangelischen von Wengi keinen eigenen Prediger haben mögen; dieser Vertrag bestehe nun schon
über siebenzig Jahre und nur einige unruhige Personen lehnen sich dagegen auf; ans deren Begehren habe
Zürich eigenmächtig einen Prediger aufgestellt, sie, die katholischen Orte, verlangen aber, daß es beim Rechtsbot
verbleibe nnd inzwischen in der Sache nicht fürgefahren werde. Zürich äußert sich in Bezug ans jenen Ver¬
trag, daß es sehen möchte, was die katholischen Orte dazu sagen würden, wenn die Niedern Gerichtsherren
einen Vertrag wider die katholische Religion aufrichte» würden; es bestreitet dem Landvogt das Recht, Verträge
über Neligionssachen zu besiegeln, hofft, daß Jedermann in Bezug ans die Religion seine Freiheit gelassen
werde, nnd meint, die Vorfahren Haben kein Recht gehabt, Jemanden zu binden; daß die Evangelischen zu
Wengi den Gottesdienst außerhalb ihrer Pfarrei besuchen müssen, sei nicht billig; man möchte sich daher zu
vergleichen suchen. Hierauf stelle» die Gesandten von Bern, Glarns, Freiburg nnd Solothurn im Einver¬
ständnis; beider Parteien folgende gütlichen Artikel ans: 1. Der Vertrag vom 1. Januar 1535 soll in allen
Theilen in Kraft verbleiben; Zürich mag jedoch zu Wengi einen Prediger aufstellen, der an den Sonntagen
und an den drei hohen Festen predige, taufe und copnlire, aber erst nach Beendigung des katholischen Gottes¬
dienstes; der Prediger soll ans Kosten jener Kirchgenossen erhalten werden, die ihn begehrt haben, nnd darf
nicht in der Pfarre Wengi wohnen. 2. Der Landfriede soll in allen Punkten bestätigt sein, daher dürfen die
katholischen Orte überall Priester anstellen, wo die Messe begehrt wird, ohne Einrede. 3. Alle Prediger in
der Grafschaft Thnrgau sollen i» Zukunft ihre Shnoden nnd Capitel nur im Thurgan, an einem hiefür ge-
tegencn Orte, abhalten. 4. Bis auf künftige Jahrrechnnng soll jedes Ort über diesen Vorschlag Antwort geben,
"'zwischen aber der aufgestelltePrädicant in seinen Verrichtungen eingestellt sein. Absch. 460. v. — 333.
(1602). Weil im Thnrgau nnd in der Stadt Dießenhofcn zwischen beiden Religionsparteie» viele Schmähungen
"> Neligionssachenvorgekommen nnd dadurch häufig Anstände zwischen den Obrigkeiten entstanden sind, so soll
jedes der regierenden Orte einen Gesandten auf den 12. Mai nach Francnfeld abordne», um die Sache zu
untersuchen und die Schuldigen, Andern zum Exempcl, zu strafen. Idicl. Ii. — 334- (1602). Jakob Schärer
von Noggwhl wird wegen Lästerungen des Landes verwiesen, auf Bitte aber seiner schwangern Frau die Strafe,
wenn er sich sogleich stelle, in dreitägige Gefangenschaft,Widerruf und 100 Kronen Buße umgewandelt. Absch.
464. «I. — 335. (1602). Es wird ein Mandat entworfen, gemäß welchem beiden Religionsparteie» das Lästern
gegen die andere Religion bei hoher Strafe verboten wird; dasselbe soll durch den Landvogt ans allen Schwör-
Pläzen publicirt werden. Seinen Entschluß darüber soll jedes Ort nach Zürich senden. (Es wurde sodann
a»> 13. Juli besiegelt). IImI. — 33<». (1602). Jakob Tnchschmid von Thundorf wird wegen Äußerungen
gegen den Landfrieden und gegen das Kapuzinerklosterzu Francnfeld mit drei Tagen Gefangenschaft,Widerruf
und 25 Kronen Buße bestraft und ehr- nnd wehrlos erklärt. Ibicl. 1. — 337. (1602). Eine gleiche Strafe
wird über Kaspar Hagg ausgefällt, weil er gegen das Wallfahrten nach Einsiedeln gelästert hat. Idicl. —
>438. (1602). Der Handel wegen der Empörung der Evangelischen zu Dicßcnhofen gegen die katholischenOrte
soll auf der nächsten Jahrrcchnungstagsazung zu Baden also vorgenommenwerden: Jene, welche gegen die
Gesandten der V katholische» Orte Troz, Verachtung und Ungehorsamgezeigt haben, sollen nach Baden citirl
und gemäß Landfrieden abgestraft werde». Die Bestrafung soll also formirt werden, daß die Ungehorsamen
de» Ernst der regierenden Orte erkenne» und hingegen die katholischen Unterthanen zu Dießenhofen ermnthigt
werden und einsehen, daß man sie nicht verlassen, sonder» schirmen wolle. Wenn dabei von Seiten Zürichs
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zu viel Nachsicht erzeigt werden wollte, so sollen die Gesandten der katholischen Orte Jedermann zeigen, daß

nicht Zürich allein, wie es sich seit einiger Zeit anmaßt, daselbst regiere, sondern daß sie die regierenden Orte

vertreten und daß Zürich gemäß der Bünde ihnen beizustehen verpflichtet sei. Bei dieser Gelegenheit soll man

Zürich bemerken, wie schwer es den katholischen Orten falle, daß es im Thnrgan und in andern gemeinen

Vogteien in Bezug ans seine Religionsgenossen sich zu viel herausnehme, obschon es doch nur für Ein Ort

zu stimmen und zu regieren habe. Und weil man mit Bedauern sehen muß, daß die Evangelischen zu Dießen¬

hofen ihre Pflichten gegen die katholischen Orte verkennen, so soll man sie öfter an dieselben erinnern,

auch soll vorgeschlagen werden, den Pfandschilling des Schellenberger Hofs zu Dießenhofen zu lösen und diesen

mit einem Katholiken zu besezen. In die Abschiede von Freiburg, Solothurn und Appenzell wird eine Er¬

örterung über vorstehende Materien gestellt, mit Entschuldigung, warum man sie zu dieser Verhandlung ein-

geladen habe. Absch. 470. n. — 333 (1002). Da Hans Bachmann von Dießenhvfcn durch Scheltnnge» iiber

die katholische Religion gegen den Landfrieden gehandelt und Pancraz Wepfer durch dessen Beschüznng sich

einer Widersezlichkeit schuldig gemacht hat und beide auf wiederholt ergangene Citation nicht erschienen sind,

so wird erkannt: Bachmann und Wepfer sollen ehr- und wehrlos sein; sie sollen sich, um damit zu bezeugen,

daß die regierenden Orte ihre ordentliche Obrigkeit seien, beförderlich in Baden zur Gefangenschast stellen und

hier acht Tage bei Wasser und Brod aus Gnade (nicht ihret-, sondern ihrer unschuldigen Weiber und Kinder

wegen) abzubüßen schuldig sein; überdieß soll Bachmann 80 und Wepfer 146 Gulden Buße an die regierenden

Orte, ersterer 10, lezterer 20 Gulden seiner Obrigkeit an deren Unkosten bezahlen. Absch. 474. j. — 340.

(1602). Zürich macht einige Bemerkungen über die Vergleichsartikel, welche von den vier unparteiischen Orten

über die Anstände zwischen ihm und den V katholischen Orten hinsichtlich des Predigers zu Wengi zc. vorge¬

schlagen worden sind, namentlich daß der Artikel über die Synode darin aufgenommen worden sei, obschon auf

jenem Tage davon keine Rede gewesen. Die V katholischen Orte erwidern, dieses sei geschehen, weil Zürich

sich so benehme, als ob es im Thurgau und in den andern gemeinen Vogteien in Neligionssachen allein zu

regieren habe. Die vier vermittelnden Orte schlagen nun mit Zustimmung beider Parteien einen andern Ver¬

gleich vor und bitten, denselben anzunehmen. Zürich nimmt ihn in den Abschied und will binnen sechs Wochen

darüber Antwort geben. Seinen: Gesuch, inzwischen mit Aufstellung des Predigers zu Wengi fortfahren zu

dürfen, entsprechen die V Orte. Ikicl. k. — 341. (1602). Die evangelischen Unterthanen zu Sirnach bitten

uni die Bewilligung, ihre Kinder durch ihren Prediger taufen lassen und einen eigenen Tanfstei», wenn man

ihnen den vorhandenen nicht benuzen lassen wolle, auf ihre Kosten aufstellen zu dürfen. Da die V katholischen

Orte dieses nicht zugeben wollen, so schlagen die Gesandten von Bern, Glarus und Freiburg mit Zustimmung

beider Parteien einen Vergleich vor. 11>id. I. — 342. (1606). Die V katholischen Orte begehren von Zürich

Antwort in Betreff der Predigersynode im Thurgau. Da Zürich neuen Aufschub verlangt, so begehren jene,

daß die auf der Jahrrechuung festgesezten Artikel ebenfalls eingestellt und auch der Prediger zu Wengi in

seinen Verrichtungen suspendirt werde, bis Zürich Antwort ertheilt habe. Absch. 480. m. — 343. (1603).

Der Abt von Rheinau berichtet den Gesandte» der V katholischen Orte, die alte Pfarrkirche zu Rheinau sei

bei der Religionsänderung zerstört und dann von seinem Vorgänger eine neue für beide Confessionen erbaut

worden; als er nun lezthin die Altäre weihen und den Chor einschließen habe wollen, habe Zürich dagegen

protestirt und erklärt, daß es die auf seinem Gebiet liegenden Einkünfte des Klosters zu Hände» ziehe» und

eine Kirch? auf seinem Grund und Boden erbauen lassen werde; er bitte >»» Rath über sein Verhalten. Wegen
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dringender Geschäfte wird die Sache in de» Abschied ge>w»une». Absch. 504. n.. — 344. (1604). Die Gc
»leindc Wylen in, Kirchgang Bußnang bittet »»> die Bewilligung, in ihren Kosten einen eigenen'Prediger
halten zn diifen, da der Weg in die zwei bis drei Stunden entfernte Pfarrkirche Bußnang fiir alte und kranke
Personen zu beschwerlich sei. Wird ml nmtwnoncinin gcnoniincn. Absch. 533. vv. — 345. (1304). Dein Land¬
vogt wird aufgetragen, die Neuglänbigen zu Rheinau dahin zu vermögen, daß sie sich mit dem Abt, ihrem
natürlichen Oberherrn, betreffs der Religion verständige» und ihm gehorsamen. Absch. 536. v. — 340. (1604).
Zürich erneuert fiir die GemeindeWylen das ans der lezten Jahrrechnnng gestellte Gesuch um die Bewilligung,
daß ihnen der Prediger zu Bußnang von Zeit zn Zeit predigen diirfe. Da man fiir einen Entscheid nicht
instruirt ist, wird dem Landvogt aufgetragen, iiber die Beschaffenheit der Sache sich zu erkundigen und darüber
schriftlich zu berichte». Absch. 539. ii. — 347. (1604). Der Landvogt hat ei» Mandat erlassen, daß die Pro-
diger wie ehemals neben dem Vaterunser auch das Ave Maria auf der Kanzel beten sollen. Absch. 543. c.>--
448. 1604). Zürich wird erinnert, ans der nächsten Tägsaznng den versprochenen Bescheid über den Vorschlag
wegen des Predigers zu Weng! und der Predigersynode im Thnrgan abzugeben. Absch. 544. t'. — 340
(1904). Der Landvogt berichtet, er habe beim Antritt seiner Verwaltung einige Mandate gefunden, welche die
Prediger in der Landgrafschaftverpflichten,alle Sonn - und gebotenen Feiertage das Vaterunser, Ave Maria,
den christliche» Glauben und die zehn Gebote Gottes vorzubeten;da sie sich aber dessen weigern, weil die
Synode es ihnen durch einen schweren Eid verboten habe, so bitte er um Weisung, wie er sich zu verhalten
habe. Antwort: Er soll den Mandaten nachkommen und die Widerspenstigennach Verdienen strafen. Zürich
"nnmt es in de» Abschied. — 350. (1604). Zürich erneuert das Begehren, denen in dem Dörfchen
Wylen, daS zwei Stunden von der Pfarrkirche Bnßnang entfernt sei, das Halten eines Predigers zu erlauben,
damit die alten und kranken Leute im Winter und bei schlechtem Wetter das Wort GotteS auch hören können.
Die Gesandte» der V katholische» Orte, welche darüber nicht instrnirt sind und vom Landvogt keinen Bericht
ehalte» haben, nehmen es in den Abschied. Unit. ». — 351. (1604). Zürich beschwert sich, daß der Abt die
evangelischen Pfarrgenossen zn Rheinau nöthige» wolle, entweder zur katholischen Religion überzutreten oder
v»f eine» bestimmten Termin wegzuziehen; da die Kirchgenosscn beider Religionenseit mehr als siebenzig
fahren unangefochten i» guter Einigkeit gelebt haben, so habe es schriftlich und mündlich den Abt ermahnt,
davon abzustehen,aber den Bescheid erhalten, daß Rheinau nicht im Thnrgan liege, auch nicht im Landfrieden
^griffen sei, »nd daß er auf eine Weisung der V katholischen Orte so gehandelt habe; Zürich müsse daher
begehren, daß man den Abt ermahne, die Unterlhanen beider Religionen wie von Alters her ruhig »nd un¬
angefochten bleibe» zn lassen, indem es sich sonst zn andern Maßregel» veranlaßt sehen würde. Die Gesandten
dkr V katholischen Orte erklären, nicht zn wissen, was daS Kloster Rheinau für Gerechtsamehierüber bcsize,
daß sie aber annehmen, der Abt werde nicht ohne besondere Ursache gehandelt haben. Wird in de» Abschied
llknonimen, weil von Rheinau Niemand anwesend ist. Unit. n. — 353. (1604). Ans den Bericht des Land-
bvgts, Zürich habe den zwinglischen Predigern verboten, das Ave Maria von den Kanzeln zn verkünden,wird

Zürich geschrieben. Absch. 548. n. — 353. (1604). Der Abt von Rheinau beschwert sich über das, was
'h»i in Betreff der Evangelischen daselbst von Seiten Zürichs begegne, auch liegt eine Zuschrift Zürichs an
Ottern über diese Sache vor. Hierauf wird beschlossen, die Orte sollen in ihren Kanzleien nachsuchen, was
°Üva über Rheinau zn finden sei, auch soll der Schreiber von Rheinau einen Auszug der sachbezüglichcn Ge¬
wahrsamen des Gotteshauses jedem Ort zustellen, damit die Gesandte» ans nächste Tagsaznng zn Baden
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darüber inftrilirt werden können, Ibid. — 354. (16(15). Gegen Zürich wird schriftlich das Befremden
ansgedrükt, daß es den Prädicanten die Verkiindnng des Ave Maria ab den Kanzeln verboten habe; dein ent¬
gegen habe man den Landvogt beauftragt, die erhaltenen Befehle in Vollziehung zu sezen, Absch. 55V. I. —
355. (1605). Die Gesandten Zürichs verlese» eine Zuschrift der V katholisch genannten Orte, worin diese
vermeinen, daß alle Prädicanten in der Landgrafschaft Thnrgau in den evangelischen Kirchen neben dem Vater¬
unser das Ave Maria dem Volke vorsprechen müssen, und legt den Entwurf zu einer Antwort vor. (S. Absch.
552. ll.). — 35k. (1605). Es wird eine Zuschrift an Zürich entworfen in Betreff des Ave Maria und der
Predigersynoden; indeß wird man räthig, einstweilen nur den zweiten Punkt zu berühren, und erst, wenn
darüber Antwort eingetroffen sein wird, auch den andern Punkt zu besprechen. Absch. 558. Ic. — 357. (1605).
Wenn etwas wegen des Klosters Rheinau vorfallen sollte, hat Lncern Vollmacht zum Erlaß der nöthigen
Schreiben. Ibid. r. — 358. (1605). Zürich läßt drei Abschiede von 1567, 1568 und 1570 vorlegen, welche
Erläuterung geben, wie sich die Prediger im Thnrgau und Nheinthal hinsichtlich der Synode zu verhalte»
haben, und bitten, man möchte es dabei verbleiben lassen, indem es auch nicht darauf achte, wohin die katho¬
lischen Orte ihre Priester schiken. Wird nd rekorondum genominen. Absch. 560. n>. — 35i). (1605). Das
Gesuch Zürichs, denen von Wylen, die in den Kirchgang Vußnang gehören, zu erlauben, einen Prediger in ihren
Kosten und ohne Nachtheil des Priesters zu Bnßnang halten zu dürfen, wird in den Abschied genommen.
Ibid. n. — 3K0. (1605). Das erneuerte Gesuch Zürichs wegen Anstellung eines Predigers zu Wylen wird
wegen Mangel an Instructionen in den Abschiedgenommen. Absch. 567. Ick. — 3K1. (1605). Auf Zürichs Be¬
schwerde, daß der Abt von St. Gallen denen, welche nach Bnßnang Pfärrig sind, aber wegen zn weiter Ent¬
fernung nähere Kirchen besuchen, solches bei Buße verboten habe, wird erkannt, der Abt soll mit den gute»
Leuten Mitleiden haben und an den gewöhnlichen Sonn- und Feiertagen es ihnen erlauben. lind. II. --
3K2. (1605). Zürich macht Anzug, daß der Abt von Fischingen den alten Prediger ans unerheblichen Gründe»
abgesezt und einen andern, ganz untauglichen an dessen Stelle erwählt und daß er sich dabei verächtlich über
Zürich und Glarus geäußert habe. Es wird nun an den Abt der Befehl erlassen, de» neuen Prediger z»
entfernen und bis zur nächsten Tagsazung den alten zn behalten, auch soll er sich daselbst über sein Benehmen
rechtfertigen. Ibid. mm. — 3K3. (1605). Die Beschwerden des Landvogts »nd Landschreibers gegen Zürich
werden jedem Ort abschriftlich mitgetheilt. In Betreff des Abts von Fischingen wird nach Zürich geschrieben.
Dem Landvogt wird befohlen, den Prediger, der wider den Landfrieden geprediget hat, zn bestrafen. Absch.
576. c. — 3K4. (1605). Lncern legt die Beschwerden vor, welche Landvogt Johann Helmlin vor dem Rath
zu Lucern gegen Zürichs Benehmen im Thnrgau in Religions- und andern Sachen vorgebracht hat und
worüber er Weisung begehrt. Absch. 580. k. — 3K5. (1607). Auf den Bericht des Landvogts in Betreff
Einiger von Mühlheim, welche neulich zum katholischen Glauben übergetreten sind, wird auf Gutheißen der
Obrigkeiten beschlossen, Lncern und Uri sollen Gesandte nach Zürich schiken, die ihm sein Benehmen wider de»
Landfrieden und wider den noch frischen wengischen Vertrag ernstlich vorhalten und es ermahnen sollen, in
Zukunft dergleichen Dingen ihren Gang zu lasse», indem man nicht gestatten könne, daß Zürich stets unbefugter
Weise die Vollziehung der Befehle der katholischen Orte verhindere, anch sollen sie eine bestimmte Erklärung
von ihm fordern, wie es hinsichtlich des Landfriedens, der Bünde und Verträge gesinnt sei. Zngleich solle»
die Gesandten dem auf diese Zeit nach Zürich beschiedenen Landvogt Weisung ertheilen, wie er sich gegen die
neuglänbigen Franenfelder, welche die Crncifixe ans der Kirche geworfen, »nd gegen die Mühlheimer, welche
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wider de» Landfrieden gehandelt haben, verhalten soll. Seinen Entschluß hierüber soll jedes Ort unverzüglich
"ach Lncern schiken. Absch. Kl 5. a. — 30k. (1007). Die V katholischen Orte verlangen, daß man Einigen
bon Miihlheim, welche zum katholischen Glauben übergetreten sind, gemäß Landfrieden die Einführung der Messe
und der ander» katholischen Neligivnsbränche erlauben möchte. Zürich erwidert, es seien dieses gemäß einge¬
zogenen Erkundigungen bestochene, zum Theil ausgeklagte Leute, welche man im Dorf nicht dulden sollte; nichts
destoweniger sei Zürich bereit, den Landfrieden z» halten, wünsche aber ei» Verzeichniß derjenigen, welche sich
Z">" katholischen Glauben erklären; man möchte in Rcligionssachensich nicht übereilen. Die V Orte repliciren,
öle Sache sei dringlich, daher sie nnverzüglichGesandte nach Miihlheim abordnen werden, wobei es ihnen
angenehmwäre, wenn auch Zürich und Glarns solche mitschikc» würden, damit sie sich von der wahren Sach¬
lage selbst überzeugen. Diese nehmen es in de» Abschied. Absch. t!I8. I. — 307. (1007). Da Zürich den
Handel wegen Mühlhcim bis zur Jahrrechnnngzu Baden verzögern möchte und die V katholischen Orte be-
kvrgc», es möchten inzwischen die gute» Lente von ihrem gottseligen Vorhaben abwendig gemacht werden, be¬
schließen sie, unverzüglich den zu Baden eröffneten Beschluß auszuführen und die Gesandten aus de» 20. Mai
"ach Franenfeld abzuordnen. Die von Lncern entworfene Antwort an Zürich wird gutgeheißen. Dieser Beschluß
wird auch dem Bischof von Constanz mitgetheilt, damit er seine Beamte», die von Anfang an sich der Sache
""genommen habe», auch auf diesen Tag abordne. Der Landvogt und der Landschreiber werden beauftragt,
Alles bereit zu halte». Absch. 010. n. — 308. (1007). Hinsichtlich der Anstände zwischen den katholischen und
den evangelischen Neligionsgenossen zu Mühlheil» über Einführung der Messe, wird nach Anhörung beider
Parteien ans Ratification hin folgende Ordnung festgesetzt: 1. Zn Mühlhcim soll die katholische Religion

gemäß Landfrieden ungehindert und frei geübt werden. 2. Der Priester soll seinen Gottesdienst im Sommer
""> acht und im Winter um nenn Uhr beendigt haben, jedoch soll kein Theil den andern wegen einer halben
Viertelstundebeunruhigen.0. Der Altar soll mit einem Gitter eingeschlossenwerden, also daß der Chor außer¬
halb des AltarS offen ist.' 4. Die Katholiken dürfen ihre Ceremonicn so halten, wie überall bränchlich ist, nnd
ihre Paramente aufstellen. 5. Die Sakristei gehört den Katholiken, indeß dürfen die Evangelischen einen Kasten
Wik einem eigenen Schlüssel für ihre Briefe darin haben; beiden Parteien ist freigestellt, sich mit einander
>>ber Erbannng eines eigenen Behälters außerhalb des ChorS zn verständigen. 0. Die Katholiken können ihren
Taufstcin ans der Seite der Weiberstühle aufstellen. 7. Die Ausgaben für Ahl und Wachs sollen aus dem
^'"kommen der Kirche bestritte» werden. — Was dann die Bestrafung derer betrifft, welche den ihnen gebotenen
Landfrieden nicht annehmen und halten wollen, so wird der Landvogt beauftragt, über die Fehlbaren sich zu
^kündigen und an die regierenden Orte zu berichten. Absch. 021. n. — 303. (1607). Den Anzug Zürichs,
öle Evangelischen zn Wylcn begehren, daß der Prediger von Bußnang alle Sonn - nnd Feiertage ihnen das Wort
^Mtes in ihrer Kapelle zn Wylcn verkündige, nnd zwar ans ihre Kosten, nehme» die Gesandten der katholischen
^wte in den Abschied. UM. I>. — 370. (1007). Die Beschwerde Zürichs, daß einige Gotteshäuser nnd Personen
!"lche, die nicht ihrer Religion sind, von ihren Lehengüternverstoßen, was wider den Landfrieden sei, nehmen

katholischen Orte in den Abschied. UM. c. - - 371. (1007). Die von Einigen in der Stadt Franenfeld
Wider den Landfrieden verübten Vergehen werde» dem Landvogt zur Bestrafung überwiesen. UM. ck. — 372.
lll>07). Der Abt von Rheinau bittet um Verwendung bei Zürich nnd Glarns, daß sie sich nicht weiter in die
Angelegenheiten seiner evangelischen Untcrthancn, deren wenige mehr seien, mische», indem er leztern die Wahl

entweder zur katholischen Religion überzutreten oder ans einen bestimmten Termin ihr Eigcnthnm zn
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verkaufen und fortzuziehen; überhaupt ersucht er, ihn bei seineu Rechtsamen zu schiize». Absch. 625. t. — !

!i?i!. (1607). Derselbe berichtet ferner, er habe mit Hülfe der Burger zu Rheinau die alte baulose Pfarrkirche

daselbst wieder hergestellt, nun aber wollen die von Ellikon, die doch an den Bau nichts beigesteuert haben,

ihren evangelischen Gottesdienst darin abhalten und die Bürger der Stadt ausschließen, so daß leztere in die

.Klosterkirche zu gehen genöthiget seien, was ihnen besonders zur Winterszeit sehr ungelegen sei; er als Collator

der Pfarre und als Oberherr zu Rheinau glaube aber befugt zu sein, seine Pfarrkinder den katholischen Got-

tesdienst daselbst abhalten zu lassen, wolle dagegen denen von Ellikon erlauben, ihre Predigten an Sonntagen

zu einer bestimmten Stunde abzuhalten, nur müsse der Chor unterschlagen werde», damit kein Unfug begegne.

IknI. u, — ü?4. (1608). Jeder Bote weiß zu berichten wegen der Cvllatnr zu Mühlen (Mühlhcim), des

Prädicanten und der Ehehändel halber daselbst. Absch. 650. v. — !t?i>. (1608). Da die Bürger zu Stcckbor»

schon seit längerer Zeit zwei geistliche Pfründen, deren Collator der Bischof von Consta»; ist / nnbefngter Weise

zu ihrem weltlichen Nuzen verwendet haben, beauftrage» die V katholischen Orte ihren Berweser der Land-

vogtei, darüber den nöthigen Untersuch anzustellen, von den Steckbornern Rechnung abzunehmen und, wen»

Mißbrauch oder Fehler vorgekommen wären, jene zu bestrafen. Man will den Bischof bei der Collatnr dieser

Pfründen schüzen und erwartet, daß er diesen Beschluß günstig aufnehmen werde. Absch. 652. <1. — 1176

(1608). Hans Ludwig Locher, bischöflich constanzischer Amtmann in der Reichenau, bringt im Namen des Bi¬

schofs vor, welch' große Beschwerniß ihm von dem rebellischen zwinglischen Prädicanten zu Mühlheini begegne,

die er nicht länger dulden könne. Weil nun aber die V katholischen Orte an der Widersezlichkeit dieses Prä¬

dicanten ihr höchstes Mißfallen, dagegen an des Bischofs gottseligein Eifer ein besonderes Wohlgefallen haben,

beauftragen sie den Landvogt, diesen nnruhigen Menschen von dort zu entfernen; zugleich geben sie an Zürich

davon Kenntniß, auch sollen die Gesandten auf künftige Tagleistnng zu Baden darüber instruirt werde». Ibicl. v.

— !!77. (1608). Die Gesandten der V katholische» Orte sollen ihren Obern berichten, wie dem Statthalter

aufgetragen worden ist, die Kreuzstürmcr zu Frauenfeld zu bestrafen und von denen von Steckborn Rechnung

über die zwei Pfründe», „so sy inißbruchent", abzunehme» und gute Ordnung zu schaffe». Idicl. I. — 378-

(1608). Bezüglich der Abseznng des Prädicanten zu Mühlheini verbleiben die V katholischen Orte bei ihrer

lezten Erkanntniß und ertheile» dem bischöflichen Amtmann in der Reichenau die Weisung, die Proceßacte»

des Prädicanten an jedes der V Orte beförderlich zu überschike». Absch. 658. r. — i!7D. (1608). Verhand¬

lung der evangelischen Orte über die Religions- nnd landsriedlichen Anstände mit den katholischen Orten ii»

Thnrgan nnd Nheinthal. (S. Absch. 655. n.). — 1180. (1608). Maßregeln der V katholischen Orte wege»

Bedrohung der katholischen Franeilfelder durch die Neugläubigcn :c. (S. Absch. 656. n, n. d.). — 1181. (k6l)8).

Das Gotteshans Rheinau beschwert sich bei den katholischen Orten, daß die von Trülliko» im Zürichgebiet

den katholischen Burgern zu Rheinau die Herstellung der Messe i» der uralten Pfarrkirche zu St. Niklaus

versperren nnd daß der Prädicant zu Berg des Gotteshauses Wappen am Pfarrhaus abgeschlagen habe. —

Daher soll den Gesandten nach Baden Vollmacht ertheilt werden, dem Abt bestens berathe» nnd beholfen zu sei».

IdnI. Ic. — 1182. (1608). Wegen des veränderten Abschieds betreffend Mühlheim soll jeder Gesandte angeben,

was verhandelt worden sei; zugleich wird an Zürich geschrieben, es möchte denselben nach Baden bringe».

Diese Sache soll dann den übrigen Klagpunkten gegen Zürich auch beigefügt nnd dcßhalb mit dem Landschreiber

das Nöthige geredet werden. Idicl. u. — il8ü. (1608). Anstand zwischen Zürich nnd den V katholischen Orte»

betreffend die Regierung im Nheinthal nnd Thnrgan, Lehen, Collatnren n. A. m. (S. Absch. 650. Ii.).
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A84. (U>08). Abt Ulrich beschwert sich durch Abgeordnetebei den V katholische» Orten, daß Zürich der Ans>
Eichtling des katholischen Gottesdienstes in der obern Kirche zn Rheinau Hindernisse in den Weg lege, unge¬
achtet seiner ans der lezten Iahrrechnnngzu Baden dargelegten Rechte und Freiheiten; ferner verlangt er die
^"tlassnng des nnrnhigcn Prädicantenzn Berg, da diese Collatnr seinem Gottcöhanö gehöre, nnd bittet, inan
Möchte ihn bei seine» Rcchtsamenschnzen. Hieraus wird verordnet, es sollen den Gesandten ans die Taglcistnng
"" Iiiheinthal die nöthigen Jnstrnctionenerthcilt werden, dein Abt nnd seinem Gotteshaus bestens berathen
und beholfcn zu sein; dabei will man Zürich ersuchen, seine Gesandten darüber ebenfalls zn instrniren, auch
^r Abt soll Abgeordnete mit de» nöthigen Gewahrsamen dahin schikcn. Inzwischen soll der Vogt des Gottes¬
hauses dem Landvogt schwören, wie vordem auch geschehen ist. Absch. <>72. n. — 385. (1808). Im Namen
^es Bischofs von Constanz bringt Dr. Leonhard Göh vor den Gesandte» der V katholischen Orte nnd des
Abts von St. Gallen die Punkte in Erinrcrnng, die auf der Iahrrechnnngzn Baden gegen Ziirich verhandelt
worden sind: Abschaffung des Prädicantenzn Mühlheim, wasserstelzischc Pfandschast, Pfründe zn Stcckborn
»nd Ehesachen im Thnrgan. Ikiach Lerdanknng der ausgerichteten Begriißung nnd nach Ancrbietnng gleicher
nachbarlicherFreundschaft wird geantwortet, bezüglich des Prädicanten zn Mühlheim habe man nicht er¬
mangelt, dem Landvogt die nöthigen Weisungen zn ertheilcn, Steckborn nnd Wasserstelzen halber werde man,
Wenn weiter etwas vorfallen sollte, schon das Angemessene Vorsorge», in Betreff der Ehesachen im Thnrgan
!ü»»e man in Hinblik ans deren Wichtigkeit gegenwärtig keinen Bescheid geben, sondern müsse die Sache in

Abschied nehmen, Unil. Ii. — 38<». (1808). Die Crncifixstürmer zn Fraucnfeld, sowie jene, welche gegen¬
über den, alten Landvogt nnd seinen Beamteten vor der lezten badischen Iahrrechnnng mit Aufruhr gedroht
haben, solle» für ihre Frevel nach Verdienen bestraft nnd die Crncisixc wieder aufgestellt nnd die Katholischen
dabei geschirmt werden. Duck. v. — 387. (1808). Die Gesandte» von Freibnrg nnd Solothnrn solle» ihren
^bern berichten, was die Gesandten der V katholischen Orte mit ihnen wegen der Angelegenheit zwischen dem
Prälaten von Rheinau nnd Zürich gesprochen haben, damit sie, wenn die Sache weiter käme, zu de» V Orten
stehen. U)j,I. l,I>. — 388. (1808). Der veranlassete Span zwischen Abt und Convcnt nnd der Bürgerschaft

Rheinau einerseits und Zürich andererseits, in Betreff der obern Kirche zn Rheinau, wird, weil die Ge¬
sandten Zürichs darüber keine Instructionen haben, ans die nächste Tagsaznng verschoben nnd dem Prior und
Amtmann zn Rheinau ein Neceß darüber zugestellt. Absch. 874. I>. — 383. (1808). Zürich begehrt, daß die
^aplanei zu Märwcil, nach Bnßiingen pfärrig, mit einem Prädicanten besczt werde. Der Cvmmcnthnr zn
Tvbcl und der Abt von St. Gallen entgegnen, die Sache sei schon mit Recht entschiede». Hierauf erläutert
bcr Gesandte von Lucern den langwierigen Span, legt den darüber ergangenen Sprnch vor und bemerkt, daß
Weder er noch die andern Gesandten weiter» Befehl darüber haben. IIniI. n». — 333. (1808). Während die
^'sandten der katholischenOrte bereit sind, den Span wegen der Crncifixe in der ober» Kirche zu Francnfeld
stütlich zu vergleichen, sind die Gesandten von Zürich nnd Glarns darüber ohne Vollmacht, llncl. pp. —
A3I. (ltiW). Die Gesandten sollen ihren Obern hinterbringe», was Marx von Ulm wegen seiner Collatnr
'm Schloß Grießenberg begegnet nnd was ihm von Zürich ans zugeschrieben worden ist, ferner daß er die
üAholischcn Orte um einen Beitrag an seinen Kirchenba» gebeten hat. Absch. 878. e. — 332. (1808). Da

Neuglänbigc» zn Francnfeld, »»geachtet wiederholter Mahnung der katholischen Gesandten nicht erschienen
stud »nd dieser Troz nnd Hochmnth der Obrigkeit nnd den Gesandten zn hoher Verachtung gereicht, wird dem
^andvogt befohlen, ihnen ihre» Ungehorsam zn verweisen nnd anzuzeigen, daß man bei nächster Gelegenheit
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auf ihre Kvsten Gesandte abordnen werde, uiu das gegen sie zn verrichten, was die gegenwärtigen Gesandten
im Auftrag gehabt haben. Ikicl. v. — (1999). Was dein Prälaten wegen Herstellung des katholische»
Gottesdienstes in der obern Kirche zn Rheinau von Seite» Zürichs begegnet ist, und was man dcßhalb nach
Zürich geschrieben hat, darüber sollen die V katholischen Orte ihren Gesandten nach Bade» Instructionenmit¬
geben. Absch. l>8i. k. — !!K4. (1999). Jnstrnctivnsertheilnngder katholischen Orte »ach Baden wegen der
Entlassung des Prädicantcn zn Mühlhcim, wegen der Bestrafung der neuglänbigen Frauenfelder,die sich des
TrozeS und der Crucifixstürmcrei schuldig gemacht haben, und wegen des Landmarchenstreitesmit Zürich. (S.
li»n> <>.). 395». (l999). Jedem Gesandten wird ei» aus zwanzig Artikeln bestehendes Verzeichnis; der noch
unerledigten Anstände der katholischen Orte mit Zürich, »anientlich über Religions- und Glanbenssachen im
Thnrgau, in den Abschied gegeben, damit auf künftige Jahrrechnungzu Baden darüber instruirt werde. (S.
Absch. 989. !>.). — ltitl». (1999). Wolfgang Jäger, Prädicant zu Mühlheim, läßt vortragen: Obscho» daS
Landgericht zu Franenfeld ihn von der Anklage, vielfach wider den Landfrieden gehandelt zu haben, freige-
sprachen habe, habe er doch nicht unterlasse» wollen, sich hier zu stellen und den ganzen Proces; sammt allen
Kundschaften vorzulegen. Dem fügt Zürich bei, die vorgelegten Kundschaften sprechen alle, mit einer einzigen
Ausnahme, den Jäger von der Anklage frei, auf diese einzige aber sei nicht viel z» geben; offenbar sei man
in der Sache zn voreilig verfahren. Die katholischen Orte erwidern, wenn auch der größte Thcil der Kund¬
schaften dem Jäger nicht ungünstig sei, so verhalte sich doch nicht Alles so gar rein und lauter, auch sei, nach¬
dem der Bischof von Constanz, als Collator, ihn ans triftigen Gründen entlassen habe, an der Zeit, nach
einein andern sich umzusehen; denn wenn solche, die von ihren Collatorenentlassen werden, Beistand und
Rükhalt finden, werden sie halsstarrig und es geschehe dadurch den Collatoren Eintrag. Nachdem beide Par¬
teien einander zum Frieden und zur Einigkeit ermahnt hatten, wird „sainmenthafft" erkannt, Jäger soll gemäß
Spruch des Landgerichts frei ausgehen, jedoch seine Kosten an sich tragen, weil doch ein wenig Schuld an ihm
erfunden worden ist. — Hierauf erbietet sich Zürich zu einem Abtausch, sofern der Bischof bewilligen wolle,
daß der, an dessen Stelle Jäger kommt, mit der Pfründe zu Mtthlheim belehnt werde. Ein Theil der Ge¬
sandten erklärt sich damit einverstanden, unter der Bedingung jedoch, daß es beförderlichst geschehe, Schwyz
und Unterwalden dagegen nehme» es in den Abschied. Die Einwilligung des Bischofs ist dann noch während der
Jahrrechnilng eingelangt. In Betreff der vorzunehmendenAbknrnng dieser Pfründe bemerkt Zürich, daß gemäß
früherm Versprechen dem Prädicantcnau seinen Einkünften nichts entzogen werden dürfe; das wird dem Bischof
mitgetheilt. Absch. 997. x. — !kl>7. (1999). Der Prior und der Vogt zn Rheinau, Manriz Käffer und Johann
Wagner, bringen vor: Weil in Folge der neuen Reformation Niemanden gestattet sei, zur Nachtzeit aus dem
Kloster zu gehen, so wäre zu wünschen, daß außerhalb des Klosters ein Priester verordnet würde; daher bitte»
Abt, Convent und Bürgerschaft, man möchte den Katholischen ihre» Gottesdienst in der obern Kirche zn halten
erlauben. Zürich entgegnet, das gleiche Begehren haben schon frühere Prälaten gestellt, seien dann aber auf
Abmahnen davon abgestanden, denn diese Kirche sei den Evangelischen gleich im Anfang der Religionsänderung
übergeben worden; es hoffe, man werde keine Neuerungen einführen »vollen und daher den Prälaten abweisen.
Die katholischen Orte erwidern, die Sache habe sich geändert, anch wäre es nicht billig, die Katholischen, welche
die Mehrzahl seien, von der Pfarrkirche ansznschließe»; man könnte ihnen den Chor wohl einräumen, da das
den andern Religionsgenosse» nicht hinderlich wäre. Das will aber Zürich wegen zu besorgenden Unfngen
nicht gefallen. Endlich verständigt man sich dahin: Die obere Pfarrkirche soll den Katholischen allein verbleiben,



Thnrgan.

dagegen soll der Prälat den Evangelischen eine »ene bauen. Zürich und Glarns wollen darüber an ihre Obern
referiren und deren Entschluß unverzüglich Lncern oder dein Prälaten znschike». Schließlich wird der Plaz für
die neue Kirche und deren Länge, Breite und Höhe festgesezt nnd Anderes bezüglich des Kirchhofs, der Glokcn,
der Kanzel, des Tanfstcins n. f. w. angeordnet. II>i<I. y. — 398. (1009). Die Gesandten in's Thnrgan er¬
halte» den Auftrag, bezüglich derer, welche in Franenfeld die Crucifixe ninthwillig unter die Bänke geworfen
und vernnehrt haben nnd dann auf eine Vorladung der katholischen Orte nicht erschienen waren, einen Unter¬
such anzustellen.UM. I)I>. — 399. (1009). Auf die Zuschrift Zürichs wegen des zu Franenfeld gefangen
Agenden Klans Voster von Mühlheini will man geziemend antworten nnd mit Nüksicht anf de» scharfen Anzug
^klären, daß die V Orte aus wichtigen Gründen der Sache sich annehmen werden; dabei stelle man ihm frei,
einen früher» Tag anzusczen, wenn es den anf den Octobcr nach Franenfeldanberaumten nicht abwarten
wolle. An den Landvogt wird die Weisung erlassen, bis zur Ankunft der Gesandten in der Sache nicht vor¬
zugehen. Absch. 702. n. — 400. (1009). In Betreff dessen, was Statthalter Frey wegen der ober» Kirche
Z" Rheinau vorgebracht hat, soll jedes Ort seinen Gesandten nach FranenfeldAuftrag crthcilen, mit Zürich
das Nöthigc zu besprechen. UM. Ii. — 401—400. (1009 n. 1010). Weitere Verhandlungen betreffend die
Kirche zu Rheinau, die Crncifixstürmer zu Franenfeld, die Kapelle zu Wylen, den gefangenen Klaus Voster,
^u Prädicanten Jäger zu Miihlheim :c. (S. Absch. 700. b.707. cl-709. e. <1. g. Ii. i. k. o. y.;
710. ». 720. n.: 72k. n.). — 407. (1010). Im Namen deö Bischofs von Constanz eröffnet Vogt
Zweyer zu Kaiserstnhl de» katholischen Orten, der Prädicant zu Mühlheim Hinterhalte noch immer die geist-
lühe» und Jahrzeitbttcher und nehme sich der Schreiberei an; man möchte daher die Gesandten nach Baden
Ranftragen, mit Zürich zu spreche», damit dieser Prädicant nnnmehr abgeschafft und angehalten werde, die
Hinterhalte»?» Bücher nnd Schriften heraus zu gebe». Wird in de» Abschied genommen. Absch. 721. A —
408. (1010). Verhandlungen wegen der Kapelle zu Wyle», der Kirche zu Rheinau, des Prädicanten zu
Miihlheim. (S. Absch. 722. ».). — 409. (1010). Die VII katholischen Orte berathen in Sachen der ober»
Kirche zu Rheinau, der Kapelle zu Wylen und des Prädicanten zu Mühlhcim. (S. Absch. 724. a. '. ^—".).
4^0. (1010). Dem Landvogt wird der Auftrag ertheilt, gegen diejenige» nenglänbigen Franenfeldcr,welche sich
Rs eingeklagte» TrozcS nnd Mnthwillens gegen die Katholischen nnd de» katholische» Gottesdienstschuldig
iwuiacht haben, strafend einzuschreiten. (S. Idicl. <!.). — 411. (1010). Der Prälat zu Rheinau crneucrt gegen
Re V katholischen Orte die Bitte, ihm wegen Aufrichtung des katholischen Gottesdienstes in der Kirche z»
Rheinau behülflich zu sein nnd die Stimmen darüber nnd über die ander» thnrgauischcnSache» beförderlich
"ach Lncern zn schikcn. Absch. 728. ,1. — 413. (1010). Aerathschlagnngder katholischen Orte über Beschir-
W»ng der katholische» Beamten nnd der Kapuziner zu Frauenfeld,der Gotteshäuser St. Katharina zn Dießen-
Hofe», Paradies und Illingen, ferner in Betreff deö Abzugs eines Lehenmanns des Klosters Rheinau, des
^"standcs der Äbtissin von Dänikv» mit ihrem Lehenman» Kalchofer (Kclnhofer), sowie über Abthcilung der Kirche

Franenfeld. (S. Absch. 703. Ii—Ii.). — 413. (I0l0). Verhandlungen zwischen Zürich nnd den katholischen
^wten über Abtheilung der Pfarrkirche in Rheinau für beide Confessioncn, nnd über die Frage, ob Rheinau
Zur LandgrafschaftThnrgan gehöre und daher im Landfrieden begriffen sei. (S. Absch. 742. cw.). — 414.
(0il<j). Abtheilung der Kirche in Franenfeld. (S. Absch. 747. Ic.). — 415. (1010). Der Antrag, anf Mittel
Zu denke», wie den ehrverlezendenReden unruhiger Unterthanen beider Confessione» abgeholfen werden könne,
Wird in de» Abschied genommen (S. liml. I.). — 410. (1010). Uber die sechs noch nnerörterte» lbnrganische»
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Punkte sollen die katholischen Orte ihren Gesandten ans den nächsten Tag zn Baden Instructionen mitgeben.
(S. Absch. 750. I.). 417. (101 1). Uri stellt den Autrag, mau sollte in Zukunft Zürich nicht mehr gestatte»,
von sich aus und ohne Wissen nnd Zustimmung der übrigen regierendenOrte etwas zu handeln, sondern stets
gleiche Säzc oder Gesandte dabei haben. Absch. 7l!4. e. — 418. (1011). Verhandlungen über die noch
nnerörtcrten sechs Punkte. (S. Absch. 705. f.). — 410 (1011). Auf den von Uri gcthancn Anzug wegen
Rheinau, Däuikon und andern thurgauischeu Sache» ist rathsam erachtet worden, es sollen dieselben bei nächster
fünförtischerTagleistungbesprochen und zu gutem Ende gebracht werden. Absch. 707. d. — 420. (1011).
Verhandlung der VIl katholischen Orte über die »och unerörterten sechs thurgauischeu Pnnkte. (S. Absch. 771. a.).

— 421. (1011). Auf die Klage der Katholischen zu Franenfeld, daß sie von Zürich an der Einschließung der
Altäre in der Pfarrkirche verhindert werden, werden Panuerherr Sonuenberg und Stadtschreiber Zurlanben
nach Zürich abgeordnet, um es zu bewegen, die Einschließunggeschehen zu lasse». Und. — 422. (1011).
Mit Ausnahme des Anstandes wegen Abkurnng der Pfründe zu Mühlheini hat man sich über alle streitigen
Punkte verglichen. (S. Absch. 770. 8.). — 423. (1011). Ma» soll eingedenk sein, die Vcschließuug der Chöre
zu Frauenfeldin Vollziehung zn sezeu. Absch. 778. d. — 424. (101 l). Bezüglich der Abkurnng der Pfründe
zu Gachnang wird dem Landammaun von Beroldingen aufgetragen, nähern Bericht zn geben. Auf nächste
Conferenz sollen dann die Gesandten mit entsprechenden Instructionenversehen werden, damit das Werk ge-
fördert werde. Absch. 783. e. — 425. (1011). Zürich wird ersucht, seine Gesandten ans künftige Tagsazung
mit Vollmachten abzufertigen bezüglich der Pfründe zu Gachnang, des Gotteshauses Däuikon, des Prädicanten
nnd der Pfründe zu Mühlheim :c. Und. f. — 420. (1012). Seit uralten Zeiten hatte das Gotteshaus
Rheinau das Recht, seine Pfründen zu verleihen und die Priester darauf z» investiren; im Jahr 1545 habe»
auch die sieben Orte, als Schirmherren, ihm eine Urkunde ertheilt, daß Jeder, der das Gotteshaus in's Recht
fassen wolle, es vor den Schirnwrtenthnn soll. Da nun desscnnngeachlet der Bischof von Constanz die vom
Prälaten ernannten Priester zn investiren sich anmaßt, ohne Zweifel, um später deren Erbtheil beziehen zn
können, nnd da diese Neuerung dem Gotteshans nachtheilig wäre, so läßt der Abt die Schirmorte bitten, ihn
bei seinen Nechtsamenund Freiheiten zu schüzen. Wird ml in«t.runmlum genommen. Absch. 702. Ic. — 427.
(1012). Die katholischen Orte vereinbaren sich über gleichförmige Instructionen ans künftige Jahrrechnnngin
Betreff der seit Jahren Hangenden Anstände mit Zürich. (S. Absch. 707. n.). — 428. (1012). Über daS
Begehre» des Bischofs von Constanz in Betreff der mühlheimischen Angelegenheit nnd des Ehegerichts im
Thnrgau sollen die Gesandten nach Baden instrusrt werden. Ikid. i. — 420. (1012). Zürich eröffnet: Nachdem
es vernommen habe, daß der Landvogt beabsichtige, das Einkommen der Pfründe Gachnang, das seit der Re¬
formation ohne irgend einen Abbruch ein Prädicant gennzet habe, abznknrcn und einen Theil dem Mcßpriester
zuzueignen, habe es den Landvogt aufgefordert, bis nach den Verhandlungen der regierenden Orte ans der
Jahrrechnnngzu Baden damit zn warten; dessenungeachtet sei er ans Befehl der vier Orte mit der Abkurnng
vorgeschritten, überdies; heiße es, daß man auch einen Altar in diese Kirche zn sezen nnd die Messe einzuführen
vorhabe; es sei aber der Ansicht nicht, daß in Sachen, welche die Religion nnd den Landfrieden betreffen, die
fünf oder vier Orte befugt seien, ohne Wissen nnd Zustimmung Zürichs und der andern mitregierende»Orte
dergleichen Dinge anzuordnen; Zürich könne schon der Conseqncnzen wegen dieses nicht hingehe» lassen, besonders i
aber auch deßhalb nicht, weil es mit der Kirche und Pfründe zu Gachnang eine andere Vewandtniß, als mit
andern Pfründen des Thurgans habe, indem nicht nur seit der Reformation in dieser Kirche ausschließlich die
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evangelische Religion gciibt worden sei, sondern anch weil sie an den Gränzen der Grafschaft Kyburg liege und
viele Unterthanen dorthin kirchgenössig seien, und ein guter Theil der Pfrundeinkiinfte ans dieser Grafschaft
durch Vergabung herstamme; zudem seien zu Gachnang mehr nicht als drei Personen, die zur Messe gehen
und die sich daher mit der Kapelle Wohl behelfen könnten; nach der Ansicht Zürichs habe übrigens der Land¬
friede nicht den Sinn, daß man wegen drei oder vier Personen, die der andern Religion seien, die Hälfte von
der Pfründe nehmen und dem Priester geben solle und müsse und daß es den Amtleuten zustehe, solche Ab-
knrungen vorzunehme»; ans diesen Gründen habe Zürich eine Abordnung an den Landvogt und die Amtleute
ürschikt mit dem Begehren, sie sollen die Pfründe in ihrem bisherige» Bestände bleiben lassen, und mit der
Anzeige, daß es, wenn dein Prädicantenetwas von seinem Einkommen genommen würde, entschlossen wäre,
nnf die auf seinem Gebiet befindlichen Einkünfte der Prälaten und Gotteshäuserzu greifen und daraus den
Prädicanten den Abgang ihrer Einkünfte zu ersezen, ebenso müßte es dem Landvogt, falls er von den Orten
Prfehl zur Aufrichtung eines Altars in genannter Kirche hätte, das Recht anbieten; cS bitte nun die beiden
andern Orte, dieses an ihre Obern zu bringen, damit sie ihre Gesandten ans künftige Jahrrechnung zu Baden
für Abwendung solcher Nenernngc» instruiren. Wird in den Abschied genommen. Absch. 798. b. — 42!).

Die Gesandten von Zürich und Lncern, welche mit der Seznng der Marchsteine zwischen Thurgau und
Khburg beauftragt sind, solle» sich von da nach Mühlheim begeben und in Gegenwart der bischöflich-constanzi-
flhe» Amtleute die Abknrnng dieser Pfründe zwischen dem Priester und dem Prädicantenvornehmen,wobei
dein leztern das verbleiben soll, waS ihm seit der Religionsübnng besonders vergabt worden ist. Absch. 803. u.
" 43Y. (1012). Der Abt von Rheinau läßt ersuchen, man möchte ihn bei seinen Nechtsamcn der Pfrnndlchen
und Collatnren und bei der Aufrichtung der Messe und der katholischen Ceremonicn in der obcrn Kirche schüzen
»ud schirmen. In Betreff des erster» Punktes werden die früher» Abschiede bestätiget, und WaS die Aufrichtung
des Gottesdienstes belangt, so mag er im Beisein des Landvogtsdamit fürfahren. Absch. 806. k. — 431.
J612). Bezüglich der streitigen Kirchensache zu Francnfeld läßt man es bei dem, wie cS lezthin geordnet
worden ist, verbleiben. Die Katholischen sollen ermahnt werden, damit sich zu begnügen nnd ruhig zu sein.
^><1. i. — 432. (1612). Ans den umständlichen Bericht des Vogts Wagner über de» Arrest, den Zürich
lezter Tage ans die ans zürcherischem Gebiet gelegenen Einkünfte des Gotteshauses Rheinau gelegt hat, wird
ein Schreiben an Zürich erlassen; je nachdem die Antwort lauten wird, soll man der Sache mit gebührendem
^v»st und Eifer durch eine Abordnung nach Zürich in gemeiner katholischer Orte Namen nachsczen; die Ab¬
geordneten hätten dann von heute über acht Tagen vor der Obrigkeit in Zürich zu erscheinen und vorab die
^Haltung nnd Mehrung der katholischen Religion und dann auch der katholischen Orte Reputation und „Ober-
hand" i,„ Auge zu haben. Absch. 807. n. — 433. (1612). Über die von Hcctor von Beroldingc» begehrte
Abknrnng der Pfründe Gachnangwill man auf der bevorstehende» Tagsaznng zu Baden mit Zürich für Ab¬
schluß tractiren. Absch. 8ll. o. — 434. (1612). Das von Zürich im Hinblik ans das rhcinauische Geschäft
Wellte Begehren, daß ihm künftig von allen vorfallenden gemeinen Sachen, wobei es auch interessirt sei,
Pfittheilnng gemacht nnd die Prälaten erinnert werden, sich stets freundlich gegen eS zu erzeigen, nehmen die
^ katholischen Orte in den Abschied, limi. rv. — 435. (1612). Der Gesandte von Zürich bringt vor, durch
Unparteiische von Bern, Basel, Freibnrg, Solothnrn, Schaffhanscnund Appenzell sei bezüglich der obcrn Kirche
5n Rheinau vereinbart worden, daß der Prälat eine andere bauen, nach deren Herstellung die alte den Katho-
üfche» allein bleiben, die neue aber denen der andern Religion zu ihrem Gottesdienst übergeben werden soll;
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das sei voil den katholischen Orten auf einer Tagsaznng zu Lucern gutgeheißen worden; auf der leztjährigen

Jahrrechnung habe man sodann erkannt, daß es, wenn der Abt keine Kirche bauen wolle, mit jener auf dem

Berg bleiben solle wie bisher; obwohl er nun nicht baue, lasse er doch wider altes Herkommen und wider alle

eidgenössischen Beschlösse in der obern Kirche Messe lesen, was bei den Unterthanen großen Widerwillen erweke;

deßhalb habe Zürich dessen'ans seinem Gebiet gelegenen Einkünfte verarrestirt, bis er sich jenen Beschlüssen

unterziehe. Hierauf antworten die katholischen Orte, es sei allerdings wahr, daß die unparteiischen Herren

einen solchen „Bericht" gemacht haben, allein es seien ihnen viele Motive nicht eröffnet worden, die ohne

Zweifel eine andere Entscheidung bewirkt hätten, auch seien die von Zürich angeführten Abschiede nicht bestä¬

tiget, sondern Alles auf das Gutheißen des Prälaten gesezt worden, welcher sie aber bisher nicht habe an¬

nehmen wollen, zudem könnten sie ihn nicht binden, da er zu Rheinau die hohen und nieder» Gerichte besize;

daraus, daß dort seit einiger Zeit Messe gelesen werde, sei keine Angelegenheit erfolgt; die Religionsgenossen

Zürichs wolle man an der Ausübung ihrer Religion nicht hindern, sondern ihnen soviel Zeit dazu, als sie

begehren, gestatten; es wäre doch eine wunderliche Sache, in Rheinau, wo Alles katholisch sei, die Ausübung

der katholischen Religion verbieten zu wollen; da während der Nacht das Kloster geschlossen sei, müßten in

der Stadt plözlich Erkrankte des Priesters und der hl. Sacramente entbehren, wie schon vorgekommen, aber

nicht mehr zu dulden sei; mit Arresten in stattgefnndener Weise vorzugehen, sei ein in der Eidgenossenschaft

ungewöhnlicher Proceß; auch Zürich habe zu Zeiten im Thnrgau der Religion wegen etwa Sachen vorgenommen,

ohne daß die andern Orte zu Arresten geschritten seien; sie bitten demnach um Aufhebung des Arrestes nnd

um ungehinderte Gestattung der Messe, nichtentsprechenden Falls sie sich wieder ans die Schiedherren der sechs

Orte berufen müßte». Zürich replicirt, die Katholischen haben genug Kirchen im Kloster; der Prälat möge

wohl einen Priester außerhalb desselben halten, dessen Weigerung aber, die Abschiede anzunehmen, sei nicht z»

beachten, indem er billiger Weise sich gefallen lassen müsse, was seinen Schiedherren gefalle; den Arrest werde

es aufheben, wenn bis zur Entscheidung der unparteiischen Orte die Messe wieder eingestellt werde. Der

Handel wird nun zum Entscheid an die unparteiischen Orte gewiesen, welche man um eine beförderliche Zu¬

sammenkunft ersuchen soll. Absch. 812. Ii. — 430. (1012). Nach einläßlicher Berathnng über den Anstand

wegen Rheinau findet man, daß aus hochwichtigen Bedenken und um der Ehre Gottes und der katholische»

Religion willen Zürich in seinem unbefugten Vorhaben und seinem Beharre» auf dem angelegten Arrest nicht

nachgegeben werden könne. Da Schultheiß Sonnenberg von Lucern mit Abgeordneten von Zürich gegenwärtig

tiber thurgauische Angelegenheiten conferirt nnd bei diesem Anlaß vielleicht auch etwas über diese Sache ver¬

handelt wird, will man seinen Bericht abwarten, der jedem Ort mitgetheilt werden soll; ans den Fall, daß

Zürich nicht nachgibt, soll in der V Orte Namen die Ausschreibung einer allgemeinen Tagsaznng nach Bade»

begehrt werden; je nachdem dann Zürich antwortet, soll eine andere Confcreiiz mit Zuzug der übrigen katho¬

lischen und zugewandten Orte in Lucern abgehalten werden. — Daneben will man gleich von hier aus Ge¬

sandte an den französischen Ambassador abordnen, um mit ihm über die Sache sich zu besprechen, daS soll

aber geheim gehalten werden. Als Gesandte werden alt-Schultheiß Schürpf und Statthalter Znrlaubcn er¬

nannt, denen man die nöthige Instruction mitgibt. Absch. 814. n.
Gemäß dieser Instruction sollen die Gesandten vor Allem das von den katholischen Orten mit dem Herzog von Loth¬

ringen unterhandelte Bttndniß in Schuz nehmen und dem Ambassador erläutern, daß sie genöthigt seien, nach guten Freunde»
und Verbündeten sich umzusehen, indem auch die evangelischen Orte mit den protestirendendeutschen Fürsten sich verbündet
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haben i aus die etwaige Bemerkungdes Ambassadors, daß sie durch das Bllndnisi mit Frankreich genug gesichert seien, sollen
sie eine Erklärung begehren,worin diese Hülse bestehen würde und wessen man sich im Fall der Roth zu versehen habe;
bevor sie mit dem Ambassador handeln, sollen sie sich mit den GeheimenRüthen von Solothurn besprechen.

Art. 437. (1613). DaS rhcinauische Geschäft wird verschoben, bis man vom Resultat der Schritte des

französischen Ambassadors in Zürich Kenntniß erhalten hat. (S. Absch. 817. a.). — 438. (1613). Ans das

erneuerte Begehren des Hcctor von Bcroldingen nin Abknrung der Pfründe Gachnang, wird Landainmann

Schwartz von Glarus, dem diese Sache übergeben ist, zn beförderlichem Ausspruche ermahnt. Auch an Zürich

wird darüber geschrieben. Idicl. v. -- 439. (1313). Im Namen dcS Prälaten zn Rheinau klagt sei» Vogt

Jvhann Wagner in einläßlichem Vortrage, daß Zürich den angelegten Arrest noch nicht aufgehoben habe und

baß ihm von dorther immer neuer Troz und Drohungen begegnen, wcßwegcn er um väterlichen Schirm bitten

wüsse. Weil aber der französische Ambassador sich der Sache angenommen hat und man täglich den Bescheid

des „ach Zürich abgeordneten Herrn Vigicr erwartet, kann man sich jezt in die Sache nicht weiter einlassen;

sobald aber der Bescheid cingctrosfen sein wird, soll Lncern in der V Orte Namen von Zürich die Ausschreibung

einer gemeinen Tagsazung nach Baden noch während der Fastnacht oder spätestens auf Beginn der Fasten ver¬

engen, wo dann sowohl der V Orte Gesandte als des Prälaten Abgeordnete mit genügenden Vollmachten

f'ch einfinden werden. Ibul. Ic. — 449. (1613). Die Gesandten von Zürich berichten, was der französische

Ambassador auf die Klage der V Orte in Betreff Rheinaus schriftlich und mündlich von Zürich begehrt »nd

was es ihm darauf geantwortet habe; sie bitten, die andern drei Städte möchten ihre Gesandten auf künftige

Zugleistung mit den nöthigcn Befehlen zu Erläuterung des zn Baden erlassenen Spruchs abfertigen; sollte

Wider Erwarten dieses Handels wegen etwas „Ungerades" entstehen, so bitte man sie um getreues Aufsehen.

Die Gesandten der drei Städte wollen das ihren Obern hinterbringen. Absch. 818. b. — 441. (1613). Was

Zürich auf den Anzug der V katholischen Orte um Aufhebung des dem Kloster Rheinau angelegten Arrests

geantwortet hat, weiß jeder Gesandte seinen Obern zu berichten. Absch. 820. ß. — 442. (1613). Nach Ab-

hörnng der von Zürich eingelangten Schreiben wird Lncern überlassen, bezüglich der vorgeschlagenen gütlichen

Konferenz zu antworten, sobald die Stimmen der andern vier Orte eingelangt sein werden. Absch. 821. d. —
443. (1KI3). Nach weitläufiger Erörterung der rheinauischcn Angelegenheit schlagen die V katholischen Orte

unter NatificationSvorbchalt folgende Mittel vor? Die zürcherischen Untcrthanen der Grafschaft Kybnrg (zu

Silikon und Marthalcn), die von Alters her nach Rheinau pfarrgenössig gewesen sind, mögen in der Kirche auf

dein Berg ihre Religion wie bisher ausüben, ebenso soll den katholischen Bürgern im Fleken Rheinau deren

Bennznng »»gehindert gestattet sein; damit jel.ch kein Theil dem ander» hinderlich sei, sollen für beide Gottes¬

dienste gewisse Stunden festgesezt werden; hielte man eS aber der Ruhe für zuträglicher, so mögen Kirche und

^irchhvf fsir beide Religionen abgetheilt und die Stunden für den Gottesdienst festgesezt werden. Nach Eingang

d<w Entschließungen der Obrigkeiten sollen Abgeordnete nach Rheinau sich verfügen, um das Alles in's Werk

üu richten. Diese gütlichen Mittel werden allerseits in den Abschied genommen und auch dem Prälaten zur

Zunahme mitgctheilt. Was dießfalls zwischen de» Parteien vorgefallen ist, soll aufgehoben sein und ähnliche

Dinge in Zukunft besser überlegt werden. Absch. 822. n. — 444. (1613). Ans Ratification hin wird näch¬

tigende „Abrede" vereinbart: 1. Zn Vermeidung von Ungclegenhelten und Ersparung der Kosten, die der

Bau einer neuen Kirche erfordern würde, soll die alte Kirche auf dem Berg also getheilt »nd erweitert werden:

Bom Absaz deS ChorS bis zum Eingang der Kirche, 35 Werkschnh gemessen, soll eine Mauer anfgcführt
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werden; der Chor sammt diesem Theil soll den katholischen, der andere Theil den evangelischen Religions¬

genossen zudienen; der den Evangelischen zukommende Theil soll im Innern bis auf 40 Werkschuh verlängert

werden und in der Breite dem andern Theil der Kirche gleich sein; auch in diesem Theil sollen auf jeder

Seite zwei doppelte und oberhalb des Eingangs ein rundes Fenster angebracht werden; Stichle, Deke, Fenster,

Kanzel und Taufstein sollen nach Gebühr hergestellt und erhalten werden, Alles ans Kosten des Gotteshauses;

der Bau soll bis Martinstag vollendet sein und auf den neuen Theil ei» Glokenthürmchen gesezt nnd zwei

Gloken, eine große und eine kleinere, dahin gehängt werden. 2. Der Kirchhof soll auf folgende Weise getheilt

werden: Von der obern Eke des neuen Theils der Kirchenlänge nach ist eine gerade Mauer in Mannshöhe

bis zum Hans, wo der Kirchhof endet, und von da abwärts gegen den Frohnwcingartcn nnd diesem entlang

bis an die Stelle, wo die Kirche getheilt ist, aufzuführen, ebenfalls in des Gotteshauses Kosten; der einge¬

schlossene Theil soll den Evangelischen, der andere den Katholischen zum Begräbniß dienen. 3. Die Katholischen

sollen ihren Gottesdienst so einrichten, daß die Evangelischen während des Sommers um 8 Uhr, während des

Winters um 9 Uhr den ihren beginnen können, so daß kein Theil dem andern hinderlich ist. 4. Das frühere

Übereinkommen, daß die Kirche im Fleken Rheinau frei sein, in Wun» und Weid', Holz nnd Feld den Reli¬

gionsgenossen Zürichs kein Eintrag gethan nnd daß dort laut des Landfriedens Niemand der Religion wegen

angefeindet oder gehaßt werden solle, bleibt in Kraft bestehen. Das Alles soll weder dem Gotteshaus Rheinau

»och Zürich an ihren Freiheiten und Rechten nachtheilig sein. Wenn diese Verabredung von des Gotteshauses

Schirmherren angenommen wird, sollen ordentliche Briefe darüber aufgerichtet werden. Absch. 823. — 445.

(1613). In Betreff der Abkurung der Pfründe Gachnang wird ans das schriftliche Nathbegehren Hectors von

Beroldingen an Zürich nnd an ihn das Nöthtge geschrieben, zugleich wird Beroldingen der ungehorsamen

Unterthanen wegen geantwortet. Absch. 828. o. — 44k». (1613). Zürich wird an seinen endlichen Entschluß

in Betreff des Rests des noch unerledigten rheinanischen Geschäfts gemahnt. Ibül. 4. — 447. (1613). Burger¬

meister Holzhalb trägt vor: Obwohl Zürich geglaubt habe, die thurganischen Differenzen seien nunmehr aus¬

getragen, müsse es doch mit Bedauern vernehmen, daß bezüglich der Abknrnng zu Mühlheini und der obern

Kirche zu Rheinau die Execntion der ergangenen Abschiede »och nicht erfolgt sei, indem der Prälat zu Rheinau

unversehens die katholische Religio» dort eingeführt habe; als seine Obern durch die evangelische» Unterthanen

davon benachrichtigt worden seien, haben sie nicht ermangelt, zwei Rathsglieder an den Prälaten abzuordnen,

um von ihm zu vernehmen, ob er dieses aus sich oder auf Geheiß von jemand Andern, gethan habe; diesen

habe dann der Prälat zwei Schreiben der V katholischen Orte vorgewiesen, woraus hervorgehe, daß er dazu

instigirt und ermahnt worden sei; Zürich habe aber vermeint, es sollte beim badischen Abschied sein Verbleiben

haben, gemäß welchem das Exercitium des katholischen Glanbens nur im Chor der obern Kirche ausgeübt

werden dürfe, oder aber, daß es bezüglich dieser .Kirche und der Religion in Rheinau wie von Alters her

verbleiben solle; nun sei aber im Abschiedbnch zu Baden der Saz „und der Religion halber" von Landschreiber

Sonnenberg durchgestrichen worden, während er in andern Abschieden deutlich stehe, daher Zürich z» vernehmen

wünsche, wie derselbe dieses verantworten wolle; als man die Kirche habe theilc» wollen, habe der Prälat die

Kirche wohl freigegeben, nicht aber die Religio», daher müsse es im Namen seiner Obern anfragen, ob die

V Orte den Abschieden nachleben wollen oder nicht; ihnen sie das, so wolle Zürich aus Freundschaft auch dabei

verbleiben und dem Prälaten, Prädicanten und den Unterthanen überlassen, sich liber die Stunden ihres Got¬

tesdienstes zu vereinbaren, jedenfalls müsse es bitten, diesen langwierigen Handel endlich zu einem erwünschten
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^"de zu führen. Hierauf erwidern die V katholischen Orte, sie haben sich dieses Anzugs nicht versehen, weil

sie geglaubt haben, die Sache sei ans lezter Znsainincnknnft in Rheinau erlediget worden; da sie nun aber zu

ihrem Leidwesen vernehmen müssen, daß nicht allein die dort gefaßten Beschlüsse nicht gehalten, sondern daß der

Prälat, ihre Herren und Obern, sowie der Landschreiber „taxiert" werden, so können sie nicht anders, als

diese» Anzug in den Abschied nehmen. In seiner Replik entgegnet der Bürgermeister,-man werde hoffentlich

seine Worte nicht dahin deuten, daß er Jemanden habe beleidigen wollen; Zürich sei über jene Verhandlungen

kein Abschied zugekommen, sondern von den Gesandten nur mündlich rclatirt worden; wenn man bei den badi-

schc» Abschieden nicht verbleibe» wolle, möchte man die unparteiischen Orte eine Erläuterung darüber thnn

i^ssen. Hierauf stelle» leztere a» beide Parteien die freundliche Bitte und Ermahnung, beiderseits sammt dem

Prälaten in Rheinau oder an einem beliebigen Orte zusammen zu treten, die ergangenen Abschiede gründlich

zu erdanern, den Prälaten anznhören und dann eine Vereinbarung zu versuchen, falls aber in Güte nichts

^reicht werden könne, ihnen wie früher die Sache wieder zu vertrauen. Absch. 831. o. — 448. (1614). Was

Zärich dxz rheinanischen Handels wegen angezogen hat, sollen die Gesandten der drei übrigen Orte ihren Obern

^feriren und ans dem Tag zu Baden dahin trachten, daß die Sache ohne sernern Verschnb zur Befriedigung

Zärichs erörtert, die Erweiterung der Kirche vorgenommen und die Freiheit der Religion im Fleken Rheinau

"ufrecht erhalten werde. Absch. 852. t'. — 44i). (1614). Weil Zürich in Betreff der Wiedereinführung der

Acholische» Religion zu Rheinau bei den Sprüchen zu Zug und zu Rheinau nicht verbleiben will, sondern auf

Vollziehung des Beschlusses zu Baden oder ans eine neue Erläuterung durch Säze dringt, so soll man, wenn

^ Zu Baden die Sache anregt, am rheinanischen Spruch und am seitherigen Posseß festhalten und ihm keine

Antwort geben, sondern die Sache in de» Abschied nehmen. Absch. 864. !c. — 450. (1614). In Betreff der

"och miansgetragencn Frage, ob die Religion im Fleke» Rheinau frei sei» soll, begehrt Zürich, die V katholi¬

sche» x)rtc möchten »in der Einigkeit willen bei dem Buchstaben des Vertrags bleiben und ihre Auffassung

dieses Punktes falle» lassen. Worauf diese entgegne», sie haben diese Sache für eine ausgemachte gehalten

u»d daher sich dieses AnzngS nicht versehen, sie wollen jedoch dem Prälaten, den die Sache am meisten be¬

ehre, davon Mittheilnng machen und sogleich nach ihrer Heimkunft ihren Obern referiren, welche ohne Zweifel

-Airich befriedigende» Bescheid geben werden. Die sechs uupartciischcn Orte bitten beide Parteien, über diesen

""ht gras»», Span sich eidgenössisch zu nähern, auch möchte Zürich bis zu der bald erfolgenden Antwort die

^"chc ruhen lassen. Absch. 866. >>d. — 451. (1614). Auf die Klage des Abts von Rheinau, daß Zürich die

^oistellung der Religion daselbst nöthigenfalls mit Gewalt einführen wolle, und auf sein Gesuch, die Sache

"ochmals vor die unparteiischen Orte kommen zu lassen, wird an Zürich um Ansezung eines gütlichen TageS

^schrieben. (S. Absch. 869. d). — 452. (1615). Nach weitläufiger Erörterung über den bisherigen Verlauf

""d Stand der rheinanischen Angelegenheit betreffs Freigebung der Religio» und Bennznng der Kirche auf

Berg durch die Katholischen, wobei Zürich verlangt, daß es bei dem Vertrag und freundlichen Spruch

unparteiischen Orte und bei den ergangenen Abschieden verbleiben solle, während die Gegenpartei den

^'"gliche» Vertrag nnlanter und der Änderung bedürftig findet, auch Rheinau nicht im Landfrieden begriffen

titcmbt u»d Pix Freistellung der Religion für kein Bedürfnis; hält, weil es z» Rheinau keine Evangelischen

fäc, ». s. w., finden die unparteiischen Orte (Bern, Basel, Freibnrg, Solothurn, Schasfhansen und Appenzell»

""ch sorgfältiger Prüfung der Abschiede und Verhältnisse in ihrer Mehrheit das Verhalten Zürichs für be¬

fändet nnd die Freigcbung der Religion für eine ausgemachte Sache, wie der Abschied vom 28. März 1613
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es klar enthalte. Sie bitten daher die V katholischen Orte, sich das auch belieben zn lasse». Allein diese

halten die Sache noch nicht für ausgemacht, weil ihrer Meinung nach die Erläuterung durch gleiche Säze

hätte geschehen sotten, und nehmen sie daher in den Abschied; ihre Obern mögen dann Zürich ihre Resolution

darüber zur Kenntniß bringen. Absch. 893. 8. — 45k (1619). Bezüglich des Spans zwischen Zürich und

dem Prälaten von Rheinau wegen der Freistellung der Religion daselbst wird beschlossen, jeder Gesandte soll

dieses wichtige Geschäft an seine Obern bringen, damit sie nach Verlesung des Abschieds der lezten Jahrrechnnng

ihren Entschluß darüber Lucern mittheilen, ans daß man Zürich gebührend antworten könne. Absch. 90(1. Ic.

— 454. (1619). Der Entwnrf einer Antwort an Zürich wegen des Nheinauer Geschäfts wird in den Abschied

genommen, damit jedes Ort sein Gutdünken darüber mit Beförderung Lucern zuschike. Absch. 963. k. — 455.

(161.9). Ungeachtet des freundlichen Ersuchens an Zürich, es möchte von der wiederholt begehrten Freistellung

des Glaubens im Städtchen Rheinau gütlich abstehen oder aber geinäß der Bünde das liebe Recht darüber

ergehen lassen, ist die Sache doch noch unerledigt. Deßhalb wird sowohl dieses Punktes als des Kaufs der

Herrschaften Weinfelden und Pfyn wegen nochmals an Zürich geschrieben. Absch. 967. k. — 45k. (161.9).

Bezüglich der Anstände zwischen den Kirchgenossen beider Confessionen in der St. Niklaus Pfarrkirche zu

Frauenfeld wird auf den Bericht des Landammann Melchior Megnet für gut erachtet, daß das Eisengitter,

welches die Katholischen zur Beschließnng des Chors haben machen lassen, beförderlichst aufgerichtet werde und

daß die Evangelischen mit dem Raum außerhalb des Chors sich begnügen sollen; wäre aber dieser nicht groß

genug, so soll ihnen von den Katholischen, gemäß ihrem Anerbieten, genügender Plaz angewiesen werden. Dein

Landvogt Elmer wird aufgetragen, zu Erhaltung des Friedens alle nöthige Hülfe beizutragen. Idill. I. —

457. (161.9). Die Gesandten Zürichs erstatten umständlichen Bericht, was in Sachen der ober» Kirche und

der Freiheit der Religion im Fleken Rheinau bisher verhandelt worden: Durch der V katholischen Orte eigenes

Zugeständnis sowie durch alte glaubwürdige Schriften sei nnwidersprechlich erwiesen, daß Rheinau nicht in der

Landgrafschaft Thurgau, sondern im Bezirk der Grafschaft Kyburg gelegen, daß seit der Eroberung des Thür-

gau's die sieben regierenden Orte nicht nur „einfaltig" des Klosters Rheinau Schirmherren, sondern auch die

rechten Landes- und Oberherren gewesen seien, daher auch die Bewohner von Rheinau dem Landvogt im

Thurgau Namens der sieben Orte schwören, der Landvogt das Malefiz daselbst verwalte, die Mannschaft un¬

mittelbar den sieben Orten zugehöre und mit ihnen reisen müsse; daraus folge klar, daß der Abt daselbst nicht

nbsoliitukj dominus sei, welchen Titel er sich seit einigen Jahren anmaße, sondern daß Rheinau, als eine

gemeine Herrschaft, im Landfrieden begriffen sei und demnach im Fleken Rheinau, wohin auch einige Gemeinden

der Grafschaft Kybnrg kirchgenössig seien nnd Zinse und Zehnten geben, seit der Reformation die Religion frei

und den evangelischen Kirchgcnossen eine, eigene Kirche auf dem Berg zu Verrichtung ihres Gottesdienstes ge¬

lassen worden sei; obschon man „das Papstthum" in dieser Kirche auch habe einführen wollen, sei es doch

niemals gestattet worden, bis vor drei Jahren der Abt auf Geheiß der V katholischen Orte nnd ohne VorwisseN

Zürichs die Messe dort eingeführt habe; im März 1613 sei dann von den Gesandten Zürichs nnd der V Orte

ein Vergleich über Abtheilung der Kirche nnd des Bcgräbnißplazcs geschehen, den Zürich mit ansdrüklichci»

Vorbehalt der Freiheit der Religion angenommen habe; durch einen Spruch der unparteiischen Schicdorte ii»

Februar 1616 sei unter Andern, die Freiheit der Religion in Rheinau gutgeheißen, auf der Jahrrechnnng vo«

1611 bestätigt und auf der lezten Jahrrechnnng zn Baden von den Ehrensäzcn der Schiedorte neuerdings er¬

läutert worden; wenn nun die Sache sich so verhalte nnd das nicht, wie vorgegeben werde, ohne des Prälate»
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Wissen vor sich gegangen sei, da er wiederholt ans Tagen seine Anwälte gehabt, nnd da a» dieser Sache nicht
>venig gelegen und zu besorgen sei, der Abt beabsichtige, daselbst die evangelischeReligion gänzlich auszuschließen
und sich zum absoluten Herrn von Rheinau zu machen; da ferner Rheinau ein leicht zu befestigender Punkt
und bei Unruhen, wie man im Gachnanger Handel gesehen, für Zürich von hoher Wichtigkeit sei, so könne
Zürich ans allen diesen Gründen sich in kein Recht mehr einlassen und wolle bei den ergangenen Abschieden
und Sprüchen verbleiben, indem man sonst nie zum Anstrag dieser Sachen gelangen möchte; es bitte daher
die drei Städte freundlich, es dabei schirmen zu helfen. Nach stattgehabter Besprechungantworten diese, ihre
Herren und Obern haben sich ebenso, wie Zürich, darob verwundert, daß die V katholischen Orte es bei den
ergangenen Sprüchen »nd Abschieden nicht verbleiben lassen wollen, sondern das Recht vorschlagen; auch sie
halten diesen Handel für einen ausgemachtennnd rathen Zürich, sich weder gütlich noch rechtlich weiter einzu¬
lassen, sondern an den Aussprüchender Schiedorte festzuhalten; sollte ihm deßhalb etwas begegnen, so würden
>hre Obern nach Mitteln trachten, damit es bei den Abschieden und Sprüchen geschüzt und geschirmt werde.
Zürich verdankt diese aufrichtige Erklärung nnd versichert, dieses stets durch eidgenössischeTreue verdienen zu
Zollen. Absch. 909. n. — 458. (1616). Zürich berichtet, was ihm von den V katholischen Orten des rhein-
auischen Geschäfts nnd der erkauften Herrschaften wegen abermals geschrieben worden, und begehrt, man möchte
die Gesandten auf künftige Tagsaznng mit Bollmachtcn darüber abfertigen. Absch. 913. (1. — 459. (1616).
Zürich hält das rhcinanischc Geschäft für ein ausgemachtes, die V katholischen Orte dagegen können den lezten
Entscheid der unparteiischenOrte, weil nicht zu gleichen Säzen geschehe», nicht annehmen. (S. Absch. 918. o.).

469. (1616). Das rheinauische Geschäft ist auf gegenwärtigem Tage deßhalb nicht zur Behandlung ge-
luniinen, weil die unparteiischen Orte zu früh abgereist sind ; „dz allein zu vnscr entschnlldignng". Absch. 926. o.

461. (1616). In den thnrgauischen Anständen wegen der Kirche nnd Glaubensfreiheit zn Rheinau und
lvegcn des .Kaufs von Weinfclden »nd Pfyn wird Zürich, das die Sache in Anzug brachte, betreffs des leztern
Punktes gcrathen, de» V katholischen Orte» zn erklären, daß es ihnen darüber des Rechten sein wolle, wobei
lüe Säzc aus de» unparteiischen Orten zu erwählen wären, die andere Angelegenheit dagegen hält man für

ausgemachte, bei der man Zürich schiizen nnd schirmen werde. Absch. 929. e. — 462. (1616). Man
^ie V katholischenOrte) will nicht unterlassen, bei Zürich das rhcinanischc Geschäft „anzetryben", damit man,
besonders der Prälat, zufrieden gestellt werde. Absch. 933. v.

19. Stifte und Klöster, Gotteshäuser.

a.. Allgemeines lNechnungSablage).

Art. 463. (1587). In Betreff der Rechnungen der Gotteshäuser im Thnrgan wird verfügt, daß in Zn-
kunft ein Gesandter von den Städten nnd einer ans den Länder», jeder mit einem Diener, diese Rechnungen
^Nehmen nnd auf den Jahrrechnungen vorlegen sollen. Absch. 8. i. — 464. (1588). Uber den Artikel des
Ebschieds zn Baden, betreffend die Gottcshansrechnnngcn im Thnrgan, soll jedes Ort sogleich Instructionen
Üeben. Absch. 49. n. — 465. (1588). Das im Name» der thnrgauischenGotteshäuserdurch den dortigen
^audschrciber gestellte Gesuch um Erlaß von der jährlichen Rechnnngsablagc,indem die meisten Gotteshäuser

Bcsiz von besiegelten Abschieden seien, die sie vor sechsundzwanzig Jahren erhalten haben, wird ml reks-
^uüuin genommen. Absch. 78. s. — 466. (1589). Der Landschrciber im Thnrgan stellt im Name» der dor-



137«
Thurau,

tigen Gotteshäuser das Gesuch, man mochte ihueu wegen der großen Unkosten die jährliche Rechnungsablage

erlassen. Entsprochen, jedoch mit der Bedingung, daß sie ordentlichen Haushalt führen. Absch. U)1. Iili.

k. Bischofszell.

Art. 4K7. (1587). Da Joachim Stäbinger, Pfarrherr zu Zug und Lhorherr zu Bischvfszell, über einige

Beschwerden der Stift Bischofszell berichtet, so sollen die Gesandten, welche anderer Geschäfte wegen nächstens

dahin abgehen werden, in der Sache Handel». An das Capitel zu Constanz wird geschrieben, es solle solche

Neuerung nicht zugeben und Gesandte zu obige» Boten schike», um gemeinsam die Sache zu berichtigen.

Absch. 37. f. — 4K8. (1587). Die Chorherren zu Bischofszell lassen durch Schultheiß Pfhffer den V katho¬

lischen Orten danken für den ihnen bisher erzeigten Schnz und Schirm, besonders in Betreff der Pfründe,

welche der junge Männishofer von Constanz angesprochen hatte; der lezte Handel sei nun berichtiget, sie bitten

aber, sie auch in Zukunft bei erlangten Abschieden zu schirmen. Absch. 39. e. — 4K9. (1603). Schwyz soll

seinem Bogt in Bischofszell befehlen, über das gottlose Leben der Chorherren Kundschaften aufzunehmen und

das Resultat auf nächste Tagsaznng einznberichten. Absch. 493. cl. — 470. (1603). Schwhz soll sich über den

Bischofszeller Handel besser erkundigen und seinen Bericht nach Lncern senden. Absch. 494. Ii. — 471. (1603).

Auf der Tagsaznng zu Baden will man mit den Gesandten des Bischofs von Constanz Rüksprache halten

wegen des ärgerlichen üppigen Lebens der Chorherren und Beschimpfung der Eidgenossenschaft durch eine»

derselben, damit solche Schmähungen und Lästerungen nach Verdienen bestraft werden. Absch. 503. g. — 472-

(1611). Custos und Capitel der St. Pelagienstift beschweren sich vor den V katholischen Orten, daß, nachdem

der Propst ohne ihr Wissen resignirt habe, Domherr vr. Hager zu Constanz beim Papst die Ernennung zum

Propst ausgebracht habe und in den Posseß gesezt zu werden begehre, was Alles Wider der Stift Statuten

und wider der regierenden Orte Rechtsamen und Freiheiten sei. Demnach wird an die Stift und an Or. Hager

geschrieben, er möchte sich auf des Capitels gute Vertröstung „deß Päpstlichen Breve entzüchen" und sich der

Wahl unterwerfen, da es dann an der regierenden Orte Confirmativn auch nicht ermangeln werde. Deßhalb

soll jedes Ort seine Gesandten nach Baden mit Vollmachten abordnen, die Stift bei ihren Statuten, Frei¬

heiten und Gerechtigkeiten nicht allein in Betreff der Wahl des Propstes, sondern auch der Verleihung der

Canonicate, von denen auch schon einige wider den Wortlaut der Nechtsamen der Stift verliehen worden sind,

zu schirmen, und wie der Sache zu begegnen sein möchte, wenn sie sich über die gegenwärtige Wahl nicht

vereinbaren könnten. Absch. 771. k. — 473. (1616). Ans das Gesuch des Propsts und Capitels, für Anf-

rechthaltung der von ihnen getroffenen Wahl des Jakob Wissenbach zum Chorherrn sorgen zu wollen, wird

der Nuntius ersucht, die vom Papst einem Andern ertheilte Election einzustellen. Dem Wissenbach werden

die erforderlichen Fürschreiben an den Papst und an Cardinal Borghese bewilligt. Absch. 914. r.

v. Dänikon.

Art. 474. (1588). Laut Rechnung der Äbtissin erzeigt sich ein Vorschußvon 6 Mltr. Fäsen, 258 Miitt

Kernen, 33 Mltr. 1 Mütt Haber, 1 Mütt 1 Vtl. Roggen, 395 Gld. 10 Schl. 9 Den. an Geld; an Wein

wurde mehr verbraucht als eingelegt 4 Fuder 13 Eimer. Folgt ein Verzeichnis; der Bauten, der abgelösten,

angelegten nnd angekauften Güter (Gülten?), im Betrag von 5383 Gld. 7 Schl. 6 Den. Die Bitte der Äbtissin, ihr

gemäß Abschied vom 10. Decembcr 1559 fürderhin die Ncchnnngsablage zu erlassen, wird in den Abschied ge¬

nommen. Absch. 51. i. — 475. (1603). Der NnntinS sucht um die Ermächtigung des Abts von Wettinge»

nach, das Gotteshaus Dänikon zu reformiren. Darüber soll jedes Ort seine Stimme nach Vncer» schike».
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Absch. 492. e. — 47k. (1608). Dem Begehre» des Abts von Wettingen, Visitators des Gotteshauses Dänikon,

betreffend Wahl und Benediction einer neuen Äbtissin wird entsprochen, jedoch mit dem Vorbehalt, daß die

alte Form gegenüber den Obrigkeiten und Amtleuten beobachtet werde. Uri und Schwyz nehmen es in den

Abschied. Absch. 652. n. — 477. (1608). Uri und Schwyz hatten ans dem lezten Tage zu Lucern ihre Ent¬

schließung über die Wahl und Benediction einer neuen Äbtissin zu Dänikon sich vorbehalten. Nun sprechen

die übrigen Orte gegen sie die Erwartung aus, sie werden, da nichts Ungebührliches begehrt werde, ihren

Entschluß beförderlich nach Lnccrn schiken. Absch. 653. c. — 478. (1669). Auf den Bericht, daß Zürich des

Gotteshauses Schnpflehen verleihen wolle, wird an die Äbtissin geschrieben, sie solle in aller Bescheidenheit

Mit der Sache fürfahreu, und zugleich dem Landvogt aufgetragen, ihr dabei beholfen und' berathen zu sein.

Gegen Zürich wird schriftlich die Verwunderung über sein Vorgehen ausgesprochen und es kraft des Land¬

friedens davon abgemahnt, nicht entsprechenden Falls soll es seine Gesandten nach Baden darüber instruiren.

Absch. 681. o. — 47!). (1609). Hans Ludwig Joner, genannt Nüpplin, von Franenfeld klagt im Namen des

Gotteshauses, daß diesem bei Verleihung einiger Lehengüter zu Aadvrf Eintrag geschehe, während es doch

Briefe und Siegel besize, daß diese Lehen sein Eigenthnm seien und bei Erledigung nach Gefallen verliehen

Merden können. Diese Briefe werden in Kräften belassen, die gegenwärtigen Lehenfälle aber werden eingestellt;

die nach dem Thurgau verordneten Gesandten sollen die Sache untersuchen und je nach Befinden handeln.

Absch. 597. ee. — 480-485. (1609 n. 1610). Weitere Verhandlungen in dieser Angelegenheit s. Absch.

706, 1U; 707, d; 709, I; 713, u; 722, u; 733, x. — 480. (1611). Nach Vcrhörnng des Abschieds der

badischen Jahrrechnung soll jedes Ort seine Stimme über die Angelegenheit mit Dänikon nach Lucern schiken.

Absch. 781. I.

ü. Fcldbach.

Art. 487. (1588). Gemäß der specificirtcü Rechnung beträgt daö Guthaben des Klosters Feldbach 62 Mltr.

I Mütt Fäsen, 87 Mltr. 2 Mütt 1 Vrtl. Kernen, 26 Mltr. 2 Vtl. Roggen, 68 Mltr. 1 Mütt 1 Vtl. Haber,

^ Mltr. Gerste, 8 Vrtl. Bohnen, 6 Mütt Erbsen, 35 Fuder 5 Eimer Wein, 244 Gld. 1 Schl. 7 Den. an

Geld. Die Äbtissin bittet, ihr in Znknnft die Nechnnngsstcllnng zu erlassen. Absch. 51. o. — 488. (1609).

Die Bitte der Äbtissin um Fenster und Wappen in ihren Krcuzgang und ihr Erbieten, dieses mit ihrem und

'hres Convents andächtigen Gebet zu verdienen, ^)ird all instrnenllum genommen. Absch. 697. r.
c>. Fischingcn.

Art. 489. z1588). Gemäß der Klosterrechnnng betragen die Gesammteinkünfte, in Geld angeschlagen,

1928 Gld. 11 Schl. 4 Den., die Ausgaben dagegen 1530 Gld. 6 Schl. 3 Den., es erzeigt sich daher ein

Borschlag von 398 Gld. 5 Schl. 1 Den. Der Abt legt auch Rechenschaft ab über die während seiner Amts-

berwaltung abgelösten Güter, über Bauten, über Anschaffung von Kirchcngeräthen, und bittet, ihm gemäß Ab¬

schied vom 9. Februar 1542 für die Zukunft die Rechnnngsstellnng zu erlassen. Absch. 51. Ii. — 490. (1589).

Es wird an den Papst zu Gunsten des Abts geschrieben. Absch. 104. 1. — 491. (1594). Vor den Gesandten

der regierenden Orte eröffnet Jvsna Doldcr im Name» des nenerwählten Abts, es sei früher üblich gewesen,

daß der Convent bei Erwählung eines Abtes die Obrigkeiten von Ort zu Ort habe begrüßen müssen, wodurch

dem Kloster allzngrvße Kosten erwachsen, daher bitte der Convent, man möchte dein nenerwählten Abt die

Konfirmation ertheilen und jene Reise wegen der zu großen Kosten erlassen. Entsprochen, jedoch ohnesConse-

Plenz für die Znknnft; dem Landvogt aber wird aufgetragen, im Namen der Gesandte» der Benediction bei-
173
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zuwohnen. Absch. 262. a. — 492. (1594). Da in Abwesenheitder eidgenössischenGesandten ein nener Abt
(Jacobus II. Walkmeister von Norschach) erwählt worden ist, so wird beschlossen, in Znknnft solches nicht
mehr zu dulden. Absch. 269. n. — 499. (1603). Der Nuntius fordert die katholischen Orte auf, den Abt
gegen die ihm begegneten Unbilligkeiten zu schirmen. (S. Absch. 493, >U; 494, <U). — 494. (1604). Der neue
Abt (Matthias Stähelin aus Fischingen) stellt das Gcsnch, in Verüksichtignng der Armnth seines .Klosters auf
seine nächsten Sonntag stattfindende Benediction keine Gesandten zu schiken. Es wird für dießmal entsprochen.
Absch. 542. o.

k. Frauenfeld(Kapuziner).

Art. 495. (1594). Die V Orte bewilligen einstimmig die Erbauung des Kapuzinerklosters, welches der

Landschreiber zu Franenfeld,Hans Ulrich Locher, ans seinem Eigenthum errichten will, und schreiben an den
Landvogt und an den Bischof von Cvnstanz für Betreibung der Sache. Absch. 270. <z. — 490. (1595). Da
Zürich ans Anstiften der Evangelischenzu Francnfeld die Errichtungdes Kapnzinerklosters zu hintertreiben
sucht, so wird ihm geschrieben, daß man sich darüber verwundere und den Landschreiber fortzufahren beauftragt
habe. Absch. 279. e. — 497. (1596). Weil man von dem neuen Kapnzinerklvstcrfür die katholische Religion
großen Nuzen erwartet, soll jedes Ort 100 Gld. daran beisteuern; darüber sollen die Gesandten Vollmacht
nach Baden mitbringen, wo man dann auch Freiburg und Solothnrn lim Fenster und Wappen ansprechen
will. Absch. 295. g. — 498. (1596). Die V katholischen Orte stelle» an Frcibnrg und Solothnrn das An¬
suchen um Fenster mit ihren Ehrenwappen in das Kapnzinerklosterzu Frauenfeld. Diese stellen eine will¬
fahrende Antwort ihrer Herren und Obern in Aussicht. Absch. 296. 8. — 499. (1602). Die Gesandten sotten
die Verantwortung der Kapuziner zu Franenfeld über die schwere Anklage Zürichs, als hätten sie wider den
Landfrieden und die evangelische Lehre gröblich geredet, ihren Obrigkeiten hinterbringen,damit man sich zu
Baden zu verhalten weiß. Absch. 459. g. — 509. (1602). Der Provincial der Kapuziner zeigt an, daß er
die in Solothnrn gegen den U. Sebastianns zu Frauenfeld eröffneten Klagen nach genauem Untersuch als
grundlos erfunden habe, was er durch Kundschaften beweisen könne; zugleich beschwert er sich über den vielen
Troz, der ihnen zu Zürich, in den gemeinen Vogtcien und namentlich zu Baden begegne, und bittet, man
möchte sie in Ruhe lassen. Die Gesandten von Zürich begehren Abschriften der eingelegten Kundschaften, um
sie denen, welche anders berichtet haben, vorweisen zu können. Absch. 460. f. — 501. (1602). Die Klagschrift
der Kapuziner zu Franenfeld über die Beleidigungen und Mißhandlungen, die ihnen im zürcherischen Dorf
Truttikon begegnet sind, wird Zürich mitgetheilt. Absch. 464. i. ^

g. Illingen.
<S. auch Kirchliches und GlaubenSsachen ».).

Art. 502. (1587). Den Boten ans nächsten Tag zu Baden sollen Vollmachten mitgegeben werden zu
beschließen, daß man keinen Ausländer mehr in der Karthanse Illingen regieren lasse, ans bekannten Gründen.
Absch. 42. m. — 509. (1588). Lncern berichtet, das Gotteshans sei in bedeutende Schulden gekommen, weil
stets ausländischePriore dahin gesezt werden, welche gegen Versaz der Güter viel Geld borgen und es dann
mit sich fortnehmen; man möchte nun dem gegenwärtigenVater des Klosters erlauben, 200 Kronen aufzu¬
nehmen, um damit die laufenden Schulden tilgen zu können. Bewilligt; gleichzeitig wird verordnet, daß die
mit Abnahme der Klosterrechnnngeubeauftragten Gesandten untersuchen sollen, wie in diesem und andern
Klöstern eine Ordnung in Betreff der Schulde» gemacht werden könne. Absch. 46. Ic. — 504. (1588). Das
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Kloster legt über seine Einnahmen nnd Ansgaben Nechnung ab. Gemäß derselben verbleiben als Guthaben

des Klosters 120 Mltr. Fäscn, 15 Miitt I Vrtl. 3 Jmmi Kernen, 14 Mltr. 2 Mütt Haber, 41 Gld. 12 Schl.

6 Den. an Geld, 7 Fuder 2 Eimer Wein; die laufenden Schulden betragen 1300 Gld. an Capital nnd

513 Gld. an Zinsen, und die aufgenommenen Anleihen 8620 Gld. Absch. 51. c. — 505. (1588). Um die

Schulden und Zinse von der frühem Verwaltung her tilgen zu können, wird dem gegeuwärtigeu Vater eine

Anleihe von 2000 Gld. bewilligt. Dabei wird die Sache in den Abschied genommen, um eine Ordnung in

Betreff der Väter zu bcrathen. Absch. 54. u. — 500. (1500). Zwei Schreiben des Landvvgts nnd des Priors

Zu Jttingeu werden in den Abschied genommen. Absch. 157. c. — 507. (1601). In Betreff der Anstände

Zwischen dem Prior nnd seinem Lehenmann Otto Bäschli wird dem Landvogt geschrieben, er soll gemäß des

Zu Baden aufgerichteten Vertrags lezter» dazu anhalten, dem Kloster den Nevcrsbrief auszustellen. Davon

wird an Zürich Mitthcilnng gemacht; die Gesandten auf nächste Jahrrechnnngstagsaznng sollen darüber instrnirt

werden. Absch. 428. <?. — 508. (1606). Der Prior zu Illingen macht eine Anzeige in Betreff des von seinem

Glanben und Orden abgefallenen Priors zu Buxheim. Absch. 587. k. — 500. (1609). Mit dem Herrn von

Herdern soll man wegen der vom Vater von Illingen nach Herder» schuldigen Gült freundliche Nüksprachc

halten. Absch. 707. i.

ü. Kalchrain.

Art. 510. (1588). Bei der Rechnnngsablagedes Klosters kommen der Frau Äbtissin noch zu gut 1 Mltr.

und Vrtl. Haber nnd 148 Gld. 14 Schl. 9 Den. an Geld, dazu hat das Kloster an Nestanzen 24 Mltr.

Kernen, 15 Mltr. Haber nnd 270 Gld. Die Nechnung wird genehmigt. Anläßlich bittet das Kloster um

Erlaß der jährlichen Nechnnngsstcllnng. Absch. 51. cl. — 511. (1590). Da die Priorin, die sich mit einem

Priester vergangen hat, um Verzeihung bittet, so will man sich für sie beim Nuntius verwenden, in Erwägung,

daß sie sonst ein tugendhaftes Leben geführt und das Kloster gut verwaltet hat. Absch. 156. Ir.

i. Kathanncnthal.

Art. 512. (1588). Ncchnungsablageder Frauen des Klosters St. Katharinenthal bei Dießcnhofcn. Die

Einnahmen betragen 6333 Pfd. 4 Schl. 7 H., die Ansgaben 5703 Pfd. 3 Schl., es verbleiben demnach im

»Lädli oder Scckcl" 679 Pfd. 16 Schl. 7 H. Die Rechnung wird genehmigt, die Bitte der Frauen aber,

>h»en gemäß der Abschiede von 1534 nnd 1539 die jährliche Nechnungsstellnng zu erlassen, in den Abschied

genommen. Absch. 51. h. — 513. (1588). Schwhz soll mit dem Nuntius in Betreff der Frauen zu Dießen-

Hofen Rüksprache nehmen. Absch. 70. p. — 514. (1589). Klage der Ritterschaft im Hegau über die vom

Nuntius im Frauenklostcr St. Katharinenthal vorgenommenen Neuerungen. (S. Absch. 85. i.).— 515. (1602).

Ju Entsprechung der Bitte der Priorin und des Convents, man möchte auf die Ankunft des Provincials zwei

Gesandte dorthin schiken, um den Verhandlungen beizuwohnen, werden Landammann Schilter nnd Beat Jakob

Frey, alt-Landvogt im Thnrgan, damit beauftragt. Absch. 474. ii. — 510. (1608). In Betreff des Handels

wit Zürich wegen der Keller von Basadingcn weiß jeder Gesandte seinen Obern zu berichten, was der Ge¬

sandte von Lncern dort ausgerichtet, was man dorthin geschrieben und dem Landvogt oder Statthalter auf¬

getragen hat, mit Schultheiß und Rath zu Dießenhvfen wegen ihres in dieser Sache begangenen Frevels zu

^den. Absch. 652. 1c. — 517- (1608). Die Gesandten sollen ihren Obern rcferircn, was der Hofmeister des

Gotteshauses der Lehen halber vorgebracht hat. Absch. 676. k. — 518. (1609). Die Klage des Gotteshauses
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über Beeinträchtigung in seinem Rechte, die Lehengüter zu verleihen, soll durch die Gesandten iu's Thurgau '

untersucht und Jedermann bei seinen Ncchtsamen geschirmt werden. Absch. 697. ci<I. - 510. (1612). Die

Beschwerde der Frauen und ihrer Verwandten im Reich wegen der Reformation und Clansur ihres Klosters

hält man flir ungegründet, da die Maßregel gerechtfertiget und von allen andern Klöster» in der Eidgenossen¬

schaft anerkannt worden ist; indeß möchte man es ihnen wohl gönnen, wenn sie von der geistlichen Obrigkeit

etwas Anderes ausbringen können. Absch. 797. bb.
k. Kreuzlingen.

Art. 520. (1588). Gcstiizt ans einen vorgelegten Abschied und Befreinngsbrief von 1534 bittet der Abt,

ihn der Rechnungsablegung zu entheben. Die Gesandten haben hiezu keine Vollmacht und schreiten daher zur

Rechnungsprüfung. Es ergibt sich, daß während vier Jahren ein Vorschlag von 4676 Gld. gemacht worden

ist, ungeachtet der großen Auslagen für Paramente, Bauten und Beistenern au andere Klöster. Die Ver¬

waltung wird gut geheißen. Dör Abt beschwert sich schließlich über Benachtheiligung durch einen Vertrag, den

der frühere Abt Diethelm mit der Stadt Constanz abgeschlossen habe, wonach die Bürger ihre Tranben in

die Stadt führen und allda pressen lassen sollen. Absch. 51. k. — 521. (1598). Der Abt führt Beschwerde,

daß viel Holz aus den Klosterwaldungen weggeführt werde, daß er aber die Bußen von den Betreffenden nicht

einbringen könne; man möchte ihm bewilligen, dieselben mit Gefangenschaft strafen zu dürfen. Zugleich bittet

er, ihm die nieder» Gerichte über das Dorf Ennishofen(Hemmishofen?) zu Übertragen, weil diese Gegend dem Land¬

vogt zu entlegen sei und daher viele Frevel ungebüßt bleiben. Auf Ratification hin wird ihm bewilligt, die Holzfrcvler

mit Geld und, wenn sie unvermögend sind, mit Gefängniß zu bestrafen; die Gerichte'zu Enuishofen werden

ihm in dem Sinne übergeben, daß Händel über Käufe und Verkäufe, Zinsen und Schuldverschreibungen dem

Laudvogt zustehen sollen. Absch. 347. u. — 522. (1598). Abgeordnete des Abts Peter von Kreuzlingen und

der Stadt Constanz bitten um Bestätigung des Vergleichs, den sie iiber Berechtigung von Holzfreveln u. A. m.

mit einander abgeschlossen haben. Beschluß: Die hohen und nieder» Gerichte in der Landgrafschaft, sowie die

Freiheiten und nieder» Gerichtsherrlichkeiten des Klosters Kreuzlingen und der Stadt Constanz sollen nach

herkömmlicher Übung gebraucht und gehalten werden. Absch. 355. n. — 523. (1604). Lncern soll dem Land¬

vogt anbefehlen, über die ärgerliche Verwaltung des Abts genaue Erkundigungen einzuziehen und darüber zu

berichten. Absch. 541. k. — 524. (1609). Auf den Bericht, daß der Abt vom Bischof von Constanz auf¬

gefordert worden sei, über Geistliches und Weltliches ihm Rechnung abzulegen, wird der Bischof durch ein

freundliches Schreiben davon abgemahnt, weil es in Bezug auf das Weltliche eine Neuerung wäre und ohne

Vorwissen der Schirmorte und Kastvögte nicht geschehen könne. Hievou wird dem Abt Mittheilung gemacht.

Absch. 681. n.

I. Mttnsterlingen.

Art. 525. (1588). Die Rechnung der Äbtissin von Münsterlingcn zeigt ein Guthaben des Klosters von

243 Mltr. Fäsen, 218-Mütt Kernen, 105 Mltr. Haber, 35 Mütt Roggen, 20 Mütt Nüsse, 3 Mütt Bohnen,

717 Gld. 12 Schl. 9 Den. Baarschaft, 33 Fuder Wein. Absch. 51. g. — 520. (1590). Die schwhzerische

Rathsgcsandtschaft an den Prälaten von Einsiedeln, in Angelegenheiten des Klosters Engelberg, soll mit dem

Prälaten auch über die Reformation des Klosters Münsterliugen Mitspräche nehmen. Absch. 159. b. - 527.

(1594). Kaspar Nomanus Beßler, alt-Laudvogt der Landgrafschaft, bittet im Namen der Äbtissin und des

Convents zu Münsterliugen, man möchte den zwischen dem Kloster und den beiden Gemeinde» Bottighofen
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und Scherzingen über Erbannng einer netten evangelischen Kirche abgeschlossenenVertrag (6. <1. 31. März) bc-
stätigen. Wird in den Abschied genommen. Absch. 262. b. — 528. (1608). Die V katholischen Orte beauf¬
tragen den Landvogt, die Franc» bei ihrer Rcchtsamc des ZngS eines KanfcS jZugrecht) zn beschirmen. Absch.
672. sf. — 529. (1600). Es soll in den Abschied gestellt werden wegen de« Berges oder Allmend, so die
Gemeinde wie auch Heinrich Hoffen zn Landschlacht in der Landschaft Thnrgan, aber in den nieder» Gerichten
des Gotteshauses Miinstcrlingen, betrifft, damit die Gesandte» auf die Jahrrcchnnng zu Baden Befehl er¬
halte», das Gotteshaus bei seinen Rechtsamenzu schirmen. Absch. 690. o. - 530 (1614). In Betreff der
Beschwerden des Gotteshauses wegen seines SpanS init den Kirchgenosscn von Landschlacht über d,e Gerichts -
Herrlichkeit,deren halbe» Theil die Bauern gekauft habe», soll nach Baden instrnirt werden. Man glaubt, für
das Gotteshaus wäre das beste Mittel, zur Ruhe zn gelangen, wenn cS den Zngschillingbezahlen würde.
Absch. 864. o. - 531. (1615). Das Begehren der Frauen von Miinstcrlingen, kraft eines ihrem Gotteshaus
bar Fahren gegebenen Scheins ihnen die jährliche Rechnungsablage zu Baden zu erlassen und ihnen zn gc
statten, den, Abt von Einsiedel», ihrem Collator, Rechnung zu geben, wird von den V katholischen Orten auf
"«e künftige Confercnz verschoben.Absch. 889. I.

m. Paradies.

Art. 532. (1587). Am 21. November ist das Fraueiikloster Paradies sainint der .Kirche gänzlich ab
gabrannt; nun erstattet der von Lncern im Namen der Schirmorte dahin gesandte Sckclmeister Holdermeyer
A"en Bericht, den die Boten in den Abschied nehmen. Damit aber in der Sache etwas geschehe und dem
Gotteshaus und dem Gottesdienst, der vor Jahren mit soviel Mühe und Arbeit in seinen frühen, Stand
gebracht worden ist, wieder aufgeholfen und die betrübten Franc» getröstet werden, wird a»f Genchimgnng
hin beschlossen,Holdermeyer, Vogt Bctschart nnd Landammann Häsfi sollen sich sobald als möglich dahin e-
geben, über den ncne» Bau sich bcrathe» nnd die Nachbar», als Schaffhanse», de» Herrn von Schellenberg,
die von Dießcnhofcn n. A. m. um Beisteuer an Baumaterialien anspreche»; ferner wird ihnen aufgetragen, die
Äbtissin nnd die Franc» zn trösten und die Kostbarkeiten in Sicherheit zn bringen; am 21. Dccember sollen
sie sich im Kloster Rheinau einfinden, inzwischen jedes Ort seine» Bescheid nach Luccrn einsende», dam.t es
die Instruction ausfertigen kann. Sodann soll Lncern auch mit dem päpstlichen Legaten und m.t dem ^.rm
bincial des Barfüßer-Ordens sich berathcn über eine einstweiligeWohnung für die Franc». Endlich wir
berathschlagt in Betreff der Fra» Äbtissin nnd ihrer Verwaltung, damit man zu gelegener Zeit das Auge
'"cssene verfügen könne. Absch. 41. n. - 533. (1587). Die Abordnung nach den, Kloster Paradies wird gut
geheißen - die Gesandten sollen sich nunmehr dahin begeben, um gemäß des gersauifchcn Abschiedes zu hau e n.
Absch. 42. n. - 534. (1588). Der Provincial ertheilt auf die Frage» der hieher Abgeordneten der sechs
Schirmorte umständlich Auskunft. Nach den, angestelltenUntersuch könne Niemanden die Schuld an, Brand-
"»gliik beigemessen werden; seine Bemühungen in Constanz, die Frauen nntcrzubringen, seien ohne Erfo g
Seesen ,c. Herr Hans, der Beichtiger des Gotteshauses, erklärt sich bereit, die Rechnung abzulegen, damit
Niemandgegen ihn oder Andere einen Argwohn habe. Da cö inzwischen zu spät geworden ist, um mit den
Frauen zn reden, wird der Provincial ersucht, bei der Frau Äbtissin sich z» erkundigen, wie viel Baarschaft
»»d Anderes noch vorhanden sei, damit ni» so eher zum Wiederaufbau geschritten werden kann, denn mch
^aufbrechen gcriethe das Gotteshaus in Schulde»; man werde durchaus nicht gestatten, daß demselben
"bias von seinen Rechtsamennnd Einkünften verkauft werde; daneben wird ihn, eröffnet, eS sei der sech r e
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Meinung, die Frauen zu vertheilen und in St. Katharinenthal bei Dießenhofen, in Mllnsterlingen, Feldbach

und Dänikon unterzubringen, aber immerhin so, daß die Frauen den Gottesdienst nach ihrer Regel verrichte»!

können; die noch nicht eingekleideten Töchter wolle man bis zur Vollendung des Baues ihren Eltern Heimschiken,

sie aber später, wenn sie dann noch Lust und Wille» zum Eintritt haben, in das Gotteshans wieder auf¬

nehmen. Bis zur Vollendung des Baues sollen die in den verschiedenen Klöstern untergebrachten Frane»

auf deren Kosten versorgt werden. Absch. 43. n. — 535. (1588). 1. Die Gesandten sprechen im Name»

ihrer Herren und Obern der Äbtissin und dem Convcnt ihre aufrichtige Theilnahme ans. 2. Wird verfügt,

das neue Kloster soll an der Stelle des abgebrannten aufgebaut werden. 3. Es soll alles Branchbare ans

dem Schutt zu Ehren gezogen werden. 4. Damit der Bau sofort beginnen könne, sollen die Orte einen Vor¬

schuß von 6000 Fl. machen; was von dieser Summe nicht verbraucht wird, soll sicher angelegt werden, damit

man es später zu Ablösung des Hauptgnts verwenden kann. 5. Der Guardian des Barfiißerordens zu Lncertt

wird zum Baumeister ernannt; Lucern soll ihm einen iin Namen der sechs regierenden Orte ausgefertigte»

Bettelbrief zum Sammeln von Brandstenern ausstellen; für den Gottesdienst und die Beichte soll er eine»

andern Priester neben sich haben, damit er ungestört dem Bau obliegen kann n. s. w. 6. Junker Hans vo»

Schellenberg erbietet seine, der Stadt und des Klosters Dießenhofen nachbarliche Unterstüzung mit eichene«»

und anderm Holz, auch mit Tagwen seiner Nnterthanen, was freundlich verdankt wird. Der Einladung der

Herren der Stadt Schaffhansen zu einer Mahlzeit willfahren die Gesandten, versichern unter Verdankung der

freundlichen Aufnahme, diese ihren Herren und Obern anrühmen zu wollen, und bitten, Schasfhausen möchte

in seiner nachbarlichen Gesinnung gegen das Gotteshaus verharren und besonders zu Beförderung des Baues

mit Mauer- nnd Kalksteinen behülflich sein. 7. Man soll denen, welche Vrandsteueru geben möchten, mit

Gebühr nach Gestaltsame der Steuer begegnen. 8. Darüber, wo man die geretteten Kostbarkeiten, Meß¬

gewänder und Corporalia, sowie die Briefe bis zur Vollendung des Klosterbanes sicher versorgen wolle,

soll später berathschlagt werden. 0. Um das Vermögen des Gotteshauses gelegentlich bereinigen zu könne»,

sollen die Orte, in denen solche Güter liegen, ihre Unterthanen anhalten, dieselben gewissenhaft anzugeben^

>0. Die durch den Brand zerstörten Briefe soll man beförderlich wieder aufrichten lassen, damit die Bauer»,

welche dem Gotteshaus etwas schulden nnd sich dafür verschrieben haben, dieses nicht ableugnen können. Herl

Hagenbach zu Schasfhausen begehrt seinen Schuldbrief von 2200 Gld., falls er zu Grnnde gegangen sei, wieder

aufrichten zu lassen, da er noch eine Abschrift davon besize. l l. Die jungen Töchter möchte die Äbtissin gerne

bei sich behalten, will es aber deren Verwandten anheimstellen, dieselben zu sich zn nehmen oder nicht, und

erklärt sich bereit, »ach Vollendung des Baues sie wieder in Schnz nnd Schirm zn nehmen nnd nach ihrer

Regel zu erziehen. 12. Die Äbtissin wünscht den bisherigen Schaffner zn Dießcnhofen beizubehalten, da er

mit Allem vertraut sei, dagegen hätte sie lieber keinen Schaffner mehr im Gotteshaus, um die daherige»

.Kosten zu ersparen. Ikici. d. — 53C,. (1588). Die Rechnung über des Gotteshauses Einkünfte erzeigt a»

Fösen 64 Malter, Kernen 244 Mütt '/, Viertel, Roggen 14 Mütt, Haber 41 Malter 3 Viertel, Faß-

mns 1 Mütt 2 Viertel, Zehnten der Dörfer zn Schlatt 70 Malter, von den Klvstergütcrn 200 Maller

allerlei Getreides, an Wein zu Neftenbach und andern umliegende» Dörfern 60 Saum, von des Gottes¬

hauses alten Reben 80 Saum nnd zn Schlatt 20 Saum, an Vodenzinsen 272 Gld. 2 Schl., jährlichen Zinse»

200 Gld., in Summa sammt den Nestanzen an Getreide 751 Mltr. 2 Mütt 2'/, Vrtl., an Wein 160 Sani»,

an Geld 1150 Gld. 17 Schl. I Krz. Seit sechs Jahren hat die Äbtissin ausgegeben: für Bauten im alte»
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Kloster 4009 Gld., für den neuen Bau 5000 Md., den drei Hofmeistern 1908 Md. 12 Bz., für Kirchen-
Zierden 1920 Gld., in Sninma 12,528 Md. 12 Bz., was die Ursache ist, daß so wenig Baarschaft vorhanden
ist- U>i<1. o. — 537. (1588). Schließlich wird verfügt, die Altartafcln, alle Kirchenzierde»und Meßgewänder
Zur Verwahrung in das Gotteshaus St. Katharincnthal,die noch vorhandenen Briefe in das Gotteshans
Rheinau zu bringen. 1IM. ct. — 538. (1588). Auf künftigen Tag zu Baden soll über den bevorstehenden
^lvsterban und Samnilnng von Beisteuern instrnirt werden. Absch. 44. g. — 533. (1588). Die V katholische»
DUe nebst Glarus bitte» um eine Brandstener zum Wiederaufbau des abgebrannten Klosters. Heimzubringen,
^lbsch. 4g p „ 544) (1588). Die Gesandten der V katholischen Orte und von Glarns bestätige» den Guar¬
dian Rochus Nachbanr von Lncern als Baumeister des Klosters und verordnen, daß er alle gutherzigen
Christen nm die Brandstener angehen solle, ferner daß die nöthigen Anleihen für den Bau auf den Gütern

Klosters zu versichern seien, und daß er über alle Ausgaben und Einnahmen ordentliche Rechnung führe.
Iiü<1. y. 544. (1588). Der lezte Beschluß in Betreff des Klosters wird bestätigt. Nächstens wird der
Guardian von Lncern anfangen, die Brandstcnern einzusammeln. Absch. 49. g. — 542. (1588). Dem Guar¬
dian werden für das Einsammeln der Stenern Scheine ausgestellt. Landammann Waser wird beauftragt, den
Fortgang des Baues zn überwachen. Absch. 54. rv. — 543. (15^8). Da der Wiederaufbau des Gotteshauses
^»e große Kosten nicht wohl geschehen kann, so werden die IV evangelischen Städte von den sechs Orten ganz
st'Nindlich um Unterstnznng ersucht. Diese nehmen das Ansuchen n<1 instrnvnclnm. Ibiil. y. — 544. (1588).

V katholischen Orte erneuern als Schnz- und Schirmherren des Gotteshauses ihr Ansuchen an die andern
Verabfolgnng einer Brandstener. Wird nnter entsprechenden Znsichernngcn in den Abschied ge-

"o»»nen. Absch. 93. ii. — 545. (1588). Die von Dießenhvfcn werden an die versprochene Beisteuer erinnert,
^bsth. 98. I. — 54f». (1589). Mit dem päpstlichen Legaten wird in Betreff der Äbtissin und ihrer Schwester
Ätikspvache genommen.Oberst Krepsingcr von Lncern und Vogt Uetschart von Schwyz sollen deßwcgcn im
stloster Rheinau zusammenkommen.Absch. 82. i;. — 547. (1589). Instruction für die Abgeordneten in's
stlostcr zu Beseitigung verschiedener daselbst eingerissener Unordnungen. Absch. 84. cs. — 548. (1589). Die
^sandten von Lncern und Schwyz, welche im Auftrag der V Orte im .Kloster Untersuchung anstellen hatten
süssen, sowie der päpstliche Legat erstatten Bericht über die, aufgenommenenVerhöre. Daraus ergibt sich,
^st dort große Unordnung und Sittenlvsigkeit herrscht; da man aber über Einzelnes noch nähere Aufschlüsse
klangt, bittet der Legat mündlich und schriftlich, es bei dem, was vorliege, bewenden zu lassen, indem nähere
^'vrternngen nur Ärgernis, und Unruhen erregen und noch andere geistliche und weltliche Personen in den
Handel ziehen wurde»; wenigstens möchte man 14 Tage Aufschub gewähren, damit er durch einen Commissär
^ Sachen nochmals untersuchen und den Proceß fvrmiroN lassen könne, den Prvceß und die Urtheile wolle

dann beiden Gesandten zu gntfindendcr Berichterstattung an die Orte vorlegen. Man will nun die Sache
einstweilen auf sich beruhen lassen, dagegen die Helfershelfern, der Äbtissin verhafte» und nach Lncern in's
^fängniß bringen lassen, damit die Sache desto gründlicher weiter geführt werde» kann. Landammann Tanner,
^ter Faer und Vogt Beischart sollen nochmals nach Paradies sich verfügen und über den Hanshalt und den
^n» des Klosters und die Verwahrung der Äbtissin das Nöthigc anordnen. Dem Guardian wird die Voll-
^dn>,g yeg Baues und die weltliche Haushaltung im Kloster übertrage» und mit dem Legate» Rnksprachc
^"vinnwn bezüglich des Prälaten von Rheinau und des ProvincialS des Narfüßerordens, welche in diese nn-
^»bere Sache mit der Äbtissin auch verflochten sind. (Der Abt von Rheinau wurde einige Zeit mit Gefänglich
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uud Pönitenz in Einsiedel» gebüßt, der Provincial unschuldig erfunden; der Hurerei war nur die Äbtissin

sAnna von Oftringens augeklagt). Absch. 86. n. - 549. (1589). Laut der vorhandenen Proceßacten ist die

Äbtissin angeklagt, sie habe seit vier bis fünf Jahren sündhaft gelebt, ungebührliche Strenge gegen die Ordens¬

frauen geübt, die Clausur und Ordensregel nicht gehalten, sich mit Teufclaustreiben und Kindcrvcrderben ab¬

gegeben, einigen Ordensfraucn durch ihre Strenge den Tod verursacht, Einiges ans dem Vermögen des Klosters

auf die Seite geschafft. Der Nuntius hat deßwegen folgendes Urtheil gefällt, dessen Bestätigung er wünscht:

Die Äbtissin soll ihr Leben laug aller Würden entsezt sein, aus der Eidgenossenschaft in ein anderes Frauen-

kloster geschikt und mit ewigem Gefängnis) gebüßt werden, öfters bei Wasser und Arod, immer mit strengen

Züchtigungen und Pönitcnzen. Daneben wird mit dem Nuntius noch Anderes verabredet über Bestrafung der

andern Frauen, über die künftige Verwaltung des Klosters, über Untersuchung gegen den Provincial und andere

fehlbare Geistlichen, wobei er zu Durchführung einer vollkommenen Kirchenzucht die Mitwirkung und Hülse

der weltlichen Obrigkeiten beansprucht und die Zusicherung ertheilt, daß er sich in weltliche Sachen und Juris¬

diction nicht einmischen werde. Nach der hl. Zeit soll dann eine neue Äbtissin erwählt werden. Der Guar¬

dian soll den Klosterbau und die Haushaltung besorgen. Das Alles wird in den Abschied genommen. Absch

88.1. - 550. (1589). Sobald die V Orte sich mit dem Nuntius über den Tag für Abreise der Abgeordnete»

in's Kloster verständigt haben werden, soll man den übrigen Orten davon Kenntuiß gebe»; Glarus soll auch

Jemanden dazu verordnen. Absch. 9». p. - 551. (1589). Zug erhält die Weisung, auch einen Gesandten für

die Geschäfte wegen des Klosters zu bezeichnen. Idicl. 7. - 552. (1589). Regelung der Angelegenheiten des

Klosters durch die hiefür Abgeordneten der katholischen Orte: 1. Die Berathuug bezüglich des Unterhalts der

außer Landes zu ewiger Gefangenschaft verurthcilten Äbtissin und ihrer Schwester wird verschoben. 2. Die

zwei Frauen Justitia und Clara werden nnter gewissen Bedingungen im Kloster gelassen. Bei dem Verhör

mit den Frauen in Betreff des aus dem Kloster verschleppten Guts sollen zwei Ansgeschossene den BcisiZ

haben. 3. Die Äbtissin soll durch geheime Abstimmung durch die Frauen erwählt werden, darf aber nur drei

Jahre im Amt bleibe». 4. Es solle» ihr vier Frauen, als Nathsfrauen, beigegeben werden, ohne deren Rath

sie nichts verfügen darf. Auf je vierzehn Tage sollen aus diesen Frauen zwei „Vfsloscriuncn" bezeichnet

werden, ohne deren Beisein keine Frau, nicht einmal die Äbtisss», mit Jemanden am Sprechfenster reden darf.

6. Briefe, in des Convents Namen erlassen, sollen vor dem ganzen Capitel verlesen uud genehmigt werde»/

ebenso soll es mit eingehenden Briefen gehalten werden. 7. Der Provincial darf nur bei der jährlichen Visi¬

tation ins Kloster treten und zwar nur in Gegenwart eines der ältesten seiner Ordensbrüder; andere Ver¬

richtungen soll er außerhalb der Clausur, am Beichtort, vornehmen. Wenn der Provincial oder jemand Anders

in s Kloster tritt, soll er stets von der Äbtissin, Priori» und zwei Nathsfrauen begleitet werden bis zum Aus¬

tritt; die andern Frauen sollen sich inzwischen in ihren Zellen aufhalten, damit sie nicht gesehen werden; fi"

die Geschäfte der Müller und Pfister im Kloster sollen besondere Lokale gebaut werden. 8. Aus jedem der

VI ^chirmorte soll eine Tochter in das Kloster aufgenommen werden, die übrigen Schwestern, sowie die

Äbtissin, dürfen auch aus den andern mitverbiindeten Orte» genommen werden. 9. Die beiden Frauen I»'

stitia und Clara sollen nebst der Äbtissin und ihrer Schwester vorläufig in das Bcghincnhaus zu Baden ein¬

gesperrt werden. 10. Die aus dem Kloster gelaufene Frau Ursula Norer von Basadingcu wird unter gewisse»

Bedingungen wieder angenommen. II. Bis zum Ausbau des Klosters werde» keine Töchter aiigcnommcn; die

bisherige Eintrittstaxe von 200 Gld. wird bestätigt. 12. Uneheliche oder geistlicher Personen Töchter dürfe»
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9>cht als Frauen, sondern nur als Laienschwestcrn aiigcnoninien werden. 13. WaS einer Frau von ihren

Eltern oder Verwandten gcschikt wird, soll sie zur Disposition der Äbtissin stellen; der Nachlaß einer ver-

stvrbcnen Frau fällt dem Kloster anhcim. 14. Zu Beförderung des Klostcrbanes wird dem Bauherrn be¬

willigt, 2000 Gld. ans die Klostcrgiitcr aufzunehmen. 15. Die Verwaltung wird dem Bauherrn, Guardian

Rochus Nachbur, übertrage», jedoch soll er darüber fleißig Rechnung ablegen und die Äbtissin und die Frauen

über vorstehende Verfügungen belehren. — DaS dem Nuntius für die in dieser Sache gehabte» Kosten und

Mühe angebotene Gescheut hat derselbe abgelehnt. Absch. 91.- 553. (1589). Gegen den NnntinS wird der Wunsch

ausgesprochen, es möchten die Nrtheile über die gewesene Äbtissin und deren Schwester vollzogen und die zwei

winder betheiligten Frauen sammt ihren Hcimstener» in Hermctschwyl und Gnadcnthal untergebracht werden.

Die Verfügungen in Betreff des Klosterbaues und die Aufnahme von 2900 Gld. werden gut geheißen. Absch.

95. I,. —_ 554.. (1589). Wegen Unterbringung der abgcsezten Äbtissin und ihrer Schwester in einem der

Ui'anenllöstcr im Thurgau will man Nachfrage halten, die zwei andern Frauen möchte man zu Gnadcnthal

Und in, Schwestcrhans zu Bremgarten unterbringen, alle unter Mitgabe ihrer Aussteuer. Absch. 97. p. —

655. (1589). Schwyz soll sich bei den Frauen zu Steinen erknndigcn, ob sie die abgesezte Äbtissin und deren

Schwester gegen angemessene Bezahlung anfnehmen wollen, und darüber nach Lncern berichten. Absch. 99. ». —

55l>. (1589). Uri wird angefragt, ob es die abgesezte Äbtissin nnd deren Schwester übernehme» wolle, unter

Mitgäbe ihres Vermögens von 1400 Gld. Man wünscht eine Erklärung darüber auf den Tag zn Lucern.

^bsch. 101. u. — 557. (1589). Die Boten nach Baden sollen Vollmacht mitbringe» in Betreff Verabfolgung

9on 100 Gld. an die Schwester des Priors von St. Urban, gewesene Nonne in Paradies. Absch. 104. j.—

^8. (1589). Ferner sollen sie instrnirt werden in Betreff der abgesezte» Äbtissin und ihrer Schwester nnd

^bcr „ynbcschlicßnng" der Klöster Münstcrlingcn nnd Dicßenhofen. Ibül. g. — 55i). (1589). Hinsichtlich der

Unterbringung der gebüßten Franc» des Klosters wird verordnet, die Äbtissin nnd ihre Schwester sammt

Hrem Gut sollen im Kloster Engelbcrg, eine Frau in Hermetschwpl »nd die andere in Gnadenthal versorgt

werden, gemäß Ertanntniß des päpstlichen Legaten. Absch. 105. m. — 5K0. (1589). Es wird bestätigt, daß

dw abgesezte Äbtissin nnd ihre Schwester in Engelbcrg, die andern zwei Franc» aber in Gnadenthal nnd

Hermctschwyl untergebracht werden sollen. Absch. 107. Ic. — 5l>1. (1589). Die Kosten für Sendung des

Propsts und Lentpricstcrs von Lnccrn in's Kloster Paradies, um die bisherige Äbtissin abznsczcn nnd eine

'w»e zu erwählen, ferner um die nöthige» Anordnungen zu treffen hinsichtlich der Haushaltung, der Refor-

Wcition »nd des Klostcrbanes, werden ans de» für lcztern bestimmten Geldern getilgt. Absch. 117. li. —

^2. (1589). Mit dem Legaten wird Rüksprache genommen dafür zn sorgen, daß man der abgesezte» Äbtissin

hl. Drcikönigentag, ohne Schaden deS Klosters, loS werde. Absch. 119. A. — 5f>3. (1589). Ans den Be¬

ucht des Provincials in Betreff der abgesezte» Äbtissin wird der Legat ersucht, dieselbe seinem Erbieten gemäß

w einen, Franenkloster zn Mayland unterzubringen. Der Vorschlag des Provincials über Versorgung der

Widern Frauen wird in den Abschied genommen. (Mit Schreiben vom 29. Deccmber haben sich die V Orte

w'ch an de» Erzbischvf von Mayland um Anfnahme dieser Frauen in ein dortiges Kloster gewendet. Staats¬

archiv Lnccrn, Actcnband 33). Absch. 123. <i. — 5<i4. (1589). Johann Müller, Pfarrer zn Lnccrn, als Bei¬

stand des DcchantS zn Einsiedel», verwendet sich für dessen Brnderstöchter, die mit der abgesezte» Äbtissin am

weifte» Verkehr gehabt haben, man möchte sie wieder in's Kloster znrütkehren lassen, weil aus der Unter-

schling deren Unschuld an den Tag gekommen sei. Wird in den Abschied genommen. Uncl. 0. — 5K5 (1590).
174
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Lucern soll dafür sorgen, daß die abgesezte Äbtissin und ihre Schwester so bald als möglich nach Mayland

geschikt und die erlaufenen Kosten ans deren Vermögen getilgt werden. Absch. 126. m. — 566. (1590). Junker

Hans Melchior Steinbock von Waldshnt stellt an die V katholischen Orte und Glarus das Gesuch, man

möchte ihm gestatten, die Gülten seiner Basen, der gewesenen Äbtissin des Klosters Paradies und deren

Schwester, welche, wie er höre, zu Geld gemacht werden sollen, einlösen zu dürfen; ferner möchte man ihm

die im Kloster zurükgelassenen Kleider derselben und acht in das Kloster geliehene Tischbccher mit seinem

Familienwappen verabfolgen. Entsprochen; dabei wird verfügt, wie die Schulden der Äbtissin getilgt werden

sollen. Absch. 123. p. — 567. (1590). Die Rechnung des Guardians und Bauherrn wird genehmigt. Ikicl. q.

568. (1590). Die Klosterfrauen werden schriftlich angefragt, ob sie die beiden Schwestern(?) des Dcchanten von

Einsiedeln wieder in das Kloster aufnehmen oder aber deren zugebrachtes Gut herausgeben wollen, damit man

sie anderwärts unterbringen könne. Absch. 134. g. — 569. (1590). Der Baumeister sucht um die Bewilligung

nach, zu Vollendung des Klosterbaues eine Steuer einsammeln zu dürfen. Das wird, wie früher, bewilliget

und Lucern beauftragt, ihm die »öthigen Scheine auszufertigen. In Betreff des Zugrcchts über einen vcr-

kauften Wald will man mit Zürich Nüksprache nehmen. Ibid. i. — 576. (1590). Weil Vogt Betschart über

die Späne zwischen dem Gotteshans und denen von ^Dießenhofen genaue Kenntniß hat, soll er auf den

19. Juli dorthin sich verfügen und inzwischen, bis die andern Gesandten auch ankommen werden, mit dein

Guardian über die Sachen sich besprechen. Auch Jnnker Kaspar Ringt soll am 23. Juli daselbst sich ein¬

finden und mit den andern Gesandten die Späne gütlich austragen helfen. Ersteres wird Schwyz, lezteres

Schaphausen in den Abschied gestellt. Absch. 138. Iik. — 571. (1590). Der Guardian verantwortet sich gegen

die Anklagen derer von Dießenhofen. Ans seinen Wunsch gibt Burgermeister Meyer Bericht, wie diese, durch

ihren Sekelmeister aufgewiegelt, dem Guardian gedroht haben und mit dem Nachrichter hinnntergezogcn seien.

Da sich aus diesen Mittheilungen ergibt, daß die von Dießenhofen sich grob verfehlt haben, wird ihnen ge¬

schrieben, sie sollen, wenn sie einige Rechte am Gotteshaus, an den hohen und nieder» Gerichten, am Weiher

und an andern Dingen daselbst zu haben glauben, ihre Rechtstitel auf nächster Tagsaznng zu Baden auflege».

Heimzubringen. Absch. 144. lc. — 572. (1590). Peter Feer und Landammann Schiltcr erstatten Bericht über

den Fortgang des Klosterbanes. Darüber sollen die Gesandten ans nächsten Tag zu Baden instrnirt werde»!

den Frauen wird geschrieben, bis auf weitern Bescheid sich an die zu Baden erlassene Verordnung zu halte».

Absch. 146. I. — 573. (1590). NochuS Nachkur, Baumeister des Klosters, führt Klage gegen Schultheiß

und Rath zu Dießenhofen wegen Eingriffen und Beleidigungen. Die von Dießcnhofcn suchen sich darüber z»

verantworten und verlangen Schuz und Schirm. Nach Abhörnng der vorgelegten Urkunden wird erkannt: Die An¬

stände über die hohe und niedere Gerichtsbarkeit und über den Weiher bleiben bis auf nächste Tagsaznng verschöbe»,

fiir die angethanen Beleidigungen und den erwiesenen Troz sollen die von Dießenhofen den IX Orten 50 Gld.

und dem Kloster 100 Gld. an Kosten und Schaden binnen Monatsfrist als Buße bezahlen, mit dem Rechte

des Regresses auf die Schuldigen. Absch. 149. f. — 574. (1590). Wegen neuerlichen Unordnungen in del

Verwaltung des Klosters werden Landammann Schilter, Landammann Hässi und der Landvogt zu Bade» be¬

auftragt, die Ordnung daselbst wieder herzustellen; was sie anordnen, bei dem soll es gänzlich sein Verbleibe»

haben. Ibicl. q. — 575. (1590). Man findet rathsam, die frühern Gesandten nochmals nach Paradies Z»

sende», um über alle Anstände gründliche Untersuchung anzustellen und die Originalbriefe der Freiheiten des

Klosters in Sicherheit zu bringen. Absch. 152. v. — 576. (1590). Gemäß des lezten Abschiedes zu Bade»
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stellen I)r. Johann Kircher, Provincial des Barfüßerordens i» oberdeutschen Landen der straßbnrgischen Pro¬
binz, und die Abgeordnetender sechs Schirmorte an die Frauen die Frage, was für Klagen sie gegen ihren
Bauherrn vorzubringen haben. Die Frauen danken für die Begrüßung und das Wohlwollen ihrer geistlichen
und weltlichen Obrigkeit und eröffnen, daß sie jezt gegen den Bauherrn und Verwalter nichts zu klagen haben,
^ er versprochen habe, bei Einkäufen fortan bessere Vorsorgen zu treffen, auch stets gute Rechnung abzulegen;
U)as Junker Peter Feer anbelange, so habe derselbe ihnen einen Vollmachtsbrief von sechs Orten vorgewiesen
und vermeldet, er werde, wenn ihm nicht gute Rechnung gegeben werde, gegen den Verwalter andere Mittel
uu die Hand nehmen. Der Bauherr und Verwalter bittet zu berüksichtigen, welch' schwierige Stellung er bei
der Übernahme gehabt, und ihn nach Ablegung der Rechnung von der Verwaltung zu entlassen,damit er dein
Gottesdienstbesser obliegen könne. Absch. 154. u. — 577. (1590). Die Klosterrechnung,welche an Einnahmen
und Vorräthcn circa 13,578 Gld. erzeigt, wogegen das Kloster 4418 Gld. Schulden hat, wird genehmiget
u»d der Verwalter in dieser Beziehung als genügend verantwortet erklärt. Idicl. k. — 578. (1590). In dem
Anstand der Klosterfrauen mit dem Guardian wird Folgendes verordnet: Äbtissin und Convent sollen bei
ihrer geistlichen Gewalt verbleiben und den Gottesdienst so besorgen, wie sie es vor Gott und der geistlichen
und weltlichen Obrigkeit verantworten können, ungehindert vom Guardian, dieser soll nur Acht haben, daß
^ni genug geschehe; in allen andern Sachen aber sollen die Frauen dem Guardian gehorsam sein. Hinwidcr
>vird der Guardian beim Abschied vom 30. März 1588 belassen, gemäß welchem er den Bau zu leiten und
bie Verwaltung zu führen hat, er darf aber ohne Zustimmung der Schirmorte nichts verändern oder an¬
keifen; ans Anfragen der Äbtissin soll er ihr über Alles gebührendeAuskunft geben; findet sie es für nöthig,
über dieses oder jenes zu klagen, so soll sie zuvor den Guardian warnen und erst dann, wenn nölhig, die
stlage vor die sechs Orte bringen, umgekehrt soll auch der Guardian dieses Recht haben; geistliche Sachen
stllen vor die geistliche Obrigkeit gebracht werden. Ikicl. o. — 579. (4590). Dem Guardian wird mit Nük-
stcht ans die von der Mehrheit der regierende» Orte ertheilte Bewilligung gestattet, gegen Einseznng der Ge-
^chtsamcnzu Neftenbachin Basel 0000 Gld. zu 5 Proccnt anszunehmen,um daraus die von Christof Pchern
5" FrcndcnfellS »in höhere Zinse entlehnten 1000 Gld. znrükzubezahlen, alle Schulden des Gotteshauses zu
Aigen ,,„h he,, Nest zu dem Bau und auf andere nüzliche Weise zu verwenden. Idici. <1. — 589. (1590).
^»dammann Schilter erstattet Bericht über seine Sendung in's Kloster und zeigt an, daß ihm die Urkunden
^selben »och nicht zugestelltworden seien. Er wird nenerdingS beauftragt, fragliche Briefe abzufordern, zu
bezeichnen und zu Händen der Schirmorte und des Klosters dem Landvogt zu Baden zu übergeben; dabei wird
^schlössen, die Verwaltung des Klosters einem Weltlichenzu übergeben und den Guardian (Nochns Nachbnr)
wieder in sein Kloster zu weise»; Lucern, das sich gegen den Provincial und Guardian wegen Ausweisung
seiner Töchter beschwert und den betreffendenAntheil Kosten von dem Kloster znrükvcrlangt, wird ersucht, der
8'vlgen wegen davon abzustehen. Absch. 150. v. — 581. (1590). Landammann Schilter entschuldigt sich,
^arum er dem Befehl, nach Paradies zu reisen, noch nicht nachgekommen sei. Der Auftrag wird erneuert.
Absch. 157. — 582. (1590). Schwhz soll dafür sorge», daß Landammann Schilter unverzüglich nach Paradies
s'A) verfüge oder daß Jemand anders damit beauftragt werde. Absch. 159. e. — 583. (1591). Die Gesandten

übrigen Orte verwenden sich bei Lucern für „cntlcdignng" des Baumeisters dcö Klosters. Absch. 102. Ic. —
(1591). Schultheiß und Stadtschreibcr zu Dießcnhofen eröffnen, vor einigen Jahren sei zwischen Dießen-

h°se» und dein Kloster ein Vertrag über gemeinschaftliche Bennznng eines Weihers abgeschlossen worden, nun
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aber spreche die Äbtissin das Eigenthum desselben an; sie bitten daher um Schnz oder um Ablösung ihres
Rechtes. Die Parteien werden auf nächste Jahrrechnuug gewiesen. Absch. 168. x. - 585. (1591). Das Ge¬
such von Äbtissin und Couvent um Fenster mit der Eidgenossen Wappen in die neuerbaute Kirche wird in
den Abschied genommen. Absch. 178. I. — 58k. (1591). In dem Anstand zwischen Dießenhofcn und dein
Gotteshaus wird gesprochen,der Guardian soll seine Ansprache von 190 Gld. an die von Dießenhofen auf¬
geben, für ihr Recht an dem halben Weiher sollen denen von Dießenhofen 900 Gld. bezahlt werden und dann
der Weiher dem Kloster für ewig als Eigcnthnm gehören; sobald die von Dießenhofenerkläre», daß sie diesen
Spruch annehme», soll der Vertrag durch den Landschreiberausgefertigt werden. Ikicl. z-. - 587. (1592).
Äbtissin und Couvent bitten nochmals um Fenster mit der Eidgenossen Ehrenwappen in ihre nenerbanteKirche.
Wird in den Abschied genommen. Absch. 210. n. — 588. (1592). Zu Erreichung einer Verständigung zwischen
dem Kloster Paradies und der Stadt Dießenhofen sollen beide Parteien ans nächste Tagsaznngnach Baden
citirt werden. Absch. 218. g. — 589. (1595). Die VII katholischen Orte sollen ihre Gesandten ans nächste
Tagsaznng zu Baden instruiren: 1. in Betreff Bewilligung an das Kloster Paradies, von dem N vllenbergischenKloster¬
frauengeld etwas aufzubrechen, um einige Beschwerden abzulösen und den verkauften Wald Kohlfirst wieder zu
Händen zu ziehen; 2. über Angelegenheitender katholischen Religion und des Schultheißenamts zu Dießen-
Hofen. Absch. 275. i. — 530. (1596). Auf der bevorstehenden Tagsaznng zu Baden wollen die V katholischen
Orte im Verein mit dem Gesandten von Glarns darauf halten, daß das Kloster Paradies im Weidgangstrcit
mit dein Kloster zu Dießenhofenin seinen Rechte» geschirmt werde. Schwyz soll inzwischen den Landvogt in«
Thnrgan beauftragen, über ine Anstände wegen „des Regiments" zu Dießenhofen einen Untersuch anzustellen
und darüber zu berichten. Absch. 295. Ii. — 531. (1596). Rochus Nachbnr, Bauherr des Klosters, berichtet
über dessen Anstände mit denen von Dießenhofen wegen des Zehntens, und mit Hans zum Thurn wegen des
Weidgangs. Da nn» diese Händel zu Baden vorkommen werden, so sollen die Gesandten dahin sich zuvor
mit dein Bauherrn bespreche», damit man in» Rechten den nöthige» Bericht geben kann; auch über den voin
Kloster prätendirten Weidgang im verkauften Wald Kohlfirst sollen die Gesandten ans die Jahrrechnuug z»
Baden instrnirt werden. Absch. 901. cl. — 533. (1596). Die sechs Schirmvrte des Klosters geben ihre Ein¬
willigung, daß mit dem Prediger zu Neftenbach wegen seiner Pfründe eine gütliche Vereinbarung getroffen
werde. Absch. 316. m. — 51)3. (1596). Lucern soll den Gültbrief von 9000 Gld. ans das Kloster Paradies
gegen Christof Tschndi von Glarns in der sechs Schirmorte Namen besiegeln. Absch. 318. st. — 534. (1597).
Wegen Eingriffen in die Rechte des Klosters will man auf nächster Tagsaznngzu Baden mit Zürich und
Schaphausen sprechen. Absch. 325. 1. — 535. (1597). Man findet, daß Lncern mit seinem Auftrag an de»
Landvogt in Betreff des Klosters Paradies wohl gethau habe; ans nächste Tagsaznng soll man den Gesandte»
Vollmachtenertheilen, damit der Bauherr den Klosterbau vollenden könne. Absch. 328. In — 53K. (1597).
Die Gesandten, welche dieser Tage nach Appenzell gehen werde», erhalten Auftrag, über den Bau des Klosters
und andere Dinge sich zu erkundigen und darüber zu berichten. Absch. 336. k. — 537. (1597). Landamma»»
Waser, der mit Beaugenschcinigungdes Klostcrbaues beauftragt worden war, erstattet befriedigenden Bericht.
Wird verdankt und die Verantwortung des Bauherrn genehm gehalten. Nichts dcstowenigerwill man stets
ein wachsames Auge haben, um bei Zeiten Allem begegnen zu können.' Absch. 340. x;. — 538. (1598). Be¬
züglich des Weidgangstreites zwischen den Klöstern Paradies und Dießenhofen solle» die Gesandten der katho¬
lischen Orte auf die Tagsaznng zu Baden instrnirt werden, damit endlich eine Abtheilnng gemacht werde.
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Absch. ZSZ. f. — 599. (1598). Das Gesuch des Klosters, es möchte ihn, jedes der Schirmorle 200 Gld. auf
sechs Jahre zu Vollendung des Klosterbancs leihen, und der Anstand wegen Dießenhofen werden von den
V katholischen Orten in den Abschied genommen. Absch. 358. o. -- 000 (1599). Der lezteö Jahr erlassene
Spruch zu Beilegung der vieljährige» Streitigkeiten zwischen beiden Klöstern Paradies und St. Katharinenthal
über Märchen, Güter und Weidrechte wird zu .Kräften erkannt. Sodann wird der Guardian ermahnt, sich
svrtan ruhiger zu verhalten und nur für den Bau zu sorgen, indem man sonst andere Maßregeln gegen ihn
^greifen würde. Absch. 391. v. — 001. (1900). Dem Guardian werden die nöthigcn Weisungen in Betreff
bes Baues und anderer Dinge ertheilt. Dabei wird beantragt, den Bau und die Verwaltung einem geeigneten
Mann zu übertragen. Absch. 398. i. — <>02. (1000). Nach Anhörung eines Berichtes der Gesandten, welche
"n Kloster gewesen sind, werden den« Guardian verschiedeneWeisungen über Details des Klosterbanes ertheilt.
Dabei hält man für nöthig, an die Stelle des Gnardians einen andern Schaffner zu erwählen. Ans nächste
Tagsazung soll den Gesandten Vollmacht gegeben werden bezüglich des Gesuchs der Äbtissin um einen Vorschuß
bv» 200 Kronen von jedem Ort; das Geld soll aber nicht mehr dem Guardian, sondern dem neuen Schaffner
^»gchcindigt werden. Absch. 407. n. — 003. (1000). Ans nächste Jahrrcchnnngstagsaznng sollen die Gesandten
"'struirt werden, ob man der Frau Äbtissin einen Vorschuß machen wolle oder nicht, damit der Bau gefördert
iverdc und sie sich zu verhalten wisse. Absch. 410. I. — <>04. (1000). Der Provincial des Barfüßervrdens
^stattet mündlich Bericht über die Angelegenheiten des Klosters, auch langt ein Schreibe» von den Frauen
baselbst ein. Da aber einige Gesandten darüber nicht instrnirt sind, so wird die Sache ans die Tagsazung

Baden verschoben; dort sollen dann I. die angemessenen Weisungen sowohl über Beendigung des Baues
cüs über die künftige Verwaltung erlassen und 2. das Verhältnis; des Schaffners festgestelltwerden, wie er
^s Diener und nicht als „köstlicher Hofmeister" zu dienen habe, 3. jedes Ort die Snmme, welche es vor-
üveken will, erlegen, 4, der Bauherr genaue Rechnung stellen. Absch. 412. in — 005. (1000). Ans das Ge¬
such der Äbtissin und des Cvnvents, man möchte 1. ihnen den Guardian, der mit dem Bau und Andcrm dem
Zoster übel hanshalte und viele Schulden auflade, abnehmen und einen Verwalter geben, 2. einen Vorschuß
"lachen, damit sie die Kirche ausbauen und die laufenden Schulden tilgen könne», wird beschlossen, der Guar¬
dian und der Schreiber sollen durch Kirchenrüfeden Schnldenstand des Klosters in Erfahrung bringen »nd
binnen zwei Monaten ihre Rechnung bereit halten; die auf den 27. September auf den Span zu Frauenfeld
abgehenden Gesandten sollen dem Guardian die Rechnung abnehmen, ihn absczen und die Verwaltung den
Tranen übergeben ; schließlich werden dem Kloster 100 Kronen (von jedem Ort) auf sechs Jahre unverzinslich
bewilliget. Absch. 414. — 000. (1000). Äbtissin »nd Convcnt klagen, daß der Guardian bereits über
^,000 Gld. Schulden gemacht habe, und wünschen den alten Provincial, Joachim Lang, für den „äußerlichen"
Hcnlshalt anzustellen. Antwort, sie sollen sich einstweilen mit dem Beichtiger bchelfe», man werde darauf
bedacht sein, ihnen nächstens einen geeigneten Verwalter zu geben; inzwischen sollen sie auch den Schreiber
beibehalten und sich von ihm wöchentlich Rechnung geben lassen. Absch. 422. g. — 007. (1000). Die V ka¬
tholische» Orte, deren jedes der Äbtissin »nd dem Convcnt 100 Kronen auf sechs Jahre unverzinslich dar-
üeliehen hat, bitten Glarns, dem Gotteshaus ebenfalls einen Vorschuß zu machen, was dieses in den Abschied
"ünint. Absch. 425. Ii. — 008. (1001). Nach Anhörung eines Berichtes des Hofmeisters des Klosters werden
brei Gesandle bezeichnet, welche die Angelegenheitendesselben mit den Frauen in'S Reine bringen sollen,
^'kelmeister Schmid von Uri wird bevollmächtigt,dem Kloster 3000 Gld. zu leihen. Absch. 428. 0. — 009.
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<1602). Jakob Steiger von Uri, Hofmeister des 5tlosters, stellt die Nothwendigkeit eines Anleihens dar, um

den Klosterbau vollenden und die Kosten der Haushaltung bestreiten zu können. Es wird ihm bewilligt, 1000

Gulden aufzubrechen. — Sein weiteres Vorbringen über der Töchter Tisch- und Pfrundgeld wird in den Ab¬

schied genommen. Absch. 454. Ii. — 610. (1602). Jedes Ort soll seinen Beschluß in Betreff des Klosters so

bald als möglich nach Lucern schikcn. Absch. 455. n. — 611. (1602). 1. Die Belohnung und Verabschiedung

des Guardians, der den Bau des Klosters vollendet hat, wird einstweilen verschoben. 2. Vogt Zweyer zu

Kaiserstuhl wird beauftragt, in'sgeheim Nachforschungen nach dem vermißten Urbar über den Zehnten zu

Schlatt anzustellen; auf der Jahrrechnnngstagsazuug will mau den Stadtschreiber zu Dießenhofen und den

gewesenen Schreiber des Klosters, die beide verdächtig sind, darüber einvernehmen. 3. Die vorgeschlagene

Änderung in Betreff des Verwalters wird nicht zwekmäßig gefunden. 4. Ans wichtigen Gründen wird auch

der Verkauf des Zehntens zu Neftenbach nicht bewilliget, dagegen will man mit Zürich Rüksprache halten,

damit die großen Kosten bei Verleihung dieses Zehntens unterbleiben. 5. Auf nächsten Tag zu Baden sollen

die Gesandten in Betreff des Tischgeldes und der Steuer der Töchter instrnirt werden. Absch. 470. I. —

612. (1602). 1. Auf den Bericht des Klosterverwalters Steiger über den verlorenen Urbar des Zehntens zu

Schlatt wird einstimmig beschlossen, die Nachforschungen sollen im Geheimen fortgesezt und, wenn er nicht

gefunden würde, durch den Schaffner in Gegenwart des alten Zehntenmannes und anderer rechtlicher Leute

die zehntbaren Güter von Neuem bereiniget werden. 2. Zu Tilgung der Schulden mag der Schaffner auf

die Einkünfte und Güter des Klosters 4000 Gld. aufnehme». 3. Betreffs Aufnahme von Töchtern wird die

zu Lucern gemachte Verordnung bestätigt, also daß in Zukunft keine fremde Tochter, ohne Bewilligung der

Schirmorte, angenommen werden darf, und daß das festgesezte Pfrund- und Tischgeld nur für die Töchter

dieser Schirmorte für Münzgnlden gerechnet werden soll. 4. Die Äbtissin soll nach Verflnß der drei Jahre

ihrer Regierung die Stelle aufgeben und statt ihrer eine andere als Äbtissin fiir drei Jahre erwählt werden,

laut der daherigen Ordnung. Absch. 474. g. — 613. (1604). Auf die Anzeige der Äbtissin nnd des Con-

vents, daß der Klvsterbau nunmehr so weit vollendet sei, daß sie in's Kloster ziehen können, und daß die Be¬

reinigung durch den Verwalter Steiger auch zu Ende gebracht sei, wird diesem gedankt mit der Bitte, noch

fernerhin sein Bestes thnn zu wollen. Absch. 548. I. — 614. (1608). Ans dem mündlichen Bericht des

Beichtigers nnd einer ausführlichen Zuschrift von Äbtissin und Convent ergibt sich, daß das Kloster zur Til¬

gung seiner großen Schuldenlast die nieder» Gerichte zu Neftenbach zu verkaufen wünscht. Hierüber nnd be¬

züglich der im Bezirk des Klosters gefangenen und nach Franenfeld geschikten Weibsperson, sowie in Betreff

der Bestallung und Entlassung des Verwalters soll auf die badische Jahrrechnung instrnirt werden, wo man

die Verantwortung des Verwalters anhören will. Den Frauen läßt man durch den Beichtiger vermelde», daß

sie sich im Übrigen des Schnzes der V katholischen Orte zu versehen haben. Absch. 653. s. — 615. (1608).

Der Vater Beichtiger überbringt ein Schreiben der Äbtissin und des Convents an die V katholischen Orte,

worin sie ersucht werden, dein Gotteshaus bei seiner schweren Schuldenlast beholfen nnd berathen zu sein und

es bei seinen Freiheiten, besonders malefizische Personen zu verhaften, zu schirmen. Der Verwalter verant¬

wortet sich ans die gegen ihn eingereichten Beschwerden und gibt seine Entlassung ein. Man hält nun für

nöthig, durch eine Abordnung dem Verwalter die Rechnung abzunehmen nnd ihm seine Ausstände zu bezahlen.

Als Abgeordnete werden bezeichnet Landvogt Helmlin und Landammann Büeler, mit dem Auftrag, über ihre

Verhandlungen an die Obern zn referjren. Den Frauen wird bewilligt, ans Gutheißen hin der Schirmortt
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einen andern Verwalter, nnd zwar welllichen Standes, zn ernennen. Die Dcpntirtcn sollen anch trachten, wie

der Schuldenlast abgeholfen werden könnte, nnd nach abgenommener Rechnung dem Verwalter seinen Abschied

»nd den Frauen den begehrten Schein der Maleficanten halber geben. Absch. 072. x. — 016 (1009). Auf

die dringende Bitte der Frauen und ihres Beichtigers «in Hiilfe in ihrer bedrängten finanziellen Lage :c. wird

erkannt: I. das Gesuch um die Bewilligung zur Aufnahme von Töchtern soll in den Abschied genommen

werden; 2. den Frauen sei bewilliget, zur Ablösung der drükendsten Schulden eine bescheidene Summe aufzu¬

brechen; 2. der alte Verwalter soll sich bezüglich seiner Ansprache mit den Franen vereinbaren; 4. der begehrte

Revers der Freiheit halber soll bewilligt sein; 5. Landammann Beßler möge betreffs der abgekündcten Summe

»och ferner Geduld tragen. Absch. 081. 8. — 017. (1009). Da Landvogt Laab von Untcrwaldcn die meisten

Stimmen als neuer Verwalter aufgelegt hat, „hat maus nit endern khönnen". 11ml. v. — (»18. (1009). Die

Gesandten der V katholischen Orte nach Fraucnfeld sollen sich über die Angelegenheiten des Gotteshauses,

über die ihm obliegenden Beschwerden nnd seine Nechtsamen zn Neftenbach erkundigen, ob etwas nnd was zu

verkaufen rathsam sei oder nicht. Absch. 707. Ic. — 010. (1009). Lncern will dem Gotteshaus 9000 Gld. zu

Bezahlung seiner dringendsten Schulden Vorstreken, wenn die andern vier Schirmorte damit einverstanden sind,

blri, Unterwalden nnd Zug gebe» ihre Zustimmung, Schwyz nimmt es in den Abschied, soll aber so bald als

möglich seine Stimme nach Lncern schiken, damit dieses die Bescheinigung in der vier Orte Namen ausfertigen,

^siegeln und nach Uri schiken kann. Ibid. p. — <>20. (1009). Betreffs der Beschwerde des Gotteshauses

Paradies „von Ncfftenbach vnd Wildbans wegen gegen dem Finckcn" wird an Fink des Wildbanns wegen

bas Nöthige geschrieben, die Sache aber wegen Neftenbach ad rvlerondnm genommen. Absch. 713. rv. —

621. (1611). Schwyz und Glarns beschweren sich, daß vor einiger Zeit ein dem Gotteshaus gehörender

Ahnten zu Neftenbach an Zürich verkauft worden sei, ohne daß sie, die doch anch Schirmherren seien, etwas

davon gewnßt haben. Die andern Orte erwidern, sie haben geglaubt, die beiden Orte seien auch benach¬

richtiget worden, da der Verwalter in den Orten die Bewilligung dazu ausgebracht habe, um den Erlös zur

Tilgung von Schulden zu verwenden, sie seien übrigens bereit, ans Begehren genau zn berichten, wie der

Kauf ergange» und wo das Geld hingekommen sei. Absch. 776. y. <>22. (1017). Auf die Klage der Frauen

über den Zerfall der Gebäulichkeiten und über die mangelhafte Haushaltung, und auf ihre Bitte um einen

^eldvorschuß wird beschlossen, es sollen beförderlichst zwei Gesandte von Lncern nnd Nidwalden dahin sich ver¬

fügen, den Sachverhalt nntcrsnchen »nd dann das Nöthige anordnen. Der begehrte Vorschuß wird auf den

Fall, daß die Gesandten es nöthig finden, bewilligt. Absch. 948. v. — 028. (1017). Bei der vorgenommenen

ii»tersnchnng wird Alles in Holz nnd Feld, Im Kloster und an de» Wein- nnd Kornvorräthen nnklagbar ge¬

funden. Absch. 900. a. — 024. (1017). Der Verwalter Christof Laab legt in Gegenwart des Provincials,

der Frau Äbtissin nnd des Capitels vor den Gesandten Rechnung ab. Einnahmen 115>3 Gld. 0 Den., Aus¬

üben 1192 Gld. 1 Baze» 1 Den. Sie wird genehmigt und der Verwalter von dem Provincial nnd den geist¬

lichen Frangii belobt. Ibid. Ii. — 025. (1617). Äbtissin nnd Convcnt bitte» um Aufstellung von Statuten,

üüe der Verwalter die Personen, welche in Holz und Feld freveln, schmüzcn nnd schmähen, einander blntruns

Klagen, härdfahl machen, werfen, zuken nnd nächtlicher Weise über die Mauern einsteige», bestrafen solle;

dabei sollten die Hoflente angehalten werden, dem Verwalter zn schwören, daß sie diese Statuten halten wollen.

Ibid. o. — 020. (1617). Sie begehren fcrncr, daß zwei Rechnnngsbüchcr eingeführt werden, deren eines Jhro

^»aden (der Äbtissin), daS andere dem Verwalter zur Anfbcwabrnng zn übergeben wäre, daß alle Frohnfaste»
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die Äbtissin und der Verwalter einander Rechnung ablegen und die Rechnung gegenseitig unterschreiben, auch

wäre rathsam, daß jährlich Gesandte abgeordnet würden, nm Einsicht von den Rechnungen zu nehmen. Ibid. ä.

627. (1617). In der Ziegelhütte des Klosters sollte eine Herberge für den Ziegler eingerichtet werden, damit

er die Hütte besser überwachen könnte. Ibid. e. — 628. (1617). Äbtissin und Convent begehren, daß man

dem Gotteshaus zu einem Anleihen von 1000. bis 1200 Gid. verhelfe, da diese Summe ihnen für die noth-

wendigen Bauten und die Einsammlung der Früchte unentbehrlich sei. Ibid. 1'.

v. Reichenau.

629. (1687). .Klage über nnpriestcrlichesLeben der Ordcnsleute in der Reichenau. (S. Absch. 10. k.). --
639. (1698). Der Landvogt berichtet, daß die Amtleute des Klosters Reichenau einen Theil der Strafen,

welche er über Wucher verhängt habe, beanspruchen, und bittet »>» daherige Weisungen. Wird ml inskiuvn-

llnm genommen. Absch. 347. k>.
0. Rheinau.

(S. auch ReltgionSanstelegenhciten.)

Art. 631. (1687). Span zwischen dem Abt von Rheinau und Christof von Grütt. (S. Absch. 2. c).). —
632. (1688). Der Prälat gibt Rechenschaft über seine Verwaltung; er erstattet specificirte Rechnung über die

ablösbaren jährliche» Zinse, über die Einkünfte an Zehnten, über die während seiner Amtsverwaltnng ge-

kauften Gülten und Güter, über die Baukosten, über seine Schenkungen und über die Restanzcn verschiedener

Gefälle; er belegt, wie das Kloster bürgschaftsweise versezt und verschrieben sei für den Grafen von Fiirstcn-

berg gegen Einige von Basel nm 10,000 Gld., für den Grafen von Sulz gegen Schultheiß Pfhsfer nm 2600

Kronen, und gegen die Heideggischen Erben zu Waldshnt um 3000 Gld.; schließlich wünscht er, daß man ih>»

die jährliche Nechnnngsablage erlasse. Seine Rechnung wird genehmigt. Absch. 61. m — 633. (1692). Ab¬

geordnete des Abts Johann Theobald einerseits und des Grafen Rudolf zu Sulz andererseits eröffnen, daß

sich zwischen ihnen bezüglich der Fischcnzen, der leibeigenen Leute und des Zehntens Anstände erhoben habe».

Daher werden Gesandte von vier Orten bezeichnet, welche auf den 6. März zu Nafz sich einfinden, de»

Streithandcl untersuchen und auf gütlichem Wege beilegen sollen. Absch. 128. I. — 634. (1692). Der Prälat

von Rheinau führt vor den VII die Landgrafschaft Thnrgan regierenden Orten Beschwerde, daß, entgegen de»

Rechten des Gotteshauses in Bezug auf einige seiner Pfründen, der Vicar Pistorins im Rainen des Bischofs

von Constanz die Investitur und Beerbung dieser Pfründen zu Händen ziehen wolle, und bittet um Schirmnng

des Klosters bei seinen Freiheiten und Gerechtigkeiten. Wird ml iiwt.nlvnd>im genommen. Absch. 220. x;. ---
635. (1698). Dem neu erwählten Abt von Rheinau (Gerold I. Zurlanben) wird bewilligt, die Benedictio»

zu Rheinau zu halten, zugleich wird ihm als Prälat die Conftrmation ertheilt. Nidwaldcn und Glarus

stimmen nicht dazu. Absch. 364. p. — 636. (1607). Auf den Bericht, welche Unordnung neulich (l. März)

bei der Wahl des Abts (Ulrich Koch ans Whl) stattgefunden habe, wird an den Bischof von Constanz über

dessen Confirmation und in Betreff des Couventnalen Sebastian Harzer geschrieben, auch soll jedes Ort seine

Gesandten auf künftige Tagsazung mit Vollmacht abfertigen, damit man bei den alten Bräuchen »nd Gewohn¬

heiten bleibe. Absch. 616. k. — 637. (1616). In Folge der Beschwerden deö Abts gegen den Grafen vo"

Sulz wegen der Anlegung eines den Fischenzen des Klosters schädlichen Grabens,. Abhaltung des LangerichtS

auf der Brüke und prätendirter Osfenhaltnug des Briikenthors wird Zürich ersucht, an de» Grafen z»

schreiben. Über die Anstände des Abts init Zürich soll auf die Iahrrechnung instrnirt werden. (S. Absch-
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^0. b.). — 638. (1615). Jedes Ort wird seine» Gesandten Vollmacht geben, dem Prälaten in seinen An¬

ständen mit Zürich lind dem Grafen von Snlz allen möglichen Beistand zn leisten. Absch. 891. x. — 639.

(1615). Der Prälat zn Rheinau führt durch Abgeordnete Beschwerde gegen Graf Karl Ludwig von Snlz,

daß er 1. einen neuen Graben im Rhein habe machen lassen, wodurch dem Gotteshaus an seinen Fischcnzen

Abbruch geschehe, 2. entweder Entfernung des neuen Thors an der Nhcinbrüke oder dessen Offenhaltnng prä¬

mature, 3. sich die Kastvogtei über das Gotteshaus anmaße, und läßt bitten, den Grafen zn ermahnen, von

diesen beschwerlichen Punkten abzustehen. Nach Abhörnng einer Zuschrift des Grafen, worin er nnter Anderm

die Aufnahme eines Augenscheins begehrt, wird dem Prälaten geschrieben, daß man durch Abgeordnete den

Augenschein einnehmen und mit dem Grafen tractiren lassen werde; er solle einen gelegenen Tag hicfür be¬

zeichnen. Absch. 893. y.

p. NitterhauS Tobel.

Art. 646. (1596). Zwischen dem Ordcnsmcistcr der Johanniter in Deutschland und dem Commenthnr

^oll zu Tobel waltet ein ernster Strcithandel. Erstcrer verlangt des leztern Entfernung von der Conimen-

ihurei und Anerkennung des Arbogast von Andlau als Commenthnr, lczterer wünscht bei seiner Ernennung

geschirmt zn werden. Da nach Anhörung der Klagen und Antworten beider Parteien eine Verständigung nicht

erhältlich ist, wird der ganze Handel in den Abschied genommen. (S. Absch. 307. n,.). — 641. (1597). Der

Entwurf eines Schreibens an Uri in Betreff der Commenthnrei Tobel wird in den Abschied genommen, damit

jedes Ort seine Stimme darüber beförderlich nach Lucern sende. Absch. 340. e. — 642. (1599). Georg

Christof von Wiltingen, Commenthnr zu Hohenrein, und vr. Cabelius, Kanzler, als Abgeordnete des Meisters

des Johanniterordens i» Deutschland, eröffnen (am 14. Juli), daß Ludwig von Noll im Geucralcapitel zu

Scilla nicht allein seine Aufnahme in den Nittergrad, sondern auch seine Residenz und Anciennetät von der

Zeit an, da er in den Convent gekommen sei, erlangt habe, so daß er nun, da ihm Alles bewilligt worden,

blas ihm früher Grund zn Beschwerden gegeben, keine billigen Ursachen mehr habe, länger auf der Commcnde

Tobel zu bleiben und sie dem rechtmäßigen Commenthnr, dem Herrn von Andlau, vorzuenthalten, daher

Möchte man ihn anweisen, das Haus Tobel zu räumen. Weil die Gesandten darüber ohne Instructionen sind,

Mird das Begehren in den Abschied genommen; sie erwarten, daß unter diesen Umständen dem Orden ent¬

sprochen werde, ansonst die Parteien sich ans der Tagsaznng zu Baden am 5. September wieder einfinden

Mögen. Absch. 381. 5. — 643. (1599). Man will die gütliche Verglcichnng in Betreff der Commenthnrei

Tobel abwarten und dann ans nächster Tagsaznng bcrathen, wer sie besizen soll. Absch. 393. <1. — 644.

(1609). Im Namen des Andreas Stnrmfeder, Ritters des Johanniterordens und angehenden Commenthnrs

Hauses Tobel, erscheint dessen Schreiber und Vogt Adam Heller und begibt sich in der Eidgenossen Schirm

Mit dem Begehre», sie möchten des Nitterhanses Freiheiten und Gerechtigkeiten auch fernerhin erhalten. Dem

Mird nach altem Brauch entsprochen. Absch. 697. rv. — 645. (1611). Verhandlung betreffend Aufhebung des

Arrestes ans das Hans Tobel. (S. Absch. 776. x.). — 646. (1612). Was den Johannitcr-Arrcst zu Tobel

anbelangt, so soll derselbe also verbleiben, bis der Orden entgegen kommt, und zu Baden darüber berathschlagt

Merden. Absch. 797. «. — 647. (1612). Die Commenthnrcn von der Tann, Stnrmfeder und Consorten be¬

gehren Aufhebung des ans das Hans Tobel gelegten Arrestes und melden, daß bezüglich der Aufnahme der

eidgenössischen Cavaliere auf dem bevorstehenden Capitel werde verhandelt werden; dem Begehren des Herrn

den Roll sei von Malta ans entsprochen worden. Hierauf hat man sich entschlossen, den Arrest in Kraft ver-
175
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bleiben zu lassen, da die Commenthuren bezüglich der Ausnahme zu tractiren keine Vollmacht haben; de»
Cavalieren der Eidgenossen soll der freie Zutritt in den Orden und das Vorrüken zn allen Dignitäten offen
sein, gemäß des einstimmigen Beschlussesder deutschen Zunge und der päpstlichen Bestätigung, auch soll es
bei dem dem Commenthnr von Roll ertheilten Abschied verbleiben und er gemäß der nach langen Umtrieben
des Ordens erlangten Urkunde des Vertrags von 1602 und der Sentenz des Großmeisters von 1606 als
Cavalier cls 4ustitm eingetragen werden; daneben sollen ihm die aufgewendeten Kosten vergütet werden und
das ihm und den Seinigen in keiner Weise zum Nachtheil gereichen. Absch. 806. m.

20. Localcs.
(Zu Ergänzung dieses Abschnittes in Betreff der Orte Bußnang, Diesenhofen, Fischingen, Frauenfcld,Gachnang, Illingen, Märweil

Mühlheim,Rheinau, Sirnach, Sommeri, Stellhorn, Thundorf,Tobel, üfflingen, Wengi, Wylen ist der Abschnitt-Kirchliches
und Glaubenssachen -c. zu vergleichen).

Bischofszell.
Art. 648. (1587). An die von Bischofszell wird geschrieben, sie sollen ihren Bürger Christof Mörikofer,

der gut katholisch sei, zum Stadtschreibernehmen, anstatt des gegenwärtigen zwinglischen Stadtschreibcrs. Absch-
4. — 649. (1587). Weil die von Bischofszell ans die Mahnung, sie möchten einen katholischen Stadtschreibcr
ernennen, es trozig abgeschlagenhaben und überhaupt auch in andern Dingen sich hochmttthig und ungehorsam gegen
die geistliche und weltliche Obrigkeit erzeigen, so sollen die Boten auf nächsten Tag zn Baden darüber instruirt
werden. - Absch. 7. ß. — 650. (1587). Alt-Sekclmcister B. Rietmann, alt-SpitalmeistcrI. Niedeisen und
alt-Stadtschreiber E. Scherl? zn Bischofszell haben einen Anstand mit Rath und Gemeinde daselbst. Erstere
eröffnen nun, es sei bekannt, daß schon seit einiger Zeit große Uneinigkeit zu Bischofszcll herrsche und daß sie
verlänindct worden, als hätten sie der Stadt und dem Spital nicht wohl hansgehalten; auf ihr Begehre»
habe man ihre Amtsrechnnngcngeprüft und daraus ersehen, wie sie während ihrer Verwaltung sogar Vorschüsse
gemacht haben; später sei durch einen Ausschuß ein Vertrag zwischen beiden Parteien errichtet worden, gemäß
welchem der Rath ihnen, de» drei Burgern, eine Summe von 042 Gulden sammt Zins zu bezahlen hätte;
nun aber werde dieser Vertrag nicht gehalten, daher sie verlangen müssen, daß man nicht nur den Rath zur
Bezahlung anhalte, sondern ihnen auch einen Abschied iiber ihre gute Verwaltung ertheile. — Nach Anhörung
auch der Gegenpartei und nach Untersuch der Rechnungen wird auf Ratification hin folgender Spruch erlassen-
1. Den drei Bürgern soll die laut Vertrag versprochene Summe ausbezahlt werden. 2. Die 150 Gld., welche
einige Bürger jenen drei zu bezahlen schuldig wären, sollen von der Stadt bezahlt werden. 3. Da aus de»
Rechnungen sich ergibt, daß die Genannten ihre Ämter gut verwaltet haben, so dürfen sie wieder zu alle»
Ämtern gelange»; daneben soll ihnen für alle Ansprachen die Stadt noch 600 Gld. bezahlen. 4, Hiemit soll
der Streit beendigt und alle gegenseitigen Reden vergessen sein. 5. Die drei sollen alle in Händen habende»
Briefe, Rödel n. dgl., welche der Stadt gehören, dem Rath übergeben.— Dieser Spruch wird von beide»
Parteien angenommen und zu halten eidlich versprochen. Absch. 38. u. — 65l. (1587). In dem Anstand
zwischen dem Bischof von Constanz und Rath und Bürgerschaft der Stadt Bischofszell wird folgender gütliche
Spruch erlassen: 1. Bei Besezung des Raths und des Gerichts soll es beim Herkommen bleiben, nämlich die
von Bischofszell sollen zwei alte Näthe ernennen, welche sammt dem Vogt (des Bischofs) noch zehn Näthe
vorzuschlagen haben; der Bischof hat dann das Recht, dieselben entweder zn bestätigen oder andere zn ernenne»-
2. Jeder künftige Vogt soll die Freiheiten »nd bischöflichen Confirmationen derer von Bischofszcll beschwören-
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Alle Ämter der Stadt und auch der Stadtschreiber solle» mit Gutheißen und in Gegenwart des Vogts
besezt werden; bei Nechnnngsablagen über die Amtsderwaltung soll der Vogt zugelassenwerden. 4. Die
Stenern sollen mit des Vogts Vorwissen verkündet und in seiner Gegenwartverrechnet werde». 5. Ohne
Bvrwissen eines Vogts sott weder Gemeinde, Rath noch Gericht gehalten werden, überhaupt sollen die von
Bischofszell sich weder in die hohe noch niedere Gerichtsbarkeit einmischen. 6. Da die Hanptursache dieses
langwierigen Streites daher rührt, daß die eine Partei ohne Vorwissen der andern ihre Beschwerden den Orten
borgebracht hat, so soll das i» Zukunft bei einer Strafe von 100 Gld. verboten sein. — Rath und Bürger¬
schaft wollen diesen Spruch nicht annehmen. Ilncl. d. — 652. (1587). Ab nächstem Tag zn Baden soll an

von Bischvfszellgeschrieben werden, daß sie bezüglich ihres Anstandcs mit der Stift Constanz beim leztcn
Bertrag bleiben sollen, da man dadurch zur Ruhe komme und der katholischeGlauben gefördert werde. Absch.
^2. p. — 656. (1588). Das durch den Kanzler der Stift Constanz vorgetragene Begehren, die von Bischofszell
iollen sich mit dem abgeschlossenen Vertrage zufrieden geben, wird in den Abschied genommen. Absch. 44. o. —
654. (1588). Auf einen Bericht von Propst und Capitel der St. Pclagienstift zn Bischofszcllan die V katho¬
lische» Orte in Betreff des CollatnrrcchtS einiger Pfründen, welche die Stadt inne hat, wird an den Bischof

Constanz geschrieben,er möchte die Anstände endlich beizulegen suchen. Absch. 63. e. — 655. (1588).
"ucern wird beauftragt, an die von Bischofszell in Betreff der stehen zn schreiben. Absch. 76. e. — 656.
sl592). Landamman» Schilter erstattet Bericht über seine Verrichtungen zn Bischofszcll hinsichtlich der Anstände
tische» der Stift und Stadt Bischofszell. Wird in den Abschied genommen.Zugleich wird Schwyz beauf¬
lagt, durch seinen Vogt zn Bischofszell Kundschaften aufnehmen zn lassen über die Lästerungen des Prädicantcn
^ider den katholischen Glauben. Absch. 20l. «. — 657. (1605). Der bischöflich-constanzischeSecretär Georg
^ebel eröffnet, über die von Bischof Marqnard der Stadt Bischofszcll erlheilte Freiheit, daß nämlich Vogt
^ Rath selbst Statuten und Saznngen machen dürfe», seien zur Zeit des Cardinals von Österreich Miß-
^'ständnisse erwachsen,die durch den Vergleich von 1582 beigelegt worden seien; in diesem Vergleich stehe unter
Ander»,, daß die Stadt keine Eingriffe in die hohe und niedere Gerichtsbarkeit des Bischofs machen dürfe; da

nun die Stadt bisher geweigert habe, eine einwilligende Erklärung abzugeben, so wünsche der Bischof, daß
^scs nunmehr geschehe, damit er sich zu verhalten wisse. Die Abgeordneten von Bischofszell entgegnen,dieser
^'likel widerstreite ihren Freiheiten, ja es stehe am Ende des berührten Vertrages von 1532: „Hicmit soll
^ Sach allcrding vsfgchebt, vcrglych'en vnd alle vorgclofneHandlung todt vnd absin, doch Jcdcmtheil sine»
Achten vnd gcrcchtigkcitcn vsscrhalb ernampler Pnncten ohnschädlich vnd ohnnachtheilig", von dem berührten
Gleitpunkt aber geschehe im Vergleich keine Erwähnung; sie seien übrigens in die Sache einzutreten nicht
^aßt und bitten um Aufschub bis zn künftiger Jahrrechnnng. Weil sich gezeigt hat, daß die Stadt schon
l'cderholt Verschiebung verlangte, und der Anstand selbst nicht bedeutend ist, wird erkannt, sie soll sich mit
^ Bischof z» verständigensuche», indem das viel Unwillen ersparen würde; könnte das nicht sein, so sollen
k>oc Parteien ans nächster Tagsaznng der VII im Thnrgau regierenden Orte mit ihren Nechtstilcl» versehen

^ einfinden; jedenfalls werde mit dem Urtheil fürgefahrcn, auch wenn der eine Theil ausbleiben sollte.
k. Dieszcnhofm.

<S. auch Kloster Parad,e«.>

Art. 658. (1589). Die Gesandten, welche nach dem Kloster Paradies abgehen werden, erhalten den
"ftrag, Schultheiß und Rath zu Dicßenhofenanzufragen, warum sie den Schultheiß Hechi ans dem Rath
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gestoßen haben, zngleich sollen sie sich für dessen Wiedereinsczungverwenden. Absch. 86. e. — K59. (1580).
Abgeordnete von Schultheiß und Rath zu Dießenhofenerlegen den gewöhnlichen Jahreszins und führen Be¬
schwerde, daß die Bürger von Stein und andere fremde Personen, wenn sie in Dießenhofen ungünstige Urtheile
erlangt haben, an die Eidgenossen appelliren, was wider die Freiheiten der Stadt sei, ja daß Hans Schnewli
von Stein bereits zum dritten Mal ein Urthcil an die Eidgenossen appellirt und geäußert habe, es seien die
zu Baden und zu Dießenhofen erlassenen Urtheile falsch und erdichtet; sie bitten daher, sie bei ihren Freiheiten
zu schirmen. Entscheid: Die von Dießenhofen sotten die Briefe über ihre Nechtsamcn und Freiheilen auf dein
nächsten Tag zu Baden auflegen; dem Landvogt wird befohlen, den Schnewli zu verhaften und ihm den Proceß
zu machen. Absch. 101. ii. — 6H0. (1590). Betreffs der Appellationen wird durch die Gesandten der IX Orte
gesprochen: Wenn Fremde oder Bürger, welche zu Dießenhofen ihr Recht nehmen müssen, ein Urtheil z»
appelliren begehren, so sollen sie nach alter Übung an die IX Orte appelliren dürfen, die nieder» Gerichts-
unterthanen aber, als Schlatt, Schlattingen und Basadingen, dürfen nur an die von Dießenhofenappelliren;
im Übrigen sollen die Freiheiten und Briefe der Stadt in Kraft verbleiben; die Proceßkvsten des Schnewli
von Stein sollen zur Hälfte vom Landvogt, zur Hälfte von der Stadt Dießenhofengetragen werden. Absch
123. v. — K6I. (1595). Über die frühere Beseznng des Schnltheißenamts zu Dießenhofen hat man noch nichts
Gründliches in Erfahrung bringen können, denn im Urbar zu Baden steht nur der Eid, welchen die vo»
Dießenhofen und Rheinau schwören müssen. Indem man den Landvogt und den Landschreiberbeauftragt
nachzufragen, ob der Schellenbcrgische Hof zu Dicßenhofen ein Pfandschilling sei oder nicht, und darüber z»
berichten, erhalten sie zngleich die Weisung, eine Abschrift des Eides zu nberschiken, den die von Dießenhvfe»
den Eidgenossenzu schwören haben. Absch. 277. ». - KK2. (1600). Auf die Beschwerde der Katholiken z»
Dießenhofen,daß die Evangelischen ihnen wider altes Herkommen einen zwinglischeu Schultheißen anfgenöthigt
haben, wird an Rath und Gemeinde von. Dießenhofen und an Zürich geschrieben,zngleich werden die Kanz¬
leien zu Baden und Frauenfeld beauftragt, die betreffenden Schriften hervorzusncheu;auf nächstem Tag z»
Baden sollen die Gesandten beantragen, daß die Verordnung von 1534 erneuert und gemäß derselben der
Schultheiß und die vier Näthe von den Eidgenossen ernannt werden, wie man es zu Bremgarten und Mel¬
lingen auch thut, und daß in Zukunft dem Landvogt anbefohlen werde, den Eid zu Dießenhvfenpersönlich
abzunehmen; das Begehren des Grafen von Zimbern an Dießenhofen sollen sie an die regierenden Orte
weisen. Absch. 398. v. Kl»!!. (1600). Bor einiger Zeit war in Dießenhvfenbei Erneuerung des Regiments
der bisherige Schultheiß übergangen und ein Evangelischer zu dieser Stelle erwählt worden, worüber die Ka¬
tholischen, obschon anfänglich damit einverstanden, in Lncern -sich beklagten. Da nun aber ungefähr 22 katholische
und 250 evangelischePersonen in Dießenhofensind und es bei diesem Verhältnis) nicht billig wäre, das Schnll-
heißenamt immer aus derselben Confession zu besezen, da gemäß Landfrieden die Wahl hier ebenso gut frel
sein müsse, wie zu Frauenfeld und anderstwo; da ferner noch andere Geschäfte in Dießenhvfen zu erledige»
sind, so hält man für gut, eineu Tag der regierenden nnd Schirmorte daselbst abzuhalten, zu dessen Aus¬
schreibung Zürich ermächtiget wird. Absch. 400. d. — KK4. (1600). Da zwischen beiden Religiousparteien Z»
Dießenhofen über die Besezung des Schultheißenamts- und anderer Ämter ein großer Zwist sich erhoben Hab
wurde nöthig erachtet, zu dessen Beilegung gegenwärtigen Tag abzuhalten. Nach Anhörung nun beider Parteie»
und nachdem die Gesandten der V katholischen Orte erklärt hatte», daß sie keine andere Instruction habe»,
als die Katholischen zu Dießenhofenbei ihrer alten Übung, nämlich vier katholische Räthe zu einem Schultheis»
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vorschlage» zu können, verbleibe» z» lasse», werde» vvn de» Gesandte» der evangelische» Orte, mit Einwilligung
jener der katholischen Orte, auf Ratification hin dahcrige Bergleichsartikelvorgeschlagen. (Das durch Landvogt
A'ey besiegelte Originalinstrnment dieser Bergleichsartikel liegt im Staatsarchiv Lucern). Absch. 400. —
(1000). W Mediationsvorschlagvorgelegt, welchen die Gesandten der drei evangelischen Städte jungst
Zu Dießenhofen über die Anstände zwischen den Anhängern der katholischen und denen der neuen Religion daselbst
entworfen haben, sowie auch die dagegen eingereichte Beschwerdeschrift der Katholischen. Der Borschlag wird
Uun mit den nöthigen Veränderungen zu Gunsten der Katholischen nochmals berathcn und jedem Gesandten
^schriftlich mitgetheilt, damit die Orte beförderlichst ihren Entschluß darüber zur Mittheilnng an Zürich nach
^ucern melden, auf daß dann der förmliche Vergleich ausgefertigt werden kann. Sollten die vorgeschlagenen
Veränderungen den drei Städten nicht genehm sein, so soll man dann auf einen andern gütlichen Vergleich
bedacht haben. Sobald diese Sache berichtigt ist, will man auch dem alten Georg Hechi, der vor Jahren ans

Rath gestoßen worden ist, behülflich sein. Absch. 407. ci. — Kk>l». (1000). Die V Orte wollen zu Baden
beantragen, daß der DicßenhofencrVertrag durch den Landschreiber zu Franenfeld doppelt ausgefertigt und
ber eine Brief den Katholischen von Dießenhofe», der andere Luccrn eingehändigt werde. Absch. 412. n. —
6^7. (1002). Die auf der Jahrrechnnngzu Baden versammelten Gesandten der regierenden Orte erlassen
folgenden Ausspruch im Streite der beiden Neligionspartcien zu Dießenhofen betreffs Besezung der Ämter:

„Wir -c. (folgen die Namen der Gesandten) bekennend vnd thnnd knndt allermenigclichem offembar mit dißerm bries:
sich dann etllichc Zyt vnnd Iar har entzwüschent beiden Ncligionsgnoffcn zu Dießen- f hoffen von wegen beseh- vnnd

Entsetzung eines Schultheißenvnnd annderer Jrcr Emptcren Irrung, Spänn vnnd mißhellung, darus lychtlich allerlei) Vn°
kaths cnlston vnnd erivachssen mögen, erhept vnnd zugetragen, Haben wollermclttcvnnsere f gnädigen Herren vnnd oberen
basselbig mit bcdnren vnnd mißsallen verstanndcn, vnnd darnfs zu Hinleg- vnnd abschaffnng dcro, onch zu pflannh- vnnd
^chalttung guter, fridlicher, srünndtlicher vnnd bürgerlicherEinigkeit, thrüw vnnd liebe, j Haben sie Ire Gesanndtedahin
Te» Dicßenhofsen verordnet, sc) zu beidenthcillen (ivo milglich) Inn der güette vnnd srünndtlichleit zuuerglychen,welchem sy
llchorsammlichennachkommen, vnnd darnfs nach beidertheillen Verhörrnng, j Clag, Antwurtt, redt vnnd widerred zwüschent
°l>geineltten Parthvgen ettliche inittel vnnd Ärtickell vff gefallen JedeS Herren vnnd oberen Ratification gesteltt, welche
Littel! aber domalen von den Herren Gesanndte» obgenantcr Niin Ordte» f alhie zu Baden Inn Ergönw vff einer Tag-
^istung Anno Sechszechenhnnderten vff Mentng nach Judica In der Fasten InnammenJrer aller Herren vnd oberen, so
W Dießenhoffen verabscheidet worden, vinb ettliche Artickel erliitcrt, wie sie sich zu beiden- f thcillen In Iren Empteren vnnd
Ziehungen verhallte» söllend. Diewyl vnnd aber sölliche Erlliternng von den vnnsern von Dießenhoffennit angenommen
"och geuellig gwessen, sonnder vermeint, das die zwen Ärtickell dess Statlschryber f vnnd Oberiveibel Ampts solle also vß-
tzethon vnnd Hindan geseht werden, so sygen si> Inn übrigen gestellten vnnd erlüterten Articklcn zesriden. Welches SpannS
balber sy von Dießenhoffen vff Jetzthalttender Tagleistnng der Iar- f rechnnng vor vnns Innammen vnser Herren vnnd
Oberen erschinen vnnd an vnns begcrtt, sy dess StattschryberSvnnd OberweybelsEndernng halb zncntlassen, dann söllichs
^unen zimmlich vnkommlich fallen welle, doch wellen s>> vnns alls Iren j gnädigen Herren vnnd oberen dissere Ire Sachen
barinn zehanndlen hcimbgeseht haben; was dann wir Innammen vnnser Herren vnnd oberen erkenne» werde», wellen sy
blnnselbigengehorsamnilich gelübcn vnnd nachkonnncn. Bund j nachdem wir die abgesanndten von den vnnsern Schultheis
u»nd Ruth zu Dießenhoffen In Irem bcgerren der lennge nach angehördt vnnd vcrstannden, daruff haben wir vnns Jn-
sUnnnien vnnser Herren vnnd oberen erkenndt vnd gesprochen, f Also das es by vorgemelttenvnd erlüterten Articklcn, Anno
^chßzechenhnnderten vmb Indien I» der Fasten confirmicrt vnnd bestät, verblybcn. Dem ist also: Nammlich vnnd
bezz Ersten, Diewyl ein gmeine Bnrgerschasft f mit gmeinem Meer Hanns Balthassar Nennckern, Seckellmeistcrn, zu Irem
Schultheißenerwölt, so sölle es darby beston vnnd verblybcn, vnnd wann er In das Ampi tritt, dess RychSuogts vnnd
»eckelmeister Anipt onch vff gstalt vnnd Formm, s wie hernach verstnnnde», abgon sölle. (st n in annderen. Wann sy
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künfftigclich nach Iren Brüchen vnnd altten härkommen das Regiment widerumb besetzend, söllend sy vß den Vier altten
Päthen der Catholischen Religion, j welchen sy am geschicklichisten vnnd am nutzlichisten beduncken wirtt, einen Schultheißen
erwellen vnno ncmmen, also vnnd mit der heiteren erlüterung, das fürhi» ein Jar (einer) von der Catholischen-, vnnd das
annder Jar einer von der s Enangelischen Religion sin vnnd das SchultheißenAmpt verwüsten, vnnd soll dann der alt
vnnd abgennd Schultheis desselben Jars Statthalter vnd Rychsuogt sin vnnd blyben. Zum Dritten, So söllend die
vier alten Rüth j verplyben, darnebent aber von der Enangelischen Religion anch vier genommen werden, dieselben Acht
noch vier nemmen vnnd von Jeder Religion Zween erwellen söllen; Vnnd so dann einer von dennselben Achten mit tod
abgiennge oder j sonnsten vnthngentlich sin wnrde, sölle allwegen an dess abganngnen statt einanndcrer derselben Religion
des abgestorbnen gewessen genommen werden. Zum Vierdten. Das Seckclmeister Ampt belanngende, söllen sy die s
kleinen Rath zwen von beiden Religionen erwellen, da der ein das Ampt ein Jar lang vnnd dann der annder ouch ein
Jar versächen vnnd Jeder vor Schultheis vnnd kleinem Rath gepürrende Rechnung geben sölle. Zum j Fllnfsten söllen
sy von Dießenhofsen klein vnnd gros Rüth Burger anzunemmen gemalt haben; Nammlich wann einer in der Eidtgnosschafft
geporen ist, der sölle nit In das Regiment gebracht werden, Er sye dann zuuor sechs Jar s Jngesäßnerburger gwessen;
Glycher gestalt wann einer vsserthalb der Eidtgnosschafft angenommenwirt, der sölle ebenmäßig nit In das Regiment gesetzt
werden, Er habe dann zunor acht Jar alda gehnßet vnnd gewont. Zum s Sechsten, Anträffend das Buwmeister,
Spittalmeister, Mzücher- vnd Vmbgeltter Ampt, da sölle von beiden Religionen zu dissen Empteren thugentlichevnnd be¬
queme Personen, der Buwmeistervier Jar, der Spitalmeister sechs Jar, der Jnzllchcr s zwey Jar vnnd der Vmbgeltter ei»
Jar vmb das annder gesetzt werden. Was dann das Stattschryber Ampt antrifft, so soll der Jetzig Stattschryber das-
selbig Ampt noch zwey Jar lanng versechen, vnnd nach verschynung gc- j meltter zwey Jaren söllen sy einen Catholischen
Stattschryber nemmen vnd setzen, der das Ampt sechs Jar vcrsäche, vnnd nach verschynungsölcher sechs Jaren söllen sy
widerumb einen von der Evangelischen Religion nemmen, der j das Ampt ouch sechs Jar lanng versuche, vnnd dannenthin
gemelt Stattschryber Ampt also von Sechs Jaren zu Sechs Jaren lassen der keere nach vmbgon. Es soll ouch kein Mcßyff
von denn Schultheißenverschickt noch gsiglet s werden, sy sye dann zunor de» Rüthen vorgetässen worden, das dieselben
von der meerthcil beider Religionen darby sygind. Zum Sibenden, dess Ober Stattknechts Ampt berllrende, da sollend
die Jetzigen Dry, Im- j fahl sy sich der gepllrr nach tragend vnnd halttend, verplyben,da aber einer vß denselben todes
verschiede, ein anndern, so der Catholischen Religion, an sin statt genommen werden, also das Jederwylen Zwen von der
Enangelischen vnd s einer von der Catholischen Religion sye; Also wann ein Schultheis von der Catholischen Religion, so soll
der Ober Stattknecht onch Catholisch sin, vnnd wann der Schultheis der anndern Religion, so soll der Ober Stattknecht
ouch siner s Religion sin, vnnd söllen die anndern zwen desselbigenJarS nur gmeine Diener sin. Vnnd letstlich, All
annder Jr der Statt von Dießenhoffen Sachen vnnd Verwaltungen beträffend, söllend dieselben wie von altter s vnnd bißhar
ohne einiche gefahr geübt vnd verrichtet werden vnnd sonnsten sy In all annder weg by Iren alten Brüchen, Fryheiten
vnnd gerechtigkeiten verplyben, vnnd so sich Inn künfftigem der Besatzung der Emptern vnnd j sonnst etwas Spanns von
einem oder dem annderen thcil zutragen möchte oder wurde, dieselben von denn Regierenden Ordten falls Jrcr Rechte»
Ordenlichen Höchen Oberkeit) vßgesprochen vnnd erördtertert werden söllenn. s Vnnd dess zu wahrem Vr kann dt so
halt der fromm Erenuest vnd Wys vnnser Jnsonnders gethrüwer lieber Lanndtuogt zu Baden Inn Ergöuw, Anthonj
Claußer, dess Raths der Statt Zürich, sin eigen Jnsigcll Jnnammen vnser aller off- > entlich ann dissen brieff gehennckt,
der geben ist denn Nüntzechenden tag dess Monats Julis, von der gebnrtt Christi, vnnscrs lieben Herren vnnd Selig-
machers, gezaltt EinthussendSechshundert vnnd zwey Jar." *) Absch. 474. u.

Art. 668. (1603). Sylvester Hubcr beklagt sich mit Zuschrift vom 12. Juli an die iu Baden versammelte»

Gesandten der V katholischen Orte, daß er, obschon ihm von den regierenden Orten das Amt eines Stadt¬
schreibers zu Dießenhofen zugesichert worden sei, diese Stelle bisher nicht habe antreten können. Absch. 504. x.
— 669. (1909). Beide Schultheißen von Dießenhofen führen im Namen der Stadt Klage, daß, obschon von
jeher die Domstift Constanz den Amtmann aus ihrer Stadt genommen, sie dermalen Herrn Steiger von Uri

*) Original im Staatsarchiv Lucern,
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dazu erwählt habe; zwar habe» sie gege» diese Person keiue Klage, aber eS sei zu besorgen, es möchte auf
diese Weise der Anfang gemacht werden, später wieder einen Andern, ja sogar einen Ausländer, cinzusezen;
iveil nun aber das Amthaus Tag und Nacht offen sei und daher mit der Zeit für die Eidgenossenschaft
Gefahr erwachsen könnte, bitten sie, dieser Sache gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Wird in den Abschied
genommen und an die Domstift geschrieben, sie möchte ihre dahcrige Gerechtsameauf künftiger Tagsazung
vorlegen. Absch. 697. Ii.

v. ssrauenscld.

Art. 670. (1594). Das Gesuch der Stadt Frauenfeld um eine Nnterstüznng zur Vergrößerung ihres
Spitals und „Seelhnßes der Armen" (Armenhauses) wird in den Abschied genommen.Absch. 262. <1. —

(1608). Landwcibel Rüpplin zu Fraucnfeld bittet die katholischen Orte, an der Stelle seines verstorbene»
Lohnes, dem s. Z. von de» regierenden Orten die Amtsnachfolge zugesichert worden sei, seinen andern Sohn
Sigmund damit zu betrauen. In Würdigung der Verdienste Nüpplins wird das Gesuch in den Abschied ge¬
kommen, mit der Zusicherung, die Gesandten werden der Orte Zustimmung nach Baden bringen. Absch. 653. i.

^ 672. (1609). Lucern berichtet, daß zwischen den Frauenfcldern ein neuer Span über die Annahme einiger
^»sburger und Hintersaßen sich erhoben und daß es bereits um Abordnung von Gesandten der regierenden
Srte bei Zürich angehalten habe, bei welcher Gelegenheit dann auch noch andere unerledigte thurgauische Re-
iigionssachen erörtert werden könnten. Absch. 683. ck.

<1. Taunegn-

Art. 673. (1602). Das Gesuch derer von Tanncgg um eine Beisteuer zur Erbauung eines neuen Siechen-
^uses im Feld wird in den Abschied genommen.Absch. 474. c>.

v. Wcmsclden.
(Man s. auch Justizsachen ic.).

Art. 674. (1587). Die Abgeordneten der Gemeinde Weinfelden werden in Betreff einiger ihrer Ge>
'»eindc-Ordnungenauf nächsten Tag zn Baden gewiesen. Absch. 42. g. — <»75. (1601). Abgeordnete der
^o»ici»de Weinfelden stellen das Gesuch, man mochte ilmen eine bestimmte Anzahl Jahre fcstsezen, ans wie
^ngc six den Zug auf die bei ihnen verkauften Güter haben dürfen, da bei der bisherigen Frist von 6 Woche»
vvd 3 Tagen Mancher die Güter fahren lasse» müsse. Es wird »n» verordnet, das Zugrecht ans Güter,

an Fremde oder Einheimische verkauft werden, soll fünfundzwanzig Jahre dauern, jedoch mit dem Vorbc-
^lt, daß, wenn die Güter inzwischen verbessert worden seien, der Mehrwert!) gemäß Schaznng unparteiischer
^»te und Erkanntnißdes Landvogts vergütet werden solle. Dieser Beschluß wird zur Bestätigung in den
Ebschied genommen. Absch. 433. u. — 676. (1608). DaS Gesuch derer von Weinfelden um Fenster mit den
^'enwappen der regierenden Orte in ihr neues Nathhans wird ncl nmtruemlnmgenommen. Absch. 659. rv.
v??. (1609). Die Mehrheit der Orte hat die verlangten Fenster bereits verehrt, die übrigen werden bis zur
viichsten Zusammenkunft sich ebenfalls entschließen, was sie geben wollen. Absch. 697. a.

21. Verschiedenes.

Art. 678. (1592). Alt-Landvogt Fcer bringt vor: I. Während seiner Verwaltung haben viele Leibeigene
von ihrer Leibeigenschaft loskaufen wollen, er habe aber dazu keine Vollmacht gehabt; nach seiner Ansicht

vver sollte man das zulassen, indem die Eidgenossen viel mehr Nuzen davon hätten. 2. Er halte für nöthig,
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daß dem Scharfrichter zu Frauenfeid ein neues Haus gebaut werde, indem das jezige ganz baufällig sei.

3. Die Verordnung gegen die Bettler und Landstreicher sollte strenge gehandhabt werden. Beschluß: Der

Landvogt soll den Leibeigenen nach Berhältniß ihres Vermögens den Loskauf gestatten, das Haus des Scharf¬

richters in bewohnbaren Zustand sezen, die Bcttlcrordnung pünktlich handhaben. Absch. 210. <>. — <»79. (1592).

Da nicht alle Gesandten der V Orte über die vier thurgauischen Artikel, welche auf der Jahrrechnung zu

Baden in den Abschied genommen worden sind, Instructionen haben, so nehmen sie dieselben wieder in den

Abschied. Absch. 21.9. e. — 089. (1608). Über die von Junker Marx von Ulm begehrte Beisteuer an seine

neue Kirche soll jedes Ort beförderlich sich entschließen. Absch. 679. p. — 981. (1609). Dem alten Verwalter

Jakob Steiger im Kloster Paradies wird eine Verwendung an die von Dießenhofen bewilligt. Seine Ent¬

schuldigung wegen der Schcllcnbergischen Sache und was er wegen der Frauen zu St. Katharinathal angebracht

hat, wird in den Abschied genommen. Absch. 681. t. — 982. (1609). Die Orte, welche sich bezüglich der

Beisteuer an den Kircheubau des Marx von Ulm noch nicht entschlossen haben, sollen es beförderlich thun.

Lucern hat sich zu 60 Gld. entschlossen. Ikiil. u. — 98A. (1609). Ans gestellte Einfrage des Landvogts

werden ihm folgende Weisungen ertheilt: 1. Des Rottershansers Ehchandels halber soll er sich dem Vertrag

von 1532 gemäß halten und den Prädicanten und Andere, welche der Sache sich angenommen haben, bestrafen.

2. Die Angelegenheit wegen des Landgerichtsknechtes möge er, weil er sich bereits in dieselbe eingelassen habe,

gehen lassen und das Resultat abwarten. 3. In Betreff des Ellikcrhaudcls lasse man es beim Abschied ver¬

bleiben. Absch. 713. t».
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1. Verwaltung im Allgemeinen.

Landvögte.

158K. Zürich. Hans Jakob Nohrdorf.
1588. Lucern. Anton Haas.
1590. Uri. Walther Zeffel.
1592. S ch w y z. Johann Ulrich.
1594. Unterwalden. Wolfgang Brilschgi.
159K. Z" g- Oswald Brandenberg.
1598. G l a r u S. Johann Bogel.
1K00. Appenzell. Ulrich Ntiff.
1K02. Zürich. Adrian Zicgler.
1K04. Lncern. Heinrich Kloos.
1K0K. Uri. Jakob Mnhcim.
1K08. Schwyz. Christof Schorns.
1K10. Untcrwalde n. Johann Wirz.
1K12. Z" g- Apollinar Jtcn.
1K14. G l a r n s. Ulrich Tschndi.
1K1K. Appenzell. Sebastian Alther.

Landschrelbcr.158k. )
1K08 s Kaspar (Stefan) Dürler, von Uri.
1592. Hans Jakob ltyd, von Schwyz.
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Amtsrechnungen.

Einnahmen. Ausgaben. Saldo.

Gld. Schl. Den. Gld. Schl. Den. Gld. Schl. Den.

1587. — — — — — — 14 — —
Absch. 10. KK-

1589. — — — — — — — - —
„ 101. II.

1593.
— — — — — — 10 — — '» 235.

159K. — — — — — — 17 — — 307. <z«.

1597. — — — — — — 59 — —
»k 334. x.

1600. — — — — — — 10 — — „
414. x.

1K04. 913 11 1 375 14 4 237 12 9

1607. 1138 1 — 981 14 8 459 4 —

1610.
— — — — — —

44'/,
— — „

742. W,

1612. 2047 4 9 1000 3 2 . 1047 2 —

1613.
— — — — — — 19 9 Bz. - „ 831. M.

1614. 1070 4 — 931 13 3 438 9 3

1615. 924 10 2 798 1 9 159 8 9

Weitere Nechnunncn finden sich nicht. Die Rechhungen der Jahre 1664, 1607, 1612, 1614, 1616 aus dem betreffenden
Nechnungsbande des Aargauer Archivs. Die übrigen Rechnungen liesern nur das Ncfultat der Einnahmen jeden Ortes, die voll'
ständigen Rechnungen fehlen.

a.. Beamte.

Art. 1. (1592). Schwyz macht Anzug, vor einiger Zeit sei sein Angehöriger Hans Jakob Kyd von der

Mehrheit der Orte als Windschreiber im Rheinthal bestätigt worden, dagegen habe man ans leztcr Jahrrechnnng

den alt-Landschreiber Stefan Diirler von Uri ebenfalls bestätigt. Uri nimmt das in den Abschied; man er¬

wartet von den beiden Orten, daß sie sich in der Sache verständigen werde». Absch. 213. <1. — 2. (1599).

Ans die Beschwerde des Landschreibers über Schmälernng seiner Besoldung durch de» Landvogt, wird lcztcrer

aufgefordert, das zu unterlassen, ansonst er ans nächste Tagsaznng nach Bade» citirt sei. Absch. 389. i.

3. (1910). Den Landvögten soll der Wein »ach altem Brauch durch die geschwornen Amtleute bei ihre» Eide»

gcschäzt werden. Absch. 742. m. — 4. (1913). Alt-Landvogt Wirz von Uiuerwalden verantwortet sich über

verschiedene Anklage», wonach er von vielen (genannten) Personen als Buße und sonst mehr eingenommen, als

er den Obrigkeiten verrechnet habe, und bittet, in Betracht seiner großen Unkosten sich damit zufrieden z»

geben. Wird in den Abschied genommen. Absch. 831. 8. — 5. (1915). Dem Landammann Wirz von Ob-

walden wird als wohlverdiente Strafe für seine begangenen hochsträflichen Excesse während seiner Amtsver-

waltnng, über die er sich nicht genügend verantworten kann, auferlegt, jedem Ort 50 Kronen zu bezahlen, die

der Landvogt einziehen und ans künftiger Jahrrechnnng verrechnen soll. Dabei steht es jedem Ort frei, seine»

Theil anzunehmen oder zu schenken. Absch. 893. xZ.
k. NcchnunaSfachen.

Art. 6. (1590). Auftrag, sich bei alt-Landvogt Haas zu erkundigen, was für Kosten im Nheinthal ver¬

mindert werden könnten. (Z. Absch. 138. äcl.). — 7. (1598). Es wird abermals beschlossen, daß Appens

Jnnerrhoden bei Ablegung der Kirchenrechnung, Außerrhoden bei den Holzbnßenrechnnngen anwesend sein solle-
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Absch. Z4g. ^ g (1610). Kein Landvogt soll Ncstanzen in die Rechnung legen, sondern den regierenden

Orten Alles gut machen. Absch. 742. n.

2. Obrigkeitliche Kiiter:c.

Art. 9. (1588). Was in Betreff des schadhaften HausrathS im Hans des LandvogtS beschlossen worden

ht, wird ml rekellzniinin genommen. Absch. 68. v. — 19. (1608). Der Herrschast Bau- und Reblente be¬

schweren sich, daß ihnen, während sie für das Fndcr Bau bis 1 Gld. bezahle» müssen, nur l Schilling ans

Fuder berechnet werde, mid bitten, man möchte ihnen mehr anrechnen. DaS Gesuch wird in den Abschied

genommen, weil man keine Vollmacht hat, das Banrecht zn erhöhen, und es schon wiederholt abgeschlagen

worden ist. — Bei diesem Anlaß kommt zur Sprache, daß es vortheilhafter wäre, die herrschaftlichen Reben

und Güter zu verkaufen oder zn Erblehen zn machen, indem sid dann besser im Bau erhalten würden. Auch

das wird in den Abschied genommen und der Landvvgt mit »äherm Untersuch beauftragt. Absch. 874. II. —

11- (1809). Über de» Vorschlag, zu Verbesserung der Einkünfte einige liegende Güter und Nebgcwächse zu

Erkaufen, solle» die Gesandten ans künftige» Tag mit Vollmacht versehen werden. Absch. 881. r. — 12.

(1809). Der Vorschlag, den Bauhof, der gar wenig ertrage, zu verkaufen, wird, weil man ohne Vorwissen der

Obrigkeiten nichts entscheiden will, in den Abschied genommen. Absch. 897. s. — 13. (1810). Ans den Bericht,

daß der Bauhof für den Landvogt ein gar köstliches und »üzlichcs Kleinod sei, wird einstimmig beschlossen,

denselben durchaus nicht zn verkaufe», sondern bei der Landvogtei zu belassen. Absch. 742. cz. — 14. i1817>.

^er Landvogt stellt im Name» des Heini Wettlcr von Nheineck das Ansuche», das Stük Reben, Hcildeli

genannt, das er um den halben Wein baue, ihm und seinen Nachkommen z» einem Erblehen zn gebe»; er

Ivolle bei jeder Wandlung dem Landvogt einen ziemlichen Ehrschaz entrichten, den Erlrag zn steigern suchen

und das Mauerwerk ohne der Obrigkeit Kosten herstellen. Wird in den Abschied genommen. Absch. 957. r.

3. Justizsachru; Judikatur; Compctenzanstände.
(S. auch Kirchlichesund Glaubenssachcn).

Art. 15. (1537). Der Landvogt macht die Anzeige, es komme oft vor, daß bei Processen die Parteien nach

Hoffnung ihrer Klagen und Antworten einander mißhandeln und dann glaube», »nr einfache Buße schuldig

ö" sein, während er dafür halte, daß sie schärfer zn bestrafen seien, weil sie mit einander in hängendem Rechte

(lehen. Das wird in den Abschied genommen, dabei dem Landvogt aufgetragen, jene Fälle schärfer zn bestrafen

u»d solche, die sich weigern würden, ans den nächsten Tag zn weisen. Absch. 19. m. — 1k. (1588). Da

Richtet wird, daß der alte Stansfachcr im Nheinthal verschiedene Unruhen anrichte, so wird dem Landvogt

aufgetragen, ihn unter Strafandrohung zn warnen. Absch. 83. lk. — 17. (1589). Der Landvogt meldet, daß er

gemäß der Abschiede vom 10. Juli 1532 und 8. Juni 1535 ein EhcscheidnngSgesnch nach Zell am Unterste

gewiesen habe, daß aber die Parteien, weil sie sich zur neuen Religion bekennen, in Zürich geschieden zn werden

Erlangen. Genannte Beschlüsse werde» in den Abschied genommen, damit die Gesandten ans nächsten Tag

trüber instrnirl werden können. Absch. 101. n. — 18. (1591). Der Landvogt eröffnet, eS sei bisher Übung

gewesen, zu Benrtheilnng der Gefangenen zu Nheineck, Altstätten und am Obcrricd, anch wenn sie das Lebe»

u>cht verwirkt haben, ein Hochgericht zusammen zn berufen, wodurch große Kosten entstehen; zn Vermcidnng

dieser Koste» schlage er vor, daß dem Laudvvgt Vollmacht gegeben werde, mit seinem Gericht die betreffenden
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Strafen, als Pranger, Aussiäupen, u. dgl., zu erkennen, zugleich beantrage er, daß das jährliche Bußengericht
nur Einen Tag daure, auch wäre wiinfchenswerth, daß die Eidgenosse» genau bestimmte», welche Vergehen
malefizische seien, damit die Landvögte sich zu verhalten wissen, den» von den Amtleuten des Abts zu St. Gallen
werden die Malefizfälle zu Altstättcn, welche den Eidgenossen zngehören, schlecht beachtet; ferner wäre gut, daß
zu Beaufsichtigungder Neben und Guter, welche die Eidgenossen zn Nheineck und Thal bcsizen, eigene Männer
bezeichnet wurde», damit selbe nicht zn sehr in Abgang kommen; endlich bitte er ans Auftrag derer von Rheineck
um eine Beisteuer an ihren Kirchenban.Es wird beschlossen:1. Verbrecher, die den Tod nicht verschuldet
haben, sollen durch den Laüdvogt mit seinem Gerichte und nicht mehr durch das Hochgericht beNrtheilt werden.
2. Das Bußengericht soll seine jährlichen Geschäfte an Einem Tag erledigen und demnach auch der Tädingstag
abgeschafft sein. 3. Mord, Brand, Hexerei, Diebstahl, Blutschande, unehrlich Zureden und Fricdbrnch mit
Werken sind malefizische Verbrechen und durch die Eidgenossen,als hohe Obrigkeit, zn benrtheilen. 4. Fiir
Beaufsichtigung der Güter und Nebberge der Eidgenossenzn Nheineck und Thal soll der Landvvgt zwei
Männer anstellen. 5. An den Kirchenbauzu Nheineck soll er auf Rechnung jedes Orts 2 Kronen beisteuern,
dagegen die von Altstättcn in ihrem Gesuch um Schüzengeld abweisen. Absch. 178. cw. — Ii). (1591). Die
Gesandten der regierenden Orte entscheiden unterm 12. Juli einen Anstand zwischen denen zn Nheineck und
Thal einerseits und den Appenzcllernob der Lezi im Nheinthal (Wolfhalden) andererseits wegen Eichellese
und Acherum ans gemeinsam holz- und weidgenössigem Territorium, in Erläuterung eines daherigen Ver¬
gleichs vom Jahr 1583. Ihicl. Ick. — 20. (1598). Ans die Beschwerde der Unterthanen im Nheinthal Ware»
auf lezter Jahrrechnnngs-Tagsaznng die LaiidaminännerPfändler und von Heimen beauftragt worden, an Ort
und Stelle einen Untersuch anzustellenund eine Ordnung zn machen. Sie erstatten nun Bericht, daß sie a>N
3. September zu Rheineck nach Anhörung der Abgeordneten von Nheineck und Thal und mit Nntsicht auf
das Hofrecht von Thal eine in 13 Artikeln bestehende Verordnung erlassen haben, worin die Anstände liber
Berechtigungmalefizischer Händel, über Anlegung von Boten, über Appellationen, Erdfall, Injurien, Ansprachen,
Ehebruch, Fricdbrnch, Eid, Unzucht, Nachlaß von vermißten Personen, Einzug n. A. m. regntirt werden. Die
Verordnung wird in den Abschied genommen.Absch. 364. o. — 21. (1600). Über den Arreststreit zwischen
Hauptmann Jäger und dem Grafen von Ems sollen die Gesandten ans nächste Tagsaznng zn Baden Instruc¬
tionen mitbringen. Absch. 398. I. — 22. (1600). Das Begehren des Grafen von Hohencms n»i Aufhebung
des Arrests, welchen Hauptmann Hans Jäger aus dem Thnrgau ans seine Güter im Nheinthal gelegt hat,
wird nci ilwtruvlxinm genommen.Absch. 407. k. — 22. ". (1602). Hauptmann Hans Jäger von MärstetlcN
bittet, die ihm vor zwei Jahren zu Baden ertheilte Erlanbntß, ans das in den gemeinen Vogteien liegende
Guthaben des Grafen zn Ems greifen zn dürfen, zu bestätigen, da der Abt von St. Gallen, als nachgesezter
Nichter, ihm solches verboten habe. Der Beschluß von Baden wird bestätigt. Absch. 464. 1». — 23. (I605)>
Ans Fürsorge für die Waisen und Frauen im Hof zu Thal wird verordnet, daß keine Frau mehr etwas fi>r
ihren Mann zu bezahlen schuldig sei, außer wenn sie es mit Zustimmung von zwei oder drei ihrer nächste»
Verwandten versprochenhätte. Absch. 567. u. — 24. (1607). Johann Grübler, Ncichsvogt des AbtS vo»
St. Gallen, meldet, daß Georg Knicht von Wyl, der vom st. gallischen Hofgericht ans die Galeeren vernrtheilt
worden, aber ausgerissen sei, sich im Gefängniß zn Nheineck befinde, und begehrt dessen Anslicfernng. A»k
den Bericht des Landvogtö Mnheim, daß solche Auslieferungen nicht üblich seien und daß er troz wiederholter
Reklamationen die Proceßacten gegen Knicht nicht erhallen könne, wird beschlossen, der Landvogt soll die
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Proceßactcn vom fürstlichen Hofgcricht begehre» und mit Knicht nach Gebühr verfahren; wenn sich aber Zweifel

Theben, soll er ans nächster Iahrrechnnng darüber berichten. Absch. 623. k. — 25. (1608). Das gegen Klans Saxcr

ergangene Urthcil wegen Tödtnng seines Bruders wird bestätigt. Absch. 674. ci. — 26. (1608). Dem Landpogt

^>rd anfgetragen, die im Spital zu Altstättcn wegen der geschwängerten Tochter des Hans Äschenmvser ans-

gelaufenen Koste» ans seine Rechnung zn nehmen, weil sie „ein töricht Mentsch" n »d die Verwandtschaft an

deren Blutschande unschuldig ist. Dabei wird ihm überlassen, die Person am Leib zn strafen. Idicl. e. —

^7. (1608). Auf der Iahrrechnnng zn Baden im Jahr 1606 sind die Bußen für einige Vergehen, z. V. Krazcn,

^M'tansranfen, schlage» mit Kannen, Steinen und verborgenen Waffen n. A. in. erhöht worden. Nu» be¬

schweren sich die Bürger von Rheineck, daß diese Steigerung ihnen zn großem Nachthcil gereiche, indem ihnen

bisher von Strafen bis ans 10 Pfund die Hälfte zugekommen sei, nun aber der Antheil an den Buße» über

^ Psd. entzogen werde. — Die Verordnung wird nun zwar bestätigt, aber mit dem Znsaz, daß auch bei

^ußcn von solchen Bergehen von mehr als 10 Pfund denen von Nhcincck ihr Anlhcil von 5 Psnnd oder 5

Luiden zukommen solle; werden dergleichen Frevel aber malcfizisch, so sollen sie keinen Thcil daran haben,

^iese Erläuterung, mit der sich die Amtleute der Stadt zufrieden erklären, soll in ihr Stadtbnch, sowie in

bas obrigkeitliche Offnnngsbnch eingetragen werden. Ibiä k. — 28. (1608). Der Streit zwischen dem Landvogt

"»d dem Grafen Kaspar von Hohenems, der die nieder» Gerichte zu Widnau und Haslach über unten folgende

Grevel anspricht, wird nach Untersuch alter Abschiede und Strafrcchnnngcn dahin entschieden: 1. Die Über-

Wetting der Feiertage, die laut einem Abschied von 1536 von der hohen Obrigkeit, nicht von dem Grase»,

^straft worden, soll auch fernerhin von dieser bestraft werden. 2. Einmaligen Friedbrnch mit Worte» oder

Berken kann der Graf laut seinem Hofbnch bestrafen, die Bestrafung des wiederholten Friedbrnchs dagegen

steht der hohe» Obrigkeit laut Abschied von 1539 zn. 3. Da man bei den eidgenössischen Obrigkeiten nirgends

sb'dc, daß vom Nachlaß hingerichteter Malcficanten der Fall begehrt und genommen werde, so lasse man anch

"'cht z», daß ihn der niedere Gerichtshcrr zn fordern habe. 4. Weil die Nheinmühlcn auf eidgenössischem

^'»»d in,d Boden stehen und der Abschied von 1536 darüber Erläuterung gibt, so soll der Graf keinen Zins

baranf schlagen, noch dieselben zn verleihen haben- 5. Die Bestrafung des Ehebruchs und der Blutschande

bv»»nt der Hoheit zn, da die gräfliche» Anwälte weder jezt noch früher deren Bestrafung angesprochen habe»,

b- Da man in den Rechnungen zu Baden wiederholt findet, daß die Landvögte „»»beharrliche" Zureden bestraft

haben, so kann man davon nicht weichen; wen» im Hof Widnau und Haslach Bnßcngericht gehalten wird, so

soll der Landvogt oder seine Amtlente demselben beiwohne». — Vorstehende Artikel werden ans Ratification

h>» gestellt; wenn der Graf etwas gegen sie einzuwenden hat, mag er sich »in deren Nemcdnr melden, in¬

dischen soll ihnen nachgelebt werden. Den Anwälten des Grafen wird von dieser Erkanntniß ein Ncceß

blieben. II,jst. j,. — 23. (1603). Bezüglich der Kosten, die mit dem Proccß gegen Lientenanl Knicht zn

^heineck erlaufen und von der Obrigkeit der regierende» Orte bezahlt worden sind, wird verordnet, die nach

d Thurgau reisenden Gesandten sollen zn Francnfeld das Vermögen des HanS Grübler von Whl vcrarre-

^e», nm daraus diese auf 400 Gld. sich belaufenden Kosten zn bezahlen, da Grübler die Ursache dcS

Handels ist. Idici. r. — 36. (1608). Dem Landvogt wird aufgetragen, die Kinder des Ammann HanS Keller

Entweder der Mutter zu lassen oder anderwärts zu verdingen und für ihr väterliches Erbgut zn sorgen. Was

lls Gericht zu Thal verfügt hat, wird aufgehoben und ihm verwiesen. Idici. t. — 31. (1608). Dein Grafen

Caspar zu Ems wird auf sein Begehren, man möchte die von Nheineck, welche eigenmächtig einige Flöße am



140k Rheinthal.

Monstein abgelöst und weggeführt haben, dazu anhalten, vor dem Niedern Gericht zur Bestrafung sich z»
stellen, geschrieben, er solle die von Rheineck in Nuhe lassen oder aber den Handel vor die regierendenOrte
bringen. Ibici. ee. — 32. (1608). Auf die Klage des Hofes Thal gegen Aminaiin Christian .Keller und den
Hosschreiber,daß sie einen dem alte» Brief von 1516 widersprechenden Brief geschrieben und besiegelt habe»,
wird »ach Anhörung der Verantwortung beider Amtleute erkannt, daß ihnen ihre Handlung zu „keinem vcrwyß
der Ehren" gereichen solle. Ibici. ti'. — 33. (1668). Eine Beschwerde des Junkers ans Grnnenstein gegen die
von Balgach wegen Weidgang,Verboten und Erhöhung der Steuern wird dem Landvogt zur Vereinbarung
überwiesen. Ibici. gg. — 34. (1608). Ans den Anzug des Landvvgts bezüglich der durch die Gefangene»
erwachsenden großen Unkosten wird die frühere Verordnung bestätigt und erkannt, der Laudvogt solle Gewalt
haben, zu Rheineck und an andern Orten, wo man Gericht hält, die Gefangenen, die nicht das Leben ver«
wirkt haben, nur durch das Gericht, wo sie gerade gefangen liegen, abnrtheilen und bestrafen zu lasse», ohne
weitere Bciziehnng von Nichtern und Näthen anderer Höfe. Ibici. qg. — 35. (1609). Die leztes Jahr auf'
gestellten, de» Grafen von Ems betreffenden Artikel werden confirmirt, mit Ausnahme jenes, welcher den Zins
ab der Nheinmühle betrifft, da dieser dem Grafen, wie von Alters her, heimdienensoll. Absch. 697. t>. "
36. (1610). Ansuchen des Grafen von Ems um Aufhebung des ihm im Rheinthal angelegten Arrests. (S>
Absch. 737. n.).

4. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.
Art. 37. (1594). Gesandte des Abts von St. Gallen eröffnen, auf der Jahrrcchnnng von 1591 habe

Landvogt Zeffel einen Beschluß ausgewirkt, der in einigen Punkten den Öffnungen, Sprüchen und Verträge»
des Abts widerspreche; auf dessen Reklamation seien dann 1593 Landalnmann von Heimen und der Landschreibel
beauftragt worden, mit seinen Gesandten sich über diese Punkte zu vereinbaren; das Resultat dieser Verstände
gnng sei nun folgendes: 1. Wenn Übclthäter zu Rheineck, Altstätten nnd Oberried wegen Diebstahl n. A. >»-
eingezogen sind, ohne das Leben verwirkt zu haben, so soll deren Abnrtheilnng allein dem Landvogt zustehe»
nnd daher, »in Kosten zu erspare», das Hochgericht nicht versammelt werden, die Berechtigung aber solcher
malefizischer Sachen soll ohne des Gotteshauses Kosten nnd Schaden geschehen; bei todeswnrdigcn Verbreche»
dagegen soll das Hochgericht, wie von Alters her, versammelt werden. 2. Die Amtleute im Rheinthal solle»
stets darauf halten, daß die Bußen mit möglichst geringe» Kosten eingezogen werden und daß jeder Theil de»
ihm gebührenden Anthcil erhalte. 3. Bezüglich der malcfizischcn Sachen soll es bei den bestehende» Offnnnge»
und Verträgen jedes Ortes verbleiben nnd es dürfen die Amtleute des Gotteshauses den Landvögten od»r
deren Amtleuten hierin keinen Eintrag thun; überhaupt soll jeder Theil den andern bei seinen Rechten vc»'
bleiben lassen. Diese Artikel werden nun ratisicirt. Absch. 262. f. — 38. (1594). Abgeordnete des Abts
Joachim bringen vor, die Hoflcnte im Nheinthal beziehen das Einznggeld von de» Einziiglingen nnd wed<»
der Abt noch die regierenden Orte als Landesherrenerhalten etwas davon; es sei aber billig, daß die Obrigk»^
ebenso gut wie die Hofleute von jenen, welche in das Nheinthal ziehen, ein Einznggeld erhalte, wie es a»^
in andern Orten Brauch sei. Dieses nicht unbillige Begehren wird acl instruoncium genommen. Ibici. u.
39. (1605). Der Abt begehrt, daß bei Abnahme der Kirchenrechnnngzu Marbach einer seiner Amtlc»^
beigezogenwerde, weil er Collator dieser Pfründe nnd auch Gerichtsherr daselbst sei. Die Landlente v»»
Marbach dagegen haben einigen Zweifel, ob der Abt Collator ihrer Pfründe sei. Es wird nun erkannt, we>»'
der Abt sein Collaturrecht darthue, so soll nur in Beisein eines seiner Amtleute die Kirchenrechnung vorg»'
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noinmen werden. Absch. 567. i. — 40. (1608). Bezüglich der Klage des AbtS gegen Zürich, daß es ihm
Eingriffe der Ehehändel und Pfrundlehcn halber mache, sollen die V katholische» Orte ihre Gesandten auf
künftigen Tag zn Baden instrniren. Absch. 652. i. — 41. (1608). Die katholischenOrte sollen ihren Gesandten
»ach Baden Vollmacht mitgeben, den Abt bei seinen erlangten Stimmen bezüglich des Ehegerichts und der
Eollatnrcn zu schirmen. Absch. 653. o. — 42. (1608). Ans den Anzug hin des Abts vor den V katholischen
Drten soll den Gesandten in daö Nheinthal der Auftrag ertheilt werden, ihm in seinen Anliegen und Be¬
schwerde» bestens bcrathen und bcholfen zu sein, damit er bei seinen Ncchtsamcn gcschüzt werde. Absch. 672. o.

43. (1608). vr. I. Metzler, Statthalter zn Wyl, Georg Jonas, Vogt zu Rorschach, und Georg Christof
Eiiel von Giclspcrg, Vogt ans Nosenbcrg, eröffnen als Abgeordnete des Abts, daß dieser seit der Änderung
^ Religio» die Collatnr der Prädicanten im ober» Nheinthal stets ausgeübt habe, und spreche» die Erwartung
»»6, Zürich, als Schirmort, werde des Gotteshauses Freiheiten schiizeu helfen, da der Abt bei Besezung
backender Prädicatureunur solche Prädicanten ernenne» werde, welche über ihre Religion cxaminirt worden
u»d dem Landfrieden gemäß seien. Dagegen antworten die zürcherischen Gesandten,der Abt habe zn diesen
^vädicatnren kein Recht; wenn er auch seit einigen Jahren sie zn besezen pflege, so sei daraus noch kein Recht
^zuleite», um so weniger, da Zürich ei» regierendes Ort sei und der Abt nur die nieder» Gerichte daselbst
^s>ze. In ihrer Replik bitten die Abgeordneten des Abts, man möchte ihm ab diesem langwierigen Handel
durch eine» rechtlichen Spruch verhelfen, wogegen die Gesandten Zürichs dnplicircn, sie haben erwartet, der
^bt werde seinen lcztcs Jahr dem PanncrhcrrnHolzhalb gegebene» Zusicherungengemäß seine Gesandten be¬
itragen, gütlichen Mittel» die Hand zn bieten, wozu sie ebenfalls, nicht aber zn einem rechtlichen Spruch,
^vollmächtig! seien. Hierauf entwerfen die Gesandten der übrigen Orte, in Abwesenheitderer von Zürich,
^'»en gütlichen Vorschlag, den sie den Parteien abschriftlich mittheilcn. Worauf die Gesandten Zürichs, zu
Erhaltung der Ruhe und Einigkeit, folgende Mittel vorschlagen: Wenn in den vier Höfen Altstätten, Marbach,
^rrnang und Balgach eine Prädicatnr ledig würde, so soll Zürich das Recht haben, ans Begehren der be¬
rstenden Gemeinde dem Abt drei Personen vorzuschlagen, ans denen er Einen zn erwählen habe, der sich
dr»i»ach präsentirc» und die Belchnung ans die Pfründe vom Abt empfangen solle; sollte aber der Abt darauf
beharre», daß man zwei auö seiner Stadt und Landschaft und zwei ans den Vogteien Nheinthal, Thnrgau
°ber Toggcnbnrg dazu vorschlage, so glauben sie, ihre Obern, denen sie es hinterbringen wolle», würden dazu

verstehen, wofern die beiden ans den Vogteien in Zürich stndirt haben und dort cxaminirt und zum
^digtamt zugelassen worden seien; sollten diese Vorschläge aber nicht belieben, so wolle Zürich dadurch nichts
^°u seine» Recht?» von Händen gegeben haben. — Schließlich erheben die Abgeordnete» des Abts Neclaniatione»
b^gen der unnöthigen .Koste», welche den ans leztc Jahrrcchnnng zn Baden wegen dieses Collatnrrcchtstrcitcs
bv» ihrer Gegenpartei unbefugter Weise Cilirten erwachsen seien. Obgleich man den Hanpthandcl zn erörtern
^»Wellt hat, so wird doch dem Abt vorbehalten, später diese Forderung wiederum vorbringen zu dürfen,

sch. 674. d. — 44. (1608). Ans eine Beschwerde des LandvogtS über die niedcrgerichtlichen Amtleute des
bis, die sich in den rheinthalischenHöfen verschiedene Rechte anmaßen, wird erkannt: Wer mehr als einmal

°» Frieden bricht mit Worten oder Werken, soll gemäß eines Abschieds von 1539 der hohen Obrigkeit zur
Kirasnng verfallen sein, einfache Friedbrüche aber sollen kraft der Öffnungen wie bisher bestraft werde».

^ sich parteit und werkthätig zugreift, den mag der Landvogt vor das hohe Gericht stellen und abstrafen;
»van hat der niedere Stab keinen Antheil, da weder Abschiede noch Öffnungen ihm einen solchen zusprechen.

«
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Wenn eines Landvogts Amtmann auf freier Straße oder sonstwo, bei Nacht oder Tag, seiner Amtsgeschäfte
wegen und ohne Ursache mit Worten oder Werken beleidigt wird, so soll die Abstrafung der Hoheit zustehen,
hat aber der Amtmann Anlaß dazu gegeben, so soll dem nieder» Gericht nichts benommen sein, Ist gestohlenes
Gut vorhanden, das aus Gegenden kommt, mit denen man keine Verträge hat, so gehört es zu Hände» der
hohen Obrigkeit. Der Landvogt soll die Macht haben, heimlich oder öffentlich Kundschaften iibcr Sachen, die
ihm zuständig sind, aufzunehmen, ohne Einrede oder Verhinderung eines Gcrichtshcrrn.Da Ammann Bartli
Ritter, im Namen des Abts, den Leibfall ans der Berlassenschaftdes wegen Tödtnng seines Bruders zn Alt«
stätten Hingerichteten Klaus Saxer anspricht, wird ihm dieses, wie gegenüber dem Grafen von Hohenems,
abgesprochen. — Sollten der Abt oder die Höfe im Nheinthal gegen vorstehende Artikel Einsprache zn machen
haben, so sollen sie dieselbe vor den regierendenOrten anbringen, jedoch soll der Landvogt inzwischen mit de»
schon verfallenen Freveln und Strafen fürfahren und sie zu Händen der hohen Obrigkeit einziehe». 11>i,1. g>
— 45. (1609). Auf die Beschwerde des/Abts über einige Punkte des Abschiedes zu Nhcincck, besonders be¬
treffs der Collatnren und Abstrafnngen, wird ihm bezüglich der Collatnrenaller gute Beistand versprochen,
wegen des andern Punktes aber bemerkt, daß man von den ergangenen Beschlüssen nicht wohl abgehen könne.
Absch. 681. x. — 40. (1609). Da der Abt vermeint, daß die leztes Jahr aufgerichteten Artikel nicht durch
die Gesandten der regierenden Orte, weil diese Partei seien, sondern durch unparteiische Säze hätten gestellt
werden sollen, wird erachtet, daß dieses eine Neuerung wäre, indem anch der Abt bisher in seinen eigene»
Landen über der Gerichtsherren Sachen Gewalt gehabt habe; übrigens habe man sich in der Sache nicht
übereilt, sondern erst nach gründlicher Erdauerung seiner Docnmcnte die Artikel gestellt. Deßhalb werden die¬
selben bekräftigt und dem Landvogt anbefohlen, ihnen nachzukommen. Absch. 697. u. — 47. (1609). I»
Betreff der rhcinthalischen Sachen und des bewußten Spans des Abts mit den regierendenOrten der Buße»
wegen, sollen die Gesandten am Abschied zu Baden festhalten. Sollte Jemand von Seiten des Abts ans de»>
Tag erscheinen, so sollen sie den Landvogt sogleich ermahnen, mit den rhcinthalischen Gewahrsamcn sich einz»'
finden. (S. Absch. 707. k.).

5. Nicdcrkassnnfl.
Art. 48. (1689). Das Gesuch des Landvogts, man möchte dem Junker Sigmund Büffler von St. Galle»,

der vor einigen Jahren im Nheinthal Siz nnd Güter gekauft habe, diese Güter befreien, indem er der Ge¬
meinde in keiner Weise Schaden bringen werde, wird in den Abschied genommen. Absch. 101. y. — 49'
(1690). Alt-LandvogtAnton Haas von Lncern nnd der regierende Landvogt stellen im Namen des Sigmu»d
Bnffler das Gesuch um die Erlanbniß, auf den in der Landvvgtci liegenden Gütern seiner Frau wohnen Z"
dürfen, indem er verspreche, Niemanden weder in Holz noch Feld auf irgend eine Weise Schade» znznfüge»'
Dem Gesuch wird von der Mehrheit entsprochen, doch daß sich Bnffler tadellos verhalte und nicht Anlaß ä"
Klagen gebe. Absch. 168. k. (S. anch Art. 71). — 50. (1606). Die Gesandten »ach Baden sollen hinsichtlich
des Einsizcs des Junkers auf Grünenstcin nnd des Falls des Ammann Kuhn instrnirt werden, damit wedc"
den regierenden Orten noch dem Landvogt Schaden erwachse; dem Junker soll als Ausländer nnd Nichtkatholik
der Einsiz nicht gestattet, auch in Zukunft keinem Fremden ohne Bewilligung der hohen Obrigkeit der Ei»s>i
in den Vogteicn erlaubt werden; überdies; sollen Maßregeln getroffen werden, damit kein Landvogt dem ander"
die Fälle „also vorfische". Absch. 587. k. — 51. (1606). Dem Balthasar Boll von Lindau wird auf Woh^'
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verhalten hin bewilligt, wiederum in das Rheinthal zu ziehen. Lucern stimmt nicht dazu, Zug nimmt es in
de» Abschied. Absch. 602. l. — 52. (1608). Die V katholischen Orte beauftragen de» Laudvogt, die vertrie¬
benen Banditen, nämlich den Boll von Lindau, den Stadlschreibcr von Arbo», den St. Gallcr, welcher ein
Täßchcn ,nit Geld gestohlen hat, und die Inden aus der Bogtei wegzuschaffen. Absch. 652. S. — 53. (1608).
bezüglich des Einzugs des Hans Heer von Stad wird vereinbart, wie viel er denen von Thal und wie viel
b>nn Laudvogt geben solle. Absch. 674. v.

6. Giiterklmf; Steuer» und Bräuche; Abgaben; Zchntsachen zc.

Art. 54. (1589). Da die Beschlüsse, nach welchen die lutherischen St. Gallcr im Rhcinthal keine Güter
Zulaufen dürfe», nicht gehalten werden, so sollen die Boten ans nächsten Tag zu Baden instruirt werden, daß
an diese» Beschlüssen strenge festzuhaltensei. Absch. 104. p. — 55. (1590). Einige von Haslach, welche dem
^vafcn zu HohcncmS jährlich einige Kornzinse entrichten müsse», beschweren sich, daß sie seit zwei Jahren
b'vsen Zj„s, statt wie früher »ach Lindaner Maß, nach Constanzcr Maß, das größer sei als jenes, entrichten
"Nissen, „nd bitten um Rath und Hülfe, da alle ihre bisherigen Ncclamationen ohne Erfolg gewesen seien.
^>rd >n den Abschied genommen. Absch. 168. m. — 56. (1591). Mit Mehrheitsbeschlußwird erkannt, daß
bie von St. Gallen und Fremde, weil sie die besten Güter besizen, neben den Hofleutcn zu Thal jährlich die
^uer» und Bräuche geben sollen. Der Gesandte von Glarns, weil darüber nicht instruirt, stimmt nicht
baz». Absch. 178. n. — 57. (1604). Da Appenzell die vom Verlans der Herrschaft Zwingenstcin herrührenden

Gld., welche es bisher den regierenden Orten verzinset hat, abzulösen wünscht, so wird dem Landvogt
^getragen, das Geld wiederum zum Nnzen der Vvgtei anzulegen.Absch. 527. p. — 58. (1604). Anwälte

Hofes Diepoldsan im Gericht Obcrried führen Klage, daß der Abt von St. Gallen von ihren Gütern den
Lehnten fordere, obschon sie seit mehr als hundert Jahren von diesen Gütern keinen Zehnten mehr haben
lieben müssen und laut Urkunden davon befreit seien. Da man die Gründe des Abts nicht kennt, so wird
b^ui Landvogt aufgetragen, zu gelegener Zeit mit den Anwälten des Hofes Diepoldsan sich zum Abt zn vcr-
^lb'n und über dessen Antwort ans nächster Tagsazung Bericht zu erstatten. Absch. 536. na.. — 50. (1605).

geordnete von Thal führen Beschwerde, daß Viele von St. Gallen bei ihnen Güter zu hohen Preisen kaufen
darauf Häuser bauen, so daß zn besorgen sei, es werden bald nur »och die Armen im Land verbleiben,
Nnzung aber hinauskommen.Wird in den Abschied genommen.Absch. 567. t. — 60. (1605). Auf

duftige Jahrrechnnng sollen die Gesandten über Abschließnng des Hofes Thal und über ei» zn erlassendes
^rbot, daß Keiner, der nicht daselbst wohne, etwas kaufen dürfe, instruirt werden. Der Stadtschreiber von

Gallen berichtigt, daß die im Hof Thal nicht so sehr, wie sie geklagt haben, von denen von St. Gallen
^crvovtheilt worden seien. Absch. 577. n. — 61. (1608). Der Gütcrvcrkauf zwischen Christian Höchiner von

^incck »nd Christian Znst von Appcnzell-Außerrhodcn,gegen den der Hof Thal schon zu Baden Einsprache

Phöben hat, wird zwar zu Kräften erkannt, soll jedoch den alten Briefen zwischen dem Land Appenzell und
Nheinthal im Übrigen nnnachthciligsein. Znst mag, als Hintersäß zu Thal, ans seinem Gut Hausen

^ sich wohl betragen, wenn er aber daS Gut verkaufen wollte, soll er cS den Hofleuten zuerst anbieten.
ich. 674. o. — 62. (1608). Denen von Bernang wird bewilligt, ans den in ihrem Hof liegenden neu er¬

nsten Gütern des Grafen zn Ems die Steuer angemessen zn erhöhen, darin sollen aber die altererbten
^er, so lange sie nicht durch Kauf verändert werden, nicht begriffen sein. Illiii. v. — 63. (1609). Junker

177
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Caspar (Christof) Studer begehrt, daß seine Güter vom Zehnten befreit »Verden, wofür er jährlich 3t) Gld

zu entrichten verspricht. Die Mehrheit will entsprechen, „weil vnser Herren fach vinb das halb hiednrch er¬

besseret worden sei", die andern nehmen es in den Abschied. Absch. 697. ii. — 64. (1610). Man soll de»

Gesandten nach Baden Vollmacht ertheilen, die dem Christof Studer*) zu St. Galle» gewährte Befreiung

„vmb sinen Sitz" iin Nheinthal zu widerrufen und inskünftig keine mehr zu bewilligen. Absch. 721. I. —

65. (1619). Dein Junker Christof Studer war auf lczter Jahrrechnung sein schuldigerZehnten in eine»»

jährlichen Zins von 39 Gld. umgewandelt und darüber Brief und Siegel gegeben worden. Da mau nu»

aber vernimmt, daß dieser Zehnten wohl doppelt so viel, ja oft über 199 Gld. ertrage, so wird dieses in den

Abschied genommen, »in die Sache wo möglich z„ vemediren. — Am folgenden Tage läßt Studer vorbringe»,

daß dein Vernehmen nach einige habhaste Personen 199 Gld. darauf geboten und genügende Versicherung Z"

geben anerboten haben; dieses höre er gerne, weil er so Ursache zu einer so schönen Gült gewesen sei, im Fall

aber dieses keinen Fortgang hätte, bitte er, einen annehmbaren Kauf mit ihm zu treffen. Daneben läßt er

vorweisen, was dieser Zehnten von Jahr zu Jahr ertragen habe, woraus sich ergibt, daß es nicht so viel ist-

wie behauptet wird. Es wird nun dem Landvogt aufgetragen, wo möglich einen Vertrag um jährlich lüll ^

Gulden gegen gute Versicherung abzuschließen. Für den Fall, daß nichts daraus würde, wird die Sache i» ^

den Abschied genommen. Absch. 742. p. — 66. (1612). Die Gesandten auf künftige Jahrrechming sollen i»'

struirt werden, daß ans dein Rheinthal keine Güter mehr an Fremde verkauft oder versezt werden dürfe»,

indem sonst das Land bald »nieder voll armer Lente sein und alle Nnzungen und Gefälle den Fremden Z»'

fließen würden. Absch. 792. I.

7. Ewiger Bcrspruch.
Art. 67. (1588). Der Schreiber von St. Margarethen eröffnet vor den VIl katholischen Orten und Appenzell,

daß vor einem Jahr Hector von Ramschwag, Vogt zu Bludenz, sein Lehen an Daniel (David) Stndcr vo»

St. Gallen verkauft habe nnter der Znsichcrnng, daß es, als Lehen des .Klosters St. Gallen, dem ewigen Vel'

spruch nicht unterworfen sei. Zugleich bittet Abt Joachim von St. Gallen in einer Zuschrift vom 25. Mä^

man möchte von Obrigkcits wegen seinem Lehenman» Stndcr eine Urkunde ausstellen, daß er in Bezug

sein Gut zu Bernang vom ewigen Verspruch befreit sei. Ferner bittet Landammann Wichser von Glar»^'

dem Dietrich Strcnli von Glarus zn erlauben, die Güter im Nheinthal zu verkaufen, »in drängende Schuld»^

befriedigen zu können, und zwar „ohne verhindert des ewigen verspruchs". Beides wird in den Abseht

genommen. Absch. 54. m. -- 68. (1588). David Studer von St. Gallen wiederholt seine Bitte um Befrei»^

seines vom Herrn von Ramschwag gekauften Gutes voin ewigen Verspruch. Da es ein Lehen des Abts vt

St. Gallen ist, wird der Kauf unter Vorbehalt höherer Genehmigung bestätigt. Fcrner wird dem Dictt'^

Strenli von Glarus gestattet, seine Güter im Nheinthal zn verkaufen (weil man sonst an demselben verlies

müßte), jedoch dem ewigen Verspruch unbeschadet. Absch. 63, aa. — 6!). (1589). Das Gesuch Appenzclls

Bestätigung eines von Seite des Spitals an Balthasar Rotmnnd von St. Gallen getroffenen Verkaufs ci»t

Stükes Reben bei St. Margarethen, und um Befreiung dieses Kaufes von dein ewigen Versprach wird ^

instruanclum genominen. Absch. 124. cl. — 79. (1599). Vorstehendein Gesuche Appenzclls wird entsprecht

Das Schwyzer und Nidwaldner Exemplarhaben irrig Sekelmeister Schinder.

/
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Absch. 12g. ^ _ 71 11591). Sara Schlnmpf von St. Gallen, welche zu besserem Fortkommen ihre Güter
"» Nheinthal verkaufen möchte, stellt an die regierenden Orte die Bitte nm Ledignng vom ewige» Verspruch,
damit sie mehr löse. Ferner bittet Sigmnnd Bnsfler von St. Gallen um die Erlaubuiß, auf den Gütern
seiner Frau im Nheinthal wohnen zn dürfen, indem er den Gemeinden weder in Holz noch Feld beschwerlich
werden wolle. Beide werden abgewiesen und zugleich beschlossen, es soll fortan stets bei dem ewigen Ver¬
spruch sei» Verbleiben haben. Absch. 108. n.— 72. (1594). Sebastian Zill) von St. Gallen, der einige Güter
Zu. St. Margarethen gekauft hat und noch etwas dazu kanfcn möchte, bittet, ihn des ewigen Versprucheszn
Zulassen. Wird nci instrnonllum genommen. Absch. 202. n. — 73. (1594). Hauptmann Stanffacher von
Claras bittet nm die Bewilligung, die von seinem Schwähcr geerbten Güter zn Thal nach seinem Gefallen
bebauen zu dürfen, und daß man ihn von dem ewigen Verspruch anläßlich eines allfälligen Verkaufs befreien
»lochte. Wird in den Abschied genommen und der Landvogt mit Berichterstattung beauftragt. Ibiä. t. —

(1595). Dietrich Stanffachervon Glaams erneuert die Bitte, ihm und seinen Söhnen zn erlauben, ihre
"» Rheinthal geerbten Güter mit eigenen Diensten bebauen oder sie mit Erlaß des ewigen Verspruchs ver¬
rufen zn dürfen, indem er Schulden halber seine Güter zn Glaams oder im Rbeinthal veräußern müsse,
^ttd in den Abschied genommen. Absch. 277. 1c. — 75. (1595). Hauptmann Dietrich Stanffacher und die
Brüder Joachim und David Zollikofer stellen die Bitte, ihre theils gekauften, theilö ererbten Güter im Nhein¬
thal vom ewigen Verspruch und dem Zngrccht zn befreien. Es wird ihnen ans Ratification hin entsprochen;
jedes Ort soll seinen Bescheid darüber beförderlichst nach Zürich senden. Absch. 283. ce. — 7K. (1595). Die

sollen sich entschließen, ob man in Betreff des ewigen Verspruchs der Güter im Nheinthal es bei der
^cn Ordnung bleiben lassen wolle oder nicht. Absch. 280. s. — 77. (1590). Schultheiß Krepsinger von
p»cern und Landammann Kuhn von Uri wollen zn der Befreiung der Güter der Zollikofer und Stanffacher

ewigen Verspruch nicht stimmen, weil sie dazu keine Vollmacht haben. Absch. 296. r. — 78. (1596).
Auwälte der Unterthanen im Rheinthal eröffnen, im Jahr 1582 sei der ewige Versprach aufgerichtet worden,
littnäß welchem sie den ewigen Zug zn ihren Gütern haben und diese Güter nur durch rheinthalische Unter¬
tanen bearbeitet werden dürfen; seither aber seien Mehreren von St. Gallen Briefe ertheilt worden, daß ihre
^ütcr von dem ewigen Verspruch gefreit seien, was ihnen, den Petenten, beschwerlich vorkomme; sie bitten
^)er, sie hin dem ewigen Versprach zu schiizen und keine Ausnahmen mehr zn gestatten, indem sonst bald die

St. Gallen die besten Güter erhalten, die Nheinthalcr aber an den Bettelstab kommen würden. Es wird
einstimmig beschlossen, Niemanden mehr seine Güter vom ewigen Versprach befreien, sonder» sich strenge

dessen Buchstaben halten zn wollen. Absch. 307. i. — 73. (1597). David Stndcr von St. Gallen bittet
"b Namen der Wittwe des Balthasar von Kalchriet nm Entlassung ihrer Güter im Nheinthal vom ewigen
Bttspruch^ damit sie selbe besser verkanse» könne. Wird ncl inntiuvinlnm genommen.Absch. 330. Ic. —

(1597). Der Antrag, den ewigen Versprach im Nheinthal wieder aufzuheben, weil er bei Käufen und
Barkäufe,, den Armen viel nachthciligerals den Neichen sei, oder dann das Zngrecht nur ans eine bestimmte
^"Zahl Jahre zn stellen, wird ml iiwtrnvnclnm genommen. Absch. 334. o. — 81. (1598). St.Gallen nntcr-
fl>izt den Antrag, daß den Unterthanen im Nheinthal der ewige Versprach um etwas gemildert werde. Nach

uhörung dieser Verwendung und in Berüksichtignng, daß dieser ewige Verspruch dem gemeinen Manne sehr
Ulkend sei, wird von der Mehrheit (ohne Lncern und Uri) der Versprach ans nur zehn Jahre gestellt, also,
^ die Unterkhane» im Nheinthal den Zug der Güter innerhalb dieser Zeit haben sollen, nach deren Ablauf
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aber das Zugrecht erloschen sein soll. Wird in den Abschied genommen. Absch. 348. ll. — 82. (1598). Matt

will darauf halten, daß der ewige Versprach gegenüber den St. Gallern in Kraft bleibe, und zu Baden den

Antrag stellen, daß man deßwege» Niemanden mehr cmhöre. Absch. 353. r. — 83. (1605). Das schriftliche

Begehren der Stadt St.Galle», das Gut des Balthasar Notmnnd vom ewigen Versprach zu befreien, wird

in den Abschied genommen. Absch. 558. d. — 84. (1605). Die Beschwerde des Junker Blaarer zu Wartensee

und Wartegg, daß die Nheinthaler die von seinem Vater im Nheinthal gekauften und ihm erblich zugefallene»

Güter in Kraft des ewigen Zngbriefs von 1582 an sich ziehen wollen, was ein Mittel der Nenglänbigen sei,

die Katholischen aus dem Land zu bringen, und sein daheriges Gesuch um Schnz wird in den Abschied ge¬

nommen. Absch. 567. eo. — 85. (1606). Die Edlen Blaarer von Wartensee und Wartegg führen Klage, daß

die Nheinthaler ihre dicht an der Gränze liegenden Güter, die sie bedeutend verbessert haben, kraft des ewigen

Versprnchs ihnen ziehen wollen, obschon sie solches um die Nheinthaler nicht verschuldet, indem ihre Vorfahre»

dort Pfründen gestiftet und viel Gutes gethan haben. Nachdem auch ein Verwendnngsschreiben des Abts von

St. Gallen und ein Bericht des Landvogts darüber eingelangt ist, wird die Klage in den Abschied genommen.

Absch. 589. n. — 8C». (1608). Der Verkauf eines Weingartens von Hans Tobler an Egli Wiser z» Buche»

wird ohne Versprnch des Hans Bärlocher daselbst gut erkennt. Absch. 674. n. — 87. (1608). Der junge»

Stansfacher neues Hans zu Thal „wird in fryheit vsser dem ewigen Versprnch genommen". Ikick. 8. — 88-

(1608). Dem Martin Moser zu Buchen wird bewilligt, mit Weib und Kind sein Hans ohne Versprnch zu be¬

wohnen, jedoch soll er sich wie sein Vater und Großvater bescheiden anfsühren. Illicl. rr. — 89. (1610). Dem Junker

Daniel Zollikofer wird für sich und seine Nachkommen ein Stük Neben und etwas schlechtes Mattland voi»

ewigen Versprnch gefreit. Lucern und Uri stimmen nicht dazu und nehmen es in den Abschied. Absch. 722. o.

— 90. (1610). Da man vernommen hat, daß die Gesandten lezteö Jahr dem Junker Daniel Zollikofer vo»

St. Gallen einige Güter im Nheinthal vom ewigen Versprnch befreit haben, wird das in den Abschied ge¬

nommen, daniit die Unterthanen bei der Freiheit, die ihnen nicht ohne gute Ursache ertheilt worden ist, gcschirtt't

werden und damit dergleichen in Zukunft nicht mehr geschehe. Absch. 742. <>. — 91. (1016). Jedes Ort soll

seine Gesandten mit Instructionen versehen, wie man sich gegen die Nheinthaler, welche sich unbefugter Weist

als vom ewigen Versprnch befreit ausgegeben haben, verhalten wolle. Absch. 926. n.

8. Fall.

Art. 92. (1588). Die Beschwerdedes Landvogts, daß die Erben des Hans Graf zu Thal, statt de»

schuldigen Fall zu entrichten, ihn mit grober Antwort abgewiesen haben, wird in den Abschied genommen

Absch. 63. cid.

9. Ohmgeld.

Art. 93. (1607). Laut Bericht des Landvogts beschweren sich die Nheinthaler über das in den deutsche»

Landvogteien ausgeschriebene Umgcld. Wird bis zur künftigen Jahrrcchnnng verschoben, weil man in Erfahrne

gebracht hat, daß noch andere Vvgteien dieser Sache wegen reclamiren werden. Absch. 623. g.

10. Handel und Verkehr, Märkte, Straßen und Bröken, Zölle und Westgelder.
Art. 94. (1591). Abgeordnete des Nheinthals führen Beschwerde gegen die Mayenselder, welche ih^
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Fuhrleute nöthigen, statt der Straße durch das Rhciuthal jene über Feldkirch, Vaduz und Mayenfeld zu be-

uuzen; dadurch werden nicht nur die Eidgenossen an ihrem Zoll zu Rheineck beeinträchtiget, sondern auch die

don St. Margarethe», Marbach, Altstätten und Oberried an ihrem Wcggcld und die Schifflcnte und Andere

Zu Rheineck au ihrem Verdienst geschädiget; sie glauben, daß die Straße auf eidgenössischem Grund und Boden

k'Ue freie und sichere Landstraße sein und bleiben solle, und bitten um Hülfe. Wird in den Abschied genommen,

Zugleich werden die Büuduer um Antwort darüber ersucht. Absch. kti8. y. — 95. (1593). Das Gesuch derer

Nüti um Bewilligung ciucö Weggeldes zum Unterhalt der stark benüzten Straßen und Brükeu wird in

Abschied genommen. (Vgl. Art. 157). Absch. 235. d. — 90. (1594). Amman» Lüchingcr von Oberricd

stellt die Bitte um Bewilligung eines Wcggeldcö von 1 Vazen von jeder durchgehenden Wagcnlast, indem die

^heiuthaler ihre Landstraßen und Nheiuwuhrcu mit bedeutende» Kosten unterhalten müssen. Das wird auf

^utificativu hin bewilligt, jedoch mit dein Vorbehalt, daß Niemand sich darüber beschwere. Absch. 292. m. —

(1902). Beide Landammäuner von Appenzell, der Laudvogt und des Abts von St. Galle» Näthe sollen

Gewalt habe», denen von Widua» uud Haslach ein angemessenes Wcggeld zu schöpfen, damit sie eine andere,

Rhein nicht so gefährdete Straße erstellen uud dieselbe besser unterhalten können. Absch. 474. 8. —

(1903). Die Gesandten auf künftigen Tag zu Baden sollen über das Begehren derer von Altstätteu, einen

Zoll oder Wcggeld von Garn und Werch von jenen bezichen zu dürfen, welche dasselbe gegen sie thun, in-

str»iA werden. Absch. 494. 8. — 99. (1905). Der Stadt Nhcineck wird bewilliget, in ihrer Snst von jedem

wallen l Pfg. Sustgcld zu bezichen; die eine Hälfte gehört der Stadt, die andere den Eidgenossen an ihre

kosten für den Unterhalt der Sust; die von Rhcincck sollen aber dafür den Brunnen in's Schloß leiten und

ehalten helfen. Absch. 597. >v. — 100. (1905). Das Weggcld zu Widuau und Haslach wird neuerdings

^(tätiget; sollten binnen Jahresfrist wieder erhebliche Beschwerden sich zeigen, so dürfen sie abermals um

^Neuerung cinkomme». UM. um — 101. (1908). Im Jahre 1580 war dem Hof zu St. Margarethen ein

weggcld bewilliget worden unter dem Vorbehalt, daß die von St. Gallen kommenden Güter davon befreit sein

!olle». beschweren sich die von St. Margarethen, daß ihnen an diesem Weggeld dadurch Abbruch geschehe,

boß die Fuhrleute über den See und von andern Orten her Waarcn führen und vorgeben, sie kommen aus

bor Stadt St. Gallen, und bitten um die Bewilligung, von jeder Wagcnlast einen guten Vazen beziehen zu

"rfen. W^l „„„ aber auf die an die Stadt St. Gallen gestellte Anfrage, ob sie dieses zugebe, kein Bescheid

oofvlgt ist, wird daö Begehren in den Abschied genommen. Absch. 974. u. — 102. (1908). Nach eingenom¬

menen, Augenschein wird entschieden, daß die spänige Brüke in der Au an der gegenwärtigen Stelle bleiben

M'd daß der Laudvogt und der Laudschreiber deren gehörige Unterhaltung beaufsichtigen sollen. Ibid. >v. —

(1908). Auf Ratification hin wird denen von Bcruang bewilligt, neben ihrem gewöhnlichen Wocheumarkt

zwei Jahrmärkte abzuhalten, und zwar je am Dienstag nach Pfingsten und nach Galli, insofern die von

' ststätte» nichts dagegen haben. Ibid. u. — 104. (1908). Die rheiuthalischen Fuhrleute beklagen sich gegen

°gt Schund zu Werdeuberg, daß er Neuerungen mit de» Feiertagsstrafeu, Erhöhung des Weggcldes zu

Rhs und ungebührlichem Schifflohn über den Rhein einführen wolle. Weil nun diese Maßregeln de» Zöllen,

^ Weggeld und der Schifffahrt nachtheilig wären, indem die Güter andere Straßen über den Rhein suchen

Würden, wird die Klage dem Gesandten von Glarus in den Abschied gegeben. Ibid. bb. — - 105. (1908). Der

/U'dvogt soll sich über das Sustgcld zu Ragah und die Erhöhung des Schollbcrgzolls um 1 Bazen erkun¬

de» und das, was er als dem gemeine» Nuzeu nachtheilig findet, den regierenden Orten einberichten. Ibid. ii. —
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106. (1617). Der Landvogt berichtet, die rheinthalischen Fuhrleute beschweren sich wider die von Ragatz, daß

sie über das ihnen bewilligte Weggeld von 1 Bazen von jeder von Walenstadt oder Rheincck aufwärts, und

1 Behemsch von jeder abwärts zu führenden Ledi nun noch 1 Kreuzer Hausgeld von jedem Sink beziehen.

Daher soll Zürich durch den Landvogt von Sargans nähere Informationen einziehen lassen und auf nächster

Tagleistung darüber berichten. Absch. 957. g.— 107. (1617). Der Landvogt berichtet, daß ein rheinthalischcr

Ilnterthan das Fahr zwischen Widnau und Lustnau an den Grafen von Hohenems, dem an beiden Orten die

Niedern Gerichte gehören, verkauft habe, daß er aber seine Einwilligung dazu noch nicht gegeben habe und um

Weisung bitte. Nach Berlesnng eines schriftlichen Berichts des Grafen findet man nicht thnnlich, die diesseits

des Rheins stehende Fähre nach jenseits zu verkaufen, sondern hält für besser, das^Fahr zu Händen der

regierenden Orte zu ziehen, daher die Sache ml rvkoremlum genommen wird. Inzwischen soll der Landvogt

dafür sorgen, daß das Fahr auf der Eidgenossen Seite verbleibe. Ibiä. 8.

11. Wuhre.

Art. 108. (1588). Ernennung einer Abordnung nach Nheineck, um bezüglich der Anstände wegen des Wuhrs

und andern Beschwerden zu Oberried mit den österreichischen Abgeordneten zu conferiren und eine gütliche

Vereinbarung zu erzielen. (S. Absch. 46. 8.). — 100. (1588). Der Landvogt legt eine Übereinkunft vor, die

zwischen Erzherzog Ferdinand zu Österreich, dem Abt von St. Gallen und ihm am 28. April in Betreff eines

Rheinwuhrs zu Blatten abgeschlossen worden ist, und meldet, daß die erstern beiden bereits ihre Zustimmung

ertheilt haben. Wird in den Abschied genommen. Absch. 63.

12. Fischerei.

Art. 110. (1608). Auf die Vorstellung des Vogts zu Norschach, daß es nöthig sei, die Fischerordnung

diesseits des Bodensees mit den anstoßenden Obrigkeiten wieder zu erneuern, wird dem Landvogt und Land¬

schreiber aufgetragen, den angesezten Tag zu besuchen und mit den Andern in dieser Sache berathschlagen Z»

helfen. Absch. 674. in. — III. (1608). Bei Besichtigung des herrschaftlichen Bauhofs bringt man in

fahrung, daß in dem Bach, der durch denselben fließt, Jedermann fische. Weil nun aber dieser Bach de»

Gütern der Herrschaft zum Schaden gereicht und in Wnhren erhalten werden muß, so wird er sammt deM

Mühlebach auf der ganzen Streke, welche sie durch die herrschaftlichen Güter oder daran vorbei fließen, in de»

Bann gelegt; nur solche, denen der Landvogt es befiehlt, dürfen darin fischen. ldici. kk.

13. Schiizcnwcscu.

Art. 112. (1608). Der Schüzengesellschaft zu Rheineck wird auf ihre Bitte die herkömmliche Verehrung

von 6 Gld. zu verschießen gegeben, woraus aber kein Recht abgeleitet werden soll. Absch. 674. oe.

14. Kirchliches und (fllnubcnssnchcn; Geistliche.
(Man sehe auch die gleiche Rubrik bei Thurgnu).

Art. >10. (1588). Die Gesandten Lncerns machen Anzug, daß die Prädicanten im Rheinthal die .Kindel

nicht taufen wollen, wenn man katholische Gevatterslente dazu nehme. (S. Absch. 46. n.). — 114. (158s)-

Die von Widnau verlangen ernstlich einen Prediger, was aber den Briefen, welche die Grafen von Eins
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Bewilligung der Genicindc aufgerichtet haben, widerstreitet. — Wird aci ilwti'uuMuin genominen.Absch. t!3.

115. (1588). Abermalige Warnung wegen Aufreizungen durch die Prediger. (S. Absch. 70. b.). — 116.
(1589). Das Begehreu des Grafen von Hoheueius in Betreff des Predigers an der Kirche zu Widnau wird

den Abschied genvinincn. Absch. 85. v. — 117. (1589). Jedes Ort soll seine Boten ans nächsten Tag
über den widnauischcn Handel instrniren, damit der Graf bei seinen alten Ncchtsamen geschirmt und die 11n-
ilchorsamen bestraft werden. Absch. 90. u. — 118. (1592). Der Landvogt eröffnet vor den Gesandten der V
katholischen Orte einige Beschwerden der Priestcrschaftdaselbst, t. der Bischof von Constanz,gemäß der caita.
vwitoria,, nehme die Jurisdiction iiber die Priestcrschaft in Anspruch, während sie seit undenklichen Zeiten vor
dem welllichen Stab das Recht habe nehmen und geben müssen iiber Schulden und bnßfällige Sachen; daß
dann erst nach der geistlichen die weltliche Obrigkeit sie auch noch bestrafen könne, sei doch gewiß unbillig und
der katholischen Religion nachtheilig; sie wünschen daher eine Weisung über ihr Benehmen, damit sie der gcist-
k'chen und weltliche» Obrigkeit den schuldigen Gehorsam leisten können; 2. möchten sie von der vorhabenden
Visitation, wegen der zu großen Unkosten, befreit werden. Wird in den Abschied genommen.Absch. 210. 8. —
^9. (1000). Einige Gemeinden von Anßerrhvdcn verlangen ^Heilung des Kirchenguts zu Nheincck und Thal,
d" sie auch dahin kirchgcnössig seien. Weil nun aber dieses Kirchengnt a» den Gottesdienst vergäbet worden
und gemeinsamesGut ist, das nicht getheilt werden kann, und da gemäß einem frühern Beschluß der Land-
unnnann von Appenzell Jnnerrhoden im Namen der acht regierenden Orte bei Ablegnng der Kirchenrechnnng
^ganwärtig ist, so hat man es dabei verbleiben lassen und denen von Appenzelt Anßerrhoden freigestellt, ihren
^sandten zu dieser Ncchnungsablageauch zu senden. Absch. 414. ». — 120. (1002). Dem Landammann

Appenzell wird aufgetragen, dem Landvogt zu befehlen, daß er den Prediger zu Marbach wegen seines in
Kirche begangenen Trozcs nach Verdienen bestrafe. Ferncr soll man auf nächster Tagsaznng zu Baden
Klage der Katholische» im Nhcinthal über die Anmaßnngc» der Evangelischen und ihrer Prediger vorbringen,

damit Abhülfe geschehe. Absch. 470. Ii. — 121. (1002). Die wegen Berechtigungdes Predigers im Nheinthal
Laufenen Proceßkostcn sollen ans den Einnahmen auf der Jahrrechunug zu Baden bezahlt werden. UM. g.

^ 122. (1002). Der Anwalt der Evangelischen in Marbach beklagt sich über den Beschluß zu Baden, durch
welche» den Katholische» bewilligt worden, den Chor in der Kirche abzuschließen, und begehrt, daß man es wie
bu» Alters her bleiben lasse, da der Chor und Anderes in der Kirche den Evangelischen so gut gehöre wie den
katholischen; wenn den Katholischen an ihren Bildern und Kirchenzierden ein Schaden zugefügt werde, werde

Landvogt die Betreffenden zu bestrafen wissen. Erkannt: Wenn der Priester seine Sachen nach katholischem
^anch, die Messe und Predigt beendigt hat, svll er den Chor beschließen,will aber der Prädicant sein Amt
?»ch versehen, so sollen beide Thüren im Chor offen sein und bleiben, so lang sein Gottesdienst währt; die
>u»gen Knaben und Töchter sollen außerhalb des Chors, im f. g. Brnderchor, ihre Pläze nehmen, die Altern
"der mögen sich wohl in die Stühle, die sie im Chor haben möchten, stellen, damit durch die Jugend nichts
iieschändet werde; über allfällige Beschädigungenim Chor sollen die Altern Antwort zu geben schuldig sei».
4bsch. 474. ^ __ 429. (1003). Die Evangelischen von Thal verlangen, daß ihrem Prediger eine Beisteuer
a»S dem Kirchengnt verabfolgt werde, oder daß man ihnen so viel davon gebe, als die Katholischen für ihre
'^rchenzierden brauchen, oder endlich, daß man das Kirchengnt zwischen beiden Confessionen theilc. Wenn sich
iu>det, daß sie früher die Beisteuer nur für ein Mal verlangt haben, worüber man Nachforschungen anstellen
^'11, und weil das Lehen der Kirche nicht der Gemeinde, sondern der Obrigkeit zugehört, so will man sie ab-
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weisen und zur Bezahlung der Kosten an die Katholischen anhalten. Absch. 503. 1. — 124. (1603). Die Bürge»

des Predigers im Rheinthal, der wegen Scheltungen sich flüchtig gemacht hat, sollen zu Bezahlung der Bürg¬

schaft angehalten werden, weil den Predigern eben so wenig iin Wirthshaus als in der Kirche zu schelten

geziemt. Ibivl. i. — 125. (1604). Anwälte der evangelischen Gemeinde Bernang bringen schriftlich einige

Beschwerden vor in Betreff der Pfründen und Kirchengüter. Die Gesandten des Abts von St. Gallen bean¬

tragen, man möchte die Gemeinde anweisen, sich mit dem Abt gütlich zu verständigen. Das Leztere wird

beschlossen und dem Landvogt aufgetragen, bei den Verhandlungen mitzuwirken. Absch. 533. — 12k. (1604).

Früher war üblich, daß die Priester und Prediger beim Antritt ihrer Pfründen 100 Gld. Bürgschaft leiste»

mußten, dainit, wenn sie etwas wider den Landfrieden predigen oder sich sonst verfehlen, der Landvogt sich a»

etwas halten könne; seit einiger Zeit wird nun aber diese Bürgschaft »nr noch von den Predigern verlangt,

daher gegen dieses ungleiche Verfahren Beschwerde geführt wird. Wird zur Jnstrnirung in den Abschied

genommen. Ikicl. ?. — 127. (1605). Landvogt Kloos zeigt an, daß einige Evangelische zu Altstätten ai»

Charfreitag ganz ungestüm die Gloken geläutet, daher er jeden derselben wegen Verlezung des Landfriedens

um 100 Gld. gebüßt habe. Beschluß: Der Falb sei zwar nicht ein Landfriedensbruch, aber ein grober Fehler,

dje Evangelischen dürfen an diesem Tag die Gloken nie mehr läuten, den drei Thätern sei die Strafe dahin

gemildert, daß jeder noch 30 Gld. zu bezahlen habe, übrigens sollen dergleichen Frevel bei beiden Neligions-

Parteien nicht geduldet, sondern gebührend bestraft werden. Absch. 567. v. — 128. (1605). Die V katholische»

Orte beauftragen den Landvogt, jenen, welcher wider die Beichte gelästert, also gegen den Landfrieden gehandelt

hat, zu bestrafen,, oder, wenn er sich in die Strafe nicht fügen wollte, ihn ans nächste Tagsaznng vor die

regierenden Orte zu citiren. Ibül. z-. — 120. (1605). Die durch einen Ausschuß aufgestellten Artikel zwischen

den Katholischen und Evangelischen zu Bernang in Betreff der Kirchcneinkünfte und einiger anderer Anstände,

werden von beiden Theilen angenommen und von den eidgenössischen Gesandten bestätigt. Der Landvogt soÜ

dafür sorgen, daß diesem nachgelebt werde. UM. n. — 130. (1605). Der Antrag, dem Pfarrer zu Widna»

etwas zu Verbesserung seiner Pfründe beizusteuern, wird in den Abschied genommen. Man erwartet, daß det

Graf von Ems, der als Collator schon den Henzehnten dahin vergäbet hat, dann noch mehr thnn und daß

das ganze Dorf katholisch werde. UM. kb. — 131. (1606). Der Landvogt und der Landschrciber stellen vor,

wie nüzlich und zu Beförderung des katholischen Glanbens dienstlich es wäre, wenn von den katholische» Orte»

dem Pfarrer zu Widnan etwas zu Verbesserung seiner Pfründe beigesteuert würde. Wird in den Abschied geiionline»'

Absch. 593. r. — 132. (1607). Um die Verwaltung des Kircheneinkommens zu Thal, wie an andern Orten üblich

ist, zu regeln, soll der Pfleger alle zwei Jahre abwechselnd bald ein katholischer, bald ein evangelischer sein; zu desfl»

Beaufsichtigung und zu Beiwohnung bei der Ablage der Kirchenrechnnng soll stets Einer von der andern Cvnfessio»

bestellt werden. Außerrhoden nimmt es in den Abschied. Absch. 625. o. — 133. (1608). Was Zürich an die ^

katholischen Orte in BetrZf des Konrad Wider, der wider den Landfrieden geredet hat, geschrieben hat und was ih>»

darauf geantwortet worden ist, auch was die Gesandten von Uri wegen dieser Sache vorgebracht haben, weiß jedet

Gesandte seinen Obern zu hinterbringen. Uri soll dem Landvogt den Entschluß der V Orte mittheilcn. UM. t"

— 134. (1608). Verhandlungen der evangelischen Orte über die Neligions- und landfriedlichenAnstände i>»

Nheinthal und Thnrgan mit den katholischen Orten. (S. Absch. 655. n.). — 135. (1608). Anstand zwische"

Zürich und den katholischen Orten wegen des in den rheinthalischen Mandaten vorkommenden Auödruks

gläubig. (S. Absch. 672. n. u. b.). — 13k. (1608). Die im Hof Rüti beschweren sich, daß die in der LieNZ-
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welche Bürger z» Altstätten, aber nach Niiti kirchgenössig seien, sich weigern, die bei ihnen iiblichen Fest- und

Feiertage zn halten, und nur die zn Altstätten gebotenen Festtage feiern wollen. Erkannt: Die aus der Licnz

»»d Mithaften, weil tvd und lebend nach Niiti pfärrig, sollen bei Strafe alle Feiertage halten, welche die von

^>iti halten. Absch. 674. n. — Ist?. (1608). Weil bei den Kirchenrechnnngen zu Thal, wo die regierenden

Drte Collatvren sind, iiberniäßige Kosten, bis ans 7V Gld., verursacht werden, soll der Landvogt fiir Moderation

^wser Kosten sorgen. Schulden, welche die Kirchenpflcger oder andere Leute der Kirche machen, dürfen in

Zukunft nicht mehr durch ewige Gülten, sondern sollen durch sichere Unterpfänder, die man im Fall der Roth

»Mverthen kann, gedckt werden. Und weil von dem Wein, bevor er dem Pfleger zugefüllt wird, viel verbraucht

so soll in Zukunft der Wein im Herbst eingelegt und sollen an der Weihnachtrcchnnng die Fässer Ange¬

füllt werden. Was fiir den Kirchendienst davon gebraucht wird, soll der Pfleger fleißig aufschreiben und bei

der Osterrechnnng abgezogen werden. Idick. x. — 1st8 (1608). Ans die Beschwerde des Landammann Thöring

»»» Appenzell Außerrhvden, daß die nach Thal kirchgenössigen Landlente von den Pfarrern in der Zeit ihres

Gottesdienstes beeinträchtiget werden, wird beschlossen, es soll bei den für den Gottesdienst festgeseztcn Stunden

6" Sommers - und Winterszeit sein Verbleiben haben und die Pfarrer ermahnt werden, der Beförderung ihres

Gottesdienstes sich zn befleißigen. Ilm!, i. — 1st9. (1608). Die Appellation zwischen dem Pfarrer zu Bernang

»»d seiner Gegenpartei wird gütlich entschieden, dem Pfarrer am Posseß der Pfründe unnachtheilig. Dergleichen

wird dem entlassenen Prädicanten daselbst, Jakob Bodmer, bewilligt, auf der Pfründe zu verbleiben bis zum

^uslrag des Collatnrrechtstrcits zwischen dem Abt von St. Gallen und Zürich. Uri und Untcrwaldcn haben

keine Vollmacht und nehmen es in den Abschied. Unck. o. — t40. (1608). Erläuterung einiger Punkte,

^>c es mit Haltung des Kirchgangs, der Feiertage, Appellationen u. A. m. zwischen beiden zugelassenen Religionen

w den Höfen des Rheinthals gehalten werden soll: 1. Sachen, welche den Landfrieden berühren, sollen vor

Landvogt gewiesen und von da an die Gesandten der regierenden Orte in Baden appellirt werden. 2. Ci-

^tioncn des Landvogts gegen die Unterlhanen oder der Unterthanen gegen den Landvogt in die regierenden

dürfen nur in ganz wichtigen Fällen stattfinden. 3. Der Kirchgang soll von beiden Confessioncn zu den

»> den Abschieden festgeseztcn Stunden vor sich gehen, und zwar sollen die Pfarrherren ans Mitte Fasten um

^ ^hr, »ach Michaeli um 8 Uhr den Gottesdienst beginnen und so endigen, daß der andere Thcil seinen Gottes-

^»st auch verrichten kann. Dieses soll der Priesterschaft angezeigt werden. 4. Bei Bestrafung von Rcligions-

'"'d Landfriedcnssachen soll man sich unparteiisch verhalten und einen Thcil wie den andern respcctiren, dock)

"»Hierhin nach Maßgabe des Verbrechens. 5. Die Feiertage sollen von beiden Confessionen nach dem alten

»»d dem neuen Kalender gefeiert werden laut den ihnen gegebenen Saznngcn und der Vereinbarung, welche

^ Höfe im ober» Rhcinthal unter Landvogt HaaS mit einander getroffen haben, und es soll kein Thcil den

»»der» des Kalenders oder des Glanbens wegen beschimpfen. 6. Den Singwci» für das neue Jahr soll der

^»dbogt denen von Nhcincck und Thal an einem Tage geben, der beide» Theilcn genehm ist. Ibiä. iib. —

(1608). Eine Neclamation Zürichs gegen den in den rheinthalischen Mandaten gebräuchlichen Ausdruk

^»Mnbig wird von den Gesandten der katholische» Orte in den Abschied genommen, weil sie keine Vollmacht

'»be», darauf einzutreten. (S. Ibick. mm.).
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15. Locales.
Zu ErgSnzu»a dieser Abtheilung betreffend Altstttttcn, Bcrnang, Marbach, Thal, Widnau s. Justizsachcn ; Ansttinde mit dem Abt von

St. Gallen; Kirchliches und Glaubcnssachen).

u. St. Margarethen.
Art. 142. (1008). Ans die Beschwerde des Hofs zu St. Margarethen, daß ihre Nachbarn von St. Johann-

Höchst und Fnßach, mit denen sie Holz und Feld dies - und jenseits des Rheins gemeinsam besizen, den alte»
Verträgen nicht nachleben wollen und auf diesem Tag zu antworten sich geweigert haben, wird erkannt, die
von St. Margarethen sollen diesseits und die Höchster jenseits des Rheins bleiben und jeder Theil, was ge¬
mein ist, auf seinem Boden nuzen und nießen, bis sie sich vereinbarenkönnen. Absch. 074. x. — 145t. (1010),
Ans nächste Tagsaznng zu Baden sollen die katholischenOrte ihre Gesandten beauftragen, die Anstände zwischc»
den Unterthanen des Hofs zu St. Margarethen und ihren ennetrhcinischcn Nachbarn zu St. Johann-HöchstWege»
Weidgang und Holzhan wo möglich ans gütlichem Wege zu vertragen, oder aber, wenn dieses ohne Erfolg
wäre, den Abt von St. Gallen wegen seiner »iedern Gerichtsbarkeit daselbst bei seinen Freiheiten und Recht-
samen zu schirmen. Absch. 721. i.

^ li. Thal.
Art. 144. (1008). Dem Landvvgt wird befohlen, das Siechcnhans zu Thal an einen dem Almosen besser

gelegenen Ort zu verlegen. Absch. 074. 88.
o. Widnau und Haslach.

Art. 145. (1590). Alt-Landvogt Haas und der gegenwärtige Landvogt Zeffel berichten, wie Einige von Widna»
und Haslach sich heimlich bei ihnen beklagt haben über die großen Kosten, welche ihnen bei ihren Processe»
erwachsen, indem sie zum Gericht Lustnau gehören, und wie sie wünschen, daß man ihnen ein eigenes Gericht
diesseits des Rheins bewilligen möchte, weil doch in der ganzen Grafschaft Nheinthal jede Stadt, jeder Flekc»,
ja jedes Dorf ein eigen Gericht und Recht habe; ihre Verpflichtungengegen den Grafen von Ems werden sie
immerhin genau erfüllen. Absch. 138. I. - 14k. (1591). Anwälte der Gemeinden Widnau und Haslach
überreichen eine Beschwerdeschrift gegen die von Lustnau über I. zu große Kosten bei den Gerichten; 2. W-
sezung des Gerichts; 3. die Stenern; 4. Abhauen von Stauden in einem gebannten Bezirke; 5. Trieb- und
Trattrecht; 0. Verbrauchen der Einkünfte an Zinsen und Stenern durch die von Lustnau; 7. Weigerung derer
von Lustnau, Beschlüssen, welche vom ganzen Hof gefaßt worden, aber ihnen mißbeliebig sind, sich zu unter¬
ziehen; 8. Unterhaltung der Brüten und Wege, u. A. m., und bitten um Hülfe und Rath. Es werden M>»
Obmann Keller und die Landammänncr Schilter und von Heimen an den Grafen von Ems abgeordnet, »»>
ihn zu ersuchen, daß er den beiden Gemeinden ein eigenes Gericht diesseits des Rheins bewillige, ohne Abbruch
der ihm schuldigen jährlichen Stenern und Zinse; zugleich erhalten diese Gesandten Aufträge, sich in Thal i»
Betreff der Stenern und zu St. Margarethen in Betreff des Weggelds zu erkundigen. Absch. 108. u. ^
147. (1591). Es werden nochmals die Beschwerdeartikel derer von Widnau und Haslach gegen die von Lnstua»
und der leztcrn Entgegnung darauf und des Grafen von Ems Antwort ans den Vortrag der an ihn abgeord¬
neten eidgenössischenGesandten vorgelegt. Nun wird dem Landvogt aufgetragen, sich nach des Grafen Nitkkehr
zu demselben z» verfügen, mit ihm über Beilegung der Anstände zu unterhandeln und dann das Resultat Z"
berichten, damit man die Sache endlich erledigen könne. Absch. 178. M. __ 14g. (1592). Dem Landvolk
welcher vorbringt, daß die Unterthanen zu Widna» und Haslach von dem Gericht zu Lnstna» abgetrennt Z"
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^rdcn tviinschen, um der Anstände mit denen zu Lustnau über Stenern, Maß u. dgl. cnthobcü zu sein, wird
""lgctragen, die Anstände ans gütlichem Wege beizulegen zu suchen, oder dann die Parteien ans nächste Jahr-
^chnung nach Baden zu weisen. (S. Art. 150). Absch. 195. g. — 149. (1592). Alt-Landvogt Zeffet und
^uwälte der Gemeinden Widnan und Haslach biilcn nochmals um Abtrennung von dem Gericht Lustnau und
Bildung eines eigenen.Gerichtes, wodurch die Grafen keinerlei Nachthcil weder an Trieb und Tratt, noch an
Hmsen und Zehnten erleiden werden; zugleich bitte» sie, daß einer nach Mähren ausgewandertenFamilie ans
^'ucgg ihr Vermögen verabfolgt werde; der Landvogt endlich wünscht Genehmigung des Tausches um ein
^uk Matte. Beschluß: Der gegenwärtigeund der alt-Landvvgt sollen, wenn möglich in Beglcit des Land¬
smanns von Appenzell, mit den Grafen zu Ems unterhandeln und dann iiber deren Vorschläge berichten;
der Arrest zu Verncgg soll einstweilen in Kraft verbleiben und bezüglich des Landabtanschcs sollen die beiden
Landvögte dessen Zwekmäßigkcit untersuchen. Absch. 21t). t. — 159. (1593). Laudvogt Ulrich eröffnet vor den
^'sandten der regierendenOrte, es sei bekannt, wie die von Widnan und Haslach schon auf mehreren Tagen
das Begehren um Abtrennung von dem Gericht zu Lustnau und um Bewilligung eines eigenen Gerichts gestellt
habe». Da selbe nun mit den Amtleuten des Grafen von Ems in Gegenwart des Landammann von Heimen
Mid des Landvogts iiber Gerichte, Wnnn und Weide, Trieb und Tratt sich vereinbart und zu beidseitiger
Zufriedenheit Alles getheilt haben, so bitten sie um Bestätigung dieses Vertrags. Er wird zu Kraft erkennt,
^dsch. Jgg. ^ ^>51 (1004). Der antretende Landvogt Kloos berichtet, daß Graf Kaspar von Ems den
Kvci Gerichtsherrlichkeiten Widnan und Haslach anmnthe, ihm zu huldigen. Wird zur Jnstrnirnng ans die
^ahrrechnnngstagsazungj„ den Abschied genommen. Absch. 527. o. — 152. (1007). Denen von Haslach, die
!4t ih^. Abtrennung von Lustnau an Bevölkerungziemlich zugenommen haben, wird bewilligt, bei Aufzügen,
'^chzciten, Festtagen und dergleichen Anlässen für ihre Mannschaft Trommeln und Pfeifen, jedoch in eigenen
^steii, zu brauchen; dieses aber sollen sie nicht mißbrauchenn»d Tanzverbote bei ihren Nachbarn auch halten,
^dsch. 025. p. — 159. (1008). Zu Verhütunggrößer» Unwillens der Nachbarn wegen des zwischen der

^»winde Bernang und dem Hofe Widnan und Haslach üblichen Versprechensbei Verkauf von Speise, Trank
"ud andern Waaren wird erkannt: Was Speise, Trank, gehende Habe, Korn, Flachs und allerlei Früchte
^'belangt, eö stehe im Felde oder nicht, soll Keiner gegen den Andern in genannten Höfen einen Verspruch
labe»; Holz, Flöße, Heu und Streue aber mögen die von Widnan und Haslach den „vßwcndigen"versprechen,

sollen jedoch die Verkäufer verpflichtet sein, es vierzehn Tage zuvor in der Kirche oder vor der Gemeinde
^Annden zn lassen, was sie von diesen Waaren an einen Fremden verkaufen wollen, damit, wenn ein Hof-
u>a»n Sachen bedarf, er den Zug dazu habe; nach Verflnß der vierzehn Tage soll dann kein Hofmann
'Uehr befugt sein, zn versprechen.Absch. 074. nn. — 154. (1008). Bezüglich des Spans des Hofes Widnan

Haslach mit den Widern zn DiepoldSan wegen des Trattö ans vier früher dem Abt von Bregenz (Mch-
^an) gehörenden Gütern wird veranlasset, daß der Landvogt und der Landschreibcr de» Augenschein anfnchmcn
'U>d den Span zu vereinbaren suchen sollen; wäre dieses ohne Erfolg, so soll den Parteien vorbehalten bleiben,

Recht vor den Gesandten zn Baden zn suchen. IIM. <14.

1(>. Bcrschicdencs.
Art. 155. (1591). Das Gesuch des Schreibers zn St. Margarethen im Namen derer von Aerncgg »m

^stcr mit den eidgenössische»Wappen in ihr ncncrbantes Nathhans, wird n4 instruamlnm genommen.
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Absch. 178. v. — 156. (1592). Der Landvogt macht die Anzeige: 1. Daß er auftragsgemäß eine Verordnung

gegen den Fiirkanf erlassen habe, mm aber die Fuhrleute einen andern Weg mit dein Korn fahren; daß die

Kaufleute von Lindau, St. Gallen ». A. m. verlangt haben, ihre Waaren und Thcilgüter möchten vor dem

Korn verführt werden, weßwegen das nach Bünden bestimmte Korn liegen geblieben und nicht, wie behauptet

werde, verarrestirt worden sei. 2. Daß Jemand die Matte zu Oberried, auf der die Eidgenossen einen Zins

von 5 Gld. haben, gegen genügende Sicherheit zu kaufen wünsche. 3. Die Unterthanen zu Widnau und Haslach

wünschen von dem Gericht zu Lustnau abgetrennt zu werden, um der Anstände mit denen zu Lustnau über

Steuern, Maß, u. dgl. enthoben zu sein. 4. Ammann Kuhn zu Thal bitte, man möchte das dortige Fahr

seinen Söhnen verleihen. 5. Einige Kriegslente des Hauptmann Rogg von Tannegg haben ihn wiederholt

um Bezahlung der ausstehenden Besoldung bestürmt. Ihm werden nun folgende Weisungen ertheilt: Er soll

das Korn gegen genügende Bürgschaft Passiren lassen, Frevel aber strafen; den Brief über die 5 Gld. Zins

zu Oberried soll er bervorsuchcn, die Anstände zwischen denen von Widnau und Lustnau ans gütlichem Wege

beizulegen suchen oder dann die Parteien auf nächste Jahrrechmmg zu Baden weisen, das Wuhr und Fahr z»

Thal den Petenten verleihen gegen Verpflichtung des gehörigen Unterhalts, den Klägern gegen Hauptman»

Rogg zur Bezahlung verhülflich sein. Absch. 195. ß. — 157. (1593). Landvogt Ulrich eröffnet vor den Ge¬

sandten der regierenden Orte: 1. Die von Widnau und Haslach haben bezüglich Ablösung von dem Gericht

zu Lustnau mit den Amtleuten des Grafen von Ems einen Vertrag abgeschlossen, um dessen Genehmigung sie

bitten. (S. Art. 150). 2. Gegen die Unordnungen beim Weinkauf im Nheinthal sollte eine Verordnung erlasse»

werden. 3. Die von Bernegg bitten um Fenster init der Orte Ehrenwappen in ihr nengebantes Nathhaus-

4. Für Abtausch des Schuldbriefes auf Oberried, was schon auf mehreren Tagsazungen als zwekmäßig erfnnde»

worden sei, habe er Jemand gefunden, der tauschen möchte. 5. Die von Rüti bitten um die Bewilligung eines

Weggeldes als Beitrag an ihre Kosten für den Unterhalt der stark bcnuzten Straßen und Brüken. 0. Wünsche

er Weisung über sein Verhalten, da der Pfarrer ab dem neuen Haus, das man jüngst von dem Pfysfer gekaust,

jährlich 8 Schilling begehre. Es wird beschlossen: 1. Der Vertrag zwischen Widnau, Haslach und Lustna»

sei zu Kraft erkennt. 2. Der Landvogt sei bevollmächtigt, jene Käufe, Verkäufe und Täusche um Wein, bei

denen ungebührliche Kosten verursacht worden, aufzuheben und die Fühlbaren zu strafen. 3. Fiir die Fenster

in das Nathhans zu Bcrnegg soll er fiir jedes Ort 4 Kronen verabfolgen und auf künftiger Jahrrechnung

verrechnen. 4. Der Abtausch des Schuldbriefs auf Obcrried sei bewilligt. 5. Das Wcggeldbegehren derer

von Nüti wird in den Abschied genommen; inzwischen soll sich der Landvogt bei den Kauflentcn erkundige»,

ob sie ein Weggeld zu geben geneigt wären. 0. Über den vom Pfarrer ab dem neuen Hans geforderten Zi»§

soll der Landvogt die nöthige Untersuchung anstellen und dann dafiir sorgen, daß genanntes Haus den Eid¬

genossen frei und ledig angehöre. Schließlich werden Landammann von Heimen und der Landvogt beauftragt,

die Anstände mit dem Abt von St. Gallen auf gütlichem Wege beizulegen zu suchen. Absch. 235. <1. — 1 !>8>

(1593). Dein Landvogt wird von den V katholischen Orten aufgetragen, den Hauptmann Gabriel Nvgg vo»

Tannegg zu bestrafen, weil er troz des Verbots dem König von Navarra zugezogen ist; auch soll er den Ha»^

Bärlocher, der dem Landfrieden zuwider zum neuen Glanben übergetreten ist, aus dem Land verweisen, we»d

er nicht katholisch bleiben wolle. Absch. 240. k. — 15K. (1594). Den Gesandten auf nächsten Tag zu Bade»

sollen Instructionen ertheilt werden über die Beschwerden des Ulrich Scherer aus dey, Rheinthal gegen die

Stadt St. Galle». Absch. 249. e. — 1K0. (1002). Der Landvogt legt Beschwerden vor betreffend 1. die
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llloßen Kosten bei Abnahme der Kirchenrechnnng zu Thal; 2. Einschließung des Chors in der Kirche zu Mar¬

sch; 3. Deknng der Gesandtschaftskosten nach Innsbruck durch Erhöhung des Salzprcises, n.A. in. Da man

Punkte nicht fiir unwichtig hält, darüber aber nicht instrnirt ist, so wird dein Landvogt aufgetragen, auf

nächster Tagsaznng zu Baden diese Klagen schriftlich einzureichen. Absch. 45,9. <1. — 161 (1002). Beide

^nndanimänner von Appenzell, der Landvogt und die Näthc des Abts von St. Gallen werden ermächtigt, „in

Hvlh streiften Ziincn hinweg zctragen mitel zcstellen", und wessen sie sich vergleichen, das soll vor die

Agierenden Orte zur Bestätigung gebracht werden. Absch. 474. r. — 162. (1003). Das Gesuch des Land-

!chwibcrs um Fenster mit der Orte Ehrcnwappen in sein neues Haus wird in den Abschied genommen. Absch.

M. r. (1004). Adrian Zicgler von Zürich, alt-Landvogt im Nheinthal, macht folgende Eröffnungen:

^ Es haben zwei junge Bursche im Hof Kriesern muthwilliger Weise ein Kind von vier Jahren Hingebracht,

^ßwegcn sie um 50 Gld. bestraft worden seien; nun freche der Abt die Hälfte der Buße an, vorgebend, es

°i kein malcfizischer Fall. 2. Wenn Priester, die sich durch Worte und Werke wider den Landfrieden verfehlt

laben, vor Recht citirt werden, so wolle der Aht von St. Gallen nicht zugeben, daß der Landvogt oder die

ältliche Obrigkeit sie zu bestrafen Befugnis; haben, obschon verschiedene Beschlüsse darüber vorhanden seien.

' Auftragsgemäß haben die beiden Landammänner von Appenzell einen Vergleich zwischen dem Abt von St.

^ allen und der Stadt Altstätten betreffs der Holzbnßcn und anderer Anstände zn Stande gebracht, der zur

^stätigung vorliege. 4. Die Niedern Gcrichtsherren maßen sich das Recht an, einige Mühlen im Rhein zu

billigen, obschon dieses Recht nur der hohen Obrigkeit zustehe. 5. Die Stadt Rhcineck bitte um Bestätigung

^ zum Schuz ihres Umgelds erlassenen Verordnung, gemäß welcher Jeder, der Obstmvst mache und um Geld

ausschenke, den dreizehnten Thcil als Umgeld, gleichwie die Wirthe, zu bezahlen habe. 0. Beim Haus des

andvogts sei nicht hinlänglich Wasser zum Tränken eines Nvsses oder um Fische zu halten, daher nöthig sei,

klncn Brunnen zu kaufen. Darauf wird beschlossen: I. Der Landvogt soll die Buße von 50 Gld. einziehen,

es eine malefizische Sache sei, und den achten Theil dem Abt verabfolgen. 2. Die Frage, ob die Priestcr-

laft vor dem geistlichen oder weltlichen Gericht gestraft werden oder Utecht geben und nehmen solle, wird in

Abschied genommen. 3. Der Vergleich in Betreff der Hvlzbnßen und der andern Anstände wird bestätigt.

' Weil die Mühlen Ehehaftcn sind mW der hohen Obrigkeit zn erlauben zustehen, so soll allein der'Landvogt

^ erlauben und einen angemessenen Zins darauf schlagen. 5. Die Verordnung über das Umgeld für den

kAänf von Most zu Nheineck wird bestätigt. 0. Da die von Appenzell 900 Gld. Hauptgut abzulösen wün-

so soll der Landvogt diese Summe in Empfang nehmen und dafür Neben kaufen. 7. Dem Landvogt

^>rd Vollmacht erthcilt, einen Brunnen neben der Bürgerschaft z» Nheineck zn kaufen und zun; Schloß zu leiten,

'^tnin 12. Juli). Absch. 533. oe. — 164 (100^). Das Gesuch des Hans Dietschi, Vogt zu Vlatten, um

miistcr mit der Orte Wappen wird in den Abschied genommen. Absch. 507. x. - 165. (1005). Das An-

ü)en des Landschreibcrs an Schwyz, Untcrwaldcn und Zug um Wappen und Fenster nehmen diese in den

schied. Ii,ick. hsp — 166. (1000). Vogt Dietschi bittet die Orte Uri, Schwyz, Glarns, Zug und Appenzell,

ebenfalls Fenster und Wappen zn verehren, wie die andern Orte bereits gethan haben. Absch. 593. x.

^67. (igt)»). Jeder Bote weiß zn berichten, was dem Landvogt Muhcim im Nheinthal begegnet ist von

"cgen Eines, der sich ansgestoßener Worte halber nicht strafen lassen will. (S. Absch. 050. k.). — 168.

' 8). Da viele Anstände zwischen den Anhängern beider Confessioncn und überhaupt zwischen den Landlcntc»

^"llcn, da ferner der Graf von Ems verschiedene Eingriffe in die Rechtsamen der regierenden Orte sich
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erlaubt und der Rhein von den Unterthanen des Grafen von Sulz durch die Wuhren zu Vaduz ganz gefährlich

auf der Eidgenossen Gebiet getrieben wird, so werden Sekelineister Kambli, Landvogt Helnilin und die Land-

ammänner Büeler und Stanffacher beauftragt, so bald als möglich an Ort und Stelle sich zu verfügen, um

diese und andere Anstände zu berichtigen. Absch. 659. g. — 16!). (1608). Uri soll den Laudschreiber mahnen,

„denselbigen Abscheid" beförderlich in die Orte zu schiken. Absch. 679. m. — 170. (1612). Da man zu Er¬

ledigung verschiedener Punkte jezt keine Zeit findet, so sollen die Gesandten von Zürich, Lucern und Appenzell,

welche im Herbst zu Abschaffung etlicher Mißordnnngen nach dem Thnrgan reiten werden, auch diese Punkte

ans Ratification hin zu berichtigen trachten. — Den Informationen, welche in Sachen des gewesenen Land-

vogts Johann Wirz anzustellen sind, mag dieser, wenn es ihm beliebt, beiwohnen. Absch. 803. g.

Grafschaft Sargans.

Inhaltsübersich t.

1. Allgemeine Verwaltungssachcn l
n.. Beamte. Art. 1—12.
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4. Judicatur- und Competenzanstiinde.48—52.
5. Leibeigenschaft und Fall. 53—62.
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6. Handel und Verkehr, Markte, Zölle, Straße» und Brüll»'
63-92.

7. Märchen. 93, 94.
3. Wuhrc. 95 97.
9. Kriegssachcn.93—191.

19. Eisenwerk zu Flums. 192—194.
11. Kirchliches.195-119.
12.' Klöster. 111-146.
13. Verschiedenes.147—153.

1. Allgemeine Verwaltnngssachcn.

a,. Beamte.

Landvögte.

4586. Glarus. Heinrich Lager.
4588. Zürich. Jost von Bonstetten.
1590. Luc ern. Hieronymus von Hertenstein.
1592. Uri. Peter Jauch.
1594. Schwyz. Andreas Radheller.
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159V. Unterwalde n. Jakob Wolf, von Obwaldcn.

1598. Z"g- Rudolf Kreuel.

1V09. Glarns. Heinrich Hösli.

1V02. Zürich. Hans Jakob Holzhalb.

1VV4. Lucern. Mauriz Dnlliker.

1V0K. Uri. Martin Epp.

1K09. Schwy z. Adrian Lur.

1VI1. Unterwalde n. Varthokomä von Deschwanden, von Obwalden.

1V1S. Zug- Johannes Trinkler.

1K15. Glarns. Heinrich Trttmpi.

IV17. Zürich. Hans Jakob Bürkli.

Art. 1. (1587). Die Unterthanen bitten »in die Bewilligung, eine» Pannermeister sowie eine» Landes«

^uptniann an die Stelle des jüngst verstorbenen Bnssi erwühlen zu dürfen, was in den Abschied gcnoninicn

>vird. Absch. 19. a. — 2. (1587). Jakob Govd, Landammann zn Sargans, beschwert sich über den lcztjährigcn

Schluß in Betreff der Erncnnnngswcisc des Landamnianns ans den drei Gemeinden Flnms, Wartan und

indem das der alten Übung zuwider sei nnd den Eidgenossen nnd ihren Landvögten nicht geringen Ein-

thun würde. Wird n<1 instruvixluin genommen. Ii>i«l. <>. — 3. (1589). Ans nächstem Tag zn Baden

^ Man dem jnngcn Balthasar Tschndi von Glarns die Stimme geben, damit er znm Landeshauptmann im

^ganserland erwählt werde. Absch. 97. m. — 4. (1590). Ans den Tag zn Baden sollen die Boten Voll-

mitbringen in Betreff Bestätigung des Balthasar Tschndi als Landeshauptmann und Beobachtung der

^wrtage durch die Säumer nnd Fuhrleute ans der dortigen Straße. Absch. 134. Ii. — 5. (1591). Landammann

^Hilter von Schwhz erstattet Bericht über seine Sendung nach Sargans in Betreff des Eides, den der

^»deshanptmann den VII Orten zn leisten hat; da in den Urbaren zu Sargans und Baden über diesen

^""kt sich nichts finde, mache er folgenden Borschlag: 1. Der Landeshauptmann ist verpflichtet, den VII

ptc» FrwdenS- und Kriegszeitcn gehorsam nnd gewärtig zn sein. 2. Im Landrath ist er die zweite

Psvn »ach dem Landvvgt. 3. Er soll neben dem Landvogt Acht haben, daß keine Unruhen im Land ent-

^c», dagegen nach Kräften einschreiten nnd die regierenden Orte sogleich in Kenntniß sczen; dabei soll er

parteiisch sein nnd keinem Ort besonders anhangen. 4. Er soll Landstraßen, Brüten, Wnhre nnd Kirchen

p'sstchtigcn, damit sie in gutem Stande erhalten werde». 5. Die VII Orte haben das Vcstätignngsrecht.

Artikel werden angenommen nnd zn Kraft erkennt. Absch. 108. Ic. — k. (159l). Landvogt Hertenstcin

^'antwortet sich über die Anklagen des Abts von Pfäfcrs. Seine Rechtfertigung wird genügend gefunden.
7 (1593). Dem Landvvgt wird vorgehalten, daß er dem Bcrnchmc» nach dem Cardinal von

""ti und dem Marschall von Näh 200 Kronen für die Bewilligung des Dnrchpasses abgenommen habe,

^Uiber man, wenn dem also wäre, großes Mißfallen hätte. Er antwortet, daß ihm so etwas nie in den

pu gekommen sei, dagegen habe er allerdings die beiden Herren darum angesprochen, ihm für die erwiesenen
^»ste Empfehlung an den Ambassador zu geben, damit er ihm 200 Kronen ans Rechnung seiner Anforderung

pbfvlge. Diese Verantwortung befriedigt. Absch. 235. I>I>. — 8. (1599). Florin Hnber von Malans wird als
"tinann bestätigt und sei» Gesuch um eine Verehrung, weil er von seinen Nachbarn in seiner Stellung nur Ungunst

' gewärtigen habe, in den Abschied genommen. Absch. 378. Ii. — 9. (1000). An die Stelle des verstorbenen
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Landeshauptmanns Tschndi wird Rudolf Gallati zum Landeshauptmann der Grafschaft ernannt. Zürich ist
ohne Vollmacht und nimmt die Sache in den Abschied. Absch. 581. i. — 10. (1608). Was auf die Beschwerde
des Landvogts Martin Epp wegen des neuerwählten Landvogts verabredet worden ist, weiß jeder Gesandte
seinen Obern zu hinterbringen.Absch. 653. k. — 11. (1610). Man soll sich des Landammanns Govd >»
Sargans erinnern, welchen die Landvögte gleichsam auf den Händen tragen, wenn sie nicht Hindernisse und
Verwirrung von ihm gewärtigen wollen. Absch. 722. n. — 12. (1611) Dem alt-Landvogt Martin Epp vo»
Uri wird ein Fürschreiben zu Einbringung seiner ausstehendenForderungen an den gegenwärtigenLandvogt
bewilliget. Absch. 771. ll.

k. Amtsantritt des Landvogts.

Art. 13. (1591). Der Antrag Zürichs, daß der Landvogt im Sarganserland nicht mehr, wie bisher, a»s

St. Matthiastag, sondern wie die andern Landvögte ans St. Johann Baptist die Landvogtei antreten solle,
wird in den Abschied genommen. Absch. 178. <1. — 14. (1591). Uri eröffnet, auf lezter Jahrrcchnuug se'
festgesezt worden, daß der Landvogt zu Sargans wie die andern Landvögte ans Johanni anfreiten solle!
da es nun den Hauptmann Peter Jauch bereits zum Laudvogt ernannt habe, so bitte es, denselben wie bisher
auf Matthias aufreiten zu lassen. Beschluß: Der gegenwärtige Landvogt soll die Vvgtei noch von Matthias
bis Johanni verwalten und die Lehen, Fälle und Bußen, welche den Eidgenossenzugehören, denselben veo
rechnen, die Bußen dagegen, welche in diesen vier Monaten verfallen und dem Landvogt zukommen, solle»
beide Landvögte mit einander thcilen. Absch. 187. n. — 15. (1592). Der Beschluß über das Aufreiten des La»d-
Vogts wird bestätigt; auf nächster Tagsaznng will man auch die Taxen bestimmen, die dabei zu beobachte»
siud. Absch. 190. k. — 16. (1604). In einer Zuschrift spricht der Landvogt den Wunsch ans, der Ausritt
der Landvögte möchte wieder auf St. Matthias geschehen, indem sie, wenn sie erst auf Johanni anfreiten, die
Güter vernachlässigen und das Vieh in die Matten laufen lassen. Dabei berichtet er, daß ein Felsen a>»
Schollberg herabgestürztsei und noch andere herunterzufallen gedroht haben, die er aber durch an Seile g»'
bundene Leute habe abschleißen lassen; ferner habe er statt der hölzernen Überbrükuug auf dieser Straße
Sicherheit ein steinernes Gewölbe bauen lassen, was, wenn die Zeit des Ausritts abgeändert würde, ohne der
regierendenOrte Kosten ausgeführt würde. Uri nimmt das'mi ralvrnmlum. Absch. 528. m. — 17. (160?)'
LandammannGood stellt dar, wie in vielen Hinsichten nüzlich und bequem für den Landvogt und die Uute^
thanen es wäre, wenn der Landvogt auf St. Matthiastag auf- und abreiten würde. Wird bis ans nächst
Tagsaznng in den Abschied genommen. Absch. 618. i. — 18. (1607). Zu Vermeidung verschiedener Ungelegen
heiten wird verordnet, der Aufritt des Laudvogts soll in Zukunft auf St. Matthiastag geschehen; der gcge»^
wärtige Landvogt soll über die Zeit, welche er länger im Amte bleibt, ordentliche Rechnung ablegen. SchwhZ
stimmt nicht dazu und nimmt es all rizldrönilum.Absch. 625. n.

<:. Ncchnuffgssachen.
AmtSrechnnngen.

Einnahmen. Ausgaben. Saldo.

Pfd. Schl. Hlr. Pfd. Sehl. Hlr. Pfd. Sehl. Hlr.

1587. ^ Absch. 19. 85
1589. ^ 74-- .. zoi. II,
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Einnahmen. Ausgaben. Saldo.

Pfd. Schl. Hlr. Pfd. Schl. Hlr. Pfd. Sehl. Hlr.
1593. _ _ _ 17 — - Absch. 235. 2.

1596. _____ - - — 120 — — „ 307. es.

1597. _____ _ _ _ 138 _ _ „ 334. x.
1500. _ _ _ _ _ _ 125 - — „ 414. x.
1503. 3055 2'/, — 2990 2 — 05 —4
1504. 3730 2 8 3015 10 0 720 0 2

1505. 2995 1 — 1704 — — 1291 1
3171 2 8 " 1458 18 — 1712 4 8
3423 18 5 2019 9 — 804 9 5
3043 -- 2 2057 - - 980 - 2

1009. _ - ___ fehlt.

1006.

1007.

1008.

3020 - 9 2047 14 — 378 01010.

1511. 3023 19 5 2267 2 — 750 17
1512.

1513

1514.

1515.

1516.

1517.

4gy9 _ __ 2587 18 — 2321 2
2323 2 — 1917 7 - 410 15
3217 9 — 2385 17 — 831 12
2882 - — 2085 - - 797
4432 11 — 3715 17 — 716 14

fehlt.

Die Rechnungen der crstanfgcfiihrtcn sechs Jahre zeigen nur die Einnahmen eines jeden Orts. Die Rechnungen von 1603—1617

dem betreffenden Ncchnnngsband im Aargaucr Kantonsarchiv entnommen, der erst mit diesem Jahr beginnt.
Art. 19. (1596). Uri soll den gewesenen Landvogt Peter Janch dazu anhalten, daß er ans künftiger

^gieistung z» Baden endlich die rükständigcRechnung ablege. Absch. 290. e.

cl. Verschiedenes.

Art. 20. (1590). Verordnung bezüglich der Unkosten des sogenannten Vogelmahls und Festseznng der
des Ausritts des Landvogts. (S. Absch. 138. cid.). — 21. (1011). Da man ersehen, daß Landvogt

Mm Epp ans Uri am hohen Thurm des Schlosses (zu Sargans) „gegedt dem Östcrichischcn Boden" seiner
bern Ehrcnwappen hat malen lassen, so erhält der sezt regierende Landvogt den Auftrag, auch der übrigen

'"'^liierenden Orte Ehrenwappen anfertigen zu lassen, deren Kosten er in Rechnung bringen möge. Absch.
r. _ ZZ. (1013). Der Landvogt bittet um Confirmation folgender zwei von de» Einwohnern und Land¬

en angenommenen Artikel: 1. daß kein Heu oder Stroh außer Land verkauft, sondern es ans den Gütern
»nd verbraucht werde» solle, bei 10 Gld. Buße; 2. daß sürdcrhin Niemand Güter außer Land versczen

° ^ llgksazte" Gültbriefe daraus verkaufen möge, bei 20 Gld. Buße vom Hundert. Der erste Artikel wird
tätigt, der andere in den Abschied genommen. Absch. 831. eo.
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2. Obrigkeitliche Güter, Lehen, Zinse nnd Einkünfte.

Art. 23. (1539h. Bezüglich der Anstände über Ablesung der Anken-Pfcnningzinse zu Sargans wollen die
katholischen Orte nichts verfügen, bis ein Landvogt ans ihren Orten dort regiert, auch will man dann dafür
sorgen, daß die vom Schloß Sargans veräußerten Matten demselben wieder einverleibt werde». Absch. 110.5

— 24, (1591). Dem durch den Landvogt einbegleiteten Wunsche eines betagte» Mannes, daß sein von der
Herrschaft innehabendes Lehen nach seinem Tode ans seine Enkel übergehen möchte, wird entsprochen, weil laut
Urbaren solches früher auch schon geschehen ist. Lsbsch. 108. m, - 25. (1590). Landammann Schilter eröffnet
vor den regierenden Orten, der gegenwärtigeLandvogt zu Sargans habe ihm einige Artikel mitgetheilt, ui»
sie bestätigen zn lassen, damit sich der Landvogt in Zukunft beim Bezug der jährlichen Hcrrschastszinse desto
besser zn verhalten wisse. Die Artikel werden nä irmtimviulnm in den Abschied genommen. Absch. 290. o.
2K. (1599). Der vom Landvogt getroffene Tausch der Malerfe» an Heinrich Meli wird gutgeheißen in de>»
Sinne, daß dafür wieder ein Zins von jährlich 1100 Pfund Haller ans wohlversicherte Unterpfänder angelegt
werde und dagegen der Shle-Weingartcn ledig sei. Absch. 387. 1. — 27. (1599). Da einige Lehengüter, be¬
sonders die zu Malans, von Händen gekommen sind und als Eigenthun, gennzet werden, so wird dem Land¬
vogt und den Amtleute» aufgetragen, ein neues Urbarbuch anzulegen »nd dafür zn sorgen, daß Alles, was der
regierenden Orte Recht und Gerechtigkeitist, in dasselbe eingetragen werde. Idick. — 28. (1000). Dir
Orte sollen ihre Gesandten auf nächsten Tag zn Baden über das Begehren des Landschrcibcrshinsichtlich
eines Weingärtlcinsinstrniren. Absch. 407. o. — 2i). (1002). Landvvgt .Holzhalb berichtet, daß der de,»
Landvogt zur Vcnnznng zustehende Banmgarten ganz in Verfall gerathen'und daß mehrere Reparaturen »»
den Gebänlichkeitenu. dgl. dringend nöthig geworden seien, auch soll ein Juventarinm über das Linne»,
Küchengeschirr und den Hansrath aufgenommen werden, ferner sei das Zeughaus so im Zerfall, daß des
Geschüz zu Grunde gehe, wenn nicht Ordnung geschaffen werde. Wird in den Abschied genommen. Absstk

478. o. — 30. (1002). Dem Landschreiber wird ein Stiik Neben zur Bennzung übergeben mit der Bedingung,
daß er es auf eigene Kosten baue und jährlich dem Landvogt den dritten Theil des Ertrages verabfolgt
Ibicl. <1. — 31. (1002). In Betreff eines Streithandels über das Blnnzer Lehen wird erkannt, die Lehenlc»^
sollen dein Landvvgt 50 Kronen als Ehrschaz entrichten und die drei Schuldbriefe abbezahlen, die Koste» s^
jede Partei an sich tragen, Huck. «. — 32. (1004). Landvogt Holzhalb zeigt an, daß alt-Landvogt Kre»^
einige Mannlehen, die den Eidgenossen gehören, als Eigenthnm verkauft nnd zu seinem Nnzen verwendet habt
weßhalb er dessen Guthaben im Sarganscrlandmit Arrest belegt habe, bis derselbe sich vor Recht darM'
verantwortet haben werde. Wird in den Abschied genommennnd Zug aufgetragen, den Kreuel dahin z» ver¬
mögen, daß er sich vor dem Gericht zn Sargans pnrgirc. Absch. 524, p>. 33, (1004). Die schriftliche Ver¬
antwortung des alt-Landvogts Kreuel wird in den Abschied genommen. Absch. 533. j. — 34. (101 1).
Durchsicht des Urbars ergeben sich Änderungen nnd Unrichtigkeiten bezüglich etwelcher Lehen. Da aber an de»
Orten, wo die betreffenden Leheninhabcr saßen, gerade die Pest ausgebrochen war, konnte in der Sache nichts ge¬
handelt werden, sondern es wurde der Landvogt beauftragt, die »öthigen Aufschlüsse sich zn verschaffe» nnd d>e
Sache soweit zu bereinigen, daß das Urbar fürdcrhin unversehrt und unverändert bleiben könne. Absch, 780. m ^
35. (1011). Bei Entrichtung der Lehenzinse soll für jedes Lehen nur eine Person erscheinen, laut eines im Sclst^
aufgefundenen badischen Abschieds, nnd nicht mehröre Personen, wie etwa geschehen war, weil durch das an¬
läßlich zu verabfolgendeMahl der Obrigkeit sonst zn große Kosten erwachsen, lhicl. ii. — 30. (1011). ^
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^cudenberger sollen gemäß Urbar verpflichtet und gehalten sein, wie andere eigene Leute die Fastnachthcnncn
^»i Landvogt zu entrichten. Ibill. Ic. —, 37. (1011). Im Namen der Frcndcnbcrgcr Lehenlentc ob der Sar
^0cn Untervogt Lonis Frick und LandweibelJakob Frick, daß man sie nicht strenger halten möchte als die,
Welche Lehen unterhalb der Sar besizen und die nur den sechsten Theil an Korn erlegen, während sie, die ob
er Sar, den vierten Theil an Korn und das Übrige an Geld entrichte» müssen. Im Fall, daß die im
anien Aller gestellte Bitte nicht erhört würde, ersuchen die beiden Bittsteller, wenigstens sie zu berülsichtigcn.
"1. p.38. (1015). Landvogt Trinklcr hatte vom Schloß Sargans wegen „Erbauung" eines Weingartens

Stük Matte als Lehen hinweg gegeben, wofür er 100 Kronen, der Landschrcibcr 30 Gld. und der Land-
"""»auu des Sarganserlandes ein Fuder Wein erhalten hat. Die Sache wird i» den Abschied genommen,
" selten einige Herren abgeordnet werden, um zu nntcrsnchcn, ob das den regierenden Orten zum Nuzen

° ^ Schaden gereiche. Absch. 803. kl. - 31). (1015). In Betreff des hintern Banmgartcns, welchen Land-
Trinkler verliehe» hat, läßt man es einstweilen verbleiben und nimmt die Sache all rvloronllnm. Dabei

^'»leint man jedoch, daß dieser Banmgarte»wieder zu dem Schloß gezogen werden soll, zu welchem Ende
annnann ^ Landvogt mit dem Lehcnmann, der einen Weingarten darin zu pflanzen angc-

"lM hat, äb^> die Entschädigungsich abfinden solle», zuvor aber sott jedes Ort seine Stimme darüber dem
"udvogt zuschikcn. Absch. 002. e.' — 40. (1015). Vom Schloß Sargans sind folgende Güter, die früher dem
""dvogt zur Bcnnznng zngedient haben, weggekommen:Ein Gut, der Canwen genannt, zwei Stükc, Anßer-

""d Jnnermalcrfcn genannt, von denen das eine dem Landschreibcrzum Amt gegeben worden, ein Wein-
^Ncheu unterhalb der Shle, welches ebenfalls dem Landschreiber zndicnte und wovon er dem Landvogt den

Theil des Weines gab. flbill. g. - 41. (1010). In Betreff des zum Schloß gehörendenhintern
"""'gartens, den Landvogt Trinklcr dem Ulrich Wapp als Erblchen verliehen hat, wird von der Mehrheit

^kauut, daß ^gcmäß des rapperswplischcnAbschieds dieses Lehengnt bei»? Schloß verbleiben soll in der Weise,
^ von Landvogt Trümpi zu Händen gezogen worden ist; dem lcztern werden für seine daherige Mühe

""d Arbeit ans Ratification hin 50 Kronen zuerkannt.Absch. 020. p.

3. Jttstizsachen.

(S. auch Kirchliches).

Art. 42. (1587). Landvogt Lager legt seine Amtsrcchnnng ab. Da in derselben die jährlichen großen
"kosten flw das Landgericht anffallen, weßhalb der Landvogt sowohl als Landeshauptmann Bnssi um Auf¬

guß ersucht werden, verantworten sie sich, daß die Landrichter sich mit dem festgesezten Dikpfenning nicht
^ begnügen wollen, mit der Bemerkung, daß vormals der Abt von PfäferS zwei Thcilc und die Eid-
^"vsscn den dritten Theil der Bußen genommen haben, es nun aber umgekehrt sei, daher man sie bei der

Übung bleiben lasse» möchte. Wird in den Abschied genommen; jedes Ort soll seinen Gesandte», welche
Elstens in Pfäfcrs den neuen Abt einsezcn werden, darüber Vollmachten mitgeben. Absch. 10. n. — 43.
^8). Heirathsangclegcnheit des Amman» Müller z» Wartan. (S. Absch. 03. tili.). — 44. (1589). Wenn
^Mausen für den zu Walenstadt gefangenenAbraham Forrer Sicherheit leistet, ihn ans die Jahrrcchnnng

^ Baden stellen zu wollen, Witt man ihn frei lassen. Absch. 90. cp — 45. (1589). Der Landvogt eröffnet,
"ov einigen Jahren erlassenen Mandate in Betreff der Kcrncngültcn und deren Verzinsung zu fünf vom

""dert seien den Unterthancn sehr beschwerlich, indem die Gülten anfgekündet werde» und nirgends Geld zu
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fünf Procent erhältlich sei; die Unterthanen bitten deßwegen »in die Bewilligung, acht vom Hundert geben ZU
dürfen. Wird in den Abschied genommen. Absch. 101. d. -- 41». (1611). Weil i» dem Erbrecht des Sar-
ganserlandes einiges Mißverständniß obwaltet, indem Etliche vermeinen, „daß ein Fahl dem geplüdt nach
hindersich und fürsich fallen sötle", so ist erkannt und beschlossen worden, daß es bei dein Erbrechtbrief ver¬
bleiben und nicht mehr „hindersich, sonder dem geplüedt nach fürwärdts fallen vnd geerbt werden söll". Absch
780. 1. — 47. (1611). Da geklagt wird, daß troz des vor etwas Iahren der Landschaft erthciltcn Confirina-
tionsbriefes über das Zugrecht beiAlpverkänfen an Fremde die armen Landlcnte nach und nach in große Angelegen¬
heit kommen, indem durch allerlei „Fünde und Listen" die Alpen mit der Zeit doch in fremde Hände gelange»,
so wird die Bitte, in der Weise dagegen Vorsorge zu treffen, daß bei jeder Alp festgestellt werde, für wieviel
sie, nach Stößen berechnet, gezogen werden möge, im Abschied an die Oberen gebracht. Idiä. n.

4. Judikatur- uud Compctcnzanstände.

(S. auch Leibeigenschaftund Fall; Abtei PsäfcrS; Kirchliches).

Art. 48. (1588). Glarns macht Anzug, vor einige» Jahren habe ein Streit gewaltet zwischen den beide»

Landvögten von Sargans und Werdenberg in Betreff der Bußen für Übertretung des Wildbanns zu Warta»,
zu dessen Beilegung dann ein Vertrag aufgerichtet und zur Bestätigung an die Gesandten nach Baden eiw
geschikt worden sei; um nun künftige Anstände zu vermeiden, begehre es Bestätigung des Vertrages. Wird
ml irwtruemlum genommen. Absch. 63. 8. — 41). (1589). Die neulich vorgeschlagenen Artikel in Betreff des
Wildbanns zu Wartan werden confirmirt. Wenn Glarns oder der Landvogt von Sargans einen Abschied
darüber begehren, soll er ihnen zugestellt werden. Absch. 101. cxi. 51). (1)199). Bezüglich des beanstandete»
Rechtes des Gerichts des Schlosses Wartau, eine Strafe von 20 Pfnnd zu erkennen, wird angeordnet, es
sollen alle Artikel in den Urbarbüchern und anderswo, welche davon Meldung thnn, zusammengetragen werde»,
um sie auf künftiger Tagsazung vorzulegen; ebenso soll verzeichnet werden, was man etwa von Personen dar¬
über in Erfahrung bringen kann, da schon die anwesenden Palli Snlser und Johannes Gabathnoler bezeuge»,
sie haben stets gehört, was des Schlosses Wartan Lehen und Eigen betroffen, das habe sich im Etter gerechtfertiget>
Absch. 387. e. — 51. (1599). Glarns bringt vor, es habe einen besiegelten Brief aufgefunden, gemäß welches
es zu Wartau bis auf 20 Pfnnd zu strafen das Recht habe, und bittet um Bestätigung dieser Rechtfalls
Wird nä instrmzmlum genommen. Absch. 391. <1. — 52. (1600). Den von Glarns vorgelegte» Brief, la»i
welchem es zu Wartau das Recht habe, bis auf 20 Pfd. Pfenning zu strafen, läßt man in seinem Werth oder
Unwerth verbleiben, will aber vom alten Pvsseß der Strafen und anderer Dinge nach bisheriger Übung
weichen. Absch. 414. o.

5. Leibeigenschaft und Fall.
lS. auch Kloster Pfäfers).

Art. 53. (1589). Der Landschreiber wünscht, daß auch ihm wie seinem Vorgänger erlaubt werde, jährlich
einen Fall einzuziehen. Weil aber der Landvogt alle Fälle in der Grafschaft zu Händen der Vll Orte Z"
verrechnen hat, so wird sein Gesuch in den Abschied genommen. Absch. 101. e. — 54. (1590). Das crncner^
Gesuch des Landschreibers wird abermals in den Abschied genommen. Absch. 138. ce. — 55. (1611).
Landvogt soll der regierenden Orte leibeigenen Leute in der Bogtei bereinigen und verzeichnen. Absch. 765.
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^ 66. (1611). Statthalter Wolf und die Landammänner Schilter und Hösli werden beauftragt, bezüglich

der leibeigenen Personen u. A. in. Ordnung zu schaffen. Zu dein Zweke sollen sie am 27. August neuen Kal. in

Wesen zusammenkommen. Absch. 776. t'. — 57. (1611). Gemäß eines zwischen den Bogtcien Sargans und

Werdenberg bestehende» Übereinkommens soll keine der beiden Herrschaften leibeigene Leute der andern in

chrcin Gebiete ans- und annehmen, wenn sie sich nicht zuvor von der Leibeigenschaft gclcdigct haben. Nun führt

Landvogt von Werdcnbcrg, Thomas Elmcr, Beschwerde, daß seit Bestand des Übereinkommens gleichwohl

^Üonen nach Sargans gezogen seien, ohne die Leibeigenschaft ausgekauft zu haben, wcßwcgen diese Leute und

1'e Nachkommen, wofern sie sich nicht nachträglich auskaufen, nach Wcrdenberg leibeigen seien. Die Be¬

rstenden, in deren Namen Alexander und Matthias Snlser und Hans Steinhcnwel von GretschinS erschienen

frcn, bestreiten dieses. Die Abgeordneten der regierenden Orte, denen ans Gutheißen hin die Entscheidung

es Streites übertragen wurde, entscheiden, das angeführte Übereinkommen soll in Kräften verbleiben; die von

e» beidseitigen Landvögte» bis 1609 übersehenen Fälle sollen als erlediget betrachtet werden und die betref¬

fen Personen nicht gehalten und verpflichtet sein, sich nachträglich ansznkanfcn; bezüglich der Kosten soll

^e Partei die ihren selbst tragen. Absch. 780. ci. — 58. (1611). Der Fälle halber wird erkannt, daß ein

lherr flst Gewalt haben solle, wenn ihm eine Kuh fallt, diese ans der Alp zu nehmen, ob sie gemessen

oder nicht, vielmehr ist er gehalten, dieselbe bis zur Alpcntladnng dort zu lassen, wobei er betreffs der Nnzung

fh Billigkeit ausgerichtet »verde» soll. Idicl. ci. — 50. (1613). Glarns glanbt, die von Wartau seien ihm kraft

fs Briefes von 1550 mit Leibeigenschaft zngcthan, da die Niedern Gerichte daselbst zu seiner Herrschast

Abenberg gehören. Die von Wartau dagegen legen ihrerseits eine» alten Brief von 1511 vor, worin unter

nderni gemeldet wird, daß, wenn Einer von Wartau nach Wcrdenberg ziehen wolle, er solches mit Leib und

frei und sicher und ohne Abzug thnn möge, und daß dasselbe auch für die von Werdcnbcrg gelte. GlarnS

^gognot, in dem angezogenen Briefe geschehe nicht von der Leibeigenschaft, sonder» nur vom Abzug Meldung,

f es müßte ans ein unparteiisches Recht dringen, falls man dabei nicht verbleiben wollte. Erkannt: Der

schied zu Sargans von 1611 soll aufgehoben, dagegen sollen der zu Baden vom 26. October 1612, ferner

^ Wartanerbricf von 1511 und der Brief derer von Glarns von 1550 bei ihren guten Kräften verbleiben;

'fieses Handels wegen anfgclanfenen Kosten sollen hicmit eingestellt sei», sollte aber wider Erwarten GlarnS

> er rechten wollen, so mögen dann dieselben auch taxirt und erörtert werden; Glarns sott jedoch frennd-

genössjsth gebeten sein, die Sachen hierbei verbleiben zu lassen. Absch. 831. llll. — 60. (1614). Die An-

kelegenhoit der vom Abt zu Pfäfcrs kraft des goldenen Buches, vom Landvogt in der regierenden Orte Namen

des rapperswylischen Abschieds angesprochenen Leibeigenschaft der Vidrigo, welche ans Bollcnz nach Ragatz

^iogen sind, wird eingestellt, bis man das goldene Buch und de» rapperswylischen Abschied gegen einander

kann. Absch. 866. rv. — 61. (1615). Glarns, das seit einigen Jahren mit der Gemeinde Atzmoos

^'scits des Schollbcrgö wegen Abkanf der leibeigenen Leute in Span gestanden ist, kann die zu Baden dar-
^ ergangene Erkanntniß nicht annehmen und bittet um ein unparteiisches Recht, was wegen Abgang von

^chrnctionen in den Abschied genommen wird; seine Meinung soll jedes Ort an Zürich schiken, welches dann

davon Kenntniß geben wird. Absch. 902. e. — 62. (1616). Glarns beschwert sich über daö von den

uiitregicrendcn Orten erlassene Urthcil in seinem Anstand mit Wartan; würden die sechs Orte, als

^N'usch, auf ihrem Urthcil beharren, so müsse es das Recht darschlagcn, wozu die unparteiischen Orte, laut

^ Bünde, ihm verhelfen möchten. Wird ncl instruenäum genommen. Absch. 926. Ii.
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6. Handel und Berkehr, Zölle, Märkte, Ströhen, Briikcn :c.
Art. 63. (1590). Landvogt Hertenstein berichtet: 1. Die von Feldkirch, Mayenfeld nnd Chnr wollende»

Kanfleuten ihre Waaren wegnehmen und sie zwingen, die Straße jenseits des Rheins zn Passiren und nicht
mehr jene durch die beiden Vogteien Nheinthal und Sargans, welche doch die Eidgenossen mit großen Koste»
erhalten. 2. Bei Mayenfeld habe er ein den Eidgenossen zngehörendesLehen gefunden, dessen Inhaber aber
die im Lehenbrief begriffenen Güter anzugeben sich weigere. 3. Zwischen Asels nnd Sargans walte ein Streit
über die Leibeigenschaft.4. Der Abt von Pfäfers wolle seinen Leibeigenen nicht gestatten, sich loszukaufen.
— Daher werden die LandammännerSchilter nnd Hässi beauftragt, sobald als möglich sich nach Sargans z»
verfügen nnd im Verein mit dem Landvogt die Anstände zn erledigen; zugleich sollen sie sich über die früher»
Verhältnisse der Landeshauptmannschaftzn Sargans erkundigen, damit der gegenwärtige Landeshauptmann sich
zu verhalten wisse. Absch. 149. in. — 64. (1591). Die III Bünde beschweren sich, daß in der Landschaft
Sargans der Fnhrlohn von Tag zu Tag gesteigert werde, daß der Landvogt solche, welche ihre Waaren Z»
Walenstadt abholen haben wolle», bestraft, daß er die „Legi" Korn um 4 Bazen erhöht habe nnd man sie
ihren Wein nicht selbst führen lasse, nnd bitten dringend um Abhülfe. Es wird nun dein Landvogt geschrieben,
er solle iiber den Sachverhalt ausführlich berichten, und inzwischen die Sache acl IlwtrNMäum genommen.
Absch. 103. r. — 65. (1591). Auf de» Bericht des Landvogts wird beschlossen, an nächster Tagsaznngans
die Beschwerde der Bündner über Frachterhöhnngnicht einzutreten. Absch. 100. I. — 66. (1591). Landainuia»»
Schilter berichtet, Landeshauptmann Tschndi zn Greplang, Baumeister im Sarganserland, sammt seinen sechs
Werkmeistern beschwere sich über die Gemeinde Flnms, daß sie die Straßen, Brüten und Wnhre in Zerfall
gerathen lasse, so daß er im Verein mit Landammann Hässi eine Ordnung darüber habe aufstellen müsse».
Die Verordnung wird bestätigt. Absch. 108.1. — 67. (1594). Johann Baptist Tscharner, Stadtvvgt zn Chw',
eröffnet im Namen der III Bünde: Schon vor zwei Jahren haben sie über die Zollerhöhung in der Land?
schaft Sargans Beschwerde geführt und müssen nun nochmals bitten, sie bei dem alten Zoll zu schiize»
und dessen Erhöhung aufzuheben. Daher wird dem Landvogt Auftrag ertheilt, über den Sachverhalt zu be¬
richten; zugleich soll Lucern sich bei alt-Landvogt von Hertenstein erkundigen, wie er den Zoll gesteigert habe,
ob es ein Zoll oder Weggeld sei, nnd ob ihm befohlen worden, die Erhöhung aufrecht zu erhalten. Absch.
254. ss. — 68. (1595). Beschwerde der III Bünde wegen Weggeldstcigernng. (S. Absch. 278. Ii.). — 6ö.
(1595). Von den in Chnr versammelten Abgeordneten der III Bünde langt eine Zuschrift an die VII
ein, worin sie Antwort ans ihre Beschwerde bezüglich des neuen Zolles und Wcggelds in der Vogtei Sargans
begehren. Wird in den Abschied genommen,mit dem Auftrag, daß jedes Ort sein Votum beförderlichst »ach
Zürich sende zu weiterer Ratification. Absch. 283. m. - 70. (1595). Die V katholischen Orte schreiben c»'
Zürich, daß man für Aufhebung des neuen Zolls zu Sargaus stimme. Absch. 280. v. — 71. (1598).
Landvogt berichtet, daß die Straßen in Zerfall geratheu und daß die von Walenstadt bei Schlaghändeln kei»e
Bußen geben wollen, indem sie behaupten, davon gefreit zn sein; er bittet, gehörige Weisung über beide Pu»k^
zu erlassen. Daher werden Burgermeister Keller und LandammannPfändler beauftragt, sich in das Sargans^
land zu verfügen, die Straßen zn besichtigen, die nöthigen Verbesserungen anzuordnen und die Widerspänstige»
zn bestrafen, sodann zn Walenstadt und an andern Orten im Sarganserlandnachzuforschen, was sie für Ge¬
rechtigkeiten haben möchten, nnd im Namen der Eidgenossen die Mißbräuche abzustellen.Absch. 355. t. """
72- (1599). Das Gesuch der Gemeinde Nagatz, in Anbetracht der große» Wuhr- und Straßenlastcnihr Z"
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gestatte», ein bescheidenes Weggeld van den dvrt züriikgeftthrten Weinfnhren erheben zn dürfen, wird in den
Abschied gcnvmincn. Absch. 387. <1. — 73. (1599). Die Gesandten von Zug und Glarns, welche wegen ge¬
wissen Streitigketten nach Sargans abgeordnet worden waren, berichten, die Gemeinde Nagatz habe sie nm
Bewilligung eines Weggelds an die Koste» für den Unterhalt ihrer Straßen angesprochen. Das Gesuch wird

mstruomluingenvmnicn. Absch. 391. b. — 74. (1901). In einer Zuschrift an Zürich vom 5. Jnli stellen
^hnltheiß, Rath und Bürgerschaft von Sargans das Gesuch, man möchte 1. in Bcrüksichtignng der theuern
Zeiten ihnen ihre Freiheit, einen Wochenmarktabzuhalten, bestätigen; 2. wegen des beschwerlichen Unterhalts

Straßen und Nheinwnhre ihnen erlauben, von de» Fuhrleute» eine mäßige Fnhrleitnng zu fordern; 3. ihnen
bewilligt»,dort ankommende fremde Salzfrachten entweder selber nach Walcnstadt zn führen, oder aber eine
b'^ge Fnhrleitnng, den Zöllen ohne Abbruch, von selben zn fordern. Absch. 433. g. — 75. (1001). Das
"u Namen derer von Sargans, Mcls und im ober» Widerbach durch Landammann Hässi vorgebrachte Gesuch
wn die Bewilligung eines Weggclds zn Erhaltung ihrer Straßen, wird in den Abschied genommen. Absch. 448. k.
^ ?k. (1002). ObschonUkri, Schwyz, Untcrwaldcn, Zug und Glarns ihre Stimme dazu gegeben haben, daß
benen z» Sargans und Mcls ein Wcggcld zn besserer Erhaltung der Straßen und Nheinwnhre bewilligt werde,
so wird doch die Bewilligung bis ans nächste Tagsaznng verschoben, thcils weil Zürich und Lnccrn nicht in-
s^nirt sind, theils nm vorher zn erfahren, was die Bündncr dazu sagen. Absch. 450. 1. — 77. (1002). Die
bo» Nagatz eröffnen, vor vielen Jahren sei ihnen bewilligt worden, eine Snst zu erbauen, aber ohne Weisung,

sie sich in Betreff des Hausgelds zn verhalte» haben; weil sie nun an den Rheinwnhren eine große
Beschwerde haben, so bitten sie nm Festseznng angemessener Taxen. Es werden »n» folgende Taxen fcstgesczt:
Bo» einer Ledi 3 gute Kreuzer, von einem Saum KanfmannSgüter 2 gute Kreuzer, von einem beladenen
^Miniroß 1 Pfenning. Da aber nicht alle Orte darüber instrnirt haben, werden diese Bcrordnnngcn ml in-
ubnmmlumauf nächste Iahrrcchnnngin den Abschied genommen.Absch. 400. i. — 78. (1002). In Betreff

neuen Straße am Walenstadtcrsce,worüber Schwyz sich beschwert, sollen die Gesandten nach Baden Boll-
umcht erhalten. Absch. 470. m. — 73. (1002). Johann Baptist Tscharncr, Stadtvogt und Panncrhcrr zu
^hur, n„p y»n Moos, genannt Gngclbcrg, Stadtvvgt zn Mayenfeld, führen im Namen der
^ Bunde Beschwerdegegen das der Gemeinde Nagatz bewilligte Snst- oder Wcggcld, indem solche neue
Auflagen gegen den eidgenössischenBund seien; auch die Landlcntc ob dem Widcrbach im Sarganscrlandver¬
fuge» Aufhebung dieses Snstgelds, oder dann gleiche Berechtigunggegenüber denen von Nagatz. Wird in den
Abschied genommen. Absch. 478. Ii. — 80. (1003). Die Orte sollen ihre Gesandte» über das Gesuch des
^»Ptniann Heer von Glarns nm Bewilligung eines Weggclds auf der neue» Straße am Walcnstadtcrsee
Uchrniren. Absch. 504. i. — 81. (1004). Da häufig vorkommt, daß die Landvögte ungenügendeRechnung
>>ber die Zolleinnahmen ablegen, so wird ihrem Eid der Znsaz beigefügt, daß sie sowohl über die Zölle als
' or andere Einkünfte genaue Ncchnnng zn geben habe». Der Borschlag, den Zoll ans öffentlicher Steigerung
0'" Meistbietendenzn verleihen, wird in den Abschied genommen. Absch. 533. f. — 82. (1007). Die Ber¬
aubung von Glarns, dem HauptmannHeer zn dem ihm bereits bewilligten Zoll auf der Straße am Walcn-

tersce oinen Wasserzoll von 1 Rappen von jedem über den See geführten Stiik zn bewilligen, indem er
M die Straße wieder eingehen lassen würde, wird nck iimtruenclni» genommen. Absch. 018. m. — 83.

. ^8). Da ein Anstand waltet zwischen den Schifflcnten von Walenstadt und Wesen bezüglich der Schifffahrt,
^ svll der Landyogt die Parteien nach Rapperswylvor die Gesandten von Zürich, Lucern, Schwyz und Glarns



1432 Sargans.

bescheiden. Absch. 659. n. — 84. (1611). Der Landvogt sott die eidverweigerndenZotter zu gelegenerZeit
vor sich bescheiden und beeidigen. Wiirde sich einer auch dann weigern, so sott ihm das obrigkeitliche Lehen
entzogen und einem psttchtgetrenen Zoller übertragen werden. Absch.780.cz. — 85. (1611). Auf die Beschwerde
der Zoller, daß die Wagner, welche Kaufmannsgiiter führen, Lasten von ein und einer halben Ledi verladen
und fertigen, aber nur fiir eine Ledi Zoll entrichten, wird verordnet, daß anch das Übergewicht verzollt werden
müsse. Ibiä. k. — 86. (1611). Bezüglich des in der Herrschaft Wcrdenberg zu entrichtenden Zolls, über den
von Seite der Gemeinde Wartau und Anderer Beschwerde geführt wird und der auch den regierenden Orten
an ihren Zolleinnahmen nachtheilig ist, wird Glarus durch seinen GesandtenLandammannHösli ersucht, seine
Unterthanen zu vermögen, daß dieses Weggeld wieder abgeschafft werde. UM. g. — 87. (1611). Denen von
Nagatz war die Vergünstigung zum Bezug eines Zolls und Weggcldes ertheilt worden, während sie selbst vott
der Verzollung der Kanfmannsgntcr, die sie nach Walenstadt und gegen den Schvllbcrg führen, befreit sind,
worüber sich die andern, ebenfalls mit Währungen belasteten Gemeinden beschweren und bitten, ihnen den Bezug
des Weggeldes von den Kanfmannsgiitcrn, so jene außer Landes fertigen, zu gewähren. — Wird den Ober»
anhcimgestellt. UM. m. — 88. (1613). Im Namen des Hauptmann Heer von Glarns ersucht Landammatt»
Hässi, die von Walenstadt anzuhalten, daß sie ihren Antheil Straßen und Britten herstellen. Ferner bittet er
in dessen Namen um die Bewilligung, auf jedes Stük Waare, das über den Walenstadtersee hinaufgeführt
wird, 2 Angster schlagen zu dürfe». Die erste Bitte wird gewährt, die andere aber kann man nicht bewillige»
und nimmt sie in den Abschied. Absch. 831. M. — 89. (1614). Hauptmann Heer erneuert die Bitte, Z»
Erhaltung seiner neugebauten Straße am Walenstadtersee ihm die Erhebung eines Zolls von 1 Angster vo»
allen über den See geführten Waaren zu bewilligen. Obgleich man die Waaren, welche in der Eidgcnossew
schaft bleiben, nicht gern verzollen lassen will, wird ihm doch ans Ratification hin bewilligt, von jedem Stiik
1 Rappen zu erheben, mit Ausnahme von Victnalien. Und weil diese Straße von französischen Boten u»d
sonst viel gebraucht wird, wird ihm ein Necommendationsschreibenan den Ambassador von Castille ertheilt,
daß er ihm eine Beisteuer an dieselbe geben oder ihn mit einer Pension bedenken möchte. Sein Begehre»
wegen der Brüke, die er mit Veihülfe des Landvogtsbauen Witt, wird eingestellt, bis Gesandte davon persönlich
Einsicht genommen haben werden. Absch. 866. an. — 90. (1615). Hanptmann Heer erneuert seilt Gesuch »>»
die Bewilligung, von jedem Stük der über deii See hinauffahrenden Waaren 1 Rappen und von Pferden, Vieh
und Säumern, sowie von jedem Centner und einem halben „Anckhenstuck" 1 Angster Zoll erheben zu dürfen, d»
die Schiffleute oft außerhalb der gewöhnlichen Zollstätte ausländen, wodurch der gewöhnliche Zoll umgangen werde«
Zugleich bittet er, diesen Zoll, wie die andern, in Schnz und Schirm zu nehmen. Das Gesuch wird in de»
Abschied genommen; inzwischen mag er von Schisflenten,die er bei Umgehungdes Zolls betritt, den ordentliche»
Zoll beziehen. Absch. 893. oo. — 91. (1615). Auf das Anbringen des Georg Lendi von Walenstadt „wegen
legnng der Kansfmanßgüetern, so den 4 gmeinden vnderhalb der Sor dersclbigen Wagncren vnd Furlüten vo»
Jr Fürstl. Gnaden vnd der Gmeind Nagatz beschächi", und ans die dießfällige Entschuldigungdeö Abts wird
erkannt, die Gemeinde Nagatz sott sich in Betreff der Fuhre aufwärts und hinunter »ach der alten Übn»S
richten. Absch. 902. <1. — 92. (1616). Hanptmann Fridolin Heer bittet neuerdings, man möchte ihm erlaube»,
von jedem Stük Gut 2 Angster, von einem zwei Mütt haltenden Sak 2 Angster, von jedem Stük Vieh, Roß
oder Rind 2 Angster und von jedem Centner Waaren 1 Angster Seezoll zu beziehe», ansvnst es ihm unmöglich
wäre, die Straße und Brüke zu nnterhalten. Das Gesuch wird M reeommomlanclum genommen.Absch. 926. >'
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7. Märchen.
Art. '43. (1592). Auf den Anzug von Glarns, daß dcr Rotdach, der die Gränze zwischen GlaruS und

Landschaft Sargans bilde, ausgetreten und daß zwischen den Fischern ein Streit über die Landinarche ent¬

standen sei, daher die Märchen erneuert werden möchten, wird der Landvogt zu Sargans beauftragt, mit

Glarns und Schwyz die Märchen zu berichtigen, damit jeder Theil erhalle, was ihm von Rechtswegen zukomme.

Absch. 220. f. — 94. (1015). Der Landvogt wird angewiesen, den regierenden Orten einen einläßlichen Bericht

über die Marchanstände zwischen dem Abt zu Pfäfers und dem Herrn von Schancnstein zukommen zu lassen,

damit man sich zn verhalten wisse. Absch. 839. v.

8. Wuhre.

Art. 95. (1599).«Anf die Klage der vier Gemeinden Sargans, Mels, Viltcrs und Nagah gegen ihre

Nachbarn von Fläsch wegen Überwnhren des Rheins, wird dcr Augenschein aufgenommen und werden beide

Karteien vorgeladen, um sie in Giitc zu vereinbaren. Die von Fläsch aber wollen keine Bollmacht haben, und

da a»ch das an den Landvogt zn Mahcnfcld erlassene Schreiben vhnc Erfolg ist, wird den vier Gemeinden

^willigt, ans nächster Tagsaznng zu Baden ihre Beschwerde vor den regierenden Orten vorzubringen. Absch.

>!87. h — «jf, (1007). Die im Namen des Landvogts Martin Epp durch..Landammann Jakob Good gemachte

Anzeige, daß von Seite Angehöriger der Grafschaft Vaduz ein großes Wnhr in den Rhein gebaut werde, durch

welches bei einer Wassergrößc der Strom an das diesseitige Ufer getrieben werde, wird in den Abschied ge¬

kommen. Absch. 018. Ii. — 97. (1011). Da die Gemeinden Sargans, Mels und Bilters viel mit Wnhr-

^dcitcn belästiget sind, die meistens gerade in die Zeit fallen, „da der Mcrthcil des Bolckhs vast vßgäßcn"

hat, so daß der arme Mann dann den ganzen Tag bei sehr geringer oder fast keiner Nahrung arbeiten muß,

5° werden die regierenden Orte um die Gnade angesucht, an jenen Tagen durch den Landvogt an die armen

^»te Brod austhcilcn zn lassen, damit sie um so williger arbeite». Wird wegen mangelnder Vcfngniß den

Dbern hintcrbracht. Absch. 780. 9.

9. Mietsachen.

Art. 98. (1588). Dcr Landvogt und Landschrcibererhalten Auftrag, das Vermögen des Hauptmanns

^chmid von Walenstadt zu Händen der regierenden Orte mit Arrest zu belegen, weil er gegen das Verbot

^»> KAegszng des Königs von Navarra sich angeschlossen und Unterthanen der V Orte mitgefiihrt hat. Absch.

4b. in. — 99. <M)2). Zur Zeit dcS Landvogts Hertenstein war verordnet worden, daß jeder Landvogt eine

Anzahl Wöhr,,,Büchsen oder andere, zn dcr regierenden Orte Händen in das Schloß anschaffen solle, um

Vvrrath an Waffen anzusammeln. Nun soll man nachforschen, was diesfalls vorhanden sei, und

w»i Rath halten, ob man dieses auch in de» andern gemeinen Vogteicn cinfiihrcn wolle. Absch. 478. f. —

(1010). Weisung dcr V katholischen Orte an den Landvogt, dem von Zürich für Venedig gesammelten

Ncgsvolk den Dnrchpaß zu verwehren. (S. Absch. 910. d.). — 191. (1017). Der spanische Ambassador

oschwert sich jibcr den beabsichtigten Durchzug des von den protestircnden Fürsten und Ständen geworbenen

4'wgsvolks durch die Grafschaft und über die Annahme von Hanptmannstclle» von einigen Amtleuten, und

ogehrt, dem Abt von Psäfcrs soll erlaubt werden, ans dcS Königs Kosten den Durchzug durch seine Jnris-

zu verhindern. (S. Absch. 907. d., 909. m).
180
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10. Eisenwerk zu Flmns.

Art. 102. (1597). Bürgermeister Meyer von Schasfhansen eröffnet vor den Gesandten der VII Orte,

der Miinzmeister von Chnr habe das Eisenwerk zu Flnms, das der Eidgenossen Lehen sei, gekauft und bitte

nun um Verleihung dieses Lehens. Wird in den Abschied genommen. Absch. 33V. s. — 108. (1911). Der

Eisenherr soll de!i Gebrüdern Melig und Mithaften, die er von einem neu angetriebenen „Wcrch" verstoße»

hat, laut Erkanntniß 4V gute Gulden ausrichten, dagegen ist er nicht verpflichtet, sie als Theilhaber an dei»

neuen Werk anzunehmen, wohl aber sie als Arbeiter im Bergwerk zuzulassen, da sie währschaftes Erz tiefer»,

Absch. 780. Ii. — 104. (1011). Da der Eisenherr ans eigener Macht und ohne Vorwissen des Landvogts de»

obrigkeitlichen Wald in Bann zu legen und für sich Holz zu fällen sich unterstanden hat, wodurch der Landvogt

selbst in Holzmangel gerathen könnte, so soll dem Eisenherrn ein Stük des Waldes aus Gnade» angewicse»

und ausgemarchet werden, in der Meinung, daß er darüber hinaus nicht holze, bei Ärafe. UM. i.

11. Kirchliches zc.

Art. 105. (1 ,987). Die Untcrthanen stellen durch ihren Landvogt das Gesuch nm die Erlaubnis!, a»

gebotenen Fest- und Feiertagen das ans dein Feld liegende Korn einfahren zu dürfen. Nach Einsichtnahme

des Eidzeddels der Grafschaft Baden, gemäß welchen: der Landvogt die Vefngniß hat, solches in gewisse»

Fällen zu erlauben, wird es in den Abschied genommen. Absch. 19. d. — 100. (1.999). Die von jenseits de>»

Schollberg verantworten sich über die Anschuldigung, als hätten sie den: hl. Sacrament Unehre bewiesen u»d

die Feiertage nicht wie andere Leute gefeiert; ersteres wäre ihnen leid, wenn es vorgekommen wäre, die vier

Feiertage St. Marx, St. Lorenz, Mariä Heimsuchung und Krenzerftndung seien ihres Wissens bei ihnen »ir

gefeiert worden, daher man sie mit Neuerungen verschonen möchte. Wird in den Abschied genommen. Absch,

387. e. — 107. (1999). Bezüglich der Feiertage bitten die cnnct den: Schollberg, sie bei ihren alten Bräuche»

bleiben zu lassen. Absch. 391. e. — 108. (1007). Ein gewisser Nauer von Quarten hatte auf ein Marienbild

in der Kirche einen Galgen gemalt und ungeachtet wiederholter Mahnung diesen nicht wegwische» wollen, u»d

war daher laut Verkommniß wegen Neligionsvcrlezung gebüßt worden. Diese Buße hatten die fünf Ort?

Zürich, Lncern, Uri, Unterwalden und Zug als der hohen Obrigkeit, nicht aber den Gerichtsherren zugehörig

eingezogen. Schwyz und Glarus nehmen es in ihren Abschied. Absch. 018. cp — 100. (1007). Die Ver¬

fügung, daß der Nauer von Quarten, der über ein Marienbild einen Galgen gemalt hat, durch den Landvogl

zu bestrafen sei, wird bestätiget; Schwyz nimmt es in den Abschied. Absch. 029. r. — 110. (1008). D»

Schwyz und Glarns die Buße von 100 Gld., nm welche Naner bestraft worden ist, dein Landvogt nickst

verabfolgen lassen wolle», sollen sie mit ihren Brief und Siegeln ans dem bevorstehenden Tag zu Nappersw^

erscheinen. Absch. 699. o.

IL. Klöster.
u. Bcghinen zu MelS.

Art. III. (1992). Mit Zuschrift vom 17. Juni meldet Bischof Peter von Chnr, vor einige» Jahre»

sei das Beghinenkloster zu Mels abgebrannt und damals dessen Vermöge» in fremde Hände gerathen; da»»»

lezteres bereits so angewachsen sein werde, daß daraus das Kloster wieder hergestellt werden könne, so sckst^

er seinen Hofmeister Gaudenz von Jnvalta, nm diese Güter und Einkünfte zu reclamiren. Wird in den
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schied genommen; der Landvogt erhält de» Auftrag, Bericht zu erstatte». (S. auch Art. 147). Absch. 210. n.

^ 112. (1504). Auf nächster Tagsazung zu Baden soll über die Wiederherstellung des Franenklosters zu Mcls

^handelt werde». Absch. 240. — 113. (1004). Das Gesuch des Amman» Good, aus den Einkünften der

betagten Beghiueupfrüudc zu Mels 15 Kronen zu Verbesserung des Einkommens des Schulmeisters verwenden

dürfen, wird ml ingtnwmliim genommen. Absch. 522. I.

b. Pfäfers.

Art. 114. (1587). Der päpstliche Legat wird ersucht, die Wahl eines Prälaten zu Pfäfertz zu betreiben.

Absch. z. u (1587). Man findet, daß die Erwählnng eines Prälaten nach Pfäfers nicht mehr länger

^'schoben werden dürfe. Daher wird ans den Bericht des Boten von Schwhz an den Statthalter geschrieben,

lleittciß Erklärung des päpstlichen Legaten stehe der Wahl kein Hindernis! mehr im Wege, daher er einen Tag

iiiefiir ansezen und a» Lucern davon Mittheilnng machen soll, damit dieses die übrigen Orte sammt Zürich

^d Glarns dazu einladen könne. Absch. 10. I>. — 110. (1587). Bezüglich der Beschwerden dcö Klosters

Käfers gegen den Bischof von Chnr soll auf den Tag zu Baden Jnstrnction crthcilt werden. (S. Absch. 23. v.).

117. (4l>02). I. Der Artikel des goldenen Buchs von Pfäfers, gemäß welchem alle Kinder der Gottcs-

^uslcnte des Fraucnklosters zu Mcls und des Klosters Pfäfers mit Eigenschaft dem Kloster Pfäfers ange¬

be», wird in Kraft gelassen. 2. Die Gvttcshauslcnte sollen gemäß ihrer Eidcspflicht gegen die VII Orte

wch de» Landvogt ermahnt werden, dem Abt nnd Kloster allen gebührenden Gehorsam zu leisten; die Be-

^»»»nng des Urbars in Betreff der Strafen nnd Bußen läßt man in Kraft. 3. Der Abt behauptet, ihm

He das Recht zu, die Wittwc» »nd Waisen nnd andere Gottcshanslentc zu Mcls mit Vormündern zu Ver¬

den, die Gemeinde Mels aber behauptet, dieses Recht stehe seit Menschengedenken dem Landvogt zu. Man

^ es bei des Klosters Nechtsamen bleibe». 4. Ein Artikel sagt, daß keine Gvtteshanstochter ohne Bewilligung

^ Prälaten zn Pfäfers sich verheirathen dürfe. Da nun der von den Gesandten gemachte Vorschlag, daß

welche Gotteshauslehen besizen nnd sich ohne Wissen und Willen des Abts verheirathen, ihr Lchenrccht

ueren sollen, daß aber Andere nicht zu bestrafen seien, vom Abt nicht angenommen wird, so wird er in

" Ebschied genommen. 5. Es soll eine vollständige Bereinigung der leibeigenen Leute und alle zwei Jahre

^ „Kindertheilnng" zwischen dem Abt und dem Landvogt vorgenommen werden. <i. Das goldene Buch des

Esters Pfäfers und der Urbar der Eidgenossen bestimmen, wie die Frevel und Bußen, welche durch das
wengericht zu Nagatz gesprochen werde», zu vertheile» seien. Weil sich aber zeigt, daß dabei große Unkosten

^c">f gehen, wird es in den Abschied genommen. 7. Die Bestimmung, daß Streitigkeiten über des Klosters

^'"giiter in der Kirchhöre Niels vor dem Maicngcricht zn Nagatz berechtigt werden sollen, wird unverändert

^Hssen. Absch. 478. n,. — 118. (1002). Man hat es bei den jüngst im Kloster PfäfcrS gefaßten Beschlüssen

^wen lassen. Den Gesandten ans nächste Tagleistnng zu Baden soll Vollmacht mitgegeben werden, im Verein
H ""ö Glarns dem Kloster seine im goldenen Buch enthaltenen Freiheiten nnd Gewahrsamcn zn

s^j, Absch. 480. a. — Iii). (1003). Der Abt von Pfäfers meldet, daß er lcztcs Jahr nm Bestätigung
goldenen Buchs angehalten, daß aber der Landvogt einige Beschwerden gegen ihn erhoben habe, die noch

1 ausgetragen seien, daher er um Aufschub bitten müsse. Es wird nun ein Tag der VII Orte nach Nap-

ayl ans den 0. September angcsezt, unter Bezeichnung der Gesandten. (Dieser Tag wurde aber nicht

sondern ans Hilarinstag 1004 verschoben). Absch. 504. i>. — 120. (1003). Der Prälat von Pfäfers

Landvogt von Sargans werden ans nächste Tagsazung citirt, um sie in Betreff der Strafen und
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Bußen und der hohen und. Niedern Gerichte zu vereinbaren. Absch. 515. j. — 121. (1503). Zu Berichtigung
der Anstände zwischen dem Abt und dein Landvogt wird eine Tagsazung nach Napperswhl auf den 13. Januar
angesezt; die Gesandten werden namentlichbezeichnet; der Landschreibervon Baden soll den Schreiberdienst
versehen. Absch. 518. i. — 122. (1004). In den Anständen des Landvogts von Sargans mit dem Abt von
Pfäfers werden die Nechtstitel, Urbare, Rödel, das goldene Buch und andere Gcwahrsame beider Parteien
gründlich untersucht und sodann auf höhere Genehmigung hin folgende Artikel gestellt: 1. Kinder, die von
Gotteshausleuten ehelich oder unehelich abstammen, sollen Gotteshanslente sein und heißen, Kinder dagegen,
welche außerehelich von Leuten abstammen, die der Eidgenossen, als der hohen Obrigkeit, eigene Leute sind,
sollen als eigene Leute den Eidgenossen angehören; Kinder, welche von einem Gottcshansmann und einer freie»
Walser!», oder von einer leibeigenenGotteshanstochter und einem freien Walser ehelich abstammen, sind den»
Gotteshaus zugehörig, gleicher Weise sollen Kinder, die ein Leibeigener der Eidgenossen mit einer Freien oder
Walserin ehelich erzengt, den Eidgenossen angehören; uneheliche Kinder eines GottcshansmanueS, die er mit
einer freien Walserin, oder einer Gotteshanstochter, die sie mit einem freien Walser erzeugt hat, sollen dci»
Gotteshans gehören, uneheliche Kinder dagegen, deren Bater oder Mutter ein Leibeigener der Eidgenossen ist,
sollen den Eidgenossen gehören; überhaupt gehören Kinder, deren Vater ein Gotteshansmann ist, dem Gottes'
Haus an und Hinwider Kinder, deren Vater ein Leibeigener der Eidgenossen ist, den Eidgenossen. 2. Der
Abt ist befugt, den Wittwen und Waisen von Leibeigenen Vögte zu bestellen, doch sollen diese in Gegenwart
des Laudvogts ihre Rechnung ablegen. 3. Wenn eine leibeigene Person, Mann oder Weib, sich ohne Wisse»
und Willen ihres Leibherr» verehelicht, so soll sie dem Gotteshaus zu einer Buße von 2 Gld. verfallen sei»!
der Abt ist nicht befugt, die Ehe zu verhindern, wenn die Bewilligung bei ihm nachgesucht wird. 4. Aste
Unterthanen im Sarganserland, sie seien dem Abt leibeigen oder nicht, sollen alle zwei Jahre dem Landvogst
als der hohen Obrigkeit, huldigen, auch sollen die Leibeigene» des Gotteshauses verpflichtet sein, jedem neue»
Abt, wegen der nieder» Gerichtsherrlichkeit,zu huldigen. 5. Beide Parteien sollen bei ihren Gerichten, Rechte»
und Urbaren verbleiben; damit aber keine in ihren Rechten au den verfallenenBußen beeinträchtigtwerde,
der Ammann zu Ragatz ein Verzeichnis; aller vor das Maiengericht gehörenden Bußen stets acht oder Vierzeh»
Tage vor Anfang dieses Gerichts dem Landvogt zustellen; an die Kosten des Maiengerichts hat der Abt de»
dritten Theil zu bezahlen und dagegen den dritten Theil der Bußen zu genießen, die andern zwei Theile Koste»
und Bußen hat der Landvogt zu tragen und zu genießen. 6. Weil der Wildbann zur hohen Obrigkeit gehörst
soll der Landvogt alle Frevel, die in des Abts Wäldern und Bann geschehen, zn bestrafen das Recht habe»!
von den Bußen gehören dem Landvogt zwei Theile, der dritte dein Abt und Kloster. 7. Dem Abt verbleibt
sein Strafrecht bis auf 10 Pfund Pfenning, was aber über 10 Pfund geht, sowie die Ehebrüche, soll dcl
Landvogt allein zn strafen befugt sein, ohne daß der Abt oder seine Amtleute sich darein mischen dürfen. 8.
Artikel des Nrbars in Betreff der Stenern wird bestätigt, daher sind nur die Leibeigenendes Gotteshaus^
von den Stenern der Eidgenossen befreit, alle übrigen aber dazu verpflichtet. 0. Alle Schmid, welche vo»
Christen und Fridli Schmid abstammen, sind des Gotteshauses Leibeigene,alle andern Schmid aber gehöre»
als Leibeigene den Eidgenossen. 10. Amman» Jakob Good und dessen Geschwister und ihre Rachkommen
hören als Leibeigene den Eidgenosse», alle andern Good aber dem Gotteshans. 11. Thoman Meli und sci»^
Nachkommen und die Meli zn Wangs und zn FontaniS gehören als Leibeigene den Eidgenossen, die FaiM^
Meli zu Mels aber dem Gotteshans. 12. Wenn Leibeigenedes Gotteshauses Rath bedürfen, oder sich ^
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beschwere» haben, sollen sie sich zuerst an den Abt, als ihren nieder» Gerichtshcrrn, wenden und erst von da
den Landvogt; der Landvogt kann im Namen der hohen Obrigkeit Kundschaften anfnchmcn, wo er will,

ledoch dem nieder» Gerichtshcrrn an seinen Freiheiten und Rechten unbeschadet.13. Leibeigene der Eidgenossen,
welche Gotteshanslehcn inne haben, sollen bei ihren Lehen bis zum Tod verbleibe», außer wenn sie selbe
bewirken; »ach ihrem Tode oder im Fall des VerwirkenS kann der Abt das Lehen wieder z» Händen ziehen

an seine Leibeigenen verleihen; sollte ein Leibeigener der Eidgenossen sich wegen eines solchen Lehens dem
otteshans für leibeigen angeben, so verwirkt er das Lehen und soll bestraft werden. 14. Der Abt ist ver¬

achtet, dem Landvogt laut seines Rodels einen Sanm währschaften Wein zu verabfolgen. 15. Dem Abt
in Bezug auf die Kosten für die frühere Gesandtschaft nichts mehr zngemnthct werden; die noch restirendcn

" 9 Gld. sollen durch eine Steuer auf die Unterthane» gedekt werden. 19. Die Landschaft Sargans soll bei
'ltcin Recht des Abzugs verbleiben. 17. Die beiden Müller zu Nagah sollen bei ihren Lehen laut ihrer
chenbriefe verbleiben und den schuldige» Zins bezahlen; wollen sie das nicht, so sollen sie dem Abt die Lehen

^Mgeben, der ihnen den Ehrschaz znrükerstatten und sie für allfällige Banvcrbessernngcnentschädigen wird.
Die Bcsizcr des Hofs Vasün sind verpflichtet, dem Gotteshaus den Fall zu geben. 19. An die Kosten

^ gegenwärtigen Taglcistnng soll der Abt die Hin- und Herreise der Gesandten bezahlen, der Landvogt die
' irnngskosten Rapperswyl berichtigen. — llri wird eine Abschrift dieser Artikel mitgcthcilt und um deren
^»lahinc ersucht. Absch. 522. d. — 123. (1904). Um die großen Kosten, welche bei Streitigkeiten zu Sargans
^stehen, zu vermeiden, wird verfügt, daß, wenn in Zukunft der Abt und die Untcrthanen der Eidgenossen
"9t einander in Zerwürfnis; kommen, die Proccsse nach alter Übung im Sarganserlandgeführt und die Urtheilc

die Jahrrcchnnngstagsaznngcn appellirt werden müssen. Wird in den Abschied genommen.Ibicl. o. —
(1904). Der Landvogt verantwortet sich über eine ungeziemende Äußerung gegen das Kloster, welche der

Leiber des Gotteshauses von ihm gehört haben will. Da lezterer seine Klage nicht rechtsgenüglich beweisen
">>, wird die Verantwortung des Landvogts als befriedigendangenommen; der Schreiber aber wird crmahnt,
9 ^andvogt besser zu rcspectircn, nnd zugleich dem Abt insinuirt, auf Entfernung dieses Schreibersbedacht

^ sei». ^ ^ ^25. (1904). Da die Gesandten der regierenden Orte den Abschied von Rapperswyl
^ esen „iid darin nichts Unbilliges gefunden haben, werde» die dort aufgestellten Artikel bestätigt nnd zu

. "ften erkennt; daher dürfen in Zukunft weder der gegenwärtige Abt noch seine Nachfolger kraft des goldenen

^ lchs die Untcrthanen der VII Orte in der Landschaft Sargans mit Neuerungen belegen, sonder» diese sollen
' 'hrcn alten Fällen, Stenern und Bräuchen »»angefochten belassen werden, gemäß der Bereinigung,Über-

^Rilnft und Urtheilc von 1491 nnd 1492, die hiermit in allen ihren Punkten bestätigt werden. Luccrn und
> haben zur Ratification keine Vollmacht nnd nehmen es in den Abschied. (Lucern stimmte später dahin,

9h der Mehrheit nnterzichen zu wollen). Absch. 524. I. — 121». (1904). Der Abschied von Rapperswyl in
^ ^sf der Leibeigenen des Abts nnd der regierenden Orte ist von den meisten Orten bereits zum dritten Mal

^üeheißen worden. Die Gesandten von Luccrn und Uri bemerke», sie müssen es wohl geschehen lassen, weil
^ Mehrheit es beschlossenhabe, indeß nehmen sie die Sache in den Abschied, weil ihre Obern die Zustimmung

^h nicht gegeben haben. Absch. 533. l>b. — 127. (1904). Die Gesandten nach Baden sollen über die All¬
heit des Abts von Pfäfcrs instruirt werden. Absch. 539. e. — 128. (1908). Wegen des Prälaten
rt betreffs der sargansischcn Artikel sollen die Gesandten nach Baden mit Vollmacht versehen werden.
959. I. — 129. (1908). Da der Prälat sich über einige Artikel des Abschiedes von Rapperswyl beklagt,
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so sollen die Gesandten von Zürich, Schwyz und Glarus, welche ohnedieß der „Seefahrt" wegen in einige»
Tagen in Rapperswyt zusammen kommen werden, unter Beiziehnng eines Gesandten von Lncern und nach
Anhörung der Klagen des Prälaten die Sache berichtigen. Absch. 050. m. — 130. (1008). Wegen seiner
Beschwerden gegen den Abschied zu Rapperswyl von 1604 (der übrigens zu Baden von den Gesandten und
auch von jedem Ort besonders bestätigt worden ist) war der Prälat auf gegenwärtige Conferenz eingeladen
worden. Er hat jedoch schriftlich das Erscheinenabgeschlagen,ungeachtet er gerade in Einsiedeln sich befand.
Weil nun aber jener Beschluß zu Rapperswyl in genauer Würdigung des Sachverhalts gefaßt worden ist,
wird dem Landvogt aufgetragen, bei diesem Abschied zu verbleiben und ihm nachzukommen. Im Fall etwas
daran zu ändern wäre, könnte es nicht von einem oder zwei Orten, wie angedeutet worden, sondern allein mit
Consens aller regierenden Orte geschehen. Absch. 008. n. — 131- (1011). An den Prälaten wird die Weisung
erlassen, die „Baderlüt" für ihr Geld so mit Wein zu versehen, daß fürderhin keine Klagen mehr eingehe»,
ansonst man als die hohe Obrigkeit das Nöthigc selbst anordnen würde. Über allfällige Nichtbeachtung dieser
Weisung soll der Landvogt berichten. Absch. 705. I. — 132. (1011). Falls der Abt sich ferner weigerte, den
dritten Theil der Kosten des Maiengerichts zu entrichten, wozu er laut eines Artikels des Rapperswyler Ab¬
schieds verpflichtet ist, so soll der Landvogt dasselbe gar nicht abhalten. Absch. 780. a. — 133. (1011). Der
Landvogt legt einen Abschied vor betreffendden Abt und das Gotteshans und meldet, daß der Abt demselben
nicht nachkommen wolle, ihn vielmehr als nichtig erkläre. Man will daher nach Nagatz zu dem Abt reite»,
um ihn zur Beobachtung desselben anzuhalten. Sollte er sich weigern, so wäre dann bei einer künftigenZu¬
sammenkunft zu berathen, wie sich ein Landvogt gegenüberdem jeweiligen Prälaten verhalten solle. Idül. S-

— 134. (1014). Weil dem Vernehmen nach der Prälat übel wirtschaftet, soll man dariiber nachdenken, wir
dem vorzubeugenund das Gotteshaus vom Untergang zu retten sei. Absch. 804. x. — 135. (1014). Der Abt
läßt schriftlich um Abordnung eines Ausschusses in das Gotteshaus ansuchen, welcher die im Abschiede vo»
Rapperswyl noch streitigen Punkte in Nichtigkeit zu bringen hätte. Antwort: Man wolle ihm gerne willfahre»,
jedoch dergestalt, daß man nicht im Gotteshans Pfäfers, sondern zu Rapperswyl, und zwar ans seine Koste»
zusammen komme, wofür er einen Tag ansezen möge. Absch. 806. ii. — 136. (1015). Wegweisungdes Factors
der d'Anonischen Kaufleute durch den Abt. (S. Absch. 800. ^.). — 137. (1015). Angelegenheit des Factors
der d'Anonischen Kauflente zu Ragatz und des Priesters zu Mcls. (S. Absch. 801. k.). — 138. (1016)'
Zwischen dem Landvogt und dem Abt walten noch einige Anstände, namentlich in Betreff der Ehebrüche, die
zu bestrafen der Abt kraft des goldenenBuches anspricht, und wegen eines Falls, den er zu Händen des
Gotteshauses bezogen hat, während der Landvogt vermöge des Rapperswyler Abschiedsdiese Rechte für die
regierenden Orte in Anspruch nimmt. Zu Entscheidung derselben und zu Vergleichunggenannten Abschieds
(den übrigens der Abt nicht angenommenhaben will) mit dein goldenen Buch, wird ein Tag auf Bartholom^
nach Rapperswyl angesezt, wo der Abt mit dem goldenenBlich und andern Gewahrsamen zu erscheinen ein¬
geladen werden soll. Absch. 893. ov. — 130. (1015). Der Prälat läßt das Begehre» stelle», daß man de»
Gesandten ans bevorstehende Tagteistnng zu Rapperswyl Vollmachtenmitgebe, die noch spänigen Artikel u»t
ihm und seinem Gotteshaus zu erörtern. Wird ml rokorollüiim genommen. Absch. 900. «. — 140. (1016)'
Nach Anhörung der Beschwerden beider Parteien (des Abts, des Landvogts und der Amtlente der Grafschaft)
und nach Prüfung des goldenenBuchs, des Urbars und anderer Documcntc wird der lezte Abschied vo»
Rapperswyl also erläutert: 1. Da durch die in Art. 3., welcher von der Abstrafnng der leibeigenen Leute des
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Gotteshauses handelt, die sich vhne des Prälaten Vorwisscn vcrnngenossaincn oder verehelichen, vorgeschriebene
geringe Abstrafnng dem Gotteshaus Abbruch geschehen wiirdc, so soll es bei dein Artikel des goldenen Buchs
verbleiben, jedoch soll sich der Prälat bei der Bestrafungaller Gebühr und Billigkeit befleißen. 2. Da des
^aiengerichts halber, von welchem Art. 5 spricht, den regierenden Orten große Kosten erwachsen, so soll es

Betreff der Bcseznng der Nichter wie von Alters her verbleiben, jedoch mit dem ernstlichen Befehl, daß die
dichter die Geschäfte um 10 Uhr beginnen und bis um 4 Uhr fortsezcn sollen und daß das Gericht, wenn die
vorliegenden Händel nicht in einem oder zwei Tagen erledigt werden könnten, drei Tage zu dauern habe; der
^eilige Landvogt soll einem Nichter und Urtheilssprcchcrfür seine Besoldung und Zehrnng täglich '/z Krone
ausrichten. 3. Art. 0. Die vom Wildbann herfließendcn Bußen sollen gethcilt werden wie andere Bußen
vocrhalb der „Sor" (Sar), jedoch den Orten an ihrer hohen Obrigkeit und ihre» Rechten unbeschadet.4. Weil
^ Ehebrüche allenthalben für criminalisch gehalten werden, sollen sie dem Landvogt im Namen der regierenden
^vte zn bestrafen zukommen und der Abt nichts damit zu schaffen haben. !>. Art. 8. Die fremden Einzüglinge
i°ic» sich den Stcnergenossen loskaufen; so lange dieses nicht geschehen ist, sollen sie die Stenern nach der
Auflage z» gegen schuldig sei». In Betreff der drei GeschlechterSchund, Godig (Gvod) und Mclig sollen Land-

vuuiiann Hösli, der regierende Landvogt, Schultheiß Kraft und andere Beigezogenc sich zum Abt verfügen,
vvt Kundschaft über sie aufnehmen und die, welche dem Gotteshaus zngehörcn diesem, die, welche den regie¬

renden Orten zustehen ihnen zuschcide» und die Acten darüber zu des Schlosses Sargans Gewahrsamcnlegen.
^ Bei Art. 13, handelnd von den Lehen des Gotteshauses,soll es gänzlich sein Verbleiben haben, mit dem

"hang, daß der Abt erst nach Vcrwirknng der Lehen diese seinen leibeigenen Leuten, oder wem er will, vcr-
vihen möge. (S. auch Absch. 002. a,.). — 141. (1015). An die mit dieser Taglcistnng ergangenen Unkosten
o l der Abt den Gesandten und ihren Dienern, sowie dem Landschrciber de» Ncitlohn und die Zehrnng von
"vd nach Hans vergüten; über die in der Herberge zu Napperswyl erlaufenen Kosten soll der Landvogt mit
v» Wirthen abrechnen und sie in Rechnung bringe»; dem Stadtschrciber zn Napperswyl, der in Abwesenheit
^ Landschreibers a»ch in Anspruch genommenworden ist, soll der Abt eine angemessene Entschädigung geben.

^ — 142. (1017). Ans die Klage des Prälaten, daß der Wirrh zn Valens troz des zn Baden ausge¬
machten Abschieds das Wirthen nicht einstellen wolle, beauftragen die V katholischen Orte den Landvogt, den

'vch zum Gehorsam anzuhalten. Absch. 909. v.
v. Kapuziner z» Sargans.

^t'1. 14Z. (1013). Die V katholischen Orte finde», daß die Errichtung eines Kapnzinerklosteröin Sar-
^ niizliches Werk wäre, weßhalb sie den Landvogt beauftragen, sein Möglichstes für Aufbringung

sog Beisteuern zu thun und noch während seiner Amtsverwaltnng das Werk zn beginne». Lnccr»
»iit dem Provincial das Erforderliche besprechen, Zug dem antretenden Landvogt insinuircn, den gleichen

lisä ^ Vorgänger, zu bethätigcn.Absch. 817. l>. — 144. (1014). Ans nächste Cvnfcreiiz der katho-
^ die Errichtung eines Kapnzincrklosters in der Landschaft

Vicht!
Kath
d»»g

^vgans mitbringen. Absch. 803. <l. — 145. (1014). Zu Baden soll man sich unterrede», damit die Er-
^ iv»g emxg Kapuzinerklvstcrszu Sargans gefördert werde. Desgleichensoll man streng anordnen, daß die

tische» j„l Sarganserlandihre Kinder nicht mehr nach Zürich zur Schule schiken, und Mittel zur Grün-

>>bcr vmcr guten Schule daselbst suchen. Absch. 804. <1. — 14<». (1014). Bei erster Gelegenheit soll man sich
^Achtung des Kapnzincrklosterszu Sargans und Gründung einer guten Schule bcrathcn. Absch. 800. v.
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13. Verschiedenes.
Art. 147. (1598). Dcr Landvogt wünscht 1. Vollmacht zur Umschreibungdes unleserlich gewordene»

Urbars der Grafschaft; 2. Auftrag zur Verbesserung des Gcschiizes und der Doppclhakcn; 3. Weisung >»

Betreff der Anstände zwischen Glarus und dcr Grafschaft hinsichtlich des Biirgli; 4. Wiederbeseznng des

Klosters zu Mels mit Beghine»; 5. Weisung in Betreff des Ehescheiduugsgesuchs des Andreas Mensch!

6. Weisung über das Gesuch des Peter Vschab von Waleustadt um Verleihung einer gekauften Alp als Erb¬

lehen; 7. Weisung über das Begehren des Bischofs von Constauz um die Bewilligung, einige dein Kloster

Pfäfers pfandweise gehörende Quarten auslösen zu dürfen; 8. Weisung an die Ziusleutc von Kernen- u»d

Käsezinsen, daß sie gemäß alter Übung nur die Hälfte des Zinses in Geld entrichten dürfen; 9. Fortweistwg

der Trina Bernhardin aus der Grafschaft wegen Injurien. Darauf wird beschlossen: Der Landvogt s»ll

durch den Landschreiber das Urbar umschreiben lassen; er soll das Geschüz in branchbaren Stand sezen u»d

mit Glarus die Märchen bereinigen; die Einkünfte des Klosters zu Mels soll einstweilen noch, bis sie nicht

angewachsen, der Landammann im Sarganserland verwalten und dem Landvogt jährlich darüber Rechnung ab¬

legen; Andreas Mensch soll für drei Jahre von seiner Frau geschieden sei», sofern die geistliche Obrigk^

auch dazu willigt; Peter Bschäb wird die Alp zu einein ewigen Erblehen verliehen gegen einen Zins; an de»

Bischof von Constanz will man in Betreff der Quarten zu Pfäfers schreiben; die Zinslente sollen dem La»d-

vogt den Kernen- und Käsezins wie leztes Jahr entrichten; Balthasar Custer ist verpflichtet, die Trina Be»»'

Harbin gemäß Urtheil zu bezahlen, leztere sott sich aber aus der Landschaft entfernen; die Einfrage über Ä»'

obachtnng der Feiertage dies- und jenseits des Schollberges wird in den Abschied genommen; der Landvoih

soll Mandate erlassen, daß die Heiden und Zigeuner binnen Monatsfrist die Grafschaft verlassen, Fehlba^

soll ep strafen. Absch. 235. i. — 148. (1599). Der langjährige Span zwischen der Gemeinde Weißtannen

der Nachbargemeinde ini Hag wird nach aufgenommenem Augenschein und nach Untersuch der beidseitig»"

Gewahrsamen und Kundschaften vereinbart. Absch. 387. n. — 140. (1914). Landammann Böningcr erklärt, d»h

er keine Vollmacht habe, zu den gestellten sargansischen Artikeln und zur Bestätigung des Landschreibers Horat

Schwhz zu stimmen. Wegen Wartan begehrt er ein unparteiisches Gericht, da die regierenden Orte Partei seien.

in den Abschied genommen. Absch. 896. mm. — 150. (1914). Die spänigen Artikel des Laudvogts gegen den P^

taten zu Pfäfers, sowie die wegen der Herrschaft Wartau gegenüber Glarus werden auf künftige Tagsaznng 6"

Baden gewiesen. Absch. 872. <l. — 151. (1915). Die VII katholischen Orte crtheilen dem Landvogt den Ä»'

fehl, daß er sammt dem Landeshauptmann einen tanglichen Schulmeister zu Sargans anstelle, bis man et>»"

bei besserer Gelegenheit ein Kapuzinerklostcr dorthin bringen könne. Da die Väter Kapuziner ihr Cap>^

gerade in Zug abhalten, sott Zug sie ersuchen, einen guten Prediger ans den nächstgclegenen Klöstern in

Sarganserland zu schiken, um dort zu predigen. Absch. 891. v. — 152. (1915). Die Gesuche des Baumelst^

Jakob Zindel und des Leonhard Bernhard von Waleustadt um Fenster mit der regierenden Orte EhrenwaPh^

in ihre neuen Hänser werden in den Abschied genommen. Absch. 893. na. — 153. (1919). Da einige Kl»!^'

vorgebracht worden sind, die zum Theil den Landvogt, zum Theil den Schulmeister zu Mels betreffen, werd»"

der Herr zu Greplang und Landeshauptmann Tschndi beauftragt, über den Sachverhalt Bericht zu ersta^»"'

Absch. 914. ».
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10. Ohmgeld. 90.
11. Zurzacher Markt. 91-100.
12. Wildbann. 101, 102.

13. Kirchliches und Glaubenssachen. 103—108.

14. Gotteshäuser (Stifte und Klöster). 109—150.
15. Localcs. 157—199.

10. Verschiedenes (Fensterschenkungen ?c.). 200—209.

1. Verwaltung im Allgemeinen.

n. Beamte.

Landvögte.

1585. Zürich. Hans Konrad Escher.

1587. Lucern. Beat Jakob Feer.

1589. Uri. Christof Jmhof.

Bernhard von Mentlcn.

Philipp von Mentlcn (des obigen Sohn).

1591. Schwyz. Ulrich Holdener.

159Z. Untern? alden. Balthasar Rohrer.

Melchior von Flüe.

1595. Zug. Kaspar Heinrich.

1597. Glarus. Melchior Marti.

1599. Bern Anton von Erlach.

1691. Zürich. Anton Klauser.

1693. Lucern. Heinrich Pfyffer.

1695. Uri. Matthias Grüninger.
, 181
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1607. Schwyz. Heinrich Neding.

1609. U n t e r w a l d e n.
Johann Jmfeld.

1611. Zug. Leonhard Vossart.

1613. Glarus. Melchior Marti.

1615. Bern. Kaspar Grafenried.

1617. Zürich. Johann Heinrich Schneeberger.

Hans Konrad Escher.

Landschreiber.

1604, 27. Juni i

1600, 3. Juli ^
1609, 14. December > Hans Nndolf Sonnenberg von Lucern.

1611 ^
1613, 1. Juli /

1614, 3. September Hans Melchior Büeler von Schwyz.

Art. 1. (1590). Wegen stattgefnndenenUmtrieben in Betreff des Statthalteramts und der Bogtei Bade"
wird an Uri eine ernste Ermahnung erlassen. (S. Absch. 129. i.). — 2. (1591). Der neue Landvogt, Ulrich
Holdener von Schwhz, legt Bescheinigungvor, daß er seine Ernennung weder durch Umtriebe erlangt noch
durch Miet und Gaben erkauft habe. (S. Absch. 178. r.). — 3. (1592). Die Verantwortung des Landvog^
gegen die Anschuldigung,als habe er die Unterthanen Basels zum Ungehorsam angereizt, wird genehm
halten. Absch. 195. Ii. — 4. (1594). Das Gesuch des Landammann Walther Jnihof von Uri, der für seine"
Bruder, Landvogt Christof Jmhof, für ein Jahr Rechnung gegeben und noch eine Exstanz von 503 Pfd. 1 Sch^
zu Händen der Erben desselben reclamirt hat, wird in den Abschied genommen.Absch. 202. dd. — 5. (1596)'
Da der auf Johanni bestimmte Aufritt des neuen Landvogts mit der Zurzacher Messe zusammenfallt, ^
welcher derselbe mit seinen Amtleuten auch zugegen sein sollte, so wird der Aufritt ans Sonntag nach St. Peter
Paulstag (2. Juli) angesezt. Absch. 277. m. — 6. (1595). Dem erneuerten Gesuch des Walther Jmhof um 25^
abfolgung der 500 Pfd. zu Händen seiner Vogtkinder wird entsprochen und der Landvogt,beauftragt, ^
Schuld einzuziehen und zu verrechnen. Absch. 283. n. — ?. (1597). Glarus wird aufgefordert,anstatt ^
nach Baden erwählten Landvogts, der seine Ernennung durch Umtriebe erlangt habe, einen andern zu ernenne"'
(S. Absch. 332. u.). — 8. (1597). Der beanstandete Landvogt, alt-SekelmeisterMarti von Glarus, von de"'
die V katholischen Orte behaupten, er habe seine Wahl durch Umtriebe und Bestechung ausgewirkt, hat
genügend gerechtfertigt und leistet den vorgeschriebenen Eid, womit die Sache erledigt ist, indem er nunin^'
als Landvogt bestätigt und in Eidespflicht genommen wird. An Glarus wird geschrieben, es solle die ^
ordnung über Umtriebe und Bestechungen steif und fest halten, ansonst man seine Landvögte und Gesandt
nicht mehr anerkennen würde. Absch. 334. a. — 9. (1003). Der Landvogt meldet, daß der Ordnung nach ^
neue Landvogt auf Sonntag nach Johanni aufreiten sollte; da er aber an diesem Sonntag sich auf die
nach Znrzach begeben müsse, um im Namen der hohen Obrigkeit dieselbe zu schirmen, so wünsche er, daß
über etwas verordnet werde. Es wird nun verfügt, der neue Landvogt soll auf Mittwoch nach Peter
Paul anfreiten. Das wird in den Abschied genommen, damit sich jedes Ort darnach zu verhalten
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^bsch. 48g. ; ^ ^ (1604). Da der bisherige Landschreiber sein Amt aufgegeben hat, haben die übrigen
^'tc den Hans Rudolf Sonncnberg von Luccrn zum Landschreiber angenommen; die Gesandten von Schwyz,
Meil darüber nicht instrnirt. nehmen dieses zu ihrer Rechtfertigung in den Abschied. Absch. 533. t'f. — 11.

Schwyz macht die Anzeige, laut Urbar der Grafschaft Baden dürfe der Landvogt nach Belieben einen
Schreiber mit sich bringen; weil es nun seit lange dergleichen Anstellungen nicht mehr gehabt habe, wolle es

neuerwähltenLandvogt einen Landschreiberzugeben. Weil nun aber dieses seit Menschengedenken nicht
^gekommen und seiner Zeit durch einen Beschluß aller regierenden Orte aufgehoben worden ist, der gegen¬
wärtige Landschreiber auch bereits die Zusicherungmehrerer Orte erlangt hat, daß er bei diesem Amt, so lang
^ lebe und es gut und treu versehe, verbleiben möge und aüf der Jahrrcchnung von 1604 in dieser Form
"knerdings bestätigt worden sei, weil ferner dieses ein Anfang werden könnte, daß die lutherischen Landvögte
M'ch lutherische Schreiber mit sich brächten, wodurch der katholische Glauben in den Vogteien, wo beide Reli-
Aoneu sii,^ großer Abbruch erleiden würde, wird dieser Antrag all rekeronäum genommen. Absch. 623. e. —
12. (I614). Christof Keller, Nntervogt zu Baden, wird auf sein nnterthänigcs Anhalten zum Landeshaupt¬
mann der Grafschaft Baden erwählt, immerhin mit dem Borbehalt, daß die Obrigkeiten nach Gntfinden einen
Indern erwählen mögen. Der regierende Landvogt soll General über Stadt und Land sein, der andere nur
^ sein Lieutenant gehalten werden. Absch. 866. kk.

1587.

1588.

1589.

159Y.

1591.

159».

1593.

1594.

1595.

1596.

1597.

1598.

1599.

Ikvy.
?

Einnahmen.

PfM Schll^Hllr.

b. Rcchnungssachen.

a. Slmtsrechnungen.
(Nach den Originalrechmmgcnim Kantoniarchidzu Aarau.l

Ausgaben. Saldo.

Pftü Schll^Hllr. Pfd^Schl. ^Hllr.

2273 9 2911 4 637 10
5456 19 — 4448 10 — 1008 9 —

1196 — — 2449 1 — 1253 1
1695 10 — 2305 1 — 609 11

2334 4 2223 13 — 110 II
717 9 — 1585 16 4 868 7 4

2896 4 2499 18 396 6 —

2249 19 — 2024 15 — 225 4 —

3872
2694
3462

4
9

15

2441
3192
2626

16 —

9 —
3 6

1430
498
836

6

11

fehlt.
Passivsaldo.
Aktivsaldo.
Passivsaldo.
Passivsaldo.
fehlt.
Aktivsaldo.
Passivsaldo,
fehlt.
Aktivsaldo.
Aktivsaldo,
fehlt.
Aktivsaldo.
Passivsaldo.
Aktivsaldo.

Das Rechnungsjahr kann hier nicht angezeigt werden, da die Merschrij. dieser Rechnung fehlt. Van tnS U.08 ""d
dieser keine Rechnungen vorhanden.
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Ein nahmen. Aus Z gaben. Saldo.

Pfd. Schl. Hllr. Pfd. Schl. Hllr. Pfd. Schl. Hllr.

1608. 3257 15 — 3400 13 — 142 18 — Passivsaldo.

1609. 6367 16 — 3504 .8 — 2863 8 — Activsaldo.

1610 — — — — — — — — — fehlt.

1611.
— — — — — — — — — fehlt.

1612. 4996 15 — 4305 4 — 691 11 - Activsaldo.

1613. *)
3252 13 — 3161 8 91 12 4 Activsaldo.

1614. 2859 5 — 3245 18 — 386 13 — Passivsaldo.

1615. 5717 4 12 3080 19 — 2636 15 12 Activsaldo.

1616.
4290 13 12 4383 8 4 97 17 8 Passivsaldo.

1617.
— — — — — — — — — fehlt.

I». Geleitsrechnunge».

(Baden und Frciiimter).

Von den Resultaten der Geleitsrechnungen, die in den Abschieden nur sehr unvollständig vorkomme»,
können wir nur folgende geben:

1587. 1589. 159». 159k. 1597.

Absch. 19. W. Absch. 101.11. Absch. 235./. Absch.307.ee. Absch. 334.x.

Pfd. Schl. Pfd. Schl. Pfd. Schl. Pfd. Schl. Pfd. Schl. Pfd. Schl.

Baden, Stadt — — 1 Sonnenkr. — — 1 10 — — — —

Baden, große Bäder 3 — 3 15 1 10 — 10 — 10 —

Bremgarten 3'/, - 2 — — — 5 — 3 10 9 --

Klingnau 4'/- - 4 — 5 — 5 — 5 — 5 -

Koblenz 1 3 1 — 3 — I 10 3 — 2

Bunkhofen — — 1 10 — 8 1 5 — 18 1 -

Mellingen 10 — 28' — — — 30 — 16 — 23

Villmergen — — — 10 1 4 4 10 2 — 2 ^

Zurzach 1 1 1 10 2 10 5 — 2 10 4 -

v. Zinsen.

<S. auch: Obrigkeitliche Besizunge»).

Diese betrugen, wie in der vorhergehenden Periode (s. Abschiedbd.IV. 2 S. 1091), von Dießenhof^'
7 Sonnenkronen, Hinterhof zu Baden 15 Sonnenkronen, Stadl) of zu Baden 9 Pfd. 7 Schl. jähr^
für jedes Ort.

*) In dem Abschied erscheinen die Einnahmenmit 4828 Pfd., die Ausgabenmit 3148 Pfd., haher ein Einnahmcnttberfch^
von 1680 Pfd.
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Art. 13. (1593). Bei Verthcilnng der Geleitsbüchsen findet sich, daß die Einnahmen der Geleilsbüchse
Zu Baden nicht größer sind als die Ausgaben; ferner klagen die Geleitslente, daß wegen der thcuren Zeit
^uig Waaren Yassiren. Absch. 235. e. — 14. (1613). Bei der Rechnungsabnahme wurde anfänglich eine
Ausgabe von 200 Pfd. zu Brenigarten beanstandet, dann aber dein Landvogt zu seinem Abzug als Ergezlich-
^>t verehrt, daneben aber verfügt, für die Zukunft sollen unnöthige Zehrungen aberkannt sein und nicht mehr
passirt werden. Absch. 831. W.

o. Kanzlei, Archiv.

Art. 15. (1603). Schon auf mehreren Tagsazungen wurde angezogen, daß nöthig wäre, sich in Betreff
Schlüssel zum Gewölb (Archiv) zu Baden wegen der evangelischen Landvögte zu unterredenund für jedes

^ ein Bidimus aller daselbst liegenden, die Orte und die gemeinsamen Vogteien betreffendenGewahrsamen
""fertigen zu lassen. Auf nächster Tagsazung zu Baden soll dieses wieder angeregt werden. Absch. 498. i. —

' (1ü63). Zu Baden will man sich mit dem Landschreiber verständigenüber den Botenlohn für Bersendnng
Abschiede in die Orte. Absch.^516. A. — 17. (1604). Schon früher war beschlossen worden, ein Ver¬

schluß Gewahrsamen im Schloß zu Baden aufnehmen und jedem Ort abschriftlich zustellen zu lassen.
^ soll wieder daran erinnert werden. Absch. 548. Ii. — 18. (1609). Der Landschrciber zu Baden bringt

wie der deutsche Schulmeister zu Baden ihm sowie auch Landschreiber Bodmer selig bei allen Tagsazungen
^ schreiben behülflich gewesen sei und sich hiezu noch wciters angeboten 'habe. Da er sich dadurch den

"uk der Herren und Obern verdient habe, so bitte er um eine Beisteuer an sein neues Hans; einige Orte
"bei, bereits entsprochen, daher er um so mehr auch auf die übrigen hoffe. Absch. 697. yy. — 19. (1609).
" schreiber Hans Rudolf Sonnenberg entschuldigt sich in Betreff zweier Scheine, die er auf jüngster badischer
Errechnung verfertigt hat, nämlich einen über einen Rheinthaler Handel und einen iiber den Znger Rechts-

Seine Verantwortung wird für genügend erklärt. Absch. 713. 8. — 20. (1610). Auftrag an den
" Schreiber, jedem Ort vidimirte Copien aller in der Kanzlei befindlichen Gcwahrsamcn mitzutheilen. (S.

Eid ^ ^ Landvogt meldet, daß das Gewölb im Schloß zu Baden, worin gemeiner
^^""ssenschaft Sachen liegen, übel versorgt sei, daß einige wichtige Briefe durch der Landvögte Hinlässigkeit

"us verloren gegangen seien und daß, weil der Landschreiber kein eigenes Haus habe, bei dem Hin- und
viele Schriften verzogen werden möchten. Wird ml iiwtruemlumin den Abschied genommen. Absch.

. ' ^ 22. (1616). Der Landvogt bringt vor, aus dem Gewölb des Schlosses, worin der VIII regie-

lor gemeiner Orte Emolumente und wichtigen Briefe verwahrt werden, seien einige der lcztern ver-
gegangen, vielleicht weil zu Zeiten die Landvögte weder lesen noch schreiben haben können, daher den

"'ch solcher Schriften nicht gehörig würdigten und die Schlüssel den Diensten anvertrauten; auch aus der
>»id^'' ^ weniger stattliche Abschiede, Bündnisse und Verträge liegen, gehen wegen des steten Hin-
daß '^^'cheus derselben nicht selten Actenstükc verloren oder werden verschoben, daher dringend nöthig sei,

^ Kanzlei ein eigenes Haus erworben und ein Gewölbe darin hergerichtet werde, in welchem alle
"wrd"" liegenden und die wichtigstender in der Kanzlei aufbewahrten Docnmente sicher verwahrt
°der N 6" größerer Sicherheit müßten zwei oder drei Schlüssel angefertigtund verschiedenen Orten
hi» übergeben werden. Es wird nun dem Landvogt und Landschreiber aufgetragen, auf Ratification
stru'^" 6"ng"etes Haus für die Kanzlei anzukaufen. Die Gesandten, welche gegenwärtig darüber nicht in-

^ sind, nehmen es nä releremlum et in8truen(Ium. Absch. 918. Ii. — 23. (1616). Die Beschwerde von
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Schultheiß und Rath zu Baden, daß mau eine beständige Kauzlei oder Behausung für den Landschreiber Z»

erwerben beabsichtige, und ihr Anerbieten, die Gewahrsamen in ihrem Thurm behalten zu wollen, werden a<i

rkkereuclum genommen. Absch. 922. ä. — 24. (1616). Auf die Klage über parteiische Ausfertigung der Ab¬

schiede über Religionssachen wird von den evangelischeu Orten vorgeschlagen, entweder soll der Landschreiber

nach einem Beschluß sogleich das Concept abfassen und in nächster Versammlung vorlesen, oder es soll neben

dem Landschreiber noch ein anderer Schreiber von Zürich oder Basel bei dergleichen Geschäften functionireii.

Absch. 929. e.

Anstände mit den (Yerichtshcrren betreffend Schreib- und Tiegelrecht.
(Man sehe auch Judicatur- und Competenzanstände).

Art. 25. (1606). Zwischen dem Landschreiber zu Baden und den Schreibern, welche die Gerichtsherren

nach ihrem Belieben brauchen, haben sich Anstände erhoben, indem die Gcrichtsherren prätendircn, daß Alles,

was in ihren Gerichten sich zutrage, durch ihre Schreiber besorgt werden müsse, während der Landschreiber

der Ansicht ist, daß er etwas mehr Befngniß habe, als ein gemeiner Schreiber, indem er besonders während

der Tagsazungen, wo ihm keiner der andern Schreiber beistehe, ziemliche Arbeit und Kosten habe und das

Jahr über den Substituten erhalten müsse. Daher wird der Vorschlag, die Gerichtsherren ans nächste Tag'

sazung zu citiren und dann nach Anhörung beider Parteien das Angemessene zu verfügen, in den Abschied

genommen. Absch. 593. d. — 26. (1609). Der Landvogt und der Landschreiber führen Klage, daß die Niedern

Gerichtsherren sich anmaßen, Gülten, Testamente, Aussteuerungen, Gantbriefe u.dgl. aufzurichten, ja sog""

die von ihnen, den Klägern, aufgerichteten Briefe zu cassiren, was wider das Herkommen der Grassch^

Baden sei, wie durch die in der Kanzlei liegenden Bücher, durch Leute, welche bei dreißig Jahren in der

Kanzlei gearbeitet haben, namentlich aber durch den am 20. Juni 1570 auf der Jahrrechnung zu Baden aus¬

gestellten Brief, worin die diesfälligen Rechte der Landschreiberei festgestellt worden sind, erwiesen werde"

könne. Die Gerichtsherren lassen einwenden, dieser Brief sei vielleicht ohne ihr Wissen und ihren Wille"

aufgerichtet worden, übrigens können sie beweisen, daß sie dergleichen Briefe ausgestellt haben. Nachdem ^

Amtleute in ihrer Replik noch vorgebracht, daß der Prälat von Wettingen vor einigen Jahren ohne ihr Wissi"

einige Ortsstimmen ausgebracht habe und daß man diese aufheben möchte, weil die Gerichtsherrlichkeit Z"

Wettingen nur bis auf eine Buße von 20 Schilling sich erstreke, wird die Sache aä iustrunnäum in de"

Abschied genommen. Absch. 697. <z. — 27. (1610). Zürich und Lucern sollen zu gelegener Zeit, etwa u^

dem Herbst, Gesandte nach Baden abordnen, um den Urbar und die andern Gewahrsamen der regierende"

Orte zu nutersuchen, bei Fällen, wo es einen Gerichtsherrn betrifft, diesen zu beschiken und Erläuterung

thun, was dem einen oder dem andern Theil zuständig ist, damit jeder wisse, wie weit seine Gerechtsame

erstrekt, und damit die Niedern Gerichtsherren nicht in die hohe Obrigkeit eingreifen. Das ist dringend nöW

damit nicht immerdar „Gefätz", Mißtranen und Klagen sich erheben und die regierenden Orte nicht um d"^

Ihrige kommen. Absch. 742. u. — 28. (1611). In dem Anstände zwischen den Gerichtsherren einerseits

dem Landvogt und Landschreiber andererseits über Ausfertigung und Besiegelnng der Briefe hat man

Theile auf den gegenwärtigen Tag citiren lassen, um nach Untersuchung ihrer Gewahrsamen zu entscheid

was Recht ist und was jedem zugehört. Nun legt der Landschreiber einen Brief vor vom 20. Juni 1^ "

aus welchem sich ergibt, daß diese Sache vor Jahren auch schon streitig gewesen, aber durch die Nathsb"^'

der VIII Orte entschieden worden ist; dabei hofft er, auch wenn er weiter nichts vorzulegen hätte, bei diesig
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Brief und dem alten Posseß geschirmt zu werden; dennoch beweist er durch Schreibbncher und Protokolle, daß
diesem Brief bis zu seinem Amtsantritt nachgekommen worden sei, indem vom Jahr 1570 an bis 1002 (laut
detaillirtem Verzeichniß)über Sachen, die in den Niedern Gerichten vorgekommen, 1072 Briefe in der Kanzlei
Baden ausgefertigt und voin Landvogt besiegelt worden sind; ferner bemerkt er, daß auch in den Schreib-
duchern und Protokollen vor Aufrichtung des Briefes von 1570 jede dritte oder vierte Copie über Sachen in
den nieder» Gerichten handle; schließlich legt er zu Erhärtung seiner Sache Kundschaften solcher Personen auf,
welche längere Zeit in der Kanzlei zu Baden gearbeitet haben. Dagegen produciren die Anwälte der Gerichts-
derren die in den Orten ausgebrachten Stimmen und verschiedeneBriefe, durch welche man ihnen versprochen
datte, sie bei ihren Freiheiten und Rechtsamen zu schirmen. — Darüber wird geantwortet: Der Stimmen
halber sei kein Zweifel, sie werden aber durch die von dem Landschrciber znlezt eingebrachte eingestellt; es sei
^cht und billig, sie bei ihren Freiheiten und ihrem alten Herkommenbleiben zu lassen, und man habe auch
^ etwas Anderes beabsichtigt, sie sollen aber beweisen, daß das Schreiben und Besiegeln von Briefen ihre
Bechtsamen seien. Auf ihr Begehren wird ihnen ein Aufschub zur Beibringung ihrer Gewahrsamen bewilligt,

aneben wird erkannt, der Landschrciber soll seine vorgebrachten Beweise in den Abschied stellen, ebenso sollen
^ Gerichtsherren ihre Gerechtsamenund Beweise in Schrift fassen und den regierenden Orten zuschiken, da-

^>t diese ihre Gesandten ans nächste Zusammenkunft instruiren, einen Ausspruchdarüber zu thnn; weder die
^aichtsherren noch der Landschrciber sollen dieser Sache wegen ferner in die Orte fahren; und weil der

andschreiber im Posseß geblieben ist, sollen die Gerichtshcrren jeglichen Eingriffs sich enthalten und Niemanden
^ Kanzlei zu Baden verbieten.

Beschaffenheit der Gerichtsherrlichkeitenin der Grafschaft Baden:
Gerichtshcrren bis an das Blut: Die Stadt Zürich zu Altstättcn und Üttikon; Junker Meyer von

"onan zu Weiningen und Ötweil; Stift Zurzach zn Kadelbnrg; Stadt Brenigartenzu Zuffikon und Nieder¬
sten. An selbigen Enden nimmt sich ein Landvogt weder Sieglens noch ein Landschreiber Schreibens an.

2. Gerichtshcrren, da keine Appellation vor den Landvogt kommt: Der Bischof von Constanz zu Kaiser-
"1h Klingnau, Zurzach; die Tschudi zu Schwarzen-Wasserstelzen. Der Enden nimmt sich ein Landvogt und
"»dschreiber weder Schreibens noch Sieglens an.

3. Gemeine Gerichtsherren: Das Gotteshaus St. Blasien zu Endingen und Tägerfelden,da es zu ge-
/k" hat bis an 10 Pfd., in andern Orten, deren viele sind, hat es allein an 3 Schilling zu richten; das
°ster Sionen zu Böbikon und Baldingen hat zu richten an 10 Pfd.; das Gotteshans Wetting?» zwei ganze

^ ^r, nämlich Wettingen und Wnrenlos und Dietikon, in einem hat es an 18 Schl., in dem andern an
^ ^chl. zu richten; das Ritterhans zu Leuggern nm 3 Schl.; das Ritterhaus zu Bückheim (Benggen) nin

das Kloster Königsfeldcn zu Birmenstorfum 3 Schl.; das Gotteshaus Ötenbach zu Nömerschwyl
">d Tulz „in 3 Schl.; das Gotteshaus Hermetschwylzu Eggenwyl um 3 Schl.; das Gotteshans Gnaden-
^ zu Nieder-Rohrdorf um 3 Schl.; das Gotteshaus Bellikon zu Bcllikon und Hausen nm 3 Schl.; die
vdnier zu Waldhauscn um 3 Schl.; die Stadt Buden zu Fislisbachum . . . . ; der Bischof von Constanz

^Siglistorf und Melstorf; die Buncrnsame zn Freienwyl daselbst an 2 Pfd. In allen diesen Orten hat
"K Brief) bisher ein Landschreiber geschrieben und der Landvogt gesiegelt.

Hey Ans diesen thnn dem Landvogt und Landschreiber Eintrag: Der Herr von St. Blasien; der Herr von
'Ugen; der Prior von Sionen; der Bischof von Constanz um Siglistorf und Melstorf. Die übrigen
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sehen zu; je nachdem es dann diesen gelingt, werden sie auch nachfahren. „Keine also ein Landt-

schryber biß an nachfolgende Ortt, so allein mit Höchen vnd nideren Gerichten den acht alten Orten'zu¬

gehörend": Dorf Erendingen, Dorf Würenlingcn, Gebistorf, halb Nohrdorf, Hiittikon. Daraus könne der

Landschreiber kaum das trokene Brod gewinnen und sich nicht wie bisher erhalten; es stehe nun an den Obrig¬

keiten, ob sie den Gerichtsherren die Freiheit verleihen und der Landschreiberei entziehen wollen; er hofft aber,

man werde ihn, im Fall das geschähe, auf andere Weise schadlos halten, damit er seinen oft mit schweren

Geschäften beladenen Dienst auch „vßwarten" könnte, denn er habe nie einen andern Lohn gehabt, als diese

Gefälle. Er bittet schließlich, man möchte diesem nnn fünf Jahre hängenden Geschäft ein Ende machen, sich

gehorsam in Allem, was man ihm anbefehlen werde, unterwerfend, damit er nunmehr auch besserer Nachbar¬

schaft Pflegen könne. Absch. 776. au.

ü. Obrigkeitliche Besizungen.

Art. 29. (1600). Der Wirth im Hinterhof zu Baden bittet um Nachlaß eines Jahreszinses, um das

zu seinem Lehen gehörige Haus, des Herzogs von Österreich Haus genannt, von welchem jährlich die t5

Kronen Herrschaftszins herrühren, wieder in bewohnbaren Zustand sezen zu können. Wird in den Abschied

genommen. Absch. 414. q. — 39. (1604). Das Gesuch des Dietrich Falk, Wirth im Hinterhof bei den große»

Bädern, man möchte den jährlichen Pachtzins an jedes Ort auf 28 gute Gulden statt der 15 Sonnenkrone»

festsezen, indem er die Sonnenkronen und andere Goldmünzen nur mit Aufwechsel erhalten könne, wird

instruvnllum genommen. Absch. 533. t. — 31. (1607). Weil die Wirthin zum Hecht in Baden unserer gnädige»

Herren Stube firnissiren lassen hat, wofür sie 6 Gld. verausgabt hat, so bittet sie um deren Rükvergütung-

Absch. 623. i. — 32. (1610). Wirth Falk zum hintern Hof wünscht wie bisher bei Entrichtung des jährliche»

Zinses 1 Sonnenkrone mit 2 guten Gulden abtragen zu dürfen, weil der Lehenbrief nur von rheinische»

Gulden spreche. Wird in den Abschied genommen. Absch. 742. x. — 33. (1615). Zug soll dafür sorgen, daß

die Hanfbünte, welche Landvogt Bossart in der regierenden Orte Namen zum Schloß Baden gekauft u»d

wofür er den ganzen Kaufschilling verrechnet hat, vollständig bezahlt werde, damit man nicht genöthigt werde,

gemäß der ergangenen Abschiede solches von den Orten einzufordern und den Ausstand daraus zu bezahle»'

Absch. 893. v.

2. Huldigung.
Art. 34. (1595). Die von Kaiserstuhl, Zurzach und Klingnau, welche dem Landvogt zu Händen de»

regierenden Orte lange nicht prehr geschworen haben, und zwar ans Vergeßlichkeit oder Nachlässigkeit der Vög^

und Amtleute, sollen in Zukunft wie die übrigen Unterthanen schwören. Absch. 283. i. — 35. (1595). Die

Amtleute der Grafschaft machen Anzeige, daß die Mannschaft zu Kaiserstuhl, Klingnau und Zurzach seit einige»

Jahren nicht mehr in Eidespflicht genommen worden sei. Daher wird dem Landvogt aufgetragen, von diese»

Unterthanen den Eid abzunehmen, auch soll das in Zukunft alle zwei Jahre bei dem Aufritt des neuen La»^

vogtS geschehen. Ibill. t.

3. Judikatur- und Compctcnzanstände tc.

<Man sehe auch Kanzlei und Abzug).

Art. 36. (1587). Auf das Gesuch des Ritters Noll von Uri um Aufschluß in Betreff einiger spättige»

Punkte im Spruch zwischen ihm und denen von Klingnau läßt mau es bei dem ergangeneu Abschied bleibe»'
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Absch. 2. «.). — Z7. (1587). Bezüglich eines Auslandes des Landvogts mit Ritter Rott, Bogt zu Klingnau,

"ud einigen ungehorsamen Klingnanern sotten Bern und Glarus ihre Meinung, was für Berhaltnngsbefehle

^ni Landvogt zu geben seien, beförderlich Zürich mittheilen. (S. Absch. 3. 6.). -- 38. (1588). Obmann Keller

^ Z» gelegener Zeit in der VIII Orte Namen mit dem Landvogt nach Zurzach und Klingnau reiten, den

Arbar mitnehmen und genaue Erkundigungen darüber einziehen, was für Gerechtigkeiten der Bischof von

Instanz daselbst habe. Absch. 63. KK. — 39. (1595). Niklaus Holdermeyer, Propst der Stift Zurzach, und

^»wälte der Gemeinde Kadelburg beschweren sich gegen Graf Rudolf zu Sulz über Beeinträchtigung in ihrer

Jurisdiction, indem er unbefugt eine Weibsperson von Kadelburg gefangen weggeführt und einen Friedhag,

^ die Marchc zwischen Kadelburg und der Landgrafschaft Klettgau gewesen, eigenmächtig ausgerottet habe,

'»dein ferner des Grafen Amtleute Injurie», als malefizisch, vor das Landgericht citiren, Geldbußen, Fall

'wd andere Ansprachen durch Ladung vor das Landgericht einziehen, indem endlich der Graf denen zu Kadel-

'wg den Weidgang am Honburg widerrechtlich eingeschlagen habe; sie bitten, den Grafen dahin zu vermögen,

nß er die Stift und die von Kadelburg bei ihren Rechtsamcn und Briefen verbleiben lasse oder dann seine

^rmeintlichen Ansprüche auf einer Tagsaznng zu Baden geltend mache. Wird in den Abschied genommen; an

Grafen wird geschrieben, er möge von seinen Neuerungen und Eingriffen abstehen oder seinen Bescheid

""ch Zürich zu Händen der übrigen Orte einsenden. Absch. 277. op — 49. (1598). Der Bericht des Land-

^gts, daß der Propst zu St. Blasien alle kleinen Bußen zu Endingen und Tägerfeldcn einziehe, während

ul Urbar der dritte Pfenning den Eidgenossen gehöre, wird in den Abschied genommen, damit man aus

^chstein Tage die daherigen Rechte des Propsts näher untersuche. Absch. 355. ce. — 41. (1605). Beschwerde

GMchs gher Verarrestirung des Nachlasses einer zu Brugg Hingerichteten Person durch den Landvogt von

aden. (S. Absch. 560. a.). — 42. (1606). Der gräflich-sulzische Landvogt des Klettgaus hatte sich angemaßt,

""f der Nheinbrüke zu Kaiserstnhl jährlich Gericht zu halten. Da man dieses für einen Eingriff in die Ge-

^chligkeiw, der Eidgenossen hielt, ließ man ihn davon abmahnen. Nun behauptet er, daß dieses keineswegs

Neuerung, sondern eine langjährige Übung sei, und legt den Bertrag vor, welcher zwischen Bischof Otto

Konstanz, als Gerichtshcrrn zu Kaiserstuhl, und den Grafen von Snlz im Jahr 1486 aufgerichtet worden

- "l dessen 14. Artikel leztern dieses Recht zugesprochen wurde. Wird in den Abschied genommen. Absch. 593. o.

^ 43. (ik;g7) Die Grafschaft Snlz maßt sich an, auf der Rheinbrüke zu Kaiserstuhl und Rheinau drei Rüfe
' 'hrem Gericht zu erlassen und hat auf lezter Jahrrechnnng ihre Urkunden und Berträge darüber aufgelegt.

' wich, Lucern sind damit einverstanden, die übrigen Orte aber nehmen es nä rekerenÄum. Absch.

> ^ ^ — 44. (1609). Es wird berichtet, die Stadt Baden und das Gotteshaus Wettingen maßen sich an,

niedere Gerichtsbarkeit im Dorf Fislisbach allzuweit auszudehnen, indem sie 1. bis an das Malefiz

^sen, ^ Strafrödeln und dem Urbar widerspricht, 2. erlauben, an Feiertagen die Früchte

^"lainnieln, was wider die dem Landvogt geschwornen Eide ist, 3. die Kirchenrechnung allein einnehmen,
wider die zum dritten Male bestätigte Erkanntniß ist, 4. bei Streitigkeiten Augenschein aufnehmen, was

^ vor fünf bis sechs Jahren von de» Landvögten allein geschah. Zu diesem behelfen sie sich einer alten

^ wrenen Öffnung, auf welche hin der Tausch getroffen worden, die zwar aus den österreichischen Zeiten

!ein von der hohe» Obrigkeit nie bestätigt worden sei. Auch das Gotteshaus Wettingen besize über

'w Gericht eine gleichartige alte Öffnung, habe aber bisher nie sie zu gebrauchen sich angemaßt. Wenn

iwkien ein solches Borgehen nicht zur rechten Zeit einschreiten würde, wäre zu besorgen, daß noch andere
182
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Gelegenheiten zu Neuerungen versucht würde». Die Sache wird nach Anhörung der Stadt Baden aä iw
skruenäum genommen, Absch. 697. 2. — 45. (1615). In Betreff der von der St. Verenastift in Zurzach
begehrten Hülfe gegenüberden Eingriffen, welche Landvogt von Grafenried ihr an ihrer HerrschaftKadelburg
thun will, sollen die VII katholischen Orte ihre Gesandten auf nächste Zusammenknnftbeauftragen, der Stist
guten Schirm zu halten, jedoch den Orten ohne Schaden an ihrer hohen Obrigkeit. Absch. 907. Ii. — 46
(1616). Der Landvogt berichtet den Gesandten von Zürich und Bern, die Landvögte zu Baden haben vo»
Alters her im Namen der regierenden Orte von denen zu Kadelburg die Huldigung eingenommen, was aber
seit einigen Jahren die Chorherren von Zurzach zu verhindern gewußt haben; es sei ihm unbekannt, a»6
welchen Gründen Landvogt Pfyffer seinem dießfälligen Auftrag nicht nachgekommen sei; ferner berichtet er, das
die von Kadelburg sich über großen „Übertrang" in Religionssachenvon Seite dieser Chorherren beklagen und
um Hülfe und Rath bitten, und daß auch die von Mellikon sich über diese Chorherren der Religion und HolZ'
gerechtigkeit halber beklagen. Es wird nun für nöthig erachtet, diese Sachen auf künftiger Tagsazung vorz»'
bringen und darauf zu dringen, daß die Huldigung nach altem Brauche von denen von Kadelburg eingenommen
und daß die von Mellikon bei der Freiheit der Religion und beim Landfriedenbeschirmt werden. Hievon
auch Glarus Mittheilnng gemacht werden. Absch. 913. F. — 47. (1616). Auf das im Namen des Bischt
von Constanz durch Hauptmann Andreas Zweyer gethane Anbringen beauftragen die VII katholischen
den Landvogt, mit seiner Forderung an den gewesenen Chorherrn Michael Kränzlin zu Zurzach bis auf künftige"
badischen Tag stillzustehen. Daneben will man sich gefallen lassen, mit dem Bischof ein Verkommnißabz"'
schließen, wie man sich in Zukunft in dergleichen Sachen gegen einander verhalten solle. Absch. 914. b.
48. (1616). Die V katholischen Orte werden ihre Stimmen nach Lucern schiken, daß man die Stift Zurza^
bei ihren Nechtsamen auf Kadelburg gänzlich verbleiben lassen wolle. Absch. 928. <i. — 49. (1617). Zusainntt»
gekommen, um die Anstände zwischen einigen Gerichtsherren und den Amtleuten zu beseitigen, die NechtsaiM"
zu wahren und den badischen Urbar in seiner Rechtskraft zu schüzen, werden vorerst die Gerichtsherren vw'be
schieden. Nach gegenseitiger Eröffnung der Instructionen bringt sodann Landvogt Grafenried vor, die vo"
Kaiserstuhl prätendiren, die Erben des verstorbenenSchultheißen Thomas Fischer von Kaiserstuhl, Wirth Z»"'
weißen Kreuz außerhalb Kaiserstnhlim Twing Fisibach, seien den Leibfall zu geben nicht schuldig, ungeach^
doch von jedem freien „Landzügling", der in der GrafschaftBaden sterbe, den regierenden Orten der Leibf^
gehöre. Stadtschreiber Erzlin von Kaiserstuhl dagegen behauptet, die Kaiserstuhler seien dessen gefreit. Dar»'"
wird erkannt: Weil Fischer in der Grafschaft und in einem Haus gewohnt hat, das iminediatc in der
Orte Gerechtigkeit liegt, und er auch den Landvögtenmit den Fisibachern gehuldigt hat, so sollen seine Er^"
dem Landvogt den Leibfall und, wenn der Nachlaß aus der Grafschaft gezogen wird, den Abzug zu ge^
schuldig sein. Betreffs des Abzugs, welchen die vo» Kaiserstuhl laut ihrer Freiheiten von dem Gut ansprecht
das Fischer ans ihrer Stadt gezogen hat, wird gesprochen: Wenn die von Kaiserstuhl von den Erben etM"'
erhalten können, gütlich oder rechtlich, so möge man es ihnen wohl gönnen, man besorge aber, es sei „vcrsuw^ '
weil sie dem Schultheiß Fischer bei seinen Lebzeiten, während er schon lange außerhalb der Stadt gewoh^'
nie etwas abgeforderthaben. Absch. 943. a. — 50. (1617). Mit dem Prior zu Sionen bei Klingnau, Abrab""'
Remigius, den, die Gerichte zu Böbikon und Baldingen gehöre», wird folgender Vergleich getroffen: >- ^
Prior hat im Namen des Gotteshauses an beiden Orten Böbikon und Baldinge» das Recht bis ans 10
zn strafen, nämlich Fanststreiche,Übersehen von Geboten, Zureden; das Übrige, als Blutruns, Friedl'0^
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">il Worten und Werten u. dgl. gebührt allein der hohen Obrigkeit zu strafen. 2. Die Auffälle und Unter¬

gange sollen allein von der Hoheit, der sie iminediatc zugehören, verrichtet werden. 3. Da das Gotteshaus

die Schreiberei in den beiden Gerichten braucht, soll der Prior dem Landschreiber jährlich die gewöhnlichen 2

Säuine Wein und 6 gute Gulden zum guten Jahr geben. Der Prior gelobt dein Statthalter Wolf in die

Hand, dieses Alles zu halten. Ibiä. b. — 51. (1617). Mit Gallus Keller, Conventual zu St. Blasien auf

dem Schwarzwald und Propst zu Klingnau, wird in Betreff der Niedern Gerichte, welche St. Blasien in der

Grafschaft Baden besizt, Folgendes vereinbart: Obgleich gemäß des Urbars von Baden und des Dingrodels

^ dritte Theil der Bußen aus den in der Grafschaft Baden gelegenen Niedern Gerichten des Herrn von

Blasien dem Landvvgt zu Baden zugehören sollte, so ist dieses doch bisher nie geübt worden, daher man

^ dabei verbleiben läßt; die Mandate über Hohes und Niederes sollen stets vom Landvogt ausgehen; die

Auffalle und Untergänge sollen vom Landvogt und den Amtleuten, jedoch in Gegenwart des Gerichtsherrn,

^richtet, die dabei nöthigen Schreibereien und Besiegelungen vom Landvogt und Landschreiber gefertigt werden;

^"6 zu Tägerfelden, Ober- und Nieder-Endingen und Schneisingen vor dem Niedern Gerichtsstab verhandelt

^t>, soll auch daselbst ausgefertigt und vom Propst besiegelt werden, alles Übrige vom Landvogt und Land¬

chreiber zu Baden; die Testamente, Vergabnngs-, Ausrichtungs- und Aussteucrbriefe, überhaupt Alles, was

^ Hoheit gehört, soll in allen Gerichten, Twingen und Bännen, die St. Blasien in der Grafschaft hat,

^ein vom Landschreiber geschrieben und vom Landvogt besiegelt werden, so wie denn auch der Propst gar keine

. tension darauf macht und Namens des Gotteshauses sich dessen gänzlich begibt; alle Fauststreiche, „sy

^den trochen oder mit blnet naß", sollen dem Abt von St. Blasien um die 3 Pfd. zu bestrafen zngehören,

andern Bluetruns" sind dem Landvogt zu Baden vorbehalten; hingegen soll der Propst zu Klingnau im

anien des Abts von St. Blasien dem Landvogt zu Baden jährlich den bisher üblichen Wein, dem Land-

Treiber 3 Sauin Wein, Badenermaß, verabfolgen; zu Entsprechung des Begehrens, dem Landvogt und dem

udschreiber jährlich außer dem Wein noch je 4 Mütt Kernen, Klingnauermaß, zu geben, ist der Propst

ermächtigt, daher man es dem Abt zugehen läßt, init dem Beifügen, daß diese Beamten ohne Unterlaß

^ des Abtes Geschäften beladen werden. Ibiä. o. — 52. (1617). Das Rittcrhaus Leuggern läßt man der

ußen und Gerichte halber gänzlich bei dem badischen Urbar bleiben und behält der Hoheit die Ausfälle und

^ ' ergänze vor. Die dem gegenwärtigen Commenthnr von Roll bezüglich des Jagens ertheilten Ortsstimmen,
nicht auf das Haus, sondern auf seine Person lauten, sollen, so lange er Leuggern besizt, in Kraft ver-

'den; betreffs Bötstein läßt man die Herren Roll bei ihrem Urbar und ihrer darüber erlangten eidgenössischen

. 'Mmation gänzlich verbleiben. Auf Begehren des Landvogts werden folgende Wälder in Bann gelegt, so

» weder der Landvogt und die Amtleute noch sonst Jemand ohne Consens der regierenden Orte darin jagen

ia ^ Strafe von 100 Pfd. Halter und Verlust der Ehre, nämlich: „die Hew der Stadt Baden bis

^^d^en", alle Wälder im Birmensdorferamt, der Würenlingerwald, das Hard genannt, sammt dem Aberg,
v Schneisinger „Hew vnd Wellde"; als Förster werden der jeweilen regierende Landvogt und der Commen-

sej^ bezeichnet. Ibiä. ä. — 53. (1617). Mit dem Prälaten von Wettingen hat man sich bezüglich
^ in der Grafschaft Baden gelegenen Niedern Gerichte verglichen, wie folgt: I. Das Gotteshaus soll ver-

Urbars und der confirmirten Öffnung bei den Bußen, Strafe» und Geboten wie von Alters

verbleiben, jedoch zum Nachtheil der Hoheit keine Gefahr dabei brauchen. 2. Die Auffälle sollen nach dem

"hnlichni Kirchenruf vor dem nieder» Gerichtsstab eingeleitet, alle Schulden und Widerschulden vom Schreiber
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des Gotteshauses verzeichnet und dann der Hoheit in Gegenwart des Gerichtsherrn zur Erledigung übergeben

werden. 3. Die Untergänge der Güter sollen vom Gerichtsherrn vorgenommen, bei streitigen Fällen aber der

Landvogt und seine Beamten beigezogen werden; Überzäunen, Übermarchen, Übergraben und Überakern werde»

ausdrüklich der hohen Obrigkeit vorbehalten. 4. Die Kirchenrechnung von Würenlos soll in Beisein der hohe»

und Niedern Obrigkeit, die von Wettingen, Dietikon und Spreitenbach vom Prälaten allein eingenommen werde».

5. Alles, was vor den nieder» Gerichten des Gotteshauses gefertigt wird, soll von dessen Schreiber geschrieben

und vom Prälaten besiegelt werden, jedoch mit folgender Erläuterung: alle Testamente, Vergabungen, Aus¬

steuern, Ausrichtungen und Mannrechte, und Alles was vor den hohen Gerichtsstab gehört, soll der Hoheit

allein zu schreiben und zu siegeln zudienen; wenn aber Ausrichtungen und Aussteuern aus des Gotteshauses

nieder» Gerichten vor den Landvogt gelangen, soll stets dem Prälaten davon Anzeige gemacht werden, damit

er in eigener Person beiwohne oder sich vertreten lasse. Erbtheilungen in des Gotteshauses Niedern Gerichten

sollen in Beisein hoher und niederer Obrigkeit verrichtet, die dabei nöthigen Schreibereien vom Landschreiber

besorgt und vom Landvogt und Prälaten besiegelt werden. In allem Übrigen soll es bei der gewohnten Ap¬

pellation gänzlich verbleiben und beiderseits keine Gefahr gebraucht werden. Wenn den Amtleuten durch diese

Concessionen ein Abbruch erwächst, wird das Gotteshaus sich gegenüber dem Landvogt durch eine freiwillige

Verehrung wohl zu verhalten wissen und dem Landschreiber jeweilen im Herbst 3 Saum Wein und auf das

Neujahr 3 Mütt Kernen und 1 Malter Haber geben lassen. Ibifl. e. — .14. (1617). Da der Prälat vo»

Wettingen sich verlauten lassen hat, daß er wedev die gewöhnliche Rechnung noch die bisherige Verehrung ferner

zu geben gesonnen sei, wird er vorbeschieden. Nun klagt er, daß ihn die Amtleute, ungeachtet der bei Antritt

seiner Regierung ihm gegebenen Zusicherung, ihn und sein Gotteshaus bei ihren Rechtsamen und Briefe»

schüzen zu wollen, und entgegen den Abschieden von 1611 und 1612 und den wiederholten Confirmatione»

fortwährend in seinen Rechten beeinträchtigen, und bittet, man möchte ihn bei den ergangenen Erkanntnisse»

schirmen. Dagegen wird in Erinnerung gebracht, was dieser Sache wegen auf verschiedenen Tagleistunge»

tractirt worden und wie man auf die Klage des Landvogts von Grafenried, daß der Prälat den früher»

Vertrag gebrochen habe, indem er die Auffälle, die nur der Hoheit zu verfertigen zustehen, von Anfang bis

zu Ende fertige, das ihm zustehende Strafrecht bis auf 3 Schilling überschreite, die Testamente, Vergabungs--

Erbtheilungs- und Aussteuerbriefe n. f. w., welche laut des badischen Urbars ausschließlich der Hoheit zustehen, a»^

richte, vier Gesandte mit Instructionen abgefertigt habe, um die Anstände mit dem Prälaten und allen ander»

Gerichtsherren der Grafschaft zu berichtigen; der Prälat und die Conventualen haben damals deren Sprü^

und Vergleich mit Dank angenommen und zu halten angelobt, als man aber dem Abt denselben zur Besiegelnd

zugestellt habe, habe er das Siegeln verweigert und sogar des Laudvogts Siegel schmählich vom Brief gerisst»

und ihn so entkräftiget; später habe man mit seiner Zustimmung wieder einen Tag angesezt, aber ungeach^

seiner Zusage sei er auf demselben nicht erschienen, sondern habe Auszüge aus Briefen und Urbaren überseht

die man mit Bedauern über solche Mißachtung der Schirmherren in den Abschied genommen habe fliegt

beim Abschied); sodann habe man zum Überfluß abermals drei Abgesandte an den Convent geschikt, um ih^

das Mißfallen über das respectlose Benehmen des Prälaten vorzuhalten, worauf Prior und Convent für d»s

unbescheidene Verhalten des Prälaten um Verzeihung gebeten und unterthänig ersucht haben, das Gottesh»^

wie bisher in gnädigem Schuz zu halten und ihm die Rechnung zu erlassen, wogegen es nichtsdestowenig^

das gewöhnliche Rechnungsgeld ausrichten werde; endlich sei der spänige 5. Artikel genannten Vertrags in e>»^
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^eise moderirt worden, daß des Gotteshauses Öffnungen, Urbar uud Gerechtigkeiten nichts benommen und

badische Urbar auch nicht geschwächt wird, welchen Artikel man den Abgesandten des Convents zugestellt

habe, um ihn dem Prälaten bei seiner Heimkehr zu eröffnen. Die Sache wir nun nochmals aä rekeronäum

genommen. Absch. 957. o.

4. Jnstizsachen.

lS. auch Kirchliches sc.).

Art. 55. (1588). Bor den Gesandten der VIII Orte eröffnet Niklans (Riß), Müller zu Tägerfelden,

>e»ies verstorbenen Bruders Weib und Kinder seien der Secte der Wiedertäufer nachgezogen, ihr Hab und

^nt aber, bei 700 Gld. Werth, habe der Landvogt zu der Eidgenossen Händen genommen; da nun der Fall

Antreten könnte, daß die Kinder einmal zurttkkehren und ihm auf den Hals fallen, so bitte er, man möchte ihm

den 700 Gld. etwas verabfolgen. Wird ml instrueuäum genommen. Absch. 40. r. — 56. (1590).

Wilkaus (Riß), Müller zu Tägerfelden, bittet zu Gunsten seines Bruders Sohn um Aushändigung des Nach

!ses dessen vor Jahren ausgewanderten Vaters, welcher Nachlaß zu Händen der Eidgenossen eingezogen und

^ lezter Jahrrechnnng verrechnet worden sei. In den Abschied. Absch. 128. s. — 57. (1590). Wiederholtes

ksuch des Niklans Riß, man möchte seinem Vetter Hans Riß das Erbgut seines Vaters zurükstellen; dabei

veist er, daß dieser Hans des Fridolin Riß ehelicher Sohn sei. Wird wiederum in den Abschied genommen.

Ich-138. c. — 58. (1591). Hans Riß wird mit seinem Gesuch um AusHingabe seines Erbgutes abgewiesen.

Ich' 163. n. — 59. (1594). Gerold Escher, alt-Stadtschrciber von Zürich, bringt vor, Kaspar Schwerter,

g^oseuer Chorherr und Cantor der Stift Zurzach, habe sich an Zürich um Schuz gewendet; dieses habe ihn

u in seinen Schirm aufgenommen, weil er nichts Strafbares begangen und freiwillig auf sein Canonicat

IMlrt habe; da nun aber der gewesene Landvogt zu Baden daS Eigenthnm Schweilers mit Beschlag belegt

" e, bitte es um Aufhebung dieses Arrests, einen allfälligen Abzug werde es sich gefallen lassen. Die Ge-

' len von Lucern und Schwyz nehmen das Begehren in den Abschied und wollen es an die V katholischen

^ Klangen lassen. (Am 14. März darauf sucht der Landschreiber um Weisung über diesen Arresthandel

Absch. 250. — 60. (1594). Im Namen des Kaspar Schwerter bittet Achilles Kerer, Redner von

Aufhebung des Arrests. Mit Mehrheit aber wird beschlossen, der Landvogt soll des Schwerters

Händen ziehen und den VIII regierenden Orten verrechnen, weil dieser bei Nacht und Nebel

Wrisse» Ehre, Eid und Gelübde gegen die Stift gebrochen habe. Da jedoch Zürich und Glarus

>vird ^mmen können, wird der Handel in den Abschied genommen. Absch. 254. Ii. — 61. (1594). Es

djx »"" Landvogt die Weisung erlassen, das verarrestirte Gut des Schwerter wohl zu versorgen. Auf

über'^^ ^"üsazung zu Baden sollen die Gesandten mit den nöthigen Instructionen versehen werden, um

Huki ^ kAedigtc Canonicat, Reformation der Stift und über eine Vereinbarung zu verhandeln, wie es in
Fällen zwischen dem Bischof von Constanz und dem Landvogt gehalten werden solle. Absch.

^ ^ (1594). Auf das Gesuch des Landvogts um Weisung, ob er das Vermögen des Schwerter,

n»n ^ ^""äelischen Lehre übergetreten ist, zu Händen nehmen oder es dem Schwerter verabfolgen solle, indem

Gut ^ Cantor das Pfrundhaus beziehen werde, wird mit Mehrheit beschlossen, der Landvogt soll das

Haus" ^ VIII Orte einziehen und verrechnen; dagegen verwendet sich Zürich nm Verabfolgung des
^hs an den Schwerter, jedoch vergeblich. Absch. 262. v. 63. (1594). Dem Landvogt wird nochmals
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anbefohlen, des Chorherrn Schwerter Hab und Gut zu verkaufen und den Erlös gehörig zu verrechnen. Absch-
269. k. — 64. (1595). Der alt-Landvogt berichtet, er habe eine Gült von 109 Gld., welche dem vom katholische»
Glauben abgefallenen Hans Kaspar Frey (Schwerter?),gewesenem Chorherr zu Zurzach, angehört habe, Z»
der Eidgenossen Händen ziehen wollen; da nun aber Sekelmeister Escher von Zürich diese Gült dem Frey
abgekauft habe, so bitte er um Weisung, ob er sie einziehen oder dem Escher verabfolgen »solle. Auf die Be¬
merkung der Gesandten von Zürich, daß Escher wirklich die Gült gekauft habe und daß sie des Frey ererbtes,
nicht auf der Stift erworbenes Eigenthum sei, wird diese Angelegenheit all instrueiniumgenommen.Absch-
283. b. — 65. (1596). Da der Beschluß von 1584 bezüglich der Keruengülten, gemäß welchem nach Verfluß
von zehn Iahren keine Kernenzinse mehr bezogen, sondern der gebührende Zins in Geld, mit fünf vom Hundert,
entrichtet werden dürfe, viele nachtheiligen Folgen hat, indem die Betreffenden das Capital aufkünden, oder
aber von 100 Gld. einen Zins von 1 Mütt Kernen sammt 4 Gld. an Geld haben wollen, was Viele in
äußerste Bedrängniß versezt, so wünscht der Landvogt, daß zum Schuze der armen Unterthanen eine entsprechende
Verordnung erlassen werde. Zugleich trägt er darauf an, von den Wirthen ein Umgeld zu beziehen, damit
die regierenden Orte für ihre großen Kosten in etwas entschädiget werden. Beide Begehren werden aä in-
struenämn genommen. Absch. 296. ä. — 66. (1596). Verordnung betreffend die Verzinsung der Kernengülte»
und deren Abkündbarkeit. (S. Absch. 307. au.).

5. Leibeigenschaft und Fall.
Art. 67. (1609). Da man erfährt, daß oft Personen, die bereits den Fall an ihre Leibherren bezahl

haben, von den Landvögtenauch noch darum angesprochen werden, wird erkannt, wenn einem Herrn in der
Grafschaft Baden der Fall gegeben worden ist, so soll kein anderer diesen noch einmal fordern dürfen. Absch'
697. k. — 68. (1611). Da sowohl der leibeigenen Personen als anderer Sachen halber in der Grafsch»^
große Unordnung herrscht, werden Stadtschreiber Zurlauben und alt-Landvogt Marti beauftragt, zu gelegen^
Zeit die Sache zu untersuchen und auf Gutheißen der Obrigkeiten hin eine Ordnung zu machen. Absch. 776.
(Weiter f. man Art. 49).

6. Abzug.
Art. 69. (1593). Vogt Huber von Jonen beschwert sich, daß der Landvogt von der Aussteuer sei»^

Frau, die er vor zwei Jahren zu Spreitenbach geheirathet habe, den Abzng fordere und ihn nur unter det
Bedingung davon entlasten wolle, wenn er von seinen Herreu von Bremgarten eine Bescheinigung bringe,
sie die in der Grafschaft Baden des Abzugs halber ledig lassen; da er diese Bescheinigung aber nicht erhalt
könne und in Berüksichtigung, daß das Kelleramt, in dem er wohne, von vielen der Benachbartenkeinen Abz^
nehme, so bitte er, ihm diesen Abzug zu erlassen. Es wird ihm unter der Bedingung entsprochen, daß er
seiner hohen Obrigkeit, nämlich Zürich, eine Bescheinigung beibringe, daß sie die in der Grafschaft Baden
Abzug frei erkläre. Absch. 235. aa. — 76. (1594). Der Landvogt, von den Gesandten Zürichs wegen ^
Abzüge von Heimsteuern, erheirathetem, eigenem und verfangenem Gut zur Rede gestellt, antwortet, er sei ^
Meinung gewesen, Zürich halte es gegenüber denen in der Grafschaft Baden ebenso; er wolle übrigens »
einer Tagleistüng einen Anzug darüber machen und was dann die regierendenOrte beschließen, dessen se> ^
zufrieden. Absch. 272. 4. — 71. (1597). Auf den Bericht des Landvogts,daß die in den Freiämtern ^
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haupten, von Erbschaften, die ihnen in der Grafschaft Baden zufallen, keinen Abzug schuldig zu sein, wird

^schlössen, sie haben diesen Abzug allerdings zu entrichten; wenn dagegen Erbschaften aus den Freiämtern in

b>e Grafschaft Baden kommen, so soll der Landvogt der Freiämter den Abzug davon auch nehmen. Absch. 330. u.

72. (1605). Auf die Beschwerde Zürichs, daß der Landvogt den Abzug von einem zu Altstätten gefallenen

Nachlaß anspreche, während dieses Dorf mit der Mannschaft und den übrigen Gerichten und Bußen der Stadt

Zürich zugehörig sei, wird verfügt, Zürich und der Landvogt sollen ihre Rechnungen über den Abzug zu Alt'

stätten zur Einsicht beibringen. (S. Absch. 560. ck.). — 73. (1605). Zürich legt eine Bescheinigung auf, daß

^ Zu Altstätten, wo es die niedere Gerichtsbarkeit und die Mannschaft, die Eidgenossen aber die hohen Gerichte

besizcn, wiederholt den Abzug bezogen habe, und verlangt, daß man ihm den Abzug von Untervogt Schwarz sel.

^rabfolgen lasse. Wird in den Abschied genommen. Absch. 567. ii. — 74. (1616). Schultheiß und Rath der

^tadt Baden lassen vor den V katholischen Orten vorbringen, es werde versucht, ihnen an ihrem Recht, von

^bgut, das aus ihrer Stadt gezogen werde, einen billigen Abzug zu nehmen, Eintrag zu machen; um ihre

"uterthänige Gesinnung zu erzeigen, wollen sie sich dazu verstehen, mit den Betreffenden über eine angemessene

sich zu verständigen, damit man sich in Zukunft zu verhalten wisse. Auf ihre Erklärung, daß sie gegen¬

über nnsern Orten nicht mehr als 5 vom 100 als Abzug nehmen und auf der Obrigkeiten Fürschriften hin

weitere Milderung eintreten lassen werden, wird auf Ratification hin diese Taxe angenommen. Absch.

928. e. _ 75 (1617). Ein Anstand zwischen dem Landvogt und denen von Kaiserstuhl in Betreff des Abzugs

b°m Nachlaß des verstorbenen Schultheißen Fischer von Kaiserstuhl, wird von den katholischen Orten bis zur

"bchsten Zusammenkunft eingestellt. (Man s. auch Art. 49). Absch. 944. ck. — 76. (1617). Anwälte der

Gemeinden Zurzach, „Riethen" (Rietheim), Mellikon und Reckingen klagen, Propst und Capitel der St. Berena-

als Gerichtsherren zu Kadelbnrg, fordern wider altes Herkommen von Hab und Gut, die sie aus dem

6 "M Kadelbnrg zu sich ziehen, den Abzug, während sie doch als Kirchgcnossen von Zurzach stets abzugsfrei

3^en einander gewesen seien. Dagegen läßt die Stift antworten, es sei allerdings eine Zeit her von dem,

>vas von Kadelbnrg in die Grafschaft Baden gezogen wurde, kein Abzug genommen worden, und zwar aus dem

u»de, weil die Grafschaft Baden und die Grafen von Sulz, in deren hohen Obrigkeit Kadelbnrg liege,

^kneinander abzugsfrei gewesen seien; weil aber in jüngster Zeit von dem einen und andepn Ort der Abzug

^Nonnnen und dadurch die Befreiung factisch aufgehoben worden sei, haben sie vermeint, von dem aus Kadel-

^3 gezogenen Gut den Abzug wohl auch beziehen zu dürfen, da Kadelbnrg mit Leuten und Gut, Twing und

und per Mannschaft bis an das Malefiz der Stift gehöre. Zugleich legen die Abgeordneten der Stift

'e Kauf- u„d andere Briefe und Abschiede vor, gemäß welchen ihr Kadclburg seit hundert vier und sechszig

^bre» gehört, (ein Extract dieser Briese von 1451, 1460, 1488, 1535, 1536, 1544, 1554, 1595 liegt als

^'bage Abschied), sowie eine Erkanntniß der V katholischen Orte vom 16. August lezten Jahres, in
° ^sf der Mannschaft und des Abzugs. Zürich und Bern aber vermeine», die Mannschaft von Kadelbnrg

^ re nicht der Stift, sondern den regierenden Orten, denn im Schwabenkrieg seien sie mit den Orten gereist,

^ kn> habe» sie sammt denen von Zurzach stets den Landvögten von Baden geschworen; es befremde sie, daß

^ ^ Orte von sich aus die Mannschaft und den Abzug der Stift zuerkannt und darüber Briefe und Siegel

^ e» haben. Diese entgegnen, sie haben ihre Erkanntniß in guter Absicht und Niemanden zu leid gegeben,

^ ^ nicht finden können, daß die Mannschaft zu Kadelbnrg den regierenden Orten gehöre, noch daß sie den

Vögten gehuldigt haben; man habe zu Kadelbnrg nichts, als was man vermittelst der Stift habe, und
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wenn die Stift Kadelburg nicht gekauft hätte, so hätten die regierenden Orte auch nichts daselbst; wenn man

ihnen zeige, daß die Mannschaft den regierenden Orten gehöre, so wollen sie sich gerne belehren lassen; sie

haben nicht im Sinn, Rechtsame aufzugeben, wollen aber auch Niemanden solche vorenthalten. — Die Ange¬

legenheit wird ad rekerondum in den Abschied genommen. Absch. 957. n.

7. Polizeiliches.

Art. 77. (1587). Achtbestellen ans Lienhard Nisin, Pfarrer zu Willisau. (S. Absch. 37. «.). — 78>

(1589). Ulrich Güffi von Klingnau eröffnet iin Namen der Gemeinde, daß jungst ein Wälscher aus dew

Augstthal (Aostathal), den sie als Bürger aufgenommen haben, mit Hinterlassung von zwei kleinen Kindern

und fast keinem Vermögen gestorben sei, und bittet, die Eidgenossen möchten die Waisen übernehmen und er¬

ziehen, wie es in der Grafschaft bei Absterben von Fremden üblich sei. Wird in den Abschied genommein

Absch. 191. d. — 70. (1615). Befehl an den Landvogt, mit den Heiden und Zigeunern gemäß der ergangenen

Abschiede zu verfahren. (S. Absch. 887. k.). — 80. (1616). Maßnahmen gegen die Heiden und Zigeuner.

(S. Absch. 918. i.).

8. Juden.
Art. 8l. (1612). Über die Abschaffung der Inden zn Klingnau sollen die V katholischen Orte ihre»

Gesandten nach Baden Instructionen mitgeben. Absch. 811. q. — 82. (1613). Die in der Grafschaft nwh'

nenden „hebräischen Inden" klagen wider Peter Albert, Zunftmeister, und Moriz Ferrand, Burger in Ch>w"

Einer Schuldforderung von 2000 Gld. wegen an einen fremden Inden im Reich für gelieferte Waaren ha^

jener diesen Juden, der sich flüchtig gemacht, vor das Kammcrgericht in Speyer citirt und, nachdem er dod

zu der Bezahlung nicht habe gelangen können, für die Schuld sie belangt unter dem Vorgeben, daß ein Jude

für den andern haftbar sei; auf diese Vorgabe hin habe er ans der vorigen Jahrrechnnng, ohne ihr Vorwissd'

und ohne sie citirt zu haben, die Bewilligung ausgebracht, auf ihren Leib, ihr Hab und Gut Arrest legen Z"

dürfen, bis sie ihm seine Ansprache sammt Zinsen, Kosten und Schaden bezahlt hätten; auf diese ErkanntlU>>

geftüzt habe er sie dann vor den Landvogt citirt, welcher es bei dem Arrest verbleiben lassen habe; dariibd'

müssen sie sich nun beklagen, da sie jenen Juden nicht kennen, keine Gemeinschaft mit ihm, noch Rath odd

That ihm gegeben haben; weder unter den Christen noch Juden sei es irgendwo gemeines Recht, daß, wo ke>"

Versprechen geschehen sei, Einer für den Andern bezahlen müsse; Albert solle jenen Juden zu Prag, wo d

seßhaft sei, berechtigen, oder vor dem kaiserlichen Kammergericht das angefangene Recht fortsezen, sie aber, dd

daran keine Schuld haben, unangesncht lassen und ihnen ihre großen erlittenen Kosten vcrgiiten; sie bitten ud

gnädigen Schuz und Hülfe. Albert dagegen begehrt, daß man ihn bei jener Erkanntniß schüze; denn we»'"

auch diese Juden für jenen betrügerischen entwichenen Juden bezahlen müssen, so werden sie sich wohl nsiedd

zu entschädigen wissen. Obschon man nun nicht für billig hält, daß Einer, er sei Jude, Heide oder Christ-

für einen Andern, mit dem er niemals Gemeinschaft gehabt oder ihn and) nur gekannt hat, bezahlen »nissi-

und obschon man den ferndrigen Beschluß aufheben könnte, da er in Abwesenheit der Kläger und ohne sie ^

citiren oder anzuhören zn Stande gekommen ist, so hat man diesen Handel doch in den Abschied genoinwe"'

die Obrigkeiten sollen ihren Entschluß darüber Zürich mittheilen, damit es dem Landvogt Berhaltnngsbefe^
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zukommen lassen kann; gleichwohl aber soll der Arrest bis zu Austrag des Handels unverändert verbleiben.

Absch. 831. u.

9. Märchen

Art. 83. (1595). Das Begehren Berns an die übrigen regierenden Orte, die Landmarche zwischen der

^'ufschaft und seinen Ortschaften Etzwyl, Mandach und Schloß Wessenberg gemäß Abschied von 1520 endlich

zu berichtigen, wird in den Abschied genommen. Absch. 283. an. — 84. (1596). Da Bern abermals die

^ünzanstände zu Etzwyl, Mandach und Sarmenstorf anregt und wünscht, daß die Sache einmal in's Reine

gebracht werden möchte, werden Bürgermeister Keller, Schultheiß Krepsinger und Landammann Schilter be-

zeichnet, »in mit denen von Bern diesen Streit beizulegen. Absch. 307. k. — 85. (1596). Die Gesandten auf

nächste Tagsazung sollen mit Vollmachten abgefertiget werden, ob man die vorgeschlagenen Artikel in Betreff

^wyl und Mandach annehmen oder Änderungen beantragen wolle, damit dieses Geschäft endlich einmal er¬

ledigt werde. Absch. 316. e. — 86. (1597). Uri macht Anzug, Bern erhebe Anspruch auf die vier Höfe

zu Etzwyl und Mandach, während sie nach dein Zeugniß der ältesten Leute stets zur Grafschaft Baden gehört

"ud vormals die Landvögte von Baden die Malefizgerichte daselbst abgehalten haben, ohne Einsprüche von

Seite Berns. Sein Antrag, Bern das Recht darzuschlagen, wird aä instruenäum genommen. Absch. 325. I>.

^ 87. (1597). Der Anstand zwischen der bernischen Herrschaft Schenkenberg und der Grafschaft Baden bezüglich

^ hohen und Niedern Gerichte zu Etzwyl wird nach Untersuch der Gewahrsamen beider Parteien auf höhere

^uehmignng hin also verglichen: 1. Die von Etzwyl gehören mit der Mannschaft und mit dem Kirchgang

bue von Alters her in das Kirchspiel und Amt Lcuggern. 2. In Bezug auf die hohen Gerichte verbleibt es bei

^ gegenwärtigen Marche, also, daß der Obervogt zu Schenkenberg die malefizischen Verbrechen, welche im

. ezwk von Etzwyl und Mandach vorfallen, berechtigen und das Malesizgericht über sie ergehen lassen darf,

^ber vor Abhaltung dieses Gerichtes den Landvogt zu Baden davon in Kenntniß sezcn soll, damit dieser oder

Untervogt beisize; die Kosten der Gefangenschaft und des Gerichtes sollen von beiden Obrigkeiten getragen

werden, ebenso fällt das allfällig vorhandene Guthaben einer malefizischen Person zu gleichen Theilen beiden

^heiin. z. ans die nieder» Gerichte hat in Zukunft der Bogt zu Schenkenberg die Befngniß, von
bis a,,f 27 Pfund in Holz und Feld, nach dem üblichen Recht der Herrschaft Schenkenberg zu strafen;

e>'n aber Einer höher als um 27 Pfund gestraft wird, so soll diese Buße beiden Obrigkeiten zu gleichen

^ hege» zukommen. 4. Hiemit sollen beide Obrigkeiten bei ihren alten Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeiten

bleiben und ihnen beiderseits an denselben nichts benommen sein. Absch. 329. — 88. (1597). Bern wünscht

'"e Erklärung, ob man den zu Königsfelden über die Märchen zu Etzwyl abgeschlossenen Vertrag annehmen

" e nicht, indem es sonst den Handel an's Recht weisen müsse. Wird in den Abschied genommen. Absch.

M U — 89. (1598). Nachdem die Anstände zwischen der Herrschaft Schenkenberg und der Grafschaft Baden

' Betreff Etzwyl und Mandach nunmehr durch einen Bertrag berichtigt sind, wünscht Bern, daß, um künftige

l "nde zu vermeiden, die Ansmarchnng vorgenommen werde. Weil aber im zweiten Artikel des Vertrags

«»' '6) steht, daß es bei den gegenwärtigen Märchen verbleiben soll, so hält man nicht für nöthig, neue

"Meine zu sezen. Absch. 364. <1.

1«3
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10. Ohmgeld.
Art. 90. (1605). Auf den Bericht, daß in der Grafschaft kein Umgeld von den Wirthen bezogen werde

und daß man gar nichts auffinden könne, daß dieselben davon befreit seien, wird der Vorschlag in den Abschied

genommen, ihnen ein Umgeld aufzulegen, indem man dafür hält, sie können sich darüber nicht beschweren, jedoch

nichtsdestoweniger die große Maß bleiben zu lassen. Absch. 567. kll. (Man f. auch Art. 65, 94).

11. Znrzacher Markt
Art. VI. (1589). Abgeordnete des Cardinals Marc Sittich, Bischofs zu Constanz, und Anwälte der

Gemeinde Zurzach führen Beschwerde gegen die Überbindung der Kosten, welche durch die zu Schirmnng des

Marktes gebotene Anwesenheit der Landvögte daselbst erwachsen, und bitten, sie bei ihren Freiheiten und Ge¬

rechtigkeiten bleiben zu lassen und ihnen keine neuen Beschwerden aufzulegen. Nach Anhörung des alt-La»d-

Vogts Obmann Keller von Zürich, und in Berüksichtigung der großen Kosten wird erkannt, der Bischof so>

bei seinen Freiheiten, Gerechtigkeiten und Kaufverträgen und die von Zurzach bei ihren allhergebrachten Rechts

bleiben. Jndeß wird die Sache gleichwohl in den Abschied genommen, damit man sich über theilweise Abschaffung

der zu großen Kosten berathe. Absch. 101. o. — 92. (1590). Verordnung zu Verminderung der großen Un¬

kosten bei der Znrzacher Messe und Festsezung der Gebühren an die Amtleute, Landrichter n. dgl., sowie

Geschenke, des Appellationsgelds u. A. m. (S. Absch. 138. llä.). — 93. (1594). Der Gemeinde Zurzc^

wird vorgehalten, daß die Orte viele Kosten wegen des dortigen Markts haben, während sie, die Gemeinde-

den Nuzen von dem Standgeld und der Beherbergung ziehe; es sei also billig, daß sie etwas an ^

Zehrungskosten des Landvogts beitrage. Die Anwälte der Gemeinde aber bitten, sie bei ihren Freiheit

bleiben zu lassen. In Berüksichtigung jedoch, daß sie kein Umgeld geben muß und daß Jedermann auf d^

Märkten wirthet und viel einnimmt, wird der Gemeinde auferlegt, an jedem Markt dem Landvogt an st^

Kosten 50 Gld. beizutragen. Absch. 262. x. — 94. (1595). In Folge der vorgebrachten Bitte der Gemeinde

Zurzach, ihr die 50 Gld. gnädigst zu erlassen, wird folgender Vorschlag gemacht: An beiden Märkten soll

jedem Saum Wein 16 Schilling (bad. Währung) Umgeld bezogen werden, wovon die hohe Obrigkeit 10,

Bischof von Constanz 3 und die von Zurzach ebenfalls 3 Schl. erhalten; von diesem Umgeld ist Niemand, ^

an den Märkten wirthet, weder geistliche noch weltliche, weder fremde noch einheimische Personen, befreit; dn>

Verordnung soll je vierzehn Tage vor und vierzehn Tage nach dem Markt in Kraft sein. Die Stift und ^

Gemeinde bitten, diesen Vorschlag anzunehmen und sie hinfür bei ihren Privilegien und Freiheiten bezüg^

des Standgelds und anderer Auflagen bleiben zu lassen. Wird beiderseits zur Ratification in den Absc^

genommen. Absch. 283. s. — 95. (1598). Der Landvogt macht die Anzeige, daß er auf lezter Zurza^

Messe vernommen habe, welch' großer Betrug mit den gestoßenen Gewürzen getrieben werde, indem densei^

Dinge beigemischt werden, die der Gesundheit höchst nachtheilig seien, und schlägt vor, die Fehlbaren zu bestraf

und aus dem Lande zu verweisen. Absch. 364. o. — 96. (1606). Der Landvogt berichtet, es werde dem Verb°'

daß vor dem Montag auf den Znrzacher Märkten weder Kauf noch Verkauf getrieben werden dürfe,

nachgekommen; nun haben sich die Kaufleute anerboten, nach Verhältniß ihres Gewerbs etwas zu bezahl^

wenn sie, den Sonntag ausgenommen, alle Tage ihr Gewerbe ungehindert treiben dürfen; auf diese 2^
würden die erheblichen Kosten dieser Märkte gedekt werden. Wird in den Abschied genommen. Absch.
— 97. (1606). Da das Verbot, daß an den zwei Märkten zu Zurzach vor dem Montag Niemand ct^
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^ufeu oder verkaufen dürfe, nicht gehatten wird, so wird verordnet: Am Donstag nächst nach Pfingsten alt.

Aalend., am Freitag und Samstag (den Sonntag stets ausgeschlossen, denn an diesem Tage darf Niemand

^ schwerer Strafe kaufen oder verkaufen) und am Montag darauf soll der Markt frei sein und Jedermann

seinem Gewerbe »achkommen dürfen; man wird jedoch von Jedem, nach Berhältniß seiner Waaren, ein geringes

^eleitgeld beziehen, worüber sich Niemand zu beschweren haben wird; jedes Ort soll seine Angehörigen be¬

nachrichtigen, daß damit auf künftigem St. Verenamarkt der Anfang gemacht werde. Absch. 593. k. — 98.

(1607). Der dritte Theil des an den Zurzacher Märkten eingenommenen Geleitgeldes soll dem Bischof zu

°"stanz, die zwei andern Theile den regierenden Orten zukommen. Am Sonntag darf Niemand kaufen oder

Erkaufen, hiezu hat man an den dazu bewilligten drei vorherigen Tagen Zeit genug. Absch. 625. e. — 99.

s 616). Auf die Vorstellung des Landvogts, daß die Zurzacher Märkte wieder auf die frühere Zeit verlegt

^tden möchten, indem seit der Abänderung den regierenden Orten merklich Abbruch geschehe, werden die auf

24. August abgeordneten Herren beauftragt, über den Sachverhalt sich genau zu informiren und ihr Gut-

U'den auf nächster Tagsazung vorzulegen. Absch. 926. m. — 199. (1616). Auf das erneuerte Vorbringen des

Vogts, daß der Zurzacher Markt in Folge der vor einigen Jahren vorgenommenen Neuerung immer mehr

^»ehme und daß die Bewohner von Zurzach sowie die Handelsleute sich darüber sehr beschweren, wird die

° Ordnung hervorgenommen und dem Landvogt befohlen, sie noch auf dem gegenwärtigen Markt zu publiciren,

^äß welcher der Markt zu Pfingsten beginnen soll. Da dem Vernehmen nach das Standgeld ziemlich un-

erlegt wird und Kanflente mit wenig Waaren oft mehr geben müssen, als solche, die viele und köstliche

aaren halten, so wird den wegen der Mißverständnisse zwischen den Gerichtsherren und den Amtleuten

^Zuordnenden Gesandten der Auftrag ertheilt, die Rödel über das Standgeld zu untersuchen und gebührliche

aaeration zu schaffen. Als Abgeordnete werden bezeichnet Statthalter Wolf und die Landammänner Beßler,

und Böninger. Absch. 934. e.

12. Wildbann.

Art. 191. (1595). Die Beschwerde des Hofmeisters von Königsfelden über ein Verbot des LandvogtS

^»uglich des Jagdrechts und eine daherige Reclamation des Gesandten Berns wird in den Abschied genommen,
soll auf nächster Tagsazung darthnn, was es wegen seines Gotteshauses Königsfelden für Gerechtigkeiten

Wildbann anspreche. (S. Absch. 290. t'.). — 192. (1603). Der Landvogt berichtet, daß die Niedern

^tshcrren sich den Wildbann anmaßen, daß der Commenthnr Roll von einigen Orten die Erlaubniß

"6t habe, in der Grafschaft, ohne Einsprache des Landvogts Hagen und jagen zu dürfen, und daß, wenn man

' ^audvogt nicht bei dem Malefiz und dem Wildbann schüze, die Gerichtsherren zulezt das Malefiz selbst

tvürden. Weil nun bei allen Herrschaften und hohen Obrigkeiten der Wildbann, Hagen und jagen

d ' Malefiz gehört, so wird bestätigt, daß der Wildbann in der Grafschaft dem Landvogt allein zustehe und

13. Kirchliches und Glaubenssachen.

Pfarrer von Klingnau berichtet über die Unkenntniß seiner Unterthanen in ka-

Religionssachen und wie der Landvogt von Baden sie zum Abfall gereizt haben soll. Heimzubringen.

8- 194. (1589). Schwyz theilt mit, daß der Prediger von Weiningen in seinen Predigten wider
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die hl. Messe gelästert und sich auch geweigert habe, seineu Anstellungsbries, warin wie in den andern die

Verpflichtung steht, daß er nicht wider den Landfrieden predigen dürfe, zu besiegeln; es begehrt nun Auskunft,

ob Weiningen im Landfrieden begriffen sei oder nicht. Wird in den Abschied genommen. Absch. 108. o. ^

105. (1589). Der Landvogt wird von den katholischen Orten beauftragt, den Prediger von Weiningen, der

dem Landfrieden zuwider gegen den katholischen Glanben gelästert hat, in VerHaft zu sezen und den Proceß

gegen ihn einzuleiten. Absch. 110. e. — 106. (1592). Der Landvogt erhält den Auftrag, den wegen Lästerungen

gegen den katholischen Glauben inhaftirten Konrad Zimmermann von Klingnau nach Verdienen zu bestrafe»'

Absch. 190. e. — 107. (1595). Vor den V katholischen Orten klagt der Landvogt, daß ein gewisser Stäubli

von Sulz, der im Amt Rohrdorf sich allein zur neuen Religion bekenne, seine Frau und Sohnsfrau geiwthiget

habe, in der österlichen Zeit zum Tisch der Prädicanten zu gehen; er wünsche nun Weisung über sein Ver¬

halten, da jener die ihin auferlegte Strafe nicht bezahlen wolle. Wird in den Abschied genommen. Absch'

277. v. — 108. (1005). Auf seine Zuschrift wegen Religionssachen in den Dörfern Tägerfelden, Endingen u»d

Lengnau und wegen eines nengläubigen Bürgers zu Klingnau wird dem Landvogt aufgetragen, unverzüglich

einen Untersuch darüber anzustellen und es den Gesandten zu Baden zu berichten, wenn er auf Widerstand

stoßen sollte. Absch. 570. cl.

14. Gotteshäuser
g,. Baden (Beghincn).

Art. 109. (1014). Das Gesuch der Beghinen zu Baden um eine Beisteuer an den Bau eines neue"

Klösterleins wird in den Abschied genommen. Absch. 806. <1.
0. Baden (Kapuziner).

Art. 110. (1590). Auf Begehren des Nuntius wird an Schultheiß und Rath der Stadt Baden geschrieben'

sie möchten deü Bau des Kapuzinerklosters daselbst, wozu eine ziemliche Summe von wohlthätigen Person""

zusammengelegt worden sei, befördern. Absch. 156. b. — III. (1591). Man will die Einwohner zu Bade"

ermuntern, den Kapuzinern bei ihrem Klosterbau behülflich zu sein. Auch über die Clausur des Frauenklosie^

sollen Instructionen ertheilt werden. Absch. 162. k.

e. Fahr.

Art. 112. (1595). Die Klage des Klosters Einsiedeln wegen eines bei Schlieren erstellten WuhrS Z""'

Nachtheil des Klosters Fahr wird dem Landvogt zugestellt, damit er für Aufrechthaltung des Vertrags so>^

(S. Absch. 279. ö.). — 113. (1604). Schwyz soll sich beim Abt von Einsiedeln erkundigen, was man ^

Gewahrsame in Betreff der Mannschaft zu Fahr besize, damit man diesen Handel gegen Zürich eröffnen k»»"'

Absch. 548. i.
<1. Ritterhaus Leuggern.

Art. 114. (15V8). Schon früher hatten die V Orte an den Papst und den Großmeister zu Malta

schrieben in Betreff der Anstände zwischen dem Commenthur zu Leuggern und dem Commenthur Riedesel; »

des ersten? Ansuchen »verde?? diese Schreiben erneuert.*) Absch. 70. 1. — 115. (1589). In? Streitha»^

') Korrespondenz wegen des Streites zwischen dein Comnienthurz» Leuggern und dein Großbalteh Philipp Niedesel I- ^ ^
Abschiede 00^. 267—666 und Dv. 2—11 im Staatsarchiv Lucern.
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tische« dein Coniinenthur zu Leuggern und dein Commenthur Philipp Riedesel will man sich für den erstern
Nochmals verwenden. Absch. 112. 6. — 116. (1609). Der Meister des Johanniterordensin Deutschlandund
Fürst von Heitersheim, Arbogast, beschwert sich mit Zuschrift vom I.Iuli, daß der Commenthurvon Leuggern,
Johann Ludwig von Roll, in seinem sträflichen Ungehorsamgegen den Orden verharre, dem 1602 zu Baden
vereinbarten Vertrag nicht nachkomme und den ergangenen Citationen nicht Folge leiste; er wünscht gleichzeitig
ä" vernehmen, ob man Roll zur Nichtleistungdes so heilig gelobten Gehorsams und anderer Pflichten auf¬
muntere oder wessen er sich zu versehen habe. Nachdem man Roll unter Mittheilung dieser Klage vorbeschieden
und er persönlich sich genügend gerechtfertigt hat, wird an den Meister geantwortet (10. Juli), Noll habe sich
über sein Verhalten vollständig verantwortet, daher man ihn bitte, den gegen denselben gefaßten Unwillen fallen
^u lassen; seine Andeutung übrigens, Roll werde in seiner Halsstarrigkeit bestärkt, und die gegen diesen ange-

v)ten Maßregeln werde man den Obern hinterbringen, die sich darüber entschließen werden. Absch. 697. ll.
117. (1611). Verhandlung der V katholischen Orte in Betreff des auf die Johannitercomthureien gelegten

s^ests. Absch. 761. b.). — 118. (1611). Verhandlung mit dem Nuntius bezüglich dieses Arrests. (S.
üsch. 7g2. g,.). — Hg. (1611). Verschiebungder Gesandtschaft nach Rom wegen des Johanniterarrestes.

- Absch. 771. e.). — 126. (1612). Anzug wegen Unterschlanfgabe an Banditen Seitens des Commcuthurs
^ leuggern. (S. Absch. 814. e.). — 121. (1614). Den Commenthur zu Leuggern will man die begonnenen

uuten fortsezen lassen, da man dabei nichts der Erbeinung Widersprechendesfindet und er sich gutwillig
verboten hat, Alles wieder abzureißen, wenn man auf künftiger Jahrrechnungfinden würde, daß es der Erb-
°'"ung nicht gemäß sei. Absch. 858. ä.

s. Sionen (Sion).

(Man s. auch Kloster Wettingen und Judicatur- und Competcnzanstände).

. Art. 122. (1595). Die Gesandten auf nächste Tagsazung zu Baden sollen instruirt werden, bezüglich der
kvgal>e von Sionen an das Kloster Wettingen dem Prälaten gegenüber den Gesandten des Bischofs von

vustanz beizustehen, damit er nicht übereilt werde. Absch. 275. ll. — 123. (1596). Man will mit dein
untius Rüksprache halten in Betreff der Einkünfte des Klosters Sionen, ans daß sie, wenn das Kloster dem
^ eu nicht mehr einverleibt werden sollte, für den Unterhalt von Schülern aus den katholischen Orten ver^

^mdct würden. Absch. 309. ä. — 124. (1598). Der Prior von Oberried, Wilhelmiterordens, bittet um^itution des Klosters Sionen bei Kliugnau, um den Gottesdienst daselbst wieder nach des Ordens Regel
Mähren zu können. Dagegen bemerkt der Prälat von Wettingen, daß Sionen seinem Kloster einverleibt

^ °vn sei, die Wilheliniter aber beim Papst die Restitution ausgewirkt haben, daher er nun, nachdem er mit
^ Zahlung der laufenden Schulden und Zinsen große Kosten gehabt, entweder Vergütung dieser Auslagen oder

v Besiz Sionens verlangen müsse. Aus den vorgelegten Rechnungenergibt sich, daß Sionen auch jezt noch
Schuldenlast stekt. Deßwegen wird Vogt Zweyer beauftragt, die Verwaltung fortzuführen; inzwischen

>n ^ ^ ^ katholischen Orte sich beim Bischof zu Constanz verwenden, daß Sionen dem Kloster Wettingen
^ kv übergeben werde. Absch. 355. y. — 125. (1599). Was der Prälat zu Wettingen bezüglich des Gottes-

aufls Sionen vorgebracht und begehrt hat, wird aä rekvrencium genommen. Absch. 391. f. — 126. (1600).
^ptinann Zweyer, Bogt zu Kaiserstuhl, bittet die V katholischen Orte um Entlassung als Verwalter des
vsters Sionen, da nunmehr dessen Schulden größtentheils abbezahlt seien. Es soll nun jedes Ort auf nächste

^ Rechnung^ entschließe»,was man thnn und ob man, wenn dieses Kloster den Wilheliniter» wieder
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übergeben würde, jährliche Rechnungsablagevon ihnen begehren wolle. Msch. 410. m. — 127. (1609). Der
Landvogt und der Landschreiber nebst einem Abgeordnetendes Prälaten von Wettingen führen Beschwerde, daß
die Amtleute des Bischofs von Constanz, in Abwesenheit des Landvogts und wider der regierenden Orte Frei¬
heiten und ungeachtet erhaltener Warnungen nach Ableben des Priors zu Sionen einen neuen Prior eingesezt
haben. Darauf wird erkannt, daß diese Procedur ungültig sei und daß man an den Bischof von Constanz
dieser und anderer Eingriffe wegen, welche sein Vicar und seine Beamten sich erlauben, ernstlich schreiben wolle,
man werde dergleichennicht mehr dulden. Bezüglich der Ansprachen des Prälaten von Wettingen an das
Priorat wird jedem Ort ein Verzeichnis; der eingelegten Documente in den Abschied gegeben. Ihre Stimmen
hierüber sollen die Orte Lucern mittheilen, damit es das Schreiben an den Bischof erlassenZkann.Absch. 713. k.
— 128. (1609). Schwyz hat die Artikel des lezten Abschieds zu Lucern zu Kräften erkannt. (S. Absch. 714. b.).
— 120. (1610. Das Anbringen des bischöflich-constanzischenVogts zu Kaiserstuhl in Betreff der Haushaltung,
Visitation und geistlichen Obrigkeit des Gotteshauses Sionen wird von den katholischenOrten nä instrnenciuM
auf künftigen Tag zu Baden genommen.Der neue Prior Abraham Remigius wird bestätigt. Absch. 721. In
— 130. (1610). Ungeachtet man Vollmacht hatte, das Priorat Sionen dem Gotteshaus Wettingen zu incor-
poriren, so wird dieses doch von Zürich und Bern wieder in den Abschied genommen, weil die beiden Klöster
verschiedenen Orden angehören und der Prälat sich dessen mit eigener Hand „verzigen und begeben hat".
Absch. 722. i». — 131. (1610). Dem Begehren des Prälaten von Wettingen um Jncorporirung des Klösterleins
Sionen in sein Gotteshaus wollen Zürich, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus entsprechen, insofern der
Prälat den Consens der geistlichen Obrigkeit dazu erlange; Bern ist abwesend und die Gesandten von Lucern
und Uri beziehen sich auf ihrer Oberu Stimme und nehmen das Geschäft uä vet'erenäum. Absch. 742. r. ^
132. (1610). Abt Peter von Wettingen wünscht, man möchte die Einwilligung der geistlichen Obrigkeit Z»r
Jncorporationdes Gotteshauses Sionen auswirken; im Fall a?er weitere Beschwerdensich erzeigen würden,
dringe er nicht stark darauf und wolle Sionen für sich selbst bleiben lassen, wenn ihm nur seine Kosten ver¬
gütet werden. Es wird erkannt, jene Orte, welche bisher consentirt haben, sollen wo möglich den Nuntius
zur Einwilligung bewegen, wenn aber dieses nicht geschehen könne, sollen Wettingen seine Kosten ersezt werden!
für den einen und den andern Fall werden dem Landvogt von Baden seine Rechte vorbehalten, daß kein Pri^
ohne seine Bestätigung eingesezt werden darf; man soll nämlich eingedenk sein, daß Vogt Zweyer ohne Vor¬
wissen des Landvogts den gegenwärtigen Prior eingesezt hat und daß alle dießfallsigen Protestationen
Amtleute ohne Erfolg waren. Ibiä. bb.

t'. Wettingen.
(Man s. auch Sionen).

Art. 133. (1593). In Betreff des Klosters Wettingen wird von den V katholischen Orten beschlösse»'
1. Ammann Zurlaubenvon Zug, der auf lezter Jahrrechnungstagsazung zu Baden sanimt dem Pannerherr»
Keller von Zürich hiefür bezeichnet worden, soll sobald möglich sich wieder nach Wettingen verfügen, für Voll¬
ziehung der beschlossenen Artikel sorgen und darüber einen Bericht abfassen, um ihn dein Ordensgeneral »»^
dem Capitel zu Salmanswyl zur Bestätigung vorlegen zu können. 2. Da man zu Tilgung der dringendste»
Schulden wenigstens 10,000 Kronen anleihen muß, worüber Zürich bereits sein Votum abgegeben hat, so
jedes der vier Orte seinen Bescheid darüber sobald möglich nach Lucern melden; inzwischen soll Zurlauben st^
die Zustimmung von Bern und Glarus sorgen. Absch. 240. n. — 134. (1593). Auf den Vortrag des
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^chillid von Zug, Verwalter des Klosters, und auf den mündlichen Bericht des Ainmann Znrlauben,werden
^ide nochmals beauftragt, eine Verificatio» der Kostbarkeiten und Schriften vorzunehmen.In Betreff des
gewünschten Anleihens anerbietet Lucern die Summe von lt),000 Gld. gegen genügende Sicherheit.Absch. 242. k.
^ 135. (1594). In Betreff der Reformation und Verwaltungdes Klosters werden Schultheiß Pfhffer und
^»dammann Abyberg beaustragt, auf ihrer Durchreise nach Baden über den Sachverhalt sich zu erkundigen
und darüber zu berichten. Und da der Bischof von Constanz den Zehnten zu Dietikon wieder auszulösen
wünscht, so wird er schriftlich ersucht, davon abzustehen. Absch. 249. k. — 136. (11194). Der neue Abt (Peter II.
Schmid von Baar) meldet, daß der resignirte Abt (Christof I. Silbereisen von Baden) sich mit seinem Ein¬
kommen nicht begnügen wolle und eine eigene Haushaltung führe, was dem Kloster beschwerlich sei, auch sollte
"'Mi ihn anhalten, das Silbergeschirr und die Kostbarkeitendem neuen Abt einzuhändigen, damit es nicht
abhanden komme, und Vorsorge treffen, daß er keine Schulden mache; ferner möchte man das Kloster Sionen,
solches früher dein Kloster Wettingcn einverleibt gewesen, aber seit einiger Zeit vernachlässigt worden sei,
demselben wieder übergeben. Wird in den Abschied genommen; inzwischen wird dem neuen Abt befohlen, die
^chin des alten Abts aus dem Kloster zu entfernen, wenn nöthig mit Hülfe des Landvogts;an Schultheiß
Und Rath der Stadt Baden wird geschrieben, man soll Jedermann warnen, dem alten Abt Anlaß zum
^chuldenmachen zu geben, indem das Kloster nichts bezahlen werde. Absch. 269. i. — 137. (1594). Der
^stgnirte Prälat wird in seinem Gesuch um Vermehrung seiner Einkünfte abgewiesen und dem neuen Prälaten
o>ue Bescheinigung darüber ausgestellt;zugleich wird dem Landvogt aufgetragen, das Silbergeschirr und die

ostbcirkeiten jenem abzufordern und diesem zu übergeben. Über Sionen will man später entscheiden. Absch.
^0. g. — 1ZH. (1595). Der Nuntins empfiehlt den Abt und das Kloster den V katholischen Orten und

' tot, erster» dazu zu bereden, daß er sich des Klosters Sionen nichts mehr annehme, sondern den Papst und
w ordentliche geistliche Obrigkeit in der Sache handeln lasse. Dieses Begehren und eine Zuschrift des Abts

^u Wettingen werden in den Abschied genommen,bis weiterer Bescheid von Rom einlangen wird. Absch. 279.1.
^ 139. (1598). Der Prälat, der laut Rechnung 15,000 Pfd. von den übernommenen Schulden von 105,000

s»ud bereits abgetragen hat, wird ermuntert, so fortzufahren. Absch. 355. e. — 140. (1599). Der Abt legt
ochnung ab. Sein Gesuch, die Landstraße außer der Klostermaner vorbeiführen zu dürfen, um das Kloster

^schließen zu können, wird in den Abschied genommen. Absch. 381. in. — 141. (1612). Da der Prälat den
^chirinorten jährlich Rechnung ablegt, was von keinem andern Prälaten geschieht, so wird der Antrag, entweder

von den andern in der Orte Schirm befindlichen Prälaten Rechnung abzunehmen, oder hicvon auch Wet-
"Pe>, z« freien in den Abschied genommen.Absch. 803. p. — 142. (1613). Jnstructionsgemäß wird beschlossen,
^ Prälat soll jährlich Rechnung ablegen wie bisher. (Vgl. deutsche gem. Vogt, überh., Art. 151). Absch.

, ' — 143. (1614). Den Abzug zu Wettingcn, worüber bereits an den Prälaten geschrieben worden ist,
Man aus guten Gründen nicht fallen lassen. Absch. 850. v. — 144. (1616). Ungeachtet der Prälat be-

^'Mot, man habe ihm auf der lezten Jahrrcchnung die jährliche Nechnungsstcllungerlassen, wird ihm wie
^ Alters her die Rechnung abgenommen und dabei erkannt, daß er auch in Zukunft über die Einnahme»
' Ausgaben des Gotteshauses jährlich ordentliche Rechnung geben solle. Absch. 926. i. (Weiteres s. man

53 ". 54).
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z. Stift Zurzach,
(Man s. auch Justizsachen, Judikatur- und CompeikiizanstSnde, Abzug).

Art. 145. (1587). Den Gesandten nach Baden sollen Vollmachten mitgegeden werden, um in Betreff des

ärgerlichen Lebens der Chorherren zu Zurzach die angemessenen Maßregeln zu treffen; inzwischen soll mit
dem päpstlichen Legaten darüber Rath geHallen werden. Absch. 42. r. — 146. (1588). Chorherr Holdermeyer
soll seine Pfründe zu Zurzach entweder residiren oder resigniren. (S. Absch. 63. f.). — 147. (1588). Vor de»
V katholischenOrten wird vorgebracht, daß Chorherr Waldkirch seine Concubine bei sich habe und wahrscheinlich
nicht recht katholisch sei. Ibicl. v. — 148. (1588). Priester vr. Nöslin von Zurzach bittet um Entlassung,
weil er aus dem geistlichen Stande getreten sei und andere Dienste angenommenhabe, und um Verwendungs¬
schreiben an den Grafen von Fürstenberg und den Landvogt zu Baden. Entsprochen. Absch. 72. Ii. — 14S
(1589). Der neuerwählte Propst, Niklaus Holdermeyer von Lucern Präsentirt sich vor den V katholischenOrte»
und empfiehlt sich und seine Stift. Es wird ihm Beistand und Gewogenheit zugesichert. Absch. 97. Ii.

150. (1589). Der Pfrnndabtausch zwischen vr. Nöslin von Zurzach und Herrn Waldkirch wird bestätigt,
jedoch unbeschadet den Rechten des Landvogts und Landschreibers. Dein Bischof von Straßbnrg wird für sei»
Schreiben in Betreff des erster» gedankt. Absch. 104. Ii. — 151. (1590). Pannerherr Keller und Landamina»»
Reding sammt dem Landvogt zu Baden und dem Vogt zu Klingnau werden ans Begehren des vr. Rösli be¬
auftragt, nach Zurzach und Tägerfelden sich zu verfügen, dort des Doctors Güter zu schäzen und desse»
Gläubiger zu befriedigen. Absch. 138. tfi — 152. (1590). In seinem und des Capitels Namen verantwortet
sich Niklaus Holdermeyer, Propst der Stift Zurzach und Chorherr an der Stift Münster, warum sie den vo>»
Landvogt zu Baden an die Stelle des abgesezten Dechanten ernannten vr. Rösli nicht haben anerkennen könne»!
es sei dies nicht aus Ungehorsamgegen die Obrigkeit, sondern auf den init Excommunicationsandrohungbe¬
gleiteten Befehl des päpstlichen Nuntius geschehen. Mau erklärt sich mit dieser Verantwortungbefriedig»
Absch. 144. i. — 153. (1590). vr. Röslin, Pfarrer zu Schwyz, stellt in Betreff der Besiznahmedes Dekanat
und der Pfarre zu Zurzach eine Bitte, damit er durch Vermittlung der beiden Cardinäle von Österreich »»^
Hohenems seine Dispensation von Rom erlange. Ihre Voten darüber sollen die übrigen Orte nach Lucer»
melden und Uri mit dein päpstlichen Nuntins Rüksprache halten. (Im Allgem. Abschiedbd. W. 240 steht e>»
Auszug aus einem Brief des Nuntius, worin dieser sich über vr. Röslin äußert: „Vnd ir werdent seckst»-
das der Nößly noch ein böß end nemmen würdt vnd syner Hoffart vnd yttelkeit end würdt sin, das er ei»»
weders in das ban fallen oder aber zun kätzeren entflöhen würdt"). Absch. 152. b. — 154. (1592).
Nöslin übersendet eine Verantwortung in Betreff seines begangenen Concubinats; nichtsdestoweniger wird de»
Beschluß über seine Abseznng als Dekan zu Zurzach bestätigt. Absch. 201. c. — 155. (1592). vr. Joh»»"
Fürer, genannt Röslin, gewesener Dechant und Chorherr zu Zurzach, reicht eine Verantwortungsschrift (ä> ^
3. Mai) ein. Nach seinem Wunsch wird ihm ein Abschied bewilligt. Absch. 218. b. — 156. (1617).
Waller, Dekan der St. Verenastift beklagt sich über den Landvogt, der ihn des Dekanats zu priviren
unterstehe,ungeachtet er ihm eine freiwillige Gabe von in die 100 Kronen zugesichert habe, und bittet »"'
Beistand. Wird in den Abschied genommen, damit jedes Ort seine Stimme Lucern überschike. Dieses st
inzwischen den Landvogt zu einem gütlichen Vergleich mit dem Dekan crmahnen. Absch. 951. o.
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15. Locales.

a,. Baden.

Art. 157. (1610). Abgeordneteder Stadt Baden tragen vor den Gesandten der katholischen Orte vor,

den neulichen gefährlichen Läufen seien sie entschlossen gewesen, die Stadt und den Paß zu Händen der

^tholischen Orte nach Vermögen zu schiizen und zu erhalten, und haben ohne viel Lärm die nöthigcn Vorbe-

Zungen getroffen; nun aber sei der Bezirk der Stadt so groß, daß ihr Volk zu dessen Beschirmung nicht

Mutigen würde, weßhalb ihnen der Landvogt 400 Mann aus der Grafschaft versprochen habe; sie bitten nun,

'»an möchte dieses Versprechen für vorkommende Fälle bestätigen, indem sie auch fernerhin nicht ermangeln

werden, zur Ehre Gottes, zu Erhaltung des katholischen Glaubens und der Reputation der katholischen Orte

^'b, Gut und Blut darznsczen. Diese Erklärung wird mit besonder»! Wohlgefallen aufgenommen, das Ver«

^'eche,, des Landvogts ratificirt und daneben versichert, daß man ihre Gesinnung den Obrigkeiten gebührend

^ühinen werde. Absch. 742. t.

k. Dietikon.

Art. 158. (1615). Man vernimmt mit großem Mißfallen, daß Zürich eigenmächtig den Unterthanen zu

^dorf Kirche zu Dietikon einen Taufstein aufgerichtet habe, und ist nicht gesonnen, diese Verachtung

Und diesen Troz hinzunehmen. Da man indcß nicht für angemessen erachtet, dnrch die Amtleute zu Baden

Taufsteiu bei Nacht wieder aus der Kirche entfernen zu lassen, wie er hinein gethan worden ist, und damit

iu dieser wichtigen Sache mit desto mehr Grund und Ansehen handeln kann, insbesondere da verlautet,

^ sei der Nengläubigen Tanfgeschirr zu Dietikon etwas Verachtung erzeigt worden und es haben die Kirchs

üeiiossen Ginsezung mitgeholfen, will man einstweilen bei dem Landschrciber und dem Untervogt zu

^udeu über den Sachverhalt sich genau erkundigen und darauf einen Tag zu Gersan oder Weggis abhalten,

sich dort über die nöthigen Maßregeln zu entschließen. Absch. 889. n. — 159. (1615). Aus den einge¬

igten Berichten ergibt sich, daß der Abt zu Wettingen und der Pfarrer zu Dietikon die meiste Schuld an

^ Aufrichtung des Tanfsteins tragen, indem sie ohne Vorwissen der katholischen Orte es haben geschehen

ussiu. Gleichwohl hält man für nöthig, sowohl zur Erhaltung der Reputation als damit die Zwinglischen

^st noch größere Dinge sich herausnehmen, dem Abt sein Verhalten nach Gebühr zu verweisen und den

>>ller von Urdorf, der hauptsächlich dieses Feuer angezündet hat, nach Verdienen zu bestrafen, „im Fahl

so uil befncgt". Im Übrigen will man sich die von den badischcn Amtleuten vorgeschlagenen Mittel,

^'Rich Einsczung des Altars, Änderung der Kanzel und Vcrsezung des Taufsteins gefallen lassen, einen

^'dlichou Beschluß aber verschieben, weil man nicht vollzählig versammelt ist und zuvor des Abtes Rechtfertigung

^uehiueu möchte. Absch. 890. n. — Iktt. (1615). Nach nochmaliger Verlesung des von den Amtleuten ein

^oiuiueueu Berichts, sowie der vom Prälaten von Wcttingen seither eingelangten Antwort, wird das Bedauern

^gesprochen, daß der Prälat sowohl als der Pfarrer der Sache ruhig zugesehen haben, weßhalb dem Prälaten

^ " Verhalten verwiesen und gegen Zürich Klage über seine Eigenmächtigkeit geführt werden soll. Da indessen
^ ^aufstein an der Stelle und in der Höhe des Nachtmahltisches aufgesezt worden ist, möchte man ihn wohl

^ bleiben lassen, jedoch soll kraft des Landfriedens der katholische Tanfst^i» „vorstehen" nnd der neue dem

^ tische,, Gottesdienst nicht hinderlich sein. Und da der Prälat vermeint, daß es des gewünschten Altars
' ber Kirche nicht bedürfe und daß noch mehr Troz nnd Schmach an Altar und Bildern zu besorgen wäre,

genüge,, würde, wenn man die Kanz-4 an einen geeigneter» Ort stellte, so sollen die Gesandten, die
184



Baden.

nächstens nach Baden gehen werden, die Kirche zu Dietikvn besichtigen lassen und noch vor ihrer Abreise nach
Baden das Nöthige anordnen. Wofern aber Zürich weder zu dem Einen noch zu dem Andern sich verstehe»
sollte, so soll man den neuen Tanfstein entfernen. Absch. 891. a. — 161. (1615). Die V katholischen Orte
finden sich zwar durch die ohne ihr Lorwissen geschehene Einsezung des neuen Taufsteins der Evangelischen Z»
Dietikvn beschwert, glauben aber, daß man sich zufrieden geben würde, wenn die vor den Hochaltar der Ka¬
tholischen gesezte Kanzel auf die Seite versezt, der Tanfstein aus der Bütte der Kirche an einen andern Ort
gerükt und der vor einigen Jahren entfernte Altarstein wieder an Ort und Stelle gethan würde. Zürich,
Bern und Glarus haben sich dieses Anzugs nicht versehen, indessen geben die Gesandten Zürichs ihre persönliche
Meinung dahin ab, ihre Obern haben sich mit dem Collator, dem Abt von Wettingen, darüber freundlich ver¬
glichen und mit dessen Consens den Tanfstein dorthin gesezt, nachdem das frühere Tanfgeschirr verunreinigt
worden sei, die begehrte Veränderung hi der Kirche aber nehmen sie uä rekeromlum. Absch. 893. x.'— 162'
(1615). Betreffs des spänigen Altars und der Kanzel zu Dietikvn läßt man es für einstweilen bei dem früher»
Beschlüsse, nämlich daß die Kanzel versezt werden solle, bleiben. Bezüglich der Aufrichtung des Altars
man auf einen günstiger» Zeitpunkt, z. B. den Aufritt eines katholischen Landvogts, warten, die Sache jedoch
in keinem Fall ersizcn lassen. Absch. 900. I.

o. Elldingen.

Art. 163. (1604). Das im Namen der Katholischen zu Endingen vorgebrachte Gesuch des Landvogts »"'
eine Beisteuer an den Van einer neuen Kapelle wird in den Abschied genommen. Absch. 533. x. — l6ä
(1604). Auf der lezten Tagsazung ist denen in der Gemeinde Endingen, welche zum katholischen Glaube»
übergetreten sind, eine Beisteuer von 20 Kronen von jedem der V katholischen Orte an den Bau ihrer Kirchs
versprochen worden. Da nun der Landvogt Bezahlung begehrt, so wird es in den Abschied genommen,da»'"
die Orte ihren Betrag beförderlich nach Lncern zur Weiterbeförderungsenden. Absch. 544. I. — 165. (1606)'
Zn Herstellung der den Katholischen zu Endingen überlassenenbaufälligen Kirche hatte jedes der regierende!'
katholischen Orte aus christlichem Eifer eine Beisteuer von 20 Kronen versprochen, bisher aber nur Lucer"
seinen Antheil bezahlt. Da nun troz verschiedener Hindernisse der katholische Glauben dort zunimmt, und
wenigen Wochen noch „zwei Hußgesind" dazu gekommen sind, werden die vier andern Orte gebeten, als ^
weis, daß diese Bekehrung auch ihnen angenehm sei, ihren Beitrag ebenfalls zu leisten. Absch. 581. 9.

ck. Klingnau.

Art. 166. (1592). Der Bericht über die Streitigkeiten zwischen den Burgern der katholischen und de"
evangelischen Confession zu Klingnau und die darüber aufgenommenenKundschaftenwerden in den Absch'^
genommen. Absch. 220. i. — 167. (1593). Auf nächste Tagsazung zn Baden sollen die Gesandten über ^
Anstände zwischen den alt- und den nenglänbigenBurgern zu Klingnau instruirt werden. Absch. 229. 5 ^

168. (1593). Da die Anhänger der neuen Religion zn Klingnau viele Neuerungen anfangen wollen, die ^
meinde dagegen das Gesuch um Schuz bei ihren Freiheiten und altem Herkommenstellt, so wird das /
Justructionsertheilungauf nächste Tagsazung in den Abschied genommen.Absch. 235. x. — 163. (1^'
Vor den Gesandten der VIII Orte führen die Evangelischeuzu Klingnau Beschwerde, daß der dortige
sie uöthigen wolle, nur zu Klingnan zur Kirche zn gehen, und bitten, sie bei ihren alten Bräuchen und b"^
Landfrieden zn schirmen. Darauf erwidert der Vogt, es sei wahr, daß er die Evangelischen geheißen
entweder in die katholische Kirche zn gehen oder wegzuziehen, das habe er iudeß auf Befehl der Mehrheil ^



Baden. 1407

gethan; ans dem bisherigen Verlauf der Sache zeige sich, daß nur einige wenige Evangelische zu Klingnau

Zuriikgebliebcn seien, mit der Verpflichtung, sich still zu verhalten; sodann thncn die durch den Untervogt auf-

^"oinnienen Kundschaften dar, daß sie nie im Landfrieden begriffen gewesen. Nun wird beschlossen, die

Evangelischen zu Klingnau und Döttingen sollen, da sie nie im Landfrieden gewesen sind, verpflichtet sein, den

Gottesdienst in der Pfarrkirche zu Klingnau zu besuchen und die Feiertage und Fasten zuhalten; will Jemand

^ nicht thun, so mag er bis künftigen März nach Zurzach, Tägerfelden oder anderswohin, wo man den

Landfrieden hat, mit Hab und Gut ziehen. Absch. 307. g. — 170. '(1598). Heinrich Koller und Konrad

- ageli» von Klingnau beschweren sich, daß der Vogt sie zwingen wolle, in den katholischen Gottesdienst zu

^hen »der fortzuziehen, und bitten um Schuz. Dagegen berichten alt-Landvogt Zwcyer und der gegenwärtige

Jost Tschndi, daß sie gemäß Abschied von 1590 gehandelt haben, da Klingnau und Döttingen nicht im

andfrieden begriffen seien, und daß Koller gegen die V katholischen Orte Beschimpfungen ausgestoßen habe,

'od in den Abschied genommen. Absch. 355. an. — 171. (1598). An Hauptmann Zweycr wird geschrieben,

^ soll mit dem Procediren im klingnauischcn Handel innehalten, bis die Jnventarisation im Schloß zu Baden

geschehen sei. Absch. 358. n. — 172. (1003). Der Stadtschrciber zu Klingnau meldet im Namen der Bürger¬

est, vor 99 Jahren habe der damalige Landvogt, Hetzet von Lindach von Bern, ihnen einen „Rychs Ansatz"

Ziehen, den sie bisher genuzct und sich daraus beholzet haben, leztes Jahr aber habe ein Frost ihre Reben

^derben, weßwegen ihnen Landvogt Klauser bewilligt habe, den Reichsansaz zu reuten und anzupflanzen; sie

ku nun, die darauf haftenden Zehnten ihrem armen Spital verabfolgen zu dürfen. Dagegen behauptet der

°»i>nenthur von Noll zu Lenggcrn, daß der auf diesem Reichsansaz verfallende Zehnten ihm gehöre, weil

stelbc laut der Kaufbriefe in seinem Bezirk und Twing liege. Sodann macht auch die St. Verenastift zu

'/ä'zach Ansprüche auf diesen Zehnten. Der Gegenstand wird ml instruviulum genommen. Absch. 504. A. —

" (1611). Vor ungefähr achtzehn Jahren war beschlossen worden, daß alle Nichtkatholiken aus dem Kirch-

^'3 Klingnau fortziehen sollen; da nun dieser Beschluß aus Saumseligkeit nicht vollzogen worden ist, wird

» Obervogt anbefohlen, den zwei noch übrigen Haushaltungen anzuzeigen, sie sollen sich einrichten, bis

ästigen Martinstag wegziehen zu können. Absch. 705. i.

o. Ncuenhos.

Art. 174. (1590). Die von Neuenhof bitten die Gesandten der regierenden Orte um eine Untcrstüzung

^ ihr erlittenes Vranduuglük. Beschluß: Der Landvogt soll ihnen 24 Gld. auf Rechnung der Orte vcrab-
Absch. 128. r. — 175. (1591). Schon auf leztcr Jahrrechnung war den Brandbeschädigteu zu Neuenhof

° stnterstüzung von je 3 Gld. auf jedes Ort zuerkannt worden, wegen Todfall des Landvogts aber haben

«och MM erhalten. Auf ihr Ansuchen wird nunmehr das Geld ausgehändigt. Absch. 178. >v.
1. Tägerfelden.

^ Art. 17k. (1006). Auf den Bericht, daß der Altar zu Tägerfelden zerstört worden sei und der Landvogt
k Untersuchung über diesen Frevel eifrig fortseze, wird beschlossen, jedes Ort sott seine Gesandten auf nächste

Mzung zu Baden mit Vollmacht verschen, damit die Schuldigen bestraft und die Kapelle wieder erbaut

brvis^ (^^6). Einige Frevler haben den Altar in der Kirche zu Tägerfelden abgc-
, ieu und dann die Gemeinde versammckt, ohne den Landvogt davon in Kenntniß zu sczen, und Gesandte

hiiij gvschikt; dem Befehl, den Altar wieder herzustellen, haben sie nicht Folge geleistet und abermals
dem Rüken des Landvogts »ach Zürich sich begeben; die vom Landvogt ihnen auferlegte Buße von 100
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Pfund haben sie nicht leisten wollen und nochmals Rath in Zürich geholt. Die katholischen Orte halten nun

dafür, daß die Strafe von denselben bezogen werden solle, Zürich dagegen meint, sie haben nur bei denen, die

auch ihre Obrigkeit seien, Rath gesucht. Wird bis zu nächster Jahrrechnuug verschoben. Absch. 580. k.
178. (1807). Auf das Gesuch des Laudvogts um Weisuug über Bestrafung jener, welche vor einiger Zeit den

Altar aus der Kirche entfernt haben, wird nach Verhöruug der Kundschaften erkannt: Den Prediger und de»

Hans Frey, als Hanptanstifter, und den Matthäus Wetter, die nach der Strenge des Gcsezes das Leben

verwirkt hätten, soll man am Leben schonen, jedoch ernstlich strafen, die andern Schuldigen mag der Landvogt

nach Gutdünken bestrafen, ihnen jedoch die fernere Strafe erlassen, wenn sie ihm den Rädelsführer Hans Frey

einliefern; dabei soll er sich erkundigen, ob ein Katholik zu Tägerfelden sei, der fähig wäre, das Amt eines

Vogts zu verwalten, damit dieser dann durch den Abt zu St. Blasien eingesezt werden könnte; endlich soll er

für Wiedererbanung der niedergerissenen Kapelle sorgen. Absch. 814. e.
A. Zchwarz-Wasscrstclzen(Herrschaft).

Art. 179. (1589). Ludwig Tschndi von Glarus eröffnet, er besize eine Verschreibungvon der Domstist

Constanz und die Einwilligung des Cardinals von Österreich (ans den Fall dieser Bischof von Constanz würde),

daß man ihn bei der Pfandschaft Wasserstelzen auf den Manusstamm verbleiben lassen wolle; er bittet, ihn

dabei zu schüzen. Wird in den Abschied genommen. Absch. 101. k. — 180. (1589). In dem Anstand zwische»

dem Gardehauptmann Segesser in Rom und Ludwig Tschndi von Glarus über den Pfandschilling SchwarP

Wasserstelzen gründet Tschndi seine Ansprache darauf, daß er den Pfandschilling vom gegenwärtigen Bischt

von Constanz, dem Cardinal von Österreich, erlangt, Segesser aber darauf, daß er ihn lange zuvor vom da'

maligen Bischof, dem Cardinal von Ems, erworben habe. Beide begehren Bestätigung ihres Rechtes. Heü^

zubringen. Absch. 112. e. - 181. (1589). Was der Cardinal von Ems am 18. August in Betreff d^

Pfandschillings Wasserstelzen geschrieben hat, wird nck roldreiutuiii genommen. Absch. 117-8- — 182. (1599)-

Ludwig und Meinrad Tschndi von Glarus tragen vor, der Bischof und die Domstift Constanz haben de>"

erstern für seine vieljährigen treuen Dienste die Pfandschafl Schwarz-Wasserstelzen in der Grafschaft Bade>'-

mit der Rachfolge i» männlicher Linie und wie Hans Melchior Heggenzer dieselbe besessen, um den alten Pfand'

schilling von 1400 Gld. und den Banschilling schriftlich und mündlich versprochen, nun wolle ein Theil der

Domherren, zuwider jenem Vertrage, ihm zumuthen, daß er auch die Schulden, welche der Cardinal von

oder sein Statthalter daselbst gemacht haben, bezahle; sie bitten daher, das Domcapitel anzuhalten, daß ihne"

genannte Psandschaft gemäß Verschreibung übergeben werde. Der Weihbischof und der Domdechant erwidert

jene Pfandschaft möge wohl von einigen Domherren dem Tschndi zugesichert worden sein, allein die Verleih»^

derselben stehe nicht den Domherren, sondern einzig dem Bischof zu und jedenfalls müsse zuvor die Anspra^

des Jost Segesser von Lucern an jene Pfandschaft erörtert werden. Wird in den Abschied genommen Abs^

188- A. — 183. (1593). Vogt Ludwig Tschndi zu Kaiserstnhl und Friedrich von Landsberg, mit Beistand

Hans Rudolf von Schönau, österreichischer Rath, Hans Ludwig von Heideck, Waldvogt und Schultheiß-^

Waldshut, und des Michael Meyer, der Rechte Licentiat, eröffnen ihre Ansprache in Betreff der Pfands^

des Schlosses Schwarz-Wasserstelzen sammt dazu gehörigen Rechten und Gerechtigkeiten^ Räch Anhörung ^

Nechtstitel beider Parteien bemerkt der Abgeordnete des Bischofs, er habe zwar nur Vollmacht anzuhören, ^

er nun aber vernommen, daß der Handel auch den Bischof und das Domcapitel angehe, so bitte er, nichts/

beschließen, bis er dem Bischof darüber Bericht erstattet habe. Darauf wird beschlossen, der von Landsb^
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Tschudi sollen bei ihren Briefen und Siegeln bleiben, bezüglich der streitigen 2000 Gld. seien sie au

^ichof und Domcapitcl gewiesen, wenn sie sich über den Besiz des Pfandschillings und den Abgang der

Wälder nicht vereinbaren können, so sei jedem Theil sein Recht vorbehalten. Absch. 235. e. — 184. (1595).

'»dlvjg Tschudi und Friedrich von Landsberg, welche abermals ihren Streit wegen des Schlosses Schwarz

^asserstelzen im Rhein vorbringen, werden angewiesen, sich ans gütlichem Wege zu vergleichen. Da aber

tschudi sich dazu nicht verstehen will, so soll jedes Ort, an das er dieser Sache wegen gelangen möchte, ihn

^weisen und gegenwärtigem Entscheid nachzukommen heißen. Absch. 283. n. — 185. (1008). Auf den nach

'"cern angesezten Tag sollen die Gesandten Befehl mitbringen über das, was Bogt Zweyer im Namen des

^'Ichofs von Constanz wegen der Tschudi von Glarns hinsichtlich der Pfandschaft Schwarz-Wasserstelzen au¬

sbracht hat, was mit demselben zu reden sei, wie jeder Gesandte weiters zu berichten weiß. Absch. 050. ä.

^ (1008). Beschwerde Zürichs gegen den Bischof von Constanz, daß er den Tschudi zu Schwarz-

^sserstelzen den schuldigen Pfandbrief nur gegen einen Revers übergeben wolle, daß sie und ihre Nachkommen

^ der katholischen Religion verbleiben. (S. Absch. 051. I>. '.). — 187. (1008). Eine im Namen des Bischofs

seinen Obcrvogt zu Kaiserstuhl, Hauptmann Andreas Zweyer von Uri, gethane Anregung bezüglich der

^arz-wasserstelzischen Pfandschaft gegen die Tschudi von Glarns wird, obwohl man als eifrige Katholiken

^ begehrten Willfahrnng ganz geneigt wäre, wegen Mangel an Instruction in den Abschied genommen,

abei sollen auch die andern katholischen Orte angegangen werden sich zn erklären, daß die Tschudi, als des

'Ichofs Lehenträger und wegen der vom Bischof genossenen großen Gnaden versprechen mögen, katholisch leben

""d sterben zu wollen. Die Orte, welche sich bereits entschlossen haben, sollen dabei verbleiben, die andern

Stimmen ans nächstem Tage abgeben. Absch. 052. d. — 188. (1008). Ans abermalige Bitte des Hanpt-

>Naii„s Zweyer, dem Bischof behülflich zu sein, beschließen die V katholischen Orte, die Sache solle auf künftiger

zu Baden zur Berathung kommen und die Tschudi auch dahin geladen werden. Daselbst will

sich auch wegen der Religion der wasserstclzischcn Unterthanen und mit Zürich in Betreff des Landfriedens

^ Kaiscrstuhler und anderer auf dieses Geschäft bezüglicher Punkte besprechen, indem man keine andern als

Acholische Unterthanen in Käiscrstnhl sich sezen lassen will. Absch. 053. g. — 189. (1008). Sowohl von Seite

) Erichs als des Jost Tschudi von Glarns zn Wasserstelzen wird berichtet, daß der Bischof von Constanz den

ichnldigen Pfandbrief um das Schloß Schwarz-Wasserstclzen den Brüdern Tschudi immer noch nicht zugestellt,

^ ch»en lezthin zugemnthet habe, für sich und ihre Nachkommen einen Revers auszustellen, daß bei Verlust
Pfandschaft weder im Schloß noch den dazu gehörigen Fleken und Orte» eine andere als die katholische

^gion geübt werden solle; gegen diese Zumuthnng habe Zürich wiederholt beim Bischof reclamirt, aber noch

^ schließliche Antwort erhalten; dem Bernehmen nach bestärken ihn die katholischen Orte darin. Da nun

diese Sache nicht nur die Tschudi, sondern auch Zürich, Bern und Glarns, als mitregierende Orte der

^fschaft Baden, berührt und diese nicht zugeben können, daß Prälaten und Andere bei Verleihung von

^ondschafwn und Lehen, die unter dem Landfrieden und in der eidgenössichen hohen Obrigkeit gelegen sind,
Zeichen Rechte sich anmaßen, und da in dieser Sache weder schriftlich noch mündlich etwas Weiteres zu

^chen sein wird, wird verabschiedet, daß ans künftiger Jahrrechnnng zn Baden, wofern weder der Bischof

^ die V Orte die Sache anregen würden, die drei interessirten Orte es thun und darauf dringen sollen,

^r Bischof mit seiner ungebührlichen und bisher ungebräuchlichen Zumuthnng abgewiesen und aufgefordert

nunmehr einen dem früher» gleichförmigen Pfandbrief den Tschudi zuzustellen. Sollte aber wider
"erde
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Erwarten nichts zu erhalten sein, so wird man sich dann über die weitern Schritte und ob man den Tschudi

den von Zürich begehrten Arrest auf die bischöflichen Einkünfte erlauben wolle, vereinbaren können. Absch>

655. 4. — 190. (1608). Der Bischof macht vor den katholischen Orten neuerdings Anregung in Betreff der

Pfandschaft Schwarz-Wasserstelzen. (S. Thurgan, Art. 385). Absch. 672. k. — 191. (1609). Zürich ersucht

die katholischen Orte um Verwendung beim Bischof, daß er den Junkern Tschudi zu Schwarz-Wasserstelzen

gemäß des zu Schwyz gethanen Versprechens den Lehenbrief in alter Form zustelle. Absch. 697. ee. — 192.

(1617). Obwohl man gehofft hat, den langwierigen Span zwischen Junker Jost Tschudi von Glarns, als

Pfandinhaber des Schlosses Schwarz-Wasserstelzen, und dem alt-Landschreiber im Thurgan Namens seiner

Tochter Anna, Wittwe des Junkers Gabriel Tschudi, gütlich vereinbaren zu können, so hat doch der erstere sich

jezt nicht einlassen wollen, sondern einen Rechtsspruch begehrt. Da nun aber wegen Abreise der bernische»

Gesandten die Session nicht mehr vollzählig ist, will er den Rechtsspruch nicht ergehen lassen und beruft sich

auf gemeine die Grafschaft Baden regierenden Orte. Daher wird der Handel wieder acl instruvndum

nommen und daneben erkannt, daß Gabriels Antheil an dein wasserstelzischen Einkommen seiner Wittwe bis

zum Anstrag der Sache verabfolgt werden solle. Der zwischen den Parteien verfaßte gütliche Spruch wird

dem Landschreiber zugestellt mit der Weisung, bis zur nächsten Tagleistnng denselben Niemanden zu eröffne»

oder hinaus zu geben. Absch. 957. m.

b. Zurzach.
(S. auch Zurzacher Markt).

Art. 193. (1604). Anwälte der Evangelischen zu Zurzach bitten um die Erlaubniß, einen eigenen Ta»si

stein aufrichten zu dürfen, wie im Thurgan auch geschehen, indem der bisherige durch böswillige Leute häusig

verunreiniget werde. Der Propst aber bittet im Namen der Stift, sie bei den alten Bräuchen verbleiben Z»

lassen, da vielerlei Volk nach Zurzach komme und üble Nachreden daraus erfolgen möchte». Die Gesandte»

der V katholischen Orte verlangen Abweisung und erwidern auf die Verwendung Zürichs, daß sie, wenn nw»

ihnen damals entsprochen hätte, als sie an einigen Orten die Altäre wieder aufzurichten gewünscht haben, je^

auch mit bessern: Bescheid entgegen kommen würden. Absch. 533. 1. — 194. (1604). Zürich erneuert die B>^

wegen des Taufsteins. Die katholischen Orte glauben, es genüge, einen Schrank in die Kirche stellen zu lasse»'

wo die Evangelischen ihr Taufbeken aufbewahren können, indem es unnöthig sei, zwei Taufsteine in ei»^

Kirche zu haben. Eine nach Zurzach zu nähern, Untersuch geschikte Abordnung berichtet, daß beide Religio»^

Parteien daselbst den Entscheid den regierenden Orten überlassen, indem sie mit beiden Vorschlägen znfriede»

seien. Die Gesandten der katholischen Orte wiederholen ihre Instruction und nehmen die Sache in den ^

schied; jene von Zürich bemerken, sie sehen wohl, wie man Zürich respectire und was man ihm für Gefa^

erzeige; sie nehmen daher den Gegenstand auch in den Abschied und werden solches ihrer Obrigkeit rülM»'

Absch. 539. g. — 195. (1604). Auf das erneuerte Gesuch Zürichs erwidern die katholischen Orte, daß sie ^

ihrem frühern Votum verbleiben, die Sache aber in den Abschied nehmen wollen. Absch. 544. in. — 1'^

(1605). Die VII katholischen Orte beschließen eine Abordnung nach Zürich in der Zurzacher Taufsteina»^

legenheit. (S. Absch. 561. a. u. Note). — 197. (1605). Da Zürich auf den Vortrag der bei ihm gewese»^

Gesandten der V Orte in einer freundlichen Zuschrift baldige Antwort verspricht, so wird für das Beste e>

achtet, diese Antwort vorerst abzuwarten nnd zu Baden die Gesandten Zürichs an dieselbe zu erinnern. Äl's^

564. g.. _ 198. (1605) Verhandlung der katholischen Orte nach Eingang der Antwort Zürichs in Be0'^
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Tanfsteiirs zu Zurzach. (S. Absch. 580. a.)> — 199. (1010). Die katholischen Orte besprechen sich mit
bischöflich-constanzischenVogt Zweycr bezüglich der durch den Prädicanten zu Znrzach errichteten Schule,

damit der Bischof bei den Geistlichen daselbst das Nöthige anordne, sowie auch die weltliche Obrigkeit ihrerseits
"'cht ermangeln werde, dem Abbruch des katholischen Glanbens vorzubeugen. Absch. 724. b.

16. Verschiedenes (Fensterschenkungen:c.).
Art. 200. (1587). Das Gesuch Klingnans au die XIII Orte um Fenster mit den Ehrenwappen in ihr

"verbautes Rathhaus wird in den Abschied genommen.Absch. 19. i. — 201. (1588). Hans Zimmermann,
Mannt Trost, llutervogt zu Rohrdorf, bittet um llnterstüzung wegen des erlittenen Feuer- und Hagelschadens.
^>adAbschied genommen.Absch. 03. u. — 202. (1588). Jedes Ort soll denen von Klingnau drei
^wncn an die Fenster ihres nenerbautenNathhanses verabfolgen. Ibid. km. — 203. (1589). Appenzell wird
k-i»cht, wie die andern Orte denen zu Klingnau an die Fenster ihres neuen Nathhanses 3 Kronen zu verehren,
^chch. 101. rr. — 204. (1590). Das Gesuch des Peter Suter, Löwenwirth zu Baden, um Fenster mit der
^rte Ehrenwappenwird ml instruomlum genommen.Absch. 307. m. — 205. (1598). Die Bitte der
Brandbeschädigtcn von Altstatten, das in den hohen Gerichten der Grafschaft Baden liegt, um Unterstnznng
"^d in den Abschied genommen. Absch. 348. I. — 206. (1598). Dem Wirth zum Löwen in Baden wird das
Kehrte Fenster von allen Orten, mit Ausnahme Freiburgs und Solothurns, bewilligt und bezahlt. Absch.

t. — 207. (159g). Ein Gesuch des Abts Peter von Wettingen um Fenster mit der Orte Ehrenwappen
die neu erbaute Conventstnbe und „Näffenthalsammt einem Dorment" wird in den Abschied genommen,

^bsch. 381. K. — 208. (1011). Die Bitte des Obervogts Andreas Zweyer zu Kaiserstuhl um Fenster und
"ppen in die mit großen Kosten erweiterte Kirche wird mi instruanänm genommen. Absch. 705. A. — 209.

^l>l!>). Das erneuerte Gesuch des Dietrich Falk, Wirth im hintern Hof zu Baden, um Bezahlung der ihm
^13 versprochenen Ehrenwappen und Fenster in sein neues Hans wird wegen Mangel an Instruction wieder

den Abschied genommen. Absch. 893. Ick.
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Johann Knab von Lucern, der ältere. S. Art. K, 8.

Landschreiber.

1536, 14. Mai Gebhard Hegner.
1K04
1614
1614 Johann Knab, der jüngere. S. Art. K, 8, 9.

Art. 1. (1591). Der nen ernannte Landvogt, Hans Rudolf Nahn von Zürich, legt Bescheinigungvor,

^ er seine Ernennung weder durch Umtriebe erlangt noch durch Miet und Gaben erkauft habe. (S. Absch.

r.). _ »>. (1600). Hans Meyenberg aus dem Amte Zug stellt an die regierenden Orte das Gesuch, sie

Achten ihn als Laudvogt in den Freiämtern anerkennen, und legt eine Bescheinigung von seiner Obrigkeit

""l, daß er und seine Borfahren stets freigebige Leute gewesen und daß er deßwegen diese Wahl erlangt habe,

wird abgewiesen, bis er eine Bescheinigung beibringt, daß weder er noch die Seinigen noch jemand Anders

ihn dieser Bogtei wegen Ilmtriebe gemacht haben. Absch. 425. k. — 3. (1601). Zug soll einen andern

^'llt wählen, wenn Meyenberg den verlangten Eid nicht leisten oder sich sonst nicht ausweisen kann. Absch.

i. — 4. (1601). Meyenberg wird als Landvogt bestätigt, nachdem er sich ausgewiesen, daß er seine

"hl nicht durch Bestechung oder Umtriebe zu Stande gebracht habe. Uri, Schwyz und Unterwalden stimmen

dazu und wollen an der aufgerichteten Saznng festhalten. Absch. 433. Ii. — 5. (1612). Da eine Mode-

^tion und Reformation der Kosten nöthig ist, die den Untcrthanen durch das Umherreiten des Landvogts

""d seiner Gesellschaft erwachsen, so sollen die Gesandten nach Baden darüber instruirt werden. Absch. 797. x.

6- (1613). Da über den Landschreiber Knab je länger je mehr Klagen eingehen, indem sein Sohn sich als

^»dschreiber ausgibt, während dessen ungeachtet er selbst sich der Landschreiberei „vnderwynt", so wollen Uri,

, chkch.1 und Nidwalden dieses an ihre Obern bringen, damit Befehl gegeben werde, daß nur Ein Landschreiber

den Freiämtern sein, der andere aber wegziehen solle. Absch. 819. s. — 7. (1614). Wegen der von den

'wNhcnix,, eingereichten Klagen gegen beide Landschreiber hat sich Zürich zu Abhaltung einer Conferenz ver¬

gißt gesehen. Absch. 881. u. — 8. (1614). Bevollmächtigte Ausschüsse der dreizehn Ämter der Landvogtei
"üen, nian werde sich erinnern, wie jüngst auf einer Vörtischen Conferenz zu Lucern der alte Landschreiber

)s Min hinter dem Rüken der Ämter und unter Vorlegung einer Bescheinigung, als intercediren sie

ch» »in die Landeshanptmannschaft, um diese Stelle nachgesucht, und später, da er hier nicht zum Ziele

Klangt, die Stimmen der Mehrheit der Orte hiefür ausgebracht habe; gegen dieses müssen sie protestiren,

^ "s ivxjl derselbe die Ämter mit vielen Neuerungen und Auslagen beschwere, theils wegen der fälschlichen
, Aaben der Untervögte von Billniergen und Waltenschwyl, als begehreu ihn die Ämter zum Hauptmann; der

Landschreiber aber habe die Untervögte zu diesem Betrug anfgestiftet und zudem die Ämter Landes-

räther gescholten; um nun der Neuerungen und Unbilligkeiten, die sie vom alten und vom jungen Land-

erdulden habe», entledigt zu werden, müssen sie verlangen, daß der crstere der Landeshauptniann-

. Ät und beide der Landschreiberei entsezt werden, und daß man auch die beiden Uutervögte ihrer Ehren und

^'er verlustig erkläre und zur Entschädigung für die erlittenen Kosten und Versäumniß anhalte. Der alte

""Schreiber verantwortet sich, diese Beschwerde» befremden ihn, da er sie um die Unterthanen nicht verdient

^i>be» glaube; er habe aus verschiedene» Äußerungen vermuthet, daß man seine Ernennung zum Landes?

^ptiiiann wünsche, das Jnterccssionsschrciben sei mit Bvrwisscu des Landvogts gemacht worden, er habe nie

^I'chtigt, die Ämter mit Tellen oder auf andere Weise zu beschweren, übrigens habe er, so wie er den Un-
185
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willen bemerkt, freiwillig auf die Hauptmannschaft verzichtet. Der junge paudschreiber erklärt, jenen Ausdr»

nur bedingungsweise und im Eifer gebraucht zu haben. Die beiden Untervögte entschuldigen sich, nur in Um

wissenheit gehandelt zu haben, und glauben nicht, defjhalb Ehre und Dienst verwirkt zu haben. Im Name»

des erkrankten Landvvgts verantwortet sich sein Bruder, Landammann Jmfeld, der alte Landschreiber habe

ihm Ende März eröffnet, daß er die Landschreiberei zu Gunsten seines Sohnes, der bereits die Confirmatio»

dazu ausgebracht habe, zu resigniren beabsichtige, dagegen die Landcshanptmannschaft, wozu die Unterthanen sich

geneigt zeigen, übernehmen wolle; auf dessen Begehren und da er in die Zustimmung der Bauern keine»

Zweifel gesezt, habe er jene Bescheinigung besiegelt. Nach Erdauerung des Handels wird zu Necht erka»»>

und gesprochen: Der Landschreiber soll der Landeshauptmannschaft privirt und entsezt sei» und den Ämter»

alle erlittenen Kosten ersezen; die Untervögte, da sie nichts verrätherischer Weise gehandelt haben, sollen bei

Ehre und Amt verbleiben, ihres Fehlers wegen aber ihre Kosten an sich selbst tragen. Die Gesandten vo»

Uri, Schwyz und Zug beziehen sich auf die von ihren Obern abgegebenen Stimmen und lassen Alles dabei

bewenden. — Das bisher Verhandelte berührt allein die Landeshauptmannschaft. Nun eröffnen die U»te>'

thauen ihre Klagen wider beide Landschreiber, erstlich gegen den jungen, derselbe habe sich ungebührlich über

Landvogt Zgraggen geäußert, sich etlicher Weiber im Amt Muri gerühmt und Drohungen für den Fall sei»^

Absezung ausgestoßen; gegen den alte», derselbe habe Bußen eingezogen und nicht verrechnet, die Herbst-

Maiengerichte abgestellt, beziehe zu hohe Schreibertaxen, Hinterhalte die ihnen zuerkannten Schießgaben, ve»'

weigere die Rechnung über die den Ämtern gnädigst wieder verehrten Fähnchen und über die zum Bau b^

Landgerichts einbezahlten Summen, auch habe er ihnen die Feuercimer in zu hohem Preise angerechnet. Nach'

dem beide Landschreibev über obige Klagen sich Punkt für Punkt verantwortet haben, kann man zwar »'^

finden, daß der eine oder andere so viel verwirkt habe, um entsezt zu werden, man hält aber für rächst^'

den alten Landschreiber zu vermögen, daß er im Hinblik ans den Widerwillen der Bauern freiwillig resig»^'

Indem er dieses tlmt, empfiehlt er seinen Sohn, der bereits die Stimmen der regierenden Orte erlangt »'"

den Eid geleistet habe. Auch Johann Rudolf Sonnenberg, Landvogt im St. Michelsamt, verwendet sich

die Confirmation des jungen Landschreibers. Der Landvogt wünscht, daß der alte Landschreiber die La»^

schreiberei noch bis zum Ende seiner Regierung versehe. Dem Landschreibcr wird nun unter Verdankuug

Amt abgenommen, jedoch soll er die Stelle noch bis Johann! versehen. Daneben werden alle während dics^

Handels erlanfenen unguten Reden aufgehoben und der Ehre unschädlich erklärt. Die Frage wegen ^

jungen Landschreibers wird in den Abschied genommen, um die Obrigkeiten darüber entscheiden zu lassen. ^

Gesandten von Uri, Schwyz und Zug beziehen sich abermals auf die von ihren Obrigkeiten gegebene»

men, während die übrigen Orte in Betreff der Kosten erkennen, der Landschrciber soll alle seine Koste»

sich selbst tragen und den Ämtern 300 Münzgnldeu an die ihrigen bezahlen, die Zehrungskosten der Geso»^'

und daS Audienzgeld, im Betrag von 198 Kronen, sollen in drei Thcile getheilt werden, wovon den einen

der Laudschreiber, den andern die Ämter, den dritten der Landvogt im Namen der regierenden Orte, weil

auch »och andere Geschäfte auf diesem Tag behandelt haben, abtragen soll. — Und da bei den Unterth»»^

auch gegen den jungen Landschreiber großer Unwille herrscht und eS vielleicht gut wäre, wenn auch er rcsig»^'

was aber ohne Vorwissen seiner nächsten Verwandten nicht wohl geschehen kann, so werden die lucennl'^

Gesandten gebeten, mit denselben darüber zu sprechen. Landammann Beßler wird ersucht, um Nachlaß

den beiden Uutervögten auserlegten Strafe von 75 Krone» bei seinen Obern sich zu verwenden. Idni. e. ^
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^ (1615). Da der Landschreiber Hans Knab, der jüngere, von vier Orten, also der Mehrheit, die Stmiinen
Zu der Landschreiberei ausgebracht hat, wird er in diese Stelle eingesezt, confirmirt und in Huldigung ge¬
wonnen. Absch. 893. k.

k. Aufritt des Landvogts.
Art. 1t). (1596). Zu Verminderung der allzu großen Kosten bei dem Ausritt der Landvögte wird ver-

wdnet, in Zukunft soll der Landvogt bei dem Aufritt und der Huldigung nur seine und seines Dieners
Ehrung Rechnung bringen dürfen, hingegen haben die übrigen Personen, die ihn begleiten, auf eigene
ödsten z„ leben; es ist übrigens jedem Ort freigestellt, die Landvögte durch so viele Gesandte begleiten zu
^((k», als ihm beliebt, jedoch soll das auf seine eigenen Kosten geschehen. Absch. 307. t. -- 11. (1604). In
Zukunft darf kein Landvogt mit mehr als 25 oder 30 Personen anfreiten; will eine Obrigkeit ihrem Landvogt

größere Begleitung beigeben, so mag sie es in ihren Kosten thnn; andere Personen, welche mit ihm aus¬
sen wollen, dürfen es nur ans des Landvogts oder ans eigene Kosten thnn; sobald ein Landvogt anfreitct,

>kine Bestallung angehen und die Kosten sollen nach alter Übung den regierenden Orten verrechnet werden;
l^k Obrigkeit kann für sich verordnen, wie sie es mit dem Ausritt ihrer Landvögte halten will. Absch. 533. o.

^ 12. (1605). In Betreff der Unkosten beim Ausritt des Landvogts wird nnter Ratificationsvvrbchalt verordnet,
Landvogt sammt denen, welche ihn aufführen und präsentiren, werden ans Rechnung der regierende»

kk beköstigt, die übrigen Personen aber, welche ihn begleiten, sollen ans eigene Kosten leben. Schwhz nimmt
k>ks in den Abschied in der Meinung, es sollte eine gewisse Anzahl Personen festgesezt werden. Absch. 560. ß.

13- (1615). Weil beim Ausritt der Landvögte, zuwider der frühern Verordnung und gegen die bestimmte
ahl der Pferde, sich Mißbrauche eingeschlichen haben, so wollen die VII katholischen Orte auf künftigem

^ zn Baden anf Anfrechthaltnng der Verordnung und besonders auch darauf dringen, daß fortan der
wdvogt seinen Ausritt nicht halten dürfe, bevor er zu Baden seinen Eid geleistet hat. Absch. 891. i.

o. Residenz d»s Landvogts.

^ Art. 14. (1598). Der Vorschlag, dem Landvogt seinen Wohnsiz in Bremgartenanzuweisen,um allerlei
kolwerk, Kosten und Mißbrauche besser abschaffen, Fälle und Bußen richtiger einziehen und überhaupt eine
lsere Ordnung einführen zu können, wird in den Abschied genomme». Absch. 355. k. — 15. (1598). Lucern

ick ^ in Betreff Ankauf eines Hauses in Bremgarten zn einer Residenz des Landvogts, was früher
Hünch und Glarns angeregt, von den katholischen Orten aber aus triftigen Gründen nicht als

Aich erachtet worden ist. Weil aber die andern Orte darüber nicht instruirt sind, wird die Sache in den
> >>ed genommen und Lucern beauftragt, an Zug davon Mittheilnngzn machen. Absch. 359. b. 1k.

triftigen Gründen und besonders mit Rüksicht anf das Interesse der katholischen Religion halten
^ V katholischenOrte nicht für gut, daß der Landvogt zn Bremgartenoder überhaupt in den Ämtern wohne,

t Zünftige Landvogt soll zu guter Zeit von Baden ans dessen verwarnet und dieses auch in Zukunft also
^iiuiirt werden. Absch. 797. rv. — 17. (1612). Die Gesandten wissen zu berichten, warum die Orte nichtsiir

)

"Nation der Taxen nnd seiner Ordnung vornehmen. Absch. 811. n. — 18. (1613). Die V Orte glauben,

^ kathsam halten, daß dem Landvogt eine Residenz bewilligt werde. Weil man daneben in Betreff des

H^chreibers Mängel findet, soll man ihn anf den bevorstehenden Tag nach Baden citiren nnd gebührende
ez s . .
^ Interesse der katholischen Religion, daß es bezüglich der Nesidirung der Landvögte wie von Alter?

bleibe. Da jedoch bemerkt wird, daß das kaum zn erhalten sein dürfte, es wäre denn, daß der Land»
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schreiber zu besserer Billigkeit vermocht und eine Reformatio»! seiner Stellnng angeordnet würde, so wird es

abermals in den Abschied genommen. Aus nächstem Tag zu Baden soll diese Reformation und Ordnung fest'

gestellt und auch der Landschreiber dorthin citirt werden. Absch. 8l7. <x.

ct. Kanzleigebiihren.

Art. 19. (1615). Auf die Beschwerde der llnterlhanen über die hohen Kanzleitaxe» wird folgende Mode'

ration beschlossen: Die Taxe für Schuldverschreibungen, Gülten und geliehenes Geld soll wie bisher verbleibe»,

nämlich von 100 Gld. 1 Gld. Schreibgeld und 1 Gld. Siegelgeld; für Kaufbriefe, Aussteuern, Testamente

und Vermächtnisse, wenn sie über 3000 Gld. betragen, sollen als Schreib- und Siegeltaxe mehr nicht als

10 Kronen bezahlt werden, wovon der Landvogt für das Siegel 5 Kronen und der Landschreiber für die Aus'

fertigung ebenfalls 5 Kronen erhält; bei dergleichen Briefen von weniger als 3000 Gld. soll es bei der ge'

wohnlichen Taxe, nämlich '/- Diken für das Schreiben und Diken für das Siegeln sein Verbleiben habe»!

wenn jedoch an dergleichen Käufe, Aussteuern, Testamente und „Gemächt" vor Aufrichtung der Verschreibung

etwas an Baar, Waaren oder vertauschten Gütern erlegt worden wäre, soll dieses in der Taxe nicht begriffe»

sein und davon nichts gefordert werden; und weil zu Zeiten dergleichen Contracte auf lange Jahreszahlunge»

gestellt werden und daraus leicht Streitigkeiten erwachsen möchten, sollen zu deren Vermeidung die Unterthaue»

über dergleichen Contracte Brief und Siegel zu nehmen verbunden sein. Absch. 893. e.

e. Rechiiungsjache».

Amtsrechnungen.
(AuS der Sammlung im Aargauer KantonSarchiv).

Einnahmen. Ausgaben. Saldo.

Pfd. Sehl. Den. Pfd. Schl. Den. Pfd. Schl. Den.
1587. 2002 13

—
1243 6

—
759 7

—

1588. 1652 12
—

1187 13
—

464 19
—

1589. 2778 15 — 1174 9
—

1604 6
—

1590. 1382 6
—

1183 3
. —

199 3
—

1591 2477 — —
1374 12

—
1103 — —

1592.
1575 18 — 1252 8

—
323 10 —

1593. 2547 14
—

1345 16
—

1201 18
—

1594. 1760 15 —
1221 15

—
539

— —

1595. 2477 1 — 963 12 — 1513 9
—

1596 1955 14 — 1553 10
—

402 4
—

1597. 3640 19 —
1755 5 1885 14

—

1598 2149 9
—

1247 7
—

902 2
—

1599. 4022 12 —
2497 19 — 1524 13 —

1600. 1885 19
—

1496 13 389 5 6
1601. 2855 8 —

1718 18 1136 ' 10 —

1602. 1735 13 — 2040 7 304 14 —

1603 2775 2 — 2136 6
—

638 16

Passivsaldo.
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Einnahmen. Ausgaben. .

Pfd. Schl. Den. Pfd. Schl. Den. Pfd. «chl- Den.

Z781 1 - 2340 14 — 1440 7

3989 4 - 1989 16 - 1999 4

2631 10 — 2095 I — 536 9

2373 9 — 1661 9 — 712

4218 19 - 1790 14 — 2428 5

4340 9 - 2491 18 1848 11

2562 11 ^ 2255 15 — 906 16

3091 9 — 2165 10 - 92.> 19

2839 14 - 2070 10 - 839 4

3629 2 — 2587 6 - 1»41 16

3531 18 — 2495 18 — 1936

2541 4 — 1737 14 - 803 10

3083 9 - 2280 18 - 802 11

2801 11 — 2038 5 — 762 16 -

Ar. 2«. <IMI> M. MM-, d.» i.»dlch-.id-- d.m L.»d°°g. dl- Mch -m -s.-,»,-» -W--»'' h-»-'

^'d in den Abschied genommen. Absch. 166. c>-

lkl>4.

l«05.

lkvk.

lkl>7.

lkv8.

lkyy,

lkl0.

lkll.

lkl2.

lklZ.

1K14.

leis.

lkl«.

lkl7.

2. Rechts- und Gerichtssachen, Judikatur- und Competenzanständc.

^dt. 21. (1588). Auf eine bezügliche Einfrage des Landvogts wird festgesezt, daß nur baares Geld, und

^ nicht höher als zu 5 vom 100 ausgeliehen werden dürfe, auch wird bezüglich der Käufe Einiges ver-

"et. (Z. Absch. 46. e.). — 22. (1588). Das Gesuch des wegen Schulden ausgewiesenen Schultheißen

ey von Mellingen um Begnadigung wird uä instruenäum genommen. Absch. 59. k. — 23. (1588). Lucern

'met, ein Berner, der eine Matte auf dem Gebiet der Freiämter besize, habe an einem gebotenen Feiertag

Mächtig Hk" eingesammelt und wolle sich nun der Bestrafung durch den Landvogt nicht unterziehen, weß-

^k>e» dieser die betreffende Matte bis zur Bezahlung der Buße in Arrest gelegt habe, auch bestärke der Herr
" Hallwyl den Bauer in seinem Widerstand; es begehrt, daß Bern den Bauer zu Bezahlung der Buße

^ te. Dieses erwidert, der Bauer sei der Ansicht, er könne ans seinem Eigenthum schalten und walten wie
überdieß halte er einen in der Nähe fließenden Bach für die rechte Landmarche zwischen dem Lucerner-

^ernergebiet. Beide Parteien werden nun von den übrigen sechs Orten ermahnt, ihren Marchstreit gütlich

Pilegen; inzwischen soll der Bauer bis zum Entscheid der Sache Bürgschaft für die Buße leisten. Absch. 63. r.

»v, ^ (^88)- Der Landvogt und der Landschreiber zu Baden sollen über die Schulden des Schultheißen Frey
' Nellingen einen Untersuch anstellen und darüber berichten. Dem Frey wird für vierzehn Tage Geleit

^ ^'lt, zugleich wird darüber nach Mellingen geschrieben. Absch. 72. o. — 25. (1588). Im Span zwischen

^par Heggli von Muri und Stoffel Laupacher von Buttwil wird erkannt, es soll beim Urtheil zu Baden

Aach richtiger Berechnung beträgt der Saldo nur 769 Psd, 4 Schl.
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verbleiben und Laupacher dein Heggli das Geld bezahlen; wollte er nicht gehorchen, so soll er mit Gefängniß

dazu angehalten werden; hat er sich in Betreff der Kosten zu beschweren, so steht ihm das Recht gegen de»

Abt von Muri offen. Ibid. p. — 2K. (1589). Die Beschwerde des Peter Öhen von Meyenberg über unver¬

diente Bestrafung durch den Landvogt wird auf den Tag zu Baden verschoben. Absch. 84. n. — 27. (1589).

Wegen eingelangte» Beschwerden über zu große Kosten bei Käufen, Gerichten, Kundschaften, n. dgl., wird

folgende Perordnung erlassen: 1. Für ein „gekauftes" (außerordentliches) Gericht hat Jedermann 1 Krone zu

bezahlen. 2. Für Kundschaftgeben vor dem Rechten erhält Jeder 4 Bazen und muß sich selbst verköstigen;

Personen, welche außer dem Amt wohnen, erhalten '/z Gld. 3. Einem Beiständer, Vertreter, Fürsprecher bei

Schnldsachen u. dgl. hat Jeder nur 4 Bazen zu bezahlen; ist es ein Jnsurienproceß, so darf Einer mehr als

einen Beiständcr haben, jeder erhält aber ebenfalls nur 4 Bazen. 4. Bei Käufen und Fertigungen im Werth

von 1000 Gld. ist „zu Wynkoufs" 1 Kroue und für die Fertigung dem Gericht auch 1 Krone zu bezahle»,

bei Käufen im Werth von 500 Gld. nur '/z Krone zu Weinkauf und dem Gericht; beträgt der Kauf »ut

300 Gld. oder weniger, so erhält das Gericht für die Fertigung nur 1 Pfd. 5. Wenn Urtheile, die nicht

aufgeschrieben werden, dem Landvogt oder Gerichtsherrn durch zwei Fürsprecher und den Richter eröffnet

werden, so sollen jedem der drei bei der Eröffnung des Urtheils 4 Bazen und nicht mehr bezahlt werden.

Diese Verordnung wird zur Bestätigung in den Abschied genommen. Absch. 101. ». — 28. (1590). Der Landvogt

berichtet, daß oft Anstände sich erheben zwischen den Unterthanen in den Freiämtern und jenen in der Graß

schaft Lenzburg in Betreff des Arbeitens an Feiertagen auf jenen Gütern, welche in den Ämtern des Aarga»^

liegen, und beantragt, man möchte hierüber sobald als möglich eine Verordnung erlassen; ferner wünscht er,

man möchte für alle Ämter ein gleiches Recht aufstellen, damit man sich bei Geboten und Verboten desto besser

zu verhalten wisse. Wird in den Abschied genommen, damit Anstalten für beförderliche Berichtigung der La»b'

marchen getroffen werden. Dem Landschreiber wird aufgetragen, sich bei den einzelnen Gemeinden zu erk»»'

digen, ob sie zugeben, daß ihnen ein gleiches Recht gemacht werde, und darüber auf nächsten Tag zu berichte»'

Absch. 138. b. — 20. (1590). Hans Ulrich Geiser von Mellingen appellirt einen ErbschaftSproceß an dtk

VIII alten Orte und prätendirt, daß ihm das zugebrachte Vermögen seiner verstorbenen Frau nach dem Sta^'

recht als Eigenthum verbleibe, nicht aber deren Verwandten zufalle. Wird in den Abschied genommen, »'"

über solche Erbfälle eine Norm zu erlassen, denn man hält es für unbillig, daß die nächsten Blutsverwandte»

von einem solchen Erbe ausgeschlossen sein sollen. Ibiä. n. — 30. (1591). Der alt-Landvogt berichtet über

den Auftrag, sich zu erkundigen, ob man daselbst geneigt wäre, ein gemeinsames Recht anzunehmen, er h»^

gefunden, daß man bei dem bisherigen Recht zu bleiben wünsche. Die Sache bleibt daher einstweilen auf

beruhen. Absch. 178. s. — 31. (1592). Dem Hans Jakob Füchslin, Schultheiß zu Bremgarten, wird b>e

Frist zu Berichtigung seines Handels mit Schwarz bis auf nächste badische Jahrrechnung verlängert. Abs^

218. k. — 32. (1593). Es wird Anzug gemacht, daß beruische Unterthanen ihren Nachbarn in den Freiänüer»

ihre Schulden verbieten, was gegen die Bünde sei, indem nicht gichtige Schulden da berechtigt werden so^"'

wo der Beklagte wohnt; man müßte daher, wenn Bern dagegen nicht einschritte, ähnliche Maßregeln ergreif

Da aber die bernischen Gesandten von diesen eingeklagten Neuerungen noch nichts erfahren habe», nehme» ^

die Sache in den Abschied, damit ihre Obrigkeit Abhülfe schaffe. Absch. 235. n. — 33. (1593). Es

Beschwerde geführt, daß zu Bremgarten die gekauften Gerichte zu theuer seien (bei 42 oder 43 Gld.), s» ^

der Unvermögliche davon absehen müsse und daher an seinem Recht verkürzt werde. Wird in den Absüü
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^livinuien. Ibill. x- — 34 (1594). Den Anwälten der Stadt Brenigarten wird bemerkt, man habe mit

Mißfallen vernommen, daß die dortige» Gerichtskvstcn allzngroß seien, so daß ein nnvcrmöglicher Mann das

nicht snchen könne. Nachdem die Anwälte dargethan, daß ein gewöhnliches Gericht jede Partei mir 2

Schilling koste, daß aber bei anßerordentlichen Gerichten die Parteien die Zehrnngskvsten der Richter, Für-

lp^echer ,,„d ywechte zu bezahlen haben, wird dem Schultheiß nnd Rath anbefohlen, die Parteien anzuweisen,

sie auf die vier ordentlichen Gerichte warten oder dann, wenn sie nicht warten wollen, über die Anstände

zu urtheilen. Absch. 262. x- ^ 35. (1595). Die Klage, daß die Gerichte zu Brenigarten und Mellingen

viel kosten, daß keine Partei ein Urtheil erhalte, bevor sie Bürgschaft für die Gerichtskosten erlegt habe,

""d daß daher Mancher aus Scheu vor den Kosten das Recht nicht suchen könne, wird in den Abschied ge-

"vuiiiien, damit die Gesandten ans nächste Tagsazmig iiiftrnirt werden, eine Verordnung aufzustellen, wieviel

^>»er für ein gekauftes oder für ein anderes Gericht bezahlen müsse, damit Jeder zu seinem Recht gelange.

ich- 290. g. — ZjK. (1596). Die von Bremgarten geben in Betreff der Gerichtskosten folgende Erläuterung:

^de Woche am Montag nnd Freitag werde Gericht gehalten; wer vor demselben etwas zu thun habe, müsse

^ l Schilling bezahlen, diejenigen aber, welche an andern Tagen Gericht begehren, müssen 5 Schilling

kvichtsgeld entrichten; Fremde werden so gehalten, wie es da, wo sie her sind, gebräuchlich ist; überdieß

werden noch alle Jahre zwei Gerichte abgehalten, ein neues und ein alteS, nnd es könne der, welcher vor

^esen etwas zu schaffen habe, AllcS mit I Schilling abmachen; das s. g. „Einig Gricht" endlich werde Jedem

Ehalten, wenn er komme, nnd es werden die Parteien, nach eingenommener Kundschaft, vor dasselbe gewiesen;

>ki seit mehr als vierzig Jahren bei ihnen gebräuchlich; damit nicht Jemand unbilliger Weise im Rechten

^""'geschleppt werde, müsse die Gegenpartei Bürgschaft leisten. Run werden alle diese Artikel bestätiget mit

usnahine desjenigen über das Einiggerichl; für dieses wird festgesezt, daß die Parteien, es mögen wenig

viel sein, in'sgesammt jedem Richter 6 Schilling bezahlen sollen; die Belohnung eines Beiständers wird

^ d>e Kosten einberechnet, hat aber eine Partei mehrere Beiständer, so hat sie diese selbst zu bezahlen. Absch.
^ ^ 37. (1596). Nach dem angehörten Bericht derer von Mellingen über ihre Gerichte wird beschlossen,

^ ioll bei der Übung der zwei Wochengerichte verbleiben, bei Processen über Erb nnd Eigen sollen die Parteien

^ kleinen nnd Großen Räthen sainmt den Fürsprechern nur 6 Schilling zu geben schuldig sein. Ikill. ca. —
' (l604). Der Laudvogt nnd der Landschreiber bringen vor, wie das Gefängniß zn Bremgarten sehr viel

»nd es besser wäre, ein solches mitten in den Ämtern, ^etwa zn Muri oder Sarmensdorf zu erbauen;

^ Baukosten würden durch Ersparung der Kosten in Bremgarten in einem oder zwei Jahren gedekt werden,

^e», würde es die Landstreicher abschreken. Sie werde» daher beauftragt, über einen geeigneten Plaz mit
^ Abt von Muri in Unterhandlung zu treten und mit den Werkmeistern einen Kostenüberschlag zn entwerfen,

ich-533. u. — Z0. (1605). Der Landschreiber berichtet, der Landvogt habe einen Bauer von Dottiko» wegen

^vutung eines Ehefadcns, welcher Marche gewesen sei, um 100 Kronen gestrast und diese Buße auf lezter»

)Uechuung verrechnet; nun haben die Edeln von Hallwhl, denen solche Frevel bis an das Malefiz zn strafen

^ die Güter des Bauers mit Arrest belegt und fordern die Strafe, daher verlange »nn der Bauer die

^"dvvgt bezahlte Strafe zurük, weßhalb dieser Weisung über sein Verhalten begehre. Räch Einsichtnahme

si»d^^ ^ Hallwhl wird erkannt, der Landvogt, dem diese Gewahrsamen unbekannt gewesen

^ ' >vll dem Bauer die l00 Kronen zurükgeben »nd die von Hallwhl sollen bei ihren Gewahrsamen ver-

Absch. 560. e. — 40. (1605). Der Landschreiber wünscht Weisung, wie man sich in Betreff der
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Erbtheilungen zu verhalten habe, da täglich theils von solchen, welche alte Auskäufe geltend machen wolle»,

theils von liederlichen und verschwenderischen Personen, die sich mit keiner Theilung zufrieden geben, Anstände

erhoben werden. Erkannt: Wenn die Theilungen oder Auskäufe durch rechtliche unparteiische Personen gemacht und

angenommen worden sind und binnen Jahr und Tag weder Verheimlichung noch Betrug zum Vorschein kominb

so ist man keine Rede oder Antwort mehr darüber zu geben schuldig. Weil jedoch diese Erkanntniß nur auf

höhere Ratification hin erlassen wtrd, so soll jedes Ort auf nächste Jahrrechnnng darüber instruiren. Ibi«I. l,
— 41. (1605). Wenn in Zukunft ein Landsaß einem andern Zuchtvieh oder Zugvieh übergibt, so darf er es

vor Ablauf der sechs Wochen und drei Tage, die er es an seinen Zug braucht, verkaufen, indem sonst die

Armen solches Vieh bei ihren Rachbarn, wo diese Sazung nicht besteht, viel theurer kaufen müssen, bei dein

Mastvieh aber soll streng an der Sazung gehalten werden und der Landvogt die Fehlbaren stets gebührend

bestrafen. Absch. 567. r. — 42. (1605). Auf den Bericht des Landvogts, daß nach alter Übung nichts

Nachrichter, sondern der Untcrvogt die Gefangenen streken müsse, dieser Dienst aber sehr unangenehm »>'d

mit ziemlichen Unkosten verbunden sei, nun aber der Nachrichter, dessen jährlicher Lohn 7 Pfd. betrage, gege»

angemessene Erhöhung desselben diese „Hantierung" gerne übernehmen wolle, wodurch jährlich gegen 100 Gld-

erspart würden, wird beschlossen, jedes der regierenden Orte soll dem Nachrichter jährlich zu seinem Jahrloh"

noch 7 Pfd. geben und derselbe dann zu Gichtignng der Gefangenen gebraucht werden. Zug nimmt es in de»

Abschied, weil vielleicht in den Ämtern die Freiheit sein möchte, daß dieses Gichtigen durch den Untervogt »»^

nicht durch den Nachrichter zu geschehen habe. Ibid. 8. — 43. (1608). Bern erhebt Ansprache auf das vo»

Rudolf Hofammann zu An, der sich entleibt hat, besessene Lehen zu Königsfelden, indem die VII regierende»

Orte das übrige Gut, als ihnen verfallen, auch zu Händen genommen haben; wenn des Entleibten Sohn »^

dem Hofmeister sich vergleichen wolle, werde es sich bereit finden lassen. Hierauf wird erwidert, zwischen de»

regierenden Orten und Bern, das daselbst nur Lehenherr sei, sei ein wesentlicher Unterschied und man kö»»^

ohne schlimme Conseqnenzen, da viele ausländische Herren und Prälaten Lehen in den eidgenössischen Lande»

besizen, nicht wohl willfahren; dcssennngeachtet wolle man für dießmal erlauben, daß des Hofaminanns Soh»

mit den dazu bevollmächtigten bernischen Gesandten sich vergleichen möge, jedoch sollen sie sich gnädig si»d^

lassen. Absch. 659. <1. — 44. (1608). Der Landschreiber sucht um die Bewilligung nach, von 100 G»^'

7'/, Gld. jährlichen Zins nehmen zu lassen, weil sonst die Unterthanen kein Geld mehr zu borgen wissen »»^

oft ganze Höfe um geringe Schulden fahren lassen müssen. Das Gesuch wird in den Abschied genoinwe»'

daneben dem Landvogt Vollmacht ertheilt, seine Vermittlung eintreten zu lassen, wenn er sähe, daß Jei»»»^

einen Andern ohne Roth und nur ans Habsucht von seinem Gute treiben wolle. Ibid. e. — 45. (1609). 3'"

Namen und als Abgeordnete der vier Dörfer, welche bisher Pflichtig gewesen sind, die Körper der mit de»'

Schwert Hingerichteten Personen ab der Richtstätte wegzuführen, stellen Landschreiber Johann Knab, des

Raths von Lucern, und Vogt Bossard das Begehren um Abnahme dieser Beschwerde und erbieten sich, auf d^

Richtstätte eine Kapelle mit einer Umfassungsmauer von Stein zum Begräbniß zu erbauen; ferner begeht

sie, man möchte, weil in der ganzen Landvogtei kein anderes Hochgericht als jenes zu Bremgartcn sei, ^

Hochgericht aus ihrer „Waldstatt" bauen lassen, wozu sie alle Materialien in ihren eigenen Kosten si>^

wollen und wobei sie von Meyenberg, Hitzkirch und andern Gemeinden nnterstiizt würden; dem Verlieh»'^

nach werde das Hochgericht ohne die Fuhren nicht mehr als 100 Gld. kosten; Zürich und Uri haben ib»^'

bereits ihre Zustimmung ertheilt. Wird in den Abschied genommen. Absch. 718. e. — 4K. (1609). ^
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Anstand derer von Brenigarten mit dem Landvogt ö" Baden wegen einer Gült, welche eine bei ihnen Hinge¬

richtete Frau in der Grafschaft Baden hinterlassen hat, wird auf nächsten Tag zu Baden gewiesen, lbiel. e.

^ 4?. (1610). Beschwerde Bremgartens, daß die Landvögte von Baden und den Freiämtern das Geld von

Zwei Gültbriefcn, welche eine Hingerichtete Weibsperson hinterlassen habe, verabfolgen zu lassen beanstanden,

Wuzt auf die vor zwei Jahren bezüglich des Nachlasses Hingerichteter Personen erlassene Verordnung. (S.

Absch. 722. h.).

3. Polizeiliches.

Art. 48. (1587). Schultheiß und Rath der Stadt Mellingen machen Anzeige, daß wieder ein Findelkind

^ ihrem Spital ausgesezt worden sei, der Landvogt zu Baden es ihnen aber nicht abnehmen wolle; weil

"un aber derselbe den Nachlaß der bei ihnen Hingerichteten zu Händen ziehe, so glauben sie, daß dieses Kind

der Eidgenossen Kosten erzogen werden müsse. Das wird in den Abschied genommen, Mellingen aber be¬

auftragt, bis zu künftiger Jahrrechnung das Kind zu erhalten. Absch. 8. b. — 49. (1587). Mittheilung des

erbots, auf nächsten Viehmarkt zu Lncern Vieh ohne Gesundhcitsscheine zu bringen. (S. Absch. 34. a.). —

(1587). Achtbestellung aus Lienhard Risin, Pfarrer zu Willisau. (S. Absch. 37. e.). — 51. (1311).

>cern beantragt, man sollte die unnüze» Gastereien und Zechen auf den Kirchweihen, bei Kindstaufen, Be-

llläbnissen u. dgl. durch ein Mandat verbieten. (S. Absch. 761. e.). — 52. (1615). Befehl an den Landvogt,

""t den Heiden und Zigeunern gemäß Beschlüssen zu verfahren. (S. Absch. 887. k.). — 53. (1616). Maß-

"uhinen gegen die Heiden und Zigeuner. (S. Absch. 918. i.).

4. Abzug.

Art. 54. (1591). In Betreff eines Anstandcs über Erhebung des Abzugs von jenen, welche aus den

intern in das Kelleramt ziehen, wird beschlossen, wenn die von Bremgarten bescheinigen, daß in Zukunft

welche aus dem Kelleramt in die Freiämter ziehen, keinen Abzug zu geben brauchen, so sollen sie dessen

"Uch ledig, sonst aber dem Landvogt den Abzug zu geben schuldig sein. Absch. 178. t. — 55. (1597). Auf

U'en BeAiht des Landvogts zu Baden wird entschieden, die in den Freiämtern seien schuldig, von den in der

^fschaft Baden ihnen zufallenden Erbschaften de» Abzug zu geben. (S. Baden, Art. 71). Absch. 330. u.

5. Märchen; Jurisdictionsanftände :c.

Art. 56. (1587). Der Anzug Lucerns wegen der Märchen zwischen seinem St. Michelsamt und den

^eiämtern wird all rekeranäum genommen. Absch. 19. e«z. — 57. (1588). Ebenso dessen Anzug in Betreff
^ Barchen zwischen den Freiämtern bei Schongan und dem Gebiet der Herren von Hallwyl. Absch. 76. k.

'^"5 das Ansuchen des Hartmann von Hallwyl um Berichtigung der Märchen zwischen den

^ wintern und der Grafschaft Lenzburg, werden Obmann Keller, I. Holdermeyer, W. Jmhof und I. Waser

Auftragt, auf den 10. März in Muri sich einzufinden, die Märchen zu berichtigen und die Anstände beizu-

»»d ^ ^ (l291). Marchbereinigung zwischen den Freiämtern, der Grafschaft Lenzburg

^ von Hallwyl. Diese Bereinigung erstreite sich vom Stein am Rietenberg bis Fahrwangcn;

senden Marchsteine, die einstweilen mit Schwirren bezeichnet werden, sollen später durch beide Land¬

end in Gegenwart der Herren von Hallwyl gesezt werden. Die Märchen sollen nur die Gränzen der
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hohen und nieder» Obrigkeit, der Hochwälder und Allmendender GemeindenSarmeusdvrf, Seengen, Meistet'
schwanden, Fahrwangen und Tennwyl bezeichnen, unbeschadet der Privatrechte Einzelner an Wunn, Weid',
Trieb, Tratt, Feldfahrt, Ehefaden u. dgl. Absch. 165. a. — 60. (1591). Ans die Beschwerde der Gemeinde
Sarmensdorf gegen ihre Nachbarn von Tennwyl, daß diese einige Jucharten von der Allmende, worauf auch
sie Weide-, Trieb- und Trattrecht besizen, als Eigenthum eingeschlagen haben, und auf ihre Drohung, ei»
eben so großes Stük vom Buttcrmoos einschlagen zu wollen, erbieten sich die von Tennwyl, das Eingeschlagen
wieder aufznthun. Erkannt, sie sollen wie von Alters her den Weidgang und die Feldfahrt mit einander nuze»'
Ibiä. d. — 61. (1591). Nach Bestätigung der Marchbereinigung durch beide Obrigkeiten soll man sich eN'
schließen, wie die Besiegelungder Landmarchbriefegestellt werden solle. Idicl. e. — 62. (1591). Die Gemeinde
Sarmensdorf beschwert sich, daß die Unterthanen der Edlen von Hallwyl den Spruch über Abtheilnngder
Märchen nicht halten, indem sie einen Theil des als Allmend erklärten Landes eingeschlagen »nd angepflanzt
haben. Wegen Abwesenheit der Herren von Hallwyl wird die Sache in den Abschied genommen. Absch. 176. u>

— 63. (1592). Zu der von Sarmensdorf gewünschten Abordnung von Gesandten zu Berichtigung eines
Marchstreits mit den bernischen Unterthanen, werden Keller von Zürich, Holdermeyer von Lucern, Neding v»»
Schwyz und Tschudi von Glarns bestimmt. Absch. 210. >v. — 64. (1595). Auf das Begehren derer »od
Sarmensdorf wird ein Nechtstag zwischen ihnen und den Edlen von Hallwyl wegen Anständen um eine»
Einschlag auf den 28. März angesezt und Burgermeister Keller davon benachrichtiget. Absch. 277. u. 6»'
(1595). Auf nächste Tagsazung zu Baden sollen die Gesandten instruirt werden, bezüglich des Spans zwische»
denen von Sarniensdorf und Hallwyl erster» behülflich zu sein. Absch. 279. k. — 66. (1596). Auf de»
Bericht Lucerns, daß die Landmarche zwischen seinem Amt Mehrenschwandund dem Twing Rüsegg berich^
werden müsse, wird verordnet, jedes Ort solle seinen Gesandten nach Baden die nöthigcn Instructionen
geben. Absch. 295. m. — 67. (1596). Auf das Gesuch des Untervogts von Sarmensdorf, daß ein Str^
zwischen Sarmensdorf und denen von Tennwyl des Weidgangs halber durch die Eidgenossenentschieden wer^"
möchte, werden Zürich, Lucern und Zug beauftragt, durch Abgeordnete einen Augenschein aufnehmen und de»
Anstand erledigen zu lassen. Absch. 296.0- -- 68. (1596). Bern wünscht Berichtigungseiner streitigen Marchs
zu Sarmensdorf, damit man beiderseits wisse, was man für Gerechtigkeiten daselbst habe. Bezeichnung
drei Abgeordneten, um mit Bern diesen Streit beizulegen. (Vgl. Baden, Art. 84). Absch. 307. k. ^
(1597). Damit der langwierige Handel zwischen denen von Sarmensdorf und Bern endlich erlediget >ve»^
sollen die Gesandten bezügliche Instructionen auf nächste Tagsazung zu Baden mitbringen. Absch. 328. v>

70. (1597). Den Gesandten auf nächste Tagsazung zu Baden soll Auftrag gegeben werden, darauf zu dringt'
daß der Anstand zwischen Villmergen und Hallwyl gütlich oder rechtlich erlediget werde. Absch. 332. 6-

71. (1597). Bern eröffnet im Namen der Edlen von Hallwyl, daß sie seit einigen Jahren mit ihren

thanen zu Fahrwangen und denen von Sarmensdorf in Betreff der Märchen und des Weidgangs Anst^
haben, deren Ausgleichungbisher nicht möglich gewesen sei; weiter bringt es vor, daß Lucern in Abtuest»»
derer von Hallwyl einige Märchen im Kelamt (Michelsamt) gesezt habe, und beantragt beidseitige Erne»»»^
von Säzen, um den Handel gütlich oder rechtlich zu erörtern. Lncern erwidert, es finde in seinen Briests
daß die Abtheilung des Kelamts, das es bereits über achtzig Jahre unangefochtenbesessen habe, orde»^
gemarchetsei, und erwarte, dabei geschüzt zu werden. Es werden nun im Namen der VII Orte zw»' ^
parteiische Säze ernannt, um die streitigen Märchen entweder gütlich oder rechtlich zu bestimmen, und die"
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eingeladen, auch zwei Säze zu bezeichnen.Absch. 334. b. — 72. (1597). Schultheiß Krepsinger von
9»cern, LandesfähnrichHeinrich von Zug und der Landvogt werden beauftragt, die schadhaften und mangelnden
^rchsteine zwischen dem lucernischen Aint Mehrenschwand und dem Amt Muri und zu Meyenberg zu er¬
neuern. Idiä. r. — 73. (1597). Da man den langwierigen Streithaudel zwischen denen von Sarmensdorf

denen von Bern und den Edlen von Hallwyl nicht mehr länger anstehen lassen darf, so werden gemäß
°Wuß zu Baden Schultheiß Meher von Freiburg und Schultheiß Aregger von Solothurn als Znsäzer der

Agierenden Orte ernannt; hievon wird Zürich Mittheilnng gemacht zur Kenntnißgabe an Bern, damit auch
dieser Seite Zusäzer ernannt werden. Absch. 340. c. — 74. (1597). Bern bezeichnet als unparteiische

0»säzer zu Berichtigung der Marchstreitigkeitenzwischen den Edlen von Hallwyl und den Freiämtern und dem
Michelsamt die Burgermeister Huber von Basel und Meyer von Schaffhausen, und wünscht, daß auch die
regierenden Orte ihre Zusäzer ernennen. Diese bezeichnen hiefür die Schultheißen Meyer von Freiburg
Aregger von Solothurn. Am 1. December sollen sie sich zu Muri einfinden. Zugleich werden Bürger¬

meister Keller von Zürich, Hauptmann Schürpf von Lucern, Statthalter Pfändler von Glarus und der regie-
^"de Landvogt bestimmt, im Namen der VII Orte den Verhandlungen beizuwohnen. Absch. 342. i. — 75.

^8). Nach Anhörung der Parteien und nach Abhörung der auf dem Augenschein zu Sarmensdorf aufge-
^nimenen Kundschaften wird die Bereinigung der Märchen zwischen den Freiämtern einerseits und dem Gebiet

e^ns und der Edlen von Hallwyl anderseits also vorgenommen: Die Märchen beim Bettwyler Feld werden
erkennt; sodann werden Marchsteine gesezt in einer Matte an der Landstraße von Sarmensdorf, zwei andere

m Nonneliholz, einer oberhalb der Straße von Sarinensdorf nach Seengen, da wo der Sarmensdorfer und

^ Tennwyler Twing sich scheiden; zwischen den Twingen von Sarmensdorf und Seengcn an den Nicteuberg
"uf solle,, vjer Marchstcine gesezt werden. In Bezug ans den Gerichtszwang, die Freiheiten, Gerechtig¬
en, Zehnten, Zinsen, Einigungen, Strafen, Bußen von Weide, Trieb, Tratt, Fcldfahrt und andern alther¬

gebrachtenGewohnheiten der Niedern Gerichts-, Zehnt- und Zinsherren, der Gemeinden und Bauersamen
außerhalb dieser Märchen soll hieinit gar nichts geändert sein, indem die gegenwärtige Untcrmarchung

^ die Ausscheidung der hohen Obrigkeit bezeichnet. Schließlich soll jede Partei die dieser Sache wegen er-
enen Kosten an sich selbst tragen und die dabei vorgefallenen Äußerungen gänzlich aufgehoben und geschlichtet

Absch, Z52 H — 7^ (159g). Bezüglich des Weidgangs der beiden GemeindenSarmensdorf und Tennwyl
Hrc», Buchermoos wird von den Säze» gesprochen, beide Gemeinden sollen auf das Vuchermooszur Weide
gen, dasselbe freundlichund nachbarlich nuzen und nießen, wie von Alters her, jedoch darf keine Partei dabei

svll^ ^ahr brauchen, z. B. durch kaufen oder borgen von mehr Vieh, als sie überwintern kann; insbesondere
e" die von Tennwyl dafür sorgen, daß kein Vieh aus den Gemeinden Seengen, Meisterschwandenund

^^wangen unter das ihrige laufe, weil dieselben auf dem Buchermoos keine Nechtsamen haben; da die von
^"wyl wenig Wasser in ihrem Dorf haben, sollen ihnen die von Sarmensdorf gestatten, Wasser aus dem
. ^ abzugraben und auf ihre Matten und in ihr Dorf zu leiten. Ibicl. b. — 77. (1598). Die Märchen

lche» den Freiämtern und dem Gebiet der Stadt Lucern sollen zu Baden durch einen Ausschuß berichtiget

be^ ^ ^bsch. 353. v. — 78. (1598). Da einige Anstände über die Märchen zwischen den Freiämtern und
^ Gebiet von Lucern, Zug und andern Orten bestehen, so werden LandammannPfändler und der Landvogt
^stragt, einen Augenschein einzunehmen und die Märchen zu berichtigen. Absch. 355. v. — 79. (1601).

nbtheiß Psyffer macht Anzug, Lucern wolle seine Landmarche gegen Zug und das Mevenbergeramt er-
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neuern lassen, nun aber verlangen die von Meyenberg, es möchte nur ihr Wappen, nicht aber das der Frei'

ämter auf die Steine gesezt werden, damit man in Zukunft nicht etwa meine, sie seien auch treulos gewesen!

er wünsche nun, daß jedes Ort seinen Bescheid darüber beförderlich nach Lncern sende. Absch. 433, p. -

80. (1606). Burgermeister Großmann, Landammann Reding und Landammann Schwarz sollen als Schieb

Herren am 8. October im Kloster Muri sich einfinden, um die Gerechtsamen Lucerns und der Freiämter Z"

Dietwyl zu erdanern und eine Vereinbarung zu versuchen. Absch. 602. F. — 81. (1613). Der Landvogt meldet,

Vogt Suter von Lucern habe sich im Twing Dietwyl im Meyenbergcramt etliche Strafen und Bußen ange'

maßt, was aber seinem Urbar und den zwischen der hohen Obrigkeit der Freiämter und der Twingherrschafi

aufgerichteten Verträgen (die er vorlegt) entgegen sei. Nach Abhörnng des Urbars und der Verträge wir»

Lucern ermahnt, für Abhülfe zu sorgen; glaubt Jemand gegen den alten Vertrag Beschwerde zu haben,

soll es vor die regierenden Orte gebracht werden. Absch. 820. e. - 82. (1613). Landvogt Aufdermauer erhebt

gegen Hans Heinrich Suter von Lucern, „Twingherr" (Vogt) zu Dietwyl, folgende Klagen: er habe 1. oh^

sein Vorwissen einige Personen verhaften und nicht nach Bremgarten, als der ordentlichen Gefangenschaft

führen lassen; 2. den Hans Villiger wegen eines Roßverkanfs um 12 Gld. gestraft, was gemäß des Twi"S'

buchs und der Landesordnung keinem Twingherrn zustehe; 3. gegen seine Befugniß Personen wegen Zurede"

abgestraft und in VerHaft sezen lassen; 4. er, der Landvogt, habe dieser Sachen wegen bei 50 Gld. Unkoste"

gehabt, deren Vergütung sowie die Herausgabe der eingenommenen Bußen zu Händen der regierenden

er begehre. Diese Klagartikel werden in den Abschied genommen. Absch. 831. k. — 83. (1614). Da der A"'

stand zwischen denen von Ermensee und von Nichensee, ungeachtet der darüber erfolgten Verträge, noch in»»^

nicht erledigt ist, so soll von Baden aus ein Ausschuß dahin abgeordnet werden, um die Sache nochmals Z"

erdanern, die hinter dem Landschreiber liegenden Schriften zu prüfen und die Sache richtig zu machen,

das Recht an die Hand zu nehmen. Absch. 850. x. — 84. (1614). In Betreff des Spans zu Dietwyl wi^

jedes Ort ans einen von Zürich anzusezenden gelegenen Tag einen Gesandten nach Muri abordnen. Absch-

866. t. — 85. (1614). Lucern erinnert an einige noch nnerörterte Punkte zwischen ihm, als Twing-

Gerichtsherrn zu Dietwyl, und den sechs andern regierenden Orten und gibt seine Ansprachen schriftlich e'"

In dieser Eingabe werden nun einige Punkte gefunden, welche man als immediat der hohen Landesobrigk^

zustehend betrachtet; etliche werden ans Ratification hin gut geheißen, andere laut des Twingrodels als

Twingherrn zugehörend erklärt, wieder andere, als Übermarchen, Überären, Überschneiden, Gebranch

falschen Maßen, als unläugbar malefizisch, der hohen Obrigkeit zugeeignet, obwohl Lucern sie für sich

Anspruch nimmt. Absch. 881. 6.

6. Verbot des Vorkaufs

Art. 86. (1606). Die V katholischen Orte schreibe» wegen des Mandats über den Kornkauf an Zib'^
Absch. 605. g. — 87. (1609). Der Landschreiber berichtet, die von Bremgarten dringen auf die Execntio» ^

Mandats gegen den Fürkauf mit Getreide, während einige Unterthanen um dessen Cassirung anhalten. Beschs

Das Mandat soll in Kraft verbleiben und dort, wo es noch nicht publicirt worden ist, publicirt werb^

Absch. 713. 6. — 88. (1609). Die Beschwerde, daß Landvogt Zgraggen Korn nach Uri geschikt und verka"

hat, sollen die Gesandten Uris ihren Obern hinterbringen. Ibiä. ?. — 89. (1610). Klage über Nichtha^^

des Mandats gegen den Barkauf. (S. Absch. 722. <?.). — 90. (1610). Die Verantwortung des Landschre'b^
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Hauptmann Johann Knab von Lucern, über die von Schuttheiß u»v Rath der Stadt Bremgarten gegen ihn

erhobene Klage bezüglich des bewußten Mandats über den Kornkauf wird für genügend befunden; daneben

^'d ihm anbefohlen, denen von Bremgarten sowie den Amtleuten und Borgesezten das Mandat ordentlich

erläutern und es in bessere Form zu stellen, damit es der gemeine Mann richtig verstehen könne; insbe-

!ondere soll er bemerken, daß man es Niemanden wehre, zu seinem Hausbrauch außerhalb der Märkte Korn

iu kaufen, noch daß ein guter Freund dem andern die Hand biete, sondern daß dieses allein den Händlern

»erboten sei und daß auch die von Bremgarten bei ihren alten Rcchtsamen verbleiben sollen. Absch. 724. e.

7. Münzwesen
Art. 91. (1592). Auftrag an den Landvogt, sich in'sgeheim nach jenem Boswyler zu erkundigen, der

falsche Lucernerschillinge und Bernerkreuzer gemacht hat. (S. Absch. 210. 1.). — 92. (1596). Verhandlung der
Städte Bern, Freiburg und Solothurn in Betreff der von den VII regierenden Orten beschlossenen Ab-

»nd Berrufung der Kreuzermünze. (S. Absch. 303. «..). — 93. (1596). Bern beschwert sich, daß der Land-
der Freiämter durch ein Mandat die Münzen von Bern, Freiburg und Solothurn abgerufen habe, und

klangt Aushebungdieses Mandats, indem es die Münzen von Genf, Wallis und Neuenburg auch nicht
^"ehme. Es wird nun dem Landvogt befohlen, das Mandat wieder aufzuheben. Was aber die Genfer-,

»uiser- und Neuenburgermünzenanbetrifft, mag Jeder dieselben nehmen, „das er wüße derselbigen abze-
°N"Nen." Absch. 307. n.

8. Kriegs- und Schüzenwesen. >
Art. 94. (1593). Denen von Meyenberg wird auf ihr Gesuch um Vergrößerung der Schüzengaben in

^acht ih^r Verdienste um die katholische Religion von jedem der V Orte l Krone zugesprochen.Schwyz

^»nnt es in den Abschied. Absch. 232. <1. — 95. (1604). Gemeine Schttzen in den Freiämtern lassen vor-

^»gen, ihnen sei durch die regierenden Orte die Verpflichtung auferlegt worden, sich mit Hakenbüchsen und
Meten zu versehen und auf den Schießstätten sich damit zu üben; man gebe ihnen freilich jährlich etwas

^ »erschien, nämlich dem Amt Meyenberg 56 Pfund, dem Amt Muri 22 Pfund, dem Amt Hitzkirch

^ Pfund, beiden Ämtern Boswyl und Hermetschwyl 20 Pfund, denen zu Villmergen und den übrigen
in den nieder» Ämtern 20 Pfund, allein davon erhalte jeder Schüze nicht einmal so viel, um

. ^ und Pulver kaufen zu können; ihre Nachbarn im Bernergebiet werden reichlicher bedacht und können

belegen auch besser üben; sie bitten daher um Vergrößerung der jährlichen Gabe. Auf Ratification hin

^ der Landvogt ermächtigt, ihnen für jedes Ort noch 10 Pfund zu verehren. Absch. 533. b. — 96. (1605).
. das Gesuch der Schüzen in den Freiämtern um Erhöhung der jährlichen Gaben sott auf nächster Jahr-

siib" "^ »uischieden werden, damit sich die Landvögte in Zukunft zu verhalten wissen und die Unterthanen

^ dessen z„ „befreüwen" haben. Absch. 560. k. — 97. (1608). Das durch den Stadtschreiber vorgetragene

gerji^ Schultheiß und Rath zu Mellingen, jedes der V katholischen Orte möchte ihnen in Ansehung ihres

^>gen Vermögens jährlich ein Paar Hosen zu verschießen geben, wird in den Abschied genommen. Absch.

tllti ^ ^ ^ Auf künftige Tagsazung zu Baden soll bezüglich der Bitte derer von Mellingen in

^>^^"dem Sinne instruirt werden. Absch. 679. o. — 99. (1610). Lucern macht Anzug in Betreff einer
wen Amtssteuer^ welche die Unterthanen zusammenlegen und von Jahr zu Jahr ansammeln lassen sollten,
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um sich deren in Nöthen des Baterlandes bedienen zu können, auch sollte man ihnen aus den katholische»

Orten Hanptleute bezeichnen, welche sie im Fall der Noth anzuführen hätten. Wird all instrusuäum auf

künftige katholische Tagsazung genommen. Absch. 743. b. — 109. (1610). Der Entwurf einer Eidesformel

für den neuen Fähnrich wird uä instruenckum genommen. Er lautet: „Ein Vendrich in der gemeinen Vogll

der fryen empteren deß Ergeüwes der soll schwören, der regierenden Orten, ouch deß gemeinen Vatterlandes

lob, nutz vnd ehr zefürderen vnd ihren schaden zewarnen vnd zewenden, mit dem Fendlin, so ime verthrutvet

würdt, mit thrüw vnd warheit vmbzegandt vnd ohne den meerern theill der regierenden Orten vnd eines

Houptmans, der dann ye ze Zyten über sollich Fendlin mag verordnet werden, wüßen vnd willen niendenthin

zu ziechen, wie ouch demselben zu gehorsammen vnd dz fendlin vffrächt zu behalten, all syn vermögen lyb vnd

läben darzu zesetzen, dobi zu sterben vnd zu genäsen vnd darinnen sin best vnnd wägsts zethund alls feer sy»

lyb vnd läben gelangen mag, gethrüwlich vnnd vngeuarlich." Absch. 746. e. — 191. (1610). Auf nächstes

Tage soll auch berathschlagt werden in Betreff der Hauptleute, welche aus den Orten den Fähnlein zugeordnet

werden sollen. Idiäam ä. — 192. (1610). Bezüglich des Antrages, die Unterthanen sollten eine Amts'

steuer zusammen legen, wird von den V Orten erkannt, wenn sie es freiwillig thun wollen, so soll man es

als „ein gntwerk" seinen Fortgang nehmen lassen, „sonst in der fach etwas bedenkens wäre". Ibidem e.

193. (1610). Der Entwurf des Eides für den Fähnrich und die ausgebrachte Bewilligung zu Aufrichtung

dreier neuen Fähnlein werden mit einigen Abänderungen gutgeheißen. Da der „bsatzung halb" dieser Fähnlein

etwas Unwillen an einigen Orten entstanden sein soll, wird der Landvogt beauftragt, sich darüber zu erku»'

digen und unter Beiziehung des Stadtschreibers Znrlauben das Angemessene zu verfügen. Absch. 750. k.

194. (1610). Man soll an die Obrigkeiten gelangen lassen, ob man in Zukunft jeder Gemeinde die Besezung

der Fähnlein in der Weise überlassen wolle, daß die Bestätigung stets von den Orten oder wenigstens voN>

Landvogt, wofern Einer aus den katholischen Orten an der Negierung wäre, sonst aber vom Landschreib^

zu geschehen habe. Bezüglich der Hauptlente, die aus den V Orten diesen Fähnlein oder Zeichen beigeordn^

werden sollen, findet man rathsam, gegen die Unterthanen hievon jezt nichts zu erwähnen, sondern es bis Z"

gelegenerer Zeit zu verschieben. Ibidem i. — 195. (1610). In Betreff der Besezung der Fähnrichste^"

bei den Zeichen und Fähnchen, womit die V katholischen Orte neulich ihre Unterthanen wiederum „begn^

und begnadet" haben, soll jedes Ort seinen Gesandten nach Baden Instructionen mitgeben, wie man es

Zukunft wegen dieser Besezung halten wolle; „darüber nun jedes Ort sich wol bedenken, das man Inen, ^

vnderthanen, nit znvil in die Hand gebe". Absch. 753. o. — 19k. (1611). Die Ansicht Lncerns in dics^

Sache geht dahin, zu Vermeidung des Practicirens und von Mißbränchen unter den Landsaßen und da»^

nicht etwa den V Orten ein Nachtheil erwachse, sollte diese Besezung weder den Landsaßen noch dem Landvoü

oder Landschreiber übergeben, sondern, wenn ein neuer Fähnrich zu sezen ist, sollte derselbe zu Wahrung ^

obrigkeitlichen Nespects auf der ersten Tagsazung von den Gesandten der V katholischen Orte eriiM"

werden. Absch. 761. e. — 197. (1611). Da die V katholischen Orte den Entwurf des Befreiungsbriefs ^

leztes Jahr den Unterthanen bewilligten nenen Fähnchen richtig gestellt finden, so ertheilen sie nunmehr ^

Bewilligung, daß die drei begehrten Briefe unter der V Orte Siegel denselben übergeben werden. Uri, ^

sich über den Artikel betreffend Besezung der Fähnrichstellen, daß diese je im eintretenden Fall auf einer katholh^

Tagleistung geschehen soll, noch nicht entschlossen hat, soll seine Stimme darüber binnen acht Tagen nach

schiken. Absch. 77l. >v. — 198. ll614). Die Freiäniter lasten vorbringen, es sei seit einiger Zeit eine bebe»



Freiämter. 14^?

hche Verwahrlosung der Wehren eingerissen, sv daß bei einer allsälligen Anfmahnung ein großer Theil schlecht

bewaffnet sein würde; man möchte ihnen daher einen Landeshauptmann zur Beaufsichtigung der Bewaffnung

^willigen, für welche Stelle der Landschreiber, Hauptmann Johann Knab, vorzüglich geeignet wäre. Lucern,

^chwyz und Obwalden wollen entsprechen, Uri, Nidwalden und Zug aber das Gesuch vorerst an ihre Obern

bangen und deren Entscheid dann Lucern mittheilen. Absch. 869. e. — 109. (1616). Anordnungen der V katho-

i'schen Orte für ein gutes Aufsehen und Sicherstellung der Pässe gegen einen allfälligen Durchbruch des von

Zürich „ach Venedig bestimmten Kriegsvolks. (S. Absch. 916. a.). — 110. (1616). Über die demttthige Bitte

berer von Mellingen, jedes Ort möchte ihren Schiizen zu desto emsigerer Übung jährlich noch ein Paar Hosen

^lehren, wird man sich ans künstiger Tagleistung entschließen. Absch. 930. b.

9. Geistliche.
Art. III. (1589). Die Boten ans den Tag zu Baden sollen instruirt werden, waS für Befehle man

rw Landschrciber in den Frciäinteru in Betreff der Priesterschaft daselbst ertheilen wolle. Absch. 104. m. —

^2. (isgy). Dem Landschreiber wird aufgetragen, den gewesenen Pfarrer ans dem Sattel gefangen zu sezen.

b!ch- 134. k. — 113. (1596). Zu Abschaffung des ärgerlichen Concubinats bei der Priestcrschaft wird dem

andvogt und dem Landschreiber bei ihren Eiden anbefohlen, die Betreffenden unverzüglich fortzuweisen. Fehl¬

te dagegen einzuziehen, durch den Nachrichter an den Pranger z» stellen und aus den Ämtern zu verweisen.
310. c.

10. Gotteshäuser (Klöster).

a,. Gnadcnthal.

Art. 114. (1608). Der Bericht des Landschreibers Johann Knab an die V katholischen Orte über die

^uersbrnnst im Kloster Gnadenthal und das Gesuch der Äbtissin und des Convents um eine Unterstüzung

^i>en, weil man sich dieses Anzugs nicht versehen hat, uä rekerendum genommen, damit die Obrigkeiten

'bre» Entschluß sobald als möglich an Lucern einsenden. Absch. 672. cl. — 115. (1609). Dem Gotteshaus

al will man an den erlittenen Brandschaden von jedem Ort 60 Gld. beisteuern. Das soll den

nach Baden in die Instruction gegeben und auch nach Zug überschrieben werden. Absch. 690. b.

k. Hermctschwyl.

Art. 11K. (1588). Schultheiß Pfhsfer soll mit dem päpstlichen Legaten in Betreff der Frauen des Klosters

H^rinetschwyl Nüksprachc nehmen. Absch. 46. c. — 117. (1590). Die Gesandten von Lucern und Zug wollen

' 'hrer nächsten Reise nach Baden die Wasserleitung besichtigen, welche das Kloster zu der Mühle anlegen

""d dann zu Baden die Bewilligung hiefür auswirken, damit die Mühle nicht ans Mangel an Wasser

^ stehen müsse. Absch. 156. i. — 118. (1591). Landammann Schiller erstattet Bericht über das Mühle-

^ ^ Zu Hermctschwyl. Lucern will durch seinen Werkmeister die Sache untersuchen lassen und dann dessen

^>cht nächstem Tage eröffnen. Absch. 166. n. — 119. (1591). Der Frau Meisterin wird auf Genehmi-

hu> bewilligt, ein Wuhr zu erstellen, damit die Mühle mit dem nöthigen Wasser versehen werden kann,

sel^ soweit dadurch Niemanden Schaden verursacht wird. Absch. 168. r. — 120. (1592). Die Frauen
ku pag Mühlewuhr in der Reuß nach dem Plan des Werkmeisters von Lucern erstellen. Absch. 190. n.

^ (1592). Bestätigung dieses Beschlusses. Absch. 197. Ii. — 122. (1593). Da sich die Frauen beschweren,

uicht selten die Landvögte der Freiämter bei ihnen einkehren, ungeachtet ihnen sowohl als den Einkehrenden
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die Strafe des Bannes hiefür drohe, wird oerfügt, die Landvögte sollen entweder zu Bremgarten oder j»
Muri einkehren und die Frauen in Nnhe lassen. Absch. 242. cl. — 123. (1600). Das durch den Landvozl
vorgebrachte Gesuch der Frau Meisterin um eine Unterstüzung an ihren vorhabenden Kirchenbau, wird ^
instrusncium genommen. Absch. 414. b. — 124. (1602). Über die begehrte Kirchenbaustener soll jedes
seine Gesandten auf nächste Tagsazung zu Baden instruiren. Daselbst soll man sich dann auch in Betreff der
Clausur und Reformation des Klosters verständigen. Absch, 459. n. — 125. (16(12). Die V katholischenOrll
wollen an den Bau der Kirche je 50 Kronen beisteuern und ersuchen Freiburg und Solothurn, die keine»

Antheil an der Negierung der Freiämter haben, auch etwas zu verabfolgen. Absch. 460. I. — 126. (1604).
Im Namen der Frau Meisterin erinnert der Landvogt die Gesandten von Zürich, Zug und Glarus an die
versprochene Beisteuer zu dem Kirchenbau; die andern vier Orte haben bereits je 100 Gld. in Münz
diesen Bau geschenkt. Die drei Orte nehmen das Gesuch, ebenfalls eine Handreichung zu thnn, in den Abschied'
Absch. 533. 6S.

v, kommende Hitzkirch,

Art. 127. (1614). Jakob Christos Giel von Gielsperg, Ritter des deutschen Ordens, wird als Cominew

thur des Hauses Hitzkirch eingesezt und confirmirt und in der Eidgenossen Schuz und Schirm aufgenoinwe»'
Absch. 866. s. — 128. (1615). Auf die eingegangene Beschwerde, daß der Commenthur gar liederliche
und ärgerliche Priester anstelle, die nicht nur den Gottesdienst übel versehen, sondern auch durch ihren
großes Ärgerniß geben, wird dem Landvogt aufgetragen, den Commenthur mit allem Ernst davon abzumahne»-
Sollte dieses aber ohne Erfolg sein, so soll der Commenthur auf eine Tagsazung vor die regierenden
citirt und ihm das Nöthige vorgehalten werden. Absch. 889. k. — 129. (1616). In Betreff der Klagen
Commenthurs läßt man es bei den ertheilten Ortsstimmen verbleiben. Da aber an dieser Unruhe und ^
andern Ungelegenheiten in den Freiämtern Untervogt Hans Jneichen die meiste Schuld tragen soll, so s»^
die Gesandten Zugs dem Landvogt mündlich anbefehlen, dem Untervogt sein unruhiges Wesen mit Nachd^
zu verweisen. Absch. 914. q.

cl. Muri.

Art. 130. (1593). Die Erinnerung des Prälaten, daß die Mehrheit der Orte ihr Betreffniß für Nep"'
ratur der Fenster und Wappen in der Conventstube zu Muri bereits berichtigt habe, nimmt der Gesandte
Glarus in den Abschied, damit seine Herren und Obern die schuldigen 4 Kronen beförderlich bezahlen. Absch

235. cv. — 131. (1594). Die Gesandten der V katholischen Orte sollen referiren, wie Lucern gemäß A »i'
trag zu Baden den Abt vorbeschieden und ihn über seine Verwaltung zur Rede gestellt und was derselbe
antwortet hat. Absch. 269. 8- -- 132. (1595). Auf lezter Tagsazung zu Baden waren Panuerherr
und Landammann Waser mit Berichtigung einiger Anstände des Abts beauftragt worden; man will den ^

folg abwarten. Absch. 286. ß. — 133. (1596). Da vor den VII regierenden Orten Anzug gemacht nw^
ist, daß der Abt schlecht haushalte und das Kloster in große Gefahr bringe, so werden einige Gesandte bea>»
tragt, über den Sachverhalt Erkundigungen einzuziehen und von dem Resultat die übrigen Orte in
zu sezen, damit man nöthigenfalls entsprechende Maßregeln treffen kann. Absch. 307. v. — 134. (1^
In Betreff des ärgerlichen Lebens des Abts, worüber bereits die nöthige» Kundschaften aufgenommen >vo^
sind, sollen die hiefür bezeichneten Abgeordneten zu Muri gemäß der erhaltenen Instruction handeln und
dessen Bestrafung dem päpstlichen Legaten übertragen, inzwischen ihn bis auf weitern Bescheid in Ber^
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>eze„. Landvogt werden die angemessenen Weisungen ertheilr. Absch. 309. b. — 135. (1596). Dein

Abgeordnete» des Nuntius wird versichert, daß man den Handel mit dem Abt von Muri vornehmen werde-

Ibid. e.). — iZß. (1596). Da aus den eingenommenen Kundschaften sich ergibt, daß der Abt troz aller

^hnimgen und Warnungen ein ärgerliches Leben führe und die Verwaltung des Klosters vernachlässige, so

"Urd vorgeschlagen, ihn zu cntsezen und seine Concnbine, Katharina Strüblin von Altshausen, auf Betreten

^ verhaften. Ans Verwendung jedoch des Abts von Wcttingen und anderer Geistlichen wird dessen Nesig-

Nation angenommen. Absch. 310. a. — 137. (1590). Am 5. August wird der vom Convent einstimmig zum

^bt erwählte Johann Jodocns Singeisen von Mellingen von den regierenden Orten bestätigt und Lucern beauf-

^vgt, beim Bischof von Constanz dessen Confirmation auszuwirken. Dem Abt und seinen Nachfolgern wird

verbunden, stets zwei junge Conventualcn auf der hohen Schule zu Dillingen oder anderswo in des-Klosters

^en studiren zu lassen. Der jeweilige Abt soll die Glieder des Convents zu gebührendem Gehorsam an-

^lten, dafür sorgen, daß sie keine Schulden machen, keine Wirthshänser besuchen und des Abends zu rechter

^eit im Kloster sind. Da auch gemeldet wird, daß bei Erwählung des lezten Abtes jeder Conventual un-

ksugter Weise 100 Kronen aus dem Schaz des Klosters genommen und liederlich verbraucht habe, so wird

Hes für die Zukunft verboten; sie sollen sich mit den Einkünften ihrer Pfründen begnügen. Der Abt soll

St. Lorenzen-Kapelle zu Wallcnschwyl beförderlichst herstellen. Die Mannlehen des Klosters, welche Am-

Viani, Wiederkehr vom gewesenen Prälaten als Trager besessen hat, sollen innert Jahresfrist vom Landvogt

Wieder erneuert werden. Die Ausfälle in des Klosters niederen Gerichten im Amt Muri, Voswyl und Bünzen

A, in Zukunft nicht mehr vom niederen Gerichtsstabe, sondern von de» regierenden Orten, als der hohen

vigkeit, verhandelt werden. Ans die Beschwerde der drei Ämter Muri, Bvswhl und Hermetschwyl, daß

^ vorige Abt unbefugter Weise bei Verkauf von Zins-, Lehen- und Erbgütern den Ehrschaz bezogen und bei
Z"g des Leibfalls eigenmächtig gehandelt habe, u.A.m., wird beschlossen, daß der Abt beim Bezug des

ichazes von verkaufte» Zinsgütcrn geschirmt werden soll. Dem Landvogt und Landschrciber in den Frei¬

en wird aufgetragen, unverzüglich alle Zinsen, Zehnten, Schulden und Ansprachen des Klosters zu inven-

ü>re» und jeden. Ort eiüe Abschrift davon mitzuthcilcn. Die VII Orte behalten sich vor, jährlich, oder so

^ ihnen beliebt, vom Abt Rcchnnngsablage zu verlangen. Wenn dem Prälaten, Prior oder andern Con-

ualen außerhalb der Thore und Mauern des Klosters von unruhigen Leuten etwas Ungebührliches be-

^Z»et, so sollen diese nicht, wie es durch den abgeseztcn Abt geschehen ist, im Kloster eingesperrt, sondern dem

"Vogt verzeigt werden, damit er die Untersuchung und Bestrafung vornehme; überhaupt darf der Abt nicht

Freiheiten und Twinggerechtigkeiten der regierenden Orte eingreifen. Das übermäßige Essen und Trinken

^r Abt bei den „Hosdienern" abschaffe». Da die Concnbine Katharina Strüblin auf der Folter gesteht,

^ sie alles bei ihr Vorgefundene vom Abt und Andern als Geschenk erhalten, dagegen in Abrede stellt, daß

^ ihrer Schwester zu Constanz Geld zum Aufbewahren übergeben habe, so wird sie nach dicßfalls eingeholten

" Undjgungen aus dem Gebiet der VII Orte verwiesen; ihre Habseligkeiten sollen dem Kloster zurükgestellt

! dem Landschreiber werden 120 Gld. angewiesen, um mit der Zeit deren Sohn aus dem Zins zu

Ade«. Ibid. b. (1390). Specificrrtc Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Klosters an

^""^Plngen auS dem Gebiet der VII Orte verwiesen; ihre Habseligkeiten solle» dem Kloster zurükgestellt

belle!

^vten und Bodenzinsen, die Exstanzen und Vorräthe für das Jahr 1590. Ibid. d. — 139. (1596). DaS

^ehre„ des abgesezten Prälaten um Verbesserung seiner Competenz'nnd um Verabfolgung eines Theils seiner

Auvdie,, und Kleider wird in den Abschied genommen. Absch. 315. e. — 140. (1596). Die jährliche Com-
1S7
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petenz vo» 200 Gld. für den abgesezten Prälaten wird von den katholische» Orten bestätigt und dem gege»'

wältigen Abt eine Bescheinigung ausgestellt, daß er zu Mehrere»! nicht verpflichtet sei; die Kleinodien solle»

dem Kloster verbleiben und verwerthet werden. Absch. 318. e. — 141. (1604). Das Gesuch des Abts u>»

Fenster mit der Orte Ehrenwappen in den neuen Conveut, da die im alten Convent verblichen seien, wird >» ^

den Abschied genommen. Absch. 533. k. — 142. (1609). Der Abt von Muri zeigt an, daß er auf die Synode

nach Constanz citirt sei, und wünscht Rath, u. s. w. (S. Absch. 707. u.).

11. Locales.

Brenigarten.

<S. auch Recht?- und Gcrichtilache» »>.

Art. 143. (1589). Auf ihrer Heimreise sollen die Boten zu Bremgarten mit dem Schultheiß und Ander»

über die Äußerungen des Wächters am Zürichthor daselbst reden. (S. Absch. 84. p.). - 144. (1599). D>e

Gesandten auf nächste Tagsazung sollen instruirt werden in Betreff Verbesserung des Schultheißcnaints Z"

Bremgarten. Absch. 371. A. — 145. (1610). Das Begehren von Schultheiß und Rath zu Bremgarten »"

die V katholischen Orte in Betreff der Schultheißenbesazung soll jeder Gesandte beförderlich an seine Ober»

gelangen lassen, da man glaubt, daß ihnen wohl entsprochen werden könne. Absch. 746. b. — 146. (I6l^

Nach der Meinung von Lucern, Uuterwalden und Zug sollte denen von Bremgarten die Wahl des Sch»^'

heißen zugestanden werden, doch daß sie denselben wie von Alters her in Baden Präsentiren und den O»'e»

huldigen lassen; dadurch würde diesen nichts benommen, auch könnten jene gleichwohl in schuldigem Gehörs»'"

gehalten werden; würden sie Jemanden Präsentiren, den man nicht geeignet fände, so braucht er nicht »»'

genommen, sondern soll durch eine den katholischen Orten genehme Person ersezt werden. Uri und Sch>»"''

sollen bis künftigen Montag ihre Stimmen darüber nach Lucern schiken. Absch. 750. A. — 147. (1610).

das erneuerte Anhalten von Schultheiß, Rath und gemeiner Bürgerschaft in Betreff der Wahl ihres Schultheis"

läßt mau es gänzlich bei dem vorigen Beschluß verbleiben, nämlich daß sie wie früher jährlich einen Sch»^

heiß erwählen mögen, doch daß es dabei ordentlich zugehe und der Erwählte in Baden präsentirt und bestätig

werde und daselbst seine Huldigung leiste. Absch. 753. v. — 148. (1614). In Betreff des Erbfalls zu Äre>»

garten soll an Schultheiß und Rath geschrieben werden, sie sollen den Handel laut Beschluß ruhen lassen »"

den Arrest ohne weitere Einrede aufheben; wenn aber Andere weitere Ansprachen macheu, mögen sie die F'"'

darum suchen. Absch. 858. k. — 149. (1614). Des zu Bremgarten gefallenen Erbes halber soll es bei be'"

ergangenen Spruch verbleiben und die neue Unruhen stiftende Partei zu Bezahlung der seither erlaufe»^

Kosten verfällt sein. Absch. 864. s.

d. Hiijkirch,

Art. 159. (1610). Anhalten derer von Hitzkirch, die des Kappeler Krieges wegen über sie verhä»ö

Ungnade und Strafe aufzuheben. (S. Absch. 737. y.).

o. Mellingen.

<S> auch Richte- und Girtchlisache» >c.j. „ '

Art. 151. (1587). Gesuch, ein außerhalb Mellingen gelegenes Haus, das dem Christof Jmhos

Beat Wohlleb aus Uri gehört, zu freien. (S. Absch. 19. bb.). — 152. (1600). Das Gesuch von Sch"l^
und Rath zu Mellingen, den Zoll ans Reiter und Fußgänger um die Hälfte erhöhen zu dürfen, da sie
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Brüke mit großen Kosten erhalten müssen, wird in den Abschied genommen. Absch. 414. I. — 153. (1605).

Beschlüsse wegen des zu Mellingen gefangenen, aber später entwichenen Hauptmanns Heinrich Meyenberg,

welcher gegen die Verbote Leute für fremden Dienst geworben hat. Suspendirung des Schultheißen Andreas

Schnyder zu Mellingen in seinem Amt, u. s. w. (S. Absch. 573. a.). - 154. (1608). Da in Mellingen

»ruhen und Gefahren zu besorgen sind und schwere Klagen gegen Schultheiß Schnyder wegen Neligions-

»»d anderen Sachen vorliegen, so werden zu Verhütung größern Übels zwei Gesandte dahin abgeordnet, die

»»! dein Landvogt von Baden über den Sachverhalt sich erkundigen und das Angemessene verfügen sollen.

^ch> 672. k. — 155. (1612). Schultheiß und Stadtschreiber von Mellingen stellen als Abgesandte von Rath

^ gemeiner Burgerschaft an die katholischen Orte die unterthänige Bitte, man möchte auch ihnen, gleichwie

ö^Jahr denen von Bremgarten, die ihren Vorfahren auferlegte Strafe gnädigst nachlassen, und versprechen,

"an die Pässe bewahren und Leib und Gut zu den katholischen Orten sezen zu wollen. Das Begehren

in den Abschied genommen. Absch. 803. t.

6. Meycnbcrg.

Art. 15ß. (1593). Die Unterthanen von Meyernberg bitten um Erneuerung ihres Freiheitsbriefes (vom 8.

1533) in Betreff ihres Fähnleins. Er wird ihnen auf höhere Genehmigung hin bestätigt mit der Ber¬

gung, daß die Obrigkeiten sie dabei schirmen werden, auch wird ihnen gestattet, einen neuen Brief errichten

^ iussen. Absch. 229. el. — 157. (1595). Abgeordnete derer von Meyenberg klagen, daß die Vögte ihnen

iihner abfordern, obgleich sie nie dazu verpflichtet gewesen seien. Das wird zu näherem Untersuch in den

!chied genommen. Absch. 283. v.

s. Nichenjee.

^ Art. 158. (1610). Das Begehren derer von Nichensee um Gestattung von zwei weiteren Jahrmärkten
» den drei schon früher bewilligten wird abgewiesen, damit sich die Umliegenden nicht etwa zu beschweren

Absch. 722. I.

k. Sarmcnsdors.

<S. auch March-» >c.>

y Art. 159. (1598). Das Gesuch der Brandbcschädigten von Sarmensdorf um eine Unterstüzung, nimmt

Inzell all instruenäum. Absch. 348. x.

g. Wohle».

Art. 169. (1615). Den Brandbeschädigtenvon Wohle» werden auf ihre unterthänige Bitte um eine

k Beisteuer auf Ratification hin von jedem Ort 50 Münzgulden zuerkannt. Absch. 893. bb.

12. Verschiedenes.

Zehr das, was Thomas Brülinann aus dem Amt Muri den Gesandten von Glarus vor-
^ ^ beim Landvogt Pfändler näher erkundigen und auf künftiger Jahrrechnung berichten.

Vv k ^ (1593). Die Bitte des Hans Jakob Rotz von Bremgarten um Erneuerung der seinen

^'»hren vor hundert Jahren geschenkten Fenster in das Wirthshaus zum Ochsen, wird nä instruencluw
»»»neu. Absch. 235. u. — 163. (1594). Die ernenerte Bitte des Roh wird abermals in den Abschied

262. ee. — 161. (1598). Der Wirth zu Villmergen bittet um Fenster mit der Orte Ehren-

^» in seine Herberge, da die frühern ganz verblichen seien. Heimbringen. Absch. 355. x. — 165. (1603).



1492 Freiämter.

Das Gesuch vou Zug um die Bewilligung, die seinem Spital abgelösten Kernengülten wieder in den Frei'

ämtern anlegen zu dürfen, wird in den Abschied genommen. (S. Absch. 515. K.). — IKK. (4606). Die Bitte des

Weibels von Wohlen um Fenster mit der Orte Wappen in sein neues Haus, wird in den Abschied genommen-

Absch. 593. e. — 1K7. (1609). Über die durch den Landschreiber vorgebrachten Punkte wird von den V kath»'

tischen Orten Folgendes verabredet: 1. Bezüglich der Verbesserung der Wehr und Waffen der Unterthanen ist

rathsam, nur durch den Landschreiber unter Beiziehung der Untervögte und in aller Stille vou Fleken Z»

Fleken dieses besorgen zu lassen. 2. Die Orte, welche sich der Beisteuer halber an das Gotteshans Gnade»'

thal noch nicht entschlossen haben, sollen ihren Bescheid nach Baden schiken. 3. Bezüglich des Twingrodels vo»

Dietwyl, wegen dessen zwischen Lucern und den andern regierenden Orten ein Anstand waltet, sollen d>e

Gesandten Instructionen nach Baden mitbringen. Absch. 681. p. — 1K8. (1614). Folgende von dem L»»d'

schreiber vorgelegten Artikel werden, da man darin Ordnung zu schaffen nothwendig findet, in den Abschi^

genommen: 1. Daß man die Frucht „vom Pfleget vnd Wannen recht rüste und die Ritteren recht bruche''

2. daß die Mandate beobachtet werden, wenn Jemand 200 Gld. mehr verthnt, als er bezahlen kann; 3. dak

solche, welche wegen Schulden ausgetrieben worden und Hab und Gut verschlagen, sogleich gethürmt werde»

sollen; 4. daß der Aufritt der Landvögte taxirt werde; 5. daß dem pfandweise dargeschlagenen Wein der dr>^

Theil abgeschazt werden soll; 6. die Taverne in Hägglingen aufzurichten und ein angemessenes Taverneng^

davon zu nehmen; 7. „antreffend die Erbkinder, daß Mutter maag sowol als Vatter maag ziechen

Absch. 866. u.
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I. Allqcmeiiie Bcrwnltnngssnchc», Beamte, Jahrrechnungen.
sS. auch Rechts- und Gerichtssachcn).

Art. 1. (1587). Man hält für nöthig, daß die Obrigkeiten ihren Gesandte» jedes Jahr bei ihren Eides-

Pflichten iiberbindcn und als ersten Pnnkt in die Instruction stelle» lassen, die neuen Verordnungen gegen das

^'acticiren, Miet und Gaben pünktlich zu halten, und daß beim Beginn jeder Jahrrechnung dieses öffentlich

diesen werde, auch sollen die Gesandten, Landvögtc, Amtleute, Fürsprecher, Landräthc und Gemeinden diesen

jährlich erneuern. Absch. 18. ü, — 1Z. 11587). Die Gesandten sollen ihre Obern an den Artikel in den

>>e»e» Landsaznngcn erinnern, wonach jede Obrigkeit ihre Gesandten gcnügend bezahlen solle, damit sie nicht

^ Tage ungebührlich verlängern und damit das Verbot der Miet und Gaben aufrecht erhalten bleibe; diese

'Nnnerung ist um so nöthigcr, weil die Gesandten einiger Orte so geringe Besoldung für Zehrnng und Reit¬

en genießen, daß sie die Hälfte znsezen müssen. Ibid. I. — !!. (1587). Mittheilung der Verordnung gegen

lct und Gaben, Umtriebe und Bestechungen. (S. Absch. Iv. x,). — 4. (1587). Weisung a» die Landvögte

^ äffend den durch Vcrabfolgnng von Geschenken verminderten Ertrag der Bußen. (S. Umkam ?.). —
(1588). In Folge eines jüngsten Vorfalls wird beschlossen, in Zukunft dürfe kein Gesandter vor Bcendi-

k>»»g beiden Jahrrechnungen zu Lanis und LnggarnS nach Mahland reiten und auch dann lediglich in

seilen Kosten, den» es zieme sich nicht, daß durch solche Privatreisen die allgemeinen Kosten vermehrt und

^Heimreise der andern Gesandte» gehindert werde. Absch. 45. ». — 6. (1588.) Den Gesandten der VII katholischen

iih ^ cnnctbirgische Jahrrechnung soll der Auftrag ertheilt werden, dafür zu sorgen, daß der Verordnung
^ das Trölwerk und das Practicirc» steif nachgelebt werde, und daß die wälschen Amtleute dieselbe cben-

6 beschwören und Übertretungen bestraft »verde». Auch soll, bevor alle Sachen der Jahrrechnung erledigt

kein Gesandter »ach Mahland reiten, außer in eigenen Kosten. Absch. 5!). k. — 7. (1589). Haiiptmanu

>chael Bäldi von GlarnS, früher Landvogt im Mainthal, klagt, daß er nicht zu dem Gcldc gelangen könne.
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welches er zur Zeit seiner Amtsverwaltiing einigen Bnßfälligen vorgestrekt habe. Es wird nun beschlösse«/
wenn ein Landvogt Jemandem zur Bezahlung von Bußen Vorschüsse gemacht hat, aber keine Nükerstattung
erlangen kann, so ist der regierende Landvogt auf dessen Klage gehalten, den Schuldigen bis zu erfolgter
Bezahlung in VerHaft zu sezeu. Jeder Gesandte soll dieses in den Abschied nehmen, damit man sich in Zukunft
darnach halte. Absch. 85. t. — 8. (1589). Anzug betreffenddie in den Orten Uri und Zug wiederum vor-
kommenden Umtriebe und Gastereien bei Ernennung von Gesandten und Beseznng von Vogteien (S. Absch'
95. i.). — 9. (1589). Es wird einstimmig beschlossen, die neue Sazung betreffend Mict und Gaben pünktlich
zu halten, was die Landvögte, Amtleute, Fürsprecher und gemeinen Unterthanen auch thnn sollen. Das wird
in den Abschied genommen, um die Obrigkeiten zu versichern, daß diese Saznng hier unverändert gehalten
worden ist, was auch ans den Tagsazunge» zu Baden geschehen sollte. Absch. 100. Ii. — 19. (1589). Dir
Beschwerde Nidwaldens, daß die zürcherische Gesandtschaft seinen Gesandten wegen entfernter Verwandtschaft
mit dem Landvogt im Mainthal ausgestellt habe, während doch der Gesandte Zürichs bei der Beurthcilung
seines eigenen Bruders gesessen sei, wird ml rekorvnclnm genommen. Absch. 112. f. — 11. (1590). Bezüglich
der Entschädigungder Gesandten auf die ennetbergischen Jahrrechnungenwird vorgeschlagen, den Commune»
außer dem bestimmte»Appellatiousgeld noch etwas aufzuerlegen und einen Termin festzusezeu, wie lange die
Gesandten ans die Unterthanen warten sollen, wie die drei Orte in Betreff ihrer Vogteien Bellenz, Bollenz
und Niviera bereits verfügt haben. Wird in den Abschied genommen. Absch. 120. e. — 12. (1590). Da die
Gesandten ans den ennetbergischen Jahrrechnnngen oft sechs bis sieben Wochen bleiben, weil die Unterthanen
ihre Geschäfte immer verschieben,woraus große nnnöthige Kosten entstehen, so wird beschlossen, in Zukunft
sollen die Gesandten nicht länger als vierzehn Tage zu Lauis und eben so lauge zu LuggarnS bleiben und
Audienz geben; nach Lauis gehörende Parteien sollen sie zu Lnggarns nicht mehr anhören; vierzehn Tage vor
Ankunft der Gesandten sollen die Landvögtc von Lauis und Luggarus allen Parteien anzeigen, daß sie d>e
für ihre Processe und Appellationen nöthigen Urtheile, Kundschaften u. dgl. sich verschaffen mögen, indem die
Gesandten nur vierzehn Tage an einem Orte verweilen werden; die beiden Landvögte sind gehalten, de»'
Gesandten von Zürich sofort nach seiner Ankunft die zn behandelndenAppellationenanzugeben; wer etwas Z"
appelliren hat, soll es vor den eidgenössischen Gesandten innert obbenannter Zeit thnn, nicht aber an die eiM
zelnen Orte gelangen; bringt Jemand in dieser Zeit seine Appellation nicht vor, so ist das Urthcil bestätigt
handelt Jemand diesen Verordnungen entgegen, so soll er bestraft werden. Den Landvögten wird angezeigt'
daß diese Verordnung und Sazung für alle Zukunft gelten und daher in die Statuten eingetragen werde«
soll. Ferner wird verordnet, daß von einer Appellation nicht mehr als 3 Kronen gefordert und genommen
und daß solche, welche mehr Miet und Gaben anbieten, bestraft werden sollen. Wenn Gesandte nach Mayla«^
reiten, sollen sie es in ihren eigenen Kosten thnn. Das Alles wird in den Abschied genommen, damit die
Orte diese Verordnungen streng handhaben. Absch. 128. Ii. — 19. (1590). Mahnungen an Uri und
wegen stattgefundencnUmtrieben bei Beseznng der Ämter und Vogteien. (S. Absch. 132. ß.). — 14. (1590)'
Die Gesandten ans den nächsten Tag zu Baden sollen instruirt werden in Betreff Verminderung der zu große"
Kosten auf den eunetbirgischen Jahrrechnungen. Absch. 134. v. — 15. (1590). Beim Beginn der Jahrrech»»»?
wird die Sazung, weder Miet »och Gaben anzunehmen und keinerlei Practiken zu üben, verlesen und geschworen-
sie buchstäblich halten zn wollen. Und damit sie auch in Znknnft also gehalten und das Nechterkanfcn, Trift'
und Practicirwerk abgestellt und ans den Tagsaznngen zu Baden diese Saznng ebenfalls beschworenwerde-
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>vird dieses in den Abschied genommen. Absch. >37. n. — IE Ebensv. Absch. 17(1. b. — 17. (1592).

Saznng gegen das Annchnien von Miel »nd Gabe» wird verlesen und eidlich beschworen. Da man aber

>» Erfcihrung gebracht hat, daß dieselbe ans den gewöhnlichen Tagleistungen zu Baden nicht beschworen werde,

»»d damit dieser Verordnung in Zukunft pünktlich nachgelebt werde, wird dieses nä rotoronclum genommen,

^bsch. 209. a. — 18. (1592). Der Gesandte von Zürich macht Anzug, es sei dieses Jahr von gemeinen Eid-

gcnvssen zu Baden beschlossen worden, in Zukunft keinen Landvogt dies- und jenseits des Gebirges einzusezen,

nicht eine Bescheinigung von seinen Obern beibringt, daß er seine Erwählnng nicht durch Miel und Gaben

»»^gewirkt habe. Da nn» aber der antretende Landvogt in Lanis mit einer solchen Bescheinigung noch nicht

Ziehen und das bisher in den ennctbirgischcn Bvgteicn nicht geübt worden ist, so wird der Gegenstand in

de» Abschied genommen, damit in Zukunft jeder Landvogt sich zu verhalten weiß und es allen Orten kundbar

^de. UM i, — ^ (is>g2). Erneuerter Beschluß über die von den Landvögten beizubringende Bescheinigung,

sie ihre Wahl nicht Umtrieben oder Practiken verdanken. (S. deutsche Vogt, überh., Art. 37.). Absch.

210. <z. _ «ZI. (1593). Die zu Baden erlassene Landcsordnung und Saznng wider die Practiken, Miet und

^aben wird verlesen und beschlossen, dieselbe in allen Theile» zu halten. Da man indcß nicht genau weiß,

°b dieselbe auf den Tagleistmigen zu Baden und andcrSwv auch beobachtet werde wie hier, obwohl eS in

öligen Orten üblich ist, die Gesandten vor ihrer Abreise der Obrigkeit schwören zu lassen, so wird dieses

ö»>» Bericht in den Abschied genommen. Absch. 233. a.. — 21. (1594). Ans den Anzug LnccrnS, daß in den

^Uletbirgischcu Herrschaften Niemand confiscirte Güter kaufen wolle, weil die Käufer ihres Lebens nicht sicher

^», wird beschlossen, wenn solche Güter verfallen, so soll es bekannt gemacht werden; Käufer will man bei

'^n Käufen schirmen; findet sich aber kein Käufer, so soll die betreffende Gemeinde die verfallenen Güter

sich z» lösen verpflichtet sein, ihr ist aber etwas am Kaufpreis nachzulassen; Landammann Jmhvf soll sich

^ttndigen, wie viel in solchen Fällen den Gemeinde» zu LaniS nachgelassen werde. Absch. 254. Ii. —
(1594). Der Anzug, daß die Jahrrechnnngcn allzu große Kosten verursachen, wcßhalb angemessene Ber¬

gungen dagegen getroffen werden sollten, wird ml jiwtnwnclnl» genommen. (S. Ibicl. I.). — 23. (1595).

^»Ach macht Anzug, schon seit einigen Jahre» haben die Gesandten bei Erkennnng von Bußen und Strafen

Sizgeld auferlegt, welches ihrer Obrigkeit zu verrechnen einige sich nicht für verpflichtet halten; deßwcge»

^ dann einigen Miträthcn von ihren Obern anfgclragen worden, darüber sich zu erkundigen und darauf zu

k", daß in Zukunft die Bußen gänzlich verrechnet werden und die Gesandten ein Sizgcld sich nicht zn-

gäcn. Da nun aber einige Gesandten von ihren Obern nicht genügend entschädigt werden, so daß sie sich

Bezug eines SizgeldeS für berechtigt halten, waS ihnen auch bisher von ihren Obrigkeiten gestattet worden

' »nd damit in Zukunft weder in den Orten noch ans Tagsazungen dieser Sache wegen ein Mißverständlich

^stchc, men» das Sizgcld von den Gesandten nicht verrechnet wird, und damit man sich darnach zu verhalten

wird die Sache in den Abschied genommen. Absch. 282. i,. — 24. (1595). Auf einer frühern Jahr-

iNllng 5var Jemand um 1000 Kronen gestraft worden, wovon die Gesandten nur 700 Kronen den Orten

^chneten, die andern 300 aber unter sich vcrtheilten. Da man nun vernommen hat, daß der Gesandte

r°as Reiff seiner Regierung seinen Antheil verrechnet habe, so mag jedes Ort in de» Rechnungen nach-

t>v^' ^ ^ Kronen verrechnet worden sind. — Diesen Anzug haben nicht die Gesandten
' Schwyz, wie eS im lezten Abschiede heißt, sonder» die von Schasfhansen gemacht, und demgemäß werden

^ dessen entlastet. Absch. 283. n. — 25. (1590). Die Saznng wider Miet und Gaben wird eidlich beschworen.
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Und da man neuerdings vernommen hat, daß die Gesandten auf den Jahrrechnnngenzu Baden diese»
noch immer nicht schwören, soll dieses in den Abschied genommen werden. Absch. 306. n. — 26. (1596). M
läßlich eines eingeklagten Handels zu Mendris wird nöthig gefunden, bezüglich der großen unleidlichen SiZ'
gelder, welche die Gesandten zu Lauis und Lliggarns hie und da beziehen, eine Ändernng zu treffen, daiißi
sich die Untcrthancn nicht mehr zu beklagen haben. Absch. 812. k'. — 27. (1597). Die Beschwerden über I.
brauche der ennetbirgischen Amtleute mit dem Sizgeld, 2. Vertheilnng der den Eidgenossen zufallenden Buße»
unter die Gesandten, 3. Gcwaltmißbranch der ennetbirgischen Landvögte, indem sie ans eidgenössischenTass
saznngen erlassene Urtheile aufheben, werden in den Abschied genommen, damit die Orte ihre Gesandten a»!
die ennetbirgischen Jahrrechnnngen instrniren, diese Unordnungenund Mißbrauche abznschasfen. Absch. 330. o.

28. (1597). In Zukunft soll jddes Ort nur solche Landvögte ans die gemeincn Bogteien ernennen, die >>^
gegebenen Fall einen Schaden zu ersezen im Stande wären. (Pgl. deutsche gem. Bogt, überh., Art. 67.). Abs^
334. p. — 26. (1597). Weil die ennetbirgischen Landschreibcr die Landvögte wenig respectiren und leztetl
nicht nach ihrem Gefallen Handeln können, so beantragt Zug, daß in Zukunft jeder ans eine ennetbergisP
Vogtei erwählte Landvogt seinen Landschreiber mitnehmen solle. Es wird nun den in anderer Angelegenh^
nach Luggarus verordneten Gesandten von Zürich, Lucer», Uri und Glarus aufgetragen, zu nntersnchcn,
sich die Landschreiberund Amtleute gegen ihre Unterthanen halten, und den Landschreiberim Mainthal
nach Befinden abzusezen. Absch. 342. ü. — 60. (1598). I. Weil die ennetbirgischen Bogteien wenig ertragt
will man darauf halten, daß die Landvögte alle Frevelgeldcr und Bußen einziehen und in Rechnung bringt
wie die andern Landvögte auch thnn. 2. Gegen die Übung, daß die Landvögtc sich für die Ernennung
Statthalters einige hundert .Kronen geben lassen, die dieser dann durch Bedrüknng »nd sonst wie sich wiet^
zu verschaffen sucht, will man einschreiten.3. Die ennetbirgischen Landvögtemögen jeweilcn die Landschreib^
mit sich nehmen. Absch. 348. s. — 61. (1598). Die Gesandten von Uri machen die Anzeige, daß die dre'
Orte für ihren Landvogt zu Bellenz eine Ordnung aufgestellt haben, von der sie sich guten Erfolg versprecht
Sie werden um Mittheilnng dieser Verordnung ersucht, damit man für die gemeinen Bogteien auch eine besst
Ordnung machen könne. Ikicl. t,. — 62. (1598). Da die katholischen Orte finden, daß die Verhandlungen ^
Baden in Betreff der ennetbirgischen Landschrciber nicht richtig in die Abschiede aufgenommenworden sind,
will man ans nächster Tagsaznng die Streichungdieses Artikels verlangen. Absch. 353. g. — 66. (1596)'
Auf eine Zuschrift der Gesandten ans der Jahrrcchnnng zu Baden (S. folgenden Artikel), man möchte bezögt
der Bußen und Gefälle eine neue Ordnung aufstellen, ähnlich derjenige», welche Uri, Schwyz und U»t^
walden für ihre Bogteien erlassen haben, wird ans Ratification hin verordnet, die Landvögtc zu Lauis
Luggarus dürfen fortan keine Bußen oder Frevel vertragen, oder hinterrüks der zwei Verordneten Bere!"
barnngen über Bußen treffe»; lcztcre sollen alle Bußen und Verkommnissc in einen Urbar verzeichnen »nd ^
Gegenwart der Amtleute ans der Jahrrechnung über Alles getreue Rechnung geben und Acht haben, daß ^
.Kaminer nichts „verschine"; wenn die Amtleute sich dagegen verfehlen, sollen die Verordneten den Gesa»d^
davon Anzeige machen. Damit die Landvögte und Amtleute aus malefizischen Händeln nicht criminalischc
und auch die Landvögte zu Mendris und im Mainthal wissen, was sie zu Händen der Kammer zu verrech'^
haben, wird festgesezt, was malefizisch sein solle, nämlich Kezerei, eS sei in Glanbenssachen „oder vß ^
Eristenheit handlen", Mord, Brennen, Straßenraub, Todtschlag und Mitwirkung dabei durch Rath und
Vergiftung, falsches Zeugniß geben, Friedbrnch, Diebstahl, Meineid, Verrükcn von Marchsteinen, Über»»^'
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Allmenden und dergleichen Sache», die Leib und Leben oder Leibesstrafcn antreffen. Ferner wird verordnet,

die Landvögte zu Lanis und Lnggarns von allen Bußen nnd Vcrkoniinnissen zwei Theile haben, daraus

alle Kosten bezahlen nnd den dritten Thcil ohne Kosten oder Abzug der Obrigkeit verabfolgen sollen,

"»d daß sie gber die Buße», sie seien gütlich oder rechtlich, heimlich oder öffentlich vertragen, bei ihren Eiden

kchunng zu geben haben und keine Verehrung oder Siegelgeld vorbehalten dürfe»; sie sollen auch nicht die

Augniß haben, in Sachen, wo Einer Lcibesstrafe verdient hat nnd mit Geldstrafe gebüßt worden ist, weiter

thädigcn. Die Landvögte zu LaniS haben neben den übrigen Unkosten aus ihrem Thcil jährlich zu bezahlen:

e»> Sigrist im Spital 4 Kronen, für das Opfer an St. Lorenzentag I Krone, dem Landschreiber für die Jahr-

^chnnngsabschicde ti Kronen, dem Nachrichter für das Holz 4 Kronen. Die Amtleute haben für verlorene

Gänge und Processe nichts weiter zu fordern, sondern es soll jeder dem Landvogt über seine Arbeit eine

' wMnig zustellen, worauf ihn der Landvogt aus seinem dritten Thcil zn entschädigen hat. Der Trompeter

vom Landvogt nach Verhältniß seiner Mühe nnd gemäß Entscheid der Amtleute bezahlt werden. Die

cn»nier hat jährlich Folgendes zn bezahlen: Dem Kapuziner-- nnd dem Frauenklostcr zn Lanis je 2 Kronen,

"U Nachrichtcr 52 Krone», beiden Beiständern bei dem Criminal je 3 Kronen, dem Landvogt für den Unter-

Mt des Hausraths 20 Kronen, dem Großweibel desgleichen 10 Kronen, des Landschreibcrs Substitut das

^vhnlichc Trinkgeld mit 3 Kronen, für vierzehn Sekcl, „um jcrlichcn der Obrigkhcit gelt darin zetnn ",

^Kronen. Absch. 354. 1. — 34. (1508). Die drei Länder theilen die Verordnung mit, die sie für ihre

vgtcicn cnnct dem Gcbirg zur Sicherung ihrer dortigen Einkünfte erlassen haben nnd die Folgendes cnt-

t: Als malefizische Sachen werden erklärt Kezerci, Mord, Brennen, Straßenraub, Todtschlag, Vergiftung,

lasches Zeugniß geben, Fricdbrnch, Diebstahl, Meineid, Vcrrüken von Marchsteinen, Übernuzcn von Alpen

Allmenden, überhaupt was Leib nnd Leben betrifft; diese Sachen dürfen von den Landvögten nicht als

^"»inalisch behandelt werden; der Rath zn'Bellenz soll drei Ehrcnmänncr bezeichnen, in deren Gegenwart

^ Kommissär alle Processe formircn soll; wenn diese drei Männer glauben, daß der Amtmann in etwas

^st »uch Gebühr gehandelt habe, so sollen sie bei ihrem Eid den drei Orten davon Anzeige machen; der
^Rnicmu soll keine Gefangenen foltern, ohne vorher unparteiische Kundschaft in Gegenwart der genannten

^ Zeugen anfgenommen zu habe»; ist Einer wegen einer geringen Sache verhaftet worden, so soll der

"üinciun ihn auf Bürgschaft frei lassen; wer einen unbescholtenen Mann anklagt, der soll bestraft werden,

sich ans dem Angeschuldigten nichts erfindet, und auch alle Kosten tragen. — Diese Verordnung wird

die ennctbirgischcn Gesandten gcschikt, damit sie selbe auch dort einführen (S. de» vorgehenden Artikel),

"ch wird beschlossen, zu Lanis drei Männer zn bezeichnen, welche die Amtleute nnd die sieben Männer in

andern Bogteien beaufsichtigen, ob sie den Statuten nachkommen oder nicht, nnd bei ihren Eiden Fchlbare

Gesandten verzcigcn. Absch. 355. i. — 35. (1508). Die gegenwärtigen Landschreibcr in de» ennetbirgischen

Meie» werden ans Wvhlvcrhalten bestätigt; würde sich der eine oder andere nicht recht halten, so soll er

^sezt werden. Ibici. 1. — 3K. (1598). Die auf lezter Iahrrcchnnng vorgeschlagene Verordnung in Betreff
^ Strafe» nnd Bußen wird »ach Annahme einer von den evangelischen Orten gewünschten Modifikation,

"Vilich in der Aufzählung der malefizischen Verbrechen »ach „ Kätzerh in Glaubenssachen ald vß der

^stenhcit handle»" die Worte „in GlanbcnSsachcn" wegbleiben sollen, nnnmehr zn Kräfte» erkennt. Absch.

' ' — 37. (1590). Wälsche Sache» (Angelegenheiten der ennctbirgischcn Herrschaften) dürfen nicht mehr

n Tagsaz„„gx„ diesseits des Gebirgö gebracht werden. (S. Absch. 372. s.). — 38. (1500). Nach Verlesung
188
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der Verordnung von 1586 wider das Annehmen von Miel und Gaben und Erkaufen der Ritte und Ämt^
wird geschworen,dem dritten Artikel derselben gcnan nachzukommen. Bezüglich der andern Artikel, die zu"'
Thcil nicht gehalten werden, zum Theil aufgehoben worden sind, will mau referircn und nimmt die Sache
daher in den Abschied. Absch. 380. b. — 39. (1003). Die Unordnungen und Mängel bei den eunetbirgiscM
Jahrrechnungen sollen beseitigt werden. Absch. 404. r. — 49. (1603). Die im Jahr 1598 entworfene Ml'
ordnung über Verrechnung der Bußen und Gefälle und die der Kammer anzurechnenden Kosten, wird aus
Ratification hin für Lanis zu Kräften erkennt und in den Abschied genommen. (Vgl. Lanis Art. 82.). Absch'

502. b. — 41. (1604). Vor einigen Jahren war beschlossen worden, daß jeder Landvogt oder Gesandte zuriiü
zuweisen sei, der nicht einen Eid schwören könne, daß er seine Ernennung nicht durch Umtriebe oder Bestechu»ß
ausgewirkt habe. Da man nun aber vernommen hat, daß zuweilen nicht minder verwerfliche Mittel zn dieses
Zwek angewendetwerden, die ebenso sehr der Eidgenossenschaft Ncpntation nachtheilig sind, so wird die SaA
in den Abschied genommen. Absch. 531. cl. — 42. (l605). Erneuerung der Verordnung wider das Practicir^
für Landvogtcien und Gesandtenstcllen. (S. Absch. 567. nn.). — 43. (1606). Die Orte sollen bei den
sandten, die dieses Jahx ans den ennetbirgischen Jahrrechnnngen gewesen sind, Erkundigungen einziehen wM>
des Gerüchts, wonach sie auf diesen und den frühern Jahrrechnnngen, zuwider den Saznnge», einen Theil dek
Strafen und Bußen für sich in Anspruch genommenhätten. Über das Resultat soll zu Baden Bericht erstatte
werden, damit man die nöthigen Maßregeln treffen kann; an Zürich wird davon Mittheilnnggemacht. Absäl

605. c>. — 44. (1607). Es wird vorgebracht, in den ennetbirgischen Vogteien seien große Mißbränche
Übung gekommen, indem die Landvögte den Unterthancu allzu hohe Bnßen auflegen, weil ein Theil daM
ihnen gehört und sie darüberhiu den Rest, statt ihn de» Obrigkeiten zn verrechnen, in Sizgcld ninwandel»'
geringe Fehler werden so hoch gebüßt, daß man meinen sollte, die Kronen wachsen dort wie Laub und Grav¬
es sei zu besorgen, daß die bedrängten Unterthanen,wenn man diesem Unwesen nicht freiwillig stcnre,
Rache schreien und Übels anrichte» werden. Daher werden Schwyz und Unterwalden beauftragt, durch AM
ordnete bei den Landvögten, Beamten und überhaupt da wo sie Aufschluß zn erhalten glauben, genaue
kundigungen einzuziehen und über das Resultat zu rechter Zeit cinznberichteir, damit man auf künftiger J^'
rechuung zn Baden diesen Mißbräuchen abhelfen kann. Absch. 618. k. — 45. (1607). Da der Bericht
die Mißbräuche in den ennetbirgischen Vogteien aus Mißverständnis; statt ans die Jahrrcchnnug zu Baden a"
die ennetbirgischen Gesandten geschikt worden ist, so soll das, was daselbst verhandelt wird, ans nächster
sazung vorgebracht werden. Absch. 625. m. — 49. (1608). Es wird der Antrag gestellt, die cnnctbirgistM
Gesandten dahin zn instruiren, daß bei ihrer Ankunft die Zahl der Appellationen und der Appellanten M
Landschrciber schriftlich zugestellt werden solle, damit die Bußen nicht mehr so verthädiget werden, ferner ^
dem Gesandten von Zürich noch ein anderer Gesandter zur Austhcilung des Geldes beigeordnet,die Execut'^
der Urtheile auf das dritte Gebot nicht mit Geldstrafe, sonder» mit Gefängniß vollzogen, endlich der La>^
schafteu Statuten bereinigt und reformirt werden. Ihre Entschließungenhierüber sollen die Orte
Gesandten nachschiken. Absch. 656. n. — 47. (1608). Die Landvögtevon Mendris und aus dem Mai»^
haben der Kammer einige malefizischc Händel verrechnet und glauben, man solle ihnen diese Bußen wM'
der lhenrcn Jahre wieder verehren, wie bisher stets gebräuchlich gewesen sei. Damit die Gesandten in Zuku'^
sich zn verhalten wissen und eine Verordnung hierüber erlasse» werde, wird der Gegenstand in den Absäst^
genommen.Absch. 662.1. - 48. (1609). Den Gesandten auf künftige Jahrrechnnng sollen Vollmachten erthe^
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werden in Betreff der eingerissenen Unordnung in der Abtheilung der Bußen zwischen der Kammer und den
^»dvögten und daß den Landvögtenwieder die Bcfngniß ertheilt werde, das Tragen von Gewehren zu er¬
hüben. Absch. 713. t. — 49. (1313). Der Sazung vom Jahr 1586 über das nngöttliche Practicircn, auf
^che jeder Gesandte einen Eid zu schwören schnldig ist, soll beigefügt werden, daß in Zukunft nicht nur die

sandten, sondern auch alle Amtleute, welche de» Berathnngcn beiwohnen, einen Eid schwören sollen, daS-
was in geschlossenemRath verhandelt werde, Niemanden zu offenbaren, wie das auch zu Baden und
meisten Orten beobachtet wird. Absch. 830. a. — 59. (1614). Es hat sich unter den Gesandten eine

eunnigsvcrschiedenheit gezeigt, indem einige dafür halten, daß die Landvögtc vor Besitznahme der Vogteien
i>»e» Eid schwören sollen, weder durch Miet und Gaben noch durch andere unerlaubte Practiken zu ihrem

befördert worden zu sein, während andere für genügend halten, wenn sie die Huldigung ihren Obern

^ I e» »nd darüber eine Bescheinigung beibringen, wie es bisher auch gehalten worden sei. Man läßt es nun
dieses Jahr bei den alten Bräuchen verbleiben, verordnet aber auf Ratification hin, daß in Zukunft die

.„ Vögte (wie auch die Gesandten zu thn» schnldig sind) vor Bcsiznahme des Amts den Gesandten einen
^nilichx,, Eid leisten sollen. Absch. 865. o. — 51. (1614). Bestätigung der Verordnung wider das Practi-

um Gesandtschaften. (S. Absch. 866. Ic.). — 52. (1615). Da dem im Jahr 1586 zu Baden erlassenen
^>t, daß die Gesandte» ans die ennctbirgischcn Jahrrcchnungcn einen Eid schwören sollen, keine Miet und

^ k" anzunehmen, zu Lauis und Lnggarns bisher nachgelebt worden ist, während ans den Jahrrcchnungen
Baden ein solcher Eid nicht geleistet wird, so wird der Gegenstand in den Abschied genommenum zu cnt-

^ be», oh bio ennetbirgischen Gesandte» auch in Zukunft diesen Eid zu leisten schnldig seien oder nicht, oder
Observation zu Baden minder nöthig sei, als hier. Absch. 802. a. — 53. (1616). Die Gesandten

^ die ennetbirgischen Jahrrcchnungcn sollen auch ferner eidlich beschwören, weder Miet noch Gaben annehmen
Baden das nicht beobachtet wird, so bringt man die Sache an die Obern. Absch.

Ztti ^ (1617). Da einige Gesandten Anstand nehmen, de» Eid, wie er ihnen gemäß des badischen
^ iieds zngemnthet wird, z» schwören, wird folgende Fassung entworfen: I. Die Gesandten sollen schwören,
H^ohen Obrigkeit Lob, Nnzen »nd Ehre zu fördern, Schande und Schaden zu wenden, Jedermann gut

""d Recht zu halten, dem Armen wie dem Reichen, dem Fremde» wie dem Einheimischen,„souill
^ ^l'standt crthragcn mag", weder durch Freundschaft noch Feindschaft, Miet noch Gaben, oder um anderer

willen dazu z» verhelfen, wozu er Recht hat. Alles getreulich und ohne Gefährde.2. Sie sollen
schwören, daß sie „sollichc Ire Ritt" weder durch Practiken, Trölcrci, »och andere dergleichen verbotene
M'liche Mittel erlangt haben, und daß sie die alte Sazung bezüglich der Todtschlägerobscrvircn und

dird" 5" liberiren „sich gcwaltö anncmmen" wollen. 3. Was in versammeltemRath verhandelt
»nd dessen Veröffentlichungbedenkliche Conscquenzcn haben möchte, sollen sowohl die Amtleute, die den

^ lungen beiwohnen, als die Gesandten geheim zu halten bei ihrem Eid verbunden sein. Absch. 954. a. —
»»d Euleuerung der 1613 aufgestellten Verordnung wider das Practicircn und Trölcn um Ämter

andvogteien. Bevor die Landvögtc zu ihrer Amtsverwaltung zugelassen werden, sollen sie auf diese Ver-
"""l! schwören. sS. Absch. 957. cl.).
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2. Rechts- und Gerichtssachen, Statuten.
(S. auch allgemeine Verwaltungssachen »).

a„ Allgemeine Verordnungen. Statuten und Freiheiten der Unterthanen.

Art. 50. (1588). Den ennetbirgischen Landvögtcn wird zur Kenntniß gebracht, daß in Zukunft jeder

Appellant statt 1 Krone deren 3 zu bezahlen habe. (S. Absch. 48. m.). — 57. s1588). Anzug wegen des

Appellationsgeldes für den Landvogt und die Gesandten w. (S. Absch. 49. s.). — 58. (1589). Schwpz »»b

Zug bringen vor, vor einigen Jahren habe man denen von Luggarus bewilligt, sieben Männer zu erwähle»,

welche deni Landvogt beim Nechtsprechen behülflich sein sollen, nun habe» ans lezter Tagsaznng Abgeordnete

der Landschaft Lauis ein gleiches Begehren gestellt; Schwyz und Zug finden aber, daß solches den Eidgenosse»

an ihren Freiheiten und Gerechtigkeiten und den Landvögten an ihrer Gewalt Abbruch thne, und beantrage»

daher, nicht nur die von Lauis abzuweisen, sondern auch die von der Landschaft Luggarus erwählten siebe»

Männer, kraft Vorbehalts, wieder abzusezen und die Landvögte wie von Alters her regieren zu lassen, de»»

je mehr Freiheiten man den Unterthanen gebe, desto mehr wollen sie haben. Wird in den Abschied genomi»»»'

Absch. 85. d. — 50. (1589). Der erneuerte Antrag, zu Luggarus und in den andern ennetbirgischen Herl'

schaften jene sieben Männer wieder abzuschaffen, welche neben und mit dem Landvogt in de» meisten Geschäfte»

handeln, wird zum Beschluß erhoben; zugleich werde» Uri und Unterwalden beauftragt, eine Verordnung Z»

entwerfen, wie die ennetbirgischen Landvögte sich in Zukunft gegen die Unterthanen zu verhalten haben, da»»k

Übergriffe verhütet werden. Absch. 191. ll'. — K0. (1599). Weil abermals einige Parteien ans den en»»^

birgischen Vogteien »ach Baden gekommen sind, um hier statt ans den dortigen Jahrrechnnngen ihre Anstä»i>»

entscheiden zu lassen, so wird beschlossen, in Zukunft dürfe kein Ort mehr eine solche Partei anhören; »»^

solchen Parteien soll es gestattet sein, welche zwischen den ennetbirgischen Jahrrechnungen und den Tagsaznng»»

diesseits des Gebirgs zu appelliren wünschen. Absch. 138. o. — kl. (1599). Das Verbot gegen das B»»'

bringen von Klagen bei den Orten ohne vorherige Anzeige an die Gegenpartei wird erneuert. (S. Abs^'

138. ß.). — K2. (1593). Da man in Erfahrung gebracht hat, daß solche, die in ihren Nechtshändeln d>»

Stimmen von sieben Orten, als der Mehrheit, ausgebracht haben, in der Regel sich an die übrigen O»i»

nicht mehr wenden, so wird auf Ratification hin verordnet, in Zukunft sollen spänige Parteien schuldig s»»''

alle regierenden Orte zu besuchen. Absch. 233. Ii. — k!!. (1594). Hauptmann Grüninger und Michael Strick»»'

beide Landschreiber von Uri, sowie Schreiber Käs haben sich hieher nach Lanis verfügt, um zu fürsprechcn, und b»'

gehren nun zuwissen, warum ihnen das verwehrt werde, da nach uraltem Brauch nicht allein zu Lauis und Lugga»»^

sondern auch zu Baden und an andern Orten deutsche Redner ans Zürich, Uri, Schwyz, Unterwalden, Gla»»^

und Basel gebraucht werden; man möchte ihnen mittheilen, was man gegen sie zu klagen habe, damit sie »

rechtfertigen können; übrigens seien sie aus einem uralten Ort der Eidgenossenschaft, das hier so viel <i»

regieren habe, als ein anderes Ort. Da nun zwar keine Klagen gegen sie vorliegen, man aber weiß, daß ^

Landesfürsprecher sich über die deutschen Redner beschweren, weil gerade ans den Jahrrechnnngen der b»ß»

Verdienst ist, so wird die Sache ml instruemlum genommen. Absch. 281. 1>. — K4. (1594). Schwyz ^

den Anzug, daß es mit den Strafen in den ennetbirgischen Herrschaften unrecht zugehe, indem die Untertha»»"

durch die Landvögte und die eidgenössischen Gesandten allzu hoch bestraft werden, daher es gut wäre, >»»"''

man sich an die Statuten halten und der Obrigkeit die Strafen verrechnen würde, der sie gebühren; »"

leztes Jahr sei Jemand um 1999 Kronen bestraft worden, wovon aber in der Eidgenossen Kammer nur "
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fronen geflossen seien, indem die Gesandten 300 Krvnen unter sich verthcilt haben, was wider Statuten und

^Zungen sei. Nachdem man dieses mit Bedauern vernommen, wird jedes Ort beauftragt, über den Sach¬

verhalt genaue Erkundigungen einzuziehen, um ans einer künftigen Tagsaznng eine Ordnung aufstellen zu

Wien, wie die ennetbirgischen Landvögte und Gesandten sich bezüglich der Strafen zu verhalten haben. Absch.

262. <z. — <4595). Weil bisher die Unterthancn ihrer Processe wegen in große Kosten und Aufregung

gekommen sind, indem sie sich mit den ans den hiesigen Iahrrechnnngcn erlassenen Urtheilcn und Erkanntnissen

"'cht begnügten, sondern ans die Tagsazungen zu Bade» und auch in die Orte „größlct" (geritten) sind, so wird

"''rortmet, in Zukunft soll verboten sein, Ncchtshändel »ach Baden zu ziehen, vielmehr soll es gänzlich bei dem

^»'bleiben, was hier gesprochen wird. Das wird zum Verhalt in den Abschied genommen. Absch. 282. a. —
' (1695). Da einige nnrnhige Trölcr ans den ennetbirgischen Vogteicn, gegen alle Verbote und LandeS-

^ch'ung und hinterrüks der Landvögte, in die Orte kommen nnd zn Processen ansreizen, so soll ans nächster

"g(oz?lng zn Baden darüber ernstlich berathschlagt werden. Absch. 289. Ii. — 07. (1597). Dem eingerissenen

'»brauch, daß zum Tode vernrtheilte Verbrecher nach dem Urlhcil wieder „ansgcbittet" werden, will man in

^"kunft die. nöthigcn Schranken sezcn. Absch. 328. e. — (»8. (1597). In Zukunft sollen wälsche Parteien,

sie nicht Beschwerden vorzubringen haben, die ans die Tagsazungen diesseits des Gcbirgs gehören, znrük-

^lvicsen werden. (S. Absch. 330. p.). — Kl). (1597). In Bezug ans die Ncchtshändel aus den ennetbirgischen

^trschaften, welche meistens zn Uri verglichen werden, wird beschlossen, es soll kein Ort die Befugnis? haben,

Parteien zn vcrthädigcn, vielmehr jedes dieselben auch an die andern Orte weisen, damit Niemand sich

beklagen habe. Absch. 334. k. — 70. (1597). Ans den Antrag von Zug wird beschlossen, die Gesandten

""'h Luggarns sollen die den Landvögten zu Lauis nnd Luggarns bcigcgebene» sieben Männer abschaffen, da-

der Landvogt alle Gewalt habe, im Namen der Eidgenossen zu regieren. Absch. 342. g. — 71. (1597).

" bie Parteien mit ihrem Herauslaufen in die Orte einander in große Kosten bringen nnd schließlich zu

»ndc richten, so soll Uri dergleichen in die Orte laufende Parteien abweisen nnd heimzukehren ermahnen.

p. __ 72. (igyg). Nmh der üblichen Verlesung der LandcSordnnng vom 2. Octobcr 1580 wider das

'ölwerk und nngöttlichc Ncchtcrkanfcn bemerkt der Gesandte LnccrnS, wie der 0. Artikel sage, daß die civi-

Appellationen vor die hierscitigen Gesandten gehören, bei deren Erkanntnisscn cö verbleiben soll, und

" sie nicht nach Baden oder andcrstwohin gezogen werden mögen, außer wenn Jemand in seinen? Rechte

'"'eilt worden sei nnd neue Nechtsamen vorweisen könne; diesen? Artikel »verde nicht allein durch die Untcr-

"en, sondern selbst ans den badischen Tagleistnngcn zuwider gehandelt, was nicht nur den Obrigkeiten zur

'eniernng gereiche, sondern auch den gemeinen Mann in große Kosten und andere Weitläufigkeiten führe.

^»>»ach wird auf Ratification hin einstimmig die Verordnung gnt geheißen, daß fürderhin jede Erkanntniß
ennetbirgischen Gesandten rechtskräftig sein solle nnd nur in obgcnanntc» Fällen andcrstwohin gezogen

e" könne; imnierhin aber darf n»r mit Einwilligung des Landvogts nnd unter Vcrkündnng an die Gcgen-

e' die Sache von Ort zn Ort gebracht, nicht aber in den Orten oder zn Baden erörtert, sondern sie muß

^ cr ans eine ennctbirgische Jahrrechnnng gewiesen »nd hier entschieden werden. Absch. 058. I>. — 73. (1008).

»lit ""gezogen, daß das Verbreche?? der Blutschande gar häufig vorkomme, aber von den Landvögten nur
geringe,, Geldstrafe?? gebüßt »verde, nnd daß auch andere malefizischc Händel hinterrüks der zun? Criniinal

ordneten Beiständer abgemacht und vcrthädiget »verde??, nnd zwar dcßhalb, weil gemäß Verordnung die

' dögte von allen Bußen zwei Theile erhalten, hingegen die Kosten über sich nehmen müssen, weßwegcn sie
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zu Vermeidung von Kosten mit den Fehlbare» nicht nach Verdienen procediren, sondern sie zu geringen Geld'
strafen Verfällen. Daher wird nun erkannt: Blutschande, die malefizisch ist und das Leben verwirkt, wenn sie
in einem nähern als dem dritten Grad verübt wird, so wie auch andere malefizischeHändel dürfen in Zukunft
von den Laudvögteu nicht verthädiget, sondern sollen nach Verdienen bestraft werden; falls aber die Landvögte
hiergegen handeln, sollen die Gesandten ermächtigt sein, solche Verkommnisse aufzuheben und mit den Fehlbare»
nach Gebühr und Form Rechtens zu verfahren. Damit solche Ungebühr abgeschafft und gute Justiz gehalten
werde, soll jeder Gesandte sogleich nach seiner Heimkehr bei seinen Obern die Ratification dieses Beschlusses
auswirken, auf daß den Amtleuten in Lanis und in den übrigen Vogteie» der Befehl ^n dessen Pnblicatio»
ertheilt werden kann. Ibiä. ä. — 74. (1608). Schultheiß Schürpf erinnert abermals an die eingerissene»
große» Mißbräuche und wie die Communen gar seltsame, einander widersprechende Statuten haben, welche sie
dem Landvogt, wenn er etwas Gutes und Nüzliches vornehmen will, entgegenhalten, ferner wie die Unter-
thanen „-mit großen übernntzigen Zinßen vnd daruff volgenden Gysselbotten" erbärmlich beladen seien. Daher
wird Zürich, Lucern, Uri und Schwyz aufgetragen,Gesandte zu ernennen, welche entweder die Statuten und alle
zur Sache gehörenden Schriften zum Untersuch heraus begehren oder selbst in die Vogteien reisen sollen, um gute
Ordnung und Abschaffung dieser Mißbräuche herbeizuführen. Absch. 059. t. — 75. (1009). Leztes Jahr wurde
verabschiedet, es soll eine Ordnung gemacht werden, wer die Kosten bei Appellationen bezahlen solle, wenn der
Landvogt Unterthane» unverdienter Weise bestraft habe, weil diese bisher immer des Landvogts Nepntatio»
halber aufgehobenworden seien. Es ist nun einhellig angesehen worden, die Gesandten sollen in solchen Fälle»
mächtig sein, die Landvögte zu Abtragung solcher Kosten, je »ach Gestalt der Sache, anzuhalten. Es könnte
auch vorkommen, daß ein Landvogt dermaßen ungebührlich gegen die Unterthanen procedirte, daß die Gesandte»
alsdann denselben zu bestrafen wohl befugt seien. Der Baslcr Gesandte nimmt dies zum Bericht in de»
Abschied. Absch. 895». Ic. — 76. (1009). Wegen der großen Unordnung, welche abermals bei den Appellatione»
und Citationen in Rechtshändeln eingerissen ist, indem Einzelne ohne Vorwissen ihrer Gegenpartei in die Orte
laufen, beschließen die katholischen Orte, jedes Ort soll seine Gesandten aus künftigen Tag zu Baden mit de»
nöthigen Instructionenversehen, mit gemeinen Orten über die Mittel zur Abhülfe sich zu berathen, namentlich,
daß für die Appellationen eine gewisse Frist festgesezt und bestimmt werde, in welcher Reihenfolge die Orte
von den Parteien z» besuchen seien. Absch. 713. i. 77. (1010). Zürich macht Anzug, es komme oft vor,
daß solche, welchen ein durch die Gesandten erlassenes Urtheil nicht gefällt, in die Orte kehren und ihre Oege»'
Partei entweder gar nicht oder zu einer ungelegenen Zeit dahin citiren, woraus Urtheile erfolgen, welche ei»'
ander widersprechen, und daß solche Parteien, wenn sie die Mehrheit der Stimmen erlangt haben, die übrige»
Orte nicht mehr besuchen; es sei nun durchaus »öthig, diesem Übel für die Zukunft zu begegnen. The>^
wegen ungleicher Meinung, theils wegen Mangel an Instructionenwird der Anzug in den Abschied genon»»e»
und den Landvögtenzu Lanis und Luggarns aufgetragen, zu berichte», was dießfalls die Statuten verordne»
Absch. 742. e. — 78. (1312). In Betreff des wiederholte» Anzugs, wie dringend nöthig es wäre, die St»'
tuten und Freiheiten der ennetbirgischen Unterthanen zu durchsehen und zu reformiren, sollen die Gesandt
nach Baden instrnirt werden, damit diese Reformation zu Staude komme, und soll alt-Landvogt Brandenberg
nebst noch einem Deputirten dahin abgefertigt werden. Absch. 797. e. — 79. (1KI2). Da seit einiger
Klage geführt wird, daß die Unterthanen Privilegien und Freiheiten vorschüzen und dadurch sich dem Gehörs»'"
gegen die Landvögte zu entziehen suchen, was diesen zum Despect und zur Schmälerung ihres Ansehens ge-
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^lcht; da zudem diese Freiheileu sich os! widerspreche» und man ihre Anthenticität zu bezweifelnGrund hat,
""ch wenn sie in die Statuten eingetragen wären, so wird für rathsam erachtet, für diese Sache eine eigene
^ugsazmig abzuhalten, auf welcher die Freiheiten und Statuten in Original vorzuweisen, genau zu prüfen
und die nicht aufgelegten oder vorenthaltenen zu annulliren sind. Hiefür wird auf den 21. October ein Tag
^ch Baden angcsezt, wo Abgeordneteder vier Nogtcicn sich eiuznfindenhaben. Absch. 803. b. — 80. (1612).

Gesandten sind instrnirt, „die Sache der Fischen und Postieren wieder abzuschaffen", da dadurch fast alle
^'iche aus dein Land verkauft und der Landschaftviel entzogen werde. Inzwischen langt ein Befehl auS
Baden ein, daß alle Cominunitätc» in de» vier Bogtcicn de» 21. Oetober zu Baden erscheinen sollen, behufs
Boruahuic einer durchgreifenden Revision ihrer Statuten. Das wird nun in den Abschied geuoinnicn, um die
Obrigkeiten dahin zg vermögen, daß sie aus Gnade den armen Landschaften diese großen Kosten ersparen und

Gesandtenauf die nächste Jahrrcchnungdarüber Befehle erlheilen, indem man dafür hält, daß diese viel
^sserc Gelegenheit haben, bei den Borgcscztcn nud beim gemeinen Mann die nöthigcn Informationen einzu¬
gehen, „in das Rüzliche in den Statuten bleiben zu lassen und daö Schädliche z» verbessern.Übrigens wird
b'e Äachc „der Fischen oder Postieren" verschoben,ebenso jene betreffend die sieben Männer oder Mitrichter.

indcß die Ober» gefunden haben, daß der Gemeinde allhicr „das Jncant" der Fische jährlich bei 133
^'onen ertragen möge, will man ihnen anempfehlen, die Hälfte dem Amt, die andere Hälfte der Gemeinde
g^vinincn zu lasse», damit der Landvvgt und die Amtleute desto weniger sich zu beklagen haben. Jedes Ort
gh seine Stimme bezüglich des Antrags, die Landschaft der Tagsaznng zu Baden zu überheben, nach Zürich
Aue», dieses den Commnnitäte» die Antwort mittheilen kann und der Termin nicht versäumt werde.

Ach. 805. e. — 8k. (1612). Gemäß Instruction werden die Untcrthanen der Bogtcicn Lanis, Lnggarus und
^»thal (die von Mcndris haben sich schriftlich entschuldiget, da sie keine besonder» Freiheiten und Privi»

h'ku hnbcn und de» Landvogt „für ihr Haupt ohne alles Mittel" erkennen) vor die Bersaminlnng berufen,
Statuten, erthciltcn Gnaden, alten und neuen Freiheiten untersucht und die mündlichen Berichte der Ab-

Ebneten der Communitäten angehört. Bei denen von Lanis wird nichts gefunden, das den regierenden
Aen nachthcilig ist, wcßhalb man ihnen Alles bestätiget; sie werden aber neuerdings ermahnt, wenn ein
udvvgt Sturm läuten lasse, gcflisscner als bisher und bei Strafe des Meineids sich finden zu lassen und

gMaufcn, bei Stcrbensläufcn bessere Ordnung zu schaffen nud nebe» der »»sauber» Herberge auch eine
"bcrc einzurichten, bei Anlegung der Stenern den Laudvogt beiwohnenzu lassen. Ebenso werden auch denen
" ^uggarus diese drei Artikel zu Sinn gelegt mit der Ermahnnng, ihre Landvögte in gebührendemNcspect

halten, worauf auch ihre Statuten und Privilegien gut geheißen und bekräftiget werden. Einigen Ge
. tei, ^'scheint daS Statut, daß wenn Einer einen Andern heimlich verklage, die Obrigkeit, wenn der Be»
'Pe ^ begehre, den Kläger nennen und stellen müsse, nud daß, wenn der Kläger die Klage im Rechten nicht
^>sen könne, er bestraft werde» solle, ziemlich hart, weßhalb sie cS zum Entscheid ihrer Obern in den Ab-

begehren. Denen von Berzasca,Brissago und Gambarogno werden ihre Sachen ebenfalls gut geheißen

thü Anhang, daß in Zukunft ihre Potestatc, gleich wie andere Amtleute, dem Landvogt die Huldigung
" sollen. Die von Brissago bitten, man möchte ihnen de» Brief, von welchen die Bacciochi bei den be-

ihr ^ ^"ruhen aus Zorn daö Siegel abgerissen haben, wieder mit dem Siegel corroboriren, indem derselbe
^ Privilegien enthalte. Die Gesandten über daS Gebirg sollen daher beaustragtwerden, die Sache zu
Kuchen und, wenn dem also ist, den Brief zu Baden wieder besiegeln zu lassen. Auch denen anS dem
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Mainthal werden ihre Statuten und Freiheiten, deren nicht viele sind, gutgeheißen, wobei ihnen ernstlich ein¬

geschärft wird, dieselben nicht zu mißbrauchen, indem mau sich vorbehalte, nach Gutfinden dieselben zu ändern,

zu mindern oder gar aufzuheben. Absch. 812. e. — 82. (1814). Da die Mitrichter nicht allein der regierenden

Orte Stimme», sondern auch den Urtheilen der Landvögte nicht nachkommen wollen, so soll jedes Ort seinen

Gesandten auf künftigen Tag Gewalt ertheilen, Abhülfe zu schaffen. Absch. 853. c. — 83. (1814). Streitige

Parteien sollen nicht mehr in den Orten angehört, sondern direct auf die Jahrrechnungen gewiesen werden.

Iditi. cl. — 84. (1814). Weil es sich zeigt, daß die sieben Mitrichter ihre Gewalt mißbrauchen und sich Z»

viel anmaßen, so daß die Autorität der Laudvögte sowohl als der Obrigkeiten gemindert wird, soll jedes Ort

seinen Gesandten nach Baden Instructionen für Aufhebung des Mißbrauchs ertheilen. Absch. 884. 8. — 85-

(1814). Der Beschluß, daß die Obrigkeiten den nach Ortsstimmen laufenden Parteien aus den gemeine»

Vogteien keine Audienz mehr geben, sondern sie auf die Jahrrechnmigen weisen sollen, wird instructionsgeinäß

erneuert. (Brgl. Deutsche gemeine Vogt., Art. 24). Absch. 888. o. — 80. (1818). Auf die Wahrnehmung,

daß Einige aus den eidgenössischen Orten in den Landschaften Lanis, Luggarus und Mainthal ablöslichc Hand¬

schriften (Gülten) zu einem Zins von 8 Procent aufrichten, was den Decreten entgegen ist, wird die Frage,

ob diese Decrete nur die Unterthanen oder aber auch die „oberkeitlichen regierenden Orth" angehen, zum Ent¬

scheid in den Abschied genommen. Absch. 825. «I. — 87. (1816). Es hat sich der Mißbrauch eingcschliche»,

daß auf liegende Güter größere Summen, als sie Werth sind, geliehen werden und daß demnach die Besizee

„ein wuocherlichen Jntereß" ziehen, der größer ist, als sonst das Hauptgnt ertragen möchte. Da man dieses

sehr bedenklich findet und ans den stets vorkommenden Händeln wahrnimmt, daß der Arme dadurch Höchts

geschädiget wird, so wird die Sache nU rvieronäum genommen. UM. e.

1>. Banditen, bezügliche Unterhandlungen mit Mayland.

Art. 88. (1587). Jedes Ort soll seine Boten nach Baden über die Klagen instruiren, daß in den en»cl-

birgischen Vogteien bald Niemand mehr vor den Banditen sicher sei. Auch der spanische Ambassador wünscht,

daß man sichernde Maßregeln treffe. Absch. 18. I. — 89. (1587). Die Beschlüsse in Betreff .der mayländische»

Banditen werden bestätiget. (S. Absch. 18. u.). — 98. (1588). Auf den Vorschlag des Gubernators

Mayland für Abschließnng einer Übereinkunft über die Behandlung der ans beidseitigem Gebiete sich a»s'

haltenden Straßenräuber, Banditen und Mörder werden Uri, Schwyz und Nidwalde» mit der Einleitung dee

daherigen Unterhandlungen beauftragt. (S. Absch. 85. n.). — 91. (1588). Man hält für nöthig, eine Ver¬

ordnung über die verrufenen Banditen zu erlassen, ans daß dieselben aus den ennetbirgischen Landschaften ver¬

trieben werden und keine Unterkunft mehr bei den Unterthanen finden. Diese Verordnung lautet: Fürderhi»

ist jeder Untertha» verpflichtet, so bald er einen Banditen sieht oder von einem etwas weiß, und wäre es

auch sein Vater, Bruder oder Verwandter, beförderlich dem Consul davon Anzeige zu machen; alsdann

der Consul bei höchster Buße Jedermann in seiner Commune, auch die nächsten Consuln und Commnnen, »»!'

mahnen und je Einer dem Andern helfen und Leib und Leben daran sezen, um diesen Banditen lebend odce

todt einzubringen; die vier Landesfürsprecher sind schuldig, nach erhaltener Anzeige durch den Landvogt Alles

anfznmahnen; sollte Jcniand dieser Verordnung nicht nachkommen, so soll er als meineidig erklärt und Z"

keinem Amt mehr zugelassen werden und zu einer Buße von 100 Kronen zu Händen der Kammer verfalle"

sein. Zu mehrerer Bekräftigung wird diese Sazung in den Abschied genommen. Absch. 100. i. — 92. (15^)'

Anzeige, daß sich über hundert bewaffnete Banditen in einem alten Schlosse ans mayländischem Gebiet, ew"
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Zwei Stunde» von LauiS am See verschanzt haben und von dort ans die Umgegend beschädigen, und Antrag,
wit dem Herzog von Mahland über gemeinsamesVorgehen gegen dieselben sich zn verständigen. (S. Absch.
^1- __ (1589). Auf künftigen Tag zn Baden sollen die Gesandte» instrnirt werden über die

und Weise der Liberirung von Todtschlägcrn in den cnnetbirgischcn Vogteien. (S. Absch. 104. e.). —
^ (1590). Mahland wünscht Abschließung einer Übereinkunftüber gegenseitige Auslieferung von Übelthätern.
(S. Absch. 1Z8. t.). — 95. (1590). Die Gesandten zn LaniS hatten am 10. Juli an den Gnbcrnatorvon
Mahland ein Schreiben erlassen bezüglich der Banditen, welche sich an den Gränzen aufhalten, damit Maß-
^geln gegen dieselben vereinbart werden. Die hierauf erfolgte Antwort des GubernatorS vom 16. Juli und
^>ue Zusicherung, allen Ernst anwenden und dem Gnbcrnator zn Como bezügliche Weisungen ertheilen zu
wollen, wird in den Abschied genommen. Absch. 139. n. — 9K. (1590). Die Verordnung, daß die Gesandten

den cnnetbirgischcn Tagsaznngen nicht die Befngniß haben sollen, Banditen zu libcriren oder ihnen Geleit
z" geben, wird erneuert. (S. Absch. 144.1.). — 97. (1590). Uri wird beauftragt, die Verordnung in Betreff
^ Banditen in den ennetbirgischen Herrschaften in Vollziehung zu sezcn. Absch. 146. e. — 98. (1590).
^gen der in de» ennetbirgischen Vogteien umhcrstrcifendcnBanditen soll Uri an die Vündner schreiben, den¬
selben keinen Aufenthalt zu geben. Absch. 157. i.— 99. (1591). Ans den Wunsch des spanischen Ambassadors
Wird der Landvogt von Lauis beauftragt, mit dem Gnbcrnatorzu Mahland sich über Maßregeln gegen die

"nditen zu verständigen. (S. Absch. 169. b.). — 109. (1591). In Folge ernster Beschwerden des spanischen
wbassadors wird an alle Landvögte die Weisung erlassen, die Räuber und Banditen sogleich auS ihren Land¬

schaften z» vertreiben; dabei dürfe jede Partei der andern Gebiet bis auf sechs Meilen betreten, jedoch un-
^chadct der beidseitigen Freiheiten. Dieses soll alle drei Jahre erneuert werden. (S. Absch. 187. c.). —

(1592). Über daö Begehren des spanischen AmbassadorSin Betreff der Banditen sollen die Gesandten
""s nächste Tagsaznng instrnirt werden. Absch. 190. g. — 102. (1592). Verkommnißzwischen den XII Orten
W'd dein Gnbcrnatorvon Mahland für Ausrottung der ans beidseitigem Gebiet sich aufhaltenden Banditen,

^bsch. i-i5. <>.). — 109. ( 1592). Der mahländischc Bandit Johann Paul Tavalla hat wider alle der
onditen wegen erlassenen Saznngcn und entgegen der kürzlich mit Mahland aufgerichtetenCapitulation zu
ade» sich sicheres Geleit zn verschaffen gewußt. Da nun derselbe ans inendrisischem Gebiet einen Mord

gongen und zndcm den Priester Josef von Campiglivne öffentlich umgebrachthat, so wird er auS allen vier
Kleien verbannt und dem eine Belohnung von 100 Kronen zugesichert, welcher ihn umbringen würde. Der
Schluß >vird zu weiterem Verhalt in de» Abschied genommen. Absch. 209. e. — 104. (1592). Auf eine
kschwerde des spanischen AmbassadorSüber die fortdauerndenFrevel der Banditen werden die nöthigen Vor¬

ginge» dagegen getroffen. (S. Absch. 220. l>.). — 105. (1593). Verhandlungen mit dem Gnbcrnatorvon
ahland z» Vereinbarung gemeinsamerMaßregeln zn gegenseitiger Vertreibungder Banditen. (S. Absch.
^ !>-)> — 10k. (1595). Der spanische Gesandte legt de» Entwurf einer Übereinkunft vor zwischen dem
c»c>t zu Mahland und der Eidgenossenschaft über gegenseitige Bestrafung der Straßenränder. (S. Absch.
7- k.). _ in? ii5g5). Nach Berlcsnng einer Zuschrift aus Lnggarus betreffs der Banditen zu Brissago

^ des Salzhandels mit Mahland wird gefunden, im Proceß mit den Banditen habe der Landvogt bisher
^ bvllkoimneucn Zufriedenheit gehandelt; er soll ihn fortsczcn, wobei man ihn des Schnzcs versichere, indem

' 'h>> in, Nothfall mit zuverlässige» Leuten aus Livinen nntcrstüzcn werde; ans nächster allgemeinenTag-
^wg zu Baden sollen dann Maßregeln getroffen werden, damit de» Banditen kein Geleit mehr gegeben und

189
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Übertreter, namentlich solche, welche ihnen Unterschlauf gewähren, strenge bestraft werden; zndein soll mit bei»

spanischen Ambassador Nüksprache genommen werden, damit auch die Mayländer den Banditen keinen Borschs

thun. Absch. 279. n. — 108. (1595). Welches Ort seinen Gesandten keine Instructionen der gestellten Orb'

nnng der Banditen halber nach Lanis mitgegeben hat, soll es nachträglich tlmn. Absch. 281. «. — 109. (1595).

Vereinbarung von Artikeln mit dem spanischen Gesandten bezüglich der beidseitigen Verfolgung und Berechtigung

der Banditen auf mayländischem und eidgenössischem Gebiet. (S. Absch. 283. s.). — 110. (1595). Da NN'

geachtet der erlassenen Beschlüsse, daß weder die Gesandten »och die ennetbirgischen Landvögte einen Bandiü"

zu liberiren die Vollmacht haben sollen und daß die Betreffenden sich an die Orte zu wenden haben, solA

Liberationsfälle dennoch wieder vorgekommen sind, so werden der alt-Landvogt von Lanis zur Verantwortung

und der Landschreiber daselbst zur Einvernahme bezüglich der 1000 Kronen Strafgeld nach Baden citiU

Ikiä. p. — III. (1596). Auf nächste Tagsaznng zu Baden sollen endlich die nöthigen Instructionen bezügl^

der projectirten Übereinkunft mit Moyland über Ausrottung der Banditen und Bestrafung der Straßenrän^

ertheilt werden. Absch. 295. k. — 112. (1596). Dem spanischen Gesandten wird der Entwurf zu einein

acht Artikeln bestehenden Vertrag mit Moyland über gegenseitige Vertreibung und Ausrottung der Banditen

Straßenränder und Mörder mitgetheilt, damit er dessen Ratification durch den Gnbernator auswirke. (S. Abs^

296. k.). — 113. (1596). Antrag des spanischen Gesandten zu Erncnernng des Verkommnisses wegen gege"

seitiger Verfolgung und Bestrafung der Übelthäter. (S. Absch. 305. 1>.). — 114. (1596). Verhandlung

dem spanischen Ambassador über Verfolgung und Bestrafung der Banditen. (S. Absch. 307. a.). — 1^

(1596). Der mayländische Gesandte legt einen neuen Entwurf zu einer Capitulation bezüglich der Bandit

vor, der in vier Artikeln besteht, nebst einer Aufzählung der Verbrechen, die gemäß dieser Capitulation z» ^

strafen sind. Ikicl. gg. — 116. (1597). Verhandlung mit dem mayländischen Gesandten wegen der a»

Gränzen sich herumtreibenden Banditen. (S. Absch. 330. ct.). — 117. (1597). Ans die Vorstellung des

nischen Ambassadors, der Vertrag von 1592 über Ausrottung der Banditen sollte erneuert werden, tm'rd^

die Gesandten über das Gebirg mit den dahcrigen Unterhandlungen beauftragt. (S. Absch. 342. e.)>

118. (1597). Kraft der von den Gesandte» der XII Orte zu Baden erhaltenen Vollmacht wird die Überein

knnft wegen der Banditen mit Kaspar von Castiglia, dem Ambassador und geheimen Secrctär des GnberN"

tors von Moyland, ans drei Jahre abgeschlossen, besiegelt und unterschrieben, nur Uri stimmt nicht dB''

Die Artikel werde» zur Pnblication in alle vier Vogteicn geschikt mit der Erläuterung, daß man, wen» ^

Bandit, der sich durch Umbringen eines andern Banditen ledig gemacht hat, später sich wieder vergehen wü^

ihm die alten und die neuen Vergehen zusammenrechnen und weiter als die sechs Meilen nachjage» wcr^'

Absch. 344. <1. — 119. (1598). Zürich meldet, seine Gesandten haben über das Banditenwesen in den

birgischen Vogtcien genauen Untersuch angestellt, und beantragt gemeinsame Besprechung von Maßregeln

die wälschen und deutschen Bettler, damit die Untcrthanen vor ihnen geschüzt werden, unter Zusicherung

möglichsten Mitwirkung. Davon wird jedem Ort Mittheilnng gemacht. Absch. 348. n. — 120. (1598). ^

erneuerte Anregung des spanischen Ambassadors wird der zwischen den ennetbirgischen Gesandten n»d ^
mayländischen Abgeordneten verabredete Entwurf einer Capitulation in Betreff der Banditen in den Abs^

genommen, weil einige Artikel noch genauer gefaßt werde» müssen. Ikicl. cl. — 121. (1598). Unterhandln"^

mit Moyland wegen des Verbots der Korn- und Weinansfnhr und einer Übereinkunft über Vertreibung ^

Banditen. Verlegung der sich ans mehr als 5000 Krone» belaufenden Koste» des Bacüochische» »nd
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"aidische,, Handels aus die vier Landschaften. (S. Absch. 365. o.). — 122. (1599). Ans den Bericht, daß die
Lauis und Mendris nin Nachlaß der ihnen auferlegten Kosten in dein Handel wegen der Banditen nach¬

suchen, während die von LnggarnS und Mainthal ihr Vetrcffniß bereits bezahlt haben, wird an die Landvögte
Lanis und Mendris geschrieben, sie sollen für die Bezahlung der ihren Landschaften auferlegten Raten

^vgen, indem Ungehorsame der Eidgenossen Ungnade und Strafe zn gewärtigen hätten. Absch. 372. g. —
123. (1604). Da einige wegen Mordthatenaus den ennetbirgischcn HerrschaftenVerbannte in Mayland ge-
'""gen sjzen sollen, wird der Gubcrnator ersucht, denselben den verdienten Lohn zu Thcil werden zn lassen,
dainit sie keine Gelegenheit mehr habe», Böses zu thnn. Absch. 525. o. — 12t. (1612). Den Landvögten soll
^ scharfe Befehl erthcilt werden, eifriger und ernsthafter als bisher gegen die Banditen vorzugehen und auf
^ Mayländer Ermahnen Jagd ans sie zu mache». (S. Absch. 797. o.). — 125. (1614). Da in diesen
"gteicn die Banditen sich wieder einniste» und erst kürzlich Einer im Palast dcö Landvogts zu Lauis er?

chchsen worden sein soll, so sollen die Gesandten nach Baden instruirt werden, dießfallS Einsehen zn schaffen,
bsch- 650. i. — 126. (1014). Zn Abschaffung des ungebührlichen Wesens der Banditen wird beschlossen,alle

k" Büchsen, große und kleine Rohre sollen bei höchster Strafe und Ungnade verboten sein; an den Gnber-
z» Mayland will man das Gesuch richten, bei der früher der Banditen halber abgeschlossenen Capitu-

^u zn verbleiben, gemäß welcher man einander gegenseitig die Banditen ausliefern soll, auch soll-man den
rdnial zu Mayland freundlich ersuchen, ans seinem an die eidgenössischen Vogteien gränzcnden Gebiete

"uditen nicht zn dulden. Und weil der Graf von „Vinccrcato" (Vimercato) viel dergleichen Unheil anrichtet,
^ ihm das ertheilte Geleit anfgckündet. Endlich wird dem Landvogt zu Lanis befohlen, diesen Ber¬
gungen pünktlich nachzukommen und dem Gorino unter Androhung höchster Strafe zu intimiren, daß er sich

^ auf weitere Verfügung in den Orten aufhalten soll. Absch. 853. Ii. — 127. (1614). Der Gubcrnator
" Mayland hat sich bereit erklärt, das Vcrkommnißüber Vertreibung der Banditen zu erneuern. (S. Absch.

128. (1614). Die zwischen dem HanS und Herzogthnm Mayland und de» XII Orten in Betreff
^ Banditen früher aufgerichtete Capitnlation wird beiderseits neuerdings bestätiget; die beiden Originalbricfe
^den besiegelt, der eine dem Gubcrnator, der andere Zürich zu Aller Händen zugestellt und eine Abschrift

°u»etbirgische» Gesandten zur Pnblication zugeschikt.Absch. 866. b. — 120. (1614). Der spanische Am-
Isador Casale meldet in einer Zuschrift, der Rath zu Mayland finde den Artikel in der wegen der Banditen
lgersilMeu Capitnlation, durch welchen den ausländischenBanditen dreißig italienische Meilen von dem
zeitigen Gebiet zu wohnen auferlegt wird, zn weitgehend, indem auch die Stadt Mayland darin begriffen

»nd erachte eine Entfernung von fünfzehn Meilen für genügend; er begehrt, daß der Vertrag in diesem

cht "^"ändert und der Tag festgesezt werde, wann die Capitnlation in de» ennetbirgischcn Vogteien pnbli-
(verde» solle. Man findet das Begehren nicht unziemlich, daher die dreißig in fünfzehn wälsche Meilen

g^ndert werde»; der Tag für die Pnblication wird ans Michaeli angesezt. Absch. 875. 6.
o. Verschiedene Justizsachc».

sie (15'^). A" dm Senat zn Mayland und an die ennetbirgischcn Landvögtc wird geschrieben,
s»g^^" ^ gleichmäßiges Verfahren für Znrülstcllungvon gestohlenemGut zn verständigen
Hlh^ ^ Absch. 262. ee.). — 131. (1594). Ans Auftrag der übrigen Gesandten waren die Gesandten von

Freibnrg nach Mayland gereist, um mit dem „Contystabcl" oder dem Senat ein Überein-
^u über Zurükerstattnng von gestohlenem Gut z» treffen. Der Gubernator versprach, seinem in llri
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residirenden Gesandten, Pompejus della Croce, Auftrag zu ertheilen, über einen solchen Vertrag mit de» Eid'
genossen zu unterhandeln. Das wird zum Verbalt in den Abschied genommen.Absch. 294. ir. — 102. (1596).
Ans der Tagsaznng zu Aarau soll Anzug gemacht werden wegen 1. der überaus großen GcrichtSgelderaus
den ennetbirgischen Iahrrcchnnngen, 2. der verbotenen Libcrationen und .9. des französischen Handels vo»
Mendris. Absch. 315. i. — 133. (1597). Olivier Pivt von Lnggarns, dessen Bruder von der Inquisition Z"
Moyland verhaftet worden ist, bittet um Bewilligung, ans mayländische geistliche Güter ennct GebirgS Arrest
legen zu dürfen. (S. Absch. 321. ä.). — 134. (1699). Der Gesandte von Glarns protestirt gegen das M'
handeln etlicher aus den ennetbirgischen Vogteien eingelangterGeschäfte, da er Auftrag habe, dieselben an ihre
gebührendenOrte zu weisen. Absch. 997. mm. — 135. (1911). Was Jakob Megnct, der „Gntvertiger"
(Spediteur) von Uri im Namen der Kaufherrcn, denen vor Iahren einige Waarenballenin den cii»^
birgischen Vogteien entwendet worden sind, vorgebracht hat, soll den Gesandte» auf die cnnetbirgische Jah^
rechnung, sammt Instructionendarüber, mitgctheilt werden. Absch. 771. p.

3. Polizeiliches.
(S. auch Handel und Verkehr ic.).

Art. 130. (1599). Von den Gesandten der XII Orte in Baden ist eine Zuschrift eingelangt, betreffet
die dem Johann Baptist Ghiringhelliund Hieronymus de Porta von Mendris ertheilte Bewilligung
Tragen verbotener Waffen. Da jedoch zu Lanis dcßhalb einige Nüfc erlassen worden sind, wird der Ha»^
für einstweilenin den Abschied genommen.Absch. 384. Ii. — 137 und 138. (1911). Den Gesandten a»f ^
cnnetbirgische Jahrrechnnng sollen Instructionenmitgegeben werden für Abschaffung und Verbictnng der lawl^
Rohre und Fencrbüchsen, ferner daß kein Ort, Landvogt oder Gesandter Gewalt haben soll, Einen, der weg^'
vorsäzlichen Todtschlags verbannisirt worden ist, z» liberircn, wie solches von den der dortigen Unruhen weist"
jezt in Lauis befindlichen Gesandten beschlossenworden ist. Absch. 771. o.

4. (Ijetreide- und Salzbezug.
Art. 139. (1587). Gesuch des Ammann Lnssi um Verwendung beim Papst, damit Salz und Kor»

die ennetbirgischen Länder geführt werden dürfen. lS. Absch. 2. Ii.). — 140. (1587). Da der Kornp^
jenseits des Gcbirgs bereits so hoch gestiegen ist, daß man besorgt, man müsse den Untcrthanen ab den
seitigen Märkten zu Hülfe kommen, so wird an den Gnbernator zu Mayland und an Pompejus zum
geschrieben, sie möchten gemäß Vereinnng den ennetbirgischen Unterthanen Getreide bewilligen. Absch. 37.
141. (1587). Mahnung an den Gnbernator von Mayland um Bescheid in Betreff der bnndeSgcmäßen ^
abfolgung von Getreide, (S. Absch. 39. g..). — 142. (1587). Die Gesandten ans künftigen Tag sollen instU^
werden bezüglich einer Antwort an den Herzog von Mayland wegen deS KornkaufS. Absch. 41. <1. ^
(1587). In Betreff Bewilligung des Kornkanfs antwortet der Gnbernator zu Mayland, daß er einzig ^
Transit und das Abführen dessen, was den ennetbirgischen Unterthanen ans dem Herzogthnm wachse (w^
er schon gemäß des Bündnisses verpflichtet ist), bewilligen könne, daher mit dem spanischen Ambassador
spräche genommen wird, daß auch der Kornkanf erlaubt und bis Lichtmeß darüber Bescheid gegeben we^'
Absch. 42. 0. — 144. (1588). Anzeige des savoyische» Ambassadors, daß der Herzog dem ennctbirgist^
Unterthanen die freie Abfuhr von 1900 Säken Korn bewilligt habe. (S. Absch. 44. b.). — 145. (15öS). ^
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mngen Jahren waren Albrecht Segesser und Landammann Püntiner in der regierenden Orte Namen abge¬

ordnet wvrden, um des freie» feile» Kaufs und der „sterbenden Länsfe" wegen eine Ordnung zu machen; die

dc>herigen Kosten waren auf die Landschaften gelegt und sind bis an 1» Kronen berichtiget worden. Da der

Landschrciber von Lanis deßhalb Einige in Bellenz verarrcstiren wollte, hat sich der Commissär daselbst dem

lvidersezt. Schwyz und Nidwalden sollen nun ihre Meinung nach Uri schikcn, ob die drei Orte den Commissär

Bezahlung anhalten wollen. Absch. 54. x. — 14k. (1589). Dem Herzog (Gubcrnator) zu Mahland wird

iiedcmkt fiir die Ausgleichung der Beschwerden der eunctbirgischcn llutcrthanen. Absch. 82. b. — 147. (1589).

^»icisz des Bündnisses mit Spanien müssen die euuctbirgische» llnterthauen, welche im Mahländischen Korn

^»feu wollen, eine bezügliche Bescheinigung von ihrer Obrigkeit beibringen. Da nun einige Landschaften für

^'sfertignng dieser Scheine eigene Kanzler ernannt habe», denen sie jährlich 24 Kronen auf Kosten der Land-

!chc>ft bezahle», während die Landschrciber, die ohnehin durch die neuen Saznngcn viel verloren haben, die

Sache um denselben Lohn besorgen möchten, so soll jedes Ort seine Gesandten auf nächste Tagsazung darüber

'"struiren. Absch. 85. le. — 148. (1590). Uri sott den ennetbirgischcn Landvögten auftragen, die Unterthane»

^warnen, daß sie ihr Korn nicht ans dem Land verkaufen, indem man ihnen nicht helfen könnte, wenn

Langel eintreten würde. Absch. 152. i. — 14i). (1591). Verhandlung mit dem spanischen Gesandten in Be-

^off des DurchpasseS von Korn durch die Eidgenossenschaft; bedingungsweise Bewilligung. (S. Absch. 187. g.).

" 150. (1594). Verwendung in Betreff der Abgabe, welche Statthalter Donada nnd Mithaften von Luggarus

Mahland für de» Salztransit zu entrichten haben, n. s. w. (S. Absch. 249. f.). — 151. (1594). Die

kchs katholischen Orte sind entschlossen, die Unterhandlnngen mit Mahland über Nachlaß des Transitgeldes

^ Salz fortznsezen. (S. Absch. 255. 1>.). — 152. (1594). Unter Mitthcilnng des von Donada eingelangte»

Reibens wird Lncern ersucht, beförderlich eine Verwendung für ihn an den Gubcrnator von Mahland ab-

z„ lassen. (S. Absch. 257. v.). — 158. (1595). Dem Statthalter Donada werden offene Fürschrcibe»

füglich seines ennetbirgischcn Salzhandels ertheilt. Absch. 275. <1. — 154. (1595). In Betreff des Salz-

cls Mahland nnd besonders wegen Aufhebung des Transitgeldes von 1000 Kronen wird mit dem

Muschen Ainbassador unterhandelt und der Landvogt beauftragt zu untersuchen, ob die Klage der Unter¬

zell über zu hohen Salzpreis begründet nnd ob das Salz zn Canobbio besser oder schlechter als das zu

llgarns sei, auch wie es mit dem ergangene» Nnf beschaffen sei. Über diese Fragen soll er noch vor der

^^cchnmig Bericht geben. Absch. 279. Ii. — 155. (1595). Ans den öffentlich erlassene» Ruf, ob sich Jemand

^ Statthalter Donada wegen seines SalzhandelS z» beschweren habe nnd ob derselbe nicht besseres nnd

^hlfcileres Salz liefere als die mahländischen Speditorcn zn Canobbio, meldet sich Niemand als die Räthe

^»ggarus, doch auch sie nicht »in zu klagen, sondern nur nin ihre Freiheiten bezüglich des Salzkaufs anf¬

allen, die aber das Mecrsalz nicht betreffen. Da Donada dagegen sein ans fünfnndzwanzig Jahre erlangtes

^bilcginm vorlegt, so läßt man es bei Brief nnd Siegeln verbleiben. Absch. 284. o. — 15k. (1595). So«

Statthalter Donada von Luggarus herkommt, will man über den Salzhandcl mit Mahland eintreten.

289. i. — 157. (1596). Verhandlung der VII katholischen Orte mit dem spanischen Ainbassador

Essend die thcilwcise Hemmung der Kornansfnhr ans dem Herzogthnm Mahland. (S. Absch. 312. b.). —

> (1596). Den Landvögten wird anbefohlen, alles Getreide zn verarrcstiren, welches a»S dem Gebiet der

^lleiiossenschaft ^ Mahland abgeführt werden wollte. (S. Absch. 313. n. ".). — 159. (1596).
" Landschaften Lanis und LuggarnS werden Verwendnngsschreiben ertheilt an beide Herzoge von Savohen
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und Mantua, damit man ihnen daselbst den Kornkauf bewillige; davon wird an Uri Mittheilung gemacht-

Ibiä. c. — 160. (1597). Der Gesandte Frciburgs soll an seine Obrigkeit berichten in Betreff des Salzhandcls,

sowie daß Statthalter Donada sich anerboten habe, Rechnung abzulegen. Absch. 325. i. — 161. (1597). Auf

den Bericht des Statthalters Douada über den Salzgewerb und über den ihm durch den Salztrausit aus

Mayland zugefügten Schaden wird eine Verwendung für ihn an den Gubernator und an den spanischen AM'

bassador erlassen. (S. Absch. 328. ä.). — 162. (1598). Verwendung für Statthalter Donada und für Aus'

rechthaltnng des zu Bellcnz ergangenen Urtheils bezüglich seines Salzhandels. (S. Absch. 353. n.). — 163

(1599). Nochmalige Schritte beim Gubernator und beim Ambassador für Erledigung der Anstände wegen des

Salzhandels. (S. Absch. 371. c.). — 164. (1000). Die Gesandten auf nächste Tagsaznng sollen in Betreff des maY'

ländischcn Salzhandels instruirt werden. (S. Absch. 419. I.). — 166. (1002). Den Gesandten nach Mayland

wird Auftrag ertheilt in Betreff des Salzhandcls des Statthalters Donada. Absch. 459. 1. — 166. (1604). Die

Verantwortung des Statthalters Donada auf die gegen ihn eingereichten Klagen wird genehm gehalten. Be'

züglich des Salztransits nach Mayland will man beim Gubernator ernstlich darauf dringen, daß gemäß seine»

Versprechungen ein förmlicher Beibrief zur Capitulation ausgestellt werde. (S. Absch. 541. d.). — 167. (1604)-

Die Unterhandlungen mit Mayland für Verabfolgung von 40,000 Stara Salz sollen fortgesezt werden. Absch-

542. ö. — 168. (1005). Der freiburgische Gesandte erkundigt sich nachdrüklich nach der ausstehenden Summe,

welche Statthalter Donada vom Salzhandel her Freibnrg schuldig ist. Absch. 569. ll. — 169. (1005). DeM

Statthalter Donada werden die nöthigen Schriften für Betreibung seines langwierigen Proccsses in Mayland

bezüglich des Salztransits bewilligt, :c. (S. Absch. 571. f.). — 170. (1005). Angelegenheit wegen deS SalZ'

bezngs ans dem Mayländischen. (S. Absch. 570. y.). — 171. (1008). Schreiben a» den Gubernator ZU

Mayland in Betreff des Salztransits und der Anliegen des Statthalters Donada. (S. Absch. 072. oy).

172. (1010). Auf die Klage der Unterthancn und Kanflente, welche Korn und Reis auf mayländischcm Gebiet

kaufen und den Langensee hinauf führen, daß sie jezt genöthiget werden, nach Lnggarns zu schiffen und das

Korn und Reis wiederum zu fassen, erlassen die katholischen Orte an den Landvogt die Weisung, diese Neue'

rung abzuschaffen und Jeden mit dem, was er gekauft hat, wie von Alters her fahren zu lassen. Absch-

728. c. — 173. (1015). Mayland droht den ennetbirgischen Vogteien mit Frnchtsperre, wen» sie noch ferner'

hin den Bündnern mayländisches Getreide zugehen lasse». (S. Absch. 894. i>.).

5. Handel und Verkehr, Märkte, Gewerbe :c.
sS. auch Getreide, und Salzbczug).

Art. 174. (1588). Gemäß erhaltenem Auftrag übersenden die ennetbirgischen Landvögte einen Borschs

zu Verhütung der Wucherzinse und des Wuchers beim Kornkauf, nebst Vorschlägendes Landvogts von Mendel

und Balerna für Abänderung der drei ersten Artikel bei Anwendung in seiner Vogtci. — Wird zu näherer

Berathung in den Abschied genommen. Absch. 03. — 176. (1590). Uri soll nochmals i» Aller Namen »"

die ennetbirgischen Landschaften schreiben, daß sie dem Leonhard Furrer von Uri für Auslagen und Arbeit be>

seiner Sendung nach Mayland wegen ihrer Märkte 100 Kronen vergüten und auch die Andern befriedigt

welche in diesem Geschäft gearbeitet haben. Absch. 120. I. — 176. (1591). Jnstructionsgemäß hat der Gesa »d"

von Basel beantragt, in Betreff des Holz- und Kohlengewerbes Ordnung zu schaffen. Da aber die ander»

Gesandten es bei der frühern Erkanntniß bleiben lassen wollen, nimmt er die Sache „zu GedechtnnS" in de"
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Abschied, Absch. 179. K. — 177. (1591). Weisung an die Landvögte, zn Verhütung von Wucher und Fürkauf
^gemessene Marktverordnungen zu erlassen. (S. Absch. 187. d.). — 178. (1592). Ermächtigung der die Graf¬
schaft Bellcnz regierenden Orte, ihre Verordnung gegen das Aufkaufen von Wein auch in den übrigen ennet-
Mischen Vogteien zu pnblicircn und die Landvögteund Amtleute mit deren Vollziehung zu beauftragen. (S.
Absch. 220. ,1.). — 179. (1592). Verordnung gegen den Kürlauf in Wein und das Ausleihen von Geld auf
Wein. (S- Absch. 221. <;.). — 180. (1593). An die cnnctbirgischen Landvögte wird die Mahnung erlassen
^e nöthigen Vorsorgen zn treffen, damit diesen Herbst kein Wucher und Fürkanf mit Wein getrieben werde
"nd daß man nicht zn früh „wimme" (Weinlese halte). Absch. 240. g.— 181. (1600). Da die Mahländer bisweilen
die Viehmärkte in den ennetbirgischen Vogteienabrufen, wodurch die Kanflente in bedeutenden Schaden kommen,
so wird mit dem AmbassadvrdaS Nöthige verhandelt. Absch. 412. ». — 182. (1600). Denen von Lauis und
^'ggarns wird verboten, abgestandenen alten Wein »ntcr den neuen zu mischen. Absch. 420. in. — 183.
(IK10). Der Antrag, man solle dafür sorge», daß die Unterthanc» mit dem Vieh nicht mehr über das Gebirg
sohre», sondern daß die Wälschen herkommen und hier kaufen, wird in den Abschied genommen, da die täg-
i'che Erfahrung zeigt, welche Gefahren, List und Übervorthcilnngenden llnsrigen begegnen und wie viele dabei

Grnnde gehen. Absch. 722. i. - 184. (1910). Weil die Unterthanc», welche ihr Bich über das Gebirg
Leiben, von den Wälschen übel oder gar nicht bezahlt werden, wodurch viele zu Grunde gehen, stellt Zürich
^'Antrag, gänzlich zu verbieten mit Vieh über das Gebirg zn fahren, indem dann die Wälschenherkommen

""d g„teg Haares Geld mitbringen würden. Da aber einige Orte Bedenken dagegen erheben, so wird der
"trag in dx,, Abschied genommen, damit jede Obrigkeit bei ihren Unterthancn das Angemesseneanordne,
bsch. 742. — 185. (1911). Reklamation der V katholischenOrte gegen die durch das falsche Gerücht, es

^sche „ein Sterben" bei ihnen, veranlaßt« Sperrnng der Pässe. (S. Absch. 791. Ii.). — 18k. (1611).
chrciben der VII katholischen Orte an die von Luggarns wegen Sperrnng der Pässe. (S. Absch. 764. F.). —

(1611). Da man gegen die großen Verluste, welche die Unterthancn durch den Vichtrieb über das Gebirg er-
wen, Maßregeln zn treffen weiß, mag jede Obrigkeit von sich ans ihre Unterthancn vor

wse», Schaden zu schüzen suchen. Absch. 776. r. — 188. (1611). Man soll eingedenk sein, das übcrschwäng-
Aufkaufen von Vieh über das Gebirge abzustellen.Absch. 778. <1. — 189. (1612). Die Gesandtenwissen

" Obern z» berichten, was dem Sanitätstribnnal »nd dem Ambassadvr Casalc wegen Öffnung dcS
lws nach Mayland geschrieben werden soll und daß Lucern ersucht worden ist, diese Schreiben in aller

^'kündete,, Orte Namen zn erlassen. Absch. 794. a. — 199. (1612). An das Sanitätstribnnal zn Mayland
wegen Ösfnnng des Passes geschrieben; zugleich kommt die große Unbcschcidcnheit der mayländischc» Com-

"Assarien bei solchen Sperren zur Sprache. (S. Absch. 797. <I.). — 191. (1615). Abgeordnete von Misox

^We» Beschwerde, daß die von Mayland durch Vermittlung ihres Abgesandten, Alexander Zobia, in den
^ Peien Lauis, Luggarns und Bellenz einen Ruf ausgebracht haben, durch welchen ihnen, den Misoxern, der

r»kanf gänzlich abgeschlagen und sogar eine Wache zn Bellenz aufgestellt worden sei; da dieses wider ihre
Bündnisse sei, bitten sie um Aufhebung des Rufs und um Bewilligung des freien Passes und Transites,
ist nun nicht gewillt, denen von Misox den feilen Kanf abzuschlagen, obwohl man bezüglich des may-

' 'scheu KornS nicht änderst Handel» kann, da ohne dasselbe die drei Vogteien nicht leben können; deßhalb
»>an ans der Heimreise zu Bellcnz die nöthige» Schritte für Durchlassung dcS transitircnden KornS thun;

Wit gh^. was der Obrigkeiten Wille ist, wird der Gegenstand in den Abschied genommen.
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Absch. 896. e. — 192. (1616). Weisung an die Landvögte, ihren Unterthanen das Verkaufen von tractab

gemäß aus dein Mayländischen bezogenen Korn an Misoxer zu verbieten und zugleich gegen das Aufkaufen solche»

Getreides durch die Misoxer schüzende Maßregeln zu treffen. Gesuch an den Ambassador Casale, seinerseits

zu verhüten, daß die Mayländer soviel Wein in den ennetbirgischcn Vogteien aufkaufen. (S. Absch. 938. k.).

193. (1617). Befehl der VII katholischen Orte a» die ennetbirgischen Vogteien, zum Unterhalt der wegen aus'

gebrochener Seuche auf dem St. Gotthard nöthig gewordenen Wachen ihren Antheil beizutragen. Absch. 944.
— 194. (1617). Die Anzeige, daß der Badie (?Badis) von Lanis gegen das Verbot und mit Umgehung

des Zolls den Bündnern Korn zugeführt habe und auf die an ihn erlassene Citation auf lezte ennetbirgischc

Jahrrechnung nicht erschienen und daher mit einer Strafe belegt worden sei, wird all röt'm'vmlum genommen.

Absch. 945. e. — 195. (1617). Die V katholischen Orte befehlen ncnerdings den ennetbirgischen Vogteien bei

Strafe, an die Unkosten der zu Eriels aufgestellten Wache beizusteuern. Absch. 948. I. - 196. (1617). Befehl,

an der jüngsten Verordnung über den Weinverkauf nach dem Mayländischen festzuhalten. (S. Absch. 963. b-)'
— 197. (1617). Da Zürich die Warnung an die ennetbirgischen Landvögte wegen Aufkaufen des Weines
noch nicht erlassen hat, soll Lucern es in der katholischen Orte Namen thnn. Absch. 966. k.

v. Zollsachen.
Art. 198. (1594). Bern macht Anzug, daß die ennetbirgischen Zölle immer weniger ertragen, weil ßc

nicht nach alter Übung auf offener Gant versteigert, sondern auf einige Jahre verliehen werden, während du

alten Sazungen vorschreiben, daß jedes Jahr abwechselnd die Zolllehen zu Lanis und Lnggarus versteigt

werden sollen. Die alten Sazungen werden bestätigt und Uri beaustragt, die ennetbirgischen Landvögte davon

in Kenntniß zu sezen. Absch. 262. 8. — 199. (1603). Weil Einige, welche mit Pferden und Rindvieh übel

das Gebirge handeln, den betreffenden Zoll zu Lanis und Lnggarus zu bezahlen sich weigern, sollen Nach'

forschungen über die bezüglichen Verpflichtungen der eidgenössischen Kauf- und Handelslente angestellt werde»'

Absch. 504. n. — 200. (1614). Beschwerde über Erhöhung der Zölle im Mayländischen. (S. Absch. 850. <z.).
201. (1614). Wegen der Zollsteigerung zu Mayland soll entweder mit dem nächstens ankommenden Ambassad^

ernstlich gesprochen oder an den Gubernator geschrieben werden, daß er es bei dem alten Zoll verbleiben lasst'

Absch. 858. p. — 202. (1614). Beschwerde der III Bünde über die Zollsteigernng in den ennetbirgisch^

Vogteien. (S. Absch. 875. o.).

7. Münzwesen.
Art. 203. (1588). Warnung vor den cursirendcn falschen venetianischen Krenzkrone»und Goldkrone"'

<S. Absch. 78. a.). — 204. (1617). Anzug wegen Steigerung der Münzsorten. (Vgl. Bellenz, Art. 6ö6)'

Absch. 968. k.

8. KricgZsache»; Geschiiz z» Jrnis.

Art. 205. (1588). Auftrag an die Landvögte, des allenthalben an den Gränzen liegenden fremden Kr >e^'
Volkes wegen ihre Unterthanen gerüstet zu halten, damit sie einem Rufe sogleich Folge leisten können. (
Absch. 44. m). — 20V. (1590). Fähnrich Stanga, dem vor zwei Jahren ausgetragen worden ist, das GeschO
zu Jrnis sicher zu stellen und zn restanriren, legt nun die Rechnung vor über seine Anslagen für Nepa^"'
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des Dachstuhls und der Fenster u. A. >»., im Betrage von 5» Gulden, nud begehrt für seiue Mühe u»d Arbeit
eine Entschädigung von 12 Kronen. Wird ml iimtnivminingenommen. Absch. 139. h. 297. (1591). An
d>e Gesandten ans den ennctbirgischcn Jahrrechnnngen wird geschrieben, sie sollen ans der Heimreise das Ge-
ichüz zu Jrnis besichtigen und die »othwcndigenReparaturen an den Rädern, Schäften n. s. w. durch den
Fähmäch Stanga vornehmen lasse»; die Kosten sollen ans derVogtcassczu Lanis bezahlt werden. Absch. 178. g.

298. (1591). Uri wird beauftragt, die schadhaften Geschüze zu Jrnis wieder herzustellen und auf nächste
^hrrechnnng einen Kvstenübcrschlag einzureichen. Absch. 187. i. — 299. (1592). Fähnrich Stanga legt Ncch-
"""g ab über die Kosten für Herstellung des Gcschüzes zu Jrnis, die sich ans 27 Münzgnlden belaufen,
^»f seine» Bericht über die Schadhaftigkeit des Schüzcnhanscs werden die Gesandten von Zürich, Lncern und
iiri beauftragt, mit einem erfahrenen Meister über die bezüglichen Koste» sich zu besprechen, damit nächstes
Fahr ei» entsprechender Beschluß gefaßt werden kann. Absch. 212. n. — 219. (1593). Landamman» von
^eroidingeu eröffnet im Namen der Orte Uri, Schwyz und Nntcrwaldcn (Nidwaldcn), daß sie das Geschüz
^ Bellenz mit große» Kosten in brauchbaren Stand gcsezt haben, und da vielleicht ein Theil den XII Orten
Thören möchte, so wünsche» sie zu vernehmen, ob sich diese an den Kosten bethciligc» wollen. Wird in den
^schied genommen, mit der Zusicherung, daß die XII Orte die Kosten für Herstellung ihrer Stükc übe»
Wnen werden. Absch. 235. v. — 211. (1594). Da die drei Orte Uri, Schwyz und Nidwaldcn ihre Geschüze

Bellcnz in Stand stellen lassen wolle», wünschen sie zu vernehmen, ob die XII Orte an die Kosten bri¬
ngen wollen, im Fall einige Stüke davon ihnen gehören. Wird zu näherer Erkundigung in den Abschied
^»ominc». Absch. 292. r. — 212. (1594). Da man leztcr Jahre Anordnung getroffen hat, daß daS Gcschüz-
hc»,s zu Jruis rcparirt und daS Geschüz in Stand gestellt werde, so wird Uri ersucht, Jemanden zu be-
^ch»cn, der den Sachverhaltnäher untersuche. Absch. 294. s. — 219. (1595). In Betreff des Gcschüzes zu

^leuz wird den Gesandten der die Vogteien Bellcnz ?c. regierende» Orte angezeigt,daß man jenes unter'
ialtcu helfen wolle, welches den XII Orten gehöre, wenn es nach Jrnis gebracht werde. Absch. 283. g. —

4- (1991). Der Bericht des Andreas Stanga über den mangelhaften Znstand der großen Stüke zu Jrnis
^ird rvtervncimngenommen. Absch. 434. ei. — 215. (1904). Uri stellt die Nothwendigkcit dar, das in
vNiis liegende große Geschüz wieder in branchbaren Stand zu scze», und anerbietet sich, es in eigenen Kosten

ihn», im Fall die Orte die Kosten scheuen, wenn sie ihm das Geschüz abtreten; ferner beantragt es, man
° ic die zwei kleinen Feldstüke, welche der Unruhen der Banditen wegen nach Lanis geführt worden sind,
leder »ach Jrnis znrükbringcn lassen. Wege» Mangel an Instructionen werden diese Anträge in den Ab-

genommen. Absch. 531. n. — 219. (1994). Anzug wegen des von den katholischen Orten dem spanischen
^iegsvolk bewilligte» Dnrchpasscs. (S. Absch. 540' In). — 217. (1995). Dem Andreas Stanga zu Jrnis,
^ uiit Besorgung des Geschüzes daselbst beauftragt ist, werden auf sein Begehren die jährlichen 9 Kronen

"bfolgt, auch wird ihm Vollmacht gegeben, das Holz zu vier Räder» znrüstc» zu lassen; dagegen werden
andern Vorschläge betreffend Reparaturenan Kästen, Schloß, Schrauben, Ladungen n. dgl. in den Ab-
genommen. Absch. 599. a. — 2i8. (1997). I» Folge der wegen der Bündncr Unruhen angeordneten

Öffnung sollen die ennctbirgischen Landvögte crmahnt werden, für gehörige Bewaffnung ihrer Unterthancn
^ lorgcu. Absch. 923. h. — 219. (1907). Da die Unruhen und der Krieg in Bünden sich immer weiter ans-

weiß, welches das Ende dieser Dinge sein wird, hat man nntersncht,wie die vier ennet-
Bschcn Vogteien mit Proviant und Waffen versehen und gerüstet seien. Da das Resultat nicht befriedigt,
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wird beschlossen, au de» Guberuator iu Mapland, Grafen von Fueutcs, zwei Schreiben zu richten, das eine
von den sechs mit Spanien verbündetenOrten mit der Bitte, den Ankauf einer Anzahl Gewehre im Herzog'
thnm zu bewilligen,das andere im Namen der XII regierenden Orte mit dem Gesuch, Ml) Saum Kor» i»
die ennetbirgischen Herrschafte» gehen zu lassen.' Wird ml rnt'oremlnm genommen. Absch. 928. m

9. Geistliches; Kirchliches und Maulienssachen.
Art. 229. (1589). Die Boten ans den Tag zn Baden sollen bevollmächtiget werden, das Begehren des

Bischofs von Como, man möchte ihn in seiner geistlichen Jurisdiction und beim Bezug seiner Einkünfte nicht
beeinträchtigenlassen, für genehm zn halten, weil man dasselbe der Billigkeit gemäß findet. Absch. >04. Ic.
221. (1595). Dem Landschrciberzu Lanis wird eine Vollmacht ausgestellt, in NeligionssachenAufsicht Z»
halten und die katholischen Orte von allen Vorfällen zn unterrichten. Solche Vollmachten haben die Land'
schreiber zu Lauis und Luggapns immer gehabt und sind ihnen im Jahr 1593 wiederum erneuert wordei»
Absch. 279. s. — 222. (1595). Da das ab der Tagsaznng zn Baden an den Papst erlassene Gesuch
Beförderung des Engcnio Camntio, Bischofs zn Bobia, ans das erledigte Visthnm Como so wenig Würdb
gnng gefunden hat, daß der Papst gegentheils einen Mailänder zum Bischof erwählte, so wird das mit
fallen und Bedanern vernommen. Deßhalb glaubt man nun genügende Ursache zu haben, die Abtrennung vo»>
Bisthum Como von dem Papst zn begehren, auch hält man eine solche Abtrennung noch ans andern Gründe»
im Interesse der hohen Obrigkeit und der Unterthanen und ist überzeugt, daß die ans eidgenössischem Geb^
liegenden Einkünfte für einen bischöfliche»Siz zn Lanis genügen würden; dabei hält man den Papst für vc»
pflichtet, die Abtrennung ans gestelltes Begehren zu bewilligen. Obschon man nun Veranlassung gehabt hätte,
die hierseitigenbischöflichen Einkünfte zu verarrestiren, so wird die Angelegenheit doch ml rakarnmium in de»
Abschied genommen. Absch. 282. cl. — 223. (1598). Der Bischof von Como läßt den katholischen Orten frcn»^
lichen Gruß und nachbarlichesWohlwollen vermelden und verlangt, daß sie keine Eingriffe in seine geistlich^
Freiheiten machen, da sie nicht befugt seien, wider Geistliche zn procediren, indem ihm allein zustehe,
bare zu bestrafen. Der Entwurf einer unvorgreiflichenAntwort an ihn wird n<I ratätialmcluin genon»»^'
Absch. 354. d. — 224. (1992). Die katholischen Orte wollen gegen die in den ennetbirgischen Herrschaft^
überhand nehmenden Kezereien, Unglauben und Aberglauben wirksam einschreiten. (S. Absch. 459. 6>)
225. (1903). In Betreff der ans der lczten Jahrrechnung mit dem Bischof von Como unter Ratification^'
Vorbehalt getroffenen Verabredung über die Bestrafung geistlicher Personen durch die Amtleute, wird erkc»»t,
diese Capitulation zu verwerfen und es bei der alten im Jahr 1579 zn Baden erlassenen Saznng der Goisb
lichen halber gänzlich verbleiben zn lassen, welche lautet, daß der jeweilige Landvogt Geistliche wegen begango»^
Frevel, die weltliche Sachen antreffen, zu büßen und zu bestrafen das Recht haben solle, der geistlichen
keit jedoch unbeschadet. Absch. 502. n. — 229. (1908). Die katholischen Orte wollen ihren Gesandten a»?
künftige JahrrechnungVollmachtenmitgeben, mit dem Bischof von Como bezüglich des leichtfertigen Wa»d^
etlicher Geistlicherzu verhandeln, damit die Pricsterschaftbesser visitirt und in Zucht gehalten und die
baren gestraft werden; ferner sollen sie In Erfahrung zn bringen suchen, ob er zu einem Übereinkam»'^
geneigt wäre, wie Lncern eines mit dem Bischof von Constanz über Abstrafnng der Geistlichen und über a»dc^
der geistlichen Jurisdiction adhärirendc Sachen und über Aufstellung eines Commissarins abgeschlossen h^
sie sollen überdies; dem Bischof vermelden,daß man, wen» er nicht besser Ordnung schaffe, an den
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Klangen würde. Absch. 653. ü. - 227. (1608). Nüksprache der katholischenOrte mit dein päpstlichen Nnntins
"bcr Reformation der Pricsterschaft, und Auftrag an die cnnctbirgischcn Gesandten, dieser Sache wegen mit

Bischof von Como zu sprechen. (S. Absch. 656. e.). — 228. (1608). Die Gesandten der VII katholische»
welche instrnctionsgcmäßan den Bischof von Como abgeordnet werden, »m ans Reformatio» und Ver¬

böserung der Geistlichen dieser Herrschaften zu dringen, sollen insbesondere Folgendes verlangen: 1. Daß
Bischof einen geistlichen Visitatvr i» der XII Orte Jurisdiction schikc, um über die Inquisition der Geist-

^chen n„d ihr Verhalten Bericht anfznnchmcn; 2. daß er bewillige, über die ärgerlichen Handlungender
Diester Untersnchnngc» anzustellen (ohne Gefahr laufen zu müssen, cxcommunicirtzu werden), damit viel
^rgerinß beim gemeinen Mann verhütet werde; 3. da sein Vicar zn Lanis in bürgerlichen bußfälligen Händeln
u»r die Processe zn formircn, nicht aber ein Urthcil zn fällen das Recht habe, so wünsche man und finde es
Z» Vermeidung großer Kosten zuträglich, daß er nach anfgcrichtctcm Proccß ein Urthcil zn geben ermächtiget
ivcrde. Alle diese Begehren werden nun aber vom Bischof „snbstanzlichcn"abgeschlagen,indem er die päpstliche

unvillignng dazu für nöthig hält, ohne welche er nicht conscntircndürfe. Dcßhalb Protestiren die Gesandten,
uu den Übel», die hieraus erfolgen möchte», irgend eine Schuld zu haben, und hoffen, daß ihnen gehörigen

Us werde entsprochen werde». Absch. 658. I. — 229. (1613). Wegen Abgang einer Reformatio» und be-
uninten Vereinbarung mit der geistlichen Obrigkeit hat man mit den geistlichen Personen viel zu schaffen,
uhcr wird von den katholische» Orten an de» in Lanis sich aufhaltenden Nnntins das Nöthigc geschrieben,

'Uli der Bitte sich Mühe zn geben, ans daß der Sache geholfen werde. Absch. 817. ,1.



Kmis und Mtudns.

I. Kammerrechnungen.

Ei» nahmen. Ausgabe u. Vorschlag.

Art Krön. Dik. Krz. Krön. Dik. Krz. Krön. Dik. Krz.

1. 1587. 2064 1 9'/- 189 2 21 1874 2 18'/, Absch. 18. I>>

2. 1588. 1949 — 12 144
—

12 1805
— —

.. 01- »'

Z 158S 1955 I — 144
—

12 1811
—

19 „ 100. g-

4. 15S0. 1963 1 19'/, 138 — 12 1825 1 7 „ 137. M.

5. 1591. 1643 1
—

138 — 12 1505
—

18 176. ä.

K. 1592. 1854 1
—

229
—

12 1625
—

18 „ 209. i.

7. 1593. 1810 2 21'/, 138
—

12 1672 2 9'/, 233. I>-

8. 1594. 1845
—

25 138
—

12 1707 — 13 „ 261. N>.

9. 1595. 1624 2 23 138
— 12 1486 2 11 .. 282.5-

10. 159k. 1888 2 23 138
—

12 1750 2 11 „ 306. >"

11. 1597. 1723 2 23 138
—

12 1585 2 II .. 333 .1'.

12 1598. 1758 3 20 166
—

12 1592 3 8 354. l-

18 1599. 1926 3 15 254 1 12 1672 2 3 „ 380. »-

14 1K00. 2777 — 8 1609
—

27 1168
—

„ 413.'"

15. IK01. 2007 2 23 138
— —

1869
— —

„ 432.».

1k. 1K02. 2118 3 13 176 1
—

1942 2 13 .. 471.0-

17. 1K03. 1794 2 26 138
— — 1656 2 26 .. 502.».

18. 1K04. 2036 1 8 266 — — 1770
— —

„ »-11-

IS. 1K05. 1820 3 23 411 1 12 1409 2 11 566.»

20. 1K0K. 2302 3 8 199 1 27 2103 1 11 592. S-

21. 1K07. 2058 1 8 138 2 12 1919 2 26 624. 6-

22 1K08. 2102 1 17 467
—

12 1635 I 5 „ 658. W

23. 1K09. 2056 3 15 143 4 12 1912 3 18
„ 695. »'

24 1K10. 2002
—

20 472 2 12 1529 2 20 .. 736.'»

25. IK11. 2231 4
—

465 2 — 1766 2 —
.. 775.»

2K. 1K12.' 1821 I 25 478 2 12 1342 3 28 800. '»

27. 1K13. 1802 3 22 480 - 27 1322 2 25 „ 830.»

28. 1K14. 1887 1 7 473
—

12 1414 — 25 .. 865.»
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Einnah m e n. Aut zgaben. Borschlag.

Art. Krön. Dik. Krz. Krön. Dik. Krz. Krön. Dik. Krz.
29. >015. 1071 1 7 407

— —
1504 — — Absch. 892. Ii.

30. 1010. 1817 — 474 1343 — .. 925. i.

31. 1017. 1950 4 — 478
— —

1404 .. 954. Ir.

Die einzelnen regelmäßigen Einnahme- und Ausgabeposten und deren Höhe sind während dieses Zeitraums dieselben wie in der

^hergehenden Periode. S. Vd. IV. 2, Note zu Seite 1173.

2. Bcrschicdcncs.

Art. 32. (1587). Die auf dem Tag zu Baden entworfene und von den Obrigkeiten bestätigte neue Landes-

°id>iung wird nach reiflicher Erdanernng einstimmig zu Kraft erkennt mit der Erläuterung, daß bezüglich der

"u 2. Artikel besprochenen Wahl der zwei „Vffscchcr" zum Criminal von LaniS und Mendris man der Ansicht

es solle diese Wahl alle zwei Jahre von den Gesandten vorgenommen werden, „vff das die Vndcrthancn

»it zehoch erhcbendt". Zu mehrerer Bekräftigung läßt man diese Landesordnnng ans offenem Markt zu

^uis und sodann noch an vier Orten der Landschaft, sowie in Mendris und Balerna bekannt machen; darauf

>dird den Landesfürsprechern und Cvnsnlen der Eid abgenommen und die Landesordnnng „zno mcrcr Zügnns"

den Abschied gestellt.

»Wir von Stett vndt Landen der Zwists Ortten vnnser Eidlgnoschaft Nütt vndt Sandtbotten, Nämlich von Zürich

^lgen die Namen der Gesandten, s. Absch. 8), disser Zytt vß bevelch vndt vollem gwalt vnser aller Herren vndt Oberen
A dem Tag zn Baden Inn Ergöw by cinandcren versainpt, Bekhennendt vndt thundt khnndt Aller Mengklichcm ofcnbar

"utt dissem brief - Nachdem dann vcrschinncß Thnßendt Fünfhundert vier vndt Achzigesten Jaarst vnßer Herren vndt Obern

^wgsantten, die damalen vf einer Tagleistnng allhie, so vf Sontag nach Bartholome!) ghaltten ivordcn, by cinandcren

^rsamM geniessen, ettliche Artickell wegen der Stüren vndt vslagen, so vnseren armen Bndcrthaanen der Landtschaft Loiviß

Whrochen vndt abgenommen worden, vs gfallen vnser Herren vndt Obern gsteltt, wcllichc Artickhell dann gedachten vnseren

^ erthnanen vberantivorttet, die anch sy zuhalten vf vndt angenommen. Dicwill aber sy vermcltter Arthickcl halben cpnich

nstlet Vrkhnndt oder Abscheidt von vnseren Herren vnd Oberen Nattßgsantten vf gemelttcr Tagleystnng »idt begerdt vndt

dero ivegen khcins; byhandcn, vndt diewist aber so einest besigletcn bricfs ganh mangclbar vndt bedürftig, habendi sy

st disser Tagleistung an vnst ganh vnderthenig pitten vndt bcgeren lassen, dast wir Innen genicltten Artickell vnder vnserst

Mgen Landtvogtst zn Baden Jnnsigell verwarth mittheilen ivellendt, Jrer nottnrft nach zugebrnchcn habendi. Vndt wann

nun vnst dist Ir begeren aller Billickheitt gnicst sonn beducht, habendi ivir Innen dasselbig nitt abschlachen ivellen,

^^der Hirn» gewillfnrct. Vndt lnttendt solliche Arthickel von Wortt zu Wortt allso!

Zum Erstcnn habendi wir angsehen vndt geseht, dast die Lanndtsfürsprächen vnd Mit der Landtschast Lowist nach vst-

^lßung her nllten Ordnungen kein Nitt Inn Tütschlandt nach andcrschwohi» thnn oder schicken, lhein Rechtsthandell, darnf
erdenlichen Costen laufe, nitt ansahen, nach verantwortten vndt Inn Snma khein Post Inn die stür leggen, weher dann

st vndt zwenhig Croncn antrefendt, nach cinichen kosten vstrpben sällendt nach niögendt ohne beivilligungen der Gmeinden

st l!inhnndertt .sj'ronen straas vndt zallnng dest überflüssigen Costen? wider die flbcrthretter vst Jrcm eignen gntt znnemmcn.

Wann die Stewr Anleggcr sanipt oder sonderst durch Jemanden beklagt mnrdent von wegen vnbillicher Stewr Anlag

^ hülst In» Jrcm Ampi vngebürlichcn haltenst, sistlendt s» Ir vnschnldt verantwortten vs; Iren; eignen Scckcl vndt Inn

eui kosten, daran Inen die Gemeinden nühidt stürrcn sistlendt by gesagter Bnst, doch dast Necht den Klagten wider die

Per vorbhaltten.

Durch ganhen Jenner fülle man Jcrlichen die Stüwren anlegen; darby süllendt vnser Landtvogt vndt Landtschrybcr

alst vfseher sihen, man sy von Jemanden darnmb wnrdcn sampt anch sonders angesprochen vndt begert, ob ettwast
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vnbillichst fürgenommen,hinder sich steilen vndt desse vs erst vollgende Tagsatznng»der Iaarrechnnnghie disset oder ennck
gebirgs berichtnust by Iren Eiden mitt wenigestein losten zuschicken. Sy söllendt sich nnch einer bscheidenlichenBelonnng
verniigen vndt wast st) selbst antrist vßstaan.

Die Stewren Anlag soll Jerlichcn Inn allen Viertheilen der Landtschaft auch den Gsantten enet gebirgst von Post
Posten, wie und warumb Jedest beschehen, vorglessen werden, vf daß mengklicher darzu reden möge.

Den Amptstlütten der Landtschaft sölle fiirderlichen durch die Viertheilenvndt vnserem Landtvogt ein zimlichen Jarlo»»
bestimpt werden, darnmb söllendt sy dann dienen ohne alles; wytter forderen, glycher gstalt söllendt die Nüt nach fürsprächev
Innen selbst vmb Nitt nach ander Arbeitt khei» besvldnng schöpfen, sonderst ein ordenlichen Taglonn fiir .skosten vndt belonu»g
die Gmeinden oder unser Landtvogt, alles by vorgestellter straaf.

Wann die Consulen Inn den Viertheilen znsamen beruft werde», soll Niemandtst einichest Commnns Consnll ange'
nomnien noch zuglassen (werden), wellcher nitt Im selbigen Commnn sesthaft vndt allda wonet oder Mir vndt liccht erhaltet,
by vermeltter straaf.

Wellcher vf zwey Jaarlang Landtstraatt, Fürsprech oder Stewr berciniger gsin, sölle dann vier vollgende Iaar ohne
Ämpter blyben; darzn söllendt nitt Vatter vndt Sonn nach zween brüdercn vf ein Zytt der Landtschaft Empter haben. tss>
mag auch kheiner ein Ampi haben, so Inn best Vatterst gwaltt staadt oder sonst nitt hablich Ist, Er gebe dann zuvor
Bürgschaft, dissere Sahungen znhaltten, allst by straaf allst obstaath.

Wann Inn dem Landtsrath ettwast gehandlct (wird), so sy selbst sanipt oder sonders antrist, söllendt selbige allstdav"
vststaan sampt Iren Verwantten und Schwögerenbist Inn dast dritt glidt, by verliernng der obgstellten straaf.

Es soll kheiner von kheinem Ampt nach andere Handlungen,die Landlschaftbetrcffendt, Prattick süre» mit Wortte"
nach Werken, darzn kheiner den Anderen vmb Eniptter vstkanfcn by gedachter Bnst, auch beranbungkhein Ampi nünivur
meher zu bekommen. .

Wir gebiettent auch vnserem by wyllen Landtvogt vndt Landtschrybcr by Iren Eiden, ob bissen Articklen alle» N
vndt stett zehallten vndt thrüweft vssehen haben, darzn die Übcrthrctter gstracktS straasen vndt die bnscn Jnnzühen.

Vndt best zu waarcm vesten Vrkhnndt so habt der Edell, Ehcrcnvcst vndt wyst obgenantter vnscr gctrüwcr lieber
Landtvogt zu Baden Inn Ergöw, Hannst Ennradt Esther, best Rantt der Statt Zürich, syn eigen Innsigcl Inn Mm»'"'
Vnscr aller ofentlich hierunder Inn bissen brief gctrnckt, vcrwarct gebe» vndt zngsteltt den Mutten tag best Monatst Apryub^
Nach der geburtt Christi gczeltt Fünfzehnhundert Achtzig vndt Sibcn Iaar." Absch. 18. it.. ^

Art. 83. (1537). Lnccrn stellt den Antrag: Da man wieder viele Tage ohne Geschäfte in der Obrigkeit
.skosten hier habe verweilen müssen, so sei nöthig, daß man nach Ablanf des Nnfs am nächsten Dienst
sogleich abreise nnd Niemanden mehr in Sachen der Landschaften Lanis und Mendris Gehör gebe oder
bestimme, außer ans des Begehrenden .skosten nnd wenn die Mehrheit es beschließe; das sollte in Zut>»^
als Landessazunggelte». Wird allseitig in den Abschied genommen, damit jedes Jahr den Gesandten schuft
befohlen werde, dem nachzukommen. Absch. 18. e. 34. (1599). Bon de» Gesandten in Baden langt der BeN
ein, man solle die den Landschaften Lanis und Mendris der Banditen wegen auferlegten Kosten von 33^
Kronen einziehen, dagegen verlangt die Landschaft Lanis, bei ihren ausgebrachten Libcrationcn beschirwl ^
werden. Die Gesandten der Orte, welche die Liberation bewilligt haben, lassen es dabei verbleiben, die a»bN
nehmen den Handel in den Abschied. Absch. 384. 1. — 35. (1l!l)7). Weil die Landschaftengegenwärtig
Waffen nicht wohl versehen sind, so wird die Musterung, welche instrnctionsgemäß hätte abgehalten weN"
sollen, um zu sehen, wessen man sich zu ihnen im Nothfall getrösten könnte, fiir einstweilen eingestellt u»b
der Landschaft Lanis befohle», durch ihren Landeshauptmann,Statthalter von Beroldingcn, vorläufig ^
Musketen ankaufen zu lassen nnd sie in einem bcsondcrn Hans wohl zu verwahren. Auch der Lands^
Mendris nnd Balerna wird anbefohlen, eine Anzahl Musketen nach ihrem Vermögen kaufen zu lassen n»d
wohlverwahrt bereit zn halten. Absch. 024. n. -- 3K. (1011). In Gemäßheit der erhaltenen Instruction
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!°^te i>, dcn vier Vogteicn daö Tragen aller Waffe», kurzer und langer Büchse», Dolche u. dgl. verboten
werden. Da nun aber Landschreibcr von Aeroldingen und Johann Peter Morosin berichten, daß kürzlich niay-
^»dischc Banditen ein Dorf zu Lanis iibcrfallen haben und daß man sich gegen dieselben weder wehren noch
k»>en ergreifen habe können, weil man keine Büchsen bcsizcn dürfe, so wird den beiden Landschaften bewilligt,
^"ge Rohre öffentlich zu tragen, das Verbot aber der kurzen »nd verborgenenWaffen aufrecht erhalten.
Gilten die Hoheiten das nicht gutheißen wollen, so sollen sie nächstes Jahr andere Maßregeln treffen. Man

nämlich rathsam, die langen Rohre nicht allzusehr abgehen zu lassen. Absch. 777. k>. — 37. (1013).
^ wird in den Abschied genommen „wegen vngepürlichc» Audicntzgelts, so von Vilser» gesanten zn LowiS, von
^Üasiv nämlich l8(> Kronen vnd Fabricio Porro 2l)l) Kronen B»ß, wie vnch vnser Landtvogt zn Mcndrys
^0 Kronen abgenommen", damit die Obrigkeiten die dort gewesenen Gesandten darüber zur Rede stellen »nd

wenn sie sich nicht genügend verantworten können, das abgenommene Geld znrükcrstatten heißen. Absch.
l. x. — (1014). Das Tragen von kurzen und langen Büchsen und andere» verbotenen Wehren wird

^ iwmann, die geschwornen Amtleute vorbehalten,bei Verlust von Leib und Gut verboten. Die Landvögtc
bei 100 Kronen Ursaz ?liemandc» erlauben, dergleichen zn tragen, auch sollen sich bei gleicher Strafe

^ feinden Personen, die keine Arbeit haben, unverzüglich ans der ennctbirgischen Jurisdiction entfernen.
^ Schlvssermcister,„welche vßhalb der Bürgerschaft Lvwiß wohncndt", dürfen ebenfalls bei 100 Kronen
M leincrlci Schlvßrohre weder von Neuem machen, noch anSpnzen oder verbessern. Weil diese Verordnung
^ Beförderung von Ruhe und Einigkeit und zur Verhütung mancherleiklbel erlassen worden ist, wird sie
^ ^cichachtnng in den Abschied genommen. Absch. 805>. l>.



tauis oder Lugano.

Inhal
1. Verwaltungim Allgemeinen:

u, Allgemeine Verwaltungssachen, Beamte. Art. 39—76.
b. Landvogteiwohnung. 77, 78.
o. Rechnungssachen.79—96.

2. Landrechtssachen,Landsteuer. 97—113.
3. Justizsachen, Recht und Gericht:

u. Strasjustiz
1. im Allgemeinen. 114-130.
2. Specialfälle. 131-218.

1>. Civiljustiz
1. im Allgemeinen. 219—238.
2. Specialfälle. 239—263.

4. Polizeiliches, Niederlassung. 264—276.
5. Zollsachen.277- 291.
6. Handel und Verkehr, Kornbezug. 292—295.

7. Märkte. 296-298.
8. Straßen und Brüken. 299—301.
9. Kriegssachen302, 303.

10. Gränzen, Gebietsverlezungen, Jurisdiction:
u. Gegen Mayland. 304—323.
d. Gegen Bellenz. 324.

11. Unterrichtswesen, Schulsachen.325—337.
12. Geistliche, Psrundsachen, Immunität -c. 338—34
13. Stiste und Klöster zu Lauis:

u. Propsteien St. Anton und Torello. 346—367
d. St. Franciscus. 368—370.
e. St. Laurenz. 371, 372.
6. Errichtungeines FraucnklosterS. 373—375.

14. Bischof von Como. 376-394.
15. Verschiedenes. 395-400.

1. Berwaltung im Allgemeinen

u. Allgemeine Vcrwaltungssachen, Beamte.
Landvögtc.

1586. Zürich. Hans Heinrich Schund.

1588. Uri. Lorenz von Beroldiugen.

1590. Z"g- Kaspar Meyenberg.

1592. Freib urg. Johann Python.

1594 Bern. Anton Dachselhofer.

1596. Schwyz. Martin Aufdermauer.

1598. Glarus. Gabriel Schmid.

1600. Solothurn. Johann von Roll.

1602. Lucern. Niklaus Natzenhofer.

1604. Unterwalden. Melchior Jmfeld.

1606. Basel. Theodor Brand.

1608. Schafshausen. Rüeger Jmthurn.

1610. Zürich. Hans Heinrich Ziegler.

1612. Uri. Hans Kaspar von Beroldiugen.

1614. Zug. Beat Uttinger.

1616. Freiburg. Johannes Amman».



Lauis. 1521

Landschrcibcr.

158k. Sebastian von Bcroldingcn, von Uri.

1587—1K0K Hans Konrad von Beroldingcn, von Uri.

1K97—1K18 Sebastian von Beroldingcn, von Uri.

Art. 39. (1587). In das Begehren LuccrnS nm Abscznng dcS Statthalters Alexander Brocco, weil er

Anlaß der Liberation des Jakob Navctta von Nogno in Cotta in den Orten Unwahres vorgebracht habe,

njcht eingetreten, dagegen wird die erlassene Erkanntniß bestätigt. Absch. 18. g. — 49. (1587). Das

Lehren des Landschreibcrs zn Baden nin Bezahlung der von ihm ausgefertigten neuen Verordnungen wird

den Abschied genommen. Ibid. i. — 41. (1587). Jedes der katholischen Orte übergibt dem Procnrator des

^dgenössischc,, Colleginms in Mayland, Ambrosius Fornero, gemäß der alten Abschiede als Jahrgehalt

^ Kronen. Ibid. o. — 42. (1583). Die alten Ordnungen der Landschaft LaniS enthalten, daß lein abgehender

"udvogt von den Untcrthanen einen „Abscheydt seines WoldieneS" weder begehren noch annehmen solle, welche

crordnnng ohne Zweifel aufgestellt worden ist, damit der Amtmann und Richter gegen Niemanden verpflichtet

" Da nun ein Anstand sich erhoben hat, weil die Bürgerschaft dem Landvogt keinen Abschied ausstellen

^°llte, ohne genügenden Grund dafür anzugeben, so wird die alte Ordnung erneuert. Absch. 61. 6. —

alz Trdcs der katholischen Orte gibt dem Verwalter des CollcginmS in Mayland, Ambrosius Fornero,
Jahrlohn 8 Kronen, und dem Landschrcibcr als Vergütung für seinen Ritt nach Mayland in Sachen dcS

Aschen Colleginms 4 Kronen. Ibid. i. —'44. (1588). Schwyz, Untcrwaldcn, Zug, GlarnS und Freibnrg

° Bescheid in Betreff der gefangenen Frau und Bestrafung des Statthalters „Brock" (Brocco) »nd

^ Anton Jovio zn LaniS beförderlichst nach Lnccrn melden. Absch. 70. n. — 45. (1591). Fiscal Cäsar

^vano, der angeschuldigt ist Miet und Gaben gefordert und angenommen zu haben, verantwortet sich und
um Ledigsprechung. Darüber wird zu Recht erkannt und gesprochen: Durch die eingenommenen Kund-

^9cn ergebe sich zwar, daß er den Fehler begangen habe, ans besonderer Gnade jedoch gestatte man ihm,
" Amt noch ein Jahr zn versehen; für seinen Fehler soll er 12 Kronen Strafe bezahlen, sich aber in

^ ""st still »nd ruhig verhalten, damit man nicht veranlaßt werde, ihn an Leib, Ehre und Gut zn bestrafen.

^ Gesandte von Basel stimmt nicht dazu und nimmt den ganzen Proccß ml rekerendum. Absch. 176. i. —
' (1691). Ans nächste Tagsaznng sott jedes Ort seine Gesandten über den Proccß gegen Cäsar Trevano,

Zu Lauis, instrniren, damit derselbe Andern zum Exempel abgestraft werde. Absch. 184. d. — 47. (1592).

^'Handel in Betreff des abgefegten Fiscals Cäsar Trevano, der durch Practicircn daS Fnrsprcchcramt

klangt hat, wird in den Abschied genommen. Absch. 190. i. — 48. (1592). Fiscal Trevano rccht-

^ 'llt sich unter Auflegung von Kundschaften über die gegen ihn erhobene Anklage der Gotteslästerung. Seine

s,.^"^"°Uung wird genehm gehalten und er zugleich in seinem Amte bestätigt. Uri, Schwyz und GlarnS

Tc>n'^" Absch. 195. Ic. — 49. (1592). Statthalter Alexander Brocco, der die Köpfe einiger zn

°>dlich
umgebrachter Banditen »ach Venedig geschikl und dafür eine große Geldsumme erhalten hatte, wird

angefragt, wie viel Geld er bezogen habe. Er verantwortet sich, er habe daS nur gcthan, weil ihm

und Leben gedroht worden, übrigens sei er nur für seine erlittenen Kosten entschädigt worden, die

ẑ ^ Kosten übrig gebliebenen 2000 Dncatonen haben die Carvarioni mit einander gcthcilt und

Nyß von Porlezza das Geld empfangen; er habe geglaubt, keine Antwort mehr darüber geben zu

ihn die Gesandten von Zürich und Lncern bereits gclediget haben. — Wird ad roferendum
"U'ssen
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genommen. Absch. 209. e. — 59. (1592). Äuf den Bericht, Landvogt Kaspar Meyenberg habe leztes Ja^'

den Fabricins Mandello von Lanis einziehen nnd nnr gegen Bezahlung einer Geldsumine und gegen eine»

Eid, Niemanden dieses zu sagen, auf freien Fuß sezen lassen, wird Mandello vorbeschieden und ihm, nach

Aufhebung des dem Landvogt geschworenen Eides, anbefohlen den Sachverhalt wahrheitsgemäß z» offenbare»'

Derselbe meldet sodann, daß er allerdings vom Landvogt in VerHaft gesezt worden sei und, um freigelassen Z»

werden, demselben 100, dessen Sohn 30 oder 30 und dem Unterweibel 6 Kronen habe bezahlen und überdies

schwören müssen, Niemanden etwas davon zu sagen. Die Mehrheit der Gesandten nimmt es zur Berichs'

stattung in den Abschied. Idiä. lt. - 51. (1593). Schon leztes Jahr war die Klage in den Abschied genoinwe»

worden, daß Fabricius Mandello für seine Freilassung dem Landvogt Meyenberg 100 Kronen, dessen Soh"

36 und dem Unterweibel 0 Kronen habe bezahlen und zudem einen Eid schwören müssen, Niemauden ctw»6

davon zu sagen. Nun vernimmt man des Fernern, daß Mandello und Genossen dem Landvogt inehrnw^

20 Kronen bezahlt haben für die Vergünstigung, aus dem Schwabenland eingeführtes Korn in fremde Lä»de>'

führen zu dürfen, entgegen dem Verbot; ferner ergibt sich, daß derselbe im Jahr 1591 den Gesandten 3^

Kronen über den mit Meyenberg stipulirteu Vertrag von 1500 Kronen bezahlt hat, von welchen Sun»»"'

man aber nirgends eine Verrechnung findet. Deßhalb werden nun kraft der Instructionen Meyenbergs A"'

sprachen mit Arrest belegt und die von seinein Boten eingezogenen Gelder beim Landvogt hinterlegt. Abs^

233. i. — 52. (1593). Dem Ansuchen des Lieutenant Oswald Meyenberg um Aufhebung des auf das ^

haben seines Vaters, des gewesenen Landvogts, gelegten Arrestes wird entsprochen, der Hanpthandel abe^

ob man dessen Entschuldigung annehmen wolle oder nicht, wird in den Abschied genommen. Absch. 238. »
53. (1595). Den Gesandten nach Moyland, um sich für Aufhebung des gegenüber den deutschen Kalifle»^'

errichteten neuen Zolls zu verwenden, werden für ihren Ritt je 4 Kronen auf jedes Ort vergütet. ^
VII katholischen Orte verabreichenüberdieß dein Verwalter des eidgenössischenCvllegiums zu Mayland, ^

brosius Fornaro, seinen gewöhnlichen Gehalt von je 8 Kronen. Absch. 282. Ii. — 54. (1590). Da >»»» ^

dem Ansehen und der Achtbarkeit der hohen Obrigkeit nicht angemessen findet, daß ihre Gesandten, bevor ^

zu Gericht sizen, im öffentlichen Gerichtssaal „ein gut fürgestelt mal" zu sich nehmen, nnd da viele Z

dadurch versäumt wird und die Landvögte in überflüssige Unkosten kommen, so wird die bisher gebräuch»

Morgeusuppe abgestellt und dieses zum Verhalt für die Zukunft in den Abschied genommen. Absch. 306. ^ ^55. (1596). Der Landschreiber bittet um Vergütung der Kosten von 35 Kronen, die er auf zwei Reise»

Moyland in Sachen des dortigen Cvllegiums ausgegeben hat, und um etwelche Entschädigung für seine

Auf Ratification hin werden ihm für seine Mühe 7 Kronen zuerkannt, welche nebst den 35 Kronen »^'

Jahr berichtigt werden sollen. Ibicl. I. — 56. (1598). Weil der neue Landvogt (von Glarus) noch >»'^
nicht angekommen ist, wird für einstweilen der abtretende Landvogt zu seinem Statthalter ernannt, ^»s

schriftliche Anzeige von Glarus aber, daß es den Landschrciber von Beroldingen als Statthalter beze^'

habe, nnd auf den dringenden Wunsch des abtretenden Landvogts, ihm sein Amt abzunehmen, wird der ^

schreibet bis zur Ankunft des neuen Landvogts als Statthalter eingesezt. Absch. 354. Z. — 57-

Statthalter Alexander Brocco verantwortet sich über die gegen ihn vorgebrachten Klage», wegen welche '

auf lezter Tagsaznng zu Baden eine Strafe von 600 Kronen auferlegt worden ist, wie folgt: Es st>

dingS wahr, daß er den Kopf des Koller auf Begehren des Hauptmanns der Justiz nach Mayland

habe, das sei aber auf Geheiß und zum Nuzeu des Laudvogtö, dem dafür 200 Kronen versprochen
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geschehen; bezüglich des Geldes, das er der Rinaldi wegen den Gesandten zu Bellenz gegeben, verhalte sich

^ Sache so: Die Rinaldi haben ihm durch seinen Diener drei Säke mit Geld überschikt, um sie den drei

^sandten von Lucern, Schwyz und Glarus einzuhändigen; er habe diesen dann nach Beendigung der Ver>

Handlungen zu Luggarus das Geld ungezählt zugestellt, worüber sie sich nicht wenig verwundert haben, das

aber mit Ehren wohl haben annehmen dürfen; zudem habe er sich des Luggarnerhandels weder wenig

^ch viel angenommen und glaube somit sich genügend verantwortet zu haben. Der abgehende Landvogt Auf-

^Ulaner bestätigt, daß Brocco bezüglich des Koller auf seinen Befehl gehandelt habe; Ähnliches sei übrigens

V" unter frühern Landvögten geschehen und gutgeheißen worden, sonst würde er es auch nicht gewagt haben,

avdschrxjher von Beroldingen vertheidigt seinen verstorbenen Vetter, Lorenz von Beroldingen, daß der unter

"sin Verwaltung vorgekommene Fall mit dem von Brocco verantworteten sich nicht vergleichen lasse. —

Kölbingens Verantwortung wird für genügend erklärt, dagegen wird der Beschluß zu Baden gegen Statt-

Brocco in Kraft belassen, seine Verantwortung indeß in den Abschied genommen. Ikiä. k. — 58. (1598).

Betreff der Statthalter zu Lauis, welche mit großen Summen ihre Ernennung zu erkaufen Pflegen, wird

'Vossen, es dürfe kein Landvogt von einem Statthalter Geld annehmen; wenn Einer eine Statthalterei

solche Weise erwirbt, so soll er nicht nur um die Summe, welche er dem Landvogt gegeben hat, sondern

VH an der Ehre bestraft werden. Und weil Statthalter Brocco schon einige Male seine Ernennung durch

Endung großer Summen ausgewirkt hat, so soll er für ümner entsezt sein und die ihm auferlegten 600

^v»eu Buße bezahlen. Absch. 355. k. — 5i). (1598). Die Gesandten Zürichs sollen eingedenk sein, daß sie
, Statthalter Brocco seiner ihnen wohlbewußten Sachen wegen auf künftige Tagleistung nach Baden haben

'^u lassen, damit man von ihm gründlich die Wahrheit erfahre. Absch. 365. k. — 60. (1602). Von seinen

'Vahnien verabfolgt jedes der VII katholischen Orte dem Verwalter des Colleginms in Moyland, Ambrosius

^Uaro 9 Ducatonen und an den Ball der Kirche St. Franciscus zu Lauis 12 Ducatonen. Die Kosten der

«ach Moyland wegen der Landmarchen betragen für jedes Ort 4'/, Ducatonen. Absch. 471. f. —

Zuschrift des Landvogts Natzenhofer (ä. ä. 29. September), worin er sich über ihm über¬

eile Proceßkosten und über Entziehung der ihm gebührenden Bußen beschwert, wird ncl instruenäum

^sch- ^8. (1604). Es langen zwei Zuschriften ein, die eine vom Landvogt, die andere

ban^"bschaft, worin sie sich gegenseitig gegen einander beschweren. Sie werden in den Abschied genommen,

^Ut j^es Ort seine Gesandten auf die ennetbirgischen Jahrrcchnungen instrnire, dafür zu sorgen, daß die

^ ^'thaiien gegen den Landvogt bessern Respcct beobachten, ansonst man zu Unterstiizung des Landvogts eine

^Zlillg eidgenössischer Soldaten in ihren Kosten dahin schiken würde. Absch. 528. k. — 63. (1604). Alt-

Villaus Natzenhofer vdn Lucern verlangt Entschädigung der 117 Kronen, die er bei der von Obrig-

bes . vorgenommenen leztjährigen allgemeinen Inquisition ausgegeben habe, und wünscht diese Summe

daß ^ Bechnimgsablage einbehalten zu dürfen. — Wird in den Abschied genommen, zugleich ihm vcrdentct,

^ wan, wenn er nicht den ganzen Saldo seiner Rechnung abgebe, all' sein Hab und Gut mit Beschlag

"ud bis ans weitern Bescheid auf seine Kosten hier bleiben werde. Absch. 531. 1.— 64. (1604). Alt-

»l>d Natzenhofer beschwert sich, daß ihm die Landschaft Lauis die Kosten für den Proccß zwischen ihr

bezahlt habe und daß er auf lezter Jahrrechnung zu Lauis abgewiesen worden sei, und

hvf^' hwbei behülflich zu sein. Wird aä instrueiuium genommen. Absch. 539. 5. — 65. (1604). Ratzen-

^ bittet, es möchte ihm der Rest der durch einen Spruch der Landschaft auferlegten 100 Kronen aus der
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Kammer vergütet werden, indem er dann die übrigen Kosten an sich selber haben wolle. Aus Ratification hin
wird beschlossen, der Landvogt soll ihm die zwei Drittheile der 100 Kronen bezahlen; seinen Entschluß darüber
soll jedes Ort Lnccrn mittheilcn. Absch. 544. e. — 66. (1605). Dem auf der Tagsazung zu Baden gestellten
Begehren NatzcnhofcrS wird entsprochen, worüber ihm eine Bescheinigung ausgestellt werden soll. Absch. 561.!'
— 67. (1605). Alt-Landvogt Natzenhofer, der noch 117 Kronen Jnqnisitiouskosten zu fordern hat, läßt
um Vcrabfolgung der zwei Drittheile von den 100 Kronen anhalten, welche die Landschaft Lauis dieses Handels
wegen als Buße an die Kammer hatte bezahlen müssen. Nach Verlesung der hierüber zu Baden und zu LucerN

verlassenenAbschiede wollen einige Orte entsprechen, indeß wird die Sache ans Mangel an Instructionen noch'
mals in den Abschied genommen.Absch. 566. a. — 68. (1605). Natzenhofer werden zwei Theile von de»
100 Kronen vergütet, in Bcrüksichtignng,daß es Kosten sind, welche er zu Erhaltung guter Polizei in a»ü'
licher Stellung gehabt hat. Absch. 577. k. — 69. (1603). Der Gesandte von Schwyz, „wcsender" Landschreib^
zu Mendris, macht Anzug, dem Vernehmen nach wolle man ihn nicht als Gesandten sizcn lassen, und
aus dem vorgeschiiztcn Grunde, daß er gemeiner Eidgenossen Landschrcibcr und Diener zu Mendris sei; darüber
müßte er sich, wenn dem also wäre, beschweren, weil er zum Amt eines Landschrcibers nicht von den
genossen depntirt, sondern von der Landschaft Mendris traft ihrer Freiheiten zum Jnterprcte oder Dölmes
ernannt worden sei; er hoffe demnach, daß man ihn, als durch freie allgemeine Wahl erwählt, seinen erhal-
tenen Instructionennachkommen lassen werde. Obschon man nun dafür hält, daß der Landvögte Neputatio"
verringert würde, wenn von einzelnen Orten ihre Schreiber und Amtleute zu Nichtern ernannt würden,
ihm gleichwohl gestattet, dieses Jahr mitzusizen, dagegen wird es, um für die Zukunft schlimme ConseqnenZ^
zu vermeiden, in den Abschied genommen.Absch. 658. a. — 79. (1608). Der Landvogt bittet, man wöü^
ihn allerorts den Obrigkeiten rccommcudircn und ihn in allen vorkommenden Sachen gnädigst für befoh^
haben, da er seinerseits, wie es einem gehorsamenDiener gebühre, das ihm anvertraute Amt treu und
Kräften zu verwalten sich bemühen werde. Idicl. o. — 71. (1612). Der Gesandte von Lncern hat in
Abschied zu stellen begehrt, wie Statthalter Castorio in dem Besorgen der Ncchtshändcl etwas frech und
ziemlich sich verhalte, indem er den Gesandten vorschreiben wolle, was sie in Sachen zu erkennen befugt
oder nicht. Absch. 800. d. — 72. (1613). Dem Landvogt, Johann Kaspar von Bcroldingcn,werden ^
Klagen vorgehalten, die seincthalben den Obrigkeiten täglich zu Ohren kommen, insbesonderedaß er ci»^
ab der badischen Jahrrcchnnng eingelangten Schreiben zufolge bei den Streitigkeitenzwischen den bc>^
Familien Castorio und Gorini der einen Partei sich heftig annehme, die Banditen im Land dulde und ^
nöthigcn Untersuchungenunterlasse, worüber die Obern ihr höchstes Mißfallen aussprechen. Nachdem ^
Landvogt über alle Anschuldigungensich gehörig gerechtfertigt und man persönliche Informationen über
Begriindcthcit der Klagen eingenommen hat, wird dieses zu seiner Rechtfertigung in den Abschied geno»^'
damit in Zukunft solchen nngcgründetcn Gerüchten kein Glauben geschenkt werde. Absch. 830. g. — 73. (^
Ungeachtet die unnöthigen Kosten für die von den Landvögten den Gesandten aufgestellte Morgcnsnppe
wiederholt durch die Abschiede abgestellt worden sind, so erzeigen doch die Landvögte immer noch ihre
gcbigkeit. Dcßhalb wird der Beschluß neuerdings bestätigt und zur Bekräftigung in die Abschiede genoi»^
Absch. 865. a. — 74. (1614). Von der Tagsazung zu Baden ist der Auftrag eingelangt, sich zu
wie Statthalter Brocco sich in das Statthaltcramt eingekauft habe und waS die Landschaft zu seiner Abst^
sagen würde. Da man nun findet, daß die Landschaft seiner begehre und der Landvogt sich wohl niit '



LauiS. 1525

Ertrage, wird lezterer ermächtigt, gleich seinen Vorgängern einen Statthalter zu nehmen, mit dem er ver-

^'lst zn sein glaube. Die Gesandten von Bern und Schaphausen stimmen nicht dazu und nehmen den Gegen-

^»d in den Abschied. Absch. 868. k. — 75. (1615). Bezüglich der Einscznng des Landvogts sind einige

^sandten der Meinung, daß bei der Berathung darüber der Gesandte des betreffenden Ortes den Ausstand

Milien solle, während andere dafür halten, daß dieser dabei wohl sizcn dürfe, weil er weder seiner Obrigkeit

seiner eigenen Person wegen dabei intercssirt sei. Da bisher von den Obrigkeiten keine Declaration darüber

^chehen ist, so wird es allseitig in den Abschied genommen. Absch. 892. b. — 76. (1617). Das Gesuch deS

^'3 Zumholz von Freibnrg, Großwcibcl zu Lauis, um Gleichstellung in seinem Lohn mit dem Großweibel

^uggarus, der jährlich 50 Kronen von der Kammer beziehe, wird in den Abschied genommen. Absch. 954. e.
b. Landvofttciwohnung.

Art. 77. (1593). Dem Landvogt wird ans seine Vorstellung über den verwahrlosten Zustand des Haus-

im „Pallast" (Landvogteiwohnung) erlaubt, auf Rechnung der Kammer in den mindesten Kosten zwei

^ien mit Bettstellen aufrüsten zu lassen. Wie sich in Zukunft die Landvögte bezüglich des Hansraths zu

Erhalten haben, wird zum Entscheid in den Abschied gcnommci:. Absch. 233. e. — 78. (1598). Die Gesandten

^ nächst? Jahrrcchnung sollen instruirt werde» in Betreff der 20 Kronen, welche man jährlich dem Land-

für den Hansrath gibt, und über Abschaffung der Snvpen. Absch. 364. n.
o. Ncchnungssachcn.

Art. 7g. (1587). Bei Ablegnng seiner Rechnung bemerkt der Landvogt, daß er und seine Amtleute sich

^kebt haben, die Einnahmen an Bußen zu vermehren, und daß sie keine Geschenke angenommen, sondern

sp/^ pünktlich in Rechnung gebracht haben, daher sie, weil treue Arbeit auch guten Lohn verdiene, eine ent-
^ende Belohnung erwarten. Wird all roeommemlanäum in den Abschied genommen, damit die Gesandten

»iid! entsprechenden Vollmachten abgefertigt werden. — Die Bnßenrechnung (Malefiz, Criminal

^ erzeigt an Einnahmen 1181 Kronen 1 Diken 7 Sehl., und nach Abzug der Ausgaben und des
Landvogt und den Amtleuten zukommenden dritten Theils einen Überschuß von 421 Kr. 8 Schl. 3 Den.

k. — 89. (1588). Die Einnahmen der Bnßcnrcchnung betragen 1091 Kr. 1 Dik. 26 Schl., der
'"Ich

2 Dike,,

Üb

^Üchnß Verregnung der Ausgaben und der Abzüge für den Landvogt und die Amtleute 305 Kr.

^ >kcn Ii <Zchl. Absch. 61. g. — 81. (1588). Ausgaben für Sizgeld der Gesandten 252 Kr., den Dienern

Geschenke und Unterstüzungcn 79 Kr. 9 Krz., zusammen 406 Kr. 9 Krz. Absch. 66. ä. — 82. (1603).

>»erd^ Aechnungsstellnng des Landvogts findet man, daß der Kammer gar überflüssige Kosten verrechnet

^ k" und daß überdicß einen Theil von den Bußen die Landvögte siir ihr Siegelgcld, einen andern Theil

jj^.^"^ute für ihre Mühe und Arbeit nach alter Gewohnheit abziehen, so daß der Kammer nur wenig mehr

iieh^ diesem zu begegnen, soll die im Jahr 1598 ausgestellte Ordnung, die bisher nicht in Voll-
gekommen ist, in'S Werk gesezt werden, weßhalb dem Landvogt anbefohlen wird, sich für die künftige

»ng darnach zn richten. Der Gegenstand wird übrigens nebst der Sazung in den Abschied genommen.

> 502. d. — 83. (1604). Da cS sich zeigt, daß die lezteS Jahr aufgestellte Ordnung, nach welcher die

^Pe über keinerlei Strafen und Bußen ohne Bcizichung von zwei gcschwornen Beiständen! Vcrkommnisse

den Landvögten und den Einkünften der Eidgenossen nicht wenig Eintrag thnt, so wird sie

vo,, "'°d>sicirt, daß die Beiziehung der Vciständer nur dann geschehen müsse, wenn cS sich um Verkommnisse

ütehr als 10 Kronen handle. Absch. 531. a. — 84. (1604). Durch die leztjährige Verordnung ist die
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bisherige Vergütung von 25 Kronen an die Gerichlsschreiber und 24 Kronen an die Fiscale sammt ander»

Accidentien für verlorne Processe und Gänge aufgehoben worden. Nun stellen dieselben das Gesuch, nia»

möchte ihnen etwas an der ordentlichen Verehrung nachlassen, welche sie jährlich an die eidgenössischen Gesandte»

und ihre Diener verabfolgen müssen. Beschluß: Die abtretenden Amtleute sollen für dießmal nur die Hälfte

der gewöhnlichen Verehrung zu bezahlen haben, die andere Hälfte aber aus dem Kammergeld genoniwe»

werden. Dabei wird die Sache in den Abschied genommen, um das künftige Verhalten festzustellen. Idiä. b. "

85. (1604). Der Überschuß der Bnßenrechnung,deren Einnahmen sich auf 1875 Kronen belaufen, beträgt ^

Kronen. Ikiä. I. — 8K. (1605). Da der Landvogt seine Rechnung nach der neuen Ordnung ablegt und gemäß

derselben einen Drittheil der Einnahmen an seine Kosten einbehält, aber nichtsdestoweniger bei 100 Krone"

ordentliche Kosten der Kammer verrechnet, als für den Gehalt des NachrichterS 52 Kr., für Unterhalt des

Hausraths des Landvogts und Großweibels 30 Kr., für die Kapuziner und die Franenklöster 4 Kr., für Tri«?'

geld dem Substituten des Landschreibers 3 Kr., für vierzehn Beutel zu Versorgung des Geldes an die Orle

3'/, Kr., so wird das in den Abschied genommen, da man der Ansicht ist, der Landvogt müsse alle Kosten »"

sich selbst tragen. Absch. 566. t'. — 87—95. (1605—1613). Die Durchschnittseinnahmen von den B»ße»'

rechnungen der Jahre 1605—1613 betragen 1721 Kronen, der jeweilige Neinüberschuß durchschnittlich 331

Absch. 566. K.; 592. k.; 624. k.; 658. p.; 695. i.; 736. o.; 775. e.; 800. e.; 830. K. — 96. (1615). I"

der Spitalrechnung, die im Übrigen gutgeheißen wird, befindet sich unter den Ausgaben ein Posten von 3^

Kronen, welche Summe zwölf Jahre lang jährlich an eine neue Stiftung eines Frauenklosters zu Lauis

dem Überschuß der Einkünfte und ohne Abbruch der Spende und des Almosens verabfolgt werden soll. ^

wohl man dieses für ein löbliches und gutes Werk hält, so wird es doch zur Genehmigung in den Absch^

genommen. Absch. 892. c.

2. Landrechtssachen; Landessteuer.
Art. 97. (1588). Die in der Landschaft Lauis führen Beschwerde über verschiedene Bedrükungen,

sich die Amtleute in schweren malefizischen Fällen gegen den gemeinen Mann schuldig machen; in den »^^

Vogteien, als zu Luggarus, Bellenz, Mainthal u. a. m. seien unter Zuzug von siebest Mitrichtern dießft

bereits angemessene Verordnungen erlassen worden, nur in ihrer Vogtei, die doch unter den wälschen Vogte'

die wichtigste sei, habe man bis jezt keine Abhülfe geschaffen; sie bitten daher, man möchte auch sie mit 3^

Freiheiten, wie andere, bedenken. Wird in den Abschied genommen. Absch. 78. Ii. — 98. (1589). Abgeord"^
der Landschaft Lauis eröffnen, sie haben für ihre Landessachen bisher einen Rath von zwölf Männern

acht von der Landschaft und vier aus den Bürgern und alten Beisäßen, welcher alle zwei Jahre

worden sei; da mit dieser Erneuerung viele Übelstände verbunden seien, indem namentlich Umtriebe und Fe'

schaften entstanden und Unerfahrene, zum Schaden der Landschaft, in die Verwaltung gekommen, so habe» '

die gegenwärtigen zwölf Räthe verständiget, noch zwölf zu erwählen, welche vierundzwanzig dann de» ^

an Statt der Gemeinde bilden und auf Lebenszeit gewählt werden sollen; sie bitten nun um Bestätigung ^

Verordnung. Entsprochen. Ihr Begehren aber wegen Bestrafung derjenigen, welche sich dem nicht unterZ'^
wollen, wird in den Abschied genommen. Absch. 85. v. — 99. (1589). Die Anwälte der Bürgerschaft

Lauis bringen vor, es haben die Anwälte der Landschaft eine Bestätigung bezüglich der vierundzwanzig

räthe ausgebracht, die gegen der Burgerschaft Freiheiten sei und zu welchem Vorgehen sie nicht von alle»
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vierteln Vollmacht gehabt habe»; sie bitten daher um Aufhebung dieses Beschlusses. Nachdem die Anwälte

Landschaft sich oerantwortet, daß sie allerdings nur von zwei Vierteln und von dem Nathe der Landschaft

Allmacht gehabt haben, daß sie übrigens die Verordnung als dem gemeinen Mann zuträglich erachtet haben,

^il durch die jährlichen Wahlen viele Umtriebe und Feindschaft zwischen den vornehmsten Geschlechtern er¬
wachsen, und daß sie erwarten, bei der zu Baden erlangten Bestätigung geschüzt zu werden, wird erkannt, die

^'»ndzwanzig Miträthe sollen einstweilen nicht in Function treten, weil die Anwälte nur von zwei Vierteln

^ollniächtigt gewesen sind, der Handel soll indeß in den Abschied genommen werden. Absch. 100. m. —

^k). (1590). Die Anwälte und Landesfürsprecher der Landschaft bitten um Bestätigung der am 4. Februar

zu Baden erlangten Urkunde bezüglich der sechsunddreißig (viernndzwanzig?) Räthe. Man läßt es bei der

^ Baden erlangten Bestätigung verbleiben und nimmt die Sache zu größerer Bekräftigung in den Abschied,

^sch. 137. k. — 101. (1598). Die vom Viertel Agno führe» Beschwerde, daß sie, nachdem sie mit den drei

^dcr» Vierteln bisher die Landschaft gemeinsam regiert haben, seit einigen Jahren mit bedeutenden Kosten

ichwert werden, zu denen die andern Viertel gerne stimmen, weil sie nur wenig daran zu bezahlen haben;

^ kennen nun kein geeigneteres Mittel, sich zu helfen, als sich von den andern Vierteln abzusondern und

ohin ihr Viertel allein zu regieren. Auch die drei andern Viertel Lauis, Riva und Capriasca wünschen

zu regieren, da die gegenwärtige Verwaltungsweise mit gar vielen Übelständcu verbunden sei. Mit

uninenmehrheit wird ihnen auf Ratification hin bewilligt, versuchsweise ans ein Jahr sich von einander zu

,"k>ern. Absch. 354. e. — 102. (1599). Abgeordnete der vier Viertel der Landschaft bringen vor, daß sie sich

äWich der Abtheilung mit einander verständigt haben in der Hoffnung, es werde das dem gemeinen Mann

' ^utem gereichen, und daß sie zwar gern die alle Regierung wieder angenommen hätten, wenn sie nicht

^ gemeinen Mann so unleidlich, ja schädlich gewesen wäre. Darauf eröffnet der Landesfürsprecher Johann

iibp^ ^korio, er sei überzeugt, wie aus dieser Neuerung viele Unordnungen erwachsen werden, finde
'gens auch nicht thunlich, die alte Regierung wieder anzunehmen, glaube aber, eine andere bessere Regierung

^ ^ ^ ganzen Landschaft zum Vorlhcil gereichen; sollte übrigens die Theilung vor sich gehen, so wünsche

einige Commnnen ans seinem Viertel ziehen und einem andern sich anschließen möchten. Die Sache

»un bis zu einem Entscheid der Obrigkeiten verschoben, inzwischen aber sollen die Viertel gemäß ihrer

^chenmg die Straßen und Brüken unterhalten. Absch. 380. e. — 103. (1599). Anwälte des Freidorfs

^°^vte eröffnen, ihr Dorf sei von uralten Zeiten her von Fürsten und Herren mit verschiedenen Freiheiten
Herzogen von Mayland vom Fischzoll gelediget worden; gleiches erwarten sie nun auch

stii, ^ legierenden Orten, nämlich daß man sie nicht mit dem neuen Fischzoll beschwere. Darauf wird ein-

^"">g beschlossen: Da zu der Zeit, als sie vom Fischzoll befreit worden, diese Landschaft zum Herzogthum

Ehland gehört habe, daher ein doppelter Zoll der Hauptstadt Mayland »achtheilig gewesen wäre, und da

FklchZoll der Landschaft nur zum Nuzen gereichen werde, die begehrte Befreiung aber nur drei

a»deFischern Vortheilhaft wäre, so wird Morcote in seinem Begehren abgewiesen, daher seine Fischer wie
. lc de,, ZM auszuführenden Fische» zn bezahlen haben. Iliicl. <1. — 104. (1000). Der schaffhausische

3<n, " ^ ilu der Absönderung der vier Viertel der Landschaft, welche kraft der von der Mehrheit cr-

Erkanntnisse bestätiget worden ist, nicht stimmen und nimmt dieses z» seiner Rechtfertigung in den

^^3. I- — 105. (1005). Abgeordnete der Landschaft und Bürgerschaft von Lauis eröffnen ihre

erde» gegen die Notare wegen Einzug von ausstehendem Schreiberlohn für Abfassung von Instrumenten,
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und legen einige Artikel vor, über welche sie sich mit einander verständigt haben und deren Bestätigung s>e
wünschen. — Nach Anhörung der Einwendungen der Notare wird auf Ratification hin Folgendes festgesezt'
1. Die Notare und Schreiber sollen den Lohn für ihre ausgefertigten Instrumente innert dreißig Jahre» ei»'
ziehen, ausonst ihre Anforderungen verjähren. 2. Weil die Notare, gcstüzt auf die ihnen 1568 und 1574 Z"
Baden bewilligte Freiheit einige ihrer Forderungen haben anstehen lassen, so wird ihnen die Frist von eine»'
Jahr bewilligt, den Lohn für Instrumente, welche sie vor dreißig Jahren abgefaßt, einzuziehen; nach Abla»s
dieser Frist verjährt ihre Forderung ebenfalls; bei Anständen hat der Landvogt zu entscheiden. 3. Jeder»'»»»
ist befugt, sich vor Aufrichtung eines Instruments mit dem Notar über den Lohn zu verständigen, daher d»
bisherige Ordnung der Notare hierüber mit Gegenwärtigem aufgehoben wird; bei 50 Kronen Buße aber da'!
den Schuldnern nicht mehr abgenommen noch verrechnet werden, als dem Notar bezahlt worden ist. 4. D>e
Notare sind verbunden, auf Begehren und gegen billige Bezahlung ein einzelnes Instrument von de»

Händen habenden dem Eigenthümer herauszugeben. 5. Die Notare sollen sich befleißen, ihre Protokolle '»^
„Abbreviaturen" wohl aufzubewahren, damit sich jeder stets zu behclfen wisse, und dürfen nicht mehr, ^
öfter geschehen ist, aus einem Instrument zwei oder mehrere macheu. Absch. 566. e. — 106. (1607).
welche mit der Anlegung, dem Bezug und der Verrechnung der Landsteuer beauftragt und zu Ertheilung ^
Aufschlüssen vorbcschieden sind, berichten, wie jährlich durch die Laudcsfürsprecher und Näthe der Landscl!^
bei ihren Eiden die Steuerrechuung abgefaßt, sodann dem Landvogt und Landschreibcr von Obrigkeits wegt»

vorgelegt, alsdann „mit vßblasung der Trummeten" bekannt gemacht und beim Kanzler hinterlegt werde, ^
sie einen Monat laug zu Jedermanns Einsicht und allfälligen Einsprachen offen liege, und wie dann

Ablauf des Termins die Steuer eingezogen und zn Verhütung von Unrichtigkeiten keine Neclamationen '»^
angenommen werden; sie bitten, man möchte diese ihnen im Jahr 1558 coufirmirte Gewohnheitssazung '
verändern und sie dabei schiizen. Man läßt es dabei verbleiben und nimmt es zum Bericht in den Absch^

Absch. 624. Ii. — 107. (1608). Im Span zwischen der Burgerschaft zu Lauis und den drei äußer» ^
mcinden Aguo, Riva und Capriasca schreiben die VII katholischen Orte dem Landvogt, er soll sie unter w
hülfe seiner Amtleute zu vereinbaren suchen, oder, wenn ihm das nicht gelänge, sie vor die Gesandte» Z

Rechten weisen. Absch. 653. n. — 108. (1608). Leztcs Jahr war die Verordnung über die Steuerrech»^'
dieser Landschaft bestätiget und zum Bericht in den Abschied gcnommeu worden. Da nun aber einige
sandten hierüber keine Instruction haben, werden der Landvogt und der Laudschreiber beauftragt, die Beschs
heit dieser Nechnungsgcwohnheit gründlich zu erforsche» und die Relation hierüber nach Luggarus zu

Absch. 658. g. — 100. (1608). Die Verordneten der Landschaft bitten um Erläuterung „der verndrige" ^
sy gebrachten Articul eines begerten vetterlichen Jnsechens". Da jedoch die Instructionen darüber ga»Z
gleich lauten, weil die Obrigkeiten keinen Bericht erhalten hatten, was die Landschaft zu solchem
bewogen habe, so werden die Artikel nochmals von Punkt zu Punkt verlesen, sodann verbessert und Z»^
änderung oder Aufhebung in den Abschied genommen. Jeder Gesandte soll nach seiner Heimkehr seine»'
darüber berichten und deren Ratification und Wille, sammt dem Artikel über die Blutschande Zi'»^
theilen. Lncern und Basel haben zu diesem Beschlüsse nicht gestimmt. Ibid. k. — 110. (1609).

des Spans zwischen den Regenten des Flekens Lauis und den Vierteln der Landschaft über die Anlegt ^
Steuern und Teilen ist leztes Jahr zu Lauis eine Vereinbarung veranlaßt worden. Nun beschwere» >

einige dieser Commune" vor den VII katholischen Orten über etliche Punkte und bitten dringend, ihnen beb
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w>d beralhen zu sein. Wird aci iimtruenciuin in den Abschied genommen. Sie werden auch nach Zürich

^wiesen, um Rath und Bescheid einzuholen, und von der Strafe an den Landvogt ledig erkannt, weil man

^ nicht strafwürdig gefunden hat, da sie nur »in Rath angesucht haben. Die vom Landvogt den Communcn

Zerlegte Strafe soll bis zur Jahrrechnnng eingestellt sein. Absch. 689. e.— III (1615). Einige Gesandten

in>d instrnirt, das Einnehmen und Ausgeben in der Landstenerrechnnng des Nähern zu untersuchen, weil der

ohn entstanden ist, daß die Stenern nicht mit Treuen „dispensirt" und zum Nnzen der Landschaft ver¬

endet werden. Deßhalb werden die Amtleute und Näthe der Landschaft vorbeschicden und zur Vorlegung der

'Willing aufgefordert. Nachdem diese aber einen pergamentenen Brief von 1558 vorgelegt, gemäß welchem

'e Landschaft unter andern Gnaden von der Beschwerde, die Steuerrechnung vorlegen zu müssen, liberirt

forden ist, so wird dieses zum Bericht in den Abschied genommen. Absch. 892. ä. — 112. (1615). In der

""dsteuerrechnung werden folgende Posten dem gemeinen Mann nachthcilig gefunden: 1. Die Landschaft hatte

heg Subiasker Marktes vom Landvogt ein Verbot erwirkt, wcßhalb er, wie er behauptete, von seinen

um 209 Kronen bestraft worden war; er hatte sodann die Landschaft zu Bezahlung der 200 Kronen

^"wcht, ungeachtet seine Obrigkeit ihm nichts abforderte. 2. Die Landschaft hatte dem Landammann Zur-

^we», de,, sio, die Znrükziehung der hineingeschikten Soldaten auszuwirken, in die Orte gesendet hatte,

^ 25 Krone» verehrt; nichtsdestoweniger wurde ihm außer seiner Zehrung täglich I Dublone und seinem

^ V, Krone aus der gemeinen Landstener bezahlt. 8. Ungeachtet dem Landvogt aus dem gemeinen

^ bessekel „seine Ordinari" entrichtet wird, sind ihm außerdem aus der Landsteuer noch 80 Kronen verab-
worden unter dem Schein, es sei für Siz- und Siegclgeld. Ibid. i. — 113. (1616). Die Commnnität

üs berichtet, daß ihr Rath verordnet habe, es sollen fortan alle Instrumente in guter italienischer Sprache

werden, weil es sich ergeben habe, daß durch die lateinischen Instrumente, welche in der Regel durch

Sprache unkundige Schreiber und Notare aufgerichtet werden, viele Streitigkeiten erwachsen, und es sollen

sjx "bl die Notare und Schreiber examinirt werden, ob sie der lateinischen Sprache genugsam kundig seien;

d»/)^ obrigkeitliche Gutheißung dieser Verordnung. Nach Anhörung der Antwort der Notare wird
^lehren, weil man darüber nicht instrnirt ist, in den Abschied genommen. Absch. 925. b.

3. Justizsachen, Recht und Gericht.
!,.. Strafjustiz.

I. Im Allgemeine».

Lucern begehrt, daß man den Artikel über „Begleitung" der fremden Banditen dahin

bxj baß dieselben statt für 500 Kronen Bürgschaft zu leisten diese Summe in Baar oder Geldeswerth

gcschworncn Amtmann hinterlegen sollen, damit die Unterthancn fernerhin nicht mehr mit Bürg-

der)" ^ichwert werden. Weil man dieses für zwekmäßig findet, wird es zu halten ernstlich anbefohlen und

de» beauftragt, über dessen Handhabung zu wachen. Zu größerer Sicherheit wird der Beschluß in

der lienommcn. Absch. 18. k. — 115. (1587). Der Landvogt wünscht, daß eine Ordnung bezüglich

Wien sstr straffällige Frevel aufgestellt werde, weil dieses dem Landvogt viele Arbeit ersparen würde

ist kunann sich besser in Acht nehmen kann, wenn er weiß, welche Strafe ans jedes Vergehen gesczt

»»d .! diesen Vorschlag für zwekmäßig erachtet, wird Auftrag ertheilt, eine salche Ordnung zn entwerfen,

"n dann >>, de» Abschied genommen. Ibid. I>. — 11K. (1588). Gemäß vorjährigem Abschied werden
192
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nun die Taxen festgestellt, nach welchen die Verbrechenund Frevel in Zukunft bestraft werden sollen. De»
Landvögtenwird Bollmacht ertheilt, in allen Fällen nach Gestalt der Sachen das Übel zu strafen und Z»
handeln, wie Eid und Ehre es ihnen gebieten. Dabei wird auch in den Abschied genommen, bezüglich der
neuen Sazung weder Miet noch Gaben anzunehmen, auch keinerlei Practiken zu brauchen. Diese Ordnung
soll buchstäblich gehalten und Dawiderhandelnde ohne Gnade mit den festgesezten Strafen gebüßt werden.

„Ordnung, wie man die büßen nun fürohin In allerlei) fürfallenden srefflen machen rmd gestracks Jnziechen solle:"

Heist einer ein lieghan, einseitig vnd verglichen rmd er nit gelogen, zallt .... Krön. - Dil. ^

Scheltwort mit schänden vnuerdienet, so wurden vor der vrthel abgredt, zallen.... 5 ^

Scheltwort mit schänden vnuerdient, wann der Widerrufs erkhendt, büeßen sich ... . „ 6 ^
Vm ein suest vff vorgende böse mordt .......... „ — ,,

Vm ein suest vnuersechenlich one vrsach .......... „ 1 ,,

Vm zuckhen mit verwegnem gmüet one vorgende wort „ 3 ^
Vm Steckhen streych nit fürsetzlicher wyß « ^

Steckhen Streych sürsetzlich vnd schandt ze beivysen „ 5, ,,

Steyn oder ander gstallt wnrff einseitig „ 1 „ ^

Stein oder snnst gwcr ivurff mit blut one gfar lebens vnversetzlich „ 6

Vm ein blrit runs one gfar lamtag noch betlag „ 2 »

Blutruns mit verwegneni gniüet 6 ,,

Blutruns mit lamtagen vnuersechenlich deß verletzten halber „ 25 ,,

Vm Streich In eignem gut oder vff empfangnem schaden, wo nit lebens gfar gefolget, soll erlonpt

sin ; wan aber lamtag oder gfar lebens verursachet, soll gestrafft werden, doch das khein

todtschlag gefolget ' „ 10

Streych mit verbottnen gwercn sollen gestraft werden nach vermög vcrbotts selbiger gmcren.

Vm frydtbruch vnd parthyen sollen die alten sazungen gehalten werden, wie im Landtsbnch allhie

vergryffen.

Alle sreffen syndt by nacht, onch an merckten vnd gebottnen Festtagen zwyfach vnd vor ordenlichem

gricht dryfach.

Vm abcrgleübigs khünstlen, Zauberwerch, ob Jemandt das brnchte, soll gestrafft werden nach gstallt

der fachen dem Landtvogt gwallt geben.

Vm grobe Gotzlesterung, siner helligen oder der helligen Sacrainenten nach dem herdtkhuß, wo der

seien nit gar grob ist, so zu Hern LandtvogtS gfallen statt, snnst „ 6

Für wuchcr mit groben Überzinsen vm geben vnd nemmen, oder man mer Honptgnt verschrybcn

dan bareß gellt vßgeben ist, wen es Joch antreffe, soll alles gut der Chamcr versallen sin.

Vm wucher mit beschwürlichem fürkouff allerley gethreydt vnd narung „ 5 --

Vm Eebruch „ 10 »

Von blutschandt zwyschen wyttnuß gesypten, so das leben nit verwirckhen biß vs den drytten vnd

vicrdtcn grad . . . . - „ 20 "

Welcher ein Junckfrouw schwechet one nachfolgend Ee „ 15 »

Vm Meincidt, dorin nit öffentlich gfar brucht „ 15 "

Mcyneidt, dorin öffentlich gsar brucht, hat lib vnd gut verfallen.

Vm falsche khundtschafft „ 30 "

Vni vergeben zu holdtschafft oder schaden one gfar lebens „ 20 « ^

Von vnzncht mit süllery „ 3 --

Absch. 31. I>.
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Art. 117. (1589). Den zwei Beiständen! zu dein Criminal werden aus Genehmigung der Obern für

Mühe und Arbeit je drei Kronen zuerkannt. Absch. IVO. g. — 118. (1590). Da die Gesandten häufig

'än Liberationen angesprochen werden in Fällen, wo die Parteien den Frieden vom geschädigten Theil erlangt

^ben, sx> nM man die Obrigkeiten um die Vollmacht angehen, in solchen Fällen Todtschläger liberiren zu

^rsen, damit sie nicht mehr mit großen Kosten von Ort zu Ort ihr Gesuch vorbringen müssen. Absch. 137. g.

^ 119. (1590). Die vier Landesfürsprecher der Landschaft werden vorbeschieden und angefragt, ob sie den

^»dvögten und Amtleuten Beistand Wider die Banditen leisten wollen oder nicht. Sie versprechen es. Und da

s'H dieselben über das Verbot des Landvogts, lange oder kurze Büchsen zu tragen, beschweren, indem sie sich

^>der die Banditen also nicht zu Verhalten wissen, so wird auf Ratification hin beschlossen, die vier Landes-

^rsprecher sollen bei strenger Strafe ihrem Anerbieten nachkommen; die Landvögte sollen Vollmacht haben,

langen Schloßrohre zu erlauben; die dem Statthalter Brocco zu Baden ertheilte Erlaubnis;, kleine Büchsen

tragen und zu erlauben, soll aufgehoben sein, .indem es nicht billig ist, daß ein Unterthan mehr Gewalt

^l>c, als ein Amtmann; es soll auch in Zukunft kein Landvogt oder Amtmann die Bcfugniß haben, einem

anditen Geleit zu bewilligen. Ibid. i. — 120. (1592). Die vier Landesfnrsprecher, Räthe und Bürger stellen

^ Ansuchen, man möchte verordnen, daß demjenigen, der einen der benannten Banditen umbringt oder

^'haftet, von der Landschaft 100 Kronen gegeben werden sollen und daß er überdies; einen andern Banditen

kNren dürfe. Dem erstcrn Begehren wird entsprochen, das andere wird in den Abschied genommen. Absch.
- 8- — 121. (1594). Beim Beginn der Jahrrechnung hat der Landvogt einen armen Menschen aus dem

'"Mändischen Gebiet einziehen lassen, welchen zu berechtigen die Gesandten ansprechen, da er während ihrer

Wesenheit im Land, während welcher sie die hohe Obrigkeit repräsentiren, verhaftet worden sei. Der Land-

3 aber erklärt dieses als einen Eingriff in seine Rechte und behauptet, er habe zuerst sein llrtheil zu fällen

^st nachher haben die Gesandten, wenn der Verurtheilte appellire, in der Sache zu sprechen, was er

Allenfalls durch die alten Amtleute und Fürsprecher beweisen könne. — Der Anstand wird zum Entscheid

^dcn Abschied genommen. Absch. 201. n. — 122. (1594). Auf die Anzeige, daß Landvogt Python während
^'"^berwaltnng einen gewissen Franz Bayard von Manto (Morco?), der mit seiner Schwestcrtochter

Ata eigenen Schwester Blutschande getrieben, liberirt habe, wird beschlossen, es soll den erlassenen

^ beben genau nachgelebt werden und in Zukunft weder Landvögte noch Gesandte das Recht haben, Jemanden
begnadige,,. Absch. 202. o. — 123. (1000). Zum Zweke der Ausrottung der Banditen wird folgende Ver-

"ll erlassen: Wenn ein Bandit einen andern Banditen, der wegen größerer Missethaten als er verrufen

hat ^ umbringt, so soll derselbe, wenn er den Frieden und Remission von der beschädigten Partei erlangt
' »ach Begrüßung der Obrigkeit liberirt sein und noch überdieß die versprochene Telle erhalten. Wenn ein

vierter" einen andern Banditen tödtet, so soll er, auch wenn er sich nicht liberiren kann, nichtsdcsto-

lib/^ Borweisung des Kopfes oder sonstigem genügendem Beweis seiner That „die Tell dem abge-

leibl ^^setzt" haben und bekommen mögen. Wenn endlich Einer, der nicht verrufen ist, einen Banditen

eiiik^ so soll derselbe nach Beweisung seiner That einen Banditen, der nur wegen eines Tvdtschlags

Ablrs ^ "^"so" worden ist, liberiren dürfen, wenn er von der geschädigten Partei die Remission erhalten hat.

»Ul, ^ (1601). Die leztes Jahr erlassene Verordnung in Betreff der Banditen und Bcloh-

Bcmbiteu umbringen, wird wieder für ein Jahr bestätigt. Absch. 432. a. — 125.

Fernere Bestätigung auf ein Jahr. Absch. 471. n. — 126. (1003). Landvogt Natzenhofer begehrt,
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daß, da über die Büßung beinahe aller anderen Frevel eine Ordnung gemacht worden sei, man anch »och

bestimmen möchte, wie vorsäzliche Würfe mit Steinen oder „anderen Gewceren" zn bestrafen seien. Das Be

gehren wird in den Abschied genominen, weil allein der hohen Obrigkeit gebührt, den Unterthancn Saznnge»

vorzuschreiben. Absch. 502. ö. — 127. (1003). Im Auftrage der ganzen Landschaft und der Bürgerschaft

stellen Johann Maria Castorio und Johann Anton Jovio das Ansuchen, es möchte verordnet werden, daß >»

Zukunft die Landvögte verpflichtet sein sollen, wegen bnßfälligen und criminalischen Vergehen (das Malefiz w

doch vorbehalten) Verhaftete gegen Bürgschaft auf freien Fuß zu sezcn. Auf Ratification hin wird ihnen f>»'

ein Jahr willfahrt und verordnet, in Zukunft soll der Landvogt schuldig sein, jeden Unterthan, der wegen

fältigen" Freveln oder criminalischen Sachen eingezogen worden, nach Vollführung des Processes auf Bürgschaft

hin ans dem Gefängniß zn entlassen und nicht mehr im Gefängniß, sondern außerhalb desselben und vh>^

Röthigung mit ihm Verkommnisse zn machen; vorbehalten bleiben die Malefizen, bei denen es sich »in Lc>b

und Leben handelt. Idicl. g. — 128. (1607). Der Landvogt begehrt die Erlaubniß, die Strafappellationen, ^

er vor der Gesandten AnHerkunft nicht habe erledigen können, in Güte vertragen zu dürfen, wie auch se>»^

Vorgängern bewilliget worden sei. Weil aber einige Saznngen und der gewöhnliche Andienzruf bei 50 Kro»^

verbieten, appellirte Strafen zu thädigen, nachdem die Gesandten im Land angekommen sind, hat man ^

dabei verbleiben lassen und die Appellationen anhören wollen Das nimmt der Gesandte von Zürich in ^

Abschied. Absch. 024. e. — 129. (1607). Die Landschaft beschwert sich über einige von den Landvögten

geführten Mißbräuche beim processnalischen Verfahren in criminalischen und malcfizischen Sachen, bei der Auf'

nähme der Kundschaften, bei der Thädigung von Freveln und bei den Citationen, und ersucht um

bringung ihrer schriftlich vorgelegten Artikel an die Hoheiten. Diese werden in den Abschied genommen. Ibicl. e> ^
130. (1608). Da bisher üblich gewesen ist, daß, wenn die Unterthancn in criminalischenHändeln wider ^

Landvögte appelliren und den Haupthandel vor den Gesandten gewinnen, die Kosten doch niemals den

Vögten auferlegt, sondern aufgehoben werden, auf welche Weise diese ziemlich hohen Gerichts-, Schreiber- »

Fürsprccherkosten dem geineinen Mann anfgebürdet werden, was unbillig erscheint, so wird, um dieses für ^

Zukunft zu verhüten, beantragt, daß anch die Landvögte, wenn sie auf bloßes Hörensagen wider die 1!»^

thanen procediren, die Kosten abzutragen schuldig sein sollen, was all instinencium in den Abschied genow»^

wird. Absch. 658. c.
2. Spccialfälle.

Art. 131. (1587). Den Gesandten auf nächsten Tag zn Baden sollen Instructionen mitgegeben werbt»"

Betreff der Unholden zu Lauis, worüber der Landvogt Weisung begehrt. Absch. 42. k.— 132. (1588). A»ö^,

beiden Gemeinden Sigirino nnd Mezzovico liegen gegen sechszig Weiber wegen Zauberei im Gefängniß. ^

des „Hexenwerchs" verdächtige, die schon früher unter dem abtretenden Landvogt gefoltert worden wäre»,

den nun wieder vorgenommen, an dem Seil mit und ohne Stein mehrmals aufgezogen und zulezt eine

ronwen schnochen vff der gluot gebrcndt", aber man hat nichts ans ihnen herausbringen können. ..

läßt man sie durch einen Priester beschwören, in Folge wessen in Gegenwart der Gesandten etliche böse

ausgetrieben werden. Dem Landvogt wird nun anbefohlen, die peinliche Untersuchung gegen diese Weiber s

znsezen, um das vollkommene Geständniß von ihnen herauszubringen. Absch. 61. k. — 133. (1588). ^

Gesandten von Uri werden die Entschließungen der Orte in Betreff der gefangenen Frau zu Lauis ^

Bußen des Statthalters Brocco und des Anton Jovio mitgetheilt, damit Uri an den Landvogt die »bW
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Weisungen ertheile. Absch. 72. «i. — 13t. (1589). Ein Kaufmann ans Straßburg, Gilg Pitol, klagt, daß er
tischen Codclago nnd Mendris auf offener Straße angegriffen nnd uin 7000 Kronen an Geld und Kleinodien
beraubt worden sei; zwei der Thäter seien mahländische Banditen, die andern zwei aber wohlbekannte Lauiser:
^ bitte um Rath nnd Hiilfe, damit er wieder zu seinem Eigenthum gelange. Nun wird dem Landvogt auf¬
tragen, in aller Stille Leute zn sammeln, um die Angeklagten zu verhaften; mit Pompejus della Croce soll
"6 Nöthige iiber Fahndung auf die Banditen nnd Vertreibung derselben verabredet werden, auch soll den

^uiseru die präteudirte Freiheit, dem Landvogt bei der Fahndung solcher Leute nicht helfen zu müssen, nicht
^lvährt sein. Absch. 82. k. — 135- (1589). Der Landvogt soll über jenen bei der Dürrenmühle, welcher der
^hchmünzerei, und über den Wirth daselbst, welcher eines Mordes verdächtig ist, Untersuch anstellen. Ibicl. c>. —

(1589). Uri wird abermals beauftragt, über die Beraubung des Wechselherrn von Straßburg zu Men-
t sorgfältige Untersuchunganzustellen, damit die Thäter bestraft werde»; mit dem spanisch-mayländischen
'"oassador wird in Betreff der Flüchtlinge das Nöthige verabredet und inzwischen der Handel auf den Tag

Baden verschoben. Absch. 84. v. — 137. (1589). Der Landvogt erhält nochmals Auftrag, Alles anzu-

be/ ' welche die Kaufleute von Straßburg beraubt haben, todt oder lebendig in seine Hände zu
ominen; er soll sich deßwegen auch mit dem Gubernator von Mayland in's Einvernehmensezen. Absch. 85. m.

^-138. (1589). Franciscus Poccobello, genannt der Nigrisollo, von Lauis läßt im Namen seines Sohnes
^ol durch Johann Maria Castorio vorbringen, derselbe sei wegen Tödtnng des Johann Peter Nossino
dem Gebiet von Lauis verbannt worden; da die That aber ans Nothwehr geschehen nnd mit den Ver-

^ 'oten des Getödteten ein Friede aufgerichtetworden sei, so bitte er um Begnadigung seines Sohnes. In
sxj ^^t Umstände wird das Urtheil über Gabriel aufgehoben; weil jedoch gemäß der neuen Sazungen

> verrufener Todtschläger von den eunetbirgischen Gesandten liberirt werden darf, sondern nur durch die
so wird das Begehren mit Empfehlung in den Abschied genommen. Absch. 100. 5. — 139. (1589).

Lander Lago von Lauis bittet um Liberation des Baptista de Beltramo, der vor einigen Jahren aus Un-

Thg seinen Vetter erschossen hatte und deßhalb verbannt worden war. Da man findet, daß er die
hin vorsäzlich begangen habe, und nach Einsicht des aufgelegten Friedbriefs wird er auf Ratification

begnadigt. Ibiä. k. — 149. (1589). Justructionsgemäßverlangt der Gesandte Basels, daß gegen die

z welche den 5kaufleuten von Straßburg eine große Summe Geldes weggenommenhaben, ge-
^ Maßregelnergriffen werden, damit die Beraubten wieder zu ihrem Eigenthum gelangen. Sodann

^ d ^ ^ ^ Landvogt, Lorenz von Beroldingen, daß er in den Orten verleumdet worden sei, als lasse
'k Banditen öffentlich umherspaziren, während er sich doch alle Mühe gegeben habe, der Thäter habhaftz»

»»i ^ mayländischeu Gebiet, weßhalb er gemäß Auftrag aus Baden den Gubernatorvon Como
Hülfe angesprochen, aber darauf nur leere Ausflüchte erhalten habe; endlich habe er den Banditen Marius

Werden, übrigens hierbei von den Lauisern wenig Unterstüzung gefunden habe; zudem finden die BanditenHUfw'
Um e
d-f. . ""vriprvu)en, aoer oaraus nur leere Ansslucyie eryairen yavc; enoucy yave er ven Banviren lmanus
ba ' ^ssk"- Die Rechtfertigung des Landvogts wird genehm gehalten, die Verrnfung bestätigt und der

Entschuldigungdes Landvogts in den Abschied genommen. Ibill. I. — 141. (1589). Da§ Gesuch
eiilj Stricker, Landschreiber zu Uri, um Begnadigung des Johann Maria della Franca, der vor

Todtschlag begangen hat, wird in den Abschied genommen. Absch. 101. II. — 142. (1590).

tzh ^nadigungsgesuch des Stefan (Stupano) von Pnrasca, der vor einigen Jahren seine Frau wegen
umgebracht hat, wird all instruenäum genommen. Absch. 137. o. — 143. (1590). Johann Maria
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Castorio, Burger und Fürsprecher zu Lauis, bringt vor, es habe» ihm zwei Baudileu nach dem Leben gesteh

und sein Haus außerhalb Lauis anzuzünden gedroht, weßhalb er mit seinem Diener ihnen nachgestellt und si^

erschossen habe; da er nun viele Kosten in dieser Sache gehabt habe und gemäß einer Sazung ein Band'^

der einen andern Banditen umbringt, liberirt sein solle, so bitte er, man möchte ihm, da er kein Bandit si>-

als Entschädigung für seine Unkosten vergünstigen, zwei Banditen zu libcriren; dabei gebe er die Versicherung-

daß er keinen Straßenränder oder Banditen, der nicht zuvor den Frieden von der beleidigten Partei erlang

habe, liberiren würde. Wird in den Abschied genommen, weil man zum Entsprechen keine Vollmacht

Ibicl. ä. - 144. (1590). Marino Domara von Cremoua läßt vorbringen, er habe sich mit Geleit des La»t

Vogts seit einiger Zeit in dieser Landschaft aufgehalten und so verhalten, daß Niemand sich zu beklagen h»^'

nun wünsche er sich mit einer Burgerstochter von hier zu verehelichen und hoffe, daß man ihn, wie Andere

ähnlichem Fall, ohne Bürgschaft „begleiten" werde; er sei übrigens durchaus nicht aus seinem Vaterland

bannt, sondern aus dem Gebiet von Venedig, wo er seinen Vater gerächt habe. Da man sich nicht für besi'3

hält, ihm ohne Bürgschaft Geleit zu ertheilen, so wird sein Gesuch ml rekerenclum genommen. Ibid. e.

145. (1590). Ei» ähnliches Gesuch des Hieronymus Bergamino, Pertazöll genannt, wird ebenfalls in be>

Abschied genommen. Ibiä. k. — 146. (1591). Mit Schreiben vom 19. März berichtet der Landvogt an die »>

Baden versammelten Gesandten der XII Orte, daß es ihm vor einigen Tagen gelungen sei, den gefährlich^

Straßenränber Camillo Lampugnano zu tödten, nachdem derselbe mit seinen Gesellen längere Zeit am La»g^

see hernmgeschweift und in das eidgenössische Gebiet eingefallen sei und endlich fünfzig Säke Korn ansges»"^
und nach Luino geführt habe; er wünscht, daß man ihn, wenn etwas dieser Sache wegen wider ihn

würde, zur Verantwortung kommen lasse; ferner meldet er, daß er auftragsgemäß den Andreas Biöng >^3

dessen Ungehorsams wider den Priester Lanzelotto Robiano, Propst zu St. Anton und Schulmeister, auf »ä l

Tagsazung gewiesen, ihn aber noch vor dem erhaltenen Auftrage um 150 Kronen zu Händen der .

gestraft habe; da der Vicar zu Como, ans Begehren des jungen Propsts Aurelins Poccobello, den Bann tv>

obigen Propst an die Kirche habe schlagen lassen, so bitte er um Weisung, wie er sich dießfalls verhalten s"

endlich meldet er, daß er von den Rüthen und Landesfürsprechern der Landschaft angesprochen worden^

ihnen ein großes Stük ans Rädern aus Jrnis zu verschaffen, um sich in Zeiten der Roth wider die auf ^

See herumschweifenden Banditen schiizen zu können. "Nun wird an den Herzog zu Mayland geschrieben- ^

möchte für gemeinsame Austreibung der Banditen einen Tag ansczen, ans welchem neben dem Landvogt ^

Lauis auch die übrigen Landvögte erscheinen sollen. Daneben wird dem Landvogt zu Lauis Vollmacht

die erforderlichen Schiffe auszurüsten, andere nöthige Maßregeln anzuordnen und auf Kosten der Land! ^

zwanzig wohlgerüstete Männer ans dem Livinerthal für seine Leibgarde kommen zu lassen. Beziigl>^ -

Schulmeisters Lanzelotto Robiano und des Poccobello wird Uri befohlen, in der XII Orte Namen dein

von Como mit allem Ernst zu schreiben, er solle einen andern Vicar für die gemein-eidgenössischen Unters ^

ernennen und den Robiano in ruhigem Pvsseß bleiben lassen. Endlich wird der Landvogt beauftragt ^

Poccobello auf künftige Jahrrechnung zu Baden zu citiren, daniit er seinem Verdienen nach gestraft

Dieses Alles wird ml rekorenäuin genommen. Absch. 168. L. — 147. (1591). Auf den Anzug des

von Zürich, daß dem Vernehmen nach „Chnndt Anthoni" aus Cavargna im Mayländischen sich niit

Genossen einige Zeit in Lauis aufgehalten habe, ungeachtet er auf dem mayländischen und eidgenössisch^

biet verrufen sei, verantwortet sich der Landvogt, der Genannte habe sich allerdings eine Zeit lang
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galten, aber ohne daß er ihm Geleil gegeben habe, obschon er genügende Ursache dazu gehabt hätte, da

>ener wiederholt Leib und Leben für ihn gewagt und ihn beschiizt habe. Da man über diesen Fall nicht hin-

^Nglichx Poll,nachten zu haben glaubt und nicht thuulich erachtet, daß die Amtleute die Banditen durch die

Banditen vertreiben sollen,' so wird der Handel ud rekermidum genommen. Absch. 176. u. — 148. (1591).

^hann Peter Castagna, genannt Nuggier, und Fabricio Mandelli von Lauis werden wegen Fürkauf um 600

Serien bestraft. Nach Abrechnung der dem Landvogt von seiner Bnßenrechnnng noch zu gut kommenden

^ Kronen 28 Krz. erhält jedes Ort davon 37 Silberkronen oder Ducatonen. Ibid. e. — 149. (1591). Über

auf der lezten Jahrrcchnung vorgebrachte Liberatiousgesuch des Stefan Stupano von Purasca, der seine

Ugene wegen Ehebruch und öffentlicher Hurerei umgebracht hat, wird nach Verhörung der Knudschaften

^annt, Stupano habe sich wohl verantwortet, daher der wider ihn ergangene Ruf aufgehoben sein solle und

^ >n der Eidgenossen Gebiet wieder unangefochten und frei handeln und wandeln darf. Der Gesandte von

Kothurn, zu.dieser Liberation nicht ermächtigt, inmmt die Sache ud relbrendum. Ibid. k. - 159. (1591).

Betreff des schon leztes Jahr von Fürsprecher Johann Maria Castorio gestellten Gesuchs, ihm als Lohn

l"r, daß er den Mörder Dominicus Trevanus und den Vatermörder Brassaner mit Bewilligung der Obrig

getödtet habe, die daherigen Unkosten zu vergüten und zu bewilligen, daß er zwei andere Banditen, welche

biege,, ^„fachen Todtschlags verrufen seien, liberircn dürfe, wird entschieden, es soll gänzlich bei de» Ab-

Mden verbleiben und ihm bewilligt sein, zwei Banditen, die aber nicht als öffentliche Mörder oder Straßen-

^'ber verrufen sind und von ihrer Gegenpartei den Frieden erlaugt haben, zu liberiren. Das nimmt der

^°churnische Gesandte, der darüber nicht instrnirt ist, in den Abschied. Ibid. x.— 151. (1591). Philipp del

// Canobbio, der wegen Verdacht des Todtschlags an Johann de Arnald verbannt worden war,
^ unter Berufung auf seine Unschuld um Freisprechung. Nach Verlesung der Proceßactcn wird das Urtheil

UM, Tarü des Rufs ledig erklärt und gänzlich freigesprochen. Der Gesandte von Basel stimmt nicht dazu

^ nimmt es in den Abschied. Ibid. b. — 152. (1591). Auf nächster Tagsazung will man sich über Aus-

uug hex ^ aufhaltenden Banditen berathcn, damit dem von den XII Orten dem Landammaun

ertheilten Befehl Genüge geleistet werde. Absch. 184.5. — 153. (1593). Da Francisco Bayardo von

selb^°' Anklage wiederholter Blutschande citirt, nicht erschienen ist, berichtet nun der Landvogt, daß er den
/u kraft seiner Vollmacht liberirt habe und gegen eine allfällige Schmälerung seiner Rechte sich verwahren

^ mm, aber dafür hält, ein solches Verbrechen dürfe nicht ungestraft bleiben und der Landvogt

»»/ Bayardo nach Verdienen bestrafen, nicht liberiren sollen, so wird die Liberation aufgehoben, Bayardo

s/ Hunzen eidgenössischen Gebiet verbannt und vogelfrei erklärt. Die Frage über die dießfallsigen Be-

^huisst ^ Landvogts wird zum Entscheid in den Abschied genommen. Absch. 233. d. — 154. (1593). Das

^MrtixmA^such des Jakob de Marchione von Beredino, der beim Scheiden eines Streithandcls ohne Absicht

^ ^Utbrosio de Rocco della Nera erschossen hat und darauf als Todtschläger des Landes verwiesen worden

dj» ' "uch Anhörung der dein Petenten günstigen Kundschaften in den Abschied genommen, weil man über

ei/ instrnirt ist. Ibid. f. — 155. (1593). Johann Dottarini della Nera zu Sessa, der vor

fg^^uhren seine Frau und den Pfarrer wegen Ehebruch umgebracht hat und seit sieben Jahren als ein-

I»ch ^ ^ischläger des Landes verwiesen war, stellt durch seinen Fürsprecher Johann Anton Jovio das Ge
H Liberation. Nach Verlesung des mit den Verwandten beider Theile aufgerichteten Friedens wird das

^Uen wegen Mangel an Instruction in den Abschied genommen. Ibid. k. — I5K. (1593). Martha So
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mazzo läßt durch ihre» Fürsprecher die Bitte verbringen, mau mächte den Johann Peter „Monküko", der

ihren Mann so geschlagen habe, daß er gestorben sei, begnadigen; auch des Thäters Vater stellt ein gleicht

Gesuch mit der Erläuterung, daß der Getödtete nicht an den Wunden, sondern wegen seines unordentliche"

Lebenswandels gestorben sei. Wird in den Abschied genommen, lbici. ». — 157. (1594). Meister Dominik

Zar VM Biviona bittet um Aufhebung seiner Verbannung, die wegen Verdacht eines Todtschlags an seine»'

Vetter über ihn verhängt worden, an welchem Todtschlag er aber laut der vorgelegten Kundschaften unschuldig

sei. Wird in den Abschied genommen. Absch. 201. e. — 158. (1594). Luca Fossato, Potestat zu Morco, klagt

gegen Landvogt Python, daß er ihn in eine Buße von 500 Kronen verfällt habe, und zwar erstlich, weil er

demselben für die Erlaubniß, zum Schuz seines Lebens verbotene Waffen zn tragen, nichts verehrt habe, s»'

dann, weil er seine Klage gegen Lorenz Chezia nicht genügend erwiesen haben soll, endlich, weil er bei A»s

nähme der Kundschaften zugegen gewesen sei. Nachdem man die Verantwortung des Landvogts angehört,

zu Recht erkannt, der Landvogt habe übel gesprochen und der Potestat wohl appellirt; weil indeß lezterer br'

Aufnahme der Kundschaften in einer Sache, wobei er interessirt gewesen, nicht hätte anwesend sein und

er gleich Anfangs die Verehrung für die erhaltene Erlaubniß dem Landvogt hätte berichtigen sollen, so soll e'

zu Händen der Kammer um 25 Kronen gebüßt sein, den Gesandten für ihr Sizgeld 25 Kronen bezahlen

dein Landvogt die Kosten vergüten. Ibitt. Ii. — 150. (1595). Die katholischen Orte schreiben dem Landow

er soll dem von Uri erhaltenen Auftrage in Betreff einiger Gefangene» nachkommen. Absch. 275. A. 16 '

(1595). Franz del Ronco ans der Landschaft Lauis, der wieder katholisch geworden ist, wird auf sein dringe»^

Gesuch begnadigt, dabei aber dem Landschreiber fleißige Aufsicht auf ihn anempfohlen. Absch. 279.

1K1. (1595). Lazarus^äus Cotta, der im Jahr 1593 wegen Theilnahme an jenem nächtlichen Überfall Z"

Porlezza und wegen andern in Gesellschaft von Banditen verübten Missethaten verbannt worden ist, bittet »'"

Gottes und seiner kleinen Kinder willen um Begnadigung und verspricht, fortan sich unklagbar zu verhalt"

Wird in den Abschied genommen. Absch. 282. o. — 162. (1595). Andreas della Briccola von Bironico »"

Andreas Magistretti von der Dürrenmühle waren von dein zn Bellenz Hingerichteten Johann Dome»'^

Stampanoni, genannt Gwertz, von Sala der Mitwirkung bei seinen Mordthaten angeschuldigt worden, d»'

die aufgenommenen Kundschaften aber hatten sie ihre Unschuld bewiesen und waren durch Urtheil deS La»^

vogts freigesprochen worden. Da sich nun ergibt, daß die Angeschuldigten zur Zeit, als die Mordthate» ^

schehen, abwesend oder zu Hause waren und daß Stampanoni selbst vor seiner Hinrichtung seine Aussah

zurükgenommen hat, wird das Urtheil des Landvogts bestätigt, der Handel übrigens sammt den Proccß»^

in den Abschied genommen. Ibitt. e. — 163. (1595). Auf den Bericht, daß Andrea della Briccola, den

Hingerichtete als Mörder oder Straßenränder angegeben hatten, auf lezter Jahrrechnung zn Lauis libe»

und daß dem Commissär von Bcllenz anbefohlen worden ist, dessen Güter und Person unangetastet zu las^''

will man dem Commissär den Befehl zugehen lassen, auf Briccola sowie ans den Statthalter Brocco »

Lauis fleißiges Aufsehen zu haben. Wird ml rekorencium genommen. Absch. 287. tt. -- 164. (1595). ^

durch Landschreiber Johann Stnlz von Unterwalden vorgebrachte Begnadigungsgesuch des Lazarin von

nico, der kein Verbrechen begangen hat, aber wegen Umgang mit andern (Verbrechern) des Landes vcr»-'"^

worden ist, wird ml iimtrutmclum genommen. Absch. 290. <1. — 165. (1590). Das Gesuch des Landscly'^'^
Grnninger von Uri um Bestätigung des zwischen den Mngini und Laghi vermittelten Vergleichs u»d '

Nachlaß der Strafe wird in den Abschied genommen. Absch. 290. i. — 166. (1590). Statthalter Ale!'»"
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^rocco berichtet, daß Francesco „Mvngügkho" schon wiederholt ihn umzubringen gedroht habe, weßwegen man
Zur Sicherung seines Leibes und Lebens dem Lazarus von Sala oder andern nicht schwerer Vergehen ange¬
sagten Banditen unter Zusicherung der Liberation erlauben möchte, jenen umzubringen. Das wird ihm unter
^atificationsvorbehalt zugesichert. Absch. 306. e. — 167. (1596). In dem schweren Handel zwischen Statt¬
halter Alexander Brocco einerseits und Aloisins Amadeus, der „Mongiick" genannt, von Lauis sammt seinen
^>t>en Söhnen Johann Anton und Francesco andererseits wird nach Anhörung der Klagen und Antworten
^ider Parteien und in Würdigung der aufgenommenenKundschaften erkannt: Da aus der Untersuchung sich
^Zibt, daß Alois und Johann Anton nebst ihrem Hausgesinde den als Mörder verbannten Francesco troz
ee Mandate beherbergt und alle drei dem Statthalter nach dem Leben getrachtet und früher schon verschiedene

^ffchläge verübt haben, wodurch sie nicht allein Hab und Gut, sondern auch ihr Vaterland verwirkten, so
sie äug besonderer Gnade zu Händen der Kammer um 200 Kronen gebüßt und ihr Hab und Gut und der

eiber Ehesteuer als verwirktes Gut mit Arrest belegt werden; würden sie über kurz oder lang dem Statt-
ler Schaden zufügen oder zufügen lassen, so sollen sie ohne Gnade vom Leben zum Tode verurtheilt und

?>'e Güter der Kammer verfallen sein. Die Beklagten geloben eidlich in die Hand des Gesandten von Zürich,
Urtheil in allen Theilen nachleben zu wollen. Schließlich werden dem Statthalter statt der für Kosten

^ Schaden geforderten 700 Kronen 400 zugesprochen. Das Urtheil wird zu mehrerer Bekräftigung in den
^schied genommen. Ibiä. Ii. — 168. (1596). Das Begnadigungsgesuchdes Baptista Moronzotto de Mosetis

" Sessa, der wegen Verführung seiner Schwester einen Andern umgebracht, seither aber von dessen Ver¬

boten den Frieden erlangt hat, wird all mstruonäum genommen. Ibiä. i. — 169. (1596). Meister Andreas
^ifini von Breganzonohatte vor ungefähr sechs Jahren den Marcino del Saxo von Davesco in der Noth-
^getödtet und war deßhalb verbannt worden. Linn läßt er durch FürsprecherJohann Maria Castorio um Be-
^ Pung bitten, was aä instruenäum genommenwird. Idill. k. — 170. (1596). Der Gesandte von Schaff-
ien kann der leztes Jahr von der Mehrheit ertheilten Liberation des Andrea della Briccola von Bironico

H beistimmen und nimmt dieses zu seiner Entschuldigungin den Abschied. Ibiä. o. — 171. (1597). Gemäß
lahrigem Abschied hatte man gleich bei Beginn der Jahrrechnungdie Güter des Alois Mongiicko und

Nahnes Johann Anton mit Arrest belegt. Da sich nun aber in Folge öffentlichen Rufes ergibt, daß

ZZ3" größer sind, als der Werth der Güter, so werden diese den Gläubigern übergeben. Absch.
^ ^ 172. (1597). Die Frau des Lazarus ans Colla bittet um endliche Begnadigung ihres Mannes,
g. ^ sich von seiner bösen Gesellschaftgänzlich znrükgezogenhabe, fleißig seinem Handwerk obliege und

sicht verspreche; überdieß bittet sie um Nachlaß der ihm auferlegten Buße von 100 Kronen. In Berük-
j 'il»ng ber Umstände wird ihm auf Ratification hin die Buße erlassen, das Gesuch um Liberation aber aä
b^'uäum genommen. Ibiä. e. — 173. (1597> Das Begnadigungsgesuchdes Meister Peter dell Duca
^^'ipuello, der einen Andern getödtet hatte und deßhalb verbannt worden war, seither aber den Frieden
Zur ^ mstruenäum genommen. Ibiä. g. — 174. (1597). Der Gesandte von Schaffhansenhat
zu i . "iion des Baptista Moronzotto von Sessa und des Andrea Maffini nicht gestimmt und nimmt dieses

Rechtfertigung in den Abschied. Ibiä. i. — 175. (1598). Bezüglich der Güter der Mongiick und des
i»,x ^ ^"-'ssani wird fleißig Nachfragegehalten aber nichts gefunden, daS der Kammer heimdienen möchte, daher
uicht ^ ^ rekerenäum genommen wird. Absch. 354. a. — 176. (1598). Der schaffhausischeGesandte stimmt

Liberation des Lazarus aus Colla und des Peter Buchini von Viganello und nimmt dieses z» seiner
193
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Rechtfertigung in den Abschied. Ebenso der Baster Gesandte, Ibid. k. — 177. (1599). Josef Reitino, Burger
und Tuchherr zu Lauis, klagt, daß Johann Peter und Anton Ossutius seinen Sohn Franciscus umgebracht
haben, aber nicht nach Landesbrauch und Recht verbannt worden seien. Dagegen bemerkt der Beklagte"
Bruder, Albert Ossutius, daß der Getödtete muthwillig Streit angefangen habe und in der Nothwehr getödtet
worden sei. Nach Anhörung der aufgenommenenKundschaften, aus welchen sich ergibt, daß Reitino bewaffnet
und mit einem Panzer geschiizt den Joh. Peter Ossutius vorsäzlich angefallen habe, wird dieser als einfacher
Todtschläger aus der Landschaft verbannt; seine Güter werden bis auf weitern Entscheid inventirt werden »"d
in Haft verbleiben. Absch. 380. o. — 178. (1600). Ein Gesuch des Johann Maria de Aprilis von Fig>"°
um Liberation wegen eines vor sechs Jahren nnvorsäzlich begangenen Todtschlags an Andrea de Caberto wird
nach Verlesung des Processes und des mit den Verwandten abgeschlossenenFriedens in den Abschied genomwe"'
Absch. 413. cl. — 179- (1600). Die Frau des Meister Thomas, genannt Bieta dell Oliva von Monteggi"-
der einen Andern in der Nothwehr umgebracht hat, bittet um dessen Begnadigung. Wird in den Abschied 3^
nommen. Idid. k. — 180. (1600). Der Gesandte von Schaffhausen stimmt nicht zur Liberation des PW
Ossutius von Lauis und läßt dieses in seinen Abschied stellen. Ibid. I<. — 181. (1601). Die von Uri mW'
theilte Rechnung und Taxation über die noch ausstehenden Kosten wegen der Banditenunruhenwird in de"
Abschied genommen.Absch. 432. d. — 182. (1601). Zu der Liberation des Andrea de Marchione von LanwR'
der wegen eines zu Moyland begangenen Todtschlags verbanditet worden ist, kann der Gesandte Schaffhause>^
nicht stimmen, sondern nimmt es in den Abschied. Ibid. k. — 183. (1603). Das Liberationsgesuch des OraZ'"
de Nostesia von Certenago, der vor acht Jahren den Jakob della Massera von Montagnolaumgebracht ^
und deßhalb als Todtschlägerverrufen worden ist, seither aber von den nächsten Verwandten des Getödtete"
den Frieden erlangt hat, wird in den Abschied genominen, weil man keine Vollmachthat, verrufene To^'
schläger zu liberiren. Absch. 502. e. — 184. (1604). Ans das Liberationsgesuchdes Hans Peter Passt"'^
aus dem mayländischen Thal Jntelvi, der vor vierzehn Jahren wegen Verdacht eines Todtschlages verrust"
worden ist, wird dem Landschreiber aufgetragen, die nöthigen Kundschaften über dessen Unschuld aufzunehl"^'
damit man nächstes Jahr über das Gesuch entscheiden kann. Absch. 531. e. — 185. (1605). Fürspre^
Johann Maria Castorius eröffnet im Namen des Julius Rys und seines Schwagers Alois Gropelli, ^
Porlezza auf mayländischen, Gebiet wohnhaft, daß sie vor einigen Jahren von ihren Feinden so verst»
worden, daß sie kaum ihres Lebens sicher gewesen, bei welchen Verfolgungen Todtschläge vorgefallen und I
dann im Jahre 1592 verrufen worden seien; da sie sich seither mit ihren Feinden abgefunden und
Gubernator Graf von Fuentes Begnadigung erlangt und sich schon vor einigen Jahren mit braven Bür3^
töchtern aus dein Fleken Lauis verheirathet haben, so bitten sie um Ljberation. Wird in den Abschied 3^
nommen. Absch. 566. d. — 186. (1607). Der Landvogt hat die Commune Rancate und deren Consul sch^
bestraft, weil sie bei der Festnehmung des Banditen „Mongügk" sich passiv Verhalten haben. Da sich nu»
ergibt, daß sie unschuldig sind, indem der Bandit ohne ihr Wissen von den Mendrisern ans ihr Gebiet gef^
und außerhalb des Dorfes verbunden worden sei, daß dann aber nach dem Sturmläuten Jedermann

gelaufen ist, so wird ihnen die Strafe erlassen. Dem Landvogt wird jedoch sein Recht vorbehalten ^
jene, die sich bei der That möchten betheiligt, auch wider die Commune», welche dem Banditen Untcrsch^'
gegeben haben. Der zürcherische Gesandte nimmt es in den Abschied. Absch. 624. d. — 187. (1608). ^
Gesuch des Castorius von Lauis um Liberation seines Sohnes Cäsar wegen des an dem Priester All'^"
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°u Lamone begangenen Todtschlags wird von den Gesandten der VII katholischen Orte ans Ratification hin
sprachen. Absch. 653. m. — 188. (1608). Statthalter Johann Maria Castorio bittet im Namen des
Simon Fantolinus von Biviona, der wegen eines Todtschlags an Matthäus de Ferraris verbannt worden

seither aber von den Eltern und nächsten Verwandten des Getödteten Verzeihung und Frieden erlangt hat,
Begnadigung. Das Gesuch wird in den Abschied genommen. Absch. 658. k. — 189. (1609). Alt-Statt-

^lter Hieronymus Castagna bittet nnterthänigst, man möchte ihm und noch sechs andern Personen von Lauis
!Ur Defension ihres Leibes und Lebens, da sie des Statthalteramts wegen in große Feindschaft gerathen seien,
Dauben, verbotene Wehren zu tragen. Nun ist aber gemäß einer Sazung bei 100 Kronen Buße verboten,
°"strinationen,Derogationen und andere Erkanntnisse nach Luggarus zu ziehen, wcßhalb der antretende Land¬

et vermeint, Castagna solle in diese Strafe verfällt sein. Da dieser jedoch zu Lauis dem Gesandten von
die Sache vorzubringen anbefohlen hatte, es aber wegen der Menge der Geschäfte unterblieben war, wird

'e Sache auf künftige Jahrrechnungzu Lauis verschoben. Freiburg nimmt dieses in den Abschied. Absch.
, ' v. — 190. (1609). Der neue Fiscal, Alexander Quadri, meldet, zwischen ihm und seinen Brüdern

^'erseits und ihrem Vetter Stefan Onadri andererseits habe solche Feindschaft geherrscht, daß lezterer durch
gedungene Banditen einen seiner, des Fiscals, Brüder habe erschießen lassen; deßhalb sei dann der alte

^efaii sammt seinem Sohn Bartholomäusin contumaciam, weil sie sich flüchtig gemacht hatten, als Todt-
y gex verbannt worden; jüngst sei nun Stefan gestorben und Bartholomäus, der bereits eilf Jahre das

" gemieden, habe sich stets unklagbar aufgeführt; sie haben mit einander Frieden gemacht und er, der
habx des BartholomäusSchwester verheirathet; deßhalb bitte er nun, man möchte den Bar-

^ vmäus begnadigen.Obschon man ans dem Proceß ersehen, daß dieser an dem Todtschlag unschuldig ist,
^ ^t man doch die Sache mit Empfehlung zur Liberation in den Abschied genommen, weil man gemäß der

Hungen das Recht nicht hat, verbandirte Personen zu liberiren; indessen wird jenem jezt schon ein sicheres
auf ein Jahr bewilligt. Absch. 695. ä. — 191. (1609). Der scchszigjährige Simon Manolla*), dessen

^ kmen Andern unbedachter Weise umgebrachthat, wcßwegen sie beide verbannt worden sind, bittet um
^ Nation, weil er sich wegen seines hohen Alters und großer Armuth in der Fremde nicht erhalten könne.

Abschied genommen. Ibiä. o. — 192. (1609). Auf das Anbringen des Landammanns Nyser,

^^"edict Serengo und sein Sohn, welche ihrer schändlichen That wegen in allen ennetbirgischcn Vogteien
a»ditet worden sind, in Lauis Unterschlauffinden sollen, wird an den Landvogt gar ernstlich geschrieben.

. - 707. s. ^ 19Z. (itZii). Der Vater des FranciscuS Carli, der vor zehn Jahren wegen Verdacht eines

^ 'chlags verrufen worden war, bittet um dessen Liberation. Ungeachtet sich aus den Kundschaften ergibt,
spr Franz Brocco den Todtschlagverübt hat, so wird doch dem Gesuch dießmal nicht ent-
ßii, für andere Ungehorsamezum warnenden Beispiel; auf künftiges Jahr aber mögen wegen

Exils und Wohlverhaltens den Gesandten entsprechende Vollmachten mitgegeben werden. Absch.
Weil dem Landvogt nicht möglich ist, gegen die Fehlbaren im Streithandel zwischen

^ k'den Geschlechtern Castorio und Gorino nach Gebühr zu procediren, wcßwegen er von den nächstgelegenen
Garde zu seinem Schuze begehrt hat, hält man für nöthig, daß Lucern, Uri, Schwyz, Ob- und
"vd Zug je drei Soldaten mit Geschüz dahin schiken und daß für einstweilendie eine Hälfte von

^ fchast, die andere von der Kammer besoldet werde. Schwyz und Unterwaldennehmen es in den
^ Simon Quadri, nach dem BaSler Exemplar.
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Abschied, sollen aber ihre Zustimmung nach Lucern melden, damit dieses es an Zürich mitthellen kann. Schließ'

lich sollen aber die Kosten den Parteien auferlegt werden. Absch. 783. c. — 195. (1K12). Nach gewöhnlicher

Begrüßung eröffnet der Burgermeister von Zürich: Uri, Schwhz und Nidwalden haben an Zürich berichtet,

daß der Friede, welchen die eidgenössischen Gesandten leztes Jahr zwischen den zwei angesehenen Geschlechtern

Castorio und Gorino zu Lauis, nämlich dem Johann Maria Castorio sammt seinen Söhnen und Anhängern

einerseits und dem Sebastian Gorino und Mithaften andererseits, aufgerichtet haben und der von beide»

Parteien eidlich beschworen worden sei, nicht gehalten werde, ja seither sogar Todtschläge vorgefallen seien u»d

die Aufregung von Tag zu Tag zunehme; ferner habew kürzlich die von Luggarus denen von Bellenz den

abgeschlagen und das von den Bellenzern in Mayland zu ihrem Gebrauch gekaufte Korn aufgehalten, wodurch

daselbst große Theurung entstanden sei; Zürich habe daher für nöthig erachtet, die XII Orte zusammen i»

rufen, um über die Mittel zu berathen, wie diesem wachsenden Übel zu begegnen sei. Nun haben Statthat

Johann Maria Castorio samnit seinen Söhnen und Mitinteressirten der Citation Folge geleistet und sind hier

erschienen, während Sebastian Gorino schriftlich um Aufschub anhält. Da aber in der Citation ausdriiklich

steht, daß in dem Proceß werde fortgefahren werden, ob die Parteien erscheinen oder nicht, da ferner Gorino 6

Ausschnbbegchren zu spät und nicht aus Lauis datirt ist, Gorino zudem den Proceß nicht vor dem Landow

zu Lauis, sonder» vor dem von Mendris oder einem andern formiren zu lassen begehrt und man in Alle'»

leere Ausflüchte erblikt, so wird beschlossen, den Gehorsamen nicht den Ungehorsam des Andern entgelten Z"

lassen, daher den Castorio anzuhören und dann zu verfügen, was man für billig und recht findet. Der Sta^

Halter eröffnet sodann in weitläufigem Vortrage im Wesentlichen Folgendes: Leztes Jahr sei bekanntlich zwisch^

den Parteien ein Friede gemacht und bei Strafe des Meineids angelobt worden, daher er sammt se>»^

Söhnen die Waffen niedergelegt habe; dasselbe sei nicht auch bei der Gegenpartei der Fall gewesen, indc»

sie vielmehr mit den Waffen und in Begleit verrufener Buben nach Riva zu dem Grafen von Vimercato N

begeben und dort hinterlistige Thaten wider ihn, Castorio, angestiftet, ja einen gewissen Verzasca gedüngt

habe, ihn zu ermorden; der Landvogt, davon benachrichtigt, habe dann dem Grafen geboten, jene Buben abZ"

schaffen, und den Gorino zur Verantwortung geladen; bald darauf sei der Graf, von einer Menge dm

Buben begleitet, nach Lauis gekommen; am folgenden Tage sei auch Gorino hingekommen in Begleit Z»^

verrufener Todtschläger, welche, als der Landvogt sie habe arretiren lassen wollen, sich zur Wehr gesezt "

aus Feuerrohren geschossen haben, bei welchem Anlaß es zu einem großen Tumult gekommen sei, in welch

dann einer der Banditen erschossen, zwei andere verwundet und in des Gorino Hans, wohin sie sich 3^^ ^

verhaftet worden seien; am folgenden Tage seien der Graf und Sebastian Gorino auf drei Schisse» ^
Banditen, .Braven" und dergleichen bewaffnetein Gesindel in Lauis angekommen, haben vor den Auge»

Landvogts die beiden Verwundeten aus Gorinos Haus wegbringen und in Riva arznen lassen; nicht la^

nachher haben sie aus einem dem Hause des Castorio gegenüber liegenden Gaden auf einen Sohn des leZ ^
geschossen; nach all' diesen Vorgängen müsse er dringend um Hülfe und den nöthigen Schuz anhalten.

wird ein auf Befehl des Gnbernators von Mayland zu Luino aufgenommener Proceß verhört, worin eN

durch die Partei des Sebastian Gorino verübte Mordthaten constatirt werden. Da man aus Castorios ^

trag sowohl, als aus dem vom Landvogt und dem zu Luino aufgenommenen Proceß genügend ersieht, auf ^

die Schuld liegt, wird erkannnt: Sebastian Gorino und der „Spagnolo" von Bioggio nebst ihren Anhä"^

sollen wegen Friedbruch aus Jurisdiction, Gericht und Gebiet der gemeinen Herrschaften verbannt sein; ^
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k>ner oder mehrere derselben über kurz oder lang auf diesem Gebiete betreten würden, sollen sie als meineidige
^brüchige Todtschlägervom Leben zum Tode gerichtet und ihr Hab und Gut zu Händen der Kammer
wnfiscirt werden; das in unserer Jurisdiction befindliche Vermögen des Vaters des Gorino soll bis auf
Leitern Bescheid im Arrest liegen, ihm jedoch die Nuzung davon bis zum Austrag der Sache zukommen; die
^üangenen Kosten sollen aus der Verbaudirten Hab und Gut gesucht und vorab jene der Obrigkeiten bezahlt,
^ Rest dem Castorio und seinen Söhnen an ihre Kosten verabfolgt werden. Und weil aus Allem deutlich

^ellt, daß des Grafen von Vimercato Aufenthalt auf eidgenössischemGebiet nachtheilig ist, indem die Ban-
e» und Unruhestifteran ihm immer eine Stüze hätten, so werden die Stimmen, welche ihm bewilligt haben,

^ eidgenössischeGebiet zu wohnen, aufgehoben, und soll der Landvogt ihn freundlichermahnen, innerhalb
^ Wochen seine Gelegenheit anderstwo zu suchen und aus dem eidgenössischen Gebiet sich zu entfernen. Weil

die ^ Sache keinen Verzug erleiden darf und des Grafen Verbrechen so augenscheinlich sind, so hofft man,
^ Obrigkeiten werden dazu stimmen, daher jedes Ort seine Stimme unverzüglich an Zürich einschiken soll. Sollte

as vorfallen, wessentwcgen der Landvogt Hülfe bedürfte, wird er ermächtigt, die aus dem Fleken und der Land-
^ > Lauis in Wehr und Waffen aufzumahnen. Würden sie sich säumig benehmen oder sich nicht in allen Treuen ge-

lassen, so soll er sich mit Volk aus den Orten behelfen, welche für diesen Fall 200 gute Soldaten
^Mt halten sollen, die auf derer von Lauis Kosten zu unterhalten sind. Absch. 792. n. — 196. (1612). Dem

Statthalter Johann Maria Castorio hat man auf sein Begehren um Hülfe und Rath gegen seine Wider-
^diehlungen an die Gesandten nach Lauis und Baden bewilligt. Absch. 797. t. — 197. (1612). Wegen

^ durch Statthalter Cäsar Castorio an Statthalter Brocco kürzlich verübten Mordthat und wegen der großen
tvclcher der Landvogt, die Amtleute und andere ehrliche Personen sich befinden, wird von den VII

Mische Orten traft des badischen Abschieds beschlossen, Lucern und Zug sollen je 10 Mann, mit Musketen
bewaffnet, auf nächsten Montag nach Uri schiken, wo ihnen zwei Führer oder Nottmeister

Miel werden; von hier sollen sie unverweilt nach Lauis ziehen, wo der drei Orte Soldaten zu Bellenz
^ vereinigen werden und wo sie auf Kosten der Landschaft (monatlich soll ein Musketier7, ein

Hit
>e

Hit 6 Kronen erhalten) zu dienen haben; sogleich nach ihrer Ankunft sollen sie den Statthalter Castorio
tz. ^ Seinigcn sicher nach Bellenz begleiten, die „Braven" und alles böse Gesindel vertreiben und den
^ und Jedermann nach Vermögen schirmen. Hievon wird an Zürich Mittheilung gemacht, auch soll

^ Baden instruirt werden. Absch. 811. o. — 198. (1612). Seit dem gestrigen Beschlüsse des

^ele't" ^"^andes megen in Lauis hat der früher wegen Aufruhr verbannte Sebastian Gorino um sicheres
^che>> Rechten nach Baden angehalten, was ihm sowie dem Stätthalter Castorio aus beweg-
j„ ^lachen bewilligt wird unter der Bedingung, daß sie mit allen Rechtsamensich versehen. Weil aber
hh u>s der Proceß nicht formirt werden kann, wird cm Zürich geschrieben, es möchte unter schleunigster

der Geleitsbriefe für beide Parteien den Landvögten von Luggarus und Mendris anbefehlen, den
lj^ ^ ihnen formiren zu lassen. Dem Bruder des ermordetenStatthalters Brocco wird auf seine ernst«

laae erwidert, daß das Geschäft nach Baden geschlagen sei. Ibid. e. — 199. (1612). Nach Abhörung
Zwischen alt-Statthalter Johann Maria Castorio einerseits, vi. Johann Baptist Brocco, des

Statthalters Brocco Bruder, andererseits, und Sebastian Gorino als dritter Partei wird erkannt:
^ilep ^^orio soll verbannt bleiben; der Landvogt soll ihn auf Betreten gebührend bestrafen; aus seinem Gut

Brocco alle erlittenen Kosten vergütet werden; mit ihm werden ebenfalls verbannt die Chiveti
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und alle die,, welche bei jenem Todtschlag mitgeholfenhaben. Den Johann Maria Castorio und seinen Soh"
Franciscus hat man an dieseni Todtschlag unschuldig gefunden. Sebastian Gorino wird liberirt und wieder»^
eingesezt; er sowohl als alt-Statthalter Castorio sollen aber bis künftigen Johanni in einem Ort der Eid'
genossenschaft sich aufhalten, damit inzwischen das Luinpenvolksich verlaufen und die Nuhe in Lauis he^'
stellt werden kann; der Friede soll auf ein Neues angelegt sein zwischen allen denen, welchen er leztes
angelegt worden ist, mit Ausnahme des Cäsar Castorio und anderer Schuldigen;mit Gorino sollen auch ^
liberirt sein, die ihm anhangen, ausgenommen jene, welche von andern Orten verbandirt oder Todtschlag^
sind; zu besserer Herstellung der Ruhe sollen alle kurzen und langen Schloßrohre verboten sein, wobei jed^
die Amtleute ausgenommen sind; die hineingeschiktenSoldaten sollen beförderlich eine „Jägi" durch die Land'
schaft anstellen und den Gnbernatorvon Moyland davon benachrichtigen, damit er Correspondenzhalte; nach'
her sollen der Landvogt und Landeshauptmann aus ihnen 12 Mann zum Schirm des Flekens und des gaNZ^
Landes auswählen, deren Besoldung, welche Fleken und Land zu tragen haben, bestimmen und die iibrig^
entlassen; der Abgedankten Besoldung soll der Fleken allein tragen, weil er beim Sturmläuten des Landvog^
ihm nicht beigesprungen ist. Absch. 812. k. — 200. (1613). Auf die Klage des FranciscusCastorio, daß
und seinem Vater an ihrem Eigenthum in Lauis viel Unbilliges geschehe und daß ihre Angehörigen auf ^
schieden« Weise gedrängt werden, wird dem Landvogt ernstlich anbefohlen,die Güter des Castorio und
ganzen Handel bis zur Ankunft der Gesandten auf der Jahrrechnung in Nuhe zu belassen. Die übrigen Klag^
werden in den Abschied genommen. Absch. 820. st. — 201. (1613). Das Begnadigungsgesuchder Verwand^
des Maurus Quadri von Lauis, der vor drei Jahren als „einfeltiger" Todtschlägerverrufen worden
und sich seither im Exil Wohl gehalten, auch den Frieden von der verlezten Partei erlangt hat, wird in ^
Abschied genommen, weil man nicht befugt ist, einen Todtschlägerzu liberiren. Die Stimmen hierüber so^
die Orte nach Zürich schiken. Absch. 830. st. — 202. (1613). Das Gesuch des Johann Baptist Morosin
Liberation des Domenico Vascallo, Schneiders zu Lauis, der seine Frau todtgeschlagen hat, wird in den
schied genommen. Absch. 831. vv. — 203. (1614). In Betreff des Cäsar Castorio, der wegen seiner ^
brechen zum Tod verurtheilt und aus dem eidgenössischen Gebiet verbannt worden ist, nun aber zu Padua °
Venedig in Gefangenschaftsein soll, wird an die Herrschaft Venedig geschrieben, sie möchte ihm seine» ^
dienten Lohn geben, damit die Unruhen in den ennetbirgischen Herrschaften um etwas gestillet werden.

864. i. — 204. (1614). Sebastian Gorino von Lauis beklagt sich, daß Herr Castorio viele nachtheilige ^ ^in den Orten über ihn verbreite, und bittet denselben zu vermögen, daß er, wenn er etwas über ihn z»
ehli

habe, es förmlich und schriftlich thne, damit er, Gorino, seine Unschuld an den Tag bringen könne; auch

er, die Gesandten über das Gebirg möchten nähere Informationen über ihn einziehen. Wird nach Bad^ ^

wiesen. Istiä. m. -- 205. (1614 >. Da in dieser Landschaft seit einiger Zeit wegen der Streitigkeiten

den Geschlechtent Gorino und Castorio viele Unruhen gewesen sind, ersucht der antretende Landvogt »»> ^

Bewilligung, ein Duzend Soldaten aus ihm beliebigen Orten kommen lassen zu dürfen. Weil man ^

gegenwärtig von solchen Unruhen nichts gewahrt und sich erinnert, wie die früher hier gewesenen Sol^"

nichts genüzt, sondern nur Kosten verursacht haben, so wird dieses als unnöthig den Obern zu hinterbri»^"

in die Abschiede begehrt. Absch. 865. ci. - 206. (1614). Philipp Roß von Morco bittet um Begnadig

seines Sohnes Jakob, welcher bei Beschüzung seines Vaters gegen Jakob Anton Chetia den leztern ge^

hat und deßhalb verbandirt worden ist. Das Gesuch wird in den Abschied genommen. Istiä. e. — 207-
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^ Unterdrükung der in der Landschaft stets vorkommenden Mordthaten, Todtschläge und anderer großeil

"Upjgkeiten" wird Lucern, Uri und Schwyz Vollmacht ertheilt, einen erfahrenen beherzten Mann zu einem

^uptmann zu erwählen, der Gewalt haben soll, zwölf andere Männer aus den regierenden Orten zu ernennen,

Banditen sammt andern bösen Buben einzuziehen, sie mit und neben dem Landvogt zu examiniren und

^Nen den verdienten Lohn werden zu lassen. Absch. 866. r. — 208. (1614). Ab der Tagsazung zu Baden

'st der Befehl eingelangt, die Landschaft Lauis soll ein Jahr lang, oder wenn nöthig noch länger 12 Soldaten

'ku, welche bei peinlichen Examinationen und andern Anlässen beizuwohnen haben. Nun beschweren sich die

"välte der Landschaft darüber und anerbieten sich, dem Landvogt bei Tag und bei Nacht, wenn immer es

sein möchte, mit Soldaten und mit Leib und Gut beizustehen. Nachdem die Gesandten von dem Land-

8, Landschreiber und den Anwälten der Communität in Erfahrung gebracht, daß gegenwärtig keine Gefahr

standen sei, nehmen sie ihr für dieses Mal diese Last ab, es dem Landvogt überlassend, bei drohender Ge«

»»d ^ "bthigen Soldaten zu requiriren. Absch. 868. c. — 209. (1614). Auf die Zuschriften von Zürich

halt bezüglich des Streithandels zwischen Statthalter Castorio einerseits und Sebastian Gorino, Statt«

^ er Brocco und Matthäus Crivelli, alle von Lauis, andererseits ist den Parteien Tag angesezt worden;
erscheine,, wohl leztere, während dagegen der erstere sich entschuldigen läßt. Die Citation wird nun zwar

^stoben, aber mit der Bedingung, daß Castorio seiner Gegenpartei, wenn er sie nach Baden citiren wolle,

seine Klagen mittheile, damit sie darauf zu antworten wisse, und daß er ihr gemäß der Statuten ge¬

stände Bürgschaft für die Kosten gebe. Dieses wird zum uähern Bericht in den Abschied genommen. 1dkl. ä.

(1614). In Betreff des nach Lauis bestimmten Znsazes von zwölf Mann, wie auf der Jahrrechnung

nden berathen worden ist, soll man wieder nach Baden Befehl geben, damit endlich die so lange währen-

gestillt werden. Absch. 872. k. — 211. (1614). Schwyz berichtet, daß Baptista Rusca, Schwester-

d° I ^ Statthalters Castorio, vor etlichen Tagen von „verbuzten" Buben erschossen und daß einige Tage

stahn^ anderer seiner Freunde erbärmlich ermordet worden sei, und erwartet, daß man geeignete Maß-

ststf werde. Bei Berathung derselben beantragen einige, eine gewisse Anzahl eidgenössische Knechte

^ Mi, des Flekens Lauis dahin zu schiken, andere, man solle den Sebastian Gorino und den Statthalter

»»de ^haften, nach Baden führen und hier peinlich inqnirircn lassen, wer solche Mordthaten begehe, wieder

hch Yachten für rathsam, den Gorino und Brocco her zu citiren und im Weigerungsfalle ihnen die Er¬

st»»,"^ ^ hineinzuschikenden Soldaten zu überbinden. Schließlich wird die Sache ml rekernnäum ge-

^»»dd^' Zürich gebeten, den Bericht den übrigen regierenden Orten mitzutheilen. Inzwischen soll dem
^ Befehl zngeschikt werden, bei höchster Strafe die kurzen und langen Nohre zu verbieten und mit

st>»r ben Mördern nachzuforschen. Absch. 881. Ii. — 212. (1615). Auf dem lezten Tage zu Baden

^ p ^ lassen worden, zu Ausrottung der Banditen eine Anzahl Soldaten aus den regierenden Orten in

sticht " ä" schiken. Seither hat die Mehrheit der Orte auf das Vorgeben der Landschaft hin, es sei
ihre Zustimmung zurükgezogen. Da nun aber den VII katholischen Orten der Bericht zu-

z»

de»

baß die Vorgaben der Abgeordneten der Landschaft nicht richtig seien, indem vielmehr das Land

zu

eit^

worden sei, so wird dieses in den Abschied genommen, damit den Gesandten aiif die Jahrrechnnng

^ Zu^^" ^ ^ Fürsprecher und Räthe mit denselben interessirt seien und ihnen Vorschub leisten,
vierzig Banditen sich haben sehen lassen, ohne daß der Hauptmann gegen sie habe ein¬

st»»,,,. ja daß ein vom Landvogt festgenommener Bandit seinen Leuten wieder aus den Händen ge
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angemessene Instructionen mitgegeben werden. Absch. 889. k. — 213. (1615). Mit besonderem Leidwesen ver'
nehmen die V katholischen Orte, daß die eingeklagten Übel und Gewaltthätigkeiten der Banditen in der La»^
schaft eher zu- als abnehmen, theils wegen des Landvogts Zusehen, theils weil der Rath selbst solcher Unthate»
verdächtig erscheint. Da man aber nichts beschließen kann, so wird der eingelangte Bericht in den Abschied
nommen. Absch. 890. ll. — 214. (1615). Da wiederholt Klagen eingehen über den großen Überdrang ^
Banditen in der Landschaft, was aber der Landvogt entschieden in Abrede stellt, so sollen die Gesandten >»^
allem Ernst sich informiren, ob die Banditen im Lande gewesen seien und die Mordthaten verübt haben, ^
nicht Einige im Nathe sizen, die den Banditen verwandt und mit ihnen interessirt seien, deßgleichen wie es
mit der Landsteuer sich verhalte und wohin dieselbe verwendet werde, besonders da sie Heuer über 2000 Kro»"'
betragen soll. Gleich bei ihrer Ankunft in der Landschaft sollen sie sich dieser Aufträge entledigen und das
Resultat nach Baden melden. Daneben soll jedes Ort seinen ennetbirgischen Gesandten anbefehlen, daß ^
„Collätz" (Gastmähler), welche die Landvögte den Gesandten zu geben pflegen, gänzlich abgeschafft und b»
Verehrung dafür erspart werde. Endlich sollen die Gesandten sich erkundigen, wie es sich mit dem Collegi»^

zu Ascona verhalte, namentlich, wie und wofür es gestiftet worden sei. Absch. 891. ü. — 215. (1615). ^
Sebastian Gorino und Johann Maria Castorio sich bereit erklären, den Frieden mit einander zu mache»,
werden ihnen folgende Bedinge vorgeschlagen: Beide Parteien sollen allen Haß und alle Feindschaft

einander fallen lassen, alle während dieses Handels vorgefallenen Unbilden einander verzeihen, fortan
freundlichen Willen und Guus? einander erzeigen und in billigen Sachen einander hülfreich und dienstbar st'"'
den Anhängern beider Parteien sei bei Strafe an Leib und Leben, Ehre und Gut geboten, diesen
ungeschwächt und unverbrüchlich zu halten, demselben treu und ehrlich nachzukommen und weder mit
noch Werken, heimlich oder öffentlich dagegen zu handeln. Beide Parteien geloben an Eidesstatt, die Bed»

halten zu wollen. Absch. 892. 5. — 216. (1616). Auf das Begehren des Landvogts, zwölf unparteiis^
Personen, welche keiner der streitigen Parteien anhängig seien, erlauben zu dürfen, zum Schnz seiner

verbotene Waffen zu tragen, können die Gesandten aus verschiedenen Gründen nicht eingehen und wolle» ^
Entscheid den Obrigkeiten anHeim stellen. Absch. 927. a. — 217. (1617). Die Mutter, Frau und K'»

eines gewissen Johann Baptista Caprar, genannt Milidone, der vor drei Jahren während der Feiim ^
zwischen den Castorio und Gorino Jemanden erschossen hat, bitten um dessen Liberirung. Das Gesuch ^ .

in den Abschied genommen. Absch. 954. 6. — 218. (1617). Landammann Trösch bringt instructionsg^
vor, es sei noch in guter Erinnerung, daß die Feindschaft zwischen den Castorio und Gorino zu Lauis »»^ ^
lich wegen der Ernennung des Brocco zu dem Statthalteramt veranlaßt worden sei; als derselbe

seiner Amtsverwaltung erschossen worden, habe Landvogt Uttinger dessen Bruder zum Statthalter ange>w»'^
damit nun aber die nunmehr eingetretene Aussöhnung der beiden Geschlechter Bestand habe, finde Uri » ^
dem Landvogt die Weisung zugehen zu lassen, daß er einen andern, neutralen Statthalter, der zu kei»^
beiden Parteien halte, erwähle. Dieser wohlgemeinte Rath wird in den Abschied genominen, mit dem A»>

sich auch in dem Abschied der ennetbirgischen Jahrrechnung, wo diese Sache ohne Zweifel ebenfalls zur hs
gekommen sein wird, zu ersehen und ans künftiger Tagleistung darüber zu deliberiren. Bern, das künftige^,,
den Landvogt nach Lauis geben wird, soll diesem anempfehlen, einen friedlichen, neutralen Mann z»»' ^ ^
Halter zu ernennen, damit nicht noch mehr Feindschaft entstehe, wenn der gegenwärtige, welcher bereits ei» 0
im Amt ist. cassirt würde. Absch, 957. e.
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b, Civiljustiz.

I. Im Allgemeinen.

Ärt. 219. (1589). Der Anzug Lucerns, daß das Verbot gegen den Wucher und die Zinsen von mehr

^ 5 von 109 nicht gehalten werde, wird in den Abschied genommen. Absch. 100. n. — 220. (1593). Zwischen

^ Landvogt und einigen Lanisern waltet ein Anstand, weil diese entgegen bestimmten Sazungen Korn- und

^'"glitten errichtet hatten, welche dann als unerlaubt vom Landvogt confiscirt worden sind. Die durch diese

°"siscation Betroffenen entschuldigen sich, daß sie von dieser alten Sazung nichts gewußt haben und daß seit

^>gen Jahren viele solche Gülten errichtet worden seien. Nach Verlesung des 6. Artikels dieser Verordnung

^Ut 2z. November 1550, durch welche allerdings die Errichtung solcher Gülten verboten und der Zinsfuß auf
' don igg worden ist, wird einstimmig beschlossen, es sollen diese und andere dem gemeinen Mann

bekannten Sazungen beim jedesmaligen Antritte eines neuen Landvogts öffentlich bekannt gemacht werden,

Niemand mehr mit Unkenntniß sich entschuldigen könne. Absch. 233. g. — 221. (1590). Nachdem ein

erlassen worden ist, daß bei 50 Kronen Buße Niemand sich unterstehen solle, bußfällige bürgerliche Händel,

^ Kreits appellirt sind, zu vertragen, und daß dieses auch während der Anwesenheit der Gesandten in den

""etbffgisöhx,, Herrschaften verboten sein solle, eröffnet nun Johann Maria Castorio mit Beistand der Landes-

Lecher Verordneten der Landschaft, sie haben in den Jahren 1584, 1585 und 1594 mit großen

einen Abschied von Ort zu Ort erlangt, daß sie unter einander rein bürgerliche Streitigkeiten um

u»d Gegcnschnlden wohl vergleichen dürfen, wann und wie es ihnen gefällig sei und ohne Strafe

^ Hinderniß; dieses Recht würde ihnen nun durch diesen Ruf „abgeknüpft", was den armen Leuten von

^ Kein Schaden wäre, weßwegen sie hoffen, bei ihren alten Freiheiten und ausgebrachten Abschieden belassen
werden. Man läßt es nun zwar bei dem ergangenen Ruf verbleiben, jedoch ohne Abbruch ihrer Freiheiten

>a»dt^ ^'whmiguiig hin der Obrigkeiten. Absch. 300. s. — 222. (1590). Auf die Beschwerde, daß die Gc
^ Zu Lauis ungewöhnlich großes Gerichtsgcld nehmen, wird die alte Sazung bestätigt. Absch. 310. o.

Erk^^ (^97). Da den Obrigkeiten geklagt worden ist, daß ihre Gesandten und Landvögte ihre Urtheile und

s^^"^0se umstürzen, so werden gemäß erhaltener Instruction der Landvogt sowie die Gesandten, welche
^ ^ »^ahr hier gewesen sind, darüber angefragt. Sie verantworten sich genügend. Es wird übrigens ge-

^ ü, daß jene, welche sich so etwas zu Schulden kommen lassen haben, namentlich genannt werden, und

^chc wieder in den Abschied genommen. Absch. 333. n. — 224. (1597). Auf den Bericht, daß

er ^^"»n Peter Mngino von Lauis in der Landschaft Rechnung 2 Kronen gutgeschrieben worden seien, weil
^ ^"chgesezt habe, daß die Gesandten den Parteien nicht mehr ein so großes Sizgeld abnehmen dürfen,

dgß 5'ch derselbe, daß er die 2 Kronen für Bestellung eines Briefes an den Landvogt erhalten habe,

scheid nichts Anderes wisse, als daß sich die leztjährigen Gesandten gegen Jedermann in aller Be

^ßsie'^^ ehalten habe». Auch die Landesfürsprecher und Näthe der Landschaft geben eidlich die Versicherung,

^tt?^ durch Andere die Gesandten irgendwie verdächtigt haben und dazu auch keinen Grund gehabt
ret'ormnlum genommen. Ilücl. d. — 225. (1000). Das Gesuch der Landschaft Lauis, ewige

>v^ ^ einem Zins von 7 auf 100 aufrichten zu dürfen mit der Bedingung, daß dem Schuldner freigestellt

Gelegenheit das Hanptgnt abbezahlen zu können, wird in den Abschied genommen. Absch. 413. >>.

gl«^"'' ^^2). Seit einigen Jahren sind in Betreff der Erbschaften viele Streitigkeiten entstanden; Einige

^ sw, wenn sie von ihren Brüdern getheilt und ohne eheliche Erbe» sterben, über ihr Vermögen
194
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frei verfügen können und nicht schuldig seien, dasselbe ihren nächsten Verwandten zu hinterlassen, und daß itstt

durch einen öffentlichen Schreiber ausgefertigten Vermächtnisse Kraft haben sollen, weil keine eidgenössisch^

Sazungen solches untersagen; Andere meinen, daß nach eidgenössischem Recht Jeder, wenn er ohne Leibcserbe»

stirbt, schuldig sei, sein Vermögen seinen nächsten Verwandten und Erben, die ihn im Verarmungsfall unter¬

halten müßten, zu hinterlassen. Weil man darüber ungleiche Urtheile findet, aber als billig anerkennt, daß

der Eine wie der Andere gehalten werde, so hält man für nöthig, daß darüber eine bestimmte Ordnung auf'

gestellt werde, und nimmt deßwegen den Gegenstand in den Abschied. Absch. 471. e. — 227. (1003). Dt

Anwälte der Landschaft und Burgerschaft bringen vor, daß die Ehefrauen mit Bewilligung ihrer Männer, ^

auch durch Drohungen und Mißhandlungen gezwungen, ihre Ehesteuern und Heirathsgut für dieselben v"

bürgen und versezen, was gegen die ausdrükliche Bestimmung der Statuten sei; daraus seien bisher vie

Anstände und große Weitläufigkeiten erwachse», da oft die Weiber, wenn es sich um die Bezahlung Handell'

sich beklagen, sie seien dazu gezwungen oder sonst verführt worden; deßhalb bitten sie zu verordnen, daß

Zukunft solche Versprechungen der Weiber, welche bisweilen wegen Armuth, Theurung und andern Umsta»^

nicht vermieden werden können, nur in Gegenwart und mit Zustimmung der zwei nächsten Verwandte» det

Frau geschehen dürfen, sonst aber kraftlos seien. In Anerkennung des nicht unbilligen Begehrens wird a>

Ratification hin und für ein Jahr verordnet, in Zukunft soll keine Frau befugt sein, ihre Heim- und

steuer, Heiraths- und Erbgut während ihres Ehestandes zu versezen, zu verkaufen, oder für Jemanden z«

sprechen, wenn schon der Mann dazu einwilligt', es geschehe denn mit Wissen und Willen und in Gegend

von zwei ihrer nächsten Verwandten. Absch. 502. t'. — 228. (1003). Gestüzt auf einen 1513 zu Ä»d^

erlassenen Abschied vermeinen die Unterthanen der Landschaft, „die Leistung von geltschulden wegen gegen >"

mandts andern (wann schon die verbrieffet) zebetzallen schuldig zu syu, dann allein Jrn Herren vnd

den regierenden Orten, sitemaln Inen solliches bi gemeiner zwölff Orten vnderthanen als auch andern

Wanten vnd mit vns verpünten Orten auch nit zugelassen wirdt, also das dem gemeinen Rechten geweß ^
billich gegenrecht soll gehalten werden-." Zu Vermeidung fernerer Anstände wird hierüber verordnet: Was

Orte sammt ihren Bürgern, Landlenten und Unterthanen, sowie die zugewandten oder sonst verbündeten ^

und deren Unterthanen anbelangt, gegen welche die Leistung ausdrüklich verschrieben worden, so soll

gemäß Brief und Siegeln bezahlt werden; wenn aber Einer nur einfach, ohne ausdrükliches Vermelde»

Leistung, einzig für Kosten und Schadenersaz sich verschreibt, soll er seinem Gläubiger, sobald dieser das ^
durch Andere oder persönlich einfordern muß, nebst den ordentlichen Gerichtskosten mehr nicht als 1 ,

täglich für Belohnung und Zehrung zu geben schuldig sein; im Fall aber da oder dort bei den Untertha

der Orte, Zugewandten und Verbündeten (vorbehalten die Negierungen der XII Orte) der Leistung

andere Gewohnheiten gegenüber denen von Lauis gebraucht würden, soll denselben Gegenrecht gehalten

Idicl. k. — 229. (1004). Da geklagt worden ist, daß die Notare längst verjährte Anforderungen einz»^

suchen, gestüzt auf eine Erkanntniß zu Baden von 1568, so wird auf Genehmigung hin verordnet, es

den Notaren noch zwei Jahre eingeräumt, den Lohn für die vor zehn Jahren aufgerichteten Instrument

zuziehen, für die seither errichteten Instrumente sei ihnen eine Frist von zehn Jahren bewilligt, »ach ^

Ablauf ihre Forderungen verjährt sind. Absch. 53l. i. — 230. (1605). Es walten einige Streitigkeiten

minderjährigen bevogteten Kindern und ihren Vögten über Ablegung der Voglrechnnngen, indem lezt^ ^
vielen Jahren unterblieben und inzwischen die Vögte gestorben und bei der Abrechnung dann viele Zw'st
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standen sj„d nnrh nun beschlossen, daß alle Vögte von minderjährigen Personen bei 25 Kronen Buße

Ehalten seien, alle zwei Jahre über ihre Verwaltung dem Landvogt Rechnnng abzulegen und daß nur Ab-

^finheit oder andere wichtige Gründe entschuldigen können. Wird zur Ratification in den Abschied genommen.
566. b. — 231. (1606). Auf den Bericht, es komme häufig vor, daß Liegenschaften mehrmals versezt

^ pfandweise -verschrieben werden, ohne daß den spätcrn Gläubigern die frühern Verschreibungen und Be¬
werben angegeben werden, hat man zu Verhütung von Processen verordnet, in Zukunft soll Jeder, der ein

»t versezt (mit oder ohne Wiederlosnng), verkauft, oder sonst Geld darauf borgt, seinem Mitcontrahenten
^ besonders specificirten Unterpfande, Einsäze, Verkäufe, Beschwerden und überhaupt Alles, was bereits auf

W Gut steht, eröffnen, bei 100 Kronen Ursaz und Buße für das erste Mal, im Wiederholungsfalle soll der
M'dvogt Gewalt haben, höher zu strafen an Leib oder an Geld. Wird zur Ratification in den Abschied ge-

W"nen. Absch. 592. n.. — 232. (1606). In Erläuterung der Statuten und des Landrechts wird gemäß kaiser-
und eidgenössischen Rechten erkannt, jede Frau, die nach geschehenem Beischlaf den Mann überlebt, erhält

^ ordentliche Morgengabe, und ebenso erbt der die Frau überlebendeMann, wenn sie keine ehelichen Kinder
ist ^ versprochene Heimsteuer,auch wenn die Frau über leztere nicht durch Verbriefung versichert
... ^ird nd ratitwimäum genommen. Ibici. fi. — 233. (1607). Lucern beantragt Abschaffung des unordent-
.. Sizgeldes, welches die Gesandten hier und da für sich festsezen. Nach Verhörnng der 1586 und 1596

sind"^ aufgestellten Sazung, des Inhalts, daß „allein von Bußen kein sitzgelt gemacht, aber was nit straffen
Man zun Zyten, wie ^ormalß gebrncht, wol möge der gebür nach ein bescheidenlich Sitzgelt schöpfen", läßt

w ^ hierbei verbleiben. Freibnrg nimmt dieses in den Abschied. Absch. 624. Ii. — 234. (1608). Da die
Midie,, einige Tage ganz müßig hier haben verweilen müssen, ohne daß Jemand Rechtens begehrt hat,
i aber mit einer großen Menge von Geschäften überhäuft worden sind, was sie den Verordneten der

Cio' borgehalten habe», entschuldigen sich diese, die Landvögte haben bei der Ankunft der Gesandten viele
verhört, welchen die Fürsprecher haben beiwohnen müssen und daher die Appellationen nicht haben '

loin ^können. Demnach wird verordnet, fürderhin soll, sobald die Gesandten in der Landschaft ange-

^ 'Uen sind, die Gewalt der Landvögte, in Civil- und Criminalfällen zu sprechen, suspendirt sein, damit die

^ Mecher die spänigen Händel gleich im Anfang vor den Gesandten disputiren können und diese nicht in

Tefaß^'^" Obsten warten müssen. Absch. 658. o. — 235. (1608). In Bezug auf den vor einigen Tagen

^erd Schluß, daß von den Gesandten erlassene Erkanntnisse nicht in die Orte oder nach Baden gezogen
dürfen, bitten die Regenten der Landschaft, daß die Landvögte in diese Verordnung auch inbegriffen

stehen" daß sie ebenfalls verpflichtet seien, denjenigen, welche mit ihnen in Hangenden Rechten

^iaiin Bürgschaft für alle erlaufenden Kosten zu geben. In Erwägung nun, daß der gemeine

dögte'' ^ ^Mn Armuth nicht von Ort zu Ort sich wenden kann, rechtlos bleiben würde, werden die Land¬

et v" Verordnung auch inbegriffen, unter Vorbehalt der Fälle, wo aus dringenden Gründen der Anstand
^ ^ Ankunft der Gesandten verschoben werden kann. Idicl. f. — 236. (1609). Der Landvogt be-

^Par't ^ dm Unterthanen dieser Landschaft den Eidschwnr gar zn gering achten; wen» sie z. B. ihre Händel

kein, Personen zu entscheiden übergeben und angelobt haben, deren Sprüchen sich zu unterziehen, oder

»ys dag ^^uungen oder eröffnete Sprüche ratisicirt und bei der Pön des Meineides denselben nachzukommen
Evangelium geschworen haben, so handeln sie dessen ungeachtet leichtfertig demselben zuwider; er

Aufhebung dieser Eide, was ip den Abschied genommen wird. Absch. 695. a. — 237. (1K11). Die
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Gesandten habe» einige Tage lang unbeschäftigt warten müssen, bevor Jemand Audienz oder Rechtens begeht

hat. Da nun dieses laut den friihern Abschieden schon wiederholt vorgekommen ist, dadurch aber bedeute»^

Unkosten verursacht werden, so wird es in den Abschied genommen, damit durch entsprechende Maßregeln diese»'

Nebelstand abgeholfen werde. Absch. 775. n. — 238. (1617). Da man wahrgenommen hat, daß Einige de»

Decreten über Citation in die Orte nicht nachleben, sondern ohne Kundgebung an ihre Gegenpartei und

Bürgschaft zu leisten, unter verschiedenen Borgabcn in die Orte reisen, woraus große Unkosten und Rachth"'^

dein rechthabenden Theile erwachsen, so wird dieses in den Abschied genommen, damit für die Zukunft

regeln dagegen getroffen werde». Absch. 654. g.

2. Tpecialsalle.

Art. 2311. (1588). Aushebung des auf Alfonso Turcono geseztcn Arrests. (S. Absch. 59. b.). 24^

(1588). Dem Hauptmann Gorini wird aufgetragen, den Erbstreit zwischen Baptista Soinazzo von Lanis »'^

dem Oheim seiner Frau gütlich zu vereinbaren. Absch. 70. lj. — 241. (1588). Die Commune Vaglio

einen Proceß mit Johann Magnus Rhgin, weil lezterer ihr einige Kastanienbänme nmgehane» haben ft^'

durch fünf Urtheile des Landvogts wurde ihr das Recht zugesprochen, auf lezter Jahrrechnnug aber sind

Urtheile aufgehoben und die Commune Bagliv mit einer Buße von 50 Kronen belegt worden. Nun berich^

Johann Anton Jovio, daß die Gesandten zuerst getheilter Meinung gewesen seien, dann aber jeder 4 Kr»»^

und der Landvogt deren 2 erhalten habe; ob dieses Geld verrechnet oder behalten worden, wisse er nicht. ^

wird in den Abschied genommen, damit die Orte über den Sachverhalt bei ihren Gesandten sich erkundigt'

Obschon Landschreiber von Beroldingcn noch einigen Aufschluß gibt, wird dennoch angeordnet, daß beide Parte'''"

ans nächstem Tage ihre Gewahrsamen, Klagen und Antworten vorbringen. Absch. 78. i>. — 242. ,

Der Frau Lucia Stella und ihrer Schwester wird bewilliget, ihre Gegenpartei, nämlich die Carlini zu La

und die Orelli zu Luggarus, ans künftigen Tag nach Baden zu citiren. Absch. 126. !c. — 243. (1591)- ^

zu Baden erlassene Spruch bezüglich des Streithandels zwischen Johann Lnca Fossato und Peter

Tomagnin von Lanis wird bestätigt und dein Landvogt geschrieben, er soll die Parteien, wenn sie damit »' ^

einverstanden wären, ans nächste Tagsaznng zu Baden weisen. Absch. 173. v. — 244. (1593). Der La»d"^

berichtet, daß er eine bedeutende Capitalsnmme des Statthalter Müsli von Ursern sammt dein an die

schaft angesprochenen Zins mit Arrest belegt habe, weil zuwider der Sazung mehr als 5 vom Hundert 5 ^

genommen werde. Daher wird Müsli zu Händen der Kammer um 25 Kronen und die Bürgerschaft^
5 Kronen bestraft. Daneben wird die Frage, ob in der genannten Sazung alle bis ans den heutige»

errichteten Berschreibungen verstanden und ob die Angehörigen der eidgenössischen Orte auch darin

seien, zum Entscheid in den Abschied genommen. Absch. 233. I. — 245. (1593). Carlo Maderno klagt, ^

Magdalena Planta ihren Streithandel nach Baden gezogen habe, wcßhalb er besorgen müsse, daß sie in

Abwesenheit einen für sie günstigen Entscheid erlangen möchte, ungeachtet er hier von den Gesandt»»^
gleichförmige Urtheile erlangt habe. Der Handel wird auf künftige Jahrrechnnng eingestellt. U>iä. n. ^

(1594). Ans den Bericht, daß Statthalter Müsli von Urscrn, der wegen Wucher mit einer Gült best^
worden ist, diese Gült ererbt habe, sollen die Gesandten auf die ennetbirgische Jahrrechnnng instruirt »-'^

diese Strafe wieder aufzuheben und dem Müsli freie Verfügung über sein Eigenthnin zu gestatten. Absch- ^

— 247. (1594). Orazio Raitinns, Burger zu Lanis, läßt vorbringen, leztcs Jahr sei seinem verst»^^

Vater oder ihm, als dessen Erben, von einer gemeinen Frau ein Töchterlein gegeben und darauf
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^dgenössjschen Gesandten erkannt worden, daß sie demselden 50 Kronen als Ehestcuer geben sollen, ungeachtet

s°>» Batep schon vor fünf Jahren gestorben sei, die Mutter des Töchterleins neben ihrem Ehemann Hause und

^ Zudem Laudesbrauch sei, daß eine Frau, wenn sie ein Kind hingeben wolle, dieses während der Kindes-

"°then bei ihrem Eide thun solle; er verlange demnach ledig gesprochen zu werden. Auch die Landesfürsprccher

^ Näthe der Landschaft bitten, bei ihren alten Bräuchen und Landesrechten ohne Neuerung beschüzt zu werden.

w Gesandten halten sich aber nicht für berechtigt, Beschlüsse ihrer Borgänger aufzuheben oder abzuändern,

WW nehmen daher die Sache acl iimtruvnäui». Absch. 261. e. — 248. (1594). Die Schwestern Jerma und

^istina Romaneschi von Pollegio mache» Ansprache auf die Ehesteuer ihrer verstorbenen Mutter, ihre

dagegen behauptet, der Bater der beiden Schwestern habe noch zwei Söhne gehabt, die er, weil

dem Tode der Mutter gestorben, geerbt habe, und welcher Theil nun den Gläubigern des Baters zufalle,

w frühere Erkanntniß wird bestätigt und der Landvogt beauftragt, sich zu erkundigen, wie es bisher in ähu-

Heu geübt worden sei. Damit man sich indeß in Zukunft zu verhalten weiß, wird der Handel zum

^ Ichcid der Obrigkeiten in den Abschied genommen, ob ein Bater allein seine verstorbenen Kinder zu erben
^ oder ob er mit den übrigen noch lebenden Kindern nur seinen Theil erben solle. Ibiä. ä. — 249.

4)- Das Begehren der Commune Ponte-Capriasca »m Rükerstattung der 137'/, Kronen, welche sie unter

Hünerwadel für einige Güter an die Kammer bezahlt habe, die ihr vor ungefähr vier Jahren wieder

»"gen worden seien, wird all iimtrueuämn genommen. Ibiä. I. — 259. (1595). Der Commune Ponte-

PNasca werden in dieser Sache laut vorjährigem Abschied 72 Kronen aus der Kammer zugesprochen; mit

^ Aest wird sie auf Landvogt Hünerwadel angewiesen. Absch. 282. g. — 251. (1597). Hypolitus de la
von Lauis bittet um Bestätigung seines Testaments. Weil man aber nicht weiß, ob seine nächsten

"wandten mit diesem Testament zufrieden sind, so wird der Landvogt beauftragt, darüber Erkundigungen

Absch. 334. n. — 252. (1602). Dem Landvogt wird aufgetragen, den Span zwischen dem Mezger

di/m"^ und der Burgerschaft zu Lauis laut der Ordnung mit dein Rechten auszutragen, inzwischen

»»d Gewerb treiben zu lassen, die Buße von 50 Kronen auf jedes Pfund Fleisch aufzuheben

Lombard die Buße für sein Herauskommen auf diesen Tag zu erlassen. Absch. 456. e. — 253.

^ )- Ein Schuldstreit zwischen Hans Schwaber von Unterwalden und Ludwig Speza von Lauis wird, da

wid ^ ^Ne gehört, uä lkkeronäum genommen. Absch. 522. o. — 254. (1604). Hauptmann Heer

Avth von Glarus klagen, daß sie, nachdem sie dem Quadrio zu Händen der Landschaft zur Zeit der
^ Awas Korn verkauft haben, nun zu keiner Bezahlung gelangen können, da Quadrio flüchtig geworden

bea / ^ Landschaft die Bezahlung verweigere, obschon sie durch Vvllmachtbrief denselben mit dem Ankauf

werd ^ Wird ml iimtrnonäum auf die Jahrrechnung genommen, wo dann eine Verordnung erlassen

228 ^ solche, welche eidgenössischen Unterthanen etwas zu kaufen geben, bezahlt werden sollen. Absch.

(1605). Hauptmann Fridolin Heer von Glarus beklagt sich der Stimmen halber, welche die

^ L andsc haft Lauis wider ihn und seine Mithaften ausgebracht haben. (S. Absch. 562. e.). — 25k. (1605).

. / ^ch^lgungsgesuch des Hauptmann Heer gegen die Gemeinde Lauis wegen einer Anforderung an die

Abschied genommen. Absch. 567. oe. — 257. (1606). Die Regenten der Landschaft

l>r ^"""snts ^ Gemeinden Morco und Vico andererseits haben einen Appellationsstreit dem

brief ^^^Magwsca von Como zum Entscheid übergeben. Darüber wird erkannt: da ihnen laut Freiheits-
1513 verboten ist, fremden Richtern rechtliche Sprüche zu übertragen, und dieses zudem eine wichtige.
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die Freiheilen der ganzen Landschaft betreffende Sache ist, so sollen die von Morco für diesen Fehler 2»

Kronen an die Kaminer und die Landschaft 50 Kronen für das Sizgeld bezahlen. Und da die Landschaft

dessen weigert, so werden ihr 500 Kronen als Strafe auferlegt. Wird in den Abschied genommen. Absch-

592. k. — 258. (1600). Hinsichtlich des Spans zwischen der Landschaft Lauis und einigen Gemeinden der

Grafschaft Bellenz wird an den Landvogt geschrieben, er soll dafür sorgen, daß kein Unfug erfolge, es i"

Alles bis auf weitern Bescheid aus Baden eingestellt. Absch. 600. p. — 259. (1608). Auf die Beschwerde

des Lucas Fossati, daß er bezüglich seiner Ansprache an seine Base Lucia im Rechten verkürzt worden sei, wird

erkannt, die Sache soll bis zur künftigen Jahrrechnung eingestellt bleiben, wo sie dann von den Gesandte»

erörtert werden soll; inzwischen soll der Landvogt den Kläger nicht molestiren, noch ihm eine Strafe abnehme»-

Schwyz nimmt dieses in den Abschied. Absch. 672. m. — 260. (1608). Martin de la Costa von Lauis wird

seiner Angelegenheit wegen auf künftige Jahrrechnung zu Lauis gewiesen. Absch. 679. lc. — 261. (16^'

Anwälte der Commune Carabbia bringen vor, in einem Allmendstreit zwischen ihr und der Commune Car»»"

habe der Landvogt einen gütlichen Spruch gethan; da sie durch diesen Spruch sich benachtheiligt gefunden, h»^

sie denselben vor die Gesandten gemeiner Orte appellirt und den Eid, mit dem sie den Spruch zu h»^"

gelobte, aufheben lassen; inzwischen haben in Abwesenheit der Mehrheit der Commune Carabbia drei

derselben diesen Spruch bei Eiden wieder angenommen, worüber sie sich beschweren und bitten müssen, ^

Handel wieder aufzunehmen. Dagegen erwidert die Commune Carona durch ihre Anwälte, daß sie allerdMZ

eingewilligt habe, den vom Landvogt erlassenen Spruch an die Gesandten zu appelliren, daß aber inzwis^^

beide Communen, um große Kosten zu verhüten und gute Nachbarschaft zu pflanzen, übereingekommen

den etwas moderirten Spruch anzunehmen, und daß sie nun unterthänig begehren, dabei zu verbleiben,

man nun im Ungewissen ist, welchem Theil dieser Spruch zum Nachtheil gereiche, sich aber nicht für best

hält, dergleichen Eide kraftlos zu machen, so wird der Handel nä rekerenclum genommen. Absch. 695. c-

262. (1610). Johann Valcgia von Bira berichtet, es seien etliche Güter in der Grafschaft Bellenz euuge

Ansprachen wegen schazungsweise an ihn gekommen, die er dann einige Zeit besessen habe; vor zwei 3»^
aber habe der Commissär zu Bellenz dieselben als verwirkt zu der Obrigkeit Händen confiscirt, gestüzt

das Statut, daß keine fremde Person in der Grafschaft Bellenz Güter kaufen solle; seine Beschwerden be>

dort regierenden drei Orten seien bisher ohne Erfolg geblieben; da nun aber viele Bellenzer in der Landsw

Lauis Güter besizen, wo ein gleiches Statut sei, und die Bellenzer nie für Fremde angesehen worden und 1^'
weil zum Theil Einer Obrigkeit unterthan, gegenseitig nicht als Fremde betrachtet werden sollten, so

um die Erlanbuiß, dem gemeinen Rechten gemäß Gegenrccht halten und zu seiner Schadloshaltung ^ .

Güter derer von Bellenz greifen zu dürfen. Daher wird nun in der XII Orte Namen ein freundl'

Schreiben auf die künftige Jahrrechnung zu Bellenz erlassen mit dem Begehren, die drei Orte ;

Vermeidung von Weitläufigkeiten von diesem unnachbarlichen Borgehen abstehen, damit man nicht 9^!

werde, kraft der Statuten die Güter ihrer Angehörigen ebenfalls zu Händen der Kammer zu ziehen.

dieses Schreiben ohne Erfolg sein, so wird man auf künftiger Jahrrechnung die Mittel zur Abhülfe ZU

wissen. Absch. 736. a. — 263. (1612). Virginia Pelegrina von Mayland beschwert sich über einen

lezten Jahrrechnung gefällten Entscheid gegen ein Urtheil des Landvogts. Weil man findet, daß ein V0V ^
ständniß bei dem Entscheide obgewaltet haben müsse, so wird das Urtheil eingestellt und soll die
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duftiger Jahrrechnung neuerdings untersucht und dann je nach deren Beschaffenheit ein neuer Entscheid gegeben
werden. Wird aä instruenäum genommen. Absch. 792. k.

4. Polizeiliches; Niederlassung.
(S- auch Justizsachen).

Art. 2K4. (1587). Der Anzug des Landvogts, man möchte außer den kurzen Pistoletgeschossen auch noch
^langen Rohre verbieten, weil die meisten Todtschläge mit diesen verübt werden, wird all instrusnäum

Wommen. Absch. 18. b. — 265. (1587). Freiburg beantragt, der Verordnung gegen das Tragen kleiner
"kuerbiichstn noch beizufügen, daß wenn der Landvogt Jemanden verbotene Pistoletgeschosse zu tragen erlauben
Wde, er um 100 Kronen bestraft werden solle. Das wird auf Ratification hin beschlossen. Ibicl. ci. —

" (1588). Die Gesandten auf die Jahrrechnnng sollen instruirt werden, sich ernstlich zu berathen, damit
" armen besessenen Leuten in den zwei Dörfern der Landschaft durch geistliche christliche Mittel geholfen

^rde. Absch. 59. I. — 267. (1588). I)r. Gorino hat im Fleken Lauis ein Haus in die Straße gebaut,
lchvn es im Anfang hätte verhindert werden können, so wird nun doch die Sache auf sich beruhen gelassen,

^' 6 weil der Bau schon zu weit vorgerükt ist, theils weil die Burgerschaft nach alter Gewohnheit ihre Ein-
'ö»»g dazu gegeben hat; für die Zukunft aber wird verordnet, eine Bewilligung der Burgerschaft soll keine
U haben, bevor der Landvogt seine Zustimmung ertheilt hat, jedoch der Bürgerschaft an ihren Bodenzinsen

schädlich. Absch. 01. o. — 268. (1590). Die Mehrheit der Gesandten ertheilt zwei Banditen, nämlich einem
'Isen Marino und dessen Better, die Erlaubniß, in Lauis sich aufzuhalten. Lucern stimmt nicht dazu und

si'-b^ Abschied. Absch. 139. e. — 269. (1592). vr. Camillo Castione von Moyland verantwortet
" auf dje Frag^ „nt wessen Erlaubniß er sich hier niedergelassen habe, er sei allerdings vor einigen Jahren

i . Verdacht eines Todtschlages, an dem er aber unschuldig sei, aus dem Mayländischen verbannt worden;

bar ^ mit Vorwissen des Landvogts bereits seit sechszehn Jahren hier und habe sich stets unklag-
ehalten, auch mit einer Burgerstochter von hier verehelicht und hoffe bald liberirt zu werden. In Be-

'chtjglmg dessen wird ihm bis auf weitern Bescheid erlaubt, hier zu bleiben. Absch. 209. ä. — 276. (1598).

de» Tage zu Baden war beschlossen worden, in Betreff des fremden Volks, das sich unbeschwert in
dar ^""^birgischen Landschaften einzunisten weiß, Vorsorgen zu treffen. Run wird den Landesfürsprechern

Wellt, wie nüzlich es wäre, wenn, wie in den eidgenössischenOrten, eine entsprechende Ordnung darüber
kt würde, damit nicht ein Jeder sich ohne Bürgschaft und Taxe niederlassen könne. Deßhalb werden

^kcht "^^ion hin folgende Artikel aufgestellt: 1. Wer sich hier niederlassen will, soll ein gehöriges Mann-
diirf duß er eine unbescholtene Person sei. 2. Eidgenossen müssen nur ihr Mannrccht vorweisen und
We/ "''k keiner weitern Auflage beschwert werden. 3. Fremde Personen und Uuterthauen der XII Orte,
^hl» ^"^verksleutc, sollen nebst der Auflegung des Manurechts noch 50 Kronen Bürgschaft leisten für Be-
sie allfälliger Schulden und begangener Frevel und für Unterhaltung ihrer hinterlassenen Kinder, wenn

" ^°"ununen zur Last fallen, ferner 12 Kronen Einsazgeld bezahlen, wenn sie sich im Hanptfleken der

^»e m ^ Kronen, wenn sie sich auf dem Lande niederlassen wollen. 4. Wenn eine fremde Person
^Wigung des Landvogts in einer Commune sich niederlassen würde, so soll der Consul derselben bei

verpflichtet sein, dem Landvogt beförderlich Anzeige davon zu macheu. — Nachdem man diese
Landschaft eröffnet hatte, bittet sie, sie bei ihren alten Bräuchen und guten Gewohnheiten bleiben
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zu lassen; denn da viele ihrer Landsleute in fremden Landen sich aufhalten, wo sie ohne irgend eine Beschwer^

sich niedergelassen haben, so wäre zu besorgen, daß man dort Gegenrecht gegen sie üben würde, zudem sei^

wenig Fremde hier, weil hier außer mit Handel wenig Verdienst sei. Diese Bitte wird ml relarenclum g?

nommen. Absch. 354. (I. — 271. (1599). Um der eingerissenen Mißordnung des Tragens von kurzen Sch^'

röhren und andern verbotenen Gewehren abzuhelfen, werden diese durch ein Mandat Jedermann streng

boten, mit Ausnahme der Amtleute und derjenigen, welche die Erlaubniß dazu erlangt haben. Da man aber

besorgt, es möchten Einzelne in den Orten und zu Baden eine solche Erlaubniß auszuwirken suchen, und wa"

der Ansicht ist, daß solche ohne weiters abgewiesen werden sollten, so wird das in den Abschied genonnne»-

Absch. 380. u, — 272. (1606). Es wird geklagt, daß Jedermann beim Jagen kleines Hagelgeschüz, SM^'

Geschmetter oder Staub brauche, so daß nicht nnr kein Wild und Geflügel aufkommen könne, sondern daß

auch Feldtauben und andere zahme Vögel weggeschossen und die Güter durch diese Vogeljägcr beschädiget werb^-

Zu Verhütung dieser Mißbräuche wird ans Ratification hin beschlossen, es diirfe in Zukunft Niemand s^

unterstehen, unter welchem Vorwand und mit welcher Erlaubniß es auch sein möchte, Hagelgeschüz, Geschwelt'

Geschröt oder Staub, oder wie man es nennen mag (ordentliche Kugeln vorbehalten) beim Jagen zu braucht

noch bei sich zu halten, bei 50 Kronen Buße für jeden Fall; Krämer und Andere dürfen solches auch

verkaufen, noch in ihren Läden halten, bei 25 Kronen llrsaz. Dieses Verbot soll in jeder Commune an ^

Kirchenthüre angeschlagen werden; die Consuln sollen bei 10 Kronen Buße Übertreter dem Laudvogt verzeih

ebenso sind die Wirthe bei 10 Kronen llrsaz verpflichtet, dem Landvogt alle jene anzugeben, welche mit SM

geschossenes Gewild verkaufen. Absch. 592. b. — 273. (1611). Da man findet, daß die Wirthe in Lauis ^

ihren „Bekhomnussen", die sie mit den Gesandten der Zchrung halber zu verabreden pflegen, sehr unbesästM'

sind und ganz ungebührliche Forderungen stellen, weil sie wissen, daß man keine andern bequemen

findet, so hält man für nöthig, gebührendes Einsehen dagegen zu treffen. Absch. 775. b. — 274. (1613)- ^
wegen der allgemein üblichen Gewohnheit, lange Schloßrohre zu tragen, viele Todtschläge vorkommen, weil

Unterthanen dieser Lande gächzornig und hizigen Geblüts sind, und auch die Banditen ohne dergleichen Wall

nicht umhergehen und viele Leichtfertigkeiten verüben, so wird für nöthig erachtet, daß in Zukunft Jederw"

verboten sein soll, sowohl lange als kurze Schloßrohre zu tragen. Ihren Entschluß darüber sollen die ^

so bald als möglich nach Zürich senden, damit es dem Landvogt den bezüglichen Befehl ertheilen kann. >l'

830. d. — 275. (1616). Auf die Kunde, daß Alexander von Bergamo seiner Zeit ab dem mayländil^
Gebiet verbannt worden sei, will die Commune Rivera ihn nicht mehr auf ihrem Gebiet dulden. N»n

seine Frau, ihn daselbst wohnen zu lassen, weil er sich stets wohl gehalten habe. Die Sache wird

Mangel an Instruction in de» Abschied genommen. Absch. 925.1. — 27k. s1617). Die den Zollern >1"

und dem Hauptmann Gorino lezter Tage ertheilte Erlaubniß, verbotene Wehren zu tragen, findet der

von Freiburg nicht angemessen und nimmt es ad ret'erendum. Absch. 961. <1.

5. Zollsachen.

Art. 277. (1591). Die Acten bezüglich des Zolls bei der Dürrenmühle sollen jedem Orte

mitgetheilt werden, damit die Gesandten auf künftige Tagsazung z» Baden darüber iustruirt werden ks>'^

Absch. 186. ll. — 278. (1595). Achilles Keercr, Redner von Zürich, stellt im Namen des

Christof Goriui, Johann Maria Castorio und Franz Quadri von Lauis das Gesuch, ihnen den leztes 3
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^rliehenei, Zoll um 800 Sonnenkronen jährlichen Zinses zu bestätigen. Nun wird ihnen der Zoll für acht
Äahre in Pacht gegeben, jedoch mit dem Vorbehalt, daß nach deren Ablauf das Lehen wieder wie früher ver¬
steigert werden soll. Absch. 277. Ii. — 279. (1598). Obschon der See sehr fischreich ist, ist dennoch das ganze

großer Mangel an Fischen, weil Fischer und Kaufleute dieselben in großen Massen nach Mayland liefern,
"her wird der Antrag, die Ausfuhr der Fische mit einem angemessenen Zoll zu belegen, in den Abschied ge-

w>wn,en. Absch. 354. c. — 280. (1599). Gemäß leztjährigem Abschied wird der Fischzoll öffentlich auf zwei
Myre versteigert,und zwar um 125 kaiserl. Kronen („vff jeden Ducatnnen ein Leuwen gerechnet"),nach Abzug
^Verehrung für die Gesandten, den Landvogt, Landschreiber und die Diener. Absch. 380. ß. — 281. (1599).

"w Begehren derer von Lauis, zu Unterstüzung der projectirten Schule drei Jahre lang den Fischzoll und
" jährlichen Vorschlag des Spitals verwenden zu dürfen, wird von der Mehrheit entsprochen. Zürich nimmt

^ »vch in den Abschied. Absch. 384. i. — 282. (1600). Leztes Jahr war der Fischzoll neuerdings auf zwei
^ für jährlich 125 Kammerkronenverliehen worden, seither aber ist die Gemeinde Morco von diesem Zoll
. it worden, weßwegen nun der jährliche Pachtzins auf 60 Ducatonen ermäßigt wird. Absch. 413. b. —

- (1600). Die Fischer von Bissone, welche um Erlassung des neuen Fischzolls bitten und vermeine», sie seien
streue Unterthanen wie die von Morcote, werden abgewiesen, weil sie keine Freiheitsbriefe aufweisen können,
^ich nimmt dieses zur Erinnerungin den Abschied. Idiä. i. — 284. (1601). HauptmannChristof Gurin,

^"hann Maria Castorio und LandesfähnrichQuadrino, alle von Lauis, stellen das Gesuch, ihnen den Zoll,
" sie im Jahr 1593 um einen jährlichen Pachtzins von 800 Sonnenkronen auf acht Jahre erhalten haben,

»ich ^ ^ Jahre zu verleihen, wogegen sie für die in den verflossenen Jahren wegen Pest, Sperrung
^ des Banditenhandels erlittenen Einbußen auf jede Entschädigungverzichten. In Betracht der Umstände

>hnen dieses Lehen wieder auf acht Jahre für jährlich 1000 Ducatonen, jedoch ohne Vorbehalt, ertheilt.

285 Schaffhausens behält sich die Ratification seiner Herren und Obern vor. Absch. 432. e. —
- (1603). Die Zoller führen Beschwerde, daß verschiedene Mayländerin einigen Communen der Grasschaft

»nd^ ^ Landleuten annehmen lassen, daneben aber auch ans mayländischem Gebiet Feuer
i»as ""terhalten und dann vermeinen, wie andere Bellenzer ihre Waaren zollfrei durchführen zu können,
liind wenig Abbruch thue. Nun werden zwar die vor ungefähr siebzig Jahren einigen May-
^ bewilligtenund seither wiederholt bestätigtendießfallsigen Freiheiten in Kraft belassen, die Frage aber,
loa ^ ""d denen halten wolle, welche sich seither in der Grafschaft niedergelassen haben oder noch nieder¬
en werden, wird zum Entscheid in den Abschied genommen. Absch. 502. <1. — 28k. (1604). An die Zoller

"'ehr ! Johann Maria Castorio und Franz Qnadrino wird das Ansinnen gestellt, sie möchten nun-
sxj "wen höhern Pachtzins bezahlen, da der Zoll durch Verbesserung des Transits einträglicher geworden

wollen sich aber nicht dazu verstehen, indem ihnen das Lehen auf acht Jahre um einen jähr-
^Per Silberkronen übergeben worden sei, in Berüksichtigungihrer frühern Verluste wegen

" ^ pestilenzischen Krankheiten und der Banditennnruhcn und ohne Vorbehalt irgend eines Abzugs; sie
^ Lehenbrief vom 27. Juni 1601 geschiizt zu bleiben. In Würdigung der vorgebrachten

^ 287^'^ der Lehenbrief durchaus bestätigt, die Sache jedoch in den Abschied genommen. Absch. 531. 8-
^608). Früher war der Zoll nach alter Übung von zwei zu zwei Jahren, im Jahre 1601 aber auf

'hrex « """liehen worden, was seither bei den Nathsboten nicht wenig Verdruß verursacht hat, indem ihnen
'i'cht nach unbefngter Weise die ihnen gebührendenVerehrungen entzogen worden seien. Da nun
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dieses Lehen nächstes Jahr wieder zu vergeben sein wird, soll jeder Gesandte seiner Obern Befehl mitbringe»'

auf wie lange fiirderhin dieser Zoll verliehen werden solle. Absch. 658. i. — 288. (1615). Johann Man»

Castorio stellt das Ansuchen, man möchte ihm den Zoll, dessen Lehen in zwei Jahren ablaufen werde, wieder

für 1000 Ducatonen verleihen. Ungeachtet man seine treuen Dienste als Statthalter und in andern Stellunge»

anerkennt und obschon er die Stimmen von zehn Orten bereits ausgebracht hat, so wird doch sein Ges»^

in den Abschied genommen, weil man darüber nicht instruirt ist. Absch. 892. Ii. — 289. (1615). Da d>e

Zoller gegen einige Kaufleute zu nachsichtig gewesen und nun Vorhabens sind, bis zum Ablauf ihres Lehe»^

das Versäumte noch einzuziehen, so wird dieses in den Abschied genommen, damit nicht dieser Strenge weg»"

die Kaufleute eine andere Straße einschlagen und damit eine bestimmte Taxe festgesezt werde. Absch. 896.
— 290. (1615). Johann Maria Castorio hat die Mehrheit der Stimmen der regierenden Orte für das

lehen zu Lauis ausgebracht. Da aber dieses früher nie geübt, sondern der Zoll stets von den Gesandten

liehen worden ist, so will man in Zukunft dessen eingedenk sein und es beim alten Herkommen verbleibe»

lassen, zumal es den regierenden Orten an ihrem Einkommen nachtheilig wäre. Absch. 900. f. — 291. (I6l^

Einige Gesandte machen Anzug in Betreff der Verleihung des Zolls an Johann Maria Castorio und bemerke»'

daß sie dazu nicht haben stimmen können, weil ihrer Ansicht nach dieser Zoll an einer öffentlichen Steiger»»^

viel mehr ertragen würde und zudem einige Kaufleute sich beklagen, daß die Zoller nicht bei der gewöhnlich^

Taxe verbleiben und den Zoll zu erhöhen Pflegen. Unterwalden nimmt das all ret'erenäuw in den Absch»

Absch. 925. g.

6. Handel und Verkehr, Kornbezug.
Art. 292. (1587). Die Bellenzer führen Beschwerde gegen die von Lauis, daß sie sie ihr gekauftes

nicht hinaufführen lassen und den Kaufleuten, die Korn in andere Vogteien führen wollen, den Paß versper^

Da dieses Wider die Capitel ist, so wird an die von Bellenz und Lauis geschrieben, sie sollen über den S»

verhalt Bericht erstatten. Absch. 37. i. — 293. (1591). Den Abgeordneten der Landschaft wird auf

dringende Bitte bewilligt, 3000 Saum Korn außerhalb der Eidgenossenschaft anzukaufen, jedoch solle» ^

davon die gebührenden Zölle bezahlen und den Unterthancn keinen Gewinn abnehmen, auch dürfen st» ^

strenger Strafe nichts davon außer Land gehen lassen. Lucern leiht ihnen 4000 Kronen. Absch. 182. » ^294. (1602). Der Landvogt und die Landesfürsprecherund Näthe der ganzen Landschaft klagen, daß

Herzogthum Moyland nicht allein Getreide zu kaufen verboten sei, sondern auch der Transit des in »» ^

Ländern gekauften Getreides abgeschlagen werde, was der zwischen Moyland und den Eidgenossen best»^^

Capitulation entgegen sei. Daher wird Martin Epp von Uri an den Grafen von Fuentes abgeordnet, ^

die Aufhebung des Verbots nnd Bewilligung des Transits auszuwirken. Absch. 456. p. — 295. (1666)- ^

V katholischen Orte schreiben nach Mayland wegen der Wiederaufrichtung der „Conducta" (Transits

Waaren durch die katholischen Orte und über Verbesserung der Straße von Magadino nach Luino-

Absch. 507. e.)

7. Märkte.
(S. auch bei Bellenz ic.) .

Art. 296. (1588). Da denen aus dem Obern Bund auf ihr Schreiben wegen Abschaffung des

markts noch keine Antwort gegeben worden ist und dieser Verzug sie leicht verdrießen möchte, so st'kl»"
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beiden andern Orte ihren Bescheid beförderlich nach liri senden, vb ihnen gefalle, zn antworten, die drei Orte
°»>ien die von Lauis, weil sie dieses Markts gefreit seien, nicht weiter drängen, man sei übrigens ihnen in
öderer Weise zn willfahren stets geneigt. Absch. 67. v. — 297. (1595). Da die Regenten von Lauis den
Wohnliche,, Michaeli-Jahrmarkt auf den 13. October hinausgeschoben haben, worüber die Bundesgenossenin

u»dcn im Namen des Misoxerthals wegen ihres Markts zu Ruffle sich beschweren, und nun Uri, Schwyz
^d Nidwaldenfinden, daß dieses auch ihrem Zoll zu Bellenz Abbruch thue, sollen ihre Gesandten auf künftige

. o niit der Vollmacht abgefertigt werden, dieses vor gemeinen Eidgenossen anzuziehen und darauf zu
^ge», daß der Markt wieder auf Michaeli abgehalten werde. Absch. 273. y. — 298. (1610). Da der neue

^hnnarkt zu Giubiasco auf den gleichen Tag (13. October) mit dem zu Lauis gesezt worden ist, so bittet
^ Commune Lauis, dem ihr daraus erwachsenden Schaden begegnen zn wollen. Nun wird der 13. October
^ Zeitpunkt des Jahrmarkts zn Lauis bestätigt, Uri, Schwyz und Nidwalden aber gebeten, den gemeinen

größern Nuzen dem kleinern vorzusezen und um guter Nachbarschaft willen den Jahrmarkt zu Giubiasco
einen andern, jenem zu Lauis unschädlichen Tag zu verlegen. Auf Johanni gewärtigt man eine willfahrende

'"v>°rt. Absch. 722. k.

8. Straßen und Briiken.
(Straße über den Moni Kcnel s. LuggaruS).

^ ^rt. 299. (1591). Bernhard Gasparino, genannt Malagis, von der Treiserbrüke führt Klage gegen den
^gen Confiscation der Vrüke und Bestrafung um 100 Kronen, während er bei seinen Kaufbriefen

Her Zu werden hoffe, gemäß welchen die Brüke sein Eigenthum sei, zumal er allen Schaden, der Menschen
darauf begegnen sollte, gut zu machen sich anerbiete. Darauf entgegnet der Fiscal durch seinen

^ ptecher Bernhard Brocco, die Zolllente seien verpflichtet, die Briiken in Dach und Gemach zu erhalten,
^gl Schaden leide, deßhalb habe man auch den Brükenherren den Brükenzoll erhöht; da nun aber
Das gehörig unterhalten werde, sei sie confiScirt und der Beklagte bestraft worden. Beschluß:
H ^heil ^i bestätigt und daher übel appellirt; demnach soll der Beklagte die 100 Kronen zu Händen der
ied » ^ bezahlen und die Kosten tragen; die Brükenherren mögen fernerhin das Weggeld beziehen, wenn sie
ih»r ^ Vrüke nicht in Ehren halten, soll dieselbe zu Händen der Kammer verfallen sein. Lucern und Solo-

ö" diesem Beschluß und nehmen den Handel in den Abschied. Absch. 176. o. — 300.

sei dj ^ Landschaft Lauis läßt durch ihren Anwalt, Johann Maria Castorio, vorbringen, seit alten Zeiten
>>er- ° ^eumune Agno gefreit, keine Landstraßen erhalten zu müssen, die im Abtheilungsbuchals Landstraßen
aller "ber suche dieselbe ihre Freiheit weiter als billig auszudehnen und behaupte, bezüglich

gefreit zu sein, daher die Landschaft Lauis die „sunderbare" Straße von Lauis nach Agno
'""ss^' bie Landschaft sei jedoch der Ansicht, es sei jede Commune Pflichtig, ihre besondern Straßen zu

Hein ^ vor vier oder fünf Jahren habe die Commune Agno dieses auch gethan, seither aber gegen-
und Bestätigungen zu erhalten gewußt; sie, die Landschaft, bitte daher, ihr das Recht wieder

^s°rza"" Nechtsamen anzuhören. Dagegen antwortet die Commune Agno, sie sei von Herzog
le, ^iiglich deg Unterhalts aller Straßen gefreit worden, dieser Brief aber sei verloren gegangen; indeß
ihr?,, ^'°'heil ihr wiederholt, z. B. 1545, 1567, 1570, 1588 und 1590 bestätigt worden, weßhalb sie bei

Engten Urtheilen zu verbleiben hoffe. Nach Anhörung beider Parteien, Verlesung ihrer Documenta
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und Verhörung der Kundschaften, durch welche erwiesen wird, daß die spänige Straße keine Landstraße und vo»
denen von Agno bis vor einigen Jahren unterhalten worden sei, hält man sich nicht für berechtigt, die Urtheill
abzuändern, und nimmt daher den Handel in den Abschied. Absch. 209. k.— 301. (1601). Ans die Beschwer^
des Gesandten von Zug, daß nicht nur von mayländischen und andern fremden Kauflenten, sondern auch
solchen aus den eidgenössischenOrten auf der Brüke über die Tresa ein Zoll erhoben werde, ja daß dieser
Zoll seit einigen Jahren noch erhöht worden sei, obschon die Brüke schlecht unterhalten werde, verantwortet
sich der Zoller BernhardinoRiget, diese Brüke sei seit mehr als hundert Jahren laut aufgelegten Kaufbriefe"
sein und seiner Vorfahren Eigenthum, auch sei ihm im Jahr 1585 bewilligt worden, den Zoll zu erhöht
übrigens seien die Kosten so groß, daß er diese Brüke samint der Gerechtigkeit gegen Erlegung des Kaufschillin^
gerne an die Eidgenossen abtreten möchte. Der Abschied von 1585 wird bestätigt, das Verkaufsanerbietenaber
in den Abschied genommen. Absch. 432. c.

9. Kriegssachen.

Art. 302. (1590). Auf den Antrag Freiburgs, es sollte, weil die Landvögte vielleicht nicht genügend w>t
Waffen versehen seien, in einem Zimmer des Palastes ein Vorrath von Waffen gehalten werden, damit
sich der Banditen erwehren können, wird der Landvogt beauftragt, je 12 Musketen, lange Handrohre
Zündstriken, Halebarten und Mordäxte in einem Zimmer bereit zu halten, deren Kosten theilweise von
Kammer bestritten werden sollen. Absch. 137. b. — 303. (1608). Bei 300 Kronen Ursaz ist erkannt, ^
gemäß leztjährigem Abschied die Landschaft bis künftige Weihnacht 300 Musketen ankaufe, wovon 24 in ^
Landvogts Palast verbleiben und die übrigen dem Landschreiber von Beroldingen, ihrem Landeshanplina""'
zugestellt werden sollen. Ferner soll auf Weihnacht,„wan das Volckh widerumb anheimbsch Wirt", ^
Musterung abgehalten werden, damit man wisse, wessen man sich deren auf den Nothfall zu getrösten
Der Basler Gesandte, ohne daherige Instruction, nimmt den Gegenstand in den Abschied. Absch. 658.

19 Gränzen, Gebietsverlezungen, Jurisdiction.
n,. Gegenuber Mayland.

Art. 304. (1588). Auf den Bericht des Landvogts über zwei Vorfälle, durch welche die Mayländer
Eidgenossen Gebiet verlezt haben, indem nämlich herzogliche Reiter zwei Deserteurs auf eidgenössischem 69
diesseits der Treisbrüke verhaftet und fortgeführt haben, und einigen von Lauis etwas Korn, das sie Z"
solda gekauft hatten, von dem nacheilenden Commissär gewaltsam wieder weggenommen worden ist, »nd
dessen fernern Bericht, daß seine Reclamationen in Mayland bisher erfolglos geblieben seien, daher er
Guthaben einiger MayländerArrest gelegt habe, wird der Arrest bis zum Austrag des Handels in Kr"I
belassen und daneben der Herzog von Mayland um endliche Antwort und um Vergütung der Kosten
sprechen und der Handel aä rekerenllum genommen.Absch. 61. a. — 305. (1589). Man hat nöthig 6^"" ^

gemeinsam nach Mayland zu reisen, um sich 1. beim Gubernatorüber die Verlezungen des eidgenösi^
Gebiets durch seine Unterthanen, betreffs welcher alle Reclamationen erfolglos geblieben sind, zu besch^ ^
2. um ihn um Hülfe gegen die Banditen und Räuber anzusprechen, welche an den Gränzen liegen, 3.
zu bitten, der Eidgenossen Unterthanen in allen Zufällen stets behülflich zu sein. Bei diesem Anlaß ^
man auch den Bischof von Como und stellte an ihn das freundliche Begehren, er möchte die Amtle"^
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^genossen bei ihren alten Freiheiten und Herkommen verbleiben lassen. An beiden Orten erhielt man
freundlichen Bescheid und die Zusicherungguter Freundschaft und Nachbarschaft. Absch. 100. e. — 306.

^99). Auf eine Beschwerde des spanischen Ambassadors, die von Lauis haben bei Ausräumung der Tresa
^ »Rumeten" auf das mayländische Ufer geworfen, eine bei hundert Ellen lange Mauer ans mayländischer

aufgeführt und dadurch Eingriffe in die königliche Jurisdiction sich erlaubt, u. A. m., wird an den
andvogt geschrieben, er soll die angefangenenArbeiten bis zur Jahrrechnung ruhen lassen und die Unter¬
tanen ermahnen, sich gegen die Mayländer ruhig zu verhalten. (S. Absch. 377. e.). — 307. (1599). Auf
'Gutgewichte Klage des Gubernators von Mayland bezüglich der Ausräumung der Treis (Tresa) u. A. m. verfügt

sich auf den Augenschein. Hier findet sich auch der mayländische Abgeordnete,Ilr. Christoforus Contur-
, ein, um der Eidgenossen Begehren anzuhören und darüber zu referiren; die von Lauis hätten die Aus-

^/uuung der Treis nicht vornehmen sollen ohne Bewilligung der mayländischen Amtleute und der Commune,
° fie dafür zur Mitleidenheit ziehen wollen, noch viel weniger sei es gerechtfertigt gewesen, aus mayländischem
^ tete die Mauern aufzuführen und zu Lavena die Fischenzen und Wuhre eigenmächtig zu zerstören. Darauf
g°gnen di^ von Lauis, die Ausräumung der Treis sei, um dem Wasser Abzug zu verschaffen, dringend
All und den beidseitigen Seedörfern sehr vortheilhaft gewesen; die Arbeiten seien schon vor drei Jahren auf

»tat ^ndvogts und mit Vorwissen der umliegenden Seedörfer angefangen worden und zwar gemäß
an dbnng, was sie durch verschiedeneActen darthun können, zudem habe das Seedors Lavena seine Tagwen
selb ^ ^eschikt und das Werk für gut und thunlich anerkannt; was die Mauern betreffe, so seien die-
stehx" fütfiZig Jahren angefangenund lezthin nur an einigen schadhaften Stellen reparirt worden,
»u/b auf der gemeinen Seedörfer eigenem Grund und Boden; die andere Mauer aber befinde sich
La ^biet von Lauis, da geinäß Abschieden der XII Orte der ganze See sowie auch die Treis der

^baüt ^ Zugehören;wenn auch am jenseitigen Ufer der Treis erstellt, sei die Mauer doch in den Fluß
d' ^ Glänzen so weit reichen als das Wasser geht, wenn es amZgrößten ist; alles das, sowie

^ze,i ^ Soldaten gethanen Schüsse sei übrigens nicht zum Troz oder um die Jurisdiction zu ver-
endlich die Fischenzen anbelange, so sei diesen dnrch die in die Enge des Sees gesezten

Schaden geschehen und überdieß der See aufgestaut worden; im Jahr 1536 habe Herzog Johann
liy, ^ den Erzbischof zu Mayland dahin bestimmt, daß er die Fischenzen den genannten Seedörfern
Bisten 'uiperialischc Pfunde verkaufte mit dem Recht, die Fache ohne irgend eine Einrede nach Belieben zer¬
ren, dürfen, und schon im folgenden Jahre haben die Lauiser sammt den übrigen Seedörfern durch 300
"°rnn ^ gänzlich zerstören lassen. — Da man nun nach diesen Erörterungen und nach aufze¬
igt Augenschein nicht finden kann, daß die von LaniS sich irgendwie verfehlt haben, vielmehr sich über-
^bsch Mayländer dieselben „zu verrüeffen" trachten, so wird die Sache in den Abschied genommen.
^ Casl ^ ^ (IK0I). Da int verflossenen September die von Lavena, Mayländer Gebiets, denen
dein vierzehn Stüke Vieh ab ihrem Weidgang weggenommen haben und Mayland seine Glänzen auf

^ eidgenössischeGebiet ausdehnen möchte, so wird ein Augenschein darüber aufge-
^ bist Unstatthaftigkeitder mayländischen Prätensionen erkannt. Bei diesem Anlasse wird auch
^ Res°s Streit über Ausräumung der Tresa und über die zerstörten Fischenzen besichtigt. Über
^chteibx^ ^ Baden versammelten Gesandten berichtet (Z. ll. 8. Juli), lind weil auf das

' dielches man an den Herzog von Mayland erlassen hat, bisher keine Antwort erfolgte und man
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abzureisen im Begriff ist, wird der Handel in den Abschied genommen. Abjch. 432. g. — 399. (1601). Der
Landvogt übersendet an die XII Orte ein Edict (ä. cl. Moyland, 15. October), das der Graf von Fuentes
in Betreff des Berges Caslano und des Lauisersees erlassen hat. Nun wird an den Grafen geschrieben, er
möchte von dieser Neuerung abstehen und die eidgenössischenUnterthanen beim langjährigen Vesiz des Berges
und Sees bleiben lassen oder doch wenigstens die Vollziehungdes Edicts solange einstellen, bis die Gesandte"
auf künftiger ennetbirgischen Jahrrechnung mit ihm darüber Nüksprache genommen haben werden; dabei wird
auch der spanische Ambassador ersucht, zu Verhinderung dieser Neuerung behülflich zu sein, und dem Landvogt
aufgetragen, dafür zu sorgen, daß die von Caslano nichts Unfreundlichesgegen die Mayländerbeginnen, u"d
die über den Berg und See vorfindlichen Urkunden nach Zürich zu schiken. Absch. 452. ä. — 319. (166Ä'
Der Graf von Fuentes wird auf seine Antwort, daß er den Anstand bezüglich des Berges Caslano bis ""f
Johanni ruhen lassen wolle, durch die regierendenXII Orte schriftlich ersucht, er möchte, weil inzwischen d"
Weiden auf genanntem Berge genuzet werden müssen, das erlassene Mandat aufheben, die von Caslano >"
Gemäßheit des langjährigen unangefochtenen Besizes die Weiden nuzen lassen und die geschehenen Confiscatio"""
relaxiren. Absch. 456. ä. — 311. (1602). Um die Anstände über die Gränzen gegen das mayländische Gebiet
und über den Lauisersee auf gütlichem Wege zu berichtigen, werden im Verein mit mayländischen Abgeordnete"
die Märchen untergangen. In Folge dessen finden die eidgenössischenGesandten, daß ihre Unterthanen nicht
ohne Ursache geklagt haben und daß die Mayländer sie widerrechtlich aus ihrem Besiz verdrängen wollen. ^
aber die mayländischen Abgeordneten sich darauf nicht einlassen wollten, sind beim Gubernator in Mayt""
persönliche Vorstellungengemacht worden, die jedoch bis dahin ohne Antwort geblieben sind. Es werden
dem Landvogt die nöthigen Weisungenzur Erhaltung der Jurisdiction der Eidgenossen ertheilt und der H""
zugleich in den Abschied genommen. Absch. 471. ä. — 312. (1603). In Betreff der streitigen Landmarch""
zwischen Lauis und Mayland wird dem Landvogt und Landschreiberzu Lauis geschrieben, sie sollen be>^
Gubernator die Festsezungeines Tages begehren und darüber unverzüglich berichten. Absch. 498. k. ---
(1603). Auf den Bericht der wegen der streitigen Landmarchen nach Mayland abgeordnetenGesandten,
dieses Handels wegen zwar noch nichts abgeschlossen worden sei, der Gubernator aber alles Gute zu"
förderung der Sache anerboten habe, will man die Gesandten auf künftigen Tag zu Baden darüber instr»^
(S. Absch. 514. k.). — 314. (1603). Hans Heinrich Holzhalb und Jakob Sonneuberg erstatten Bericht ii ^
ihre Sendung nach Mayland wegen der streitigen Landmarchenzwischen der Landschaft Lauis und dem
thum Mayland und wegen der Anstände über den See, und melden, daß sie, da sie mit den may
Gesandten sich nicht haben verständigen können, dem Landvogt und Landschreiber zu Lauis aufgetragen y""'^
den Proceß zu formiren. Leztern wird nun geschrieben, sie sollen nach Formirung des Processes mit
sich gütlich zu vergleichen suchen und das Recht anbieten, wenn keine Verständigung erhältlich sei, und ^
darüber berichten. Absch. 515. I. — 315. (1604). Die Gesandten, welche abgeordnet worden waren, ^
Landmarchenstreit zu berichtigen, theilen mit, daß sie mit den mayländischen Gesandten über folgende Punkt"
Ratification hin übereingekommen seien: 1. Der Anstand über den Lauisersee soll bis zur rechtlichen Erört"
eingestellt sein; inzwischenmögen die beidseitigen Unterthanen an den streitigen Orten mit erlaubten
ungehindert fischen, an den nicht streitigen Orten soll es wie von Alters her geübt werden. 2. De"
Caslano, sammt den Häusern und Einwohnern am Fuß desselben, Torrazza genannt, soll den Eidg""^
wie von Alters her, mit aller Jurisdiction eigenthümlich sein und bleiben, die von Lavena aber dürfe"
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^nter daselbst nach Gefallen nuzen und es sollen ihre Rechte aus Weidgang, Graben von Kalksteinund Ab-
^izen nach Billigkeit ausgemarchet werden; der Frevel derer von Lavena, die leztes Jahr eigenmächtig zu
^aslano Holz gehauen und Vieh weggetriebenhaben, soll ausgeglichenund es sollen die dieses Handels wegen

Potestat zu Lnino Verbannten wiederum liberirt werden. 3. Die Fischerpfählebeim Auslauf des Sees
der Tresa sollen entfernt werden und in Zukunft alle Anstößer des Sees jährlich einander helfen die

^esa reinigen, damit der Fluß seinen ordentlichen Lauf habe. 4. Die Marcheu von der Höhe des Berges
vnteggio herab bis zum Hans Termine bleiben die alten, von da an bis in den Boden sollen die beid-
'Jen Jurisdictionen ausgemarchet werden; inzwischen dürfen die Unterthanen daselbst beiderseitsholzen und

^>den wjx 5 Die Landmarchenans dem Monte Generoso sollen gemäß leztjähriger Verabredung durch
" ^'andvogt zu Meudris und den Landschreiber zu Lauis gesezt werden. — Dieser Vergleich wird bestätigt,

ihn her Herzog von Mayland auch gut heißt; es sollen daher die Urkunden darüber ausgefertigt werden,
ich- 544. e. — 31K. (1KV4). Über die Jurisdictions- und Marchanstände zwischen dem Herzogthum May-

^ einerseits und den XII Orten der Eidgenossenschaft andererseits wird von den beidseitigen Abgeordneten
^^mlmrung getroffen: 1. Die im Jahr 159!) und zu andern Zeiten entstandenen Kosten durch

^^"Mung der Tresa und durch Aufführung der Mauern auf dem mahländischen Ufer sollen von den an
Wasser stoßenden mahländischen Dörfern ohne Verzug bezahlt werden. Wenn in Zukunft wieder Damm-

de/ " an der Tresa nöthig werden, sollen Abgeordnete der mahländischen und der eidgenössischenDörfer bei
.^^'esabrüke zusammenkommenund sich bezüglichder auszuführenden Arbeiten verständigen; könnte das

^ geschehen, sg ^ die Sache an die Amtleute beider Herrschaften zum Entscheidgebracht werden. Zu
h^'fsichtigung der schon gebauten und der noch zu erbauenden Wehren sollen zwei geeignete Personen erwählt
^ ku, die eine von den Seedörfern des Herzogthums Mahland, die andere von den angränzenden Dörfern
y. ^Mossen; diese Personen sollen die Arbeiten anordnen und beaufsichtigen und ihrerseits die betreffenden

die Kosten für Ausräumung oder Dammarbeiten von ihren Committcnten einziehen. Bezüglich
b ^Häuptling, als sei die Mauer beim Palast des mahländischen Gesundheitstribunals ohne erlangte oder
Han ^""bmß der mahländischen Amtleute aufgeführt worden, bei welchem Anlaß eidgenössischellnter-

andere Excesse verübt haben, was zu Untersuchungen und Processen durch die mahländischen Amt-

Aia hat, erklären die eidgenössischenAbgeordneten, daß das durchaus nicht in böser Absicht oder um
»d in seiner Jurisdiction und seinem Besiz zu beeinträchtigengeschehen sei. Auf diese Erklärung oder

hj^ verm-tmtt der mayländischc Abgeordnete,daß alle Klagen, Processe, Strafen und Verbannungen
danl als anderer Sachen wegen hicmit aufgehoben und null und nichtig sein sollen; dasselbe verordnen

^erseits auch die eidgenössischenAbgeordneten. 2. Es wird von den „Sprüchern" erkannt, daß die
u»d ^Mnen und Dörfer zu „Arbonno" (Erbone?), welches gegen Aufgang und Mittag vom Thal Negra

Auß Breggia eingeschlossen ist, sanimt den Leuten daselbst zu der HerrschaftMahland gehören sollen,

^'g d eidgenössischer Unterthanen in genanntem Bezirk vorbehalten; daselbst soll gegen Auf-
!»e ^ ^ Verglein, allwo die Scheunen de Scudelatti stehen, der Eidgenossen Jurisdiction angehören, ebenso
die das Wasser gegen Muggio und Cabbio fließt, bis zu dein Grat der Schneeschmelze,welcher
die ^ beidseitigen Jurisdiction bildet. Der Berg Generoso und der Weidgang an dem Theil, wo

6^en die Alp Gionero geht, soll der Eidgenossen Territorium sein. Die Steingrube Cal-
sich bjs an die Gränzen und Alpen des MarchkreisesRvvio erstreken soll, gehört zu dem mahländi
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schen Gebiet und der Commune St. Fedele, wo diese allein das Recht, Steine zu brechen, haben soll.
das Weidgangsrechtauf dem Berg Generoso einerseits die mayländische Gemeinde St. Fedele, andererseitsd"
eidgenössischenGemeinden Castello, St. Pietro, Coldrerio, Villa und Balerna und Privaten von Mendris a"'
sprechen, und da man bisher nicht genau wüßte, welcher Theil besseres Recht habe, das Vieh auf die dortige"
Weiden zu schiken, dasselbe bei Ungewitter in den Wäldern zu schüzen und für den Gebrauch der Hütten Z"
holzen, so wird dieser Handel zum gütlichen Entscheid dem Julius della Torre von Como, als einem beide"
Parteien genehmen Schiedmann, übertragen. Der Entscheid bezüglich der Alpen und des Berges Generoso
indeß auf das Eigenthumsrecht einzelner Personen beider Herrschaften keinen Einfluß haben. 3. Da d>'
Streitigkeiten bezüglich der Jurisdiction auf dem Lauisersee an den Orten, wo das eine Ufer zum maylä"^''
schen, das andere zum eidgenössischenGebiet gehört, jezt nicht wohl erörtert werden können, wird für ei»st
weilen verordnet, an solchen Orten soll das Fischrecht gemeinschaftlich sein; jeder Theil soll eine gleiche AnZ"d
Leute, Schiffe und Garne gebrauchen dürfen, es darf aber kein Theil weder durch diese Verordnungen,
durch die Handlungen, die in deren Folge geschehen, irgend welche Rechte zum Nachtheil der einen oder a"d^
Gerechtigkeit, die beide Theile ansprechen, herleiten oder erlangt zu haben behaupten. 4. Bezüglich der
zwischen den Commune» Caslano und Lavena wegen zwei oder drei Häusern, Torrazza genannt, welche
Pfarrkirche von Lavena gerade gegenüber liegen, ferner wegen Antheil am Berg Caslano und den da

liegenden Gütern und Weinreben, wird gesprochen, das streitige Gebiet zu Torrazza, sowie der Berg Cas^
soll bis in die Mitte des Sees zur Jurisdiction der Eidgenossen und zur Commune Caslano gehören, n
mit der Erläuterung, daß weder die Eidgenossen,noch ihre Amtleute, noch eine Gemeinde oder
dieses ihnen zugesprochene Jurisdictiousrechtauf die Enge des Sees, die Ebne genannt, zum Nachtheil ^
Fischeuzen ausdehnen dürfen, bis den Eigeuthümern der Fischenzen nicht ihre Rechtsame abbezahlt
ist; außer diesem Fall, „das man wegen der Fischentzen kein Jurisdictions glichnus thun, die frye
des fischens verhindern »och andere fachen fürnemmen soll, bemelten Fischentzen Herren noch dero gerecht ^
zuo Nachtheil", soll die ganze Jurisdiction den Eidgenossen und ihren Amtleuten frei und eigen se>"
bleiben und denen von Lavena das freie Besiz- und Eigenthumsrccht ihrer Güter und Weinberge
daß diese Erkanntniß den Personen an ihren erworbenen Gerechtigkeiten keinen Nachtheil bringen soll
die von Lavena auf dem nach ihrer Seite neigenden Theil des Berges weiden, streuen, lauben und h ^
dürfen nach bisheriger Übung. 5. In Betreff der Streitigkeiten zwischen der Gemeinde Luino einerseits ^
den Gemeinden Monteggio und Termine andererseits wegen einiger an die Commune Monteggio
Wälder und Güter und wegen der Scheunen zu Termine wird erkannt, der beiden Parteien genehme ^
mann, Julius della Torre, der den wahren Verlauf des Streites genau kennt, soll persönlich den ^
aufnehmen und bei seinem Gewissen die Märchen daselbst bestimmen und dort, wo nicht schon ^
Märchen sind, die nöthigeu Marchsteine sezen lassen; troz dieser Ausmarchung soll jedoch denen von
und Termine erlaubt sein, ihr Vieh zur Weide zu schiken, Laub und Streue zu sammeln und die
nuzen, wie die von Luino auch thun möge». — Ungeachtet die Abgeordneten genügende Vollmacht hätte",
den vorstehenden auch noch andere Anstände zu erörtern, verständigensie sich nunmehr dahin, für diese ^
scheidungeu vorerst ihrer Herren und Obern Genehmigung auszuwirken und dieselbe einander bin""" ^
Monaten mitzntheile». Schließlich wird erkannt, daß im Laufe des künftigen Brachmonats die

auf dem Berg Generoso. sowie die zwischen Luino und Monteggio durch genannten Schiedmann J"l'"^ ^
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Torre gesezt und dann von Zeit zu Zeit auf Begehren der einen oder andern Partei untersucht werden sollen.

^ soll auch ungeachtet obiger Erkauntniß über den Weidgang auf dem Berg Generoso und den dortigen

Eingruben alle Prätensionen zwischen den Gemeinden über das Eigenthnm und die Nuzung dieses Weid-

und der Steingrnben gütlich oder rechtlich entscheiden. Absch. 547. — 317. (1605). Landvogt Sonnen-

^3 referirt über seine Mission in die ennetbirgischen Vogteien und entschuldigt sich über die Verspätung des

nichts hinsichtlich des Landmarchstreits zwischen Lauis und Moyland. (S. vorherg. Art.). Die Verhandlungen

^Moyland bezüglich Lanis werden abschriftlich in den Abschied genommen. Absch. 558. m. — 318. (1605).

^wb Sonnenberg, des Raths von Lucern, eröffnet, er und Pannerherr Holzhalb von Zürich seien im Namen
^ XII O^e abgeordnet gewesen, um die streitigen Landmarchen zwischen dem Herzogthnm Moyland und der

^adschaft Lauis an der Treis und an andern Orten mit den mayländischen Gesandten zu berichtigen; über die

^Handlungen seien dort auf Ratification hin beider Obrigkeiten Artikel aufgestellt worden (28. Novcmb. 1604),

^ '»an auf lezter Tagsaznng in den Abschied genommen habe; nun vernehmen sie, daß die von Lauis sich
den einzelnen Orten beklagen, als sei ihnen Unrecht geschehen, daher sie veranlaßt worden seien, die Acten

die Verhandlungen vollständig zu sammeln, ans daß man sehe, daß sie nichts Anderes verhandelt haben,

ihnen laut Instructionen obgelegen habe. Ihnen wird nun für ihre Verrichtungen die Zufriedenheit

^gesprochen; ans nächster Jahrrechnnng zu Baden mag sich jedes Ort nach Einsichtnahme der Acten darüber

/Her erklären. Absch. 560. 1>. — 313. (1605). An die auf der Jahrrechnung zu Baden versammelten Ge-

^ 0, wird eine Zuschrift erlassen, begleitet von einer Deduction, mit welcher zu verstehen gegeben wird,

»unbegründet" der Vergleich sei, welchen der eidgenössische Gesandte Sonnenberg am 28. November vorigen

"hres nüt Moyland abgeschlossen habe, namentlich hinsichtlich des Fischens auf dem Lugancrsce. Absch. 566. ü.

^20. (1605). Die von den Gesandten auf der ennetbirgischen Jahrrechnung eingeschikten Beschwerden der

sw >. ^ ^uis über die Artikel, welche Jakob Sonnenberg, als Abgeordneter der XII Orte, bezüglich der

Lcmdmarchen gegen das mayländische Gebiet am 28. November 1604 zu Moyland abgeschlossen hat,

>vlzg ""Wesentlichen dahin: Da beide Parteien von ihren Ansprüchen bezüglich des Sees nicht haben abgehen
. . haben sich die Gesandten dahin verständigt, daß die Jurisdiction des Sees bis zur rechtlichen Erörterung

5hche ^ inzwischen die Unterthanen beiderseits an den spänigen Orten mit und neben einander

^ ^ dürfen ohne Verhinderung, während an den nicht streitigen Orten es wie bisher geübt und auch hierin

sitt/"'" südlichen Entscheid keine Neuerung vorgenommen werden soll, was indeß keiner Partei an ihrer Juris¬

auf >' "^heilig sein soll. Diese Verordnung sei dann nach angehörter Relation des Pannerhcrrn Holzhalb

^ ku>e», ^ Baden bestätiget worden. Nun aber widerspreche die später von Junker Sonnenbcrg in

^hland verabredete Uebereinkunft dieser frühern besonders in diesem Artikel, da das vom Gubernator von

leien ^ einigen Jahren bekannt gemachte Edict den Mayländern den See da, wo beide Ufer mayländisch

her ^ nur das eine mayländisch sei, zur Hälfte zuerkennt, ungeachtet von uralten Zeiten

sie ""^dhaft Lauis den See ganz besessen habe. Im 3. Artikel der lezten Übereinkunft werde nicht nur

Kunden lange und eine halbe breite Streke von der St. Margarethcnkirche bis Porlezza vergessen,

zn ..." noch den Mayländern bewilligt, bis aus die Mitte des Sees gegen das eidgenössische Gebiet hin

Tex Wenn der Sinn jener Verabredung der sei, daß da, wo das Mayländergebiet beiderseits an den

^cken^"'^' Wnze See den Mayländern gehöre, so würde es ein gleiches Bedenken haben mit dem
^wpicmiy der der Abtei St. Ambrosius in Mavland gehört und dem Flekcn Lanis gegenüber an der

196
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Mitte des Sees liegt und auf beiden Seiten des Sees Grund und Boden hat, weßhalb der Abt prätendire.
die Oberherrlichkeit gehöre nach Mayland. Auf diese Weise könnte man Lauis den Paß nach Mendris »»d
an andere Orte gänzlich versperre». Auch die andern Artikel bedürfen noch der Verbesserung. Dieses
schwerdeartikel werden in den Abschied genommen, damit die Obrigkeiten entscheiden, ob sie es bei den
Mayland verabredeten Artikeln verbleiben lassen wollen oder nicht. Absch. 567. oo. — 321. (1613). Gemäv
Instructionen werden die Beschwerden des Prälaten bei St. Ambrosio zu Mayland, Grafen von Campio""'
und des mayländischen Banditen Antonio Sessa gegen den Landvogt in Berathung genominen. Der erstes
klagt, daß der Landvogt den Sessa mit Gewalt und wider Recht in seiner gefreiten Jurisdiction CaMpi"^
angefallen, in VerHaft gesezt und in eine hohe Geldstrafe verfällt habe. Nach Anhörung der Verantworte
des Landvogts und nach Untersuchung der vom Prälaten angesprochenen Freiheit ergibt sich, daß die Bandit
oder andere Personen, welche ohne des Landvogts Willen daselbst wohnen, vom Landvogt verhaftet werde"

dürfen, daher dieser recht und den eidgenössischenFreiheiten gemäß gehandelt habe; zudem ergibt sich aus de"
Proceßacten, daß der Landvogt nicht nach der Strenge des Rechts, wozu er befugt gewesen wäre, sondern mit

gegen Sessa verfahren sei, was zur Verhütung falscher Imputationen in den Abschied genommen wird. Abs^
830. o. — 322. (1615). Da einige Gesandten dahin instruirt sind, sich zu erkundigen, wie es sich bezüg^
der streitigen Landmarchcn zwischen der Landschaft und den mayländischen Anstößern verhalte, wird gesund""'
daß auf der im Jahr 1604 stattgefundenen Couferenz zwischen den eigenössischen Delegaten Holzhalb
Sonnenberg einerseits und dem Grafen Ludwig Taverna andererseits die Anstände über Grund und Boden
schieden und verbrieft worden, dagegen die Anstände in Betreff des Sees noch unausgetragen seien, indem ^

damalige Verabredung zu Baden nicht angenommen wurde, was zum nähern Bericht in den Abschied genon»"^
wird. Absch. 892. e. — 323. (1616). Unterm 2. Juli schreiben die eidgenössischenGesandten aus La»is "
den Gubernator zu Mayland: Obwohl der Posseß des ganzen Lauisersees ohne Widerspruch uns gehöre, ^
man doch vor etlichen Jahren denen zu Gefallen, welche uns in diesen, Posseß zu turbiren vermeint, Säze "
Delegirte verordnet, um niit den mayländischen Abgeordneten die Späne zu entscheiden. Die von denselbenS

machte Ordnung sei dann aber von uns nie angenommen worden. Da seither die mayländischen Beamte" ^

Porlezza unserer Jurisdiction nachtheilige Rüfe erlassen haben und gestatten, daß unsere Fischer beschä^
werden, so ersuche man den Gubernator, solche Ungebühr abzuschaffen. Sollte er Bedenken tragen,
wir vnbeschwerdt sin, dem Rechten gemeß vmb endtscheidung der gspännen vnß fürderen zelassen." Man e,m"
willfährige Antwort. Absch. 925. k.

b. Gegen Bellsnz.
(S. auch gleichen Gegenstand bei Luggarui).

Art. 324. (1606). In dem Gränz- und Weidgangsstreit zwischen der Commune Bironico in der

schaft Lauis und der Commune Medeglia in der Grafschaft Bellenz wird unter Zuzug von Abgeordnet"" ^
drei Orte Uri, Schwyz und Nidwalden und der beiden Landvögte zu Belleuz und Niviera ein Augensch""'

Ort und Stelle aufgenommen und die Schriften und Gewahrsamen beider Parteien verhört, ohne indeß ^
gütliche Beilegung erzielen zu können. In Berüksichtignng nun, daß der Streitgegenstand laut Vertrag ^
10. Februar 1470 in der XII Orte Jurisdiction liegt, wird durch Mehrheit erkennt und gesprochen:
und Weidgang derer von Bironico sotten sich von dem Ort Sonval hinauf über den Grat bis zu der
seu?» t'umlo erstreken; dort hat die Commune Medeglia kein Recht zu weiden; das aus dem Weidg""^
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i"»dene und weggetriebene Vieh sollen die von Mcdcglia sammt allen Kosten und Schaden denen von Bironico
^ukerstatten und ersezen, laut Spruch des abtretenden Landvogts Jmfeld, auch sollen sie die gegenwärtigen

n Ivagen; die gemeinschaftlichen Alpen und Weidgänge sollen zwischen ihnen friedlich getheilt werden nach
""halt des Spruchs zwischen den Ruscoui von Bironico und der Commune Camignolo. Wird acl lekervnäum

hen Abschied genommen. Absch. 592. c.

11. Nnterrichtswcscn, Schulsachcn.
(S. auch Klöster).

dx, 325. (1588). Uri soll den Landschreiber beauftragen, seine Auslagen wegen des Kollegiums von
von Lauis einzuziehen, weil sie eine Zeit lang davon Nlkzen gehabt und die beiden Domazzo und Nnsca

^der Unordnung im Collegium viele Schuld haben. Absch. 53. cl. — 326. (1588). Man will den Papst
k", die igg Kronen Pension, welche der Cardinal von Como auf der Propstei Lauis gehabt hat, für das

^kgiuui zum Klöstcrlein zu verwenden. Heimbringen. (S. Idiä. x.) — 327. (1588). Der Papst hat zugesagt,
^ 190 Kronen Pension des Cardinals von Como auf der Propstei Torello zu Lauis dem Seminar, welches

^ der Propstei zum Klösterlcin in Liviuen errichtet werden soll, zu überlassen. Absch. 54. y. — 328. (1590).
seh' ^ ^vrichtuug einer Schule zu Lauis zu befördern und die Anstände wegen der Propstei daselbst zu be-

wird an den Bischof von Bergamo, als geistlichen Richter, das Nöthige geschrieben. Absch. 120. i.
^,^3. (1591). Landammann Jmhof von Uri führt Beschwerde gegen Andreas Domomagna und Mithaften,
liihx ^ SchulmeisterLanzelotto Robiano, welcher mit Bewilligung der geist-
hab" ^^'9keit ^us Einkünften der Propstei zu St. Anton in Lauis besoldet wurde, zu verdrängen gewußt

Nun wird der Landvogt beauftragt, den Beklagten auf nächste Tagsazung zur Verantwortung zu citiren.
Tck ^ Bezüglich der Begehren des Castorius von Lauis betreffend Errichtung der
1a»d^ Zuwendung der Zinsen des Spitals am Mont Kenel und des Zolls für die nach May-

"vsgefiihrten Fische an dieselbe, sollen die Gesandten auf nächste Jahrrechnung zu Lauis instruirt werden.
' 331. (1604). Die katholischen Orte ertheilen dem Landschreiber die nöthigcn Aufträge über

^ ' >tung der schon früher bewilligten Schule zu Lauis. Absch. 527. I. — 332. (1000). Die Väter della
i>en cp ^ ^bieten sich, innert Jahresfrist herzukommen und die Schule, die gemäß mehreren Abschieden aus
Co 5 " "vslen der zwei Propsteien errichtet werden soll, anzutreten, wenn man ihnen eine bequeme, ihren
iilbick " gemäße Wohnung sammt dem nöthigen Hausrath anweise. Wird in den Abschied genommen,
dn ^ (1908). Der Antrag Uri's, es sollte jedes der VII katholischen Orte an die Errichtung

v>ird Schule zu Lauis 50 Kronen nnd die Landschaft fünf Jahre lang jährlich 150 Kronen beisteuern,
^v>Nasx Abschied genommen. Absch. 656. m. — 334. (1608). Bezüglich der mehrmals „veranlasseten"
»iz^i ^ Schule zu Lauis, welche Statthalter von Beroldjjigen in Anzug gebracht hat, ist man geneigt, die
jedez ^ ^ leisten, jedoch will man die Sache bei erster lucernischer Tagleistung vorbringen. Es soll
""h ll ^ Haherigen Befehl ertheilen, mit der Erläuterung,daß jedes der katholischen Orte zu deren Erbauung

den Vätern 50 Kronen darstreke. Und damit die Väter den Antritt thun und sich erhalten
^»Neu ^ Zollern zu Lauis in der drei Orte Namen die Weisung ertheilt werden, für einmal 150
auf kjj ^'9 Zollgeld dahin zu verwenden, auch soll die Communität Lauis unfehlbar die 150 Kronen

Äahre lang erlegen. Jedes Ort soll seine Meinung unverzüglich nach Uri berichten. (Im Nidwaldner
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Abschicdsexemplar ist diesem Artikel beigefügt, meine gnädigen Herren seien mit obiger Beisteuer einverstanden )

Absch. 667. 8- — 335. (1608). Diejenigen der VII katholischen Orte, welche noch nicht eingewilligt habe",

an die neue Schule zu Lauis 50 Kronen beizusteuern, sollen sich darüber entschließen und auf künftige Jalst

rechnung ihren Gesandten Vollmacht ertheilen, diese Summe aus dem Zoll zu bezahlen. An die Landsch"st

wird die Weisung erlassen, fünf Jahre lang jährlich 100 Kronen beizutragen. Absch. 072. na. — 336.°(16^)'

Die Gesandten der Orte Lucern, Zug, Freiburg und Solothurn sollen dafür sorgen, daß ihren Gesandte"

künftiges Jahr Vollmacht gegeben werde, gemäß lncernischem Abschied die 50 Kronen zu berichtigen, da d>e

drei alten Orte ihren Antheil bereits bezahlt und auch die Städte eine Beisteuer zu geben sich anerböte"

haben. Absch. 095. I. — 337. (1609). Die IV evangelischen Städte und Glarus eröffnen ihre Instruction"

bezüglich der leztes Jahr von Seite der VII katholischen Orte begehrten Beisteuer an den Bau einer Woh""^

für die Väter Somasker. Nun zeigt sich, daß mit dem Bau deßhalb noch nicht begonnen worden ist,

bis dahin kein geeigneter Plaz hat erworben werden können, daß übrigens einige dieser Väter bereits

wohnen und Schule halten. Das erneuerte Gesuch um eine Beisteuer wird in den Abschied genom»""'

Ibid. g.

12. Geistliche; Pfrundfachen; Immunität:c.
(S. auch Bischof von Como).

Art. 338. (1587). Weil die Priesterschaftsich weltlichenStrafen für weltliche Sünden nicht unterzieht

auch nicht vor dem weltlichen Richter um Schulden, Zinsen und Zehnten das Recht nehmen will und st^

mit dem Bann droht, hatten sich die Gesandten der VII katholischen Orte leztes Jahr persönlich zum B>s^

nach Como verfügt. Nun erklärt derselbe, daß er in dieser Sache keine Vollmacht und einzig der Papst ^

dispensiren Gewalt habe, darum dieser angesprochen werden müsse. Das wird in den Abschied genoM>"t

damit die Obern sich dieser Sache wegen durch den Nuntius an den Papst wenden. Absch. 18. n. ^ ^

(1589). Der Landvogt klagt, daß der Erzpriester ihn und seine Amtleute wegen jedes schlechten Handels, ^
nicht nach seinem Willen behandelt werde, mit dem Bann bedrohe und sie auch wirklich verflossene Faste"

den Bann legen lassen habe, weil er, der Landvogt, einen Priester von Gandria wegen Tragens von

büchsen in VerHaft gesezt hatte. Zugleich berichtet er, daß das Recht des Landvogts, bei Erledigung g"'st^,
Pfründen einem tauglichen Priester das Placet zu ertheilen, vielfach beeinträchtigt werde, was ein Eingrist '

die Freiheiten und alten Bräuche der Eidgenossen sei, und bittet um Rath. Es wird nun einstimmig erkN"'

man wolle dem Erzpriester für dießmal, weil er Besserung versprochen hat, verzeihen; würden aber er

andere Priester in Zukunft sich ungebührlich verhalten oder sich sonst zu viel Gewalt anmaßen, so ^

Landvogt sie entsezen und Andere an ihre Stelle erwählen. Ilberdieß wird beschlossen, in Zukunft sost ^

Landvogt das Placet und die Besezung aller der Pfründen, welche ihm zu verleihen zustehen, haben

erst nachher von der geistlichen Obrigkeit bestätigen lassen, wie von Alters her geübt worden ist. Da>"^ .

mehr Kraft und Ansehen gewinne, wird diese Sazung in der Abschied genommen. Absch. 100. e. .

(1591). Ein Bericht des Landvogts Meyenberg über das ärgerliche Leben und den Ungehorsam einiger P"^', ^

wird in den Abschied genommen. 184. e. — 341. (1596). Der abtretende Landvogt berichtet, vor

Zeit sei die Erzpriesterei zu Rippa (Riva) durch Todfall erledigt und dann vom Cardinal vo"

kraft päpstlicher Übertragung dem Johann Rusca von Mendris verliehen worden, jedoch mit Darauf^
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°">er jährlichen Pension von 100 Kronen (zu 10 Giuli) zn Händen eines seiner Hofherren; nun seien aber

^ Pfründen hierseits nicht so dotirt, um so schwere Pensionen davon bezahlen zu können, zudem sei vor wenig

wahren von diesem Cardinal eine gleiche Pension auf die Propstei Torello gelegt, vom Papst aber aufgehoben

forden. Der Anzug wird nä instruemlum genommen. Absch. 306. ll. — 342. (1596). Der Landvogt begehrt

"ih in Betreff Bestrafung fehlbarer Geistlicher, wovon dem Nuntius Mittheilnng gemacht wird. Ferner

er an, daß der mayländische Commissär tvegen der Pest ein Thor an der Treisbrüke errichtet habe,

wird in den Abschied genommen. Absch. 315. 1. — 343. (1596). Schwyz macht Anzeige, daß der

^udvogt einen Priester wegen versuchter Nothzncht bestraft, der Erzpriester aber bei Androhung des Bannes

Priester verboten habe, sich der weltlichen Strafe zu unterziehen. Ferner berichtet es, die llnterthanen zu

W beschweren sich über Errichtung eines Thors an der Brüke an der Stelle des bisherigen Gatters, indem

"un nicht mehr frei zu ihren jenseits gelegenen Gütern gelangen können. Es wird nun an den Landvogt

schrieben, er soll über den ersten Fall genauen Untersuch anstellen und den Priester nach Verdienen bestrafen;

e dann die geistliche Obrigkeit denselben auch noch bestrafen, so sei es ihr unbenommen; in Betreff des

"udern Punktes soll er dem Commissär an der Tresa nicht gestatten, das Thor zu erstellen; sollte derselbe es

thun wollen, so soll er es berichten. Absch. 316. e. — 344. (1597). Gemäß Abschied zu Baden wird

^ Pfarrer von „Cadtme" (Cademario?) wegen versuchter Nothzncht zur Verantwortung gezogen. Nun läßt

^urch se^en Fürsprecher vorbringen, daß er seine Unschuld genügend beweisen könnte, wenn ihm die geistliche
Weit es gestatten würde. Der Bischof von Como, davon in Kenntniß gesezt, erwidert, er allein habe das

> die Geistlichen zu strafen. Da aber dieses wider der Eidgenossen Freiheiten und altes Herkommen

. so wird der Handel einstweilen eingestellt und nll instruenäuin genommen. Absch. 333. c. — 345.

U>»ll Landvogt berichtet über das üppige Leben der Priester und daß sie sich von den Landvögten nicht
strafen lassen, sondern sich auf den Bischof von Como berufen, welcher aber Alles hingehen lasse, so

Untersuchungen keine Hülfe habe, indem seinen Beamten mit dem Bann gedroht worden; in kurzer

!v»n ^ Personen ermordet worden, und auch er mit seinen Beamten sei nicht ganz sicher; das

daß ^ Prgerniß nur noch größer werde. Zugleich meldet er, seine Einkünfte leiden nicht geringen Schaden,

it sei

^gte^ ^°^utheils daher, weil ihm die Gesandten auf der Jahrrechnung nicht beigestanden und die aufer-

^isse' nachgelassen haben; kurz es sei eine solche Verwirrung eingetreten, daß der Landvogt nicht
e„n ' ^ ^ ^ ö" verhalten habe. Der Antrag für Vornahme einer durchgreifenden Verbesserung in den

^wgjschx,, Herrschaften wird in den Abschied genommen. Absch. 636. b.

13. Stifte und Klöster zu Lauis.

a. Propsteien St. Anton und Torello.

(S. auch Unterrichtswesen).

Und (1587). Mit dem Nuntius wird Rüksprache genommen in Betreff der Propsteien zn Lauis

^ein ^ eines Jesuitencollegiums daselbst. Landammann Tanner von Uri dringt auf Abordnung von

nach Rom, damit die Propstei von der auf ihr lastenden Pension befreit werde. Absch. 10. d. ^

Achten ^ gefunden hat, daß die Propstei zu St. Antonio zu Lauis wegen Abwesenheit des

ehrh ' Papstes sehr in Abgang gekommen ist, so wird dem Landschreiber anbefohlen, diese Kirche durch einen

Priester versehen zu lassen und in Bau, Dach und Gemach aus der Propstei Einkünften zu unter-
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halten. Derselbe wird zugleich zuin Schaffner und Verwalter bis auf weitere Erkannlniß erwählt und bca»I'
tragt, für gehörigen Unterhalt und Bekleidungdes alten verstoßenen Propsts zu sorgen. Absch. 18. m. "

348. (1587). Die V katholischen Orte fänden wünscheuswerth, daß die beiden Propsteien St. Anton »nd
Torello zu Lauis, die nicht sonderlich viel ertragen, der Gesellschaft Jesu übergeben würde». Schultheiß Fleke"-
stein von Luccru nimmt diesen Antrag in den Abschied, damit durch den Nuntius beim Papste die Bewilligung
dazu ausgewirkt werde. Mit dem Nuntius soll unterhandelt werden, damit die 100 Kronen, welche der Car'
dinal von Coino aus den Einkünften der Propstei Torello bisher bezogen hat, lezterer wieder zugewendet
werden. Absch. 19. t. — 34V. (1588). An den Landvogt wird wegen des Propsts zu St. Anton geschrieben«
Absch. 53. I. — 350. (1588). Laudammann Abyberg läßt einen Abschied in Betreff der Propstei Tore^
verlesen. Absch. 54. 2. — 351. (1588). Abgeordnete der Landschaftmelden, daß der Ordensgeneral dw
Jesuiten zu Rom nur dann seine Zustimmung zur Errichtungeines Jesuitencollegiums aus den Propstes
St. Anton und Torello geben werde, wenn vier und zwanzig Priester darauf erhalten werden können? ^
ihnen dieses aber nicht möglich, die Schule hingegen höchst nothwendig sei, so möchte man ihnen behülst^
sein, indem sich wohl geschikte Priester finden werden, die aus den Einkünften Gottesdienst und Schule
sehen könnten. Schultheiß Pfyffer wird beauftragt, beim Nuntius sich zu verwenden, daß dort eine Sch"
errichtet werde. Absch. 78. I. — 352. (1589). Die Gesandten wissen ihren Obrigkeiten zu berichten, was ^
Landschreiber von Beroldingen in Betreff des Klosters St. Anton vorgebracht hat. Absch. 85. l. — 353. (15^/'
Da der neue Propst zu Lauis, Aurel Poccobello, Einsezung in seine Rechte begehrt, so soll den Boten "A
die ennetbirgischen Jahrrechnnngen Vollmacht darüber mitgegeben werden. Absch. 99. 1. — 354. (1589). ^
Meldung des Gesandten von Zürich, daß sein Bruder Hans Heinrich Schmid, gewesener Landvogt zu Law'
auf lezter Jahrrechnungeine Erkanntniß ausgebracht habe, gemäß welcher der neue Propst zu St. Anw"^'
Aurelio Poccobello, ihm eine billige Verehrung verabfolgen müsse, und seine Bitte, denselben dabei zu schilp
wird in den Abschied genommen. Da indeß beide Pröpste noch im Streit sind und beide der Propstei E'"
kommen nuzen, wird dem Landschreiber anbefohlen, bis auf weitern Bescheid diese Einkünfte zu Handc" ^
ziehen, auch sollen die Orte beförderlich schriftlichen Bescheid schiken, welcher von beiden Propst sein I
Absch. 100. 0. — 355. (1589). Weil man gesonnen ist, aus der Propstei zu St. Anton eine Schule °d
„Scholasticary" zu machen, den Reichen und Armen zum Nuzen, so wird verordnet, daß jeder der be>

Pröpste vom Bischof von Como examinirt und den Orten mitgetheilt werden solle, welcher der taugliche^ ^
und daß inzwischen der Landschreiber die Kirchen in Dach und Gemach und auch den Gottesdienst aus ^
Propstei Einkünften zu erhalten habe. Idill. p. — 35k. (1589). Auf künftigen Tag zu Baden solle" ^
Gesandten instruirt werden betreffs Einsezung des Aurelius Poccobollo auf die Propstei bei St. Anw" ^
Lauis. (S- Absch. 104. e.). — 357. (1589). Der Landvogt soll die Anstände zwischen Alfons Turcone^
Como und Andreas de Domomagna wegen der Propstei zu Lauis zu berichtigen suchen und allfälligen
in dieser Sache bestrafen. Überdieß wird ein Bericht des SekelmeistersBeßler von Uri, betreffend den ^
Poccobollo, vorgelegt. Absch. 117. f. — 358. (1590). Die beiden Prätendenten auf die Propstei zu St-A" ^
Aurelius Poccobello und Lauzelottus Robianus, beide von Lauis, werden vorgeladen. Der erstere
sei der wahre Propst sowohl kraft verschiedener Urtheile des Papstes und der für diese Sache
Richter, als vermöge des Placets und Possesses, die ihm durch Landvogt Hünerwadel ertheilt worden,
erwartet, dabei geschirmt zu werden. Der andere entgegnet, es möge wohl sein, daß Poccobelloetliche^
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u«d das Placet ausgebracht habe; diese seien aber alle aufgehobenund es sei der Rechtsspan von Neuein an
ernannte Nichter vom Papst übertragen worden, da die VII katholischen Orte eine Schule aus der

^vpstej errichten wollen und ihn damit beauftragt haben; er hoffe nun, davon nicht verdrängt zu werden,
uf dieses wird erkannt und gesprochen, man lasse es bei den neuesten Abschieden der VII katholischen Orte

^bleiben; demnach soll Priester Lanzelottns diesem beförderlichst nachkommen. Weil aber der bisherige Propst,
^vhann Maria Castagna, ohne Wissen seiner Gegenpartei „in Tütschlandt gefaren", so wird dieses aä reke-

genommen. Absch. 137. n. — 359. (1591). In Betreff des vom Bischof von Como an Uri erlassenen
Reibens, belangend die Propstei St. Anton, wird beschlossen, dem Bischof für sein freundlichesAnerbieten
danken und ihm, was den Vicar anbelangt, zu willfahren. Absch. 177. k. — 369. (1594). Johann Anton

^vvio und Johann Maria Castorio eröffnen im Namen der Landschaft, vor einigen Jahren sei von den
gierenden Orten beschlossenworden, die Einkünfte der Propstei St. Anton zu einer Schule zu verwenden;

»UN aber die Landschaft und besonders der Fleken Lauis „ mit einer hübschen Anzahl Jugend von Gott
i" sei und die genannte Propstei nicht mehr als einen Schulmeistererhalten könne, bevor sie von einigen

^ ihr lastenden Beschwerden gelediget sei, für die zahlreiche Jugend aber nur ein Schulmeister zu wenig
da ferner die Propstei Torello über kurz oder lang ledig werde, so bitten sie ganz unterthänig, auch diese

H Ableben des gegenwärtigenPropstes der andern Propstei zu incorporiren, indem alsdann aus den Ein-
^ sie» beider eine vollkommene Schule errichtet werden könnte, welche auch Jünglingen aus den Orten

^Zenheit böte, die (italienische) Sprache und Latein daselbst zu erlernen; sie erbieten sich, dem regierenden
" Vogt bei Erledigung der Propstei seine billige Verehrung zu geben, und bitten, man möchte den Land-
k'der bevollmächtigen,an den Papst und anderstwohin um Bewilligung dieser Application zu schreiben. —

^ Gesuch wird aä instruvnÄum genommen. Absch. 2l>1. I. — 361. (1598). Dein Nuntius wird auf die
^.^ilung, daß der Papst seine Einwilligung zur Jncorporation der beiden Propsteien zu Lauis behufs
Achtung einer guten Schule ertheile, für seine guten Dienste in dieser Sache gedankt. Daneben werden
^^^iben nach Rom und Como erlassen und dem Landschreiber aufgetragen, der Sache nachznsezen, damit
^Ms komme. (S. Absch. 353. y.). — 362. (1600). Vor einigen Jahren war von den VII katholischen

^beschlösse,, worden, aus den Einkünften der Propsteien St. Anton und Torello eine Schule zu errichten.
^ o Man den Landschreiber beauftragt hatte, die daherigen Unterhandlungen beim Papst zu übernehmen.
^ ""» derselbe die Bezahlung seiner hiebei gehabten Auslagen nicht erhalten kann, indem die Freidörfer,
gen ^ Landschaft abgesöndert, davon befreit zu sein prätendiren, so wird seine Beschwerde in den Abschied

363- (1603). Da die Propstei zu St. Anton, welche nebst der Propstei Torello

die G Östlicher Bulle in eine Schule umgewandelt werden soll, erlediget ist und die Väter della Somasca
^Ne» ""^^iten sgr Schule als unzwekmäßig erklären, so wird dem Landschreiber von den katholischen

^ Einkünfte dieser Propstei einzuziehen, gute Rechnung darüber zu führen und inzwischen
^fc»° ^^"it versehen zu lassen, dann vom Papst die Bewilligung auszuwirken,das Propsteihaus ver-

Erlös an den Ankauf eines geeigneter» Hauses verwenden zu dürfen; man hofft, aus den
^ Propstei ,„,d e,„er Beisteuer von 50 Kronen von jedem der VII katholischen Orte und einem

bea»s,,. ^ ^"bschaft die Schule zu Stande bringen zu können. Der Landschreiberwird in'sgeheim
jl» ^ bas gut gelegene Haus des verstorbenenStatthalters Peter Gorini für sich anzukaufen. — Wird

Erdaurung in den Abschied genommen.Absch. 502. i. — 364. (1604). Schon vor einigen Jahren
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hatte der Papst die Bewilligung ertheilt, die zwei Propsteien St. Anton und Torello nach Absterben der
Pröpste in ein Collegium umzuwandeln und den Vätern della Somasca zu übergeben. Da nun aber die!"
Väter sich bisher nicht entschließen konnten, den Anfang mit der Anstellung einiger Lehrer aus den Einkünfte"
der erledigten Propstei St. Anton zu machen, bis auch die andere erledigt sei, so wird dem Landschrei^
aufgetragen, die Einkünfte der erster« zu verwalten und dann unter Mitwirkung des Landvogts beim
und einigen der einflußreichsten Cardinäle sich dahin zu verwenden, daß diese zwei Propsteien einstweilen >»"
mand Andern, verliehen und daß die Canonicate zu Riva und Novazzano, die keiner Residenz unterworst"
sind, bei ihrer Erledigung dem Collegium zugeeignet werden, bis das jährliche Einkommen auf 1000 Kro»""
angewachsen sei; inzwischen sollen der Landvogt und Landschreiber einen Lehrer anstellen und die Einkünfte a"
den Bau und andere nothwendigenSachen verwenden. — Wird zur Bestätigung in den Abschied genoi»>»""'
Absch. 531. k. - 365. (1605). An den Papst wird ein Schreiben erlassen, damit endlich einmal die Propst
zu St. Anton durch die Väter della Somasca zu einer Schule umgewandelt werde, und, weil die Bemühung
des in Rom befindlichen Gesandten, Jakob Sonncuberg von Lucern, bisher ohne Erfolg geblieben sind,
der Nuntius ersucht, sich der Sache kräftig anzunehmen. Absch. 566. A. — 366. (1608). Die Gesandte»
evangelischen Orte sollen an ihre Obern bringen, wie die übrigen Orte zwei Propsteien allhier zu Lauis
Errichtung einer Somasker Schule zu verwenden vorhaben, und daß einige Orte, weil die Einkünfte zie»>'
gering und vorerst noch eine bequeme Wohnung zu erbauen nöthig ist, bereits einen namhaften Beitrag
erboten haben, in der Meinung, daß auch die evangelischen Orte gebührende Handreichung thun werde», ^
diese Schnle auch ihrer Jugend zur Übung in den freien Künsten und zu Erlernung der wälschen SP"" ^
zu Gut kommen werde. Absch. 658. n. — 367. (1614). Die beiden Propsteien Torello und St. Anton
der Aufrichtung einer Schule warten und dann derselben zudiene»; inzwischensollen „widrige" Practike» "
Werbungen abgewendet werden. Absch. 850.

d. St. Franciscus. .

Art. 368. (1601). Mit Stimmenmehrheit werden den Vätern zu St. Franciscus in Lauis a»
Kir chenbau 144 Kronen verehrt, die aus dem Zoll bezahlt werden sollen. Die Gesandten von Z'^.»

Schaffhausen, weil darüber nicht instruirt, nehme» es in den Abschied. Absch. 432. i. — 369. (1605). ^
Gesuch der Väter des Gotteshauses St. Franciscus um eine Beisteuer an den Bau ihrer Kirche wird >" ^
Abschied genommen. Absch. 566. e. — 376. (1617). Den Franciscanern zu Lauis werden an die
welche sie in-die durch gutherzige Unterstüzung erbaute neue Kirche anzuschaffenwünschen, von jede»'
10 Kronen zugesichert.Absch. 954. e.

o. St. Laurenz.

<S. auch Bischof von Como), j>I

Art. 371. (1597). Dem Landammann Bcroldinger wird ein Schreiben an den Bischof von

Betreff der Chorherren zu St. Laurenz zu Lauis bewilligt. Absch. 325. I. — 372. (1609). Das <5^"^
' Räthe zu Lauis um eine Fürschrift der katholischen Orte an den Papst wegen eines die Stift und

St. Laurenz betreffendenSpans, damit er dem Nuntius anbefehle, sobald als möglich einen Spruch
lassen, wird in den Abschied genommen. Absch. 689. A.

ä. Errichtung eines Frauenklosters. .hl?

Art. 373. (1615). Da die Bürgerschaft zu Lauis ein Frauenkloster zu bauen beabsichtigt, dal"'' ^
Töchter auch Gelegenheit haben, im geistlichen Stand Gott zu dienen, und sie dazu ans den Spitalei"'
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M zwölf Jahre jährlich 300 Kronen angewiesen haben n»d nnn uin die Bewilligung eintommen, so soll sich

jedes der VIl katholischen Orte beförderlichst darüber entschließen. Absch. 900. e. — 374. (1015). Auf künftige

Acholische Tagleistung soll sich jedes Ort über den projectirtcn Klosterbau zu Laüis, den man aus dem Spital-

A't herstellen möchte, erklären. Absch. 903. ä. — 375. (1616). Dem Spital wird die Bewilligung ertheilt,

^ dem leztjährigen Vorschuß der Spitalrechnnng an den Bau eines Klosters 300 Kronen zu vergaben. Die

von Bern, Glarus, Basel und Schaffhausen protestiren dagegen und nehmen es wieder in den

Absch. 925. ti.

14. Bischof von Como.
n. Bischöfliche Lehen und Einkünfte.

Art. 376. (1589). Gabriel Morosini klagt in seinem und seiner Brüder Namen, der Bischof von Como

k ihrem seligen Vater, Peter Morosini, ans neun Jahre das Lehen verliehen, des Bisthums Einkünfte

. ganzen Landschaft Lauis gegen eine jährliche Summe einzuziehen, worüber zu Como am 7. März 1586

" ^ehenbrief aufgerichtet worden sei; eine besiegelte Bestätigung des Lehens habe er später von den Orten

^gewirkt; nun aber wolle der neue Bischof den Lehenbrief brechen, indem er die Communen dazu anhalten

. die Lehen gesöndert von ihm zu empfangen, was eine Neuerung und ihnen von großem Schaden wäre;

sti»^ ^ Hülfe- Nach Verhörung des Lehenbriefs und dessen Bestätigung wird ein-
. 'b>g erkannt, der jeweilige Landvogt soll die Morvsini bei ihrem Lehenbrief schüzcn; Communen oder Per^

Ve welche die Morosini gänzlich oder theilweise von ihrem Lehen zu verdrängen suchen würden, sollen zur

Mtung der Kosten und des Schadens und zu 100 Kronen Buße verfallen sein; da indeß dem Vernehmen

hich ^ lNesandten zu Baden einen sachbezüglichen Vortrag der bischöflichen Anwälte in den Abschied genommen

^ so wird der gegenwärtige Anzug ebenfalls in den Abschied genommen. Absch. 100. d. — 377. (1589).

^"dvogt berichtet, er habe nach dem Ableben des Bischofs von Como verboten, an den neuen Bischof

b>sh/ ^ ^ Landschaft Lauis zu verabfolgen, weil er sich geweigert habe, ihm die vorgeschriebene und

y>st "bliche Verehrung zu geben, auch könne er beweisen, daß der vorige Bischof troz seiner Weigerung

de» Landvogt über diese Verehrung sich habe abfinden müssen; er habe sich für verpflichtet gehalten, da-

bich ' ' ö" machen, weil es der Eidgenossen Freiheiten und altes Herkommen betreffe, und bitte, ihn

Eitzen. Der Handel wird in den Abschied genommen, weil die Gesandten in Baden des Bischofs

^N'fMs j„ he,, Abschied genommen haben. Ikill. n. — 378. (1589). Beschwerde des Bischofs von

^ite„ ^ ^ Landvogt beim Bezug seiner ans der Landschaft Lauis fließenden Einkünfte Schwierig¬
mache - Rechtfertigung des Landvogts gegen allfällige Anschuldigungen des bischöflichen Gesandten. (S.
101 v " " " > " ...... ...

^te» ' (1589). Die auf der Jahrrechnung zu Lauis versammelten Gesandten von zehn

»», Zuschrift vom 20. Juli das Ansuchen, die Eidgenossen möchten, wenn der Bischof von Como

svllfx - ^'"'"ug der Lehen und um Bezug seiner auf der Landschaft Lauis besizenden Einkünfte einkommen

schied' ^ nichts entscheiden, bis sie darüber einen erläuternden Bericht erhalten haben. Wird in den

herr,,^»^"°"""en. ^

^vfli^ Umbringen, seit einiger Zeit unterstehen sich Einige, die in der Landschaft Lauis gelegenen

^"ge„ ^ " ^uunlehengüter ihm zu entziehen, indem sie theils die Lehen nicht nach ordentlichem Brauch ein¬

rollen, theils sie durch Testamente ihren Töchtern vermachen, was beides wider das Lehenrecht sei.
197
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Als zur Zeit der italienischen Kriege vor zwei- bis dreihundert Jahren die Bischöfe von Como von ihre"'

Bisthum vertrieben gewesen, haben ihnen „mancherlei Völker" sowohl im Herzogthum Moyland als in diest"

jezt eidgenössischen Landschaften und in den III Bünden Schuz und Schirm gewährt, wogegen die Bischöfe a"^

Dankbarkeit vielen Personen dem bischöflichen Stuhl gehörige Güter als Mannlehen übertragen haben

dem Vorbehalt einer kleinen Verehrung zum Zeichen, daß es des Bisthums eigene Güter seien, und

Leistung des Leheneides (folgt die Eidesformel). Zugleich wünscht auch die Landschaft ihre Beschwerden gegen ^

Bischof bezüglich der Lehen schriftlich einzureichen. Der Handel wird in den Abschied genommen. Absch. 261. i. ^
381. (1597). Der Bischof läßt anzeigen, daß er einige Mannlehen in der Herrschaft Lauis habe, welche v»'"

Mannsstamme auf den Weibesstamm übergehen, was ihm beschwerlich sei, weßwegen er Bestätigung

Lehengerechtigkeiten begehre. Ferner bittet Hypolit della Croce abermals um Bestätigung seines zu G»ns^

seiner unehelichen Söhne errichteten Testaments. Der Landvogt wird beauftragt, über beides sich zu erkundig

und dann Bericht zu erstatte». Absch. 342. k. — 382. (1598). Der Bischof wünscht, daß man ihm die iM""

lehen, welche er in der Landschaft Lauis habe und die zu Kunkellehen umgeändert werden, bestätigen

damit ihm an seinen Nechtsamen kein Eintrag geschehe. Er wird aufgefordert, die Briefe über seine dießfä^'^
Rechte auf nächster Jahrrechnungstagsazung zu Baden vorzulegen. (Allgem. Absch. Bd. 601', 559^665

Staatsarchiv Lucern: Berichte über die Beschaffenheit der Lehenrechte des Bischofs von Como in der La'

schaft Lauis.) Absch. 348. k. — 383. (1598). Der Bischof von Como wird mit seiner erneuerten MW ^

Bestätigung seiner Lehen und Lehenrechte in der Landschaft Lauis an die Gesandten auf der ennetbirgn^

Jahrrechnung gewiesen. Absch. 355. clä.

b. CompetenzanstSndc; Immunität: geistliche Jurisdiction.

(S. auch Geistliche). ^
Art. 384. (1591). Über die Beschwerde des Landvogts gegen den Bischof von Como wegen BeeiR"V

tigung in geistlichen Dingen u. A. m., sollen die Gesandten auf nächste Tagsazung instruirt werden. - ^

183. <1. — 385. (1592). Anstand mit dem Vicar zu Como wegen eines vom Landvogt erlassenen Rufs

des Ungehorsams der Geistlichen. (S. Absch. 197. b.). — 386. (1594). Der Landvogt macht Anzug- ^

einigen Jahren nehme der Bischof von Como sich heraus, die Chorherrenpfründen zu verleihen, was w'

der Eidgenossen Sazungen sei, und begehrt Weisung darüber, damit den Vogteien kein Abbruch 6^.!^
Worauf die Anwälte des Bischofs erwidern, daß der Bischof, wenn eine Chorherrenpfründe während

sechs Monate ledig wurde, sich stets beflissen habe, taugliche Personen darzugeben, daß dem Landvogt

des Placets kein Abbruch geschehe und die billige Verehrung zukomme, endlich daß die Verleihung der

andern sechs Monaten ledig fallenden Pfründen dem Papst zustehe. Wird in den Abschied genommen. ' ^

261. k.— 387 .(1600). Da der Bischof von Como einige Neuerungen bei Nechtshändeln, Zehnten,

u. dgl. einzuführen versucht, den Ungehorsamen die Sacramente verweigert und erst neulich an den

das Ansinnen gestellt hat, sich mit dem Proceß eines Priesters, der einen andern umgebracht, nicht zu ^

und da eine an den Bischof gerichtete freundliche Abmahnung ohne Erfolg geblieben ist, so wird dieser V

in den Abschied genommen. Absch. 413. Ii. — 388. (1600). Bischof Philipp von Como beschwert ^

Zuschrift vom 2. September, daß der Landvogt zu Lauis Eingriffe in seine geistliche Jurisdiction sich ^ ^

Dieser aber bezieht sich in seiner schriftlichen Antwort auf die Weisungen, welche ihm die Gesa"^ ^VII katholischen Orte auf der Tagsazung zu Lnggarns ertheilt haben. Absch. 422. «. — 380.
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^ Bischof prälendirt, die Priesterschaft für begangene Frevel zu bestrafen, und darauf beharrt, über Anstände

Aschen Geistlichen und den ennetbirgischen Unterthanen hinsichtlich der Zehnten, Primizen u. A. m. zu sprechen,

">>rd der Gesandte von Lucern an ihn abgeordnet, um mit ihm zu unterhandeln. Nun erklärt er, er dürfe

^äß deutlichen Vorschriften der heil. Schrift und der Concilien von seinem Recht nicht abgehen, daher die

in den Abschied genommen wird, damit die Obrigkeiten mit dem Nuntius darüber unterhandeln. Absch.

— Z90, (1602). Mit dem Bischof wird folgende Übereinkunft über Procedirung und Bestrafung geist-

Personen im Bisthum Como und in den Herrschaften der XII Orte der Eidgenossenschaft auf Natifi-

hin abgeschlossen: Die geistlichen und bischöflichen Richter dürfen in obbenannter Jurisdiction ohne irgend

Widerstand processiren, citiren und Kundschaften einnehmen und andere nothwendige „Acta thuon", die

leni Bischof unterworfenen geistlichen Personen für begangene Frevel zu bestrafen; von den Geldstrafen,

durch den Bischof oder seine Amtleute geistlichen Personen auferlegt werden, soll ein Theil der eidgen.

"'er, ein anderer den Gotteshäusern, wo der Fehler geschehen ist, der dritte dem Bischof zu beliebiger

beich Zufallen; dabei sollen jedoch die Landvögte, Commissäre und Pvtestaten den Urtheilen und Strafen
mögen, aber nicht als Richter, sondern nur um die Urtheile anzuhören; können oder wollen sie

nicht selbst erscheinen oder Jemanden schiken, so sollen die bischöflichen Amtleute die Urtheile nebst einem

"""arische,, Bericht den eidgenössischen Amtleuten auf deren Begehren zusenden. Absch. 471. b. — 391.

^ )- Die Landschaft läßt folgende Punkte vorbringen: 1. In Betreff des Spans zwischen dem Capitel zu
^ Bürgerschaft wegen des Berges St. Salvator prätendire der Bischof, daß derselbe vor

^ ' als dem geistlichen Stab, entschieden werden soll, während die Bürgerschaft glaube, er müsse, weil der
^ ^ Jurisdiction Lauis liege und von ihr schon lange besessen worden sei, vor der ordent-

Lau' Obrigkeit, laut der Sazungen und bisheriger Übung, erörtert werden. 2. In der Landschaft

der Ahäufig Anstände bezüglich des Zehntens, deren Entscheid der Bischof anspreche, während man

sei, xg auch hier der Kläger den Beklagten vor seinem ordentlichen Richter suchen, und zwar

z Statuts, welches vorschreibt, das Recht müsse vor dem Landvogt oder seinem Verweser ergehen.

Streitigkeiten zwischen geistlichen und weltlichen Parteien von den Landvögten und hohen Obrig-

ergangen sind, sollen die Geistlichen schuldig sein, diesen Urtheilen nachzuleben und sie zu voll-

^»bv' ^ ^u» ^ erlaufenen Kosten wegen spänig werden, sollen die Priester vor dem

^lla ^ Rechten antworten und zur Vollziehung der schon ergangenen Urtheile vor dem weltlichen Richter
^ Da man aus diesen Beschwerden ersieht, daß die Rechte der regierenden Orte und ihrer

^ ^ielfach geschmälert werden, weil die Geistlichen einen großen Theil der Güter, Renten und Gülten

^vste^ ,^"^)aft besizen, und da man es für die Unterthanen sehr beschwerlich findet, daß sie mit großen
alle rechtigen sollen, so wird dem bischöflichen Kanzler das vorgehalten. Dieser antwortet auf

geniic,/! ^""kte, sucht dabei die geistliche Autorität aufrecht zu erhalten und nimmt schließlich, weil er keine

aber Allmächten besizt, die Sache all releremium, was die Gesandten ebenfalls thun. Inzwischen

^"slige ^ Streitigkeiten eingestellt sein und die Parteien in ihrem Posseß verbleiben, damit darüber aus

^ dem c Vollmachten ertheilt werden. Absch. 736. b. — 392. (1611). Damit die zwischen Lauis

^'^hum Como waltenden Anstände des Berges St. Salvator, einiger Zehnten und anderer minder

^"chen mehr in Güte als durch langwierige Processe beigelegt werden, anerbietet sich der
^gcit zur Vermittlung und verspricht, es soll dadurch der Jurisdiction der hohen Obrigkeit nichts
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benommen, anch keine Beschwerde oder Neuerung der Landschaft aufgebürdet werden. Das wird aus höheV
Genehmigung hin zugelassen, jedoch unter der Bedingung, daß der Landschreiberalle Acten und Aussprüche
abfasse und jedem der XII regierenden Orte unverzüglich mittheile, welchen dann anHeim gestellt sein so¬
nach Gefallen daran zu ändern, zu mindern oder zu mehren. Absch. 777. e. — 393. (1612). Der Spa»
zwischen den Chorherren der Stift St. Laurenz und der Bürgerschaft zu Lauis in Betreff des Berges St.
vator war zu Vermeidung von Unkosten dem Nuntins zu gütlicher Erledigung anvertraut worden. Nun soÜe"
die Gesandten nachforschen,was erkannt worden sei, damit nichts zum Nachtheil oder Präjudiz der Jur>6'
diction ihrer Obrigkeiten geschehe. Da es sich ergibt, daß der Nuntius den Span an den Landvogt gewiesi"
habe und daß bei diesem Anlasse noch andere geringe Streitigkeiten, der Obrigkeit ohne Nachtheil, gütlich ^
tragen worden seien, so wird dieses all ret'eremium genommen. Absch. 800. u. — 394. (1615). Der bischt
liche Vicarius zu Como beklagt sich über die Anmaßung des Landvogts, des gefangenenChorherrn
Erbgüter zu confisciren,und bittet, ihm dieses zu verweisen.Dasselbe Begehren stellt der Cardinal ve>'
Cremona, Bischof zu Como, welcher außerdem verlangt, daß jene Weibsperson und ihre Helfershelfer, wcl^
dem Priester von Novaggio auf Leib und Leben gedroht haben, ernstlich zur Ruhe gewiesen werden. Darüb^
soll auf die ennetbirgische Jahrrechming instruirt werden. Absch. 801. x. >

15. Verschiedenes
Art. 395. (1591). Die Gesandten auf nächste Tagsazung zu Lucern sollen instruirt werden über

sezung und Bestrafung des Fiscals Cäsar Trevano, über Ausweisung der Banditen und über das Gelc>
begehren des Herrn Tansta von Moyland. Absch. 182. u. — 396. (1591). Auf nächsten Tag zu
sollen Instructionen ertheilt werden über die Einfrage des Landvogts betreffend die ungehorsamenPr^I '
Austreibung der Banditen und Bestrafungdes Fiscals Cäsar Trevano. Absch. 186. ä. — 397-
Der Tochter des Statthalters Brocco, der die Gesandten zu Gevatter gebeten hat, werden als Eiubw'^,
Kronen gegeben. Absch. 306. n. — 398. (1603). Dem Hauptmann Gorini von Lauis werden unvorgreü'^
Verwendungsschreiben nach Italien ertheilt. Absch. 494. n. — 399. (1609). Dem I)r. Crivclli von Ur>
bezüglich eines Spans mit seinem Bruder ein Schreiben an den Landvogt bewilligi. Absch. 707. o. ,
(1612). Auf de» Bericht des Commissärs Frischherz zu Bellenz, daß die Amtleute und Unterthanen Z"
garus wider Recht und Billigkeit der Grafschaft Bellenz den freien Kauf, Transit und Paß abgeschlagen
wird, damit dieses frevelhafte Benehmen bestraft und den armen Bellenzern der Paß wieder geöffnet
für nöthig erachtet, am 16. dieses Monats einen Vortischen Tag zu Gersau abzuhalte». Lncern,
und Zug soll im Einladungsschreibendieser Handel und der Anstand wegen der Märchen mitgetheilt nie
Auf diesen Vörtischen Tag soll jedes Ort seinen Gesandten Vollmacht zu Ausschreibung einer Xll^^ ^
Tagsazung mitgeben, um dort über den leidigen Streithandel zwischen den beiden Geschlechtern Casto^^,,
Gorino sammt deren Anhang von Lauis, ferner in Sachen des Landvogts von Luggarus und der Dep'^„
äella sauitg., welche genannte Sperrung veranlaßt haben, endlich über den Handel mit Landeshaup^^
Franzoni aus dem Mainthal wegen der gestohlenen Waarenballen, wobei er interessirt sein soll, zu verha"
Absch. 790. u.
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Art. 401. (1600). An Zug wird geschrieben, es soll fiir Heinrich Nußbaumer einen ander» Vogt »ach
Mendris erwählen, da jener seine Ernennung durch Umtriebe erlangt habe. (S. Absch. 412. t.). — 402
(1612). Lucern, Schwyz, Unterwalden und Zug schreiben zu Gunsten der hinterlassenenKinder des Land«
schreibers Lünd von Schwyz an die Communität Mendris, „den dienst vff desselbigen sönen einen noch 3 Mo»^
lang vsfzehalten". Absch. 811. x. — 403. (1617). Landvogt Kloos klagt, daß die Landesfürsprecher zu Baler«»
ohne sein Wissen und Erlaubniß Verehrungen annehmen und einem Jeden erlauben, Wein, Mezgvieh, Anke"
und andere Victualien zum Schaden der Landschaft aus derselben zu führen, und begehrt Maßregeln dagegen
Wird in den Abschied genommen.Absch. 954. k.

2. Justizsache«.

Art. 404- (1590). Das Gesuch des alt-Landvogts um Bestätigung der Liberation des Jakob Anton bell"
Torre, der an Bernardinodella Torre einen Todtschlag begangen, seither aber von dem Vater und den
wandten des Getödteten den Frieden erlangt habe, wird in den Abschied genommen.Absch. 137. k. —
(1591). Alt-Landvogt Schwerzenbachbittet um Begnadigung des Jakob Anton della Torre, der seinen Bet^
im Zorn erschlagen, seither aber mit dessen Verwandten sich vertragen hat. Wird in den Abschied genoiuwe"'
Absch. 168. Ii. — 406. (1591). Alt-Landvogt Schwerzenbach verwendet sich abermals um Begnadigung ^
Todtschlägers Jakob Anton della Torre. Dagegen bemerkt Landammann Jmhof, Uri habe seine Gesandt
auf die Jahrrechnnng zu Lauis instruirt, nicht für Liberirung zu stimmen. Wird in den Abschied genontt»^'
Absch. 178. v. — 407. (1593). Junker Julius Cäsar Cattaneo, Burger zu Moyland, läßt durch seinen Ä»'
walt vorbringen, von einer ihm entwendetenSumme von 1000 Silberkronen, die der später hingeriH^
Dieb zu Ligornetto in seinem Hans vergraben habe, habe der Landvogt 866 Ducatonen, als der Ka»n>^
verfallen, zu Händen genommen; dieses befremde ihn nicht wenig, da nicht der Landvogt den Übelthäter ^
treten habe und bisher stets den eidgenössischen Nnterthanen entfremdetes Gut durch die mayländischen Behe^^
zurükgestellt worden sei; er bitte deßhalb, zu Erhaltung guter Nachbarschaftihm das Geld zu restituiren. ^
Landvogt beansprucht seinen dritten Theil von der Summe, weil durch seine Bemühungen das entwe» ^
Geld zum Vorschein gekommen und weil es seiner Ansicht nach in den ennetbirgischen Vogteien stets so 3^
worden sei. Nach Verlesung einer Zuschrift des Senats von Moyland, worin versprochenwird, wie bi

den eidgenössischenUnterthanen gestohlenes Gut zurükerstattenzu wollen, und da aufgenommeneKundschsl^
bestätigen, daß es von Seite Maylands stets so gehalten worden ist, so wird dem Cattaneo die recla»'^
Summe zuerkannt unter Verdeutuug, er möge sich mit dem Laudvogt bezüglich dessen Ansprache gütlich ^
einbaren, was er freiwillig, nicht aus Verpflichtung, ihm geben wolle. Schließlich wird der Antrag, ^
Moyland ein Übereinkommen für solche Fälle abzuschließen, aä ilwtruenäum genommen. Absch. 233- ^ ^
408. (1593). Landesfähnrich Franz ^lnadrio und August Serenius, beide Burger von Lauis, lassen "
bringen, auf das an die Gesandten in Baden erlassene Schreiben bezüglich ihres Streithandels mit 9
Anton und Bernhard von Sala über das zu Pedrinate gelegene Gut sei keine Antwort erfolgt, vielmehr st'
Gegenpartei zu Gutem gesprochen worden; ihre Eltern haben dieses Gut von den Landammännern ^e
Reding und Dietrich (in der Halden) von Schwyz auf ihr besonderes Begehren gekauft, um zu ihrer
zu gelangen, nachdem diesen das Gut steigerungsweise zuerkannt und sie wiederholt durch eidgenössische ^ .
in dessen Besiz confirmirt worden seien; nachdem dann die Käufer das Gut siebenundzwanzig Jahre befl
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haben die von Sala die Ablösung präteudirl, seien aber von dem damaligen Landvogt Lussi abgewiesen worden;

eilf Jahren daure mm schon der Streit, daher sie dringend um Hülfe und Rath bitten, da sie den Handel

den Orten durch einen Spruch erledigen lassen möchten. Die Sache wird in den Abschied genommen, damit

Mißbrauch, um jeder Kleinigkeit willen wider die Landesordnung und ohne Bürgschaft zu leisten nach

^aden zu reiten abgestellt werde. Zugleich wird der Landvogt angewiesen, bis zum Austrag des Handels

^nei, von Sala „dhein Jnsatz" der spänigen Güter zu bewilligen, UM. m. — 409. (1593). Julius Pusterla

Stabbio, der ohne Absicht Einen erschossen, sich aber bereits mit dessen Verwandtschaft abgefunden und

Landvogt die Liberation erlangt hat, bittet um Bestätigung der leztern. Weil aber schon mehrmals

schlössen worden ist, daß die Gesandten ans den Tagsaznngcn diesseits und jenseits des Gebirges keine

^sugniß haben sollen, Jemanden zu liberiren, vielmehr die Betreffenden sich an die einzelnen Orte zu

^lide» haben, so wird dieses in den Abschied genommen. Absch. 235. t. — 410. (1594). Die Landesfähnriche

Ouadrio und Augustin Serenius bitten um rechtlichen Entscheid ihres Streithandels mit Johann Anton

^ Bernhard von Sala, Johann Autvn von Sala dagegen begehrt Aufrechthaltung des zu Baden erlassenen

Heils. Nach Anhörung der betreffenden Acten wird zu Gunsten der Kläger entschieden. Absch. 261. g. —

(1596). Einer von Mendris, der wegen Gewaltthätigkeit gegen einen Beichtvater von Landvogt Dietli

^ hie Galeeren verurtheilt worden war, ist ans der lezten Jahrrechnungstagsazung zu Luggarus gegen ein

^gkld liberirt worden. Nim wird dieser Handel in den Abschied genommen, damit der gegenwärtige Land¬

et beauftragt werde, den Delinquenten nach Verdienen zu bestrafen. Absch. 312. e. — 412. (1596). Das

heg des Landvogts Dietli über jenen von Mendris, der einen Priester wegen Verweigerung der Absolution

tödten wollen, wird bestätigt und demnach der Beklagte für drei Jahre ans die Galeeren geschikt. Absch.

a»d ^ ^ Julius Pusterla von Mendris, der vor einigen Jahren einen Todtschlag begangen
sich seither mit den Hinterlassenen des Getödteten abgefunden hat, bittet um Begnadigung. Wird in den

^ iied genommen. Absch. 322. <z. — 414. (1601). Das Begnadigungsgesuch des Johann Balsarino von
"Agio, der vor eilf Jahren zwei Personen umgebracht hatte, wird nach Verlesung des Processes und des

Kird^ ^süerichteten Friedens in den Abschied genommen. Absch. 432. d. — 415. (1609). Dem Landvogt

^ "uf seinen Bericht über die grobe Handlung des Alois Pusterla aufgetragen, den Beklagten auf Betreten

s^^"sien und ihm den Proceß zu machen, oder aber ihn, wenn er entwichen wäre, zu verbanditen und
hxr> öu Händen der Kammer zu confisciren. Absch. 689. 1. — 410. (1615). Landvogt von Dießbach

^ ^ mancherlei Gesindel, Banditen und andern unnüzen Gesellen, welche laut der Sazungen

Gränzen sich aufzuhalte» keine Erlaubniß haben, stark molestirt werde, und bittet um die Ermächti-

tkr ' Handhabung der obrigkeitlichen Achtbarkeit und zum Schreken der Banditen etwa achtzehn „ vcr-

skä»d ^ halten und mit Gewehren und Feuerbüchsen bewaffnen zu dürfen. In Würdigung der Um

"och, erlaubt, sechs zuverlässige Gesellen zu ernennen und zu bewaffnen, welche ihm „in zuofallender

^sstigkeit" beizustehen haben. Absch. 892. g.

3. Heimathrccht.

^ (1589). Ferdinand Rnsca von Como, aus Mendris gebürtig,, läßt durch Achilles Kerer,

l>Ni Zürich, um Bestätigung des Briefes bitten, welchen er mit seiner Heimathgemeinde Novazzano

October vorigen Jahres über seine Gemeindsgenossen-Nechte aufgerichtet habe. Das Gesuch wird in
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den Abschied genommen und den» Laniwogt ausgetragen, sich über die Sache zu erkundigen und dann Z"

berichten. Absch. 101. bb.

4. Gränzverhältnissc.

(Man sehe den betreffendenAbschnitt bei Lauis).

5. Zoll.

Art. 418. (1617). Zwischen den Zollern zu Mendris einerseits und einem Theil der Burgerschaft

Beisaßen andererseits waltet ein Anstand. Erstere prätendiren das Recht, den Zoll von Waaren einzuzieh^

während leztere auf die in den Orten ausgebrachten Stimmen sich berufen und vermeinen, von diesem

vielen Jahren nicht mehr bezahlten Zoll befreit zu sein. Nach Verhörung der vorgelegten Zollbriefe, Urthe^

und Rufe, sowie der geschwornen Kundschaften aller Cvmmunen der Landschaft, welche zugeben, daß

dem Weinzoll der kleine Zoll seit Menschengedenken stets entrichtet worden und daß diesen kleinen Zoll j^
Commune von den Zollern jährlich empfangen habe, wird die Sache in den Abschied genommen. Absch. 954-

6. Märkte.

Art. 419. (1596). Das durch Ritter Johann Stulz, Landschreiber zu Unterwalden, im Namen

Landschaft vorgebrachte Gesuch um die Bewilligung eines alle vierzehn Tage abzuhaltenden freien Wo^"

Marktes, weil Mendris ein Hauptfleken und Siz des Landvogts und der Amtleute sei, wird in den AM"

genommen und dabei dem Landvogt zu Lauis aufgetragen, an Uri schriftlich zu berichten, ob dieser M«

etwas schaden würde oder nicht. Absch. 296. d. — 429. (1596). Denen von Mendris wird der nachgoß

Wochenmarkt bewilligt, und zwar mit den gleichen Freiheiten und Gerechtigkeiten, wie derjenige zu ^

Weil aber dieser Wochenmarkt ohne Befreiung vom kleinen Zoll nicht in Aufnahme kommen könnte, so ^ ^

sie, ihnen dieselbe gewähren zu wollen, wogegen sie jährlich 100 Sonnenkroncn an die Kammer bezahlt

wollen versprechen, damit kein Abbruch am Zoll geschehe. Das wird aus Ratification hin ebenfalls zngesta"

Absch. 306. e.

7. Geistliche, Immunität. ^

Art. 421. (1588). Die Gesandten der katholischen Orte nehmen in ihren Abschied, daß sie dem

Christosoro Turriano bewilligt haben, die Pfarre zn Ligornetto, welche zwischen ihm und der Gemeinde ^

ist, zu versehen bis zur Erledigung des Handels durch die geistliche und weltliche Obrigkeit. Absch. 9k- ^

422. (1590). Das Begehren des Nuntius um AusHingabe einiger zn Mendris erledigter Processe

Priester an den Bischof von Como, wird in den Abschied genommen. Absch. 156. «I. - - 423. (1597)' ^
ErzPriester von Balerna hat wegen Altersschwäche einen andern Priester zur Aushülfe zu sich genoM»^'

ihm auf sein Ableben die Pfründe zugesichert, unter Vorbehalt des Einkommens während seinen

nun meldet er, daß der Landvogt die gewöhnliche Verehrung prätendire, und bittet, ihm dieses zu ^

und die angelegten Arreste aufzuheben. Der Landvogt dagegen behauptet, daß ihm die Verehrung von

durch Todesfall als durch Resignation erledigten Chorherren- und ErzPfründen gebühre und daß ,

Erzpriester fiir seine Bestätigung in Rom auch 300 Kronen habe bezahlen müssen. Der Anstand wird >
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°>nern Auszug der Sazung (v. 1585) in den Abschied genommen, der Arrest aufgehoben und der Landvogt
""gewiesen, inzwischen den Handel ruhen zu lassen. Absch. 333. k. — 424. (1598). Auf der Jahrrechnnng
5" Lauis wollen die katholischen Orte sich für den Landvogt zu Mendris in Betreff seiner Ansprache an den
^ZPriefter zu Balerna verwenden.Absch. 353. ä. — 425. (1598). „Betreffendt den Ertzpriester von Ballcrna
"m H^ren Landvogt Grüeninger von Schwytz vmb angelanngte Verehrung der Übergebnuß derselbigen, da
^ sich Herr Gesanndter von Vndterwaldcn protestiert, was dis Orts verhandlet dem nüwen Lanndtuogt vn-
""chtheillig sin solle, wan der Faat mit des alten Absterben vnder siner Verwaltung,kompt." Absch. 354. m. —
^ (1600). Der Landvogt beschwert sich, daß er von dem nunmehr verstorbenenErzPriester von Balerna,

unter Landvogt Grüninger wegen Altersschwächeresignirte, bei welchem Anlaß jener bereits den Fall
ävgen hab^ diesen nun nicht erhalten könne, und bittet um Schuz bei seinen Rechtsamen. Wird all mstruen-
^ genommen. Absch. 410. k. — 427. (1000). Der abtretende Landvogt prätendirt die gewöhnliche Ver¬

eng vvn der während seiner Verwaltung erledigten Erzpriesterpfründe von Balerna. Da nun aber der neue
^Priester, Christof della Dorre, darthut, daß er im Jahr 1598 von Landvogt Grüningergezwungen worden

' chm die Verehrung zu geben, und daß er gemäß des Lehenbriefs von Niemanden dcßhalb weiter ange-
"chen werden könne, so wird, obschon die Mehrheit der Gesandten Vollmachthätte, dem Neclamanten zu

freche», die Sache zum Entscheid in den Abschied genommen. Absch. 413. o. — 428. (1605). Der solo-
"Msche Gesandte begehrt, daß man im Abschied Meldung mache von den eingegangenen Klagen Wider den

iorhern, Franciscns Sagni von Balerna und von der an den Bischof von Como erlassenen Ermahnung,
Priester nach Gebühr zu strafen. Absch. 566. i. — 429. (1613). Der Bischof von Como hat den

fester Marx del Como von Balerna wegen schweren Vergehen, die hier nicht erwähnt werden dürfen, in
besorgt, derselbe werde nicht nach Verdienen bestraft, was ein böses Exempel

^ großes Ärgerniß zur Folge hätte, so wird an den Bischof die Mahnung erlassen, an diesem Priester
^^'gkeit zu übe», ansonst man entschlossen wäre und bereits schon bezügliche Weisungen an den Landvogt
zy Amtleute erlassen habe, denselben, wenn sie ihn in ihre Gewalt bringen können, an Leib und Leben

rasen. Dem Landvogt wird der Befehl ertheilt, dessen Hab und Gut zu confisciren und in der Kammer-
^ künftigen Jahrs zu verrechnen. Absch. 830. ü. — 430. (1613). Wegen schändlichen Handlungen

^ pater Magister, Mönch zu St. Johann, war der päpstliche Nuntius wiederholt angesucht worden, den
Dekr^ denselben zu formiren, was bisher aber nur de» Erfolg hatte, daß der Mönch entfernt wurde.
"l>s> "un dem Landvogt und den Amtleuten anbefohlen, den Proceß gegen ihn beförderlich anzuheben
^vhn Nuntius davon Kenntniß zu geben mit der Anfrage, ob er vielleicht Jemanden dem Proceß beizu-
^ beauftragen wolle. Auch wird dessen Hab und Gut zu der Kammer Händen confiscirt. Ibici. e. —

Nach Erledigung dieser beiden Geschäfte stellt der Nuntius das Begehren,man möchte sich der
der Gastlichen nicht annehmen und mit Confiscirung deren Güter nicht so schnell vorgehen, da ihnen

verdienten Lohn schon zukommen lassen und deren Gut zu Händen der geistlichen
c!»j. ^ Anziehen werde. Deßhalb wird den Amtleuten befohlen, bis zu erfolgter Abstrafung mit der Confis-

Zu halten. IbiS. k.

198
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1. Kammerrcchnungen.

Einnahme». Ausgaben. Vorschlag.

Art
Krön. Dik. Krz. Krön. Dik. Krz. Krön. Dik. Krz.

Absch. 22. n, b u
1. 1587.

1037 — — 602 — — 485 — —

2. 1588.
1145 2 — 133 2 24 1011 3 6

„ 66. a.

3. 1589.
1508 1 — 1028 — — 480 — — „ 106. I.

4. 1590.
1205 — — 521 — — 684 — — .. 139. a.

5. 1591.
1092 — — 597 — — 495 — — .. 179. o.

e. 1592.
1038 1 10 638 1 10 400 — — .. 212. e.

7. 1593.
100« — — 685 — — 381 — — „ 238. 8-

8. 1594.
1285 — — 829 — — 456 — — .. 264. i.

9. 1595.
1080 — — 613 — — 467 — — „ 284. k u. 8

10. 1596.
1380 — — 650 — — 730 — „ 308. t'.

11. 1597.
1429 1 10 616 2 8 812 2 8 „ 335. ä.

12. 1598.
1148 — — 662 — — 486 — — .. 357. I.

1Z. 1599.
1370 — — 827 — -- 549 — — „ 384. n-

14. 1600.
1728 2 15 1430 — 22 298 1 23 „ 416. t.

15. 1601.
1196 — — 597 — — 599 — — .. 434. i.

1v. 1602.
1258 — 12 558 - 8 668 — — .. 476. 8-

17. 1603.
1141 1 2 566 1 10 574 — — „ 505. o.

18. 1604.
1030 — — 695 — — 335 — — „ 534. U.

19. 1605
1359 2 28 587 — 8 772 2 20 „ 569. 8-

20. 1606.
1870 — 17 782 — 2 1088 — 15 596. 8-

21 1607.
1270 — 7 575 — — 701 — 7 „ 628. ä.

22. 1608.
1215 — 9 282 — 2 933 — 7 „ 662. n.

23. 1609.
1115 2 28 593 — 8 522 2 20 „ 699. 5

24. 1610.
>029 2 16 287 1 26 742 — 20 .. 741. b.

.. 777. k.
25. 1611.

1340 — — 614 — — 726 — —

26. 1612.
1047 2 4 330 2 12 1316 3 22 „ 805. <1.

27. 1613.
1440 — 20 310 — 21 1130 — „ 833. 8-

28. 1614.
2493 2 4 372 — — 2121 2 4 „ 808. 8-
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Einnahmen. Ausgaben. Vorschlag.

^'t. Krön. Dil. Krz. Krön. Dil. Krz. Krön. Dil. Krz.

1615. 1854 — — 344 - - 1510 — — Absch. 896. g.

1616. 1390 3 — 471 — 16 919 2 14 „ 927. b.

31- 1617. 1732 — - 299 - - 1433 — — „ 961. e.

>»" vcr Anmcrkunn zu den Aintsrcchnungcu der Jahrc 1S56—86 tAbschicdcbd. IV. 2 S. 1238) Gesagte gilt auch ftir gcgcn-
^ Ren Zeitraum. Die verschiedene Höhe der Rechnungen rtthrt von den Bußen her, die natürlich nicht alle Jahre gleich waren.

2. Verschiedenes.

Art. 32. (1589). Da bezüglich der sieben Mitrichtcr noch keine Resolution erfolgt ist, so wird nun ver-
daß dieselben für einstweilen in ihren Functionen suspendirt sein sollen, weil nicht wenig Klagen gegen

^ Zugegangen und sie seit einiger Zeit nicht allein Mitrichter, sondern auch Mitvögte gewesen sind, was
^ vielen Mißordnnngen Veranlassung gegeben hat. Absch. 106. o. — 33. (1589). Es wird in den Abschied
^vvininen, bezüglich der Notare Ordnung zu schaffen, nämlich daß sie alle Instrumente, Kalifbriefe u. dgl.

Pergament ausfertigen, und daß kein Betrng geschehe mit des Landvogts Siegel und des Landschrcibers
Vorschrift. Idici. k. — 34. (1591). Dem Gesuch der Landschaften Luggarus und Mainthal, man möchte ihnen

"ugen, 2000 Saum Korn außerhalb der Eidgenossenschaft ankaufen und heimführen zu dürfen, wollen
^vn, Unterwalden und Zng entsprechen, jedoch unter denselben Bedingungen, die denen von Lanis gestellt

vvden si„d- Uri und Schwyz nehmen es in den Abschied. Absch. 186. o. — 35. (1594). Die Gesandten
' uistrnirt, bezüglich der cvnfiscirtcn Güter zu verordnen, daß in Zukunft die Commnnen schuldig seien,

. Güter nach der Schazung, jedoch unter Nachlaß des dritten Theils, zu kaufen. Da nun aber die Land-
^'Warns und Mainthal sich darüber beschweren, indem sie durch den Beschluß vom 26. Juli 1568

liberirt seien, so wird in den Abschied genommen, ob man bei der neuen Verordnung bleiben oder am
k» Brauch und Herkommenfesthalten wolle. Absch. 264. b. — 36. (1594). Da man zur Einsicht gelangt

^6)er Nachtheil und welche Verkleinerung der hohen Obrigkeit durch die sieben Mitrichter geschehe, in-
v der Landvogt bald nur noch als ihr Knecht angesehen werde, so wird der Vorschlag in den Abschied
vininen, dagegen einzuschreiten.Idiä. g. — 37. (1597). Der Anzug, daß die sieben Männer, welche den

Vögten von Luggarus und Mainthal für Gerichtssachenbeigegeben worden sind, sich mehr Competcnz
aßen als sie haben, auch das Ansehen der Landvögte schwächen und den Eidgenossen viele Kosten veruo>

3z/"' ^ ^ ^ wäre, wenn sie wieder abgeschafft würden, wird in den Abschied genommen. Absch.
^ 38. (1602). Früher ist die Rechnung zu Luggarns von zwei Gesandten der katholischen Orte neben

j^^andten von Zürich abgenommenworden; da nun aber seit einigen Jahren Zürich allein die Rechnung
v>irh Zunahmen und Ausgaben vornimmt, man jedoch etwas darüber zu beschließen nicht ermächtigt ist,
sankt ^ ^Hsam erachtet, die Sache an die Obern zu bringen. Absch. 476. k. — 3V. (1603). Einige Ge-
w. ^ instrnirt zu begehren, daß in Zukunft die Austheilnngder Kamniergelder nicht mehr durch den
Vv» -»^ Zürich allein, sondern unter Assistenz einiger anderer Gesandter geschehen soll, was der Gesandte
kxr ^ rekervnäum nimmt. Absch. 505. 1. — 40. (1611). Da die Gesandten von Glarus und Basel

vntagion wegen ausgeblieben sind, wird beschlossen, daß die von den Zöllen und Anderm den Dienern
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zukommenden Gefälle unter die Diener der andern zehn Orte vertheilt werden sollen, weil sie auch die Arbeit
thnn mußten, was der Gesandte von Zürich, der damit nicht einverstanden ist, in den Abschied nim »ü-
Absch. 777. ä.

AlMNlö oder Aieanw.
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1. Verwaltung im Allgemeinen.

n. Beamte.

Landvögte.
158«. Bern. Peter Hagelstein.
1588. S ch w y z. Balthasar Büeler.
1590. Glarus. Kaspar Schund.

Johannes Glarner.
1592. Solothurn. Hans Jakob Wallier.

Hans Jakob Stocker.
1594. Lucern. Johannes Pfhffer.
1596. Unterwald en. Balthasar Müller.
1598. Basel. Theodor Russinger.
1600. Schaffhausen. Heinrich Namsauer.
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1602. Zürich. Jost Rubli.
1604. Uri. Wilhelm Troger.
1606. Zug- Melchior Brandenberg.
1608- Freiburg. Peter Falk.
1610. Bern. Hans Jakob von Wattenwyl.
1612. S ch w y z. Georg Gugelberg.
1614. Glaru s. Peter Wala, genannt Schuler.
1616. Solothurn. Urs Berki.

Hieronymus Degenscher.

Landschrciber.

1586—1596. Andreas Lussi von Unterwalden.
1596—1607. Johannes Lnssi von Unterwalden.
1607—1619. Thomas Stocker von Zug.
1611—1616. Johann Stulz, Ritter, von Unterwalden.
1617, 1618. Melchior Lnssi von Unterwalden.

für ^ Landeshauptmann Balthasar Lnchsinger von Schwyz werden als Entschädigung
^ ^"»ge Missionen nach Mayland und Novara und für seine Reise ans die Tagsaznng zu Baden in Sachen
»»d li0 Kronen zuerkannt. Absch. 86. m. — 42. (1591). Dem Landeshauptmann und Landschreiber

^»l abtretenden Landvogt Biieler will man zu dem Geschenk verhelfen, das ihnen für die Wahl des
^Priesters gehört. Absch. 173. Ic. — 43. (1592). LandschreiberLussi, der in Ersczung des verstorbenen
^ ^sar Luchsinger, genannt Mürdi von der Commnnität Luggarus zum Landeshauptmann erwählt worden
^stät"^ Gesuch seines Vaters, des Landammanns Lussi, an dieser Stelle neben der Landschreiberei
eg , Die Gesandten von Bern, Glarus, Basel, Freibnrg und Solothnrn, darüber nicht instrnirt, nehmen
sei Ebschied. Absch. 210. x. — 44. (1593). Landammann Lnssi eröffnet, sein Sohn, der Landschreiber,

^achf'
ewigen Orten verklagt worden, als benehme er sich ungebührlich gegen die Unterthanen;persönliche
^n haben die Beschwerden als unbegründet herausgestellt; er begehre nun aber, daß man ihn zur

kommen lasse und schüze, wenn ihm Unrecht geschehen sei, dagegen bestrafe, wenn er es ver-
»nd ^ wird nun an die cnnetbirgischcn Gesandten geschrieben, sie sollen die Sache genau untersuchen
^»ftr^'" ^ Ergebniß berichten. Absch. 235. s. — 45. (1593). Die Mehrheit der Gesandten hat den
»»vi,^ versuchen, auf welche Gründe gestüzt der Landschrciber durch verschiedene in die Orte gcschikte
^ii» ^ angeklagt worden, daß er sich unziemlich und tyrannisch benehme. Deßhalb wurde sogleich

in Luggarns ein öffentlicher Ruf erlassen, daß Jedermann, der sich über den Landschreiber
schreit ^be, seine Klage vorbringe, indem ihnen gut Gericht und Recht gehalten werde. Der Land-
Tes ^ ""bietet 10,000 Kronen Bürgschaft, Jedermann des Rechten zu sein. Nach einigen Tagen wird dem
'»an c wieder ein Schreiben ohne Unterschrift in sein „Gemach geschleicht", worin begehrt wird,
^oren lZanzen Rath und ungefähr zehn genannte Personen darüber einvernehmen.Da nun ein gewisser
^»hört solcher Schreiben verdächtig ist, so wird er eingezogen und durch einen Ausschuß ohue Marter

Derselbe gibt an, daß sein Schreiben, welches er persönlich nach Lucern gebracht habe, nicht von
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ihm erdacht, sondern ihm vom ErzPriester zu Luggarus insiuuirt worden sei. Daneben ergibt sich auch aus
den eigenen Schriften dieses Erzpriesters zur Genüge, daß er sich anmaßen wolle, Neligionssachenund geiß'
liche und weltliche Personen zu bestrafen und zu berechtigen,was ihm der verstorbene Landvogt Wallier u»d
der Landschreiber nicht haben gestatten dürfen noch wollen. Da man nun findet, daß der ErzPriester
seinen „verzwychten"Schreiben viel Unwillen erwekt, werden ihm und dem Mnralt in gemeiner RathssizuuZ
ihre „ argwonischen " Briefe der Länge nach vorgehalten; überdieß werden der ganze Rath und alle heimlich
und öffentlich verzeigten Kundschaften bei Eiden angefragt, ob sie Klagen oder Beschwerden gegen Landschreib^
Lussi vorzubringen haben. Aber alle, sogar der ErzPriester und Mnralt sagen alles Gute vom Landschrcll'^
aus. Demzufolgewird er einstimmig für vollkommen gerechtfertigt erklärt, dem ErzPriester und Lorenz MM'^
dagegen aufgelegt, ihre verdächtigenden Schreiben öffentlich zu widerrufen, dem Landschreibcr an seine Kost^
100 Kronen und ebensoviel der Landschaft wegen ihrer Verdächtigungund 70 Kronen an ihre Kosten, eudu i
der Obrigkeit als Buße 100 Kronen zu bezahlen. Absch. 238. ö. — 46. (1596). Landschrciber Andreas Lussß
Ritter und Landeshauptmann, präsentirt seine Brüder Johann und Melchior, kraft der von allen XII
ausgebrachtenErkanntnisse, und übergibt ihnen die Landschreiberei unter den in jenen Erkanntnissenenthaltet
Bedingungen, welche nun in allen Thcilcn zu Kräften erkannt werden. Wird zum Bericht in den Absih^
genommen.Absch. 308. c. — 47. (1605). Da der Landvogt dem Unterweibel Johann Steinbock seinen J^
gehalt dieses Jahr ganz bezahlt hat, während er laut der Instruction einiger Orte nur die Hälfte
bezahlen sollen, so wird es in den Abschied genommen, um für die Zukunft eine Norm festzustellen. Abs ('
569. k. — 48. (1607). Der Sohn des Landammanns Hässi von Glarns bringt vor: Da die Landschreib^
durch Beförderung des Herrn Johann Lussi zum Landammannledig geworden, so sei gemäß der ausgebracht
Urkunden dieselbe ihm heimgefallen; nun habe er sich mit Hauptmann Thomas Stocker von Zug pergl'^
und ihm seine Rechte zu übergeben sich entschlossen; er bitte nun die Orte, welche ihren Consens dazu »
nicht gegeben haben, um ihre Zustimmung. Das wird von Schwyz in den Abschied genommen.Absch. 625-
— 49. (1607). Hauptmann Thomas Stocker von Zug wird als Landschreiberbestätigt und in Huldig"'
genommen. Absch. 631. e. — 59. (1608). Die Weibel, Fiscale und andere Beamte beschweren sich, daß "
alle zwei Jahre, wie es zu Lanis und in andern Vogteien Übung ist, die gewöhnliche Huldigung lev^
müssen. Da man nun ebenfalls es angemessener findet, daß sie in Zukunft beim Aufritt des Landvogts
eidiget werden, so wird der Gegenstand in den Abschied genommen. Weil übrigens noch andere Mißordiu» ^
hier abzuschaffen sind, soll jeder Gesandte seiner Obern Stimme beförderlichst Zürich mittheilen. Absch-6^'

— 51- (1614). Über das Begehren des Landvogts, in Berüksichtignng der wegen des eingezogenen

von Moyland ausgestandenengroßen Gefahr und erlittenen Kosten ihn bei dem verbleiben zu lasse», ^
ihm bei dessen Liberation zugesprochen worden ist, werden die Obrigkeiten, was sie aus Gnade thuu ^
ihren Gesandten nach Baden aufgeben. Dabei soll man aber darauf Bedacht nehmen, daß der Kammer da^
kein Präjudiz noch Abbruch erfolge. Absch. 864. 1.

b. Rcchnungssachen.

Art. 52. (1587). Einnahmen an Bußen 346 Kronen; nach Abzug des landvögtlichen Dritthcils
der Ausgaben im Betrage von 183 Kronen bleibt ein Überschuß von 47 Kronen. Absch. 22. b. — 53- (l
Des Fiscals Orelli Erben bitten um Vergütung der Summen, welche ihr Bater der Kammer ^
hatte, aber nicht einziehen konnte, nämlich 100 Kronen, die dem Franz Mariotta auferlegt geweseu,
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^ Kronen, die dein Baptista Orelli an seiner Buße geschenkt worden sind. Die 100 Kronen werden ihnen
°uf die Kammer angewiesen, fnr die 50 Kronen sollen sie den damaligen Landvogt ansprechen. Ibiä, k. — -
4' (1587). Ans der Bnßcnrechnnng erhält jedes Ort 40 Kronen. Davon verrechnen die acht (katholischen)

^'te nach bisheriger Übnng dem Prediger zn Luggarns je 3 Kronen. Ibicl. g. — 55. (1588). Junker Fabio
relli bittet im Namen der Kinder seines Bruders, Fiscal Antonio Orelli, um Vergütung der 50 Kronen,

welche ihr Vater von einer ihm hiefür angewiesenen Buße nicht habe einziehen können. Wird nochmals nä
^truvnüum genommen. — Aus der Bnßcnrechnnng, die 1008'/- Kronen Einnahmenerzeigt, erhält jedes
^ XII Orte nach Verrechnung der Ausgaben 44'/z Kronen. Absch. 06. b. — 56. (1588). Gesandte der
""MM bringen vor, es sei früher dem Landammann Püntiner der Auftrag crtheilt worden, bei der Nech-

^U'gsablage über die Stenern zu Luggarns gegenwärtig zn sein, und bitten, man möchte ihnen das erlassen,
in den Abschied genommen. Absch. 78. n. — 57. (1589). Auf die Klage der Nnterthanen über das

Steuerbuch und über die ihnen auferlegten vielen Kosten, wird einstimmigerkannt: Da bereits zn Baden
" landammann Püntiner aufgetragen worden, über die Sache einen Untersuch anzustellen, so sollen ihm

^>dvvgt Büeler und Landschreiber Lnssi bei diesem Untersuch bchülflich sein und dann darüber berichten.
100. e. — 58—62. (1580—1503).Die Dnrchschnittseinnahmender Vußenrechnnng in den Jahren

^1593 betrugen 547 Kronen, die Überschüsse nach Abzug des landvögtlichen dritten Theils und der Aus-
93 Kronen. Absch. 106. i; 139. k; 179. o; 212. t'; 238. t'. - 63. (1504). Es hat sich in der Land¬

et der böse Mißbrauch eingeschlichen, daß die armen Leute, welche die liegenden Güter, worauf man die
y. , ^ bezahlt, verkaufen, nichtsdestowenigerdie Landstcncr bezahlen müssen. Dieses wird nun in den

>Hied genommen, damit angeordnet werde, daß die Landschaft nur jene mit der Landstcncr beschwere, welche
^uter besizen. Absch. 264. c, — 64. (1594). Die Bußenrcchnung erzeigt einen Überschuß von 245 Kronen.

^ 65. (1595). Der Bericht des Carlo Marcazzi, Fiscals zu Lnggarus, daß ihm die 100 Kronen
des I. della Moniga noch ausstehenwird in den Abschied genommen, damit die Gesandten auf

'Je Jahrrechlimig ermächtigt werden, den Fiscal zu bezahlen, weil er die Strafsumme der Kammer bereits
gestellt hat. Absch. 284. <1. — 66. (1595). Bnßenrechnung: Einnahmen 400 Kronen, oder nach Abzug des

^on Theils des Landvogts 268 Kronen, Ausgaben 240 Kronen, Überschuß 28 Kr. Idiä. g. — 67. (1596).
^ Vußenrechnnng, deren Einnahmen 840 Kr. betragen, ergibt einen Überschuß von 340 Kr. Absch. 308. o. —

Gesandten auf künftige Jahrrechnnng sott Auftrag crtheilt werden, sich bezüglich der Steuer
^uugo zn erkundigen und die beiden Consnln zn bestrafen, welche ohne Bewilligung der Mehrheit der

z»

Alt..Heinde „ach Baden gereist sind und dadurch große Kosten verursacht haben. Absch. 344. x. — 69. (1605).
°»ibri

lcindv ogt Rnbli, welcher 100 Kronen Buße von den Hintersäßen und 400 von der Madonna Cäcilia nicht
"äen kann, sie aber bereits verrechnet hat, läßt um deren Rükvergütung ersuchen. In den Abschied.

^ (1615). Bei einer Einnahme an Bußen von 1583 Kronen ergibt sich ein Überschuß
^7 Kronen. Absch. 896. k.

v. Verschiedenes.

Jal ^ ^ (1689)- Auf den Anzug des Gesandten von Zürich, daß ihm seine Obern, da Bern ans diese
lemen Gesandten gcschikt habe, den Auftrag crtheilt haben, „harnmb Ordnung zn geben", wird

^hvrt ' ^ Anthcil am Zoll, an der Landstcner, an den Bußen und Anderm, was der hohen Obrigkeit
' soll Bern verabfolgt werden, die Audienz- und Sizgcldcr aber, auch die 6 Krone» Verehrung vom
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Zoll zu Lauis u. A. m., die der Gesandte erhalten hätte, sollen unter die andern Gesandten vertheilt werde»,
weil sie mit großen Kosten auf- und abreiten; ebenso soll, was sonst dem Diener von Bern gehört, den ander»
Dienern, weil sie die Arbeit haben, zukommen, das Paar Hosen der Zoller aber dem Diener von Zürich alle«»,
weil er die Sorge und das Unmnß mit dem Gelde hat. Absch. 196. Ii. — 72. (1694). Gemäß der ne»e»
Ordnung erhält der Landvogt von allen Bußen zwei Theile, der dritte Theil fällt, nach Abzug des J»^
gehalts für den Landschreiber und Großweibel,in der Eidgenossen Kammer. Nun beschwert sich der U»^
weibel Johann Steinbock darüber, indem ihm früher 24 Kronen jährlich aus der Kammer verabfolgt worde»
seien. Da man auf seine Beschwerde nicht eintreten kann, wird sie in den Abschied genommen. Absch. 534»'

— 73. (1605). Das durch alt-Landvogt Rubli gestellte Gesuch um Verabfolgung der 175 Kronen, die
leztes Jahr für Reparaturen am Schloß zu Luggarus gut erkannt worden sind, wird in den Abschied
nommen. Absch. 569. b. — 74. (1606). Da dem alt-Landvogt Rubli außer den ausstehenden 170 Kro»^
die er an dem Schloß zu Lnggarns verbaut hat, noch ein Jahreszins vergütet worden ist, hat der Gesa»^
von Basel, der hierzu nicht stimmte, dieses zu seiner Entladniß in den Abschied genommen. Absch. 596. >-

75. (1608). Der Landvogt stellt dar, wie angeüiessen für die regierenden Orte und wie nüzlich den Landvögt^

es wäre, wenn man den Schloßgraben, in welchem etwas Wein wachse und der für wenig Geld zu bekoiw»^
wäre, wieder kaufen würde. Wird in den Abschied genommen. Absch. 662. e. — 76. (1608). Der
wird neben seinem Amt auch in den Rath der Commune gebraucht. Zinn findet man aber, daß er dem ^
den er der Commune schwören muß, nicht genugthun und daneben der Kammer vorstehen und ihren N»Z^
befördern kann, weßhalb er eines von beiden aufgeben solle. Wird uck instrucznäuin genommen. Ibiä. I» ^
77. (1615). Weil der gewöhnliche Sizungssaal gar ungelegen und dermaßen „gehörig" ist, daß man >»)

geheim verhandeln kann, und dagegen an einem andern Ort des Schlosses ein geeignetes, luftiges Ge>»^
mit geringen Kosten hierzu eingerichtet werden könnte, so wird dieses all mstruenckmn genommen.Absch. b96> ^
— 78. (1615). Es wird bemerkt, daß es mit dem Nachhalten der Gesandten große Angelegenheit habe,

dem von den wartenden Parteien und Andern die Berathungengehört und geoffenbart werden. Da »^
dem Übelstandeabhelfen kann und dem Landvogt bereits Andeutungendarüber gemacht worden sind, wie>»
es angemessener wäre / des verstorbenenLandammanns Lussi Haus zu kaufen, so sott sich jedes Ort da»»
entschließen. Absch. 900. g.

2. Landrechtssachen, Freiheiten «nd Privilegien, Statuten.
(S. auch Justizsachcn !c.).

Art. 79. (1588). Alt-Statthalter Paul Orelli übergibt die nunmehr revidirten Statuten für die i!c»^schaft zu allfälligcr Verbesserungund zur Bestätigung. Zugleich wünscht ein Abgeordneter von Vrissog^
man ihnen ebenfalls Statuten gebe, damit sie sich in Zukunft zu verhalten wissen. Es werden nun ^

ammäuner Püntiner, Tanner und Lussi sammt SekelmeisterApro von Uri beauftragt, diese Statute» ^
Deutsche zu übersezen, die nöthiosen Verbesserungen daran vorzunehmenund sie auf nächster Jahrrech»»"^
Baden vorzulegen.Absch. 54. e. — 80. (1588). Die Statuten der Edlen und Burger zu Luggarus
bestätigt. Weil aber Einige, namentlich die Hintersäßcn, gegen deren Aufstellung sind und daher ihre
Hebung betreiben werden, so soll jedes Ort, an das sich solche Gesuchsteller wenden möchten, selbe Z»
der Kammer um 300 Kronen strafen. Absch. 63. u. — 81. (1588). Die Gesandten der Landschaft beschwere»
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sowohl die Landvögte als die eidgenössischen Gesandten vielerlei Eingriffe in ihre Freiheiten und Gerech-

bgkeiten sich erlauben, und bitten, sie bei leztern zu schiizen. Wird in den Abschied genommen. Absch. 78. m.

(1588). Johann Anton Orelli, Ritter und Landesfähnrich, eröffnet im Namen der Landschaft, die

Gebrüder Jakob und Domenik Andriota haben mit Ritter Roll über eine Anforderung einen Proceß gehabt

""d seien durch ein Urtheil^in die Kosten verfällt worden; das Urtheil sei dann von erster« appellirt, aber

Gericht bestätigt worden; mm sei der Handel auf lezter Jahrrechnung wieder vorgekommen, obschon

3nnciß der Landschaft Statuten und Freiheiten zwei gleichförmige Urtheile nicht appellirt werden können; sie

bitten daher, man möchte das Urtheil der Gesandten aufheben und die Landschaft bei ihren Freiheiten schiizen.

wd in den Abschied genommen. Ibid. t. — 83. (1589). Der Anwalt der Landschaft stellt das Ansuchen,

möchte die Gebrüder Andriota dazu anhalten, den zwei gleichförmigen Urtheilen in Sachen ihres Streit-

udels mit den Schwanettigen sich zu unterziehen, und denselben leine weitere Appellation gestatten. Wird

^chnmls in den Abschied genommen; der Landvogt soll indeß die Adriota zur Ruhe ermahnen. Absch. 85. u. —
- (1589). Da man in Erfahrung gebracht hat, daß die Näthe, wenn der Landvogt ein Urtheil oder einen

"scheid gibt, drei Syndici wählen und durch sie untersuchen lassen, ob der Landvogt gemäß den Freiheiten

^ Sazungen geurtheilt habe, so wird erkannt, diese Syndici haben nicht das Recht, als Obervögte der

^dvögte zu syndicircn, daher sie bis ans weitern Bescheid eingestellt sein sollen. Absch. 106. cl. — 85. (1591).
geordnete von Lnggarus legen die Stimmen von acht Orten vor, gemäß welchen ihnen die auf der Jahr-

^wmg vo„ 1589 aberkannten sieben Männer auf ihr Ansuchen wieder bewilligt worden sind. Nun bestätigen
^ Gesandten der acht Orte deren ertheilte Stimmen, während die von Zürich, Unterwalden, Glarus und

^"sfhauscn darüber keine Instruction haben und den Gegenstand in den Abschied nehmen. Absch. 187. 8. —
' 11594). Die Gesandten auf die nächste gemeineidgenössische Tagsazung sollen instrnirt werden über den

ggcwner Jahrrechnungsabschied in Betreff der dem Landvogt begegebencn sieben Männer und Richter. Absch.

g- ^ 87. (1596). Kanzler Johann Anton Orelli bittet im Namen der Landschaft um Bestätigung ihrer

^ ^it, alle vier Monate zwei Männer ans ihrem Rath zu Beaufsichtigung der Lebensmittel, des Gewichtes,

bezeichnen zu dürfen, indem diese Ansgeschossenen, wenn sie sich etwas bei diesen Verrichtungen zu

>"1den kommen lassen, vom Landvogt bestraft werden können; ferner bittet er um Bestätigung eines vom

^ 'tcll ^ Luggarns getroffenen Kaufes. Beide Begehren werden in den Abschied genommen. Absch. 296. k. —

^'(1597). Bor den Gesandten von Zürich, Luccrn, Uri und Glarus klagen die sieben „Mannen" oder
^ ^ Vernehmen nach zufolge eines Beschlusses der Gesandten der XII Orte zu Baden

^""ben sollen, während sie ihre von allen Orten bestätigte Freiheit nicht verwirkt zu haben glauben,

^^^ochischen Handels sich nichts angenommen und sich stets gebührend gehalten haben, was alle bisherigen

^ Huen bescheinigt haben. Nun sind Zürich und Lucern instrnirt, über de» Sachverhalt genau sich

^ 'uforiniren, Uri und Glarus haben gemessenen Befehl, die Bittsteller zu entlassen. Und da Landvogt

^ ^ sich ans Seite der beiden erster» Orte stellt, wird die Sache ml ivkorenäuin genommen. Absch. 344. d.

^(1597). Alan hat in Erfahrung gebracht, daß die von Lnggarus bei der Wahl ihrer Räthe eine seltsame
beobachten, indem sie alle zwei Jahre den ganzen Rath erneuern und größtentheils junge Leute

»dg ^ ^che sich "on den Alten nichts einreden lassen wollen und diese verstoßen, woraus viele Unord-

^stehen; nun wird, die Frage, ob man dieses gestatten wolle, ml iimtruenclum genommen und zu-

zwei ältesten Rüthen, Fabio Orelli und August de Badis geboten, bis Johanni im Rath zu
199
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sizen und ihr Bestes zu thun. Idicl. e. — 90. (1598). Da man gefunden hat, daß durch die jährliche Erneut

rung der Räthe der Landschaft viel Unordnung und „Widerdrnß" entspringen, so werden die neuen und alte»

Räthe vorbeschieden, um ihnen die Nothwendigkeit einer zwekmäßigen Reformation vorzustellen. Diese erwidc»»

aber, daß das eine große Neuerung wäre, und bitten, man möchte den Handel bis zum 1. Januar, wo s^

die Räthe wieder besezen, einstellen, oder sie bei ihren alten Freiheiten verbleiben lassen, indem sich mit ReP

Niemand über die Räthe zu beklagen habe. Dagegen begehren nun einige ans der Bürgerschaft, es möchte»

die Räthe noch während der Anwesenheit der Gesandten, und zwar aus den verständigsten Personen und lebend

länglich erwählt werden. Darauf wird einstimmig erkannt: Da es in den gegenwärtigen aufgeregten Ze>^'

besonders wegen des Raynaldischen und Bacciochischen Handels, nicht rathsam wäre, eine Änderung am Reg»

ment vorzunehmen und dadurch noch weitere Parteinnge» zu veranlassen, so soll jeder Gesandte die

seiner Obrigkeit referiren; seine Stimme darüber soll dann jedes Ort bald möglichst nach Zürich senden,

daß noch vor Anfang Januars das Angemessene angeordnet werden kann. Absch. 357. m — 91. <1599). ^

Vorschlag um Abänderung der Freiheit der Landschaft, gemäß welcher Rechtshändel zwischen Verwandten

die „Sprücher" gewiesen werden sollen, was zu großen Kosten und Weitläufigkeiten führt, wird nci iiwtrne»'

dum genommen. Absch. 384. c. — 92. (1599). Auf nächstes Neujahr soll jede Squadra oder Viertel be>

ihren Eiden die ihr nach Verhältnis) zukommenden Rathsherren erwählen; die Erwählten sollen lebenslang^

im Rath verbleiben. Wird all rekvrenäum genommen. Ikiici. v. — 93. (1599). Es wird verfügt, daß,

zu einem Rath oder Ehrenamt befördert wird, sein Leben lang dabei verbleiben mag, wofern er sich

hält und das Amt versehen kann. (Dieser Artikel war vom Landschreiber ausgelassen worden, wird aber »a <

der Relation des Gesandten Solothurns all rvi momorinm dem Abschied einverleibt. Im Glarner ExeMp^'

steht er als erster Theil bei dem vorgehenden Artikel <z.) Ibici. I. — 94. (1l>02). Die Bewilligung,

der Landvogt dem Antonio Mazzio von Centoval in Betreff seiner Erwählung in den Rath ertheilt

wird bestätigt. Absch. 450. k. — 95. (1000). Statthalter Franz Donada legt sieben Urkunden über Verko»»»

nisse zwischen den Edeln, Bürgern und Commnncn auf und begehrt deren Bestätigung durch die eidgenössis^

Orte. — Wird in den Abschied genommen, damit die Gesandten ans die ennetbirgischen Jahrrechnungen be<»

tragt werden, über die Beschaffenheit der Sache und ob alle Parteien damit zufrieden seien, nachznfm'!^
und dann je nach Erfinden zu handeln. Absch. 589. k. — 9K. (1000). Da man wahrgenommen hat, daß »

Rechnung der Landschaft oft große Kostenpunkte gestellt werden, und man ihr nicht Anlaß zu Klage» g»

möchte, wird für die Zukunft festgestellt, daß die Rechnung der Landschaft in Gegenwart von einem »

zwei Gesandten gestellt werden soll, was zur Ratification in den Abschied genommen wird. Absch. 590. ^

97. (1007). Da vermöge der Freiheiten der Landschaft die Landvögte in malefizischcn und criminalis^

Sachen wider keine Person procedire» dürfen, sondern schuldig sind, dem Angeklagten den Kläger Z» ^

weßwegen häufig die Sachen nicht an den Tag kommen, wird dieser Artikel mit dem Antrag ans Abändm

in den Abschied genommen. Absch. 028. Ii. — 98. (1008). Weil geklagt worden ist, daß die sieben

dem Landvogt in einem criminalischen Proceß Hindernisse in den Weg gelegt haben, sollen die Gesandte»^
künftigen Tag instrnirt werden, Abhülfe zu schaffen und die Schuldigen zur Bezahlung der Kosten anznß»

Absch. 052. p. — 99. (1008). Es war bisher in dieser Landschaft üblich, daß man, wenn Jemand weg

eines Vergehens angeklagt wnrde, den Kläger dem Beklagten „darstellen" und dann durch drei nnpe»^ ^

Kundschaften das Vergehen förmlich beweisen mußte. Da man nnn aber gemäß der Instructionen dies»



Luggarus.
,587

ewigen Jahren erlassene und in den Orten ratificirte Sazung als unbegründet und übel angebracht erklären

'""ß, so wird sie aufgehoben und im Saznngsbnch durchgestrichen und die Sache allein zum Ausweis, daß

»ian der Obern Befehl exequirt hat, wieder in den Abschied genommen. Absch. 662. a. — 100. (1608). Da

Freiheit der Landschaft der Landvogt bei malefizischen Händeln in Gegenwart von sieben ehrbaren Män-

Procediren soll, diese Freiheit aber mißbraucht wird, so wird die Angelegenheit zur Erläuterung in den

^schied genommen. Ibicl. g. — 101. (1608). Die Fre^gemcindc Brissago besizt die Freiheit, daß auf ihr

Lehren der Landvogt sich zu ihr verfügen muß. Nun beträgt aber die Entschädigung für einen Tag nur

^'vne, zudem ist jezt ein Unterweibel da, während früher keiner war. Die Sache wird all instruencknm

Wommen. Idicl. Ic. — 102. (1608). Auf eine Anregung Lucerns werden der Landvogt und der Landschreiber

Auftragt, die „Rechnungsgewohnheit" dieser Landschaft zu untersuchen, damit man sehe, wohin das Geld

^wendet werde. Ikill. m. — 103. (1610). „Antreffend den Zehendcn vcrmög Lowischer Abschicdts diewcil

^'der Bericht die Herren Gesandten empfangen vnd vuch dz Rodt Buoch also anßweist) verincindten die Herren

sandten sy Gewalt haben jdarin Recht zu sprechen wol befücgt sein." Absch. 741. 0.— 104. (1611). Weil sich

^gibt, daß das neulich der Landschaft erthciltc Privilegium in Betreff der Fischer oder Postierer, sowie auch

"»derc den Orten ausgebrachte Freiheiten dem Amt nachtheilig sind, und damit dergleichen dem Amt

Wegeile Nuzungen wieder zu Händen der Obrigkeit gebracht und die auf nur kurze Zeit erthciltcn Privilegien

eder aufgehoben werden, hat man den Gegenstand all instrnonäum in den Abschied genommen. Absch. 777. v.

^ (1612). Da einige Personen oder Geschlechter, deren Voreltern unter den Niedern Gcrichtsherren gesessen

ku, die jezt aber anderwärts sich niedergelassen haben, vermeinen, den regierenden Landvögtcn in civilischcn

^ Htshündcln nicht unterworfen zu sein, so halten die Gesandten der die Grafschaft Vellen; regierenden Orte
uöthjg, dahin zu trachten, daß solche Personen in dergleichen Fällen den Landvögten sich unterwürfig

fachen. soll dieses den übrigen regierenden Orten mittheilcn, damit sie auf künftige Jahrrechnnng

Ulstruircn. Absch. 796. k. — 106. (1613). In Betreff der jährlichen Abänderung der Näthc und wegen

. Artikels der Statuten, welcher vom heimlichen Kläger handelt, wird gefunden, daß zu Verhütung so

"cher Mißbräuche eine Reformation und Verbesserung dringend nöthig sei, d<ihcr jedes Ort seine Gesandten

> Baden mit genügenden Vollmachten darüber abfertigen und dein im Octobcr zu Baden gefaßten Beschlüsse

igelcbt werden soll; insbesondere soll aus wichtigen Gründen der Artikel wegen des heimlichen Anklägers

^Lechers den Luggarnern keineswegs zugelassen werden. Absch. 828. n. — 107. (1613). Die Mehrheit der

wndten hat in ihrer Instruction, den Artikel wegen des heimlichen Anklägers wieder aufzuheben, und

den andern, daß die Räthe nicht alljährlich abgeändert, sondern bei Wohlverhaltcn lebenslänglich im

ihr sollen. Dagegen beschwere» sich die Räthe der Landschaft höchlich und bitten nntcrthänig, sie bei

ihr " bleiben zu lassen. Zürich, Bern, Lucern, Uri, Zug, Basel und Schaffhanscn wollen von
^"strnction nicht abgehen, andere Gesandten stimmen weder zur Aufhebung noch zur Belastung, noch

^ e wollen die Sache an ihre Obern bringen. Demnach wird der Gegenstand zum Entscheid durch die
allseitig in den Abschied genommen. Absch. 833. e. — 108. (1613). Die Anwälte der Landschaft

^ agen ci„r Moderation vor bezüglich des heimlichen Klägers in Malefiz- und Criminalsachen, die so gefaßt
^ „wohl dran khommen mag". Sie wird auf Ratification hin gutgeheißen. Idill. f. —

die An die ennetbirgischen Gesandten wird geschrieben, sie sollen sich informiren, was für Befugnisse

'eben Mitrichter haben und wie sie sich verhalten. Auf nächste Tagsazung sollen dann die Gesandten Voll-
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machten mitbringe», je nach dem Befund dieselben abzuschaffen oder in anderer Weise Ordnung zu mache»,

damit die Landvögte in Ausübung der obrigkeitlichen Gewalt nicht gehindert werden. Absch. 866.

(1614). Einige Gesandten haben Vollmacht, die leztes Jahr vorgeschlagenen Artikel über Offenbarung

heimlichen Kläger anzunehmen. Daneben berichtet der Landvogt, daß diese Artikel der hohen Obrigkeit unnach-

theilig seien, indem sich das Amt mit den sieben Mitrichtern dieses Jahr von deren Zwekmäßigkeit übe»

zeugt habe. Zürich, Bern, Schwyz, Zug, Basel, Freibnrg, Solothnrn und Schaffhausen nehmen die vo»

geschlagene Moderation in den Abschied, damit die kündigen Gesandten darüber instrnirt werden, Luce'»,

Uri, Unterwalden und Glarus aber sind einfältig der Meinung, daß die Nennung der heimlichen Kläg^

abgestellt sein solle. Absch. 868. n.

3. Justizsachen, Recht und Gericht.

»>. Strafjustiz.
I. Im Allgemeinen.

Art. 111. (1593). Da es häufig vorkommt, daß aus Furcht Niemand confiscirte Güter von Misseth»^

kaufen will, so wird der Borschlag, zu verordnen, daß jede Commune verpflichtet sei, solche ans ihrem

gelegene Güter zu kaufen, in den Abschied genommen, damit ans künftige Tagsazung zu Baden darüb^

instrnirt werde. Absch. 238. cl. — 112. (1598). Ein Antrag des Gesandten von Schaffhansen, daß in ö"

knnft die Liberationen von Ort zu Ort ausgebracht werden sollen, und ein anderer bezüglich der gegen

Priester (zu) Cadnie eingeklagten Frevel bleiben in Minderheit, daher er sie zu seiner Rechtfertigung >»

Abschied nimmt. Absch. 354. i. — 113. (1598). Da das Gefängnis; so „kleinfüeg" ist, daß die Gesangs

ohne besondere Wächter nicht sicher verwahrt werden können, woraus für die Kammer und die Delinquent

erhebliche Kosten erwachsen, so wird dem Landvogt aufgetragen, wenigstens drei „wohlversicherte Thiirn" ba't

zu lassen. Absch. 357. Ic. — 114:. (1600). Der Gesandte von Uri macht im Namen der Holzkauf^
zu Luggarus Anzug, daß ihnen ans ihren Wäldern viel Holz geschlagen und entwendet werde, daher sie

die Bewilligung bitten, eine Buße von 2 Kronen auf solche Frevel sezen zu dürfen. Ferner beantragt er,

Sazung, wonach die Schiffleute nur von buchenen Nudern den Zoll zu geben haben, auch auf die

Nuder auszudehnen, indem dadurch nicht nur Betrug vermieden, sondern der Kammer auch eine

Einnahme von über 50 Kronen gesichert würde. Beide Anträge werden in den Abschied genommen. ^ i

410. i. — 115. (1605). Nach Ablesung einer Zuschrift des Landvogts wird verordnet: Wenn der

richter von Lauis durch den Landvogt nach Luggarus berufen wird, so sollen ihn die Wirthe der Kehr »^

gegen Bezahlung beherbergen und es darf sich bei 100 Kronen Buße keiner dessen weigern; wäre die Ge»t'

dem Landvogt dabei nicht behülflich, so würde man veranlaßt sein, ihr sowohl die Kosten der Beherberg^
als des Unterhalts des Scharfrichters zu überbinden. Absch. 577. k. — 116. (1606). Dem Landvogt

befohlen, zu Verbesserung des Gefängnisses im Schloß die nöthigen Bauten vorzunehmen und die

die nächstjährige Rechnung zu bringen. Ferner wird auf Begehren des Landvogts Troger das Gefängnis ^
welchem Bosso von Mayland entwischt ist, besichtiget und dabei gefunden, daß nicht Fahrlässigkeit des

vogts, sondern Mangelhaftigkeit des Gefängnisses daran Schuld war. Absch. 596. 6. — 117. „

von den Gesandten der vier Orte Zürich, Lucern, Uri und Schwyz bei Anlaß der Streitigkeiten

einigen hiesigen Familien aufgestellte Ordnung, daß solche, welche vorsäzlicher Weise einen Todtschlag be^"
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fn'derhm werden sollen, wird für gut befunden und zu Auffrischung des Gedächtnisses

w'd zu steife Observirung in den Abschied genommen. Absch. 775. ä.

2. Specialsällc.

^ ^lrt. 118. (1587). Stefan Pedretta voin Klösterli wird für seinen Ungehorsam um 10V Kronen bestraft.
<w aber sich darüber beschwert, indem er in den Orten liberirt worden sei und den Haupthandel gewonnen

"be, wird dieses nü instruenclum genommen. Absch. 22. j. — 119. (1587). Landammann Lussi berichtet

^ einen betrübenden Unfall, der vor einigen Tagen zu Lnggarus begegnet sei, indem sein Sohn Andreas,

Hab daselbst, und Balthasar Lncca von Lnggarus in einem Streite einander dermaßen verwundet
w, daß der leztere gestorben sei und der Landschrciber noch an seinen Wunden darnieder liege. Aus den

'"geschikten Proceßacten ergibt sich nun, daß jener nicht an diesen Wunden allein gestorben sei und daß er

als auch seine Verwandten dem Thäter verziehen haben, daher der Landschreiber von Allein freizu-

1»^"' ^ ^ baß der Bestätigung des Urtheils nichts mehr im Wege stehe. Heimzubringen. Absch. 37. d.—

vor Gesuch des alt-Sekelmeisters Paul Orelli um Begnadigung des Domenik del Tognetto, der
^ fünfundzwanzig Jähren einen Todtschlag begangen hatte, wird in den Abschied genommen. Absch. 54. i.

wo Bernhard Naynaldo von Lnggarus, der wegen einer geringen Geldschuld „verbanditet"

daz Begnadigung. Die Angelegenheit wird ans die dortige Jahrrechnung verschoben, ebenso
" Gesuch des Johann Anton Orelli von Lnggarus. Absch. 59. e. — 122. (1588). Das Begehren um Libe-

w» der drei Banditen Peter Lancio, Anton und Kaspar (auch Cäsar) Thoma wird in den Abschied ge«

wen. Gemäß eines frühern Beschlusses sollen Libcrationsgesuche von Ort zu Ort, nicht aber ans den

Aiai angebracht werden. Absch. 63. eo. — 123. (1589). Der Landvogt wird angewiesen, über Julius

den ^tlM falsche Münzen ausgewechselt und ausgegeben haben soll, den Proceß zu formiren und ihn

^ U Orten zuznschiken, damit sie ihre Gesandten ans künftigen Tag darüber instrniren können. Absch. 82. n.

^ (1589). Der Proceß gegen Julius Maynolo von Lnggarus wegen Falschmünzerei, wird auf den Tag

sei» ^wiesen. Absch. 84. i. — 125. (1589). Benedict Sareng von Lnggarus soll, gegen das Mandat,

Better von Zürich einige Monate lang beherbergt haben, zudem ist er wegen Entführung einer Frau

der «H^^gthnm Moyland flüchtig, nichtsdestoweniger aber in den Rath gewählt worden. Man ist nun

^ soll ^ ^ abgesezt und überdies) bestraft werden müsse, und verschiebt den Handel nach Baden;
ll5« "f' Zürich belangt", vor den lutherischen Orten nicht gemeldet worden. Ibiä. Ic. — 126.

Ab?» ^ Angelegenheit wegen Benedict Sareng von Lnggarus wird nochmals in den Abschied genommen.

^ w 85. e. _ ^7. (1589). Nochmaliges Schreiben nach Lnggarus in Betreff des Benedict Sareng. Absch.

^ ^ 128. (1589). Bartholoms Nizio, genannt Zemma, von Luggarus, der vor vielen Jahren einen

^c>l. ^ ^gangen und sich dann mit der Verwandtschaft des Erschlagenen vertragen hat, worauf ihm im

' 1582 für fünfzehn Jahre freies Geleit, in Lnggarus zu wohnen, ertheilt wnrde, wird nun auf sein

vollständig begnadigt. Absch, 101. t'. — 129. (1592). Anton Klauser, Redner von Zürich, bittet im

Ae» ^ Lanzini von Luggarus, der vor fünfzehn Jahren Jemanden im Streit getödtet hat, um

G "^bung. Entsprochen. Absch. 210. p. — 139. (1594). Das Begnadigungsgesuch des Peter Setta von

H.. ^3»o, der seinen Vetter Hans Setta umgebracht hat, wird in den Abschied genommen, weil es ein

Her Todtschlag gewesen ist und die Verwandten des Getödteten ihm verziehen und Fürbitte für ihn ein«

^ haben. Absch. 264. ci. — 131. (1595). Da man in Erfahrung gebracht hat, daß Peter Setta den
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Todtschlag zu Lauis und nicht zu Lnggarns begangen hat und daß er dort verrufen worden sei, so wird der

Handel wieder ncl instrneinlum genommen. Absch. 284. d. — 132. (1596). Der Vater des „Sacripa»i^

Bronzen" bittet um Liberation seines Sohnes, der in der Nothwehr den Hercules Adain getödtet hat, ^

derselbe für diesen Todtschlag nur auf zwei oder drei Jahre hätte verbandirt werden sollen, nicht aber a»^

acht Jahre, wie Landvogt Pfhffer, oder auf sein Leben lang, wie die sieben Mitrichter erkannt haben.

Kinder aber und Verwandten des Getödteten behaupten, laut den Sazungen und Statuten müsse der Th^^

sein Leben lang das Land meiden, weil er den Streit provocirt und mit einer verbotenen Waffe die Th^

verübt habe. Das Urtheil des Landvogts wird nun bestätigt mit dem Anhang, daß der Todtschläger »ach

Ablauf der acht Jahre sich vor jedem der XII Orte zu stellen habe, auch wenn er inzwischen von des ^

tödteten Verwandten den Frieden erlangt hätte. Absch. 308. n. — 133. (1599). Verwendung beim G»b^

nator von Mahland und bei Casale für Freilassung des Ritter „Schwanetten" (Giovanetti) und Mithast^

von Luggarus. Absch. 371. e. — 131. (1599). Es liegen vier Personen in VerHaft, welche den Bandit

Unterschlauf gegeben haben und daher wegen Verleznng der jüngsten Mandate von den sieben Mitrichtern Z»'"

Tode verurtheilt worden sind. Der Landvogt hat dann das Urtheil, das ihm zn hart erschien, sammt de»

Proceßacten von Ort zu Ort gcschikt, worauf ganz ungleiche Stimmen erfolgten, indem ein Theil zu ei»^

Geldstrafe stimmte, während ein anderer es beim ergangenen Urtheil verbleiben lassen wollte. Nun sch»^

der Landvogt, die vier Personen wären mit einer Geldstrafe von 400 Kronen genugsam bestraft, welche

theilnng in den Abschied genominen wird, auf daß jedes Ort seine Stimme beförderlichst nach Uri sch^'

Absch. 372. s. — 135. (1599). Aus die Beschwerde des Grafen Renal Borromäns in Mahland, daß Ei»^

von Lnggarns einen Knaben auf mayländischem Gebiet unvorsichtiger Weise erschossen habe, wird der La»

vogt beauftragt, den Proceß gegen den Thäter zu formiren. Absch. 377. Ic. — 130. (1599). Bezüglich ^

eingegangenen Klagen, daß der spanische Hauptmann, der den Auftrag hatte, mit einigen lnggarischcn Soldat

die Seegränzen vor den Banditen zn schüzen, einige Schüsse gegen Canobbio habe abfeuern lassen, wird

funden, der Spanier habe mit seinen Leuten nichts Anderes gethan, als was ihm vom Landvogt best?

worden, so daß die Mayländer sich nicht zn beschweren haben. Dieses, sowie eine Klage des Ritters „Sch^
netten" wegen einer ihm zu Mahland abgeforderten Bürgschaft, wird in den Abschied genommen. Absch-

— 137. (1600). Uri, Schwyz und Unterwalden sollen so bald als möglich ihren Bescheid nach Lucern nicl^''

ob sie dazu stimmen, daß der Landvogt den Proceß gegen zwei arme Unterthanen, welche vor Jahren

Nichterscheinen bei einem Nechtshandel verbannt worden sind, wieder anheben soll, indem die Betreffende»

freiwillig gestellt haben und ihre Unschuld darznthnn wünschen. Absch. 408. d. — 138. (1600). Der Ansi^

zwischen dem Amt Livinen und der Gemeinde Lnggarns wegen der mit einem Gefangenen aufgelam

Kosten, wird in den Abschied genommen. Absch. 416. b. — 139. (1600). Jakob Malvarelli, der sich ^
seinem frühern Genossen, dem Banditen Malatesta, getrennt und seither brav aufgeführt hat, wird nach ^

gezogenen Erkundigungen liberirt. Der Gesandte Schaffhansens stimmt nicht dazu und begehrt es in

"Abschied. Ibiä. Ii. — 110. (1601). Das Begnadigungsgesuch des Andrea Riva, der vor zwei Jahre»

Todtschlag begangen hat und deßwegen verbannt worden ist, wird in den Abschied genommen. Absch. 4^'

111. (1601). Ebenso jenes des Johann Zezio von Ascona, der vor einigen Jahren in der Nothwehr e> ^

Todtschlag verübt, seither aber von den Verwandten des Entleibten den Frieden erlangt hat. Ibiä-

112. (1602). Zu den Liberationen des Baptista Cardinal von Ronco d'Ascona und des Johann Ze^"
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^scona, welche beide wegen Todtschlag verbannt waren, stiinmen die Gesandten von Basel und Scherfhausen

^cht und nehmen es zu ihrer Rechtfertigung in den Abschied. Absch. 476. Ir. — 143. (1605). Eine Beschwerde
Frau Cacilia Adamo fiir sich und ihre Sohnsfrau gegen die Buße von 100 Kronen, zu welcher sie leztes

^)r auf die Anklage verfällt worden sind, daß sie seit einigen Jahren das hl. Sacrament nicht mehr em-
MNgen haben, und die von einem gewissen Pronzo eingelegte Liberation werden in den Abschied genommen,
" diese beiden Händel sich geradezu widerstreiten. Absch. 569. <l. — 144. (1605). Dem vom Gnbernator

Mayland gestellten Begehren nin Auslieferung eines durch den Landvogt auf eidgenössische»,Territorium
lasteten mayländischen Edelmanns,um ihn über einige „Lastcrstuckh" zu inqniriren, wird entsprochen gegen

Stellung eines Reverses und Berichtigung der erlaufenen Kosten. Absch. 577. in. — 145. (1606). Der
. ' ernator von Moyland, Graf von Fuentes, beschwert sich, daß der zu Lnggarns gefangene Franz Bosso

u>cht gemäß Zusage ausgeliefert worden sei, ja daß derselbe vielmehr Mittel und Wege zum Entweichen
Kunden habe, woran der Landvogt nicht unschuldig sei, was der Ehre der Eidgenossen übel anstehe. Alt-

sech """"""" Troger, des Landvogts Vater, stellt die Betheiligung seines Sohnes in Abrede und bemerkt, der-
habe sich bereits bei seiner Regierung von Uri und beim Gnbernator entschuldiget und Alles gethan, den

^ tthencn wieder einzubringen. Um nun der Wahrheit auf den Grund zu kommen, werden Zürich und
beauftragt, durch besondere Abgeordnete einen strengen Untersuch in Gegenwart von mayländischen

^ordneten anstellen und darüber berichten zu lassen. Absch. 581. d. — 146. (1606). Landvogt Troger
1>vert sich d„rch seim», Bruder, Hauptmann Heinrich Trogcr, daß der Bischof von Como in Betreff des

Eugenen Balthasar Orclli, welcher laut Geständnis) dem mayländischen Banditen Franz Bosso aus dem
^ciuguiß geholfen habe, sich Eingriffe erlaube, und bittet um Hülfe und Rath. Daher wird an den Bischof
Mieben, er möchte sich mit diesem Handel nicht weiter beladen, und der Nuntius ersucht, ebenfalls in

de>/^ Bischof zu schreiben; dem Landvogt und seinen Mitrichtcrn aber wird befohlen, über
^'^^cmgencn Proceß und Recht ergehen zu lassen, während die Landschaft die Weisung erhält, dem Land¬

au nöthigen Schirm zu gewähren. Absch. 587. d. — 147. (1606). Hauptmann Heinrich Troger berichtet,

»aß Landvogt Wilhelm Troger, keine Schuld an der Entweichung des Franz Bosso habe, sondern
i» Gegenwart des Vieurii LnMnnvi ckaU' .lustitin von Moyland vorgenommeneProceß den Bal-

>vird^ ^ den rechten Thätcr herausgestellt habe, der dann auch hingerichtet worden sei. Demnach
der Landvogt als gerechtfertigt erklärt mit dem Zeugniß, daß er sich während seiner Verwaltung stets

gehalten habe. Absch. 589. Z. — 148. (1606). Der eines Mordes beklagte Peter Martyr
l>n> Lnggarns beschwert sich über das Urthcil des Landvogts Trogcr und sucht Recht bei den Orten
ist. ^»schuld darznthnn. Wird nach Baden gewiesen, weil dort bereits über die Sache verhandelt worden

^ Landvogt Troger mahnen, daselbst mit seinen Kundschaften sich auch einzufinden.Absch. 605. n. —
stii l hh" bringt vor, daß der Lnggarner, welcher ein Weibsbild geschwängert und sammt der Leibes-
^„b habe, zum Tod vernrtheilt worden sei, daß nun aber seine Verwandten, nachdem er die Er-
rv ^ Zur Rechtfertigung ausgewirkt habe, von Ort zu Ort um dessen Liberation anhalten. Wird zur

nächste Tagsaznng zu Baden in den Abschied genommen. Absch. 606. c. — 156. (1610).
Ab!» ^ Altobello Piotti von Brissago gegen den Landvogt und des leztern Antwort werden in den

^nmimen, damit jedes Ort seine Stimme darüber nach Lncern schike. Bezüglich der Einfrage des
ob er den Gefangenen (Angustin Sachett) nochmals an die Marter schlagen oder aber, da er genug
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gelitten habe, freilassen solle, findet man, daß der Landvvgt auf die Landesordnung und Statuten zu vet'

weisen sei. Inzwischen sollen Altobello und des Landvogts Diener in die iibrigen Orte sich verfügen und deren

Erkanntniß ausbringen. Der Gesandte von Freiburg soll seinen Obern berichten, was mit ihm geredet worden

„des vngewonlichen Balotierens wyßer vnd schwartzer kiigelinen halb" in diesem Handel. Absch. 724. 8-

151. (1610). Dem Gesuche des Horatius Bologna von Luggarus um ein sicher Geleit zum Rechten aus

künftige Jahrrechnung, damit er sich verantworten könne, wird von den VII katholischen Orten entsprochen

Absch. 737. A. — 152. (1610). Den Accord, welchen Landvogt Peter Falk mit Altobello Pivtti um

Kronen gethan hat, sammt seiner ausgegebenen Liberation, haben die Gesandten zu Kraft erkennt und bestätiget

wozu aber Basel nicht gewilliget, sondern die Sache in den Abschied genommen hak. Absch. 741. e. — 1^

(1612). Des Altobello Piotti Hansfrau klagt, daß Landvogt von Wattenwyl leztes Jahr, als die Gesandte"

schon abgereist gewesen, ihren Mann neuerdings habe einziehen lassen und am 3. August eine Thädung mit ih>"

um 300 Kronen getroffen habe, unter dem Prätext, als habe er die Buße von 300 Kronen übersehen, ^

von der hohen Obrigkeit festgesezt worden sei, daß Niemand der Naynaldi oder Bacciochi wieder erwäh»^

ihr Mann sei leztes Jahr liberirt worden und sie habe nun neuerdings die Summe verbürgen müssen.

der Landvogt diesen Handel vor die hohe Obrigkeit ziehen will, wird er nd rvt'vrkndum genommen.

805. d. — 154. (1614). In Betreff des im VerHaft befindlichen Christof Margola haben die Orte >ih^

Stimmen bereits abgegeben. Da nun aber der Landvogt besorgt, derselbe möchte, wenn er am Leben gelass^

und auf die Galeeren geschikt würde, sich zu befreien wissen und viel Übel anrichten, „so gefiele vns, das

Landtvogt Jnnc nachmalen init dem schwärt hinrichten lassen sölle". Der Bote des Landvogts, wenn er dc"

Tag zu Baden nicht abwarten kann, soll unter Mittheilung dieser Erkanntniß nach Zürich gewiesen werde"'

um da hierüber und bezüglich des ebenfalls gefangenen Johann Peter Coraggioni Weisungen einzuholen. '

damit der Mehrheit der Stimmen Vollziehung verschafft werde, soll zu Baden darüber berathschlagt werdc"'

was man mit den Landvögten und den sieben Mitrichtern dießfalls reden wolle. Absch. 850. k. — 155. (1^ '

Das Begnadigungsgesuch des Anton de Martin, der vor zwölf Jahren seine Frau wegen Ehebruch umgel»'"

hat und deßhalb als Todtschläger verbannt worden ist, sich seither aber im Eschenthal wieder verheira 1

und brav aufgeführt hat, wird ad instruendum in den Abschied genommen. Absch. 896. e. — 156- (l" ^

Den Gesandten auf die ennetbirgischen Jahrrcchnungen soll Vollmacht gegeben werden, den dein La»d"^

ertheilten Befehl zur Festnahme etlicher böser mnthwilligcr Buben zu bestätigen, wenn sie es nöthig p"

Absch. 914. p. — 157. (1616). Rugelino von Luggarus soll von den ennetbirgischen Gesandten 3"^^

abgestraft werden, weil er Holz, das er als Strafe hätte liegen lassen oder dafür 300 Kronen verl»»"

sollen, gegen das Verbot ans dem Bellenzergebiet abgeführt hat. Absch. 922. b. — 158. (1617). Dem

Vogt wird auf sein Schreiben in Betreff jener, welche den Venetianern zugezogen sind, sowie bezüglich ^

Abstrafung eines Priesters seines ärgerlichen Wandels wegen geantwortet, er soll ans der Ungehorsame» ^
und Gut greifen und sie nach Verdienen strafen, wenn er ihrer habhaft werde; den Priester soll er a»s

Landschaft weisen. Absch. 948. c. — 159. (1617). Es wird Anzug gemacht in Betreff der ungehorsame»

welche unter des Vaters Gewalt „etwas Üppigkeiten vnd fräuels begand",j denen aber die Väter häufig c»^
die Finger sehen, sie wohl auch zum Nachenehmen aufreizen und dann nicht für sie bezahlen wolle»-

Frage, ob dieselben, wenn sie Waffen tragen wollen, 100 Kronen Bürgschaft leisten sollen, oder ww

sich gegen sie verhalten wolle, wird zum Entscheid in den Abschied genommen. Absch. 961. a.
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Schuzwachc für den Landvo^t.

Art. 160. (1599). Das Begehren der Landschaft, man möchte ihr die Kriegslcnte wieder abnehmen, da

g u> Zukunft sich selbst zu beschirmen trachten werde, wird in den Abschied genominen, damit jedes Ort

Stimme nach Zürich schike, ob es ihm gefalle, diese Kriegslcnte zurükzuberufen. Absch. 384. cl. —

(190g). Die Soldaten, welche dem Landbogt Trogcr einige Zeit gedient haben, sollen von der Landschaft

"Ügarns bezahlt werden; sollte» die regierenden Orte aber die Landschaft davon freisprechen, so soll der Land-

die Kosten ans Rechnung der Kammer nehmen. Absch. 599. cz. — 102. (1909). Ans nächste Tagsazung

/Baden sollen die Gesandten instruirt werden, wer die Kosten jener Soldaten, welche dem Landvogt während

/ Gefangenschaft des Bosso dienten, zu bezahlen habe, ob die Obrigkeit oder die Commune. Absch. 905. e. —

(1909). Uri berichtet, daß die Commune Luggarus sich über den auf lezter cnnetbirgischen Jahrrechnnng

/^ßte» Beschluß beschwere, gemäß welchem sie die 99 Kronen Kosten für Besoldung der vier Soldaten, welche

/ Lcindvogt ans Befehl der Orte wegen des Handels des Orelli angestellt hatte, bezahlen soll. Wird zur

^chrnirnng ans nächste Tagsazung in den Abschied genommen. Absch. 909. b. — 104. (1907). Eine Recla-

^tion des alt-Landvogt Troger um Bezahlung der Kosten, welche er mit Verpflegung und Besoldung jener
^ Soldaten gehabt habe, welche ihm zu seiner Sicherheit beigegeben worden waren, nachdem er den Orelli

gen Freilassung des mayländischcn Banditen Bosso hinrichten habe lassen, wird in den Abschied genommen,

lch- 918. e. — 105. (1907). Die neuerdings angeregte Frage, wer die wegen der vier Soldaten aufer-

.. neu Kosten tragen soll, wird von den Gesandten von Untcrwalden, Basel, Freiburg und Schaffhansen,

^ darüber nicht instruirt sind, in den Abschied genommen. Absch. 928. e.

Bacciochi und Rahnnldi.

(S, auch vier ennetbirg. Vogt, iiberh.: Iustigachenl.

^ Art. 100. (1599). Ein ernsthafter Streithandel zwischen den Bacciochi von Brissago und den Raynaldi
wegen vielen von leztern verübten Gewaltthätigkeiten, Mißhandlungen, Mordthaten n. A. m.,

Ih? ^ künftigen Tag zu Baden gewiesen, wohin bcidcyPartcicn citirt werden sollen. (S. Absch. 295. n.). —

^crd ^"ch Anhörung der Klage der Raynaldi Wider die Bacciochi sowie der leztern Verantwortung,

stellt Gesandte nach Lnggarns abgeordnet, um über den Sachverhalt einen gründlichen Untersuch anzu-

>h»e" ^ uöthigen Verhaftungen vorzunehmen, dämit solche Frevel abgeschafft werden. Zugleich wird

^ " ch"kgetragcn, auch gegen den Kanzler wegen seines Verhaltens bei diesem Handel strafend einzuschreiten.

m). — 108. (1599). Da dieser Tag lediglich wegen der zwischen den Raynaldi und Bacciochi

»iß (so nicht vcrbanditet sind) waltenden Streitigkeiten angesezt worden ist, werden zuerst beide Parteien

de! Citation vorgeladen und sodann am 28. zu Brissago Augenschein über die von beiden Parteien

/"'gerichteten Häuser, Schnzlöcher n. A. m. aufgenommen. Hier erscheinen nun beide Parteien mit

^tl' ^'"g^kjern. Vorerst beschweren sich die Bacciochi über die von ihrer Gegenpartei am 13. December

Silv, ^ geschikten zwanzig Klagartikel und erbieten sich, dieselben zu widerlegen. Worauf die

sie s,?^ ^'kgegncn, sie haben diese Klagartikel nicht klagcweise in die Orte und nach Baden gcschikt, weil

^illben nicht genügend beweisen könnten, sondern allein bcrichtsweise, auch haben sie Niemanden

Tu . "^^klagen wollen. Sodann läßt man die drei bereits seit vier und zwanzig Wochen im VerHaft sizendcn

»nd Martorelli und die Gebrüder Johann Anton und Johann Vincenti aus Majorca, vorführen

Gegenwart der Parteien ernstlich über den Sachverhalt befragen. Da sie aber Alles, was sie vor200
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fünf Monaten mit und ohne Marter bekannt hatten, wieder ableugnen und ihre Aussagen nicht mit einand^

übereinstimmen und man also auf dieselben nicht abstellen kann, und da Johann Bacciochi unter heftig

Verantwortung sich mit Leib und Gut zum VerHaft angeboten hat, wird einerseits dieser, andererseits Cästl

Raynaldi im Schloß in VerHaft gesezt bis zum Austrag des Handels. Am 5. März werden dann die zwa»O

Klagartikel an die Hand genommen, nachdem man inzwischen alle möglichen Kundschaften aufzubringen benn^

gewesen, und von Artikel zu Artikel in Klage und Antwort verhört. Nach genügsamer Erdauerung derselbe

und besonders, weil die Raynaldi schon beim Beginn der Verhandlungen erklärt hatten, sie haben die Mi^

nicht als Klage, sondern nur als Bericht eingegeben; nachdem man ferner über hundert Männer der CoinNN^

Brissago befragt, welche bezüglich der Bacciochi günstigen Bericht geben, und nachdem man wahrgenoinnl^

daß die Raynaldi ungeachtet der vielen Termine und Aufschübe ihre Klagen nicht beweisen können, endl^

nachdem man sich überzeugt hat, daß man die drei Spanier nicht länger martern könne, weil der eine

erbrochen", der andere in Verzweiflung sich hat erhängen wollen, der dritte „sonst Armuot selig", und >l>^

auf ihre widersprechenden Aussagen doch nicht bauen könnte, wird zu Recht erkannt: Weil man bei beid^

Parteien Fehler und Hinlässigkeiten, besonders bezüglich des Aufmancrns von Schnzlöchern u. s. w. geflw^

hat, und weil mehr geklagt als erwiesen worden, so sollen Johann Bacciochi 200 Kronen und die Rayn"^

100 Kronen zu Händen der Kammer unverzüglich als Buße bezahlen; und weil Bartholoms Bacciochi °

Raynaldi Knaben Ludwig gefangen genommen, soll derselbe um 50 Kronen zu Händen der Kammer

sein; im Übrigen sollen beide Parteien fortan in Frieden und Einigkeit miteinander leben und mit heiligt

Eide in der Gesandten Gegenwart schwören, dieser Sache in Argem gegen einander nicht mehr zu gedei^"'

einander zu verzeihen und beiderseits keine Banditen oder andere Personen zu halten, sondern Alles fiir ^

ausgemachte Sache bleiben zu lassen; welche Partei aber etwas Unbilliges wider die andere anfangen nB'^'

der soll es als Mord angerechnet werden und ihr Hab und Gut ohne alle Gnade der Kammer verfallen

auch soll sie, Neues und Altes zusammengerechnet, an Leib, Ehre und Gut bestraft werden. — Nachdem

beiden Theilen diese Erkanntniß unter väterlicher Ermahnung eröffnet hnt, schwören Johann Anton,

Angelo und Cäsar Raynaldi für sich und alle ihre Söhne, Vettern, Tochtermänner und Verwandten bis Z'"

vierten Grad, und auch die Gebrüder Johann, Cäsar und Johann Baptist Bacciochi in ihrem und des ÄM' ^

lomäns und aller ihrer Verwandten Namen bis zum vierten Grad, mit Ausnahme ihres verbandirten Br"

Johann Peter, den verlangten Eid. Sollten die Brüder Bacciochi ihrem verbanditeten Bruder Johann

Hülfe, Rath oder That geben, so sollen sie als meineidig bestraft werden. Schließlich wird der Kanzler^

für die Bacciochi zu Baden als Fürsprecher gehandelt hatte, ans Ratification hin gänzlich liberirt. Absch-

— 169. (1597). Da von Seiten der Raynaldi und Bacciochi, troz des durch die eidg. Gesandten

ihnen aufgerichteten Vertrags, verschiedene Todtschläge und Räubereien begangen worden sind, werden ^ ^
die Gesandten citirt. Weil aber die Bacciochi durch ihre Mutter begehren lassen, daß man ihnen ein

iil'O

erkannt, die Gebrüder Bacciochi seien mit Leib und Gut der Kammer verfallen; wenn sie auf der

Gebiet ergriffen werden, sollen sie nach ihrem Verdienen vom Leben zum Tod hingerichtet werden;

Geleit zum und vom Rechten geben möchte, was ihnen aber nicht zugestanden werden kann, so wird n»""
-om

alle die¬

jenigen, welche mit ihnen sich verfehlt haben, sollen verbanditet sein; von dem der Kammer verfallene"
habe>'

mögen der Bacciochi sollen zuerst jene bezahlt werden, welche rechtmäßige Forderungen an dieselben ,
-chchui

Der Handel wird überdies; in den Abschied genommen. Absch. 3.95. n. — 170. (1597). Ans eine Z""
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Landvogts, worin er über die Unthaten der Bacciochi und Raynaldi berichtet und was er für Maßregeln

Segen dieselben ergriffen habe, wird an Zürich geschrieben, es möchte die Parteien auf nächste Tagsazung zu

beiden citiren. Absch. 340. lc. — 174. (1597). Da schon seit mehreren Jahren zwischen den Familien Raynaldi

^ Bacciochi zu Brissago eine tödtliche Feindschaft besteht, so daß sie einander verfolgen und ermorden, und

'"a» schon wiederholt Gesandte hineingeschikt hat, um zu nntersnchen, aus welcher Seite die Schuld sei, stets

ohne Erfolg, so sind beide Parteien ans gegenwärtigen Tag citirt worden. Jndeß haben nur die Raynaldi

^ iezt zum Recht gestellt, die andern aber sich entschuldigen lassen. Nach allseitiger Bcrathung werden nun

^'>ch, Lucern, Uri und Glarus beauftragt, Gesandte nach Lnggarns zu schiken, welche die Sache untersuchen

die Schuldigen an Leib und Leben strafen solle». Absch. 342. k. — 172. (1597). Ans die an den Land-

und den Landschreiber gestellte Anfrage, warum der von den Gesandten der XII Orte beschlossene Ruf

gcgc» die Bacciochi nicht publicirt worden sei, verantworten sich dieselben, daß, als sie den Ruf haben Pub-

^ren wollen, Hans und Johann Baptist Bacciochi sich höchlich beklagt haben, wie Unrecht ihnen namentlich

die mayländischen Processe geschehen sei, weßhalb sie dieselben gegen 100 Kronen Bürgschaft aus dem

^ß gelassen haben. Nun werden die Brüder Hans und Hans Baptista Bacciochi sannnt ihren Mithaftcn,

>e die Brüder Peter und Hans Anton Raynaldi und Cäsar Raynaldi durch einen zu Mayland publicirtcn

. "l citirt. Diesem leistet nur Hans Peter Raynaldi Folge, die andern lassen sich entschuldigen, daß sie aus

Mrgniß für jhr „wht nach Lnggarns kommen können. Am folgenden Montag jedoch stellt sich Hans

"cciochj. Nun klagt Raynaldi gegen diesen ans Leib und Leben und stellt zwei Kundschaften in den Personen

^ Cäsar Bacciochi und des Cäsar Piota. Da aber Hans Bacciochi ans alle Anklagen standhaft längnet,

cden Kläger und Zeugen in Verwahrung gesezt. Während der Untersuchung stellt der Gnbernator von

Ehland das Begehren, man möchte ihm den Bacciochi sammt andern Gefangenen gegen einen Revers aus-

Cr», was nach eingeholter Instruction von der Mehrheit bewilligt wird. Die fünf Orte, welche dazu nicht

'uneu, richten an den Gnbernator das Gesuch, er möchte dafür sorgen, „das diser Batschiogg durch Iren

^ "ptinan der Grechtigkeit von Lnggarns hinweg genommen werde". Nach Erlaß dieses Schreibens langt ans

^ > nue Zuschrift ein, worin mit allem Ernst von Vacciochis Auslieferung nach Mayland abgemahnt wird.

^' Gesandte von Uri erläßt von sich ans ein anderes Schreiben an den Gnbernator mit der Erklärung, daß
/ ^ Auslieferung nicht gestatten könne. Während nun der Gnbernator auf das erstcre Schreiben seinen See-

iüls Gardesoldaten schilt, um den Gefangenen abzuholen, gelingt es diesem, ab der Kette und

dxg Gefängniß zu entfliehen. Ein näherer Untersuch über den Vorfall stellt heraus, daß Bacciochi durch
Landschreibers Lnssi Hans entkommen sein müsse, indem kein anderer Weg aus dem Schloß möglich

^ und daß der Landschreiber während des Vorfalls einige Luggarner bei sich gehabt habe, welche vor-
Zu Brissago bei Bacciochi gewesen waren. Da nun Bacciochi durch seine Flucht die Klagen gegen ihn auf

w und Mord bestätigt hat, werden die Gebrüder Bacciochi und Mithaften durch einen offenen Ruf als

wird ' Diebe verrufen, wovon dem Gnbernator Mittheilnng gemacht wird; Hans Peter Raynaldi

ihr ^crirt, weil keine Schuld ans ihn gebracht werden tonnte; und weil die Raynaldi durch die Bacciochi

^^^lögeu verloren haben und ihre Häuser und Güter beschädigt und Knechte und Mägde umgebracht

le»t ^ ^ Landvogt Hülfe gefunden haben, wird jenem erlaubt, zu seinem Schuz Kriegs-

»»/ ^ten; dagegen soll er seine Kosten an sich selbst tragen, dem Landvogt 25 Kronen für daS Holz
^e Gcfangenschaftskosten bezahlen und für das Verhalten seiner gedungenen Kriegslente einstehen. Uri
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stimmt nicht dazu. Auch Haus Antow und Cäsar Raynaldi werden von der Anklage des Hans Bacciochi, deß

sie die fünf Proccssc in Mayland auf fälschliche Vorgaben wider ihn angeregt haben, freigesprochen. CäicN'

Bacciochi wird um 50 Kronen bestraft, weil er läugnete, ein Gebot vom Landvogt erhalten zu haben, fern"'

weil er verbotene Waffen getragen und die Tochter des Consnls Pctrachini geschlagen hat. Cäsar Piota

freigesprochen, jedoch muß er seine lange Haft an sich tragen, weil er in seiner Kundschaft geschwankt u»d

verbotene Wehre» getragen hat, auch soll er sich hinfür anderwärts mit seiner Hände Arbeit ernähren. Absch'

844. a. — 173. (1597). Die Angelegenheit in Betreff Deknng der in diesem Handel erlaufenen Kosten bleibt

einstweilen unerlediget, da die Landschaft sich weigert, dieselben zu übernehmen, und der Bacciochi Hab >»ü

Gut dazu nicht ausreichen wird. Ik>i<1. k. — 174. (1598). Diese Cvnferenz ist ausschließlich des Strcithandel-

wegen zwischen beiden Geschlechtern Raynaldi und Bacciochi ausgeschrieben worden, besonders weil die »b

dem lezten Tag zu Baden dieser Sache wegen »ach Lnggarns abgefertigten Gesandten seither in großen Koste"

und ohne etwas auszurichten daselbst verharren und, was noch böser und unerhört ist, mit etwas Practike"

des Gesandten von Zürich Sohn, den Zicgler, in einige Orte geschikt und zu Verkleinerung gemeiner 5?^

und zu Abbruch unserer Reputation und Schmälerung unserer Freiheiten der Mehrheit Stimmen dafür a»s'

gebracht haben, daß man den Hans Bacciochi, einen eidgenössischen Unterthan, einem ausländischen Richly

nämlich dem Gnbernator zu Mayland, ausliefern solle, der also „vf den sleischbanck sollte verkauft werde» '

Deßhalb hat man nun instructionsgemäß ein Schreiben an Zürich erlassen mit dem Begehren, befördert

einen XII örtischen Tag auszuschreiben; ferner werden die Landammänncr Rcding und Waser nach LM"'"

abgeordnet, um es zu bitten, in diesem Handel von den vier Orten sich nicht zu söndern; endlich wird a"

die Gesandten in Lnggarns geschrieben, wie sie sich bis zu fernerm Bescheid Verhalten sollen. Absch. 316. ""

175. (1598). Auf geschehene Neclamativn gegen das Urtheil, welches die Gesandten auf der lezten en»^

birgischen Jahrrechnungstagsaznng gegen Hans Bacciochi erlassen und welches später von den sechs eidge»">

fischen Gesandten bestätigt worden, wird erkannt, die Gesandten haben daran wohlgethan, den Bacciochi c»

genügende Kundschaften hin als Mörder zu verbannen. Uri bemerkt, die Raynaldi haben große

geboten, wenn Bacciochi hingerichtet würde, und begehrt Abhörnng der vom Landvogt aufgenommenen K>>"^
schaften. Ans diesen ergibt sich wirklich, daß die Raynaldi den Gesandten von Lucern, Schwyz und G>a"

200 Kronen geschenkt haben. Diese aber rechtfertigen sich darüber genügend, daher ihnen auch die gena»

Verehrung an ihre Mühe und .Kosten zugesprochen wird. In Betreff der Frage, wer dem Bacciochi zu

Entweichnng behülflich gewesen, wird zuerst der Nnterwcibcl Steinbock, dann am 15. April der GroM" ^

von Lnggarns verhört, endlich Landeshauptmann Lussi. Aus diesen Verhören ergibt sich, daß der

Josef Rusca von Bellenz die Schuld trage. Demnach werden Uri, Schwyz und Nidwalden angewiesen,

Bacciochi sowohl als den Rusca auf Betreten festzunehmen und Andern zum Exempel nach Verdienen^
bestrafen. Nach Erdauerung aller Proceßacten über diesen Handel wird das auf der ennetbirgischen Iah"

nnng erlassene Urtheil über Bacciochi und Mithaften in allen Theilen bestätigt; demnach bleibt Bacciochi ^ ^ .

länglich verbannt und sein Gut confiscirt; wird er auf eidgenössischem Gebiet betreten, so soll er ^
werden. Dieses Urtheil wird den Landvögten und Amtleuten zum Verhalt mitgetheilt. Damit aber

und Ruhe auch für die Zukunft gesichert bleiben, wird verfügt: 1) Johann Peter Raynaldi,

genannt, sammt seinem Bruder und Anhang sollen binnen zehn Tagen das eidgenössische Gebiet räumen, >

Strafe der Verbannung, wenn sie sich dagegen verfehlen, und mit der Znsichernng künftiger Begnadig»»!!
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Mein Verhalten. 2) Das viele fremde Volk, das sich in der Landschaft Lnggarus herumtreibt, soll aus dem

^nd verwiesen werden. 3) Das Halten von Waffen in den Hänsern zum persönlichen Schnz ist erlaubt, das

°l(ene oder heimliche Tragen derselben aber verboten. 4) Bei strenger Strafe darf kein Fremder Waffen tragen.

Die zu Lnggarus und in den andern ennctbirgischen Vogteien erlassenen Mandate gegen die Banditen sollen

wieder erneuert und pnblicirt werden. 6) Weder die Gesandten noch die Landvögte dürfen Banditen oder

^dere Personen libcriren, sondern die Petenten haben früher» Beschlüssen gemäß ihre Gesuche von Ort zu

anzubringen. 7) Zur Dekung der durch diesen Handel erwachsenen Kosten sollen die Raynaldi 1000

^'vncn als Buße, die Landschaft Brissago 200 Kronen bezahlen und der Fiscal zu Lnggarus soll 1000 Kronen

dem confiscirten Vermögen des Hans Bacciochi und 000 Kronen von Statthalter Brvcco einziehen;

^ M aber diese Summen nicht hinreichen und die Landschaft Lnggarus noch eine Steuer anlegen müssen,

^ soll diese nicht ans die Personen, sondern auf die Güter gelegt werden. 8) Die Amtleute sollen Hab und

a aller Banditen inventarisiren und schäzen und zu der Kammer Händen einziehen. Absch. 348. in. —

^ (1598). Landammann Gisler macht Anzug, daß der gewesene Landvogt, Johannes Pfyffer von Lucern,
" Banditen Cäsar Bacciochi liberirt habe. Der Angeschuldigte stüzt sich in seiner Verantwortung darauf,

ll Landschreiber Lussi diese Liberation begehrt habe vermöge der Sazung, daß ein Bandit, welcher einen

"»der» Banditen umgebracht habe, liberirt werden müsse, n. A. m. Es wird erkannt, Pfyffer habe sich genügend

»twortet, die in diesem Handel vorgekommenen gegenseitigen Beleidigungen seien aufgehoben, Lussi soll bei

Mr Jahrrechnnng die erwähnte Sazung vorlegen, gegen den Gerichtsschreiber Olivier Bacciochi, der sich

' seinen Ausfertigungen Fälschungen erlaubt hat, soll eine Untersuchung eingeleitet werden, allfälligc Anstände

' 'schen alt-Landvogt Pfyffer und Landschreiber Lussi sollen ans nächster Tagsaznng zu Baden gütlich oder

^ erörtert werden. — Ein Nechtsbot der Obrigkeit von Uri gegen die Eidgenossen, weil diese in Sachen

Bacciochischen Protestes den Raynaldi nicht auch zum Rechten haben citiren lassen, wird nä rvt'ervnäum

"ommen. UM. c>. — 177. (1598). Weil am Langcnsee herum die Verfolgungen, Bcraubnngcn n. dgl.

' er dem Rynaldischen und Batschiogkischen Namen" nicht nur nicht aufgehört haben, sondern vielmehr noch
Zuiieh,, icn.

so sollen sich die Gesandten auf der ennetbirgischen Jahrrechnung, sobald sie nach Bellenz kommen,

werden ^ ,

n/eunigst „ach Baden berichten. Absch. 353.1. - 178. (1598). Da vielfältige Klagen eingehen, daß von den°cnm "

schlc ' Sachverhalt genau erkundigen und mit Beistand der Unterthancn für Abhülfe sorgen oder dann

alle^^ ""d Bacciochi Raub, Mord und Brennen wieder täglich verübt werden, so wird für nöthig gefunden,
' Mögliche,, Fleiß und Ernst anzuwenden, damit, die Landschaft von fernerm Schaden bewahrt werde,

sis man vorerst die Amtlente, Näthc, Procuratoren, Cvnsuln und Gemeinden der ganzen Landschaft

^ dem Landvogt ans sein Begehren gegen die Raynaldi und Bacciochi hülfrciche Hand zu bieten,

derselben Aufenthalt oder Schnz zu gewähren, sondern bei deren Erscheinen rechtzeitige Anzeige zn

»Üt ' gewaffncter Hand verfolgen nnd vertreiben kann, keiner Partei anzuhangen, weder

Werken, sondern als gehorsame Unterthanen nach Kräften zn deren Verfolgung mitzu-

z» s" Bleitcr wird der Landschaft anbefohlen, ohne Verzug einige bewehrte Schiffe auszurüsten und bereit

^ sicherer den Paß ans dem See verlegen zu können. Da die Gesandten jedoch im

^ ^ Landschaft diesem Mandat genügend nachkommen werde, so wird in den Abschied

M»en, dw Obrigkeiten entscheiden zu lassen, ob man vielleicht 40 bis 50 wohlgcrüstcte Männer auf

Landschaft nnd zu ihrem Schnzc hieher verlegen wolle. Endlich wird an den Gubernator von

X
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Moyland geschrieben, wie vom dortseitigen Gebiet aus den lnggarnischcn Kaufleuten großer Schaden zugefügt

werde, wie kürzlich die Raynaldi mit Hülfe mayländischer Kriegslente Brissago fast gänzlich, mit Ausnahm

ihrer eigenen Häuser, verbrannt haben und daß gegenwärtig die Bacciochi nicht mehr in der Landschaft Luggar>^

seien, sondern dem Vernehmen nach zu Bellenz sich aufhalten. Absch. 357. b. — 17i). (1598). Gemäß Absch'^

zu Baden zur Verantwortung gezogen, verantwortet sich Olivero Bacciochi also: Er habe das Malefizschreiber-

amt seit lange mit allen Treuen verschen; weil das Amt dem Landschreiber zngehöre, sei er nur Substitut

und es werde sich nicht ergeben, daß er Processe falsch ausgefertigt habe, er werde aber Jedem, der so etwas

behaupte, Rede und Antwort geben; weil er übrigens wegen seiner treuen Dienste seines Leibs und Lebens

nicht sicher sei, sei er genöthigt, das Amt aufzugeben. Obschon man ihn nicht strafbar findet, wird der Handel

doch in den Abschied genommen. Ibicl. c. - 180. (1598). Der abtretende Landvogt Müller hatte die Continus

Cngnasco um 200 Kronen und den Consnl um 50 Kronen gestraft, weil sie Banditen, insbesondere d>e

Bacciochi in ihrer Commune gelitten und sie dem Landvogt nicht verzeigt haben. Nun verantworten sie ^

daß sie stets Alles dem Landvogt oder den Amtleuten gemeldet und dem Gerichtsschreiber iin Februar,

und Juli bezügliche Ratificationen gemacht haben. Da man sie aber weder strafbar findet noch freisprecht

kann, so wird der Handel bis auf Weiteres in den Abschied genommen. Ibid. cl.— 181. (1598). Die betres

senden Amtleute, welche die confiscirten Güter der Naynaldi und Bacciochi hätten einziehen sollen, UM ^

Reisekosten der Gesandten von Zürich, Lucern, llri und Untcrwalden und noch andere Ansprachen daraus

berichtigen, werden zur Verantwortung gezogen, warum sie dem Befehl nicht nachgekommen seien. Sie ver

antworten sich, daß ihnen das nicht möglich gewesen, indem die Naynaldi Brissago und die Bacciochi ande^

Gränzen unsicher gemacht und besezt gehalten haben, so daß Niemand wagte, ihr Hab und Gut anzngreist"'

sobald es aber in der Landschaft wieder ruhig und sicher geworden, werden sie den Befehl gern ausznfüh^
suchen. Nun wird dem Landvogt und den Amtleuten befohlen, das der Kammer verfallene Hab und Gut

genannten Banditen zu inventiren und der Commune Brissago um zwei Drittel der Schazungssnmme zu nd^

geben, damit daraus Jeder nach Verhältnis) seiner Ansprachen bezahlt werde. Schließlich wird erkannt, ^

die Landschaft Jedem, der einen Banditen umbringt, eine Belohnung von 50 Kronen verabreichen soll. Idiä>
— 182. (1598). Landvogt Müller entschuldigt sich, daß er wegen des Bacciochischcn Handels keine Rechw"^

habe stellen können, daß übrigens die Ausgaben die Einnahmen weit übersteigen. Es wird ihm nun bcfoh^ '

über diesen Handel eine besondere Rechnung aufzustellen; die ordentlichen Kammerkosten soll er ans den

berichtigen also, daß die Kammer dieses Jahr von den Bußen weder Nuzen noch Schaden habe.

wird dem neuen Landvogt aufgetragen, den Bußenrodcl des abtretenden Landvogts genau zu untersuchen

allfällig zu niödrig bestrafte Frevel höher zu bestrafen, damit die Kammer nicht stets mehr Kosten als

kommen habe. Ibicl. Z. — 183. (1598). Die Landschaft bringt in Erinnerung, wie sie den Gesandten ^

Kronen habe Vorstreken müssen, deren sie zwar jezt benöthigt wäre, aber in Anbetracht der Umstände

damit gedulden wolle; sie bittet, dieses in den Abschied zu nehmen, damit ihre Ansprache nicht in Bergen

heit komme. Entsprochen. Ibicl. k. — 181. (1598). Der Gesandte von Lucern macht Anzug, die

habe einen Gefangenen von Mayland, der mit verbotenen Waffen und Naynaldischen Banditen nach

gekommen sei, liberirt, obschon derselbe seiner Ansicht nach ganz etwas Anderes verdient hätte; er nehme ^

diese Erklärung zu seiner Entschuldigung in den Abschied. Ibicl. i. — 185. (1598). Auf den Bericht,

Naynaldischen nnd Bacciochischcn Banditen noch immer zu Bellenz und Luggarns sich aufhalten, wird
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^auftragt, im Name» der übrigen Orte unverzüglich an die ennetbirgischen Gesandten vder Landvögte zn

^reiben, damit dieses gottlose Gesindel endlich ausgerottet werde. Absch. 358. m. — 186. (1598). Zürich

öffnet, es habe gegenwärtigen Tag auszuschreiben für nöthig gefunden, weil die Banditen Naynaldi und

Bacciochi wieder ihr Unwesen treiben und daher zu Rettung der Ehre des eidgenössischen Namens strenge

Maßregeln ergriffen werden müssen; es fordere nun den Gesandten von Uri auf, nähern Bericht zn erstatten,

erwidert, was es von der Sache wisse, habe es bereits mitgetheilt; wenn man allenfalls gegen Uri,

imd Unterwalden Mißtrauen hege, weil ihr Amtmann zu Bellenz den Bacciochi Geleit gegeben habe,

^ thue man ihnen Unrecht, indem sie auf die Kunde davon sofort dem Amtmann befohlen haben, jene fort-

iuweisen, auch ihn später deßwegen bestrafen werden, und indem sie zn Anfrechthaltnng der Ordnung sogar

kuppen dorthin geschikt haben. Nach Anhörung der Anwälte derer von Lnggarns wird beschlossen, Gesandte

Herzog von Mayland abzuordnen, um sich mit ihm über eine gemeinsame Jagd zur Ausrottung der

anditen zn verständigen. Als Gesandte werden bezeichnet Hans Heinrich Holzhalb von Zürich und Land¬

smann Neding von Schwyz. Absch. 364. n. — 187. (1598). Das Gesuch des Landanunann Wirz, den

^vßwUbel zu Lnggarns für die Kosten von 204 Kronen zn entschädigen, welche er für Bewachung der

Mciochj und Naynaldi ausgegeben hat, wird in den Abschied genommen. Ibiä. I. — 188. (1598). Alt-Land-

Balthasar Müller läßt vorbringen, er habe gemäß Abschied von Baden die von Ascona, weil sie dem

' MMaldi Vorschub geleistet, um 000 Kronen gebüßt, dieses Urtheil sei dann aber durch die Gesandten ans

Jahrrechnung zu Lnggarns wieder aufgehoben worden, wozu sie nach seiner Ansicht das Recht nicht

^Mbt haben, auch haben sie das Strafnrtheil über die von Cngnasco in den Abschied genommen. Hans

'VNlrich Hvlzhalb gibt nun Aufschluß, warum denen von Ascona die Strafe erlassen worden sei. Iditt. m. —

9- (1598). Bericht der in Sachen der Banditen und insbesondere der Bacciochi und Naynaldi nach May-

' Abgeordneten über ihre Verrichtungen und über die von ihnen angeordneten Maßregeln. (S. Absch.

^ ^ (16W)- Die Consnln und Männer von Brissago werden bei Eidespflicht angefragt,
dm Commune Willens sei, die dem Landanunann Andreas Lussi von Unterwalden schuldigen 3000 Kronen

^zahlen und ob die confiscirten Güter der Naynaldi und Bacciochi hiefür ausreichen. Sie versichern,

sie den Lnssi gemäß Verschreibnng bezahlen werden, daß aber die confiscirten Güter, wenn man ihnen

" dritten Theil derselben nachlasse, zur Bezahlung genannter Schulden nicht genügen. Das wird nä rvko

Mninilt genominen. Und da Zürich seine Ansprache an diese Güter ebenfalls vorlegt, wird es in den Ab-

genominen, damit jedes Ort seine Ansprache und Meinung beförderlichst Zürich eingebe. Auch die An-

^eche alt-Landvogt Balthasar Müller an die „banditischen" Güter wird in den Abschied gesezt. Absch.
-- 191. (1599). Da die Banditen Naynaldi und Bacciochi in der Landschaft Misox sich aufhalten

. so wird an die von Misox freundlich geschrieben, sie möchten diese gefährlichen Banditen fortschaffen.

-- 192. (1599). In Folge der Berichte über neue Greuclthaten der Naynaldi und Bacciochi auf

" Langensee werden die Gesandten angewiesen, auf nächste Tagsazung zn Baden nicht nur über diesen

. ' sondern auch über das Tragen von Waffen Instructionen mitzubringen; inzwischen werden Weisungen

damit die Verbrecher auf Betreten gefangen genommen werden. Absch. 389. g. — 193. (1000).

^ wird erinnert, dem Landamniann Beroldinger von Uri die Kosten für den Bacciochischen Handel und

Lcmdvogt Mittler von Unterwalden seine Ansprache beförderlich zu bezahlen. Absch. 398. Ii. — 194.

si Jedes Ort soll die Rechnung über seine Unkosten in Sachen der Banditen nach Uri schiken, damit
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dieses die Anlage besorgen kann; will ein Ort für seine Auslagen nichts fordern, so soll es davon ebenfa^

an Uri Kenntnis) geben. Absch. 405. ö. — 195. (1600). Zunftmeister Holzhalb und Landammann von Ber^

dingen berichten, daß sie neben andern Abgeordneten über die Kosten in Betreff des Banditenhandels ^

Rechnung aufgestellt haben; auf jedes Ort betreffe es 21H Kronen u. s. w. *) Wird all instrnenduw

nominen. Absch. 410. ü. — 196. (1601). Landvogt Müller begehrt Bezahlung einer von dem Bauditenproceß

herrührenden Ansprache. Da nun aber die Güter der Banditen verkauft worden sind, wird sein Begehren u'

den Abschied genommen. Absch. 434. A. — 197. (1602). Dem alt-Laudvogt Müller soll seine ausstehe»^

Ansprache „banditischen Costens" ans der Kammer bezahlt werden, wenn von der Landschaft nichts erhält^

ist. Der solothurnische Gesandte, darüber nicht instrnirt, nimmt es zu seiner Rechtfertigung in den Absch>^'

Absch. 471. K. — 198. (1603). Auf eine Zuschrift der auf der Jahrrechnnng zu Baden versammelten ^

sandten wird in Betreff der übrig gebliebenen Bacciochischen Güter Nachfrage gehalten und das Resultat u>

den Abschied genommen. Absch. 505. b. — 199. (1605). Da das vom Landvogt zu Händen der Kain»^

confiscirte Vermögen des Cäsar Naynaldi von Brissago, der an jenem langwierigen Vanditenhandcl ha»p^

sächlich schuldig gewesen ist, nicht eingebracht werden kann, so wird dieses nä iiwkruönäum genoiwR"'

Absch. 569. e.

b. Civiljustiz.
l. Im AUlicmcilic».

Art. 260. (1590). Dem Landvogt wird die Weisung ertheilt, nicht zu dulden, daß Arreste auf Angehört

der III Bünde gelegt werden, da gemäß der Bünde Jeder an seinem Wohnort belangt werden soll. (S. Abs^'

149. b.). — 261. (1604). Um die Verschleppung der Rechtsgeschäfte, durch die die Parteien oft UNI

und Gut gebracht werden, zu verhüten, wird verfügt, wenn eine Sache den Nechtsprechern übergeben ist,

sie bei 100 Kronen Buße innert Monatsfrist den Spruch erlassen; geschähe es nicht, so soll der Landvogt "

Urthcil geben. Absch. 534. a. — 262. (1606). Es ist 4zer schädliche Mißbrauch eingerissen, daß häufig

teien, welche sich über ein Urtheil der Gesandten beschweren wollen, ungeachtet der darauf gesezten Buße

100 Kronen und ohne Wissen des Landvogts und ohne Kenntnißgabe an die Gegenpartei an die Orte p

wenden und einseitigen Bericht über den Handel geben, wodurch nicht nur große Kosten verursacht werdet

sondern auch oft das Unrecht die Oberhand gewinnt. Daher soll jeder Gesandte seiner Obrigkeit darü^

berichten, damit das abgeschafft werde. Zu diesem Behuf wird vorgeschlagen, daß jede Partei, welche p

über ein Urtheil der Gesandten beschweren möchte, auf ihre Kosten einen dieser Gesandten mit sich nehu>

soll, damit derselbe die nöthige Erläuterung geben könne. Absch. 596. n. — 269. (1606). Obwohl wiedc^

beschlossen worden ist, daß Streitigkeiten zwischen Verwandten an Schiedrichter übergeben werden sollen,

*) Dem Schasshauser Exemplar liegt der Beschluß vom 16. October 1599 Uber die Rcpartition der Banditcnlostcn bei, „
einer specificirtenRechnung vom 6. Mai 1600. Gemäß derselben betrugen die Auslagen der XII Orte slir Missionen, „Kriegs ^
u. A. m. 5485 Kronen. Diese sollen getilgt werden von der Gemeinde Brissago, theilweije als Buße, mit 1200 Kronen;
Landschaft Luggarus, „dicwil alle vrsach daselbst vssgclossen", mit 1000 Kronen; von der Landschaft Lauts „von Nachpurschastt ^
mit 750 Kronen; von der Landschaft Mainthal ebenso mit 200 Kronen; aus der Banditen Strafen und Gütern mit 000 Kr ^
durch den Nachlaß von 75 Kronen von jedem der XII Orte, macht 900 Kronen; ans den Übrigen Gefällen von Lauis und ^ugb ^
soll der Gesandte von Ziirich den Rest von 535 Kronen dcken. Auch Uber die von Landammann A. Lussi versprochenen l00ö i ^
wird verfiigt. Daneben wird spccificirt angegeben,wohin jeder dieser Beiträge abgetragen werden soll. Endlich ist beigem»
Beschlussesentwurfvom 17. Mai.
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!ü>det »lau doch, daß hierüber etwas Zwekmäßigeres verfügt werden müsse, indem nicht selten solche Geschäfte

""5 die lange Bank gezogen werde». Daher wird der Gegenstand neuerdings ml inslrnmulnm genommen.

Idiü. h. _ 204. slt',07). Da ungebührliche Wncherzinse, bis 12 vom Hundert, in Übung gekommen sind,

wodurch die armen Unterthanen häufig um Hab und Gut kommen, wie gerade jezt ein Streithandcl zwischen

^hhrian Gindice von Jrnis und Baptista Bianchetto vorliegt, wird gefunden, daß Recht und Billigkeit erfor-

dieselben abzuschaffen, daher man die Sache in den Abschied nimmt, damit jedes Ort seinen Entschluß

^übcr beförderlich dem Landvogt zum Verhalt zuschike. Absch. 028. c.. — 205. (1007). Dem Landvogt wird

"^getragen, jene, welche die Unterthanen mit zu großen Wucherzinscn bcdrüken, gemäß der alten Saznngen

''"d Abschiede zu bestrafen. Absch. 040. o. — 200. (1008). Der „jüdische" Wucher wird gemäß Instruction

^ Verlust des Hanptgnts verboten. Absch. 002. I. — 207. (1009). Da man in Erfahrung gebracht hat,

I! die Parteien oft in nnvcrhältnißmäßig große Unkosten gcrathen, weil die Sprecher sie Jahre lang Hill¬

en, wird beantragt, diese sollen verpflichtet sein, ihre Sprüche binnen einer Frist von zwei Monaten den

^Aeien zu eröffnen, ansonst der Landvogt Gewalt hätte, in der Sache zu sprechen; wenn der Landvogt oder
. ^ Gesandten in einer Sache gcurtheilt haben, sollen fortan die Sprecher kein Recht mehr haben, darin zu

^chen ^ jndiciren. Dieser Vorschlag wird in den Abschied genommen. Absch. 099. b. — 208. (1012).

füglich der Appellationen erachten Uri, Schwhz und Nidwalden für nöthig, daß den aufgestellten Ordnungen

^hgelebt werde, gemäß welchen die Parteien, wenn sie sich gegen ein Urthcil des Landvogts zu beschweren

k", zuerst an die Gesandte», dann nach Baden und zulezt an die regierenden Orte appclliren sollen.

Ml- 790. «,

2. TpecialfäUe.

, ^bt. 209. (1587). In Betreff des Auffalls der Berlassenschaft des I)r. Johann Peter Mnralt wird auf

gereichte Klage des Hauptmanns Jakob Tanncr von Uri gesprochen, Johann Alois Mnralt, Bürger zu
der vermöge seiner Abstammung die erste Ansprache hat, soll nach Landesbranch von benannter Erbschaft

allen Andern sich bezahlt machen; für die Summe von 195 Kronen, welche Tauner dem Muralt bereits

/abfvlcst hat, mag Tanner sich gleichfalls au die Erbschaft halten; das Urthcil des Landvogts soll demnach

Östlich z» Gräften erkennt sein. Absch. 22. i. 210. (1587). Was Schreiber Käs von Uri im Rainen des

^"^^'aibers aus dem Mainthal in Betreff dessen Ansprache an des 11r. Mnralt sei. Gut zu Luggarus vor

^ Gesandten der V katholischen Orte vorgebracht hat, wird ml iiwtruoiuinm in den Abschied genommen.211. (1588). Hauptmann Zweher von Uri bittet um Verwendung beim Landvvgt, daß ihm

Alt ^ ans den in Hände» habenden Unterpfändern für eine Schuldfordcrnng zu Lnggarns sich be-
»lachen z» dürfen. Es wird ihm entsprochen und der Landvogt beauftragt, einen Bericht über den

. ^l.'rhao einzusenden. Absch. 40. I>. — 212. (1588). Hans Ludwig Mnralt, Burger von Bern, eröffnete

Banner von Uri, und meldet, wie er vom Laudvogt zu Luggarus, Peter Hagclstein von Bern, ei»
^^"sprüche auf ein ihm zu Luggarus zugefallenes Erbe und seine dahcrigen Anstände mit Hauptmann

s^.. Urtheil erlangt, wie dagegen Tanncr ans lcztcr Jahrrechnnngein anderes, dem erster» wider-
Urthcil ausgewirkt habe. Wird in den Abschied geuoinmc». Absch. 78. b. — 213. (1591). Fran¬

stet' ' ^'^Ullse, Podesta der Niviera di Gambarogno, ersucht im Auftrag der Gemeinde Vira um Be-
des Spruches, welchen im Jahr 1575 Laichammann Apro in einem Streit zwischen den Gemeinden

"»d Lnggarns in Betreff einiger Güter und Allmenden erlassen habe und der von beiden Parteien an-
201
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genommen worden sei. Entsprochen. Absch. 108. rv. — 214. (1593). Dem Gubernator von Moyland (Johcn"'

de Velasco) wird von den V katholischen Orten auf seine Zuschrift an die XII Orte in Betreff des Rechts

Handels init Franz Pellini, genannt Milanese, von Magadino geantwortet und dein Landvogt das NötW

darüber geschrieben. Absch. 240. d. — 215. (1590). Riiksprache mit dem spanischen Ambassador wege» ^

Forderung des Franz Pellini von Magadino an Franz Morigia und Mithaften in Moyland für geliefert^

Korn :c. (S. Absch. 295. e..). — 216. (1597). Im Handel zwischen der Commune Lnggarns und vr. Fallo >v>u

gefunden, daß Fallo wider alle Sazungen und ohne Erlaubnis; des Landvogts und ohne die Gegenpartei c>>>^

zu haben in die Orte gefahren und daher in die Buße von 50 Kronen verfallen sei. Der Handel selbst

wird in den Abschied genommen, um dessen Bestrafung den Obrigkeiten anheimzustellen. In: Übrigen werd^

der Commnnität alle ihre Freiheiten und Gerechtigkeiten bestätigt, auch wird der Landschaft überlassen,

Fallo nächstes Jahr wieder anzustellen oder zu entlassen, weil man es für besser findet, einen einzelnen

zu erzürnen, als die ganze Landschaft, die ihm so abhold ist. Absch. 335. b. — 217. (1598). Die Gesandten a»f^

ennetbirgischen Jahrrechnnngen sollen den l)r. Cäsar Fallo in seinem Begehren „siner belvnnng halb" abweist

Absch. 348. n. — 218. (1601). vi. Fallo von Lnggarns fordert von Einigen in der Commune Sollns

jährlich 10 Brenten Wein oder 12 Kronen an Geld. Nach Anhörung beider Parteien werden die von ^

duno von dieser Anforderung freigesprochen. Absch. 434. n. — 219. (1001). Der Streit zwischen denen ^

Livinen und denen von Lnggarns über Zoll- und Arrestsachen wird dahin entschieden, daß leztere Nienia»^

ans dem Thal Livinen etwas um gichtige Schulden verarrestiren dürfen, außer was sie ans ihrem Gebiet betreib '

und zwar immer nur um den Betrag der Ansprache sammt dem dritten Pfenning, daß dagegen für a»d^

wärts contrahirte Schulden der Schuldner da gesucht werden müsse, wo er wohnt, daß endlich die von L>>n

vom Zoll zu Lnggarns liberirt sein solle». Ibid. in. — 220. (1002). Zu Brissago waltet ein Streit ü ^

Entschädigung für einen Brandschaden, indem eine Partei ineint, es sei gemäß der Statuten der Vater

pflichtet, für den Sohn zu bezahlen. Wird ad iimtruendum genommen. Absch. 470. b. — 221- ^ .

Statthalter Franz Dvnada läßt vorbringen, Anton Maynolo von Lnggarns wolle dem durch den La» ^
erlassenen und von den eidgenössischen Gesandten auf der Jahrrechnung zu Lnggarns bestätigten Urtheil

nachkommen und schüze neue unbegründete Nechtsame» vor, wcßhalb Landvogt Nubli die Parteien hieher

Baden gewiesen habe. Er läßt ferner melden, daß ein Streit walte zwischen der Bürgerschaft zu Lugg^
und der Commune Vira in Betreff des Weinmaßlohns, und wünscht Weisung, ob diese beiden Anstände '

der Jahrrechnung zu Baden oder zu Lnggarns sollen erörtert werden. Wird in den Abschied geno>»

Absch. 544. i. — 222. (1005). Carlo Mercatins (Marcazzi), Fiscal zu Lnggarns, »nd Balthasar Franzo»', ^
metsch im Mainthal, berichten als Anwälte der Burger zu Lnggarns, daß die Anwälte der Commune Vira

Orten Beschlüsse wider die Bürgerschaft ausgewirkt und dann niehrmaliger Citation nicht Folge geleistet ha

und bitten, man möchte ihre Briefe und Gewahrsamen verhören, welche darthnn, daß das streitige

den Bürgern, nicht aber denen von Vira zugehöre. Da aber Landvogt Stulz im Namen der Commune

Aufschub verlangt, wird der Handel bis zu nächster Tagsazung verschoben; wenn dann die von Vira

citirt sind und ohne genügende Gründe wieder nicht erscheinen, sollen die bisher erlaufenen Kosten nicht ^
gessen werden. Absch. 507. ck. — 229. (1005). Der Nechtshaudel des Statthalters Franz Donada gc'ö^

tonio Maynolo wird auf künftige Jahrrechnnng gewiesen. Absch. 577. i. — 224. (1007). Dem Kanzler

cesco Orelli zu Lnggarns wird eine Verwendung an den Commissär ertheilt, damit er die Anwälte dec
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''wnität bis Anstrag des Nechtshandels mit I)r. Fall» des Arrests entlasse. Absch. 641. v. — 225. (1608).

den schon seit einigen Jahren waltenden Streithandel zwischen den Barazzi sind schon zwei Urtheile von

Landvögten erlassen nnd leztes Jahr von den Gesandten bestätigt worden. Nun begehren die Barazzi,

" Mochte diese Urtheile nnd Erkanntnisse vor die Syndici der Landschaft weisen, um zu untersuchen, ob sie

sei ""d den Statuten gemäß seien, was kraft ihrer Sazungcn bisher immer gebräuchlich gewesen
Nach Einsichtnahme der Urtheile aber werden diese sowie die Erkanntniß der leztjährigen Gesandten

^ficirt und die Barazzi abgewiesen. Über die Frage, in wie weit die Syndici das Recht haben, der Ge-

e» und Landvögte Urtheile zu taxircn, soll jeder Gesandte an seine Obern berichten, damit diese binnen

Monaten ihren Entscheid an Zürich gelangen lassen. Absch. 662. b. — 22k. (1608). Statthalter Donada

mit seinem Streithandcl gegen Maynolo nnd Muralto ans die Jahrrechnnng zu Lnggarus gewiesen.

67g. ^ _ 227. (1608). Landammann Lussi beschwert sich über das Urtheil, das auf lezter Jahr-

>uu»g in Betreff eines Hauses der Erben seines sel. Bruders Andreas gefällt worden sei, ohne daß man

Erben und deren Gewahrsamen angehört habe. Wird cul int'ormunäum genommen. Ibick. n. — 228.

gründlicher Erdaucrung der Ncchtsamen in dem langwierigen Rechtshandcl zwischen Baptista

Lnggarus und Cyprian „Tschudi" (Gindice) ans Livincn hat man nicht umhin können, den

oNnwen zeerkhennen". Die Sache wird übrigens in den Abschied genommen, damit nicht jedem

fertigen auf sein Anbringen Glanben geschenkt werde, auch soll hinfür kein Notar einen Wncherzins zu

Ml Gewalt haben, noch weniger darf eine solche Verschreibnng durch die Beamte» bestätiget werden.
69g. g 229. (1609). Bezüglichdes zwischen den Kapuzinern nnd Statthalter Franz Orelli strci-

k" Wassers wird gütlich gesprochen, daß erster» zwei Drittheile, lezterm ein Drittheil dieses Wassers zu

^ku zufließen solle. Das Begehren der Kapuziner, dasselbe soll ihnen von der Landschaft nnd von

den ^ werden, da beim Beginn des Klostcrbaucs dieses Wasser ihnen versprochen worden sei, wird in
genominen. Idicl. v. — 239. (1610). Es wird in den Abschied genommen, daß die Obrigkeiten

Baptista Bianchctto von Luggarns wider Cyprian Gindice von Uri kein Gehör mehr geben

(1 indem Alles ordentlich erdauert nnd er im Unrecht erfunden worden ist. Absch. 722. o. — 231.

gebe, katholischen Orte wollen ihren Gesandten auf nächste ennetbirgische Jahrrechnnng Vollmacht mit-

die m Mischen der Commune Ascona nnd der Landschaft waltenden Span zu erledigen; bis dorthin soll

Fr» ^^""6 eingestellt sein. Absch. 724. 1. - 232. (1610). In dem Anstand zwischen den Kapuzinern nnd
Orelli des Brunnens wegen soll Lncern an den Landschreibcr schreiben. Absch. 746. x. — 233. (1613).

^ " die Barazzi oder ihre Gegenpartei in die Orte kämen, soll man ihnen da nicht Gehör geben, sondern

^»^"ittelbar vor die Gesandten in Lauis weisen. Absch. 831. bl). — 234. (1613). Jeder Gesandte soll

sei»,." berichten, wie unbillig Johann Varazzo von Lnggarns im Namen der Erben des Anton wider

divrd ^ Andrea Barazzo Erben, bisher gehandelt und procedirt hat, nnd wie er dcßhalb verbannt

(lkik> ^ vielen in diesem Handel ergangenen Beschlüssen nachkommt. Absch. 833. e. — 235.

^uier m ^ ^ Begehren des Josef Donada nur um eine ordentliche Erdauerung seiner und

so w' ^"^Aei Rechtsainen handelt, der Hanpthandcl aber vor die ennetbirgischen Gesandten kommen wird,

"d ihn, Citation bewilligt. Absch. 914. s?.
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4. Polizeiliches.
(S. auch Justizsachen).

Art. 230. (1600). Den beiden Landvögtenvon Lanis und Luggarns wird der Befehl erthcilt, llNvtt''

ziiglich ein scharfes Mandat gegen das Vermischen von abgestandenein und neuem Wein zu erlassen und

bare nach Verdienen zu bestrafen. Absch. 416. g. — 237. (1601). Weil der Landvogt dadurch, daß er bc>

einer Mahlzeit an einem Fasttage Fleischspeisen aufgetragen, gegen den Vertrag sich verfehlt hat, so sollen d>c

evangelischen Orte ermahnt werden, ihren Landvögten solches zu verweisen, indem die katholischen Orte ^

nicht leiden werden. Dabei werden deni Landammann Andreas Lussi Verhaltnngsbefehle hinsichtlich anders

Mängel zngeschikt, die zu Lnggarns in Neligionssacheu sein sollen. Absch. 445». e. — 238. (1602). De»'

Landvogt Namsauer wird vorgehalten, daß er leztes Jahr an einem Samstag eine Mahlzeit von Fleisch

geben und den Überrest am nämlichen Tage an die Armen ausgetheilt habe, was wider der VII katholisch^

Orte Ordnung sei. Er verantwortet sich darüber. Absch. 476. a. — 239. (1614). Zu dem Beschlüsse, daß

hinfür Jedermann erlaubt sein solle, gewöhnliche Dolche zu tragen, während Stilete hier wie zu Lauis

boten sein sollen, stimmen die Gesandten von Lncern, Schwhz, llnterwalden und Glarus nicht und nehme» ^

zum Entscheid in den Abschied. Absch. 868. I>.

5. March e».

Art. 240. (1611). Die Erneuerung etlicher Marchsteine zwischen der Landschaft Luggarns und der

schaft Bellen; wird dem Commissär zu Bellen; und dem Landschrciber Stnlz zu Lnggarns aufgetragen. 1

770. <1. — 241. (1611). Zürich soll ersucht werden, dem Landvogt zu Lnggarns den Befehl zu ertheilen, d»

er die Marchsteine zwischen der Landschaft Lnggarns und der Grasschaft Bellen; sezen helfe. Absch. 782. m
242. (1612). Es wird wegen Aufrichtung der Marchsteine zwischen der Landvogtei Lnggarns und der

schaft Bellenz an Zürich und Lncern geschrieben. (S. Bellenz, Art. 347). Absch. 786. I>. — 243. (19^
Schreiben der III Orte an den Commissär zu Bellenz wegen Erneuerung der Märchen zwischen Bellenz »

Lnggarns. (S. Bellenz, Art. 357). Absch. 787. k. — 244. (1612). Weil einige Marchsteine zwischen ^

garns und Bcllenz bereits umgefallen und andere am Umfallen sind, so wird den beiden Landvögten st

denen von Lauis und Mendris befohlen, die Aufrichtung vorzunehmen; auf den Fall, daß sie sich »ichl

einbaren könnten, sollen die Gesandten ans künftige Jahrrechnnng darüber instrnirt werden. Absch. 792. ^

0. Handel und Verkehr.

Art-245. (1606). Da die drei Orte auf die Klage derer von Misox in Betreff des freien Handel ^
Lnggarns bereits an Zürich geantwortet haben, so läßt man es dabei bewenden. Absch. 587. v. — 240. .
Klage der Bündner wegen Verweigerung des Kornkanfs zu Lnggarns gegenüber denen ans dem Mistl'^ ,
(S. Absch. 650. e.). — 247. (1611). Beilegung der Anstände zwischen den Grafschaften Lnggarns n>^
lenz wegen Beeinträchtigung des Commerciums, wegen Erneuerung eines Marchsteins und wegen Verbesst'
der Landstraße oberhalb Magadino. (S. Absch. 772.). — 248. (1612). Verkehrssperrnnggegenüber .
(S. Lanis, Art. 400). Absch. 700. n. — 249. (1612). Im Namen der Stadt und .Herrschaft BelstnZ ^

zu ihrem nothwendigenGebrauch gekaufte Korn unterwegs verarrestirt haben, weßhalb bei ihnen lstoßec
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Langel und Thenrnng entstanden sei. Daranf entgegnet Anrelins Orelli im Namen der Commune Lng-

garus, sie stelle die eingeklagten Artikel zwar nicht in Abrede, glaube aber, daß die von Bcllcnz nicht so stark

^ Zu beschweren Grund haben; den Paß habe sie snspendirt wegen der Cvntagion, das Korn verarrestirt,

Einige von Bcllenz den ordentlichen Weg abgefahren und dadurch den Zoll umgangen haben; da er

Aigens über die Sache nicht genügend instrnirt sei, möchte man dieselbe bis zur künftigen Jahrrechnnng

^schieben. Daranf hat man gefunden, daß die Angelegenheit hauptsächlich von der leidigen Contagion und

die nicht nur an diese», sondern an viele» ander» Orten unzählbare Beschwerden verursacht habe, her-

^ive und daß, wenn man die Parteien weiter weisen würde, große Kosten und nnnachbarlichc Erbitterung

arcms erfolgten. Da jedoch der Paß wieder offen ist und das Geschehene nicht ungeschehen gemacht werden

so wird erkannt, was in diesem Span zwischen denen von Bcllenz und Luggarns sich zugetragen hat,

vergessen sein und keinem Theil weiter in Argem gedacht werden; die zwischen den Landvögtcn und Amt-

vten vorgefallenen ernsthaften Schreiben und Reden sollen ebenfalls von Obrigkcits wegen aufgehoben und

^°Mncmn an seiner Ehre unschädlich sein; zu Verhütung weiter» Unheils und zu Pflanzung guter Nachbar-

^aft werden die Kosten beiderseits wettgeschlagcu, in Zukunft aber soll man sich dergleichen Processirens

Mäßige« und nicht ein Theil einseitig solche Sperrungen vornehmen; dcßgleichen dürfen auch nicht Waaren

Fehler einzelner Personen verarrestirt werden, damit nicht Unschuldige für die Schuldigen büßen müssen.

Schwyz und Unterwaldcn nehmen dieses in ihren Abschied. Absch. 792 l). - 250. (1613). Da die

Länder de» Wein in der Vogtci Lnggarns stark aufkaufen, wodurch der deutsche Wein der III Orte ver

^vt wird, erlassen diese an den Landvogt von Lnggarns die Weisung, bis auf weiter» Bescheid keinen

aus der Landschaft abführen zu lassen. Absch. 838. v. — 251. (1613). Verbot der Wcinausfnhr nach

... ^"d unter Androhung der Confiscation; Mitthcilnng der Gründe dieser Maßregel an den spanisch-matp

Mischen Ambassador. (S. Absch. 839. n.). — 252. (1614). Über das spizige und zum Theil trozige

Reiben Zürichs wegen des tezten Herbst von den V katholische» Orten an den Landvogt erlassenen Befehls

diese».
Einkaufs halber gegenüber Mayland, will man sich auf künftigem Tag zu Baden beschweren und bei

^"laß Zürich sein Vorgehen im Thurgau „mit Glimpf" zu verstehen geben. Absch. 850. 1.

Susi zu Luggarus.

^krt. 253. (1603). Die VII katholischen Orte sollen ihren Gesandten auf nächste Tagsaznng zu Baden

vrtheilen, dem Gesuch des Johauu Auto» Fasoli von Lnggarus um die Bewilligung, am Langensee

^ S»st erbauen zu dürfen, zu entsprechen, da derselbe bei de» Verhandlungen über Wiedereröffnung des

j^^itweges große Dienste geleistet hat. Absch. 514. n. — 254. (1004). Die Orte sollen ihren Entscheid
^ das Gesuch des Johann Anton Fasoli von Lnggarns, Postmeister des Königs von Spanien, um Über-

^k>»u

5» g der Snstvcrwaltnng zu Lnggarns mit Beförderung nach Lncern schiken. Absch. 523. u. — 255. (1008).

». sandten über das Gebirg sollen bezüglich der von Johann Anton Fasoli begehrten Susi zn LuggaruS

^"rt werden. Absch. 652. o.

7. Strafte,! und Braken.

25K. (1590). Anzug, betreffend den Bau einer neuen Straße längs dem See von Maccagno »ach

tz.^d>»o. (S. Absch. 120. 1,.). — 257. (1590). klri regt nochmals sein Prvjcct der Erbanung einer neuen

"ach Magadinv an, waS ml mstruvncknm genommen wird. (S. Absch. 128. in.). — 258. (1596).
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Die Gesandten von Uri, Schwhz und Nidwalden berichten, daß die drei Orte Vorhabens seien, die Straße

am Berg Kenel (Monte Cenere) zu verbessern und sicherer anzulegen; sie bitten nun, man möchte ihnen

diesem nothwendigen Werk den erforderlichen Beistand leisten, weil diese Straße theilweise die Landstraße nach

Luggarns bilde. Es wird beschlossen, den beiden Landschaften Lanis und Bellenz diese Straße zu übergebe»,

also, daß sie dieselbe in ihren Kosten erbauen und erhalten sollen; dafür soll sie in Nuzen und Schaden ihr

Eigenthum sein und es dürfen weder die Landschaft Lnggarns noch Andere sie mit Zöllen oder andern Be¬

schwerden belästigen. (Weiteres s. Bellenz, Art. 00.). Absch. 307. 7.'— 259. (1002). Das Gesuch der Coininn»°

Verzasca um eine Beisteuer an den Bau einer Brüte, wird ml ilwtruonäum genommen. Absch. 470. 0. ^

269. (1003). Es waltet ein Anstand zwischen der Landschaft Lnggarns und der Gemeinde Minusio in Betreff

einer Brüke. Die Landschaft behauptet, daß die Gemeinde die Baukosten zu tragen habe, weil jede Gemeinde

gemäß eines Nathsbeschlusses die Brüten und Straßen ans ihrem Territorium bauen und unterhalten »nissi-

die Gemeinde dagegen möchte die Baupflicht von sich abwenden, weil dieser Bau an der öffentlichen Landstraße

sei. Wird uä irmtruemlum genommen. Absch. 505. u. — 261. (1004). Mit dem Gnbernator von Mayl»'^

wird über Verbesserung der Straße zwischen Magadino und Lnino unterhandelt; der Landvogt und der La»d'

schreibe! sollen die hiefür nöthigen Berichte abfassen. Absch. 530. 0. — 262. (1004). In Zukunft sollen dir

Brüten an der öffentlichen Landstraße von der ganzen Landschaft erbaut und unterhalten, die Landstraße

dagegen von denjenigen in Stand erhalten werden, welche mit ihren Gütern an dieselbe stoßen. Absch. 534. l>. ^

263. (1011). Der Landvogt zu Lnggarns soll ermahnt werden zu verschaffen, daß die Straße gegen Magadi'^

nach Nothdurft verbessert werde. Absch. 703. 0. — 264. (1010). Verbesserung der Straße von Bellen; »" i

Magadino. (S. Bellenz, Art. 556.). Absch. 024. i. .

8. Zölle:c.

Art. 265. (1588). Johann Anton Orelli, Landesfähnrich von Lnggarns, eröffnet fiir sich u»d

Namen der übrigen dortigen Zoller, Zürich und Basel beschweren sich, daß man von einigen Lnggar»^

welche der Religion wegen bei ihnen als Bürger aufgenommen worden seien, den Zoll für Waaren fordc^

die sie durch Italien über das Gcbirg führen; dieselben haben auch von ihnen, den Zollern, einen Besth

begehrt, wie sie sich in dieser Sache verhalten wollen; da dieses aber namentlich die katholischen Orte betreu -

so wünschen sie nun Weisung zu erhalten, was sie dießfalls thnn sollen. Wird in den Abschied genoiw»^

Absch. 78. g. — 266. (1589). Da Einige von Lnggarns in die Eidgenossenschaft, auf mayländisches Geb>^

in's Bündncrland n. a. w. gezogen sind, von ihren Kanfmannswaaren aber den Zoll nicht entrichten nw^'

wird erkannt, „das semliche als einer, der zu Lnggarns wohnet, schuldig seien zu zalen, auch von demjewö^
so ein Zitt (wie da» zu Baden ist erkhent) vff Bürgschafft fürgefaren, oder sy haben sondern fryheitte»

gezollet werde". Absch. 100. g. — 267. (1502). Auf eine bezügliche Anfrage Basels wird erkannt,

und Holz, die ausgeführt werden, haben den Zoll zu bezahlen; Niemand darf Wälder kaufen, um sie "^

holzen, ohne Bewilligung. Absch. 212. c. — 268. (1503). Da auf das auf Johanni ausgelaufene

troz zweimaligen öffentlichen Rufs, nur die bisherigen Zoller geboten haben, so wird ihnen der Zoll

auf acht Jahre um jährlich 800 italienische Kronen verliehen, nach Laut des 1584 zu Baden aufgerich^

Lehenbriefs. Bürgen sind Statthalter Orelli und Statthalter de Badis von Luggarus. Absch. 236. b-

269. (1593). In Betreff des Holz- und Kohlenzolls und des Abholzens und Verkaufens der so >">zli ^
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Wälder wird nach vorgenommenem Untersuch gefunden, daß der größte Theil des Zolls zn Lnggarns an Holz

u»d Kohlen erhoben werde und daß der Zoll ohne dieses nicht viel gelten würde. Daneben wird den beiden

^andvögten von Lnggarns und Mainthal ernstlich befohlen, durch einen offenen Ruf bekannt zu machen, daß

5V Kronen Buße Niemand ohne Erlanbniß der Obrigkeit einen Wald kaufen oder verkaufen dürfe. Der

^sandte von Basel nimmt dieses zur Information seiner Obern in de» Abschied. Idicl. Ii. — 279. (1595).

^ die Gesandten zu Lanis die gewöhnliche Verehrung vom Zolle, nämlich jeder Gesandte 0 Kronen und

leder Diener 2 Kronen erhalten hatten, vermeinten sie zu Lnggarns, es wäre an der Zeit, den Zoll das

Jahr zu Lanis, das andere zn Luggarns zu verleihen. Hier vernehmen sie aber, daß vor zwei Jahren

^ser ^ acht Jahre verliehen und dieses zu Baden bestätigt worden sei, deßhalb lassen sie die Sache

"uf sich beruhen. Absch. 284. a. — 271. (1000). Es wird die Anzeige gemacht, daß die Misoxer Kanslente

^ ^uggarns keinen Zoll entrichten. Da dieses den Zolleinnahmcn nicht wenig Eintrag thnt, so wird der

^Mstcmd in den Abschied genommen. Absch. 410. n.— 272. (1001). Schon leztcs Jahr war Klage geführt

worden, daß Einige den Zoll nicht entrichten wollen. Nun werden die Ministralen und Potcstatcn des Misoxer

Livinen Tbals vorbeschicden, um sich darüber zn verantworten. Da nun diese begehren, daß man sie bei

^Wen alten Freiheiten bleiben lassen und ihnen keinen neuen Zoll aufladen möchte, wird es in den Abschied

^Uvniiiien. Absch. 434. t>. — 278. (1002). Von Badeil langt eine Verordnung ein, gemäß welcher den Zollern

uüligt wird, von einem Kännel 20 lind von einem Ruder 15 Kreuzer Zoll zn beziehen. Da dieses aber

"ur einige,, Kaufleutcn, nicht aber den Uilterthanen von Vorthcil wäre, so wird es wieder in den Abschied

^Uoiiinien. Absch. 470. «1. — 274. (1003). Ein Abgeordneter der III Bünde, Anton Svnvic, alt-Landammanii

Uu Nheinwald, führt Beschwerde über den Zoll, welcher zn Lnggarns den Bündneril abgenommen werde; es

dieses wider die Bündnisse und wider die Zollbefreiungen, welche sie von Frankreich und Moyland, bevor

^ Vogteien an die Eidgenossen gekommen, erlangt haben. Gestüzt auf ein bei dreihundert Jahre altes Zoll-

^ ) wird beschlossen, die Bündner sollen ihre Maaren an den Zollstätten vorzeigen und Bürgschaft leisten,
»it Zoll ohne Hindcrniß bezogen werden könne, wenn die Obrigkeiten selben als aufrecht erkennen,

ich- 505. a. — 27k». (1003). Die Zollfreiheit der Landschaft Livinen zn Lnggarns wird gemäß ihrer aufge

Mn Freiheitsbriefe nnd Urtheile bestätigt, UM. ,1. — 279. (1004). Die Klage der Landschaft Misox und

uderer bündnerischer Gemeinden über den ihnen zn Lnggarns abgeforderten^ Zoll, wird ml instruonclnn»

^Uvinnien. (S. Absch. 524. n.). — 277. (1004). Uri berichtet, die von Livinen seien gemäß ihrer Briefe zn

llgarns zollfrei, müssen aber dennoch Audienz-, Schreiber- nnd Siegelgcld bezahlen, daher es verlangt,

A! man sie in dieser Beziehung ruhig lasse, Und. «>. — 278. (1004). Mit Rüksicht auf den bedeutend ver-

^ IUen Waareutransit zn Lnggarns hat man die Zolllchcn neuerdings verleihen »vollen. Weil aber die Zoller

^ge» Einwendnng erheben, indem der Transit größtentheils durch Lanis gehe und ihnen der Zoll ohne

Jahre verliehen »Vörden sei, wird es dabei belassen. Absch. 534. cl. — 279. (1009). Das

20g Altern ans ihre Bitte wieder ans acht Jahre verliehen, der Lehcnzins aber um
Kronen gesteigert, so daß er nun 1100 Silberkronen beträgt. Absch. 099. n.

9. Geistliche, Kirchliches und Glmtlicnssachcn.

^i't. 289. (1588). Den Boten auf die Jahrrechnung zn Lnggarns soll Instruction ertheilt »verde», über

' Gottesdienst, die Priesterschaft ». s. w. Untersuch anzustellen nnd das Nöthige zu verfügen, damit die
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Visitation und Reformation, welche die geistliche Obrigkeit vorzunehmen im Begriff ist, ihren Fortgang hab^

Absch. 59, v. — 281. (1588). Der Vicar des Bisthums Novara, päpstlicher Subdclegatns und Bisitator des

Bisthums Como, eröffnet, dem Gottesdienst geschehe wegen der nngeniigenden Zahl Priester Abbruch, da

Thcil der Kirchengüter der Kirche entzogen worden sei, weschalb er mit Landeshauptmann Lnchsinger und >u>t

dein Landvogt Abrede getroffen habe, diese der Kirche entfremdeten Güter wieder an dieselbe zu bringen; "

begehre nun, daß man diese bevollmächtige, in der Sache zu handeln und die Schuldigen zur Restitution d"

Kirchengüter, wenn nöthig mit Gewalt, zu zwingen; ferner müsse er das Gesuch stellen, daß man das vo>»

vorigen Landvogt auf das Einkommen der Erzpriesterpfründe gelegte Verbot wieder aufhebe und den Priest"

sein Amt verrichten lasse. Demnach werden Landvogt Büeler und Landeshauptmann Lnchsinger bevollmächtigt

den Visitator bei diesen Maßregeln nach Kräften zu unterstüzen, und angewiesen, für die Einweihung ^

Kapelle am See zu sorgen, sowie nachzuforschen, ob Jemand seelische Bücher habe und wie man sich dort

Neligionssachcn überhaupt verhalte, endlich darüber zu wachen, daß allen Verordnungen und Saznngen ge»a"

nachgelebt werde und daß Fühlbare nach Verdienen bestraft werden. Absch. 70. Ii. — 282. (1588). An de»

Landvpgt und Landeshauptmann zu Luggarns wird der Kirchensachen halber geschrieben. Absch. 72. r. ^
283. (1588). Landeshauptmann Balthasar Luchsinger, genannt Mürdi, von Schwyz eröffnet: 1. Bereits

längerer Zeit sei der ErzPriester zu Lnggarns gestorben und seitdem seine Stelle nnbcsezt geblieben, weßwcge»

der Gottesdienst nicht gehörig versehen werde und allerlei Laster einreißen; bisher seien alle Bemühungen Z"

.Erwerbung eines tüchtigen Priesters erfolglos geblieben, nun habe sich ein gelehrter Priester erboten, die E^

priesterei übernehmen zu wollen, wenn er vom Papst dazn promovirt werde; man möchte daher beim p^

liehen Legaten die geeigneten Schritte dafür thun. 2. Da die Priester nnd Ordenspersvncn größtcnthcils »»'

priesterlich leben und dadurch viel Ärgernis; beim gemeinen Mann erwckcn, so möchte man den päpstlich^

Legaten nm Abhülfe ersuchen. 3. Sie (die Lnggarner) halten für höchst nöthig, daß die Kapuziner auch ^

ihnen eingeführt werden, indem dieses den katholischen Glauben befördern würde. Es wird nun Schulth">

Pfyffer beauftragt, im Namen der VII Orte über diese drei Punkte beim Nuntius die nöthigen Schritte Z»

thun, damit beförderlichst ein Erzpriester zu Luggarns cingesezt, die fehlbaren Priester bestraft nnd ein Kap"

zinerklostcr zu Luggarns errichtet werde. Absch. 78. i. — 284. (1588). Da man ver,nomine» hat, daß

der lutherischen Lnggarner sich, entgegen den Verträgen, wieder zu Lnggarns niederlassen nnd man nicht we

wer ihnen Geleit gegeben, so wird Lncern beauftragt, an den Landeshauptmann zu schreiben, daß er dcnscld"

keinen Aufenthalt gestatte, die Übertreter strafe und den Vertrag aufrecht erhalte. Ibicl. Ic. — 285.

Eine Einfrage der Anwälte der Landschaft, wie sie sich in Betreff Ersezung des ErzPriesters zu vcrh»

babe, da er in dem päpstlichen Monat gestorben sei nnd in solchen Fällen der Landvogt die erledigte Pf"'

verleihen dürfe, was der gegenwärtige aber noch nicht gethan habe, wird in den Abschied genommen, "
— 280. (1589). Landeshauptmann Luchsinger wird erinnert, in Glanbenssachenein wachsames Auge zn

Absch. 80. g'. — 287. (1589). Alls das an den Papst erlassene Gesuch in Betreff der Erzpricstcrei z»

garns ist derselben durch Vermittlung des Legaten noch eine andere Chorherrnpfründe einverleibt worden, ^

für gedankt wird. Absch. 104. n. — 288. (1590). Die Gesandten der VII katholischen Orte stellen ^
Landeshauptmann nnd die Näthc zur Rede bezüglich der Religionssachen und warum sie mit dem Bn»

Kapnzinerklostcrs so „vnsümig" seien. Diese verantworten sich, sie wollen stets gehorsame Untcrthancn 1^
nnd den VII Orten in Allein willfahren, nnd wo etwa Einer wäre, der nicht gut katholisch wäre, >hu
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299. (1608). Da man bei den Informationenüber das Verhalten des ErzPriesters erfahren hat, daß er
seinem Stand und Beruf gemäß lebe, und da auch der Bischof von Como sich schriftlich für ihn verweis'
so wird nichts weiter mit ihm vorgenommenund er auf Genehmigung hin der katholischen Orte allhier ^
lassen. Absch. 662. <1. — 399. (1609). Jeder Gesandte weiß seinen Obern zu berichten, wie Etliche, ^
unserer Religion zuwider, in Luggarus sein sollen und welches ärgerliche Leben der Erzpriester und a»d^
Geistliche der Enden und im Mainthal und zu Lauis führen, woraus leicht viel Unheil und Übel entsteht
möchten. Darum soll jedes Ort seine Gesandten auf die nächste gemeine katholische Tagleistnng dießfalls >»
struiren. Absch. 711. ä. — 391. (1609). Auf den Anzug über den ärgerlichenWandel des ErzPriesters »»
Barfüßerpredigers zu Luggarus, sowie über Abgang des Gottesdienstes in der Kapelle zu Magadino, welche
die Chorherren zu Luggarus zu besorgen verpflichtet sind, wird an den Bischof von Como und an den P»»
vincial das Nöthige geschrieben. Auf künftiger Jahrrechnung sollen die Gesandten der Sache nachfr»^'
Absch. 713. na. — 392. (1613). An den in Lauis befindlichen Nuntius wird geschrieben,er möchte bei de»
Bischof von Como, der den Landvogt von Luggarns wegen Verhaftung des Missethäters Paolotti von G»'"
barogno an einem geweihten Ort mit dem Bann bedroht habe, dahin sich verwenden, daß er von
Fulmination" abstehe und den Landvogt an der Exemtion der Strafe nicht hindere, da man nicht
könne, daß dergleichen Verbrecher der „Captnr" auf dem Geweihten gefreit sein sollen, und die Jinwuw
der Kirche im vorliegendenFalle nicht verlezt werde. Absch. 817. m.

10. Stifte und Klöster. ^

Art. 393. (1389). Die Beschwerde der Stift St. Victor zu Luggarus gegen ein Urtheil, welche

Boten auf- der dießjährigen Jahrrechnungin dem Anstände zwischen der Stift und Franz Bonifort erwi^
haben, wird in den Abschied genommen. Absch. 110. <1. — 394. (1589). Das Testament,wegen
Stift zu St. Victor Anstände bekam, wird bestätigt und an den Landvogt darüber das Nothwendige gesckst^ ^
Absch. 119. il. — 395. (1590). Dem Landeshauptmann zu Luggarus werden neue Aufträge ertheilt in
der vom Barfüßerkloster daselbst veräußerten Güter und der Verwaltungdesselben. Absch. 132. e. "" ^
(1591). Lucern eröffnet vor den Gesandten der VII katholischen Orte, daß den Kapuzinern zu Luggar»^^
ungelegener Plaz angewiesen worden sei und daß die Mönche in dem Kloster außerhalb des Flekens ^
nüzen; man möchte daher beim Papst um die Bewilligung einkommen, daß die Kapuziner in das Klost»^
leztern, diese dagegen in jenes versezt werden. Lucern wird nun mit einer solchen Zuschrift an den
beauftragt. Absch. 187. g. — 397. (1594). An den Landvogt und Landeshauptmann wird in Betr»^
Errichtung des Kapuzinerklosters zu Luggarus geschrieben. Absch. 255. g. — 398. (1594). Von den k» ^
lischen Orten wird beschlossen, in Betreff des Baues des Kapnzinerklosters an die Landschaft Lugga^ ^
schreiben. Absch. 256. <1. — 399. (1597). Da der Bau des Kapuzinerklosters Anfangs Mai beginne» ^
jedes der katholischen Orte 40 Kronen beizusteuern versprochen hat , so wird dem Landvogt aufgetragen ^
Geld von den Zollern zu beziehen. Absch. 328. g. — 319. (1598). Den Bau des Kapuzinerklosters
garns will man beförderlich in's Werk sezen und mit dem Nuntius und dem General das Nöthige v ^
reden. Die Orte, welche die 40 Kronen Beisteuer noch nicht bezahlt haben, sollen sie sobald als nldg^ ' j,
Uri schiken. Absch. 358. I. — 311. (1599). An die Commune Luggarns soll geschrieben werden, ste ^
dem Bau des Klosters beginnen, Landammann Lnssi werde, wenn nöthig, seinem Anerbieten gemäß
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ü^er«. Msch. Z90. x, Zjz (1599). Landammann Lussi, der ältere, läßt das Gesuch vorbringen, die VII
tischen Orte möchten ihm eine Vollmachtzustellen, daß er das Kapuzincrklosterzu Luggarns bauen dürfe;

0"" dann die von Luggarns das Material auf die Baustelle führen und jedes Ort noch 10 Kronen zu den
^sich^m 49 Kronen beitrage, so wolle er das Übrige ergänzen und das Gotteshaus erbauen lassen. Es

^ ihm bewilligt, das Kloster zu bauen, jedoch will man keine fernem Kosten dadurch haben; statt der 10
von jedem Ort sollen ihm die von Lnggarus 100 Kronen geben. Absch. 391. i. — 313. (1600). Die

0, welche die 40 Kronen Beisteuer an den Bau des Kapnzinerklosters zu Lnggarus noch nicht bezahlt
k"' werden erinnert, selbe dem Landammann Lnssi, dem jüngern, zuzustellen, zudem werden über den Be-

">> des Baues die »öthigen Weisungenertheilt. (S. Absch. 398. ct.). — 314. (1600). Auf eine Anzeige des
" mninannsJmhof, daß die von Luggarns den Bau des Kapnzinerklosterszu hintertreiben suchen, wird an
^' geschrieben,sie sollen den Bau noch vor der Jahrrcchnung beginnen, bei 500 Kronen Buße. Absch. 408. <z.

^15. (1600). Da man vernommen hat, daß troz der wiederholten ernstlichen Schreiben der Bau des
^ "Merklosters noch nicht begonnen Habe, so sollen die Gesandten auf die ennetbirgischen Jahrrcchnungen
^'mragt werden, mit den Baumeistern den Plaz zu bestimmen und für den Beginn des Baues zu sorgen,

welche die versprochene Beisteuer noch nicht bezahlt haben, sollen es auf der Jahrrechnungstagsazung
^2' 1. 31k. (1600). Für das zu erbauende Kapuzinerklosterwird der Plaz

. " ^"""ciata neben dem Palast des Landeshauptmanns Mürdi als.,der geeignetsteerachtet und gleichzeitig
daß die Commnnität und die dazn gehörenden Freidörfer bei 500 Kronen Buße die »öthigen Bau-

""s führen sollen, damit der Bau bis Martini unter Dach sei, auch soll die alte Be-

y,, ^"chu»g hinsichtlich der Messe, Predigt, Vesperzeit,Betcnläuten, Christenlehre u. A. m. erneuert werden.
Die Gesandten der VII katholischen Orte sollen an ihre Obern berichten,wie

q> "^"Ziskaner allhier ein „Organo" in ihrer Kirche zu bauen vorhaben, wozu sie wegen Armuth um eine
^uchcn. Absch. 662. e. — 318. (16<)8). Auf ein bezügliches Gesuch der Chorherren zu St. Victor

'h>ie>, ^ katholischen Orte dem Landvogt den Auftrag, die Briefe der Chorherren in Betreff einiger
lttich ^"enthaltener Zinse, Zehnten und Gefälle zu untersuchen und ihnen zum Rechten zu verhelfen, sowie

sorge», daß die Mängel ihrer Kirche nach den Anordnungen des Bischofs von Como beseitigt
Üw (^09). Vor einigen Jahren noch haben die acht Orte den Predigern zu

s° bstt ^elich auf der Jahrrechnung 24 Kronen verabreicht. Da dieses seit einiger Zeit unterblieben ist,
In s/" ^ Väter des Barfüßerklosters schriftlich und mündlich, ihnen diese Beisteuer wieder zu geben.

^ "öksichtigung ihres priesterlichen Eifers und Wohlverhaltens werden ihnen für dieses Jahr die 24

"v»W "rabfolgt, das Begehren um Nachzahlung für die lcztcn Jahre dagegen wird in den Abschied ge-
brin ^ ^"deß wird doch für rathsam erachtet, vor einer Beschlußfassungdie Sache an die Obern zu
^ üe», darüber in den Instructionen nichts enthalten ist. Absch. 699. e. — 32k. (1609). Jedes der

fiißx .^°^schen Orte gibt den Kapuzinern 8 Kronen. Ibicl. g. — 321. (1613). An den neuen Bau des Bar-
^elcl/ ^ ^ katholischenOrte je 15 Kronen (zu 24 guten Bazen), die evangelischen Orte aber,
8zg^^oßfalls nicht instruirt sind, nehinen den Gegenstand in empfehlendem Sinne in den Abschied. Absch.

^ (1615). Nachdemdie Gesandten den angefangenenBau des Barfüßerklosters zu Lnggarus

k>eil ^ gefundenhaben, daß es Schade wäre, wenn er nicht zu Ende geführt werden könnte, besonders
ä" Zeit der Jahrrechnung der eine oder der andere der Gesandten dort zu logiren Gelegenheithätte,
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nehmen die katholischen Orte dieses in ihren Abschied, damit ihre Ober», wenn die Väter um eine Sle»^

anhalten, ihnen dazu verhelfen. Absch. 896. u.

11. Collegium zu Ascona.
Art. 323. (1614). Gemäß Instruction hätte dein Collegium zu Ascona die Rechnung abgenommen wer'

den sollen. Da man aber aus verschiedenen Ursachen, namentlich weil dessen Einkommen in Rom liegt, dieses

nicht ausführen kann, wird dem Landvogt und den Landschreibern aufgetragen, mit dem Protectvr des Co^

giums, Cardinal Borromäns, der nächstens nach Ascona kommen soll, darüber zu tractiren, damit die Ab-

nähme der Rechnung ohne des Collcgiums Nachtheil vorgenommen werde. Absch. 868. o. — 324. (161^'

Da das Collegium zu Ascona nun hergestellt lind mit ziemlichem Einkommen für einige Cleriker versehen isb

wird beantragt, dasselbe „zu vferbuwung der eydtgnossischen Jugent" den Jesuiten zu übergeben, was d>N'

Vermittlung des Nuntins und des Cardinals Farnese beim Papst ausgewirkt werden möchte. Absch. 967-
— 325. (1617). Es wird die Einwilligung ertheilt, das Collegium zu Ascona den Jesuiten zu übergeben n»

eine Schule zur Unterweisung der eidgenössischen Jugend dort zu errichten. Die deßhalb nöthigen Schreis

an den Papst und die Cardinäle werden erlassen und dem Oberst von Beroldingcn wird Auftrag und ^

macht gegeben, die Beförderung der Sache zu betreiben. Absch. 969. ö.

12. Verschiede,»es.
Art. 326. (1587). Auf seine Bitte werden dem Landschreiber48 Kronen für der XII Orte Ehre"

Wappen in seine Fenster geschenkt. Absch. 22. e. — 327. (1588). An die von Luggarus wird geschrieben n

Betreff der von ihnen aufgestellten „guten christlichen Ordnung". Absch. 53. I. — 328. (1592). Das A"

suchen des Fiscals Carlo „Markaschinen" (Marcacci) um der XII Orte Ehrenwappen in sein neues Hn"

zu Luggarus, wird ucl iustruonclmn genommen. Absch. 212. cl. — 329. (1599). Dem Rechberger von ^
wird bezüglich des versprochenen „Spächgelts" eine Empfehlung an die Landschaft Luggarus ausgestellt, a

soll sich Schultheiß Pfysfer für denselben nochmals beim Ambassador Casale verwenden. Absch. 389. p-
339. (1601). Da in der Gemeinde Minusio seit einigen Jahren große Uneinigkeit herrscht und man gef""

hat, daß Johann del Picino sammt sechs Anwälten ans ein falsches Syndicat sich stüzen und täglich

Summen der Gemeinde aufladen, so wird die Rechnung des gewesenen Konsuls Filipelen bestätigt, die An

aber werden in die Kosten verfällt. Absch. 434. Ii. — 331. (1604). Dem Gesuch des Landschreibers

Lussi um Fenster mit der Orte Wappen in sein neues Haus, wird auf höhere Genehmigung hin entsprach

Absch. 534. e. — 332. (1607). Das Gesuch der Gemeinde Cugnasco um eine Beisteuer an ihre ^

Kirche, wird bei mangelnder Instruction in den Abschied genommen. Absch. 634. cl. — 333. (1614)- ^
Johann Anton Donada von Luggarus werden Empfehlungsschreiben an Cardinal Borromäus und a»

Carlo Borromäus bewilligt. Absch. 858. r.
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Art. 384. (1587). Auf den Anzug Solothnrns, daß der Fiscal zu Luggarus dem alt-Landvogt SurY

in Betreff dessen Ansprache an Anton Müsch von „Sume" (Someo) Eintrag thue, wird erkannt, der gege»-

wärtige Landvogt soll den Müsch zur Bezahlung anhalten. Absch. 22. k. — 335. (1588). Ucber den unge¬

bührlichen Handel des Landeshauptmanns und seines Sohnes sollen auf nächsten Tag Instructionen ertheill

werden; inzwischen soll der Landvogt Kundschaft aufnehmen und sie nebst dem Steuerbuch nach Baden bringe»-

Absch. 53. p. — 336. (1588). Der Landeshauptmann reclamirt noch 5V Kronen für Kosten im Namen der

Kammer, die von der Rechnung des Landvogts Bäldi herrühren, und beruft sich dabei auf den leztes J»^'

erhaltenen Abschied. Das Gesuch wird wieder in den Abschied genommen. Absch. 60. n. — 337. (1596). Die

Gesandten von Zürich, Bern, Basel, Freiburg, Solothurn und Schaffhausen sollen all rcll'eramium nehme»'

was Landammann Neding mit ihnen bezüglich des Schreibers im hintern Gericht gesprochen hat, daß nämlich

ihre Obern wie die übrigen Orte dazu einwilligen möchten. Absch. 307. g. — 338. (1596). Bezüglich der

gegen den Landeshauptmann und Landschreiber Franzoni eingeklagten Bergehen, nämlich daß er bei verschiedene»

Rechtshändeln zu viel bezogen und zu wenig verrechnet, beim Bezug der Landsteuer dem gemeinen M»»"

zum Nachtheil gehandelt und die Landlcnte allzusehr mit Bußen überladen habe, sind Gesandte von vier Orte»

nach dem Mainthal abgeordnet worden, um über den Sachverhalt eine gründliche Untersuchung anzustelll»-

Am 27. Juli hat sich dann der Landschreiber gestellt und über jeden Punkt gerechtfertigt. Diese Rechtfertig»»^

wird nun von den Gesandten gutgeheißen mit der Ermahnung an den Landschreiber, in allen Sachen de>»

Landvogt beholfen und berathen zu sein und gegenüber den armen Landleuten sich nichts zu Schulden kol»>»^

zu lassen. Der Gesandte von Zürich begehrt einen Extract dieser Verhandlung in seinen Abschied. Absch. 303. b-

— 339. (1597). Landammann Reding bittet um Bestätigung des Schreibers im hintern Mainthal. ÄbsH-

330. r. — 340. (1597). Es wird in den Abschied genommen, ob man den Landschreiber noch länger

seinein Amt bleiben lassen wolle oder nicht. Absch. 335. v. — 341. (1597). Ans die Klage, daß der La»d

schreiber durch Abnahme ungebührlicher Zinse U.A. m. die armen Unterthancn drükc, wird den anderer Sach^

wegen in die ennetbirgischen Vogtcien verordneten Gesandten aufgetragen, den Landschreiber je nach Besi»^

abzusezen und einen andern zu erwählen. Absch. 342. g. — 342. (1597). Auf die an Landvogt Dürler

Uri gestellte Anfrage, wie sich der Landschreiber Franzoni seit seiner Bestrafung verhalten habe und ob

sieben Mitrichter der hohen Obrigkeit nachtheilig seien oder nicht, berichtet er, bezüglich des Landschrm»^

habe er keine Klagen vernommen und auch die sieben Mitrichter verhalten sich wohl und seien der Ka>»M^

nicht schädlich, nur daß sie, so oft sie eines malefizischen Handels wegen sizen, von jedem Handel 05

als Belohnung von der Kammer beziehen. Auch die sieben Mitrichter bitten Persönlich, man möchte sie

ihrer wiederholt bestätigten Freiheit verbleiben lassen, da sie bereit wären, ans die 35 Kreuzer Sizge^^

verzichten. Nach Anhörung dessen wird auf Ratification hin der Landschreiber in seinem Amt bestätigt/ ^
Angelegenheit der sieben Mitrichter aber, da die Stimmen von Zürich und Lncern einerseits, von Uri

Glarus andererseits sich gleich zertheilen, zum Entscheid durch die Obrigkeiten in den Abschied

Absch. 344. e. — 343. (1598). Den Gesandten auf die ennctbirgische Jahrrechnung soll der Auftrag ^

werden, den Landschreiber im Mainthal wegen seines ungebührlichen Benehmens gegen die Unterthane» »

sezen und einen andern zu ernennen. Absch. 348. u. — 344. (1598). Landschreiber Johann Angelo Fra»Z^'

der zu Baden seines Amts entsezt worden ist, verantwortet sich unter Auflegung seiner erlangten Liberal»)'

Nachdem der Landvogt auf Befragen erklärt hat, daß sich derselbe dieses Jahr unklagbar verhalte» ?
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W man ihn bei seinen Liberationen verbleiben und nimmt die Sache in den Abschied, damit jedes Ort seinen

»hfällig abweichenden Entscheid nach Zürich melde, ans daß der nene Landvogt sich zu verhalten weiß. (Ränd¬

le: Die Sache verhalte sich nicht also, sondern es sei der Landschreiber durch Stimmenmehrheit entsezt

worden, worauf er sich resolvirt habe, seine Entschuldigung von Ort zu Ort zu bringen.). Absch. 357. e. —

^46. (I5gg). Johann Augelo Franzoni, Landeshauptinann und Landschreiber im Mainthal bittet, man

»lochte sich „,it den Strafen, in die er in den Jahren 1596 bis 1598 verfällt worden, begnügen und ihn

seinen erlangten Liberationen schüzen. Seine Verantwortung und beigebrachten Schriften werden in den

^schied genommen, um sich über den Sachverhalt näher zu erkundigen. Absch. 372. o. — 346. (1599). Der

^sandte von Uri wünscht Aufschluß über die Verwendung der vor zwei Jahren dem Landschreiber auferlegten

^»ße von 24 Kronen, die einer Commune an eine Gloke geschenkt worden, sowie über die Verwendung der

be»i Nämlichen vom Landvogt auferlegten Strafe von 200 Kronen. Der zürcherische Gesandte berichtet, Statt¬

halter Ziegler, der damals Gesandter gewesen, wisse nichts Anderes, als daß er ohne Zweifel die 24 Kronen

"»sgetheilt habe, wenn er sie erhalten, die 200 Kronen aber habe Landammann Lussi zu Händen der Kammer

Errechnet. Absch. 384. k. — 347. (1600). Der Landschreiber wird wegen verschiedener Vergehen um 200

^onen und sein Bruder und Vetter jeder um 50 Kronen bestraft und der Handel nä rekerenclum genommen,

^ch- 416. <z. — 348. (1601). Leztes Jahr war der Landschreiber um einige hundert Krone» bestraft und

>e>»es Amtes entsezt worden, welche Erkanntniß aber bisher nicht zur Vollziehung gekommen ist. Nun wird

^»fügt, ^ ^ ^ bezahlen solle, daß er aber, weil er sich seither nnklagbar gehalten, sein Amt bis

^ Weiteres versehen solle. Absch. 434. e. — 343. (1601). Der Landschreiber hezahlt 150 Kronen an die

'h'u leztes Jahr auferlegte Buße. Das Gesuch seines Bruders und Vetters um Nachlaß ihrer Buße, wird in

^» Abschied genommen. Iliill. i. — 356. (1603). Der Handel wegen des Landschreibers und Dolmetschers in

^ hintern Gerichten im Mainthal wird ans die Jahrrechnung zu Luggarus gewiesen. Absch. 494. t. —

(1603). Landvogt von Wattenwyl klagt, ans lezter ennetbirgischen Jahrrechnnng sei denen im hintern

»'cht das Recht eingeräumt worden, den Schreiber und Dolmetscher zu erwählen, jedoch mit dem Zusaz,

» der Landvogt denselben zu bestätigen habe, auf der Jahrrechnnng zu Baden sei dann dieser Beschluß

»tlget worden; nun vernehme er, daß einige Unruhestifter um Aufhebung desselben in den Orten sich

»uhen, was das Ansehen der hohen Obrigkeit schwächen müßte. Demnach werden die zu Luggarns und

^»dcn gefaßten und durch die Orte bestätigten Beschlüsse zu Kräften erkennt; jedes Ort soll solche, welche
Aufhebung derselben ansuchen, festnehmen und nach Verdienen bestrafen. Absch. 518. In — 352. (1610).

seh Landvogt Langcndorfer klagt wider den alt-Statthaltcr Johann Domcnik de Giudatis: 1. Der-
» habe es verschwiegen, daß Einer einem Andern 600 Pfund als Zahlung ans Rechnung gegeben habe,

>heP Pfund als empfangen in Rechnung gestellt worden seien, ferner daß der Sohn des Benach-
andern 30 Kronen abgefordert habe, mit dem Versprechen, alsdann die Sache verschweigen zu

^»u; xx Heßhalb dem Vater eine Strafe von 50, dem Sohn eine solche von 100 Kronen auferlegt.
'"ui lcztere dagegen appelliren, wird nach Erdauerung der Kundschaften gefunden, dieselben haben die

^ Uner betrügen wollen, weßhalb die Strafe bestätigt wird. 2. Der Sohn des Statthalters habe einem

lcm ^"p'uo, der im Gefängniß lag, 25 Kronen abgefordert mit dem Verdeuten, daß er sonst nicht freige¬

be» würde; für diesen Frevel habe er denselben um 150 Kronen gebüßt. Da ungeachtet versuchten Abläugnens
Sachverhalt durch schriftliche Kundschaften erwiesen wird, läßt man es bei der auferlegten Strafe ver-
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bleiben. 3. Er habe ferner den Statthalter mit einer Strafe von 25 Kronen belegt, weil dieser einem gewisse»

Bognan 10 Kronen über die ihm auferlegte Strafe von 7 Kronen angemuthet habe, und noch um fernere

25 Kronen, weil er die Brüder Franzoni zu einer falschen Aussage habe verleiten wollen. Beide Urtheile

werden confirmirt. 4. Endlich habe er dem Statthalter eine Buße von 200 Kronen auferlegt, weil derselbe

eine Schazung eigenhändig geschrieben und seinen Vortheil dabei gesucht habe. Diese Strafe wird nach Ä»'

höruug der Kundschaften auf die Hälfte reducirt. — Und weil ein im Namen der XII Orte ausgestelltes/

von Zürich besiegeltes und vom Landschreiber zu Lauis unterschriebenes Commendament, welches vom Statt'

Halter und seinem Sohn dem Landvogt Langendorfer zugestellt worden war, zum Vorschein kommt, so werde»

sie für diesen Frevel auf drei Jahre in allen Ämtern eingestellt und um weitere 150 Kronen gebüßt, überdieß

der Statthalter auf so lange, bis er für alle obgenannten Bußen Sicherheit geleistet haben wird, in VerHaft

gesezt. Absch. 741. a.. — 353. (1010). Die Bitte des Statthalters Sohn zu Gunsten seines Vaters, der i»

Luggarus im Gefängniß liegt, um ein Verwendungsschreiben an den dortigen Landvogt, damit er ihn gege»

genügende Bürgschaft freilasse, wird in den Abschied genommen. Absch. 749. e. — 354. (1613). Auf de»

Bericht, daß der Landeshauptmann die ihm seiner Vergehen wegen auferlegte Strafe den Unterthanen auf'

zulegen und eine gemeine Steuer aufzunehmen vorhabe, wird der Landvogt zu Luggarus von Uri, SchwV

und Nidwalden mit genauem Untersuch der Sache beauftragt. Absch. 819. I. — 355. (1613). Über die »»»

Uri vorgebrachte Klage, daß Landeshauptmann „Franscung" (Franzoni) sich „viller Tyrannh vnd Finantze»

gegen die Unterthanen erlaube, wird Uri beauftragt, nähere Informationen einzuziehen und das Resultat a»

Zürich, zur Mittheilung an die andern Orte, zu berichten. Absch. 820. <z. — 35k. (1613). Der Antrag, de»

Landeshauptmann und Landschreiber „Farantschon" (Franzoni) seines üblen Verhaltens wegen abzusezen »»d

weder ihn noch seine Söhne und Brüder zu Landesämtern mehr zuzulassen, wird a.ä iimtruknäum genoMwe»'

Dabei soll jedes Ort sich entschließen, ob man nicht einen Landschreiber ans den Orten dahin verordnen w»^,

gleichwie man solche Ämter in den andern Vogteien auch besezt. Absch. 828. 1. — 357. (1613). Lucern berichte

daß ihm schon wiederholt von den Unterthanen Klagen gegen Landschreiber Franzoni zugekommen seien, weß'

halb es rathsam finde, denselben zu entsezen und einen andern zu erwählen. In Erinnerung, daß schon »»'

einigen Tagsazungen diese Klagen zur Sprache gekommen sind, und in Erwägung, daß man die armen Unte»

thanen vor solchen „Wüötrichen" schirmen müsse, wird dein Landvogt die Weisung ertheilt, die Untertha»»"

(weil sie dessen privilegirt sind) einen tauglichen Mann aus den regierenden Orten zum Landschreiber erwähl"

zu lassen, da man aus genügenden Gründen und kraft habender Vollmacht den Franzoni seines Amts entst^

habe. Absch. 831. n. — 358. (1613). Landeshauptmann Johann Angelo Franzoni beschwert sich mit bitte»»'

Leid, daß er gemäß eines ab dem Tag zu Baden an den Landvogt erlassenen Schreibens vom 9. Juli

Landschreiberamtes entsezt sei, was er um so mehr empfinde, weil es auf bloße Anschuldigung hin seiner

gönner geschehen, ohne ihn angehört zu haben. Zugleich legt er Zeugnisse der Mehrheit der Commune»

daß man mit ihm wohl zufrieden sei und nichts über ihn zu klagen habe. Dasselbe bestätigen einige deßhalb »'»

vernommene Landleute, sowie der gegenwärtige Landvogt und der Gesandte von Lncern, der früher einmal h>^

Landvogt gewesen ist. Ferner legt er eine Verantwortung ans die in Uri gegen ihn eingeklagten eilf Artikel vor sc»»»

einer Freisprechung durch den Landrath und erwartet, dabei beschirmt zu werden. In Betracht alles

gebrachten sowie des Umstandes, daß in dem Schreiben an Landvogt Bucher kein einziger Grund der E»t

sezung angegeben worden, wird ihm auf sein inständiges Bitten vergünstigt, in den Orten oder wo sich ^



Mainthal. 1617

^genheit finde, sich zn verantworten, nnd fiir dermalen die Entsezung eingestellt. Dabei wird die Sache zum

Leitern Bericht in den Abschied genommen. Absch. 833. n. — 359. (1313). In Folge des Beschlusses zu

Baden über Entsezung des Landschreibers Franzoni, war von Schwyz einer seiner Angehörigen mit der regie-

^»den Orte Stimmen dahin präsentirt nnd in Eid und Gelübd genommen worden. Da nun aber Franzoni

^uch List falsche Vorgaben jenen entgegengcsezte Stimmen ausgebracht hat, was dem Neuerwähltcn zn

^oben Kosten nnd Schaden nnd den Orten zur Verkleinerung gereicht, so soll jedes Ort seine Gesandten auf

ästigen badischen Tag darüber instruiren. Absch. 841. k. — 3kl). (1314). Ans die Klage des lcztcs Jahr

den regierenden Orten zum Landschreiber erwählten Hans Heinrich Horat von Schwyz, daß er von der

tci entscztcn Franzoni durch Betrug und List gehindert worden sei, seine Stelle anzutreten, wird er-

^"nt, ex soK den erlangten Stimmen seiner Belehnnng verbleiben nnd die Mainthalcr sollen ihn in den

desseß treten lassen oder ihm die erlittenen Kosten abtragen. Einige Orte fügen den Antrag bei, die Agenten

^nzoni's wegen ihres Betrugs nach Baden zu citiren nnd zn bestrafen, auch soll man dort räthig werden,

Man den von den Mainthalern ernannten Landschreiber dulden »volle oder nicht. Absch. 850. m. — 361.

k "14). Daß Landschreiber Gisler (von Uri) Wider den neuerwählten Landschrciber in einige Orte sich begeben

1°be, will Schwyz zwar nicht glauben wegen der uralten Freundschaft zwischen beiden Orten; sollte es aber

1 der Fall sein, so ermahnt es Uri, solchem entgegenzutreten. Unterwalden soll den» Landvogt anbefehlen,

. Men andern als den von den XII Orten ernannten Landschreiber zu gebrauchen nnd diesen» zur Stabilirung

ieiiwr Possession behülflich zu sein. Absch. 853. e. — 362. (1314). Lnccrn, Schwyz, Unterwalden, Zug, Frci-

rg und Solothurn lassen dem Landvogt den Befehl zugehen, mit seinen Amtsangehörigen zu reden, daß sie

" Landschreiber »venigstens bis Johanni im ruhigen Besiz seines Amtes belassen, indem Dawidcrhandclnde

^ die sechs ausgeliefert würden; hätten sie aber über ihn sich zu beschweren, so mögen sie es vor den

sandten auf der Jahrrechnung thun. Absch. 858. g. — 363. (1314). In Betreff des von Schwyz hieher

Kannten Landschreibers wird beschlossen, daß allfällige Klagen über ihn nach Baden gewicscn und die Ge-

^dten darüber instruirt werden sollen. Absch. 834. an. — 364. (1313). Den» Landschreibcr Troger von Uri

^ auf sei,. Begehre» eine Citation seiner Gegenpartei im Mainthal in die Orte bewilligt, da er „statthaft"

ist, derselben, in» Fall er Unrecht hätte, die Kosten zu vergüten. Absch. 914. I.

t 3. Landvogteiwohnung.

^ Art. 365. (1591). Ein Abgeordneterder Gemeinde Bignasco meldet, daß von einigen Gemcinden im
Muthal eine Wohnung fiir den Landvogt acgnirirt werden »volle', welche nicht nur nicht besser als die bis-

^ sei, sondern noch dazu bedeutend kosten würde, und bittet um Aufhebung des gemachten Tausches. Der

bogt wird beauftragt, über den Sachverhalt nmständlich Bericht zu erstatten, dainit dann die Gesandten

" kier Jahrrechnnng z» Luggarns das Weitere verfügen können. Absch. 138. j. — 366. (1591). Die Com-

Bignasco führt Beschwerde wegen des Abtauschs der Wohnung des Landvogts gegen das Hans des

kH^ibers Franzoni. Da »»in die vierzehn andern Commune»» zn diesem Tauschvertrag gestimmt haben,

^ Mich deßhalb leztcs Jahr bestätiget »vorbei» ist, und da man merkt, daß die Commune BignaScv nur aus

Protestirt, so wird der Tansch bestätigt und der genannten Commune geboten, diese Sache als erledigt

^'sehen. Absch. 179. n.

e. Ncchnuilgssachen.

Art. 367. (1587). Die Bnßenrechnnng erzeigt an Einnahmen 275 Krone», oder »ach Abzug de? laiid-
203
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vögtlichen Drittheils ilnd 9 Kronen Kosten noch 174 Kroucn. Absch. 22. c. — 868. (1587). Dem Landvolk
werden auf sein Ansuchen 24 Kronen von dem laut Rechnung schuldigen Betrag nachgelassen. Ibiil. <i- "

369. (1589). In der Bnßenrcchnnng des Landvogts sind die Ausgaben gegen die Einnahmen anfgega«^'"
Sie wird gut geheißen. Absch. 106. ic. — 376. (1591). Landvogt Nnssinger bleibt nach Abzug seines dritte
Theils der Kammer 14 Kronen schuldig. Sie werden den zwei Commune», welche zwei Kirchen gebaut habe«'
verabreichtund dem Landvogt befohlen, ihnen überdies; 48 Kronen von den noch nicht eingezogenen B«ße«
zn verabfolgen und diese nächstes Jahr in Rechnung zu bringen. Absch. 179. f. — 371. (1592).
rechnnng des Landvogts. Die Gesandten haben ihm „von großer Thür! vnd Armut wegen vßhar geben"
Kronen. Absch. 212. A. — 372. (1669). Die ans der Malefizrechnung überschüssigen 7 Kronen werden de«'
Landvogt Städeli für seine Mühe und Arbeit geschenkt. Absch. 596.

2. Rechte und Privilegien der Landschaft.

(Man s. nuch Mg. Acrwaltungssachm und sbctrcffs der sieben Mitrichter) den Abschnitt! Lnggnrusund Mninthal).

Art. 373. (1590). Landvogt Leu wünscht Weisung in Betreff der Freiheit der sieben Männer oder

richter. Absch. 182. d. — 374. (1590). Der Landschreibereröffnet im Namen der Landschaft, sch«"
Zeit des Grafen Nusca von Mahland, dem das Mainthal gehört habe, habe die Landschaft die Freiheit isi
habt, sieben Männer zn erwählen, welche neben dem Statthalter sizen und die llrtheilc sprechen helfen s^'
diese Freiheit sei ihr von den Eidgenossen bei Besiznahme der Landschaft bestätigt worden; sie bitte nun d«'
gend, sie bei ihren alten Freiheiten und Rechten bleiben zu lassen. Wird in den Abschied genommen.
188. l. — 375. (1598). Der Landvogt behauptet das Recht zn haben, die Strafen für Ehebruch und
ohne Blutschande beziehen zu dürfen, dagegen beweist die Landschaft durch ihre alten Ncchnnngsbüchc«-
sie diese und andere geringe Bußen stets eingezogen habe. Da »nn nicht klar ist, wem diese Bußen geh '
wird die Sache zum Entscheid in den Abschied genommen. Absch. 288. n. — 376. (1594). Auf die M^« ^
des Gesandten von Freiburg, daß laut leztsährigcmennetbirgischem Abschied die Landschaft Mainthal bcha««
daß die Bußen von Ehebruch ihr angehören und nicht den Eidgenossen oder ihren Landvögten, wird besilM
es soll jedes Ort seinen Gesandten ans nächste Jahrrechnung Bollmacht ertheilen, hierüber eine ^
aufzustellen. Absch. 254. «i. — 377. (1599). Es wird geklagt, daß die Landvögte schon wiederholt >« ^
Nechtsamen der Landschaft sich Eingriffe erlaubt haben, indem sie die Beurtheilnng der Ehebruchshänd^
ansprechen, während dieses Recht vor langen Jahren der Landschaft zur Erhaltung ihrer „Landtweeu^
übergeben worden sei, wie die Statuten es ausweisen. Das wird in den Abschied genommen, daM>t
nächste Jahrrcchnung zu Luggarns Instructionenertheilt werden, die Landschaft bei ihren Freiheiten »ud -'
samen, Ordnungen und Saznngcu zu schirmen. Absch. 872. p. — 378. (1602). Der abtretende La« ^
Wehrli beschwert sich, daß die sieben Mitrichtcr sich weigern, ein Urthcil über einen falschen Eid zu fälle«, ^
gebend, sie seien dazu nicht verpflichtet, wenn sie nicht alle beisammenseien. Da man nun in Erfah««"^.
bracht hat, daß der Mehrtheil dieser Mitrichtcr häufig außer Landes und „eben kleinmüthig" sei, und daß ^
wegen den eidgenössischen Einkünften Abbruch geschehen möchte, so wird es in den Abschied gen«'"
Absch. 476. n.
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3. Rechts- und Gerichtssachcn, Justiz.

Art, Z?9. (1588). Die Freisprechung des Hans Jakob Pazzolin und Mithaften ans dem Mainthal von
auferlegten Buße, nehmen die Boten von Freibnrg nnd Svlothnrn in den Abschied. Absch. 53. in. —

' (1588). Das im Span zwischen Jakob Schinder nnd Hector Kasper, beide aus dem Mainthal, zu Uri
a»gc»x Urtheil wird bestätigt nnd dem Landvogt geschrieben,er solle die Gegenpartei auch dazu anhalten.

"3" Betreff des Strcithandels zwischen Jakob AUnotta ans dem Mainthal
^ Landvogt Bäldi soll jedes Ort seine Gesandten ans künftige Jahrrcchnnngzu Lnggarns instrnircn. Absch.
/ ' 382. (1589). Der Landschrciber erneuert das ans lezter Jährrechnnng gestellte Gesuch um Begna-

cnif"^ Todtschlägers. Da aber schon früher beschlossenworden ist, daß solche Begnadigungsgesuche nicht
Äahrrechnnngengebracht werden dürfen, sondern daß die Petenten sich a» die Orte wenden sollen, so

halt Abschied genommen, damit man sich berathe, wie man sich in Zukunft in solchen Dingen
des?" (1583). Landschreiber 1.51. von Beroldingen von Lanis stellt im Namen
den D^Mo von Zerin, der vor einigen Jahren seine Frau getödtet, nun aber von deren Verwandten

Frieden und Verzeihung erlangt hat, das Gesuch, es möchten über dessen Bitte um Begnadigung die

schrj^^" ^ nächstes Jahr instrnirt werden. Absch. 100. b. — 384. (1590). An den Landvogt wird ge-
^ wöge dem Martin Mini, weil ihm Unrecht geschehen ist, das Recht wieder austhnn. Absch. 134. ci.

^!cu,b^ ^ris durch Peter Streifs im Namen des alt-LandvogtsBäldi gestellte Begehren ihm zu
»ie» Schuldner durch Einsperrung zur Bezahlung nvthigcn zu dürfen, wird nll inKtruoudum genom-

i,^^ch- lW. k. — 386, (1591). Landschreiber Franzoni bringt vor, bekanntlich sei am alten Dolmetscher
^ amthal leztes Jahr ein Todtschlag vcriibt worden, «vorüber der gegenwärtige Landvogt die gewöhnlichen

ßwischx,, defcnsivischen Processe eingenommen"habe, in Folge welcher der Thäter ausgemittclt und
Verl," später sei er von Martin Mcnig, der sich als des Getödteten Verwandtenausgebe,
halt^,^ worden, als ob er hieran ebenfalls schuldig wäre nnd dem Landvogt einige Kundschaften hinter¬

es" deßhalb sei er genöthigt gewesen, in den Orten seine Unschuld darznthnn. Da nun Mcnig ans
Kundschaft stellen kann, nnd da des Getödteten Weib und Kinder Allen, die schuldig sei» möchten,

!chre'/" ^^»dschreiberals unschuldig erklären, so werden des Landvvgts Urtheil nnd des Land¬
gut dm Orten ausgebrachteErkanntnisse bestätigt. Und damit die Obrigkeiten sehen, wie oft unruhige
ge»v, Nation der Gegenpartei in den Orten die Unwahrheit vorgeben, wird der Handel in den Abschied

^ ^ötes Jahr ist Jakob Mcranin ans dem Mainthal, der seine
geschlagen hat, daß sie an den Folgen starb, zu den Kosten verurtheilt worden; er hat sich aber

luge» wollen, sondern zu Baden einen Befehl an den Landvogt ausgewirkt, den Handel von Neuem zu

^ch»ld^"' "verläßt nun den Entscheid den Gesandten. Nachdem die aufgenommenenKundschaften die
Meranins dargcthan haben, wird derselbe zwei Jähre ans die Galeeren verurtheilt. Gleichzeitig hatte

svivix Nechtshandel mit Jakob Taioni. Da nun seine arme schwangere Frau und seine Schwester,
^wal'^ Personen, selbst sein Gegner Taioni, für ihn um Gnade bitten, wird seine Strafe für

"^gehoben unter der Androhung, daß er, wenn er wieder fehlbar würde, dann ohne Weiteres vom
^>»es ^ ^ erkennt sei. Ibiä. o. — 388. (1591). Statthalter Horatius Franzoni bittet um Liberation
^Uäk ^"g^'s Hans Russi, der wegen Tödtnng des frühern Dolmetschersvoin Landvogt für zwei Jahre

^ worden ist, seither aber mit Weib nnd Kindern nnd den nächsten Blutsverwandten dcS Getödteten
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sich ausgesöhnt hat. Während die Mehrheit dem Rnssi das gewünschte Geleit bewilligt, stimmt der Gesang
Basels nicht dazu und nimmt es in den Abschied. Ibid. — 389. (1595). Anton Macagnin von Mainth»
bittet um Aushändigung der 14V Silberkroncn Heimstener, welche seine Frau früher vergraben habe, die
nun aber aufgefunden und vom Landvogt zu Händen gezogen worden seien. Wird in den Abschied genommen
(wurde später bewilligt). Absch. 279. g. — 390. (159V). Johann Anton Macagnin meldet, seine F"»"
Alexandra habe ihrem Vater wegen Verweigerung der versprochenenEhestencr bei 150 Dncatonen
einigen Handschriften genommen und unter einen Stein verborgen, welche Gegenstände später von Knabe»
aufgefunden, vom Landvogt aber als gestohlenes Gut cvnfiscirt worden seien; er hoffe nun, dieses Geld werde
seiner Frau, weil sie von ihrem Vater dazu veranlaßt worden sei, laut der zu Lncern und Baden erlangte"
Abschiede und auf Rechnung der Ehestencr wieder zurükerstattet werden. Der Landvogt erläutert, daß d>e
Alexandra ihrem Vater zwei Berschreibnngenvon 1200 Kronen, eine 200 Kronen schwere Kette, 75 Dopp^'
krönen und 190 Dncatonen entfremdet und daß er wegen des gar so großen Diebstahls von Amtswege»
150 Dncatonen und Verschreibnngen cvnfiscirt habe. Der Vater, Johann Buzo, läßt vorbringen, er erwarb
daß diese Entwendung ihm nicht nachtheiligsei, indem er seiner Tochter nunmehr nichts mehr schuldig Z»
glaube. Darauf wird erkannt: Weil vor den Gesandten zu Lncern und zn Baden Unwahres vorgegeben wM'de"
sei, sollen die 150 Dncatonen zu der Kammer Händen cvnfiscirt sein und davon den Gesandten je 2 K»»"^
als Andienzgeldund den Amtleuten 8 Kronen für Läufe und Gänge verabfolgt werden; der Vater Joh"'"
soll von seiner Tochter nicht weiter um die Ehestencr angesprochen werden. Absch. 300. g. — 391-
Der Gesandte von Basel findet, daß Matthäus Moranda, der einen Notar durch einen Schuß verlezt

zn wenig bestraft worden sei. Da sich nun aber ans den Acten ergibt, daß er vom Landvogt bestraft ^
dann später liberirt worden sei, hat man es dabei verbleiben lassen, weßwegen der Gesandte von Basel

Sachverhalt in seinen Abschied begehrt. Absch. 308. <1. — 392. (1003). Die Gesandten auf die Jahrrech""^
zu Luggarns sollen in Betreff der zwei verbannten, aber ungehorsamen Mainthalcr Fnsasco und Jakob
instrnirt werden, damit den erlassenenUrtheilen stattgeschehe.Absch. 494. g. — 393. (1604). Den
des hintern Gerichts im Mainthal wird vorgehalten, daß sie, obschon ihnen leztes Jahr bei 300 Kronen B»
verboten worden sei, ihren langwierigen Streithandel mit ihrem Landvogt Petermann von Wattcnwyl tw
anzuregen, dennoch in die Orte gefahren seien. Da sie hinsichtlich der Buße von einigen Orten Liberati
auflegen, wird es in den Abschied genommen. Absch. 534. F. — 394. (1004). Jakob Groß aus dein
thal, wohnhaft zu Lnggarns, läßt vorbringen, er sei vom abgehenden Landvogt im Mainthal um 500 ^
und vom abgehenden Landvogt zn Lnggarns um 200 Kronen gestraft worden, weil ein Notar einen l"'

Kaufbrief in seinem Namen errichtet haben soll, der dann aber sein früheres Geständnis) als erpreßt w>^
rufen habe. In Folge nähern Untersuchs wird die mit Landvogt von Wattcnwyl geschehene Abthädigu»3

500 Kronen aufgehoben und Groß beider Fehler wegen um 200 Kronen gestraft, was nd i'ökerenduw ^
nomine» wird. Ibid. i. — 395. (1005). Alt-Landvvgt Junker Petermann von Wattcnwyl beschwert sich, ^
die eidgenössischenGesandten auf lezter Jahrrechnung dem Jakob Groß von Fusio, den er wegen Beb'Ul!
andern Verbrechen um 500 Dncatonen bestraft hatte, auf falsche Vorgaben hin 400 Dncatonen vo»
Strafe nachgelassen haben, wodurch nicht nur die Kammer und er in Schaden kommen, sondern auch ^
nicht nach Verdienen bestraft werde. Weil man sich aber nicht für befugt hält, ein Urtheil der ennetbirg»
Gesandten aufzuheben, so wird der ganze Proceß in den Abschied genommen. Absch. 507. k. — 396.
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^ Buße von 50» Silberkrvnen, welche alt-Landvogt P. von Wattenwyl dem Jakob Groß zu Luggarus

Zerlegt hatte und die auf der Jahrrechnnng moderirt worden war, wird wieder aufrecht erkannt. Dabei
^ Groß laut Auftrag vom Landvogt von Baden in Berhaft gesezt, um ihn über andere Sachen, z. B.

Welche Gesandten von ihm Geld angenommen haben, mit allem Ernst zu ingniriren. Absch. 577. g. — 397.

^ Das Gesuch von Glarus, man mochte einem gewissen Maurer aus dem Mainthal, Bernhard genannt,
^ biegen angeschuldigtem Meineid um 20 Kronen gebüßt, später aber für unschuldig erfunden worden sei.

Zu der Kammer Händen verrechneten zwei Drittheile der Buße zurükerstatten, da auch der damalige Land-
^ Petermann von Wattenwyl seinen Drittheil gutwillig bereits zurükgegeben habe, wird in den Abschied

^bvinmeu. Absch. 618. n. — 398. (1607). Hans Trinkler von Ägeri meldet, daß Jakob Gufer und Hans
bsrank von Pratv als Urheber eines Rechtshandels wider die von Sonvico um eine bedeutende Summe
^'uft worden seien und daß die Gesandten ohne nähern Untersuch die Erkauntniß des Landvogts bestätigt
^ ! nun bitten aber die Beklagten um einen Untersuch, indem sie beweisen können, daß sie auf Geheiß der

Leinde gehandelt haben. Wird in den Abschied genommen. Ibid. p. — 399. (1609). Der Landvogt begehrt
y über sein Verhalten gegen Hans Philippon, der ungeachtet des Friedens zwei Personen schwer ver¬

ludet hat ^ ^ Abschied genommen. Jedes Ort soll seinem Gesandten über das Gebirg Boll-
) geben, dem Landvogt Beistand zu thun und mit den sieben Mitrichtern wegen ihres Fehlers mit Ber-

^l"g der Knndschaften wider die Statuten mit allem Ernst zu reden. Absch. 689. Ii. — 499. (1611). Dem
ob Beltram, dessen Vater vor fünfzehn Jahren vom Landeshauptmann umgebracht worden ist, ertheilen

part^ ^tholischen Orte auf sein Anhalten einen Schein, daß er ans künftiger Jahrrechnung seine Gegen-
^ Rechtlich belangen möge; über diesen Gegenstand sollen dann die Gesandten instruirt werden. Absch. 771. r.

cv(1611). Wilhelm Groß von Cavergno, der seit einiger Zeit den Meister Mariano Bergamosco und
P^lipp Mandello von Canobbio „vnder dem schyn etwas nachzug Holtz Honwens" in den Orten um-

^^°gru hat, wird nun in VerHaft gesezt, damit er, wenn er nicht innert Monatsfrist die beiden bezahlen
Ni l ^"lgschaft leisten würde, ans der ganzen Eidgenossenschaft verbannt werde; nin ihm für die Zukunft die

492 ^ ^ fernerem Trölen zu benehmen, werden seine Schriften in der Kanzlei aufbewahrt. Absch. 777. a. —
aus ^12). GZ j^er Gesandte seinen Obern zu berichten die Beschaffenheit des durch Hans Lassen

Teltl'^ ^linthal an Kanfmannsgütern begangenen Diebstahls, da sein Proceß lauter erzeigt, daß nicht allein
kill ^"lwrn auch Geistliche im Mainthal dabei bctheiligt sind, welche nun ungestraft bleiben. Deßwegen
reckt ^ ^flk" siebenörtischen Tag den Anzug machen, daß die Fehlenden vor uns citirt und be-

lstl ^ werden, mit Androhung der Stillestellnng im Amt, falls sie ausbleiben. Abschs 786. g'. — 493. (1612).
^ ' ,^>vyz und Nidwalden wollen ihren Gesandten ans die nächste Vörtische Conferenz Befehl ertheilen, daß

^hauptinann wegen der gestohlenen Waarenballen, wobei er auch interessirt sein soll, zur Verant-
i>e„ l>ie regierenden Orte citirt »verde. Absch. 788. d. — 494. (1612). Jnstructionsertheilung auf
. vörtjs

-v. ^flrt sei« soll. (S. Lanis, Art. 400). Absd). 790. u. — 495. (1612). Auf das von Uri vorgebrad)te
en Tag in Gersau in Betreff der gestohlenen Waarenballen, wobei Landeshauptmann Franzoni

„ in soll. (S. Lanis, Art. 400). Absch. 790. u. - 495. (1612). Auf das von Uri vorgebrachte

kcuii, wegen des gefangenen Mainthalers und des gestohlenen Ballen Tuch, wobei der Landcshanpt-
der 9 P^ainthal auch interessirt sei, ist rathsam gefunden, die bestohlenen Kaufleute sollen bewirken, daß
gefz ^h^ptmaun nad) Uri, wo der Gefangene ist, citirt werde. Wollte er nicht erscheinen, so wäre er

einzubringen und seine Güter zu der Kammer Händen zu coufisciren. Absch. 793. k. — 496. (1612).
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Der Span der Conunnne Vegno (Avegno) gegen ihren „Mitpatriot", der keinem Urtheil sich nnterziehen will, wi>d

nochmals vor die Gesandten der XII Orte gewiesen, welche für die Vollziehung sorgen sollen. Absch. 797. v. "

407. (1612). Ein Streithandcl zwischen Domenico Niger von Vegno nnd Johann Bogion von daselbst wird

zu Gunsten des erster» entschieden. Weil jedoch der leztere, welcher als ein Unruhestifter bekannt ist, de»

Handel wider alle Billigkeit weiters ziehen will, so wird dieses in den Abschied genommen, damit er in de»

Orten überall abgewiesen werde. Absch. 805. n. — 408. (1613). Der Unruhestifter Wilhelm Groß ans den'

Mainthal hat ein gar scharfes Schreiben, cl. ct. 9. Juli, aus Baden an die Gesandten gebracht, in welche»'

gemeldet wird, mit welch' falschen Vorgaben er den Johann Anton Franzoni verklagt habe, als habe er ih"'

all' sein Hab und Gut genommen, nnd befohlen, keine Verantwortung von ihm anzuhören, mit der schließlich^'

Erläuterung, wie der vor zwei Jahren vorgekommene Handel des Groß mit Philipp Mandello von Canobbw

oder Marian Bergamosco, die er um große Summen gebracht habe, zu verstehen sei. Da man sich »'^

genug verwundern kann, wie so leicht so schlechte Leute einen ehrlichen Mann verkleinern können, und d»

Franzoni durch gute Kundschaften beweist, daß er von Großeus Gütern gar nichts besize, daß dieselben

mehr durch eine öffentliche Schaznng vom 19. October 1609 dem Marian Bergamosco für seine großen 'l"

sprachen an Groß durch die Landvögte und Gesandten übergeben worden seien, daß er aber als des Berg»

niosco Schaffner die Güter allerdings verliehen und die Zinse nnd Nuzung zu Händen des Eigenthü»'^

eingezogen habe, so wird Franzoni als unschuldig befunden. Weil Groß indessen dem Bergamosco eine gr»^

Summe schuldet, vor zwei Iahreu aus dem Gefängniß entwichen ist nnd nicht nur nicht bezahlen will, soi'de'"

dem Jakob Philipp Mandello ans Leib und Leben gedroht hat, so wird er auf des leztern Begehren eingeZ»^

und wegen dieser und andern unbilligen Sachen Andern zum Exempel aus der ganzen Eidgenossenschaft

wiesen, obwohl er eigentlich die Galeere verdient hätte und nur seines Alters wegen geschont wird. Da»

übrigens des Johann Anton Franzoni Unschuld überall bekannt werde, wie Alles mit Gericht nnd

verhandelt worden und wo die betreffenden Güter hingekommen sind, wird die Sache in den Abschied gc»»'"

men, jedoch mit der „Conditio»", daß Groß, sofern er abermals ungehorsam wäre und sich wieder im

finden ließe, ohne Weiteres ans die Galeere geschikt würde, daß aber, wenn er dem Mandello genügende S'^

heit leiste, der Landvvgt zu Luggarus oder im Mainthal Vollmacht habe, das Verbannungsnrtheil aufzuh"^'

Absch. 833. k. — 400. (1616). Die Begnadigungsgesuche des Leone della Bricolla nnd des Martin de Ca»'(

ans dem Mainthal, von denen der ersterc den Portnner von Bellenz in der Nothwehr erschossen, aber st' ^

von dessen Verwandten den Frieden erlangt hat, wird wegen Mangel an Instruction in den Absch'^ ^

nommen. Absch. 925. e. -^> 410. (1616). Das Begnadigungsgesuch des Wolfgang Marcho von Caverg»'

den Uri vor einigen Jahren wegen einer Balle Tuch, die zu Magadiuo gestohlen und im Mainthal vert)' ^

worden war, ans seinem und der ennetbirgischen Vogteien Gebiet verbannt hatte, wird nü irwtruoncluM 3

nommen. Absch. 933. I. — 411. (1616). Krämer Müeslin von Zug soll bei dem ans der Henrigen I")

rechnnng zu Luggarus wider den Landeshauptmann im Mainthal erlangten Urtheile geschirmt werden. IbnI-6'

412. (1617). Da der langwierige Handel zwischen Jakob Philipp Mandello von Canobbio, Mayländerg^ '
z. Jul'l) "

»eschlosse»

selben, wenn er in einem der XII Orte erscheinen sollte, nngehört abzuweisen. Absch. 961. d.

und Wilhelm Groß aus dein Mainthal abermals angezogen worden ist, so wird die Erkanutniß vom 26-

1613 zu Kräften erkannt, den Landvögten anbefohlen, für deren Vollziehung zu sorgen, nnd beschlösse»,
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4. Zoll.

Art. 413. (1606). Auf die Beschwerde der Kauflcntc der Landschaft Lnggarns über den neuen Zoll, den

^ Mainthalcr wegen ihrer neuen Briikc lcztes Jahr, ohne Kcnntnißgabe an die andere Partei, in sieben

cinsgebracht haben, wird dieser Zoll einstweilen eingestellt und mit dem Antrag auf Aufhebung desselben

den Abschied genommen. Absch. 596. a.

>. Wäldcrdcrkauf.

3lrt. 414. sl 594). Ungeachtet ein Verbot besteht, daß bei 50 Kronen Buße keine Commune Wälder ver-
dürfe ohne Erlanbniß der Obrigkeit, haben die zwei Commnnen Brontallo und „Broy" (Broglio?)

)wn Wald verkauft und behaupten nun, daß sie die Bewilligung dazu gehabt haben. Da sie dieses nicht
^>se» können, wird die Sache ml nmkrniznilum genommen. Absch. 264. e. — 415. (1595). Auf die Ver-

^>vortnng der Commnnen Brontallo und „Broy", daß sie den Wald verkauft haben, um gemäß obrigkeit-
>e»l Befehl Gewehre wider die Banditen kaufen zu können, läßt man die Sache auf sich beruhen.

M). 284. n.

6. Beisteuern.

^ Art. 4lf,. (15,87). Der Bericht des Landvogts, daß eine Gemeinde im hintern Gericht eine Kirche zu

lni ^lwfangen, aber die Kosten untcrschäzt habe und nun um eine angemessene Untcrstüznng bitte, wird

^ ^^'uvniknm genommen. Absch. 22. Ii. — 417. (1588). Der Commune „ Giornigo " (Sornico?) im
crn Gericht des Mainthals gibt jedes Ort einen Beitrag von 4 Kronen an ihren neuen Kirchenban.

stell^ ^ Die Landschaft Mainthal läßt die XII Orte um eine Beisteuer bitten zu Her-

ihr ^ durch das Wasser weggerissene» Vriikcn iibcr die „Ruß und über die Rnwancn" (Nvbana); wenn man
"^'^steucr, die jährlich 5N Kronen ertrage, erlassen würde, so wäre sie vollständig zufrieden. Wird in den

(B? ^ Mvmmen. (S. auch Art. 423). Absch. 101. 1. — 419. (1589). Im Namen der Commnnen „Menzoia"
""d Begno (in der Landschaft Mainthal) bittet Landvogt Leu um eine Unterstüzung von 4 Kronen

>edeni cm die Erncuerung ihrer beiden Kirchen. Da man aber darüber nicht instrnirt ist, wird das

Abschied genommen. Absch. 106. n. — 420. (1592). Der leztes Jahr versprochene Beitrag

ick ^ Kronen an den Van zweier Kirchen ist durch den Landschreibcr ausbezahlt worden, was in den Ab-

stk/s ^^"en wird, damit jeder Gesandte ans nächstes Jahr darüber Vollmacht erhalte. (S. auch Art. 370).^ 421. (1604). Das Gesuch der Commune Cavergno im vvrdern Gericht des Mainthals
eine

Beisteuer an ihre neue Kirche, wird ml iimtnmnclmn genommen. Absch. 534. 1.

7. Verschiedenes.

"»d ^ ^ (il587). ^ Der Landvogt berichtet, daß er gemäß Auftrag einen Auszug veranstaltet habe

der n ^ dlntcrthancn, die sich übrigens gutwillig gestellt haben, nm etwas Nachsicht bitten, wenn sie wegen

iellei Rüstungen nicht ganz nach Wunsch veranstaltet hätten. 2. Ans nächsten Tag zu Baden

^»fs ^ Boten instrnirt werden über Vergünstigung der Ilnterthancn im Martha! in Betreff des Korn-
- ' ^ Dem Landvvgt wird aufgetragen, die sieben Nichter zu ermahnen, daß sie den Friedbriichigen nach

^ bestrafen. Absch. 42. i. — 423. (1605). Landeshauptmann Johann Angelo Franzoni und Dolmetsch

I'
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Jakob Franzoni berichten, die in? Mainthal haben eine Briike erbaut, die sie über 3000 Kronen koste, u»d

bitten, man möchte I. ihnen etwas dazu beisteuern, oder dann die jährliche Landsteuer von 50 Kronen nach'

lassen; 2. ihnen einen Zoll auf das Holz erlauben, welches dort vorbeigeflößt werde und die Briike nicht we»>ß

beschädige; 3. gestatten, daß die im hintern Mainthal angehalten »Verden dürfen, von dem, was sie über

Briike zurükführen, auch einen Zoll zu bezahlen, oder nach Verhältniß an die Kosten beizutragen; 4. v^'

ordnen, daß das Wasser von dem Fleken weggeleitet werde. Es wird nun an die auf der ennetbirgisch^

Jahrrechnung befindlichen Gesandten geschrieben, sie sollen durch einen Ausschuß über die Sache einen Unter'

such anstellen lassen und darüber berichten. Absch. 567. in. — 424. (1605). In Folge der Zuschrift

Baden (s. vorgehenden Artikel) werden die Gesandten von Uri nnd Glarns in das Mainthal abgeordnet,

über den Sachverhalt Erkundigungen einzuziehen. Dieselben bringen in Erfahrung, daß das Hintere GeU^

schon seit langer Zeit von jeglichen? Brükenzoll in der Landschaft Lnggarns gefreit sei, nnd daß die Holzhänd^

sich höchlich gegen den Zoll beschweren, indem sie ohnehin für jeglichen Schaden an Brüken u. A. ???. BKE

schaft leisten müssen; in Betreff des Wassers zu Cevio wird den? Landvogt Städcli der Auftrag ertheilt, ^

Buße das Holzflößen bei Cevio zu verbieten. Absch. 569. c. — 425. (1608). Mainthal wünscht zwei

im Collegiun? zu Moyland zu erhalten. (S. Absch. 656. o.). — 42k. (1613). Die übrigen gesandten

der Commune Cavergno freistellen, jährlich ans ihrer Kirchweihe an? 1. August das Almosen anszutheilen, ^

es nicht ein „gesetztes gstifft" ist, der Gesandte von Lucern aber will nicht dazu stimmen und nimmt es '

den Abschied. Absch. 833. ä.



Bellen? oder HellinMa, Ballen? oder Megnn, Riviera.

Landvögtc.

Bcllenz.

1586. Schwyz. Hieronymus Ulrich.

1588. Nidwalden. Kaspar Lnssi.

1590. Uri. Peter Gisler.

1592. S ch w y z. Fridolin Horat.

1594. Nidwalden. Sebastian Zelger.

1596. Uri. Jakob Bugli.

1598. Schwyz. Balthasar Biieler.

1600. Nidwalden. Wolfgang Christen.

1602. Uri. Heinrich Kuhn.

Emanuel Beßler.

1604. Schwy z. Sebastian Biieler.

1606. Nidwalden. Johann Leu.

1608. Uri. Melchior Megnet.

1610. Schwyz. Egidius (Gilg) Frischherz.

1612. Nidwalden. Arnold Farlimann.

1614. Uri. Johann Planzer.

1616. Schwyz. Balthasar Janser.

Bollcnz.

1586. Schwyz. Jos Zorn.

1588. Nidwalden. Johannes Odermatt.

1590. Uri. Bartholoms Gehrig.

1592. Schwyz. Jost Ulrich.

1594. Nidwalden. Kaspar Bustnger.

1596. Uri. Hans Ludwig Schmid.

1598. Schwyz. Melchior Mcttler.

1600. Nidwalden. Friedrich Ackermann.

1602. Uri. Johann Ulrich Gisler.

1604. Schwyz. Hans Bruster (Hans Appenzeller).



Bellenz, Bollenz und Riviera. 1587.

1606. Nidwalden. Johann Stulz.

1608. Uri. Walther Valdegger.

1610. Schwyz. Balthasar Mieter.

1612. Nidwalden. Johann Lussi, und nach dessen Ermordung sei» Soh"

Johann Lnssi (s. Art. 410).

1614. Uri. Matthias Herger.

1616. Schwyz. Johann Brnster.

Nivicra.

1586. Nidwalden. Melchior Wilderich.

1588. Uri. Peter Gisler.

1590- Schwyz. Fridolin Horat.

1592. Nidwalden. Kaspar Businger.

1594. Uri. Arnold Bugli.

1596. Schwyz. Balthasar Biieler.

1598. Nidwalden. Johann Wiirsch.

Wolfgang Christen.

1600 Uri. Heinrich Kuhn.

1602. Schwyz. Sebastian Büeler.

1604. Nidwalden. Johann Stulz.

1606. Uri. Melchior Megnet.

1608. Schwyz. Gilg Frischherz.

1610. Nidwalden. Arnold Farlimann.

1612. Uri. Johann Planzer.

1614. Schwyz. Hans Nichmuth.

Kaspar Janser.

1616. Nidwalden. Jost Blättler.

1587.

Art. 1. Die Gesandten von Schwyz erklären, daß sie es bei dem, was ihre Obern der geistlichen ^

wegen mit dem Legaten zu reden schriftlich geantwortet haben, verbleiben lassen, dagegen diesen gerne v"

bringen wollen, was die beiden andern Orte für gut finden möchten. Da nun aber diese gemäß des dreier"!

Abschieds vom 29. Mai und ans vielen Gründen besorgen, es möchten mancherlei Unordnungen

wenn man sich dieser Sachen wegen mit dem Papst nicht vereinbaren könnte, so erachten sie es für

nöthig, dem Legaten durch eine Abordnung die Beschwerden vorzubringen und ihn um gnädiges Einsehe"

wenn er dazu nicht ermächtigt wäre, um seine Verwendung bei Sr. Heiligkeit zu bitten, damit die ^

den Freiheiten der drei Orte und den Anerbietungeu des Cardinals Borromäns gemäß erlediget werde-

bitten Schwyz, sich nicht zu söndern und mit ihnen Gesandte an den Legaten zu schiken, indem dieses

frühern Beschluß nicht nachtheilig sei. Die Gesandten sollen am 28. September zu Lncern sich einfinden.

seine!"

Osch

X
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' — 2. Gemäß des lezten Abschieds zu Altorf sollte man sich über einige Artikel der vor ungefähr drei
^"hren für die drei Vogteien erlassenen und von alle» Gemeinden der Orte bestätigten Verordnung erläutern,
^'i legt nun seine Entschließung vor über Art. 1, handelnd von der Einziehung der Gefangenen, Art. 5, von
^ Tröstung für Bußen, Art. 9, von Kundschaften in malefizischen Sachen, Art. 16, von der Verleihung des
Zolls zu Bellenz, Art. 18, von Miet und Gaben für Urtheile, Art. 23, von der Eintragung dieser Verord-
"""3 in das Statuteubnch und Wachnug über die Beobachtung derselben, und wünscht, daß auch Schwyz und
Ewalden bis auf künftigen dreiörtischcn Tag darüber sich cutschließen möchten. Idiä. d. — Z. In Betreff
^ Auslandes zwischen dem Landschreiber der Grafschaft und dem Stadtschreiber der Stadt Bellenz findet

daß unter der französischen und mayländischcn, sowie im Anfang der III Orte Regierung zu Bellenz
"»alefizischcnund andere wichtigen Sachen in der Regel vom Stadtschreiber geschrieben, und daß der Land-

, iber nur als Dolmetsch, weniger der Schreiberei als der deutschen Amtleute wegen, dahin gesezt worden
^ ^eßhalb Folgendes verfügt wird: Sachen, welche laut Artikel 6 der neuen Verordnung als malefizisch

Entert worden, sollen und mögen durch den ordentlichen Stadtschrciber zu Bellenz geschrieben, die übrigen
"Heu durch deu Landschrciber verrichtet werden, die angesprochenen Kosten soll jede Partei an sich selbst

^iien. idid. e. — 4. Besserer Ordnung und Wohlfahrt wegen in der Stadt und Grafschaft Bellenz wird
^oiiut, die vierundzwanzig Näthe zu Bellenz sollen sammt dein Stadtschreiber auf fünfzehn reducirt werden.

^ Vermeidung von Zwietracht unter ihnen selbst »verde» auf Ratification hin diese fünfzehn Rathspersonen
^""»nt uud bestimmt, fürvhin sollen stets zwölf Nathspcrsonen von den Bürgern und zwei „vom Territorio",

alle ungefähr aus den ältesten Geschlechtern und erfahrensten Männer», genommen »verde»; zu gleicher
dürfen nicht Vater und Sohn, oder zwei Brüder, oder Geschwisterkinder, oder von dem nämlichen Namen

'^d Geschlechtim Nathe sein; »venu einer der Räthe gestorben ist, sollen die übrigen Räthe innerhalb sechs

^ "che» einen andern erwählen; jeder derselben soll sein Leben lang und so lang er sich ehrlich hält als Raths-
»nd gebraucht »verde»; der Cvmmissär soll stets darüber wachen, daß diesem Allem nachgelebt »verde, und

»ach Absterben eines Nathsmitgliedes nicht innerhalb der festgcseztcn Zeit ein anderes erwählt würde,
^ vornehmen und an die Obrigkeit berichten, »venu es nöthig wäre; die Räthe sollen

^ Nachts nicht Rath halten und es stets dem Commissär zu wissen thun, »venu sie sich versammeln, damit
"ach Gelegenheit dem Rath beiwohnen kann; da jezt einige Räthe ausgcsöndcrt worden, soll dieses ihnen

Nt-it vielmehr sollen sie, »venu Näthe sterben, an deren Stelle erwählt »verde»; die zwölf
^ aus den Burgern sollen ohne Vorwissen der beiden andern Räthe vom Territorio keine Steuer auf-

svll^' dieselben die Rechenschaft der Steuern halber nicht aufnehmen. Schwyz und Unterwalden
ih^ Meinung über diese Verordnung beförderlich an Uri mittheilen. Ibiä. <1. — 5. Auf die von Poin-

z» öuin Kreuz mitgetheilte Beschwerde des Grafen von St. Angelo über die ihm auf dein lezten Markt
>nit ^ Cvmmissär auferlegte Geldbuße, wird dem Commissär anbefohlen, darüber zu berichten und
»>, ^ Grafen gegebenen Bürgschaft bis auf weitern Bescheid stillzustehen. Damit auf den gegenwärtigen

^"bischen Märkten den Unsrigen nichts Nachtheiliges widerfahre, wird Herr Pompejus ersucht, den

^ len z,, begütigen und ihn, zu versichern, daß man in der Sache ordentlich handeln »verde. Ibi<1. e. —
N ^ der Bewaffnung der Unterthancn der drei Vogteien große Unordnung eingetreten ist, wird auf
La ^ verordnet, die Kriegswehrcn sollen zu gemeiner Landschaften Händen in den Hänser» der

"gle ordentlich aufbewahrt werden und es sollen die damit beauftragten Personen jährlich den Gesandten
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Rechnung ablegen; die Unterthanen zu Bellenz sollen alle zwei Jahre auf Sonntag nach Bartholomäus und

die der beiden andern Vogteien ebenfalls beim Aufritt ihrer Landvögte in ihren gebührlichen Wehren den

Landvogt empfangen und demselben den gewöhnlichen Eid leisten. Die beiden andern Orte sollen ihren End

schluß darüber Uri mittheilen. Idici. Z. — 7. Da häufig fremde Personen hohen und Niedern Standes Kriegs

Material und anderes Nothwendige an Feiertagen durch die drei Vogteien führen und schiken, die Amtle»^

aber sie dafür strafen wollen, was gemeiner Landstraße nachtheilig ist, so soll, wenn es den Obrigkeiten alst

gefällig, den Amtleuten die Weisung ertheilt werden, daß sie Kriegsrüstungen oder andere fremde Waaren, dn

nicht für den Verkauf bestimmt sind, an den Feiertagen ungehindert Passiren lassen sollen. Ikiil. d. — 8. ÄÄ

den Anzug, daß die Portun zu Bellenz gar dachlos, an dieser Festung aber gar viel gelegen und zu besorgt

sei, es möchten bei längerer Verschiebung kostbare Bauten nöthig werden, wird der Auftrag ertheilt, dN

Portun unverzüglich mit einen: Dach zu versehen. Idici. i. — 9. Beschwerde derer von Vellcnz gegen die vo»

Lauis wegen Sperrung des Durchpasses für ihr gekauftes Korn. (S. Lauis, Art. 292.). Absch. 37. i.

1588.

Art. 19. Da in den drei Vogteien mit Überzinsen, mit Schlagen von Kosten und Schaden zum Hc>up^'

gut und andern Unregelmäßigkeiten viel Unfug getrieben wird, besonders durch Castellan Schuler von SchN^

in der Grafschaft Bellenz, so wird für nöthig erachtet, dem Castellan anzubefehlen, sich von Ort zu Ort ZN

rechtfertigen; auch Castellan Gisler soll sich in Betreff des gegen ihn eingeklagten Falles rechtfertigen.

67. a. — 11. Nicola Montano, der von Commissär Ulrich zu einer Geldbuße verfällt worden ist, weil

dadurch, daß er um Aufhebung und Erlassung eines Eides bei geistlicher und weltlicher Obrigkeit angehalten

sein eidliches Versprechen verlezt habe, wird von der Buße freigesprochen, damit er im Rechten nicht verkürzt

werde, dagegen hat man es bei andern Urtheilen des Commissärs gegen ihn gänzlich verbleiben lassen, Idicl^

— 12. Commissär Ulrich hat an dem lezten Bartholomäusmarkt den Grafen von St. Angelo wegen Trag^'

verbotener Waffen um eine bedeutende Geldsumme gebüßt, ihm aber nur 110 Kronen abgenommen. 5W

jedoch die Sache nicht unwichtig ist, da die Unterthailen auch den Markt bei St. Angelo besuchen müssen,

sollen die schwyzerischen Gesandten bei den Verwandten des Commissärs, die Gesandten von Uri bei den

waltern des Grafen auswirken, daß jene Buße durch einen gütlichen Spruch gemildert werde. Idici- n-

13. Dem Sohn des Lurati von Canobbio soll die durch den Commissär abgenommene Buße znrükgeg^^

werden. Weil aber jener mit einer Meze öffentlich in Bellenz umher gezogen ist und dadurch möglicher M l

den Amtleuten zu ihrem Vorgehen Anlaß gegeben hat, so wird alt-Landammann Tanner aufgetragen,

Junker Kaspar Pusterla Ordnung zu geben, daß etwas an jene Kosten bezahlt werde. UM. ci. — 14

Interesse des Zolls zu Bellenz wird auf Ratification hin beschlossen, derselbe soll auf der Gant sv>^

Deutschen als Wälschen, die darauf bieten, gegen genügende Bürgschaft hingeliehen werden; den nächstens na

Bollenz reitenden Gesandten soll man bezügliche Weisungen darüber mitgeben. Idici. I. — 15. Kraft der nen^

Ordnung soll den Gesandten nach Bellenz jährlich aufgetragen werden, die Landvögte zu beeidigen »nd

Amtleute zu ermahnen, criminalische Sachen zum Nachtheil der Obrigkeit nicht zu verthädigen und die Bnß^

ordentlich zu verrechnen. Idici. — 16. Auf den Anzug, daß „Schau Tütsch" (Giovanni Tedesco)

rühme, Ortsstimmen für das Fiscalamt ausgebracht zu haben, läßt man es bei der neuen Ordnung beM

solcher Ämter verbleiben und werden allfällige Ortsstimmen eingestellt. Idici. d. — 17. In Betreff des M i
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^sses des Hector Bnrgo wird dem Commissär aufgetragen, alle Schulden und Gegenschulden desselben zu

^Zeichnen, einen öffentlichen Nuf zu thnn und inzwischen den Auffall nicht geschehen zu lassen, damit sich

jemand zu beklagen habe. Ibiä. i. — 18. Ein Arreststreit des Bernhard Menig, Notar zu Ossogna in der
Wiera, gegen die Erben des Franz Job von Luggarus, wird in den Abschied genommen. Absch. 78. u. —

- Coinniissär Kaspar Lnssi berichtet, daß Johann Maria dell Pitzen, den er gemäß Übung mit Zustimmung

^ Dreigeschworncn in die Portnn habe in VerHaft sezen und an Händen und Füßen in Eisen legen lassen,

^ dem Gefängniß entkommen sei, und bittet um Weisung, ob er mit der Sache fürfahren solle oder nicht.

." die Gesandten darüber nicht instrnirt sind, werden die Gesandten Nidwaldens ersucht, die Sache ihre»

' ^'en nnd Obern vorzubringen. Nach Verhörnng der Proceßacten entschließen sich diese dahin, der Com-

^!iär sog pon Pitzen nnd dessen Frau durch einen öffentlichen Ruf citiren lassen nnd mit dem Rechten für-

"wen. EMnlltniß sollen die schwyzerischen Gesandten ihrer Obrigkeit mittheilen, welche dann ihrer-
ihr Gutdünken nach llri schiken soll, damit dieses in der III Orte Namen dem Commissär antworte,

"bsch. 79.

158S.
Art. 2V. Weisung an die Landvögte zu Rüstungen. (S. Absch. 97. a.).

1591.
Art. 21. Landvogt Gehrig meldet, daß viele Personen in Bellenz im Verdacht der Hexerei stehen, und

, man möchte die von ihm aus Auftrag der III Orte aufgenommenenKundschaften verhören und ihm
^gliche Weisungen ertheilen. zM-d in den Abschied genommen.Absch. 177. b. — 22. Ein Anzug in Betreff

^ Mißhandlungen des Priesters Anton Carletti von Ginbiasco, wird wegen Mangel an Instruction in
z^^chied gcnvmnien. Ibiä. e. — 23. In Betreff der Ansicht der Misoxer, daß sie nicht schuldig seien in

geben, wird dem Zoller die Weisung ertheilt, von denselben wie von Alters her den

^i<I ^ ^^iehen; hat sich dessen Jemand zu beschweren,so wird man ihm das Recht nicht vorenthalten.
^ 24. Da der Handel in Betreff des Vincenz Scherer und seines Bruders aus Bollenz wichtig

^ bleiben, daß derselbe von Ort zu Ort verhört und, wer Unrecht hat, bestraft

ode/" ^ ^ Beschwerde Etlicher von Uri, Ursern nnd Livinen, daß man ihnen seit drei
öier Jahre,, px,, Zoll von ihren? Vieh abverlange, >vas früher nicht geschehen sei, wird aä rokerenäum

^ v>l?n,e„ IM. i Beschwerde der Bundesgenossendes Obern Bundes über den Zoll zu Ablensch
»>!,^^ weil man darüber nicht instrnirt ist, in den Abschied genommen. Inzwischen soll ihnen freundlich

werden, wie dieser Zoll entstanden sei, mit der Anzeige, daß man Niemanden das Recht vorent-
werde. Ibiä. F.

1592.

- Dw Thäler Ursern nnd Livinen werden von den? Zoll zu Bellenz freigesprochen. (S. Absch. 208.).
s?. ^ Maßnahmen der regierenden Orte zu Abschaffung des Fürkaufs in Korn und Wein. (S. Absch. 221.

— 29. Bezüglich des Zolls zu Bellen; kann Uri für dießmal keinen schließlichenBescheid geben,
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weil es die Sache, die das ganze Land betrifft, zuvor an die Gemeinde bringen muß. Ikicl. cl. — 30. War-

nung an Jedermann, ohne einen Gesundheitsschein in das Hcrzvgthum Mahland zu reisen. (S. Ikicl. i.).

1594.

Art. 31. Jedes Ort soll seine Gesandten auf künftige Jahrrcchnung zu Bcllenz beauftragen sich zu

kundigen, wer die Verpflichtung habe, das Hans des deutschen Chorherr» zu erbauen, und die Betreffend^

dazu anzuhalten. Absch. 257. ä. — 32. Jnstandstellung der Gcschüze zu Bellcnz. (S. vier cnnetb. Bogt, über-

Haupt, Art. 211.). Absch. 262. r. — 33. Verhandlung in Betreff des von dem spanischen Ambassador begeht

Durchpasses für 4000 Landsknechte durch das Gebiet der III Orte. (S. Absch. 263. n.). — 34. Anzeige d^

Erzbischofs von Mayland, daß er nächstens die Visitation beginnen werde. (S. Ikicl. k.). — 35. Auf ^

Beschwerde von Schwyz, daß beim Zoll zu Bellenz nicht ein Ort wie das andere gehalten werde, wird

abschiedet, daß noch dieses Jahr den Gesandten auf die Jahrrcchnung zu Bellcnz der Befehl soll geg^'

werden, anzuordnen, daß fortan Jedermann den Zoll entrichte. Absch. 266. n. — 36. Ans künftiger Ia^'

rechnung sollen die Gesandten sich von der Cvmmunität zu Bellenz ihre Briefe in Betreff des Holzzolls u>

der Criminalbnßen vorlegen lassen und Abschriften davon an ihre Herren und Obern bringen. Ikicl. k>

37. Ilri und Unterwalden begehren, daß auch Schwyz dem Anton Taragnola bezüglich seiner Schmiede >»

Rüksicht auf seine Armnth willfahre. Ikicl. e. — 38. Ilri soll nach Lncern berichten, wie die Verordne

bezüglich der Pest und Sicherung der Pässe in den von den III Orten regierten ennetbirgischen Bog^

gehalten werde. Absch. 270. k.

1595.

Art. 39. Ammann Christen, iin Namen des Ursernthals, und Fähnrich Balthasar Biicl, Namens ^

Landschaft Livinen, führen Beschwerde, daß die von Bellenz kürzlich die Brcnten, Ellen, Stären und Gaw>

kleiner und leichter gemacht haben, was nicht nur ihren Thalschaftcn, sondern auch den drei Orten zu

Nachtheil gereiche. Dieses eigenmächtige Vorgehen der Bellcnzer, ohne die hohe Obrigkeit zu begrüßen,

mit großem Mißfallen vernommen, iveßhalb Uri den Commissär mit allem Ernst ermahnen soll, daß ^

Bellcnzer anhalte, Alles wieder im alten Maß und Gewicht ausznmesscn und zu wägen, und auch den iw ^

Messern anbefehle, im alten Lohn zu messen; ebenso soll er denjenigen, welche durch die Neuerung bell' -

worden sind, zur Entschädigung verhelfe». Dem Landschreibcr Grüninger, welcher anderer Geschäfte ^ ^

nächster Tage nach Bellcnz reiten wird, wird aufgetragen, mit dem Commissär über de» Sachverhalt s

genau zu informiren, beförderlichen Bericht einzusenden und die als fehlbar Befundenen auf Anfang N ^
zur Verantwortung in die Orte zu citiren. Absch. 273. n. — 40. Die von Bollenz führen Klage, ^

Landschaft, ungeachtet kein Ort mehr mit dem Prüften der Pestilenz behaftet sei, von den Bellenzern ^ >

und daß sie auf ihre Reklamation an das Tribunal in Mayland gewiesen worden seien. Ans dieses wird er ^

Uri soll dem Commissär von Bellenz befehlen, den zwischen den Eidgenossen und den mayländischcn

aufgerichteten Artikeln nachzukommen, gemäß welchen eine Gegend nur dann „verbanditet" werden könne, ^

sich an mehreren Orten derselben die Pestilenz zeige; und weil sichern Nachrichten zufolge die von ^ .

sowohl als die von Rivieva vom Prüften gänzlich befreit sind, so wird den Regenten und Deputaten z» »

intimirt, denen von Bollenz und Niviera freien Wandel und Paß durch und in die Stadt und Gral
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^dlenz zu gewähren. Man soll anch die von Lauis und Luggarns freundlich ermahnen, gegen die drei Bog'

sich nachbarlich zu erzeigen. UM. b. — 41. Uri soll den Commissär von Bellenz durch ein Schreiben

Zahnen, von Amts wegen darüber zu wachen, daß die Wirthe ihre Gäste bescheiden halten, sowohl mit den

Zahler,, als in den Ställen, solche, welche sich dagegen verfehlen, nach Verdienen zu bestrafen und auch da-

^ Zu sorgen, daß man bei der Stadt Bellenz zwei „bullen Hüser", das eine zu Giubiasco und das andere

Seinentina mit genügender Stallnng und Herberge habe, wo man zu essen und zu trinken bekommen und

^ „gnugsame Gliger" haben könne. Ibid. <:. — 42. Die Gesandten von Uri machen auf den Übelstand

^fnierksam, daß den zum Tod Verurthcilten die Vergicht von Artikel zu Artikel vorgelesen werde unter An-

, "Ae bei jedem, ob sie dessen „khandtlich" seien, und daß man, wenn Einer einen oder mehrere Artikel leugnet,

ungeachtet des ergangenen Urtheils nicht richten könne, was doch dem eidgenössischen Brauch zuwider sei.

^ " diesem Mißbrauch zu begegnen beantragen sie, man solle den Übelthätern die Vergicht vor der Fällung
Urtheils vorlesen und erst dann, wenn sie bei ihren Geständnissen verbleiben, nrtheilen, was billig und

^ 'st; wenn dann Einer zum Tod vcrnrtheilt ist, soll die Vergicht öffentlich verlesen werden, wobei aber
^ dkbelthäter nicht mehr befragt werden soll. UM. <1. — 43. Auf das Begehren Einiger von Bollenz, man

'^chte von Obrigkcits wegen dafür sorgen, daß in Zukunft das Drcigeschwornenamt nicht mehr käuflich erjagt

^den könne, indem es bereits dahin gekommen sei, daß kein ehrbarer Mann mehr zu diesem Amt gelangen

Hut Uvi die durch Kundschaften ermittelten Fehlbarcn auf den Appellationstag citircn lassen. Nun

zwei derselben um 6 Kronen und einer um 12 Kronen zu der Kammer Händen gebüßt, drei, welche nicht

schiene» siud, ebenfalls mit Bußen belegt. Bezüglich zweier Anderer, die nicht citirt waren, aber desselben
Gehens angeschuldigt sind, sollen die Gesandten ans nächster Jahrrechnung Nachfrage halten und sie eben¬

bestrafen, wenn sie schuldig erfunden werden. Damit aber für die Zukunft solchen Mißbräuchen vor-

werde, wird beschlossen, es soll Niemand weder selbst noch durch Andere solche Practiken um das Drei-

^^'Uenamt thnn dürfen, bei 50 Kronen Buße und Einstellung im Amt. UM. e. — 44. Nicola Zaron,
^geniuächtig wider Commissär Horat Kundschaften aufnehmen lassen hat, was einer Privatperson gegen

^ Amtmann nicht wohl geziemt, wird für seine Vermcssenheit um 4 Kronen zu der Kammer Händen

^ ^ ^ Begehren des Landvogts Bcßler, ihm das Recht wider Commissär Ryser in

eilnw Ansprache wieder anfzuthun, läßt man es bei dem auf dem lezten Appellationstag zu Stans

Plenen Urtheil verbleiben; will aber Veßlcr die Sache nicht liegen lassen, so soll er den Ryser nach Form

laden. Ibid. A. — 4K. Die Beschwerde von Schwyz über die von den beiden andern Orten

e>ltc Bewilligung zu Erbauung einer Schmiede zunächst bei der Stadt Bellenz, wird wegen Mangel an

U'ction in den Abschied genommen. Ibid. Ii. — 47. In Folge eines Anzugs von Schwyz, man möchte

forsche», wozu der Holzzoll zu Bellenz verwendet werde, wird der Commissär und Landschreiber Grüninger

der > Informationen einzuziehen, den Regenten die Rechnung abzunehmen und im Namen

48 Schriften und Privilegien abzufordern und Abschriften davon fertigen zu lassen. UM. i. —

^' 4öcge>, des neuen Zolls zu Jlanz in der Grub gegenüber denen von Bollenz soll an die III Bünde das

Neu erlassen werden, davon abzustehen oder ihre Nechtstitel abschriftlich mitzutheilen, indem man sonst

gleichen Zoll in Bollenz aufzurichten. UM. Ic. — 40. Matthäus Vnrgo von Bellenz

der ^cu»eil der Bruderschaft des hl. Rochus die Bitte um die Erlanbniß, die Bolleten, welche zu Zeiten

der Stadtschreiber gegen einen ziemlichen Lohn auszugeben Pflege, selbst ausgeben zu dürfen, und
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versichert, es würde des Lohnes wegen Niemand beschwert, sondern, was freiwillig verabfolgt würde, M»
Gottesdienst der Bruderschaft verwendet werden. Wird in den Abschied genommen. Ibiä. I. — 56.
Anhörung der Rechtfertigungdes Commissärs Horat über einen beanstandetenRechnungspostenwegen
Banditen, erklärt man sich befriedigt. Da aber aus seiner Jahresrechnung sich ergibt, daß er mit Etliche
nm seine zwei Theile gethädiget, .den obrigkeitlichen dritten Theil aber ausgelassen hat, was mit der Zeit böse
Conseqnenzen nach sich ziehen würde, wird ihm aufgetragen,diesen nachträglich zu der Kammer Händen
zuziehen. Dabei wird auch erkannt, es sollen diejenigen, welche mit ihm sich abgefundenhaben, das Übr>^
zu geben auch schuldig sein. Ibiä. m. — 51. Die Gesandten von Uri meinen, das Siegelgeld auf den
rechnungen in den drei Vogteien sollte billiger Weise den Gesandten gehören und der Commissär nicht das
Recht haben, Appellationen zu siegeln, besonders wenn seine eigenen Urtheile umgestürzt werden. Da
darüber nicht instruirt ist, wird der Antrag in den Abschied genommen. Ibiä. p. — 52. Den Gesandten
künftige Illörtische Conferenz sollen in Betreff des von Hauptmann Maderan begehrten Bergwerks bei Volles
Vollmachtenmitgegeben werden. Uri und Unterwalden haben bereits zugestimmt und erwarten, daß
Schwyz es thnn werde. Absch. 281. b. — 53. Über die Frage, wer die Appellationen zu Bellenz zu
habe, soll auf nächste Conferenz instruirt werden. Ibiä. e. - 54. Uri soll dem Commissär zu Bellenz lN
Weisung zugehen lassen, daß bis auf Bartholomänstag die Straßen und die Portnn nach Weisung volle»
werden. Ibiä. I. — 55. Anzeige an die III Orte, daß die XII Orte ihr in Bellenz befindliches GeschO
unterhalten helfen wollen, wenn die III Orte es nach Jrnis stellen. (S. Vier ennetb. Vogt, überh., Art. 2

Absch. 283. q. — 56. Der abermalige Anzug der Gesandten von Uri, daß das Siegelgeld ans der
rechnung zu Bellenz billiger Weise ihnen zukomme, weil sie in allen vorkommenden Sachen mehr als
übrigen Gesandten bemüht werden, wird aä iimtruenäum genommen. Absch. 287. ä. — 57- Die schwyzaA!^

Gesandten haben in Betreff des von Hauptmann Maderan begehrten Erzbergwerks in Bollenz keine ^
struction, wollen aber darüber an ihre Herren und Obern referiren und hoffen, dieselben werden sich von
andern OrteK nicht söndern. Ibiä. <z. — 58. Der Anzug, daß einige Kauflcute den Zoll zu Bellenz zu ^
sich weigern und daß derselbe auf ein Jahr oder mehr verliehen werden sollte, wird, da die Gesandten
Uri und Unterwalden darüber ohne Vollmachtensind, nä iimtruenäum genommen. Ibiä. i.

1596.
Art. 59. Beschluß über Erbauung einer Straße über den Mont Kenel. (S. Vogtei Luggarus, Art. ^

Absch. 307. 7.

Art. 69. Vogt Gehrig gibt Rechnung über die an der Straße über den Monte Cenere (Mont ^
verbauten, von Hauptmann Epp entlehnten 500 Gulden. Die Rechnung wird genehmiget. Das Geld
von den anstoßenden Gütern zurükvergütetwerden. Absch. 343. u. — 61. Es wird erkannt, Statthalter
(Tedesco) sammt dem Commissär Bugli soll jedem Gesandten 2 Kronen und dem Landweibel und
schreiber zu Unterwalden jedem 1 Krone an die Kosten erlegen, thut 10 Kronen. Ibiä. b. — 62. Dein ne»^
ErzPriester zu Bellenz wird ein Fürschreiben an Commissär und Capitel zu Vellenz vergünstiget,daß ^
ErzPriester „Tureselle" (Torricella) einsezen, doch hat Uri die Copie des Fürschreibens in den Absch'^
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^"nien. Zu gleichem Zweke hatte auch der Nuntius sich an die Conferenz gewendet. Ibid. e. — 63. Der

°»unissür soll diejenigen endlich strafen, welche sich den obrigkeitlichen Erkanntnissen (wegen des Erzpriesters?)

^^ersezt haben. Uri soll mit dem Commissär reden, warum er meinen Herren nicht berichte. Ibid. <1. —

' ^ sog auch dem Commissär zugeschrieben werden, daß er mit den Bellenzern rede und verlange, daß

^ die gi Kronen, die er von der nenerstcllten Wehre her noch zu gut hat, entrichtet werden. Ibiä. e.

1598.

^rt. 65. Die XII Orte ersuchen die III Orte um Mittheilnng ihrer für den Landvogt zu Belle»; anf-

^Mllteu Ordnung. (S. vier ennetb. Bogteien überh., Art. 31.). Absch. 348. t. — 66. Verordnung zur Siche-

""S der obrigkeitlichen Einkünfte, über das Verfahre» in malefizischen Sachen u. s. w. (S. vier ennetbirg.

' ^rt. 34.). Absch. 355. i. — 67. Der französische Ambassador läßt mittheilen, daß der Herzog

heb ^"^"^nrg einem gewissen Theodor Bruck von Bellenz einen Gewaltsbrief nebst 25 Ducatonen gegeben

^ um über einen an ihm begangenen Raub nachzufragen und, was er betreten würde, ihm zu Händen
Erfahrung gebracht hat, daß dieser Theodor ein unnüzer Tropf sei, so soll Schwyz

li»b ^""^vogt in Bellenz den Befehl zugehen lassen, demselben die 25 Kronen und die Vollmacht abzufordern

seil ^ Landvogt von Lnggarns zu überschiken; wofern jener diese Sachen nicht gütlich abgeben wollte,

^ >h» ju's Gefängnis; legen, damit dem Herzog der Gewaltsbricf zuriikgestcllt werden kann. Absch. 365. l.

. , ^ ' ^ndschrciber Gngelberg von Schwyz und Fähnrich Andreas Z'roh von Midwalden, gewesene Gesandte

ci ^'"llster Jahrrcchnnng zu Bellen;, berichten, daß wegen des Geleits, welches Commissär.Bugli den Bac-

ih»/habe, allerdings Kundschaft aufgenommen worden sei; warum Commissär Mieter nicht, wie

^ ^chgetragen worden, die Kundschaft an die Orte gesandt habe, sei ihnen nicht im Wissen. Absch. 366. b. —

. Der Entscheid der Gesandten und des Commissärs Bngli im Span zwischen Augnstin Bullet und Augnstin

^ 'ghelli, betreffend einen Zugang zu des lcztern Hans, wird mit einigen Erläuterungen bestätiget, d. h.

^^'^ughcllj das Wegrecht zuerkannt. Ibid. a. — 76. Im Handel zwischen Antonio del Jndicc de Arnolde
d>etro Mafiol im Namen seiner Tochter läßt man es gänzlich bei dem Urtheil der Gesandten verbleiben,

"Ni obwohl citirt, nicht erschienen ist. Ibid. ck. — 71. Ebenso wird daS Urtheil bestätiget, welches

H . September lezthin die Gesandten in Bollcnz im Streite zwischen dem Gianell von Castro und dem

^"gliono ans Bollenz ausgefällt haben. Taglivno wird zu den Kosten vernrthcilt. Ibid. «. — 72.

üesk Streitgeschäft des Scatell Namens seiner Hansfrau Giacomina wider den Mcnn aus Bollenz, be-

die Hinterlassenschaft des zu Moyland entleibten Joh. Dominik von Pra, durch die Gesandten gefällte

^ Wenfalls gänzlich bestätiget, wonach die Hinterlassenschaft dem Scatell zukommen soll. Ibid. I. —

>vvfer ^"dcrn Donad de Fochis soll die z» Subiasco eingeschlagene Matte als ihr Eigenthnm verbleibe»,
sei Eonimnnc Subiasco nicht innert Jahressrist nachweist, daß das betreffende Stük Allmendland

den a- ^ dü- September lezthin im Streithandel zwischen Anton Maria Ruginelli und

^eien^^ Statthalters Tütsch durch die Gesandten erlassene Urtheil wird mit dem Zusaz, daß die Par--

^^^'n des Commissärs mit einander abrechnen sollen, gutgeheißen. Wegen der 31 Kronen, so der

sog ^iig im Namen des Ammann Jmhof „ vff etwas Stallnng vnd Hcüw vnd Anders bcschehen ",

^°""nissär darüber sizen und entscheiden, wie ihn recht zu sein bedünkt. Ibid. b.— 75. Im Streit-

Fischen Anton Maria Nnginelli und der Cäcilia Moll wird der am 24. November 1594 darum
205
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erlassene Spruch gänzlich bestätiget. Was die Parteien außer diesem Spruche noch miteinander zu schafft

haben, das soll Commissär Biieler mit noch zwei unparteiischen Männern endgültig ausmachen. Ibiä. i- ^

76. Die durch die Gesandten am 26. September lezthin erlassenen Urtheile in Sachen 1. des Augustin B»^

und Statthalter Martin della Sosta, 2. des Augustin Bullet und Peter Anton Beltram werden bestätigt

Ibiä. k. - - 77. Commissär Bugli verantwortet sich wegen der noch nicht eingelieferten Malefizbnßen und

wegen des den Bacciochi zn drei verschiedenen Malen ertheilten Geleits. Ibiä. I. — 78. Wenn die dein Co»''

missär Bugli noch ausstehenden zwei Bnßenposten von den Betreffenden nicht entrichtet werden wollen, i»^

er diese in die Orte citiren. Ibiä. in.

1599.

Art. 79. Der Antrag Unterwaldens, der vielfältigen Zwistigkeitenwegen zwischen einzelnen Bellenzer»

das Tragen aller verbotenen Wehren auf's Nene zn verbieten, abgesehen von den von Einzelnen ausgebrachte»

Licenzen, wird von Uri gutgeheißen, von Schwyz in den Abschied genommen. Absch. 373. b. — 86. M»^

Rnginelli ist sodomitischer Sachen wegen auf diesen Tag citirt worden, neben ihm Andere von Bellenz

Zeugen, unter leztern der Geistliche Eleutherius Mollo. Dieser weigert sich Kundschaft zu geben, weil e

dadurch bei der geistlichen Obrigkeit in die äußerste Ungnade fallen, aller priesterlichen Würden entsezt »

in lange Gefangenschaft kommen würde, und bittet flehentlich, ihn dessen zn entlassen. Auf erneuerte Mah»^

will er sich endlich unter der Bedingung dazu verstehen, daß man ihm entweder von der geistlichen Obr>9

Licenz auswirke, oder aber den Schuz der hohen Obrigkeit gegen alle Folgen zusichere. Dieses wird in

Abschied genommen; jedes Ort soll seinen Entschluß darüber nach Uri schiken, inzwischen sollen Mollo"

die Rnginelli in Altorf verbleiben. Die weltlichen Zeugen werden abgehört. Bezüglich der falschen Kundsw

des Trajan Rnginelli soll man mit Beförderung sich entschließen. Ibiä. e. — 81. Da viel Kohlen durch Bel^'

in's Mayländische ausgeführt werden, ohne den Zoll zn entrichten, wird dem Zoller zn Bellenz beföhle», ^
Zoll zn Händen der Kammer zu beziehen und darüber Rechnung abzulegen. Auch wird dem Commissä»

Weisung ertheilt, die Verordneten mit Ernst zu ermahnen, daß sie auf Bartholvmäi über den Holzzoll " ^

lich Rechnung geben. Absch. 375. b. — 82. Dem Commissär wird ernstlich anbefohlen, in'sgeheim 9^
Mutius Rnginelli, welcher angeklagt ist, die Herren Eleutherius (Mollo) und Alexander Somazzo d»

fleischliche Werke wider die Natur angetastet zu haben, zn inqniriren und je nach Befinden mit dein

vorzugehen. Ibiä. c. — 83. Die Beschwerde des Minoja von Bollenz, Factors des Landammanns Lussb

jünger«, daß ihm, wenn er seiner Hantierung gemäß Anken und Käse nach Mayland spedire, seit e» .

Zeit in Bellenz der Zoll abgefordert werde, obschon er ein Bollenzer sei, wird nä instrucmänm 9»»"""^
Ibiä. ä. — 84. Die durch die Landsgemeinde erfolgte Wahl des Sohnes des Vogts Christen von

znm Landschreiber von Vellenz erregt bei den beiden andern Orten das Bedenken, es möchte durch ei» ^

Borgehen der Kammer Abbruch geschehen, weßhalb die Sache in den Abschied genommen wird. Ibiä>

85. Dieser Tage ist Martin della Sosta, alt-Statthalter auf der Niviera, gegen Martin Camollo im ^ ^

gestanden wegen einer dem leztern unter Vogt Bnsinger auferlegten Strafe von 105 Kronen, von de» ^

nur 50 Kronen in Rechnung gestellt worden sind. Nun ist man zusammen gekommen, um in Erfab»»"^^
bringen, ob Vogt Bnsinger oder seine Amtleute den Fehler verschuldet haben, und um für die Znk»»^ ^

nung zu treffen, daß den hohen Obrigkeiten nichts mehr Hinterhalten werde. Nach gegenseitiger Erw!
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Instructionen und nach Anhörung der Vorgeladenen, Vogt Bnstngcr, Statthalter della Sosta und Camollo,

^'d der Handel in den Abschied genommen, in Erwägung, daß durch CamolloS Angaben nicht erwiesen

daß della Sosta dießfalls Gemeinschaft mit dem Landvogt gehabt habe. Dem Landvogt wird das ernst-

' ^ Mißfallen darüber ausgesprochen, daß er nur 50 Kronen verrechnet, während er nach seinem eigenen

Mndniß 100 Kronen von Camollo empfangen habe. Dem Camollo wird eine Frist von vierzehn Tagen

billigt, um die Beweise für seine Behauptung beizubringen. Absch. 386. n. — 86. Ans den Anzug des

sandten von Uri, daß Herr Angustin, deutscher Chorherr zu Bellenz, vom Vicar des Bischofs von Como

^l»als unbilliger Weise tribulirt werde, indem Einer von Como, der für ihn gebürgt hatte, Augustins

er verganten lassen wolle, wird erkannt, den Bischof von Como schriftlich zu ersuchen, er möchte den

ar davon abmahnen, indem man sonst darauf denken würde, das bischöfliche Einkommen zu Bcllenz in

dj/ den Bürgen daraus zu befriedigen, ferner dem Commissär die Weisung zugehen zu lassen,

^ Schuzung und Vergantung nicht zu gestatten und den Bürgen zu ermahnen, bis auf fernern Bescheid sich
gedulden. IKicl. d. — 87. Da man besorgt, es möchten die Unterthanen in der Grafschaft Bellenz den

derb neuen, der sehr gut auszufallen verspricht, mischen und damit den leztern ver-

sch, ^ ^ird Schwyz beauftragt, dem Commissär anzubefehlen, bei seinem Eid noch vor der Weinlese mit
^^lenten, Castellanen und Schloßknechten in alle Keller der ganzen Grafschaft sich zu verfügen, und

Idig ""gelaufenen Wein finden, ihn auf die Erde laufen zu lassen, damit Niemand damit betrogen werde,

rüiw ^ 88. Durch Erkanntniß der drei Orte war der Commnnität Bellcnz anbefohlen worden, eine

ande^ Stäre, Elle und „Buggal" doppelt anzuschaffen und das eine Doppel beim Commissär, das

dürd^ ^ ^ ^drigkeit g" llri ö" hinterlegen. Da nun einzig der Bnggal noch nicht nach Uri gelangt ist,

^l»nl den Rath geschrieben, er sott unverzüglich der Erkanntniß nachkommen. Ibiä. e. — 89. Da die

de» 5^ Vogtcien Bollenz und Niviera große Unkosten für Zehrnng der Kammer aufladen, weßwegen

de» z 'galten wenig Ertrag verbleibt, so wird der Antrag, dießfalls eine gute Reformation zu machen, in

schied genommen. Daneben wird für gut erachtet, die Landschreiber, Dolmetscher und übrigen Amtleute

Cr»? verpflichten, Alles, was verhandelt wird, in Treuen zu offenbaren. Ibiä. g. — 96. Gegenwärtige

^ter»^^ abgehalten, »in den schweren Handel mit Mntius Nnginelli, Chorherrn zu Bellenz, zu er«

»Ait'' ^"-dieser Sache wegen als Kundschaften Citirten ab den Kosten zu verhelfen und auch den Herrn

beb (Eleutherius) zur Abgabe seiner Kundschaft zu vermögen. Da indeß die Instructionen ganz ungleich

^oi»^ "^'den, so wird zuerst der Secretär des päpstlichen NnntinS, der ebenfalls mit Aufträgen hieher
ist, angehört. Er eröffnet, es sei des Nuntius ganz ernstliches Bitten und Begehren, diesen Handel,

G ^ geistliche Personen betreffe, zur Erörterung ihm zu übergeben, „vnd nit etwan die hendt an den

d>irb ' beflecken vnd dardnrch in große sündt zu fallen". Dem nun vor die Siznng gestellten Nnginelli

Ära ^Mhalten, daß er als Sodomit, Spion und Meineidiger angeklagt sei, daher er sich über jeden Punkt

Bezülsi'ch der Anklage auf Sodoiniterei antwortet er, daß durch die darüber aufgenommenen

^"^en nicht erwiesen werde, daß er dieses Laster begangen habe, daß er aber, wenn er überwiesen

<t>ix '' Gnade, sondern nach Verdienen gestraft zu werden begehre. Nach Ablesung der Proceßacten

"A»e^ ^lM>vart des Statthalters Gideon Stricker und Sebastian von Büren am 24. November aufgenom-

„»d ' verhöre sind dem Abschied beigelegt) finden die Gesandten, Nnginelli habe sich genugsam entschuldiget

^ daher, weil er dieser Sache halber bisher unschuldig erfunden worden, davon gänzlich liberirt und
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ledig gesprochen. Auf des Mutius Begehren, ihm den Kläger zu offenbaren, wird geantwortet, daß solche
hier zu Lande nicht gebräuchlich sei, und auf seine Bemerkung, er werde ihn schon finden, wird ihm gestattet,
nach demselben zu forschen,und zugesichert, daß man ihm, wenn er ihn mit Kundschaften überweisen könne,
gute Justiz halten werde. Unter der Andeutung, daß er den Herrn Angustin Tütschen wohl als seinen Anklagt
finden werde, bittet er um Verhörung des Salvanns und des Fiscals Zacconen; des erster» Einvernahm
wird aber für überflüssigerachtet, weil er schon Kundschaft gegeben hat, vom leztern wird Kundschaft eing^
nominell, die aber der Sache wenig gibt noch nimmt. — Bezüglich der zweiten Anklage, daß er ein SpM
sei, daß er alle Sachen, die zn Bellenz von geistlicher und weltlicher Obrigkeit verhandelt werde»,
Bischof zu Como oder dem bischöflichen Hof hinterbringe, verantwortet sich Nnginelli dermaßen, daß
ihn auch dieses Punktes wegen für entschuldigt erklärt, dabei ihm aber verdeutet, er möge in Zukunft behutsM
und unverdächtigsich benehmen. — Auf die Anklage, daß er einen falschen Eid geschworen habe, wie
ciscus Salvagno in seiner Kundschaft zeugt, verantwortet er sich, er habe solches im Zorn geredet und e
habe später einer dem andern abgeredet. Auch von dieser Anklage wird er freigesprochen,nm so mehr, da
Handel vor achtzehn Jahren sich zugetragen hat und Nnginelli die von Cardinal Borromäus ausgebra^
Liberation vorzulegen sich anerbietet. Absch. 397. n. — 91. Da die Kundschaft in Betreff des HanptmaM
Trajan Nnginelli, der einen falschen Eid in des Herrn Augustin (Tütsch) Handel gethan haben soll,
Bischof von Coino liegt und ans Augnstins Libell nicht Wohl zn fundiren ist, weil sie in Feindschaft
einander stehen, wird dieser Handel in den Abschied genommen, bis man sich weiter darüber berathMaö
kann, wie man sich in Zukunft in Bestrafung der Geistlichen in der drei Orte ennetbirgischen Jnrisdic'
gegenüber dem Nuntius zn verhalten habe. Damit dieses beförderlich geschehe, soll jedes Ort seine

darüber nach Uri schiken. Ibid. b. — 92. Jeder Gesandte soll seinen Obern berichten, was Mntins Rng»^
geantwortet hat ans die Frage, was ihm vom Bischof von Como neulich angemuthet worden sei. —
der Frage, wie die Kosten dieses Processes gedekt werden sollen, geht die Meinung von Uri und Nidwa
dahin, sie sollen dem Herrn Mntins und Salvagno aufgelegt werden, wogegen ihnen das Recht gegen
mann vorbehalten sein soll. Ibid. a.

1601. ^
Art. 93. Die Malefizrechnung des Commissärs Christen weist 516 Kronen auf, wovon jedes Ort

Abzug der zwei Theile des Commissärs 57 Kronen erhält. Die appellirten Sachen ertrugen 101
An Geschenken, Besoldung n. s. w. wurden ausgegeben 69 Kronen. — Johann Jakob Ghiringhelli entr>
den Zollpacht mit 500 Ducatonen. Absch. 441. n. — 94. Der Zoll zu Bellenz wird dem Johann " ^
Rusconi und Andrea Rusca nm 600 Ducatonen verliehen. Ibid. b. — 95. Ausgaben ans der Riv^'"
Kronen 2 Denier. Ibid. a. — 96. Ausgaben in Bollenz 2'/z Kronen. Ibid. d.

1602. ^
'6 2^

Art. 97. Im Namen der Gemeinde Montecarasso ersucht Domenico de Rossin um die Erlanbnw, ^
Kronen am Comersee aufnehmen zu dürfen, um einen andern Posten von 2200 Kronen ablösen zn können, ^
Zins wäre nicht mehr als 5 vom Hundert und die Ablösung könnte unter sechs Malen geschehen. Da üw» ^
gerne zuläßt, daß sie sich gegen Fremde verpflichte, hingegen ihr von der Last helfen möchte, wird Landa«""
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Möhler ersucht, mit dem betreffenden Gläubiger ernstlich zn reden, daß er sowohl bezüglich der Ablösungstermine

des Zinses eine Milderung eintreten lasse. Sollte nicht entsprochen werden, so müßte man auf andere Mittel

wnen, den armen Leuten behülflich zu sein. Absch. 463. u. — 98. Um die ennetbirgischen Vogteien vor allzu

Lotzen Kosten zu bewahren, wird ans Gutheißen der Obern hin verordnet, daß die Boten zur Eintreibung ennet«

Hölscher Ansprachen nicht mehr als zwölf Tage hiczu verwenden dürfen, sechs Reisetage inbegriffen, und für

^ en Tag nur '/, Krone fordern mögen, 'auch wenn die Verschreibungen etwas Anderes vermöchten. Innert

^chs Tage seines Dortseins soll der Bote die Pfändung vornehmen lassen und dann nach Hause zurttk-

Die Pfänder sollen länger als vier oder sechs Wochen nicht anstehen. Ibill. b. — 99. Namens der
" schaft Bollenz erinnert deren Sekelmeister an die durch die Herren und Obern erfolgte Liberation des

ivne, während doch der Kammer große Kosten erwachsen seien, um deren Anweisung die Landschaft ersuche,

geniäß ihrer Freiheiten ihr vom Malefiz der dritte Theil gehöre. Auf nächster Jahrrechnung soll Nach-

^ gehalten werden, wie diese Kosten erlaufen seien, damit die Obern dann das Angemessene verfügen

unen. ^ ^ das Malefiz auf der Niviera und in Bollenz den Obrigkeiten gar so wenig

„, ^t, soll man sich ernstlich erkundigen, was damit angefangen werde, um sich darnach verhalten zu können,ü.

1603.

Bell^'^ des Korn- und Neiskanfs ,c. der Bündner auf unfern Märkten zu LuggaruS und
sell ^ Commissär zn Bellenz schreiben, „das wie bishar den Ruoff than gefalle vns gar woll,

^ o»ch demselbigen nachkommen". Was den Transit von Bellenz durch Ruffle belangt, so können wir dem

thu ^ Mayland keine Vorschriftenmachen („nit Maas geben"), sondern müssen erwarten, was er hierin
"ud lassen wird, übrigens billige man das vom Commissär dießfalls innegehaltene Verfahren. Schwyz

""ut das in den Abschied. Absch. 510. u. — 102. Die getroffene Ausmarchung der Allmend zwischen Ab-
da , dem Klösterli wird genehmiget und denen von Ablentsch bei 500 Kronen Buße zu halten geboten,

^ Unterthanen vom Klösterli auch einen Ursaz gesezt hat. Hüll. I). — 103. Der Commissär zn
fix neuerdings einen Ruf ihn», daß man alle in der Grafschaft gefangenen Fische und Vögel, bevor
der feilgeboten werden, dem Amtmann präscutire, ob er sie kaufen wolle. Den Wirth zun, Brunnen,
Ter'^" ^ etlichen Tagen Fische uin's Geld abgeschlagen hat, sott er nach Gebühr strafen. Ibill. o. — 104.
>»ü ^"""issär soll die, welche Erlanbniß haben, verbotene Wehren zu tragen, ermahnen, kein Ärgerniß da-
^ gebe,, und dieselben nicht in der Stadt, sondern nur wenn sie auf ihre Güter oder sonstwohin reisen,
Zu Strafe. Hüll. ll. — 105. Auf dein nächsten dreiörtischen Tag soll man wegen des GeschüzeS
tztx ^ verschen ist, Einsehen thun. Ibill. g. — 106. Der Handel wegen der neuen Gravedoner

>vird in den Abschied genommen,um darüber auf nächster dreiörtischen Tagleistung zu berathen. Hüll. k.
beantragt, die Portnner zu Vellenz, wie die Landschreiber, auf je sechs Jahre zu wählen.

^ ^ 108. Dem Magina aus Bollen; wird bewilliget, den Landvogt Gisler in die Orte zu citiren
>>u ä! Sache auferlaufenen Kosten. Magina hat an Gerichtsgeld jedem Richter Krone, also
des ^ Kronen zu erlegen. Ibill. Ii. — 109. Da die aus der Landschaft Vollenz, wegen Entscheidung
Drt uud Criminals citirt, nicht erschienen sind »nd Landvogt Gisler wegen des Magina in die

Blumen dürfte, so sollen die Dreigeschwornenmit ihm erscheine» und ihre Freiheiten mitbringen,bei
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200 Kronen Buße, nnd bei Schwyz den Anfang machen, gemäß Ordnung, nnd von da in die andern

gehen. Idiä. i. — 110. Giovanni Baptista Maroggia ans Bellenz ist Schulden halber aus dem Land ge'

gangen, seine Güter wurden von den Ansprechen, zu Händen gezogen und um ein Geringes hingegeben. D»

Sache soll nun untersucht nnd nach Gebühr darin gehandelt werden. Idiä. k. — III. Dem Matteo Jud>^

ans Bollenz, an welchen eine Zinsforderung von 44 Kronen gestellt wird, die von 200 Kronen herrüht^

welche sein Bogt de Negri von Ritter Roll entlehnt hatte, die ihm aber nie zu Nuzen kamen, soll gegen diese

Forderung Schuz gewährt werden. Idiä. I. — 112. Der Landvogt hatte die Hebamme Sara Beltramina i»6

Gefängniß und an die Marter gethan nnd um 50 Kronen gestraft unter' dem Verdachte, sie sei an ei»^

Kindes Tod die Schuld, das zweifach in, Mutterleib gelegen und todt zur Welt gekommen sei. Sie wM'^

dann von den drei Orten liberirt, der Landvogt wollte es aber dabei nicht bewenden lassen. Das klagt d>e

Sara jezt, woraufhin die Liberation bestätiget nnd der Ankläger zu den Kosten vernrtheilt wird. Uri »in>>

es in den Abschied. Idiä.. m. — 113. Landammann Beßler soll verschaffen, daß der um die AlPMM'^

zwischen Semione und „Liegiutz" (Disentis? s. Art. 216) ergangene Spruch besiegelt und den drei Orte»

aufgelaufenen Kosten bezahlt werden. Idiä. o. — 114. Dem Vogt Ackermann wird um seine Ansprache»

Fürschreiben an den Landvogt in Vollenz vergünstiget. Idiä. p. — 115. Statthalter Ganna hat einen

aus Bollenz auf der Niviera über Frieden heißen lügen; nun ersucht Landvogt Büeler, dem der Statth»^

verschwägert ist, der Fall möchte durch den Landvogt in Bollenz bestraft werden, was zugelassen wird, °

daß der Obrigkeit der dritte Theil der Buße zukomme. Idiä. g. — 116. Der Landschreibcr zu Bellenz ^

alle Urtheile des Commissärs in ein besonderes Protokoll eintragen, damit man alle Urtheile dort finde, ^
gegen soll der Commissär nebst den drei Verordneten ihm eine Taxe des Schreiberlohns machen, wie viel v

einem Urtheil zu bezahlen sei. Idiä. r.

1604.

Art. 117. Am 9. October hat Lieutenant Josef von Uri als Gesandter ab der Jahrrechnung zu Bell^

vor den gnädigen Herren Rechnung gestellt. Die Einnahmen gegen die Ausgaben verrechnet restiren Z» v

den des obrigkeitlichen Sekels 450 Kronen weniger 37 Schilling. Bei Abnahme der Rechnung haben M

Herren 2 Ducaten und 20 Schilling verzehrt. Dem Gesandten wurden als Reitlohn 12 Kronen entri

Bei diesem Anlaß wurde erkannt: 1. des Landschreibers Jahrlohn betreffend, der zu Goldkronen 9^^

sollen fürderhin 2 Münzgulden für 1 Krone gerechnet werden; 2. „von wegen des Adscheids, so auch I

vermeldet, dz selbiges onch abgeschafft werde"; ebenso die Verehrung an die Geiger und andere „

Kosten; 3. wegen Abschlag des Geldes soll in die Orte um Befehl auf den Appellationstag geschrieben

Absch. 538. — 118. Das Urtheil im Streit zwischen Hanptmann Johannes Abyberg von Schwyz n»d ^
renz Arnoldo ans Bollenz, wohnhaft in Mayland, wird bestätiget, wonach sich ersterer für seine Ansp^'

und die erlaufenen Kosten ans des leztern Gut bezahlt machen mag. Absch. 546. n. — 119. Dem ^
schreiber Joder Christen zu Bellenz wird der Zoll daselbst, der ihm durch die Jahrrechnungsgesandteu

liehen worden ist, belassen, gegen den Willen Uri's, das denselben seinestheils dem alten Zoller

verliehen hatte. Idiä. d. — 120. Bezüglich der durch alt-Commissär Christen gethanen Confiscation vo»

und Gut des wegen eines zu Mayland begangenen Todtschlags auf die Galeeren verurtheilten

Magorio, läßt man es bei dem Appellationsnrtheil zu Schwyz verbleiben. Idiä. o. — 121. Das Li'
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des Tvdtschlägers Peter Martinolo ans der Grafschaft Bellenz wird, als vor die hohen Obrigkeiten

hörend, in den Abschied genommen. Er soll 3 Kronen Gerichtsgeld erlegen. Ibiä. ä. — 122. Ein gewisser

enoyci aus Bollcnz, der zu Mayland wohnt, aber Feuer und Licht in Bvllenz unterhält, beansprucht Zollfrei-

^ Zu Bellenz, gestüzt auf die daherige Bewilligung durch die hohen Obrigkeiten. Man soll nachschlagen, ob

'ch das also vorfinde, und wenn ja, ihn zollfrei halten. Er soll 3 Kronen Gerichtsgeld erlegen. Ibiä. e. —

^ Da die Bollenzer ohne Erlaubnis; der hohen Obrigkeiten des Statthalters Sohn zu ihrem Statthalter

^cihlt haben, so soll er in die Orte citirt und nach Gestaltsame darüber gehandelt werden. Ibiä. I. — 124.

kge» der vielerlei Unkosten, die den Obrigkeiten in den ennetbirgischen Vogteien verursacht werden, soll jedes

^ Nachtrachten halte», wie man die abschaffen könne, um dann ans einer Conferenz zu Brunnen darüber

handeln. UM. — 125. Da die Ansprecher an den Ausfall der Balbnnen zu Bcllenz sich beschweren,

^ren Güter zu billig verkauft morden seien, so daß sie nicht zu ihrer Bezahlung gelangen mögen, wird

^annt, diese Güter sollen nochmals auf die Gant gebracht werden. Ibiä. b. — 12k. Dem Commissär zu

^ soll zugeschrieben werden, er soll beim Bischof zu Como zu erlangen trachten, daß das Chorherrenhaus

" Allenz verkauft und der Erlös zum Corpus geschlagen werde. Die Chorherren sollen dann daraus für

^ Behausung selbst sorgen. UM. i. — 127. Landammann Veßler und Amman« Gisler sollen verschaffen,

. das verrechnete, aber noch nicht erlegte Kammergcld beförderlich den Obrigkeiten zukomme. UM. Ic. —

' Das zu Bellenz gefundene herrenlose Roß soll zu der Obrigkeiten Händen genommen und verkauft

^ km i ^ -^29. Dem Landvogt Ackermann sollen wegen seiner Ansprachen in Bollcnz, es sei an die

lchaft oder Privatpersonen, Fürschriften gegeben werden, damit er nunmehr bezahlt werde. Ibiä. m.

1K05.

Art. 139. Betreff der Frage, wie die Säumer sich dieß- und jenseits des Gebirgs an den Feier-

^ " Zu verhalten haben, bemerken die Gesandten von Schwyz, daß diese Sache Schwyz wenig berühre, da

Bcht viel Säumer habe; die Gesandten Nidwaldens vermeinen, es solle bei dem vor Jahren zu Brunnen

^ "genen Abschied verbleibe», während die von Uri von ihrer gemessenen Instruction nicht abgehen können.
u»u vereinbart, den Landvögten die Weisung zugehen zu lassen, daß man eS an den von der Kirche

hi»d " gebotenen Feiertagen halten solle, wie bisher, daß aber an den Bußfeicrtagen die Säumer nnge-
mit ihrem Gut reisen mögen und daß ebensowenig durchreisende Personen mit ihrem Troß und Gepäk

>vird^ »och an Werktagen aufgehalten werden dürfen. Absch. 556. n. — 131. Auf Ratification hin

lcid daß die Waaren, welche von Bellenz aufwärts geführt werden, in der Susi zu Osogna abge-

Werde» sollen, voransgesczt, daß diese unklagbar eingerichtet werde, daß aber das, was znrükgcführt wird,

werden kann, wo es Jedem beliebt. Ibiä. b. — 132. Ans die Klage derer von Ursern und Livinen,

»nd ^ Bellenz, ans ihre vermeinte» Freiheiten sich berufend, ihre Schuldner durch Eidzwang, Thürmen

^. ""g^Nihrliche Verbote höchlich beschweren, wird nach Verlesung der schriftlichen Bitte der Vcllenzer, man

^s>U,d Freiheiten schüzen, und nach Einsichtnahme der von den Klägern vorgelegten Briefe

Av' ^ Bellenzern nichts Natheiliges angcmuthet werde, daher ihnen gcrathen, die von Ursern und

Freiheiten verbleiben zu lassen, da diese ans Befehl der Obrigkeiten als Sazung in

eingetragen und den Bellenzern ihre Freiheiten mit dem Vorbehalt confirmirt worden seien,

^ regierenden Orte sie stets nach ihrem Belieben abändern, mindern oder mehren können; innert Mo-
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natsfrist sotten sie in die Orte kommen, ihrer Gegenpartei davon Anzeige machen, das Statntenbuch mitiieh'

men und um Erläuterung dieser spänigen Freiheiten anhalten, Ibid. e. — 133. Statthalter Boglion, der vo>»

Landvogt in Bollenz wegen Verdacht, als habe er dem Statthalter Ganna nach dem Leben gestellt, gefa»isi"

gesezt worden ist, wird liberirt. Ibid. d. — 134. Dem Commissär von Bettenz wird ausgetragen, denen »»»

Ruffle, die ab der Bellenzermarche frevelhafter Weise Holz weggeführt haben, eine starke Buße auszulegen

damit man mit ihnen über die Berichtigung der Märchen zum Rechten gelange und sie die Ansprechen

Ibid. e. — 135. Auf eingegangene Klagen über die Zoller zu Betteuz wird verfügt: Wenn ein Kaufmann

der Waaren durchführt, dieses einem der Zotter anzeigt nnd den Zoll zu entrichten verspricht, so soll er u»d

seine Waare von den andern Zollcrn nicht aufgehalten noch molestirt werden; zu Vermeidung von Unrichtigkeit

wird man sich aber vereinbaren müßen, in Zukunft nur einen Zoller hier zu haben. Ibid. I. — 13k. An den C»>»'

missär zu Bellenz wird die Weisung erlassen nicht zu gestatten, daß man den Säumern des Nachts die Port»"

verschließe, damit diese nicht aufgehalten werden nnd Unkosten haben; wenn die Zoller Gefahr besorgen, M^"

sie Wächter aufstellen, wie ihre Vorgänger auch g?than haben. Um ferner den groben Fürkauf mit Wein Z"

verhüten, soll er das Verbot erlassen, daß ans einmal Niemand mehr als zwei Fäßer kaufen dürfe. Ibid. »

137. Ein Anzug gegen die ungebührliche Freigebigkeit der Gesandten ans der Obrigkeit Sekel, wird in de»

Abschied genommen. Ibid. k. — 138. Im Fall der Commissär beim Durchzug der Spanier die Verricht»»

gen ihres Commissärs zu übernehmen wünscht, sott es dem Ambassador Casale zu wissen gethan werde»'

damit er keinen andern verordne. Ibid. I. — 133. Der dem Carati von Bellenz ohne genügende Wii>t

auferlegte „Bando" wird ihm erlassen; er und seine Gegenpartei werden an das Recht vor den Commissi

gewiesen. Ibid. m. — 14k. Dem Johann Baptista Schcgia aus Bellenz wird ans seine Bitte ein Fürsch^'^'

an den Cardinal Vorromäns, Erzbischof in Mayland, bewilligt. Ibid. n. — 141. Ans den Bericht des Ges»»^
von Nidwalden, was die Gesandten der „beiden obern" Bünde zu Baden vorgebracht haben, nnd nach Abhörung e»

Schreibens des Landvogts von Bollenz, worin er meldet, daß seine Untcrthancn gar schlecht mit Harnisch und W

reu versehen seien, wird für nöthig erachtet, die Besaznng zu Bellenz zu verstärken und in einem unvorgreif» /

Schreiben den Bündnern davon Kenntniß zu geben. Sobald ihm die Entschlüsse der beiden andern Orte »»^

thcilt worden sind, soll Uri das Schreiben an die III Bünde erlassen. Absch. 568. n. — 142. Jeder Gesandte

die freundliche Vertröstung des Grafen de Fnentes in Betreff der Bezahlung der Soldaten der III

Bettenz seinen Herren und Obern mittheilen, darüber aber strenge Verschwiegenheit beobachtet

Ibid. k. — 143. Unterwaldcn wird seine aufgebotenen Kriegsleute sammt einem Hauptmann auch nach M ^

schiken, wogegen die Liviner entlassen werden. Die schwyzerischen Gesandten wollen es an ihre Herren ^
Obern bringen, ob sie „die Anzahl auch erfüllen" wollen. Und. e. — 144. Da die Bollenzer mit

und Gewehr so schlecht versehen sind, wird Uri beauftragt, in der III Orte Namen an sie das

schreiben. Ibid. d. — 145. Die ans bewegenden Ursachen nach Bcllenz gelegte Besaznng soll bis ans ^ ^
teres in gleicher Stärke daselbst verbleiben nnd sollen die Orte die nöthige Munition dahin schasse»- ,

weil damit große Kosten erlaufen, soll mit dem spanischen Gesandten tractirt werden, damit der mahl»»

Gubernator, Graf von Fnentes, im Namen des Königs von Spanien eine namhafte Steuer dazu

und diese auch weiterhin contribuire, um so einen steten Znsaz daselbst zu erhalten. Ferner soll mit ih>»

ein Quantum Korn und Reis fiir der Soldaten Proviant unterhandelt werden. Absch. 57k. n. - 1^6 ^ ^

Gesandte wird seinen Herren das tröstliche Zuschreiben und Anerbieten des mayländischen Gnbernatw's, „
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iieregter Besaznng Houplüten zum andern Mal gethan", und wie man ihm und dem Grafen Borromeo ge¬

dankt hnbe, zu referiren wissen. Ibill. b. — 147. Das grobe Geschnz im großen Schloß zu Bellenz, das

^»erschloß genannt, soll in gemeinen Kosten wiederum aufgestellt und also zngernstet werden, daß man es

^ Zeiten der Noth wohl brauchen möge. Ferner sollen die Commissäre zu Bellenz fürderhin von jedem

Hundert Hölzer, welche durch den Tessin hinunter geflößt werden, 1 Sink zu der Schlösser Händen nehmen,

"uch soll diese Ordnung in das rvthe Buch eingetragen werden. Wenn es gegenwärtig nöthig wäre, mag der

^°uunissär mehr nehmen, „doch vmb ein zimblichen Pfennig bezahlen". Ibill. o. — 148. Die Justiz über

^ Besazung in den Schlössern zu Bellenz soll nach Billigkeit und dem Rechte gemäß durch den Commissär

'"'d zwei ans jedem Schloß geübt werden. Ibill. ll. — 149. In dem langgeschwebten, nnerörterten Landmar-

^ustreit zwischen der Grafschaft Bcllenz und Nuffle wird Landammann Beßler in gemeinem Namen als

ernannt und den Bündncrn um Bestimmung des Tages geschrieben. Ibill. g. — 159. Der Comissär

zu Bellenz soll mit der Strafe fürfahren, die er wegen Abführen von Holz ans dem verbotenen Walde

^ Etliche aus Bünden gelegt hat, doch soll er thun als ob es von ihm aus und nicht auf Geheiß der

^gleiten geschehe, weil so die Bündner, wenn sie die Strafe nicht auf sich liegen lassen wollen, uns mit

^ annehmen und sich selbst zu Actoren machen müssen, während wir dann den Obmann ernennen

°"»en. Absch. 573. g.. — 151. Den Chorherren zu Bcllenz ist geschrieben, „wyll Herr Michael alba gestorben,

ielbige Pflnndt dem Herrn Martin Ghiringhellcn, deß Prosper» Sohn, zustellend vndt vnß die teutsche

^^ lerren Pfrnndt ledig stände zebesezen, die man vff erste glegcnheit mit einem gnugsamen versehen werde";

ein^ ^ deutsche Pfrnndhans verkaufe und das Geld an Zins lege, woraus der Priester leicht
^ Herberge verzinsen könne. Ibill. b. — 152. Dem Ammann Beßler sollen die 30 Kronen Kosten vergütet

die er bei dem Augenschein der zwischen Bellenz und Rusfle streitigen Landmarche gehabt hat. Ibill. c. —

' ^edes Ort soll seinen Theil der Kriegskosten und des Hauptmann Epps Ausgaben, die abgehört und

^ lnßen worden sind, nach Uri schikcn, da die armen Soldaten dessen sehr bedürftig seien. Beide Posten
beiliegender Specification ans 614 Kr. 16 Schl. 2 Den., so daß es ans jedes Ort 204 Kr.

, ^ trifft („Rechnung der Liuiner Soldaten, so zu Brunnen verabscheidet in aller hl in die Schlößer

^ ^z zeschikcn"). Ibill. ll. — 154. Jeder Gesandte weiß seinen Obern zu berichten was an sie gelangt ist wegen

Lezj ^ ^ Portnn, weil sie allen Orten gemein ist, wie auch wegen Erbesscrnng derselben, sammt der

^ und Aufrichtung von Geschüz. Die andern beiden Orte sollen ihren Bescheid darüber, sowie bezüglich des

ugners Taglohn beförderlich nach Uri einberichtcn. Ibill. <z. — 155. Sobald der Ambassador Casale an-

luzn ^ klagsweise geredet werden, es möchte ein Einsehen geschehen, „daß die Geltsorten der Be-
"3 ze Bellez nit so hoch in Bezalnng gelegt werden". Ibill. I. — 15k. Da geklagt worden, die Vereh-

sy^ Zoll zu Bellenz sei in einem Jahr zwei Mal eingenommen worden, woraus Unordnung erfolgt,

^ in de» Bellenzer Abschieden von 1592 bis 1594 ersehen, wo es fehle. Ibill. A. — 157. Die

Epp Abhbcrg sollen das Volk in Bollenz auf erste Gelegenheit mustern und die Wehren, welche

Ulli' für die Landschaft gekauft hat, taxiren. Ibill. b. — 158. Der Appellationstag soll fürderhin

^ nächsten Montag nach Martini abgehalten werden. Ibill. i. — 159. Der Landmarchenstreit mit

B'dnern wird ans August nächsten Jahrs verschoben, wo dann wieder ein Augenschein stattfinden soll,

de» Kenntniß gegeben wird. Ibill. Ii. — 169. Die beiden andern Orte fordern Uri den Zoll ab,

^ue Kanflente zu Bellenz eine Zeit her nicht entrichtet habe», was es in den Abschied nimmt, wie auch
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die Angelegenheit bezüglich des Geldes, so in Verbot gelegen und von Amman» Gisler herausgegeben wordt»

ist. Ibiä. I. — 161. Wegen des üblen Hanshalts der Spitäler in Bollenz war Rechnung begehrt und de>»

Landvogt zugeschrieben worden, aber Niemand erschien. Dagegen langte ein Schreiben des Nuntius en>,

worin er Verschiebung bis nach erfolgter Visitation durch den Cardinal Borromeo verlangt, die beförderlich st^

haben werde. Es soll nun jedes Ort betreffs der Antwort an den Nuntius sich erklären und dieses dem La»b-

vogt zuschreiben. Ibiä. m.

1606.

Art. 162. Streithandel zwischen den Communen Medeglia und Bironico betreffend Märchen und Weib'

gang, und daheriger Entscheid. (S. Lauis, Art 24.). Absch. 592. a.

1607.

Art. 163. Die Bellenzer nehmen alle Geldsorten zu einem niedriger» Preise ein, als die hohen Obr>3

leiten und die Mailänder, geben sie dann aber in gleich hohem Werthe ans, wie diese. Das ist unbillig u>

wird bei Strafe von 25 Kronen untersagt. Sie sollen das Geld einnehmen und ausgeben wie es bei u>-

üblich ist. Zu dem Behnfe soll Uri die Sorten specificiren und der Cvmmissär diese Specification pnblicirc''

Absch. 626. b. — 164. Bezüglich der Snst zu Osogna „wegen Verfertigung desNysses, ob solches im

old Fürleidte solle gestiert werden", sollen sich die Gesandten auf nächster Jahrrechnung erkundigen,

welcher Bewilligung diese Snst erbaut worden sei und was für Freiheiten man dazu bewilliget habe. Ibiä. >-

165. Die Jahrrechnungsgesandtcn sotten sich nach dem Bau bei St. Sebastian erkundigen, damit man st^

könne, was man steuern wolle. Ibiä. ä.— 166. Bezüglich des Zolls zu Ablentsch bleiben die Gesandten ^

Schwyz und Unterwalden bei dem, was ihre Obern deßwegen erkannt haben. Uri nimmt es in den Abs b

Ibiä. <z. — 167. Die Jahrrechnungsgesandtcn in der drei Orte Vogteien sollen sofort nach ihrer Ank»>'

daselbst Befehl geben, daß sich die Unterthanen bewehrt machen, es sei mit Seiten- oder Hochwehren.

sollen sie sich nach eines Jcdech Vermögen erkundigen und ihm nach Gestaltsame eine Wehre auferlegen,

sollen die Unterthanen in Zukunft dem ankommenden Vogt mit Harnast und Wehr entgegcnziehen und

Säumigen gestraft werden. Ibiä. k. — 168. Weiter sollen die Gesandten bei ihrer Hinreise dem

Biasca befehlen, die Spitalrechnung in Bollenz, falls sie noch nicht abgenommen worden sei, im Beistu'

Landvogts aufzunehmen und sowohl den Landvogt Bruster als den jezt regierenden Landvogt für ihre?

und Kosten zu bezahlen. Ibiä. st. — 169. Die Landschaft soll den Landvögten die 50 rheinischen

ihren Jahrlohn in Gold erlegen oder 'aber dafür soviel Geld, als sie derzeit gelten; „also sollendt st)

Vogt Bruster ouch uachzug thun." Ibiä. b. — 170. Absendung von je 50 Mann aus jedem der regiert

Orte nach Bellenz zum Schnz gegen die Bündner, U.A. m. (S. Absch. 632. n.-e.). — 171. Hier sollst'
>iF

Commissär Leu für das Jahr 1607 den Gesandten des Malefizcs wegen in Rechnung gegeben hat, ,

786 Kr.; von dem obrigkeitlichen dritten Theil mit 262 Kr. trifft es jedem Ort 87 Kr. 27 Schl. Die

zwei Drittheile gehören dem Commissär, der auch die 150 Kr. Strafe beansprucht, welche wegen

gebundenen Holzes durch den Tessin dein Ritter Pälanda ab der Riviera und Statthalter Judice aus Äo ^
auferlegt worden waren. Absch. 634. n,. — 172. Die Zoller Angustin Ghiringhelli, Baptista Cezio ^

Andreas Rusca erstatten den Zoll mit 930 Kronen, trifft jedem Ort 310 Kronen. Davon erhielt leztes Z"
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i^der Gesandte 25 Kronen und jeder Diener 3 Kronen. Für das heurige Jahr wird der Zoll zu Bellenz

wieder verlehnt an Fiscal Joh. Jakod Ghiringhelli um 1160 Kronen. Für den Zoll ans der Riviera soll

gewohnter Weise Bürgschaft geleistet werde». Ibid. b. — 173. Das Gesuch „der armen Männer" von

--Amur" „in eine Beisteuer an den Bau ihrer neuen Kirche zu St. Sebastian, wird in den Abschied genommen.

' ^ — 174. Die Laudvvgte der drei Vogteien klagen, wie durch Mittel der Geistlichen in den Commune«

^derschaften aufgerichtet werden, die sich Ordnungen und Saznugen geben und vorschreiben, daß alle unter

Mitgliedern entstehenden Späne der Bruderschaft zum Entscheide übergeben werden sollen. Das sei zum

"chtheil der Vogteien und der obrigkeitlichen Jurisdiction. Wird in den Abschied genommen, damit die Obern

billiges Einsehen thun und solche Mißordnnugen abschaffen. Ibid. <z. — 175. Der am 24. September

^Geschiedene Prior und Pfarrherr zu Malvaglia, Johann Baptista Heina, weigert sich die Rechnung des

pttals zu Camperio und Casacciä abzulegen, man weise ihm denn einen Befehl vom Cardinal und Erz-

los von Moyland vor. Da das Recht, den Prior zu wählen, laut eingelegten Briefen, denen von Rivolo

fielst, die aber bei der schlechten Verwaltung des Spitals durch die Finger gesehen und den Obrigkeiten
'k Nachricht davon gegeben haben, so werden sie verfällt, alle bisher in dieser Sache erlaufenen Kosten

U)rc„der Maßen abzutragen; dabei bleibt ihnen vorbehalten, ihrerseits auf den Prior zurükzugreifcn. Ibid. k.

17k. Die Angelegenheiten betreffend Erbauung der Mezg zu Bellenz außerhalb der Stadt, Verkauf deS

dx, , " Chorherrenhauses, Erbauung des Hauses des Commissärs, Kirchen- und Spitalrechnung wird in
" Abschob gesezt, damit den Obern berichtet werde, was dießfalls ausgerichtet worden ist. Ibid. F. —

' ü" Betreff der ausstehenden Bcllenzerkosten soll Uri das in Abrechnung bringen lassen („ das lassen

bahn" ^>z seine Kaufleute zu Bellcnz zu verzollen ermangelt haben, das Übrige werden Schwyz und

^"^alden abtragen. Absch. 641. d. — 178. Da der Spital zu St. Maria in Bollenz über sein Einkommen

^ Auing geben sich weigert, wird für rathsam erachtet, den Landammann Veßler zu beauftragen, mit
' Cardinal in Moyland dieses Geschäfts wegen Rüksprache zu nehmen und sich nach dem Grund und dem

i dieser Weigerung zu erkundigen. Auch wird dem Landvogt anbefohlen, die achtzehn Bauern, welche sich

A Aa,„en der Commune widersezt haben, um den Grund ihres Benehmens zu befragen, damit sie je nach

uide,, Schwyz citirt werden. (Weil Beßler zu derselben Zeit heimkehrte, wurde das Schreiben an

^"^'"^chalten.). Absch. 644. u. — 179. Daß die Bruderschaften in Bellcnz von den Bußen für ihre Ver-
zuweilen etwas zueignen wollen, wird in den Abschied genommen, um zu überlegen, wie man

segnen könne. Ibid. k. — 189. Uri soll die Unterthancn von Bellenz und an dem Paß mit ihren

zurükhalteu, wogegen aber auch die nrncrischen Lehenrosse durch Bellenz Yassiren mögen.

1698.

die ^ Proceßhandel des zu Bellenz im Berhaft sizenden Achilles Serini von Luggarus, sowie

sei,, "ilUege„heit wegen des Geleits des Grafen von Vimercato und wie der Commissär zu Bellenz sammt

Hah" ^^ichtern gegen ihn procedirt hat, wird in den Abschied genommen. Absch. 649. d. — 182. Statt-

dv„ ^ Beroldingen erstattet Bericht darüber, waS er beim Gnbcrnator zu Mayland wegen der Grave-

^ ^iraße verhandelt habe. Hierauf eröffnen die Gesandten ihre Befehle, die ungleich lauten: Schwyz

- Ewalden meinen, wenn diese Sache ins Werk gestellt werden solle, werde nöthig sein, daß Uri der
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Feiertage halber „ouch etwz anderer Ordnung machen sollte, wie glych vff andern Straßen gebrncht Wirt",

gegen aber Uri einwendet, daß dieses bei seinen Landlenten nicht erhältlich sein werde. Obwohl nun a»§

Beroldingens Bericht des Gnbernators Geneigtheit zu befriedigender Erledigung der Sache sich ergibt, n»d

daß er im Frühjahr seine Botschaft neben der nnsrigen ans den Augenschein schiken wolle, muß dieselbe d°Ü

für dießmal in dem Abschied an die Obern gebracht werden, damit sie sich hierin in allen Theilen besser er

läutern. Absch. 650. a. — 183. Betreffend die Klage derer von Bellenz wegen der Lehenrosse weiß jeder

sandte seinen Obern zn berichten, wie Uri vermeint, daß dießfalls eine Ordnung gemacht werden

„namblich von Meylandt biß gen Vry vnd da dannen biß gen Basel, alles von des besten wegen". Idiä.

184. Wegen des Saregno zu Bellenz, welcher zu den Condemnirten auf die Galeeren in die Gefangenschaft gegongt

ist, „der dan den anbefolchnen Gleydtslüten mit Gewalt abgenommen vnd der Parthnner lybloß gethan worden", ^

dem Commissär zu Bellenz bewilliget, denselben gefänglich einziehen und nach Vermögen der Statuten examinirc» Z"

lassen. Schwyz nimmt es in den Abschied. Idill. Ii. — 185. Da, um die Gravedoner Straße ins Werk sezen ^

können, nöthig sein wird, der Zölle und Feiertage wegen etwas Ordnung zu schassen, Uri aber besorgt, daß der lezt^'

halber bei seinen Herren und Obern und gemeinen Landlenten kaum etwelche Änderung erhältlich sei, kon>^

man sich abermals nicht vergleichen; denn Schwyz und Unterwaldcn meinen, daß man die Säumer und

werke, wie in den andern katholischen Orten geschehe, „gan lassen söllte", damit der Wein desto weniger ^

thenert werde. Uri soll sich also bestimmt entschließen, welche Feiertage es halten oder fallen lassen

damit man sich dann weiter über die Sache besprechen könne. Des Zolls halber hat sich Uri entschloß'

keine Steigerung zu thun. Was aber den Zoll der Gravedoner Straße betrifft, will es erst sehen, wel 1^

Kosten darauf gehen, um sich darnach zu entschließen. Absch. 654. a. — 18k. Landammann Lnssi macht Ä»Z"»

wegen des noch unerörterten Spans zwischen denen von Lumino und Nnffle, wegen wessen ein Tag "

I.Juni angesezt gewesen, der aber von nnsern lieben Bundesgenossen wieder abgeschrieben und Kersch"

worden sei. Ikiä. c. — 187. Die Hauptveranlassnng zu dieser Confcrenz war die Angelegenheit wegen ^
bauung der neuen Gravedoner Straße. Nachdem man sich gegenseitig die Instructionen eröffnet und

Gegenstand reiflich besprochen hat, entschließt man sich endlich, den Bau beförderlichst ins Werk zu richt^

Den Herrn Grafen von Fnentes will man einladen, seine Verordneten auf bestimmte Zeit auf den

schein abzufertigen. Der Feiertage halber hat man sich verständiget. Und da sich Uri anerboten l)al'

Zölle halber keine Steigerung zn thun, auch hinsichtlich der Zehrungen und Stallmiethen eine lei ^
Moderation zu machen, so versieht man sich zu ihm, daß es eine solche Ordnung machen werde, daß

Säumer und Fuhrleute nicht zu beklagen haben. Schwyz nimmt die Angelegenheit nochmals in den

doch hofft man, daß es sich von den beiden andern Orten nicht sondern werde. Absch. 660. n. — ^

die von Bellenz die Bewilligung, verbotene Wehren zn tragen, mißbrauchen, so daß namentlich näclsi^

Weile viel „Unrath" daraus entstehen möchte, soll der Commissär solchen Mißbrauch unter Auferlegung^
bührender Strafe abstellen, ansonst man diese Freiheit allweg abkünden würde. Ikici. b. — 189-

Gubernator zu Mayland etliche Sorten Geld abgerufen hat, so soll der Commissär zn Bellenz samnll ^

Rath dasselbe thun, gleichwie zu Lanis und Luggarns es auch im Werk sein möchte, da sie mit Moyland ^

zu handeln haben. (S. Ibici. c.). — 19k. Die Gesandten in dem Span zwischen Misox und Lumino sollen auf

20. dieses Monats an der streitigen Stelle zusammentreffen und Vollmacht haben, sowohl bezüglich des W

anstandes zwischen den beiden anstoßenden Communen, als auch der Landmarche halber gütlich oder reclsil'
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Endeln. Ibiä. öl. — 191. Es werden zwei von Uri verfaßte Schreiben an den Gubernator zu Mayland und

^orn Alfonso (Casale, spanischen Gesandten), die Gravedoner Straße betreffend, verlesen und gut geheißen.

^ sollen auf's beförderlichste durch eigene Voten verfertiget und Antwort begehrt werden. Absch. 665. b. —

^ Da wegen Ungleichheit von Maß und Gewicht in den Vogteieu Bellenz, Bollenz und Riviera, sowie Livinen,

"blich groß^. Mißverstand vorkommt, so soll wo möglich schon ans nächstem Appellationstag dießfalls Vor-

!ch»»g getroffen werden. Absch. 666. n. — 193. Die heurige Malefizrechnnng des Cvmmissärs Leu beträgt

^ Kronen 60 Schill., wovon die drei Orte den dritten Theil, d. h. 307 Kr. 46 Schill. 4 Den. erhalten,

° ^ ledes 102 Kr. 42 Schill. Von leztem Jahr her hat jedes Ort übcrdieß 36 Kr. 8 Schill. 4 Den. zu

Einige noch ausstehende, unverrechnete Strafposten sollen vom Fiscal eingezogen und vor Abreise der

"sandten ans der Riviera in Rechnung gebracht werden. Vom Zoll zu Bellenz, der leztes Jahr dem Johann

^akob Ghiringhelli für 1160 Kronen verliehen worden war, erhält jedes Ort 358 Kr. 53 Schill. 2 Den., so

e das ga„zo Einnehmen eines jeden Ortes 515 Kr. 78 Schill, beträgt. Die ordentlichen Ausgaben waren:

^ Uranciscanern .... 12 Kronen, trifft jedem Ort 4 Kr. — Schill. — Den.

Vätern zu St. Johann . . 9 „ 3 ^

" Klosterfrauen zu Sementina . 1'/- „ „ ,, -- .. 40 „ — „

ß" ^/chen Chorherren . . 3 „ 1

schreibe?, Jahrlvhn ... 33 Sonnenkrone», „ „ „ 14 „ — „ — „

^hreiber, Jahrlohn ... 6 Kronen, „ „ ^ 2 _

^ Deibel, Jahrlvhn und Kleidung . 19 „ „ „ „ 6 „ 26 „ 4 „

Del ^ Kommissärs Frau ... 3 „ 1 „ - „ -
schndschreibers Fran ... 3 Gulden, — „ 40 „ —

^" jungen Knaben für den Ausritt 60 Schilling, „ „ „ — 20 „ — „

^Weibeln Lezi ... 1 Krone, „ „ — „ 26 .. 4 „

^,.'^°'"melschläger .... 3 » 1 » - „ —
schreiber für den Abschied . . 3 „ „ „ 1 ^ . ..

B^i ^ei Schlösser ... 9 „ 3

^ Ehrung des Weines . . 1 Gulden,

Jede"' von den Malefizeinnahmen
Diener .. .

4

4

13

^ fär jedes Ort außerordentliche Ausgaben 18 „ 47 „ 3

bleibe
Zusammen 64 Kr. 54 Schill. 1 Den.

oen also jedem Ort 451 Kr. 23 Schill. 5 Den.

Cla ^ Ausgaben auf der Riviera waren: Des Landvvgts Frau zur Lezi 3 Kronen; den Klosterfrauen zu

jede», ^ ^ Landschreiber für die Abschiede 1'/« Kr.; den Amtleuten als Lezi 3 Kr., thut in Summa

le»t" ^ ^ Schill. — Die Ausgaben zu Bolleuz: Des Laudvogts Frau als Lezi 3 Kr.; den Amt-
^m Landschreiber für die Abschiede l'/z Kr., kommen ans jedes Ort 2 Kr. 4 Schll.

bei» ^ Sonntag den 14. September wurde der Zoll zu Bellenz auf ein Jahr um 1051 Kronen

Viene^""" Jakob Ghiringhelli verliehen, von welchem Zoll ein jeder Herr Gesandte 25 Kronen und jeder
^ 3 Kronen auf Rechnung für ihre Verehrung nach altem Brauch empfangen haben, die dann die nächst-
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jährigen Gesandten gut machen sollen. Ibicl. o. — 195. Wegen des Rufs, den die Gesandten zu Bel^
haben ergehen lassen, daß Niemand nach ihrer Ankunft daselbst weder Criminal-, Civil- noch Malefizs»^'

verthädigen solle, hat man gefunden, es solle bezüglich der Criminal- und Civilsachen verbleiben wie fr»h^
nämlich zugelassen sein, sie zu verthädigen. Absch. 667. ä. — 196. Bezüglich der Gravedoner Straße lvv
ein Schreiben des Grafen von Fnentes verlesen, mit welchem er die Geneigtheit ausspricht, die SaA "

Werk richten zu helfen. Man nimmt dieses in den Abschied, damit die Angelegenheit nunmehr befördert we^'
Idici. 1. — 197. Ans die Klage derer von Giubiasco, daß der Laudvogt und die Regenten der La»dW

Lauis ihren Markt abgerufen und nicht nur den Lauisern, sondern allen mayländischen und fremden Kaufle»^
bei Verlust ihrer Waareu den Durchpaß verboten haben, wird dem Landvogt von Lauis anbefohlen, di^

Markt Heuer seinen Fortgang zu lassen und die unbefugte Abrufung aufzuheben, indem man dafür so^
werde, daß dieser Markt auf eine andere, dein Lauiser Markt weniger nachtheilige Zeit verlegt werde. Ä
670. b. — 198. Auf die Beschwerde der Zoccvlanten oder Observanten von Bcllenz bezüglich der beabsichtig
Reformation ihres Klosters, welches mit andern reformirten Ordeusleuteu besezt werden soll, hat man,
die geistliche Obrigkeit die Reformation angeordnet hat, in dieser Sache nicht viel berathschlagen können, g

dern läßt es beim frühern Beschlüsse. Idicl. e. — 199. In Betreff der Straße nach Gravedona soll den ^
ordneten Herren geschrieben werden, ihrem Auftrag nachzukommen und ans den Augenschein sich zn
und bei ihrer Excellenz anzuhalten, daß er seine Deputirten auch dazu abordne. Idicl. cl. — 269. Dw
sandten wissen ihren Obern zu berichten, wie die Abgeordneten ans den Span zn Nuffle nnverrichteter

von einander geschieden sind, weil die Gesandten aus Bünden keinen Befehl zn rechtlicher Handlung g
Absch. 671. d. — 261. Der Anzug von Nri, Schwhz und Nidwalden, daß der Landvogt von Lanis ^
jüngst zu Giubiasco bewilligten Jahrmarkt für dieses Jahr versperrt habe, wird in den Abschied
in der Hoffnung, die Sache werde wohl gütlich beigelegt werden können. Absch. 672. 8. — 262.
des Zolls und neuen Zollers zu Bellenz wird geklagt: 1. daß 50 Kronen mehr auf den Zoll
worum er verliehen worden sei; 2. daß der Zoller ans lezter Jahrrechnung den Gesandten das Geld »

als es Curs habe, angerechnet habe; 3. habe er denen aus Bollenz unbefugter Weise den Zoll »bge»»"^^
ihn dann aber auf Geheiß der Obern wieder zurükgegeben, dagegen den Betrag, 8 Kronen ans jedes
diesen in Abzug gebracht, was man nicht dulden könne, indem hier ein Mißverstand obwalte. Die B»

sollen daher ans nächsten Appcllationstag nach Schwhz einen Abgeordneten senden mit den Originale» ^
Copien ihrer um den Zoll habenden Freiheitsbriefe, damit man dieselben prüfen könne. Hinsicht^
zweiten Punktes wurde auf Gefallen hin der Obern beschlossen, den jezigcn (Zoller) Johann Jakob ^ ^

ghelli aus den angesezten Appellationstag zu beschreiben, wohin er die Zollrödel und den Ruf mitbringe» ^
Was den ersten Punkt, die Verleihung des Zolls, betrifft, so läßt man dieses dermalen eingestellt bis »>» ^
nächsten dreiörtischen Appellationstag zu Schwhz, bis wohin man weitern Bericht erwarret. Absch. 6^'"
263. Da mit Bezug ans den Markt zn Giubiasco der Landvogt zn Lauis gesagt haben soll, er frage ^ . n
Orten nichts oder wenig nach, so wird Uri ersucht, Anordnung zn treffen, daß um solche Reden ,,h.
aufgenommen werde. Ibicl. k>. — 261. Anforderungen, aus dem Landmarcheustreit bei Lumino her^ü/
(S. Idicl. 6.). — 265. Da die lezte Bellenzer Jahrrechuung nicht zum Abschluß gekommen ist,
obrigkeitliche Antheil unermittelt blieb, so sollen Commissär Leu und Vogt Stnltz sich mit ihren Rech»" ^
auf nächstein Appellationstag einfinden und die Gesandten auch da sein. Ikici. o. — 266. Zn Verhid'"^
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^rschwänglichen Weinvorkaufs durch Fremde zu Bollenz wird verordnet, daß ein Burger zu Bellcnz auf

oder an Schulden nicht mehr als fünfzig Brentcn einlegen möge. Da soll man dem Commissär

Haiden, daß er die großen Fürkäufe aufhebe und daß Keiner auf Fürkanf mehr als zwei Faß kaufe, der-

^c>lt, daß wenn er eines oder beide wegführe, er eines oder zwei andere kaufen dürfe. Privatpersonen, die

w chren Hausgebrauch kaufen, sind hierin nicht begriffen. Im Übrigen soll es bei den alten Sazungen ver¬

üben und Dawiderhandelude bestraft werden. Absch. (!75. u. — 207. Statthalter Johann Jakob Ghirin-

^ > soll das, um was er bei lezter Jahrrechuung einige Geldsvrtcn zu hoch angerechnet hat, nachzahlen.

^ die übrigen gegen ihn vorgebrachten Klagepunkte betrifft, wegen deren er auf gegenwärtigen Appellations-

^ cchrt worden war, so findet man seine Verantwortung für genügend. Ibid. b. — 208. In den Abschied

wen die Angelegenheit wegen der Strafe, welche denen, die den Zoll gefährlicher Weise „endtragendt", ab-

^o»i,nen und bisher von den Zollern zu Händen genommen worden ist, während die Gesandten meinen,

^ Strafe, da sie malefizisch sei, gehöre der Obrigkeit, jedoch in der Meinung, daß den Zollern für ihre

davon zur Ergezlichkeit werde. 1>>i<k. c. — 200. Augnst Ghiringhelli, Andrea Mayessin und

ynrich Schüsch sind um 45 Kronen gestraft worden, „von wägen deß, dz sy mit List vnd Finantzen die

^ mit Perlichnng des Zolls; infüoren wellen" und ihnen Verehrungen angeboten haben, was gegen die

Kothen Buch enthaltene Ordnung ist. Ibid.«?. — 210. Weil es bei Verleihung des Zolls zn Bellenz nn-

fiir Zugegangen ist, wodurch die Obrigkeiten in Schaden kämen, ist auf Genehmigung der Obern hin

^^cnn angesehen worden, daß fürdcrhin die Gesandten auf die Jahrrechuung eidlich geloben, außer der

solle^^^" Verehrung bei Verleihung des Zolls keine Mict und Gabe annehmen zu wollen. Die Zoller
" Obrigkeiten den Zoll an gutem landläufigem Geld, das in den drei Orten Giiltigkeit hat, bezahlen

seit kleinern Sorten als 10-Schillingstiiken. lind. k. — 211. Der Prior zn Bollenz, den man

wahren vergeblich zn Ablegnng der Spitalrechnnng und Erhaltung des Spitals in Dach und Fach er-

H hat, obwohl er voriges Jahr bei seiner priesterlichcn Würdigkeit es zu thnn versprach, wird innert
pw Red)nnng zu stellen. Leistete er dieser Citation in der anberaumten

s'a k5°lge, so soll Uri Personen nach Bollenz schien, „den gedachten Pryor vßer zn füren vnd dz er

inuug unt näme". Die Briefe und Siegel, welche dieses Jahr hinter den Landvogt zn Bollenz gelegt

ko», eigenen Boten heraus gebracht werden und Herr Statthalter Jndice soll auch

hi^"' Bericht zn erstatten. Was Vogt Brnster des Spitals wegen noch zn fordern hat, das soll die

°k Z" bezahlen angehalten werden. Ibid. K. — 212. Landvogt Baldcgger soll ermahnt sein, daß

herj/ Malefizsachen nicht zn viel Kosten auftreibe, da man nächstens etwas Mittel und Ordnung stellen

^ahr Bollenzer bezüglich des Zolls zu Bcllenz wirklich Freiheitsbriefe aus dem

b>°rd ^ aufweisen, die durch die Gesandten von Schwyz und Unterwaldcn am 8. Angnst 1008 bestätiget

sürk " ^ nimmt Uri, das dießfalls ohne gemessenen Befehl ist, aber meint, daß das, was die Bollenzer

^ ufZweise außer Land führen, den Zoll zn Bellcnz entrichten sollte, den Gegenstand in den Abschied. Ibid. i.

kl»; frühere bezügliche Weisung unberüksichtiget geblieben ist, so soll Landvogt Baldegger bei den

Zur o Bollenz Anordnung treffen, daß sie eine Anzahl Musketen, Haken, Harnast und Hallebarten

Händen kaufen und sich Jeder rüste, wie es einem Kriegsmann gebührt. Auf Bartholome,

^sandten ins Land reiten, soll dann eine Musterung stattfinden. Ibid. k. — 215. Die wegen des

Zwischen Lnmino und Rusfle anferlaufenen Kosten sind beträchtlich, aber den betreffenden Gesandten



Äellenz, Bollenz und Riviera. 1608. I60ll.

bisher noch nicht vergütet worden. Schwyz und Unterwalden, die dießfalls keine» ausdrüklichen Befehl

nehinen den Gegenstand in den Abschied; inzwischen sollen die Kosten schriftlich zusammengestellt und

nächster Tagleistung vorgelegt werden. Ibiä. I. — 216. Durch die Gesandten Nidwaldens läßt Statthat

von Büren die Kosten reclamiren, die ihm als Vermittler neben den Herren Landammann Beßler und Sta^'

Halter Radheller selig im Alpspan zwischen der Gemeinde Semione und Disentis erwachsen, aber noch

erstattet worden seien. „Da ouch anzeigt vnd vermeldt, die übrigen Gsanten ouch noch Costen vßstan möchte» ^

so soll der Landvogt Baldegger die Gemeinde Semione zur Vergütung dieser Kosten anhalten. Ibiä. n» ^

217. Die Gesandten wissen ihren Obern zu berichten wegen einer Anzahl Spieße, 100 von jedem Ort, ^

Herr Statthalter Jndice im Namen der Landschaft Bollenz begehrt. Da man keine daherigen Instructions

hat, wird die Sache in den Abschied genommen. Ibiä. n. — 218. Da bei Ablegnng der Malefizrechnung

Landvogts Stultz sich etwelche Unordnung und überflüssige Kosten erzeigt haben, man aber vernahm, daß

von Seite früherer Landvögte ebenso geübt worden sei, so wird zwar auf Gefallen der Obern hin die Rech

nung gutgeheißen, jedoch für die Zukunft folgende Ordnung gestellt: Von den Mälefizbnßcn in den Vogtes

Bollenz und Riviera gehört der Obrigkeit vorab der dritte Theil, die andern zwei Dritthcile dein Landow

und der Landschaft je zur Hälfte, woraus sie aber auch die Kosten zu bestreiten haben, gleich wie es in Ae

lenz Und den andern wälschen Vogteien gehalten wird. Auf nächste dreiörtische Confcrenz sodann soll inst»'»

werden, damit man erläutere und verschreibe, was malefizisch sei und was nicht. Ferner wissen die Gesa»^"

ihren Obern zu berichten wegen zwei Bnßenposten, die zwar dem Landvogt Leu gut gemacht, aber nicht

Rechnung gebracht worden sind. Ibiä. c>. — 219. Anzug über eine neu projectirte Straße vom Corners^

die Grafschaft Bellenz, namentlich im Interesse der Weinsänmer. (S. Absch. 670. n.).

1609.

Art. 220. In dem noch unausgetragenen Span zwischen denen von Lumino und Rnffle wegen ^

Landmarchen und dem Weidgang, haben die nach Misox verordneten Gesandten, freilich unter Protest»^

Seitens der Misoxer, Kundschaft eingenommen, wovon jedem Ort eine Abschrift zugestellt werden soll,

da man bisher weder zu gütlichem noch rechtlichem Austrag hat gelangen können, so wird der Co »nim ^
zu Vellenz beauftragt, die Unser» in ihrem Posseß, wenn sie dazu kommen, den Weidgang zu bennze»,

schirmen. Dadurch hofft man beförderlich zu Erledigung des Auslands zu gelangen. Absch. 036. d- ^
221. Da durch Nachlässigkeit der Unterthancn die Wnhren am Tessin sehr in Abgang kommen, so erh»

die Landvögte zu Bellenz und auf der Riviera den Befehl, zu Herstellung derselben aufzufordern, »R

man sie in der Landschaften Kosten machen würde. Ibiä. a. — 222. Der Commissär zu Bcllenz soll verscholl ^

daß die Stadtgräben der Nothdurft nach verbessert werden, laut früherm Abschied. Ibiä. ä. — 223- ^ ^
nöthig ist, daß die Klöster zu Vellenz jährlich Rechnung ablegen,'was aber bisher nicht geschehen ist, so '

falls jedes Ort beförderlich seine Stimme nach Uri schiken, damit es dem Commissär den Befehl ertheile, ^
zu Bereithaltung der Rechnungen zu ermahnen. Ibiä. e. — 224. Uri beschwert sich wegen des

seine Beisäßen, die hinter seinen Unterthanen zu Livinen und Ursern gesessen seien, zu Ablentsch

müssen, und eine gleiche Beschwerde bringt Nidwalden für seine lieben Landlente ob dem Wald an.

nicht weiß, inwiefern die Ablentscher zum Bezug dieses Zolles berechtiget sind, sollen sie nach Ablauf ^
ligen Zeit in die Orte beschieden werden, damit man ihre etwaigen daherigen Privilegien untersuche»
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Gestalt der Sache entscheiden könne. Und da die Rede geht, als könnten die Ablentscher zu Nri oder

""f dessen Gebiet nicht sicher durchreisen, so werden die Urner Gesandten bei ihren Obern ihnen sicheres

^eit verschaffen. UM. — 225. Bezüglich der Bellenzer Kriegskosten, die Uri abermals in Anzug ze¬

ucht hat, soltt,, die Sekelnieister der drei Orte ans einer Conferenz zusammen treten, Abrechnung halten

^ud verschaffen, daß der Ausstand bezahlt werde. UM. 1r. — 226. Seit einiger Zeit wird den ennetbirgischcn

"uibrvsianischen Untcrthanen von Seiten der Geistlichen untersagt, zur Fastenzeit Anken und Käse zu ge-

^uchen. Da diese Speisen früher nicht verboten waren, so sollen die Leute in Bescheidenheit damit fortfahren;

^ürde ih,,x„ weiter von den Geistlichen gedroht, so wird man sie zu beschüzen wissen. Iditt. i. — 227. Die

Mndten wissen ihren Obern die Beschwerde des Commissärs Leu wegen der kürzlichen Ledigung der Eon-

^ccitioi, des Giovanni Antoni von Lauis zu berichten. UM. ie. — 228. Den Amtleuten ennct Gebirgs soll

werden, daß sie die Unterthanen zu Tragung ihrer Seitenwehren anhalten, bei aufgesczter Buße, allein

" Sonn- und gebannten Feiertagen. UM. 1. — 229. Uri, im Namen seiner Beisäßcn und derer von Ursern

"'d Livinen, und Obwalden beklagen sich wegen des Zolls zu Ablentsch, da sie ans vielen Gründen und Ursachen

vo„ diesem Zoll befreit zusein. Schwhz und Ztidwaldcn aber wollen die von Ablentsch bei den daherigen

j»^^untnissen, wonach solche Beisäßen von der Zollfreiheit ausgeschlossen sind, bleiben lassen, doch könnte
Zoll eine Moderation gemacht und die von Obwalden wie andere Landlente der drei Orte des Zolls

'S erkannt werden. Wird in den Abschied genommen. Absch. 090. a. — 23t). Das durch Uri gestellte

der Ammann lind Rath in Misox wird gutgeheißen, und soll auch der Conimissär zu Bellenz und

^cuidvogt ans der Riviera zu Ihrer Excellcnz nach Mayland gehen, um für die zu Misox um Getreide

^ freien feilen Kauf anzuhalten, doch ohne der Orte Kosten. UM. d. — 231. Uri beschwert sich wegen

Fall"^" ^ Brüke zu Ablentsch (Abläsch) und begehrt Abschaffung desselben. Was es auf den
' daß die Abschaffung nicht erfolgen würde, noch ferner vorgebracht hat, wird M rokerondum genommen.

Au ^ beschwert sich wegen des von Schwhz und Nidwalden auf die Halbbrüke zu
^'legten schweren Zolls und erklärt, daß es, falls dieser nicht aufgehoben würde, einen eben so großen

""f seinem halben Theil erheben werde. Sie werden beiderseits freundlich zum Nachgeben ermahnt.

H 697. ^ 233. Der Prior von Malvaglia, Verwalter des Spitals „alla Wortza" in der Landschaft

^ "S- hatte sich bisher troz aller daherigen Aufforderungen beharrlich geweigert, die Spitalrechnnng abzulegen.

Seht ^^'9kcitcn sahen sich daher genöthigt, Ernst zu brauchen und citirten ihn hichcr. Seine Verantwortung
»»n wesentlich dahin: Es handle sich hier um ein Patronatrecht oder sonderbares Beneficium, gleichwie" ^. ... .

s°f^.'^"""9 ablegen zu müssen, sondern halte sich für befugt, das Einkommen beliebig brauchen zu könne»,
^ ^ darauf haftenden Beschwerden nach Gebühr ausrichte, was bisher auch allseitig geschehen sei,

fcill^ ^ ^ Männer von Olivone, als Lchcnherren, zu Zeugen nehme. Diese Verantwortung wird ans Ge-

der Obern hin angenommen, jedoch sollen inzwischen die vom Prior vorgebrachten lateinischen Beweisstükc

^ bidimirt und snbstanziell verdeutscht werden. Findet sich dann darin, daß dieses Priorat ein gus

ubee^^' nambset", sei, so will man von der verlangten Ncchnnngsstellnng abschen, widrigenfalls
dazu anhalten, und zwar soll die Nechnungsablage alljährlich erfolgen. Absch. 698. n. — 231. Der

Bollenz bringt beschwerend vor, daß seine Amtleute, welche niehrenthcils aus Einem Hanse seien,

'ch der Batxr mit zwei Söhnen, in Nechtshändeln „doch wenig Schüchens habendi, sonders als Für-
207
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sprechen sich partysch vnd vngestiim gegen einandren vfflassent vnd erzeigent u. s. w." Man findet daher für
nöthig, der Ämter, namentlich des Landschreiber- und Dolmetscheramtshalber dahin zu reformiren, daß die¬
selben aus den regierenden Orten je zu sechs Jahren »m besezt werden sollen, jedoch unterstellt man dieses
der Genehmigung der Obern. Ibid. b. — 235. Den beiden Gesandten von Uri und Schwyz nach Lauis stÜ
in aller drei Orte Namen geschrieben werden wegen der Beschwerden, welche die Unfern der Commune
Medea (Medeglia) wider die Lauiser haben, weil diese um spänige Ansprachen, die sie an die Commune oder
Privatpersonen haben, auf ihrem Gebiete gelegenes Eigenthnm Dritter angreifen und nicht den ordentliche"
Rechtsweg betreten. Sie sollen trachten, daß dieser Mißbrauch abgeschafft und Jeder um Schulden vor seine»'
ordentlichen Nichter belangt werde. Ibid. e. — 23k. Es soll auch dem Commissär zu Bellenz geschriebe»
werden wegen Statthalter Paterio, „welcher sine gueter verkaufst vnd villicht hierus etlichen ansprachen e>»
Willen gmacht, andere aber hargegen gcschiipfft werden möchten :c." Er soll verschaffen,daß einem jede»
nach Qualität seiner Ansprache der Gebühr nach, soweit das langen möge, ein Willen gemacht werde. Ibid. d. "
237. Die Gesandten werden ihren Obern zu berichten wissen der Klagpuncte halber, welche Landvogt Bald'
egger wider seine Amtleute, namentlich gegen den Dolmetsch in Bollenz, und diese hingegen wider ihn vorge-
bracht haben. Die Sache wird vor die nächstkünftigen Jahrrechnungsgesandten zu Bollenz geschlagen; die
sollen Bericht einziehen und nach Gestaltsame handeln. Inzwischen sollen die Amtleute dem Landvogt a
gebührendeReverenz und Gehorsam erzeigen. Ibid. e. — 238. Schwyz und Unterwalden nehmen als frag
in den Abschied, ob man die Musterung, welche Landvogt Baldegger in Bollenz nächstens abzuhalten angc>
hat, derzeit vor sich gehen lassen wolle oder nicht. Ibid. f. — 239. Ein Anzug der drei alten Orte in e

treff des Markts zu Giubiasco bei Bellenz, wird in den Abschied genommen. Absch. 702. i. — 249- ^
Lucern ist ein Schreiben an die drei Orte eingelangt,worin begehrt wird, sie sollen verschaffen, daß
Jahrmarkt zu Subiasco heuriges Jahr still gestellt werde bis auf die nächste gemeineidgenössischeTagleist»»ü'
wo man sich dann dieser Sache wegen weiter berathen könne. Es wird nun rathsam gefunden,das S )»
ben Lucerns dahin zu beantworten: Weil die Abhaltung dieses Marktes bereits pnblicirt sei, so könne
denselben ohne Schmälerung der eigenen Reputation nicht wieder abstellen; Man ersuche Lncern, diese
schuldigung auch Zürich mitzntheilen, damit es den Landvogt zu Lanis anweise, keine Hinderung in de»
zu legen, ansonst man sich zur Übung des Gegenrechts veranlaßt sähe; bei einer allgemeinenTagleb
könne man dann nach Nothdnrft weiter in der Sache reden. Absch. 704. u. — 241. Uri soll eingebet ^
den Gesandten aus die Jahrrechnungnach Bellenz zu schreiben, daß sie den Mißbrauch in Gestatt»»ü
Beisizes der Dreigeschwornen und Amtleute in Bellenz bei den Appellationen und andern Sachen nicht Z»» ,
Ibid. d. — 242. Da troz wiederholter ernstlicher Befehle die nothwcndigenWehren am Tessin z»
noch nicht erstellt sind, woraus nicht allein der Portnn, sondern auch allen umliegendenGütern große» ^
den droht, wird der Commissär nochmals alles Ernstes angewiesen, den daherigen Befehlen Vollzug i» ^
schaffen, ansonst man unfehlbar auf der Bellenzcr Kosten Baumeister dahin abordnen würde, die Sa ? ^
Werk zu richten. Absch. 710. b. — 243. Der verbotenen Wehren wegen wird in den Abschied ge»»^^^b-
man dieselben etlichen, die sie mißbrauchen, oder allen ennetbirgischen Unterthanen gleichmäßig wicde»»"^ ^
künden wolle. Jedes Ort soll seinen Gesandten auf nächsten Appellationstag dießfalls Befehl ertheilen.
244. Ebenso soll jedes Ort seinen Gesandten auf den Appellationstag Instruction mitgeben bezüglich de» ^
welche im Lnminer Spau darauf gegangen sind. Ibid d. — 245. Die Gesandten sollen ihren S>be»'
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^vthwendigkeit eines Nachrichters in unfern ennetbirgischen Vogteien darstellen, damit sie auf den Appellations-
^3 darum Befehl ertheilen. Ibiä. e. — 246. Da sich die Nothwendigkeit herausgestellt hat, daß ein eigener
°loldeter Nachrichternach Vellenz gcsezt werde, der sich dort haushäblich niederlasseund den Dienst auch in
k" andern Vogteien und in Livinen versehe, so erhält Schwyz den Auftrag, sich nach einem umzusehen, damit

"'an auf einem dreiörtischen Tag dießfalls einen Beschluß fassen möge. In der Begründung dieser Maßnahme
es, za Zeiten Personen erfunden werden, die wegen Mißhandlung wohl würdig

^'en, an die Marter geschlagen zu werden, was aber, zum Schaden der Kammer und der Amtleute, bei
eines eigenen Nachrichters und weil ein fremder zu viel koste, unterlassen werden müsse. Absch. 711. a.

247. Die von Uri sowohl schriftlich als mündlich und ganz ernstlich angeregte Angelegenheitwegen noth-
" Mr Verbesserung der Gravedoner Straße soll, wenn die Herren und Obern damit einverstandensind, bei
" Grafen von Fuentes durch eine eigene qualificirte Botschaft in Behandlung gebracht werden. Ibiä. b. —

- Da die an einige Personen ertheilte Bewilligung zum Tragen verbotener Wehren nur in der Meinung
tchen ist, haß sie sich deren lediglich zum Schnze ihrer eigenen Person „vndt etwan in iro güötter zu»

d^. vndt derglicheu" bedienen, so werden die Landvögte bei jedem begebenden Fall sich nach der Gestalt
Sache zu verhalten wissen. Übrigens sollen solche Waffen in der Stadt Bellenz weder bei Tänzen noch

Zusammenkünften oder des Nachts getragen werden dürfen, bei 50 Kronen Buße. Ibiä. e. —
' Das Gesuch des Statthalters und seines Sohnes Peter Anton Paterio, um freies sicheres Geleit in der

sn» Grafschaft Bellenz, werden die Gesandten ihren Obern hinterbringen, die ihre daherige Entschlies-
befördert „ach Unterwalden berichten sollen. Ibiä. o. — 250. Jeder Bote weiß zu sagen, was der

halb Vallenz wegen der Beschwerde des Landvogts Brnster und des Landvogts Stultz, ihres Jahrlohnes
Zugeschriebenworden ist, also daß sie die rheinischen Gulden zu 25 Bazen beförderlich erlegen sollen,

Bog^ eigenen Boten auf ihre Kosten schiken würde. Ibiä. I'. — 251. Dem Johann Doms aus
ist auf Gefallen hin der Obern das Tragen eines Dolchs bewilligt worden, jedoch unter der Bedin-

g. daß er jh» keineswegs mißbrauche, da sonst der Landvogt Gewalt hat, ihm denselben zu untersagen.
' -- 252. Der Landvogt in Bollenz soll verschaffen, daß daselbst gleiche Elle, Maß und Gewicht ge-

^Ucht werden, wie in den andern Vogteien. Ibiä. b. — 253. Ebenso soll er dafür sorgen, daß in'skünftigc
^^geschwornen und Näthe in Malesizsachen den Obrigkeiten keine Kosten verursachen. Ibiä. i. —

„Wegen Vnbilligkeit fille der Rüthen ennct gebirgs ist erkhent, dz in keinem Ort der Vater mit dem
soll ' ^'"^ren oder ein ander gcschwistertkhindt sindt nit in Rath gann oder darin brucht werden." Das
La»d^' ennetbirgischen Amtleuten zur Kenntniß bringen. Ibiä. I<. — 255. Wegen der Kosten, die im
stell '"^^"^it zwischen Misox und Lumino erwachse» sind, soll der Wirth zu Lumino ordentlich Rechnung
!biä" Personen fällt, die ohne „Brieffnng und Nothursft erscheinen", gehört nicht in die Rechnung.
Land ^ ^ 256. Bezüglich der Wuhrungen am Tessi» in der Grafschaft Bellcnz ist erkannt, Commissär Megnet,
»ich ^^'^hvrz und Commissär Leu sollen sich beförderlich dahin begeben um die Sache zu besichtigen

Schuldigen bei 200 Kronen Buße zu ermahnen, dieselben in's Werk zu sezen. Ibiä. m.

1610.

(v>elck^ ^ Gravedoner Straß zu erbauen wird dem Meister HanS de FraceSchi aus dem Mainthal
auch die Straße am Walenstadterseegemacht hat) übertragen um 175 Kronen, mit Aussicht auf eine
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billige Verehrung, wenn die Arbeit befriedigend ausfalle. Dein Landvolk der Gemeinden Snbiasco und Vlil-

marobbia werden auf jede Fencrstatt drei Tage Frondienst auferlegt. Bis angends Mai hofft man mit der

Arbeit bis zum Berg vorgerükt zu sein. Absch. 716. n. — 258. Nach Beangenscheinignng der Landstraßen >»

der Grafschaft Bellenz von Cadossola bis an den Mont 5kenel wird bei Buße von 200 Kronen geboten, d>^

selben, nach genau ertheilter Weisung, zu verbessern. Ein gleiches Gebot wird erlassen betreffs Verbessern»!!

der sehr mangelhaften Wnhre. Und damit in'sknnftig die Straßen und Wnhre wohl erhalten werden,

jedes Jahr der Commissär mit zwei Castellanen und dem Landschreiber einen Augenschein einnehmen und d>c

etwa nöthigen Verbesserungen vornehmen lassen, unter Anzeige an die Obrigkeiten. Ibid. b. — 259. Näthe

und Verordnete der Bürgerschaft zu Bellenz bitten unterthänig, da jährlich durch Flößen ungebundener B»"'^

an den Wuhren und Gütern großer Schaden erwachse, so möchte man ihnen die Gewalt, solches zu bewillige»'

entziehen, denn oft seien Herren ans den regierenden Orten bei der Gesellschaft, denen sie es nicht abschlagt

dürften. Wird in den Abschied genommen. Ibid. e. — 269. Hauptmann Leu erhält den Auftrag, diese Lcr-

Handlungen allseitig weitläufig den Obern zu berichten und Anordnung zu geben, daß, wenn möglich, »»»^

züglich eine Conferenz zu Brunnen gehalten werde, um die Verhandlungen in's Werk zu sezcn, wvfer» d»

Obern nichts daran ändern. Ibid. d. — 261. Man hat vernommen, die Landschaft Lanis wolle den Stat'

Halter Castorio in die XII Orte schiken, um den Jahrmarkt zu Snbiasco zn verhindern oder dvch abzuändc»»'

Das wird zur Warnung an die Obern gebracht, damit die ausgebrachte Bewilligung geschüzt werde. Ibid. o.

262. Da der Vau der Gravedoner Straße durch Fleiß und Ernst der drei depntirten Bauherren bereits <»»>»

ziemlichen Anfang genommen hat, so wird beschlossen, damit fortzufahren. Es soll daher den Herren CoM»»»^

Megnet und Landvogt Frischherz geschrieben werde», daß die Arbeit, sobald es Schnees halber möglich N'

wieder aufgenommen und bis ans die Höhe des Gebirgs fortgeführt werden soll. Absch. 718. n. — 263-

soll den beiden Amtleuten ernstlich befohlen werden, daß sie gehörige Vorsehung thnn, damit die ge>»e»

Landstraßen und die Wehren am Tessin in der Grafschaft Bellenz gemäß des jüngsten Bellenzer Absclpe

gemacht und verbessert werden. Ibid. b. — 264. Die Unterthanen der Grafschaft Bellcnz begehren, daß

das ordnungswidrige Flößen der Bnrren durch den Tessin, wodurch die Wehren Schaden leiden, einges»)^

werde. Es wird auf Gefallen hin der Obern erkannt, daß es bei der alten Ordnung verbleiben so^' ,

Strafe des Holzverlustes und 100 Kr. Buße, und daß weder die Amtleute, Gesandten, Rath noch

Macht haben sollen, den Holzflößern etwas Mehreres zn bewilligen. Ibid. e. — 265. Die Gesandten w6

ihren Obern zu berichten, wie die Lauiser nochmals sich unterstehen wollen, den Subiasker Markt

der doch zum Nuzen sowohl der Unterthanen als der Kauflente dient. Es sollen daher die Ober»

werden, die darum gegebenen Briefe und Siegel zu handhaben. Ibid. d. — 266. Betreffend die

Wehren soll laut des Appellationsabschieds der Commissär zu Bellenz die, welche selbe mißbrauche»'

Verdienen bestrafen und ihnen dieselben wieder abnehmen. Ibid. e. — 267. Die Landvögte ennct

sollen der Rathspläze halber eine nothwendige Reformation vornehmen, „dz namblich der Vatter v»d ^

noch zwen Brüdern sambtlich die Nathsbesizung nit haben sötten", ans genngsamen Ursachen, wie dw

sandten weiters zn sagen wissen. Ibid. k. — 268. Commissär Megnet und Landvogt Frischherz sc>^" ^ „

des entführten lnminischen Viehs sich nach Nnffle verfügen und ernstlich dessen Nükgabe verlange»,

man das Gegenrecht üben müßte. Ibid. A. — 269. Bezüglich der Löhnung des Scharfrichters >» ^

ennetbirgischen Vogteien könnte Vellen; 25, Vollenz 12, Livinen 12 und Riviera 10 Kronen ans dem
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^'thun und auch die Behausung für denselben hergeben. Wenn die Obern dainit einverstanden sind, soll um

'"k" Nachrichter umgesehen und derselbe dahin verschafft werden. Ibid. Ii.— 270. Betreffend die ungebühr-

Kosten, so beim Eintreiben der Schulden in Vellen; be;ogen werden, ist ans Gefallen hin der Obern

Moderation gestellt: „D; fürthin vnangescchen wider die Ordnung vffgerichter Bcrschrhbnngcn die Ghßcl-

eil khein whdtern costen vff die Schuldner trybcn söllent, dan drh Tag inhin vnd dry Tag vßhi» vnd dry Tag ;n

Ein^ ' ^ ^ohrnng ""d Kosten nicht mehr als täglich 1 guten Gulden fordern dürfen. Und so
^Hcmptsnninic eingehen wollte, soll er allbereits schä;en lassen, und alsdann die Scha;nng je nach Gefallen

halbes oder ei» gan;es Jahr angestellt werden; wenn die Loosnng in;wischen nicht erfolgte, soll

^ pfandschaft ans den dritten Pfenning verstanden sein. Ibid. i. — 271. Dem Commissär Megnet und Land-

>1 Frischhx^ ^ ans ihr Nathbegehren geantwortet werden, „d; sh von wegen Argwohns böser Lüten old

jeder' ^ werden ;n verhalten wissen und daß nicht nvthig sei, Inquisitoren dahin ;n schiken, wie

Spai weiter ;u berichten weiß. Ibid. Ic. — 272. Be;ttglich der anferlanfenen Kosten in dem Nusfler
^ ^ die Commnnität nnver;üglich den dritten Theil be;ahlcn, nach früher gemachter Abtheilnng. Ibid. I.

d»nl > ^ l'e;üglich des bewußte» Abläscher-Eisenmannischcn Spans und der im Namen des Eisenmann
^1 Landschreiber Mnheim vorgenommenen Arrestirnng der Weidgänge der Abläscher, welche beide Orte

tviw, Nidwalden nicht gutheißen können, Uri erklärt, diese Angelegenheit vor andere Orte bringen ;u

ctltt!'' ^ den Abschied genommen. Ibid. m. — 274. Da, wie die Zoller ;u Vellen; klagen,

^^doner bei Durchtreiben von Schafen den Zoll umgangen, aber mit Unkenntniß sich entschuldiget

ldü/' ^ ^^dcn sie lediglich ;u Nach;ahlnng des Zolls angehalten, was Nidwalden in den Abschied nimmt,
z- ' 275. Die Gesandten von Schwh; und Nidwalden sollen eingedenk sein, ans nächste lncernischc

"othwendigc Unterredung ;n thnn wegen des Abläscher Geschäfts, damit man Uri ;u Baden mit

Z» Antwort begegnen könne. Ibid. g. — 276. Gesuch der XII Orte um Verlegung des Jahrmarkts

^"^o, ^ ;nsammcn fällt, ans einen andern Tag. (S. Lanis, Art. 298.) Absch.

AeK ^ betreffend die Kriegskvstenfordcrnng Uris von der Bellcn;er Besa;nng her findet sich die

Schwh; in Nichtigkeit, „also die Kronen 60 an Jrer Summa lndt letztsten Abscheidts abge-

eZ sölle", Nidwalden dagegen bleibt Uri 141 Kronen 20 Schl. schuldig, wendet aber dagegen ein,

jjanu/ Soldaten nach Ab;ng derer von Uri noch eine gute Zeit in der Portnn erhalten, überdies; habe

dee Christen bei 50 Kronen von Zolls wegen an die Herren von Uri aussprechen. Mau soll also

F^tf..^ ^chig nachfragen und dann in Freundlichkeit mit einander abrechnen. Absch. 731. n. -- 278. Zu
t>^. ^ angefangenen Gravedoner Straße soll der Commissär ;u Vellen; »m gebührenden Zins in

Ben ^ Namen 200 Kronen aufbrechen, welche Summe ans nächsten Varthvlomäi durch den Zoller ;n

zn ^ökbe;ahlt werden soll. Ibid. b. — 279. Falls nach geschehener Ermahnung durch den Commissär

^'statt ^ Nuffle und St. Victor das denen von Lnmino und Castiglionc entführte Vieh nicht ;nrük-

^sse>/"' ^ gestattet sein, Gegcnrecht ;n gebrauchen. Das sollen die von Uri dem Commissär;u
^^er soK "l t>er ^ei ^'te Namen an die von Rnffle in diesem Sinne ein ernstliches Schreiben

a»stu worden. UM. e. — 280. Commissär Megnet und Vogt Frischher; sollen die durch die Gesandten

Koste» wegen Erbauung der Straßen und Landwehren von den Anstößern und der Commnnität

28^"' ^ vielfältigem Ermahnen cr;eigtcn Ungehorsam verschuldet haben. Ibici. d.
- Die Gesandten werden ihren Obern ;n berichten wissen der gestellten Copie halber wegen eines
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Nachrichters in de» drei ennetbirgischen Bogteien. Auf nächsten dreiörtischcn Tag soll darum Befehl ertheilt

werden. Idici. v. — 282. Dem Hauptmann Trösch ist seiner treuen Dienste wegen, die er in Ausbringung einer

Snnnne Geldes in der drei Orte Namen zu Erhaltung der Besazung zu Bellenz erwiesen hat, freundlich

gedankt worden. Seine gehabte Mühe und der Reitlohn sind ihm auf einem Tag zu Uri gelohnet worden-

Ibiä. f. — 283. Beschwerde des Johann Valegia von Vira wegen Confiscation seiner Güter in der Grast

schaft Bellenz. (S. Lanis, Art. 262.). Absch. 736. u. — 284. Schwyz und Nidwalden werden gebeten, de"

Zoll ans der Brüke zu Abläsch auch ihrerseits abzuschaffen, wie Uri bereits gethan habe, indem sie dadurch

den andern Orten einen eidgenössischen Gefallen erweisen. Absch. 742. f. — 285. Uri, Schwyz und Nidwalde»

werden von den andern die IV ennetbirgischen Bogteien regierenden Orten ersucht, mit denen von Lattis des

Markts zu Giubiasco wegen sich zu vergleichen, damit diese sich nicht mehr zu beklagen haben. Ibicl- 6-

286. Wegen des noch immer unerledigten Landmarchanstandes zwischen Rusfle und Lumino soll den Bundes

genossen in Bünden wieder zugeschrieben werden, zu verschaffen, daß dieser langwierige Span nunmehr crör e

werde, und zu dem BeHufe eine beförderliche Zusammenkunft auf den Augenschein zu beschreiben. Da ab^

nöthig sei, sich des Obmanns zu vergleichen, werden sie sich zu erinnern wissen, wie man ihnen in Gew»

hcit eines Abschieds aus Schwyz vier Männer von Glarus zur Auswahl vorgeschlagen, aber bis dahin kei»

Antwort erhalten habe. Weil nun aber aus diesem Gränzspan unfrcnndliche Handlungen der beidseitige'

Gränznachbarn entstehen, wie Wegnahme von Vieh ,c., so sei baldige Erledigung und daher beschlenW

Wahl des Obmanns dringend wiinschbar. Und weil von den vier Vorgeschlagenen zwei landesabwesend st ^

werden an deren Stelle zwei andere bezeichnet. Sei ihnen von diesen vieren keiner genehm, so sollen ste^

Gemäßheit des angezogenen Abschieds ihrerseits uns vier aus demselben Ort zur Wahl des ObinannS ^

schlagen. Absch. 745. n. — 287. Nach dem Vorschlag von Unterwalden findet man, daß der Landvogt ^

Bollenz aus vielen bewegenden Ursachen und zu bessern, Nuzen der Obrigkeiten wie früher in Malvaglia (I

zn Lvttigna) wohnen sollte, worüber die Gesandten ihren Obern weitläufig berichten können. Idill. o- ^

Nach Eingang des auf der Jahrrechnnng zn Bellcnz auf Ratification hin aufgestellten Zoll- und Weglst^^

für die neugebaute Gravedoncrstraße wird berathschlagt, wie man die beiden Geschlechter Magati und

von Gravedona, welche die Straße auf ihrer Seite haben machen lassen, sowie die drei nächsten angräuz

Commune» dieses Wcggelds halber halten wolle. Weil man nun nicht findet, daß dieselben zollfrei ge ^ ^
werden können, so wird der alte und der neue Commissär beauftragt, mit ihnen darüber zn accordiren,

nichts dagegen hätten, nach Vergütung ihrer Unkosten nur das Weggeld zu entrichten und dagegen aUI

Seite weder Zoll noch Weggeld zu erheben. Den drei benachbarten Commune,, aber möchte man Freiheit ^

Weggeld für das Vieh, das sie auf die anstoßenden Alpen und znrük treiben, sowie für das, was ste ^

zurük durchtragen, bewilligen, von Waaren und Vieh dagegen, so ans die Märkte geführt werden, s» ,

Weggeld bezahlt werden; die Obrigkeiten behalten sich vor, die aufgestellten Taxen jeweilen „ach liu'st^ ^
zn mindern oder zu mehren. Was der alte und der neue Commissär mit ihnen abhandeln, darüber so

ans dem künftigen Appellationstag berichten, damit man wo möglich die Sache mit ihnen abschließt

Verzeichnis; des Weggelds aus der neuerbautcn Gravedoner Straße: r.

Von jeden, Hengst 2 Schill.

Von einen, Münchenstangenroß 2 „ "

Von einer Stute 2 „ "
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Vo» jedem
Von Kuppelroß

einem schweren Ochsen - - ' ' .Von kleinen Ochsen, Kiihen oder Rindern .
«Die Stieren sindt frh."

Ar jedes Haupt Schnialvieh, als Schafe, "^>6 ' die Alpe,»>- MWIdid--. m.d -nd-.-. d>°
führt, siir 100 Stiik

Ar jedes Schwein

Ar einen Sperber, Fullen

Von einem Saum Wein
Von einem Saum Reis

V»n einem Saum Salz
An einem Saum Lohrinde

Ar jede Gerwehaut .
Ar eine Halde .

Von einem Saum Leder, Schmalz, Anken
An einem Saum Käse .
Ar jede „Nuggendurdi" Waaren
^^r einen Saum Kohlen .
An einem Saum Wezsteine
An einer Burdi Harz .

Tla einen Mann zu Roß .

At einen Saum „oldt troh" - - . . SaumA" allerlei Kaufmannschaz,so oben ».cht vermelde,
Asch. 749.
den

1 Schill.
2 ..

IK55

Angster.

a. — 289. Schon wiederholt

2
1
2

2
2
2
4
4
2

2

2

4

t ,, „
3 „ „
3 „ — «

mg eines Scharfrichters inst Anzug gemacht worden über Erhalt» ^ > ,
^rei Vogteien. Nun wird der Nachrichter zu Schwhz beauftragt, für den Jahrlohn und andere Beloh-

Ibj,i bescheidene Taxe vorzuschlagen, die man dann gutheißen oder nach Gntfindcnmodcrircn wird.
,, ^ 290. Schwyz und Nidwalden sollen ihre Stimme bezüglich des Wcggelds bis künftigen Freitag

"ch Ilri

iibl ^vnimissären mittheilen wird mit dem Auftrag, den Bezug des Weggelds einem zuverlässigen Alaun zu
^A'agei,. ikM. lk. 291. Des Zolls halber ans der Brüte zu Abläsch wird Schwhz abermals gebeten,

"^"Allen Gesandten auf nächste Zusammenkunft darüber Vollmachten zu ertheilen. Absch.
^ — 292. Bezüglich der schon lcztes Jahr angeordneten, aber nicht nach Vorschrift in's Werk gesezten

»icht Tessin, der bereits großen Schaden angerichtethat und noch größern besorgen läßt, wenn
^ energisch? Maßregeln dagegen getroffen werden, erhält Commissär Frischherz den ernstliche» Befehl, bei
>0!^'^ Strafe der Obrigkeiten die Arbeit schon in vierzehn Tagen an die Hand zu nehme». Gegen die
der^""Aüen Unterthanen will man ihm nöthigcn Falls guten Rükhalt gewähren. In diesem Sinn soll auch
i>^> /At und Grafschaft Bellenz zugeschrieben und sie zu Aufnahme der Arbeit in dem bestimmtenTermin

^jrhn Tage aufgefordert werden, bei Erwartung von Gefangenschaftund der anfgcsczten Buße, wenn
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sie dem nicht nachkämen. Absch. 757. n. — 293. Da die Laniser ihren nächstjährigen Markt drei Tage vor

unserm Markt zn Sndiasco angesezt und ausrufen lassen hadcn, was diesen, zu großem Abbruch gereicht, s"

will man sie ernstlich auffordern, davon abzustehen und den Markt wie von Alters her abzuhalten; kämen

dem nicht nach, so würde man auf unserm Markt ans Bartholomä einen Ruf ergehen lassen, daß die K»nß

leute mit ihren Waaren stille stehen sotten bis ans den Subiasker Markt. Ibid. b. — 294. Es ist angeM^

worden, wie der Rath zu Bellenz sich ohne Vorwissen des Commissärs versammle und diesen nicht im Ac> i

sizen lassen wolle, was doch gegen ihre Ordnungen und Statuten sei, so daß nöthig ist, dießfalls Fürseh""i>

zu thun. Da aber Uri und Schwyz ohne Instruction sind, so nehmen sie den Gegenstand im Abschied a»

ihre Obern, die ihre Stimme an Nidwalden schiken werden, damit dieses dann unter Androhung anders

Mittel den Rath durch ein ernstliches Schreiben zn Einhaltung der daherigen Bestimmungen der Statute"

auffordere. Ibid. e. — 295. Unsere Eidgenossen ans Blinden haben durch ihre Abgesandten ans lezter

rechnung zu Bellenz sich wegen Zollnenerungen zu Bellenz beschwert und kraft eines Vertrags zu Walleustadi

von 1507 verlangt, mit Reis, Korn und Wein zollfrei gehalten zu werden; das sei durch die Jahrrechnuug^

gesandten gut erkennt worden und daß es in das rothe Blich eingetragen werden solle. Da man dießfa ,

keinen Befehl hat, wird der Gegenstand im Abschied an die Obern gebracht. Inzwischen soll die Eintrag»"^

in's rothe Buch aufgeschoben und der Sachverhalt näher erforscht werden. Ibid. d. — 296. Die Gescht^^

Magati, Petardi und Cnrta von Gravedona begehren von dem Zoll auf der Gravedoner Straße befreit Z"

sein, da sie auf ihrer Seite die Straße in eigenen Kosten erstellt haben. Da man keinen Befehl hat,

man es bei dem am 7. September lezthin zu Brunnen ausgegangenen Abschied verbleiben. Indessen sott ^

Commissär sich nach den Baukosten erkundigen, und was er erfährt den Obrigkeiten einberichten. Ibid.

1611.

Art. 297. Betreffs des Vollenzer Spans wegen der Landesämter und dem Nathsbeisiz soll den bah"

verordneten Gesandten ernstlich nachgeschrieben werden, daß sie laut tragendem Befehl sich neutral verha

und allein aufmerken sollen, wie die Landschaft dießfalls gesinnet sei, und das in ihren Abschied nehme»,

bei sollen sie verschaffen, daß alle die, so in der Sache parteiisch sind, und ihre Geschwisterkinder und »a)

Verwandten „abgeschafft" werden. Die Priester, die sich in dieses Geschäft geschlagen und parteiisch

haben, soll man gefänglich herausführen, da sie sich bisher der Citation ungehorsam bezeigt haben. Und

die Abgeordneten von Uri und Schwyz beeidigt worden sind, unparteiisch handeln zn wollen, so soll auch ^

Gesandten von Nidwalden der Eid abgenommen werden, und zwar durch den Landvogt zu Bollenz. Absch- ^
— 298. Denen von Ruffle soll auf ihr Schreiben wegen des weggenommenen Viehs geantwortet

thne nnsern Obern leid, daß man das Gegenrecht habe brauchen müssen, weil daraus eben wenig

schaft und gute Nachbarschaft erwachse; daher ermahne man sie, die Ihrigen vor fernern dergleichen

barlichen Freveln abzumahnen. Und damit solche Späne weiterhin verhütet werden können, sei nothwc>

daß bei schneefreier Zeit der noch nnansgctragcne Landmarchcnstreit zu Ende gebracht werde; daher I

sie sich des Obmanns halber erklären. lind. b. — 299. Unser» Gesandten in Bollenz soll geschrieben

wegen Erbauung der nöthigen Wehre zu Malvaglia Anordnung zu treffen, daß selbe bei dem

Wasserstand gemacht werde. Ibid. a. — 899. Der Commissär Frischhcrz zn Bellenz hat den Ober» der im ^

nach zugeschrieben, wie durch Verhinderung des Passes die Kanfmannsgütcr und andere Victnalien be a
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l^en, so Abhülfe geschaffen würde, diese auf andere Straßen geleitel weroen würden, was

!^vohl dem obrigkeitlichen Zoll als den Unterthanen zu großem Nachtheil gereichte. Es soll daher der Coin-

"Bsär »»d Rath zu Luggarns ernstlich aufgefordert werden, von solcher unfreundlichen Abhaltung des Passes

Zustehen, „änderst man Inen dessen an Lyb vnd guott zukommen welle". Lucern, das mit seinen Zöllen

'eßfalls auch betheiliget ist, soll auf erster Tagleistnng zu Mitwirkung angegangen werden. Ibill. d. —

^ Wegen des Unfugs, so im Kaufen von Getreide ans mayländischem Boden geübt wird, soll dem Oberst

Beroldingen, wenn er noch zu Mayland ist, sonst dem Herr» Alfonso (Casale) zugeschrieben werden, bei

Tribunal zu verschaffen, daß solcher Unordnung gesteuert und der Kornkauf laut Capitulation zugelassen

^erde. blri soll dieses Schreiben besorgen. Ibid. k. — 302. Die Unterthanen zu Bellenz sollen nochmals mit

Ernst ermahnt werden, die Wehren unverzüglich machen zu lassen, ansonst man auf der Communität

'^en einen Baumeister dahin schiken nnd sie machen lassen würde. Ibid. z;. — 303. Wegen des Nachrichters

^littenen Kosten soll dem Commissär zu Bellenz zugeschrieben werden, wofern die Bcllenzer ihren gebüh-

^aden Theil der 24 Kronen nicht erlegen wollen, werde man denselben nochmals Hineinschiken und sie an-

^ ihm Unterschlauf und taxirtes Jahrgeld zu geben. Und. Ii. — 30t. Statthalter Jndice war von dem
^ von Malvaglia und etlichen andern Priestern ziemlich stark „taxiert" worden, als ob er mit dem armen

^ ungebührlich und tyrannisch gehandelt hätte, daher sind zu Ermittlung der Wahrheit sowohl die

fester alz Judice hieher citirt worden. Und nach Anhörung von Klage nnd Antwort haben die Gesandten

Knut: Da die Priester ihre Anklage gegen Judice nicht erwahren können, sind sie verfällt, ihm für die in

Rechtsspan etwa erwachsenden Kosten einen weltlichen Bürgen zu stellen. Werden sie dann diejenigen

^ Landvogt Biieler in Bollenz stellen, welche Judice bei ihnen verklagt haben, so sollen sie

der Bürge der Sache ledig sein, wo nicht sind sie auf Verlangen unserer Herren nnd Obern zu weiterer

^cmtwortung pflichtig. Absch. 707. a. — 305. Vor den Gesandten sind erschienen Joh. Anton Steffanino,

^.^^lthalter, und Matthias Judice, beide Dreigeschworne in Bollenz, und haben sich höchlich beklagt, wie sie

Tisl^^" ehrverlczlichen Worten von Hauptmann Stultz, gewesenem Gesandten in Bollenz, und Landschreiber

>h>e ^ angetastet worden seien. Sie begehren Rath, Schuz und Schirm. Die Obrigkeiten werden
" Gesandten auf nächsten Tag zu Brunnen dießfalls Befehl zu geben wissen, wo die Angeklagten den

/Arn Antwort geben sollen. Ibid. b. — 30k. Vor den Gesandten ist ferner erschienen Johann Domeni-
w. h

'neu^ des Raths zu Bolleuz, um Namen etlicher dortiger Näthe, und hat sich über die jüngst zu Bollenz ge>

^sandten in einigen Punkten beklagt. Da die, welche es berühren möchte, zwar hier gewesen sind,

^ damit den Unterthanen beförderlich ab den Kosten geholfen werde, soll auf nächsten Freitag eine andere

^ .^""eukunft hier in Brunnen gehalten werden, woselbst dann die Gesandten nach Bollenz mündlich oder

^ Blich Verrichtung Bericht erstatten sollen. Vielleicht wissen sie sich über die vorgebrachten

lich^" verantworten. Ibid. e. — 307. Unsere Eidgenossen von Unterwalden beklagen sich über nngebühr-

e» ^'ölwerk und Gastereien, so die Bollenzer in ihrem bewußten Span unter ihren Landleuten angerichtet

»Uch verlangen, daß sich die beiden andern Orte über dergleichen Trölcrcicn mißbilligend aussprechen,

l'chcr " ^ spänigen Parteien ermahnt werden, daß sie sich in allen Orten gefährlicher und unordent-

gH, ^^liken müssigen. Das haben die Gesandten der beiden Orte ans Gefalle» hin ihrer Obern gut

Ibid. e, — Zg8. Diese Confercnz ist von Schwyz angesezt worden wegen der beiden Antwort-
20«
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schreiben des Landvogts und der Regenten zn zznggarus in Betreff der Commercien, nnd wegen des Subiasker

Markts, welchen die Regenten von Lauis mit sonderbarer Geschwindigkeit zn untcrdriiken begehren, indem s»'

ihren Alarkt demselben nm etliche Tage vorgesezt haben. Und da sowohl aus den beiden Schreiben als aus

dem mündlichen Bericht des Landschreibcrs Stnltz zn Lnggarus hervorgeht, daß die Schuld der Unordnung »'

den Commercien auf die mayländischcn Delegaten oder Befehlshaber falle, hat man in der Sache nichts

Schließliches handeln können, sondern dieselbe im Abschied an die Obern gebracht, in Gewärtigung, ob

Gesandte in der drei Orte Namen nach Moyland schiken wollen, damit diesen Unordnungen durch Hinweis»»!!

auf die Bestimmung der Kapitulation gesteuert werde. Absch. 770. a. — 309. Commissär Frischherz berichte

es haben sich die Commune» Snbiasco und Valmarobbia dahin vereinbart, daß Jeder, der den Andern »»'

malefizische und criminalische Sachen bei den Amtleuten zu Bellenz verklage oder verleide, für einen SP'»"

gehalten nnd ihrer Genossame beraubt sein soll; das thne den hohen Obrigkeiten an ihrer Gewalt und a»

ihren Freiheiten Abbruch. Die Gesandten finden nun, daß solcher Frevel gebührende Strafe verdiene, »eh>»e»

aber den Gegenstand in den Abschied. Ibid. b. — 310. Die begehrte Ergezlichkeit der erlittenen Koste» des

alten und neuen Commissärs zu Bellenz bei ihrer Reise in bewußter Angelegenheit nach Maylaud, wird >

den Abschied genommen, damit sie nach Gebühr entschädiget werden. Ibid. e. — 311. Die Erneuerung etliche

Marchsteine zwischen der Landschaft Lnggarus und der Grafschaft Bellenz wird dem Commissar zu Belle»Z

nnd Landschreiber Stnltz zn Lnggarus aufgetragen. Ibid. d. — 312. Bezüglich des Snbiasker Markts w>

dem Commissär zu Bellcnz aufgetragen, von den Regenten zu Lauis auf das an sie aberlasscne Schrei

nochmals Antwort zu verlangen. Erfolgte dieselbe abschlägig, so will man bei Anlaß der nächste» I»

rechnung die übrigen Orte veranlassen, daß sie die Lauiser dahin bewegen, ihren Markt auf den 13. Oct^e '

abzuhalten. Wäre das nicht erhältlich, so werde man Mittel zn finden wissen, damit der Snbiasker M»

mit Fug seinen Fortgang haben werde. Ibid. 6. — 313. Bezüglich der Wehren zu Bellenz soll dein l!»»

missär nochmals ernstlich befohlen werden, dieselben ins Werk zn richten. Ungehorsame soll er mit Gesa»!^'

schaft und sonst strafen und den ihnen zukommenden Theil auf ihre Kosten machen lassen. Ibid. t'. ^
Denen von Rusfle soll nochmals wegen der Landmarche um Antwort zugeschrieben werden, weil >uuu»^

Zeit des Sommers da sei und die Sache zn Ende gebracht werden sollte. Ibid. F. — 315. Hinsichtlich

Frage, ob der jeweilige Commissär zn Bettenz befugt sei, in den Rath zu gehen, läßt man es nach verhör

Bericht des neuen und alten Commissärs bei dem bewenden, was dießfalls im rothen Buch steht, ibid.

316. Beilegung der Anstände zwischen den Grafschaften Bettenz nnd Luggarns wegen Beeinträchtig»»^

Commerciums, wegen Erneuerung eines Marchsteins und wegen Verbesserung der Straße oberhalb Mag»^^
(S. Absch. 772). — 317. Wegen der spänigen Angelegenheit (Confiscation) zwischen Commissär Leu >

dem Valegia ist auf Gefallen hin der Obern erkannt worden, es soll jedes Ort seinen empfange»»»

von der Confiscation dem Commissär Leu wieder aushingeben; die von dem coufiscirten Gut einpfe»^ ^

Zinse sollen ihm an seine gehabten Kosten verbleiben; durch unsere Gesandten zu Lauis soll Valcgi»/^
den ergangenen Citationen nie Folge geleistet und nicht ordentlicher Weise die Appellation ergriffen h»l

geladen werden, „sich vinb etwz Zimbliches gegen Jme, Herrn Commissar!, inlassen sötte", damit w>e
,verde»

gute Nachbarschaft nnd Freundschaft gehalten werde. Auf nächste Tagleistnng sott Befehl gegeben

erläutern, wie in solchen Fällen dieser Artikel der Bellenzer Statuten zu verstehen sei. Absch. ^

318. Bezüglich der Anstände wegen des Lauiser nnd Snbiasker Markts soll llri den Regenten z"

der»t»

eu Z"

a.

LciU's



Bellenz, Vvllenz und Riviera. 1611. 1659

^reiben, daß sie von ihrer unnachbarlichen Unbescheidenheit abstehen und die Zeit ihres Marktes nicht ver¬

ludern, ansonst inan die gleichen Mittel gegen sie auch brauchen würde. Würden die Laniser auf ihrem Vor-

luben beharren, so ist dem Commissär zu Bellenz befohlen, solches am Bellenzer Jahrmarkt öffentlich bekannt

fachen lassen. Ibiä. b. — 319. Auf die Klage n. g. l. E. und Bundesgenossen (in Bünden?) des Zolls

" er, so den Ihrigen abgenommen worden, soll dein Commissär zu Bellenz zugeschrieben werden, er soll sich

kündigen, ob dieß ein neuer oder altherkömmlicher Zoll sei, und den Sachbestand berichten. Ibiä. e. —

9. Unfern getreuen lieben alten Eid- und Bundesgenossen (welchen?) soll auf die Klage ihres Angehörigen,

uptista Sacco, daß der, welcher seinen Sohn entleibt habe, öffentlich zu Bellcnz wohne, geantwortet werden,

° sei dieser liberirt worden, weil es sich hier nicht um einen vorsäzlichen Todtschlag handle und der Thäter

^ Agens bestraft worden sei. Ibiä. ä. — 321. Wegen der Alpen, welche die Gravedoner eine Zeit lang

^ensweise besessen haben, die aber den Unsrigen zu Bellenz cigenthümlich gehören, soll der Commissär zu

allen möglichen Fleiß anwenden, daß selbe wiederum den Unsrigen zu Händen gebracht werden. Ibiä. e.

^ ^22. In Betreff der Klage der Landschaft Livinen wegen unnachbarlichen Sachen und Unbescheidcnheiten,
k ihnen von den Unfern zu Bellcnz eine Zeit her widerfahren, soll dein Commissär zu Bellenz geschrieben

Ih'/"' ^ ^ ^rge, daß ein solches Verhalten abgeschafft und gute Nachbarschaft gehalten werde.
H ^ ^ 323. Um dem unbefugte» Verhalten der Priester abzuhelfen, hält man für nöthig, an Cardinal

romäns in Mahland eine Gesandtschaft abzuordnen, um ihm auseinander zu sezcn, wessen die Priester in

'Heu Negimentssachen sich unterstehen, und ihn um Abhülfe anzusprechen, damit die Obrigkeiten nicht

^"vthigt werden, sich selbst zu helfe». Sollte vielleicht der Cardinal ihren Klagen keinen Glauben schenken
k>i, sg sie ihm anerbieten, Kundschaften darüber einzunehmen, zu welchen er nach Gutfinden eine

Östliche Person depntiren möge. Als Gesandte werden bezeichnet der Landschreiber zu Lauis, Commissär

M)herz „nd Landammann Lnssi. Absch. 782. a. — 324. Da dein Landschrciber Troger seiner vielen Amts-

^ lüfte wegen zu beschwerlich sein möchte, mit dem Zollbezng zu Bellenz sich ferner zu befassen, wird dem
g»us von Mentlen von Uri aufgetragen, dieses Jahr den Zoll einzunehmen und bei seinen, Eid Rechnung

^'kge„; Landschrciber soll das bisher Eingezogene bei Eidcspflicht diesem übergeben. Ibiä. b. —

... ^ ^kin Hans Heinrich Horat, Sohn des Commissärs Horat, wird die Landschreiberei in Bollenz bis aus

l igen Bartholomänstag übergeben, da Landeshauptmann Jndice darauf verzichtet. Der Gesandte von

Zu ^hält sich die Ratification seiner Obern vor. Ibiä. v. — 32k. Uri berichtet, daß es dem Prior

Uv», ^ nnerörterte Rechnung über sein Priorat abgenommen habe. Wird in den Abschied ge-

^icl Obern sich darüber entschließen, ob man ihm in Zukunft die Rechnung erlassen wolle.327. Dem Commissär soll mit allem Ernst anbefohlen werden, dafür zu sorgen, daß die Wehren

^kssin endlich gemacht werden; würde nicht Folge geleistet, so würde man die Buße von den Säumigen

^ >127. Dem Commissär soll mit allem Ernst anbefohlen werden, dafür zu sorgen, daß die Wehren
' Tes

Die^" ""d besondere Bauherren aus den Orten auf der Unterthanen .Kosten Hinschiken. Ibiä. e. — 328-
iilitt"^^" Bellenz, Bollenz und Riviera sollen fortan jeweilen in Gegenwart eines regierenden Com«
sei»^ ""t>klegt werden, damit es dabei richtig zugeht. Ibiä. 1. — 329. Weil der Fiscal dieses Jahr für
ttl/" ^"belohn sich ans der Kammer bezahlt gemacht hat, wird erkannt, er soll ihn 'künftiges Jahr zurük-
lezt^'! ""b der Commissär der alten Ordnung gemäß ihm denselben verabfolgen. Ibiä. g. — 339. Der

Abschluß in Betreff der Musterung wird bestätigt. Ibiä. b. — 331. Zur Beseitigung der Miß-
Und Unordnung bezüglich des Malefizes, indem nämlich malefizische Sachen häufig für criminalische
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angesehen und bestraft und in inalefizischen Händeln überflüssige Kosten aufgetrieben werden, wird dem Land-

vvgt aufgetragen, die im rothen Buch zu Bellenz stehende Erläuterung über das Malefiz und das Crinnnal

auszuziehen, damit die Landvögte sich künftig darnach zu Verhalten wissen. Der Borschlag ferner, das

in Bollenz in drei Theile zu theilen, von denen der eine ohne allen Abzug der hohen Obrigkeit, von de»

beiden andern der eine dem Landvogt, der andere der Landschaft zukommen soll, welche leztere beiden aber d>c

Kosten zu bestreiten haben, wird in den Abschied genommen. Idiä. i. — 332. Der Landvogt und die Anitle»^

sollen beförderlich Anordnungen treffen, damit die Wehren zu Malvaglia und anderswo bei dem gegenwärtig^

nieder» Wasserstande hergestellt werden, wozu Meister Leonhard von Uri, als ein in solchen Werken erfahre»-"

Mann, beschikt werden könnte. Idiä. k, — 333. Ans die Klage des Fridolin Zwicker, eines Kaufmanns vo»

Glarus, daß ihm auf der Gravedoner Straße ein unbilliger Zoll abgefordert worden sei, soll an Glarns ist

schrieben werden, bei demselben sich zu erkundigen, ob dieser Zoll ihm von den Zollern zu Bellenz, oder de»

mayländischen oder andern Zollern abgefordert worden, und darüber zu berichten. Schwyz wird mit diese»'

Schreiben beauftragt. Idiä. I. — 334. Die Amtleute sollen angefragt werden, ob sie den von Uri auf

tag nach Martini angesezten Appellationstag besuchen wollen oder nicht, damit man sich darnach zu verhake»

wisse. Das Schreiben soll Uri erlassen. UM. m. — 335. Zürich soll ersucht werden, dem Landvogt zu ^

garus den Befehl zu ertheilen, daß er die Marchsteine zwischen der Landschaft Luggarns und der Grafse^

Bellenz sezen helfe. Idiä. n. — 336. Diese Conferenz ist beschrieben worden auf Bericht hin von Commissi

Frischherz zu Bellenz, daß die von Ruffle und St. Victor ungewohnte Wachen auf der Landmarchc M""

Bellenz aufstellen. Und da man sich erinnert, wie dieses Geschäft (Ändmarchenstreit) schon seit Jahre»

Hangendem Recht steht und schon vielfach erörtert worden ist, ohne bisher zum Austrag gebracht werde» Z"

können, da wider Verhoffen die von Ruffle und St. Victor ungebührende Sachen eingestreut haben, so '

einem Schreiben an die im obern Bund und die Gemeinden Ruffle, Misox und Calanca das Mißfalle»

das neueste Beginnen derer von Ruffle und St. Victor ausgedrillt und erklärt werden, daß ma»

andern, ihnen wohl mißbeliebigen Mitteln wenden müßte, wenn freundliche Abmahnungen nicht verfa»3"'

würden. Mau erwarte unverzügliche Antwort, damit man sich darnach zu Verhalten wisse. Absch. 764.

337. Uri beklagt sich, daß seine Landleute und Unterthanen bei diesen „sterbenden Läuffen" in der GrafO"

Bellenz und auf der Niviera mit Herberge, Speise und Trank und Geleit wider Gebühr und unleidlich M»

worden seien. Dem Cominissär zu Bellenz und dem Landvogt auf der Riviera soll daher zugeschrieben

dafür zu sorgen, daß in allen diesen Sachen die Leute der Gebühr nach gehalten werden, auch

Säumer, welche dahin kommen, um Wein zu laden, überall mit ihren Nossen Passiren möge». Nebe»

„beschissenen" Wirthshäusern sollen auch andere aufgerichtet werde», damit wenn ehrliche, nicht infcctirte

durchpassiren wollen, sie (nicht) bei den beschißnen wohnen und verbleiben müssen, auch soll eine

zwischen säubern und unsaubern gehalten werden. UM. Ii. — 338. Dem Commissär zu Bellenz soll gesth"^

werden, daß alle Fuhrleite- und Snstgelder zu Erhaltung der gemeinen Landstraßen sollen verwendet wc

Idiä. e. — 339. Dem Commissär Frischherz wird das gegen ihn von den III Bünden eingegangc«» ' ^

und spizige Schreiben, in welchem er unnachbarlichen und bundeswidrigen Benehmens angeklagt wird, ^

Verantwortung zugestellt. Nach deren Empfang will man den Bündnern wegen des in ihrem Schreibt

gedeuteten Conferenztages zu Entscheidung des Landmarchen- und Weidgangstreites zwischen Ruffle u»d

antworten, daß unsere Obern ebenfalls gerne Willens seien, zu dessen Austragung Hand zu bieten, »>^
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^ ^^^gkschlagene Conferenz annehmen und ihre Gesandten auf dieselbe abordnen werden. Und weil zu be-

^gen ist, daß ohne das Beisei» des Obmanns nichts Abschließlichcs gehandelt werden möchte, sollen die

ündner nochmals zu Ernennung desselben ans den Vorgeschlagenen ermahnt werden. Absch. 785. u. —

' bezüglich der ungcbiihrlichcn Auflage der armen Unterthanen zu Bollenz, die ihnen durch ihre verord-

Anwälte ist zugefügt worden wegen des bewußten Spans mit den Jndicis, ist nöthig erachtet worden,

^ die Anwälte ordentliche Rechnung geben,-wie die Kosten erwachsen seien. Man wird sich dann je nach

^altscnne der Sache hierüber weiter berathen. Ibici. b. — 341. Wie zu Bellenz und auf der Riviera sollen

^ ^chin auch z« Bollenz der Landvogt und die Amtleute den Rechnungen beiwohnen, welche wegen der Land-

gegeben werden. Ibici. e. — 342. Bezüglich der nöthigen Wehre zu Malvaglia, zu Beschirmung der

e und der Güter, wird nochmals verfügt, daß Meister Leonhard ans Nri und die deputirten Herren, die

in'/" Aufnahme der Rechnung auch im Land seien, sich dahin begeben und Anordnung treffen, daß solches

geb ^richtet werde. UM. ä. — 343. Hinsichtlich der Priester in Bollenz, die die Unterthanen zu Un-

Gw ^ Rebellion verleiten, in Abwehrung der Verleidungen, wodurch den hohen Obrigkeiten in ihrem

sick ^ ^cher Abbruch geschieht, will man die Antwort des Kardinals zu Mayland erwarten, an den man

Ikiä gewendet hat. Würde keine Besserung erfolgen, so müßte man nach andern Mitteln trachten,

g.. ' ^ ^44. Dem Stadtschreiber zu Bellenz wird die Wehresteuer nicht erlassen, da die von ihm aus-

selbn ^ 5^iheit nur auf gemeine Landstenern lautet, indeß hat man nichts dagegen, wenn er vom Rath da-

bx» ^^^re Gnade oder gänzliche Befreiung erlangen möchte. Ibici. I. — 345. Der Anzug wegen Ver-

Aufrichtung des Geschüzcs in den Schlössern zu Vcllenz, wird im Abschied an die Obern ge-

in der Zuversicht, daß sie das ins Werk richten werden. Ibici. k.

IK12.

^46. Z-n Betreff des Gränzanstandes mit den III Bünden, wegen wessen auch an Lucern Klagen

b» ^"d, Commissär Frischhcrz aber seine Entschuldigung noch nicht eingereicht hat, werden sowohl

Tib ^ ^ Bünde insgcsammt als an den Bcitag des obern Bundes und die Gemeinden Rnsfle und Misox

^dr» ^'^sscn, worin auf die endliche Beilegung desselben, und zu dem Behnfe auf eine Conferenz
Verlangen gestellt wird, daß sie ans den vier Vorgeschlagenen einen Obmann erwählen

?8g^ daß die kkrtheilen zerfielen, den schließlichen Ausspruch thun solle. Absch.

^ Zürich, Bern und Lucer» angeordnete» Aufschiebung der Marchsteinsezung

^"dvogtei Luggarns und der Grafschaft Bellenz bis auf künftigen Iohanni, ist man nicht ein-

»>ii> da dieß zu Schaden und Nachthcil gereiche, weßwegcn nochmals an Zürich und Lucern geschrieben

>-es daß die Arbeit durch die beidseitigen betreffenden ennetbirgischen Amtleute noch während

^a»is W/isserstandcs porgenomiucn werde. Ibici. b. — 348. Aus dem Bericht des Landschreibers zu

^d>ese/"d des Commissärs zu Bellenz, die wegen Uebcrgriffen der Priesterschaft beim Cardinal Borromeo

^bri ^ ersichtlich, daß derselbe solchen: Frevel steuern, aber nicht zugeben will, daß die weltliche

die die fehlenden Priester procedire. Daher soll der Herr Cardinal ersucht werden, solche Priester,

Etliche Obrigkeit auf der Kanzel streiten, aus der Landschaft zu nehmen, ansonst wir ver-

»veit/ dieselben durch andere Mittel zu entfernen. Ibici. e. — 349. Es soll der Cardinal Borrvmeo

^'"whnt werden, die Priester in der Landschaft Bollenz insgemein anzuhalten, daß sie deni geistlichen
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Berufe obliegen und sich der weltlichen Dinge muffigen; denn wenn man in derselben Landschaft dergleichen

fehlbare Priester anträfe, würde man sie nach Verdienen strafen und aus dem Land weisen. Ibid. 6- ^

350. Dem Landvogt zu Bollenz wird geschrieben, er solle dem gewesenen Landvogt Baldegger zu den »»^

ausstehenden Criminalbnßen verhelfen, und zwar mit Inbegriff der ihm diesfalls erwachsenen Kosten.

tere Appellationen werden nicht mehr angenommen. Ibid. e. — 351. Die Ordnung wegen der „beschöß»^

Wirthshäuser ennet Gebirgs wird gutgeheißen und soll ausgeführt werden. Dieselbe soll auch der Lcust

schaft Lnggarus mitgetheilt und zugleich mit ihr ernstlich geredet werden, daß sie Bescheidcnhei in alle»

Sachen brauche. Man will dieselbe durch Zürich und Lucern in der XII Orte Namen auch denen

Lauis und Lnggarus zustellen lassen, mit dem Befehl, daß sie bei Strafe in's Werk gerichtet werde,

damit Fremde und Einheimische handeln und wandeln mögen. Ibid. k. — 352. Da der Prior ans Bo^st

auf die leztes Jahr an ihn erlassene Citation nicht erschienen ist, obwohl er es angelobte, so

die Gesandten, welche anderer Dinge wegen nach Bollenz gehen, nachfragen, ob er dem Befehls »»^

kommen wolle und was er wegen des Priorats gethan habe, es sei mit Bauten, Erstattung der Almost»'

Erhaltung der Messen. Hat er dem stattgethan, so läßt man es für dießmal bewenden, sonst soll er angeh»^

werden, vor uns zur Rechenschaft zu erscheinen. Ibid. b. — 353. In der Angelegenheit wegen Erwähl»»^

der Consnln in Bollenz hat man sich dahin verglichen, daß für jezt nicht nöthig sei, eine Botschaft dahi» ^

schiken, dagegen soll der Landvogt gegen die bei der Wahl vorgekommenen Practiken Untersuchung einlebt

und die Fehlbaren nach Verdienen bestrafen. Ferner soll er Neuwahlen anordnen und ihnen selbst beiwo )

und darauf sehen, daß nur ehrliche, nnverlänmdete Männer gewählt werden, andere aber Gewalt haben wiede

zu entsezen. Von den Wahlen sind die Personen unter vierzehn Jahren und die, welche da nicht hausha

niedergelassen sind, ausgeschlossen. Untcrwalden wird seinen Gesandten, der schon dahin verritten ist, ^

znrük berufen, nimmt daher den Gegenstand in den Abschied. Absch. 787. b. — 35t. Der Landvogt v

Bollenz soll gegen beide streitenden Parteien ernstlich procediren und die Fehlbaren nach Gebühr best»»'

weil auf beiden Seiten Ungebührliches vorgekommen ist. Ibid. e. — 355. Wegen der Priester zu Bo ^ ^
welche sich in weltliche Negimentssachen einmischen, hat man sich durch eine Botschaft an den

Mayland gewendet, damit die abgeschafft werden. Da aber bisher wenig Einsehen erfolgt, den

aber berichtet worden ist, daß einer dieser unruhigen Priester, weil er sich mit Banditen, denen er Unter! /

und Förderung gegeben, „vertrabct" hat und deßwcgen flüchtig geworden ist, so soll der Landvogt desst» '

und Gnt zu der Kammer Händen confisciren. Und weil der Priester zu „Dägersch" in seinen Predigte»

Ungehorsam angeleitet und von den Verleidnngen gegen den Amtleuten abgemahnt hat, kann man ^

länger allda nicht dulden; daher soll dem Landvogt geschrieben werden, daß er ihn ans dem Land ^

Der Cardinal soll nochmals ermahnt werden, zu verschaffen, daß die Priester sich der weltlichen Reg»»

fachen müssigen, ansonst man sich zur Anwendung anderer Mittet veranlaßt sähe, deren man lieber übe»"

wäre. Ibid. d. — 350. Wegen der „ungereimten" Rechnung, so die bollenzischen Agenten sch»'st^, ^

geschikt haben, ist erkannt, der Landvogt soll sie bei Strafe zn Eingabe einer andern Rechnung innert vier

Tagen ausfordern. Ibid. L. — 357. Dem Commissär zu Bellen; wird bezüglich der nöthigen Ernc»»

der Märchen zwischen Bellenz und Lnggarus, die von den andern zu Lnggarus mitregierenden Orten 1»

geschoben wird, der Befehl erthcilt, im Beisein etlicher ehrlicher unparteiischer Leute die Märchen Z" best

und zn hintcrmarchen, unter Anzeige an den Landvogt zn Lnggarus. Ibid. s. — 358. Bezüglich der
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^ Cominissärs Leu gegen einen vvn den Schloßlnechten zn Bellenz gelegten Arrest, ist erkannt, es soll dem

^ "winissär zugeschrieben werden, im Fall Statthalter Mcgnct zur Zeit seiner Amtsvcrwaltnng mit Urtheil
Schloßkncchten den Commissär Leu zum Schuldner erkannt habe, soll es bei dem Arrest verbleiben, sonst

^ sollen die Schloßkncchte ihn zu Unterwalden, wo er seßhaft ist, mit Recht suchen. Idici. g. — 353. Einer

^ Bellenz klagt, Commissär Frischherz wolle neben seinem väterlichen auch sein mütterliches Gut confisciren.
wird daher dem Commissär zugeschrieben, wofern er Sicherheit habe wenigstens das mütterliche Gut bis

' Bartholomen eingestellt zu lassen, alsdann könne diese Sache durch die Gesandten mit Vermeidung vieler

h osten entschieden werden. Idici. >>. — 36t). Hieronhmo de Hnget von „Grumo", Francesco Maschin nnd
^tnio Maffiolo von Malvaglia nnd Steffano d'Hema sind angeklagt, sich eidlich verbunden zu haben, den

Holter Judice nnd dessen Söhne umzubringen; laut der vom Landvogt eingeschiktcn Prvceßactcn hat der

lliit ^ ^ ein Gcständniß abgelegt. Um nun diesen bösen Anschlägen vorzubeugen nnd zwischen den

hin Frieden zn erhalten wird, nach Anhörung der Verantwortung des Maschin, ans Ratification

soll daß de Hnget in eines der Orte herausgebracht nnd hier gleichwie Maschin examinirt werden
' damit keine Partei über Parteilichkeit sich zn beklagen habe nnd damit Weitläufigkeit und Gefahr Ver¬

ls//" ^ize», ferner daß bis zu Anstrag dieses Handels alle verbotenen Waffen den llnterthanen der Land¬

wich Leib, Ehre nnd Gut untersagt sein sollen. Bezüglich der flüchtigen Maffiolo und d'Hema
erkannt, daß der Landvogt nach geschehener Citation das Recht über sie ergehen lassen soll, als wenn sie

wartig wären, und daß den Landvögten von Bellenz und Riviera anbefohlen werden soll, auf dieselben zu

, WiZe». Absch. 788. a,. — 361. Bezüglich einiger Priester, welche sich weltliche Negiernngssachcn zum Nachtheil
.obe

E»tst'
)vhen Obrigkeit angemaßt heben, ist schon wiederholt verhandelt und an Cardinal Borromäus um deren

»nng geschrieben worden. Da nun aber der Propst von Abiasca geantwortet hat, er finde keinen
Iii;

will.s agenden Grnnd zur Entseznng dieser Priester, und er auch den über sie geklagten Fehlern nicht glauben

>vird erkannt, der Landvogt soll ihnen anbefehlen fortzuziehen und über alle ihre Fehler Kundschaften

Men; diese Kundschaften sollen dann dem Cardinal mitgetheilt werden. Ferner wird verfügt, daß Hab

der abgeschafften Priester vom Landvogt zu der Obrigkeit Händen genommen werden soll. Idici. d.

' ^ auf die Judice geklagt wird, sie haben sich gegen Einige der Landschaft feindselig und parteiisch

Le/Frieden gebrochen, und daß insbesondere Statthalter Jndice geäußert habe, er wolle sein

ÄliK ^ Landschaft tribnliren nnd ängstige»; da ferner berichtet wird, daß ein Priester schändlicher

^ ..^"'öen wider die Obrigkeit sich schuldig gemacht hat, wird dem Landvogt anbefohlen, eine Untersuchung

^ ^ auzuhebcii und nach Gebühr zu handeln nnd den Obrigkeiten s. Z. das Resultat mitznthcilen. Idici. e.

' Ausschreibung eines Vörtischen Tages wegen des vvn den Lnggarnern verweigerten Transits und

^»Ntl ^ Lanis, Art. 400.) Absch. 790. n>. — 364. Dem Commissär Frischherz soll ans sein Schreiben
Bevk werden, daß die Anstände wegen des Passes und der Landmarche auf dem Vörtischen Tag zu

besst^. wtg kommen werden, daß er nach Kräften dafür sorgen soll, damit die Waffen vermehrt und ver-

wid ^ bezüglich der Drohungen derer von Ruffle ein wachsames Auge halte nnd bei Tag

Tom berichte, wenn etwas Gefährliches sich zutrage, endlich daß man die vorsorgliche Unterbringung von

^ Schlösser billige nnd ihn ermächtige, nöthigcnsfalls noch mehr Soldaten anzunehmen. Idici. d.

^ s»n^ lezten Tagleistnng zn Staus wurde Francesco Magginv zum Gefänglich condemnirt, weil
'Wt Mithaften die Jndice hat umbringen wollen; da nun aber nicht nur gegen Maggino nnd Mithaften,

c
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sondern auch wider die Judice Malefizklagen eingegangen seien, und damit Jeder dein Rechten gemäß für st»^

Fehler bestraft werde, so wird für rathsam erreichtet, daß jedes Ort einen Gesandten nach Bollenz abordne

nach dem Rechten zu procediren, damit die Landschaft endlich zu Frieden und Ruhe gelange. Ibid. e-

366. Anstand zwischen Luggarus und Bellenz wegen Suspension des Passes und Verarrestirnng der Maare» >

Erledigung durch die XII Orte. (S. Luggarns, Art. 249.) Absch. 792. b. — 367. Wiederanfrichtung »>»-

gefallener Marchsteine gegen Luggarns (S. Luggarus, Art. 244.) Ibid. Ii. — 368. Span mit Misox;

nahmen zum Schnze von Bellenz gegen einen nnvorgesehcnen Ueberfall durch die Bündner. (S. Absch.

n—e). — 369. Der von den Bellenzern angesprochene Zug auf einige auf ihrem Gebiete gelegene, aber

Leuten zu Gravedona über Menschengedenken besessene Alpen wird nicht gut geheißen, vielmehr läßt nia» ^

Sache so lange eingestellt, bis man znverläßigen Bericht hat, wie es mit der Berechtigung zum Zuge si^'

Ibid. g. — 376. Nach Anhörung des mündlichen Berichts des Landvogts Büeler und des von Unter-

walden zur Formirung des Proccsses nach Bollenz gcschikten Gesandten, »nd nach Verlesung der Proeeßacte»

wird der gefangene Maggino nochmals verhört. In seiner Verantwortung stellt er in Abrede, daß er si^

mit de Hnget, d'Hema und Maffiolo gegen die Judice verschworen habe, denn sie haben sich nur auf

Fall, daß die Judice oder Andere Tätlichkeiten gegen sie vornehmen wollten, gegenseitige Hülfe zugesichert >

er berichtet, daß des Statthalters Jndice Söhne den Johann Peter Penna auf offener Straße

mißhandelt haben, wofür sie aber von« regierenden Landvogt nie bestraft worden seien, was dann Z»

Judice Hochmuth und zur Erbitterung der Parteien Anlaß gegeben habe. Damit nun die Fehlbarett

Verdienen bestraft und gute Freundschaft und gute Nachbarschaft gepflanzt werden, wird ein anderer Tag "

den 28. dieses Monats nach Staus angesezt; inzwischen soll Maggino im Gefänglich verbleiben. Stattha

Jndice, seine Söhne und alle Personen, welche bei Pennas Mißhandlung zugegen gewesen, sowie jene, we

mit Maggino des Gelübdes halber interessirt sind, sollen auf diesen Tag citirt werden. Sollte

etwas vorfallen, das die Abhaltung einer Conferenz nöthig machen würde, so soll diese dem ordentlichen

gang nach gehalten werden und es soll auch die ausgeschriebene Zusammenkunft dein ordentlichen U>»lst

nmiachtheilig sein. Absch. 794. n. — 371. Bezüglich der Priester Johann Bruno, Pfarrherr z» „Degen ,

Martin Bolla, Pfarrhcrr zu „Garzoniß" (Corzoneso), welche weltliche Regiernngssachen sich anmaßen, Um ^

bei Vesezung der Consulämtcr gebraucht und im Beichtstuhl unerlaubte Anmnthnngen sich erlaubt st^^

wird erkannt, daß dieselben auf den nach Staus auf den 28. dieses Monats angesezten Tag zur AerantwM^
citirt werden sollen; auch sott dort »och über andere fehlbare Priester verhandelt werden. Ibid. I>. ^

Commissärs Leu Beschwerde wegen der von den Schloßknechten Hans Wipfli und Uli Schorn» an ihn erh»

Ansprache, die sie am Grafen Vimercato sollen genommen haben, laut Zengniß des Landweibels Chm

haben die Gesandten von Uri und Schwyz in den Abschied genommen. Ibid. c;. — 373. Dem gefa»ü ^
Francesco Maggino wird ans sein Gesuch erlaubt, zur Besorgung häuslicher Geschäfte nach Haust si '

verfügen, jedoch unter der Bedingung, daß er auf dem angesezten Tag sich wieder stelle. Dem

d'Hema wird indessen die Bürgschaft von 200» Kronen nicht erlassen. Ibid. f. — 374. Bezüglich der I st

liehen That der beiden Söhne des Statthalters Jndice, Dolmetsch Johann Peter und Magnus, wurde dei» e ^

(Magnus war nicht erschienen) der durch Landvogt Büeler aufgerichtete Proceß vorgehalten, nämlich daß ^

Sekelmeister Johann Peter Penna auf offener Straße hinterrüks angefallen, ihm mit einem „grüueu -o

einen Arm und eine Nippe gebrochen und ein Loch in den Kopf geschlagen, daß er gegen den, welcher ihm v
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Abölen, thätlich sich vergangen habe, daß sodann sein Bruder Magnus in Gegenwart Anderer ebenfalls mit

Knüttel ans den armen Pcnna geschlagen und diesen bis ans den Tod verle;t habe. Der Dolmetsch

^'antwortet sich, er habe sich vielleicht etwas verfehlt, aber Penna habe den Streit angefangen, so daß er

l habe vcrtheidigen müssen; er wolle sich übrigens nebst seinem Bruder einem rechtlichen Ausspruch unter-

ö'chen. Statthalter Jndice erklärt darauf, daß er für die Strafe, die man seinen Söhnen auferlegen werde,

^ Hcib und Gut Bürge und Zahtcr sein wolle. Nach Abhvrnng der Kundschaften, durch welche der Beklagten

Huld klar erwiesen ist, hat man den Dolmetsch Johann Peter um 200 Kronen, seinen Bruder Magnus »in

^ Kronen bestraft. Auch jene Männer, welche dieser Mißhandlung, ohne sie ;u verhindern, ;ngcschcn hatten,

hichex citirt worden. Die vier erschienenen, Prosper Maffiolo, Antonio della Compagna, Domenighino und

i^stofforo Nigen;o werden um je 25 Kronen bestraft, die aber, welche der Citation nicht Folge geleistet

soll der Landvogt nach Verdienen bestrafen. Von diesen und den noch folgenden Strafen sollen ;wei

i^le dem Landvogt, der dritte Theil aber den hohen Obrigkeiten als Entschädigung ;nkommen, für die deßhalb

Mitteilen Unkosten, jedoch unbeschadet den Statuten der Landschaft, welcher sonst der dritte Theil der Malefiz-

Zukommt, die aber dieses Geschäftes wegen keine Unkosten gehabt hat. Absch. 796. n. — 375. Francesco

^ggino Mithaften, welche gemäß des vom Landvogt formulirten Proccsses und des von Hieronymus
^ Huget der Marter gemachten Geständnisses, den Statthalter Jndice um;ubringen sich verschworen haben

?u, verantworten sich, daß sie sich allerdings betrunken beieinander befunden und gesprochen haben, sie würden,

Statthalter Jndice, seine Söhne oder Anhänger ihnen begegnen und etwas Thätlichcs gegen sie anfangen

^ 'U sich ;u vertheidigen wissen, daß übrigens der Jndice Frechheit daran schuldig sei. Nach Abhörnng
^ Proceßactcn sowie des von dem entwichenen de Hnget aus Mayland cingeschikten Widerrufs seiner Ge-

u »isse, wird Maggino ;n einer „gnädigen" Strafe von 50 Kronen und ;n den Kosten verfällt, und Stefan

. »a ebenfalls ;n 50 Kronen. Weil de Hnget und Maffiolo sich flüchtig gemacht haben und ans die Citation

^schiene» sind, soll der Landvogt ans ihr Hab und Gut greifen und, wofern die jedem auferlegte Strafe

^ouen sammt den Kosten nicht erhältlich wäre, sie aus der Landschaft verrufen lassen. IiM. h. —

Fci> ^lrcff ^ durch die Formirnng des Processcs :c. anfgelanfenen Kosten wird erkannt, der Landweibel,
Pertono, soll ;n deren Be;ahlnng angehalten werden, weil er das Thürschloß ;um Gcfängniß des

'ouynnls de Hnget offen gelassen hat, weßwegcn le;tcrer entweichen konnte; auch des Hieronymus Vater soll in

lcn,' ^^cit ge;ogen werden. Idi<1. e. — 377. Wegen der Äußerung des Statthalters Jndice, er wolle sein Leben
die Landschaft tribnliren, waren jüngst einige Näthe und Consnln 5knndschaft ;u geben aufgefordert worden,

dcunals nichts zeugen haben wollen, sondern erst drei Tage später Kundschaft gaben. Es wird nun

^^"ddogt beauftragt, den Statthalter und die Knnschaften für diesen Fehler nach Gebühr zu bestrafen.^ ^ 378. Mit Nüksicht ans die eingerissene Unordnung mit Jagen wird ans Ratification hin verordnet,
^ Zukunft den fremden Jägern das Jagen hier verboten sein und vor St. Margarethentag sollen

^ Fremde noch Einheimische „Gemschthiere" (Gemsen) schießen dürfen, bei Strafe, außer wenn der Land-

svh ^ ^ einem bestimmten Bezirk Jemanden erlaubt. Das in Bollen; geschossene oder gefangene Gcwild

laut der bestehenden Ordnung jeweilen dem Landvogt um die gebührende Taxe präsentirt und über-

werde». UM. x. — 379. Johann Bruno, Pfarrer von Degcr, »nd Martin Bolla, Pfarrer zu

welche wegen der bewußten Fehler zur Verantwortung citirt sind, wollen sich wohl verantworten,

wcht einer Strafe unterwerfen. Weil Brnno's Fehler als strafbarer erachtet wird, hat man diese Sache
209



1666 Bellenz, Bollenz und Riviera. 1612.

in den Abschied genoniinen; bezüglich des Bolla hat man nicht finden können, daß er mit guten Grundeil

seiner Pfründe entsezt werden könne. Uri nimmt lezteres in den Abschied. Ibici. Ii. — 38V. Die von Statt¬

halter Judice einiger Priester und der von Maggino nicht erwiesenen Anklagen wegen geforderten Koste"

werden zur Verhütung größerer Weitläufigkeit gegenseitig aufgehoben. Ibici. i. — 381. Francesco Maggino bittet

um das Consnlamt zu Malvaglia bis auf Bartholomäustag. In Erwägung aber, daß durch ihn und Landes-

Hauptmann Judice viel Trölwerk gebraucht worden ist, und zu Vermeidung größern Widerwillens zwischen ihue"

wird erkannt, daß Jakob Penna das Amt versehen solle. Ans Bartholomen soll dann die Gemeinde in Gege"-

wart des Landvogts und der Gesandten einen Consul in freier Wahl ernennen, inzwischen sollen bei 200 Krone"

Buße Umtriebe hiefür verboten sein. Ibici. Ic. — 382. Wegen einer Ansprache an den Commissär Leu h"^"

die Schloßknechte von Uri und Schwyz eine Schuld desselben verarrestirt. Weil die Forderung nur 70 G»lde"

beträgt, so wird der Arrest nur für 80 Gulden bis Austrag Rechtens bewilligt. Ibici. I. — 383. Landannna""

Beßler von Uri, Hauptmann Kyd von Schwyz und Castellan Ryser von Unterwalden sollen beauftragt werde"-

die Schlösser und das Geschüz zu Bellcnz zu besichtigen und darüber den Obrigkeiten Bericht zu erstatte"-

Ibici. m. — 384. Damit die spänigen Parteien hiufür in Frieden und Einigkeit bleiben und der alten

bitterung nicht mehr "gedenken, wird erkannt, Statthalter Jndice und seine Söhne sollen gegen Magill"^

d'Hema, Maffiolo und de Huget sammt den beidseitigen Verwandten bis in den vierten Grad in einen g^

schwornen Frieden gelegt werden; wer von den Parteien dann den Frieden mit Worten oder Werken, sti

oder durch Andere, bricht, soll als meineidig an Leib, Ehre und Gut bestraft werden und ohne ferneres

Procediren auf die Galleeren condemnirt sein. Alle Betheiligten geloben hierauf dem Landammann Lussi

Eidesstatt in die Hand, diesem nachleben und bei dein Abschied ohne ferneres Appelliren verbleiben zu wolle"-

Ibici. n. — 385. Auf den Bericht an die V Orte in Betreff des Landinarchenstreites zwischen der Grassel)"^

Bellenz und den Bündnern, und auf die Warnung vor den zu besorgenden Gefahren, da die Bündner st

mächtig zum Kriege rüsten, wird von den V Orten der wohlmeinende Rath ertheilt, an den bedrohten Ortc"-

nämlich zu Urscrn und an der Moösabrükc, Wachen aufzustellen und allenthalben gute Späher zu h"^"'

unter Zusicherung treuen Beistandes auf allen Nothfall. Absch. 7!)7. gg. — 386. Weisungen an die Landvög^

wegen des Spans mit den Vündnern. (S. Absch. 799. u). — 387. Gegenüber den Geschwindigkeiten zu Guust^"

des Lauiser Marktes, soll dem Commissär zu Bellenz der Befehl ertheilt werden, wegen des Snbiasker ,

den üblichen Nnf zu erlassen. Ibici. b. — 388. Abgeordnete der III Bünde eröffnen den Gesandten der

Orte folgende Instruction: 1. Die drei Orte möchten es in Betreff der streitigen Landmarche zwische" ^

Grafschaft Bellenz und der Landschaft Misox beim rechtlichen Spruch von 1511 verbleiben lassen, damit

beiderseits in vertraulicher, bundesgenössischer Gesinnung verharren möge und Angelegenheiten vermieden wccde"

2. Sie möchten den vielfachen Beschwerden derer im Misoxerthal über neue Zölle, Beeinträchtigung ^

freien Handels und Verkehrs, Sperrung des Transits von Korn, Beeinträchtigung der Jurisdiction bM'

Aufstellung von Wachen, Verbot des Besuchs des Jahrmarkts zu Nuffle und Errichtung eines solchen zu L">""'

und eines andern zu Ginbiasco, zum großen Schaden des ihrigen, u. A. m., welche unnachbarlich

Bündnissen zuwieder seien, abhelfen. Absch. 803. xv. — 389. Welche Orte sich über die Banstener "" ^

St. Katharinenkloster bei Bellenz noch nicht entschlossen haben, sollen es beförderlich thun. Absch. 609.

39V. In Betreff des Marchanstandcs zwischen den Misoxern und den Unsrigen will man den Bü»d"^''

zuschreiben und ihnen vier Herren von Glarns zur Auswahl eines derselben zum Obmann vorschlage»,
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^ auf eine bestinunte Zeit mit ihren Gesandten am spänigen Orte erscheinen. Absch. 808. n. — 391. Zu

Delling der Kosten, welche mit Schilling von Kriegslenten in die ennetbirgischen Vogtcicn ;u verschiedenen

^alen erlaufen sind, wird eine Steuer ans den Verkauf von Wein in den drei Vogteien gelegt, und ;war ans

Brente ;u den 3 Kreu;ern noch 2 Kren;cr und ans jede Maß, die ansgewirthct wird, 1 Angster Ohm-

gAd. b. — 392. Die beantragte Entlassung eines Theils der Kriegsknechte ;u Bellen; wird im Hinblik ans

^ Misoxer Marchanstände für je;t nicht zugegeben; würde sich die Sache aber in die Länge ziehen, so könnte

^ii ^nn weiter darüber reden. Ibid. o. — 393. Das Lauiser Thor zu Bellen; soll wiederum erbaut und die

^aherigcn Kosten der ganzen Grafschaft auferlegt werden. Ibid. d. — 391. Des Fiscals zu Bellenz Jahrlohn,
^ leztes Jahr ans obrigkeitlichem Geld bezahlt worden ist, soll fiirderhin nach dein gewöhnlichen Brauch

^trichwt werden. Ibid. o. — 395. Von dem Malefiz auf der Niviera und in Bollcnz soll Rechnung gestellt

""d den Gesandten ohne Kosteuabzug der dritte Thcil erstattet werden. Dieser Artikel soll, falls er nicht

daselbst steht, in ihre Statuten eingetragen werden. Ibid. I. — 396. Bei Verleihung des Zolls zu

^lc»z sollen die Gesandten ihr Möglichstes thun. Ibid. g. — 397. Da Wehr nnd Waffen in Bellen; nicht in

^kn nnd guter Verwahrung gehalten werden, sollen dieselben in Anwesenheit der Gesandten in die Landvogtci-

^°h»nng znr Aufbewahrung gebracht werden, bei 25 Kronen Buße, nnd soll den einen Schlüssel der Landvogt

^ den andern die Landschaft haben. Ibid. Ii. — 398. Stenern sollen den Unterthanen nur mit Bewilligung

^ obrigkeitlichen Amtleute auferlegt werden mögen. Ibid. i. — 399. Wegen der Commnnität zu Bellenz, „so

» gelt von den Kaufmaiinsgüteren fürleitnng abgenommen Wirt, die straßen zu erhalten, aber nit erbesseret

^'dcn", wird den Gesandten ernstlich aufgetragen, mit der Comninnität zu reden, daß dem besser nachgelebt

^erde. IM. ^ Dw Goschworne» in Bollenz sollen fiirderhin nicht mehr bei nnsern Gesandten in

Appellationen sizcn, sondern abtreten. Ibid. I. — 101. Da ein Wirth in Bellenz, mit Namen Zacharias,

'"'t einer Köchin hanshaltet, was sich ihm nicht geziemt, so soll dieselbe von ihm gcthan nnd eidlich verwiesen

. c». Ibid. m. — 102. Weil die Dreigeschwornen zu Bellenz die ihnen gewährte Freiheit ziemlich miß-

'"uchen, namentlich in Einziehung böser Buben, sollen sie gewarnt und erfolglosen Falls mit Entziehung

selben bestraft werden. Ibid. n. — 103. Die Bündncr, welche zu wiederholten Malen aufgefordert worden

zu Austragung des Marchanstandcs zwischen Misox und Vellen; Hand zu bieten, haben in einem

Leiben die Angelegenheit ans nächstes Frühjahr verschoben. Und da wegen eingetretenen Schnees nnd

oengc des Winters jezt allerdings in der Sache nicht gehandelt werden kann, wird den III Bünden

^geschrieben, bis dorthin ohne Verzug ihre Säze zu ernennen nnd sich wegen des Obmanns zu erklären,

"tischen sollen sich die Gränzbewvhner der spänigen Stelle nachbarlich und friedlich verhalten. Absch. 813. n.

Meinung, daß unter den gegenwärtigen Zeitvcrhältnissen es genüge, daß jedes Schloß zu Bellen;

»nd ^dlichcn Soldaten besczt bleibe, während die übrigen entlassen werden könnten, wird von Schwhz
Anterwalden in den Abschied genommen. Ibid. b. — 105. Die Verordnung, zu Deknng der mit der

^soziing in dm Schlössern zu Bellenz erwachsenden Kosten in der Grafschaft Bellen; eine Auflage ans den

.^erkaufenden und auszuschenkenden Wein zu legen, wird gutgeheißen. Und da die Anwälte der Grafschaft

^ ^''"chnng deß ermeldten Vmgeltz im win" sich mit trozigen Worten widerspänstig zeigen, sollen sie bei
^ vbnlfl'üAichen Ungnade zu gehorsamen angehalten werden. Den Amtleuten wird genauer

z»g der Verordnung anempfohlen und daß sie monatlich den Weinmessern Rechenschaft abverlangen.

^ ^ 106. Dem Coinmissär, Rath nnd Grafschaft Bellenz wird geschrieben, innerhalb einer bestimmten Zeit
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bei höchster Strafe and Ungnade die Wehren bei der Port»??? an? Tessin, zu Seincntina nnd Carasso Z"

erstellen ??nd besonders die Rysgründe von großen Steinen zu säubern. Wenn sie sich Hinterstellig zeigte

würde man auf ihre Kosten Baumeister dahin abordnen. Ibid. ct. — 497. Es weiß auch jeder Gesandte sein?"

Herren zu berichten in Betreff der von Statthalter Molina nnd Statthalter Molo gegen den Commissi

Frischherz gethanen Bürgschaft. Ibid. c. — 498. Ebenso der gethanen Erkanntniß wegen der Confiscatw"

Gnglielmo Testas Güter in Vollenz gegen den Commnnen. Ibid. k. — 499. Der Communität Bellenz ^

zugeschrieben, daß sie unverzüglich das Thor gegen Lanis nach Nothdurft erbaue. Ibid. g. — 419. Geg?"

die Mörder des Landvogts Johann Lussi in Bollenz ist nach Inhalt des formirten Processes erkcuud'

Giovanni Bontadina nnd Mithastcn sollen für schändliche verwegene Mörder erkannt und verrufen sein und ^

diejenigen, so ein crime?? Iccssc majestatis begangen haben, bestraft werden. Bontadina soll, wenn man s?>"^

habhaft wird, woraus 200 Kronen gesezt sind, lebendig gevicrtheilt nnd die vier Theile an der Stelle seb'^

Hauses, das abgerissen nnd nie wieder aufgebaut werden wird, auf das Rad geflochten werden. Würde er

todt eingebracht, wofür 150 Kronen bezahlt werden, so soll sein Haupt ebenfalls an besagter Stelle auf

Rad gesezt »verde??. Das Gut fällt der Kammer anhcim. Bei 100 Kronen Buße ist Jederman verbotet

ihm Unterschlauf zu geben, vielmehr Jeder verpflichtet, zu seiner Gefangennahme nach Kräften mitzuwirken

Dieses Urtheil soll in Bollenz öffentlich bekannt gemacht werden, zu einer gerechten Strafe des lästerliche"

Mordes und Jedermann zu eine??? Exempel. Und da des Bontadina Bruder, „der ärgerliche Pfaff", seiche"

ein schändlich Leben geführt hat, so soll dem Cardinal Vorronico beförderlich zugeschrieben werden, daß er /

nach Gebühr abstrafe und überhaupt „allgemach" solche unruhige Priester ans dein Land schaffe und fr?"

exemplarische Priester dahin verordne. Den? Gnbernator nnd Magistrat zu Mayland und den Vnndesg?"?"

in? ober?? grauen Bund soll zugeschrieben und sie ersucht werden, im Betretnngsfall de?? Bontadina auf ?'

Revers auszuliefern. Das auferlegte Audienzgeld soll zur Hälfte ans der Confiscation und zur

Hälfte von der Landschaft abgetragen werden. Ibid. Ii. — 411. Die gegen Landvogt Lnssi selig erho ? ^

Klagen wegen gefährlichen Proceduren gegen die Amtleute und Unterthanen, werden für unbegründet und " ^

Mißverständniß Hersließend betrachtet nnd ihm nnd den seine» an Glimpf und Ehre nnnachtheilig erklärt. ^ ^

— 412. Wegen des Handels des neuen Weibels zu Bollenz läßt man es, soweit obrigkeitliche Brief? ' ^
Siegel da sind, bewenden; was aber die vom Landvogt selig auferlegte Vernrtheiluug uud Strafe betrifft

ist er, der Weibel, damit an die Gesandten nach Bollenz auf nächsten Vartholomäustag (Jahrr'?^"^^
gewiesen. Inzwischen soll er unbehelligt bleiben und genugsam entschuldiget sein. Ibid. k. 4^'

Handel des .... aus Bollenz um die 8 Kronen Strafe wird ebenfalls vor die Gesandten auf

tag geschlagen. Ibid. I. — 414. Den Priestern in Bollenz soll künftighin untersagt sein, an die ^

zu gehen oder sich weltlicher Sache?? zu beladen. Was daher ii? ihre??? Beisein ferner gehandelt wird, ^

kraftlos sein. Ibid. m. — 415 Dein neuen Landvogt (zu Bollenz) soll in Befehl gegeben werde??/ duß

Wehre zu Malvaglia angehends gemacht »verde. Ibid. ??.

1613. .
. La>w^

Art. 416. Da bei Aufnahme von Kundschaften in malefizischen nnd criminalischen Sachen ?u

schaft Vollenz große Unkosten zun? Nachthcil des Landvogts nnd der regierenden Orte aufgetrieben ^ ^

so wird die unter Landvogt Baldegger erlassene Verordnung bestätigt, gemäß welcher der Landvogt aus
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Theilen nur seine Amtleute, die Landschaft ans ihren? dritten Theil die ihrigen bezahlen soll. Absch.

^kg. b. einigen Jahren mißbranchcu die Unterthaneu in Bollenz die ihnen aus Gnade ver-

^'>ien Freiheiten, üben allerlei Practiken und Trölereicn, benehme!? sich a?lf den Landsgemeindcn ???it ärger-

„Rumor" nnd großer Unbescheidcnheit, respectiren weder die Gesandten noch Landvögtc und erzeigen

als ob sie keine Obrigkeit anerkennen thätcn. Um diesen? Unwesen zu steuern, wird auf Genehmigung

der hohen Obrigkeit folgende Verordnung aufgestellt: Die gewöhnlich alle zwei Jahre abgehaltenen Lands-

^uieinden sollen, da solche sonst nirgends den Unterthaneu gestattet werden, fortan verboten sein; jährlich

^ alle zwei Jahre mögen die Commnnen ihre Cvnsnln erwählen, jedoch darf Niemand dabei stimmen, der

> Zwei Monate vor nnd nach dem Wahltag Feuer, nnd Licht in Bollenz erhalten hat, auch dürfen bei

h?b^ Umtriebe dabei gebraucht werden; der Landvogt soll wie von Alters her Gewalt
Statthalter und die Landwcibel zu ernennen; den Landschrciber und Dolmetsch soll man aus den

sollkchiken und gelegentlich sich verständigen, ans welchen? Ort der erste den Antritt thun soll, jedoch
Wder sechs Jahre dienen wie zu Bellenz; die der Landschaft erst vor wenigen Jahren bewilligten drei

^l1won,en sollen wieder abgeschafft sein, weil sie diese Gnade sehr mißbrauchen, die Landvögte in der

^Rernug hindern und in Kosten bringen und sich benehmen, als wenn der Landvogt ihr, nicht sie seine
Sekelmcistcr soll der Landvogt saniint dei? Röthen nnd Amtleuten erwählen nach der

>i»d ^ Faccien, nnd zwar an dem ersten Sonntag, nachdem die Gesandten in das Land gekommen,
Trölerei nnd Practiciren. Wenn diese Verordnung durch die Obrigkeiten ratificirt sein wird, soll sie

ästigen St. Bartholomänstag in straft treten. Ibick. e. — 418. Da der Priester in Bollenz, der seines

kiiii! " ^bens wegen von Jedermann verabscheut wird, vom Vicarius wieder libcrirt worden ist, soll

ki»d^^^ dessen Prvceß mit einen? Schreiben den? Cardinal in Mayland übersenden. Ibick. ck. - 419.
Weil alle Unruhen von Geistlichen ans Bollenz herrühren, soll jede Obrigkeit in Überlegung ziehen, wie

^ für hch Zukunft begegnet werden könnte. Ibick. o. — 420. Der Landschaft Bollenz wird bei einer

^gü Kronen befohlen, mit der Herstellung der durch Wassergröße beschädigten Wnhre zu Mal-

^ w binnen vierzehn Tagen zu beginnen. Ibick. i. — 421. Ebenso sollen die von Bellenz innerhalb vierzehn

^gen M,ch^ herzustellen anfange»; sollten sie dem Befehl nicht nachkommen, so würde die Obrigkeit

w>zu ^ Gnade um 800 Kronen strafen und Gesandte absenden, die Buße einzuziehen und den Bau

^^^wn, cinch soll der Commissär die ihnen früher auferlegte Buße unverzüglich einziehen. Ibick. Ic. —

seitZ ermahnt Uri, sein baufälliges Schloß zu Bellenz in bessern Stand zu stellen, da auch es seiner-'

^ici ^ ^ Herstellung seines Schlosses große Kosten erlitten habe. Wird von Uri in dei? Abschied genommen.
423. Alt-La»dvogt Büelcr in Bollenz bittet »in die Erlanbniß, den Statthalter Renschen

^ ""wer noch nicht entrichteten Buße von Ort zu Ort citiren zu dürfen. Das wird ihn? bewilligt

Wiir de?ß die Besprechung mit Statthalter Nensch, der nächstens nach Uri kommen wird, ohne Erfolg

Zl> ^ 424. Wegen etwas Unbescheidcnheit nnd Mißbrauch, die sich die Schulen zu Bellenz haben

^ Dulden kommen lassen, war den? Commissär der Befehl ertheilt worden, bei Strafe solches abzuschaffen,

flir weniger Etliche sich ungehorsam verhalte»? haben, wird den Amtleuten nachdrüklich befohlen,

dj^l?^^l»ng der Buße zu sorgen, da sie bereits in Rechnung gebracht ist. Ibick. o. — 425. Schwyz hat
cm. ' ausgeschrieben, um bezüglich des Marchanstandes zu Lumino zwischen den Bnndesgenossen in?

Urthal und der Grafschaft Bellenz alles das zu berathschlagen, was den Nechtsamen der III Orte förder-



1679 Bellenz, Bollenz und Riviera. 1613.

lich sein könnte, vorzüglich aber, ob man zuvor mit Landammann Hässi von Glarus, den Schwyz zn>n ^

mann ernannt hat, darüber sich besprechen solle oder nicht. Es wird mm für rathsam erachtet, den Ok»»»"'

nach Einsiedeln zu vermögen, wohin Landammann Neding und Commissär Frischherz in der III Orte Ncn»9

abgeordnet werden sollen, um ihm ihre Nechtsamen zu eröffnen und freundlich zuzusprechen, besonders

ihm des Bartholoms Castiglione rechtlichen Ausspruch, so in Gegenwart beider Parteien geschehen ist, "

allein Fleiß vorzulegen; denn daß Castiglionis Ausspruch früher nicht eingelegt worden und erst seither Z»

Vorschein gekommen ist, ist daraus zu entnehmen, daß in den später» Sprüchen keine Meldung davon ges"h

Absch. 834. — 426. Man ist zusammen gekommen, um den Bericht der zu Landammann Hässi abgeord»«--

Gesandten über ihre Mission zu vernehmen und sich über das fernere Verhalten zu beratschlagen, da >V^

um Entlassung als Obmann angehalten hat. Es wird mm beschlossen, Glarus durch ein Schreiben Z» ^
suchen, es möchte Hässi zur Übernahme der Sache bestimmen, ferner in einein freundlichenSchreibe» ^
selbst zu bitten, die Functionen eines erkieseten Obmanns anzunehmen und ans den 22. nächsthin »>it

Gesandten der drei Orte an Ort und Stelle zu reiten. Überdies; wird verfügt, die auf den Angelus

reitenden Gesandten sollen ihrer Amts- und Nathseide entlassen sein und Vollmacht haben, in der SaA

handeln und zu nrtheilen; ferner sollen sie auf Anfrcchthaltung des Ausspruchs des Bartholomä Castig ^

dringen; alle drei Orte sollen ihnen einstimmige Instructionen mitgeben, die eine gütlich, die andere

zu handeln, von der erstern sollen die Gesandten sich vorläufig nichts merken lassen. Endlich wird Lalidsch^'
'gleu

Oe¬

rel-

si°

das!"

sorgen, daß die den Bollenzern auferlegte Buße von 400 Kronen eingezogen und jedem Ort sein 6^^'^

Theil zugestellt werde. Ikicl. ci. — 429. Landammann Beßler soll die leztjährige Instruction in Sache» ^

spänigen Landmarchen Schwyz und Unterwalden zuschiken. Ikicl. <z. - 439. Die Gesandten sollen sich .

Kaufleuten, welche die Erstellung der Gravedonerstraße betrieben haben, bezüglich ihrer Unkosten durch eine

jährige Zollbefreiung abfinden. Ikicl. I. — 431. Da man in Erfahrung gebracht hat, daß den arme»

thanen und Commune» der Grafschaft unsägliche Kosten mit den Gyselboten erwachsen, indem bisweiK»

sechs bis sieben im Land seien und oft einer einzigen Commune über 100 Kronen Kosten auftreibe»,

für rathsam erachtet, dieses an die Obrigkeiten gelangen zu lassen. Absch. 836. n. — 432. ^

leztes Jahr erkannten Bußen wird Folgendes verfügt: Der Commune Carasso sei die Buße von 129 ^

erlassen, die 1000 Kronen, für welche Podestat Molina Bürgschaft geleistet hat, sind liquid zu glt>

Confiscation der Güter des Johann Angelo Greppa sei aufgehoben. Ikicl. k. — 433. Commissi

Farlimann legt in Gegenwart der Dreigeschwornen, Näthe und Amtleute Rechnung ab über die ans ^

laß der Hingerichteten gelegten Confiscationen; die nach Abzug resnltirende Summe von 664 Kronen 9 /- ^

soll nächstes Jahr nach Verkauf der Güter den Gesandten erlegt werden. Ikicl. v. — 434. DersK^ ^

Rechnung ab über die Bußen. Nach Abzug der obrigkeitlichen Unkosten erhält jedes Ort 30 Kr. '

4 Angster. Ikicl. cl. — 435- Der Gesandte Nidwaldens hat für Jahrgehalte, Trinkgelder, Unterst^ ^

u. A. m. ausgegeben in Bellenz 52 Krön. 33 Krz. 2 Den. an ordentlichen, 11 Krön. 13 Krz. 2 ^

Stulz zu Luggarus zum Kläger in der III Orte Namen deputirt, welchem sich zu unterziehen seine ObüF

ihn ermahnen soll. Absch. 835. n. — 427. Den wegen des Landmarchenstreits mit Misox abgeordnete»

sandten wird aufgetragen, den Anstand wegen der Reformisten und Zoccolanten zu Bellenz gütlich Z» ^
gleichen und, wenn dieses erfolglos wäre, für Einführung der Kapuziner Schritte zu thun; ferner

für Herstellung der Wuhre am Tessin daselbst sorgen. Ikicl. k. — 428. Die Gesandten sollen auch
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^^'ordentlichen Ausgaben, auf der Niviera 4 Krou. 40 Krz., in Bollenz 2 Krön. 40 Krz. Ibid. e. —

' Bon Magnus von Mentlen, dem leztes Jahr der Zoll auf der Niviera verliehen worden ist, wird

besondere Rechnung einnehmen. Ibid. I. — 437. Jost Blättler von Unterwalden legt Rechnung ab über

^ Holl zu Bellenz vom 21. September 1612 bis dahin 1613. Jedes Ort erhält 318 Krön. 26 Krz. 4 D.,

^ Ausgaben für Nidwalden betragen 284 Krön. 53 Krz. 3 Den., daheriger Rest 33 Krön. 53 Krz. 1 D-

Zoll zu Ginbiasco erhält jedes Ort 2 '/z Kronen oder 5 Gulden. Ibid. F. — 438. Der Zoll zu

wird unter dem Gewötb des Palasts zur Steigerung gebracht und dem Lieutenant Magnus von

^üleu um 1090 Kronen (135 Kronen höher als leztes Jahr) auf ein Jahr verliehen. Ibid. b. — 439.
^ Marchstreitigkeitmit den III Blinden, derentwegen Uri diese Conferenz ausgeschriebenhat,

^^ossen, Dankschreibenan Glarus zu erlassen, weil es den Landammann Hässi zur Übernahme
^ Bbniannschaft vermocht hat, der sich bereits mit allem Ernst der Sache annehme, ferner auch dem leztern

Wend zu danken. Schwyz wird mit der Ausfertigung beider Schreiben beauftragt. Von den dieses Spans
de»^ Unkosten sollen einen Drittheil die Obrigkeiten, den andern die Stadt und Grafschaft Bellenz,
^ 0tten die Cvmmnnen Lnmino und Castiglione tragen; dem Wirth zur Krone in Bellenz sollen ans jedes

^Ü'onen ans dem Zoll ans Rechnung gegeben, der Nest von der Stadt und Grafschaft bezahlt werden;
^'umunen sollen ihren Wirth befriedigen. Absch. 838. a. — 440. Es soll dafür gesorgt werden,

ioerd Mangelnde an den Wahren zu Malvaglia gemacht und daß sie nachher fleißig unterhalten
A LandeshauptmannJndice, Jakob Penna und Statthalter „Stöpfaning" (Steffanino) werden als
zei dezeichnet. Ibid. b. — 441. Da eine große Anzahl Unholden in Bollenz, Bellenz und Niviera ver-
Nön rathsam erachtet, daß an jedem Ort der Landschreiberden Proceß formire und das
«»d ^ Dabei wird ans die in solchen Sachen erfahrenen Landschrciber Veßlcr und Leonhard Büeler
,, ^"dweibel Christen hingedeutet. Ibid. e. — 442. Uri soll dem Landvogt zu Lauis die ernste Weisung
44z ^lün, daß er den Markt in Ginbiasco nicht abrufen, sondern vor sich gehen lassen solle. Ibid. d. —

^dcnninann Leu ersucht um Aufhebung eines ihm nachtheiligen Arrestes, den die Schloßkncchte zu
^ Bewachung des Achilles Sereno, der den Grafen von Vimercato hatte erschießen wollen, gelegt

^lt Abschied genommen. Ibid. I. — 444. Es wird eine Verordnung über den Bau und Unter-
Ibiä ^ BZuhren zu Bellcnz, über die Verthcilung der Kosten und Beaufsichtigung des Baues aufgestellt,
de» ^ ungeachtet der erlassenen ernsten Schreiben der aufgerichtete Markt zu Ginbiascodurch
derb und die Halsstarrigkeit der Unterthanen zu Lauis das lezte und dieses Jahr abgerufen und

^^dcn ist, was den Amtleuten und Unterthanen von Bellenz zum besondern Schaden gereichte, hatte
5chrbb^ ^^""unn um die Bewilligung, ein Verbot und Arrest gegen die Lauiser anlegen zu dürfen, ge-

de,' dagegen Zürich und Lucern um Einstellung des Handels angehalten. Weil nun dieser Markt
sie^ Wunsch der Kanflente dies- und jenseits des Gebirgs und zum Frowinen der Unterthanen, damit

Markt besuchen und wieder heimkehren können, eingeführt worden ist, so wird beschlossen,
liche o-" ""Üecht zu halten, um so mehr, da man dazu wohl befugt zu sein glaubt und dadurch die gefähr-
e», ^ über den Mont Kenel vermieden werden kann. Sollte auf der künftigen badischen Tagleistung
lass^ darüber geschehen, so sollen die Gesandten der III Orte in kein Recht oder Compromiß sich ein-

^^nlich aber sich dahin aussprechen, daß sie vermeinen, ihre Herren und Obern seien vollkommen
li , ans dem Ihrigen anzuordnen, was ihnen beliebe, und daß sie den Amtleuten und Unterthanen zu
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Vergütung des von den Lanisern erlittenen Schadens behülflich sein wollen. Zn Vermeidung von Unfreu»^'

schaft wird der gegen die Laniser begehrte Arrest auf gegebene Bürgschaft hin eingestellt. Die Mitthcil»»ß

Uri's, es habe den Landvogt von Lanis, seinen Landsmann, sowohl der Abrnfiing des Snbiasker

als andern Ungehorsams wegen abgestraft, wird in den Abschied genommen. Absch. 842. a. — 44k. Auf U"

Bericht der wegen der Malefizsachen in den ennetbirgischen Herrschaften befindlichen Gesandten, und aus e»^

Zuschrift des Commissärs Farlimann wird, da Landvogt Joh. Lnssi in Vollcnz sich nächstens in die Orte begebt

muß und da durch die dortigen Gesandten allzu große Kosten erwachsen, an die Landvögte und Gesandten geschn^"'

sie sollen die Untersuchungen wegen Unholderei möglichst befördern, bezüglich der ausgestellten Geschw>w^"

das Nöthige Vorsorgen nnd für einmal heimkehren. Der Appcllationstag hiefür wird aus den 1. Decei»^

nach Schwyz angesezt. Ibid. b. — 447. Die zn Brunnen aufgestellte Verordnung in Betreff der Wnhre»

Tessin zu Bcllenz, sott in Vollziehung gcsezt werden, daher sott jedes Ort seine Ochsen und zugegebenen

beiter ans den 13. November in Altorf haben, von wo aus die Verordnung dem Commissär nnd Landsch»^^'

mitgeschikt werden soll. Ibid. e. — 448. Bezüglich der von Podestat Horatius Molina gegebenen Bürgst

soll dem Beschluß der Jahrrechnung nachgesezt werden. Ibid. cl. — 449. Ans dem Appellationstag soll A»Z^

geschehen um Moderation der wegen der Unholden aufgelaufenen großen Unkosten. Ibid. — 459. Da e»

Orte ans Kosten der Vogteien Gesandte hingeschikt haben und dadurch überschwängliche Unkosten den cw'

Unterthanen erwachsen, so erinnert man sich an das früher darüber Verhandelte, gemäß welchem

mehr als 1 Diken Lohn auf den Tag und nicht mehr als drei Tage für die Hinreise, drei Tage f>w

Aufenthalt und drei Tage für die Herreise zn bezahlen schuldig sei, in welcher Zeit Jeder seiner ^

oder dem Geld nachsezen solle. Schwyz nnd Unterwaldcn wollen dabei verbleiben und dem Commissi^ ^

Weisung zugehen lassen, dieses durch einen Nnf bekannt zu machen nnd in das rothe Buch zu Bcllc»Z^

stellen, Uri, darüber nicht instruirt, nimmt es in den Abschied. Ibid. I. — 451. Die Commune Bellet

schwert sich über die angelegten Steuern für Erbauung der Wehren bei Carasso nnd über die

Luminer Kosten. Ferner machen die in Folge des Beschlusses zu Brunnen angestellten Baumeister ^

stellnng, daß für die Arbeiten 1000, statt der ansgesezten 100 Kronen aufgewendet werden müssen, wen» ^
den zn besorgenden Gefahren wirklich vorbeugen wolle. Nach Erwägung der Sachen wird beschlossen, es

dem gefaßten Beschlüsse gänzlich nachgekommen und die Wehren ohne fernere Verhinderung gebaut we ^
dem Anerbieten des Landammann Beßlcr zufolge, zn Ausführung des Werkes 3000 Gulden

wollen, wenn die Obrigkeiten ihm die Znrükerstattung versprechen, soll jedes Ort um 500 Krone» ^

schreiben; indessen sotten, weil diese Summe nicht genügen wird, in der Grafschaft Bellenz die Steww" ^

der aufgestellten Ordnung eingezogen nnd gut verrechnet werden; die nöthigcn Steine sollen nicht

den niedergestürzten Häusern, sondern überall, wo man deren findet, genommen werden; die wege»

Geschäften in Bettenz sich aufhaltenden Hauptmann Zwcyer und Lieutenant Reding sollen sich ans de»

schein begeben, den Werkmeistern mit gutem Rath an die Hand, gehen und denen, welche diesen

sich widersezen sollten, die nöthigen Belehrungen geben. Absch. 840. a. — 452. Es wird verfügt,

mnnität Bellenz soll die ihr auferlegten Kosten wegen Lumino bezahlen, und zwar aus vielen triftige»

den, insbesondere wegen Übertretung etlicher Commendamente. Ibid. b. — 453. Uri wird

Commune Bellenz wegen ihres ungebührlichen Schreibens und Ungehorsams zn antworten, daß mcm

sie wieder mit solchen Unbescheidenheiten komme, zeigen werde, daß wir die Herren, sie die Unterthc»»'"
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e. — Begehren Uri's, die beide» Orte »lochten ihm sein den Einsturz drohendes Schloß oder

hurni herstellen helfen, da sie an den großen Stiiken in demselben auch Antheil zu haben glauben, wird ack

^Iruenclum genommen. Ibick. ä. — 455. Schwyz stellt abermals das Begehren, daß die Verordnung „wegen

^stribnen Costens in inziichnng geltz enet gepürgß" in Vollziehung gesezt werde. Uri will sich dieses gefallen

m» unter der Bedingung, daß zuvor noch ein Termin gesezt werde, „daß nach gstaltsami der snma vsf die

zewarten im Costen verbliben möge". Schwyz und Unterwalden, darüber nicht instrnirt, nehinen es in

^ ^schied. IKicl. g. — 45k. Unterwalden inacht Anzug, daß sich oft ganze Commune» für Particular-

Klonen verbürgen, was schließlich die Armen, ohne daß sie einen Genuß davon gehabt haben, bezahlen

^hsen, daher es für rathsam erachte, ein Verbot zu erlassen, daß in Zukunft bei Strafe und Ungnade keine

°Mnnine mehr oh„e Vorwissen und Willen der hohen Obrigkeit für Particulare sich verbürgen dürfe. Die

andern Orte, die darüber nicht instrnirt sind, nehmen es in den Abschied. Ibick. k. — 457. Dem

' i'eas Balba von Bellenz, der sich vor einigen Jahren wegen Schulden flüchtig gemacht hat, nun aber mit

Gläubigern sich abzufinden wünscht, wird sicheres Geleit bewilligt. Ibick. Z. — 458. Dem Commissär

^ Bellenz wird anbefohlen, das Abholzen des Waldes oberhalb Semcntina bei höchster Strafe zu verbieten,

sollGefahr daraus entstehen könnte. Ibick. b. — 459. Über die in den Abschied genommenen Artikel

l^des Ort seine Gesandten auf nächste Tagsazung niit den nöthigen Vollmachten versehen. Ibick. i.

1614.

Ärt. 469. Abgeordnete der Communität Bellenz beschweren sich über die ihr auferlegte Wuhrsteuer, mit

zu^ den Graben bei Carasso säubern, die nöthige Anzahl Schwirren zum Wnhr führen und eine
^ Vollendung des Werkes allenfalls noch nöthige bestimmte Steuer entrichten zu wollen. Auf allseitige

^ 'sication hin wird vereinbart, die Communität soll 80V Kronen bezahlen und dann nicht weiter molestirt

sie soll ferner den Graben öffnen und säubern und die „Passen" hinzu führen. Wenn dieser Ver«

^ 1 bon der Obrigkeit bekräftigt sein wird, sollen die 800 Kronen Niemanden anders als den Meistern,

^ die Wehre gemacht haben, ausbezahlt werden. Absch. 848. a. — 461. „Deßglychen ouch wägen des

gant^^ Belletz ist der Communität vf nün Jar lang übergeben worden, welches sy verlichen vnd vf die
' ^lachen mögcnt", jedoch soll der Erlös nicht an Privatpersonen, sondern zum gemeinen Nnzen verwendet

zu des durch Houptman Äbten der Personavcrcn fürgesetzten gelts sölle

l>nd Coppy gefielt vnd den übrigen 2 orthen zugeschickt werden, die sich, wan es inen gelicbet,

°^chübcn söttendt." Ibick. ck. — 463. Vorzüglich der Wnhrcn ain Tessin wegen hat Schwyz diesen Tag

. .^sch^bcn. Lieutenant Jtal Neding nämlich hatte ihm berichtet, daß er nunmehr das übernommene Werk

Ux von 100 Klafter und 10 Wcrkschnhe Höhe gebracht habe, wegen des steigenden Wassers aber

rbcit nicht fortsezen könne, vielmehr das Gebaute zu erhalten suchen müsse, wozu aber noch mehr Geld

tiy^^^ ^ Stadt Bcllenz bisher nur 400 Kronen abgeliefert habe. Nach Eröffnung der Jnstruc-

Geld" ^^kanut, an Neding durch einen Eilboten die Weisung zu erlassen, umgehend zn berichten, wie viel
^ ^ Sicherstellung der Arbeiten nöthig habe, indem man es ihm zukommen lassen werde; glaube er

^hinlänglich gesichert, was man seinem Ermessen anHeim stelle, so soll er sich nach seinem Gutdünken

füglich der von Hauptmann Epp versprochenen 1000 Kronen in Baar, für welche derselbe aber

in zu hohem Preis, das Andere an liegenden Schulden angewiesen hat, soll er ebenfalls berichten, wie
210
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viel er davon erhalten habe; wenn es ihm möglich sei, eine Zeit lang das Werk zu verlassen und persönlich Berichs

zu geben, so werde man ihn gerne anhören. Auf den 25. wird ein anderer Illörtischer Tag angesezt, theils

um den bis dorthin eingetroffenen Bericht Nedings zu vernehmen, theils um mit Statthalter Judice u»d

Mithaften und andern Holzkaufleuten, welche auch citirt werden sollen, über eine neue Auflage auf das

sich zu vereinbaren, da dieselben, ungeachtet sich herausstellt, daß der größte Schaden durch die Burren ver¬

ursacht wird, auf ihre Freiheiten sich berufen werden. Auch darüber, daß Neding bei seiner dortigen Ankwch

nur 2000 Ellen Steine, und nicht einmal auf dem angewiesenen Plaze, augetroffen hat, während das

bei 40,000 Ellen erfordert, und daß bereits 800 Gulden Kosten darauf gegangen sind, daher leicht abznnehiN"

ist, welch' große Summen dafür noch consumirt werden, soll mau sich auf dem genannten Tage besprecht

Absch. 856. u. — 464. Die im rothen Buch eingetragene Ordnung bezüglich der Bnrren lautet: Jede Burrr,

die ungebunden ist, soll aufgefangen, verkauft und der Erlös zu Aufbauung des Werkes verwendet werde»,

der Eigenthümer der Burre soll 100 Kronen Buße bezahlen und den durch die ungebundene Burre verursachte»

Schaden ohne alle Gnade vergüten. Den Commissären und Landvögten wird anbefohlen, diese Verord»»»l>

nochmals zu publiciren. Idill. k. — 465. In Betreff des Anstandes zwischen Commissär Frischherz »'^

Cyprian Tschudi (Giudice, Judice, de Judicibus) soll Uri dafür sorge», daß leztcrer auf den angesezten Illörtische"

Tag citirt werde. Ikicl. o. — 466. Jtal Rediug erstattet als abgeordneter Bauherr bezüglich der Ausführ»»l>

der Dammarbeiten am Tessin folgenden Bericht: Bei seiner Ankunft habe er nicht mehr als 6000 Ellen Z"

gerüstete Steine augetroffen, die zudem an verschiedenen, meist ungelegenen Orten gelegen seien, so daß ^

genöthigt gewesen sei, der „Contad" und Communität Hülfe anzusprechen, welche ihm zwar zugesichert,

schlecht gehalten worden sei; zudem sei er durch die Unerfahreuheit der zuerst augestellten Meister aufgeh»^'

worden, welche die Bauten zu schwach angefangen haben, daher er andere habe anstellen müssen; da nia» "

Auswerfung des Grabens hiulässig gewesen, habe er ihn in aller Eile durch requirirte Männer auswerf^

lassen; nur mit der größten Anstrengung habe er, während das Wasser schon gestiegen, die Wehre besch^^

und das Werk auf 100 Klafter Länge und 12 Schuh Höhe vollenden können; wenn aber auch die Ba»^'

seiner Ansicht nach ziemlich sicher ausgeführt seien, so finde er es doch für rathsam, nicht abzusezen und

Arbeit zu Ende zu führen; dazu erfordere es aber noch mehr Geld, da alle Arbeiter täglich bezahlt

wollen; Magnus von Meutlen habe im Ganzen 2717 Gulden 33 Schill, erhalten und davon schon 2227

ausgegeben; über diese Summen, sowie über die von den III Orten einbezahlten 1500 Gulden und von^»

ammann von Roll erhaltenen 213 Gulden und 16 guten Bazen werde derselbe seiner Zeit spccificirte Nech»^
ablegen. Nach Anhörung dieser Relation wird Neding für seine Mühe und Arbeit gedankt mit der ,

seinem gewohnten Fleiß und Eifer bei diesem Werk fortzufahren. Nach einigen Einwendungen läßt er I

den III Orten zu Ehren dazu bewegen. - - Es wird nun im Interesse der Sache noch Folgendes ,

1. Das ganze Werk sei wiederum Herrn Lieutenant Neding übergeben, also daß, was er dabei thue, ^ ^

gethau sei und daß ihm Jedermann behülflich und gehorsam sein solle; der Commissär soll ihn dabei »»

stüzen und die Fehlbarcn unverzüglich bestrafen, ansonst Neding selbst gegen die Ungehorsamen zu ^

Gewalt hat. 2. Da Hauptmann Epp bei Beginn dieses Werkes 1000 Kronen, zwei Theile in Baar, ^

dritten Theil an Käse in billigem Preis zu erlegen anerboten, diesem entgegen aber mehr Käse und wenig O^ld ^
geliefert hat, soll Uri denselben anhalten, seinem Versprechen nachzukommen, denn die Obrigkeiten seie» '

gesonnen, mit diesen Käsen Handel zu treiben, noch weniger, die armen Taglöhner beschweren Z»
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^Ungeachtet die Holzkaufleute citirt waren, um mit ihnen eine Auflage auf die Vurren zu Gunsten des
^erkes zu unterhandeln, so ist doch Niemand von ihnen erschienen, da sie sich ohne Zweifel ans die ihnen

den großen Gewalten verliehenen Freiheiten stüzen. Dieses sollen die Gesandten an ihre Obern bringen,
'ut ans den bevorstehenden Landsgemeindendarüber entschieden werden kann. 4. Da die „Personaveri" bei

stein bisher ganz hinlässig sich verhalten haben, soll Statthalter Nnsconi sie anhalten, ans Rechnung
^ Contriburion ebenfalls zu erlegen, das Geld, wenn sie es nicht haben, zu borgen und sich für einander

^Uchreiben. 5. Neding sollen von jedem Ort nochmals 100 Gulden zugestellt werden, damit er mit den

Vegungehindert fortfahren kann. Absch. 857. n. — 467. Wegen der durch die drei Gesandten, welche in
""g den Malefizsachcn beigewohnthaben, aufgelaufenen Kosten, sowie wegen der Unkosten des lnministhen

uiu ^ ^ Jahrrechnnng Vollmacht crthcilt werden, des Statthalters Molina Schuld einzuziehen,
dxg daraus zu berichtigen. UM. b. — 468. Landammann Veßler wird sich erinnern, was ihm wegen
^ Spans zwischen Commissär Frischhcrz und Cyprian Tschndi zu verrichten aufgetragen worden ist. UM. c.
Tort meldet, daß gegen die eingezogenen Unholdinen ganz ungebührlich durch Anwendung der
Ankl^ werde, daß wegen der unter den Bollenzcrn herrschenden Feindschaft viele ans unbegründete
^ "gen hju ju VerHaft gesezt und unschuldig tormentirt werden, welchem Unwesen abgeholfen werden müsse,

wird nun für rathsam befunden, daß den nach Italien reisenden alt-Landammänncrn Beßler und Lussi
' ^gen werde, über den Sachverhalt genaue Erkundigungen einzuziehen, vorgekommene Unregelmäßigkeiten

svh^ Landvogt abstrafen zu lassen und eine Regel aufzustellen,wie nach Form Rechtens processirt werden
' ^nd da ans den in Bollenz eingenommenen Processen sich ergeben hat, daß Sekelmeister Guidoto und

ihre " ^ Prvcednr der Tortur sich tyrannisch erzeigt und wider Recht vertrabet haben, sollen sie von
^ " Rathsstellen entsezt sein und vom Landvogt also abgestraft werden, daß es Andern zur Abschrekung

'. ^'ch. 862. g.. — 476. Durch alt-Landammann Beßler wird angezogen, daß er in Sachen der Dammarbeiten
^ "uiein Illortischen Tag gebeten worden sei, bei Privaten in Uri Geld aufzubrechen, daß er demzufolge bei
Ux ^"'"un Epp 1000 Kronen an Käse und Geld entlehnt habe und nun eine schriftliche Versicherung auf
^ iadt und Grafschaft Bellenz laut vorgelegter Copie begehre. Die Sache wird bis zur Ankunft de?

Jtal Neding eingestellt, der seine Rechnung über die Arbeiten ablegen wird; inzwischen soll die

^rßu ^ ^Ücherung jedem Ort abschriftlich mitgetheilt werden. UM. b. - 471. Die zu „Dauaß" (Daves?)
xj. ""'"lten Landrichter und Rath schreiben in Betreff der von Pvdestat Molina für den gefangenen Salvino
i,n^!"'^"en Bürgschaft, daß Molina sich mit dem früher» Commissär zu Bellenz darüber abgefunden habe
^ hib^ dann dem Vicar zu Lnmino übergeben worden sei. Commissär Frischhcrz dagegen berichtet,
fchdieser Bürgschaft wegen mit Moliua nicht eingelassen, da sein Statthalter, Johann Molo, sich
"lich ° Kronen verschrieben habe und er sich an diesen halten werde. Da in dem genannten Schreiben
«N ^ird, dießfalls nicht dem Rechten gemäß gehandelt worden sei, wird für gut erachtet,
^hlu/ ""d Rath eine ernsthafte, jedoch freundliche Antwort zu erlassen und darin die aufgestellten
den, cm widerlegen und zu bemerken, daß man nur mit dem Bürgen zu tractiren gedenke, daß aber
^hast "w"" er sich vor den hohen Obrigkeiten mit den Bürgen pnrgiren wolle, gutes Recht werde
»k^",^'den; das soll jedoch bis Martinstag geschehen; im Übrigen sei man stets geneigt, zu Erhaltung
eh Korrespondenz das Möglichstebeizutragen. Absch. 878. n.. — 472. Auf das von den Gesandten

^ Hcchrrechuung eingegangene Schreiben in Betreff der streitigen Landmarchenzu Lnmino wird beschlossen,
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an den ober» Bund zu schreiben, man habe mit Bedauern vernommen, daß seine AngehörigenetwaS Neu^
rungen in Bezug auf die Landmarchen geübt haben; man habe gehofft, die Sache werde durch die Säze und
den Obmann erörtert werden; aus bewegenden Gründen und zu Vermeidung weiterer Conseqnenzen wünsche
man nunmehr, daß der Obmann darum angegangen werde, die langwierige Streitigkeit endlich auszusprechen'
Die dieses Marchstreites wegen aufgelaufenen Kosten sollen von den drei Orten, die des Malefizes wegen ^
lanfenen dagegen ans dem Malefiz bezahlt werden. Ibid. b. — 473. Dein Commissär zu Bellenz wird a»-
befohlen, die Wnhrkostenabzutheilcn und von den Schuldigen einziehen zu lassen, damit jene, welche Vorschüsse
gemacht haben, befriediget werden. Ibid. e. — 474. Statthalter Jndice und sein Sohn Hans Peter vo»
Malvaglia hatten gegen den von Landvogt Lnssi in Bollcnz ans Grund der Aussagen einiger hingerichtet^
Unholden formirten Proceß Protest eingelegt und um Abordnung von Gesandten zum unparteiischen Unterst«
der Sache gebeten. Nach Abhörnng nun dieses von den Gesandten neu aufgenommenenProcesses, der Recht'
fertigung des Statthalters und seiner Söhne, deren Begehren um Bestrafung desjenigen, der den Statthatte
früher schon um Hab und Gut und dießmal um Ehre, Leib und Leben zu bringen getrachtet habe, sowie ihre
Bitte um Entschädigungwird gefunden, daß des Landvogts Proceß mit dem neu aufgenommenen nicht übere»'
stimme, daß ein Theil der Kundschaften widerrufen worden, daß an Jndice dießfalls nichts ferner zu such"
sei, weßhalb er für entschuldigt erklärt wird. Ibid. 6. — 475. Die Judice klagen über das falsche Procedire»
gegen ihren Vater und verlangen von den Urhebern des rechtswidrigen Verfahrens Ersaz der großen Unkosten
und Nestituirung der Ehre. Landschreiber Steinum verantwortet sich, er habe nichts Anderes gcthan, als >n

ihm vom Landvogt anbefohlen worden; wenn er sich also in etwas verfehlt habe, sei der Landvogt der ^
anlasser, übrigens habe er nicht Alles selbst geschrieben,sondern es haben auch Baptistin und Andere ^
Sachen sich angemaßet. Da sich nun aus dem jüngst durch die Gesandten formirten Proceß ergibt, daß u
nur Landschreiber Steinum und Sekelmeister Ambrosius Gnidoto an dem zuerst angehobenen Proceß die S )
tragen, sondern noch viele Ändere dabei interessirt sein sollen, von denen aber Niemand zugegen und in e
Abwesenheit und ohne sie angehört zu haben der Handel nicht Wohl erledigt werden kann, so wird die n
ans nächsten Appellationstag verschoben. Dorthin sollen dann Alle, welche bei diesem Handel betheiligt
citirt werden, nämlich Landvogt Lnssi, die drei alten Geschwornen, Landschreiber Steinum, Sekelmeister
brosius Gnidoto, Landweibel Nosso, des Statthalters Sohn, Unterschreiber, und Statthalter Judice;
sollen der Landschreiber und der Landweibel in ihren Ämtern eingestellt sein; bis dorthin sollen die
Obrigkeiten nach einem andern Landschreiber und Dolmetsch sich umsehen und der Landvogt sich mit n»p ^
teiischen Amtleuten versehen. Absch. 87V. a. — 476. Dem Landvogt in Lauis soll geschrieben ^endeN'^
möchte dem Markt zu Giubiasco seinen Lauf lassen, ansonst man, um sich schadlos zu halten, das
auf den Lauiser Markt passiren lassen würde. In diesem Sinne wird auch an Ammann Znrlanbcn gesäst^
damit er durch seine Obern dem Landvogt entsprechende Weisungen zugehen lasse. Ibid. b. — 477. J>" ^
derer von Livinen klagt Ritter Bulla, daß die ans der Niviera ihnen verweigern, für ihre Saninrosse an ^
wo als in Wirthshänsern Heu zu kaufen. Um gegenrechtliche Maßregeln zu verhüten, wird dem . »
der Niviera die Weisung ertheilt, dafür zu sorgen, daß die Unterthancn sich aller gebührlichen
befleißen. Ibid. c. — 478. Den Antonio del Pozzo von Corzvneso betreffend, soll der Landvogt in ^
angewiesen werden, den Proceß zu formiren und auf den Appellationstag zu schikcn. Ibid. d. — 4^'
ein Theil der neu erbauten Wehre durch Wassergröße zerstört worden ist, wird auf Ratification h"'
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Obrigkeiten für nothwendig erachtet, den in dieser Sache erfahrenen Lieutenant Reding zu bitten, sich noch-

derselben anzunchincn und unverzüglich die nöthigen Arbeiten anzuordnen. Zugleich soll verfügt werden,

, Conimunität (Bcllenz) und Alle, welche daran beizusteuern Pflichtig sind, ihre Steuern monatlich ab'

^sern, damit die Arbeiter wöchentlich bezahlt werden können. Absch. 882. a. — 48V. Dem Jakob Tollano
Luminv wird als Entschädigung für seine Sendung nach Bünden bewilligt, daß in der Commune Lumino

Winand als er Korn feil halten oder verkaufen möge, das die aus Bünden kaufen, dem gemeinen Mann

^ unbeschadet. Ibiä. b. — 481. Die vom Wasser beschädigte Moesabrüke soll durch die Pflichtigen un-

^Züglich herstellt werden. Ibiä. e. — 482. Alle, welche in den drei Vogteien Logtkinder haben, sollen es

Landvogt unfehlbar melden und alle zwei Jahre in Gegenwart der nächsten Verwandten und des Land¬

sei» ^ Buße Rechnung ablegen. Dem dieser RechnnngSablage beiwohnenden Amtmann soll für
. >/" ^)n 1 Diken, wenn die Rechnung bis ans 1000 Kronen, '/z Krone, wenn sie über 1000 Kronen be-

gegeben werden. Ibiä. ä. — 483. Ans den Bericht, daß in den drei Vogteien der Ehebruch gar zu

» gebüßt werde, wird verordnet, die, welche dieses Lasters sich schuldig machen, sollen zu 10 Kronen Buße

eh» ^ ^^ben. Ibiä. o. — 484. Da in den drei Vogteien der Mißbrauch sich eingeschlichen hat, daß Parteien

H^^'üussen ihrer Gegenpartei an die hohen Obrigkeiten gelangen, wird verfügt, es soll in Zukunft ohne

ä»e ^ regierenden Commissärs oder Landvogts und ohne eine Bescheinigung von diesem oder ohne

^ Citation vorweisen zu können, Niemand an die Obrigkeiten in den Orten gelangen, auch soll es, bei 50
°uen Buße, acht Tage zuvor der Gegenpartei verkündet werden. Ibiä. I. — 485. Zu Beseitigung des der All¬

auf ^ eingeschlagenen Güter wegen entstandenen Unwillens wird verordnet, die gewohnte Auflage soll
ies ohng Unterschied gelegt, davon der vierte Pfenning erhoben und die Allmenden, Gemeinwerke oder

siäge gereutet und gesäubert werden; der regierende Commissär sammt den vier Verordneten soll jcweilen

^ ^ bequemsten zu reuten und anfznthnn ist;, die zu Äkern oder Weingärten eingeschlagenen

^ ^ sollen also verbleiben, jene Einschläge aber, die noch Wiesen oder Matten sind, sollen bei festgesezter

^s^'^ bestimmten Termin zu Gemcinwerk aufgcthan werden. Ibiä. ß. — 48k. Auf die Anregung,
„verstudet" Erdreich unten am Moni Kenel zu Cadenazzo sei, wovon man keinen Nuzen habe,

^aud ^ bcrkanft werden möchte, indem die Commune ans dem Erlös die Schulden bezahlen und anderes
um machen könnte, wird erkannt, es möge dieses Stttk Land wohl verkauft werden, der vierte Pfen-

'"S aber

Luiniu
don 9 ^ Änfnung andern Landes verwendet und der Nest angelegt werden. Ibiä. b. — 487. Jenem

halt ^ während neun Tagen mit einem Pferd in die Bünde geschikt worden ist, werden für Mühe-

""d Zchrnng 3 Gulden täglich zuerkannt. Ibiä. i. — 488. Wie in Cadenazzo wird auch zu St. Anton

""d Standen bedektes Stük Berg zu veräußern erlaubt. Ibiä. b. — 489. Einigen Kindern

ein

"S-richteter
Db»' . Personen, die durch ihre Eltern in großes Elend gekommen sind und deren Erbgut der hohen

z». ^ ^ berfallen ist, wird, nach Abzug der rechtmäßigen Unkosten, ans Barmherzigkeit der fünfte Pfenning

die bch I- 4W. Ans die Beschwerde des Unterweibels Albert Ronco in Bellenz, daß ihm für

r der gefangenen Personen noch keine Belohnung zugekommen und auch sein Jahrlohn noch

^°ge»^ erkannt, er soll bezahlt werden. Ibiä. m. — 491. Der Baptistin in Bolleuz soll ein-

^fti examinirt und nach Verdienen bestraft werden. Ibiä. n. — 492. Landvogt Planzer soll ans

Haltes" biblischen Tag zur Verantwortung citirt werden, weil er in malefizischen Sachen des Statt-Joris Tochter wider ihren Vater peinlich examinircn lassen hat. Ibiä. o.
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Art. 493. Lieutenant Reding erstattet Bericht über den Fortgang der Wuhrbanten am Tessin und über
die Verwendung der Gelder; er bedauert, daß Herr von Mentlen die Rechnung nicht geschikt habe, und erklärt
sich zu Ablegung einer genauen Rechnung bereit. Er wird nun ersucht, das Werk wieder an die Hcmd Z"
nehmen, und, damit der nöthige Vollzug geschehe, zugleich verordnet: 1. Die Steiufuhren sollen von der Stadt,
von der Commune und von den Austößern zu gleichen Theileu getragen werden, jeder Theil soll zehn Priar
Ochsen stellen und unterhalten, zum Auf- und Abladen der Steine sollen sie genügend Leute stellen. 2. De
auch zu Säuberung der Gräben, Einschlagen der Schwirrenund andern Arbeiten viel Leute nöthig sind, I
jeder Theil zwanzig tüchtige Männer in seinen Kosten dargebeu, untaugliche werden nicht angenoiuuu""

3. Die Anstößer sollen den ihnen auferlegten Anthcil von 400 Kronen unfehlbar erlegen, indem sie tcztr
Jahr nichts, wohl aber Stadt und Grafschaft ihren Antheil bezahlt haben. 4. Die nöthigen Passom
Schwirren sollen unfehlbar nach der auf die Feuerstätten gemachten Abtheilung beigebracht werden. 5. Dek
Commissär wird ermächtigt, Widerspenstige und Ungehorsamezur Gebühr anzuhalten. Und weil ohne ^
dieses Werk nicht ausgeführt werden kann, soll jedes Ort dem Lieutenant Reding 30V Kronen an Baar abliest
und soll ihm ein Gewaltbrief gegeben werden, Geld auf die Orte aufzubrechen, wenn diese Summe nicht hu

reichen würde. Nidwalden nimmt dieses nd relerendum. Gegenüber der Anschuldigung, als hätten ihre O ^
ihren Anthcil nicht bezahlt und „Grempclwerk" mit Käsen getrieben, weisen die Gesandten Uns nach,
dieselben 1266 Gulden baar abgeliefert haben. Absch. 884. a. — 494. Da die Feiertage an einigen Or ^
nach ambrosianischem, an andern nach römischem Brauch gefeiert werden, weßhalb die Säumer oft auf
Kosten liegen bleiben müßen, wird beantragt, der Säumer soll einen Feiertag, wegen dessen er bereits
einem Ort still gelegen, nicht noch einmal zu feiern schuldig sein. Schwyz und Nidwalden vermeng
man dürfte das Fahren nach der Messe an gebotenen Feiertagen wohl zulassen. Der Gegenstand wird
den Abschied genommen. Ibid. b. — 495. Dem Landvogt wird anbefohlen, das Urtheil über Baptist'" >
vollziehen, daher denselben einziehen und examiniren zn lassen, oder ihn zu verbannen. Und. e. — 496.
ammann Leu frägt, wer ihm die Kosten für seine Sendung nach Bcllcnz in Sachen des Streithandels
den Jndice und dem Landvogt zn vergüten habe. Die auf dem lezten AppellationStag gewesenen
sollen sich demnach erläutern, wem genannte Kosten dort auferlegt worden seien. Absch. 884. e.
Verbot Moylands, den Bündern von dem aus Moyland eingeführten Korn etwas zugehen zu "
(S. Absch. 894. d.) — 498. Die Bundesgenossenvon Nnffle (Noveredo) haben wegen des von Herrn ^
Anwalt des Gnbernators von Moyland, erlassenen Rufs in Betreff des Korns zwei ziemlich heftige Schrr'^
an den Commissär erlassen. Nun wird Uri beauftragt, ihnen zu antworten, daß man an diesem Verbot
Schuld trage, daß man nicht befugt sei, das ans dem Mayländischen den ennetbirgischen Vogteien aus ^ ,
gelieferte Korn weiter führen zu lassen, indem es sonst leztern wie ihnen abgeschlagen würde und mau '
dann das hierorts gewachsene auch nicht mehr zukommen lassen könnte. Absch. 897. a. — 499. Uri soll
denen von Rnsfle schreiben, daß man gerne sähe, wenn die Streitigkeit wegen der Märchen bei Mvutw
gütlich oder rechtlich erlediget würde, damit gute Nachbarschaftund bnndesgenössische Wohlmeinnng gepl ^
würde. Daneben soll man es entschuldigen, daß der Magorio „ihre Behausungen überlanffen habe". I ^

— 599. Der Commissär wird auf sein Rathbegehren in Betreff der gefangenen Frau, welche

auf dem Hexentanz gewesen ist, mit dem bösen Feind Unkenschheit verübt und das hl. Kreuz mit dem ,>
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brachtet hat, aber dennoch Gott nie verläugnen wollte, angewiesen, noch weiter mit der Tortur gegen sie zu

^»cediren; würde er auch nichts weiter ans ihr erfinden, so soll sie nichts destoweniger wegen „zuvor bekhannt-

^ Daten" hingerichtet werden. Ibid. e. — 501. Jedes Ort soll das in seinem Schloß zu Bellenz mangelnde

^ber nach Gebühr ergänzen. Ibid. ll. — 502. Der Landvogt begehrt Weisung, wie er sich in Betreff des

Eugenen jungen Abvndio zu verhalten habe, der anßer einigen Diebstählen ohne Marter einiger Hexereien

andig ist. Er wird angewiesen, gegen denselben zu procediren, aber nicht allzu streng, weil er noch jung

- Und besonders ihn zu fragen, ob er mit dem Pulver Niemanden „verderbt" habe. Ibid. e. — 503. Die

^uetbirgisch^ Amtleute steigern von Jahr zu Jahr ihren Lohn, wie ans den Abschieden von 1613 und 1614
ist. Das wird in den Abschied genommen, nin für die Zukunft Ordnung zu schaffen. Ibid. k.

billig, daß Johann Pianta von Medea ans der Grafschaft Bellenz, der seinen

Obp hinein Messer umgebracht hat, von dessen Verlassenschaft Besiz nehme, oder daß die
^ Amtleute irgend eine Ansprache daran geltend machen, sondern beschließt, dieselbe soll

h ^ern rechtmäßigen Erben und des Thäters ehelichen Kindern, wenn deren vorhanden sind, ohne Eintrag

, .. werden; des Thäters eigenes Vermögen aber soll billiger Weise der Obrigkeit, wo es zu finden ist,

^bsch. 907. <z. — 505. Zu Berichterstattung über den Stand der Wühlarbeiten am Tessin

ein

Nuscvni im Namen der Pcrsonavcri. Die Anwälte der Communität und der Grafschaft beanstanden

Tess

5u Ablegnng der Rechnung, ist der Bauherr Jtal Reding hicher beschieden worden. Daneben finden sich

^^ustin Ghiringhclli im Namen der Communität Bcllenz, Anton Brun im Namen der Grafschaft, und
dil

>-es

Usch ^"is von Mentlcn, daß die eingegangenen Gelder zur Vollendung des Werkes nicht genügen, indem
bei? Werklentcn, 400 Kronen den verdienten Amtleuten zu bezahlen ausstehen, kann der-

^Zen ^ ^ochnnng nicht abgeschlossen werden. Ncding wi.rd dagegen neuerdings gebeten, von Obrigkeit
Wie bisher die Arbeiten zu leiten. Auf künftigen Appellationstag soll jedes Ort dein Neding zur

^chnung, weil ihnen kraft eines Abschiedes nicht mehr als 400 Kronen zu bezahlen und einen Theil im

w uiiszuränmen auferlegt worden sei, was sie bereits gcthan haben. Auf den Bericht aber Redings und

^'"wu»g des Baues 300 Krön, verabfolgen. Und da man genügend ersehen hat, daß durch die Communität,

befvll ^ Personaveri ihres Ungehorsams wegen große Unkosten entstanden sind, so wird Ncding an¬

der^"' schuldig Befundene zum Gehorsam zu ermahnen und von Widerspenstigen die Strafe zu Gunsten

stttz Zuzuziehen. Überdieß wird das Verhältnis; der Beisteuern dahin abgeändert, daß, weil die Personaveri

jx^^^swrsam, die Grafschaft aber am meisten willig gewesen, dieser der siebente Theil abgenommen und

Z»r ^rcm dritten Theil iiberbundcn wird. Ncding wird schließlich allen Ernstes befohlen, die von Lumino

^^llung der Wehre oberhalb der „Meiß"- (Movsa-) Vrüke anznhallcn. Absch. 908. a. — 506. Auf

Landvogts in Vollcnz, daß einige Priester sich Vergehen in weltlichen und geistlichen Sachen

Schulden kommen lassen, wird ihm anbefohlen, im Verein mit Landschreiber Wolfgang zu Bellenz

^istl Zuzunehmen; weil aber die Vergehen in geistlichen Sachen so wichtig sind, soll er die Klag-

^'opst zu Abläsch zustellen, damit er in Gegenwart des Landvogts die Kundschaft einnehme; alle

söge,, dann auf nächsten Appellationstag eingeschikt und die Gesandten mit Vollmachten darüber

worden. Ibid. b. — 507. Zu Vermeidung von Streitigkeiten wird verfügt und durch einen Ruf

schl^ Kraucht, daß in Zukunft Niemand ohne Vorwissen des Commissärs den Mühlcbach zu Lnmino „ab-

^ (still stellen) soll, bei Strafe und Ungnade. Ibid. d. — 508. Dem Andrea Balba, der sich vor
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Iahren wegen Schulden flüchtig gemacht hat, wird auf sein Ansuchen sicheres Geleit bewilligt, um mit seine"

Gläubigern abzurechnen. Ibid. ö. — 599. Wegen der beim Zoll zu Belleuz seit einiger Zeit vorkommende»

Unordnung soll auf künftigem Appellationstag Einsehen gethan werden. Ibid. t'. — 519. Bezüglich der

am Tessin zu Bellenz läßt man es bei dem verbleiben, was dießfalls auf jüngster Conserenz zu Uri (Altodi

beschlossen und verordnet worden ist, nur wird eine Änderung in Vertheilnng der Kosten in der Weise

genommen, daß die Personaver den andern beide» Theilen noch 300 Kronen abnehmen sollen, da sie ^

Saumseligsten sind. Zur Vollendung der Arbeit soll sich Jtal Reding nochmals hineinbegeben und sollen
300 Kronen mitgegeben werden. Umtriebe gegen diese Beschlüsse werden mit einer Buße von 300 Kro»^

bedroht. Absch. 910. n. — 511. Herr Ncding soll zugleich verschaffen, daß die Wehre oberhalb der

brüke ausgebessert werde, da wegen der Brüke viel daran gelegen ist. Ibid. b. — 512. Was wegen

Klagen etlicher Priester aus Bollenz auf die ab jüngster Tagleistung zu Uri erlassenen Befehle erfolgen wird,

will man erwarten, da bis jezt eine Antwort nicht eingelangt ist. Ibid. e. — 513. Weil um den ^

Bellenz weder Brief noch Siegel vorhanden seien, soll ein solcher init unser aller Orte Siegel in PcrgaM^
aufgerichtet und dem Zoller zugestellt, auch eine Copie in's rothe Buch zu Belleuz eingetragen werden. Ilüä>

— 514. Da den Unfern der Zoll zu Mayland um den dritten Theil gesteigert worden ist, so daß

Ursache hätte, denen von Mayland den Zoll zu Bellenz ebenso zu steigern, zieht man doch vor, a»^>

spanischen Gesandten Casale das Gesuch zu stellen, daß er verschaffe, daß der Zoll wieder auf die alte T«k°

herabgcsezt werde. Ibid. n. — 515. Da die von Ursern, Livinen, Niviera, Bellenz, Bollenz und Lauis,

Calanca, Ruffle und Misox, „sambt ir Zugehört", etwas Freiheiten des Zolls halber zu Bellenz

sollen diese unfern Obern abschriftlich mitgethcilt werden, damit man sie in's rothe Buch eintrage» m

könne, zum Verhalt für die Commissäre und die Zoller. Ibid. I. — 516. Die Unterthanen in den drei ^

teien sollen in Zukunft, wenn sie einen Eid schwören, es mit aufgehobenen Fingern thun, und nicht, ^
bisher, nur unter Berührung der Schrift. Zu dem Ende soll ein Eid in italienischer Sprache verfaßt >

den Landvögten zugestellt werden. Ibid. Ii. — 517. Der Landvogt auf der Niviera soll des Statthalter ^

Concubine mit dem Eid aus der Landschaft verweisen. Ibid. i. — 518. Dem Rath zu Bellenz soll in allem

geschrieben werden, daß die Spitalvögte alle zwei Jahre vor dem Commissär und den Dreigeschworuen ^

ablegen und des Spitals Sachen in ein Inventar verzeichnen und an Nuzen verwenden sollen, sonst würde ^
genöthiget, Verordnete dahin zu schiken zur Rechnungsabnahme. Ibid. k. — 519. Die wegen der

lohnung auf dem Appellationstag von 1613 gemachte Moderation, ihnen von jedem Gang nicht mehr als ^
ling zu geben, soll in's rothe Buch zu Belleuz eiugeschrieben werden, ebenso, daß unsere Herren und

Fiscals Jahrlohn halber keine Kosten haben wollen, dieser vielmehr nach alter Ordnung vom

entrichtet werden soll. Ibid: 1. — 529. Die Wehren in Bollenz sollen in des Landvogts Hans

gethan werden, wie schon mehrmals erkannt worden ist. Ibid. m. — 521. Der durch Commissär FM'" ^
gegebene Aufschluß über die leztjährige Malefizrechunug, wird als genügend erfunden und der Commissi

die Amtleute für entschuldiget gehalten. Ibid. n. — 522. Da in die leztjährige Amtsrcchnung ZU ^

vielerlei ungewohnte Ausgaben gcsezt worden sind, so sollen die Orte ihre Gesandten auf nächste Jahrrec)» ^

instruiren, wie es damit gehalten werden soll. Ibid. o. — 523. In den jüngsten Abschied aus Böllens 0 ^

Artikel gestellt worden, daß Vater, Mutter oder Freunde, die iin dritten Grad, oder näher verwandt ^

nicht zeugen mögen, wenn es Leib oder Ehre betrifft; ebenfalls nicht Vater, Mutter, Bruder »»d
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»»vertheilt bei einander sind und alle die, welche an einer Sache zu gewinnen oder verlieren haben, wenn es

um Gut handelt. Bei diesem Artikel läßt man es bleiben. Ibid. p. — 52t. Ebenso wenn fremde Seilten

b»vch die Landschaft Bollcnz fahren, lassen wir es auch bei der Ordnung ihrer Statuten bleiben. Ibid. y. —

Was dem Commissär und Landschreiber zu Bcllenz für ihre Gänge nach Lnmino und auf den Berg auf
ö kr Jahrrechnung gut gemacht worden ist, soll bei nächster Iahrrechnnngwieder zurlikverlangt werden, da

dazu ohne Anspruch auf besondere Entschädigung verpflichtet sind; nur dann soll einem Amtmann eine
M Belohnung geordnet werden, wenn er ausbleiben und das Seinige „vßligen" oder verzehren müßte.

Ibid. r.

161k.

Ärt. 526. Da auf die dem Cardinal Borromäns ttberschikten Klagen gegen die Priester Hortensio Tamelta,

Mrer z„ Ponte, und Jakob Gnidello, Pfarrer zu Campo, über ihr lasterhaftes Verhalten in geistlichen

weltlichen Sachen keine Bestrafung erfolgt ist, dieselben vielmehr in ihrer „Üppigkeit" fortfahren und

»»f ^ »» s^» erlassene Citation ausgeblieben sind, so wird einstimmig erkannt, insgeheim sechs rechtliche

"»er nach Bollenz zu schiken, welche die beiden Priester gefangen nach Uri führen sollen, um sie daselbst

der ? ^ geistliche und weltliche Obrigkeit examiniren zu lassen; sollten sie sich absentiren, so sollen sie aus

^Landschaft verbannt und deren Hab und Gut zu der Kammer Händen confiscirt werden; wer ihnen
erkvnnnen, Speise und Trank gibt, soll in gleiche Strafe verfallen; jedes Ort soll unverzüglich zwei recht-

^ ^ Ränner zu diesem Zweke nach Uri schiken. Laut den bei den Proceßacten liegenden Kundschaften sind
w beiden Priester der Verbrennung des hl. Sacraments beschuldigt; die als Zeugen citirten Sigrist und

Wn mcrden in VerHaft gcsezt und ernstlich exaininirt, wollen aber nichts gesehen haben, weßhalb der

dea'^ Erscheinen der Priester eingestellt wird. Absch. 912. a. — 527. Der Landvogt klagt gegen

^^»tthcilter, daß er Briefe und Siegel gefälscht, gegen den Sekelmeister, daß er den Frieden gebrochen
"»d bittet um Hülfe und Rath über deren Bestrafung. Es wird ihm anbefohlen, nach Form Rechtens

i » sie zu proccdiren. Ibid. o. — 528. Ferner berichtet er, daß die Malefizkosten ihm immer noch auS-

»»geachtet ans lezter Bartholomäijahrrechnnng die Gesandten dem Statthalter anbefohlen haben,

selb ^ bezahle». Wird wegen abgehender Instruction in den Abschied genommen. Ibid. d. — 529. Der-

u>id^ i)!amen der Landschaft, die drei Orte möchten nach aller Übung alle Malcfizsachen mit Nnzen

»i ,^^"ben übernehmen. Man läßt es aber bei der bestehenden Ordnung verbleiben. Ibid. e. — 536. Schwyz

Anzug, daß an der Vollendung der mit so großen Kosten erbauten tcssinischcn Wehren nur noch wenig

» . baß aber bei Vcrsänmnng der Schlnßarbeiten der Verlust aller Kosten zu besorgen sei, daß es dem-

^ liegen alle Folgen Protestiren miißc, wenn dadurch, daß Nidwalden die ihm lezthin auferlegten 36V

bezahlen wolle, Schaden erfolgen würde. Uri erbietet sich, seinen Anthcil zu berichtigen, wenn

bon den andern Orten über das von ihm und seinen Particnlarpersonen ausgegebene Geld Brief und

^ "»sgerichtet werden. Untcrwalde», darüber ohne Instruction, nimmt es ml reibrendum. Ibicl. k. —

^pc» ^ ^^)wcrde Nidwaldens, daß Statthalter „Zakhon" (Zaccnno) von Bellenz wegen eines

Tvn^> seiner Schwiegen» sich unterstanden habe, dieselbe in das Thal Josafat zu laden, wird dem

»»befohlen, den Zakhon laut der Statuten zu strafen. Ibid. i. — 532. Ans die Klage der Amt-

' b»ß ihnen noch einige Malefizkosten ausstehen, wird erkannt, dieselben sollen ans der Landschaft Malefiz,
211



IK82 Bellenz, Bollenz und Riviera. 1KI6,

oder wenn das nicht ausreiche, auS gemeiner Landsteuer bezahlt werden. Idici. k. — 533. Schwyz läßt sich

vernehmen, daß die beiden Priester von Bollenz, welche sich so gröblich verfehlt haben, „diser Zyt in Hr-

Cardinals zu Maylaudt gefangenschafft oder aber in vorgenomner Procedur, deß ihme ihr Herren vnd ober»

zum theil zuogelaffen, doch mit Vorbehalt vndt Protestation, das man sehen welle, wie man dieselbigen ab¬

straffen welle"; wenn sie nicht nach Gebühr bestraft würden, behalte es sich vor, dieselben weiter zu strafe»-

Um zum Ersaz der dieses Handels wegen erlaufenen großen Unkosten zu gelangen, wird der Landvogt be¬

auftragt, sie gemäß der Statuten von den Eltern der Priester unfehlbar einzuziehen, nichts destoweniger aber

der Priester Hab und Gut bis zum Austrag des Handels im Arrest zu belassen. Nun werden einige Zeuge»

abgehört. Zwei sagen aus, sie haben gesehen, wie vor ungefähr dritthalb Jahre» der Priester Jak^

„Giaduzell", nachdem er das hl. Sacrament genossen, sich ein Licht und einen Teller geben lassen, über de>»

Licht eine Hostie verbrannt, mit dem Ende der Kerze die Asche auf dem Teller zerrieben, den Teller auf de»

Kelch gelegt und mit den andern Hostien, die auf der Patena gelegen, das Volk versehen habe; nach der Mess?

habe ihnen der Priester auf ihre geäußerte Verwunderung geantwortet, „es sye nichts niiwes, es sige »»^

dem alten gsatz, die habent Got ein lämlin geopfert vnd er thüe diß". Andere, namentlich der Sigrist u»d

sein Sohn, stellen in Abrede, so etwas gesehen zu haben. Da nun die Kundschaften sich so sehr widerspreche»,

verfügen die Gesandten, daß dieselben gefangen nach Schwyz abgeführt werden sollen, wo man sie gütlich,

wenn nöthig peinlich, examiniren wird. Absch. 915. a. — 534. Statthalter Judice meldet, daß die Landsch»^

vom Landvogt ernstlich ermahnt worden sei, die Wehre bei „Manglia" (Malvaglia) unverzüglich herzustelle»,

nun aber um Aufschub bis künftiges Jahr bitte. Wird in den Abschied genommen. Idici. l>. — 535. A»>

den Bericht, wie durch die durch den Tessin geflößten ungebundenen Burren die anstoßenden Güter und selbsl

die Wehren beschädigt werden, wird zwar billig befunden, eines von jedem Hundert zu Händen der dre>

regierenden Orte zu beziehen, aus Gründen jedoch für rathsam erachtet, auf den 9. Juni die Kaufleute Z»

citiren und mit ihnen über eine bestimmte Taxe sich zu verständigen. Absch. 920. d. — 53k. Einsti»»"^

wird erkannt, daß die Unterthanen der Grafschaft den Obrigkeiten einen Ehrtagwen leisten sollen, wenn

Nothwendigkeit es erfordert. Den Gesandten auf die Bartholomäijahrrechnung soll daher anbefohlen werde»,

sogleich bei ihrer Ankunft Anordnungen zu treffen, damit es in guter Ordnung geschehe und daß auch ^

Stadtgraben zu Bellenz gesäubert werde. Ibid. e. — 537. Der Antrag, von jeder durch Bellenz gehe»^"'

Lagel mit Wein eine Auflage zu erheben, wird in den Abschied genommen. Ikiä. (I. — 538. In Betreff

durch den Comissär verarrestirten Holzes des Hercules Rosselini von Lnggarns wegen eines von dessen

begangenen Fehlers wird, da der Vater für den Sohn nichts schuldig zu sein erklärt und das Holz als st»

Eigenthum anspricht, erkannt, der Commissär soll den Arrest aufheben und den Rosselini das Holz abführt'

lassen, jedoch 300 Kronen Bürgschaft von demselben nehmen, daß er auf Bartholomänstag im Rechte» U»

wort geben werde. Idici. o. — 539. Auf das Weisungsbegehren des Landvogts von Bollenz über sei» ^ ^

halten gegen Eine», der in Moyland einen Mord begangen haben soll, wird ihm aufgetragen, dense

einzuziehen und ihm den verdienten Lohn zu geben. Auch soll er sich erkundigen, wo der fehlbare ,

sei, wie er sich aufführe und wie es sich mit dessen Hab und Gut verhalte, und darüber, sowie in ^

des Marians auf künftiger Conferenz berichten, damit man zum Ersaz der Kosten gelange. Idid. k- ^
Die Gesandten Nidwaldens beschweren sich über beleidigende Äußerungen, welche Statthalter

Bellenz über ihre Herren und Obern und über einige Privatpersonen sich erlaubt habe, und bitten, deuy
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u»f Betreten zur Genugthuung anzuhalten. Die übrigen Gesandten erklären sich dazu bereit. Ibid. ß. —

541- Da von Seite der Kauflente, welche wegen der Gefährdung der Wehren durch das Flößen und um sich

W ihnen über eine billige Auflage für den Unterhalt der Schlösser, Parthune und obrigkeitlichen Gebäude

Zu bespreche», hieher citirt worden waren, Niemand erschienen ist und man nicht bestimmt weiß, ob die Citation

Wegangen ist, hat man nichts darüber beschließen können; indessen soll Uri dem dabei interessirten Land¬

smann Beßler intimiren, daß er sich mit den übrigen Kaufleuten darüber bespreche, und deren Meinung den

ändern Orten mittheilen. Absch. 923. n. — 542. Uri soll denen von Bellenz den Act, womit s. Z. der Kirche

ä" Ät. Stefan in Vellen; der Holzzoll ans eine bestimmte Zeit übergeben worden ist, zu Einsichtnahme ab¬

klangen. UM. K. — 543. Die Gesandten von Nidwalden klagen im Namen ihrer Herren und Obern gegen

>cola Zaccnno, alt-Statthaltcr zu Bellenz, daß er öffentlich ausgesprochen habe, er könne in Nidwalden zu

Allein Gericht und Recht kommen; sie verlangen Widerruf und Bestrafung desselben. Nachdem Zaccuno

Miptet, er habe mit jenen Worten nicht Nidwalden, sondern seine Schwiegen» gemeint, da er nicht zu

.uulliiiig ihrer Versprechen gelangen könne, wird erkannt, Statthalter Zaccuno soll vor den Gesandten bei

nein Eid erklären, es sei seine Meinung nicht gewesen, zum Nachtheil der Ehre seiner natürlichen hohen

Weit, der Herren von Nidwalden, zu reden, sondern er erkenne sie für eine rechtliche Obrigkeit, die stets

^ Gericht und Recht gehalten habe; wenn er etwas ihrer Ehre Nachteiliges geredet habe, so habe er ihr

Wutlich gethan, und es sollen sich die Herren von Nidwalden dieser Reden wohl entschuldigt haben. Über

Ehrenerklärung wird Nidwalden eine förmliche Urkunde ausgestellt. UM. c. — 544. Da die Obrigkeiten

her die Schlösser mit großen Kosten unterhalten haben, ohne denen von Bellen; dießfalls etwas anzumuthen,

^ ° herfügt, von jeder Maß Wein, welche die Wirthe vom Zapfen ausschenken, sollen sie den Obrigkeiten

^"gster geben, und zwar in allen drei Vogteicn; jede Fronfasten sollen der Landvogt und Landschreiber

Wtting darüber aufnehmen, Widersezlichkeitcn sollen den regierenden Orten verzeigt werden. UM. d. —

- Wegen Ablauf des zehnjährigen Termins soll den Gesandten auf die Bartholomäusjahrrechnnng Befehl

Wbcn werden, in allen drei Vogteicn Jedermann, mit Ausnahme der Landvögte und deren Amtleute, das

Wn verbotener Waffen zu untersagen. Ibid. e. — 54k. Jedes Ort soll die in Händen habenden Proceß-

und Kundschaften in Betreff der fehlbaren Priester in Bollenz der Obrigkeit in Uri überschiken, die dem

°W°gt den Befehl zugehen lassen wird, Hab und Gut der Eltern dieser Priester laut der bollenzischen

Gilten in Arrest zu legen. Ibid. f. — 547. Der Parthuner von Bellenz legt die Proceßacten aus Bünden

Wlich ermordeten Kindes vor und begehrt im Namen des Commissärs Weisung. Erkannt: Er werde

^ "Wichen Fällen wohl zu verhalten wissen, die Fchlbaren soll er nach verdienen abstrafen. Ibid. ß. —

Hel ^ Begehren des Theodor Bnrgo von Bellenz um einen Entscheid über seine Anforderung an

sain"'^ erkannt, die zuvor bezeichneten „Sprücher" Fähnrich Tschudi und Statthalter Sentin sollen

^ 'ui dem Landvogt in Bollenz, als Obmann, am 29. Juni über den Handel sprechen, wobei es dann den
äemäß zu verbleiben habe. Ibid. b. — 549. Melchior Trvger, alt-Landschreiber zu Bellenz, bittet

Betreff seines Rechtsstreites mit einem Mainthaler. Es wird ihm gerathen, den übrigen Orten

reck" Bericht zukommen zu lassen und sie zu bitten, sie möchten ihre Gesandten auf die Jahr-

'"'ug zu Luggarns beauftragen, die Sache zu entscheiden. Ibid. i. — 559. Mit dem von Cardinal Borro-

> ^geordnete» Visitator Perrano werden ans allseitige Ratification hin folgende Punkte vereinbart:

^'u Klagen über einen Priester dem viearius tbrnneus eingehen, soll er dem Landvogt davon Anzeige
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machen und allfällig nöthige Hälfe von ihm begehren, dann wohl in Abwesenheit des Landvogts den Proceß

formiren, diesem aber bei erster Gelegenheit eine Copie des ergangenen Urtheils zuschiken; würden die Klage"

über einen Priester dem Landvogt übergeben, so soll er es dem vienrms kornneuK anzeigen, der dann de"

aufzunehmenden Kundschaften beiwohnen mag, dabei aber weder den Eid anzugeben, noch etwas zu fragen, »och

etwas Anderes zu thun hat. Das geschieht, damit der weltliche Amtmann wisse, ob man die Wahrheit «w

gegeben habe. Dabei wird erwartet, der Cardinal werde die Fehlbaren nach Verdienen abstrafen, damit nw"

keine Ursache zu Klagen habe. 2. Die Ursache, warum man die zwei eingezogenen Priester nicht anfänglich

dem Visitator Perrano gelassen hat, war die, weil man gesehen, daß man sie nicht nach Verdienen str'^"

wolle, und weil es den Anschein hatte, man wolle sie nicht strafe», weil es so oft begehrt worden. 3. D>e

Priester sollen sich mit weltlichen Sachen nicht beladen, es sei bei Erwählnng der Cvnsuln und anderer ?lnü

leute, oder in andern Dingen, an den Wahlgeineinden nicht erscheinen und sich gar keine Practiken anmaßt'

wenn sie sich dagegen im Geringsten verfehlen, so sollen sie aus dem Land gewiesen werden; dem vioariu5

koraneus sollen aber zuvor die Beweise initgetheilt werden. 4. Wenn jene ausfindig gemacht werden, welche

in geistlichen Sachen zu processiren verhindern wollen, wird man dieselben nach Verdienen bestrafen. 5. ^

soll in die Statuten eingetragen werden, daß die Gesandten ans der Iahrrechnnng in jeder Bogtei von de"

dazu verordneten Priestern Bericht aufnehmen sollen über die zum Besten der Kirche und der Armen

gekommenen Sachen, und daß sie allfällige Klagen wider Geistliche dem vicnrins kvranens anmelde», da""

man der Wahrheit ans den Grund komme. 6. Zu den Kisten der Kirche soll man drei Schlüssel habc"-

wovon den einen der Pfarrer, den andern der Cvnsul, den dritten der Kirchenvogt in Händen hat; ohne ^

soll man kein Geld angreifen; die Gesandten und der Landvogt sollen die Kirchenrechnnng abnehmen laut

vorhandenen Vorschriften; die, welche der Kirche schuldig geblieben sind, sollen es unverzüglich bericht'^^

7. Der Visitator mag nach Gntfinden neuerdings Kundschaften aufnehmen über den Handel, „der so grusa"'

und über den man genügende Beweise vorlegen kann, da Baptistin Sala dieses an der Marter bestätigt ^
und andere Zeugen es bezeugen. 8. Das Guthaben der beiden gefangenen Priester hat man inventirt,

die erlittenen Unkosten einzubringen; was übrig bleibt, soll hingethan werden, wohin der Cardinal es bcfn

9. Der Cardinal wird gebeten, diese zwei unruhigen Priester nicht mehr nach Bellenz zu schiken, Z" ^

meidung von Uneinigkeit zwischen den Unterthanen; diejenigen in Bollenz, welche sie beHansen und ^

oder ihnen zu essen geben, sollen streng bestraft werden. Absch. 924. n. — 551. Dem Landvogt wird ans ^

Nathbegehren wegen einer öffentlichen Hure, die im Verdacht steht mit Einem Gemeinschaft zu ^

dem ihre Schwester früher ein Kind bekommen, befohlen, sie peinlich zu examiniren. UM. e. 552- ^
von Bellenz sollen auf künftigem dreiörtischen Tag erscheinen, um anzugeben, was für Freiheiten wege"

Burren die Kirche St. Stefan habe. UM. cl. — 553. Pannerherr Beßlcr wird mit den Burrenhändler"

besprechen und ans nächstem dreiörtischen Tag darüber referircn. UM. s. — 554. Den Landvögten der ^

Vogteien soll der Befehl zugeschikt werden, den Beschluß über Einführung des Umgelds ans Wein, de" ^
den Wirthen, Weinschenken und Zapfenwirthen vom Zapfen ausgeschenkt wird, laut des

Brunnen in Vollziehung zu sezen. UM. k. — 555. Der jeweilen im Amt befindliche Lanciano oder Proc"

der Kirche zu Abläsch soll den Zehnten daselbst, den die vier Ordinarii zu Moyland ansprechen,

und nach alter Übung verabfolgen. UM. g. — 55k. Der Commissär zu Nellenz soll die Bellenzer zur

besserung der Straße von Bellenz nach Magadino anhalten, und den Gesandten in Lanis soll zugeschrieben wer
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^ möchten ihrer Seits die Lauiser ebenfalls dazu anhalten. Weigern die Bellenzer sich dessen, so soll

ihnen das zu diesem Zwei gegebene Fuhrleite- und Sustgeld wegnehmen. UM. i. — 557. In Betreff

^ von Matthias Jndice ans Bollenz erkauften Allmend berichtet Uri, daß es eine geringfügige Sache nnd

aufgerichtete Mauer mehr als das Andere Werth sei. UM. I. — 558. Weisung an die Landvögte zu

und auf der Nivicra, dem durchpassirenden spanischen Kriegsvolk allen Vorschub zu leisten. (S.

n.). — gHH Betreff des Begehrens des Cvmmissärs Planzer, ihm das Recht gegen Toguola

aufzuthnn, spricht sich Schwyz gegenüber Uri dahin ans, es finde, so sehr es auch geneigt wäre ihm

dienen, doch rathsam, daß Planzer die Sache auf sich beruhen lasse, indem er sich doch nur in große

'^sten werfen würde. UM. — 560. Die Amtsrechnung des gewesenen Landvogts in Bvllcnz, Matthias

^'ger von Uri, wird gutgeheißen. Und da der Landschreiber in Bollenz, der unterlassen hatte, das Malefiz
" die Rechnung zu sezen, die Schuld trägt, daß Herger hieher citirt worden und dadurch in Kosten gekommen

^ so soll er pflichtig sein, ihm die zu vergüten. Absch. 93V. u. — 561. Die Landschaft Bollenz ist mit Rük-

^ auf die 50 rheinischen Gulden Jahrlohn des Landvogts schuldig, ihm für jeden rheinischen Gulden

^^aze» unserer Währung gut zu machen. UM. b. — 562. Commissär Johann Planzer von Uri, der bei
ogung der Amtsrechnuug das Malefiz nicht gehörig verrechnet hat nnd dcßwegen hieher citirt worden aber

' leitshalber nicht erschienen ist, soll verschaffen, daß den Obrigkeiten ihr Drittel ohne irgend welchen

Zug Zukomme. UM. v. — 563. Da des Giovanni Luvio confiscirtc Güter zu Subiasco und Valmarobbio

Mcht haben verkauft werden können, soll der Fiscal verschaffen, daß die Commune» dieselben an sich

^ >on und daß nnscrn Herren und Obern ihr dritter Theil erlegt werde. UM. cl. — 564. Dem Landschreiber
Nidwalden, welcher gemäß leztjährigem Beschluß den Bellenzer Zollbrief geschrieben hat, werden 9 Kronen

^ zugesprochen. UM. «. — 565. Den Landvögten der drei Vogtcien soll untersagt werden, den Unter¬
en das Tragen verbotener Wehreu, weder Dolche noch lange Messer, zu gestatten; diese Bcfugniß stehe

>vird" Obrigkeiten. Ibill. g'. — 566. Zur Vertheilnng nnd Bereinigung der Wuhrkosten am Tessin
o,u z;ag angcsezt nach Altorf ans Sonntag nach der heiligen drei Königen Tag, wohin die interessirten

cv ^'üeu auch citirt werden sollen. UM. ü. — 567. Im Namen des Commissärs zu Bellcnz, Balthasar

for"^^ ^chMhz, hat Wolfgang von Uri, Landschrciber zu Bellenz, den gegen den Großweibcl daselbst

^ Mirteu Proceß vorgelegt. Da aber die Herren und Obern bereits eine Erkanntniß darüber gegeben haben,

!c>w verbleiben, nur wird dem Commissär auf sein Rathbegehren eröffnet, man finde rath-
- daß ex Großweibcl bis Ende Mai, bis wohin ihm Ziel gesezt sei sich zu verantworten, im Dienst

vöin^^ Schwyz nimmt es sammt einer Copie des Processes in den Abschied. UM. i. — 568. Den Land-

^ Vogteien soll nochmals ernstlich befohlen werden, die Ohmgeldvcrordnnng in Vollzug zu sezen.

569. Da die vor zwei Jahren auf dem Appcllationstag zu Schwyz wegen der eingehagten

Gcmcinmarche» zu Bellenz gemachte Ordnung dem dortigen Landschreiber bis jezt nicht zu-

^>nit^" ^ derselbe Abschied hervorgcsncht und dem Landschreiber zugestellt werden,

i>eg ' ^ exequire. Idiä. I. — 570. Wenn sich der Landschreiber und der Commissär zu Bellenz wegen

'hin Zukommenden Betreffnisses von den Bußen, an die der erstere den zwölften Theil anspricht, während

»n . uur den vieruvdzwanzigsten Theil gutmachen will, nicht selbst verständigen können, sollen sie sich

Teil ^herige Verordnung des rothen Buches halten. UM. in. — 571. Die Stadt oder Burgerschaft z»
^'z soll angehalten werden, die schadhaften Stadtthore zu reparircn; thäten sie es nicht, so würde man
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auf ihre Kosten eine» Baumeister hineinschiten. Ikiä. n. -- 572. Das durch die Amtleute zu Bollenz de>"

Landvogt Johann Lussi von Nidwalden angelegte Verbot wird aufgehoben. Wenn sie etwas Ansprache

ihn haben, mögen sie ihn hinter seiner Obrigkeit suchen. Ibici. ». — 573. Statthalter Zaccuno wird mit

Begehren um Aufschlag seiner Gelten der Conseqnenz wegen abgewiesen. ibici. p, — 574. Die Ord>""'^
wegen Feuers- nnd andern Nöthen z» Bellenz soll wiederum erneuert nnd sie zu halten ernstlich befol

werden. Ibici. g. — 575. Auf Ansuchen des Landammanns Johannes Leu wird das Verbot, welches

Schloßknechte Wipfli nnd Schorer zu Bellenz ihm angelegt haben, aufgehoben, es jedoch auf Gefallen hi"

Obern in den Abschied genommen. Ibici. r. — 57k. Dem Peter Petrotto aus Bollenz, Namens seiner Mittel

wird die Citativn seiner Gegenpartei in die Orte bewilliget, doch dünkt uns, daß sie sich durch Vernnttü"^

des Landvogts gütlich vertragen sollten. Ibici. s. — 577. Uri wird freundlich an die Erbauung nnd Erbesse^

seines Schlosses zu Bellenz gemahnt. Ibici. t. — 578. Die durch den Landschreiber vorgewiesenen

derer zu Bellenz, des Holzzolls halber, sollen abschriftlich den Orten zugestellt werden. Ibici. n. — 579- ^
spanische Ainbassador Casale soll freundschaftlich und ernstlich um eine Steuer und Handreichung

Spital zu Bellenz angegangen werden. Ibici. v. — 589. Da der Fiscal zu Bellenz bei lezter Jahrrech""'

seinen Lohn abermals von unser» Herren und Obern eingezogen hat, während der Commissär ihn

sollte, wird dem Landschreiber befohlen, das Geld zurükznfordern nnd den Obern zn überantworte».

— 581. Auch soll gemelter.Landschreibcr dem Statthalter Molo und seinem Vater gebieten, die 15 ll

Gulden Gerichtsgeld von lezter Jahrrechnnng her bei 6 Kronen Buße den Gesandten zu erlegen. Ibici- ^ ^

582. Jedes Ort soll ans nächste Tagleistnng Befehl geben betreffs des von Landschreiber Stultz selig

gelegten Geldes von 28 Gulden und der aufgewendeten Mühe und Arbeit (12 Tage) im Luminer

marchenspan. Ibici.

1617.

Art. 583. Auf die Anzeige des Commissärs Janser, daß die Unterthanen der drei Vogteien über

ihnen auferlegte Umgeld ans Wein sich beschweren, wird auf Grund, daß dieses Umgeld zu ihrer

verwendet wird, einmüthig beschlossen, es soll bei der Verordnung sein Verbleiben haben; sollte etwas

werk oder Versammlungen dagegen gebraucht werden, so sollen die Landvögte angewiesen sein, ein stei

Aufsehen darauf zu haben und die Widersezlichen nach Verdienen zn bestrafen, nnd im Fall, daß Aus ^
vor den drei regierenden Orten erscheinen wollten, sollen dieselben festgenommen und zum Gehorsam ge'"

werden. Absch. 945. n, — 584. Der Commissär berichtet, daß Johann Jakob Bnrgo, des Raths zu ^

des Nachts mit einem Streich übel verwundet worden sei und daß er den Francesco Somazzo für den

halte, der sich verlauten lassen habe, mit 300 Kronen in der Tasche wolle er sich von den regierende» ^
liberiren lassen. Nun wird dem Commissär befohlen, den Somazzo und den Andrea Zesio in Vcr)" ^

sezen, den einen im Urnerschloß, den andern im Unterwaldnerschloß, sie beförderlich, jedoch n

Tortur, zu examiniren und je nach Befund der Sache zu verfahren. Ibici. b. - 585. Da der Com—Missür
si-Y

über den Großweibel beklagt, er besorge sein Amt nicht genugsam und offenbare, was verschwiege» ^

sollte, wird erkannt, er möge, namentlich für de» obigen Handel mit Somazzo und Zesio, die

in Anspruch nehmen nnd den Großweibel nach über ihn aufgenommenem Proceß vor die regierende" ^

citiren. Ibici. c. — 586. Ans den Bericht, daß die jüngst oberhalb der Port»» z» Bellenz erbaute
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beschädiget sei nnd einer schleunigen Herstellung bedürfe, wird denen von Bellenz cmbcfohlen, der von

selbst anerbvtenen Buße gemäß die »öthigen ilteparatnren beförderlich vorzunehmen. Ibiä. ä. — 587.

^ Commissär wird beauftragt, gemäß des lezten Abschieds zu Bellenz dem Spital die Rechnung abzii'

wen, das, was bezahlt ist, durchzustreichen, das andere einzuziehen und von solchen, die gegenwärtig nicht

Men können, sich genügende Versicherung geben zu lassen. Und da der Spital wegen des Durchzugs des

Aschen Kriegsvolkes großen Schaden erlitten hat, soll Landammann Trösch beim Ambassador Casale darum

^^lten, daß der Spital einigermaßen entschädiget werde. Absch. 968. n. — 588. Panncrherr Veßler soll
^ Bellenzer ernstlich dazu anhalten, die Stadtthore, Thurm lind Gewölbe sammt den Zinnen unverzüglich her-

zu ^ geschehe, soll Lieutenant von Mentlen den Holzzoll, Susi, Waage sammt der Fuhrleite

sog - Ziehen nnd aus dem Geld die nöthigen Reparaturen vornehmen lassen. Ibiä. b. — 589. Beßler
^w"er dafür sorgen, daß die „Vnfletericn" auf den Ringmauer» abgeschlissen und entfernt nnd der Burg-

Ivllilemäß wiederholtem Auftrag ansgeränmt werde. Im Fall die Bellcnzer sich ungehorsam erzeigten,
wutenant von Mentlen die Ausführung anordnen nnd die Kosten aus den Zolleinkünften bestreiten. Ibiä. e.

er>,^ Commissär von Bellenz wird geschrieben, man werde den lcztes Jahr durch die von BcÜenz

1 ten Großweibel dieses Jahr noch dienen lassen, dann aber überlegen, wie man sich in Zukunft dießfalls

licks ^ wolle. Schlvyz nnd Ridwaldcn nehinen dieses in den Abschied nnd werden ihren Bescheid beförder¬

st wittheilen. Ibiä. ci. — 5>9I. Da zuverlässigen Berichten zufolge die von Bellenz nnd Bollenz mit

^ > e» versehen sind, so daß man sich in Zeiten der Roth wenig auf sie verlassen könnte, wird dem
' Beßler, als Landeshauptmann von Bellenz, der Auftrag ertheilt, 50 Harnische, 100 Musketen,

^ Hallebarten anschaffen nnd an sichern Orten aufbewahren zu lasse», auch soll er sich

a°p> was für Rottmeister, Corporate nnd dergleichen Amttente die von Bellenz haben, ob diese dazu

»>iss^^ Auzug, daß die Priester von Bellenz hinterrüks der Coin-
P... . hohen Obrigkeiten processiren, wird dem Commissär die Weisung ertheilt, den betreffenden

Üb? " 5" verweisen, da man an der mit Vicar Dezzano nnd dem Propst von Abläsch getroffene»

bä >>' festhalten werde. Ibiä. I. — 593. Bezüglich der von den Amtlenten in Bvllenz in malefizischen

dj " "^getriebenen überschwenglichen Kosten wird erkannt, bei den fcstgesezten Taxen zu verbleiben und

den ^^»tcn eintragen zu lassen, wie nnd was als malesizisch erkannt worden ist. Ibiä. g. — H94. Auf

Nidwaldcns wird Lieutenant von Mentlen beauftragt, von den Beltenzern das ihnen vorgestrekte

^"'z"z^he» "»d jedem Ort seine Rata znznschiken. Ibiä. i. - 595. Ans bevorstehendem Tag zu

g>nj^ gemacht werde» in Betreff der Steigerung der Münzsvrten in den ennctbirgischen Vvgteien,
Wme Gesandten auf die erste badische Zusammenkunft zu geeignete» Maßregeln ermächtige.

g»ts ^ alt-Commissär Planzer zu Bellenz wird für Anfertigung der Rechnung über seine

Drt /^dung der Termin bis Ostern verlängert; bis dahin soll er, was verfallen ist, einziehen und jedem

eigx Auszug darüber mittheilen; sollte er einer Fürschrift bedürfen, so soll ihm Uri in Aller Namen

^Nlb" ausstellen. Ibiä. I. - 597. Da der Paterio eine Buße von 5V Kronen dem Commissär
^'^en, welche Summe bereits der hohen Obrigkeit verrechnet worden ist, Paterio aber seither ver-

^8 ^w'den ist, sv sollen andere 50 Kronen wegen Francesco Cnsa an deren Stelle treten. Ibiä. m. —

welche die von Rnffle von den Beltenzern gekauft haben, ist von denen von „Arbet"

150 Kronen mehr geboten worden. Im Fall »nn, daß leztere die Alp nicht an sich ziehen wollen,
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soll der Commissär sie zu Händen der Obrigkeit nehmen. Ibiä. n. — 599. In Betreff eines Anstand^

zwischen Commissär Plcinzer und dem Landschreiber von Bellenz wird erkannt, der Landschreiber soll nur

Vorschrift des rothen Buches befriedigt werden, nicht anders, lbicl. o.

Bernisch-sreiburgische Vogtcicn überhaupt.
(Schwarzenburg, Orbe mit Tscherlitz, Grandson und Murten).

1594.

Art. 1. Bern beschwert sich gegen Freiburg, daß es den von ihm verschiedener Vergehen wegen entstZ^

Prädicanten Johann Galthier wieder eingesezt habe, ungeachtet gemäß den ergangenen Abschieden die Einsts
und Absezung der Prädicanten ihm allein zustehe, wogegen es Freiburg unverhinderte Meisterschaft über

Priester lasse. Freiburg entgegnet, es habe, da die bisherige Übung nicht mehr innegehalten worden sei,

seine Rechte Nachforschung gehalten und gefunden, wie man sich zu Bern den 19. Februar 1534 in Beü

der Priester und Prädicanten, auch des Chorgerichts und der daherigen Appellationen vereinbart habe; da '

der genannte Prädicant dieser Vereinbarung zuwider cntsezt worden sei und es noch unter Landvogt Koch

höchste Gewalt über die Prädicanten ausgeübt und Bern das Nämliche in Betreff der Priester gethan

habe es, dein gegenwärtig der Zug zustehe, sein Recht exeqnirt, einzig zur Wahrung seiner Nechtsainen,

aber, um Bern damit eine Schmach zuzufügen, auch wolle es den Prädicanten bei allfälliger Bosheit

schirmen, vielmehr werde es ihn bei erwiesenen Klagen gebührend zu strafen wissen. Absch. 247. 88. —

Procedur halber gegen einen Geistlichen, worüber Bern Klage geführt, Freiburg aber die Berechtigung

nachgewiesen hat, bleibt die Sache für jezt, aus Mangel an Befehl, eingestellt. Absch. 259. t..

1596. ,

Art. 3. Die bernischen Gesandten tragen vor, vor einiger Zeit sei zwischen de» Geistlichen

Galthier und Jsaac Riverol ein Streit entstanden, in Folge dessen der lezterc von der Pfründe entsezt wo

sei; auf die Anfrage nach der Ursache habe Bern keine andere Antwort ausbringen mögen, als daß ^

sich ungehorsam erzeigt habe; zu derselben Zeit habe es im Amt Grandson Zug und Recht gehabt n»d ^

befugtermaßen die Citation eingestellt; da nun der Vertrag zwischen beiden Ständen vermöge, daß ,.hxl

pfründeter ohne Ursache seines Amtes entsezt werden solle, und von allen Seiten her günstige Zengnisst'
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Wohlverhalten Niverols eingegangen seien, bitte Bern, dessen Entseznng aufzuheben; daneben schlage es
Erhaltung von Frieden, Ruhe und guter Korrespondenz vor, daß die Meßpriester nur durch die Obrigkeit
Freibnrg, die Prädicanten nur durch die von Bern ein- und abgesezt werden sollen, und bitte ganz

Endlich, Freiburg mochte vom Vertrag von 1554 abstehen, die „Meisterschaft und Verwaltung" der Prädi-

^Re» aufgeben und die Meßpriestcr absolut regieren, wogegen Bern sich nur der Prädicanten annehmen und
^ Priester sich entziehen würde; in dieser Meinung sei der auf die Pfarre Asscns präscntirte Pfarrer Clau-

Planchart hichcr beschicden worden; überdies; bitte Bern, die Moderation der Gerichtskosten Niverols
'"ch Tschcrlitz, wo der Haupthandel angetreten worden, zu weisen. Nach stattgefunden«:- Berathschlagung

en die freiburgischeu Gesandten ihren Konsens, daß der präsentirte Pfarrherr, da gegen seine Person kein
» Muß vorliege, die Institution vom Landvogt empfange; was die Entsezung und Verweisung Niverols

^ derselbe durch schmähliche Verachtung Freiburgs, Versäumuug des angesczten Nathstags und

verd^^' ^ seinen Ungehorsam durch unwahrhafte Fünde und Ausreden vcrbliimen wolle, diese Strafe
>ent; die Assignatiou wegen des angetretenen Ncchtshandels sei zu Tscherlitz geschehen, wo der Beklagte
i v-'t ,„w Gericht unterworfen habe und daher schuldig sei, der regierenden Obrigkeit daselbst zu

^ b>ei»? l^des Gericht dem andern zu Förderung des Rechtens Hand bieten solle, daher denn
) die Ncclamation Berns, daß Freibnrg während der bernischcn Alternative in Grandson den Rivcrol zu

Recht habe, dahin falle, überdies; habe Rivcrol die Obrigkeit von Freibnrg und ihre
>gwn geschmäht; da nun bereits einem Andern die Pfründe übergeben sei, könne Niverol ans dieselbe nicht

Bed' werden, dagegen wolle ihm Freibnrg ans die Fürbitte Berns sein Land wieder öffnen, unter der
^ "Mng, daß er in den gemeinsam regierten Vogteien zu keinen? Amt gebraucht »verde; anbelangend endlich

angetragene Vereinbarung in Betreff der Regierung über die Prädicanten und die Priestcrschaft, so könne

gclr ^ ^ ^'"^zuiig "»d Konfirmation unzähliger Prädicanten nicht fallen lassen, sondern be-

glanö sicher Autorität mit Bern nach alten? hergebrachten Wesen zu regiere?? und dieses Recht zu üben,
dc» ^ ^ werde das mehr zu eine??? einträchtigen Handeln beitragen, als die vorgeschlagene Abtheilnng;
^ >vcni? die Geistlichen nur von Einer Obrigkeit dcpendirtcn, »vürden sie von der andern, mit der sie in?

^^asbckeiintniß nicht übcrcinstiinnien, um so verächtlicher reden, »voraus viel „Jrrsal" entspringen müßte;
»>it ^^^rseits einige A?ntle??te vorgcfahren und die alte Ordnung übersehen haben, was freiburgischerseitS

Wisse,i oder Gutheißen nicht geschehe?» sei, möchte der Obrigkeit Recht dadurch nicht verloren sein, daher

bestemöchte es bei seinen althergebrachten Rechten verbleiben lassen und diese Antwort in
Rainung aufnehmen; was dann die Moderation der den? Galthier auferlegten Kosten anbetreffe, so

^ Sache dein alte» und neuen Landvogt und einigen Gerichtslenten zu Grandson übergebe??, welche

^ ^ alle Bescheidenheit gebrauchen und vielleicht schon entschieden haben »verde??. Absch. 298. u. — 4. Wenn

h^^^bende Reise in den gemeinen Vogteien erledigt sein wird, soll ein anderer Tag an die Sense bestimmt
^l o"' die noch unerörtertci? Späne vorzunehmen. Ibid. nu. — 5. Den Landvögten von Grandson und

^öcnbnrg wird anbefohlen, die den Überreutcrn beider Stände für die Begleitung der Gesandten ge-
z 2. ' ^ Entschädigung zu verabfolgen und überdieß noch von jeder Nechnnng jeden? abreitenden Boten

' ^'n aus ihren? Privatsckel zu bezahlen. Ibid bd.

212
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1597.

Art. 6. Das Ansuchen Freiburgs um Hülfe und Rath bei seinen Anständen mit Bern in Betreff

Religionsangelegenheiten und Theilnng ihrer gemcinsamön Herrschaften, wird in den Abschied genommen. Ü"'

zwischen soll Freibnrg jedem Ort die nothwendigsten Punkte und Schriften über diesen Handel nebst sei»^

Ansicht über die zu führenden Verhandlungen mittheilen. Absch. 325. e. — 7. Der Zehntenspan in den gemeine"

Vogteien ist auf den Ritt vom 2. Juni geschlagen, Abends in der Herberge zu sein. Absch. 320. e. — 8- ^

züglich der Kosten bei Zehntensteigernngen soll die vorige Provision zu deren Abschaffung wieder „geäfft

werden. Und. ä. — 9. Die Commissäre zu Schwarzenbnrg sollen auf Montag nach Pfingsten ihre Arbeit a»

der Sense gegen einander confrontiren, die zu Tschcrlitz und Orbach am Dienstag ebendaselbst und Jacqu^

Mayor am Mittwoch zu Grandson. Und.1k. — 19. Freibnrg will ans die Wicdereinseznng des Isaak Nive^

auf die Pfründe zu Fiez nicht eintreten. Das haben die Gesandten Berns an ihre Herren zu bringen in

Abschied genommen. Ibid. Idi. — 11. Über die Anstände zwischen Bern und Freibnrg in Betreff ihrer

gemeinschaftlichen Herrschaften, sollen die Gesandten ans nächste Tagsaznng zu Baden instruirt werden. >lM

323. m. — 12. Entscheid der Schiedsäze in Betreff des Anstandes zwischen Bern und Freiburg wegen ^

entlassenen Prädicanten Niverol von der Pfarre Fiez. (S. Absch. 341. 7).

1598.

Art. 13. Freiburg begehrt Rath und nötigenfalls Untcrstiizung, damit es zur vorhabenden Theils

der mit Bern gemeinsamen vier Vogteien gelangen möge. Es wird ihm brüderliche Hülfe zugesichert. A >

353. c. — 14. Da ein „Überschwall" theils um Unterstüznng, theils um Nachlaß von Zinsen snpplicire» ^

Personen erscheint, mit deren Abhörung wohl zwei Rathstage in Anspruch genommen würden, wird ein '

schuß beauftragt, die Supplicanten anzuhören und einem Jeden nach Vedürfniß eine angemessene UntcrstiG^
zu verabreichen. Absch. 363. a. — 15. Die von Freibnrg auf lezter Jahrrcchnung beantragte Theilnng

vier Vogteien hat Bern darum ausgeschlagen, weil die gewalteten Anstände beseitigt und Vcrkommnisse dar'» ^
aufgerichtet seien, wie man sich dieser gemeinen Ämter halber gegen einander verhalten solle; weil es auch i

Vermeidung von Neuerungen beim alten Wesen zu bleiben sich entschlossen habe, habe Bern absichtlich »'

lassen, seine Gründe in einer Gegenschrift auszuführen. Freiburg entgegnet, allerdings seien einige alte SP ^

vertragen, dagegen noch viele andere nicht erledigt und es werden sich immer neue erheben; weil es aber ^
Bern in guter Nachbarschaft und in der alten Freundschaft verbleiben möchte, sei ihm daran gelegen, alle

fachen zu Difficnltäten und Alterationen zu entfernen; bei gemeinsamer Verwaltung dieser Vogteien, >"

die zänkischen Unterthanen immer neue Späne auf die Bahn bringen, sei das aber unmöglich; es bitte

in diese Theilnng einzuwilligen und ihm bald entsprechende Antwort zukommen zu lassen. Ibid. gdd-

1599.

Art. 1K. Freiburg eröffnet vor den Gesandten der VI katholischen Orte und von Appenzell

Bern sich weigere, die Abtheilnng der vier Vogteien vornehmen z» lassen, und bittet um Rath »nd H

Der Handel wird z» näherer Erörterung ans nächste Tagsaznng verschoben. Absch. 381. g.
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1K00.

Art. 17. Freiburg stellt die Bitte, mau möchte ihm zu der Theilung der vier Vogtcicu behiilflich seiu,

w^»> es d^m, Uuterthaucu wieder zum katholischen Glauben zu bringen hoffe, und daher auf nächste

Mznng zu Baden die Gesandten darüber instruiren. Nun findet man aber den gegenwärtigen Zeitpunkt

geeignet, diesen Handel vorzunehmen, weil noch andere Anstände über Ncligioussachcn nicht berichtigt

> Will aber Freibnrg ihn dennoch vorbringen, so sollen den Gesandten nach Baden angemessene Jnstruc-

^wen ertheilt werden. Absch. 398. le. — 18. Über den erneuerten Anzug der Gesandten von Freiburg in

^treff der Vogteientheiluug, sollen die Gesandten auf nächste Tagsaznug instruirt werden. Absch. 404. ä. —
' lluter Vorlegung eines ausführlichen Gutachtens kommen die Gesandten von Freibnrg abermals auf das

^ ^ wigsbcgchren, wobei sie anbringen, daß Freiburg und Bern diese Vogteien, die ihnen nach dem Murtncr-
i> von den übrigen acht Orten kaufswcise abgetreten worden seien, schon über hundert Jahre gemeinschaft-

i besizxn; nun haben sich in den leztcn Jahren immerwährend Anstände in Neligions- und politischen

Ae/"' ^oben, und da alle Versuche zu gütlicher Ausgleichung erfolglos geblieben seien, kenne Freibnrg zu

fandt'^""^ künftigen HaderS kein geeigneteres Mittel, als diese Vogteien mit Bern zu thcilen. Die Ge-

kvi, begehren diesen Vortrag in ihren Abschied, damit ihre Obrigkeit darauf gebührend antworten
Handel wird allseitig in den Abschied genommen. Absch. 405. c. — 20. Der Gesandte von Frei¬

iii d ^ Begehren, Bern möchte die Theilung der vier Vogteien gestatten oder ihm dann die Antwort

bin ^^ied geben. Darauf erwidern die Gesandten von Bern, ihre Obern haben einen Vortrag Frei-

iibcr^ ^ Schmerzen vernommen, weil derselbe ihre Ehre und Reputation angreife, übrigens seien sie jezt

Ü»d Handel nicht instruirt und bitten, Freibnrg wolle der bisherigen Besaznngsweisc der Ämter nicht

i>ix treten. Absch. 410. le. — 21. Freiburg bringt vor, daß sein Anstand mit Bern über

^i^°^tirte Theilung der vier Vogteien zu immer mehr Erbitterung Anlaß gebe, und bittet um Ver¬

einen""^ ^'""f 'hm erwidert wird, man halte für das Beste, nochmals auf gütliche Weise zu versuchen,

eg " Eidlichen Vertrag zu Stande zu bringen und einstweilen die Antwort Berns abzuwarten; übrigens könne

") auf die früher gegebenen Zusicherungen verlassen. Absch. 412. — 22. Bern sucht in einläßlichem

läge«) djx Beschwerden Frcibnrgs in Betreff ihrer vier Vogteien zu widerlegen unter Anführung der

>dr'r^^"' auch es seinerseits zu machen hätte. Nach einer mündliche» Antwort der Gesandten von

"rg 5^,, Parteien erklärt, man habe den ernsten Auftrag, sie zur Einigkeit zu ermahnen, an ihre

str'. ^n Bünde und Verträge zu erinnern und überhaupt dazu zu vermögen, daß sie ihre Vogteien im

wit einander regieren. Die Gesandten von Bern und Freibnrg danken für diese Ermahnung, lcztere

^ Beifügen, daß sie keinen andern Auftrag habe», als auf Theilung zu dringen; Freibnrg werde seine

dies/z Verpflichtungen gegen Bern erfüllen, sei aber der Ansicht, daß nur in Folge einer Theilung

23 friedlich regiert werden können, sie nehmen übrigens die Sache in den Abschied. Absch. 414. 8. -

iiber w abermals seinen Streithandel mit Bern an. Es wird ihm gerathen, eine allfällige Replik

soll ^ jüngst Zu Baden ergangene Läuterung so zu stellen, daß sie keine Erbitterung verursache; im Übrigen

sich auf die Zusicherungen der katholischen Orte verlassen. Absch. 419. m. — 24. Die katholischen

finden nicht rathsam, das von Freiburg abermals angeregte Theilungsgeschäft vor die allgemeine Ver-

n. s, ^ ^Christliche Antwort Berns, sanimt beigelegten Urkunden betreffend die Erwerbung dieser Herrschasten, Urtheile, Vergleiche
' >- Staatsarchiv Bern: Freiburgcr Abschiede 1)-. 22—SO.
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sammlung zu bringen, hingegen möge Freiburg versichert sein, daß man es nicht verlassen, sondern Leib und

und Blut zu ihn? sezcn »verde. Absch. 422. k. — 25. Das wiederholte Thcilnngsgesnch Freibnrgs wird a»!

eine gelegenere Zeit verschoben. Absch. 425. ä.

1601.

Art. 26. Freibnrg wird bezüglich seines Streithandcls mit Bern ans nächste Jahrrechnnngstagsaznng Z"

Baden vertviesen. Absch. 428.1. — 27. Beschluß in Betreff des Abzugs bei Wohnsizvcränderung. (S. Abs^

430. o.).

1602.
Art. 28. Nachdem die Gesandten Freibnrgs ihre Beschwerde gegen Bern bezüglich der Theilnng ih?^

Vogteien wieder mündlich und schriftlich vorgebracht und dringend um brüderlichen Rath und Hülfe gcbet^

haben, da Freibnrg dabei nichts Anderes suche als die Ehre Gottes, Äufnnng der katholischen Religion

Erhaltung von Frieden, Ruhe und Einigkeit, übergeben sie zu besserer Begründung der Beschaffenheit ^

Handels ein schriftliches Snmmarium. Dieses wird in den Abschied genommen; besonders findet ma»

wichtig zu beherzigen, daß Freiburg gemäß vorgelegten Urkunden befugt sei, diese Vogteien nach Gefallens

verändern oder zu verkaufen. Absch. 459. c. — 29. Da andere dringendere Geschäfte zu behandeln sind, ^

wird Freiburg ersucht, sein Begehren bezüglich der Vogteientheilnng bis auf bessere Gelegenheit zu verschi^"'

Absch. 474. n. — 30. Bern führt Beschwerde über die ungewohnten Änderungen und unleidlichen Neuerung^'

welche Freiburg oder dessen Amtleute zum großen Nachtheil Berns dadurch vorgenommen haben, daß ^

gewesenen Amtleute zu Tscherliz die evangelischen Unterthanen zu ungewöhnlichen Steuern und Auflagen hn^'

anhalten wollen, und daß sie lezthin die Unterthanen schwören lassen haben, bezüglich des Glanbens

mehr abwehren und es beim jezigen Wesen bleiben lassen zu »vollen; da nun aber dieses den aufgericlst^

Verträgen zuwider sei, so bitte und begehre Bern, daß dieser ungebührliche Eid wieder aufgelöst w^'

ansonst es genöthiget »väre, nach angemesseneu Mitteln zu trachten, »vie er aufgehoben und die beidseitig

Unterthanen in die vorige Freiheit des Gewissens gebracht »verde»? könnten; Bern merke zwar wohl, ^

Freiburg vermittelst dieser Strenge und anderer Maßnahmen zur begehrten Theilnng der Vogteien reizen '

allein Freiburg soll sich versichert halten, daß Bern dieses nie gestatten, sondern bei dein durch geineine

genossen gegebene»? Ausspruch verharren, leben und sterben »verde; Bern bedauere überdieß, daß Freibnrg s

bernischen Amtleute in den gemeinen Vogteien, namentlich den Landvogt Bernhard von Werdt in Tscherliz,

allein nicht respectire, sondern sogar bei de»? Unterthanen verkleinere, wozu es vielleicht durch dem cvangcli! 1

Glanben Mißgünstige verleitet »verde; es müsse begehren, daß seine Amtlente in den gemeinen Ämter»

gehalten »verde»?, »vie Freibnrg wünsche, daß die seinigen gehalten »verde»; habe Freiburg gegen ge»»""

Landvogt etwas zu klagen, so soll es die Klage vorbringen, damit Bern denselben verhören und, wen»?

befunden, bestrafen könne; schließlich stellt es die Anfrage, ob Freiburg bei de»? Verträgen und BündMN

verharren und denselben nachleben »volle, so wie auch Bern dazu entschlösse»? sei. Die Gesandten FreibM ^

nur zum Anhören ermächtigt, was Bern vorbringen werde, begehren schriftliche Mittheilung der vorgebra ^
Beschwerden, damit ihre Herren und Obern gebührend darauf aiitworten können; sie vermelden daneben,

Freibnrg nichts wider die Verträge, Bündnisse und Bnrgrechte zu thun, sondern sie wie bisher stet und >
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halten Willens sei. Die bcrnischcn Gesandten verweigern schriftliche Mittheilnng der Klagen, da man nicht

>a>nincngekoninien sei, nm einen Ncchtshandel zn beginnen, sondern sich freundlich über die angezogenen

M zu bespreche», und wünschen, daß man dem Amtmann von Tscherliz, da Freibnrg ja über denselben sich

^ einlassen wolle, bis ans gegebene Antwort nichts weiter anmuthe. Absch. 484. a.. — 31. Freibnrg spricht

^sein Bedanern aus, daß beide Städte durch Anstiftung unruhiger Personen bemüht werden; nicht es habe,
>uan vorgebe, den Anlaß dazu gegeben, sondern die Prädicantcn oder deren „Supposten" selbst, die mit

^ l?i Mitteln ihre Partei und Kirchgcnossen zu einem Mehr bewegen wollen; da nnn aber gemäß der

^'trcige das Abmchren dem freien Willen der Unterthailen überlassen sei, haben die Prädicantcn den Bünd-

fe» und Verträgen zuwider gehandelt und daher Freibnrg veranlaßt, zur Abstellung dieser Neuerungen

^'dte »ach Tscherliz abzufertigen; diese haben jedoch nicht, wie ihnen vorgeworfen werde, Versprechungen
»«"acht „,,d

Drohungen gebraucht, es sei denn, daß man das einem „mangelhaften" Priester und zwei armen

vei, ^ ^ebene Almosen dazu qnalificircn wolle; was 2. den Eid anbelange, welchen freiburgische Gesandte

halt ^ ^uterthanen im Amt Tscherliz zur Verhinderung des Abmehrens aufgenommen haben solle», so ver-

hab^ ^ ^ Sache also: Ans die Kunde von dem Vorgehen der Prädicauten und der bernischcn Dcputirten

das ^ ^'burg vermöge der Alternative Wohl gebührt, seine Unterthanen bei dein Eid anzufragen, ob sie

^ Ab,„ehren begehrt und dazu eingcwilliget haben »nd wie und was man ihnen deßhalb angemnthet habe;

sich^" ö" berstehen, warum die bernischcn Dcputirten nur ihre rcligionsverwandten Unterthanen vor
h^en; die Unterthanen beider Religionen im Amte Tscherliz haben das Abmehren nie verlangt,

»i '^^ ^ erboten, alles das zu thun, was ihren Herren und Obern beider Städte gefallen und belieben

r»fcn Cngh, die doch allein der Stadt Bern Unterthanen seien, dazu be-

sei/' ^hc, die nur Güter hinter Tscherliz besizen, im Übrigen beiden Herrschaften nicht unterworfen

"ud gemäß der Verträge zu keinem Mehr zugelassen werden können? Auch aus des Landvogts von

has^^ ^ P^'^hrrcaz ansgcstoßcnen Flnchworten: a. tous los DiMos« sei abzunehmen,

die bcrnische Legation bczwckt habe; was die Prädicantcn nicht haben thun mögen, daS haben die

Jc» ' Autorität zu Stande bringen wollen. 3. Bezüglich der Steuer von Kerzen sei am 27.

»el Jahres in Freibnrg ein Urtheil gefällt worden, das den Unterthanen beider Religionen an¬

ist,t / ^ liewesen, und es habe auch der Landvogt, ein Bürger von Bern, eine Verordnung erlassen, wie die
^ Anstheilnng und Steuer der Kerzen zu verhalten haben, worüber bisher noch keine Klagen

Herl ^ien. 4. Es sei allbekannt, daß der Stadt Bern Unterthanen selbst zur Unterscheidung der

^ > lasten hie Aufrichtung der Kreuze begehrt haben. 5. Durch die während dieses Handels gegen die

-r. .^"6"bung Freibnrgs vorgekommenen Äußerungen, als sei sie Gözendienst und Superstition, geschehe

Aich ^ ""d ^mer Religion Unrecht, denn dieselbe sei die rechte, wahre, altkatholische Religion. 6. Wenn

hast "uf die Jnterccssion Berns den Landvogt von Tscherliz in seiner Verantwortung gern angehört

>»o doch der Consequenzen wegen nicht gestattet werden, vielmehr sei billig, daß derselbe da,

a»f ^ ^ gethan, über sei» Thun und Lassen sich verantworte; Bern werde daher gebeten, denselben
Freiburg zu weisen. 7. Da man genugsam erfahre, daß bei den gegenwärtigen Um-

dm gemeinen Vogteien mehr Späne als Freundschaft entspringen, so bitte Freiburg, Bern möchte

thxst^ Schichte Theilung gefallen lassen und bedenken, daß das kraft des von gemeinen Eidgenossen er-
Briefs gar wohl und ohne Schwächung des Bnrgrcchts geschehen könne; mit dem wiederholt gestellten
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Ansuchen bezweke es Liebe, Freundschaft und Einigkeit und werde bei den aufgerichteten Briefen steif und

verbleiben. 8. Obwohl kraft der Berträge es zwischen beiden Städten bisher üblich gewesen, bei

fallenden Irrungen die Dingstatt an der Sense zn halten, so sei dieses zu Freibnrgs Bedauern einige WÜ

nicht mehr geschehen, daher es gegen diese Neuerung Protestiren müsze. Die bernischen Gesandten neh>»^

dieses Alles wegen Mangel an Instruction in den Abschied. Absch. 485. a.

1603.

Art. 32. FrciburgS erneuertes Gesuch in Betreff Theilnng der Vogtcien wird in den Abschied genoiM»^

damit ans nächste Tagsaznng darüber instrnirt werde. Absch. 494. x. — 33. Frciburg, das den Anstand wcg^

der Vogteien wieder zur Sprache bringt, wird die Versicherung gegeben, daß man sich seiner annehmen wer^'

Absch. 498. c. — 34. Freibnrg berichtet über erneuerte Vexationen, die ihm ab Seiten Berns zugefügt wordc»

seien, besonders hinsichtlich einer Abstimmung über Neligionssachc» in der Herrschaft Tschcrliz und bezülch

der Kchrordnung, und dringt darauf, daß man ihm endlich zur Theilnng beholfcn sein möchte. Es wird ih»'

Beistand zn gütlicher oder rechtlicher Erledigung der Angelegenheit zugesichert. Absch. 603. d. — 35-

auf dieser Tagsaznng erneuert Freiburg das Begehren, ihm endlich zur Theilnng der Vogteien zn verhelf

da die Anstände und der Widerwillen sich von Tag zn Tag mehren. Bern will von dieser Theilnng »ml

wissen und hat erwartet, daß sich Freibnrg mit den mündlichen und schriftlichen Erklärungen, warum

nicht theilen wolle, begnügen werde; schon vor drei Jahren sei ebenso geklagt worden und damals habe '»"'

beide Theile ermahnt, nach alter Übung mit einander zu regieren; man möge es nun bei diesem AbstÜ

verbleiben lassen; Bern werde über diese Theilnng keine Antwort mehr geben, weder zn Baden noch anders»^
und habe Freibnrg daS Recht dargeschlagen, Gewalt aber werde es mit Gewalt abtreiben. Es wird »u»

beide Parteien geschrieben, sie mochten dieser Sache wegen nichts gegen einander vornehmen und ^ ^
bedenken, was daraus erfolgen könnte, und Abstimmungen und Bestrafungen in den vier Vogteien bis »

weitere Bcrathung einstellen, indem man Mittel und Wege zu finden hoffe, daß sie beiderseits in

Einigkeit und brüderlicher Liebe verbleiben. Absch. 504. n. — 36. Bürgermeister Lambergcr begehrt c»

Neue, daß man Freibnrg zur Theilnng der Vogteien verhelfe und ans nächste Tagsaznng darüber i»str>

Absch. 508. 4. — 37. Freibnrg dankt für die Bemühungen, welchen die katholischen Orte in Betreff der

geschäfts sich bisher unterzogen haben, berichtet, wie die gegenseitige Erbitterung immer mehr zunehme,

namentlich der Landvogt von Lausanne ohne gegebenen Anlaß gegen Freibnrg sich trozig benommen >

n. A. m. Es wird ihm gerathen, auf nächster Tagsaznng zn Baden diese Sache nochmals vorz»bri»S

zuvor aber den Vortrag den katholischen Gesandten mitzntheile»; dabei sichert man ihnen brüderlichen ^

stand zn und nimmt die Sache in den Abschied, entschlossen, keine Verschiebung mehr zuzugeben. Absch. 5^' ^

— 38. In ihrem Anstand über Theilnng ihrer gemeinschaftlichen Vogteien können sich Freiburg und ^

abermals nicht einigen, indem jenes ans der Theilnng beharrt, dieses aber nichts davon wissen will; »

verlangt Bern Änderung des Abschieds der lezten Jahrrechnungstagsaznng, in welchen der Landsclsi^

eigenmächtig gestellt habe, daß Bern über Abstimmung in Neligionssachen Freiburg das Recht dargcsch »ü ^

und bedauert, daß es mit Freiburg also zanken müsse. Es wird nun an beide Parteien die schriftliche

nung erlassen, zu Erhaltung von Frieden und Ruhe die andern Orte in dieser Sache vermitteln Z» ^ .

und zu gestatten, daß man die beiderseitigen Gewahrsamen und Documente prüfe. Zugleich wird für



Bernisch-freiburgische Vogteien überhaupt. 1603. 1.695

eine allgemeine Tagsazung auf den 9. November nach Baden angesezt. Die Verantwortung des

^""^schreibers uns obige Klage Berns über Ausfertigung des Abschieds, wird als genügend erfunden. Absch.
o. e. —. zg Die Gesandten von Freiburg haben gemäß Beschluß der lezten Tagsazung die Gewahrsamen

Docnmente mitgebracht, welche Freiburg zur Begründung seines Begehrens um Theilnng der Vogteien

">zt, und bitten, Freibnrg bei denselben zu schüzen und Bern dazu anzuhalten, sich gemäß der Blinde einem

/ iksspruch zu unterwerfen. Die Gesandten von Bern erwidern, Bern sei nicht gesonnen, in diese Theilnng

^'zmvilligeu, und wünsche, daß man es nicht dazu zwingen wolle; sie haben keine Vollmacht, sich weiter in
° ^ache einzulassen, seien jedoch bereit, auch ihre Gcwahrsamen aufzulegen; wenn Freiburg verlange, daß

wen anhalte, sich einem Rechtsspruch zu unterwerfen, so müssen sie erklären, daß Bern ein freies

W der Eidgenossenschaft sei und sich nicht also zur Untcrthänigkeit verstehen werde und daß, wenn ihm

' ^ Verhoffen solches zngemnthet werden sollte, es den übrigen Orten das Recht darschlagen würde, indem

>n „Fulochen" in seine Gewahrsaincn, Verträge und Briefe schwer fallen müßte; sie bitten daher, die

^e möchte» Bern bei dem, was ihm von seinen Vätern übergeben worden, verbleiben lassen, und Freibnrg

^chte uon seinem Vorhaben abstehen, ans daß die mitbürgerliche und brüderliche Liebe erhalten werde; sie
keine Vollmacht, weder gütlich noch rechtlich sprechen oder nrthcilen zu lassen. Nachdem man einige der

^gelegte» Gewahrsamen abgehört und Zürich erklärt hat, es glaube Bern nicht zu dieser Theilnng zwingen zu

^"e» und besorge, man möchte ans dieser Theilnng Veranlassung nehmen, später die gemeinen Vogteien, welche
Zwölf, »cht oder sieben Orse gemeinschaftlich regieren, theilcn zu wollen, und nachdem die Gesandten der

^ tischen Orte darauf erwidert, daß es ihnen sonderbar vorkomme, daß Bern, das früher selbst auf Thci-

^ gedrungen, nunmehr dasselbe Recht Freibnrg bestreiten wolle, und daß an Theilnng anderer Vogteien

h ^"cht worden, indem es damit eine ganz andere Bewandtniß habe, wird ein Ausschuß an die Gesandten

dcis^ ^^ke abgeordnet, um sie dringend zu ersuchen, ihren Anstand gütlich vermitteln zu lassen, und ihnen

^ ^»lM vorzustellen, das für die ganze Eidgenossenschaft aus derselben erwachsen könnte. Die Gesandten

^ 6 erklären diesem Ausschuß, daß sie von ihrer Instruction nicht abgehen können und über den Borschlag,

hcch" Zuschrift um die Einwilligung zu einer gütlichen Vermittlung zu ersuchen, nichts zu sagen

de,/" Zuschrift nicht persönlich abgeben wollen. Die Gesandten von Freiburg antworten
" Ausschuß, sie haben keine andere Vollmacht als auf Theilnng zu dringen; wenn die vermittelnden Orte

über ^ ^chkügen, die Freibnrg an seinen Rechten nicht bcnachtheiligen, müssen sie es geschehen lassen, haben
keine Vollmacht, selbe anzunehmen; die Notwendigkeit der Theilnng zeige sich immer mehr, indem täg-

^ Dinge vorfallen, die nicht zu ertragen seien. Da nun alle Versuche erschöpft sind, die Parteien zu einer

"Wn oder rechtlichen Vereinbarung zn vermögen, wird an beide Städte geschrieben (14. November), sie

Eidgenossen zn Gefallen und um der eidgenössischen Treue und Liebe willen und zu Erhaltung

0 . und Einigkeit, gütlich in dieser Streitsache handeln lassen und den Vergleich, den man allfällig

Werl/ möchte, nicht abweisen, damit Kosten, Mühe und Arbeit erspart und die brüderliche Liebe erhalte»
erwarte zuversichtlich, daß sie innert drei Wochen entsprechende Antwort geben. (Bern schlug

I« e/ ^ k'lf Orten gewünschte freundliche Unterhandlung ab, mit Schreiben vom 29. December

^ Staatsarchiv Bern: Freiburg. Absch. D" 116.). Absch. l>18. n.
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Art. 40. Da Zürich in der Ausschreibung der Tagsazung nach Baden von dem Anstand zwischen B»'"

und Freiburg in Betreff der Vogteientheilung nichts erwähnt, obschon dieses gemäß des lezten badischen Absch'»^

hätte geschehen sollen, so wird es durch eine Zuschrift ersucht, es möchte Bern ermahnen, seine Gesandten

nächste Tagsazung mit der Vollmacht abzufertigen, sich gegen die übrigen Orte rund und offen zu erkläre»,

ob es im Sinn habe, gemäß eidgenössischem Herkommen die übrigen Orte in der Sache gütlich oder rechts

handeln zu lassen, oder nicht. Jedes Ort soll seine Gesandten mit den nöthigen Vollmachten darüber

sehen. Absch. 523. d. — 41. Freiburg sucht die drei Gründe zu widerlegen, aus welchen Bern sich ^

Theilung der Vogteien nicht einlassen will, und verlangt gütlichen oder rechtlichen Entscheid. Bern bleibt bel

seiner frühern Antwort. Es wird deßhalb beschlossen, jedes der eilf Orte soll auf den 14. März einen

sandten nach Bern schiken, um dasselbe zu einem gütlichen Vergleich oder zum Rechten laut der Blind» Z"

bewegen; wären deren Bemühungen ohne Erfolg, so sollen sie sich dann darüber verständigen, was für e>»»"

Bescheid sie Bern zurüklassen wollen. Absch. 524. 0. — 42. Auf lezter Tagsazung zu Baden war beschk»!^'

worden, eine Gesandtschaft nach Bern abzuordnen; Zwek gegenwärtiger Conferenz ist nun, sich über ein

förmiges Votum zu vereinbaren. In Erinnerung dessen, was zu Baden vorgebracht worden, und in Be»»

sichtigung, daß man Freibnrg wiederholt zugesichert habe, es in dieser Angelegenheit nicht verlassen zn

wird auf Genehmigung hin erkannt, man bedaure, daß Bern ungeachtet aller freundschaftlichen Mahn"»^"

auf seiner abschlägigen Autwort hartnäkig verharre, und finde, daß man solchen Hochmuth und Troz, s»^

eigenmächtige Vorgehen nicht dulden dürfe, indem auf solche Weise die übrige» Orte Bern nachgeben »

dessen „Preminentz und Meisterschafft" anerkennen würden, woraus der Untergang des Vaterlandes crfo l!

müßte; sobald daher die Gesandten in Bern angelangt sein werden, sollen sie die evangelischen Orte ermahn»"'

sich mit ihnen zu vereinbaren, um gemeinsam den Großen Rath der Stadt Bern mit freundlichen, doch

Worten zu mahnen, von seiner vorgefaßten Meinung abzustehen und gütlich in der Sache handeln zu

und demselben ausführlich auseinander zu sezeu, was für Unheil und Übel, wenn es nicht geschähe, da»^.
erwachsen möchte; sollte diese ernste Warnung ohne Erfolg sein, so soll man als Bescheid zurüklassen,

man diese Hartnäkigkeit, dieses Mißachten ihrer Eidgenossen und der Bünde, diese Undankbarkeit für einpfu»b

Gntthaten nicht erwartet habe, daß mau nach dem Beispiel der frommen Vorfahren dem rechtbegehrendc»

zum Recht verhelfen wolle und diesen ungewöhnlichen Abschlag an die höchsten Gewalten bringen

diesen die Entscheidung zu überlassen, in welcher Weise sie ferner gegen Bern verpflichtet sein wollen. ^

Schwyz diesen Vorschlag in den Abschied genommen hat, sollen die Gesandten nach Bern sich in Willisa»^

sammeln, um über ihre Instruction eine Verständigung zu treffen. Absch. 525. u. — 43. Freiburg da»kt ^
den brüderlichen Beistand und den wohlmeinenden Eifer, welchen die katholischen Orte in seinem

mit Bern bisher erzeigt haben, und bittet um deren Continuation. Wird zugesichert und an Zürich gesäsi' ^

es möchte Bern dahin vermögen, daß es auf nächster Tagsazung sich gegen die übrigen eilf Orte

es auf das jüngst zu Bern gestellte Ansuchen hin die Sache zu gütlicher oder rechtlicher Erörterung ^

eilf Orte kommen lassen wolle. Absch. 527. o. — 44. In Betreff des Projectcs der Vogteientheilung,^

Freiburg abermals zur Sprache bringt, erwidern die Gesandten von Bern unter Hiuwcisnng auf das, ^

bis jezt in der Sache geschehen, daß, sobald ihre obersten Gewalten versammelt werden könne», diese

über berathen und dann Antwort ertheilen werden; weil der von Albigni mit seinem Kriegsvolk n»>
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^'uinstreife, seien die meisten Amtleute von Bern dort im Dienst und können ohne Gefahr nicht zurükbcrufen

erden; sie bitten also, diesen Verzug nicht übel aufzunehmen. Absch. 528. ä. — 45. Ans einen abermaligen

"öug von Seite Freibnrgs legen die Gesandten von Bern die Antwort und Entschließung von Schultheiß,

^h »nd Bürgern der Stadt Bern vor über die Zuschrift der eilf Orte ab der lezten Tagsazung zu Baden,

°gc»den Inhalts: Sie bedauern herzlich dieses Theilnngsbcgehrcn, indem sie nichts so sehr gewünscht, als

^ Freibnrg die vier Vogteien mit Bern gemeinschaftlich und brüderlich zu regieren und beim Inhalt des

Hechts zn verbleiben gesonnen wäre, wozu es auf einer Tagsazung durch der Eidgenossen Dcclaration

. wahnt worden sei; dieses sowohl als die Erläuterung, welche die eilf Orte in Betreff des Obmanns gegeben

belehre, wie man sich beiderseits in allen Streitigkeiten zn verhalten habe; bei diesen und allen andern

Hab

^sen «nd Verträgen sei Bern zn bleiben entschlossen und habe die zuversichtliche Hoffnung, weder die eilf
»och jemand Anders werden Bern davon verdrängen noch gestatten, daß irgend etwas dawider vor-

iverde; obschon Bern geneigt sei, den Eidgenossen zu Gefallen alles Mögliche zu thun, so könne es

u> dieser wichtigen Sache dießmal keine andere Antwort geben, als sie zn bitten, sie möchten es dabei

^ lasse,,; gegen den Vorwurf, als ob sie sich in keiner Sache zu einer gütlichen Verständigung oder zum

v verstehen wollen, müssen sie feierlich Protestiren. Die Gesandten fügen die mündliche Bitte bei, man

ben diesem Abschied zufrieden geben, indem sie sich in keinem Fall weiter einlassen werden; sie

^ ihnen sonderbar vorkomme, daß von den zwei Gesandten von Freiburg nur einer hier er-
- We,,e„ > ' " ' . " "

h, mdcß wisse man Wohl, wo der andere sei, der verdiente Lohn werde ihm seiner Zeit nicht aus¬

wies- Gesandte von Freiburg erwidert, Freibnrg habe erst nach reiflicher Prüfung seiner Urkunden

h>e galten werde; er begehre, daß man ihm die schriftliche Antwort Berns in den Abschied gebe; was

Glicht' des andern Gesandten antreffe, so werde sich derselbe verantworten müssen, warum er eigen-

vül angefangen; es sehe voraus, daß nach vollzogener Thcilung die brüderliche Einigkeit und Treue
" eher

Abw

^lass^ gereist sei. Die Gesandten von Zürich möchten beide Städte bei ihren Burgrcchten und Briefen

ez si;' werden daher einen vermittelnden Vorschlag gern vernehmen; jene der katholischen Orte bemerken,
^ verlangt habe, es möchte die andern Orte gütlich oder rechtlich in der

vher^""^" lassen; auch sie möchten Niemanden von Burgrechtcn oder andern Urkunden verdrängen, halten

aber ^ Beste, daß die Theilnng ins Werk gesezt werde, denn sonst höre der Hader nie auf; da man

bxk^/^^ärtig in der Sache nicht mehr handeln könne, wollen sie Alles in den Abschied nehmen und schlagen

be„ 2^ Ausschreibung einer Tagsazung zn Erledigung dieser Angelegenheit vor. Die Tagsazung wird auf
festgcsczt. Absch. 533. p. — 46. Die Gesandten Freibnrgs vermelden ihrer Obern Gruß und

^lcidtc ^ bisher gehabte Mühe und Arbeit und bringen sodann vor, daß das Bnrgrecht zwischen beiden

^sse " ^ vier Vogteien nicht berühre, sondern daß darin die Bünde und alle andern Verkomm¬

st ^ galten worden seien und sie daher mit denselben nach Belieben schalten und walten können; die Sache

U wichtig, als daß es einem einzigen Manne überlassen werden dürfe, darüber zu sprechen, daher

»ichr lbruch ehxx den eilf Orten geziemen möchte; sie bitten deßhalb dringend, die eilf Orte möchten nnn-

. ^>1 Streit gütlich oder rechtlich abthnn. Die bernischcn Gesandten entgegnen, auch sie seien beauftragt,

^>b»r für die dieses Handels wegen gehabte Mühe und Arbeit freundlich zu danken und sodann

^bcii ^ ^ bitten, von seinem Begehren abzustehen und es bei der bisherigen Verwaltung bleiben zu lassen;

w Amtleute gefehlt, so sollen sie bestraft werden; sie haben schon auf lezter Jahrrcchnnng erklärt,
213
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warum Bern diese Sache nicht übergeben könne; das Bnrgrecht sage nämlich, daß, wer dawider handle, eine»

Fluch ans sich lade, und dieses Bnrgrecht bestehe schon über zweihundert Jahre; sie bitten, diesen AbsckM

nicht ungiitig aufzunehmen; es heiße, daß ein annehmbarer Vergleich vorgeschlagen werde, sie müssen aber

rund erklären, daß sie ihn nicht annehmen könne», wenn er etwas wider das Bnrgrecht oder andere Vertrag

enthalte. — Durch einen Ausschuß werden nun folgende alternative Mittel vorgeschlagen: 1. Die

Vogteien sollen ungethcilt bleiben und die beiden Städte dieselben wie bisher gemeinsam mit einander reglet'

den Unterthanen dieser vier Vogteien soll jedoch frei stehen, nach ihrem Gewissen sich zu einer Religio» Z"

bekennen; das Abmehrcn in Neligionssachen ist aufgehoben. 2. Da die Vogtei Schwarzenbnrg laut Urk»»d^

gemeines und unzcrtheiltes Gut der beiden Städte und ihrer Nachkommen sein und bleiben soll, so solle» ^

selbe auch in Zukunft gemeinschaftlich regieren; die drei übrigen Vogteien sollen getheilt werden, also daß

die Vogtei Mnrten, Frcibnrg die Vogtei Tscherliz erhält und Grandson gleich getheilt werden soll; M ^

Mehrwerth der Vogtei Mnrten oder Tscherliz soll die andere Partei entschädigt werden, den Untertha»^

aber soll die Religion frei stehen; oder aber es mag Frcibnrg die Vogtei Tscherliz als Eigenthum »eh>^

und Bern die drei andern Vogteien überlassen, für den Mehrwerth aber von Bern mit Geld entschä >

werden. 3. Freiburg hatte sich vormals anerboten, daß es, wenn die Theilnng vor sich gehe, die Abtheil»^

machen und dann Bern die Wahl überlassen wolle, oder, wenn das nicht sein könnte, daß Bern n»t^

vier Vogteien eine auswählen, dann Freiburg eine andere nehmen, daß sodann unter den zwei übrig bleibe»

Freiburg die erste Wahl treffen dürfe und daß die Partei, welche de» bessern Theil erhält, der ander» ^

schädignng leiste; immerhin soll den Unterthanen die Religion freistehen und das Abmehren über dieselbe

geschafft sein. 4. Wenn das eine oder andere der abstehenden Mittel angenommen wird, soll es beiden St» ^

an ihren Freiheiten, Vnrgrcchten, Verträgen, Urkunden, Herkommen und Besiznngen, Rechten und Gere '

leiten unnachthcilig und unschädlich sein. — Die Gesandten von Zürich und Basel können zu einer The> ^
nicht stimmen. Die vorgeschlagenen Mittel werden nun Bern und Frcibnrg in den Abschied gegeben,

Ermahnung und Bitte, wohl zu bedenken, was mit der Zeit daraus entspringen möchte, und beförderlich

wort darüber zu ertheilen. Absch. 539. d. — 47- Die Gesandten von Frcibnrg machen die Anzeige, daß 6^
bnrg den lezthin durch einen Ausschuß gemachten Vorschlag hinsichtlich der Theilnng der vier

genommen habe und demnach als erste Theilnng Grandson für den einen und Mnrten für den andern The^ "

schlage und Bern die Wahl lasse, doch in dem Sinn, daß kein Theil dem andern etwas hinaus gebe» "

daß die Herrschaft, die ihm zufällt, jedem Theil mit Leib und Gut, Grund und Boden, Zinsen n»d

als Eigcnthnm verbleibe und daß Jedermann seine Religion frei gelassen werde. Sic bitten nun, daß ^

darüber beförderlich einen Bescheid gebe, damit die Vögte und Amtleute erwählt werden können. H>^'^

widern die Gesandten von Bern, sie haben diesen Anzug nicht erwartet und bitten, man möchte

seinen Urkunden und Verträgen bleiben lassen; Bern habe bisher keine Gelegenheit gehabt, die vo»

Gesandten ans lezter Tagsaznng vorgeschlagenen Artikel vor .Kleinen und Großen Rath zu bringe»

über eine Antwort zu entschließen, daher möchte man es ihnen nicht übel nehmen, daß sie gegenwärtig ^

Antwort geben können. Absch. 544. (I. — 48. Ans nächste Tagsaznng zu Baden sotten die Gesandte»

trcsf des Spans zwischen Frcibnrg und Bern instruirt werden, damit der Handel endlich ans g^c^Aasel
rechtlichem Wege seine Erledigung finde, und zwar bevor der Bieler Handel zwischen dem Bisch»!

und Bern in Behandlung genommen wird. Absch. 548. m.
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49. Die Gesandten von Freibnrg stellen die freundliche Bitte, es möchte Bern endlich seine Ein-

^kligmig zur Thcilnng der Vogteien geben, indem dieses zu Mehrung ihrer gegenseitigen Freundschaft gereichen
b>urde; Freiburg anerbiete sich, die erste Theilnng der zwei Vogteien zu machen und dann Bern die Wahl zu
Äsen, oder aber es möge Bern die erste Thcilnng vornehmen und Freiburg die Wahl lassen; wenn dieses

^chche, sg verspreche eS, Niemanden der ihm Zngetheilten von seinem Glauben zu drängen, und erwarte da-
daß Bern in den im zngetheiltenVogteien die katholische Religion auch bestehen lasse. Die Gesandten

Bern erwidern, Bern finde, daß alle von den eidgenössischenGesandten lczthin vorgeschlagenen Artikel
^ks wider seine Gewahrsamen und Briefe seien; ans das AntwortbegchrenFreibnrgs ans lezter Tagsazung

^ e Bern den Bescheid crthcilt, es könne den Großen Rath wegen der Herbsternte nicht versammeln; in¬
dische» habe,, die Schüzen beider Städte ans dem Schießen zn Sololhurn so brüderlich mit einander gelebt,

» Bern eine große Freude darüber empfunden habe; während diesem habe man gegenseitig die gewöhnlichen
. rech,„„igcn abgenommen und sich dabei so freundlich und brüderlich erzeigt, daß Bern geglaubt habe,

werde dieser Theilnng nicht mehr gedenken; da Bern wegen der österlichen Zeit und der Bcsazung

Hab ^ Großen Rath zur Jnstrnctionsertheilnng über diesen Handel nicht habe versammeln können, so
»>id^>^ Auftrag, Freibnrg an's Herz zu legen, mit welcher Friedlichkeit ihre Altvordern diese Länder

Bvgteien mit einander regiert und was für eine Spaltung durch diese Thcilnng zwischen beiden Städten
"isiehen möchte, und es nochmals ganz dringend zu bitten, von diesem Begehren abzustehen; sie haben ferner

rag, die andern Orte freundlich zn ersuchen, Freibnrg dahin zn vermögen, daß es diese Thcilnng vergesse,
iverde durch brüderliche Liebe in Worten und Werken dafür dankbar sein. Die Gesandten von Freiburg

. ^ sw haben diese Antwort nicht im mindesten erwartet, auch können sie sich mit der Behauptung nicht

ihr erklären, durch die Thcilnng würde die Liebe vermindert, indem ja auch Brüder und Verwandte
theilen und nichts destowenigcr gute Freunde bleiben; sie bitten, Bern möchte sich eines

beid^" ^'mnm und ans die vorgeschlagenen Artikel entsprechende Antwort geben. Beschluß: Es soll jede der
de,/" ^ädte drei, vier oder mehr Säze ans der Eidgenossenschaft, doch in gleicher Zahl, bezeichnen, die ans
. k'Juni zu Baden sich einzufindenhaben, auch sollen sie ihre Gesandten mit den nöthigcn Gcwahrsamen

dies^, abfertige»; nach Untersuch der Gcwahrsamen sollen dann die Säze eine gütliche Vermittlung
Stand»

^ Bitte
Stande zu bringen suchen. Von diesem Beschluß- wird beiden Städten schriftlich Mitthcilunggemacht, mit

^ ^ke, gütliche Mittel stellen zn lassen, damit man eines Ncchtsprnchcsüberhoben sei. Absch. 560. i. —
^ ' Freiburg bittet dringend, den Theilnngsanstand mit Bern für befohlen zn haben und die Gesandten ans
^ Errechnung zu Baden mit den nöthigen Instructionenabznfertigen, und versichert, daß es in allen Fällen
swidt^ katholischen Orten halten werde. Das wird ihm zugesagt. (S. Absch. 561. ct.). — 51. Die Ge-
Bcch ^'"6 sollen ihren Herren und Obern die Entschuldigung Zürichs in Betreff des auf leztcm Tage zu

der Vvgteicntheilungwegen an Bern erlassenen Schreibens hinterbringen.Absch. 562. e. — 52. Die
zw'c' " Baden sollen gemäß einer Zuschrift von Freibnrg nochmals instruirt werden, eine Verständigung
^ Freibnrg und Bern zn Stande zn bringen, anch soll Solothnrn den französischen Ambassadvrdahin
Ablc^"^" suchen, daß er sich dieser Sache anch annehme, damit die Theilnng in's Werk gcsezt werde.

^> 564. g ^ ^ Freibnrg meldet, es habe die Vcsaznng der Ämter in den mit Bern gemeinsamen
^ bis zu Erledigung des Theilnngsanstandcs verschoben, inzwischen habe es Bern an den Tagsazungs-
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beschluß vom 17. April erinnert und dessen Entschließung darüber zu vernehmen begehrt, aber keine Antwort

erhalten. Bern erwidert, es habe immer gehofft, Freiburg werde nunmehr diese Sache auf sich beruhen lasst»

und bei der gemeinsamen Regierung verbleiben; übrigens habe es den lezten Abschied vor Rath und die Zweu

hundert gebracht, welche aber von ihren Briefen, Verträgen und vom Bnrgrecht nicht abgehen wollen;

wäre zwar geneigt, den Eidgenossen zu Gefallen Vieles zu thun, besorge jedoch schlimme Conseqnenzen; so^

man die Sache nicht ans sich beruhen lassen, so gebe das Bnrgrecht hinlänglich Anweisung, wie sie weites

vorzunehmen sei. Weil nun noch verschiedene dringende Geschäfte vorliegen, wird Freibnrg ersucht, sich

etwas zu gedulden und einstweilen zu Vermeidung von Verwirrung, jedoch seinen Rechten unbeschadet, ^

Ämter in den Vogteien zu besezen. Absch. 567. e. — 54. In Betreff der Güter der Unholden, Hexenmeister

Sodomiter, Blutschänder und anderer criminalischcn Personen wird vereinbart: Wenn eine solcher Verbreche»

angeschuldigte Person nicht überwiesen worden ist und sich flüchtig gemacht hat, soll ihr Herr zu ihrem

zu greifen das Recht nicht haben, wird aber eine solche Person, die dergleichen Laster überwiesen worden

landesflüchtig, soll ihr Gut nach Bezahlung der Schulden dem Herrn consiscirt sein; was endlich jene a»'

belangt, welche sich an der Majestät der hohen Obrigkeit vergreifen, beläßt man es bei der alten SaZ»'^'

Absch. 574. g. — 55- Bezüglich der Belohnung der Nachrichter läßt man es auf Ratification hin bei

Verordnung von 1585 gänzlich verbleiben, vorbehalten ihre Tagreisen, in Betreff derer man verfügt, daß ^

Nachrichter von Bern nach Tscherliz und Grandson und znrük, den Gerichtstag eingerechnet, für sieben,

von Bern nach Murten („vmb reiß- vnd grichtstag") für drei Tage bezahlt werde. Ibici. Ir. — 56. Auf nächst^

Tagsazung sollen alle Orte ihre Gesandten mit Vollmachten ausrüsten, den langwierigen Span zwischen 5M'»

und Freibnrg über Theilung ihrer Vogteien zu erledigen. Absch. 577. g. — 57. Anzug Freibnrgs dieses ^

schäfts wegen. (S. Absch. 580. k.).

1606.

Art. 58. Der Anstand zwischen Bern und Freiburg wegen ihrer Vogteien kommt abermals zur Spr^st'

Nach stattgehabter Rede und Widerrede, Replik und Duplik der Parteien wird für billig erachtet, daß dtest

langwierige Geschäft endlich erlediget werde; da aber dringende nnverschiebbare Geschäfte vorhanden

wird Freiburg ersucht, dießmal noch Geduld zu haben; es möge aber das nicht so auffassen, als ob man I

Recht irgend in Zweifel ziehe, indem ihm dasselbe ansdrüklich vorbehalten werde; bei nächster Gelegenheit wel

man dann pflichtgemäß allen Fleiß und Ernst anwenden, die Sache zu erledigen. Absch. 581. e. 59.

bürg bittet, man möchte den Gesandten nach Baden Vollmacht crtheilcn, Bern zu einem gütlichen Verg ^

oder zum Recht zu vermögen, Freibnrg werde dafür stets dankbar sein. Wird unter freundlichen

sicherungen in den Abschied genommen. Absch. 587. in. — 60. Freibnrg wünscht, man möchte ein endli 1?

Urtheil in der Theilnngsangelcgenheit erlassen oder dann auf nächster Jahrrechnnng die Sache mit ,

Händen nehmen. Bern entgegnet, es wolle beim Bnrgrecht bleiben, das deutlich Anweisung gebe, wie g»»» ^,

werden solle. Wird in den Abschied genommen. Absch. 589. l. — 61. Freibnrg dringt neuerdings auf ^
r iiau/

Sage des Bnrgrechts zu geschehen habe, als unrichtig, indem dieses Bnrgrecht nur dann anzurufen sei, ^

lung der vier Vogteien; dabei erklärt es die Einwendung Berns, daß die Austragung dieses Anstandes »»
- well''

es sich um Märchen, Zinsen, Zehnten, oder andere Gerechtsamen dieser Vogteien handle, nicht aber da,

es die Oberherrlichkeit selbst betreffe, in welch' lezterm Falle das eidgenössische Recht zu entscheiden ha
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^wd in den Abschied genommen zur Instructionscrthcilnng auf nächste Tagsaznng, wohin auch Bern und
»Biburg ihre Gewahrsamen mitbringen sollen. Absch. 593. t. — 62. Freibnrg stellt das ernstliche Begehren,
^ Gesm,dwn ans die Tagsaznngzu Baden mit ausgedehnten Bollmachten zu versehen, damit endlich sein

I and mit Bern wegen der Vogteien erlediget werde. Wird unter Zusicherungin den Abschied genommen,
ich- 60g. _ gz Freibnrg begehrt mit allem Ernst, daß endlich jene Orte, welche ihm und Bern ihre

Leinsamen Vogteien übergeben haben, den Ucbergabsbrief dahin erläutern, ob ans den Worten, daß sie diese
3 e,e,l verkaufen, vertauschen oder verpfänden und damit wie mit ihrem eigenen Gut schalten und walten

hxt - ' schließen sei, daß sie selbe auch theilen können, was doch viel weniger als verkaufen wäre;
ab ^ andere Anstände in diesen Vogteien, so würde man sich wohl an das Bnrgrecht halten müßen, daß

Säze diesen Brief auslegen, halten sie für unstatthaft und würde auch ohne Zweifel von jenen Orten,

^ ?e den Brief ausgestellt haben, nicht geduldet; es bitte dringend ihm endlich ab der Sache zu helfen.
^Gesandtenvon Bern bedauern, daß sie in so vielen streitigen Geschäften vor den Eidgenossen erscheinen

Vbeglich der vorliegendenTheilnngsfrage nun muß Bern bei der zu wiederholten Malen abgegebenen
k verbleiben und kann zu nichts Weiter»! Hand bieten. Es wird nun dieser Sache wegen eine be-
brj Tagsaznng der XIII Orte ans den 26. November nach Baden angesezt. Absch. 602. cl. — 64. Die
tinb^^ Freibnrgs, man mochte ihm in seinem Anstände mit Bern endlich ab der Sache helfen
w, ^ Gesandten ans nächste Tagsaznng zn Baden mit ausgedehnten Vollmachten versehen, wird in den

liknommcn. Alle Gesandten erklären einstimmig, daß sie bei ihren ObrigkeitenAlles anwenden werden,

tyx^ ^ Gesandten nach Baden den Auftrag erhalten, dort zuerst den friedlichen Weg zn versuchen und dann,
^ N dieses ohne Erfolg wäre, die Erklärung abzugeben, daß Bern diese Theilnng zn gestatten schuldig sei,

einstweilen in Betreff der Religion nichts zn erwähnen. Absch. 605. I. — 65. Die bernischen Gesandten
ans die von Solothnrn ans besonderer Affectiv» und mitbürgerlichcrTreue und Liebe ergangene

Zn ^ dieser Confercnz haben die beiden Städte Bern und Freibnrg nicht ermangeln wollen, dieselbe
^ len und vorab ihrer Herren und Obern freundlichen Gruß und Glükwünsche zum neuen Jahr aus-

^iitt l ^ sollen nun von Freibnrg, als der klagenden Partei, gern, vernehmen, was für annehmbare
der» ^ vorschlage, damit ein erwünschter Anfang zn Stande komme. Die Gesandten Freibnrgs lassen sich
^fall"^"' ^ ^ ^ Händen habenden Briefe und Siegel die bewußten Vogteien nach ihrem
die berkaufen, zn vertauschen, zu verpfänden, überhaupt damit zu handeln, zn schalten und zu walten
Zu üuiß zu haben vermeinen und von ihren Herren und Obern nochmals instrnirt seien, die Theilnng
°i>er ° "'eu ""d vorzuschlagen, entweder daß Bern die Theilnng mache und Freibnrg die Wahl überlasse,
Sleicl ^'bnrg die Theilnng mache und Bern die Wahl anheimstelle,oder endlich, daß man die Vogteien
diich und das Loos darüber werfe. Die Gesandten Berns erwidern, man werde sich Wohl der

vorgebrachten Gründe erinnern, warum Bern zur Theilnng nicht stimmen könne, indem nämlich
^Uftr ^ ^ Verträge zerstört würden; "darum haben sie von ihrem Großen Rath, der höchsten Gewalt, den
d> 3, in die Theilnng nicht zu consentiren, es wäre denn Sache, daß man Mittel ans die Bahn brächte,
^iide wären; übrigens haben sie miteinander ein uraltes Bnrgrecht, vermöge welchem allfälligc An-
biz^l ihnen vereinbart werden sollen. Da nun kein Ort dem andern etwas nachgeben oder Mittel

ütill, werden die Gesandten Solothnrns, das in dieser Sache schon wiederholt sich brüderliche"r-
'"'d wohlmeinend zu dieser Conferenz eingeladen hat, gebeten, Mittel zn stelle», vermöge deren beiderseits

/
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die gefaßte Meinung moderirt und eine Annäherung erreicht würde. Die solothnrnische Gesandschaft wü»s^
zwar vor Allein ans, daß die Parteien sich selbst zu vereinbaren trachten, und erbittet sich Bedenkzeit bis
fvlgenden Tage, um inzwischen ihren Rath zum Vorschlagen von Mitteln veranlassen zu können. Der ^
folgenden Tage von Solothnrn eingebrachte Vorschlag geht dahin, jede der beiden Städte soll zwei Säze ^
beliebigen Orten erkiesen, als Obmann sollen sie den französischen „Anwalt" bezeichnen und so bald mögl^
eine Zusammenkunftnach Solothnrn ansezen; auf diese sollen sie ihre Gesandten mit Vollmacht abfertigt
den Säzen den Handel gänzlich zu remittircn und durch dieselben eine Declaration thnn zu lassen; solltet
einen oder dem andern Ort dieser Vorschlag nicht belieben oder die Obmannschaft des Anwalts des
von Frankreich nicht annehmbar scheinen, so soll keinem Ort dadurch etwas benommen sein, sondern ^
Handel wieder an die Orte gelangen, vor denen früher weitläufig darüber tractirt worden ist. Dieser Borschs
wird verdankt und ncl ret'erenäum genommen. Absch. 609. n.

1607.
Art. 66. Die Gesandten Zürichs eröffnen, der französische Ambassadorhabe an ihre Obern das Begeht

gestellt, sie möchten, weil auf der jüngsten Conferenz über die Theilnngsangclegcnhcitnichts ausgerichtet nM'd^'
im Verein mit Solothnrn sich in's Mittel schlagen, sie wollen aber, weil von keiner Partei darum
gesprochen, dessen sich nicht unterfangen; sollte es indes; Bern gefallen, so erbieten sie sich, ihr Möglichstes ^
einer Vereinbarung zu thnn; dabei beabsichtigen sie aber keineswegs, Bern von seinem Burgrecht und st'^'
Verträgen mit Freibnrg zu treiben oder ihm znznmuthcn, diesen Span der Orte Urtheil zu untcrweest"
Die Gesandten Berns, darüber nicht instrnirt, nehmen diese Sache unter Verdanknng für den guten ilö>^

in den Abschied. Absch. 611. e. — 67. Auf Veranlassung des Herrn von Canmartinhatten sich die Gesa»^
von Zürich, Bern, Freibnrg und Solothnrn ans lezter Tagsazung zu Baden zu gegenwärtiger ConferenZ
Solothnrn resolvirt. Nun versichern die Gesandten der vermittelnden Orte Zürich und Solothnrn,
im Namen ihrer Herren und Obern von Herzen gern zu Allem Hand bieten werden, was zu Beilegung
Auslandes dienen könnte. Die Gesandten Berns wollen vernehmen, was für Mittel zur Vereinbarung
vorbringen werde. Die freiburgischen Gesandten haben den Auftrag, Zürich und Bern zu bitten, in

guten Willen gegen Freibnrg wie bisher zu verharren und dein verbreiteten Gerücht, als werde durch ^
Theilnng eine Zertrennung der brüderlichen Liebe bezwckt, keinen Glauben beizumessen. Bern replicirt/ ^
wenn es in die Theilnng einwilligte, möchte dieses doch wenig zur Mehrung der Freundschaft und Brüden ^
keit beitragen, da allbekannt sei, daß je öfter man zusammen komme, nm so mehr Liebe gepflanzt
begehre, Freibnrg solle von der begehrten Theilnng abstehen oder, wenn dieses nicht Plaz haben möchte, ^
des Vnrgrechts gütlich oder rechtlich procediren lassen; Näthe und Bürger von Bern bleiben übrigens
ihrem Entschluß, die Theilnng nicht anzunehmen. Freiburg dnplicirt, es halte nicht für nöthig, seine
Widerlegungen nochmals zu wiederholen; die Ansicht Berns, daß durch öfteres Znsammenkommen die
Liebe sich mehre und daß dieser Span laut des Vnrgrechts hingelegt werden sollte, sei FreibnrgS Ansicht »> ^
zur Beseitigung der vielen Anstände und der daraus erfolgenden Kosten sei eine Theilnng viel geeignetes ^
haben Bern und Solothnrn früher auch eine freundliche Theilnng getroffen, wodurch die guten Bezieh"'^
nicht erkaltet, sondern vielmehr gemehrt worden seien; wenn übrigens Zürich und Solothnrn "nneh"'^
Mittel ans die Bahn bringen, wolle es dieselben aä rekeronclum nehmen. Nach Ausstand der Parteien
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kU'baren sich bie Gesandten von Zürich und Solothnrn, jede Partei besonders zu ermahnen, daß sie von ihrer
faßten Opinion abstehe und in „lidcnliche"Mittel sich einlasse. Zürich übernimmt dieses für Bern, Solo-

' für Freibnrg. Auf die am folgenden Morgen in diesem Sinne an sie gerichtete Ermahnnng erklären
^ r Parteien, von ihren limitirtcn Jnstrnctionen nicht abgehen zu dürfen und es bei der gestrigen Erklärung
senden zn lassen. In Folge dieser Wahrnehmung wollen die Gesandten von Zürich und Solothnrn für

^vNial keine Mittel ans die Bahn bringen, sondern bitten und ermahnen die Gesandten von Bern und Frei-
^ Ücundeidgenössisch,sie möchten ihre Herren und Obern bewegen, wenn wieder eine Zusamnienknnft an-

würde, ihre Gesandten „mit etwas anderen Mittlen" abzufertigen,damit man nicht wieder ohne Resultat
^einander gehen müßc. Dieses wollen leztere in allen Treuen an ihre Obern bringen. Schließlich bitten
^ frcibnrgische,, Gesandten, diesen Span ans künftige badischc Jahrrcchnnng zu schlagen. Absch. 622. —

' Freibnrg dringt neuerdings ans Thcilnng der vier Vogteien, indem bei gemeinsamer Regierung immerdar

seh ^ ^ erheben. Bern bleibt bei seiner frühcrn Erklärung. Es wird nun beschlossen, die beiden Orte
deförderlich Bevollmächtigtenach Solothnrn schiken, woselbst Gesandte von Zürich und Solothnrn gütliche

^ ^ einer Verständigungversuchen werden; ist eine Verständigung nicht erhältlich, so soll eine Tagsaznng
^ Orte ans den 2. September hier in Baden abgehalten werden, ans welcher die nach Solothnrn ver¬
beten Scize ihre Vorschläge anbringen sollen. Absch. 625. e. — 09. Der Tag zn gütlichenVerhandlungen
Phc» Bern und Freibnrg wird ans den 14./4. Octobcr verschoben. Absch. 631. b. — 70. Nach dem ge-

^ clM eidgenössischenGruß eröffnet die freibnrgische Gesandtschaft, sie habe keinen Auftrag, dieses lang-
Geschäft nochmals zn erörtern; da alle Rechte zugeben, daß nnverlhcilteGüter, wenn man sich darüber

bin ^gleichen tonne, zn Erhaltung von Frieden und Einigkeit wohl mögen getheilt werden, so halte Frei-
^ befugt, die Thcilnng zu fordern, und zwar in Kraft des Übergabe- und Cessionsbriefs, der

" Städten das volle Verfttgnngsrccht zuspreche; Freibnrg wisse wohl, daß, wenn sich andere Späne
, ^n fh,^ erhöhe,, hätten, dieselben vermöge des Bnrgrechts müßten liqnidirt werden, aber dieser Span
^ ^ das Burgrecht nicht und sei demselben auch nicht unterworfen; im Übrigen werde es alle Briefe,
h^b^üsst und Verkvmmnisse, so weit es sich dadurch verpflichtet wisse, mit aller Treue und Aufrichtigkeit nach
ha/"' ^'luögen halten. Bern entgegnet, man werde sich wohl erinnern, daß es Freibnrg wiederholt gebeten
lvxj^ ^ ^mwm Trcnnungsbcgehrcn abzustehen und die gemeinsame Beherrschung der Vogteien zn continniren,
z/ Freundschaft und Liebe gebäre; was die Ansicht Freibnrgs anbelange, laut des Cessionsbriefs

""Ü befugt zu sein, so miiße es darauf erwidern, daß nur dann, wenn beide Theile darüber ein-
^ "»den seien, eine Thcilnng stattfinden könne, da sie der Ccssionsbriefnicht zur Theilnng verbindlich mache;
^clt/" Freibnrg von der Theilnng nicht abstehen wolle, schlage es nochmals das Recht laut des Burg¬
en» c> dasselbe sage nämlich klar, daß alle Späne zwischen den beiden Städten durch dasselbe sollen
3eg/'^>" werden; ivrnn übrigens Zürich und Solothnrn annehmbare Mittel, die dem Bnrgrecbt nicht ent-
^ ^ ?eien, vorbringen können, wolle es sie gerne vernehmen. Nachdem Freibnrg noch die Erklärung abgegeben,

außerhalb der Thcilnng annehmbare Mittel vorgeschlagen würden, dieselben gern anhören
ran und nachdem die Gesandten von Zürich und Solothnrn bei der darüber stattgefnndencnBe-
. "P einig geworden, die Parteien um eine Erklärung anzugchen, warum Freibnrg so stark auf die Theilnng
ez bietet sich dieses, seine Beschwerden mündlich und schriftlich vorzubringen. Unter Andern«, bemerkt

die Prädicanten daran schuldig, daß die katholischenUntcrthanen und die zn Zeiten daselbst wohnenden
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freiburgischen Amtleute ihre Religion nicht exerciren dürfen, sondern verborgener Weise verrichten mW»,

wozu sie Gott ermahne; Freibnrg mühe dieses nicht wenig bedauern, weil es eben so wohl seine als Be»»^

Unterthanen seien. Bern erwidert, es glaube wohl, daß es den allda regierenden freiburgischen Vögten ^

schwerlich falle, wenn sie ihren Gottesdienst nicht haben, aber ihre Vorfahren haben mit gutem Vorbedacht

ungezwungen dieses angenommen, daher man sich darüber nicht beschweren könne. Wege» vorgerükter T»lW

zeit wird die Sache ans den folgenden Tag eingestellt. — 6. November. Nach Verlesung des Übergabe-W

Cessivnsbriefs, des Bnrgrechts, der Klagartikel und anderer Actenstüke wird von den Gesandten der beide»

vermittelnden Orte folgendes Vergleichsproject den beiden Parteien vorgelegt: 1. Da in diesen leidigen

die Eidgenossenschaft ohnehin viel zu besorgen habe, so möchten sie zu Erhaltung der alten Liebe, Ruhe

Einigkeit noch etliche Jahre lang in der gemeinsamen Regierung der spänigen Vogteicn fortfahren, oder 2.

bnrg soll Tscherliz, Bern „etwan eine andere Herrschasft alls Schwartzenbnrg" übergeben werden; welche

nach der Schäznng von Experten das bessere Stük hätte, soll der andern hinaus geben; die Religion soll >»

Tscherliz frei sein; die beiden andern Vogteien sollen sie auch fernerhin gemeinsam regieren und dort d>e

Religion auch freistellen; die Mißverständnisse allda sollen sie vertragen oder durch Unparteiische abschoß

lassen. Was der eine oder der andere Thcil an diesem Vorschlag ansznsczen hätte, soll er am folgenden T»ü^

vorbringen. — 7. November. Da es sich bei der Znsammentragung der Antworten zeigt, daß keine

die vorgeschlagenen Mittel annimmt, schlagen die bcrnischen Gesandten vor, Bern wolle gegen diese VoW^

seinen Antheil an den ennetbirgischen Vogteicn der XII Orte Freibnrg cediren, oder Freiburg möge ih>»

seinen Antheil an den Vogteien nach einer Schäznng von Ehrenlentcn zu kaufen geben, oder möchte zu ei»^

Anstand auf etliche Jahre sich verstehen. Die Gesandten Freibnrgs bemerken dagegen, daß die gcinmlW

Borschläge bei ihren Herren und Obern wohl keinen Anklang finden werden, daß übrigens zu Bade» ^

Jahr 1604 vorgeschlagen worden sei, Bern solle Schwarzenbnrg, Freibnrg Tscherliz übergeben, Mnrten >»

Grandson so getheilt werden, daß die eine Partei die Abthcilnng machen und die andere wählen solle,

sie noch immer bereit seien. Da nun von den Säzen Zürichs und Solothnrns sowie von den Parteien kc>»

Mittel auf die Bahn gebracht worden, welche außerhalb des Bnrgrechts die eine, ohne die Theilnng die

Partei befriedigt hätten, so sprechen die erstern ihr Bedauern darüber ans, daß man wieder »»verrichte^

Dinge auseinander gehen müße, und schlagen den ganzen Handel auf künftige Tagsaznng nach Baden

die Ort, da es sich gebürt zu erörteren". (In seiner Antwort an Zürich vom 9./19. November pro^i'

Bern gegen den lezten Zusaz). Absch. 642.

1K08.

Art. 71. Freiburg bringt vor den katholischen Orten die schon viele Jahre hängende Vogteienthei^

zur Sprache, erläutert den gegenwärtigen Stand der Angelegenheit, behauptet, daß die nnbefngte Auslegt

des Kaufbriefs von Seite Berns an der Verschleppung schuld sei, und bittet dringend, ihm in seinem 6^

Recht beizustehen und die Gesandten nach Baden mit den nöthigen Vollmachten zur Erledigung der

auszurüsten. Das wird ihm zugesichert. Absch. 653. I. — 72. Bern eröffnet vor den Gesandten der »va»^
gelischen Orte, daß es sich entschlossen habe, wenn Freibnrg nochmals auf die Theilnng dringe, nur g»"

des Bnrgrechts in eine gütliche oder rechtliche Handlung sich einzulassen, nicht aber die Sache zu

Spruch durch die acht Orte kommen zu lassen; es bittet um eine Erklärung, wessen es sich dieser S»
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b.na. ^ >'°vs»Up» wibe Wird »6 instruenllum genommen. Absch. 655. k.

w M« .-
s oas nocymaug g ) o . , cv,,st,.„ctionen mitgeben, wird es wieder wie auf vorigem

Bern bedauert, daß es die auderu Orte fo oft nnt d.efer
-lläiitl ere.

'-chnials, Freiburg von der begehrten Theiluug abstehe; da Bern die Theilung unbedingt verweigere,

wiisse jzj^ Stiche ^or Recht kommen, es halte aber nicht dafür, daß die Nechtsübnng vor gemeinen Orten

° - ausfindig gemacht werden; die acht Orte haben diese Vogteien um 20,000 rheinische Gulden hingegeben

seien guittirt, würden sie sich wieder in die Sache schlagen, so wären sie gleichsam Partei; Bern habe

Freiburg ein altes Burgrecht, welches, wenn man zum Rechte schreiten müßte, angebe, wie dasselbe zu

^"'7 ^ hoffe, bei dem Brief beschiizt und daher nicht genöthigt zu werden, wider seinen Willen theile»
"wssen, ansonst es zu andern Maßregeln genöthigt wäre. Freiburg replicirt, es wolle vom Bnrgrecht nicht

)-"! wenn es sich bei diesem Streit um Zinse, Zehnten, Märchen und anderes in den Vogteien Gelegenes

/ ' ^te, würde es billiger Weise nach dem Bnrgrecht zn entscheiden sein, weil aber der Streit nichts Dergleichen

7^ssr, sonder» es sich nur um die Auslegung des Briefs handle, so komme dieses Niemanden billiger zn als

-». welch? ihn aufgerichtet haben, besonders weil dieselben darin ihre Herrlichkeit vorbehalten haben; Frcibnrg

den

halben Theil; was die Drohungen seiner Gegenpartei anbetreffe, so verstehe es sie nicht und versehe

ä» ihr Mg Guten. Bern driikt seine Verwunderung ans, daß Frcibnrg in dieser Sache ein anderes Recht? ^ vLittlru.

^ ie und sich gewöhnlichen nicht behclfen wolle; es seinerseits halte am Bnrgrecht fest und wolle erwarten, wer

ovo» drängen wolle. Frcibnrg erwidert, man dispntire nicht darüber, ob man theilcn wolle oder nicht, sondern

Was ^ Übergabsbricf verboten sei, daß ein Theil ohne des andern Consens nicht theile» könne,

Hab ^scheide» nicht unter das Bnrgrecht gehöre, sondern den Orten zustehe, welche den Brief aufgerichtet

silb^" ^ einsieht, daß auch hier, wie in Solothur», in Güte nichts ausgerichtet werde und daß es

^ Wzt nw die Frage handle, welcher Nichter in der Sache zu entscheiden habe, äußern einige Orte ihre Ansicht

7'' Die Übergabe dieser Vogteien sei ein ewiges und unwiderrufliches Werk; das Bnrgrecht der beiden

halb ^ ^ übrigen Orten und von Frcibnrg selbst im Bnnde vorbehalten, weß-

Zw ^ vorgehen und der Span demgemäß enschieden werden soll; auch dieser Span solle, wie es bei

^^'ilkeitcn zwischen Orten bisher üblich gewesen, an gewisse Säze veranlasset und von diesen verglichen

ve>, Stand, sondern in Dienstbarkeit und müßte stets gewärtigen, was ihm

Theg^ ^hrheit der übrigen Orte auferlegt würde; da Bern ans Anhalten Freibnrgs von der begehrten

bw ""6 abgestanden, so müsse lczteres crmahnt werden, dabei zn verbleiben; Bern werde sich zn aller Ge-Wiss' . , ^

ist» - ^ ^'zeigen. Andere sind der Meinung, Bern habe sich durch das Begehren der Theilung selbst dasvleis , ............

-Sehrt-'
'Nwis ... " . , , - ll » ,— >

bxg . und werde ohne Zweifel nicht dafür angesehen werden wollen, als hätte es etwas Unrechtes

bic ' des Uebergabsbriefes könne Freibnrg mit seinem Theil schalten und walten nach Belieben und

^ ^rte haben es dabei zn schirmen versprochen, was aber ohne Theilung nicht geschehen könne; die

^ Uhaiw,, dieser Vogteien respectircn ei» Ort bei weitem nicht wie das andere, was in der verschiedene»

5-"ien Grund habe, deßhalb aber seien Brief und Siegel nicht zn brechen; es sei ein natürliches

allen Völkern sich zn trennen, wenn man nicht mehr mit einander regieren könne. Endlich ver-
214
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einbart man sich cinstimmig dahin, beide Städte freundlich zu bitten und zu ermahnen, daß sie sich einander

nähern und an ihren Entschließungen nicht so stricte festhalten, daß jeder Theil drei Schiedherren erbitte, welche

zu gelegener Zeit in Solothnrn sich versammeln, dort das Bnrgrecht, den Übergabsbrief und alle andern Acte»

gründlich erdauern und eine Vereinbarung zu erzielen suchen sollen; sollte dieses von keinem Erfolg sein,

sollen beide Parteien wieder vor gemeine Orte kommen, wo man die Sache der Billigkeit gemäß erdauer»

und Niemanden an seinen gebührenden Rechten verkürzen werde. Absch. 659. i. — 75. Die brüderliche E»'

Mahnung Freiburgs an die katholischen Orte in Sachen seines langwierigen Streithandels mit Bern der

Vogteientheilnng wegen, wird ml lökervnäum genommen mit der Zusicherung, daß man nicht ermangeln werde,

den frühern Versprechungen nachzukommen. Absch. 672. ,p. — 76. Bern hat diesen Tag ausgeschrieben wege»

des ans der lezten Jahrrechnnng zu Baden bezüglich der Theilnngsangelegenheit gefaßten Beschlusses.

ausführlicher Anseinandersezung alles dessen, was seit Jahre» dieses Anstandes wegen ans den versch^

denen Tagsaznngen vorgebracht und verhandelt worden, stellen nun die Gesandten Berns im Namen ihre»

Obern die Bitte, die Wichtigkeit dieses Handels wohl zu bedenken, besonders aber, daß es sich hier NM ^

evangelische Religion handle, welcher man durch die Theilung Abbruch zu thun suche; würde man nachgebe»'

so möchte es bedenkliche Folgen haben, indem man auch an andern Orten Ähnliches versuchen dürfte;

bitten, man möchte Freibnrg von seinem Vorhaben abmahnen und sich offen erklären, wessen sich Bern zu ^»

drei evangelischen Städten zu versehen hätte, im Fall es wider sein Bnrgrecht und in Kraft des Nechtsbot»'

angefochten würde. Antwort: Da Freiburg nochmals eine Zusammenkunft in Solothnrn zu gütlichen U»te»

Handlungen wünsche und dabei ohne Zweifel mit Vorwissen der katholischen Orte seinen Glimpf suche, ^

finde man es für rathsam, daß auch Bern, um den durch einen Abschlag erfolgenden Unwillen zu vermeide»'

aber mit Vorbehalt seines Bnrgrechts sich dahin erkläre, auf einer Zusammcnlnnft in Solothnrn nochM»^

anhören zn wollen, was für gütliche Mittel die Säze beider Parteien vorschlagen werden, da immerhin d>»

Fall sein könnte, daß annehmbare Mittel zum Vorschein kommen; wenn dort aber nochmals nichts ansgerich^

würde, so könnte man alsdann von einer Abordnung nach Freibnrg sprechen, um es zn bewegen, von d0

begehrten Theilung abzustehen; wäre auch dieses ohne Erfolg, so sollte die Sache wieder nach Baden

gemeine Orte kommen; man beabsichtige dabei nicht, daß Bern der Judicatnr der acht Orte, welche

und Freiburg diese Vogteien übergeben haben, sich unterwerfen solle, sondern man werde es bei seinein B»^

recht schirmen helfen und ihm Alles treulich halten, zn was man gemäß der Bünde verpflichtet sei. A'I

678. m — 77. Freibnrg läßt seinen Anstand mit Bern gemäß früherer Vertröstung nochmals einpf»^'

was in den Abschied genommen wird. Absch. 679. i.

viel

1609.

Art. 78. Ungeachtet des für die Nachrichter rcgulirten Lohns haben doch die Amtleute mit denselben

„zu rechtigen und zn balgen". Freibnrg beantragt deßhalb, daß man ihnen ohne Nüksicht „Jres sch"^

vnd ringen Achtens" eine bestimmte Belohnung ansseze. Bern ist damit einverstanden und will z» '

helfen, was zn Erhaltung guter Polizei, besonders aber dieser verschmähten Diener „Jnportnnität zu niäß 'll^

dienen mag. Absch. 680. t. — 79. Freibnrg bittet die katholischen Orte dringend, man möchte ihm »»
»dB

ab seinem langwierigen Streithandel mit Bern verhelfen. Wird unter Zusicherungen ml iimtrnanclui» il

nomnien. Absch. 681. e. — 80. Freibnrg bittet die katholischen Orte dringend, sie möchten, im
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^Vl,in mit Bern vor der Jahrrechnung zu Baden nicht vereinbart würde, ihren Gesandten Vollmacht mit¬
geben, ihm Sache zu helfen. Absch. 689. n. — 81. Bern eröffnet vor den Gesandten der evangelischen
^'te, sie haben sich zwar zum Theil bereits erklärt, wessen es sich auf den Fall, daß es wegen des Theilungs-
haiidels mit Gewalt angefochten werden sollte und nicht beim Rechten und beim Bnrgrecht verbleiben könnte,

den evangelischen Orten zn versehen hätte; weil aber diese Declaration noch nicht vollkommen und Bern
"""Mehr gesonnen sei, bei seinem Beschluß und Bnrgrecht zn verbleiben und zn sehen, wer es davon treiben
^vlle, wofern die zu Solothnrn veranlasscte Cvnferenz der erbetenen Säze nichts Gütliches zu Stande bringe,

begehre es eine runde Erklärung, wessen es sich im Fall eines Angriffs von Seite Freiburgs zn ihnen zu
"eschen Dieses Begehren wird ncl iimtruenclum ans künftige Jahrrechnnng in den Abschied genommen,
^bsch. ggz <> ^ H2. Aje Schiedherrcn,welche zur gütlichen Verhandlung in der Vogteientheilnngerbeten
^"d, sowie die Gesandten der beiden Städte sollen ans den 15. Angnst in Solothnrn sich einfinden. Absch. 697. ff.
^ 83. Gemäß Abschied zn Baden ist diese Cvnferenz hiehcr nach Solothnrn veranlasset und den spänigen
^"Aeien anheimgestellt worden, Schiedherrcn von beliebigen Orten zu ernennen. Diese eröffnen nun, daß sie

ihren Herren und Obern abgesandt seien, zum Frieden und zur Einigkeit zu wirken, was sie für ihre
zu thnn gerne bereit seien. Die klagende Partei (Freiburg) wiederholt nun ihre schon oft vorgebrachten

runde, warum sie ans der Thcilnng bestehen müße, und fügt bei, daß schon früher Bern die Thcilnng auch
grhrt habo, die damals nicht abgeschlagen worden sei. Ebenso bringt auch Bern seine schon oft wiederholten
^"gründe vor und bittet, Freiburg möchte von seinem Begehren abstehen. Auch in ihrer Replik und Dnplik

""Hern djo Parteien dasselbe, was früher. Räch Abtreten der interessirten Parteien wird von den Säzcn
^"stimmig beschlossen, den Parteien sollen ihre bei Händen habenden Docnmcnte und Gewahrsamen abgefordert
""b in deren Gegenwart abgelesen werden, damit sie beiderseits, wenn nöthig, mündlichen Bericht und Er-
""^riiug gehe,, können. Da in dem nun verlesenen Cessionsbricfdeutlich steht, „daß sy mit den Vogtehen
"'^n schalten, walten, vertuschen, vcrkanffen :c., als; mit Jrem selbs eignen gut", so verhofft Frciburg, man

^be es demgemäß zur Thcilnng gelangen lassen. Wogegen Bern einwendet, daß allerdings diese Worte
stehe», von der Thcilnng aber nichts gemeldet werde, weßhalb der Cessionsbricfauch nicht zur Theilnng

uidljch mache, daß vielmehr die Worte „wie vnd wan Inen gcliebe" dahin zu verstehen seien, daß wenn
^ Theile sich über die Thcilnng vergleichen würden, dieselbe dann Wohl geschehen möge. — Am folgenden

stellt der Gesandte von Zürich an die Parteien die Anfrage, ob sie noch ferner etwas vorzubringen
galten. Freibnrg findet es seinerseits nicht nöthig, die Herren mit Anhörung vieler anderer Sachen zu be

Yen. da gestern der Cessionsbricf abgelesen und die Kaufbriefe über die „Grafschaft" Schwarzenburg oder
"6bnrg aufgelegt worden seien; wenn auch leztere ansdrnklich sagen, daß die Grafschaft in.Ewigkeit nn-

-. gemeinsam beherrscht werden soll, so habe Bern, das daselbst etwas Präeminenz habe, diese Conditio»
> nicht gehalten, daher Grasbnrg gleich den übrigen Vogteien der Theilnng unterworfen sein müße. Bern
"Met die Richtigkeit dieser Auffassung und begehrt, daß nun auch das Bnrgrecht und andere Documente

^ werden. Nach deren Verlesung bemerkt Freibnrg, daß abgehörter Maßen weder das Bnrgrecht noch die
gmde» Verträge die Theilnng ausschließen, da sie sich nur ans Leib und Gut, wie die Gegenpartei selbst zugebe,

"ber a„f die Religion erstreken. Bern spricht die Erwartung ans, der Span werde nach Laut des Bnrg-
teje ^ ^'^'eden werden. — Folgenden Tags bemerkt die zürcherische Gesandtschaft in Abwesenheit der Par-

'' baß <>s mohl nnnöthig sei, noch mehr Schriften aufznlege», und daß man nun de» Parteien „etliche
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lidenliche Mittel" vorschlagen müße. Da nun aber die verordneten Säze über einen Vorschlag sich nicht ver¬
einbaren können, werden BürgermeisterSchwarz und der Stadtschreiber von Solothnrn beauftragt, ihre Vorschlag
in Schrift zn fassen und jeder Partei durch ihre Säze zur Annahme vorzulegen. Die Parteien aber können s>^>
zu deren Annahme nicht verstehen und nehmen sie in den Abschied. Ihren Entschluß darüber sollen sie be¬
förderlich nach Zürich und Lnzern mittheilen.— I. Mittel der von Bern erbetenen Schiedherren: 1. Diew^
die Theilnng wegen verschiedener zu besorgenden Difficnltäten und Ungelegenheiten nicht wohl geschehen kann, I"
soll sie um des Friedens, der Ruhe und der Einigkeit willen eingestellt sein und Freibnrg dieselbe ruhe»
lassen. 2. Und da das Abmehren über die Religion im Amte Tschertiz, wo noch beide Religionen g»'^
werden, viel Unwillen mit sich bringt, so soll dasselbe in dieser Herrschaft, gleichwie die begehrte Theiluuß'
eingestellt sein und sollen die Unterthanen daselbst solches auch anstehen und beruhen lassen. 3. Die beide»
Städte sollen ihre beiderseits wohlhergebrachtcn Freiheiten, Regalien, Gerichte, Rechte, Bräuche und Gewoh»'
heilen, auch alten Ucbnngen und Besiznngen, ihre Bünde, Vurgrechte, Verträge, Verkommnisse, Briefe u»d
Siegel und hiemit alle und jede Rechte und Gewahrsamen,wie sie auch Namen haben mögen, ansdriikll^
vorbehalten, so daß diese gestellten Mittel ihnen an denselben nnnachtheiligseien. — II. Mittel der von F»»''
bürg erbetenen Schiedherren:Artikel 1 und 3 sind gleichlautend mit den von den bernischen Schicdhe»»»»
vorgeschlagenen,abweichend ist nur der 2. Artikel bezüglich der Religion und lautet: Dieweil das MÜP'»»
über die Religion viel Klagen verursacht und von daher nicht geringe Beschwerde und Unwillen erfolgen,
soll, da die oft begehrte Theilnng eingestellt wird und ruhen soll, die Übung der Religion durchaus in all»»
vier Bogteien Jedermann freigestellt und vorbehalten sein. Absch. 701. — 84. Freibnrg begehrt Instruction^'
ertheilung ans nächste badische Tagleistnngin Betreff der in Solothnrn vorgeschlagenen Mittel. (S.
709, lit. I der Note). — 85. Freibnrg berichtet, es halte für nöthig, seine Erklärung über die Vogte'»»'
theilnng Zürich mitzntheilen, und bittet, ihm hierüber zn rathen und die Gesandten ans den nächsten Tag
Baden mit Vollmachtenabzufertigen, ihm zn Anstrag der Sache zu verhelfe». Antwort: Man finde all»»'
dings rathsam, daß es sich gegenüber Zürich erkläre, es sehe sich, weil man auf dem lezten Conferenztag 1»
Solothnrn sich nicht habe vereinbaren können, genöthigt, nochmals auf die Theilnng zu dringen; inzw's^
werde man sehen, was in der Sache zu thun sei, und jedenfalls die Gesandten nach Baden mit den nöthig»
Vollmachtenausrüsten. Absch. 713. p.

1610.

Art. 86. Den Gesandten der katholischen Orte soll Vollmacht erthcilt werden, der lezten lncernis^
Verabschiedunggemäß Freiburg zur Erledigung des Handels zn verhelfen. Absch. 721. k. — 87. Die ^
sandten Freiburgs bringen vor, es sei erkannt worden, daß Bern und Freiburg einige Schiedherren crki»o
sollen, welche in Solothnrn zusammen kommen und eine Vereinbarung wegen der streitigen Vogteienthe'l»»'
versuchen möchten, und daß, wenn das ohne Erfolg wäre, das Geschäft wieder vor eine allgemeine TagsvZ»^
kommen solle; die Zusammenkunft sei nun zwar vor sich gegangen, aber ohne etwas auszurichten,wes>h»
nun Freibnrg begehre, daß die acht Orte die Uebergabsbriefe auslegen; es begehre nichts Fremdes, so>'^
nur seinen halben Theil, und bitte, ihm endlich ab diesem langwierigen Geschäft zu verhelfen. Bern erw'd»^'
daß in Solothnrn beiderseits die Theilnng nicht für thunlich erachtet worben sei, daß Freibnrg die P»»'^
worüber es sich zu beschweren habe, ihm hätte mittheilen sollen; es bittet, man möchte die Sache a»f '
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buchen lassen, indem es dieselbe nicht vor andere Orte komme» lassen, noch von der Richtschnur des Bnrg-
^chts »in einen Schritt weichen werde; würde man etwas diesem entgegen beschließen, so werde eS das
"schlich uit annemincn noch dessen achten". Schultheiß Snri, der in Solothnrn einer der Schicdhcrrcn ge-
^!k», bemerkt, daß er und die Schiedherren auf seiner Seite die Theilnng nicht aberkannt oder verworfen,
°»oern nur für einstweilen eingestellt haben. Du man die „Langmüetigkcit" dieses Geschäftes herzlich bedauert
"»d eine Vereinbarung wünscht, wird für gut erachtet, daß nochmals Schiedherren von beiden Parteien aus¬
flössen werden möchten, welche noch vor der Jahrrechnnngzusammentretenund eine Vereinbarung versuchen
fb »nd daß die Schiedherren, wenn sie wider Verhoffcn nichts ausrichten, gemeinen Orten über die Be-

fiwuheit der Sache und woran das Geschäft hange, berichten. In diesem Sinne wird an Bern und Frei«
fl geschrieben. Absch. 722. cl. — 88. Die VIII katholischen Orte sollen ihre Gesandten nach Baden mit
^ »lachten ausrüsten, Frcibnrg in seinem bewußten Anstand mit Bern im Besten beholfen und berathen zu

^ Sache endlich zu einem erwünschten Ziele zu bringen. Absch. 737. e. — 89. Die Gesandten

Iburgs sind beauftragt, von gemeinen zehn Orten die Declaration über den Uebergabsbrief zu begehren,
so ^ ^ Tagsaznngen nun schon mehrere Wochen angedauert haben und noch mehr Geschäfte übrig sind,

nicht wohl möglich wäre, sie gehörig anzuhören, werden sie freundlich gebeten, ihren Vortrag auf eine
^ Zeit zn verschieben, oder beiderseits nochmals eine gütliche Vereinbarung zu versuchen. Absch. 742. k.

99. Die V katholischen Orte antworten Freibnrg ans dessen lezte Zuschrift, es möge sich mit Bern in
^ ^ Unterhandlungen wohl einlassen; werde dabei nichts ausgerichtet, so soll es wieder auf eine gemeine

Mznug kommen und sich der V Orte wiederholtenZnsicherungengemäß zu verhalten wissen. Absch. 746.1.
. 91. Morest der von Frcibnrg begehrten Declaration finden die katholischen Orte für rathsam, daß

'»'Ü seinen bisherigen Glimpf zu erhalte» trachten und nicht schließlich Unwillen ans sich laden und dein-

»>cni ^ ""ücsezte Conferenz besuchen solle; würde diese abermals kein Resultat zur Folge haben, so werde
üebe, ^ ^ nächsten gemeinen Tagsaznngdie Declaration, ohne Zweifel zur Zufriedenheit Freibnrgs, ab¬
lest" 92. Freibnrg bittet nochmals, ihm zu der hocherwünschtcn Exemtion der Vogteien-

5» verhelfen und den begehrten Ausspruch zn thun. Es wird ihm die Vertröstung gegeben, daß die
^ ihrem brüderlichen Beistand nicht ermangeln lassen und die Gesandten nach Baden ermächtigen

holt ^ Sache beholfen »nd berathen zn sein. Absch. 753. ss. — 93. Frcibnrg begehrt wieder-
Klärung, ob die Theilnng der streitigen Vogteien nicht billig und ob es dazu nicht befugt sei.

e>M k' daß dieses Geschäft hieher gehöre, und behauptet, es müsse dasselbe nach dem Burgrecht»h>eden Sie werden nun gebeten, mit gütlichen Mitteln einander zn begegnen; wäre dieses nicht

'^55, 5
s» sollen sie nnd die übrigen Orte ans nächster Tagleistung mit Vollmachtendarüber versehen sein.

1KI1.

'^»»del^' ^ Freiburg ersucht, man möchte ans nächste Zusammenkunft sich mit Instructionenüber diesen
!chlcj e «lache». Es wird erkannt: Weil früher verabschiedet worden, daß Freibnrg seine Bor-
lyxf f» «tittheilen nnd dieses ihm antworten soll, »in eine Vereinbarung zn erzielen, so sähe man gerne,
bü»» nachgekommen würde; dieser Versuch soll vor künftigem Johann Baptist gemacht werden; wenn

^»der Verhvffe» nichts ausgerichtet wiirde^ so sollen beide Parteien sowie alle Gesandten a»f künftiger
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Jahrrechnnngmit de» nöthigen Vollmachtensich einfinden, damit dieses langwierige Geschäft endlich er!
werden könne. Absch. 765. n. — 95. Den Gesandten nach Baden soll Instruction erthcilt werden,
langwierigen Strcithandel ohne ferner» Verzug zu Ende zu führen; hievon soll Freibnrg an Bern Ke»»b^
geben. Absch. 771. I. — 96. In dem Anstand zwischen Bern und Freiburg erklärt die Mehrheit, »ä>»^
Lucern, Uri, Schwyz, Untcrwalden, Zug und Svlothnrn, Freibnrg habe kraft des Übergabsbriefs zur The>^
der spänigen Vogteien Fug und Gewalt. Zürich entgegnet,das sei seine Ansicht nicht, sondern es wolle
und Freibnrg bei ihren Briefen und Nechtsamcn verbleiben lassen. Glarns, Basel und Schaffhansen
eine gütliche Vereinbarung gern gesehen und nehmen, weil zu einer Erklärung nicht ermächtigt, die Sackst
ihren Abschied. Am folgenden Tag erklären die Gesandten Berns, daß sie die Entschließungder kathelck i
Orte bedauern, sich deßhalb nicht für verbunden halten und das Recht anbieten. Absch. 776. b.

1612.

Art. 97. Freiburg dankt für den ans der lezten Jahrrechnnng gcthanen Ausspruch, versichert, es
diese herzliche und eidgenössische Wohlmeinnng nie vergessen, bedauert, daß Bern wider die alten eidgenMI
Bräuche dem Mehr sich nicht unterziehen wolle und gegen den erlassenen Ausspruch als nichtig und »»'^''

protestire, und bittet, den Ausspruch nunmehr zur Vollziehung gelangen zu lasse». Wird ml racwmi»»^^
clum in den Abschied genommen. Absch. 792. e. - 98. Freibnrg dankt für die vielfältigen, treuherzige»
mühungen, denen sich die katholischen Orte bisher in seinem langwierigen Theilnngsstreit gutwillig » ^
zogen und wodurch sie die Sache so weit gefördert haben, daß ans der Jahrrechnnng lezten
erwünschte Ausspruch endlich zu Stande gekommen sei; diese herzliche Affectiv» werde Freibnrg ewig
gessen und dafür durch Darstreknngvon Gut und Blut zu jeglichem Dienst und Beistand unverw
gefunden werden; da aber am Tag nach dem ergangenen Urtheil die bcrnischcn Gesandten, nachdem ^
burgischen schon von Baden verrittcn, eine starke Protestation gethan haben, wie sie dieses Urtheil für

unkräftig und unbefugt halten, und da sie dadurch der katholischen Orte Gewalt und Autorität ebens» ^
antasten, als Freibnrgs rechtmäßigerAnsprache sich widersczen, so erwarte Freibnrg, die katholische» ^
werden in ihrem Eifer und guten Willen zur Perfection dieses guten Werkes nicht nachlassen, sonder», ^
sie wohl angefangen, zu einem erwünschten Ende fördern helfen; es handle sich jezt nicht mehr allein ^
Stadt Freibnrg TheilnngShandel, sondern um gemeiner katholischen Orte Reputation, da man wider das ^
Herkommen die Mehrheit der Stimmen nicht mehr wolle gelten lassen, wie sich die protestircnden ^
ansdrüklich vernehmen lassen, zu höchster Verkleinerung der katholischen Orte und zu Zerrüttung
genössischenPolizei und löblichen Herkommens; man möchte also Freibnrg beim ergangenen Urtheil
Es wird nun vorerst über die unbescheidene bernische Protestation das Mißfallen und Bedanern ausist^
und dann bezüglich des HauptgeschäftesFreibnrg versichert, man werde es ihm gegenüber an Erfiill»»^ ^
schuldigen Pflichten nicht ermangeln lassen und die Gesandten nach Baden darüber instrniren. Absch> ^
99. Freibnrg dringt ans Vollziehung des vor einem Jahr gefaßten Beschlusses. Dagegen referire» w ^
Gesandten von Bern ans das Bnrgrecht, protestiren gegen die Gültigkeit dieses Beschlusses und
ihre Obern demselben sich nicht unterziehen werden. Ans bewegenden Gründen wird dieses GesckM-
Theil an seinen Rechten unbeschadet,für dermalen eingestellt. Absch. 806. I. - 109. Nach freundlich^ ^
grüßnng und Verdanknng der bisher erzeigten gute» Dienste stellen die sreibnrgischen Gesandten »och>»
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Freiburg bei der leztes Jahr gethaneu Erläuterung zu schüzen. Nach allseitiger Erdaueruug des
^ und mit Hinsicht ans die gegenwärtigen schwierigen Zeiten erläutert man sich dahin, daß man aus

b^en Gründen es nicht rathsam finde, in gegenwärtiger Zeit auf die Exccnticm genannter Erläuterungnach-
zu dringen, sondern Freiburg bitte, bis auf bessere Gelegenheit Geduld zu tragen und besonders auf

^ bevorstehenden Tagsaznng diesen Handel nicht anzuregen, bis man mit dem savoyischen Geschäft fertig sein
^ wenn es von sich ans au Zürich schreiben wolle, was es Bern anzumahnen hätte, soll es seinem hoch>
^cn Bedenken heimgeseztsein; daneben wird es an den Inhalt seines Burgrechts mit Bern und au sein

/M'ccheu erinnert, nach geschehener Erläuterung die Orte mit dieser Sache nicht mehr behelligen zu wollen;
bibrigim möge sich Freibnrg zu den katholischen Orten aller Bcihülfe und Förderung dieses Geschäfts ver-

iit/" ^bsch. 811. a. — 101. Bern protestirt nochmals gegen die Giiltigkeit der Erläuterung, die einige Orte
das Theilungsgeschäftgegeben haben, und schlägt diesen Orten nochmals das Recht dar. Absch. 812. i.

101S.

bicil ^ abermalige Anzug Freibnrgs, es könne die Theilungsaugelegcnheit nicht sizcn lassen,
ks „jcht „ur ihm, sondern allen Orten zum Spott und Nachtheil gereichen würde, wird aci rekeremknm

"°'"nie„. Absch. 831. Ic.

1014.

^ abermalige Gesuch Freibnrgs UNI Theilung der spänigen Vogteicn, wird von den
Aschen Gesandten, die sich dieses Anzugs nicht versehen habe», sowie von den übrigen Gesandten ml instru-

>h>ie^ ^"mmnen. Absch. 800. m. — 104. Bezüglich der Belohnung der Nachrichter wird erkannt, daß mau
abgesehen davon, was für Urtheile sie exeguiren und wie viele Personen sie richten, einen bestimmten

für jeden Gang schöpfen solle; demnach soll der Nachrichtcrvon Bern für jeden Gang nach Tscherliz und
^ andsm, 4s) Pf„„^ „ach Murten 30 Pfund, der von Freibnrg für jeden Gang in die beiden entlegenen

^ie» Zy^ „^ch 20 Pfund erhalte», der Geleitsmauu den halben Theil weniger. Absch. 877.

1015.

Ai, Gesandten Freibnrgs bitten die katholischen Orte um Rath, da sie laut Instruction die
,^^"hcit der Vogteientheilnng in gemeiner Session anziehen sollen. Da aber noch andere streitige Punkte
v°r, ^angclischen Orten vorliegen, so wird nicht rathsam gefunden, diese Sache in allgemeiner Versammlung

""biiligen, sondern es soll ein geeigneter Zeitpunkt abgewartet werden. Absch. 893. n.

1010.

^00. Das Begehren Freibnrgs an die katholischen Orte, sie möchten ihm bchülflich sein, daß die
bch^"^)eilungzur Ausführung gelange, wird in den Abschied genommen. Absch. 914. I. — 107. Freibnrg
Ävcn ^ katholischen Orte, sie möchten es bei der von ihnen gegebenen Erkanntniß in Betreff der

schüzen. Da man findet, daß dieser Handel jezt in gemeiner Session nicht wohl vorgebracht
bv» ^nne, weil genug unruhige Geschäfte vorliegen, werden Schultheiß Sonnenberg und Amniann

Edingen in aller Namen beauftragt, den Gesandten Berns die Sache vorzubringen. Diese aber
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haben zu einem Bescheid keine Vollmacht, daher die Angelegenheit wieder in den Abschied genommen wird'
Absch. 926. q.

1617.

Art. 108. Freiburg ersucht die katholischen Orte um Rath, wie es zur bewußten Theilnng der Vogtr^
gelangen könnte. Weil sie aber die Zeit zur Behandlung dieses Geschäfts nicht für geeignet halten, nehiR"
sie es wieder in den Abschied. Absch. 957. k.

SchMMiltmrg icker Grastum?.

Landvögte.

1585. Bern. Gilg Jmhag.
1590. F r e i b » r g. Peter Heid, genannt von Lanten.
1595. B e r n. Heinrich Kohler.
1000. Freibnrg. Jost Jaccot.
1605. Bern. Hans Späting.
1610. F r e i b n r g. Jakob Keßler.
1615. Bern. BartholomäusKnecht.
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1588.

Art. 109. Dem Peter Zwcihlcn werden wegen dnrch ein Gewitter erlittenen Schadens 6 Miitt a»

seinem Zins nachgelassen. Absch. 74. x. — 110- Dem Zimmermann, der mit großer Arbeit den Brunne»

in's Schloß geleitet und sonst in allweg sein Bestes gethan hat, soll ein Paar Hosen und das Wamms daZ»

mit beider Städte Ehrenfarbe angeschafft werden. Ibid. ^ — III- Auf Fürbitte des Vogts, Venners und d^

Geschwornen zn Schwarzenburg werden dem Christian Zahnd, einem betagten nnvermöglichen Mann, 6

Dinkel, soviel Haber nebst 1 Gulden an Geld aus beider Städte Einkommen verehrt. Ibid. 2. — 112.

der Urbar der Herrschaft veraltet ist und die Herrschaftsleute vielfache Eingriffe sich erlauben, indem

eigenmächtig Mühlen und andere „Gschirr" aufrichten, etliche Wälder sich zueignen und nichts dafür gebe»'

wird erkannt, daß jede Stadt auf nächsten Montag über acht Tage eine Nathsbotschaft nach Schwarzeubwb

abordnen solle, um die Anfertigung eines neuen Urbars und die Bereinigung beider Städte Eigcnthuins a»'

zuordnen und nachzusehen, was am Schloß zu bauen ist und wie den Vögten „ein khomlichkeit geschafft werde»

möge", das Vieh, das sie dort wintern, auch zu sömmern. Ibid. na. — 113. Jene Gesandten sollen sich d»"

Kaspar Wecks Erben die Briefe vorlegen lassen, dnrch welche sie zum Besiz der von der Verlassenschaft eines bi»

ehelichen herrührenden Ninderweidcn gekommen sind. Ibid. bb. — 114. Desgleichen sollen die Inhaber einige»

an die Herrschaft stoßenden Zehuten zu Schönfels u. s. w., welche Eingriffe sich erlauben, ihnen ihre Arm

vorlegen, damit sie die Sachen erörtern können. Ibid. ca. — 115- Der von Vogt Weck oder seinen Erbe"

getroffene Verkauf der Wallismatte, die von Alters her zum Lehen des Hofs Harris gehört hat, wird >"

Kräften belassen und soll der alte Herrenzins sammt dem Lehen auf den übrigen Stükcn dieses Hofs bleibe'»

Ibid. dd. — 116- Zweite und dritte Amtsrechnung des Lanvogts Gilg Jmhag von Michaelis 1536 '

Michaelis 1588. Ibid. es.

1590.

Art. 117. Frciburg dringt auf endliche Erneuerung des Grasbnrger Urbars, weil die Landleute »"^rechtmäßiger Weise viele Güter und Wälder sich zueignen. Bern ist einverstanden, daß dieser Gegenstand »
nächster Jahrrechnung zu Freibnrg weiter besprochen werden soll. Absch. 145. u. — 118. Auf das durch
Ammann im Namen der Landleute von Albligen gestellte Begehren um die Bewilligung, als ErsaZ
Dienste eine Azweide beim Haans, die sie mit Bewilligung des Ammanns ausgcrentet haben, zu ihrem

einschlagen zu dürfen, wird den Gesandten nach Schwarzenburg aufgetragen, das Stük zu besichtige" ^
den Einschlag gegen einen angemessenen Zins und den Zehnten zu bewilligen. Absch. 147. ii. — 119-
neuerwählte Landvogt soll jedem Weibel in Guggisbcrg einen Nok mit der Stadt Bern Farbe in be'
Städte Kosten schenken. Ibid. lest. — 120. Dem Benedict Suter wird bewilligt, den dem Schloß schu^'b
Hcnzehuten loszukaufen. Ibid. II. — 121. Der Landvogt wird ermächtigt, den hagelbeschädigten Best»)»
des Zehntens einen verhältnißmäßigen Nachlaß zn gewähren. Ibid. mm. — 122. Der von Niklaus
vorgenommene „Erdwechsel", indem er ein Stük Allmend zu einer Hanshofstatt eingefaßt und dagegt
eigenes Stük ausgeschlagen hat, wird bestätigt. Ibid. im. — 123. Ebenso wird der Abwechsel weg»"
Weiterung der Landstraße bestätigt. Ibid. 00. — 124. Vierte und fünfte Amtsrcchnnng des Landvogts ^
Jmhag von Michaelis 1588 bis Michaelis 1590. Ibid. 88. — 125. Ans den Bericht des Laudvogts, daß
verschiedenen Handwerksleuten, als Kaminfegern, Kannengießer», Dachdekcrn, Zimmerleutenbei 216 W"'
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gegeben „nd ^ verrechneten Burgerzinscn, Kaiserzinsen, Teilen nnd Vanmgartenzinsen zu

^^>arzenbnrg wenig vdcr nichts genossen habe, wird ihm die Nestanz an Pfenningen beider Nechnnngen

^gelassen. Idicl. tt. — 126. Znr Vornahme der schwarzcnburgischen Händel wird ein Tag ans künftigen

^»ntcig angesezt. Die Gesandten sollen Gewalt haben, den Amtleuten einige Weiden „zu der komblichkeit

Hußhaltnng ynzegcbcn", auch zu bcrathschlagcn, was znr Erörterung verschiedener Eingriffe der Land¬

au, deßgleichen zu Erneuerung des Urbars nothwendig ist. Ibid. xx.

1592.

Ävt. 127. Das Ansuchen des Peter Binggcli um eine Beisteuer an den an seiner Muhle erlittenen

>aden, wird abgewiesen. Hinwidcr erhält der Landvogt den Auftrag, des Binggeli tcnferische Frau mit Ein-

^l»ng der auferlegten Strafe oder mit Gefängniß zum Gehorsam zu weisen. Absch. 194. 11. — 128. Dem

Stoll wird zu Händen seiner Vogttochter nnd deren Geschwister das Gut ihres tenfcrischcn Baters, das

i„i Namen beider Städte verliehen worden ist, zugestellt, damit sie desto besser erzogen werden, nnd

Beschwerde der Obrigkeiten. Ibid. W. — 129. Der blinde Konrad Dodi von Gnggisbcrg wird

' hinein Gesuch um Ausnahme in einen Spital oder Verabfvlgnng eines Lcibgedings abgewiesen, ihm da-

fjjx einmal 1 Sak Korn und 2 Kronen verordnet. Ibid. bb. — 136. Für die den verordneten Herren bei

^ Gigling des Urbars geleisteten Dienste wird dem Landschreiber Zahnd über die Zchrnng nnd den Taglohn
""6, dje ^ ^ Landleuten empfangen, gutes Tuch von der Stadt Bern Ehrcnfarbe zu einem Mantel

k>U. Abgeordnete der Landschaft Schwarzenbnrg nnd Gnggisbcrg bitten, sie bei den Vor-

^ und Weiden, die sie oder ihre Voreltern von dem Schicdwald (auch Schildwald) geschwendet haben, kraft
^ Verträge nnd Bewilligung bleiben zu lassen. Man findet aber, daß die vorgcwcndeten Verträge nnd

»»d ^diglich Zinsbefreinng stipnlircn nnd die Petenten an fraglichem, den Obrigkeiten zustehendem Grund
. Boden nicht mehr Rechte haben, als diese ihnen gutwillig gewährt haben. Man verlangt nun „zu einem

von jeder Ninderweide 5 Bazen und bei Handändcrnngcn 10 Schilling als Ehrschaz. Würden sich

^inchstcller dessen weigern, ist ihnen das liebe Recht darznschlagcn. Ibid. Iclc. — 132. Der Amtmann

^ de» Auftrag, an der Stelle der zwei „ingefülten" Henhänschen in der großen Zchntmattc ein anderes

^legenex Stelle zu erbauen. Ibid. Ii. — 133. Die Landlcnte sollen im Namen der beiden Städte ernstlich

lii-j ^ ^'dcn, die Frevel und bnßwürdigen Sachen getreulich dem Amtmann zu vcrzcigcn. Ibid. mm. —

ertikk ^^^iben sollen auch angehalten werden, die dem Amtmann für sein Vieh abgestckte Weide zu „rnmen und

^ Amtmann soll den nächstens znr gänzlichen Bereinigung des Urbars nach

kommenden Nathsboten zeigen, wo er meine, daß der große Bach zu verbannen sei. Die

da»» nach Gestalt der Sache zu handeln Gewalt habe». Ibid. 00. — 136. Freibnrg eröffnet folgende

»eue ^ Begehren: Erstens, es sollen, wie in andern Vogteicn, die Untcrthancn bei Einscznng eines

" ^^iinanns diesem im Namen beider Städte schwören; zweitens soll dem Landesvcnner untersagt sein,

die vor Gericht nnd Stab gefertigct werden, oder Käufe zinspflichtiger nnd ehrschäziger Güter zu

»Ne drittens beansprucht es bei Confiscationen einen gleichen Thcil wie Bern, da es auch gleiche Lasten

müsse. Bezüglich der zwei ersten Punkte ist Bern, das etwas mehr Präcminenzcn nnd Ge-

^ Ü eiten als Freibnrg in der Herrschaft Schwarzenbnrg hat, einverstanden, bezüglich der Confiscationen

^ "achsehim, was die Verträge dießfalls bestimmen. Ibid. xx. — 137. Erste Amtsrcchnnng deS Land-
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Vogts Peter von Lauten, genannt Heid, von Michaelis 1590 bis dito 1591. Ibiä. gg. — 138. Die vo»

Schwarzenburg lassen vorbringen, daß sie von jeder Nindcrweidc im Schildwald 5 Ba.zen zum Eingang »»d

bei Handänderungen 10 Berncrschilling zu Ehrschaz geben und erkennen, oder das Recht brauchen sollen, daß

ihnen aber unnatürlich vorkomme, daß Untcrthanen wider ihre Obrigkeit rechtigen sollen, obschon sie das Nccht

nicht scheuen, und bitten um Nachlaß des Eingangs und Ehrschazes. Weil diesen Landlenten aber bereits viel

nachgelassen worden ist, hat man es nicht für thunlich erachtet, ihnen zu entsprechen; indeß hat man ihnen s»

viel zugestanden, daß sie die eine Hälfte der Eingänge ans Martini, die andere das Jahr darauf entriclM

können. Absch. 196. ii. — 139. Damit die Amtleute den Ehrschäzen fleißiger nachforschen, wird erkannt, daß

ihnen der dritte Theil, den beiden Städten die andern zwei Theile zufallen sollen. Ibiä. kk.

1594.

Art. 149. Rufs Nüdo aus dem Gnggisberg ist vor den Gesandten der beiden Städte erschienen wegev

eines armen „Fündelis", das ihm von einer beherbergten armen wälschen Frau hinterlassen worden sei, "»

bittet, ihm dasselbe „als ein Erbsall, so der Oberkeit znstcndig", abzunehmen. Frciburg ist geneigt, mit Ber»

alle Beschwerden zu tragen, wofern ihm Antheil an den gemeinen Gefällen, Confiscationen und andern E»io<»

menten eingeräumt werde. Der Gegenstand wird auf nächste Jahrrechnung nach Freiburg gewiesen, ^bsch-

246. 5. — 141. Für den taubsllchtigen Benedict Nieder aus Gnggisberg wird ein jährliches Leibgeding vv>

1 Mütt Haber und 1 Gulden ausgesezt. Ibiä. k. — 142. Der bei Bereinigung des Urbars zu Schwab

bürg mit den Dorfgcnossen daselbst entstandene Span wird an die Jahrrechnung zu Freibnrg gewics^

Ibid. I. — 143. Die Beschwerde derer von Schwarzenburg, daß sie von ihren Sommerweiden bei H»

ändernng Ehrschaz und Eingang bezahlen müssen, und zwar für erster» 10 und für leztern 5 Schill., vi

Unterschied, ob es ganze oder halbe Weiden seien, wird von Commissär Huber, der den Urbar anfgenomn

hat, dahin berichtiget, daß die halben Weiden nur die Hälfte zu bezahlen haben. Bezüglich ihrer Anspr'v^

auf den Schiedwald sollen sie ihre daherigcn Briefe ans die Jahrrechnung nach Freibnrg bringen. Ibiä.

144. Das von denen von Schwarzenburg an Freibnrg gestellte Gesuch, an die Bau- und Neparatnrtoi

der Brüke die Hälfte tragen zu wollen, da das Wasser die Gränze bilde, wird vo» diesem in den Abs /

genommen. UM. n. — 145. Dem Amtmann zu Schwarzenburg wird bewilliget, die dem Schloß zngethe> ^
Weiden des Schicdwalds von den darauf stehenden Stäken auf obrigkeitliche Kosten säubern zu lassen.

— 146. Einer armen, mit Kindern beladenen Wittwe ans Gnggisberg wird ans Anzug des Amtmanns ^

jährliches Leibgeding von 1 Gulden und 1 Mütt Haber ausgesezt. UM. p. — 147. Dem Amtmann " ^

Schwarzenburg wird für seine Mühe bei Einzug des den Landlenten auferlegten Eingangs der dritte

desselben gelassen. Ibiä. g. — 148. Zweite Amtsrechnung des Landvogts Peter von Lauten von ^

1591 bis dito 1592. Ibiä. I. — 149. Desselben dritte Amtsrcchnnng von Michaelis 1592 bis dito

Ibiä. u. — 159. Bezüglich des Vorschlags, daß zu Vollendung des grasbnrgischen Urbars die SclM»^

burger Dorflente zu specificirter Erkanntniß ihrer lehenpflichtigcn Güter angehalten werden möchten, g^
beider Städte Resolution dahin, es sollen, da noch andere Lehenherren im Bezirk dieser Dorfmarch '

Bodenzinse aufnehmen und überdies; viele Kosten und Arbeit damit verbunden wären, den Schwarzenburg

die specificirten Erkanntnisse erlassen sein, dagegen ihr Erbieten angenommen werden, daß sie ohne Unterm

für Zinse und Tellen de» Sekelmeistcrn einen Trager dargeben, welcher jährlich dem Amtmann die g
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Summe entrichte und die Zinsen von gemeinen Landleutcn einziehe, daß daneben der Trager verpflichtet sei,

^uf alle Änderungen der Zinstente, von denen Fälle oder Ehrschäze von Erbfällen, Täuschen, Käufen u. dgl.

e» mögen. Acht zu haben, diese zn beziehen und dem Amtmann abzuliefern, jedoch Alles nur so lange, als

^ beiden Städten beliebt. Absch. 247. gqp — 151. Vermöge des lezten Abschieds zn Bern haben die

>warze»bnrger eine» ans der Jahrrechnnng zn Ireibnrg vom 13. September 1576 ausgebrachten Bewilligungs-

vorgelegt. Dieser Brief wird zurükbehalten, dagegen dem Stadtschreibcr befohlen, statt dessen einen

^ chen Schein der Verhandlung in Betreff des Schildwaldes aufzurichten, in denselben auch die Quittung
"v den bezahlten Eingang aufzunehmen und jeder Stadt eine Copie davon zuzustellen. Ibiä. rr. — 152. Die

'^Ahanen zu Plaffeyen lehnen eine Pflichtige Mithülfe zum Bau und Unterhalt der Sensenbriike unterhalb

Alsberg ab, erbieten sich dagegen für einmal und ohne Präjudiz zu nachbarlicher Hülscleistung, was Bern

suchen im Abschied an seine Obern bringen will. Absch. 259. a.

1596.

153. Lienhard Stockli von Schwarzenburg wird mit seinem Gesuch um ein Leibgeding an die Jahr«

bnnig zu Freiburg gewiesen; inzwischen wird ihm für einmal '/-Mütt Dinkel und '/z Mütt Haber verehrt.

297. es. — 154. Landvogt Peter von Lauten, genannt Heid, legt Rechnung ab über seine Amts-

üon Michaelis 1593 bis dito 1594. Ibiä. bb. — 155. Amtsrechnung desselben von Michaelis

bis dito 1595. Ibiä. ii. — 156. Das Grasbnrger Urbar soll beider Städte „Generalen" sGeneral-

ders," vorgelegt und im gemeinen Gewölb aufbewahrt werden. Absch. 298. rv. — 157. Dem wohl-
lniten Hauptmann Hans Raze werden in dem zum Grasburger Amt gehörenden Wald 20 Stüke be-

"'0t- Idiä. x.

1598.

sei» Begehren beider Gemeinden Schwarzenburg und Guggisberg, daß Niemand bei ihnen

dm "ud Güter Fremden ausleihen dürfe und Keiner außerhalb ihrer Gemeinden seine Güter zu

soll ^ sei, wird wegen zu besorgenden Conseqnenzen in Bedenken genommen und verschoben; dagegen

Abts welche im Schiedwald über Bedarf gehcnet haben, die aufgesezte Buße abgenommen werden,

z» er Jakob Stndemann soll der Landvogt einen gelegenen Plaz auf der Allmende

zi»Z seiner Säge anweisen; dadurch soll aber der Allmend kein Eintrag geschehen und der Boden-

bie Ertragenheit des Orts darauf geschlagen werden. Ibiä. mm. — 169. Da der alte Speicher für

De», "^""9 des Korns nichts mehr taugt, soll der Amtmann einen neuen erbauen. Ibiä. im. — 161.

den .^^'"aister Jakob Wchrli in Freibnrg wird bewilligt, einen Theil des Waldes im Harris, welcher

b»ra'k " Städten nichts erträgt, um einen angemessenen Preis und einen Bodenzins zn verkaufen. Frei-

^hei werden ihm 8 Juchartcn, jede um den Zins von 1 Kreuzer, bewilligt, mit Vorbehalt der

des z, ^^Pleit und des Zehntens, wenn der Wald gerentet wird. Ibiä. oo. — 162. Da die zu Gunsten

^ti>, abgestekte obere Sommerweidc für die Melkkühe nicht geeignet, die untere aber gar eng und

Ertrags ist, durch Einschlag einiger anstoßender Juchartcn aber bequem erweitert werden könnte,

ixhjs.. ^ Landvogt, ihm diese Erweiterung bis auf ungefähr sieben Juchartcn zn vergünstigen. Es wird ihm

3, die Weide für den Bedarf von 40 Haupt einzuschlagen und dem Schloß vorzubehalten. Ibiä. xp. —
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163. Dem HcmS Kündig werden statt des begehrten Leibdings 1 Miitt Dinkel nnd 1 Gulden, dem

Binggeli 10 Miitt und 3 Maß „Hinderlings", dem Brnnnenmeister Hans Zimmermann und dem

Peter Claus ein Paar Hosen verabfolgt. Ibid. qg. — 16t. Erste bis dritte Amtsrechnnng des Landvogts

Heinrich Kohler von Michaelis 1595 bis dahin 1598. Ibid. rr.

1601.

Art. 165. Dem Landvenner zu Schwarzenburg, welcher die Zchntenpflicht von einem nächst beim Schloß

gelegenen Stnk Erdreich in Anspruch nimmt, soll der Landvogt dafür gegen Quittung 10 Kronen ansucht^'

Absch. 440. p. — 166. Einem lahmen, übelmögendcn Mann werden 10 Pfund Pfenninge, Berncr Währlwü'

verehrt. Ibicl. g. — 167. Dem Hans Kündig nnd Hans Köhl! werden Leibgedinge von je 3 Pfund Pfennig

Be/ner Währung, ansgesczt. Ibid. r. — 168. Das Anbringen des Prädicanten zu Schwarzenburg, daß

bei Bereinigung des Urbars für vier Kühe Sommerung im Schiedwald angewiesen nnd von beiden Stadls

bestätiget worden sei, ihm nun aber vom Amtmann Eintrag daran geschehe, weßwegen er wohl leiden möchte

wenn ihm diese Nechtsame an einen andern Ort übertragen würde, wird von Frcibnrg in den Absch^

genommen. Ibid. s. — 169. Erste Amtsrechnnng des Landvogts Jost Jaccot von Michaelis 1600 bis

1601. Ibid. s.a.. — 170. Abraham Amport, Vogt zu Schenkenberg, legt das von ihm bearbeitete

nämlich die Erneuerung des Urbars zu Schwarzenburg, vor nnd bittet um dessen Abnahme. Es wird erka»^'

Amport soll eine Erkanntniß mit seinem Notariatszeichen signiren, auch einen Index darüber machen und ^

Ende ein Summarinm aller Zinsen des ganzen Urbars beifügen; ferner soll er dafür sorgen, daß der

Venner Grüter im Namen der Landlente von Schwarzenburg gegebene Bckanntnißbrief, daß sie fürde^'

beiden Städten an ihr Schloß Grasbnrg von ihren gemeinen Gütern für Kaiser- nnd Banmgartenzins,

auch für die Telle jährlich 19 Pfund durch einen Trager ausrichten wollen, besiegelt werde; sodann st^

die beiden Urbare nach Freiburg schiken, damit sie dort von Schreiber Spreng unterschrieben und der

nach signiert werden. Freibnrg soll diese Erkanntnisse ans die an die Sense angesezte Confercnz bringt'

damit das eine Doppcl des Urbars in das Gewölbe des Schlosses zn Murten gelegt, das andere dein

mann zu Grasburg zugestellt werde. Auf derselben Confercnz wird man sich dann auch mit ihm über st

Belohnung abfinden. Absch. 447. a. — 171. Dem Wirth an der Sense werden aus dem gemeinen Ha^

Wald ein Duzend Baumstämme erlaubt, welche ihm der Amtmann verabfolgen lassen soll. Absch. 450- ^

1602.

Art. 172. Freiburg begehrt, man solle Vogt Amport mahnen, den erneuerten Urbar von Schwab

bürg beförderlichst nach Freibnrg zu schiken. Absch. 457. m.

1605. 5

Art. 173. Dem armen lahmen Benedict Snter zu Gnggisberg wird ein jährlich Leibgeding von 5 P> ^

ansgesezt, dem übelmögenden Schreiber zu Schwarzenburg für einmal 10 Pfund verehrt. Absch. S51-

174. Die Nestanz von 51 Gulden 8 Groschen, welche Landvogt Gribolet beiden Städten schuldig lst^^,

ist, wird dem armen Johann Jaccotct ans Gnaden geschenkt, nebst Mehreren,. Ibid. 2. — 1?ö ^

Kirchherrn zu Ueberstorf und dem Prädicanten zn Albligen wird für ihren Hausgebranch AbHolz aus
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^ bewilliget, was in den Schloßnrbar eingetragen werden soll. Ibiä. na. — 176—178. Lanvogt

Jaccot legt Rechnung ab über seine Amtsverwaltnng von Michaelis 1601 bis Michaelis 1604. Absch.

1608.

179. Ans die Klage der gemeinsamen Untcrthanen im Guggisberg über den Schaden, den die

^'seits der Sense wohnenden Freibnrger ihnen mit ihrem Vieh zufügen, indem sie dasselbe nicht mehr dem

Weg „ach, sondern über die Vorsäze (Vorsassen) der Gnggisberger führen, und auf die Klage der srei-

Alchen Unterthanen, daß der alte Weg ungangbar geworden sei und sie keinen andern sichern Weg als

^ die Vorsäze haben, welchen aber die im Guggisberg ihnen verweigern, wird nach eingenommenem Angcn-

gesprochen: Da der von Alters her von den freiburgischcn Unterthanen gebrauchte Weg zur Bergfahrt

^ dem Vieh so in Zerfall gekommen ist, daß er nicht mehr sicher begangen und kein gelegener Weg anders
^nannte Vorsäze angelegt werden kann, so sollen die von den Personen, mit denen man sich deß-

dereinbart hat, vorzeigten Stüke ihrer Vorsassen zur neuen Wegsame ausgeschlagen und mit Schwirren

1 m werden; die frcibnrgischcn Unterthanen sollen fürdcrhin ihr Vieh nicht mehr über die Vorsassen der

Üg'sberger, sondern unterhalb der Schwirren über den ansgcschlagcnen Weg „gstracks mit tribner Ruten"

U wenn die im Guggisberg solches Vieh in ihren Vorsassen im Schaden finden, sind sie dasselbe zu

. i„w Haupt Vieh um 3 Pfund Pfenninge zu büßen befugt, welche Buße dem Landvogt von

^ Auburg verfallen sein soll; bei genannter Buße sind die frcibnrgischen Untcrthanen auch verpflichtet,

satter hinter sich fleißig zu schließen; die Freibnrger sowohl als die Gnggisberger mögen das nöthige^ 'Z a

Äakoh
Z aus der Herrschaft Freibnrg nächstgclegcncm Wald nehmen; die freibnrgischeu Unterthanen sollen dem

^ Zwahlen für sein zu diesem Zwck dargegcbenes Stük Erdreich 40 Münzkronen, ebensoviel dem Hans
seinen Brüdern, und 12 Mnnzkroncn dem Hans und Benedict Hirsi ans St. Michaelstag be-

jc»/"' Guggisberg haben den Neitlohn der Gesandten von Bern, die freibnrgischeu Untcrthanen

^ ^er Gesandten von Freibnrg zu bezahlen, die übrigen Kosten soll jeder Thcil an sich selbst tragen. —

^ Parteien nehmen diesen Spruch unter Verdanknng an und geloben, ihn zu halten. Absch. 657.

1609.

^vt. IM Abraham Amport soll gemahnt werden, das Original des Schwarzenbnrger Urbars in das

^ Zu Marten abzuliefern. Jede Obrigkeit mag Copien von dem, was sie betrifft, anfertigen lassen.

680. si.

1614.

^ Schwarzenburg von seinen Eltern einen Berg ererbt und ihn erkennen

^ Urbar zu 31 Nindcrweiden eingetragen ist, aber nur 30 hält. Man findet, daß beim Ein-

^tiv Fehler begangen worden sein müsse. Absch. 873. k. — 182. Dem Landvogt wird unter Natifi-

»svorbchatt bewilliget, die ihm zur Nnznng zustehende schlechte sumpfige Weide gegen eine andere des

^tg/^ finden zu vertauschen. Ibick. x. — 183. Der Weibel zu Guggisberg bietet für die Erlanbniß, ein

°6rigkeitliches Gestrüpp benuzcn zu dürfen, einen jährlichen Zins von 20 Sonnenkronen an das Schloß.
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Der Landvogt erhält daher den Auftrag, das fragliche Stiik Erdreich schäzen zu lassen. Ibiä. b. —

Dem Hans Summeran werden an die erlittene Brunst 30 Pfund beigesteuert. Ibiä. i. — 185. Ans den

Amtsrechnungen des Landvogts Hans Späting von Michaelis 1605 bis Michaelis 1610 erhält jede der bei^

Städte 224 Pfund 24 Schillig. Absch. 877. mm. — 18k. Unter Natificationsvorbehalt wird bewilligt, ^

größere obrigkeitliche Stiik der Bergweiden gegen ein kleineres, aber besseres des Heinrich Zbinden umzutausch^'

Ibiä. nv. — 187. Dem Weibel zu Guggisberg wird als einem getreuen Diener das verwachsene un»^

Gestrüpp gegen einen jährlichen Zins von 20 Kronen verliehen. Ibiä. oo.

Drlie mit Tscherlih oder Echallens.

Landvögte.

1585. Freiburg. Jost von der Weid.

1590. Bern. Hans Rudolf von Bonstetten.

1595. F r e i b u r g. Niklans Gribolet.

1600. Bern. Bernhard von Werdt.

1605. F r e i b u r g. Niklans Progin.

1610. Ber n. Abraham Amport.

1615. Freiburg. Anton Neynold.
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1588.
Art.' 188. Bezüglich des Gesuchs der Bauersame zu Biolcy-Orjulaz um Erlassuug des seit einige»

Jahren riikstäudigen Waizenziuses von ihrem vor vierundzwauzig Jahren eingefallenen und seither nicht mehr
benuzten gemeinsamen Batofen, erhält Landvogt Vonderweid den Auftrag, die daherigen Verhältnisse Z"
untersuchenund sodann Bericht zu erstatten. Absch. 71. a. — 189. Commissär Anton Grobet, der unter
der Präfectur des gewesenen Landvogts Koch den Auftrag erhalten hatte, der Kirchen und Pfarreien Güter,
Gerechtigkeiten, Gefälle und Zugehörden in der Herrschaft Echallens in neue Erkauntuisse zu bringen, wege»
Säumigkeit in der Arbeit aber zu Zurükgabe der ihm dießfalls eingehändigtenDocumente und Niederlegung
des erhaltenen Auftrages veranlaßt worden war, inzwischen aber bereits circa dreihundert und siebeuzig Flon»
für ausgelöste Zinse eingenommen hatte, soll durch den Landvogt zur Zurükgabe dieses Geldes nebst
erlaufenem Zins, unter Androhung von Gefangeun-chmuug, augehalten werden, damit selbes zu Gunsten der
betreffenden Pfarreien unter genügsamerSicherheit au Zins gelegt werde. Meint Grobet für seine Arbeit
etwas zu fordern zu haben, so mag er sich dießfalls an die nächste Jabrrechnnug zu Freiburg wende»'
Ibiä. b. — 199. N. N. (der Name ist nicht genannt) ist mit seinem Begehren um Nachlaß der Gesangs
schaftskosten, da er seine Unschuld an der Folter erwiesen habe, abgewiesen worden, in Anbetracht, daß er »»"
zum zweiten Mal böser Handlungen beschuldiget, gefangen gesezt, peinlich verhört und nach bestandener Marter
ledig gelassen worden sei, während die Ankläger darüber gerichtet worden seien, „derhalben siner Frourbkheit
nit wol bekhundtschafftet ist". Ibiä e. — 191. Die Prädicanten der Herrschaft Echallens, welche begehre»,
man möchte ihnen den zukommenden Pfrundwein in einem bestimmten Maß, nämlich 12 Sexter für ein F»t"
zu Theil werden lassen, werden auf bessere Zeiten vertröstet, da der dießjährige Weinwachs von geringe"'
Ertrage sein werde. Ibiä. ä. — 192. Da die beiden Pfarrhäuser zu PoliezAe-Grand und Bottens >»
bewohnbaremZustande sich befinden, so erhält der Landvogt den Auftrag, das besser gelegene herstelle» Z"
lassen, damit der Pfarrer kommliche Wohnung darin haben möge. Ibiä. e. — 193. Das zwischen der S»
Lausanne und dem Pfarrherrn zu Assens wegen eines streitigen Zehntens getroffene Ueberciukomine» w>
nach dem Antrage des Landvogts von Tscherlitz gutgeheißen. Ibiä. k. — 194. Da einige Zinsleute z»
vornay und Sulens etliche Stüke Äker, Näben, Gärten und Vünten wegen zu hohen Zinses aufgegeben habe»,
erhält der Landvogt den Auftrag, fragliche Stüke ausrufen zu lassen, um sie lehensweisc an den Meistbietende

zu vergeben. Ibiä. Z. — 195. Auf Anbringen des Landvogts, daß wegen Mangelhaftigkeit der Erkannt»'^
des Schlosses Echallens viele Bodenzinse seit langer Zeit nicht mehr entrichtet worden seien, so daß er dadw
in Schaden komme, da er, gestüzt auf die alten Zinsrödel und Rentiers um alles Einkommenvollkonu»

Rechnung abgelegt habe, wird die Ernennung zweier „verrümpter" Commissäre beschlossen, die die ^e»ei»'ü^
dieses Gegenstandes beförderlich an die Hand nehmen sollen. Ibiä. b. — 196. Der Landvogt bringt an,
etliche seiner Amtsnnterthanen wegen nächtlichen Spielens und Schlägerei bnßfällig geworden, aber auf
klagen hin jeder nur um 5 Gulden- gestraft worden sei, was ihm zu gering erscheine, wcßwegcn er das 19 ^
nicht angenommen habe; er bitte nun um Rath, wie er sich in der Sache verhalten solle. Der Gege»^»'
wird den Obern hinterbracht und der Landvogt angewiesen, denselben auf nächster Jahrrechnnngin
wieder vorzubringen. Ibiä. i. — 197. Dem Zimmermann Kaspar Cousine sind als Ergezlichkeit des geh»
Verdings, den Dachstuhl des Pfarrhauses zu Assens zu machen, von jeder der beiden Städte drei
Tuch verehrt worden. Ibiä. k. — 198. Den beiden armen und presthaften alten Frauen Thevenaz de

Lesse"
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""d Claudia Carcla ist auf das Zeuguiß des Landvogts hin jeder ein halber Sak Korn und dritthalb Florin

^schenkt worden. Iliicl. 1. — 199. Auf Anbringen des Landvogts, daß der Maire Panchand zu Bottens sich

tigere, Fuhren für das Schloß zu Echallcus zu leisten, erhält er den Auftrag, dem Panchand bei 100 Gulden

Auße zu gebieten, sich in Bern vor Rath zu stellen, um die behauptete Befreiung zu beweisen; erschiene er

so soll sich der Landvogt weiter gegen ihn zu verhalten wissen. Da Panchand sodann am folgenden

^"3 (20. September) vor Rath erschien, aber keinen andern Grund seiner Weigerung anzugeben wußte, als

^ er der fraglichen Fuhrleistuug bisher cuthoben gewesen sei, so wird dem Landvogr der Auftrag ertheilt,

'h" berechtigen zu lassen und das Urtheil den gnädigen Herren von Bern zu überschiken. Würde dieses anders

Man erwarte ausfallen, so soll er es nach Bern appelliren. Ibicl. m. — 299. 291. Zweite und dritte

tuitsrechuuug des Landvogts Vvnderwcid, von Ende August 1586 bis Ende August 1588. Idiä. u, v. —

92. Die Abgeordneten der Stadt Orbach, welche vermeint hat, des in ihrer nenerbauten Gastherberge fallenden

i">gclds überhoben zu sei», werden mit ihrem dahcrigen Begehren abgewiesen. Absch. 74. kk. — 293. Zur

^rtcruug der Rechtmäßigkeit der Ansprache des Commissärs Grabet für erlittene Unkosten bei einigen Rechts-

1""del» beider Städte und für Belohnung einiger Arbeiten, wird dem Landvogt aufgetragen, sammt einem

""parteiischen Cvmmissär Grobets Rechnung zu prüfen und das ihm Gebührende in beider Städte Namen zu

^3"teu; was derselbe aber der Kirche wegen an Hauptgnt empfangen hat, soll ihm abgezogen und für die

^Uche verwendet werden; der unordentlichen Bcsieglung einiger Schriften wegen soll er ihn in Vcrhaft sezen,
^ k" Alles erstattet hat, was er der Kirche an Hauptgnt und Zinsen schuldig sein mag. Idiä. gg. — 294.

astian Nopraz und Abel Bonson von Poliez-le-Grand werden wegen nächtlichem Angriff des Pierre Torin

"s Gefängniß gelegt, bis jeder 30 Florin Buße bezahlt hat. Anläßlich wird verordnet, wer in Zukunft

" ien Ungestüms sich schuldig macht und einen Andern frevelhaft ans dem Haus fordert oder zu ihm in's

""s dringt, soll zu 30 Pfund Buße fällig sein, wenn es bei Tag, zur doppelten Buße, wenn es bei Nacht

^)ieht. itM. llll.

1599.

^'t. 295. Die Bauersame zu Bottens klagt, wie es ihnen unmöglich sei, neben den hohen Bodenzinsen

""ch »och Tagweu, Frohndieuste und Fcnerstattziusc zu tragen, und bittet um deren Erlassnug oder wenigstens

'"deruiig. Da Freiburg dießfalls seine Boten nicht iustrnirt hat, nehmen diese das Gesuch in den Abschied.

1- 145. g..- 296- Maire Panchand von Bottens, welcher auf Geheiß der Obrigkeiten vom Landvogt mit

^ Kehuug des verwirkten Gutes bestraft worden war, weil er sich geweigert hatte, Frohu- und Fuhrdienste

^ bittet um Gnade, die ihm auch soweit gewährt wird, daß ihm das entzogene Gut verbleiben mag,

^ Stadt 50 Gulden bezahlen und wegen des dem Landvogt gehörenden dritten Thcils des con-

Zu 5'ch mit diesem abfinden soll. Idill. d. — 297. Das Gesuch deS Anton Düret um Bewilligung,
agnihres eine Mühle und Ribi (Hanfbläue) bauen zu dürfen, wird dein Landvogt zugewiesen in der Mei-

3, daß es gestattet werden solle, wenn sich nach eingenommenem Augenschein die Wüuschbarkeit ergebe,

'^hin gegen einen angemessenen Bodcnzius. Würden die benachbarten Müller dagegen Einwendung

^ en wollen, so sollen sie das auf nächster Jahrrechnung thnn. Ibiä. o. — 298. Konrad Mayor von

^"iitz wird mit seiner Bitte um Milderung des Zinses seiner Mühle zu Eclagneus abgewiesen, dagegen

ihm in Anbetracht des Schadens, den er an der Mühle und Wasserleitung erlitten hat, 100 Florin
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geschenkt. Ibiä. ä. — 209. Den Prädicanten in der Vogtei Tscherlitz, denen leztes Jahr wegen Unfruchb

barkeit statt des Weins eine geringfügige Geldentschädignng erstattet worden ist, wird ihre Bitte gewährt,

Hinblik auf die gute dießjährige Ernte ihnen wieder Wein zukommen zu lassen. Idiä. k. — 210. Auf Ansucht

derer von Goumoöns-la-Ville um Minderung ihres gemeinen Bakofenzinses, erhält der Landvogt den Auftrag'

nach Billigkeit zu entsprechen. Idiä. I. — 211. Verabfolgnng milder Gaben an etliche bedürftige Personen

Idiä. A. — 212. Claude Vuillamin von Oulens war vor einiger Zeit nach Daillens gezogen und inzwischen

dem Claude de Dortens 95 Gulden schuldig geworden; dieser Hinwider wurde wegen seiner Mißhandlungen

der Stadt Bern mit Leib und Gut zuerkannt, die dann auch fragliche 95 Gulden confiscirte; ehe das

schehen, war aber Vuillamin wieder nach Onlens gezogen ; nun meint der Landvogt zu Tscherlitz, dieses Geld

gehöre als confiscirtes Gut den beiden Obrigkeiten. Erkannt: Wenn die Schuld verfallen war, ehe Vnilla

min von Daillens wegzog, soll selbe Bern allein, sonst aber beiden Städten gemeinsam gehören. Ibiä. b.

213. Ans die Anfrage des Landvogts, ob die durch Confiscation den Obrigkeiten zugefallenen Herren- u»d

Bodenzinse des Gnillaume d'Jllens („eines der lansannischen Verräther") zu ihrem Hans und Amt Tsche^

geschlagen oder verkauft werden sollen, wird ersteres beschlossen. Idiä. r. — 214. Der Schuld halber, wcl^

Ami Frossard dem ebenfalls treulosen und landesflüchtigen Jscbrand d'Anx schuldig, die aber erst nach

Jahren verfallen ist, erhält der Laudvogt ans sein Nathbegchren den Auftrag, selbe einzuziehen und seinen

dritten Theil davon seiner Zeit einzubehalten und das Übrige den beiden Städten zuzustellen. Idiä. 8. ^

215. 210. Vierte und fünfte Amtsrechnung (1589 und 1590) des Landvogts Jost Vonderwcid. Idiä. x, 7'""

217. Dem Amtmann wird aufgetragen, die von Claude Vuillamin schuldigen 95 Gulden, die der Landvo^

von Dverdon zu Händen Berns confisciren möchte, zu Händen beider Städte einzuziehen und vorab se>^

erlittenen Kosten davon zu nehmen. Absch. 147. pp. — 218. Ans die im Abschied von Bern heimgebracht

Klage der Landleute von Bottens über die hohen Fenerstattzinse, haben beide Städte ihnen dieselben für ^

.verflossene Jahr gänzlich nachgelassen; wenn aber die Landlente mit ihrer Klage die Gesandten noch»^

bestürmen, sollen diese ermächtigt sein, nach Umständen weiter in der Sache zu handeln. Idiä. gg.

1592.

Art. 219. Jost Vonderweid legt über seine Verwaltung der Vogtei Orbe und Tscherlitz vom 24. Ang>^

1590 bis Michaelis desselben Jahres Rechnung ab; er bleibt beiden Städten schuldig 684 Gulden. AM'

194. rr. — 220. Die Herrschaftsleutc von Echallens bringen vor, daß sie seit zwanzig Jahren angeht"

werden, jährlich 50 Fuder Wein von Lausanne oder Onchy bis Aberdon „zewähren", während denen

Orbach, die doch vcrmöglicher seien, nicht allein die Weinfuhren, sondern noch andere Fuhren zu beider Stäbt

Schloß Tscherlitz erlassen werden, daher sie bitten, man möchte denen von Orbach die Hälfte der Weinsuh^

auferlegen. Denen von Orbach wird nun zwar ein Aufschub bis zur nächsten Jahrrcchnung bewilligt,

inzwischen ihre Freiheitsbriefe hcrvorznsuchen, dagegen hat man sie ans die Klage des Amtmanns über ih^

Widerspenstigkeit ermahnt, ans Begehren der Landvögte die Fuhre zu leisten und als gehorsame UnterthM"

sich zu verhalten. Weigern sie sich, so soll Freiburg sie Vorbescheiden und das Angemessene verfügen- A I

196. n. — 221. Die Panchand von Echallens und Poliez-le-Grand, Inhaber einer Mühle zu Bolle" '

beschweren sich, daß dem Antonie Düret von Etagnibres bewilligt worden sei, eine Mühle und Bläue

Etagniöres aufzurichten, wodurch ihnen ihre Kunden, namentlich die Landsäßen von Etagniöres und Asn

/



Orbe mit Tscherlitz. 1592. 1725

^Ügezvgen werden, was wider den Inhalt ihres Abcrgaments sei, welches zu den Zeiten der Grafen von

^voycn und der Herren von Tscherlitz aufgerichtet und durch einige Abschiede bestätigt worden sei; sie begehren

ihrer Gerechtigkeit geschirmt oder aber der Hälfte des Zinses entlassen zu werden. Dürct stiizt sich auf

^ 'hm ertheilte Bewilligung. Damit man nun gründlich erfährt, wie die Sache sich verhält, wird dieselbe

die Generalcommissäre zum nähern Untersuch gewiesen. Ibid. b. — 222. Auf das Gesuch des Pierre

uriens von Villars-le-Terrvir um Verminderung seines Fcnerstattzinses von 4 Kopf I Mäß Haber, dritt-

" Kapannen, 16 Groß und 2 Fuder Holz, wird der Landvogt mit dem nähern Untersuch beauftragt. Ibid. c.

.. Auf die Bitte gemeiner Bancrsame von Onlens um Accensirnng des dortigen Bakosens um einen

>chen Zins, wird erkannt, die von Onlens sollen den Zins bezahlen und die Sache wie von Alters her

154^" ^ Landlcute von Gonmoäns-la-Ville tverden mit ihrem Gesuch, sie bei dem ihnen
a von ihrem damaligen Pfarrer bewilligten Nachlaß des halben Theils der Sommergarbcn zu belassen,

Hah ^ Bottens um Verminderung ihres zu großen Fcnerstattzinses an-
»nd darin vom früher« und vom gegenwärtigen Landvogt unterstnzt werden, wird den Gesandten, welche

pedener Geschäfte wegen die Vogteien besuchen werden, Vollmacht gegeben, je nach Befinden ihnen etwas

".lassen. Ibid. k. — 22k. Den Dorssäßen zu Bioley-Orjulaz wird der Vakofcnzins für ein Jahr nach-

"^n, wogegen sie den Bakofen beförderlich restauriren sollen. Ibid. g. — 227. Da der Herr von Bioley
^ Bewilligung nachsucht, eine gewisse Quelle fassen und zu seiner Mühle leiten zu dürfen, und als Jn-)i

^Aten ' ^
Erfahrung gebracht hat, daß diese Abgabe bisher von jedem Hans, da man mit Feuer und Licht

^ dieser Mühle der Sommergarbcn oder Coupe de moisson erlassen zu werden, man aber von den Land-

' °h»e Ausnahme bezogen worden ist, wird der Supplicant abgewiesen. Wenn die gewünschte Leitung der

Idiä ^ ^ semcr Mühle den Nachbarn nicht nachthcilig ist, hat der Landvogt Vollmacht, es ihm zu erlauben,
r ' 228. Ans die Bitte des Pfarrherrn zu Assens um endliche Ausführung des Baues seines Pfarr-

^ werden die Gesandten beider Städte, welche nächstens dorthin reiten sollen, ermächtigt, das Angemessene

^»gcn. Der Landvogt soll auch nachsehen, was der Pfarrherr auf seine Kosten gebaut hat. Ibid. i. —

Hc>k> Kommissär Grobet werden an dem 1590 bestandenen Zehnten 1 Mütt Waizcn und einige Kopf

^ "achgelassen. Ibid. k. — 23k. Ans den Bericht der Generalcommissäre über den Befund des Mühle-
^ ö" Bottens, wird beschlossen,daß Düret von Etagniores bei seiner neu aufgerichteten Mühle verbleiben,
^""chand aber von ihrem Zins 3 Kopf Waizen abnehmen soll, und daß, wenn jene Mühle später in

^""3 kommen würde, dann die Mühle zn Bottens die 3 Kopf wieder zinsen müsse. Ibid. I. — 231. Da-
h>rb wegen der ungleichen Erkanntnisseeiner Partikel des Zehntens zn Etagnibresvermieden werden,

Partikel zum Schloß Tscherlitz gezogen, dem Snpplicanten Georg du Moni die Summe von 100
falscher Währung bezahlt und der für 1591 verfallene Korn- und Habcrzins geschenkt. Ibid. m. —

statt - ^vnlinissärcn der Herrschaft wird die Weisung ertheilt, bei Anfnahme der Erkanntnisse alle Fcner-
^"s^ eines Dorfes in eine Erkanntniß zusammenzu fassen, mit dem Bescheid, daß diese Fenerstattzinse

^^ädten als Twing- und Oberherren erkannt werden, es wäre denn Sache, daß die Panchand beweisen,
schalt ihnen, als frühern Mitbcsizern an der Jurisdiction, die Nuzung der Fenerstattzinse vor-
^tiibt^' Panchand werden bei der Befreiung von der Astriction, ohne beider
2^4 ^Aanbniß sich nicht außerhalb der Herrschaft Echallens niederlassen zu dürfen, belassen. Ibid. o. —

w Unterthanen zu Orbach werden mit ihrem Gesuch, statt der Sommergarbenihnen einen leidlichen
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Zins aufzulegen, abgewiesen. Ibiä. x. — 235. Der Landvogt soll sich erkundigen, ob derer von Orb^

begehrte Änderung im Habermesscn, nämlich den Haber mit der „Strychen" zu messen, beiden Städten >»^

Jedermann nüzlichcr wäre als die alte Art des Messens, und auf nächster Jahrrechnnng darüber Bcächl

geben. Ibiä. <s. — 236. Der Landvogt wird ermächtigt, eine halbe Mad Matten um einen gewissen Z>»6 ^

verleihen. Ibiä. r. — 237. Alt-Landvogt Vonderweid beschwert sich, daß er auf Verlangen des Pierre Gi»d^

nach Lnstrach (Lntry) vor Gericht citirt worden sei wegen einer schon längst verrechneten Sache. Es

nun ein Schreiben an den Neclamanten erlassen, sene Sache als eine ausgemachte bleiben und den

Vonderweid nnbclästigt zu lassen. Ibiä. s. — 238. Weil die Unterthancn zu Orbach gegen den Landvogt ^ >

ungebührlich benahmen, als er dem Generalcommissär Vonderweid erlaubte, seinen „Wimmet" (Weinlese)

oder zwei Tage vor Ablauf des Bannes vorzunehmen, gleich als ob der Landvogt nicht befugt wäre, ^

Bann nach Umständen abzukürzen oder zu verlängern, hat „Jr Gnad" an die von Orbach ernstlich schr^

lassen, die Saznng über Aufhebung und Abänderung des Bannes in Händen beider Städte Amtleute z»

und ohne deren Wissen und Willen nichts darin zu handeln, bei 50 Gulden Buße. Zugleich

ermahnt, den Amtleuten in ihren Verrichtungen Vorschub zu leisten. Ibiä. t. — 239. Der Landvogt ^

Vogtsrechnungen beiwohnen oder den Castellan oder zwei andere ehrbare Personen statt seiner damit be^

tragen, damit die überflüssigen Unkosten den Wittwen und Waisen erspart werden. Ibiä. u. — 249- ^
Pfarrer zu Asseus hat mit Zustimmung Freiburgs und kraft der vom Generalvicar empfangenen

den katholischen Herrschaftslcnten von Echallens erlaubt, an einigen Feiertagen, die nach der katholische» "

Übung gehalten werden, ihre „zyttige" Frucht einzuführen, der Landvogt aber vermeint, die Landleute »»' ^
die Bewilligung bei ihm einholen. Nun stellt Freibnrg an die bernischeu Gesandten, die darüber nicht

sind, das Ansuchen, zu bedenken, daß ihre Prädicanten in Rcformationssachen alle Gewalt haben

die Bußen), ohne daß ihnen irgend ein Eingriff geschehe, daher auch billig und recht sei, daß die

Obrigkeit Sachen, die von Sazungen der katholischen Kirche dependiren, zu verwalten habe, besonders s»

es die Feiertage betreffe, wo der Landvogt, er sei von welcher Stadt er wolle, die Discretion und den ^

schied derselben nicht kenne; zudem werde der weltlichen Obrigkeit an ihren Rechten nichts benommen, d»^^
Pfarrer oder Dekan die verfallenden Bußen nicht sich zueigne, sondern den Landvogt dieselben beziehe»

die Gesandten möchten demnach bei ihren Obern die Sache nnterstüzen. Ibiä. v. — 241. Auf die

des Commissärs von Orbach über sein Verhalten betreffend die 50 Groß ablösiger Zinsen, welche e> ^

Burgunder schuldig gewesen sind, wird beschlossen, ein Schreiben an das Parlament zu Dole zu

mit die Zinspflichtigen zur Erkanntniß ihrer Pflicht angehalten werden. Ibiä. bb. — 242. Da Co»»'^

Darbon zu Beförderung seiner Arbeit Erläuterung über einige zweifelhafte Punkte begehrt, hat >»a» ^
den vom Generalcommissär gegebenen Erläuterungen verbleiben lassen. Ibiä. cv. — 243. Der

dem Pfarrer von Echallens über sein Pfrundeinkommen jährlich noch 1 Mütt Waizen und 20 G»ldc»

folgen, damit er standesgemäß leben kann. Ibiä. ää. — 244. Da einige Prädicanten die Eheverkü»dig"^

an Orten, wo man katholisch lebt, aufhalten und unterdrüken, während die geistlichen Pfarrherren ^

lobte, die ihres Glaubens nicht sind, sich so etwas nicht erlauben, soll der Landvogt den Prädicantc»

Amtei ernstlich anbefehlen, die Verkündung wie von Alters her, ohne Rüksicht ans die Religion,

Ibiä. es. — 245. Alt-Landvogt Jost Vonderweid hatte zwölf Jucharten Neben für frei und ledig g ^
und bezahlt. Da nun aber darunter ein Stük ist, welches mit 2'/, Kopf Korn dem Schloß Tsch^^
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^chtig gefunden wird, so erbietet sich der Währschafttrager, andere freie Güter diesem Zins zu unterwerfen,
lern je,,xz Stiik davon befreit wurde. Nach Anhörung eines Berichts des Commissärs Darbon wird die
" euiug des Unterpfandes bewilligt und dem Commissär befohlen, die neue Erkauutuiß aufzurichten. Idid. 11.

24g. Nach Untersuchung der vom Herrn von Corcclles vorgelegten alten und neuen Gcwahrsamen der

Wirten Confiscation halber, und nach Anhörung der von dem eigens hieher beschiedeuen Commissär Ansel
"Susanne eröffneten Ansicht und Erläuterung aus kaiserlichen nnd feudalischenRechten,wird einstimmig

Executiou eines Übelthäters sollen dessen Güter, die der Herrschaft Corcelles lehcnpflichtig
Bezahlung der Schulden des Hingerichtetendem Herrn von Corcelles, was aber xuri ullodii ist,

^ Städten als Obcrherren zufallen »nd coufiscirt sein. Daneben wird ihm bewilligt, ein Hochgericht zu
Achtung des Supplicinmsaufrichten zu lassen, sofern er alle Unkosten „dcß ynzugs, pynlicher marttcr vnd
chte -

lkiä.^ens abtrage, bcyder Stetten Authoritet die vrteyl über das Malefitz zcmecrcn, mindern oder bestätigen".
LF. — 247. Erste Amtsrechnung des Landvogts Hans Rudolf von Bvnstettcn von Michaelis 1690 bis

Untersuchung derselben hat mau sich veranlaßt gefunden, der Gerichtsleute Zehruug um
^ Gefangenen also zu moderireu, daß ihnen der Landvogt, wenn eine übclthätige Person vor Gc-

Mahlzeit zu geben habe, wozu allein die Geschworncn mit den Weibeln geladen
An dritten Theil der für Aufrichtung der Marchsteine zwischen den Herrschaften Orbach und

^ v» augerechneten Kosten soll der Landvogt vonw Landvogt zu Averdon abfordern. Ibid. II.

1594.

»nd ^ Ansuchen der Elisabeth Brotier von Bottens um Bestätigung ihres auf 1 Kopf Haber
scli' ^ ^"^vu modcrirteu Feuerstattziuses wird entsprochen. Absch. 247. n. — 249. Auf das Anhalten ver-
»»d und der Gemeinde Bottens »m Nachlaß oder Verminderung der beschwerlichenFcncrstatt-
Ux Bodenzinse, wird dem Geucralcommissärdes Oranges und den Coinmissarieudes Amts aufgetragen,
Drh ^ untersuchen und dann zu berichten. Ibid. b. — 259. Auf die Neclamatiou des Einzichers von
viisfl^ Amtleuten mehr abgerichtet habe, als die erneuerte Erkanntniß ausweise, wird der Com-
ubcwd darüber Bericht zu erstatten. Ibid. e. — 251. Um dem Abgang vorzubeugen, der von

Kurten, mit Zins beschwerten unbebauten Gütern herfließt, soll der Amtmann diese Güter wieder hin-
Ibid. cl. — 252. Das Begehren des Einziehers um Erlaß des Kanfschilligs für ein zu Orbach bei der

kir^ ^^enes Haus, wird bis zu Aufnahme des Augenscheins eingestellt. UM. <z. — 253. Dem Commissär
. besohl^ des Malherbes Erben und den Franz Grivat, als Besizcr dreier ziuspflichtiger Stüke, zu den

^rn Bedingungen zur Erkauutuiß anzunehmen, mit dem Zusaz, daß sie den Bau, welchen sie auf diesen
^e» vorzunehmen versprochenhaben, ohne Verzug ausführen. Ibid. 1. — 254. Der Gerichtsherren zu

Begehreu, die fünf Wähler (Mahlzeiten) von jedes Gefangenen wegen wieder auf Kosten der beiden
^ ZU nehmen, wird abgeschlagen und verordnet, daß sie sich, wenn eine malcfizische Person vor Gericht

^ begnügen sollen. Ibid. g. — 255. Den fünf Kindern des Hingerichteten Jost
Gnade der Antheil der beiden Städte an dessen confiscirten Säßhaus nachgelassen;das

, 1t > aber an dessen andern liegenden und fahrenden Gütern soll der Amtmann zu beider Städte Händen
" 256. Eine Neclamation des Hans Ulrich Koch in Betreff der Fischcnzen in der Orbe

du fol, wird auf den Augenschein der dahin bestimmten Gesandten verschoben. Ibid.!. — 257. Das
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Chor i« der Kirche zu Goumoöns soll in beider Städte Kosten, das Übrige in den Kosten der Kirchgenossi"

verbessert werden. Dem Amtmann wird aufgetragen, zu Verhütung größern Schadens das Nöthige zu ^

bessern. Ibid. Ic. — 258. Ans die Bitte des Prädicanten zu Gonmoöns wird dem Landvogt anbefohlen, ^

Gemeinde anzuhalten, daß sie demselben das nöthige Brennholz ans ihren Gcmcindewaldnngen verabsi^'

Ibici. I. — 259. Gestiizt ans frühere Beschlüsse begehrt der Pfarrer zu Asscns die Herstellung seines ban

fälligen Pfarrhauses. Es werden daher dem Landvogt die nöthigen Weisungen erthcilt. Ibid. m. '

Nachdem auf lezter Jahrrcchnnng der Bürgerschaft zu Orbach durch ihre Nachbarn von Tscherlitz zugewn 1

worden war, für die fünfzig jährlichen Weinfuhren von Onchy nach Averdo» in Mitleidenschaft gezogen

werden, und da sie nun durch alte Briefe beweist, daß sie dieser Fuhren überhoben sei, wird mit den

wälten von Tscherlitz geredet, von ihrer Forderung abzustehen, da man die Vcranlasser unnöthiger

nicht ledig halten werde. Ibid. n. — 261. Um durch gleichförmige Rechtsübnng Einigkeit und gute Nnch^

schaft zu erhalten, und damit den Amtsangehörigen nicht mehr abgenommen werde, wird ihnen bewilligt,

über denen, die sie um mehr ansprechen, Gezenrecht zu halten. Ibid. ». — 262. Damit mehr Schily ^
beider Städte Dienst gebildet werden, wird die jährliche Gabe um 20 Pfnnd erhöht, also, daß ihnen

Amtmann statt 46 Pfnnd jährlich 00 Pfnnd zu verschießen verabfolgen soll, jedoch unter der Bedingung,

sie fürohin ihre Büchsen mit dem Schnapper gerüstet halten. Ibid. p. — 263. Da die alten Frcihcitsbrn'

welche die Bürgerschaft von Orbach vorlegt gegenüber der Behauptung des Landvvgts, daß sie ohne si"

Wissen keine Burger annehmen dürfe, besagen, daß ihr Herr nicht befugt wäre, einen angenommenen und

präsentirten Bürger auszuschlagen, wird erkannt, die Präsentation soll dem Landvogt, als Vertreter der

Herren, und nicht dem Tschachtlan geschehen. Ibid. h. — 264. Verschiedene Bittbriefe um Nachlaß bcsch^

licher Fencrstatt-, Herren- und Bodenzinse werden den Commissarien zu Berichterstattung zugewiesen. Aiä''

— 265. Dem Pierre Jüriens von Villars-le-Terroir, der früher seine Pflicht der Leibeigenschaft in on

schweren Hofstattzins umgewandelt hat, wird ein Kopf Haber, 1 Kapaun und 9 Fuder Holz dieses AU

erlassen. Ibid. 8. — 266. Dem Jacques Mieville von Asscns, dem vordem sein Fenerstattzins um den ho

Theil nachgelassen, aber um 4 Fuder Holz keine Würdigung bestimmt worden war, wird in Betracht so

Unvermögenheit bewilligt, den Holzzins mit 12 Groß jährlich zu erstatten. Ibid. t. — 267. Ihrer

baren Lage wegen wird der Dorfsame zu Malapalud ihr alter beschwerlicher Fenerstattzins an WaiM

Haber auf 1 Kopf Waizen und ebensoviel Haber moderirt. Ibid. u. — 268. Da die von Bottens ^

gleiche Milderung ihrer Hanszinse ansprechen, die Panchand aber diesem, als ihnen nachtheilig, sich ^

sezen, werden die Commissarien mit dem Untersuch und der Berichterstattung beauftragt. Ibid. v.

Wittwe und Kindern des Petermann Carel wird der Zins von einem Stok und Plaz im Fleken

moderirt, weil der Stok beiden Städten zur Haltung des Gerichts dienstlich ist und jene durch Armnth ^

drängt sind und alle andern Einwohner des Flekens ihre Hänser „allein dem Klafter nach" verzinst ^
erkennen. Ibid. vv. — 279. Der Wittwe des Johann Carard wird von den Commissarien zugcniuthet, "

jeder der zwei erbauten Feuerstätten 3 Mäß Waizen, 2 Kopf Haber, 2 Kapaunen sammt dem PfluM"^

jährlich zu erkennen. Der Zins wird nun auf 1 Mäß Waizen und I Mäß Haber gesezt, die Kap«"'"

aber und übrigen Verpflichtungen soll sie nach Landesbrauch wie Andere bezahlen, dagegen um das Berga»^
unangesucht bleiben. Ibid. x. — 271. Vieler noch nnerörterter Späne wegen, die rechtlich auszuführen "

anstehen, wird den Commissarien noch eine Frist bis Johann Baptist zur Perfection der Erkanntnisse bew> '
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— 272. Dem Weibel Marino zu Poliez wird ein neuer Nok mit meiner Herren Farbe geordnet,

kdid. zi. 27z Gerichtslentc zu Nomainmotier waren wegen Schazgraben zu je 50 Pfund verfällt,

^ter aber auf 200 statt 550 Pfund begnadigt worden, jedoch unter der Bedingung, daß sie öffentlich am

^'icht Fehler bekennen und also den Hcrrschaftsbranch reparircn. Da nun drei derselben um Erlaß

^ Strafe anhalten und die bernischen Gesandten für sie intercediren, stimmen die Gesandten Frcibnrgs auch

^w» Erlaß ihres Antheils, jedoch mit dem Vorbehalt, daß der Fehler am Gericht zu Orbach bekannt und

^egistrwt werde. Ibid. na. — 274. Der armen presthaften Frau Thcvcnaz de Lessert wird eine Unter-

ksszung i Mischelkorn und 10 Pfund an Geld zuerkannt. Ibid. bb. — 275. Der Bürgerschaft zu

^cich mird bewilligt, auf den Märkten den Haber mit der „Strhchen" zu messen, die Zinsen und alten

Hcrrenrechte aber sollen wie von Alters her „mit gehnffnetcm Mäß" cingemesscn werden. Ibid. ce. — 276.

0" Vermeidung der großen Kosten, welche beiden Städten durch die Mählcr der Gerichtslentc bei den Ver?

'k" der Gefangenen erwachsen, wird verordnet, daß die Gerichtslentc zu Tscherlitz sich von jedes Gefangenen

^Aen mit zwei Mählern begnügen sollen, das erste wenn einer zum Seil erkannt, und das zweite wenn ihm

^ ^rthcil eröffnet wird. Ibid. cid. — 277. Die begehrte Accensation eines zunächst bei dem Dorf Assens

^Zeilen, der Cur gehörigen Stüks soll eingestellt sein, es wäre denn Sache, daß Jemand dasselbe gegen

^dere gl^h viel werthc Güter vertauschen wollte. Ibid. oa. — 278. Frcibnrg crtheilt dem Amtmann zu

0>ieidu»g großer Unkosten die Vollmacht, wenn eine gefangene Person zum Seil erkannt und die Folterung

^tigt worden, die „Mittclnrtheile", ohne deren Bestätigung abzuwarten, in Vollziehung zu sezcn, in der
wie Bern seine Landvögte auch ermächtigt hat- Ibid. lik. — 279. Ans die Klage der Gemeinden Bottens,

Grand und le-Petit über ihre Beschwerde, das Holz, bim arme Leute mit dein Feuer hinzurichten,

auf die Nichtstättc führen zu müssen, wird verordnet, diese Verpflichtung soll bei allen Gemeinden der

Herrschaft im Kehr umgehen. Ibid. M. — 289. Aus dem Bericht der Gencralcommissärc ergibt sich,

dor Abgang der von Commissär Darbon stipulirten Erkanntnisse von zu gering angelegten Zinsgütcrn

^weßt. Daneben wird verordnet, daß, wer einen Pflug hält, 1 Kopf Waizen bezahlen soll, wer weniger
^ Pfnnd vermag, 1 Mäß. Beide Städte bezahlen ihm den Commissivnslohn von 800 Pfund unter

Dissen Bedingungen und ermahnen die Unterthanen, den Darbon durch Berufung in ihren Rath zu bedenken.
— 281. Das Gesuch derer von Bottens um Ledignng von den beschwerlichen Feucrstattzinsen

'da die Panchand, welche diese Feucrstattzinse um den sechsten Thcil einziehen, keinen Nachlaß gestatten

seh ^ künftige Jahrrechnnng eingestellt. Ibid. ii. — 282. Dem Statthalter Peter Krnmenstol wird
. Hofes zu Tscherlitz wegen, der von den gemeinen Baköfen weit entfernt liegt, gestattet, gegen einen

ichen Zins von 1 Mäß Waizen einen eigenen Vakofen aufzurichten. Ibid. kb. — 283. Amtsrechnung von
'chaelis 1591 bis Michaelis 1593. Ibid. -r-r-r.

1596.

^ ^krt. 284. Das Verbot, welches Herr alt-Landvogt Hans Rudolf von Bonstctten auf eine Fischcnze des
Orbach gelegt hat, wird aufgehoben, in Anbetracht, daß bisher in der Eidgenossenschaft üblich

^ ksen, Niemand aus seinem Posseß olmc vorgehende Rechtshandlung zu drängen. Den Gesandten nach

^"dson mird nichts destowcniger aufgetragen, sich nach dem Sachverhalte und dem allfälligen Recht der
^ökeit an fraglicher Fischenze zu erkundigen und darüber zu berichten. Absch. 297. cid. — 285- Ans das

217
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Gesuch der Gemeinde Bioley-Orjnlaz („or Jurat") um Verminderung des beschwerlichen Bakofenzinses, will

bürg sich seinerseits statt mit 9 mit 6 Kopf Waizen begnügen, wofern Bern auch dazu stimmt. Die bernische»

Gesandten nehmen es ad i-<ztdr<zmwm. Absch. 298. a. — 280. Die Nestauration des Pfrnndhanscs zu Po^Z'

le-Grand wird bis zur persönlichen Besichtigung verschoben und inzwischen dem Amtmann anbefohlen, Z»

Vermeidung eines Unfalls dasselbe durch Stnzen sicher zu stellen und für Zurichtung des nöthigen Materials

zu sorgen. UM. l>. — 287. Dem mit der Wassersucht behafteten Herrn Wilhelm de Chanassina werden in

Berüksichtignng seiner dreinnddreißig jährigen Dienste anstatt der begehrten jährlichen Pfründe 20 Florin »nd

2 Sak Korn zuerkannt. Ibid. e. — 288. Den durch einen Reifen beschädigten Vestehern des Achernms werde»

200 Pfund an ihrem Zins nachgelassen. Ibid. d. — 289. Den beiden Weibeln zu Tscherlitz wird der vcr

mehrten Geschäfte wegen ihr Lohn ans 20 Pfund und 0 Kopf Korn verdoppelt. UM. <z. — 290. Da die

„Bchnsenschaft" der Francisca Carel zu Tscherlitz für die Zehntensteigernngcn und für Abhaltung des Gericht

wohl gelegen ist, werden ihr für den Fall, daß sie die nöthigen baulichen Einrichtungen vornimmt, 30 Flor»»

zugesichert, Ibid. g. — 291. Unter Vorlegung seiner viermal bestätigten alten Freiheiten begehrt der Flekr»

Tscherlitz, ihm ebenso, wie der Bürgerschaft zu Milden, zur Bestreitung seiner vielen Auslagen den BeM

des Umgelds zu erlauben; desgleichen bittet er, ihn von der Weinfuhr von Onchy nach Dverdon und von d^

Holzfuhr zur Hinrichtung malefizischer Personen lcdig zu lassen. Da er aber keine ansdrükliche Freiheit >»

Betreff des Umgelds vorlegt und da die Weinfnhr bezahlt wird, wird er in diesen beiden Punkten abgcwicst»'

dagegen wird ihm die Holzfnhrnng erlassen. Ibid. l>. — 292. Die Bauersame von Poliez-Pitet bittet >»»

Nachlaß der Bnße für einen Sonntagsbruch, da das langandanernde Unwetter ihre Frucht verdorben hab^

Dem Amtmann wird anbefohlen, sie mit der Bnße gnädig zu halten. IlM. i. — 293. Der Dorfmeister ^
Goumoöns-la-Ville bringt vor, diese Gemeinde sei mit Urtheil verfällt worden, die Primiz oder ecwlw

mmLson an ihren Kirchherrn zu entrichten, und bittet, man möchte dagegen die Pfrnndmatte, welche Z»»'

Ersaz der halben Primiz einzuschlagen bewilligt worden ist, ihrem Vieh zur Azwcide öffnen oder aber st^

beim aufgerichteten Vertrag handhaben. Weil jedoch diese Matte als der Obrigkeit cigenthümliches G"t »»^

allen Pfandgütern vorbehalten worden, wird die Gemeinde abgewiesen. Auch auf ihr ferneres Gesuch, die Pri»^

zur Hälfte in Korn und Haber entrichten zu dürfen, wird nicht eingetreten. IlM. le. — 294. Johann >'

begehrt Entschädigung für einen bei der Schazung des Commissärs vvrbehaltcnen Zins. Auf den Bes»

aber, daß die Abschaffung dieses beiden Städten nachtheiligen Überzinses ordentlich vor sich gegange»,

Gefälle davon beiden Städten verrechnet und den Anklägern ein percmtorischcr Termin bestimmt wordenstd

ihre Forderung wider den gewesenen Amtmann, Jost Bondcrweid, darznthnn, und daß es überhaupt >» ^

ziemlich sei, einen Amtmann nach so langen Jahren zu belangen, wird der Ncclamant abgewiesen. Ibiä-
— 295- Da wegen Mangel einer ordentlichen Zolltafel am Zoll viel Abbruch geschieht, wird der Ainti»»'

beauftragt, die ältesten Leute über diesen Zoll bei Eiden zu befragen »nd das Resultat den Obrigkeiten >»

zuthcilen. Ibid. m. — 290. Obschon die Allmenden und gemeinen Feldfahrtcn durch die Landlente lstN»6

werden, gehören sie doch als Eigenthnm der Obrigkeit, ohne deren Consens die Commnnitäten nicht da»'»

verfügen können. Da aber bei vielen Gemeinden im Amte Tscherlitz der Mißbrauch aufgekommen ist, daß

zn Abrichtnng ihrer Gastereien und anderer Schulden einige Pläze der Allmend verpfänden, wird dein »e> ^
Amtmann anbefohlen, über diese verkauften Allmendstiike sich fleißig zn erkundigen und solches abzuschaffen-
— 297. Dein alten Weibel zn Poliez-le-Grand, Sebastian Marino, werden seiner treuen Dienste und
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Kinder wegen 10 Florin und 1 Sak Korn verabfolgt. Ibiä. s. — 298. Gemeine Einwohner des FlekenS

^Herlitz halten »m Negnlirnng des Umgclds an. Sie werden aber gänzlich abgewiesen und die alte Ge¬

wohnheit, nämlich von einem Sester 2 Maß oder von einem Faß 20 Maß zu verumgclden, bestätigt. Ibiä. 1.

^ 299. Die s. Z. von gemeinen Einwohnern des Mandements Bottens eingereichte Klage über die gar

""erträglichen Fenerstattzinse war nicht ausgetragen worden, weil Claude Panchand, Mitherr daselbst, in eine

Verminderung seines sechsten Theils nicht hatte eintreten wollen. Damit nun den Landleuten vollkommene

^"tification geschehen möchte, wird resolvirt, daß beider Städte Gencralcommissärc über die Sache berath-

sch^gen und das Resultat den Gesandten bei Anlaß ihres vorhabenden Rittes vorbringen sollen. Ibiä. es. —

Dasselbe soll geschehen mit einigen vorgelegten Privatsnpplicationen, über die wegen Abwesenheit des

Herrn Mvratel nicht eingetreten werden konnte. Ibiä. 11. — 391. Dem alt-Landvogt von Bonstetten wird

^ciubt, seinen Speicher nach bestem Nnzen zu verkaufen, im Fall der neue Landvogt ihn nicht behalten

""d bezahlen will. Ibiä. W. — 392. Freibnrg gibt seine Zustimmung, daß die ziemlichen Kosten der Cur

/"»de Bassets der Insel zu Bern um den halben Theil abgetragen werden. Ibiä. bb. — 393. Vierte und

h»fte Amtsrechnnng des alt-Landvogts Hans Rudolf von Bonstetten von Michaelis 1593 bis dahin 1595.
ldiä. üb,

1598.

Art. 394. In dem Proceß wegen des Todtschlags, den der flüchtige Etienne Marcll an Morse Viollet

hat und der hieher appellirt worden war, wird das Hanpturthcil der Unterrichter zu Orbach gut

^heißen, nicht aber auch der Entscheid wegen der erlaufenen Kosten, derenthalben anders verfügt wird. Der

"herige Anstand zwischen Landvogt Gribolet und Marells Vater wird ebenfalls beigelegt. Absch. 361. a. —

Alan ist geneigt, dein Claude Bonard, Einzicher und Gerichtschrciber zu Orbach, das verlassene baufällige

^""dhans daselbst um ein Billiges verkäuflich abzutreten. Ibiä. b. — 399. Der Landvogt zu Tscherlitz

"Üt gegen den Castcllan zu Orbach, daß er unerlaubter Meise und ohne ihn darum zu begrüßen, zwei Fuder

'Weine, die zum Theil schon gerüstet gewesen seien, hinweg nach Orbach geführt habe. Der Castellan wird

'"W 50 Gulden und Znrükcrstattnng der Tuffsteine bestraft. Ibiä. e. — 397. Dem Statthalter zu Tscherlitz,

W>es Allaz, wird die Errichtung eines Bakofens in seinem Hause bewilliget, jedoch nur zu seinem Haus-

Bauche und unter der Bedingung, daß er seine Beitragsqnote an den gemeinen Bakofen gleichwohl entrichte.

ZyH Die Angelegenheit wegen eines streitigen Bodenzinscs der Gemeinde Froideville an das

'Tscherlitz, wird von Freiburg in den Abschied genommen. Ibiä. e. — 399. Abgeordnete der Gemeinde

Wrlitz bringen in deren Namen vor, wie sie im Einverständnis; mit dem Landvogt etliche Näthe nnd Dors-

lied^' Aufsicht zu haben, daß das Einkommen der Gemeinde nicht auf so unnüzc und

^ Gliche Weise verthan werde, wie das bisher der Fall gewesen. Man hält nun dafür, daß diese Maßregel

^ Gemeinde eher zum Nachtheil als Nnzen gereichen mochte, indem ihnen dadurch mehr Anlaß zu Zusamnien-

»nd das Ihre zu verzehren gegeben werde; da aber Freibnrg ohne Instruction ist, nimmt es den

schw^^ Abschied. Ibiä. 1. — 319. Den Einwohnern des Flekens Tschcrlitz wird ans deren be¬
im Anbringen das ans der Jahrrechnnng zu Freibnrg 1596 ans 2 Maß von jedem Sester oder 20

einem Faß Wein erhöhte Ohmgeld wieder ans 1 Maß vom Sester, wie früher gebräuchlich war,

^"bgesezt. UM. __ ZU. Das Begehren des Commissärs Anton Grobet, ihm in Berüksichtignng seiner
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^laration gegeben werden. Ibid. v. — 325—327. Erste, zweite und dritte AmtSrechnnng des LanvogtS

^laus Gribolet von Michaelis 1595 bis dito 1598. Ibid. bb, oo, dd. — 328. Die Abgeordneten der

k»ieinde Froidcville haben die Gnade ausgewirkt, ihren Holzbcdarf aus dem Jnrtenwald wie von Alters her

genießen, ungeachtet sie durch den Nechtszng des Commissärs davon ausgeschlossen worden waren. Sie

" en aber lezterem 99 Gulden an die Kosten vergüten, alles überflüssigen Holzfällens sich enthalten und für

H°lzschläge den Consens des Amtmanns einholen; statt bisher 1 Kopf Haber von jeder Hofstatt

en sie j,i Zukunft zusammen 8 Kopf entrichten, wofür der Dorfincister Träger sein und sie nach Tschcrlitz

^ ?oll; wenn sie durch Mißbrauch diese Gnade zum dritten Mal verwirken, sollen sie ohne Hoffnung

svll'^ ^oode ans ewig davon ausgeschlossen sein. Absch. 363. ss. — 329. Die Kirchgenossen zu Bottens
en wie andere Kirchgenosscn an den Unterhalt der Kirche ihren Antheil auch beitragen. Ibid. tt. — 339.

a die Gemeinde Tscherlitz durch Mittel des Amtmanns in allen vorfallenden Sachen Rath, Hülfe und Bci-

Zu finden und den Mißbräuchen vorzubeugen weiß, wird für nnthnnlich erachtet, ihr neben dem gewöhn-

Gericht einen neuen Rath zu gestatten, und verordnet, daß jede Gemeinde nach St. Michclstag dem

" dogt Rechnung geben soll. Ibid. uu. — 331. Der Zehnten zn Etagniörcs, den Commissär Grobet als

Uiadigung für zwanzigjährige Arbeit zn accensiren begehrt, soll nach altem Brauch, wie andere Zehnten,

^ uy dem Meistbietenden verliehen werden. Damit er aber sein Werk der Erkanntnisse übergebe, werden
10 Gulden und 1 Sak Mischelkorn zuerkannt. Ibid. vv. — 332. Da Freibnrg ans dein Abschied der

"Rechnung des Amtes Tschcrlitz ersieht, daß die Nnznng der Fischenzc» zn Orbach dem Hans Ulrich Koch

Iprocheu worden ist, was der beim Angenschein getroffenen Verabredung entgegen ist, begehrt es Abänderung

^ Beschlusses; es könne, bemerkt es, seinerseits den Bortheil des Pvssesscs nicht aufgeben, wolle sich aber

^ Erstehen, daß bei nächster Gelegenheit die Sache nochmals an Ort und Stelle untersucht werde. Bern

in den Abschied. Ibid. vv>v. — 333. Damit beider Städte Zoll zu Tscherlitz nichts abgehe, soll

bei den ältesten Landsassen über die Rechtsamen desselben sich erkundigen und bei andern bcnach-

Ibi/" ^^^on anfragen, wie sie den Zoll beziehen, damit eine Zolltafcl öffentlich angeschlagen werde.

^ ^ 334. Da die Originalerkanntnisse des Patronatrcchtes ans die Pfarrkirche Bottens von Seite

b>u, Montheron nicht aufgelegt und die Entrichtung der Zinse nicht bewiesen worden ist, will Frei-

Idiü b'6 es geschehen ist, »nd dann erst sich entschließen, daß der Zins fernerhin bezahlt werde.

Ion ^ ^ Jurisdiction des Waldes Chassagne bei Orbach einige Gcwahr-

schoh deren Jnstification bei einem Angenschein geschehen muß, wird dieses Geschäft ver¬

ein' ^ Marchsteine im Jurten gar weit von einander stehen, so daß man bei

8ehv^ (Biegungen) der Straße nicht wissen kann, was den beiden Städten und was zu St. Martin

»»d ' ^ ^ Landvogt unter Bciziehnng der Nachbarn die Marchstcine „aller schnnrrichte nach" diker

"^'»fälliger aufrichten. Ibid. mm. — 337. Das alte baufällige Nathhans zu Tscherlitz soll sammt dem

^ ^hörigen Garten und Bünten ans einer Steigerung verkauft werden; der dritte Thcil des Kansschillings

z>vi!^ bestimmten Termin zn bezahle», das Übrige soll am ewigen Zins stehen. Ibid. bbb. — 338. Der

Jaccot und der Pfarrkirche zn Tschcrlitz getroffene Tausch um eine Jnchart Land wird anf-

Ug derselbe der Pfründe nachthcilig und ohne Approbation der Obrigkeit geschehen ist. Ibid. oee. —

Skills^ don den jüngst dort gewesenen Gesandten vorgenommene Abtheilnng eines spänigen Zehntens

Gvnmoens »nd Tscherlitz wird bestätigt; gemäß derselben kommen den beiden Städten zwei Theile,
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den Herren von Gonmoens ein Theil zu. Ibid. ddd. — 340. Da die Gemeinde Goumoens ihren und ihr^

Nachkommen Bortheil nicht bedacht hat, als sie den schönsten Theil ihres Eichwaldes, fast zehn Jncharte"-

verkanfte, so soll der Amtmann sie nach genauem Untersuch der Sache um den Frevel rechtlich belangen

im übrigen Theil jegliches Holzschlagen verbieten. UM evö. — 341. Freibnrg hat erwartet, es werde be>"'

Vergleich in Betreff des Aufbrnchzehntens zu Poliez-Pitet sein Verbleiben haben und ihm gemäß des

spruchs an der Sense so viel wie jenen zu Chiltel St. Denys zuerkannt werden. Weil aber bei ClMel ^

sich um die eigenthümlichen Güter handelte, hier aber um die Allmenden ein Span ist, wird die Sache

zur Erörterung der andern Späne daselbst verschoben. Ibid. M. — 342. Ans das Ansuchen Freibnrgs »et

steht Bern sich dazu, daß dem Amtmann gestattet werde, nach vorangegangener rechtlicher Erkanntniß ^

Gerichts auch in criminalischen Händeln bis zum Endnrthcil zu procedircn, das er dann aber einznschiken

dessen Bestätigung zu erwarten hat. UM. Li-zw Amtsrechnnng des Landvogts HanS

von Vonstetten vom 14. Februar („do er syn große Nechnnng gehalten") bis Michaelis 1396 (?): Einnäht

412 Pfd. 6 Schl. 3 Den., Ausgaben 100 Pfd. 4 Schl. 5 Den., 2 Mütt 3 Viertel Waizen und 3 Kopf

Ibid. bkb.

1601.

Art. 344. Verschiedenen Personen werden einmalige Unterstüzungen an Geld und Korn gewährt.

440. t. — 345. Dem Gesuche der Gemeinde Sngncns, sie den Frevel, welchen eine sonderbare Person »»

ihnen wider den Inhalt des aufgerichteten Albergainents mit Holzhanen begangen hat, nicht entgelten noch

die dießfalls auferlegte Buße abfordern zu lassen, wird nicht entsprochen. Ibid. u. — 346. 347. Vierte u>

fünfte Amtsrechnnng des alt-Landvogts Gribolet, von Michaelis 1398 bis dito 1600. Ibid. v. rv. — 348- ^

Zimmermann Kaspar Cnisina zu Goumoöns, der sich über Schaden bei einigen verdingten Gebäuden be

und sonst für beide Städte Einiges gearbeitet hat, werden 2 Kopf Tscherlizermäß oder 1 Sak Mische

bewilligt. Absch. 442. Ir. — 349. Ans die Beschwerde des Pfarrers zu Penthereaz, daß bei der Bereinig

der Erkanntnisse die früher der'Cur gehörenden Zehntgarben aberkannt worden seien, und ans sein Beg^

das ganze Jahr die Cnrmatte wie ein Einschlag nuzen zu dürfen und ihm die nöthige BeHolzung zu erlw ^
wird erkannt, der Amtmann soll über den ersten Punkt Erkundigungen einziehen; der Einschlag soll

willigt sein, insofern die Gemeinde keine rechtmäßige Einsprache dagegen erhebt; der Amtmann soll ihn

Bedarf mit Holz versehen. Ibid. i. — 350. Jacques Negis von Morsce spricht einen Theil des

Mex an, der Herr von Mex aber vermeint eines mit beiden Städten getroffenen Tausches wegen ,,.j

Grund seines erkannten Afterlehens und eines Spruchs, durch welchen sein Endomininm für zehntfrei cl

worden, beide Städte sollten ihn „währen". Es wird nun dem Landvogt befohlen, mit zwei unpartcu ^

Commissarien die streitigen Parteien zu berufen, ihre Rechte und Anliegen zu vernehmen und über

zehrte Währschaft, ob sie anzunehmen oder abzuschlagen sei, eine Resolution zu fassen. Ibid. m. —

der Bauersame von Bottens einzuschlagen bewilligten Stüke der gemeinen Feldsahrt sollen wieder

werden, weil es zum Nachtheil der Armen und ohne Wissen der Obrigkeit geschehen ist; damit aber, ^ ^

erbnwen vnd in eeren gstellt ist, nit vmbsonst sye", hat man es noch drei Jahre zu behalten erlaubt. I

— 352. Denen von Tscherlitz wird ungeachtet der Einsprache der Dorflente bewilligt, von jeder M"ii

im Fleken und innerhalb der alten „Tschachtlany" einen Hälbling als Ohmgeld („Bößpfcnning") Z" brZ>^
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Vorbehalt, daß die Landlcute ihrer rechtmäßigen Freiheiten, die sie etwa dagegen auflegen können, genießen

"'6gen. UM g ^ Bürgerschaft zn Orbach glanbt nicht verpflichtet zn sein, den Amtmann zu

gemeinen Stadtrcchnnngen beiznziehen. Obschon sie Ursache genug gegeben hat, die Präsenz eines Amt-

^>ms cils eines nothwendigen Aufsehers anzuordnen, wird sie doch davon gcledigct, so lang es den Hoheiten

^k!bt i,„d Mißbrauch bemerkt wird; bei den Spitalrechnnngcn aber soll der Amtmann zugegen sein.

' I'- —' 354. Die Bürgerschaft zn Orbach begehrt ferner, daß zwischen malefizischen Personen und ehr-

Bürgern bei deren Einziehung ein Unterschied gemacht und, da im Schloß nur einerlei Gefangenschaft

' kme andere für die Burger eingerichtet werde; ferner begehrt sie, daß nach Inhalt ihrer Stadt Freiheiten

°h"e rechtliches Urthcil eingezogen und gcthiirmt werde. Sic wird abgewiesen. UM. <p. — 355. Es

denen von Orbach verboten, fremde, weder der einen noch der andern Obrigkeit zngehörende Personen

^^Bürgerrecht aufzunehmen. Wenn aber ein Fremder bei ihnen sich niederlassen möchte, sollen sie ihn
Mannrechten vor die Obrigkeit, so gerade Zug und Rath hat, weisen, deren Consens erwerben

^ »nt dem Amtmann über .das Niederlassnngsgeld sich verständigen. UM. r. — 35k. Von den Bürgern

^ Erbach, welche eigenmächtig Porten und Durchgänge durch die Stadtmauer gebrochen und dem Befehl des

bxj ^""6, sie wieder znznmanern, nicht gehorcht haben, soll jeder um 10 Pfund gebüßt und ihnen nochmals
^ Florin Buße geboten werden, die Mauer wieder zn ergänzen. UM. 8. — 357. Damit der Fischfang

bej ^ Amtmann erhalten bleibe, soll der Castellan denen, welche gegen das Verbot darin fischen,
/5, bei Nacht 10 Pfund Buße abnehmen. UM. 1. — 358. Da Commissär Grobet das ihm vor

kird" aufgetragene Werk immer noch nicht vollendet hat, so daß bald wieder ein neues nöthig sein

^ ' soll ihm anbefohlen werden, dasselbe, wie es ist, den Generalcommissären vorzulegen, welche im Gewölb
einige Geschäfte zu verrichten angewiesen sind. UM. u. — 35i>. Der Anstand wegen des von

heit"" öum Nachtheil des Herrn von Violet) „verrückten neuen Müligschirrs" soll bei erster Gelegen-
^ untersucht werden. UM. v. — 3K0. Dem Landvogt wird Vollmacht ertheilt, die halbe Pfrnndscheuer zu

^ us zu verkaufen, damit ans dem Erlös der übrige Theil hergestellt werden kann, die baufällige Cur zu

^ ö'M Verkauf feilzubieten, die eingefallene Brüke zu Morcns zn versorgen und das Nathhaus so

>ii/^^"' ^ suglich darin Gericht halten kann. UM. rv. — 3K1. Da der Amtmann von Cossonay

^rb ^'ll, l>aß beim Geldstag der Erben von Arlay die hinter Morsce gelegenen Güter auch zu
^Mirt werden, zuwider dem Vergleich von 1594, so soll der Landvogt zu Morsee dahin gewiesen

^ sich dem vertragenen Abschied nicht zn widcrsezen. Ibicl. x. — 3K2. Der Landvogt soll dem frei-

Nachrichter so viel Lohn geben, als der von Bern in andern Ämtern genossen hat; weil aber ver-

^ daß bei der alten Belohnung nicht bestehen könne», sollen die Gesandten bei erster Zusammenkunft

^ ^dnnng feststellen. UM. — 3K3. Da die Allmenden, welche gemäß Bericht des Landvogts den hohen
^gleiten zngehören, ohne deren Bewilligung nicht verändert werden sollen, indem die Commnnen und andere

lein Recht daran haben, wird dem Landvogt befohlen, allenthalben hinter seiner Amtsverwaltung

' Zehnte« ab den eingeschlagenen Allmenden aufzustellen und zn unparteiischen Händen bringen zn lassen,

^dgen die beschwerten Parteien ihre rechtmäßige Opposition vor der Obrigkeit vorbringen. UM. /. —

U ^ Bereinigung der Märchen im Jurten zwischen beiden Landvogteicn Lausanne und Tschcrlitz,

„ ^ 4. October angcsezt. Absch. 444. a. — 365. Es wird beschlossen, eine Zollstätte zu Tscherlitz auf-

mit dem in Lausanne geltenden Tarif; dieser Zoll soll aber den andern Zöllen der beiden Städte
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keinen Eintrag thun; Wein, Güter nnd Waaren, die den beiden Städten gehören, sollen jedoch zollfrei st»b

sowie auch der ihren Amtleuten gehörende Hansrath. UM. d. — 366. Beschwerde des Herrn von Cheseaux

den Landvogt wegen Entziehung eines Stükes Land durch Aufrichtung eines Kreuzes. (S. UM. i.) ^

367. Gemäß des Abschiedes an der Sense vom 24. September hätten die Commissäre von Echallcns

Grandson hier zu Mnrten sich einfinden sollen, um die ihnen aufgetragenen Urbare vorzulegen. Sie tver^'

nun auf den 26. October (a. K.) au die Sense geladen, damit dort die Instification geschehen könne. Abs^

447. b. — 368- In der von Commissär Grobet vorgelegten Erncnernng der Erkanntnissc der vier C»>^

Echallens, Pcnthereaz, Asscns nnd Policz findet man, daß er unnöthige Wiederholungen gemacht und s^

„unfleißig" geschrieben habe, daher ihm befohlen wird, die Fehler zu verbessern. Für das 381 Blätter c>ü'

haltende Werk werden ihm 32 Kronen zugesprochen, woraus er den Einband und den Dienern 1

Trinkgeld bezahlen soll. Absch. 450. c. — 369. Derselbe berichtet, daß auf das zur Steigerung gebraäj^

Pfarrhans zu Bottens ein Landmann einen Zins von 210 Pfund und l Groß Herrenzins sammt dein "

geboten habe. Wird genehmigt. UM. ci.

1602.

Art. 370. Bern ersucht Freibnrg, es möchte den Ncchtshandel zwischen denen von Tschcrlitz nnd Averd^

über den Zoll bis auf weitern Bescheid einstellen. (S. Absch. 457. 1). — 371. Bern begehrt, Freibnrg

die bernischen Unterthanen von Jferten mit dem Zoll zu Tscherlitz nicht länger molestiren, auch dieselben >"

zur Nachweisnng ihrer Zollsexemtion anhalten, sondern mehr auf den langjährigen Usus, den sie durch K'"

schaft von 1513 unter Landvogt Kaspar von Mülinen und durch eine vor zehn Jahren unter Landvogt H"

Rudolf von Bonstetten nichtig erkannte Zollfordcrnng beweisen können, sehen, damit Bern nicht Vera»

werde, gegen die von Tschcrlitz nnd andere zollgcfrciten Unterthanen ebenmäßig vorzugehen. (S. Absch. 465- ^
— 372. Bezüglich des Zollanstandes zwischen denen zu Tscherlitz und ihren Nachbarn zu Aberdon soll es

dem auf einer frühern Conferenz Vereinbarten sein Verbleiben haben. (S. Absch. 472. b.)

1605.

Art. 373. Dem prcsthaftcn Pierre Maillot, genannt Pollier, von Bioley-Orjulaz werden zur Nepa^ ^

seines Hauses 10 Gulden und 1 Sak Mischelkorn, dem Weibel zu Orbach wegen eines im Dienst

Städte erlittenen Beinbruchs ebenso viel, der armen podagrischen Frau Baron ebenso viel an Korn und ^
zuerkannt und einer armen Wittfrau die confiscirtcn Güter nachgelassen. Absch. 553. n. — 371.

Anzeige des Landvogts, daß die meisten Pfrnndhänser der Reparatur bedürfen, wcßhalb die Geistlichen dc>

Religionen ihre Beschwerden schriftlich einzureichen vorhaben, wird verordnet, er soll mit Beizichnng des

Halters 'alle diese Gebäude besichtigen, die nothwendigen Reparaturen verdingen und der Obrigkeit st^

Befund mittheilen. UM. b. — 375. Ansgeschossene der Gemeinde Bottens bitten um Nachlaß des ^

geschlagenen Plazcs ihrer Allmenden gegenüber den Frauen von Bottens und daß ihren Armen gleicht

andern Pfarreien die Sommergarben modcrirt und halbirt werden. In Betracht, daß dergleichen ^insti ^

den Unterthanen dieses Amtes zu Abtragung ihrer gemeinen Beschwerden erlaubt worden und daß

Gemeinde kein Schaden daraus erfolgt, wird ihnen der Einschlag ans weitere drei Jahre gestattet;

wird ihr Gesuch um Milderung der Sommergarben abgewiesen, weil die Pfründen ohnehin verarmt sind
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^er einer Verbesserung als „Abschrenzung" bedürfen, damit nicht die Last des Unterhalts der Geistlichen auf

^ider Städte Kosten geschöpft werden müsse. UM. e. — 376. In Betreff der Bitte der Dorfgenossen zn

Essens »in Aufhebung des Arrests ans den Zehnten von ihren eingeschlagenen Allmenden, wird erkannt: Da

Ünterthanen Präscription wider ihre Obrigkeit ungültig ist, so können die Gemeinden sich mit ihrem

^°sseß nicht behelfen; und da die Allmenden der Obrigkeit eigcnthümlich zngehören, obschon man den Land-

^ücn die Nnznng lasse, da überdieß der Schloßnrbar ansdrüklich sage, daß Alles, was in diesem Amt nicht

wwern Herren specificirt und erkannt wird, dem Schloß zuständig sei, so soll der Amtmann diesen Zehnten zn

Hemden beider Städte behalten und demnach die Gemeinde abgewiesen sein. UM. <1. — 377. Dem alt-

lultheiß Ludwig von Affry wird seiner Verdienste wegen das Lob des bestandenen achten Theils am Zehnten

^ Onlens, den er um 440 Kronen gekauft hat, erlassen. Ibid. v. — 378. Der mit Claude Panchand ver¬

abredete Tausch eines innerhalb seiner Zchntmarch gelegenen Stiikcs gegen ein anderes Stük wird genehmiget.

^ ^ — 379. Der Kirchherr von Poliezde-Grand bringt vor, daß dem Vernehmen nach zwölf Stüke von
" ^urgütern vertauscht worden, daß die übrigen größtentheils nnansgemarcht und mit neuen Dienstbarkeiten

^lMvohnter Straßen beschwert seien und den Nachbarn zum Überfahren großer Anlaß gegeben werde, daß die Cur

ücns, die er auch versehe, wegen Abgang eines Rentier oder Zinsrodcls in Gefahr eines merklichen Ab-

stehe und daß die zu Froidevillc wider altes Herkommen die pfarrlichcn Nechtsamcn verweigern und daselbst

^ keine Gelegenheit noch Banmgartcn bei der Cur sei. Der Landvogt wird nun beauftragt, sich zu erknn-

, welche Güter von der Cur alienirt worden, was nicht mit Bewilligung der Obrigkeiten vor sich gegangen

den früher» Stand zn bringen, alle der Pfründe nachtheiligcn Ncncrnngen abzuschaffen, Alles wohl ans¬

uchen zu lassen, bei Commissär Grobet dem Rentier nachzufragen und dem Kirchherrn eine Copie davon

> ellen zn lassen und ans Kraft der Erkanntnissc ihm dazu zn verhelfen, daß die von Froidevillc ihre Ver-

^'chk"ugen erfüllen. Und. g. — 386. Der Kirchherr von Asiens beschwert sich, daß unter dem Vorwand der

iU ^'Mcn gemilderten pfarrlichcn Pflichten auch die Vermöglichcn ihrer gebührenden Schuldigkeit gegenüber
/ Kirche sich ledigen möchten, ferner daß über ein zur Cur gehöriges Stük Land, das von seinen Vor-

gelassen worden, weil ihnen die Umzäunung zu köstlich gewesen, ein Abtausch gegen einen Eken

^ Einend im Thun gewesen sei, nun aber von der Gemeinde aufgegeben werde in der Meinung, der Kirch-
/ werde die Einfriedung, wozu er kein Holz habe, unterlassen; er bittet um Hülfe „zur Züni" und um

i eknng Baumgartens. Dem Landvogt wird aufgetragen, einen geeigneten Plaz zu einem Baumgarten

^"steken, die Gemeinde Asiens zu ermahnen, daß sie den angenommenen Tausch halte, dem Kirchherrn aus

^ "brigkeUlich^ Wäldern die nöthige Zännnng zu verabfolgen und den Abgang der Ncchtsamc der Kirche

k>c>n^» '"^lich zu verhüten. Bern begehrt dieses in den Abschied. UM Ii. — 381. Wenn Etienne Bollicr
landvogt beweisen kann, daß an seiner Schuld von 400 Pfund von den zwei klagbaren Posten der eine

si»> 2l Pistolct, der andere bis an 15 Pfd. eingerechnet sei, sollen diese beiden Summen sammt 25 Pfd.

^c>»d" ^gezogen werden. Kann er die Bürgschaft für das Hanptgut nicht leisten, soll der

Zu ^ Bezahlung ernstlich antreiben. Ibid. i. — 382. Die Zehntbestehcr hinter Tscherlitz, sowie Donnier

' sscns werden in ihrem Gesuch nm Milderung ihrer Hofstattzinse abgewiesen. Ibid. k. — 383- Die

^ ^erschuft zn Orbach berichtet, daß ihre gemeinen Mühlen, von denen sie Pelden Städten 35 Charges

i>n^" verzinse, durch einen „Wasscrguß" größtentheils zerstört tvorden seien, und bittet nm eine Unterstüznng

'o auf ggot) G„lden sich belaufenden Baukosten, nm Befreiung vom Ilmgcld und um Bestätigung ihrer
218

<
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Privilegien, Bürger anzunehmen und daß die Landvögte Keinen ohne gerichtliche Erkanntniß thürmen dürfet

Es wird ihr ein ganzer Jahrcszins erlassen, bezüglich der Burgerannahme wird ihr befohlen, die neu ei>^

sizcnden Bürger dem Landvogt zu präscntircn und ehrbare Personen nicht abzuweisen, in Betreff des Umge^

und Thiirmens wird sie abgewiesen. Ibid. I. — 384. Obschon die Hölzer zu Orjulaz, Buron und Arde»»^

einigen anstoßenden Dörfern zu ihrer „Trottende" und Weidgang das ganze Jahr erlaubt sind, ist doch ^

Landvogt befugt, den Weidgang darin von Michaelis bis Martinstag, in welcher Zeit man das Acher»^

„zunüeßen" pflegt, zu verleihen, was gewisse Personen dazu benuzen, die Untcrthanen zu drängen und Z"

schädigen, wenn ihr Vieh darin betreten wird. Um diesem abzuhelfen, wird der Wald Orjulaz den drei a»'

stoßenden Communcn Asiens, Etagnitzres und Bioley-Orjnlaz während dieser sechs Wochen bewilligt um ^

Kopf Haber und gegen eine jährliche Verehrung von 4 Sonncnkronen an den Amtmann. Die Gemein^

Penthcreaz hat eine gleiche Bewilligung in den Wäldern, genannt im Bnron und Ardennaz, um 10 Kopf

und 4 Sonnenkronen erworben. Ungeachtet dieser Verleihung kann der Amtmann, wenn das Achcrnm reicht

ausfällt, den Nanb und Blumen des Holzes in Steigerung legen, in welchem Fall dann die Gemeinden ih^

Pflicht für dieses Jahr ledig sein sollen. Ibid. m. — 385. In Kraft der Freiheiten, welche den Einwoh«^

des Flekens Tscherlitz, gleichwie der Stadt Milden, durch die frühern Herren bewilligt und durch beide St^

nach Einnahme des Landes bestätigt worden sind, wird ihnen das Umgcld, so daselbst und in der Vorb"^

fallen möchte, bewilligt. Dafür sollen sie für Haltung des Gerichts „ein fücglich Gemach" anweisen und ^

wohl zu Winters- als Sommerszeit in ihren Kosten unterhalten, hingegen mögen sie das alte Nathhatts

ihren Händen ziehen, mit Vorbehalt der daran stoßenden Bünte, welche zu den Schloßgütern gcschlagc»

Ibid. n. — 38k. Zweite, dritte und vierte Amtsrechnung des Landvogts Bernhard von Wcrdt von Michas
1601 bis Michaelis 1604. Bezüglich der Verehrungen sollte es auch in dieser Vogtei wie in der

Grandson gehalten werden. Ibid. 2.

1K14.

Art. 387. Die zu Orbach haben nach dem Beispiel ihrer Nachbarn zu besserer Bebauung der

eine Neblentcngcscllschaft gegründet und eine Ordnung aufgestellt, um deren Bestätigung sie bitten. ^
'' <",1man aber findet, daß Änderungen und Verbesserungendaran nöthig sind, soll das auf Bestätigung w"

Obrigkeiten geschehen. Absch. 873. <z. — 388. Alt-Landvogt Niklaus Progin fragt an, wer die 752
Unkosten zu tragen habe, welche mit Einziehung und Procedirnng der Personen erlaufen seien, welche des ^
raubten französischen Geldes wegen verklagt waren. Da diese Berechtigung auf Anrufen der französu
Tresoriers erfolgte, so ist billig, daß diese neben der Entschädigung an die unschuldig befundenen
auch die Gerichtskosten tragen. Es soll daher im Namen beider Städte an den französischen Gesandte»^
Solothnrn geschrieben werden, daß er die Tresoriers oder ihre Commis zur Bezahlung anhalte. Und.

389. Wegen der großen Kosten bei Hinrichtungen und den Gcrichtsmählcrn in der Vogtei Tscherlitz s^ ^gute Ordnung gemacht und den Amtleuten zur Nachachtung zugestellt werden. Ibid. bb. — 390.
Moratel und der Castellan zu Morges, welche etwas Güter gekauft haben, verweigern die Entricht »nll
Lobs, indem sie behaupten,davon befreit zu sein. Sie sollen das vor Recht erweisen. Ibid. ce.

An das Wappen der beiden Städte in das Gerichtshaus zu Tschcrlitz will man 12 Sonncnkronen bcist^^
Ibid. dd. — 392. Zwei durch alt-Landvogt Progin eingelieferte pergamentene Gültbriefe, deren
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^gelöst und anders angelegt ist, sollen in das Schloßgewvlb zu Murten gelegt werden. Ibiä. ev. — 393.

^t-Landvogt Bernhard von Wcrdt legt seine fünfte Amtsrcchnnng von Michaelis 1604 bis Michaelis 1605

Dieselbe wird bestätigt; er soll ein Verzeichnis; der verrechneten, aber noch nicht eingezogenen Bnßen dem

i^igen Amtmann zustellen. Absch. 877. ee. — 394. Die vier, ersten Amtsrechnungen des Landvogts Abraham

'"Port von Michaelis 1610 bis Michaelis 1614 werden genehmigt. Ibiä. ää. — 395. Dem Jenon Thale hinter

iHerlitz werden 1 Sak Korn und 10 Florin an Geld, dem blindgcbornen Pierre Girardct von Orbach eine

W'ünde oon jährlich 12 Florin und 2 Sak Korn als Almosen zuerkannt. Ibiä. es. — 396. Bezüglich der

Auidation des zwischen dem Spital zu Iverdon und dem Herrn von Corcelles spänigcn Bodenzinses sollen

" ^ Städte Generalcommissäre mit dem Rechten führfahren; der sich beschwerende Thcil mag dann an beide

^t>te appcllircn. Ibiä. ll. — 397. Die nachbarliche Vcrglcichnng zwischen Orbach und Chavornay in Bc-

^ff der „Trättende", Einschläge und des Wcidgangs wird bestätigt. Ibiä. W. — 398. Franz Moncstrcy

eilf Mithaften verzinsen dem Cnratcn von Poliez 2 Qnarteron Waizen und Mischelkorn. Da aber der

einer so geringen Kvrngült von so viel Personen stets viel Gezänk mit sich bringt, wird den Ziuspflichtigeu

billigt und befohlen, diesen verstükelten Zins mit Hülfe unparteiischer Commissäre abschäzcn zu lassen;

^'gern sie Hanptgut abzuzahlen, so sollen sie einen Träger stellen. Ibiä. bb. — 399. Auf die vom

^rherrn zn Pvlicz-Pitet votgcbrachten Artikel wird folgende Resolution gefaßt! 1. Der Muszehnten, der

" kraft der Erkanntnisse gebührt, während die Zehntleute vermeinen, was in den Kornzelgen anstatt des

Dornen Korns mit Gemüse angesäct worden, gehöre als Ersaz des Abgangs zum großen Zehnten, gehört

u ^irchherrn. 2. Der Pflngtagwen nach Anzahl der Pflüge, desgleichen der Fencrstattzins von jeder ge¬

lten Haushaltung, auch wenn mehrere ans dem gleichen Feuerherd kochen, soll ihm verabfolgt werden;

^u>i d^ Parteien sich dessen weigern, soll das Recht darüber entscheiden. 3. Da die vor vielen Jahren dem
uuiissäv Grabet aufgetragene Erneuerung der Erkanntnisse dieser und anderer Euren noch nicht vollendet

cms Abgang der Zinsrödcl viele Zinse und Gefälle nicht eingezogen werden können, auch in Betreff

>ver ^'üiiden einverleibten Güter Anstände obwalten, so sollen zwei erfahrene Cominissärc bezeichnet
^ ku, die Erkanntnisse der Pfründen zn bereinigen und für Ergänzung der sich ergebenden Abgänge zu

^ ^ einem vorhandenen Kaufbrief zwei Jnchartcn Neben zn Tartegnins bei Nolle der Cur

gehören, man aber nicht weiß, wie dieselben davon alicnirt worden, so soll der Landvogt bei erster Ge-

^»heit den Landvogt zn Lausanne, als Herrn von Nolle, bitten, daß er beiden Städten zu Gefallen bei den

sei/^" ^aben Information darüber einziehe, mit-» welchem Titel sie von der Pfründe weggekommen
^ Pfarrhcrrn ausgelegten Baukosten sollen ihm ersezt werden. Ibiä. ii. — 469. Auf die Be-

des Herrn zn Chateau-Goumoims, Peter Fornerct, über die geschehene Compvsition des Lobs der

St. Barthclemy, hat man es als eine ausgemachte Sache dabei verbleiben lassen, daß die Aus¬

sah! ^der Obrigkeit Gebühr geschehe. Seine andern Bedenken in Betreff der Capacität oder Lchcns-
^gkeit, woran dem Landvogt sein Thcil gebührt, werden den Gencralcommissärcn und dem Landvogt über-

1b/"' ^kt der Erläuterung, daß Freibnrg von seinem Betreffniß den dritten Theil nachlasse. Ibiä. Icic. —

aus Errichtnngsbrief der neuen Gesellschaft der Rcblcute zu Orbach einige nachthcilige Artikel

UoinniiM worden sind, so wird nicht für rathsam erachtet, ihn zu bestätigen; dagegen wird dem Landvogt

g^^ben, eine andere Ordnung oder Tafel zn entwerfen, mit der Concession, daß die Rcblcute ohne Ein-

ui die obrigkeitlichen Nechtsamen von einem Gotteslästerer 3 Groß, von einem ungehorsamen, zänkischen
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Zunftgenossen nnd einem, der Unzucht begeht, den dritten Theil der ordentlichen Strafe in ihrem Haus be'
ziehen und das Geld zusammenlegen mögen, die Confiscativn aber der Neben, welche nicht zn rechter
beschnitten und gehakt werden, soll der Amtmann in eine Geld- oder Gefängnißstrafe abändern. IM. U.

GraMm.

Landvögtc.

1585.
Bern. Jakob Tribolet.

Georg Tribolet (1587-1596).
1590. F r e i b u r g. Pancratius Adam.
1595. Bern. > Alexander Huser.
1000. Freiburg. Karl von Montenach.
1605. Bern. Hans Rudolf Huber.
1610. Freiburg. Peter Techtermann.
1615. Bern. Isaak Schneider.



Grandson. 1741

«2«
3

L
N

<n

«5«

' ^.' -o . . ^. do^ ^ ^ 5Z^2 ei>^0 ^O ^2 ^d ^2
^-^l>-'t>-''-?ftTOTOt>-'t^707070d^d^-^^od^-^od-OdTOTOTO«e—<N-I0l0l0l0i707070
>s-
S5

cQ '—<r—<^ »cd »cd »cd
»cd »7dU0

l>» td- ld^ »»
td- l>» t^ l>» d>»
70 70 70 70 (70

3 -i,;jzT > ! - I > V «? >-««Z
A ^vZ ^--->,—Ii—I f--<^-1 r---i r--i I I r-i 70 l— Od

I 0 l O, e-< Ol l^- »cd '—- '—l
Ol ^ 70 r-<

>r>«
-pvn^z ! s-^70700l0l70'-<r-i0l! 54 ! ! " ! ! ?q ! 77 l > ! >

'j-taU > »cd cd od 70 l 70 -o <o 70 co ^ I! ,—> —I r—-I > > V >n
^ 7-< TO Ol »0 1--

'NNW 7070l^f^-70TO'--'Oi'—<70cdOl i0i0l7dl0l0l7070700l707070 I j ^ >-1 s! m ?o ?o «? 70 70 70 70 70

tt -PVNlZ ?—»i e-^ r»^ I Ol 70 Ol I I ! ^-< ! Ä > > > !
«s; 'j-i->U Od l^> 70 > 70 »cd TO 1^» Ir-4 I I l I>» ^ Od ^ ^ r-< 70 co Od

'NNW ^ »cd l^ »cd ^ 1^ 7d l^ co ^ 70 I
TO TO TO TO l^ »cd TO d- l.-^ TO TO ! I -70 Od <70cO>

I co TO co > 70 Od l^ ^>
l TO co co -TOl.^

'.ulUZT "rS co TO co ^ ^ o, 70 ^ ^ ^ ^ . TO co co cO
'-< Ol >7^70 ^

vr> 'V"!U!<NT -^70 I TO 70 70 cd 7070 r-< II r-i ^ I ! > °°^ ! > co »cd r-i 70 TO
! >»—I

'UZqlNU
l^0d70»cdTOOl70^»cd 700dOl
TO »cd Od r-< Ol cd cd TO - 70 cd Ol ioiOd»cd'—<7070^'--iTOk^^oiI
Ol r-- 70 70 70 Ol Ol 70 :V- <70<70Ol

r-I Ol Ol
I O) 70 Od -t<! «-»<

Ol 70 Ol 70
Od 70 co »cd TO
01 cd 70 od l^-
TO r-- co TO Ol
Ol Ol 70 Ol 70

'ijvW ! > ^ l ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! > ! !!->!>

Wein
j-T ! 70 !»STO-^OI^r-^r-l70»cd I ! »cdOl ^ co TO »cd !

'hvL 70 Ol 70 ^ co »cd <7000 »cd »cd TO Ol 1Ol Ol »--- r—<70 r-< > ! 01 ^ 0! ^ > H 2 2 70 ^

. 'PVNIZ cdl r-»<r—< ! -70 »-"< Ol Ol Ol ! ! 70 ! ! ,-' > ^ ! I > !
>^> 1-WZ5 Od ^ 70 Ol ^ Ol Od Ol Od^ ^ i ^

'NNWOd Od Ol TO 77d l^- l^ 70 l-» TO i
Od co> r--<Od »-^ r-»<»cd<o>co <70co I I co co cd Ol

I ^ ^ Ol ^
I 70 ^ TO Ol
> ^-< c^ ^ Ol Ol

'PVNH r-<! ! 70 70 Ol 70 70 70 70 ! ! I r-—<Ol ?-»< ! ! Ol Ol ! ! !

Korn.
'j-iaz; > »cd iTocd»—>»cdOdr--< -j ! r—<e--I '—< ^ ! I Id- r—<l'^-

^ ld- ^ »cd TO Ol
'NNWOl TO <0>r-< 70 l.^>Od -t> Ol l.^ ,--< I

c00d0d<70<70<70<700d0d»cdd^<70I<^f-<f--Ir—< ! !^ ? D !^
r--<1—-r-»>

I co Od ^ l^>
2 ^ 2 Ä 2

'.UMT TO TO ^ ^ r-^ Od 70 TO 70 TO ^ ! > ! ! ! ^ ^
>2» »cd Ol co co ^ Od »-< «—<70 »cd co ^ ! ^ Z 2 2 j Ol ^ >-< TO ^
B -MMN

Ol 1^ ^ 70 Od Ol ^ co 1^- ^ ,---<Ol'--'^OdcOOdcOOli^OdOd'^IOdcol^l^Odco70"^oi^-<-70c0I
»0 70 70 70 ^< ^ >0 ^ 70

Od 70 Ol
I 70 Od <70
I ^ TO l^ Od

70 70 70 70
»cd Od <0 »7dl l^ Od 70 70

I Od <0 Od ^ 70
7-d ^ 70 ^

A'-Z?

s

N
Z

n

L

LLsw

^0VSd^"^^^-^»-OTO?^7OSdcO"^^00^»c?>TSl>>cX)Sd<^)
I^v »cv »<^>»55»^7>»<0»cd »70 »cd »c?>»<o»cd »<0TS TO TO TS TS TS <!O?s



1742 Grandson. 1588.
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Art. 402. Der Commissär berichtet, alt-Landvogt Jost Heid habe die Mühle am Bach Arno», ^

moulin d'Alexandr genannt, käuflich an sich gebracht und noch eine andere Mühle, des planches, an de>»

selben Bach erworben und dann die erstere niedergerissen und dadurch die obere Mühle um soviel verbesfl^

und dazu noch eine Sägemühlc und eine Bläue erbaut; nun müsse er nicht nur den Zins beider Müh^"'

sondern auch für die andern zwei „Gschirr" einen angemessenen Zins bezahlen. Es wird nun erkannt, ^

Zins von der untern Mühle d'Alexandre solle hin und ab sein, bis wieder eine andere dort gebaut wcr^'

für die obere Mühle soll Heid K Kopf Waizen Zins bezahlen; die nächstens nach Grandson reitenden ^

sandten sollen die beiden andern Geschirre besichtigen und Gewalt haben, je nach Befund dieselben mit ei»c>"

Zins zu belegen. Absch. 74. n. — 403. Die Commissäre beschweren sich, daß Landvogt Heid die Extras

Zinsrödel und andere Schriften allzulange nicht abliefere, und bitten um Verlängerung ihrer Commissio»

Ostern. Man findet, daß die Commissäre keine Ursache zu klagen hätten, wenn beide Parteien sich verständig

würden; der Landvogt soll nun einen Theil der Bücher den Klägern übergeben, damit sie die Löber einbringen kb>'

neu, den andern Theil dann, wenn er die Bereinigung der Löber vollendet hat. In diesem Sinn wird den Co»»»

sären die Verlängerung ihrer Commission bis Ostern bewilligt. IM. b. — 404. Ans geschehene Einfrage

Commissärs Mayor, als Nenovator der Edcllehen im Amt Grandson, wird auf Ratification hin erkannt: 1-^

Landvogt soll die Inhaber unerkannter Herrenzinse und Zehnten dahin vermögen, ihm alle ihre dicßfäml!

Rechte und Briefe vorzuweisen. 2. Bezüglich einiger zerstreuten Lehen und Zinsgütcr, welche theils in cw '

Lehenlcnte Lehen gerathen und vergriffen, theils ledig und unerkannt verblieben sind, soll Commissär

Gewalt haben, die betreffenden Edellente vor den Lchenrichter zu fordern und mit Recht dazu anzuhalten, ^

sie die zinspflichtigen Stüke zu beider Städte Händen stellen, Stükc und Güter aber, die lehenpfliclM ^

Wesen und jezt ledig sind, soll er mittelst eines öffentlichen Rufs auf ein Neues accensiren. 3. Der LaN

soll allen Notaren und Andern, die alte und neue Schriften hinter sich haben, welche zu Beschirmung

Städte Gerechtigkeiten dienlich sind, bei Eiden gebieten, dieselben dein Commissär Mayor zuzustellen,

besser auf den Grund dieser Gerechtigkeiten komme. 4. Commissär Mayor soll alle den beiden Städten ^
Schlosses Montagny wegen zuständigen Güter in die Erkanntnisse einverleiben, den Wald, das HolZ

Gestrüpp, so an dem Eichwald Lily gelegen ist, sollen beider Städte Gesandten besichtigen und den GeM^"

Montagny-le-Corboz, Valcyres und Fiez auf ewig verleihen. IM. e. — 405. Dem Lorenz Burkhard.

zu Freiburg, wird auf sein Ansuchen bewilligt, seinen Wald zu Onnens in Bann zu legen, also daß

ohne seine Bewilligung Holz darin fällt, ihm für jeden gefällten Baum 5 Florin Buße bezahlen soll. 1 ^

IIB'
5

— 400. Der Herr von Bonvillars wird mit seinem Gesuch, man möchte ihm zum Ersaz der Unkosten,

er bei dem Durchzug des Kriegsvolks des Herrn von Chatillvn für die Verwahrung des Schlosses

son gehabt habe, die schuldigen Zinse nachlassen, abgewiesen, dagegen sollen die von Grandson ihm ^

Kosten vergüten, weil sie im Fall der Roth das Schloß zu hüten verpflichtet sind. IM. a. -- 407- ^

Streithandel zwischen beiden Städten und dem Herrn von Champvent in Betreff einiger Herrenzi"^^
Mathod in der Herrschaft Champvent, wird bis zur Ankunft der Gesandten in Grandson verschoben,

dort nach Anhörung der Parteien ein gebührender Entscheid gegeben werde, IM. I. — 408. Die Zi"... ^

derder Pfarre Avonand werden von der ihnen vom Commissär Johann du Maine angemutheten Vcrpfl^^,.

ihre Zinse in das Schloß Grandson zu währen, ledig erkannt. IM. g. — 409. Gemeinen Büchsensclchö^
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^estralie Concisc soll der Landvogt jährlich eine gleiche Gabe wie den Biichscnschiizen von Ficz zu verschießen

lieben, solang es den beiden Städten gefallen wird. Ibid. ll. — 410. Dem Anton Favre von Bonvillars, als

Steher der Fischcnzen des Arnon, werden, weil ihm seine Fache leztes Jahr durch Wassergröße zerstört worden

an seinem Lehcnzins 40 Florin nachgelassen. Ibid. i. — 411. Dein Prädicantcn Pierre Bollot wird in

bracht seines hohen Alters und seiner Unvcrmögenhcit ein Leibding geschöpft, gemäß welchen: ihm der Land-

sein Leben lang alle Frohnfastcn 5 Kopf Korn und 10 Florin an Geld verabreichen und beiden Städten

^rrech,,^, ^ ^ ^^2. Auf den Bericht, daß dem Prädicantcn von Grandson, dessen Bestallung ohnehin

^cll go»„g Stnk Pfrnndland abgegangen sei, wird dem Landvogt aufgetragen, diesen Abgang durch

Kauf eines andern Stüks von gleichem Werth zu crsezen, zudem wird ihn: der diesjährige Zehnten nach-

^ssen. Ibid. I. — 413. Die Snpplication der Landsassen von Provence und Mutruz, man möchte wegen

^ vielfachen Bortheile, welche ihre Nachbarn von Vanxmarcus und Gorgier in Bezug auf Wcidfahrt und

Klau aus einigen zwischen ihnen aufgerichteten Verträgen und Sprüchen sich anmaßen, diese Sprüche auf-

wird den Gesandten, die nach Grandson kommen sollen, zugewiesen, damit sie nach Anhörung beider

^ eicn den Handel erledigen. Dieselbe» Gesandten werden ermächtigt, derer von Provence Eichwald, so

anderer Leute Recht es ertragen mag, bannen zu lassen. Ibid. m. — 414. Jacques und Moise Meyoz

3'iez, welche ihre acccnsirten Neben in Mattland verwandelt haben, werden mit ihrer Bitte abgewiesen und

^ ^>rd den: Landvogt ansdrüklich befohlen, die von beiden Städten um den dritten Thcil der Frucht verliehenen
Zu untersuche::, die ohne Vorwisscn der Obrigkeit zcrstükclten zu beider Städte Händen zu bringen, zu

^"zei: und neuerdings zu accensircn, indem die Empfänger nicht befugt sind, dieselben zu vcrthcilcn oder
^'st als mit Neben zu bebauen. Ibid.— 415. Weil seit einigen Jahren der beiden Städte Hochwälder

^ berwüstet werden, soll der Amtmann den halben Thcil der Wälder Lily, Scyte und la Forest auf sechs

^lle ü: und nach Ablauf der sechs Jahre die andere Hälfte; Frevel sollen mit 10 Florin

^ chll werden. Ibid. c>. — 410. Maire Boccardicr wird mit seiner Snpplication um das Majoramt zu
'^»s abgewiesen. Damit aber aus den in seiner Snpplication vorkommenden Anschuldigungen kein weiterer

>»:d^ ^^)e, ^^'d dieselbe nnterdrükt. Ibid. zw — 41 7. Pernon Vanssclet soll den: Landvogt 2 Kopf Korn

^ ^ Florin in beider Städte Namen abliefern. Ibid. q, — 418. Den: Franyois de Moulins wird aufsein
betreffend Nebenzehntcn geantwortet, er solle, wenn er Zehnten oder andere Sachen an etliche Unter-

Zuspreche, das liebe Recht brauchen; welche Partei dann über das Urthcil sich zu beschweren habe,

^e vor die Obrigkeit, wohin Zug und Rath gehöre, appellircn. Ibid. r. — 410. Den drei Weibeln zu

^ ^bsvn werden für ihre Mühe und Arbeit je 2 Kopf Korn verehrt. Ibid. 8. — 420. Den: Commissär

Ihjg ^ ^""rgeois soll jede Stadt ein Fenster mit ihren: Ehrenwappen in seinen neuen Bau zukommen lassen.^ ^ 421. Damit der Nechlshandel, darum die von Frcsens in der Herrschaft Gorgicr wider die

l^iil>^^^ Frevel in: Bannwald von Mntrnz verwirkten Bußen wegen appellirt haben, seinen
Austrag erlange, werden beide Parteien vor den Täglichen Rath zu Frciburg gewiesen.

422. Weil in den Ämtern Grandson und Orbach der Wein dieses Jahr leider übel gerathen ist,
alz Amtleuten auf ihre Einfrage bezüglich der Bestallung der Prädicantcn aufgetragen, so viel Wein
de,, einzubringen und sodann, wenn der Dienstwein nicht vollständigdaraus berichtigt werden kann,

beide» Städten Bericht zu geben, damit sie den Ausfall mit Geld vergüten. Ibid. v. — 423. Amts-
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rechnung des Georg Tribolet, iin Namen des verstorbenen Landvogts Jakob Tribolet, von Michaelis 15^

bis dahin 1587, und dessen eigene Rechnung von Michaelis 1587 bis dahin 1588. Ibid. rv.

1590.

Art. 424. Ans voriger Jahrrechnnng ist verfügt worden, daß dem Herrn von Bonvillars die wegen des

Durchzugs des Herrn von Chatillon für Bewachung des Schlosses Grandson gehabten Unkosten von denen no"

Grandson vergütet werden sollen. Da seither zwischen den Burgern und den übrigen Herrschaftslenten ein SP""

entstanden ist, wer diese Kosten zu tragen habe, wird nun erkannt, dem Herrn von Bonvillars sollen für alle Kos^'

und Mühe 20 Kronen und seinen zwei Gespanen je 10 Kronen zur Hälfte von den Bürgern und StadtlciR"

und zur Hälfte von den übrigen Herrschaftsleuten abgetragen werden. Absch. 147. n. — 425. Dem Prädica"^'

zu Grandson wird anstatt der begehrten Aufbesserung seines Jahrlohns der ihm vom Landvvgt vorgestrektc

Korn nachgelassen. Ibid. b. — 426. Dem Pernon Vansselet, der einige prcsthaste Personen aus Auftrag der

leute und anderer vornehmer Personen curirt hat, soll der Landvogt 2 Kopf Korn zustellen. Ibid. e. — 42?- ^

geordnete der Bauersame zu Provence melden, daß ihnen das Übereinkommen mit den Herrschaftslenten

Gorgier über gemeinsame Benuzung ihrer Feldfahrten und des Holzhaus zu großer Übervortheilung gerci^

und bitten um die Bewilligung, daß jeder einen Theil seiner Güter einschlagen und als Bannholz bcsize"

dürfe. Weil aber die von Gorgier nicht zugegen sind und um nicht etwas wider Briefe und Siegel zu ^

fügen, wird dieser Handel auf nächste Zusammenkunft zu Grandson verschoben, Ibid. <1. — 428. Conmni^

Johann du Maine meldet, er habe in den Documenten der Pfarre Ivonand gefunden, daß die Gewe"

Rovray in der Herrschaft St. Martin du Chbnc der Cur zu Ivonand jährlich 70 Lausauner Schilling sch"^^

sei des Kirchendienstcs wegen, welchen die Pfarrherren früher wöchentlich zu halten verpflichtet gewesen

die Gemeinde Rovray sei bereit, diesen Zins zu bezahlen, sofern der Prädicant jede Woche eine Predig

genannter Capelle halte. Dieses hat man billig gefunden und es demnach angeordnet, lind. o. ,

Sein Gesuch, ihm die Mestralie zu Concise um denselben Zins wie seinem seligen Vater zu verleihen, ^

abgeschlagen. Ibid. 1. — 430. Gemeinen Dorfsäßen zu Concise wird ans „erbärmklichcn Mitlyden" der

zins für den Bakofen für dieses Jahr zur Hälfte nachgelassen. Ibid. A. — 431. Auf die dringende Klag^

Antoine Favre über Verminderung des Zolls zu Grandson wegen der Kriegslänfe und Thcnerung,

ihm für ein Jahr 20 Florin am Pachtzins nachgelassen. Ibid. Ii. — 432. Den Gemeinden Montagny "

Valeyres, sowie denen von Fiez, Pitet und Tnileries wird ein „Gestrüpp" beim alten Schloß Moni"?^
le-Corboz accensirt gegen einen Zins von 2 Quart auf jede Juchart. Der Landvogt soll für Aufrichtuub

Lehenbriefe sorgen. Ibid. i. — 433. Dem Schreiner Wolfgang Bcrchtold werden wegen seiner Arbeitst

und seines hohen Alters 1 Sak Waizen und 10 Florin geschenkt. Ibid. Ic. — 434. Auf die Klage der 0»

thanen zu Avonand, daß die von den Herren von Euglisperg und von Bioley gemachte Einfachung des ^

la Mentue ihren Häusern, Äkern, Matten und der Brüke gar schädlich sei, und ans die Berufung ^

von Euglisperg auf die von ihm und dem Herrn von Bioley ausgebrachten Briefe, hat man genannten bc>

Herren anzeigen lassen, sie sollen dafür sorgen, daß ihre Admodiatoren die Fischcnzen und Fache so ^ ^

daß die Brüke u. s. w. keinen Schaden dadurch erleide, unter Androhung von Schadenersaz. Iliid-

435. Etienne Niband und Mithaften bitten um die Bewilligung, ihren Eichwald ebenso in Bann lege" ^

Bußen gegen Uebertreter festsezen zu dürfen, wie man es vor Jahren ihren Nachbarn, den
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. ^ Knoulicattten Wald so wohl wie der ihrer Nachbarn ge-

v» Manguettaz, bewilligt )a e. erstatten können, wird ihnen entsprochen und

chmnt werde und sie ihre schuldigen Z n fl ch n m s° besser^ s ^

Landvogt aufgetragen, d.e Bußen s°W> ezem ^ ^ Claude Gottrau, der Schreiber zu Yvonand,

as liebe Recht darum walten lassen w. ^ ^ ^mth ein Sak Korn ans beiderW baufälliges Hans wieder aufrichten kann, imrd ch "N Z g b

S'ädte Kornkasten geschenkt. IdiS. n. - 447. Die Bestand - Z ^gewiesen, der Landvogt aber

Wen um Nachlaß ihres vermeinten Nachzngs ain Zehnten f ^ ^ ^ Die

Auftragt in Erfahrung zu ^ ^ daraus ic.^un ^ abgewiesen. Ibiä. g.

eu'cn angcinessencn Zins und Eingang zu accenstren. Idill. r. - 440. Ans tez ^ , i

Th.il d.-l'e,b.„ .„---nie» nud zn MM.. °de. «-rü.nd »Michas!-» 7ldi7'- -44°,'

wch. «ürde, °°». Z.HU.-N ^»°'2r.ich w N°.w be„sm,. eben,.

ders? ^S'mwittars Il.iä t - 442. Da die Admodiatoren der Fischenzen zu Yvonand e.ne

Bado von ^ ^ svllen, die dort fischen, stellen Abgeordnete von Yvonand

ß von 50 Pfund auf i s . . - gestatten Da Herr von Englispcrg und der Land--

'Ml habe. Daher wild dieser sur 1 . Laiidvogt gebührende Satlssactiv» gegeben »nd die

'° Herrschasl-leii.- .... Ger,.-.

F vrn, dezahlt hat. Ilnc ^ ^ ^ die Bergmatte von Provence getriebene

H-lich 2h'2'22^Ml^> >»». °' 22'«? »v.r. r a s Nilv? Nack Verlelittia des Ausspruchs von 1585 und des Abschieds

»-„ >22)^ bleibe» .ass-« u»d de», L-nd«°gi besohle», jeden Üb-rl.ele- um Z0 Psnnd z»

>>„>,, ' ,s° ^ ^ ,xpM»ll°n der «»wälle de» Ssii.als ,ii lhoerdou .»oder de» iro»»»>li.»

«2° ""2 . d S n« es», »uzah Ddbpe.h I-» »nd Mii-.e.e. dargebe.., r„

. «»h s-l .»s.d ^°... °°° -»ch°..sb« Wich..'"

'^2'- 4^ «« « «" 'Mlwl ..ül llsech .» W» dw «°h.- Ml» «°li. dl. er
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nach seiner fünften Rechnung bis heute eingezogen hat, im Betrag von 944 Pfund 9 Schilling 6 DeM^d

daran werden ihm seiner langen Krankheit wegen 544 Pfund 9 Schilling 6 Denier nachgelassen. Ibid. uu.

1592.
Art. 459. Den Bestehern des Zehntens zu Hvouand, Pierre Triblet und Pierre Volct wird für

Jahr 1590 ein Mütt Mischetkorn nachgelassen, ebenso dem Bernard du Villard ein Mütt Haber. Dag^"
wird Jean Cuendoz mit einem ähnlichen Begehren betreffend den Zehnten zn Grandson abgewiesen. Absch. 19^ ^
— 451. In Anbetracht, daß die Zölle wegen des eingerissenen Kriegs und Stillstand der Gewerbe weMg^

als zu andern Zeiten ertragen, wird den Zollbcstehern zn Montagny-le-Corboz für leztes Jahr ein Nach^

von 4 Kronen, jede zn 5 Florin, gewährt. Ibid. b. — 452. Den hinterlassencn Kindern des Claude

gewesenen Prädicanten zu Grandson, wird eine Schnldrestanz am Zehnten zu Grandson verehrt. Ibid. ^ ^
453. Claude Pillart, Wcibcl zu Montagny, wird mit seiner Bitte um Entschädigungfür seine Weibel-

Bannwartdienste abgewiesen, dagegen werden ihm für einmal zur Anfmuntcrnng 1 Sak Korn und 10

verehrt. Ibid. d. — 454. Dem Prädicanten zn Grandson wird seine jährliche Besoldung um 1 Mütt

verbessert. Wegen des Pfrundgartens, der vor etlichen Jahren der Bürgerschaft zn Grandson überlassen "bd

nicht ersczt worden ist, sotten die Nathsgcsandtcn, die dahin kommen, nach Billigkeit handeln. Ibid. m
455. Da die Besteher des Zehntens zn Gicz eidlich erhärtet haben, daß über das, was sie dem Amti»"^

abgeliefert haben, ihnen für ihre Mühe und Arbeit für leztes Jahr mir das Stroh bleibe, werden sie ^
jeder weitern Verpflichtung ledig gesagt. Ibid. I. — 45k. Pierre Bullet und Franz Lorent, die ans crer

Güter nach Avonand gezogen sind und sich mit der Gemeinde wegen des Einzugs verglichen haben, wc^

des halben Theils des durch Landvogt Tribolet zu Händen der beiden Städte ihnen abverlangten EnG'»'

gelediget, da sie nicht Fremde sind, sondern der eine Unterthan von Bern und der andere von Freib»^

Ibid. A. — 457. Den Bestehern der Mühle zu Monand werden an ihrem Zins für die leztcü zwei

Jahre 2 Mütt Waizen und ebensoviel Roggen nachgelassen, so daß sie statt 10 nur »och ki Mütt z" ^

richten habe». Ibid. b. — 458. Der Span zwischen denen von St. Anbin, Gorgier, Sanges, 3'^^
Montalcher und Monlin. einerseits und der Bürgerschaft zn Grandson anderseits wegen Aznng, Fcldfah^

und Bergweiden, wird den Gcneralcominissären beider Städte zur Prüfung und Antragstcllnng überwies

Auf deren Gutachten wird sodann erkannt, es möge jeder Theil die fraglichen Berge und Allmenden bra» '

und nnzen wie zuvor, nach Inhalt ihrer Gewahrsame, Briefe und Siegel, doch soll kein Vieh dahin ge^

werden, das nicht in dem Amt Grandson oder in den sechs Dörfer» gewintert worden, bei 30 Florin
Ibid. i. — 459. Das unter Vorweisung von Brief und Siegeln von einigen Gemeinden und Unterthanc»
Herrn zu Vauxmarcns gestellte Begehren um Aufhebung des auf den Wald Scyte gelegten Banns, kann
das ohne Befehl ist, jezt nicht bcrüksichtigen. Da aber Bern erläutert, daß nur der halbe Wald gebai»^ ^
und zwar nur auf eine gewisse Anzahl Jahre, bis der junge Wald nachgewachsen,so sollen sich die BeD"
sichrer damit begnügen, in Anbetracht der hohen Nothdnrft, für die Nachkommen Holz zn pflanzen.
— 469. Dem Besteher des Zehntens zu Montagny-le-Corboz und Valeyres wird für 1590 ein
Zins gewährt, ebenso einigen andern Zehntbestehern.Ibid. I. — 461. Pierre Testaz wird mit seinem ^ ,
um Ermäßigung des Feuerstattzinses abgewiesen, ihm jedoch in Anbetracht seines hohen Alters der „verscsl ^
Zins geschenkt. Ibid. m. — 462. Claude Testaz von Chamblon ist Willens auf eine verlassene Hosfl^
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Häuschen zu baue», wofern ihn? ein leidlicher Fenerstattzins darauf gelegt werde. Beschluß: Der Coniinissär

den Augenschein einnehmen und den Bittsteller bescheidentlich halten. Ibid. n. — 463. Der Chorweibel

wolas Michiel zu Grandson wird mit seinem Gesuch um ein Leibding abgewiesen, dagegen werden ihm 5

. und ein Sal Korn für einmal verehrt. Ibid. o. — 464. Der Hausfrau des Marc Volct zu Grand¬

au, die einige arme Leute „des bösen Grindts gearznet" aber nichts dafür erhalten hat, werden 10 Florin

""d 2 Köpfe Korn verehrt. Ibid. p. — 465. In dem Span zwischen den Spitalpflcgern zu Dverdon nni/

^'n Coinmissär Mayor wegen der Erkanntnisse etlicher den/Spital gehöriger Stüke Land, die den beiden

ndten lehenpflichtig sind, wird nach dem Gutachten der Generalcoinmissäre erkannt, von zwei benannten

ukcn svll ein jährlicher BodenzinS von je 12 Pfenningen entrichtet werden, dagegen sollen diese lobfrei sein

^ Wege» der Assnfertation nncrsncht bleiben. Betreffs der Zinse, die von dem Herrn von Vanxmarcus

^stießen, ist beschlossen, sie sollen des Lobs und der Assnfertation auch erlassen sein. Die ergangenen Kosten

wie nachträglich beschlossen wird, der Spital als unterlegene Partei zu tragen. Ibid. g. -- 466. Ein

"stand mit dem Herrn zu Corcelles, worüber die Generalcoinmissäre auftragsgemäß Bericht erstattet haben,

" Z" nochmaliger Prüfung an diese zurükgewicsen und sollen auch andere verständige Cominissärc dazu

Ordnet werden. Ibid. r. — 467. Der prätendirte Antheil des Herrn von Corcelles an den in seinem
'"3 fallenden Wucherbnßen wird ihm abgeschlagen, da diese der Obrigkeit allein gehören, die sie auch ans-

Ibid. s. — 4K8. Dem Abraham Nvgnon, Besteher der Mühle zu Concise, werden 6 Köpfe Korn am

ststUerfallenen Bvdenzins nachgelassen, sein Gesuch um Minderung des Zinses aber abgeschlagen. Ibid. I.

statt^ ^^uso wird Pierre Gondoz von Giez mit seinem Gesuch um Erlassnng oder Minderung des Fcuer-
äwses von seinem halbverfallenen Hans abgewiesen, ihm aber der leztverfallcne Zins geschenkt. Ibid. u.

Nechtshandel des Statthalters Claude de Pierre, im Namen der beiden Städte, und Anton
und Anton Baron wegen etlicher „vffgeheptcn" Zehntgarben soll fortgefahren werden. Ibid. v. — 471.

^ Banderet, die ihre Unschuld gegenüber den Anklagen etlicher Hingerichteteraus Unholderei erwiesen hat,
^ auferlegten Kosten, weil sie arm ist, nachgelassen. Ibid. >v. — 472. Dem Coinmissär Jacques Mayor

^^"uens wird die Ablösung^einesNnßölzinscs von 1 Maß um 13 Florin Hanptgnt bewilliget. Ibid. x. —
' Dem über achtzigJahre alten Jacques Nossignol, welcher mehr als einunddreißig Jahre in der Herrschaft

andsvn Kirchendiener gewesen ist und von Geistlichen und Weltlichen gute Zeugnisse besizt, wird ein jähr-
^ "cibgeding von 20 Florin und 6 Köpfe Korn ansgcsezt. Ibid. y. — 474. Auf den Bericht des Land-

. ' daß etliche außerhalb der Bogtei gesessene Adelspersone»an die Herrschaft zinspslichtigseien, die Zinse
^ "utrichte», diese aber nicht erkannt seien, wird beschlossen, der Landvogt soll durch die Conunissäre sie zu
^wmwih dieser Zinse anhalten und, sofern sie nicht gehorsamen, es an die Obern berichten. Ibid. 2. —
de,, ^ ^ zu Wohnungen für die Prädicantcn erbauten Hänser von diesen nicht bewohnt, sondern
dies/^" Uermiethet und schlecht in Dach und Fach erhalten werden, werden die Prädicantcn aufgefordert,
östhei/" Stand zu stellen und darin z» erhalten, ansonst man sie wieder zu obrigkeitlichen Händen
st«» ' ^^de. Ibid. an. — 476. Dem Landvogt wird aufgetragen, an die Stelle der umgefallenenHetm-
Ibjg " "°Hlgcnfalls neue machen zu lassen, sowie auch neue Fähnlein mit der beiden Städte Ehrenzeichen,
lassm ^ 4"7?' Der Landvogt mag den Nok, den er beim Antritt seines Amtes dem Fischer hat werden
>wgt ' ^ Meinung, es sei so gebräuchlich, den beiden Städten verrechnen. Ibid. eo. — 478. Dem Land-

bewilliget, von der Matte, von der er bisher »nr das Heu bezogen hat, auch das Emd z» nnzen.
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Idiä. ää. — 479. Landvogt Pancraz Adam erstattet seine erste Amtsrechnung, von Michaelis 1590 bis dü»

1591. Ibiä. ee. — 489. Ans jüngster Jahrrechnung zu Bern hatte der Herr von Vauxmarcns und Vernes

mit den Abgeordneten dieser Gemeinden und der Gemeinde Concise statt der begehrten Widerrufung der

bannnng des Wcidgangs in beider Städte Wald Sehte nichts Anderes erlangt, als eine Verringerung ^

Buße von 10 aus 5 Florin auf das Haupt. Nach Wiederanregnng dieses Handels vereinbart man sich dah>»'

daß es während der bestimmten Anzahl Jahre bei den 5 Florin Buße bleiben soll. Absch. 196. vv. -- 48^

Der Landvogt soll dem Meister Albrecht Lapis, dem Apotheker in Grandson, das Blei bezahlen, das ans

gehren des Landvogts Tribolct in's Schloß gefertiget worden ist. Ibiä. bk.

1594.

Art. 482. Das Gesuch des Prädicanten zu Avonand in Betreff seines Pfrnndeinkommens, wird de»'

Landvogt zur Berichterstattung zugewiesen, lieber jenes des Prädicanten zu Grandson sollen die

gesandten, welche nächstens dahin kommen werden, nach Befinden entscheiden. Absch. 246. n. — 483-

armen Lucas Cnir werden seine drei schuldigen Haberzinse nachgelassen. Ibiä. b. — 484. Die Beschwerde ^

Gemeinden Concise, Corccllcs unv Mutrnz gegen etliche Privatpersonen von Fresens wdgen unbefugtem HoÄ^

in ihren Wäldern, wird den Rathsgesandten nach Grandson zur Erledigung zugewiesen. Ibid. e. — 485-

Weibel von Avonand, welcher um Verbesserung seines Einkommens nachsucht, wird dieses zwar nicht gewÄ^'

doch ihm ein Sak Korn verehrt. Idiä. ä. — 486. Die Bitte derer von Grandson um einen Beitrag ^

Reparatur der zum Theil eingefallenen Kirche, wird den Gesandten nach Grandson zu gntfindender Erledigt

überwiesen. Ibiä. g. — 487. Einigen Zehntbestehern, die sich über Schaden beklagen, wird theilweiser

Nachlaß gewährt. Idiä. Ii. — 488. Die Unterthanen zu Giez führen Beschwerde, daß ihnen das Wort

in der Pfarrkirche nicht, wie es nöthig wäre, verkündiget werde. Sie glauben, wenn dem Schulmeister d»

selbst seine geringe Besoldung verbessert würde, so würde ihnen in ihrem Anliegen geholfen. Wird den Na

gesandten nach Grandson zugewiesen. Ibiä. i. — 489. 499. Zweite und dritte Amtsrechnung des Landv»ö

Pancraz Adam von Michaelis 1591 bis Michaelis 1593. Idiä. r. 8. — 491. Des Junkers Franz

Tochtermänner bitten um Erlaß oder Moderation des Lobs von einem Berg, der ihnen zu Ersez»»g

Mutter Ehestener um 1000 Pfund höher angelegt und zngetheilt worden sei, als er geschäzt gewesen- ^ ^
aber alt-Landvogt Tribolct schon vor einigen Jahren ans seinem Amt getreten ist und man sich

erinnern weiß, ob das Lob verrechnet sei oder nicht, wird dieser zum Bericht aufgefordert und der H""

inzwischen eingestellt. Absch. 247. nn. — 492. Das Ansuchen des Peter von Perroman und des

Gottrau um Erlaß des Lobs vom Hans des Jost Heid zu Champagne, von dem sie neben erlittenem

die Zinsen abrichten müssen, wird in den Abschied genommen. Ibiä. oc>. — 493. Den in die Vogteie»

tenden Gesandten wird Vollmacht ertheilt, in Betreff des llmtanschs der zerstreuten Zinse des

zu Avonand gegen einen bestimmten Jahrlohn aus beider Städte Kornkasten zu handeln. Ibiä. i>l>- ""

Der Anstand wegen des Niedzehntens zu Avonand und Chcyres wird eingestellt bis anderer Sachen weg»" ^

Gesandten in die gemeinen Vogteien reiten. Zu Vermeidung künftiger Späne wird auf Gefallen hin der O

verordnet, die Kirche soll den Nied- und Nengereutzehnten nicht länger als drei Jahre empfangen,

soll er zum'großen Zehnten gehören. Als Neugerentzehnten gilt der, welcher von neuen Aufbrüchen h»"''

die dreißig Jahre unangesäet waren. Absch. 259. v. — 495. Zu den Mahlzeiten bei den ZehntsteigeU"^
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^ Cheyres sollen auf Gemeindskosten nicht mehr als eine Person ans einer Hanshaltnngzugelassen werden.Ach

1596.

Art. 496. Denen von Mntrnz wird auf ihr Anhalten der Weidgang in dem gebannten Eichholz ge^
"A, dagegen werden sie mit dem Gesuch um Erlassung des Jungenzehnten, den sie dem Prädicanten zu
^>sc von den Schafen entrichten müssen, abgewiesen,nur soll der Prädicant nicht schon von fünf, sondern

^ von zehn Stüken den Zehnten zu fordern berechtigt sein. Absch. 297. n. — 497. Die von Provence be-
rcn Ah gegen die Uebergrisfe derer von Valtravers in der Herrschaft Neuenbürg in ihre Waldungen,

raus ihnen viel Schaden erwachse; zugleich bitten sie, ihnen drei oder vier Mäder zn Holzpflanzung zu
rgünstigen und diese in Verbot zn legen. Der Landvogt erhält den Auftrag, einem jeden 3 Jucharten zn

PAnzung anzuweisenund selbe wenn nöthig in Vann zn thnn. Gegen die, welche sich Übergriffe in

^ Waldungen erlauben, soll er mit Strafandrohung vorgehen. Idiä. d. — 498. Dein Bannwart Pierre
^aly, der bisher noch keinen Lohn erhalten hat, werden ans sein bittlichcs Ansuchen 3 Stäbe Tuch zn einem

a»tel verehrt. Idiä. o. — 499. Verschiedenen Gesuchen um Zinsnachlaß wird ganz oder theilwcise ent-

IhJ andere werden abgewiesen. Ferner werden mehrere Personen mit Almosen und Beisteuern bedacht.
^ ä. L. — Die von Uvonand beschweren sich, daß sie mit Zinsen, Tributen und Steuern so

y daß es ihnen unmöglich sei, bei ihren Hänsern und Gütern zu bleiben, wenn sie dieser schweren

ei»e ^ entladen werden. Dabei weisen sie ans den mehrjährigen Mißwachs hin, wie z. B. lcztes Jahr
^uchart Aker nicht mehr als zehn Garben abgetragen habe, und bitten, ihnen den schuldigen Zins bis

^ nächst Ernte zn stündigen. Lezteres wird ihnen günstig bewilliget, im klebrigen wird die Angelegenheit
Rundlicher Untersuchung und Berichterstattung an die nach Grandson abzuordnendenRathsgcsandten ge-
> n. Ebenso das Anbringen derer von Uvonand, daß sie sich veranlaßt sähen, ihre Mühle aufzugeben,

u»d^ der Zins für dieselbe, jährlich 5 Mütt Mischelkorn, nicht gemindert würde. Ibi4. I. — 591. Hiezu
chjg andern nothwendigenSachen soll beförderlich ein Tag angesezt werden nach nächstkünftiger Ostern.

502. Gesuch um Nachlaß der Strafe wegen eines verheimlichten Fundes. Idiä. d. — 593. Dem
k^. '^Oei, zn Concise werden an seine für Verbesserungder Reben aufgewendeten Kosten drei Säke Mischel-
5 "A lg Flvrin verehrt. Idiä. i. — 594. Dem Prädicanten zn Grandson werden 2 Säke Mischelkorn

Sein Begehren wegen eines Gartens wird an die Gesandten nach Grandson gewiesen. Idiä. Ic. —

5hg Schulmeister zn Onncns werden 20 Florin und 2 Säte Korn für einmal verehrt. Idiä. I. —
T ' gestelltes Gesuch um Erlaß eines neuen Feuerstattzinses wird abgewiesen, es wäre denn, daß die
h^^Oen um ihre behauptete Freiheit Brief und Siegel aufweisen könnten. Idiä. n>. — 597. Der Ge¬
bein / ^antagny-le-Corbozwird das Lob von ihrem neuen Gerichtshanserlassen und überdies 30 Florin
!e>»^ Ulrich von Bonstetten, Herr zn Urteilen und Jegistvrf, beschwert sich Namens
do>, ^/^^0?ancn zn Vanxmarcnsüber den für 10 Jahre ans den Wald Sehte gelegten Bann, wobei die
^ "^Marcus an ihrer Berechtigung der Weidfahrt verkürzt werden, für die sie doch an das Schloß

W " jährlich 4 Mäß Korn bezahlen. DaS Gesuch, den Bann wieder aufzuheben, wird an die Gesandten
j„ ^ ^udsoil überwiesen.Idiä. o. — 599. Das Gesuch des Claude Testaz, ihm zu bewilligen, seine Reben

^And umzuwandeln, wird den Gesandten nach Grandson zur Erledigung anheimgestellt. Idiä. p. — 519



1750 Grandson. 1596.

Das Gesuch der Gemeinde Champagne um eine Beisteuer, damit sie den eingefallenen Schwibbogen und Anderes

in ihrer Kirche nebst der zerbrochenen Gloke machen lassen könne, wird zu nähern? Untersuch und Bcrichlcrst"^

tnng an die Gesandten nach Grandson verwiesen. UM. «g. — 511. Die Snpplication des Bcsizers der Ziegel

Hütte zu Grandson um eine Beisteuer zu Wiedererbauung derselben, wird an die Gesandten nach Grands""

gewiesen. UM. r. — 512. Ebenso das Gesuch des Benoit Favre um die Bewilligung, 3 oder 4 Jncharte"

in Bann legen zu dürfen, damit sie ihm, wenn es Acheruin gibt, nicht durch die Schweine seiner Nachk'"^'

geschändet werden. UM. s. - - 513. Der durch den Spitalpfleger der Stadt Dverdon für den dortigen Spit"

gemachte Kauf eines dein Schlosse Grandson zinspslichtigcn Stüks Boden wird gutgeheißen und der obrigk^

liche Theil des Lobs nachgelassen. UM. t. — 514. Weibel Pvnzule zu Grandson bringt beschwerend vor, ^

sei in einer Appellationssache gegen einen gewissen Clement vom alt-Landvogt Pancraz Adain nach

gewiesen worden, der Landvogt habe sich dann aber mit Clement verglichen und so sei derselbe zu

nicht erschienen; daraus seien ihm, dein Weibel, große Kosten erwachsen, um deren Vergütung er b»

Adam wird hiezu schriftlich aufgefordert, doch ihm der Regreß ans Clement vorbehalten. UM. u.

Die Dorflente und Gemeinde zu Ivonand werden mit dem Begehren, zu vergünstigen, daß ihnen kein ^ '

das sie zur Feldarbeit brauchen, vergantet »verde, abgewiesen. UM. v. — 516. Der Kirchgemeinde zu

»verde»? an den Kirchenban 50 Florin beigesteuert. UM. rv. - 517. Der Herr zu Blonay verweigert die de"

Schloß zu Grandson schuldigen 100 Florin Hauptgnt und 5 Florin jährlichen Zins, man weise ihm de"

den daherigen Hanptbrief vor. Das findet man nicht für nöthig, da derselbe Brief bereits seinein Vater I

vorgezeigt und durch viele andere ehrliche Personen eingesehen »vordem sei. Er soll daher zu Erstattung si'

Schnldigkcit, sei es mit Ablösung des Hauptgnts oder Entrichtung des Zinses, angehalten »verde??. U?iä. ^

518. Das Gesuch der Classe und Bürger zu Grandson, dem dortigen Schulmeister, welcher vielfach den

daselbst vertreten müsse, eine Jahresbesoldung zu schöpfen, wird von Freibnrg in den Abschied gcnoM" ^

UM. — 519. Die von Grandson bitten, es möchte denen, welche daselbst nin Frevel und Buße"

Recht gefordert werden, eine gleiche Dilation und Aufschub zur Verantwortung gestattet »verde»? wie

welche um Privatsachen gerechtfertiget »verde»?, gemäß den ihnen bestätigten Bräuche??, Freiheiten »udGerec/^
keiten. Wird von Freibnrg ebenfalls in den Abschied genommen. UM. x. — 526. Die von

schweren sich gegen einige Nenernngen der Landvögte, welche 1) von denjenigen, die ihre genwiueu ^
Mattland von der Allmend eingeschlagen und sich dar?»»? mit der Gemeinde verglichen haben, einen g

Betrag abfordern, und 2) voi? denen, welche zu Burgern und Hintersäßcn hinter ihrer Amtspflege angcuoi

werden, einen gleich großen Einzug fordern »vie die annehmende Gemeinde; das sei beides gegcu das

komme», wcßwegen sie um Abhülfe bitten. Freibnrg nimmt es in den Abschied. UM. an.

Begehre»? des Prädicanten von Uvonand, die beiden Städte möchten das dortige Psrnndeinkomine» zu H"' ^

des Schlosses Grandson nehmen und ihn? seine Competenz und Corpus von dort ausrichten lassen, ^
durch P"

die Jahrrechnung zu Freiburg verwiesen. UM. dd. — 522. Alt-Landvogt Pancraz Ada?»? läßt Lezt°

von Lauten seine vierte Aintsrechnung, von Michaelis l593 bis dito l594, ablegen. UM. tt'. — ^

Amtsrechnnng des alt-Landvogt Ada??? von Michaelis 1594 bis dito 1595. UM. gg. — 524. Stad

gemeine Unterthanen zu Grandson lassen vorbringen, daß das Gewölbe in» Priorat zu St. Johann ei»g" ^

und daß ihnen zu Erhaltung eines Schulmeisters eine Steuer auferlegt worden sei, auch geschehe

Gerichtshändeln, bei Bewillignng von Einschlägen und bei Annehinnng fremder Personen Eintrag >u Ope



Grandson. 1595. 1597. 1598. I?5l

^wohnheite». Die Berathnng wird bis zu». Ritt in dieses Amt verschoben. Absch. 298. ci. — 525. Man

^'det „icht thnnlich, die Erhaltung des Schulmeisters zn Grandson zu übcrnelmien, weßhalb die von Grand-

w" angewiesen werden, mit der bisherigen Anzahl Prädicanten sich zu begnügen und den Schulmeister ans

'hreni Gnt zu erhalten. Ibid. p. — 52k. Wenn ein Amtinann wider die Unterthancn klagt, sollen sie zu

Biegung ihrer Antwort acht Tage Zeit habe», dagegen soll ihnen nicht gestattet werden, die Obrigkeit oder

Aintlcntc weitschweifig vor den Gerichten herumzuziehen. Ibid. g. 527. Zn Vermeidung künftiger An-

Zwdc wird dem Herrn zn Corcelles, Lorenz Burkhard, erlaubt, seine Herrschaft durch den Amtmann und Statt-

^ ier wit beiden Commissarien ausmarchcn zn lassen. Ibid. r. — 528. Das Anbringen wegen der Pfrnndzinse

^ ^'onand wird bis zn einlangendem Bericht eingestellt. Ibid. — 529. Dem Schloß Grandson gebührt
^ Gerechtigkeit des Scezolls, genannt des tLrnons, und damit derselbe desto kommlichcr bezogen und nicht

iainiit werde, war es bisher üblich, denselben einem Bürger von Avcrdon zu admvdircn. Da nun aber der

"h von Averdon den Bezug dieses Zolls verboten hat, wird zu Verhütung des Schadens beider Stände

Glossen, ^ bitten, daß es die von Averdon zu Aufhebung dieses Verbots anhalte. Ibid. ?. — 539.

der Ccntncr Blei, den Albrccht Lapis dem Landvogt Tribolet verkauft hat, zum Nnzen beider Stände

taucht worden ist, worüber der jezige Amtmann sich erkundigen soll, so soll er ihn bezahlen und verrechnen,
cm.

1597.

>h»e ^ ^ Herrschaftslente zn Vanxmarcns bitten, es möchten die von Grandson angehalten werde»,
." gemäß Sprüchen und Verträgen Anthcil an Holz und Wcidgang im Wald Seyte zu gewähren. Ist

^ künftige Jahrrechnnng verschoben. Absch. .825. n. — 532. Wegen des „verschlagenen" Einkommens des
.'°^ks z,, Grandson soll ein Schreiben an den Grafen und das Parlament zn Döle gerichtet werde»,

ee.

1598.

. 533. Die Herrschaftslente von Montagnh werden verfällt, dem Prädicanten die 200 Pfund, die er
" die '

>^> dere

Hälfte der Pfrnndscheuerbezahlt hat, znrükznerstattenund diese der Cur sehr nöthigc Scheuer wieder

Händen zn stellen. Absch. .853. b. — 534. Gemeine Herrschaftslente zu Vanxmarcns begehren im

des Holzhaus und Weidgangs im Wald Sehte erhalten zu werden und daß dessen Bann auf-

^ werde. Da aber leztcs Jahr die Gesandten beider Städte für nothwcndig erachtet hatten, diesen

hi>> ^ ^ Jahre in Bann zu legen und zn befehlen, daß er mit einem Zaune umfriedet und kein Vieh

^'getrieben werde, „sonders wan etliche Jahr an Achcrumb fruchtbar Wärend, dasselbig von der Hand

de,, " ^ das klein gntt nit dohin gctriben wnrdc", mit der Erläuterung, daß die Kosten des Zaunes

Abseitigen Unterthancn getragen und die fällende Nnznng des Achernms ihnen zn gleichen Thcilcn

^ ren sviw^ ^ wird jene Verfügung bestätigt; Dawidcrhandelndc sollen zn 50 Florin Buße verfallen sein;

de»,^ ^k>rc des Bannes sollen mit Weihnachten 1597 begonnen haben, Alles den Parteien und besonders

Äeil-s ^^" Vanxmarcns an ihren Rechtsamen und Briefen ohne Abbruch. Ibid. e. — 535. Auf die

der Gemeinde Provence, daß ihre Nachbarn zn Frescns und Montalchcr sie durch Einschläge an

^kdfcdwt ,md durch Bänne am Holzhan beeinträchtigen, und auf ähnliche Klagen der ncuenbnrgischen
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Nachbarn gegen die von Mnlruz und von Provence, wird verfügt, die Parteien sollen den alten Briefe» u»d

Tractaten nachleben, sich gegen einander freundlich verhalten und keine Neuerungen einführen ohne Zust»"'

mung des andern Theils und ohne Erlaubniß der Amtleute; die auf der Jahrrechnnng von 1596 von dene»

zn Provence ausgebrachte Bewilligung, daß jeder drei Jucharten Wald „inhalteu" möge, soll hiemit a>'s'

gehoben sein. Ibicl. <1. — 536. Derer von Provence Begehren, daß die Besoldung ihres Schulmeisters

dem Einkommen ihrer Pfarrkirche zn St. Anbin geschöpft werden möchte, wird als eine Neuerung abgewiesen

Ibicl. e. — 537. Auf die Klage der Dorfmeistcr zn Provence über den Überdrang in den Bergfahrten

über Auftrieb presthaften Viehs auf die Alpen, wird verordnet, daß die alte Ordnung wider diese

aufgefrischt und pnblicirt werden solle, nämlich es sollen eines Jeden Stüke und Berg gewürdiget werden

wie viel Haupt es ertragen möge; wer darüber schreitet und die Berge überladet, soll von jedem Hanpt ^

Pfund Buße bezahlen, daher sollen bestimmte Aufseher verordnet werden, während des Sommers die Älp"'

zu besichtigen; über das aus fremden Orten aufgetriebene Vieh sollen zur Vermeidung der Jnfection ^

sundheitszeugnisse aufgelegt werde». Ibicl. I. — 538. Der Landvogt soll sich bei einigen Meistern erkundig"''

was der Einbau der Cur zn St. Maurice kosten möchte, damit der Prädicant daselbst wohnen könne;

zwischen sollen dem leztern 25 bis 30 Pfund für Hanszins verabreicht werden. Ibicl. g. — 539. Da

Pierre Favre zn Avouand ein besonderer Bakofen erlaubt worden ist, wofür er 2 Viertel Korn bezahlt, si^
diese von dem Zins des schon bestehenden gemeinen Bakofens abgezogen und demgemäß die Erkanntnisse abgea" ^

werden. Ibicl. b. — 546. Theodnl Pedrisat wird mit seinem Begehren, statt des ihm bewilligten Säged"'^
eine Bläue errichten zn dürfen, abgewiesen, jedoch wird ihm bewilligt, den verliehenen Wasserrnns

dem Plaz zu abandoniren und sich des Zinses ledig zn machen. Ibicl. i. — 541. Die Gemeinden O»"

Chamblon, Giez n. a. m. beschweren sich, daß sie um den alten Preis keine Ziegel mehr bekommen kö»»"

Da aber bei der Verthenernng aller Lebensbedürfnisse nicht mehr möglich ist, die Ziegel so billig wie

zu liefern, und da die Hcrrschaftsleute nicht so viel, wie die Fremden, bezahlen wollen, so soll der LaN ^
beide Theile verhören und den Anstand beizulegen suchen, auch einen angemessenen Preis ansmitteln, bei

die Ziegler bestehen können. Ibicl. Ic. — 542. Den Gemeinden Valeyres und Fiez wird auf ihr

wegen erlitteneu Hagelschadens der Zins für das Jahr 1596 erlassen. Ibicl. I. — 543. Angelin Desta-U

Weibel Johann Ponzule und die Dorfmcister zu Chamblon halten um Erseznng der Kosten an, die sio
edoch

Ansi'ch"'

den Herrn von Champvent für Erhaltung beider Städte Zehuten Suscevaz erlitten haben. Da jed

spänige Zehnten als beiden Städten zugehörig erachtet wird und die Einzieher von Champvent die

veranlaßt haben, soll der Landvogt dem Tschachtlau Massct beider Städte Resolution vorhalten und ihn?

Ersaz der Kosten anhalten, Ibicl. m. — 544. Die Bürgerschaft zu Grandson begehrt, man möchte ihr ^
Nachts

Ersaz des dem Landvogt bewilligten Einschlags und wegen Einschränkung der Feldfahrt durch ihre
dag^"

zu Giez erlauben, ihre Matten auch das ganze Jahr über einzuschlagen. Nachdem die von Giez

Einsprache erhoben, wird es beim alten Herkommen belassen und daneben doch der Bürgerschaft bewilligt, ^
vermeinte Forderung mit dem Rechten anzutreiben. Ibicl. u. — 545. Um die Unterthaueu zur

Übung" zu ermuntern, sollen ihnen statt 50 Floriu in Zukunft 4 Stüke Schlirliz zn verschießen gegeben w^
Theil

- - - - . .. „ ditio» '

Abzug des obrigkeitlichen Driltheils verzehntet werden. Ibicl. p. - 547. Denen von Champagne, die Z>"

Ibicl. c>. — 546. Des Schreibers Treytorens und Bläst Landercts Reben, die sie zum dritten ^

Gewächses ohne Vorbehalt des Zehntens empfangen haben, sollen wie andere Neben gleicher
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Kation ihrer eingefallenen Kirche eine Beisteuer begehren, wird bei 10V Pfnnd Buße geboten, ihre Pfarr-

"He zu St. Maurice bis Jakobstag künftigen Jahres zu reparircn, wobei ihnen unbenommen sei, ihre Capelle

^>f eigene Kosten wieder in Dach zu bringen. Ibid. <i- — 548. Dem Bestcher der Gerberie, Pierre Chuart,

° 8 Kopf Haber crsezt werden, die Johann Vnillemoz nachgelassen hat, aber Chnart gehören. Ibid. r. —

43. Wenn die Gemeinden zu Grandson und anderer angränzcnden Dörfer, welche an Bernhard Griblets

^ Sebastian Qnendoz' neulich mit jungen Bäumen bcseztcn Bannigarten Weidrcchtsamc haben, diese nach-

und zu ewigem Einschlag erlauben, ist es von beiden Städten auch nachgelassen. Ibid. s. — 550. Ans

^ Vorstellung der Herrschaft Montagny und einiger anderer Gemeinden hinter Grandson, daß sie wegen der

^Rahre und ihrer Armnth die so nöthige Herstellung des „Ports" (Schifflände) zu Grandson nicht auszu-

ben vermögen und das unfern gelegene Port zu Jferten für unnöthig halten, hat Bern in Betracht, daß

ffes Pgrt zum Bezug des Zolls und zu Erhaltung der Schiffe sehr Wohl gelegen sei, und weil es schon

^ " bewilligt worden und die meisten Gemeinden damit einverstanden seien, seinen Conscns dazu gegeben.

^ freiburgischcn Gesandten nehmen es in den Abschied. Ibid. t,. — 551. Um den Zerfall der Häuser zu

^'hüten, soll durch ein Mandat bei 50 Pfund Buße verboten werden, Ziegel, Schindeln oder anderes zur

eckung der Hänser Dienliche zu verganten oder anzugreifen. Ibid. u. — 552. Wie hievor der Gemeinde

wpague bewilligt worden ist, ihre Kirche ans ihre Kosten herzustellen, so wird nun resolvirt, daß eö in

^ "uft allen Gemeinden zustehen solle, ihre Kirchen selbst in Ehren zu halten. Wie diese Regel auch gegen-

^ den Städten zu verstehen sei, wird ad instrucmdum genommen. Ibid. v. — 553. Es wird beschlossen,

^ Fremden, welche in der gemeinen Herrschaft der beiden Städte mit Bewilligung der Obrigkeit sich

!"^rlassen, so viel Einznggeld an diese entrichten sollen, als die Communen ihnen abnehmen, den gebornen

" ^thuucn aber der einen oder andern Obrigkeit sollen nicht mehr als 20 Florin auferlegt sein; von einer

°'U>Mlue dieser Herrschaften in eine andere zu ziehen, dafür soll den Obrigkeiten nichts bezahlt werden,

soll ^ Eingang der „zu ewiger Nuznng von dem ersten Blumen" bewilligten Einschläge
Amtmann zu Handön beider Städte den dritten Theil beziehen, an welchem dritten Theil er wie an

er» Lobgefällen participircn und daher vom ganzen Eingang den nennten Pfenning haben wird. Ibid. x. —

' Die von den beidseitigen Abgeordneten angefertigte cosmographischc Dclineation der Marchung der Herr-

Grandson gegen Jferten an dem Ort, genannt en Ncyrevanlx, zwischen der Stadt Grandson und dem

von Effert, wird beiderseits angenommen und befohlen, daß die vier Abgeordneten nach Erseznng des

gestorbenen Commissärs Jacques Mayor von Onncns die Marchsteinc sezcn sollen. Ans dem Gipfel

Sccheron, bei Cave Richarde, und in gerader Richtung ans der Fluh, genannt Roche blanche, sollen

cvrespondirende Marchsteine, dazwischen aber in der Tiefe der Richtschnur nach die andern nöthigen

^ k"ie werden; diese Märchen sollen sowohl die obere Herrlichkeit als den Boden scheiden; die Ans-"

'uuhimg soll ^ gleichen Thcilcn auf Kosten der Stadt und des Herrn von Effert geschehen. Ibid. 7. — 55k. Dem

'ckincmn wird befohlen, nachdem er die sechs besten „Mäder" (Matten), die beide Städte bei Montagny

und ihm am besten gelegen sind, sich vorbehalten und dem Commissär Bourgeois auch zwei zur Ans-
>vahl
>>»d Glaubt hat, die übrigen dem Meistbietenden um 1 Groß von jedem Mad zu Herrn- und Vodcnzins

de», ^rbehalt der Löber, Zinse und Zehnten und der Jurisdiction und aller Souveränetät zu verleihen;
' Zugang soll ein Drittel in Jahresfrist erlegt, das Übrige ans eine ewige Ablösung verzinset werden,

Zusaz, daß bei künftigen Veränderungen die Mäder nicht zerstükclt, sondern madweise unverstükelt
220

dem
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gehen und bleiben sollen. Ibid. ?. — 557. Damit wegen Abgang der Marchsänlen gegenüber den anstoßend»»

Herrschaften, besonders Valtravers, keine neuen Späne erwachsen, soll der Amtmann die nöthigen Erneuerung»"

derselben besorgen. Ibid. an. — 558. Im Interesse des Amtmanns wird beliebt, die Schloßmatte, gena»»^

la Folly, zum Einschlag zu halten, auch soll dieselbe zu allen Zeiten verschlossen bleiben; die Uutertha»»"

machen keine Einsprache, nur soll die Hut und Bannwarterei derselben in gleicher Pflicht und Coudition s»>^

wie die der andern umliegenden Güter. Ibid. bb. — 559. Dem Commissär Bourgeois werden als Entsch»'

digung für die bei Verfechtung von Nechtshäudeln beider Städte angewendeten Kosten und weil er bei de»

Jahrrechunngen sich selbst verköstigen muß, zwei Matten unterhalb Montagnh geschenkt, unter gleichen

und Herrschaftspslichtcn wie die andern. Ibid. cc. — 569. Die Commission der Pfarrgütcr und Lehe»

Bonvillars, Fiez und St. Maurice wird dem Commissär Bourgeois unter den gewohnten Bedingungen wied»^

übertragen. Ibid. dd. — 561. Einen Zehuten der beiden Städte zu Giez, der mit andern sonderbaren Zeh»^'

vermischt ist, soll der Landvogt unter Beiziehung erfahrener Zehnter und Nachbarn und in möglichst gl

Größe der zerstreuten Stüke an einem Ort abfielen und assigniren, um künftige Irrungen zu verh

Ibid. ee. — 562. Da an verschiedenen Orten neucrbaute oder alte Höfe sind, deren Bewohner sich wcig»»^

die gemeinen Hofstattpflichteu (Fcuerstattzinse) zu bezahlen, vorgebend, sie haben dieselben nicht erkannt, od»b

sie bezahlen den Bodeuzins andern Leheuherren, so wird in Betracht, daß ein Zinsherr der Obrigkeit an d»'

Feuerstätten und gemeinen Beschwerden nichts einzureden hat, und daß die bisher versäumte Erkanutuiß ^
Betreffenden auch nicht ledigen kann, dem Commissär geboten, dieselben in Erkanutuiß aufzunehmen. Ib»4

— 563. Martin Gottran erstattet Bericht in Betreff der von ihm verschiedener Protestatio»?» ungea i

vorgenommenen Aufstellung der Marchsäulen zu Niedeus an der Stelle, wo früher ein Hochgericht der b»>

Städte gestanden, und gegen Baltravers, und bittet um Bestätigung. Weil aber dieses ein neuer Spa»

da anstatt einiger wenigen streitigen Zehnt- oder Sommergarbcn jezt einige hundert Jucharten in SP»» ^

zogen werden, und da 1531 ein Vertrag angenommen worden ist, daß jede Stadt bei ihren, ruhigen BestZ

bleiben möge, auch wenn man später neue Nechtsamen auffinde, so wird Bern gebeten, das Amt Gr»»

bei dem wohlhergebrachten Vesiz verbleiben zu lassen. Ibid. FZ. — 564. Da die Nachrichter in Forde» ^

ihres Lohnes ganz unersättlich sind, wird verordnet, es soll ihnen gleicher Tag- und Nichtlohn werden, wie ^
Bestallung des Nachrichters in Bern angibt; für jeden Gang sollen ihnen mehr nicht, als vier Tag»

ein Nichttag passirt werden, es wäre denn, daß man sie länger aufhalten würde. Ibid. bb. — 565-

großen Menge von Gemeinden und Personen (38 Artikel) werden Unterstüzuugen an Geld, Korn, Holz, ^
steuern, Nachlaß von Zinsen u. dgl. zuerkannt. Ibid. ii. — 566. Erste, zweite und dritte Amtsrechnung

Alexander Huser von Michaelis 1595 bis heute. Ibid. ick. >

1599. ^

Art. 567. Die freiburgischen Gesandten berichten, daß die von Valtravers, in der Grafschaft ^ ^

bürg, denen von Provence in ihrem Hochwald, der ihnen vor langer Zeit von beiden Städten

worden sei, großen Schaden zufügen, weßhalb sie um Schadencrsaz geklagt haben. Auf das Begehe" ^

fürstlichen Amtleute, sich über diesen Span mit beiden Städten zu besprechen, wird vereinbart, es f"^" ^

von Provence mit dem angehobenen Proceß und der Landvogt von Grandson mit Einforderung der Vup
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Zum 2. ^ ^ stillstehen, an welchem Tage man an der Sense zusammenkommen und wohin Freiburg,
Elches jezt Z,ig rind Rath in der Landvogtci Grandson hat, die Interessenten einladen wird. Absch. 378. b.

1601.

568. Freibnrg stellt an Bern das Begehren, es möchte dem gegenwärtigenAmtmann den Befehl
Glichen lassen, daß er aus den Hcrrschaftswäldcrn vier Eichen zur Erbauung des dem Spital zu Freiburg
hörenden Trülls zu Afernach (Auvernier) verabfolgen lasse. Bern nimmt es in den Abschied. Absch. 430. b. —

Dem Weibel 'Jean Ponzule zu Grandson wird auf sein bittliches Anhalten hin und in Betrachtung der
'Whrigm Dienste und seines hohen Alters die Weibelbcsoldnng auf sein Leben lang belassen. Absch. 440. a. —

' Verschiedenen Personen und Gemeinwesenwerden Geschenke, Beisteuern und Almosen, auch Zinsnachlaß
"uhrt. tbüt. h. — 571. Auf dcmiithigcsBitten des Prädicantcn zu Montagny wird dem Amtmann auf-

^ugen, die Pfrnndscheuer daselbst reparircn zu lassen, doch soll er nicht über 25 Kronen daran verwenden.
5?.^ auch genanntem Prädicantcn an die Kosten des Baues des Bakofcns 30 Gulden beisteuern.Ibiä. o. —
^ ' Der zu Grandson angenommeneSchneider Friedrich du Meurier hat sich der Gemeinde um 200 Gulden

Zuggeld verschrieben, nun sollte er nach Laut der gemachtenOrdnung ebenso viel auch an die beiden
^ a entrichten; eS wird ihm aber in Betracht seiner Armnth die Hälfte nachgelassen,wegen der andern

^ ^ ^ Kaution zu leisten. Ibiä. ä. — 573. Ans das beschwerende Vorbringen derer von Gorgier, daß

^ bon Bonvillars sie um begangenenHolzfrevel büßen wolle, und nach Anhörung dessen Replik erhält
^ ^"^uiann den Auftrag, die streitigen Parteien gegen einander zu vernehmen und, wenn es ohne Nachtheil
^^^'Zkeit geschehen könne, sie gütlich zu betragen, wo nicht, sie an das Recht zu weisen. Ibiä. e. —

' Der Landvogt erhält den Auftrag, sich zu erkundigen,wie viel von der Allmend die von Ivonand un-
> ter Weise' und ohne Begrüßung der Obrigkeit eingeschlagen und dem Herrn von Cheyres um gewisse

^"öesezt habe», der dann etliche Stüke davon hat snbhastiren lassen. Ibiä. I. — 575. Wegen der

^ Verbesserungdes BakofenS zu Giez soll sich der Amtmann näher erkundigen, sowohl bezüglich dessen
^..^^heit, als wie hoch sich die Neparatnrkosten belaufen würden, und ob es thnnlich sei, ihn dem Com-
A ^ Bourgeois als Erblehen hinzugeben. Ibiä. F. — 576. Der Landvogt soll der Fürstin von Longueville
^ ' den Edlen Francis Ballier, Hauptmann zu Valtravcrs, nochmals ansprechen und dahin ermahnen,
eiiieu genannt la Jonx de Colombier, so hievor dem Herrn von Wattenwhl als Herrn daselbst für
^chte albcrgirt worden, zu erkennen; thäte er es nicht, so soll er das Stük mit Recht an-
^ ^ aud zu beider Städte Händen ziehen. Ibiä. b. — 577. Die Mühle zu Ivonand wird dem Johann

um jährlich 3 Mütt, halb Waizen halb Mischelkoru,als Erblehen übergeben. Ibiä. i. — 578. Lorenz
^ ardie^ Bürger der Stadt Freiburg und Herr zu Corcelles, bringt vor, er habe vor einiger Zeit im Amt

etliche Stüke Neben gekauft und dieselben dem damaligen Landvogt verlobt, jezt behaupte aber der

°bex Vonvillars, diese Stüke seien ihm lehenpflichtig,die Verlobung an zwei Orten zu erstatten falle ihm
H, ^^verlich. Der Landvogt erhält den Auftrag, den Sachverhalt zu untersuchen; stelle sich dann das
svim ^ Herrn von Bonvillars heraus, so soll das empfangeneLob dem Boccardier zurükerstattet werden,

^ Amtsrechnung des Landvogts Karl von Montcnach, von Michaelis

Z»erk 1601. Ibiä. is. — 580. Verschiedenen Bedürftigen werden Untcrstüzungcn an Korn und Geld
"uut. Absch. 442. g,. — 581. Das Gesuch des Johann und Wilhelm Favre, es möchten ihnen die Stüke



175k Grandson. 1601.

der Allmend, welche sie als Entschädigung für die gegenüber den Herren von Cheyres eingegangene Bürgst

gantweise erworben haben, mit Auflage eines Bodenzinses bestätiget werden, wird bis zun? nächsten Ritt doä

hin verschoben. Idiä. b. — 582. Bei Anlaß desselben Ritts soll auch die vermeinte Freiheit der Herrscht

leute von Champvent und la Mothe, die zwischen den Unterthanen des Amtes Grandson sizen, näher unters»^

werden, damit nicht nnter dem Schein, sie seien gegen einander aller Bußen gefreit, eine verderbliche

achtung der obrigkeitlichen Ordnungen einreiße. Ikiä. e. — 583. Ans die Klage der Gemeinden Bonville^

Onnens und Champagne, daß sie beim Hauptmann von Valtravcrs zu keinem Austrag ihres erhall^

Passaments gelangen können, derselbe vielmehr sie um ausgetragene Sachen nach Neuenbürg weise, wird ^

ihren Gunsten nach Neuenburg geschrieben. Ibiä. ä. — 584. Johann Ponzule und Angelin TestaZ ^

Chamblon werden die Kosten eines Nechtshandels wider die Herrschaft Champvent über die Zehntgerechtig'^

hinter Suscevaz zugesprochen, wie schon ans voriger Jahrrechnung geschehen ist, die Kosten werden jedoch ^

100 Gulden moderirt. Idiä. e. — 585. Der Bauersame zu Concise war auf leztem Ritt die Gcrechtiß^'

zugesprochen worden, an dem Ort, genannt lcs Violes, ihre Nachbarn von St. Anbin pfänden zu diü'^'

weil dieser Ort hinter der Dorfmarch Concise sich befindet und in den Verträgen zwischen denen von St>

und der Gemeinde Provence nicht inbegriffen ist. Nun wird ihr bewilligt, darüber einen Brief anfzur'ich^

Idiä. I. — 58k. Johann Genillod hat die Mühle zu Uvonand, welche früher Guillaume Favre ersteigert

erworben und diese Acceusation wird nun zu Kräften erkannt; dagegen soll Genillod dein Favre den verleg

Bau sammt den durch die Steigerung erlaufenen Kosten abtragen. Idiä. g. — 587. In Bezug auf den ^

jährigen Span zwischen Mollondins und Uvonand (s. Art. 563) bemerkt Bern, daß derselbe „vß der obe ^

keidten vnd Jurisdictionen vndergang vnd erlüterung dependirte, in wcllichem man sich deß vsfgerichten ehe

Zeichens beder Stätten behelsfen wölte", und begehrt Aufschluß, mit welcher Vollmacht diese Säule

worden sei. Freiburg erwidert, dort bei der Herrschaftssäule ob Niedens sei bezüglich der Jurisdiction ^

Span gewesen, sondern nur über die Zehntgarben einiger wenigen Jucharten; darüber haben beide Städte ^
ihre Amtleute entschieden; in der Folge sei daraus ein Anstand der Feldfahrten halber erfolgt, aber

aufgerichteten Verträge seien die von Mollondins dießfalls abgestanden und haben sich erboten,

Briefen nachzuleben; nichtsdesto weniger-chaben sie innerhalb der Orte, wo die von Uvonand ihr

gemeinsam mit ihnen genuzet, nachtheilige Einschläge vorgenommen, welche aber die von Uvonand, weil sw ^
ihrer Feldfahrt nicht wollten berauben lassen, wieder geöffnet haben; da dann die von Mollondins sie

Frevels beschuldigt haben und durch einen unparteiischen Nichter entschieden werden sollte, ob die von

strafwürdig seien oder nicht, seien sie an's Gericht nach Mollondins geladen worden, woselbst ihr Anklägc^^
ihr Nichter gewesen sei, und dort zu antworten verfällt worden; darüber habe Freibnrg, des gemeinen

Grandson wegen, sich billig beschwert; mit der Aufrichtung der Säule aber habe es folgende Bewa»

Die Häuser zu Niedens sammt den umliegenden Gütern haben seit unvordenklichen Zeiten und seit dein

gundischen Krieg mit aller obrigkeitlichen Pflicht nach Uvonand gehört; ein Beweis dessen sei, daß °

auf freier Allmend, innerhalb des großen Steins gegen Uvonand, ein Hochgericht gestanden habe, das e>^

Mal erneuert worden sei; da dasselbe dort unnüz geworden und auch zerfallen gewesen sei, habe La» ^

Martin Gottrau statt dessen ein Merkzeichen aufstellen lassen, damit kein Eingriff geschehe; das sei

und mit Wissen derer von Mollondins geschehen und Niemand habe sich widersezt, auch sei es "U" ^

dreißig Jahren geduldet worden, und da diese Herrschaftssäule nur für ein Zeugniß und Wahrzei^^'
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^en Hochgerichts, nicht aber für eine Marche zu achten sei, gleich wie jeder Amtmann befugt sei, statt alter
rfallener Wappen und Zeichen neue aufzurichten,so habe Gottrau kraft seines Eides diese HerrschaftSsäule
' alten Ort, ohne Jemanden fragen zu müssen, aufrichten dürfen; bedauere man, daß er das Hochgericht

erneuert habe, so habe Freiburg nichts dagegen, wenn in beider Städte Kosten dort wieder eine Nicht-
e erbaut würde; gleich wie man die Marchsänlen gegen die Grafschaft Neuenburg, welche Gottrau zur

^ und zmu Schirm des Amtes Grandson erneuert habe, gutheiße, so werde mau auch die genannte Säule,
glichen? Grund herflicße, hoffentlich nicht verwerfen; es könnten noch viele andere Gründe vorgebracht

Hab bewiesen werden, wie das gemeine Amt Grandson seine Jurisdiction an diesem Ort erhalten
selbst des Herrn von Mollondins eigene Lehenscrkanntnissegeben zu, daß schon vor sechsnndsiebenzig

Ire» beide Städte die Jurisdiction bis zum großen Stein genossen haben; aber auch bei Abgang aller

^ ^ Beweise wiirde schon der Vergleich von 1581 maßgebend sein, gemäß welchem jede Stadt und besonders
^ ^Meinen Ämter bei ihrem damaligen Posseß bleiben sollen; Freibnrg bitte daher Bern, diese Sache fallen

"ud das gemeine Amt Grandson bei seinen Nechtsameu erhalten zu helfen, im Fall eines Abschlags
^ unparteiischRecht erwarten. Ibicl. ll. — 588. Damit des Jacques Mayors Erben für ihre

»a Erkanntnisse befriedigt werden, sollen beider Städte Gcneralcommissäresich bei erster Gelegenheit
1 Murten verfügen, diese Jnstification und andere Erkanntnisse vornehmen und auch den Commissarien

cmsezen. Ibiä. i. — 589. Die bernischen Gesandten mögen ihren Herren und Obern über den Ab-
berichten, der von den Zollbestehernzu Grandson wider ihre Unterthanen von Champvent geklagt wird,

Gefahr und Kosten übernehmen und dafür des Zolls ledig zu sein behaupten,
s. ' Klage über Erkennung einiger hinter Avonand gelegenen Güter an das Schloß Chinaux
^ an ^s Schloß Grandson. (S. Absch. 444. i). — 591. Bereinigung des Urbars. (S. Tscherlitz,

Absch. 447. b. — 592. Der Commissär Laurent Calame legt die von ihm verfertigte Erneuerung

für ^"""^'ffo ber Edellchen hinter Grandson vor. Für diese Arbeit und noch verschiedene Rechnungsposten
Aber und Auslagen kommen ihm 594 Pfd. 2'/, Groß zu gut, mit deren Bezahlung der Amtmann beauf-

... ^ Den Einbinderlohn (die Arbeit umfaßte 1473 Blätter) haben laut Vertrag die Commissarien zu
Absch. 450. u.

1602.

Acilt^^' nenenbnrgischen Abgeordneten begehren Aufhebung des erlassenenVerbots, da die von
da bon Alters her im Vesiz des ihnen bestrittenen Holzhaues gewesen seien, und wollen sich,

onnnissär Claude Bourgeois die Vorweisung der Gewahrsamcn begehrt, mit „keinen particnlierischen"
' Indern allein mit beider Städte Obrigkeiten. Auf die Entgegnung der Gesandten, daß es sich hier

er/!."'" ^ Souveränität, sondern nur um den Holzhan handle, und daß sie ihren Commissär zu antworten
H ^>gt haben, wünscht der Freiherr von Gorgier eine Erklärung, ob man dafür halte, daß, weil man die

^ Grandson mit dem Schwert erobert habe, alle zwischen den benachbarten Herren aufgerichteten Verträge
^ ^ loben seien. Da die Gesandten bemerken, daß sie nur deßhalb hier seien, um von denen von Valtravers
^ ^"ehnien, was für Rechte sie bezüglich dieses streitigen Handels vorzulegenhätten, legt der Freiherr den
c», aufgerichtetenund 1517 vidimirten Vertrages vor, ferner einen Brief Berns

"übe Baillod, Castellan von Valtravers, und einige von den Amtleuten des Prinzen von Oranien 1484
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aufgenommene Kundschaften. Weil jedoch diese Briefe alle bereits zu Frciburg und an der Sense vorgelegt

hatten und keine neuen dabei sind, wollen die Gesandten sich nicht weiter darauf einlassen und darüber referire»,

auch der Vorschlag der fürstlichen Abgeordneten, durch Ausgeschosseue von beiden Seiten in der Sache Handels

zu lassen, wird in den Abschied genommen. Absch. 457. u. — 594. Auf die Beschwerde des Landvogts,

der Hauptmann von Valtravers die gerichtlichen Exemtionen verhindere und nicht zulasse, daß die Reä

welche die von Grandson gegenüber denen von Valtravers erlangen, dort notificirt werden, und obgleich ^

Hauptmann dieses in Abrede stellt, wird er gebeten, zu Erhaltung guter Nachbarschaft in Zukunft vergleicht

nicht zu alteriren. Idid. 5. — 595. Erst jczt legen die neuenburgischcn Abgeordneten ihre Instruction vob

durch welche beider Städte Gesandten gebeten werden, das 1592 zu Freiburg gefällte Urtheil in Betreff ^

Lehens zu Provence wiederum aufzuheben, widrigenfalls das Marchrecht angeboten werde. Mit Verwundern»^

äußerung, daß die Herren von Neuenburg dieses Urtheils halber so lange gewartet haben, nehmen die ^

sandten das Begehren in den Abschied. Ibici. e. — 596. Das Begehren der ncuenburgischen Abgeordnete»

eine schriftliche Bescheinigung über vorstehende Negotiationen, wird kurz abgeschlagen, weil man Alles in ^

Abschied genommen und keinen expressen Befehl darüber habe. Ibid. ci. — 597. Auf die Bitte der Abgco^

neten Neuenbürgs, man möchte inzwischen denen von Valtravers erlauben, dießseits nach Bedürfnis; zu holze"'

und die deßhalb aufgesezte Buße aufheben, wird entgegnet, man lasse es bei den unlängst von beiden Staate"

an sie geschriebenen Briefen beruhen. Ibid. e. — 598. Der Freiherr von Gorgier klagt, daß ungeachtet

Zollrechts hinter St. Aubin der Commissär Bourgeois jüngst den Zoll daselbst verweigert habe, und bezeig

daß man ihm in seinen Rechten keinen Eintrag thue, oder aber bezügliche Freiheitsbriefe vorweise. BolU'lst

behauptet, es sei dieses eine Neuerung, über welche er in eine Contestation sich einzulassen nicht gesonne» st^'

die von Orbach, Jferten und Grandsost werden ihn wohl zu vertreten wissen, sowie Bern, dem jezt Z»!> ' ^

Rath gehöre. Wird in den Abschied genommen. Ibid. k. — 599. In Betreff des Spans zwischen dcne» ^

Amt Grandson und denen von Valtravers über den Holzhau, wird nach Ablesung einer Zuschrift des

nators von Neuenburg, worin er die beiden Städte zur Partei machen will und das Marchrecht anbietet, ^

stimmig beschlossen: Da dieser spänige Holzhau und die Contestation desselben zwischen Particnlare» ^

Gemeinden die Obrigkeit nicht berührt, der Span hinter Grandson entstanden und daselbst das Recht bere^

ergangen ist, ist es nicht nöthig, mit dem fürstlichen Rath zu Neuenbürg deßhalb in ein Marchrecht st^^
zulassen, sondern man soll dem ordentlichen Recht seinen Lauf lassen. Davon wird dem Rath zu Neue"

Mittheilung gemacht. Absch. 465. b. — 669. In Betreff des Spans zwischen denen von Grandson
u»d

Valtravers über den Holzhau wird erkannt, Gesandte von beiden Städten an den fürstlichen Rath in
»t

Mal zu ermahnen, daß er dieselbe» von ihren „gwaltinäßigen" Procedurcn abhalte, indem man sonst
bürg abzuordnen mit dem Auftrag, denselben in Gegenwart der Communen von Valtravers für ein u»d ^

Mitteln trachten müßte, wie man die Nnterthanen bei ihren Rechten schirmen wolle. Absch. 484. b. ^ ^
Zu Abschaffung des muthwilligen Holzhauens derer aus dem Valtravers wird eine Conferenz

17. Januar alt. Kal. nach Neuenburg angesezt und verabredet, sich inzwischen nach der Ankunft des

nators aus Frankreich zu erkundigen. Absch. 485. d.
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1603.

Art. 602. Die umständlichen Verhandlungen zwischen den Gesandten der beiden Städte und jenen der

Eichas! Neuenburg wegen der Anstände zwischen denen von Grandson und Baltravers, sind abermals ohne

^sultat. Absch. 5,00. n. — 603. Das Ansuchen des Freiherr» von Gorgier um die zu Mnrten versprochene

"twort Betreff des Zolls, welchen Commissär Bourgeois zu St. Anbin abgeschlagen habe, wird in den

schied genominen. Ibid. b. — 601. Unter Natificationsvorbehalt vergleichen sich die Gesandten Berns und

sreibnrgs, die von denen von Valtravers umgehauenen „Ehrenzeichen" der Landmarche zu Handhabung

^ Dberherrlichkeit an gebührende» Orten wieder aufgerichtet werden sollen. Ibid. c.

1605.

Art. 605. Denen zu Avonand wird bewilliget, ein Sink Allmendland in Akerland umzuändern und

'^u dieses als Erblchen überlassen, mit der Ermächtigung, es zu verkaufen; dagegen werden sie um 10»

den gebüßt, weil sie dieses Stttk ohne vorgängige Einwilligung der Herrschaft eingeschlagen hatten. Absch.

- a. im Verdachte der Hexerei stehende, abgewichene George Driol von Provence soll citirt

^den, innert zwei Monaten vor Recht zu erscheinen, und inzwischen seine Habe in Arrest behalten werden,

^ dann eventuell zu entscheiden ist, ob dieselbe den Obrigkeiten oder seinen Erben, wie diese meinen,

^ soll. Ibid. b. — 607. Denen zu Chamblon wird bewilliget, einen Hochrein, genannt la Coste du

^ ' Zu eräsfern und in Neben umzuwandeln, wobei sie zudem die ersten zehn Jahre zchntfrei gelassen sein

^ f"- Ibid. e. — 608. Dem Prädicanten Marchand zu Montagny wird der begehrte Zehnten daselbst, der

. ^t, halb Mischelkorn halb Haber, erträgt, auf fünf Jahre versprochen, wofern er dem Landvogt die

lche G^ühr ausrichte. Ibid. d. — 609. Der neuen Schüzengcscllschaft zu Grandson wird eine gleiche

i>eßgabe ^ andern ihrer Venachbarten, nämlich jährlich 25 Gulden zum Verschießen verordnet,

) unter der Bedingung, daß sie sich fleißig im Schießen üben. Ibid. o. — 610. Verschiedene Gesuche um

ha>/^ ^ Fencrstattzinses werden abgewiesen. Ibid. I. — 611. Für den Pierre Colon, der das Schlosser-
kernen will, soll der Landvogt im Namen beider Städte den halben Lehrlohn bezahlen. Ibid. g.—

sK > der gebrochene Sohn des Daniel Dnvoisin sich in der Stadt Bern bei Meister Adam, dem Bruch»

^ eider, schneiden lassen will, soll ihm der Landvogt daran 20 Gulden beisteuern. Ibid. b. — 613. Dem

^ uuixx Francis Pcrrot sollen an sein neues Haus 1000 Dachziegel oder 18 Gulden beigesteuert werden.

611. Statt des begehrten Zinsnachlasses werden dem Abraham Rognon 20 Gld. verehrt. Ibid. k. —

-^Den Massons von Onnens soll der Landvogt zur Ergezlichkeit ihres geklagten Nachzngs an getbanem

^ "P des Pfrnndhanscs St. Maurice 2 Köpfe Korn für einmal ausrichten. Ibid. I. — 616. Dem Weibel
Zu Grandson werden 15 Gld. gesteuert, damit er seinen jungen Sohn ein Handwerk lehren lassen

Ibici^ ^!>kn seiner treuen Dienste und Viele der Kinder noch überdicß ein Sak Korn für einmal verehrt.

»>>d ^ Frangois Favre werden für seine Mühe beim Bau der Cur St. Maurice 10 Gld.

^ Sak Korn verabfolgt. Ibid. n. — 618. Der Bakofen zu Giez wird gegen den gewöhnlichen Zins eines

Commissär Bourgeois albcrgirt. Ibid. <i. — 619. Der Landvogt erhält den Auf?

Spital zu Aöerdon zu etlichen ausstehenden, hinter Grandson gelegenen Zinsen zu verhelfen.

620. Der Landvogt soll das Anbringen des Franyois du Moulin wegen ihm s. Z. albergirten,

zerstiikelten und alienirten Erdreichs :c. näher untersuchen. Ibid. g. — 621. Ferner soll er trachten,
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einige aufgegebene, öde liegende Stüke Land für die Obrigkeiten nuzbar zu machen, es sei durch Hingabe als

Erblehen oder auf andere Weise. Ibid. r. — 622. In dem Span zwischen denen von Iverdon und Grands»"

mit Herrn Beat Jakob von Neuenburg, Freiherrn zu Gorgier, wegen des von lezterem geforderten Zolls, de"

erstere zu entrichten verweigern, wird der Freiherr um Mittheilnug seiner bezüglichen Gewahrsamen freundlich

ersucht, damit dieselben copirt und der beiden Städte Generalcommissären zur Prüfung und Begutachtung ^

gestellt werden können. Diesem Begehren hat er entsprochen. Ibid. 8. — 623. Pierre Chalon ist auf

inständiges Anhalten seiner unehelichen Geburt gefreit und legitimirt und ihm zu testiren und sein Gut

Gott und Ehre wem und wohin er will zu vermachen bewilliget. Dafür hat er an die Obrigkeiten 30t)

zu entrichten, wovon ein Drittel dem Landvogt gehört. Ibid. u. — 624. Ans den Bericht des Landvogts, ^

ein unehelicher Mann von Concise in Frankreich gestorben sei, dessen Vermögen in den Händen eines gewiss""

Claude Berchet sich befinde, erhält er den Befehl, nach genauer Erkundigung des Thatbestandes dasselbe

Recht den Obrigkeiten zusprechen zu lassen. Ibid. v. — 625. Ulrich von Vonstetten, Herr zu Urtenen, J"l!"

stors und Vanxmarcus, ist mit seinen Zwingsverwandten daselbst erschienen und hat sich wegen Verbanu""l>

etlicher Hölzer im Amt Grandson beklagt, in welchen ihnen das Recht auf das todte Holz zustehe, das ih"""

aber dadurch entzogen sei. Da sich nun aus dem Bericht des Landvogts ergibt, daß der Zwek der Verb""

nung, nämlich Beförderung des Holzwnchscs, doch nicht erreicht wird, bewilliget man, daß der Bann wi"^

aufgehoben werde. Ibid. x. — 626—628. Zweite, dritte und vierte Amtsrechnung des Landvogts Karl

Montenach, von Michaelis 1601 bis Michaelis 1604. Ibid. bb, ce, dd. — 629. Der Freiherr von Go"g^
wiederholt das schon auf der Jahrrechnung zu Bern gestellte Begehren in Betreff des Zolls. Er

ermahnt, beim alten Herkommen zu verbleiben. Absch. 553. u. — 639. Gegenüber den Unterthaneu d"

Herrschaft Vanxmarcus wird der Bann des halben Waldes Seyte, soweit es den Weidgang betrifft,

gehoben; in Bezug ans den Holzhau aber, weil darüber ein Nechtszug Wider sie erhalten worden ist,

man es dabei verbleiben. Ibid. v. — 631. Da die Güter und Zinse dreier Euren hinter Grandson noch

erkannt worden sind und wegen Mangel der Erkanntnisse bisher viel daran abgegangen und noch g""»

Schaden zu besorgen ist, wird dem Landvogt befohlen, mit Commissär Claude Bourgeois annehmbare 6»^

ditionen dieser Bereinigung zu verabreden. Insbesondere soll er auch dafür sorgen, daß die Überzins" ^
Pensionen auf andere als der Obrigkeit Stüke geschlagen und ihre Lehengerechtsame nicht geschwächt u»d

alle Zinsleute, „die ringer dan ein pfundt sind", zur Ablösung des Hauptgnts angehalten werden. Ibid.

632. Damit die jezt lang eingestandene „Bejagung" der Bußen und Frevel, welche die von Valtravers

halb der Herrschaftsmarchen des Amts Grandson verwirkt haben, nicht länger verschoben werde, wird ^

Landvogt befohlen, die Execution der erlangten Urtheile anzutreiben; sollten die nenenburgischen Anwälte dw^

nicht gestatten wollen, so soll er in Bern um fernere Weisung nachsuchen. Ibid. x. — 633. Die Berg" ^

der Auslagen des Landvogts Dietrich Gribolet für Marchsteine, wird in den Abschied genommen. Ibiä.

634. Freiburg erörtert ausführlich die Rechte, welche die von Stäfis in dem hinter Grandson 6^., ,

Wald, Tempeterie genannt, zu haben glauben, bemerkt, daß der spänige Holzhau nie vor dein orde» ^

Nichter contestirt worden und daß der zu Bern ergangene Rathsspruch kein Appellationsnrtheil sei, und

Einstellung der Sache auf nächste Jahrrechnung, ungeachtet der gegenwärtigen Alternative Berns. .

gegnet, derer von Stäfis Albergament deute nur auf den nothwendigen Holzgebrauch, nicht ans Ans""" ^

daher es bitte, beim ergangenen Ausspruch und bei seinem Zug und Rath und dem Recht der Alternativ
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Reiben zu lassen. Auf eindringliche Bitte Freiburgs versteht sich endlich Bern zur Einstellung der Sache bis

^ Jcihrrcchnnng. Absch. 574. k. — 635. Den Vorfahren des Lorenz Boccardier, Bürgers zu Freiburg, war

^ gewisses Holz hinter Onncns um einen Bodenzins hingelichen worden, die von Onncns und Grandson

^'Meinen aber befugt zu sein, darin Holz zu schwenden, ungeachtet Boccardier vor einigen Jahren ein Bann-

von der hohen Obrigkeit ausgebracht hat. Nun wird in Betracht dieser Umstände und weil die Hoch¬

wälder der hohen Obrigkeit zustehen, des Boccardicrs Lehen bestätigt, die übrigen Parteien aber werden ab-

Giesen und die Kosten allerseits aufgehoben. Ibicl. <z. — 636. Ans den Bericht, daß ans dem Moos zwischen

^ ku Herrschaften Averdo» und Grandson ein Marchstein eingesunken sei, begehren die bernischen Gesandten

^!e» beförderliche Wiederansrichtung. Ibicl. clcl.

1614.

HZ?. Verhandlung über den streitigen Weidgang im Wald la Tempeterie zwischen denen von

Ws einerseits und denen zu Grandson und Bullet andererseits. Absch. 873. c. — 638. Pierre Calame und

^ k chior Treytorrcus haben sich zu Renovation der Erkanntnisse des Amtes Grandson anerboten. Da man
Arbeit für unvermeidlich nöthig und den Calame für die geeignetere Person hält, so sollen der beiden

^e Coinniissäre mit ihm reden, ob er die Arbeit allein übernehmen und bis zu einem bestimmten

p»»kt, der bei Strafe und Verlust der Belohnung einzuhalten wäre, ausführen könne. Ibicl. cl. — 639.

^Ugeu Zehutbestehern wird theilwciscr Zinsnachlaß gewährt. Ibicl. Ic. — 646. Dem Lonis und Sebastian

^°"»ier, welche ein Stük Erdreich in Nebland umwandeln wollen, wird auf acht Jahre Zehntfrciheit gewährt.

Arb^ biesem Stük kein Vodcnzins, so soll zu Erkanutniß der Herrschaft einer darauf gelegt und in den

siir ^ Zehntrodel eingetragen werden. Ibicl. I. — 641. Jedem der vier Weibel zu Grandson wird
>hre vielfältige Mühe, die sie mit dem gefangenen George Drioll gehabt haben, 5 Gulden und 4 Köpfe

. ^lkvru zuerkannt. Ibicl. in. — 642. Den Schüzcu zu Grandson wird bewilliget, daß, wie in andern

> ini Städten, derjenige, welcher den Papagei herabschieße und so König wird („wie sy es naminsen"),

^ ^ Jahr lobfrci sein soll, wenn er in der Herrschaft Grandson etwas kaufen würde. Ibicl. n. — 643.

" Schnzen zu Moutaguy wird, in Betracht, daß die Zahl der Musketcnschüzen daselbst zunimmt, die

s^^'Wbe von 10 ans 20 Gulden erhöht. Ibicl. c>. — 644. Weibel Hnmbert Testaz zu Avonaud wird mit
Gesuch um Aussezung eines Lohnes aus bedenklichen Ursachen abgewiesen. Ibicl. p. — 645. Dem

zu Fiez wird bewilliget, statt der abgegangenen Säge neben seiner Mühle, für die er

Bvdenzius gibt, eine Reibe zu bauen, wofern Niemand rechtmäßige Einsprache dagegen erhebt.

^ 646. Dem Jean Chrestin wird sein vor zwei Jahren angefangenes Rebwerk auf sechs Jahre

Kl7 ' erklärt. Das soll der Amtmann zu Grandson zur Nachricht in den Urbar eintragen. Ibicl. r. —

^ ' ^ein Pierre Drioll werden an seiner Schuld der 22 kleinen Kronen, um welche er sich gegen seinen Vetter

^^il verschrieben hat, 10 Sonncukrouen nachgelassen, doch mit der Bedingung, daß er einen seiner

^ w ein ehrliches Handwerk lehren lasse. Ikiä. 8. — 648. Statt des begehrten Leibgedings werden dem Weibel

Guibollaz zu Grandson, welcher vicrnuddrcißig Jahre gedient hat, für einmal 1 Sak Mischelkorn

dkg ^ Gulden verehrt. Ibicl. t. — 649. Die von Montagny und Valchres bitten um endliche Vollziehung

^ >^hr ^gen die von Tuileries und Ficz-Pitet in einem Pfäudungsstreit erlangten Urtheils.

^ beiden Städte dießfalls nicht gleicher Meinung sind, wird der Gegenstand in den Abschied genommen.
221
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Idiä. u. — 656. Die von Provence werden mit ihrem Gesuch, man möchte ihnen an der Kaufsnninie der

2000 Gulden um das zur Wohnung des Prädicanten bestimmte Hans des George Drioll etwas oder

nachlassen, an die Obrigkeiten gewiesen. Iiiiii. v. — 651 In dem Wald- und Pfändungsstreit der Gemeint

Provence, Grandson, Fiez-Pitet und Concise erhält der Amtmann zu Grandson den Auftrag, den Sachvew'

näher zu untersuchen nnd ans Genehmigung hin der Obern das Angemessene zu verfügen. Ibick. vv. — 66^'

Der Freiherr von Gorgier verlangt, daß die von Grandson, Jfcrtcn und Mithafte zur Entrichtung des ^

weigerten Zolls angehalten werden. Da aber diese nicht anwesend sind, wird der Gegenstand bis zur näW"

Zusammenkunft verschoben; inzwischen soll der Freiherr mit Abfordernng dieses spänigen Zolles stille

nnd die Generalcommissäre die Sache näher untersuchen, wie ihnen schon früher aufgetragen worden war. Ibüi>)-

— 653. Der gleiche reclamirt ein Stük Mattland, das seiner Zeit Landvogt Huber zu Händen der beide"

Städte ans der Verlasscnschaft einer in seiner, des Frcihcrrn, Herrschaft verstorbenen unehelichen und ">

eigenen Person eingezogen habe. Da dieses aber eine Sache ist, die bedenkliche Conscquenzen ans sich

wird dieselbe den Obrigkeiten zur Beschlußfassung heinigestellt, wie auch die Prätention, welche gedachter

Herr an George Driolls Verlassenschaft stellt. Ikick. /. — 654. Die beiden Prädicanten zu Concise und

weisen eine durch der beiden Städte Sckelmcistcr im Jahr 1570 in der Stadt Frciburg gemachte Ord""""

vor über Vermehrung ihres Pfrnndeinkommens, die aber bis jezt nicht zur Ausführung gekommen sei. ^

Bitte, dieselbe nunmehr in's Werk zu sczen, wird von Frciburg in den Abschied genommen. Idick.

655. Die Unterthancn der Landvogtei Grandson bitten um Bestätigung und Erfrischung der wegen

Berg- und Allmendnuznng zum ersten Mal zwischen ihnen nnd denen von Provence im Jahr 1585

dann zwischen ihnen von Grandson und den sechs Dörfern St. Anbin, Gorgier, Sanges, Frescns,

und Moulin im Jahr 1502 aufgestellten Ordnung. Die Bitte wird ihnen gewährt. Idick. K'. — 656- ^

Landvögte sollen inskünftig für das Tuch mit der beiden Städte Ehrcnfarbe, welches sie bei Besizuah»'^
Vogtei den Weibeln und andern Dienstlcnten anstheilen, specificirte Rechnung ablegen. Ikick. — 65?-

Jakob von Neuenbürg, Freiherr von Gorgier, beschwert sich über die Confiscation der auf seine

»e»

aufgerichteten Schuldbriefe des Hingerichteten Mestrals Drioll zu Provence, ferner daß ein Theil eines a»

erblosen Gutes in Grandson ebenfalls vorenthalten werde, endlich in Betreff des begehrten Zolls zu St--

Diese und andere Späne werden einem Ausschuß zum Untersuch überwiesen. Absch. 877. n. — ^

gewesene Landvogt Hans Rudolf Huber legt Rechnung ab über seine Amtsverwaltnng von Michaelis

Michaelis 1010. Idick. d. — 659. Da bei den peinlichen Processen viele Kosten darauf gehen, besonders '

die Mahlzeiten der Gerichtslente, die jedes Mal, wenn eine übelthätige Person nur zum Folterscil er ^

wird, auf Kosten der Obrigkeit zehren, so soll dieser überflüssige Mißbrauch abgeschafft nnd bei ^

Moderation verblieben werden. Idick. e. — 666. Da ein zum Tod verurtheilter, aber begnadigter

sammt seinen intcrcedirenden Freunden die Kosten von 100 Gulden ab seinem verschriebenen Hausrath ^
bezahlen sollen, diesen aber trüglicher Weise bei Nacht und Nebel über den See entführt hat, so daß

nichts zu erholen ist, so wollen die Obrigkeiten diesen Schaden nicht tragen, sondern beauftragen den La»

wo möglich die Summe zu erholen. Idicl. rk. — 661. Der Gemeinde Provence war das Haus des

gerichteten Drioll um die Summe von 1000 Pfund zur Wohnung des Prädicanten erlassen worden-

werden ihr 200 Pfund davon geschenkt; die Nestanz soll sie bis zu besserer Gelegenheit verzinsen die

und das alte Prädicantenhaus, das sie für die Schule gebraucht habe», in ihren Kosten unterhalte»
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darauf haftenden Lehen- oder Herrschaftspflichten jährlich bezahlen. Idiä. e. — 662. Der Freiherr zu Gorgier

^ St. Anbin legt abermals, wie zu Bern, seine Gewahrsame über die Zollgerechtigkeit auf und begehrt

ustrag dieses Handels, um den er bereits mehr als zehn Jahre lang sollicitire, ansonst er sich an seinen

Arsten um Schuz bei seinen Lehenrechten wenden müßte. Da jene, die dieses berührt, nicht gegenwärtig und

^ Generalcommissäre beider Städte mit der Prüfung der Rechtsame beauftragt worden sind, so wird der 22.

^ als Tag und Marten als Malstätte für Erledigung dieses Handels bezeichnet. Idiä. I. — 663. Dem

'wiherrn von Gorgier ist der Erbfall des Pierre Berthod, seines unehelichen Unterthanen, als Oberherr zu¬

falle»; zi, diesem Erbfall gehört auch eine im Amt Grandson liegende Matte, welche der Landvogt zu Händen

Obrigkeit consiscirt hat, der Freiherr aber für sich anspricht. In Betracht nun, daß dieses nicht für eine

^fiscalion zu halten sei, sondern für einen Erbfall, den der Erbe allenthalben, selbst hinter fremden Gerichten

^ fordern befugt ist, gleichwie ein Herr seiner Leibeigenen Verlassenschaft nachzujagen auch das Recht hat,

' baß cmvere Herrschaften keinen Anspruch daran haben, wird dem Freiherrn diese Matte nnverhindert ab-

^'eten, mit Vorbehalt des Gcgcnrcchts für ähnliche Fälle. Idiä. g. — 664. Der Freiherr von Gorgier hat

^Herausgabe der vom Hingerichteten George Drioll von Provence auf einige seiner Unterthanen angelegten

Mdbriefe vom Landvogt begehrt, indem er früher ebenfalls Obligationen, die seine Zugehörigen wider des

^ Grandson Unterthanen ausgeliehen, freiwillig von Händen gegeben habe. Da nun der Landvogt

h darüber begehrt, wird gesprochen: Da durch eine allgemeine Resolution zu Baden vom 26. Juli 1610

^ 'P worden sei, „wan eine Person irer missethat wegen gerichtet wiirdt vnd gült oder Schnltbricffen hinder

vi>' werden, da die schnldner hinder einer andern oberkheit gesässen, das semblich Hab vnd guht

>v„b ^ berschribne schuld den brieffen nach vnd der oberkheit, welliche dieselbige by Händen hatt, zughören
w sölle, vß vrsach, das die vnderpfandt allein zu Versicherung hngesctzt vnd nitt des Borgers eigen

^ darzn, das die zalnng, wan die Person glebt Helte, derselben auch nachgevolget wcre", so soll es bei

^gemeinen Verordnung verbleiben und daher der Landvogt die in Händen habenden Briefe Driolls beziehen,

flu/ l»cn oder anlegen, sie seien verändert oder nicht; für dießmal jedoch soll dem Freiherrn zum Ersaz der

si»d ^ Aurtleuten verabfolgten Briefe die Hälfte der Briefe, die nicht spänig und nicht verändert worden

^/^argeben werden. — Auf die Beschwerde deS Freiherrn gegen diesen Beschluß wird derselbe dahin ab-

die ^ hisher geübten nachbarlichen Recht gemäß dem Freiherrn die Confiscation der Schulden,

»eck ^ Unterthanen schuldig sind, für dießmal zngehören, in Zukunft aber dem angeführten badischen Abschied

die ^"den soll. Idiä. Ii. — 665. Auf der auf den 22. nach Murten angesezten Zusammenkunft sollen

»»d /"^^lcommissärc beider Städte außer der Untersuchung der Zollgerechtigkeit des Herrn von Gorgier

Txg förmig der sich beschwerenden Nachbarn auch des Prädicantcn Olivier Nosselet Beschwerde über die

A°k«.>^^>nen und die Schazung überschlagen, ldiä. i. — 666. Das Gesuch der Wirthe zu Grandson um

von der Verpflichtung, dem Amtmann jährlich l Kopf oder 8 Maß Wein abzuliefern, wird ab-

l»if jz ' ^ä. Ic. — 667. Die dem Lorenz Burkhard vor vierundzwanzig Jahren bewilligte Zehntbefreiung

Co,- lhm anbebanten öden Plaz oberhalb Onnens, wird erneuert. Idiä. I. — 668. Wegen eines zu

^ aufgetriebenen und im See gefangenen und dem Amtmann zugeführten Hirschen hat der Herr von

gegen die Weibcl das Recht gesucht. Weil aber der Amtmann anstatt der Obrigkeit, die er rcprä-

^alt' werden soll, wird die Sache verglichen und werden die ergangenen Kosten compensirt, der-
' baß diese Procedur den Herren von Corcelles an ihrer Jurisdiction keinen Abbruch gebären soll.
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Ibill. m. — 669. Zwischen gemeinen Dorsgenossen von Chamblon und dem Müller im Curtsault waltet sch^
lange ein Span wegen ihrer angränzendcn Allmend. Jene haben durch Zeugen bewiesen, daß ihnen durch
Erweiterung der Mühleehehafte ein Übergriff geschehen sei, weßhalb der Müller zu einer Entschädigung
70 Pfund verfällt worden ist. Der Spruch wird bestätigt. Ibill. n. — 670. Dem alten W-llbel Franz
werden 10 Gulden und 1 Sak Korn, dem Weibel zu Montaguy, Ezechiel Testaz, 2 Kopf Korn und 5 6!^

als Unterstüzung zuerkannt. Ibill. o. — 671. Etieune Naw, dessen Güter zu Avouaud bei seinem nicde^
ländischen Kriegszug wegen Nichtbezahlung der Bodeuzinse vergantet worden sind, wird an den LandW
gewiesen. Ikiä. pp. — 672. In Bezug auf das Gesuch der Gebrüder Verzuz zu Chamblon, welche
väterliche Wohnung in besondere Häuser abzutheilen wünschen, um Moderirung der Feuerstattziuse, soll
sich erkundigen, ob dadurch nicht schädlicheCouscqueuzcn entstehen möchten. Ibill. gg. — 673. Die Kb'che"
diener von Concise und Fiez legen einen Abschied von 1576 vor, gemäß welchem ihre Bestallung um 2 Vc" -
die sie ab dem Cnrzehnten zu Onnens, Champagne und Nneyres beziehen sollen, vermehrt worden sei.
in Kraft belassen unter der Borausseznng, daß die 2 Mütt nicht schon in ihrer Bestallung begriffen
Ibill. rr. — 674. Der Herrschaft Grandson wird bewilliget, gleich wie an andern Orten der Waadt Z""'
Papagei zu schießen, und daß der, welcher König wird, der Lobsfreiheit genieße, damit sie mehr Lust
sich im Schießen zu üben. Ibill. ss. — 675. Den Schiizen zu Montagny wird auf ihre Bitte die jäh"'
Schüzengabe von 10 ans 20 Pfund erhöht. Ibill. tt. — 676. Die Zehntlente Etieune Vanl zu Mo"k"^
und Johann und Daniel Tharin, die keine ordentliche besiegelte Abschaznng ihres Schadens vorlegen ko»"^'
werden abgewiesen. Ibill. uu. — 677. Da den beiden Städten an ihrem Frucht- und Weinzehnten zn
vaz, am Ort, genannt Champ de la Grange de Coppet, wo sie bisher von 3 Zchntgarbcn deren 2 c>

genommen, der Bcsizer aber nur noch die Hälfte aufstellen will, und es grand Vignez ebendaselbst, wo e"^
zehntfreien Stüke nicht ansgcmarchet sind und von Jahr zu Jahr die vermeinte Freiheit extcndirt wird, ^
bruch geschieht, sollen die Besizer zur Auflegung ihrer Gewahrsamen gemahnt und laut den Aussage"
Ältesten des Orts die Ausscheidungen vorgenommen werden. Ibill. vv. 678. Dem Hans Rudolf

wird ein unfruchtbares Stük zu Motier accensirt, unter dem Beding, daß er neben dem darauf stoh^ ^
Bodenzins und Zehnten das erste Jahr 1 Sester und fünf Jahre lang jedes Jahr 1 Sester mehr zi"^
von da an 5 Sester den Kirchendienern entrichte. Ibill. rvrv. — 679. Der Gemeinde les Tuileries
Grandson wird auf ihr Ansuchen erlaubt, das auf ihren Gütern wachsende Gestrüpp zu eräsfern und in ^
zu stellen, und zwar für acht Jahre ohne Beschwerde eines Zehntens, sofern der Landvogt kein Bedenke"
gegen hat. Ibill. aau.



Murtcn oder Morat.

Schnltheisten.

1585. Freiburg. Niklaus von Perroman. (S. Art. 696).
Hans Lamberger.

1590. Bern. Beat Jakob von Bonstetten.
1595. F r e i b u r g. Niklans Alex.
1600. Bern. Hans Jakob Stölli.

Daniel Gatschet, seit 1602. (S. Art. 774).
1605. F r e i b u r g. Kaspar Appenthel.
1610. Bern. Beat Ludwig Michel.
1615. Freiburg. Georg von Dießbach.
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,588.

^lrt. 680. Stadt und Landschaft Murtcn verlangen Weisung und Bescheid, wie sie sich gegen diejenigen da-

st begüterten Bürger der Städte Bern und Freiburg verhalten sollen, welche sich weigern, die gemeinen Steuern

^ Anlagen zu entrichten. Nach Einsicht der bezüglichen Rödel und eines Urthcils vom 19. Wintermonat

^88, wkd die Berechtigung derer von Mnrten zu diesem Stenerbezug anerkannt. Um aber aller Über«

^Heilung, Gefährde und Mißtrauen vorzubeugen, wird zugleich bestimmt, daß Mnrten Pflichtig sei, den

ä»äi>ige„ Herrx,, von zgern und Frciburg ans Begehren die Ncchnnngcn über Einnahme und Bcrwcndnng

^ Weltgelder znr Einsicht vorzulegen. Absch. 71. n. — 681- Dem Wcibcl zu Kcrzers werden fünf Ellen

Wch verehrt, die ihm der Schultheiß von Mnrten ans Verrechnung hin verabfolgen lassen soll. Ibicl. o. —

^ Der Prädicant und die Kirchgenosscn zu Motier im Wistcnlach haben begehrt, daß ihnen zu Erhaltung

^es Schnlmcisters die Pfrnnd eines verstorbenen, vcrleibdingt gewesenen armen Mannes, so jährlich von

Städten 13 Pfund und 2 Säke Korn betragen habe, verabfolgt werde, was die frcibnrgischcn Ge-

ten wegen mangelnder Instruction in den Abschied nehmen. Ibicl. p. — 683. Vor zwei Jahren war ver¬

übet worden, von beiden Städten Nathsboten nach Mnrten zu schiken, um der Pfarrei Merlach Zehnten

^Zuniarchcn und dem Prädicantcn einen Extract der im Schloß zu Mnrten liegenden Erkanntnissc dieser

^ cinzuhändigcn, auch die Urbare oder Erkanntnißbüchcr gcmcltcn Schlosses zu erneuern zu geben, was

^ bisher unterblieben ist, so daß nunmehr der 28. dieses Monats (alt. Kal.) für diese Abordnung nach
»rte» fcstgesezt und den Dcpntirtcn außer den erwähnten Geschäften auch die Besichtigung des Galmwaldes

betrage,, worden ist, um in lezterer Beziehung sich zu erkundigen, wie die umliegenden Gemeinden Ulmitz,

^ 'be», Liebisdorf und Gnrmcls darin holzen, und falls dießfalls Nachthciligcs geschähe, hierin Vorsehung
mit Steigerung der Bußen und ans andere geeignete Weise. Ferner sollen sie genannte vier Bauer-

Mit dem Schultheißen zu Mnrten wegen der Holzfuhren zum Schloß zu vergleichen suchen. UM. cz. —
^4. N.

Obemcroz ist mit seinem Begehren um einen Banstenerbeitrag abgewiesen worden. UM. r. — 685.

^ ch»es Chantcmps begehrt Schnz gegenüber Thicbold Gatholet, der ihn unablässig bekümmere und ansuche

» bcs Gutes eines Selbstmörders, über das er vor etlichen Jahren dem Schultheißen Käncl Rechnung

. ^tcn habe. Der Schultheiß zu Mnrten erhält den Auftrag, den Gatholet znr Ruhe zu verweisen, »nd

lcis^ Androhung von Gcfängnißstrafc. UM. 8- — 686. Hans Granw ist mit seinem Gesuch um Nach-
»der Minderung der vom Schultheißen zu Mnrten ihm und seinem Vetter auferlegten Buße abgewiesen

Ibicl. t. — 687. Amtsrechnnng des Schultheißen Hans Lambcrger von Johanni 1587 bis dito

' Ibicl. w. — 688. Der Prädicant von Motier wird mit seinem Gesuch um eine Beisteuer an Korn und

L>>g»o^ eines Schulmeisters abgewiesen. Absch. 74. ii. - 689. Gemeinen Büchsenschüzen von

bcrkn' Jorissens und Mnr soll der Schultheiß in beider Städte Namen jährlich ein Stük Schiirliz
Wessen geben, zu dem, was ihnen schon früher bewilligt worden ist. Ibicl. Ick.

zu

,590.

ihrx.^^' Der Bürgerschaft der Stadt Mnrten und den Herrschaftslenten wird mit Berüksichtignng

^iit^ ^^Wn Bitte gestattet, daß in Zukunft und so lange es den beiden Obrigkeiten gefällig sein wird, die
vergantet, sondern ans Schaznng hin verkauft werden sollen. Absch. 145. i. — 691. Dem

^ blinden Knaben Christian Faßnacht wird ein durch Todfall erledigtes Leibding im Betrage von 16 Pfd.



1768 Murten. 1590.

gewährt. Ibicl. Ic. — 692. Der Müller iin pöwenberg beklagt sich, daß ihm Commissär Neyff im

beider Städte 3 Miitt Roggen jährlichen Bodenzins abverlange. Da sich erfindet, daß für diese Mühle

sechszig Jahren nur 2'/, Miitt entrichtet worden sind, soll sich der Commissär damit begnügen. Ibicl. I ^
693. Der gleiche Commissär verlangt von Hans und Peter Helfer zu Ulinitz von sechs Mädern Maltis

K Groß 2 Denier Bodenzins, was diese zu entrichten erbötig sind, wenn man sie diese Stüke ruhig »»^

lasse, was jezt aber nicht der Fall sei, indem ihnen von denen im Ring Eintrag geschehe. Die Angelegt»^

wird dem Amtmann zu näherem Untersuch überwiesen. Ibicl. in. — 694. Hans Mädcr hat statt der ^

Commissär Reiff geforderten 2 rh. Gulden Bodenzins für ein Stük Mattland, das durch Consiscation cM ^

Obrigkeiten gekommen und mit 2 rh. Gld. Pflichtig war, nur I Pfd. Denier Murtncr Währung zu entrich^'

Ibicl. n. — 695. Dem Uli Belper, Wagner zu Murten, werden an sein bauloses Haus 2 Eicheu aus

Galmwald und 20 Gulden gesteuert. Ibicl. ci. — 696. Ritter Niklaus vou Perromau, gewesener Schuld

zu Murten, bittet um Entschuldigung, daß er während der Zeit seines Schultheißenamts in französ^

Kriegsdienste gezogen sei, woraus den Obrigkeiten die Mühe erwachsen sei, einen andern an seine Stellet

sezen. Bezüglich der Rechuungsverhältnisse werde die Sache nach einem vorläufig gemachten Überschlag ^

stehen, daß nicht er den Obrigkeiten, sondern diese ihm schuldig sein werden, jedoch erbiete er sich, die S"'

wett zu schlagen. Das wird angenommen. Seine Angelegenheit aber mit Pierre Vnillamin wird auf

Jahrrechnnng nach Frciburg geschlagen, wohin lezterer auch geladen werden soll. Ibicl. p. — 697. Der K"'

meyer zu Ulmitz hatte ohne der Gemeinde Vorwissen den silbernen NachtmahlSbecher beim Großwcibel Z'

Murten verpfändet, der Schultheiß forderte dann diesen Becher als Kirchcngnt zu Händen der bci^'

Obrigkeiten, namentlich auch mit Nüksicht darauf, daß Ulmitz keine eigene Kirchgemeinde, sondern nach ^

(Ferenbalm) kirchgenössig sei. Auf ihr Gesuch nun wird denen von Ulmitz der Becher wieder zu Ha"

gestellt, der Kirchmeyer aber soll neben der Geldstrafe mit zweitägigem Gcfängniß bei Wasser, M»s ^

Brod bestraft werden. Ibicl. g. — 698. Hans Lambcrger, alt-Schnltheiß zu Murten, bittet um Ablöl"^
etlicher Zinse ans seinen Gütern im Wistenlach. Ibicl. v. — 699, 709. Rechnung des alt-Schnltheißeu

Lamberger von Johanni 1588 bis dito 1589 und von Johann! 1589 bis ebendahin 1590. Ibicl. s, .

701. Der Prädicant von Motier bittet um die Bewilligung,ein zur Pfründe gehöriges unfruchtbares ^
Neben in einen Banmgarten umwandeln zu dürfen. Es wird nun der Schultheiß beauftragt, über d>c ^

schasfcnheit dieses Stükes sich zu erkundigen und je nach Befund die Bitte zu gewähren. Absch. 147. aa>
702. Ans die Vorstellung der Zollcr von Murten, daß ihnen der Fchljahrc und der Kriegslänfe wege»
rend zwei Jahren so viel am Zoll abgegangen, daß es ihnen nicht möglich sei, die ganze Pachtsuw"^
bezahlen, wird erkannt, ans Neujahr ihnen das abzunehmen,was sie die zwei Jahre zusammen gethan, ^
sie bei guten Treuen darthnn, daß sie nicht mehr eingenommenhaben. Ans das nächste Neujahr
Schultheiß den Zoll neuerdings ausrufen lassen. Ibicl. bb. — 703. Pierre Vnillamin hatte den
Schultheißen Niklaus von Perroman verdächtigt, als habe er ihm für die Vergünstigung, seine
Curwolf versezen zu dürfen, eine silberne Schale verehren müssen. Von Perromau verantwortet sich '
unter Vorlegung von Zeugnissen, daß jene silberne Schale als Vergütung seiner dieses Geschäftes
gehabten Unkosten ihm versprochen worden sei. Daher soll nun Vnillamin dem Herrn von Perroinan
seiner Ehren thun und als Züchtigung für sein unverschämtes Vorgeben ihm 200 Gulden bezahlen ^
Tage und ebenso viel Nächte bei Wasser und Brod im Gefängniß liegen; wenn von Perroman eine sch^



Mnrten. 1590. 1592. I7st!)

^!chcinigu»g begehrt, soll sie ihm gegeben werden. Ibid. ce. — 704. Znm Entscheid dcS Spans zwischen

^'oer Städte Bannwarten im Galin einerseits und denen von hurtigen, Salvenach und andern umliegenden

feinden andererseits über Anfnehmnng des AbHolzes der von der Obrigkeit zu fällen bewilligten Stöke

erkannt, die Bannwarte dürfen als Belohnung für ihre Arbeit das AbHolz der Bäume anfnehmen, die

^ ans Befehl der Obrigkeit und kraft ihres Amtes angezeichnet haben, bezüglich des todten und windfälligen

° Zes aber soll es gehalten werden wie von Alters her und wie die zu Bern ergangenen Urtheile ausweisen.

^ Ans den Bericht des Conimissärs, daß Hans Bänningcr ein dem Schloß Mnrten zins-

'Öliges Stiik als frei und ledig verkauft habe, nicht wissend, daß es zinsbar sei, und daß nun derselbe an

m» Stcm ein gleich großes Stiik um den nämlichen Zins dem Schloß zinspflichtig zu machen sich erbiete,

plannt, dem Bänningcr soll, weil er ohne Gefährde gehandelt hat, die Erkanntniß des alten Zinsgntes

^sse» sei,,, wofern er ein anderes gleichen Inhalts zinsbar macht und dem Commissär die Kosten abträgt.
^ es. _ die Beschwerde der Bänninger von Ins, daß der Schultheiß ihnen für jedes Jahr

Aintsverwaltnng acht Fuder Holz abfordere, während sie mehr nicht als vier schuldig seien, und ans

b>orde

de»
bricht des Sekelmeisters Känel, daß besagten Landlenten laut Abschied von 1552 vier Fuder erlassen

den seien, wird erkannt, der Schultheiß soll sich mit den vier Fudern jährlich begnügen. Ibid. 0. —

^ ' Das Gesuch des Müntzer Bannwarts im Galm um einen Rok für seine langjährigen Dienste, wird von
Gesandten Berns in den Abschied genommen, nachdem Sekelmeister Känel Bericht gegeben, daß bisher

soch" Bannwart von Ulmitz, Freibnrg jenen von Reinsdorf mit einem Rok mit der Stadt Farbe „ver-
habe. Ibid. M. — 708. Dem Schultheiß von Pcrroman werden vier Eichen im Galm zu seinem

verehrt. Ibid. bb.

1592.

d«s Bezüglich der Beschwerde der Gemeinde Lurtigen gegen den Bannwart im Galin, daß er
^ AbHolz sich zumesse, das doch ans einer Jahrrcchnnng zu Freiburg ihnen zuerkannt worden sei, erhält

^"!uiann zu Mnrten den Auftrag, sich nach dem Sachverhalt zu erkundigen und Bericht zu erstatten,

bei » ^ Lngnorre beklagen sich Wege» des Zolls, der ihnen gegen ihre Freiheiten

y ^ ^'hlbrüke abgefordert werde. Bei nächster Öffnung des Gewvlbs (Archivs) zu Mnrten will man

z»I>< ^ewahrsamcn suchen, ans die sich Lngnorre beruft, und inzwischen dem Gnbernator zu Neuenbürg

^>Mben, bis auf weiter» Bescheid mit dem Zollbezng innezuhalten. Ibid. tt. — 711. Dem Pierre Vnilla-

biiüc^" Cnrwvlf, der dem alt-Schulthciß Niklans von Perroman eine öffentliche Ehrenerklärung hatte thnn

^ wird in Betracht seines hohen Alters gewährt, daß dieses seiner Ehre nnnachtheilig sei, jedoch dem

seinen erlangten Rechten unbeschadet. Absch. 190. x. — 712. Den Span zwischen denen von

le»x ander» dort herum gelegeneu Dörfern wegen des AbHolzes der Bäume, die man diesem oder

Bin, ^alm schenkt und zu fällen erlaubt, wird dahin entschieden, daß das AbHolz von solchen geschenkten

ihs^" ^u Bannwarten als Entschädigung für ihre Mühe gehöre. Im Übrigen läßt man diese Dörfer bei

»n, ^^^ften Nechtsamen verbleiben. Ibid. y. — 713. Die brandbeschädigten Bauern von Ulmitz bitten

b^it^vüing der 5 Mütt Haber, die sie an das Schloß Mnrten zu Zinsen haben. Freibnrg hat ihnen

Aiist' Unterstüzung an Geld und Korn verabreicht, was Bern für seinen Thcil thnn will, soll dem

Willen der Obrigkeit anheimgestellt sein. Ibid. — 714. Der Schultheiß wird beauftragt, über
222
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das Einkommen der Pfarrpfründe Merlach sich zu erkundigen und auf Approbation hin beider Städte de>»

Prädicanten daselbst einen angemessenen Jahrlohn zu schöpfen. Ibid. an. 715. Amtsrechnnng des Schl^'

heißen Beat Jakob von Vonstetten von Johanni 1590 bis dahin 1591. Ibid. mm.

1594.

Art. 710. Der armen Wittwe Pcrnon Talman zu Murtcn, welche mit dem „hinfallenden Siecht
behaftet ist, wird eine Uuterstüzung von 1 Sak Mischelkorn und 10 Pfund an Geld verabfolgt, n »ter
Mahnung ihrer Nachbarn in Montillier, ihr zu Vermeidung des „Landtschweifens"nachbarlicheHi>^ ^
erzeigen. Absch. 247. II. — 717. Dem Ritter von Perroman wird die früher ausgebrachte Erlaubniß,
seinem vorhabenden Bau zwölf Stute Holz im Galm zu fällen, erneuert. Ibid. mm. — 718. Amtsrech»'^
des Schultheißen von Bonstetten 1591/92 und 1592/93. Ibid. 22.

1596.

Art. 719. Die jezige Ungelegenheit des Schnees verhindert die begehrte Aufrichtung der Marchs^

im Muriner Moos, sobald aber die Witterung es gestattet, soll ein Tag hiefür bestimmt werden, auf welche

dann auch die Anstände der Burger von Mnrten und der Landschaft wegen Besteuerung der von B^'l>

beider Städte dort besizcnden Güter erledigt werden sollen. Absch. 298. I. — 720. Ein Anstand wege» ^

Zehntens zu Münchcnwyler, den sich der Herr daselbst zum Nachthcil beider Städte aneignet, wird, dc> ^
Gegenpartei troz der ergangenen Mahnung nicht erschienen ist, bis zu Absenkung der Gesandten

Moos verschoben. Ibid. cid.

I-,

Art. 721. Wegen des Mnrtenmooses soll Bern je nach Gelegenheit einen Tag bestimmen. Absch- ^ '

1598.

Art. 722. Das Begehren derer von Mnrten um Bestätigung der Briefe, laut welche» sie bere

sind, die Bürger der beiden Städte, welche hinter ihnen Güter bcsizen, mit Steuern und Tellen ^

bleibt aus gewissen bedenklichen Ursachen eingestellt, besonders weil die von Wyler (Münchenwyler) ^ ^

diese Anlagen beschweren. Die Gesandten nach Marten ans 1. September (alt. Kal.) erhalten den A»I ^

die von Mnrten und von Wyler gegen einander zu vernehmen und dann Bericht zu erstatten. Absch. 36^-

723. Dieselben Gesandten sollen trachten, den Zehntanstand zwischen dem Herrn von Wyler (Müch^^.^

und den beiden Städten durch Ansmarchnng zu erledigen, oder aber den Sachverhalt an die Obcu> ^
berichten. Ibid. x. — 724. Der Schultheiß zu Mnrten, Niklaus Alex, klagt gegen den wälschen

daselbst, daß er ans offener Kanzel seine, des Schultheißen, Töchtern, die mit andern Töchtern vor dei» ^

„zu Ring gesungen und sich mit einandern erfreut haben", verschrieen habe, indem er gesagt, daß die, ^
ein solches Wesen treiben, Huren oder ärger als solche seien. Der Prädicant enischuldigt sich, daß

nicht des Schultheißen Töchtern gegolten habe, sondern andern, die er mit etlichen Mannspersonen >M ' ^

tanze gesehen habe. Dabei beschwert er sich, daß der Schultheiß die Lasterhaften nicht bestrafe u»d ^

auch zu wenig Hülfe und Beistand erzeige. Der Schultheiß soll sich mit dieser Antwort ersättigen
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'--die.«.» in ch-.g-richtlich.u und .nd.ru S.ch.» s°m« °bh°d-»d-r Pflicht I.iPig.n B-tfl.nd I»ft°n. dl.s.r

in I-i„.. P-.di.t.n d.r B.I-».id.nh.ii d.fl°ii°n. Idi-I. ,, - ,-S. D.r Pr-id..°nt zu M--

'-i z.,.n»d„ d.» B,s°hl.n d,- Schiil.h.ih°n »nz-hml-n, °-»»S> »->. I°» «»">»» w°.d.n, d.n d, Od..«-

^^Gchntch.ifl.n 9«ih..nd.n R.sp... -ii »w.i..n d»9.n s°l. nmh-
"'«-»Nim z.g .n di. Un,-lMl-n,.n nnd R .i-.»isch.» Vflich,».mSi Hnlfl und B -tst.ud l.flt.n. Ii. ' -'

D.utl«-,.w.ilt.r Mich. , OnM-ur,.- nnd H.u« J-!°» «°» Di».ch snch.n m ch--u. uud Mtch.st.«
NM w B -wiNonn« u.ch. d .i. Zchni... «n °i..i!>.° in d°. MN.W. d.flz.nd°n M .ii.n

Zu dürfen. Freiburg, das darum keinen Befehl hat, nimmt das Gesuch in den Abschied. Idiä. na. —

^729. Die drei ersten Amtsrcchnnngen des Schultheißen Niklans Alex von Johann! 1595 bis Johanni

8 werden genehmiget. Ibicl. eo—W. — 739. Ebenso die zwei lcztcn Amtsrechnnngcn des alt-Schnlthciße»

^ Jakob von Bonstetten von Jobanni 1593 bis Johanni 1594 nnd von Johanni 1594 bis ebendahin

Absch. 393. iii.

1599.

Art. 731 Bürgermeister, Näthe und Bürger der Stadt Mnrten führen Beschwerde, daß einige in der

Schaft Mnrten begüterte Bürger Berns und Freibnrgs die im Jahr 1582 angelegte Telle zu bezahlen

t weigern, ungeachtet des Urtheils von 1538, gemäß welchem die Bürger beider Städte, welche liegende

' uwr, alg Häuser, Äker, Matten, Neben, Gärten, Banmgärten und Bünte» in der Herrschaft haben, sie

^ Je» sie burch Erbschaft, uder uns andere Weise an sich gebracht haben, die bürgerlichen Lasten gleich
° die andern tragen müssen, so daß, wen» die von Mnrten für Erhaltung der Ringmauern, Thürme,

^ , Brüten, Wegsame, Brnnncnleitnngen, Befestigung der Stadt durch Bollwerke, Schanzen und Gräben

^^"iegnng einer Steuer oder Telle für nöthig erachten, genannte liegende Güter nach Vcrhältniß auch be-
^de» mögen, mit Ausnahme der Herrschafts- nnd anderer freien Güter. Auf deren Bitte wird nun

^ ^iheil sanimt dessen Confirmation vom September 1588 neuerdings bestätigt und daneben erkannt, daß
ew ^ ^iädte ihre rccnsirenden Bürger ermahnen sollen, die angemuthete Telle bis ans Vcrenatag zu ent-

de» svllen jedoch die von Mnrten eintretenden Falls solche Teilen nicht zu lange anstehen lassen nnd

All ^^"dten der beiden Städte oder ihrem Amtmann über die Verwendung gebührende Rechnung ablegen.

. 378. a. — 732. Ans die Anzeige, daß diejenigen, welche den Zehnten zu Sugicz im Wistcnlach bcsizen,

) de» Allmcndzehnten nach Abfluß der drei ersten Jahre anspreche», wird unter Natificationsvorbehalt ver-

^ der Schultheiß soll sich nach jenen Personen erkundigen, welche dergleichen Zehnten ansprechen. Ibiä. c.

^ Schultheiß Alex zu Murten klagt im Namen beider Städte Wider Junker Niklans von Wattcnwyl,

^ wi z» Müchcuwyler, daß er seit vier Jahren ungefähr ab neun Juchartcn Akerland auf der Wylerzelg,

kc», qualmt Pierre Besse, den Zehnten wider das alte Herkommen nnd ohne vorgehende rechtliche Er-

c»/^!^ aufgehoben habe, ungeachtet der Zehnten über Menschengedenken, vermöge der von den Gencral-

b '"issären Moratel sel. und des Grauges aufgenommenen Kundschaften, zu Händen des Schlosses Mnrten

^ l>e» worden sei. Der Herr von Münchenwyler entgegnet, die Herren von Bem haben seinen, Vorfahren

ge>^ von Wattcnwyl diese Herrschaft verkauft lind in dem 1539 aufgenommenen Urbar werde deutlich

^wlde^ baß ihm aller Zehnten innerhalb seiner Herrschaft gehöre. Es wird nun in Erwägung, daß der
Münchenwyler keine Urbare oder Rödel vorgelegt hat, vermöge welcher aller Zehnten innerhalb des
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Bezirks seiner Herrschaft ihm „insolidement" zugehöre, daß bei der Limitation der Herrschaft Niemand »»»

beiden Städten beigezogen worden, daß dieselbe einige Jahre jünger ist als der Kaufbrief, erkannt, er soll

dieses Zehntens fortan entziehen, bis er sein Recht darauf durch ältere Gewahrsame erweisen kann. Ikici- 8' ^
734. Die Stadt Murten spricht für ihre Cur den Henzehnten ans zwei Mädern Mattland in der Herrscht

Münchenwyler au, wogegen der Herr von Münchenwyler behauptet, daß dieser Zehnten beim Berkauf ^

Schlosses Wyler vorbehalten worden sei. Die Parteien werden angewiesen, beiderseits je einen unparteiisch^

Commissär zu erwählen, welche mit dem Schultheiß von Mnrteu an den spänigen Ort sich begeben, die Recht»

und Gewahrsamen jeder Partei untersuchen und sie zu vereinbaren suche» sollen. Wäre eine Vereinbar»»!!

aber nicht erhältlich, so sollen die ersten Gesandten nach Marten den Span entscheiden und auch den

cnlarzehnten ans der Wylerzelg, genannt le Champ de Pierre Besse, von dem Großzehnten des Herrn »»"

Münchenwyler ansmarchen. lk>iä. In — 735. Auf das Begehren derer von Marten an die Gemeinde Münchs

Wyler um einen angemessenen Beitrag an die Erhaltung der Kirche in Marten, weil sie dieselbe auch gebrauche

und da der Herr von Münchenwyler und die Gemeinde sich zu einem freiwilligen Beitrag bereit erkläre»'

insofern man keine Verpflichtung daraus herleiten würde, wird von den bernischen Gesandten erkannt, die

Murten sollen sich mit dem gemachte» Anerbieten begnügen, in Zukunft aber stehe es nur Bern z», ^

Steuer zu bestimmen, da die von Münchenwylcr immediate ihm gehören. Die Gesandten Freiburgs

meinen dagegen, Freiburg stehe in gleichen Rechten wie Bern, da beide Städte mit einander Collatoreu

Kirche und Mitherren zu Murten seien. Die von Münchenwyler erklären, sie würden, wenn man ihuc» >»

Brief und Siegel gäbe, daß sie die gegenwärtige Beisteuer freiwillig und ohne Conscgucnz für die Z»°"'

leisten, um Jncorporirung nach Pfauen oder in eine andere Kirche einkommen. Ibicl. i.

1601.

Art. 736. Marchangclegenheiteuin der Vogtei Marten, u. s. w. (S. Absch. 490. i). — 737. Begeh""^

der spänigen Marchstelleu im großen Moos; daherige Verhandlungen. Absch. 435. u. — 738. Ans dem ^!>

nach Rupertswyl wurden die Gesandten zu Cnrwvlf mit einem Anstände der dortigen Landlente mit »

von Münchenwyler behelliget, indem crstere gegen leztere klagten, sie haben ein Stük Land, auf welchem

das Weid- und Tretrecht zustehe, eingeschlagen und überbaut. Bei künftiger Gelegenheit wird mau sich

Sache erinnern. Idiä. k>. — 739- Wegen des Spans des Prädicanteu zu Merlach mit seinen Nachbc"'»

den Plaz eines Speichers und den Plaz zum Gang hinter demselben, wird im Vorbeigehen der ^ng»"!^

eingenommen. Ihicl. e. — 749. Einen in Delibcration gekommenen Artikel, betreffend Bezahlung des Z»h" ^

von den Bünten, welche von Allmendland eingeschlagen worden sind, nimmt Freiburg in den Abschied, »"' ^

auf nächster Jahrrechnnug zu Freiburg darüber abzuschließen. Absch. 440. I. — 741. Die von

bringen vor, wie sie denen von Münchenwyler, welche lange Zeit nach Murten tirchgcnössig gewesen sei»" ^

dort ihre Begräbnisse gehabt haben, auf jüngster Conferenz zu Marten eine Contribution abverlangt, ^

nicht erhalten haben. Der Gegenstand wird ans die Jahrrechnung nach Freibnrg gewiesen. Ibiä.
742. Die Erbleihuug eines Stükes Pfrundgnl an den gewesenenPrädicanten Gaillard zu Motier,

Schultheiß Lamberger selig ohne Wissen und Bewilligung der beiden Städte gethan hat, wird nichtig

kraftlos erklärt. Ibiä. n. — 743. Die von Murten beklagen sich gegen die von Salavaux und B» ^ ^

welche, entgegen einem im Jahr 1521 ergangenen Spruch, etliche Gräben aufwerfen, woraus M»»t»»
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^cher Schaden erwachse, indem durch den aufgeworfenen Reißgrnnd der See immer mehr hinab getrieben
^'de, mas ^ untern Moos Feldfahrtberechtigtcn zu großein Nachtheil gereiche. Es wird erkannt,

^ solle gänzlich bei dem angerufenen Spruch verbleibe»; für den erlittenen Schaden und Kosten haben die
^ en Gemeinden denen von Mnrten 20 Pfund Berner Währung gut zu machen. Ibiä. o. — 744, 745. Die

^Ue «ad fünfte Amtsrechnnng des alt-Schnlthcißen Niklans Alex von 1598/99 und 1599,1600 wird ge¬
nehmiget. Ibiä. x, — 746. Der Prädicant zu Motier, David Bautier, klagt, daß Peter Lando den Zehnt¬

es! etlicher Neben anspreche. Lando entgegnet, daß er als Vesizer des großen Zehntens auch Zchntherr über
späuige Stük sei, und daß der Kläger, wenn derselbe innerhalb seines Bezirks einen Zehnten anspreche, es

^ rechte Kundschaften beweisen müsse. Die Sache wird ans einen Augenschein verschoben. Absch. 442. H.a.—
' Den Schüzen von Lugnorre, die sich zum Dienste der Obrigkeit zu üben wünschen, werden statt der

Zwei Stüke Schürliz nun deren drei zuerkannt. Ibill. bb. — 748. Einem Bürger von Mnrten,

durch cmx g^vßc Baute sein Vermögen erschöpft hat, werden 20 Pfd. geringer Münze verehrt. Ibiä. ca. —
' Die Burgerschaft von Mnrten prätendirt, daß die Herrschaftslente zu Münchenwhler, weil sie den Kirch-

^ ^ gemeinsam mit ihr üben, auch an den Kirchenbau beizusteuern verpflichtet seien, dagegen erbietet der
^ don Münchenwhler 4 Kronen, wenn man sie als eine freiwillige nachbarliche Steuer, nicht als eine

^ tb annehmen wolle. Nun wird für diesmal, beider Theile Rechten unbeschadet, erkannt, die Bürger von
s^u die angebotene Steuer annehmen, woraus aber keine Verpflichtung derer von Münchenwhler

geleitet werden dürfe, hingegen mögen sich diese Herrschaftslente keineswegs weiter als zuvor dieser Steuer
pudern sollen bezüglich der künftigen Unterhaltungskosten der Kirche in ihren vorigen Rechten stehe».

- clä. Hans Krattinger die Geldstrafe für ein doppelt verschriebenes Unterpfand nicht zu
^"hlen vermag, wird dieselbe in eine Gefängnißstrafc von zwei Tagen und zwei Nächten gemildert. Ibicl. ee.

die Gemeinden im Ring werden mit ihren Begehren, unter dem bewilligten AbHolz im Galm auch
ölte,, Standeichen und junge Dählen fällen zu dürfen und in den Ägertcn besäcter Zeigen ihr Vieh zu

airl t^'' ^^wscn. Ibiä It. — 752. Den Mißbrauch, daß die von Mnrten andere Unterthancn beider Städte

!rh->ff wit ihnen wollen schießen lassen und etliche Vvrtheile Wider dieselben brauchen, M der Schultheiß ab-

a» dafür sorgen, daß alle gemeinen und besondern Unterthanen mit gleichen Rechten zu schießen

^ ^ seien. Ibist. M. — 753. Elfi Charles von Sugiez wünscht, daß die ihr von der gemeinen Allmend

d>erd^ wie bisher zehntfrei bleibe. In Betracht, daß noch mehr solche Stüke möchten eingeschlagen

^ e», »ad Verhütung künftiger Anstände wird erkannt, daß die Zehtttgerechtigkeit solcher eingeschlagenen

>Ne„dstNe den Oberherrcn zustehen solle; gleichwohl wird der Bittstellerin der Zehnten von dieser Bünte

^ es der Obrigkeit gefallen wird. Ibiä. bb. — 754. Der Schultheiß soll dem blinden Faß-

' geachtet er sich verehelichet, die gewohnte Pfründe zukommen lassen. Ibiä. ii. — 755. Was die Lei-

^ Brunnenwassers ans dem Schloß und die Bedachung der obrigkeitlichen Gebäude anbelangt, auch

l>»i> Reben Vonnöthen sein wird, soll der Schultheiß besorgen. Ibiä. bb. — 756. Weil die Zehnten

h^^wHengüter zu Kerzers durch Andere bezogen werden, wird der Schultheiß zu untersuchen beauftragt,

hin ^ ^"terhaltiing dieser Kirche zustehe. Ibiä. II. — 757. Denen von Lnrtigen wird auf ihre Vorstellung
I7 ^ BZeidgang in den Ägerten erlaubt, so lange es der Obrigkeit gefällt und wie es ihnen schon am

Theil bewilligt worden ist; indeß sollen sie keinen Mißbrauch treiben und keinen
^ verursachen. Ibiä. mm. — 758. Ans den Anzug Frciburgs, es möchten die Einkünfte der Pfarr-
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Pfründe Merlach, weil das Pfarrhaus zunächst der Stadt Mutten liege, zum Schloß gelegt und die ve»
Merlach angewiesen werden, in die Pfarrkirche zu Mutten zur Predigt zu gehen, antworten die bernische»
Gesandten, sie werden die Aninnthnng ihren Herren und Obern hinterbringen. Absch. 444. x. — 759.
züglich des Spans im Moos Chablais wird vereinbart, daß man nochmals auf den Augenschein reiten,
aber im Gewölb zu Mutten die uöthigen Gewahrsamen aufsuchen wolle, und daß die Commissäre von Tischet
und Grandson ihre Urbare und Erkanntnisse auch dahin bringen sollen. Idiä. I. — 7kl). Da man im Gewölk
zu Mutten keine anderen Gcwahrsamen bezüglich des Mnrtenmooses hat auffinden können, als die von F»e>
bürg früher vorgewiesenen, so soll von Bern der Untergang ans dem Murtenmoosneuerdings begehrt werde»'
Absch. 447. 4. — 761. Bei den Nachforschungen im Gewölb zu Mutten sind in Betreff des Mnrtneriuoos^
Erkanntnisse aufgefnnden worden, gemäß welchen die March straks vom Pfnndelin bis zum Felbanin
Auslauf der Broye („Bruch") sich erstrekt; und da man im Vertrag von 1575 schon viel nachgelassen »»
die Mittelhauptsänle näher an das Murtnergebiet gerükt hat, so kann man nun an dem gemeinen Amt keine»
fernern Eingriff mehr zugeben und will an diesem Brief festhalten. Absch. 450. k.

1602.
Art. 762. Auf die Mittheilnng des Schultheißen,daß die Gemeindcr von der Rivier im Wiste»^

zwei Stüklein von ihrer Allmend ohne sein Vorwissen verkauft haben und daher bußfällig seien, wird ih»e'
in Berüksichtignng, daß sie mehr aus Unverstand als ans Mnthwiklen gefehlt haben, für dießmal die B»
erlassen. Absch. 457. Ii. — 763. Ans seine Klage, daß er die Unterthanennicht habe dazu bringen kö»»e»-
die für die Erneuerung der Brunnentröge im Schloß gefällten Eichen herzuführen,wird ihm befohlen,
nochmals bei der ersten Buße zu mahnen und, falls sie sich dessen noch weigern, an Freibnrg zu weise'
Ibicl. i. — 764. I» Betreff des streitigen Weinzehntens zu Motier zwischen Peter Lando, Burger zu
und dem Prädicanten Vautier wird gesprochen:1. Lando soll nicht allein die Zehnten einziehen, über
er gute Gewahrsamen hat, sondern auch jene, in deren Posseß seine Vorsahren bis ans ihn gewesen, es
denn Sache, daß er durch Briefe oder andere genngsame Gründe deren entwehrt wiirde. 2. Er soll >»

vier Stüken Reben, auf denen er seit einigen Jahren unberechtigt den Zehnten aufgenommen hat, ^'»>e^
nicht mehr fordern, sondern de» Prädicantenin dessen Posseß ruhig bleiben lassen; konnte er später sei»
meintcs Recht erweisen, so soll es ihm zu Theil werden. 3. Bezüglich des streitigen Wcinzehntens von I ^
Mannwerk an Perräz soll es bei Lando's Erkauntnissen verbleiben, vermöge welcher die eine Hälfte ,
andere dem Prädicanten zugehört, das Übrige aber daselbst, welches jede Partei gänzlich anspricht,

ihnen auch gleich gethcilt werden, weil keine ein besseres Recht als die andere darauf erweisen kann und i ^
vor vielen Jahren zu Vermeidung größerer Späne dieser Zehnten in zwei gleiche Theile getheilt

kann aber später eine Partei nachweisen, daß dieser Zehnten ihren Vorfahren ganz zugestanden habe, s» ^
ihr ihr Recht vorbehalten. 4. Weil dieser Span seinen Ursprung darin hat, daß der Prädicant des
Hauses Zehnten, Lando aber den seinen für den großen Zehnten hält, nnd beide kraft desselben viele »'
Zehnten an sich ziehen wollen, so soll dieses ans nächste Jahrrechnnng geschlagen werden, wo man die ^
besser untersuchen kann. 5. Zu diesem Zweke soll Freiburg den Schultheißen zu Mutten beauftrage»-^
zwischen zu Motier, Lugnorre und Sugiez und an andern umliegendenOrten sich zu erkundigen, »^^
der beiden streitigen Parteien der große Zehnten zngehöre. 0. Um noch gründlicherenBericht über
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Üwße» Zehnten zu erhalten, soll man auf künftiger Coufereuz zu Ainrten im dasigen Gewölb Nachforschungen

halten. 7. yando soll dem Prädicanteu sowohl für den „ingenomnen Herbstblumen" als für die erlittenen

1V Kronen zu 25 Bazen baar bezahlen. 8. Was die Buße und die Gerichtskosten anbelangt, die

""do wegen seines Zehntenknechts dein Schultheißen schuldig sein möchte, soll er mit lezterem sich abfinden.

' Weil ans Landos Begehren die Gesandten sich hieher verfügt haben, er aber seine prätendirten Rechte nicht

Weisen konnte, soll er deren Koste» ans sich nehmen. Dieser Ausspruch wird von beiden Thcilen angenommen.

,^!H. 461. — Bezüglich des zu Merlach entstandenen Ehehandels erklären die Gesandten von Bern, daß sie,

Fall die versprochenen Personen ans Befehl der Obrigkeit zu Freibnrg und nicht im Namen des Bischofs

gesegnet werde», Namens ihrer Obern gerne den Consens dazu geben wollen, jedoch mit dem Vorbehalt,

^ dadnrch ihren Rechten und Gerechtigkeiten kein Abbruch geschehe. Freibnrg entgegnet, daß zwar der

Mjvf das Urtheil gefällt, der Schultheiß aber dje Exccution befohlen habe, daß es, da der Bischof in geist-

Sachen Oberherr sei, daran nichts ändern könne und daß der Schultheiß von Murte» wisse, was ihm

. hlen worden und was sein Eid ertragen möge. Absch. 465. g. — 766. Die freiburgischcn Gesandten klagen,

Prädicant von Merlach in dem angedeuteten Ehehandel sich zu viel Gewalt angemaßt und ein Urtheil ge¬

habe, das nur der hohen Obrigkeit zustehe. Die bcrnischen Gesandten geben zu, daß der Prädicant mit diesem

"'^fugten, vielleicht unbedachten Urtheil gegen die Obrigkeit sich verfehlt habe, daher es von Seite Berns mit

Mallen und Verdruß anfgenvmmcn worden sei. Idicl. ü. — 767. Da die Gesandten Freiburgs die Schlüssel

Gewölb nicht mitgebracht haben, wird abermals verabschiedet, daß man sie beiderseits ans nächste Conferenz

M'gen und die Gewahrsamen in Betreff des großen Zehntens zu Motier aufsuchen wolle. Ibick. i.

1605.

Art. 768. Verschiedenen Personen werden Unterstiizungen, theils an Korn, theils an Geld, zuerkannt.

55z. g Den ^ier Dörfern der Nivier wird l. die jährliche Schüzengabe um ein Stük

t'Miz, welches aber allein den Mnsketenschüzen zndienen soll, vermehrt; 2. erlaubt, ans den gemeinen All-

welchen die Nachbarn kein Recht haben, ein ziemliches Stük einzuschlagen und zu verleihen, jedoch

^ sw das Einkommen nicht zu Gastereien mißbrauchen und darüber Rechnung halten; 8. das Gesuch »in

^^tignng des ihnen von der Stadt Mnrtcn bewilligten Briefes vom 20. November 1603, gemäß welchem
"ach Gutdünken in ihre Gemeinde und Gesellschaft Fremde anfnchmcn können, verschoben, weil die an-

Mvchx,^ sich gax z,, ,veit erstrckt und den Obrigkeiten zum Nachthcil gereichte. Ibiä. p. —

"'Auß die Beschwerde des Schultheißen, daß ihm die Gemeinde Lngnorre den ihm gebührenden ersten

^"'^"preis abgeschlagen habe, wird erkannt, man soll sie bei erster Gelegenheit citiren, ihr die Mißachtung

^ Person des Amtmanns vorhalten und es ihr bei diesem Anlaß verweisen, daß sie die Mahnung des Aint-

Wege» Peter Wiegsanis Garten verachtet hat. Idicl. g. — 771. Wegen verschiedener Gesuche um Be-

chung Einschläge», vorzüglich aber zur Entscheidung des Spans zwischen dem Prädicanteu Peter

und Andreas Müller von Biel um Wicderlosnng eines verscztcn Gutes, sollen beider Städte Gesandte

kij„ ^ Mnrtcn sich verfügen und die Einschläge, welche ohne Nachtheil der Gemeinden füglich geschehen

Mä ^'^igcn, jedoch stets einen angemessenen Bodenzins darauf schlagen und den Zehnten vorbehalten.

Hol H""6 Jakdb Tnb, der Einen des Raths zu Mnrtcn gescholten und den Var-
°'"c> Marcnardin während des Gerichts geschlagen hat und defihalb zur Buße und Leistung für jedes
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Vergehen besonders verfällt worden ist, bittet nin Mildernng nnd Nachlaß der Strafe; desgleichen Kasp^

Mottet, welcher an den Weibel Hand angelegt hat und dafür nin 100 Pfd. gebüßt worden ist; deßgleich^

Johann Warney und Heini Groß, der wegen Injurien zu 10 Pfd. und Leistung verfällt worden war. Diest"

Allen wird beider Städte Antheil an der Leistung quittirt, die Geldstrafe aber sollen sie bezahlen. Ikick,«-'

773. Den Ottilien wird ihr vermeintes Recht, ihr kleines „Gut" mit den Dörfern im Ring im Achev""

des Galms zu mästen, „abgestrickt". Man erachtet nämlich, daß ans den Dörfer» im Ring weggezog^

Personen diese Rcchtsame verlieren, daher auch die Petenten, welche ans dem Dorf Liebisdorf weggezogen st"^

nnd ihre Güter daselbst, welchen diese Nechtsame anhanget, verkauft haben; denn sonst würde am Ende

Wald gar gemein und der Obrigkeit das Achernm verloren gehen. Weil jedoch die Ottinen bisher, an

wenn der Wald nichts ertragen hat, für die Fuhrungen und den Haber in Anspruch genommen worden

wird ihnen, was sie bisher genuzet haben, quittirt nnd die Kosten compensirt. Idick. 1. — 774. Abnahme dc>

zweiten Amtsrechnnng von den Erben des verstorbenen Schultheißen Hans Jakob Stölli, von Johann! 16^

bis Johanni 1602, nnd der ersten und zweiten (in der Alternative der dritten und vierten) des Schultheis

Daniel Gatschet von 1602/1603 und 1603/1604. Idick. an. — 775. Freiburg begehrt zu wissen, ob Bern st'^'

Zustimmung dazu ertheilt habe, daß der Zehnten von dem Stük Allmend zu Motier, welches dem

Freudenreich, Schaffner zu Pctcrlingen, bewilliget worden, in einen Geldzins umgewandelt werde; es st'^

seits habe gegen solche Umänderungen der Zehnten in Geldzinse nichts einzuwenden, nur müßte eine p"

Ordnung darüber gemacht werden. Wird von Bern all rstprönclum genommen. Absch. 574. /.

1000.

Art. 776. Gemeine Schüzen im Wistenlach werden- mit ihrer Anfrage, ob sie zwei wegen Vcrg^
gefolterte nnd bestrafte Gesellen zum Schießen zulassen sollen, an die Obrigkeit gewiesen, die jezt Zug

Rath hat. Absch. 691. n. — 777. In Betreff eines Auslandes zwischen Oberst von Meßbach, als Best^

der Matte le Pralet, nnd Müller Jakob Chatoney zu Cnrwolf wegen der Wasserleitung, wird nach ^
genommenem Augenschein nnd Ablesung der vorgelegten Briefe der Handel also vertragen: Dem Oberst

Meßbach nnd seinen Nachkommen soll freistehen, alle Wochen vom Freitag Abend bis Montag Morgen ^
Wasser nach Belieben zu gebrauchen, die übrige Zeit soll es dem Müller zur Verfügung stehen.

des Begehrens des Müllers, ihm nach Verhältnis; der Zeit, da das Wasser ihm mangelt, den Zins zn

riren und die Pflicht des Straßenunterhalts abzunehmen, wird er auf künftige Jahrrcchnnng gewiesen.

Kosten werden gegenseitig compensirt. Damit übrigens der Müller soviel möglich die obrigkeitliche Concel

genieße nnd das Wasser in des Obersten Matte nicht aufgehalten »verde, soll er das Abwasser durch ^ ^
Graben wieder in den Mühlewuhr leiten; daneben soll allen andern Personen verboten sein, den

schwellen oder abzuführen nnd dem Müller Eintrag zu thnn, bei 50 Pfund Buße. Der Spruch wird bec

seits angenommen. Ibick. b.

1610. ,
Art. 778. Da die Ausfertigung des Sprnchbriefs zwischen Oberst von Meßbach und dem

Cnrwolf, wie er lezthin beim Augenschein beschlossen worden ist, wegen der den andern ^nchbarn

verbotenen Wässerung bisher angestanden ist, und damit der dritten Partei ans ihrer Abwesenheit kein ^
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Heil erwachse, erklärt von Dießbach, daß solches denjenigen Nachbarn, die mit gnten Briefen und Gewahr-

Hwen verfaßt oder sonst in rechtem Posseß der Wässerung seien, nach der Obrigkeiten Erkanntniß unnachtheilig

""d »nvorgreiflich sein solle. Absch. 717. e.

1K14.

Art. 779. Schultheiß Appenthel hatte in seiner fiinften Amtsrechnung bei den Einnahmen Iii Pfund

Schill. 4 Den. an Bodenzinsen verrechnet, aber nur 55 Pfund erhalten können, weßwegen er auch nicht

ausgesezt habe. Seine Rechnung wird im Übrigen gutgeheißen, dieses Postens wegen aber dem jezigen

>ultheißen befohlen, die Zinsrödel auf nächste Jahrrechnnng nach Freiburg zu bringen und Bericht zu

wie es mit dem Abgang dieser Bodenzinse beschaffen sei. Absch. 873. a. — 780. Wegen der großen

Ate» des Nachrichters und der Weibel bei Hinrichtungen ist man räthig geworden, bei bevorstehender Jahr-

^chnimg z», Auburg die jüngst an der Sense dießfalls gemachte Ordnung und Moderation an die Hand zu

^Huie» u„d das nöthige Einsehen zu thun. Iliiä. d. — 781. Ablegung der fünften Amtsrechnung des ge-

Schultheißen Daniel Gatschet von Johanni 1604 bis Johann! 1605. Absch. 877. p. — 782. Bezüglich

confiscirten Nachlasses des Peter de Sonnaz wird gesprochen, dessen Frau soll ihre Ehcstencr von 100

I»nd zuM erhalten; mit ihrem Begehren um Ausfolgnng der Hälfte des vorgeschlagenen Gutes soll sie ab-

^cscu s^n; die Vergabung des Gartens, worüber sie einen ordentlichen Brief eingelegt hat, soll bestätigt

ihrer Schwester werden aus Mitleiden wegen ihres kläglichen Zustandes und ihrer vielen Kinder 100

, Zugesprochen; das übrige confiscirte Gut soll der Schultheiß einziehen und daraus die nöthigeu Ver-

^.i^'ungeii an den Schloßgütern bestreiten. Ibid. g. — 783. Der Amtmann meldet, daß die Kosten für Ein¬

igung des Heu- und Emdzehntens, den er auf einigen Matten aufzunehmen pflege, gar zu groß seien, daß

ier Zehnten, wenn er des schlechten Wetters wegen liegen bleibe, Schaden leide, und daß die Burgerschaft

^^ichc Herren, Bcsizer der zehntpflichtigen Matten, sich erbieten, dafür billige Zahlung zu leiste». Es
Hui und den Generalcommissäreu aufgetragen, die Sache näher zu untersuchen, in Erfahrung zu

wie viel die Besizer dafür anbieten, jedenfalls dafür zu sorgen, daß diese Gerechtigkeit, die ein altes

z>i "ud ein schönes Kleinod ist, nicht umsonst wie an andern Orten alienirt, sondern dem Amtmann

Astrein Nuzen angelegt werde. Iliici. r. — 784. Das zu Gunsten der drei anstoßende» Gemeinden Cnr-

^vussiberlö und Conrlevon in Äctrcff ihres Rechts am Mühlewasser zur Wässerung ihrer Giitcr

Itrtheil wird bestätigt; wer sie ferner an ihrem alten Gebranch verhindert, verfällt in eine Buße

»>» ^ ^onen. Ibid. s. — 785. Die Schüzeu der Stadt Mnrteu und zu Kerzcrs bitten »in Schiizcngaben,

vh» Mlisketenstand üben zu können, werden aber abgewiesen, weil das Amt Mnrten

»lein" erträgt, besonders aber weil dic>wn Kerzcrs nicht weit von der Stadt entfernt sind und nicht

Dorf einen Schüzenstand aufzurichten. Jndcß soll der Schultheiß mit den Gcneral-

^ wssäre» untersuchen, ob zum Nuzen der Musketirer etliche Pläze Allmend könnten assignirt werden. Idicl. t.

^rl ir ^Üeselben sollen auch die Scheune besichtigen, welche der Schultheiß zu kaufen beantragt, ob man

^ zum Schloß bedürfe und dadurch etwa a» Baukosten ersparen könnte. Iliiä. u. — 787. Die „Generale"

H^^Hv>»i»issäre) sollen untersuchen, was eö mit dem auf dem abgebrannten Hans TrvillctS stehende»

beis«,^ Bewandtniß habe, und »ach Ilmständen aus der gefallene» Confiscatiou an den Wiederaufbau

^Ni. ^ ^ .^i.^sch^ftslente zu „Lavonrc" (Bignorrc?) prätendircn die Freiheit, wie die
223
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Burgerschaft zu Murten den dritten Thcil der Bußen beziehen zn können, weil ihre Gerichtsordnung mit den

jenigen von Murten übereinstimme. Sie werden abgewiesen. Ans ihr ferneres Begehren nm Vermindert

der 2 Gld. oder 8 Bazen Buße auf jedes Stiik Vieh, das im Schaden ergriffen wird, anstatt der 3 Krenj^

die sie um die Bannwarterei zu bezahlen pflegten, wird erkannt, es soll die zu Bern erlassene Verordnt

betreffend das Pfänden in beider Städte Namen jährlich öffentlich verlesen und gehandhabt werden.

Verordnung lautet: 1. Jedermann soll seine Nosse, Schafe, Schweine und anderes Vieh so hüten, ^

Niemanden in seinen Reben Schaden widerfahre; wird dergleichen Vieh in Neben und auf andern

betreten, so soll von jedem Haupt 2 Pfd. Buße bezogen und Jeder, der einen Zaun öffnet, mit gleicher

bestraft werden. 2. Niemand darf Trauben oder Most aus den Neben heimtragen, bevor er ordenM

gezehntet hat, bei 10 Pfd. Buße. 3. Wer in einem Stiik, so in einein Zehnten liegt, zn lesen anfängt

bevor er mit dem Lesen fertig ist, in ein anderes geht, soll zn 10 Gld. Buße verfallen sein. 4. In eigc»^

Zehnten und in lehenpflichtigen Reben darf man in Bescheidenheit Trauben abbrechen, jedoch darf der 9^'

mann, der Reben „in Halbem" baut, ohne des Lehcnherrn Bewilligung keine Trauben abschneiden, bei 6 6^

Buße. 5. Da vorkommt, daß Einige vor dem Lesen in den Neben „jätten" (Unkraut entfernen) und

dem Schein „des Gejätts" Tranben heimtragen, so soll Jeder, der bei diesem Fehler ertappt wird, um 5^

gebüßt werden. 6. Den Amtleuten ist verboten, Einzelnen zu erlauben, vor und während dem Bann

lesen. UM. rv. — 781). Ans die Beschwerde derer von Fräschels, daß die von Niedcrried ihr Vieh angeht

ans ihre Weiden lassen, wird der Schultheiß beauftragt, die Sache zn untersuchen und darüber zu berühr

UM. x. — 790. Die unter Schultheiß Appenthel im Schloß Murten und in der Pfarrkirche Kerzers ernene^
Fenster sind noch nicht bezahlt, daher dem gegenwärtigen Schultheiß aufgetragen wird, dieselben ans

Confiscationen zn bezahlen. UM. — 791. Auf das Begehren der Zvller um Weisung, wie viel

vom „Federgwandt", worüber in ihrer Tafel nichts stehe, fordern sollen, wird verordnet: Von einem

Bett soll 1 Gulden, „vom mindern aber und Küssinen" '/z Gulden Zoll gefordert werden; bloße Federn, ^

nicht „in Ziechen accommodirt" sind, bezahlen von jedem Centner 10 Bazen oder 2 Pfund. Uiist. ^
792. Dem Jakob Spack von Montillier werden 2 Kopf Korn und 5 Gld., des Hans Groß zu Murten I'"

losem armen Sohn 3 Kopf und 6 Pfd. als Almosen zuerkannt. UM. an. — 799. Die vier ersten ^

rechnungen des Schultheißen Beat Ludwig Michel von Johannis 16l0 bis Johannis 1614 werden genehn^

Nach aller Abrechnung hat ihm jede Stadt 516 Pfd. 15 Sehl. 0 Den. heransznbezahlcn. UM. bli.



lllmach und Gaster.

Landvögte.

Utznach.
1586. Schwyz. Melchior Blaser.
1588. Glarus. Johann Vogel.
1590. Schwyz. Johann Kalchofer.
1592. Glarus. Heinrich Arzethansen.
1594. Schwyz. Johann Kalchofer.
1596 Glarus. Hans Heinrich Schwarz.
1598. Schwyz. Bartholomäus Jnderbitzi.
1600. Glarus. Heinrich Arzethausen.
1602. Schwyz. Bartholomäus Jnderbitzi.
1604. Glarus. Balthasar Mad.
1606. Schwyz. Andreas Radheller.
1608. Glarus. Kaspar Freuler.
1610. Schwy z. Balthasar Aufdermauer.
1612. Glarus. Melchior Hässi.
1614. Schwyz. Melchior Pfyl.
1616. Glarus.

Gastcr.
1586. Glarus. Rudolf Gallati.
1588. Schwyz. Hans Janser.
1590. Glarus. Melchior Marti.
1592. Schwyz. Heinrich Janser.
1594. Glarus. Hans Ott.
1596. Schwyz. Heinrich Janser.
1598. Glarus. Dietrich Hösli.
1600. Schwyz. Melchior Schmidig.
1602. Glarus. Balthasar Altmann.
1604. Schwyz. Jörg Ehrler.
1606. Glarus. Kaspar Freuler.
1608. Schwyz. Meinrad Schreiber.
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1610. GlaruS.

1612. Schwyz.

1614. Glarus.

1616. Schwyz.

Balthasar Mad.
Jakob Schmidig.
Melchior Hässi.
Johannes Jnderbitzi.

1587.

Art. 1. Gesuch der Äbtissin zu Schanis um einen Beitrag zum Wiederaufbau des abgebrannt
Gotteshauses. (S. Absch. 19. oo). — 2. Landammann Abyberg von Schwyz eröffnet vor den drei Ort
Lucern, Uri und Unterwalden, Schwyz habe einen Anstand mit denen von Glarus in Betreff der Frevel n»d
Strafen in Neligionssachen; Schwyz glaube nämlich, daß, wenn Jemand im Gaster wider die katholisO
Religion sich verfehle, es allein das Recht habe, die Fehlbaren zu strafen; da ein Glarner daselbst die Mutt
Gottes gelästert, so habe es denselben strafen wollen, was aber Glarus nicht zugeben wolle, behauptend, ^
Handel gehöre, als eine geringe Sache, vor beide Obrigkeiten; die Sache sei bereits soweit gekommen,
Glarus das Recht dargeschlagen habe; Schwyz bitte nun um Hülfe und Rath. Wird in den Abschied
nommen. Absch. 37. I.

1588.

Art. 3. Schwyz und Glarus werden von den V katholischen Orten angewiesen, zur Bereinigung
Anstandes in Betreff der Vogtei Gaster einen Tag zu bezeichnen. Absch. 54. r.

1589.

Art. 4. Jedes Ort soll seinen Gesandten nach Baden Vollmacht geben, mit den Gesandten von Gla^
in Betreff des Vertrags zwischen Glarus und Schwyz über die Strafen in Religionssachen im Gastet Z"
reden und Schwyz bei diesem Vertrag zu unterstüzen. Absch. 84. b. — 5. Einladung an Schwyz und Glar '
bei der Beschreibung des dem Spital St. Anton zu Utznach gehörenden Nussikonerzehntensgegenwärtig Z» ^
(S. Absch. 101. gg).

1590.

Art. 6. Zürich macht Anzug in Betreff der Anstände zwischen Schwyz und Glarus über Ernenn^eines neugläubigenLandvogts und begehrt, daß Schwyz dem vor achtundzwanzigJahren im Glarnerha"
aufgerichtetenVertrag beitrete, wie die vier übrigen Orte bereits gethan haben. Nach weiterer
auch von Schwyz und Glarus und der dießfalls gewechselten Missiven, wird unter BedauernsäußerUNZ
Sache in den Abschied genommen; an Schwyz und Glarus wird geschrieben, sie möchten den Streit in.,
beizulegen suchen und inzwischen keine Thätlichkeiten gegen einander beginnen; Glarus insbesondere^
ersucht, bis zu Austrag der Sache den Vogt nicht in Function treten zu lassen (S. Absch. 133. »)-

7. Schwyz bittet die übrigen Orte um Rath, was es in seinem Anstand mit Glarus wegen der

Utznach und Gaster thun solle. Es wird nun Lucern beauftragt, an Zürich zu schreiben, daß es nach ^
hörung des Abschieds von Baden in dieser Sache die zwei Orte ersuchen möchte, sich gütlich einzulassen ^
die Zusäzer zu ernennen, da die Sache keinen längern Verzug erleiden dürfe. Absch. 141. a. — 8- 3"
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instand zwischen Schwyz und Glarus wegen des Landvogts, wird nach Anhörung beider Parteien der Antrag
^stellt, sie sollen aus den übrigen Orten gleiche Zusäze ernennen und durch dieselben eine Vereinbarung zu

lande bringen lassen. (S. Absch. 144. o). — 9. An Schwyz wird geschrieben, es möchte einmal den Land¬
et aufreiten lassen, damit Appellationen und andere Hangenden Geschäfte erledigt werden können, beider

arteten Rechte unbeschadet; wolle Schwyz dazu nicht einwilligen, so soll es Glarus beförderlichst einen Tag
Armäß dn Bünde ansezen. (S. Absch. 149. k). — 19. Verhandlungen der Orte Zürich, Schwyz und Glarus
^ Verkehrsverhältnisse (Schifffahrt) auf dem Obersee. (S. Absch. 153. n- i).

1591.

^rt. 11. Die Angelegenheit wegen Besezung der Vogtei durch einen neugläubigen Landvogt wird aber-

^ verhandelt. Nach Anhörung der Parteien und Vornahme der Mediationsartikel,welche die vier Orte
/Mi, Uri, Unterwalden und Zug zu Einsiedeln vorgeschlagen haben, wollen die vier Städte, weil es Reli-

^"ssachen betreffe, dieser sich nichts annehmen und die sieben Orte darin handeln lassen; auf die Bitte der
Mische Orte aber werden schließlich von allen eilf Orlen Vergleichsartikel entworfen und den beiden

^Meiei, in den Abschied gegeben. (S. Absch. 163. a). — 12. Ansuchen an Schwyz, die von GlaruS bereit»
^nominellen Artikel der eilf Orte ebenfalls anzunehmen. (S. Absch. 168. a). — 13. Hans Bavier, alt-
^^Meister zu Chur, führt Beschwerde vor den Gesandten der fünf Orte Zürich, Lucern, Uri, Unterwalden

Zug, daß Schwyz und Glarus sich beigehen lassen, bündnerischen Kaufleuten ihr Korn zu Wesen weg-
^Men zu lassen. (S. Ibiä. e). — 14. Schwyz und Glarus haben sich bezüglich ihrer Anstände wegen der
^gtei Windegg, Gaster und Gams verständigt, danken den Eidgenossen für ihre daherigen Bemühungen und

Aufrichtung der Briefe. Es wird nun verfügt, der Landschreiber zu Baden soll die Briefe auS-
'Sen, Schwyz und Glarus sollen ihre Landessiegel für sich und ihre Nachkommen daran hängen und zu

i. .er Bekräftigung soll der Landvogt zu Baden im Namen der eilf übrigen Orte die Urkunde ebenfalls
sick^"' Ausfertigung, gleichlautend mit den am 20. Januar vorgelegten gütlichen Artikeln, befindet

Glarner Abschiedsexemplar).Absch. 178. uu.

1592.

des ^ Spitalmeister des Gotteshauses zu St. Anton, Ulrich Zimmermann, werden bezüglich
und der Entlassung einiger Diensten Aufträge ertheilt. Absch. 191. a. — 16. Von jeher ist es

dm daß der Spitalmeister ein Pferd gehalten hat. Da er gegenwärtig ein zu junges hält, soll er
^ ^lsthun ,,nd ein zuverlässigesanschaffen, dessen sich der Pfarrer oder andere Priester beim Versehen

hl. Sacrament bedienen können. Ibiä. d. — 17. Weil von den gemeinen Diensten die Güter nicht
jv k ^ werden, wird dem Spitalmeister anbefohlen, genau über Alles zu wachen und gute Ordnung
^ des Gotteshauses Nuzen gefördert und Schaden abgewendet werde. UM. c. — 18. Dem

^ahrknccht) des Gotteshauses, dem bisher, wenn er mit dem Zug auf den Tagwen gefahren ist, 8
Psrji ^ worden sind, soll in Zukunft I Franken bezahlt werden. Ibiä. ä. — 19. Wenn Konrad, der

^ schuldige Geld erlegt, soll der Spitalmeister dasselbe für das Gotteshaus an Zins legen.

^ ^ 29. Die Amtleute, nämlich der Ammann, der Untervogt und der Schreiber sollen darüber wachen,Ordnung gehalten werde. Wenn Jemand gegen einen oder mehrere Artikel sich verfehlt, soll eS dem
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Landvogt angezeigt werden, damit er nach Gebühr in der Sache handle. Ibid. f. — 21. Schwyz und Glar^
rechtfertigen sich gegen die Klagen der III Bünde wegen Verkehrshemmnngenzu Wesen w. (S. Absch.
a—g). — 22. Glarus verlangt, daß man die von den eitf Orten ans lezter Jahrrechnungerrichteten
zu Ausgleichung seines Auslandes init Schwyz geyau so ausfertige, wie sie beschlossen worden, und daß
die von Schwyz begehrte Abänderung eines Punktes nicht zugebe. Nach Anhörung der Erwiderung ^
Schwyz und der Verantwortungdes Landammanns Tschudi, wird der Handel in den Abschied genonwie"-
Absch. 195. b. — 23. Die III Bünde beschweren sich über verweigerten Durchlaß ihres Korns zu Wes^
(S. Ibid. I). — 24. Der Anstand zwischen Schwyz und Glarus wegen der Vogtei Windegg und Gaster koi»>"
abermals zur Sprache, wobei Schwyz erklärt, daß es den darüber aufgestellten Vergleich halte» werde a»
ohne dießfallsige Briefe. Diese Erklärung wird Schwyz verdankt, mit der Bitte, auch die Briefe gleicht
errichten zu lassen, damit beide Theile sich daran zu halten wissen. (S. Absch. 210. it. — 25. Auf ^
Reklamation von Glarus wird an Schwyz geschrieben, es möchte den Eidgenossen zu Gefallen die Briefe iibe"
den beiderseits angenommenenVertrag aufrichten lassen, damit künftige Anstände vermieden bleiben. Ab>
220. k.

1593.

Art. 26. Auf daS von GlaruS gestellte Begehren, es möchten nunmehr die Briefe über den beides
angenommenen Vergleich in Betreff der Vogtei Windegg und Gaster aufgestellt werden, wird Schwyz e"s"

die Angelegenheit zu befördern. (S. Absch. 235. I).

1594.

Art. 27. Abermaliger Anzug von Seite Glarus' wegen Aufrichtung der Briefe. (S. Absch. 254- t)>^
28. Auf Ansuchen von Glarus wird Schwyz ersucht, den Vertragsbrief, weil der Vertrag beidseitig
genommen sei, endlich aufrichten zu helfen. (S. Absch. 262. k).

1595.
Art. 29. Schwyz hat die Briefe über den Vergleich wegen Gaster noch immer nicht aufrichte» "

(S. Absch. 277. I). — 39. Klagen der Bündner und Anderer wegen Erhöhung der Zölle und Weglb ^

(S. Ibid. I). - 31. Klagen wegen Verkehrshemmungen. (S. Absch. 278. a— k). — 32. Die Verzogt ^

in Betreff Errichtung der Briefe über die Übereinkunft mit Glarus ab Seiten von Schwyz kommt aber

zur Verhandlung. (S. Absch. 283. Z).

1596.
. sage"'

Art. 33. Schwyz wird abermals ersucht, die bewußten Briefe aufrichten zu lassen oder dann z' s
warum es die Artikel nicht annehmen wolle. (S. Absch. 296. m). — 34. Maßregeln gegen den M

(S. Absch. 320).
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1602.

Art. 35. Abermalige Klage von Schwyz, daß Glarus, entgegen den gegebenen Zusicherungen, wieder
k"'kn Vogt evangelischer Confession ans die Vogtei Gaster und Windegg erwählt habe. Vermittlung des An-
^ndes durch die andern Orte. (S. Absch. 474. m). — 36. Besprechung zwischen Zürich, Schwyz und Glarns
^er die Bcrkehrsverhältnisse. (S. Absch. 477. a, d). — 37. Schwyz beantragt die Aufstellung eines Regu-

Beseznng aller Ämter zwischen Schwyz und Glarus, damit fernere Anstände vermieden werden,
'e andern Orte rathen Schwyz davon ab, sich dcßhalb mit Glarus ins Recht einzulassen, und wünschen die

hinauszuschieben, damit man sich inzwischen über das Schreiben der Katholischen von Glarus in Betreff
btheillmg der Vogteien und Ämter berathen könne. (S. Absch. 479. a>. — 38. Es wird Schwyz gerathen,
Mglich seines Anstandesmit Glarns über Besezung der Vogtei nicht in das Recht einzutreten und den
andvogt aufreiten zu lassen. (S. Absch. 480. b).

1K03.

, Art. 33. Besprechung der Verkehrsverhältniffeans dem Obersce zwischen Zürich, Schwyz und Glarus.
Absch. 487).

1605.

Art. 40. Das erneuerte Gesuch des Landammanns Schwarz im Namen der Stadt Utznach um Fenster
' ber Orte Ehrenwappen in ihr Nathhaus, wird wieder in den Abschied genominen. Absch. 567. e.

1608.

Art. 41. Bitte um eine Beisteuer an den Bau des Spitals zu Utznach. (S. Absch. 659. ^). — 42. Ver-
^'blttiigen wegen der Schifffahrt auf dem Obersee. (S. Absch. 668. b—e).

1610.

^ Art. 43. Verhandlungen der Orte Zürich, Schwyz und Glarus über Verkehrsverhältnisse auf demei'see. (<I. Absch. 723. a -k). — 44. Den Untcrthanen von Gams, welche sich unbescheiden gegen ihre

bbiä ^^beit benommenhaben, soll auf Ratification hin eine Strafe auferlegt und ein Tag angesczt werden.
b' ^ 45. Als Schirmorte des jüngst abgebrannten Flekens und Gotteshauses Schänis bitten Schwyz

-. ^arus die übrigen Orte dringend um eine Beisteuer, da der allmächtige Gott, als Belohner alles Guten,
andere Weise reichlich vergelten werde. Absch. 742. 1. — 46. Die IV evangelischen Städte be-

^eszc,,' ^ ^ Gulden zu Händen der Vrandbeschädigtenvon Schänis nach Zürich schiken zu wollen.
,^^bsch. 748. c). — 47. Jedes Ort soll sich entschließen, wie viel Brandsteneres nach Schänis geben
. und es in Bade» den Gesandten von Schwyz übergeben lassen. Die IV protestirendenStädte sollen

^ Gulden gesteuert haben. Absch. 753. v. — 48. Das Gesuch um Fenster und Wappen in den neu-
Spital zu Utznach, wird in den Abschied genommen. (S. Absch. 755. k).
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1611.

Art. 49. Verhandlungen der Orte Zürich, Schwyz und Glarus betreffend den Verkehr auf dem

see. (S. Absch. 766. e). — 59. Nochmalige Erinnerung an die Fenster und Wappen für den Spital Z"

Utznach. (S. Absch. 776. t). — 51. Die Gesandten von Unterwalden sollen eingedenk sein, ihre Obern a"

Erlegung der Brandsteuer für Schänis zu erinnern. Absch. 785. i.

1612.

Art. 52. Verhandlungen der Orte Zürich, Schwyz und GlaruS wegen der Verkehrsverhältnissea"l

dein Obersee. (S. Absch. 815. a—ß).

1613

Art. 53. Das Gesuch von Schwyz um Fenster und Wappen in das neue Nathhaus zu Schänis,

wegen Mangel an Instruction in den Abschied genommen. Absch. 831. ß.

1614.

Art. 54. Verhandlungen der drei Orte Zürich, Schwyz und Glarus wegen der Verkehrsverhältwi^

auf dem Obersee. (S. Absch. 851. k—k).

1615.

Art. 55. Schwyz und Glarus bitten um der Orte Ehrenwappen in das neu erbaute Rathhaus

Schänis. (S. Absch. 893. i).
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